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Das Bedürfnis als Grundlage des technischen Fortschritts.
V on D ipl.-Ing. Dr. G u s t a v  S t ö c k l e ,  Giessen.

A ls grundlegendes Beispiel jeglichen F ortschritts  
ist die uns allumgebende Natur anzusehen. Sie ist 
schon immer unsere grosse Lehrmeisterin gewesen; ihre 
Geheimnisse ablauschen zu können, diente stets zum 
Segen der Menschheit. Die Natur birgt alle jene noch 
umwobenen geheimnisvollen Vorgänge in sich, die von 
den Gelehrten versucht werden, auf wissenschaftlichem 
W ege zu entziffern. Als Vorbild jedweden Lebens, als 
Grundlage alles dessen, was wir Kultur nennen, hat die 
Natur zu gelten. Die Technik findet ihre Vorbilder in 
der N atur; alle physikalischen und chemischen Vor
gänge, die durch die Geistesschärfe verhältnismässig 
weniger erkannt wurden, verdanken ihre Erkenntnis der 
N atur, unerklärliche Vorgänge in derselben sucht man 
mit Fleiss und Ausdauer zu ergründen zum W ohlergehen 
der Menschheit. Alle wissenschaftlich erkannten Vor
gänge, folgerichtig nach allen Regeln der W issenschaft 
formiert, bilden jeweils wieder ein neues Moment des 
unaufhaltsamen Fortschritts in sich. W ährend bis ins 
M ittelalter und darüber hinaus mit wenigen Ausnahmen 
die Empirik, als der „Praxis“ vorherrschend war, ist 
es besonders dem 19. Jahrhundert als Jahrhundert der 
Erfindungen V orbehalten geblieben, die regelrecht an
gew andte „T h eo rie“ an erste Stelle zu setzen und so 
die bis dahin allesumfassende Empirik langsam aber 
sicher zu verdrängen. W enn hin und wieder dieselbe 
ihr H aupt erhebt, so tut sie es nicht mehr als Allein
herrscherin und nur notgedrungen bis zu dem Zeit
punkte, in welchem die erkannte exakte W issenschaft 
ihr endgültig den Laufpass gibt. So w ar es den W is
senschaften, besonders den N atur- und mathematischen 
W issenschaften V orbehalten, die grundlegenden Fort
schrittsbedingungen zu geben. Die Physik, die Chemie, 
die technisch angewandte M athematik nehmen die her
vorragendsten Plätze in der relativen Grundlage des 
Fortschritts ein. Verhältnismässig spät setzte die m athe
matische Mechanik ein; sie ist ein Hauptpfeiler in dem 
neu zu errichtenden Gebäude geworden. Überhaupt 
die Kunst des Rechnens mit abstrakten und konkreten

Zahlengrössen bildete eine nicht zu unterschätzende 
Fortschrittsbedingung.

Doch was als Grundlage, als a b s o l u t e  G rund
lage des Fortschritts gelten muss, ist das B e d ü r f 
n i s ,  das Bedürfnis der Menschen nach einem E t - 
w a s ,  das noch nicht vorhanden ist, das man noch 
nicht besitzt, nach dem man aber ein Verlangen hat, es 
zu besitzen, weil man es für die weiteren Lebensbedin
gungen auf unserer Kulturstufe benötigt. Das Bedürf
nis, etwas zu besitzen, sein Leben, die Lebensbedin
gungen sich angenehmer zu gestalten, ist so gut ein 
N aturgesetz wie so manches andere, das zu allen Zei
ten, in allen Jahrhunderten seit dem Bestehen der Welt 
vorhanden war. So hatten die alten Germanen sicher
lich ein Bedürfnis, ihre W affentechnik zu vervollkomm
nen, um anderen Feinden überlegen zu sein, genau wie 
wir unseren heutigen Feinden gegenüber. Die Stein
werkzeuge durch bessere W erkzeuge zu ersetzen, dafür 
lag sicherlich ein Bedürfnis vor. Die Erfindung des 
Pulvers, das einer Zufälligkeit verdankt werden soll, 
w ar nicht aus dem Bedürfnisse heraus entstanden, doch 
sicherlich lag ein Bedürfnis nach einer M aterie vor, das 
ähnliche W irkungen wie das Schiesspulver aufwies, 
andernfalls die zufällig gemachte Erfindung den Blicken 
der Nachwelt w ieder entschwunden wäre.

Die verlangte Bedürfnisbefriedigung drängt zum 
unaufhaltsamen Fortschritt, zu dem man jedoch nur 
durch die Kenntnis einer gewissen Technik, in der Zu
sammensetzung und der Handhaburig der Hilfsmittel, 
gelangen konnte. Mit den bis hierher zur Verwendung 
gelangten alten W erkzeugen w ar bei einem gewissen 
eingetretenen Bedarfe keine Befriedigung mehr möglich. 
Das alte Sprichwort „Not macht erfinderisch“ oder 
„Not bricht Eisen“ ist der Ausdruck einer notwendig 
werdenden Bedürfnisbefriedigung; man hat das Bedürf
nis, einem eingetretenen Mangel unter allen Umständen 
abzuhelfen. Allen den Menschen, die da glauben 
machen wollen, dass die Erfindungen auf all den gros
sen Gebieten den Fortschritt bedingten, ist gründlich
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entgegenzutreten. Hier wird offensichtlich die W ech
selwirkung zwischen W irkung und Ursache verkannt. 
Vielmehr sind die technischen Fortschritte — und daher 
unsere erhöhte Kultur — durch das Bedürfnis, notw en
dige Gegenstände zu besitzen — erst bedingt. Es gibt 
so viele Menschen, von denen man hören kann: „Wenn 
ich Ingenieur oder Chemiker wäre, dann suchte ich 
etwas zu erfinden, durch das ich viel Geld verdienen 
könnte.“ Ja, dieses ist leichter gesagt als getan. Die 
Frage nach dem, was soll denn überhaupt erfunden 
werden, nach welcher Seite ist ein Bedürfnis vorhanden, 
würde direkt ein Achselzucken zur Folge haben. Die 
Möglichkeit überhaupt, eine Erfindung machen zu kön
nen, ist daher an die genaue Kenntnis einer Branche 
gebunden, in welcher der zu erfindende Artikel verlangt 
wird. Nicht zu verkennen ist dagegen, dass die ge
machten Erfindungen stets wieder eine weitere Stufe 
des Fortschrittes darstellen; sie sind daher nur als eine 
M i t u r s a c h e ,  und n i c h t als die Ursache des Fort
schritts selbst zu bezeichnen; diese bleibt nach wie vor 
ein herrschendes Bedürfnis. Sicherlich ist eine neue 
Erfindung erst durch eine frühere Vervollkommnung 
möglich geworden, gleichwie man erst von einer niedri
geren Kulturstufe zu einer höheren gelangte. So konnte 
auch der heutige Stand der N aturwissenschaften und 
W issenschaften überhaupt nur durch früher erfolgte 
Forschungen und Lösungen zu der jetzigen Stufe em por
steigen. Das treibende Moment bleibt jedoch überall 
stets und ständig das eingetretene Bedürfnis.

Es soll nun im folgenden meine Aufgabe sein, nach 
den B e d ü r f n i s m o m e n t e n  zu forschen, die in 
der Hauptsache den technischen Fortschritt bedingen. 
Erschöpfend alle aufzuführen, soll nicht versucht w er
den, denn hierzu würde der zur Verfügung stehende 
Raum versagen; ich will mich immerhin bemühen, die 
Hauptmomente herauszugreifen.

An oberster Stelle im wirtschaftlichen Leben steht 
das ökonomische Prinzip, das verlangt, dass mit einem 
geringsten Aufwand ein grösster Nutzen erzielt werden 
soll. Dieses Gesetz durchzieht wie ein roter Faden alles 
wirtschaftliche Leben, auch vom Standpunkte der rein 
technischen Betrachtungen aus. Hier wird auch gefor
dert, dass mit einem geringsten Kraftaufwand eine mög
lichst grosse Kraftentfaltung eintritt. Demnach scheint 
sich das ökonomische Prinzip und das technische Prin
zip zu decken. In der T at ist dieses auch der Fall. 
Doch immer liegen die Tatsachenverhältnisse nicht so 
klar zutage, um das Behauptete decken zu können. 
Das ökonomische Prinzip scheint in vielen Fällen dem 
technischen entgegenzustehen, rein äusserlich, nicht 
jedoch innerlich. Die engen Beziehungen zwischen 
W irtschaft und Technik treten auch hier zutage.

Rein äusserlich arbeitet eine Anlage dann w irt
schaftlich, wenn dieselbe zum m indesten einen Gewinn 
abwirft. Es gibt jedoch viele technische Anlagen, die 
dieses offensichtlich nicht zu tun scheinen, welche 
jedoch technisch so vollkommen ausgebaut sind, dass 
eine höhere Stufe von Vollkommenheit mit den bekann
ten Mitteln der Technik, mit dem besten W illen nicht 
erzielt werden könnte. Ein Schiffshebewerk z. B. ar
beitet ziffernmässig ohne Gewinn, ein Gewinn ist viel
mehr nicht zu sehen. Vorhanden ist dieser wohl, be
steht aber in dem Nutzen, den die Volkswirtschaft von 
der Anlage hat. Dieser kann sehr gross sein, ist positiv

rechnerisch kaum zu erfassen. Ein Anhaltspunkt würde 
nur die Antwort auf die Frage sein: „W elche U n
kosten würde die Volkswirtschaft aufwenden müssen, 
wenn eine solche Anlage nicht vorhanden w äre?“ In 
diesem Falle hat eine negative Antwort auch ihre Be
rechtigung. Das in einer solchen Anlage investierte 
Kapital arbeitet unsichtbar, jedoch sehr wirtschaftlich. 
Der anscheinend vorhandene Gegensatz zwischen öko
nomischem und technischem Prinzip ist verschwunden. 
Als allgemein gültig lässt sich sagen, dass das ökono
mische und technische Gesetz sich äusserlich in der 
Privatwirtschaft nie widerspricht, sich aber dann an
scheinend zu widersprechen scheint, wenn es sich um 
grossartige technische Einrichtungen handelt, die zur 
Benutzung und zum W ohle der gesamten Volkswirt
schaft bestimmt sind.

Das ökonomische und das technische Prinzip b er
gen zum allergrössten Teile die B e d ü r f n i s m o 
m e n t e  in sich, die den Anstoss zu jedem weiteren 
technischen Fortschritt bedingen. Zur Erläuterung des 
Behaupteten halten wir uns einmal an das einzelne In- 
dividium, den Menschen. Dieser sucht seine A rbeits
kraft, genau wie ein Kaufmann seine W are, zu einem 
möglichst hohen Tauschw erte, in Arbeitslohn ausge
drückt, auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Bei einer 
grossen Nachfrage nach Arbeitskräften und bei guter 
Konjunktur wird in industriellen Gegenden, besonders 
infolge der Seltenheit der Arbeitskraft der Arbeitslohn 
immer steigen zudem bekanntlich ein höherer Lohn 
auch eine erhöhte Lebenshaltung mit sich bringt. Da 
jedoch ein Gew erbetreibender als Produzent infolge der 
freien Konkurrenz seine W are n u r zu einem bestim m 
ten Preise, über den nicht hinausgegangen werden darf, 
wenn die W are einen Käufer finden soll, absetzen kann, 
so wird mit der Zeit zwischen dem Lohne des Arbeiters 
und dem Preise der W are eine Spannung umso eher 
eintreten, mit je geringerem Gewinne die W are auf dem 
Markte abgesetzt wird. Die einsetzende Spannung kann 
entweder zur Aufgebung der Produktion oder zum Auf
geben der menschlichen Arbeitskraft führen. Da das 
erstere Verfahren in den seltensten Fällen angewandt 
werden kann, so müssen Mittel und W ege gefunden 
werden, Abhilfe zu schaffen. Das Bedürfnis, das Ein
treten des technischen Fortschritts ist gegeben, b e 
dingt indirekt durch eine Konkurrenz, der es gelungen 
ist, den Produktionspreis um ein Geringes niedriger zu 
schrauben.

Den Produktionspreis zu verringern, kann nun in 
mancherlei liegen. Einmal wird man versuchen, die 
zu teuer werdende Handarbeit durch mechanisch zu 
leistende Arbeit zu ersetzen; dann wird bei einer w ei
teren Spannungsphase versucht werden müssen, die 
Arbeitsleistung von Mensch und M aschine zu erhöhen. 
Dieses kann geschehen durch eine Umänderung in der 
inneren Organisation, einer neu durchgeführten A rbeits
teilung oder durch Erfindung von grössere A rbeits
leistung erzielenden Maschinen. In beiden Fällen sucht 
man den Nutzeffekt der Gesamtanlage in die Höhe zu 
drücken. Ob man das eine oder das andere tut, dar
über entscheidet das ökonomische Prinzip in Form 
einer präzisen Rentabilitätsberechnung. Bei all den Er
örterungen wurde die stille Voraussetzung gemacht, 
dass die Güte der produzierten W are im Vergleich zur 
Konkurrenz keinen Unterschied aufweise. Sollten
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solche vorhanden sein, so wird ein reell denkender 
Käufer auch einer besseren Qualität, trotz des höheren 
Preises auf Grund des ökonomischen Prinzips, dieser 
doch den Vorzug einräum en; und hierin tritt ein neues 
Bedürfnismoment zutage. Die Unmöglichkeit oder 
die Erschwerung des Absatzes einer geringeren W aren
qualität zwingt den Produzenten zur Verbesserung und 
Einführung neuer Betriebsverfahren. Hierin und in 
Verbindung mit dem vorhergesagten liegt auch der Neid 
und die Konkurrenz der verschiedenen rivalisierenden 
Völker begründet. Das klassische Beispiel bietet das 
frivole England Deutschland gegenüber.

Die im Lauf von Jahrzehnten erfolgte Entwicklung 
in Industrie, Handel und Gewerbe hatte die Schaffung 
einer sozialen Fürsorge zum Schutze der arbeitenden 
Klasse zur Folge, was weiter zu neuen Fortschritten 
auch wieder auf technischem Gebiete drängte.

Fassen wir den Inhalt der Ausführungen kurz zu
sammen, so erkennen wir als B e d ü r f n i s m o m e n t e  
des t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t s  folgende:

I. D e r  P r e i s  e i n e r W a r e ,  und innig damit ver
bunden

a) die E r h ö h u n g  der Arbeitsleistung, durch
b) z e i t s p a r e n d e  Einrichtungen;

II. D i e  Q u a l i t ä t  e i n e r  W a r e ,  und
III. D i e s o z i a l e F ü r s o r g e .

Suchen wir uns dieses an einigen Beispielen klar 
zu machen. —

Die Menschen werden ihre Bedürfnisse dort zu 
decken suchen, wo der Preis einer W are bei gleicher 
Qualität am meisten zusagt, d. h. wo der Preis am ge
ringsten ist. Die Folge wird sein, dass der Produzent 
einer W are diese zu einem geringeren Preise dem 
Markte zuzuführen sucht als die Konkurrenz. In den 
w eitaus meisten Fällen wird ihm dieses nur durch die 
Verringerung der Produktionskosten pro W areneinheit 
möglich sein. Diese auf das geringste Minimum her
unterzudrücken , ist nu r durch  den W eg  der A rbe its
leistungsverbilligung möglich, der menschlichen o'der 
der maschinellen. Da, wie oben angedeutet, die Lebens
haltung des M enschen, einmal auf einer bestimmten 
Stufe angelangt, kaum mehr herabgedrückt w erden kann 
und eine ständig steigende Tendenz aufweist, so hat 
die Arbeitsleistung des M enschen zu der der Maschine 
in einem bestimmten Verhältnisse des Gleichgewichts 
zu bestehen. W ird daher bei einer gewissen Produk
tionsmenge die menschliche Arbeitskraft zu teuer, so 
wird die Überlegung nach der Anschaffung eines ge
eigneten Arbeitsersatzmittels, einer Maschine, Platz 
greifen. Zur Anschaffung wird allerdings nur dann ge
schritten werden, wenn die Kosten der Anschaffung, 
Bedienung, Amortisation usw. in einem entsprechen
den günstigen Verhältnisse — gemäss dem ökonomi
schen Prinzip — zur lebendigen Arbeitskraft stehen. 
Erreicht, wie z. B. in Amerika, der Arbeitslohn oder der 
Mangel an gelernten Arbeitskräften eine solche Höhe, 
dass bei der Verwendung dieser A rbeitskräfte der 
Tauschw ert der W are so hoch steigen würde, dass an 
einen Verkauf derselben nicht mehr zu denken wäre, 
(weil eine anderweitige Beschaffung durch die Konkur
renz möglich ist), dann wird man durch irgendwelche 
zw eckentsprechende Erfindungen dem eingetretenen 
Ü belstande abzuhelfen versuchen. Wenn daher so 
manche Leute die M aschinentechnik des Amerikaners

mit Staunen betrachten und ähnliche Maschinen bei uns 
zu sehen und angewandt wünschen, so können wir die 
Erklärung abgeben, dass wir von der Notwendigkeit 
der Verwendung irgend einer imponierenden amerika
nischen M aschine bei uns noch nicht zu überzeugen 
sind, da uns die menschliche Arbeitskraft im Verhältnis 
zu einer bestimmten M aschinenarbeit noch billiger zu 
stehen kommt als bei einer amerikanischen arbeits
ersparenden Einrichtung. Die Erfindung einer neuen 
Arbeitsvorrichtung ist daher nur dem Konto eines be
stehenden Bedürfnisses zuzuschreiben.

Ebenso wie mit einer bestimmten Lohnhöhe der 
menschlichen Arbeitsleistung technische Neuerungen 
auf den Plan treten, ebenso kann eine Vervollkomm
nung von M aschinen durch zu hohe Betriebskosten be
dingt werden. W ieder wird es die Preisfrage, hier der 
Betriebsmittel, sein, die den technischen Fortschritt an
regen. Ein gutes Beispiel für unsere Betrachtungen 
liefert die Dampfmaschine und der Dampfkessel. Zum 
Betriebe der W asserhaltungsmaschinen in Bergwerken 
verwendete man auch nach der Erfindung der Dam pf
maschine solche, bei denen es gleichgültig w ar, wieviel 
Kilogramm Kohle pro Pferdekraft und Stunde von dem 
Dampfkessel verschlungen wurden. Im Laufe der 
Jahre nun, mit der Vergrösserung und der Entfernung 
der Bergwerks- und industriellen Betriebe von den 
Kohlenzechen, sah man sich genötigt, auf einen immer 
geringeren Verbrauch an Betriebsstoffen zu sehen. Die 
Folge w ar eine ununterbrochene Kette von Erfindungen 
aller Art von Dampfmaschinensystemen und Dam pf
kesselsystemen, die den erhöhten Anforderungen Rech
nung tragen sollen. Man drängte weiter zur Konstruk
tion von Hochleistungsdampfkesseln, erhöhte stetig 
die Dampfdrücke, führte vor einigen Jahren die 
Dampfüberhitzung ein, versah die Dampfkessel mit 
automatischen Rostbeschickungsanlagen, die den höch
sten Erwartungen in technischer und ökonomischer Be
ziehung entsprachen, erhöhte ständig die Umdrehungs
zahlen der Dampfmaschinen zur Erreichung hoher 
Nutzleistungen usw. Welchen Einfluss alle solche Ver
besserungen bei neuen Fabrikanlagen gewinnen, lässt 
sich an der Raumersparnis neuerer Maschinen gegen
über ältererTypen feststellen bei mindestens gleicher, in 
den meisten Fällen erhöhter Kraftleistungen. W irt
schaftlich hat das Bedürfnismoment P r e i s  zur Folge 
gehabt, dass bei einer Neuanlage weniger Grund und 
Boden (oder bei einer Vergrösserung derselbe zur Ver
fügung stehende Raum) Verwendung finden kann. Er
höht ins Gewicht fallend ist dies bei einem zu bezah
lenden Preis hoher Bodenrente, weiter bei den notw en
digen Bauunkosten. Ein grösserer Bodenraum bedingt 
seinerseits w ieder grössere Unkosten in bezug auf die 
Umfassungswände, der Dachbinder, dann der U nter
haltung und der Amortisation u. s. f.

Noch erörtern will ich ein Beispiel aus der Land
wirtschaft. Bei Ausbruch des jetzigen Krieges sind 
derselben in bedeutendem Masse ebenfalls A rbeits
kräfte entzogen worden, nicht nur menschliche, sondern 
auch tierische. Da die Felder bebaut werden müssen, 
so wird man häufig gezwungen sein, seine Zuflucht zu 
den Maschinen zu nehmen. W as bisher einzelne davon 
abhielt, bestimmte Maschinen einzuführen, w ar d ieü b e r-  
legung des ökonomischen Prinzips, Vermischt mit b is
weilen einem guten Teil von Konservativismus; denn
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der Spezialtechniker hatte auch schon landw irtschaft
liche Maschinen und Geräte hergestellt, die a r b e i t s - 
s p a r e n d  u n d  e i n e  g r ö s s e r e  P r o d u k t i v i 
t ä t  der Arbeit gewährleisteten. Dadurch, dass jetzt 
ein Bedürfnis vorliegt — erhöhte Preise der landw irt
schaftlichen Erzeugnisse werden auch durch den Krieg 
erzielt werden — wird man auch in der Landwirtschaft 
eine fortschrittliche Technik in steigender Linie erw ar
ten dürfen. Die Anspruchslosigkeit in der Lebens
haltung des Landarbeiters, die Billigkeit der tierischen 
Arbeitskräfte haben bisher den technischen Fortschritt 
auf landwirtschaftlichem Gebiete verhindert. Die Not 
der Zeit, das B e d ü r f n i s ,  wird in vielen Fällen jetzt 
M aschinen an Stelle von Mensch und Tier setzen, um 
eine wirtschaftliche Bodenbearbeitung durchzuführen, 
den Bodenertrag auch dadurch noch zu erhöhen. Auch 
eine vermehrte Verwendung künstlicher Düngmüttel 
kann ebenfalls eintreten und dieser Fortschritt ist auch 
auf das Gebiet der Technik, der chemischen Technik 
zu verweisen. In all diesen Fällen zeigt sich das Be
dürfnis, den Preis einer W are möglichst niedrig zu 
halten, als Grund für den technischen Fortschritt.

Die Q u a l i t ä t  einer W are wurde als das zweite 
Moment des technischen Fortschritts angegeben. Auch 
hier ist es wieder —  wie überall im wirtschaftlichen 
Leben —  die liebe Konkurrenz, welche zu Verbesse
rungen der Bearbeitungs- und Verarbeitungsmethoden 
Anlass geben. Als gutes Beispiel , diene die Eisen
industrie. Lange Zeit m arschierte bekanntlich England 
an der Spitze der eisenerzeugenden Industrie. Die 
Eigenschaften des englischen Eisens waren lange Zeit 
denen der deutschen Erzeugnisse überlegen. Selbst die 
deutsche Kriegsmarine konnte sich nur dann zur Ab
nahme der heimischen Erzeugnisse entschliessen, wenn 
von den deutschen W erken die gleichen Qualitätsziffern 
erreicht wurden wie bei den englischen. Neue tech
nische Verbesserungen mussten daher Platz greifen, und 
nicht allzu lange dauerte es, da hatte man den eng
lischen Gegner übertroffen. D as wirtschaftliche Be
dürfnis, die Aussicht, bei besserer Qualität die W are 
gewinnbringend abzusetzen, zeitigte den Erfolg. Und 
wie es sich bei der Eisenindustrie zutrug, so w ar es bei 
vielen anderen Produktionszweigen des M aschinen- und 
Hüttenwesens sowie der chemischen Industrie. Ich 
verweise nur auf das Gebiet der amerikanischen W erk
zeugmaschinen, einer alten Konkurrenz Deutschlands 
auf diesem Gebiete.

Zuletzt sei noch kurz die Einwirkung der sozialen 
Fürsorge auf den technischen Fortschritt gestreift. Die 
in den letzten Jahren auftretenden O rganisationsbestre
bungen der Arbeitnehmer waren es insbesondere,

welche die Arbeitgeber mitunter zwangen, sich direkt 
Betriebsverbesserungen, in irgend welcher Form, zu
zuwenden. Das Bestreben, den Streitigkeiten mit den 
Arbeitern nach Möglichkeit aus dem W ege zu gehen
— wenn auch mit erhöht finanziellen Opfern verbun
den — liess manche sinnreiche und originelle Einrich
tung entstehen. Ganze Industriezweige verdanken z. B. 
eingeführten Kontrollapparaten ihre Existenz. Die 
Leichtigkeit und die Genauigkeit einer jederzeitigen 
Kontrolle der verschiedensten Arbeiterkategorien, neben 
dem Vermeiden vieler persönlicher Auseinandersetzung, 
sowie der Abgängigkeit des Kontrolliertwerdens durch 
den Arbeitgeber haben einem alten Bedürfnisse Rech
nung getragen.

M ancher technische Fortschritt ist auch auf das 
Konto der sozialen Gesetzgebung zu setzen, aus dem 
Bedürfnisse entsprungen, den Arbeitern gegen Gefah
ren an Leben und Gesundheit Schutz zu gewähren. 
Man darf nur die Jahresberichte der G ew erbeaufsichts
beamten, der technischen Aufsichtsbeamten der Be
rufsgenossenschaften zur Hand nehmen, um erkennen 
zu können, welch eine Fülle von Verbesserungen an Be
triebseinrichtungen jährlich gemacht werden. Das 
Schutzbedürfnis für die Arbeiter zeitigt ständig neue 
Erfindungen jeglicher Art. Von der runden M esser
welle der Hobelmaschine bis zum sinnreichen D am pf
reduzierventile eines Papierzylinders, von automatisch 
wirkenden Fangvorrichtungen an Aufzügen bis zu den 
elektrischen Ausrückvorrichtungen allergrösster T rans
missionsanlagen — alles entspringt dem Momente des 
Schutzbedürfnisses, der sozialen Fürsorge.

Nach all dem Gesagten darf man jedoch nicht 
glauben, dass jedes so von mir genannte Bedürfnis
moment stets allein und säuberlich gesondert jeweils 
einen technischen Fortschritt zur Folge hat. Nein: es 
können vielmehr zwei oder auch alle Momente Zusam
menwirken, einen technischen Fortschritt zu begründen. 
W enn ich im vorletzten Absätze angeführt habe, dass 
sich Unternehmer zu finanziellen Opfern entschliessen, 
so können solche zugleich damit begründet werden, 
weniger Arbeiter bei gleicher oder höherer A rbeits
leistung beschäftigen zu müssen, d. h. bei einer ver- 
grösserten Produktion beschäftigt man in Zukunft auch 
zugleich weniger Arbeiter. Man verbindet, wie man 
zu sagen pflegt, das „Angenehme mit dem Nützlichen“ . 
Das eine jedoch wird meistens der Fall sein, dass das 
eine Moment das andere im technischen Fortschritt 
überragt und dass das ökonomische Prinzip ständig das 
Gleichgewicht in Technik und W irtschaft hält, d. h. nur 
dem jeweiligen Bedürfnis arigepasste technische Neue
rungen als existenzberechtigt leben lässt.

. r

Soziale Neuerungen auf dem Gebiete der Verbrennungsmaschinen.
V on *Dr. F. G e o r g i

In den Heften 16 und 17 des Jahrgangs 1913 dieser 
Zeitschrift sind bereits neue Verfahren und Einrich
tungen besprochen worden, die sich auf Verbrennungs
motoren beziehen und in sozialer Hinsicht von Bedeu
tung sind. Bei diesen Neuerungen handelt es sich zu
nächst um solche Einrichtungen, die zum Schutze der

s , Berlin-Lichterfelde.

Bedienungsmannschaft getroffen sind, wie Vorrichtun
gen zum Andrehen der Maschinen mittels Sicherheits
kurbeln und dergl., Verhütung und Unschädlichmachung 
von Vergaserbränden, ferner um Einrichtungen, die 
die Allgemeinheit angehen und insbesondere bei der 
stetigen Ausdehnung des Kraftfahrzeugbetriebes von
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W ichtigkeit sind, nämlich um die Reinigung und 
Unschädlichmachung der Auspuffgase und die Besei
tigung des Auspuffgeräusches. Im Folgenden soll eine 
kurze Übersicht über die Neueinrichtungen und Vor
schläge auf diesem Gebiete aus dem letzten Jahre ge
geben werden.

Bei dem Andrehen des M otors von Hand mittels 
einer Kurbel kommt es bekanntlich einmal darauf an, 
dass beim Anlaufen der Maschine die Kurbel nicht m it
gerissen wird, und ferner darauf, dass bei einem Rück
schlag, wie er infolge von Frühzündung mitunter ein
tritt, verhütet wird, dass die Anlasswelle in einer der 
Anlassrichtung entgegengesetzten Richtung mit herum
gerissen wird, wodurch leicht Verletzungen der Bedie
nungsmannschaften verursacht w erden. Bei einer neuen 
Vorrichtung von R i p e r werden durch Drehung der 
Anlasswelle Gleitschuhe in Eingriff mit einer auf der 
M aschinenwelle befestigten Kupplungsscheibe gebracht. 
Reibungskörper lösen dabei dann bei einer entgegen
gesetzten Drehung den Eingriff der Schuhe aus der an 
der Maschinenwelle befestigten Scheibe aus. (Fig. 1 
und 2.) Die Anlasskurbel ist in dem feststehenden

Gehäuse 1 gelagert. Die M aschinenwelle hat eine 
Kupplungsscheibe 4 mit Flansch 5. Bei Drehung der 
Anlasswelle 7 drücken deren Ansätze 8 und 9 gegen 
Vorsprünge 11 zweier Gleitschuhe 12, 13, die dadurch 
mit ihren Ansätzen 14, 15 gegen die Innenfläche des 
Flansches 5 gepresst werden. Die Anlasskurbelwelle 
wird auf diese W eise mit der M otorwelle gekuppelt. 
Die Gleitschuhe sind ferner mit gefederten Reibungs
rollen 18, 19 versehen, die sich gegen das feste Gehäuse 
anlegen. Beim Ankurbeln des M otors treten die Rollen 
zurück und hindern nicht, dass die Ansätze 14, 15 der 
Schuhe in Reibungsangriff mit der Scheibe 4 geraten. 
W enn jedoch infolge vorzeitiger Zündung die Anlass
welle 7 das Bestreben hat, sich zurückzudrehen, so

werden die Rollen 18, 19 in den flacheren Teil ihrer 
Lagerstellen gedrückt und bewegen dadurch die Gleit
schuhe gegen die W elle 7 hin, so dass die Ansätze 14, 
15 ausser Eingriff mit der Kupplung 4 kommen. Es 
wird auf diese W eise verhütet, dass die rückwärtige 
Drehbewegung auf die Anlasswelle übertragen wird. 
Bei dieser Einrichtung ist also im Gegensatz zu be
kannten Einrichtungen die Anlasskurbel ohne achsiale 
Verschiebung vorwärts und rückwärts drehbar.

S c h e i d i g benutzt, um einen Rückschlag der 
Handkurbel, die durch eine gewöhnliche Klauenkupp
lung auf die Motorwelle einwirkt, zu verhindern, einen 
Keil aus weichem Metall, der genügend Scherfestigkeit 
zum Andrehen besitzt, andererseits aber zerreisst, wenn 
ein Rückschlag eintritt. Die Kurbel wird dabei in be
kannter W eise durch eine Freilaufeinrichtung festgehal
ten. Wenn der Motor jedoch normal zu zünden be
ginnt, eilen die Klauen der Kupplung lediglich vor, wie 
bekannt, und schieben die Kurbel ab.

Wenn es sich darum handelt, Maschinen mit lang
samlaufenden grossen Massen anzudrehen, so benutzt 
man meistenteils Reibungsräder, die an das Schwung
rad gebracht w erden und mit denen das letztere über 
den toten Punkt gedreht wird. Derartige Vorrichtungen 
sind neuerdings dahin weiter ausgebildet worden, dass 
bei Beginn der Zündung ein sicheres Ausschalten des 
H andantriebes gewährleistet ist. Die mit dem Schwung
rad in Berührung zu bringende Reibungsrolle ist 
dabei mit einem entsprechenden Getriebe an einem 
Hebel angebracht, der vom Schwungrad entfernt und 
an dasselbe angelehnt werden kann. Wenn das 
Schwungrad durch den Arbeiter mit Hilfe der H and
kurbel bis zum toten Punkt gebracht ist, so wird 
in dem gleichen Augenblick der vorher durch die 
Anlasspumpe eingespritzte und zerstäubende Brenn
stoff durch den Funken der Abreissmagneten entzün
det. Durch diese Explosion wird dann die Maschine 
völlig in Betrieb gesetzt. In demselben Augenblick, wo 
die Funkenbildung erfolgt, wird durch eine Daum en
welle durch die Bewegung der Maschine der Hebel, an 
dem die Handkurbel mit der Reibungsrolle sitzt, aus
gelöst und von dem Schwungrad entfernt. Ein Mit- 
reissen der Kurbel beim Anlaufen des M otors ist dem
nach ausgeschlossen.

Man ist im übrigen bestrebt, anstatt der Andreh
kurbeln andere mechanische Vorrichtungen zu benutzen, 
bei denen die verhältnismässig schwere Dreharbeit 
durch Anlassbewegungen leichterer Art ersetzt sind. 
Eine derartige Einrichtung ist z. B. von R e y ange
geben worden. (Fig. 3.) In einer auf der M otor
welle a fest angebrachten Trommel b ist ein Sektor auf 
einem lose drehbaren Hebel h radial verschiebbar an
gebracht. Der Hebel h trägt eine Rolle m, über die das 
Seil zum Bewegen des Gleitsektors läuft. Beim An
lassen wird der um die Achse q drehbare dreiarmige 
Hebel o, p, s mit Hilfe der Hebel t, u, x in die strich
punktierte Stellung gebracht. Durch den dabei am 
Seil ausgeübten Zug wird zunächst das Gleitstück d 
gegen die Trommel b gepresst, darauf wird der Arm h 
gedreht, wodurch auch die Motorwelle a eine D reh
bewegung erhält. Die Bewegung der Motorwelle wird 
nun dadurch beschleunigt, dass, nachdem der Hebel x 
einen Teil seines Hubes zurückgelegt hat, die am Arm p 
gelagerte Rolle r das Seil nach oben durchknickt. Durch

*



6 S O Z I A L - T E C H N I K 1. H eft

diese beschleunigte Bewegung w ird die Bildung des 
Zündfunkens begünstigt. Beim Anlaufen des Motors 
wird das Seil schlaff und dadurch löst sich das Gleit
stück d von der Trommel, so dass der Handantrieb w ie
der gelöst ist. Diese Einrichtung erscheint besonders 
für Kraftfahrzeuge und Flugzeuge geeignet, da sie ein 
Anlassen des Motors vom Sitz aus durch eine kleine 
Bewegung des Anlasshebels gestattet.

Bei Kraftfahrzeugen benutzt man vielfach einen 
Hilfsmotor zum Anlassen des Verbrennungsmotors, 
z. B. einen Druckluft- oder Elektromotor. Eine eigen
artige und zweckmässige Vereinigung eines Hilfsmotors

mit einer Handkurbel zum Anlassen schlägt B r a a c k 
vor. Er will auf der bekannten Handkurbelwelle eine 
durch ein Druckmittel zu betreibende Turbine so an
bringen, dass sich die Welle verschieben kann, wie es 
für das Ein- und Ausrücken der bekannten Klauen
kupplung erforderlich ist. Die Befestigung der Turbine 
auf der W elle geschieht mittels Feder und Nut. Man 
hat auch schon das Schwungrad des Motors als T u r
bine ausgebildet, indem man es mit einem Schaufel
kranz versehen und über demselben einen Leitkasten 
angebracht hat, der am Motorgestell unter Anwen
dung einer elastischen Zwischenscheibe angeordnet ist. 
S c h l i c k  bringt bei seiner neuen Hilfsturbine (Fig. 4)

dem Einlasskanal des Gehäuses für die D ruckluftlei
tung. Der Schieber steht mit dem Einlassventil g für 
das Druckmittel in Bewegungszusammenhang und wird 
durch Federn h von dem Leitkranz abgehalten, wobei 
das Ventil g geschlossen ist. Beim Anlassen wird m it
tels eines Fuss- oder Handhebels durch Hebel f vom 
Führersitz aus der Schieber c auf den Schaufelkranz 
gedrückt, so dass das Ventil g geöffnet und der Kanal 
m mit der Zuleitung in Verbindung gebracht ist. Nach 
Anlaufen der M aschine lässt der Führer den Hebel los. 
Der Schieber c wird dadurch w ieder abgehoben und 
Ventil g geschlossen.

Nicht selten eintretende störende Erscheinungen 
bei Explosionsmaschinen sind die Vergaserbrände. Man 
hat schon verschiedene Vorrichtungen vorgeschlagen, 
um die Bedienungsmannschaft vor einem solchen Brand 
zu schützen. Unter anderem versieht man die Saug
leitung für die Verbrennungsluft mit einer Kammer, in 
der eine Art Metallschwamm angeordnet ist, durch den 
das Austreten der Flamme und der heissen Gase aus 
der Kammer verhütet werden soll. Statt des M etall
schwamms oder M etallgewebes soll bei einer neuen 
Vorrichtung die Metallmasse aus röhrenförmigen Teilen 
zusammengesetzt sein, von denen jeder ein spiralförmig 
gewundenes M etallband darstellt. Der Zugang zu der 
Kammer, durch die die Verbrennungsluft in den Ver
gaser gesaugt wird, ist demnach mit diesen M etall
körpern ausgefüllt und zwar sind die Spiralröhren in 
mehreren Lagen angebracht, die gegeneinander um 90"

: versetzt sind. Die zuriickschlagenden Flammen w er
den durch diesen Einbau derart abgekühlt, dass sie 

' vollständig erlöschen. Mit vier Lagen solcher Spiral
röhren von 7 mm Durchmesser soll der stärkste Ver
gaserbrand verlöschen. Ein weiterer Vorteil dieser 
Einrichtung besteht darin, dass sie keinen merklichen 
Druckverlust in der Saugleitung bewirkt und dadurch 
die Leistung der Maschine nicht ungünstig beeinflusst.

Bei den Kabelanschlüssen von Zündkerzen und 
1 M agnetapparaten kommt es darauf an, die Spannung 

führenden Teile so einzukapseln, dass sie nicht berührt 
werden können und dass Feuchtigkeit von ihnen fern 
gehalten wird. Eine sehr zweckentsprechende N eue
rung haben in dieser Hinsicht S i e m e n s  & H a l s k e  
geschaffen. (Fig. 5 und 6.) D ie Schutzkappe aus

Fig. 5.

(TT)

Fig. 6.

Fig. 4.

über dem Schaufelkranz des Schwungrades oder eines 
Zwischenrades in einem Ventilgehäuse einen Schieber c 
an, der eine Leitdüse m enthält. Diese deckt sich in 
der dargestellten unteren Grenzlage des Schiebers mit

Isoliermasse bedeckt die Spannung führenden Teile 
der Zündkerze und des Kabelschuhs. Durch einen seit
lichen A nsatz wird das K abel m it dem  K abelschuh  
eingeführt. Die federnden Zungen klemmen sich an 
einem auf den Zündkerzenstift sitzenden Ring fest. Die 
Verbindung kann ohne weiteres gelöst und w iederher
gestellt werden, indem man das Kabel aus der Kappe
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herauszieht bezw. w ieder einführt. Einer Verschrau
bung bedarf es dabei nicht. Damit der Kabelschuh 
beim Einstecken richtig geführt wird, ist in der Ein
führungsöffnung eine schräge F läche  angebracht.

Die Unschädlichmachung und Geruchsbeseitigung 
der Auspuffgase bei Verbrennungsmaschinen auf me
chanischem W ege erfolgt in der W eise, dass die Gase 
fein zerteilt oder einem W aschprozess durch unzer- 
stäubte oder zerstäubte Flüssigkeit unterworfen werden. 
Bei Zweitaktmaschinen auf W asserfahrzeugen werden 
die Abgase gewöhnlich aussenbords unter W asser ge
leitet. Die Abgasbelästigungen und ebenso das Aus
puffgeräusch werden dadurch beseitigt. Um die D ruck
schwankungen, die durch die jeweilige, über der Aus
mündung des Auspuffs befindliche W asserhöhe in der 
Maschine hervorgerufen werden, zu beseitigen, kann 
man die Abgase zunächst in einen Raum ausstossen, 
dessen Druck von den Schwankungen der darüber be
findlichen W asserhöhe nicht beeinflusst wird. Die Ab
gase werden dabei aus einem Hauptauspuff durch ein 
sich selbsttätig regelndes Ventil in den Behälter aus- 
gestossen, aus dem sie dann unter W asser mittels eines 
Klappenventils abgeführt werden. Ein zweites Aus
lassrohr, das aus diesem Behälter über W asser ins Freie 
führt, ist mit einem Ventil versehen, welches den Druck 
im Behälter nicht über eine vorher bestimmte Höhe

geteilt und wird durchzogen von dem Auspuffrohr, 
das sich aus einzelnen in der Strömungsrichtung er
weiternden Rohrteilen zusammensetzt. An den Stellen, 
wo das weite Ende des einen Rohrteiles an das 
engere Ende des anderen Rohrteiles stösst, bleibt 
ein ringförmiger Verbindungsspalt mit der zugehörigen 
Kammer. Die Kompressionskammern stehen m iteinan
der in Verbindung durch ein oder mehrere Rohre, in 
denen Öffnungen angebracht sind. Die Gase gelangen 
also zunächst in das Rohr, verringern im Rohrteil ihre

Geschwindigkeit und ein Teil der Gase gelangt in die 
Kammer. Der übrige Teil des Gasstromes setzt seinen 
W eg fort und gelangt in das zweite Rohr, aus dem 
wiederum ein Teil der Gase in die Kammer abströmt 
u. s. f. In den Kammern werden die Gase bis zu 
einem gewissen Grade komprimiert und strömen lang-

Fig. 7.

steigen lässt. Bei der Reinigung von Auspuffgasen 
zieht man auch die Strömungsenergie für diesen Zweck 
heran. Man kann z. B. ein in einem Gefäss teilweise in 
W asser eintauchendes Schaufelrad durch die lebendige 
Kraft der Gase in Umdrehung versetzen. Durch das 
so zerstäubte W asser werden die Gase gewaschen 
und gekühlt. T h i e l e  will ebenfalls die Ström ungs
energie dazu benutzen, die Zerstäubungsflüssigkeit zu 
beschaffen. Das in den Auspufftopf mündende Aus
puffrohr b (Fig. 7) ist mit einer Reihe von Öffnungen 
versehen und geht am Ende in eine schwache Rohrlei
tung d über, die kurz vor der Verbindungsstelle beider 
Rohrhälften a und m des Auspufftopfes in einer Düse h 
endigt. Im Rohr a sind noch Scheidewände e und f mit 
gegeneinander versetzten Öffnungen und ein Trichter g 
eingebaut, der die Gase eng um die Düse h herumleitet. 
Durch letztere Düse wird die Zersetzungsflüssigkeit 
durch das Rohr i angesaugt, die sich mit den Gasen 
mischt und deren Zerfall in geruchlose Verbindungen 
bewirkt. Das geruchlose Gemisch tritt dann durch den 
geräuschdäm pfenden Rohrteil m mit den kegeligen 
Siebteilen n, o, p ins Freie. Die Innenteile sind zum 
Zwecke der Reinigung leicht herausnehmbar.

Einen eigenartigen Auspuff von schalldämpfender 
W irkung schlägt L e 1 a r g e vor. Er will die Abgase 
zum grössten Teil in aufeinander folgenden Kompres- 
siorrskammern einschliessen, aus denen die Gase als
dann langsam und ununterbrochen durch ein oder meh
rere Rohre abströmen. (Fig. 8.) Das Gehäuse ist 
durch mehrere Zwischenwände in einzelne Kammern

sam durch die Öffnungen, die Rohre, die Öffnungen 
und durch die Kammer aus dem Siebtopf ins Freie. Die

Fig. 9.

Bauart soll einen gedämpften Auspuff ohne Riickstoss 
ermöglichen.
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Im Gegensatz zu dem eben beschriebenen Schall
dämpfer steht derjenige von D ü n s c h e 1, bei dem die 
Gase möglichst ungehindert in gerader Linie durch den 
Auspufftopf hindurchströmen sollen, so dass jeder 
kraftverzehrende Rückdruck auf den Motor vermieden 
wird. Der wie üblich rohrartige Auspufftopf (Fig. 9), 
in den die Abgase bei b ein- und bei c austreten, ist im 
Innern mit kegelförmigen Einsätzen d versehen. Die 
Öffnungen e derselben sind etwa ebenso gross wie die 
Einlassöffnungen, so dass die Gase keine Drosselung 
erfahren. In den Trichtereinsätzen sind ferner Öff
nungen f angebracht, die in aufeinanderfolgenden. Ein
sätzen gegen einander versetzt sind. Der Hauptteil der 
Gase geht in gerader Linie frei durch den Auspufftopf 
hindurch, während Seitenströme durch die Öffnungen f 
abzweigen und teils wieder in den Hauptstrom ein

münden, teils durch die folgenden Öffnungen f hin
durchstreichen. Dieser Schalldämpfer soll ebenfalls 
gute Resultate gezeitigt haben.

Ein sehr einfaches Mittel, um einen geräuschlosen 
Austritt der Abgase unter Vermeidung eines Rück
druckes auf den Motor zu erreichen, schlägt D ü r r  
vor. Er will den Gasen nach Verlassen des M otors 
einen möglichst grossen Querschnitt zum Austreten 
geben. Das Austrittsrohr ist an seiner M ündung zu 
diesem Zwecke mit keilförmigen oder ähnlich gestalte
ten Ausschnitten versehen, die sich nach der M ündung 
zu erweitern. Hierbei hat es sich als zweckmässig e r
wiesen, anstatt eines einzigen Rohres eine Anzahl von 
Auspuffrohren mit derartigen Aussparungen anzuw en
den, die von einem gemeinsamen Sammelraum aus
gehen.

Die Mobilmachung der Deutschen Arbeiterversicherung.*)
V on S enatsp räsiden t Prof. £>r.s3tng. K o n  r. H a r t m a n n  in B erlin-G runew ald.

In der Sitzung des V e r e i n s  z u r  B e f ö r d e 
r u n g  d e s  G e w.e r b e f 1 e i s s e s a m  5. Oktober 
1914 hat bei Besprechung der zur Vermeidung w irt
schaftlichen Notstandes während des Krieges durchzu
führenden Massnahmen Herr Generaldirektor Dr.-Ing. 
von O e c h e l h ä u s e r  (Dessau) die Mahnung ausge
sprochen, dass alle Faktoren, die für das W irtschafts
leben bedeutungsvoll sind, mobilisieren müssen, urft 
die Prüfung zu überstehen, die der Krieg dem deut
schen Volke auferlegt.

Einer der wesentlichsten Faktoren unseres sozialen 
Lebens hat sich sofort nach der Kriegserklärung in volle 
Bereitschaft gestellt: die S o z i a l v e r s i c h e r u n g .

Di e A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  d e s  D e u t 
s c h e n  R e i  c h s  hat anerkannt eine grosse Bedeutung 
für die Volkswohlfahrt. Für Entschädigungen in der 
K r a n k e n - ,  U n f a l l - ,  I n v a l i d e n  - u n d  H i n 
t e r b l i e b e n e n  V e r s i c h e r u n g  werden jetzt 
über 2 Millionen Mark täglich ausgegeben. In dieser 
Fürsorge darf der Krieg keine Störung bringen. Die 
ungünstigen W irkungen, die infolge der durch den Krieg 
bedingten Umwälzung des W irtschaftslebens auf die 
Sozialversicherung ausgeübt werden, müssen ausge
glichen werden. Dabei handelt es sich um grosse W erte. 
Fast alle im Kriegsdienst stehenden Männer gehören 
zu den versicherten Personen. Die Leistungen, die 
von der Arbeiterversicherung zu bewilligen sind, w er
den durch den Krieg in hohem M asse gesteigert; an
derseits erfahren die Mittel, über welche die A rbeiter
versicherung verfügen kann, eine bedeutende M inde
rung.

Die Ausgaben an Renten usw. werden sich stark 
steigern durch vorzeitigen Eintritt der Invalidität, der Be
rufsunfähigkeit, des Todes von vielen Tausenden, durch 
eine Vermehrung der Krankheitsfälle infolge w irtschaft
licher Bedrängnis, durch Erhöhung der Unfallhäufigkeit 
bei der Heranziehung ungeübter Arbeiter zu Beschäf
tigungen, die sonst von gelernten Arbeitern ausgeübt

*) Sonder-Abdruck aua den V e r h a n d l u n g e n  d e s  V e r e i n s  z u r  
B e f ö r d e r u n g  d e s  G e w e r b e f l e i s s e s .

werden. Die Einnahmen werden ausserordentlich ab 
nehmen durch Rückgang in den Beiträgen, das Ver
mögen wird sich durch Kursverlust mindern.

Trotz alledem sind alle beteiligten Organe darin 
einig, dass die gesetzlichen Leistungen der Arbeiter
versicherung nicht vermindert oder gar eingestellt w er
den dürfen. Die Erhaltung voller Leistungsfähigkeit 
war von vornherein die Richtschnur der M assnahmen, 
die sofort ergriffen wurden und die nach der Ü ber
zeugung der beteiligten Stellen auch die segensreichen 
W irkungen der Arbeiterversicherung nach wie vor ver
bürgen.

Aber noch ein zweites ist zu tun. Die T räger der 
Versicherung, die Krankenkassen, Berufsgenossenschaf
ten, Versicherungsanstalten verfügen über verschiedene 
Mittel grösster Bedeutung, die in den Dienst der Kriegs
fürsorge gestellt werden können. Kranken-, Heil- und 
Pflegeanstalten lassen sich für die Verwundetenpflege 
nutzbar machen. Von dem grossen Vermögen der Ver
sicherungsträger — im ganzen fast 3 M illiarden Mark
— lassen sich erhebliche Beträge für Kriegswohlfahrts
pflege aufwenden, gewaltige Summen können als An
leihen für Kriegszwecke hergegeben werden.

Mit den Aufsichtsbehörden sind die Versicherungs
träger einig, nach diesen gesetzlich möglichen Rich
tungen sich in weitestem Masse an den Aufgaben zu 
beteiligen, die dem deutschen Volke im Kampfe um 
seine Existenz erwachsen sind. Einig sind darin auch 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und so ist es sicher, 
dass die sozialen Einrichtungen der Arbeiterversiche
rung nicht nur die Feuerprobe glänzend bestehen, son
dern auch mit in erster Linie zur Erhaltung der Volks
kraft beitragen werden.

Eine Reihe von M assnahmen sind ergriffen worden. 
Eingehende Darstellungen hierüber finden sich in den 
M onatsblättern des Reichsversicherungsamts*) (heraus
geben von Mitgliedern des Amts) Nr. 10 vom 15. O kto

*) Verlag von Behrend & Co., Berlin W 9, Link
strasse 23/24.
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ber 1914, der M onatsschrift für Arbeiter- und Angestell
tenversicherung*) Heft 9 und 10, und in der Zeitschrift 
„D ie A rbeiterversorgung“ **) Heft 24 u. f.

Nach diesen ausführlichen Mitteilungen und den 
amtlichen Veröffentlichungen (Reichsgesetzblatt Nr. 53, 
Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts 
Nr. 8 u. 9) ist im Folgenden eine kurze Darlegung der 
M assnahmen gegeben, die für die Betriebsunternehmer 
von grösserem  Interesse sein dürfen.

Der K r i e g s f a l l  ist in den sozialen Versiche
rungsgesetzen nicht geregelt. Vom Kriegsdienst wird 
in der Reichsversicherungsordnung nur an einer einzi
gen Stelle (§ 1393) gesprochen, wobei es sich um An
rechnung von Kriegszeiten als E rsatztatsache für Zeiten 
der Beitragszahlung handelt.

Es entstand daher zunächst die Aufgabe, das Frie
denswerk der deutschen Arbeiterversicherung für die 
Kriegszeit insofern umzugestalten, dass seine Einrich
tungen und Leistungen sich den neuen Fürsorgebedürf
nissen anpassen, ohne dass eine Schädigung der ver
sicherten Personen eintritt. Hierzu wurden nur für den 
Bereich der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  g e s e t z 
g e b e r i s c h e  M a s s n a h m e n  für erforderlich ge
halten. Unter den in der Sitzung vom 4. August vom 
R e i c h s t a g  beschlossenen Gesetzen befinden sich

a) d a s  G e s e t z ,  b e t r e f f e n d  E r h a l t u n g  
v o n  A n w a l t s c h a f t e n  a u s  d e r  K r a n 
k e n v e r s i c h e r u n g  (Reichsgesetzblatt S. 
334),

b) d a s  G e s e t z ,  b e t r e f f e n d  S i c h e r u n g  
d e r  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d e r  K r a n 
k e n k a s s e n  (Reichsgesetzblatt S. 337),

die beide Abänderungen der Reichsversicherungsord
nung darstellen.

Das erstgenannte Gesetz erleichtert den Kriegsteil
nehmern die freiwillige W eiterversicherung, indem es 
den regelmässigen Aufenthalt im Inland im Sinne des 
§  313 der Reichsversicherungsordnung gleichstellt einem 
Aufenthalt im Ausland, der durch Einberufung des Kas
senm itglieds zu Kriegs-, Sanitäts- oder ähnlichem 
Dienst verursacht ist. Die weiteren Bestimmungen des 
Gesetzes schützen Versicherungsberechtigte, die Kriegs-, 
Sanitäts- oder ähnliche Dienste leisten, in bezug auf die 
Zurücklegung einer etwa in der Satzung vorgesehenen 
W artezeit und gegen den endgültigen Verlust der M it
gliedschaft.

Von weit grösserer Bedeutung ist das zweite Ge
setz, das den Zweck hat, die Leistungsfähigkeit der 
Krankenkassen für die Dauer des Krieges zu gew ähr
leisten. Das Gesetz m usste hierzu zu dem Mittel grei
fen, die Leistungen zu beschränken und die Beiträge 
einheitlich auf 4x/2 vom Hundert des Grundlohnes fest
zusetzen. Reichen auch die Beiträge in dieser Höhe 
zu Deckung der Regelleistung nicht hin, so hat nach 
dem Gesetz in Abänderung der Bestimmungen der 
Reichsversicherungsordnung bei O rts- und Landkran
kenkassen der Gemeindeverband, bei Betriebskranken
kassen der Arbeitgeber und bei Innungskrankenkassen 
die Innung die erforderlichen Beihilfen unmittelbar aus 
eigenen Mitteln zu leisten. Von dem Grundsatz, dass 
die Kassen nur die Regelleistungen gewähren dürfen,

*) Verlag von Julius Springer, Berlin W 9, Link
strasse 23/24.

**) Verlag von A. Troschel, Berlin-Lichterfelde.

wird insofern eine wichtige Ausnahme zugelassen, als 
alle Kassen, die ihren Verhältnissen nach auch bei nie
drigeren Beiträgen oder höheren Leistungen in ihrer 
Leistungsfähigkeit gesichert sind, dies mit Genehmigung 
des Versicherungsamts durchführen dürfen. Erfreu
licherweise liegt dieser Fall bei vielen Kassen vor, so 
dass die bezeichnete Genehmigung bereits vielfach 
erteilt werden konnte.

Von wesentlicher Bedeutung ist ferner die Bestim
mung, dass für die Dauer des gegenwärtigen Krieges 
die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung über 
die hausgewerbliche Krankenversicherung ausser Kraft 
gesetzt werden.

Die Ausserkraftsetzung der Versicherung der H aus
gew erbetreibenden w ar notwendig, um unverminderte 
W eiterarbeit der Krankenkassen im Interesse der gros
sen M asse der bei ihnen Versicherten unter allen Um
ständen sicher zu stellen. Die Versicherung der H aus
gew erbetreibenden ist für viele Teile Deutschlands erst 
seit wenigen Monaten in Kraft. In grossen Gebieten, 
z. B. in Gross-Berlin, ist sie noch ganz unvollkommen 
durchgeführt. Sie macht ihrer technischen Schwierig
keit halber grosse Verwaltungskosten und erfordert viel 
Arbeit, die jetzt bei vielen Krankenkassen nicht mehr 
geleistet werden kann, da sie nach Entziehung zahl
reicher Angestellten durch die Einberufung jetzt nur mit 
Mühe ihren Betrieb aufrecht erhalten können. Die ord- 
nungsmässige Zusendung der Listen und Zuschüsse 
zwischen den einzelnen Krankenkassen ist während des 
Krieges überhaupt in Frage gestellt. Endlich ist die 
Versicherung der H ausgewerbetreibenden für die Kran
kenkassen eine grosse finanzielle Belastung. Es musste 
daher zu der allerdings für manche Kreise harten M ass- 
regel gegriffen werden.

Ausser den erwähnten in vielen Fällen über das 
gesetzlich festgesetzte M indestmass herausgehenden 
Leistungen haben verschiedene Krankenkassen w eitere 
M assnahmen ergriffen, die der Förderung der Volks
gesundheit und Volkswohlfahrt zugute kommen. So 
haben z. B. Verhandlungen, die zwischen dem Kranken
kassenverband der Stadt Köln und der wirtschaftlichen 
Vereinigung der Ärzte des Stadt- und Landkreises Köln 
stattfanden, zu einem Abkommen geführt, nach dem die 
Ärzte sich bereit erklärten, die Familien der zur Fahne 
einberufenen Kassenmitglieder, sowie die durch den 
Krieg als arbeitslos ausgeschiedenen Mitglieder und 
deren Familien der dem Krankenkassenverband ange
schlossenen Kassen, denen vom Versicherungsamt die 
Beibehaltung der Familienversicherung genehmigt wird, 
ohne Bezahlung zu behandeln.

Der rechtliche Bestand und die L e i s t u n g e n  
d e r U n f a l l  - u n d  d e r  I n v a l i d e n  - u n d  H i n 
t e r b l i e b e n e n v e r s i c h e r u n g  bleiben die glei
chen wie bisher. Die Hinterbliebenen gefallener Ver
sicherter haben ebenso wie die im Felde durch Ver
wundung oder Krankheit invalid gewordenen versicher
ten Krieger das Recht auf Rentengewährung, sofern die 
sonst geltenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Nach der Reichsversicherungsordnung findet eine' 
Anrechnung der auf Grund des M annschaftsversor
gungsgesetzes bewilligten Militärrenten auf Renten der 
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung nicht sta tt; 
beide Leistungen sind unverkürzt nebeneinander zu 
gewähren.
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Um nun den durch den Kriegszustand geschaffenen 
Aufgaben gerecht zu werden, haben die zur D urch
führung der Arbeiterversicherung berufenen Behörden 
und Körperschaften sich in völliger Einmütigkeit zu 
wichtigen Schritten zusammeiigefunden.

In zwei Sitzungen vom 8. und 10. August 1914 ver
ständigten sich die Vertreter der B e r u f s g e n o s 
s e n s c h a f t e n ,  die in Gross-Berlin ein Genossen
schafts- oder Sektionsbureau unterhalten, mit dem 
R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t  über M assnahmen, 
die in einem Runderlass vom 10. August 1914 (Amtliche 
Nachrichten des Reichsversicherungsamts vom 21. 
August 1914) mitgeteilt sind. Diese Massnahmen be
treffen hauptsächlich die E r l e d i g u n g  v o n  R e n 
t e n a n s p r ü c h e n  u n d  v o n  S t r e i t f ä l l e n -  aus 
Anlass von Rentenfestsetzungen und anderen von der 
Berufsgenossenschaft etwa erlassenen Bescheiden. Es 
wird durch das empfohlene Vorgehen der allgemein 
gebilligten Absicht entsprochen, in der schweren Zeit 
des Kriegszustandes Streitigkeiten möglichst zu ver
meiden oder sie in einem wohlwollenden Sinne zum 
Austrag zu bringen.

Aus gleichen Gründen ist durch einen Runderlass 
des R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a m t s  vom 11. Aug. 
1914 (Amtliche Nachrichten vom 21. August 1914) den 
der Aufsicht des Amts unterstellten L a n d e s v e r 
s i c h e r u n g s a n s t a l t e n  empfohlen worden, bei 
der Behandlung der Rentenansprüche und Rentenent
ziehungen den Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen.

Ein Runderlass des Reichsversicherungsamts vom 
25. August 1914 an die ihm unterstellten Versicherungs
träger behandelt die A u s z a h l u n g  d e r  E n t 
s c h ä d i g u n g e n  w ä h r e n d  d e s  K r i e g s .  H ier
nach kann die Auszahlung von Renten der zur D ienst
leistung für Kriegszwecke eingezogenen Rentenberech
tigten an die Angehörigen auf Grund einer Empfangs
vollmacht erfolgen, die in einfachster Form als aus
reichend anerkannt wird.

U n f a l l v e r h ü t u n g s f ü r s o r g e .  Es mag 
manchem wenig verständig und sogar überflüssig er
scheinen, in einer Zeit, in der Millionen von M enschen
leben vernichtet oder schwer geschädigt werden, an 
Einrichtungen und M assnahmen zu denken, durch die 
Leben und Gesundheit bei der normalen Arbeit zu 
schützen sind. Aber die Arbeiter haben nach wie vor 
ein R echt auf Schutz vor A rbeitsgefahren , und M en
schenleben bleiben uns kostbar zu jeder Zeit. Wenn 
der männermordende Krieg uns Hunderttausende kräf
tiger Volksgenossen nimmt, so muss es umsomehr 
unsere Sorge sein, anderen Gefahren energisch zu b e 
gegnen. Diese Gefahren treten aber jetzt in höherem 
Grade auf als zu friedlicher Zeit. Zahlreiche Betriebe, 
die für Kriegsbedarf tätig sind, arbeiten angestrengt, 
viele ununterbrochen Tag und Nacht und dazu mit 
vielen ungelernten Arbeitern. Es darf daher die Unfall
verhütungsfürsorge nicht unterbrochen werden. In dem 
vorerwähnten Runderlass ist deshalb ausgesprochen 
w orden: „Die Überwachung der Unfallverhütungsvor
schriften ist tunlichst aufrechtzuhalten. Denn dabei 
handelt es sich um den Schutz von Leben und Gesund
heit der Arbeiter. Ausserdem ist mit der Beschäftigung 
einer grossen Anzahl- nicht eingearbeiteter Personen 
Rücksicht zu nehmen.“

Von grösser Bedeutung ist die Betätigung der Ver

sicherungsträger in der K r i e g s w o h l f a h r t s 
p f l e g e .

Die Reichsversicherungsordnung bietet hierzu in 
ihrem § 1274 eine Handhabe, indem dort bestimmt ist, 
dass die V e r s i c h e r u n g s a n s t a l t  mit Geneh
migung der Aufsichtsbehörde Mittel aufwenden kann, 
um allgemeine M assnahmen zur Verhütung des Ein
tritts vorzeitiger Invalidität unter den Versicherten oder 
zur Hebung der gesundheitlichen Verhältnisse der ver
sicherungspflichtigen Bevölkerung zu fördern oder 
durchzuführen. Auf Grund dieser Bestimmung erteilte 
das Reichsversicherungsamt durch Runderlass vom
3. August 1914 an die Vorstände der ihm unterstellten 
Landesversicherungsanstalten die Genehmigung, dem 
Z e n t r a l k o m i t e e  d e r  d e u t s c h e n  V e r e i n e  
v o m  R o t e n  K r e u z  aus Anstaltsmitteln erstmalig 
bis zu 10 000 Mark für Massnahmen zur Krankenpflege, 
zur Verhütung von Seuchen usw. zur Verfügung zu ste l
len. Hierdurch sind dem Roten Kreuz schon in den 
ersten Tagen des Krieges rund 400 000 Mark zuge
flossen.

Um weitere umfangreiche Fürsorgemassnahmen 
der L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t e n  ein
zuleiten, hat am 31. August im Reichsversicherungsamt 
eine Konferenz mit sämtlichen Anstalten stattgefunden, 
in der namentlich ein Vorgehen in enger Fühlung mit 
der Zentralstelle des Roten Kreuzes für Kriegswohl
fahrtspflege vereinbart wurde. Es wurde ausgespro
chen, dass als äusserste Grenze für Aufwendungen nach 
§ 1274 der Reichsversicherungsordnung mit Einschluss 
der Zinsausfälle bei Lombardierung von W ertpapieren 
usw. der Betrag von 5 vom Hundert des Buchwerts des 
Gesamtvermögens Ende 1913 zu gelten habe. Da die
ses Vermögen rund 2 Milliarden Mark beträgt, so kann 
mit einmaligen ausserordentlichen Aufwendungen in 
der Höhe bis zu 100 Millionen M ark gerechnet werden. 
Die Verwendung höherer Beträge bedarf einer beson
deren Genehmigung durch das Reichsversicherungsamt. 
Es können ferner die Versicherungsanstalten durch 
Lombardierung ihrer W ertpapiere weitere 150 bis 200 
Millionen Mark flüssig machen, um sie als Darlehen zu 
erleichterten Bedingungen an bedrängte Kreise und G e
meinden zu geben. Die Mittel der Versicherungsan
stalten sollen zunächst den eigenen Anstaltsbezirken 
zugute kommen. Jedoch erklärten sich die Anstalten 
auch bereit, auf ausgleichende Massnahmen zugunsten 
der durch den Krieg besonders schwer betroffenen An
staltsbezirke Bedacht zu nehmen.

Hiernach sind von den Landesversicherungsanstal
ten bereits grosse Summen für die Verwundeten- und 
Kriegskrankenpflege, zur Bekämpfung der A rbeitslosig
keit, Unterstützung von Erwerbslosen, zur Bekämpfung 
von Volkskrankheiten, als Darlehen an Kreise und G e
meinden für deren Kriegswohlfahrtspflege gegeben 
worden.

Ein anderes Feld der Betätigung bietet sich den 
Versicherungsträgern in der M itwirkung bei der V e r 
w u n d e t e n p f l e g e .  In einem vom Reichsversiche
rungsamt an die Vorstände der Landesversicherungs
anstalten gerichteten Runderlass vom 3. August 1914 
(Amtliche Nachrichten vom 21. August 1914) wird den 
der Aufsicht des Amts unterstellten Versicherungsträ
gern dringend empfohlen, ihre K r a n k e n h ä u s e r ,  
H e i l s t ä t t e n  u n d  G e n e s u n g s h e i m e ,  sow eit
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es ohne Schädigung überwiegender Interessen der Ver
sicherten möglich ist, für die U n t e r b r i n g u n g v o n 
V e r w u n d e t e n  zur Verfügung zu stellen. Die Ver
sicherungsträger wollen sich zu diesem Zweck mit dem 
Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz 
in Berlin umgehend in Verbindung setzen.

Diesem Erlass ist weitgehend entsprochen worden, 
so dass zahlreiche Anstalten mit Tausenden von Betten 
der Verwundetenpflege zugute kommen. Die in der 
Nähe des Kriegsfeldes befindlichen Anstalten konnten 
sofort Verwundete vom Schlachtfelde aus aufnehmen.

Die B e r e i t s t e l l u n g  v o n  H e i l s t ä t t e n  
d e r  L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a 1t e n  z u r  
U n t e r b r i n g u n g  V e r w u n d e t e r  darf natürlich 
die sonst von den Anstalten im Interesse ihrer Ver
sicherten getroffenen Heilmassnahmen nicht unterbin
den. Namentlich gilt dies von der T u b e r k u l o s e 
b e k ä m p f u n g .  Nach einer Beratung des von der 
Z e n t r a l s t e l l e  d e s  R o t e n  K r e u z e s  f ü r  
K r i e g s w o h l f a h r t s p f l e g e  (Reichstagsgebäude 
Berlin NW 7, Som m erstrasse) errichteten T  u b e r k u -  
l o s e a u s s c h u s s e s  ist daher vom Reichsversiche
rungsamt durch Runderlass vom 20. August 1914 (Amt
liche Nachrichten vom 21. August 1914) den dem Amt 
unterstellten Landesversicherungsanstalten als Richt
schnur für deren w eiteres Vorgehen bekannt gegeben 
worden, dass der Kampf gegen die Tuberkulose w äh
rend des Krieges nicht ruhen darf; dies um so weniger, 
als infolge des Rückganges der wirtschaftlichen Lage, 
der Verschlechterung der Ernährungs- und besonders 
der W ohnungsverhältnisse ein günstigerer Nährboden 
für die Seuche und ihrer Verbreitung geschaffen wird. 
Es ist daher die Heilpflege wie bisher auszuüben und 
sofern die bisher dazu benutzten Heilstätten für Kriegs
sanitätszw ecke in Anspruch genommen sind, durch e r
höhte Tätigkeit der Auskunfts- und Fürsorgestellen so
wie der W alderholungsstätten ein Ausgleich zu schaffen.

Auch bei der Stärkung der Finanzkraft des D eut
schen Reiches durch Zeichnung der K r i e g s a n l e i h e  
konnten sich die Versicherungsträger hervorragend be
teiligen.

Das Reichsversicherungsamt erklärte durch Rund
schreiben vom 12. September (Amtliche Nachrichten 
Nr. 9 vom 15. September 1914) den ihm unterstellten 
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n ,  dass es von Auf- 
sichts wegen kein Bedenken dagegen erheben will, 
wenn die Vorstände nach pf'ichtm ässiger Prüfung ins
besondere der Vermögenslage ihre Berufsgenossenschaft

Teile der Rücklage (Reservefonds) lombardieren und den 
Erlös zur Zeichnung von K r i e g s a n l e i h e n  verwen
den. Eine gleiche Erklärung richtete das Reichsversiche
rungsamt am 13. September (a. a. O.) an die ihm un
terstellten L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t e n  
wegen Lombardierung von W ertpapieren, Verwertung 
von Hypotheken usw. zur Zeichnung von Kriegsanleihen.

Hierdurch ist es möglich geworden, dass sich die 
Versicherungsträger mit einigen Hundert Millionen Mark 
an der Kriegsanleihe beteiligten.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass auch beson
dere M assnahmen ergriffen wurden, um Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern schnell Aufschluss über die durch 
den Krieg geschaffenen, nicht ohne weiteres zu über
sehenden Verhältnisse und Rechtsfragen bei der Ar
beiterversicherung zu geben.

Von allgemeiner W ichtigkeit ist das Gesetz vom
4. August 1914, betreffend den Schutz der infolge des 
Krieges an W ahrnehmung ihrer Rechte behinderten P er
sonen (Reichsgesetzblatt 1914 S. 328). Das Gesetz be
trifft überwiegend privatrechtliche und zivilprozessuale 
Verhältnisse, enthält aber auch Vorschriften von allge
meiner Bedeutung und berührt auch die Rechtsverhält
nisse auf Grund der Sozialversicherung.

Über den Einfluss des Krieges auf die Sozialver
sicherung, vor allem über die Versicherungspflicht und 
die Pflicht zur Zahlung von Beiträgen sowie die Ein
wirkung des Kriegszustandes auf das Recht zur frei
willigen Selbstversicherung oder W eiterversicherung, 
dann über die Mittel, die Anwartschaft während der 
Kriegszeit aufrecht zu erhalten, über die Auslegung der 
erwähnten Notgesetze bei der Krankenversicherung und 
zahlreiche andere Versicherungsfragen bestehen bei 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern vielfach Zweifel, so 
dass es sehr zweckmässig war, als auch hierfür Für
sorge getroffen wurde.

So hat die L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n 
s t a l t  B e r l i n  eine K r i e g s a u s k u n f t s -  u n d  
H i l f s s t e l l e  f ü r  A r b e i t e r -  u n d  A n g e 
s t e l l t e n v e r s i c h e r u n g  in ihrem Dienstgebäude, 
Berlin, Am Köllnischen Park 3, eingerichtet. Auskunft 
und Rat in Fragen aus der sozialen Gesetzgebung wird 
unentgeltlich erteilt. Die Auskunftsstelle sendet auch 
erforderlichenfalls Mitglieder in Lazarette, um unmittel
bar am Krankenbett Rat zu erteilen und Anträge aufzu
nehmen.

Ähnliche Einrichtungen sind bei zahlreichen ande
ren Anstalten solcher Art getroffen worden.

Kleine fflittellmtfleit.
Tragbare elektrische Grubenlampen mit 

hoher Kerzenzahl.
Eine Ergänzung zu unserer Mitteilung über G ru

bensicherheitslam pen von hoher Leuchtkraft in der 
Sozial-T echnik vom  15. N ovem ber 1914, S. 377 en t
nehmen wir der Zeitschrift „Glückauf“ vom 21. Novem
ber 1914, die über die neuere Ausgestaltung der elek
trischen Grubenlampen der Bauart Stach berichtet. 
Diese Lampen haben in den Zechen des rheinisch-w est-

fälischen Bergbaubezirkes für Abteufzweck, für Be
leuchtung von Schüttelrutschbetrieben, Füllörtern und 
Bahnhöfen unter Tage vielfach Verwendung gefunden 
und zeichnen sich durchweg durch hohe Leuchtkraft 
aus. Zur Beleuchtung bei Schachtabteufen bedient man 
sich seit längerm der Kabellampen, bei denen mehrere 
Glühbirnen unter einem Schirm vereinigt sind und ein 
gutes helles Licht geben. Diese Lampen sind aber 
besonders bei tiefen Schächten wegen der Länge des 
Kabels teuer und auch aus anderen Gründen unbequem. 
Man ist daher seitens einer Reihe von Zechenverwal
tungen zur Verwendung grösser tragbarer Akkumula
torlampen beim Abteufen übergegangen. Das bereits
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in der Sozial-Technik 1914 S. 378 erw ähnte erhebliche 
Gewicht dieser höherkerzigen elektrischen Lampen 
spielt hier keine so grosse Rolle, weil sie ja, abw ei
chend von den M annschaftslampen, nicht dauernd ge
tragen werden und im Kübel unm ittelbar zur Verwen
dungsstelle geschafft werden können. Man hat meist 
10 kerzige Lampen gewählt, da diese verhältnismässig 
billiger beschafft und betrieben werden können, als die 
entsprechend grössere Anzahl kleinerer Lampen von 4 
oder 6 Kerzen. Die wichtigen Fragen der Dichtheit 
gegen Säuren und W asser sollen bei einigermassen 
sorgsam er Behandlung keine Schwierigkeiten machen. 
Die Akkumulatoren sind mit M asseplatten und voller 
Säurefüllung ohne Glaswolle ausgeführt. Die Zell
horngehäuse sind auch beim Neigen der Akkumulatoren 
durch Haarröhrchen gegen das Ausfliessen von Säure 
geschützt. Bei einer Kerzenstärke von 4 NK wählt 
man zwei Zellen, bei 6 NK drei und bei den grössten 
Lampen von 8 und 10 NK vier Zellen. Für eine Glüh
lampe kann man bei rauhem Schachtbetrieb auf rund 
200 bis 300 Brennstunden rechnen, w ährend die Zell
horngehäuse bis zum U nbrauchbarwerden dreimaligen 
Plattenwechsel aushalten. In einem Drehbügel, der bei 
den grossen Lampen doppelt ausgeführt wird, kann die 
Lampe in die gewünschte Lage eingestellt werden. G e
häuse und Deckel sind mit Gummidichtung versehen 
und von einem Rotgussrahmen umgeben, die Birne 
selbst ist durch ein starkes Glas mit Kreuzbügel ge
schützt. Der Strom wird durch isolierte Federn zuge
führt. Ähnlich sind die Lampen für den S c h ü t t e l 
r u t s c h e n -  Betrieb gebaut. Hier hat sich am besten 
die 6 kerzige Lampe von 6,5 kg Gewicht eingebürgert. 
Das Gewicht darf nicht zu gross sein, da der W eg vom 
Schacht zum Verwendungsort gewöhnlich weit ist. Zum 
Aufhängen genügt ein einfacher Drehbügel. Die F ü 11 - 
o r t lampen erinnern in ihrem Aufbau an Bogenlampen. 
Der Akkumulator ruht auf einem Boden, der an drei 
K etten  h än g t und gleichzeitig einen g rossen  S trah l
schirm trägt. Diese Lampen geben während 10 S tun
den 16 NK und wiegen 13 kg. Wegen des hohen G e
wichtes richtet man sie zweckmässig so ein, dass man 
am Ende der Schicht nicht jedesmal die ganze Lampe, 
sondern nur ihre Akkumulatoren von den Füllorten in 
einem Förderwagen zur Ladestelle abholt.

Nach den Ausführungen Stachs wird der Bau noch 
grösserer Lampen als für 16 NK nicht durchführbar 
sein, da die Lampe zu schwer und die Zahl der Zellen 
zu gross werden würde. Erst die Herstellung von 
Halbwattlampen für geringe Spannungen oder von 
leichteren Akkumulatoren würde hier Abhilfe schaffen 
können. Zurzeit sind die Aussichten ebenso wie für 
den Ersatz der Bleiakkumulatohren durch alkalische 
wegen der hohen Anschaffungskosten, ziemlich gering.

_________  Gr.

Einige bem erkensw erte Doppelunfälle.
Bei einzelnen Unfällen kann man die W ahrneh

mung machen, dass durch Hinzutreten irgend eines 
Nebenumstandes die Schwere des eigentlichen Unfalles 
vielfach vergrössert wird, bezw. ein zweiter Unfall in 
Erscheinung tritt. Derartige Doppelunfälle entstehen 
meistens durch die nach Auftreten des ersten sich gel
tend machende Nervosität der anwesenden Personen 
und hätten sich in vielen Fällen sicher vermeiden lassen,

wenn sofort nach dem Auftreten des ersten Unfalls in 
ruhigerer und überlegterer W eise eingegriffen wäre.

Im Nachstehenden soll auf drei derartige D oppel
unfälle etwas näher eingegangen w erden. Bei dem 
ersten handelte es sich um einen Arbeiter, dem bereits 
seit Jahren die regelmässige Kontrolle und das Ab
schmieren eines elektrisch betriebenen Laufkrans oblag, 
eine Arbeit, die er regelmässig jeden Tag w ährend der 
M ittagspause auszuführen hatte , und  die er bisher ohne 
jeden Zwischenfall zuverlässig erledigte. Für die 
sichere Ausführung der Arbeit w ar ihm von der betref
fenden Betriebsleitung ausdrücklich die W eisung ge
geben, stets vor dem Besteigen des Laufkrans vorher 
die Stromzuführung abzuschalten, um das Ausblasen 
der Kranmotoren von Staub bezw. das Abschmieren 
der Lager in voller Sicherheit vornehmen zu können. 
An dem Unfalltage hatte der betreffende Arbeiter, wie 
bisher, mit Hilfe einer Leiter den Kran bestiegen, aber 
versäumt, vorher die Stromzuführung abzuschalten. Er 
geriet entweder infolge einer unglücklichen Bewegung 
oder in dem Glauben, dass der Kran strom los sei, mit 
beiden Händen an die 220 Volt Gleichstrom führenden, 
blanken Fahrdrähte. Der Unfall geschah, während der 
Betreffende noch auf der Leiter stand. Der betreffende 
Arbeiter konnte dann, wie meistens bei derartigen U n
fällen, infolge der plötzlich auftretenden M uskellähm ung 
die Hände nicht w ieder vom Fahrdraht lösen, schrie 
laut auf und rief seinen M itarbeitern zu, den Strom ab 
zuschalten. In ihrer ersten Bestürzung kamen nun die 
M itarbeiter bezw. einer derselben diesem an sich be
rechtig ten  W unsch  nach , ohne aber zu bedenken, dass 
der vom Unfall Betroffene körperlich stark gelähmt auf 
der Leiter mehr hing wie stand und infolgedessen so 
fort nach dem Ausschalten von oben herabstürzen 
musste. Hierbei schlug der Verunglückte mit dem 
Kopf derart stark  auf einen schweren W inkeleisen
rahm en  auf, dass der T od , wie nachher festgestellt, 
durch Schädelbruch, kurze Zeit nach dem Sturz eintrat. 
Hätten die M itarbeiter nur etwas überlegter gehandelt 
und wären zunächst dem Verunglückten näher getreten 
oder hätten dieselben mindestens Vorkehrungen ge
troffen, den A rbeiter aufzufangen, so w äre d er zw eite 
Unfall mit seinem bedauerlichen Ausgang sicher zu 
vermeiden gewesen.

Das zweite Beispiel betrifft einen Arbeiter, welcher 
im W inter mittels einer Lötlampe die zugefrorene Rohr
leitung eines geheizten Teerölbehälters aufzutauen hatte 
und bei Ausführung dieser Arbeit die Lampe derartig 
unglücklich beiseite stellte, dass die lange, nicht zu 
rückgeschraubte Flamme unmittelbar in das heisse 
Teeröl hineinblies und dasselbe hierdurch zur Ent
zündung brachte. Der ganze Vorgang entwickelte sich 
so schnell, dass der betreffende Arbeiter kaum Zeit 
fand, sich aus dem  Bereich des Feuers zu entfernen und 
hierbei bereits Brandwunden, wenn auch von verhält
nism ässig geringer Bedeutung erlitt. Hinzueilende M it
arbeiter Hessen nun nicht, wie bei Ausbruch eines 
Feuers ausdrücklich Vorschrift war, die über den be
treffenden Teerbehälter schwebende, schm iedeeiserne 
Haube herunter, wodurch das Feuer im Teerbehälter 
sofort erstickt wäre, sondern brachten die Feuerlösch
W asserschläuche in Tätigkeit. Hierdurch gelangten 
unter ziemlich grossem Druck grosse W assermengen in 
den Ölbehälter, derselbe füllte sich nicht nur bis zum
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Rand, sondern lief über, wodurch in erster Linie das 
brennende ö l  schnell in grossen Mengen auf den Boden 
lief und nunm ehr sämtliche Beteiligten in die grösste 
G efahr geb rach t w urden, 2u verbrennen . N achdem  d a r
auf das Feuer durch Aufstreuen von Sand endgültig 
und sicher gelöscht war, zeigte es sich, dass durch das 
in hohem M asse unvorsichtige Vorgehen der Arbeiter 
nicht nur der zuerst Verletzte w eitere Brandwunden 
erlitten hatte, sondern dass auch verschiedene M it
arbeiter verletzt waren, ausserdem aber ein nicht unbe
trächtlicher Sachschaden entstanden w ar, was sich 
alles durch ein nur etw as überlegteres Handeln hätte 
vermeiden lassen.

In einem dritten Fall war eine Kolonne Schlosser 
beauftragt, die schwere Transm issionswelle eines gros
sen Laufkrans zu demontieren und aus ungefähr 5 Meter 
Höhe herabzulassen. Hierbei geriet der eine auf dem 
Kran befindliche Arbeiter mit einem Arm zwischen die 
teilweise bereits in der Schlinge schwebende W elle und 
dem Krangerüst und erlitt hierbei eine nicht unerheb
liche Quetschung des Oberarms. Die unten am Seil 
s tehenden  M itarbeiter versuchten darauf, dem  V erun
glückten dadurch zur Hilfe zu kommen, indem sie von 
unten  bem üht w aren, die sich überdies im G itterw erk 
des betreffenden Krans eingeklemmte W elle abzu
schwenken. Erst als dies von unten nicht gelang, be- 
quem te sich ein A rbeiter, au f den K ran zu steigen und 
mittels Brechstange die W elle in die zum H erunter
lassen gewünschte Lage zu bringen, wodurch zugleich 
auch der Verunglückte aus seiner Lage befreit wurde. 
Inzwischen hatte aber einer von den unten stehenden 
Arbeitern, und zwar der die Aufsicht führende Kolon
nenführer, sich das eine Seilende mehrere Male um den 
A rm  geschlungen, angeblich, um dadurch  die W elle 
beim H erunterlassen besser halten zu können. Als 
dieselbe nun mit Hilfe der Brechstange von dem auf den 
Kran nachgestiegenen Arbeiter plötzlich frei wurde, 
konnten die unten stehenden Arbeiter die Last nicht 
halten und Hessen infolgedessen das Seil ziemlich 
schnell durch die Hände gleiten. Die Folge hiervon 
war, dass der Kolonnenführer mit dem um den Arm 
gewickelten Seil ebenso schnell nach oben gezogen 
hierbei gegen die eiserne D achkonstruk tion  ge
schleudert wurde, darauf nach unten fiel und sich sehr 
unglücklich ein Bein brach. Infolge später hinzu
getretener Komplikationen hat dasselbe dann abgenom 
men werden müssen, so dass der Mann vollends zum 
Krüppel wurde. Auch in diesem Fall hätte sich min
destens der zweite Unfall zweifellos vermeiden lassen, 
wenn von allen Seiten nur etwas vorsichtiger und über
legter zu W erke gegangen wäre.

Ähnliche W ahrnehmungen hat man wiederholt bei 
Unfällen gemacht, die beim Transport schw erer M a
schinenteile auf ebener Erde entstanden sind. Auch 
hierbei sind die Verletzten wiederholt bei der Hilfe
leistung seitens der M itarbeiter infolge unsachgemässen 
Eingreifens gewisserm assen zum zweiten Mal verun
glückt, oder es tra t ein selbständiger zw eiter U nfall ein. 
Es empfiehlt sich daher, in sämtlichen industriellen Be
trieben nicht nur eingehende Abwehrmassregeln gegen 
allgemeine Unfälle zu treffen, sondern zugleich die Ar
beiterschaft in regelmässigen Zeitabschnitten auch auf 
die zu ergreifenden M assnahmen aufmerksam zu 
machen, welche zu treffen sind, um die Verletzten nach

einem eingetretenen Unfall vor weiterer Beschädigung 
zu schützen. Es kann gar nicht genug darauf hinge
wiesen werden, dass nach Eintritt eines Unfalles' Ruhe 
und grösste Besonnenheit die erste Pflicht der zu Hilfe 
Eilenden ist, damit nicht noch mehr Unheil angestiftet 
wird und insbesondere die vom Unfall Betroffenen noch 
weiter gefährdet werden. Auch sollte den Arbeitern 
industrieller Betriebe die Ursachen eingetretener Un
fälle mehr bekannt gegeben werden, als dies jetzt im 
allgemeinen geschieht, damit sich diese die daraus zu 
ziehenden Lehren mehr zunutze machen können, als es 
jetzt der Fall ist, wo meistens nur die unmittelbar am 
Unfall Beteiligten um einige Erfahrungen reicher w er
den, nachdem das Unglück geschehen ist.

(iewerberecMlicfce Entscheidungen.
Festes Engagement eines Technikers für fünf Jahre. Rechts
gültiger Vorbehalt des Prinzipals bezüglich vorzeitiger Ent

lassung des Angestellten.
Gemäss §  133aa der Gewerbeordnung muss die 

Kündigungsfrist, falls durch Vertrag eine kürzere oder 
längere Frist als die gesetzliche bedungen wird, für 
Prinzipal und Angestellten gleich sein.

In einem Rechtsstreit, der vor einiger Zeit das 
Reichsgericht beschäftigte, handelte es sich um die Ent
scheidung der Frage, ob ein Verstoss gegen diese ge
setzliche Bestimmung darin liegt, wenn der Prinzipal
— bei fester Bindung des Angestellten für fünf Jahre — 
sich selbst das Recht vorbehält, das Engagement schon 
früher nach sechs W ochen vorher erfolgter Kündigung 
aufzulösen, falls der Angestellte sich den ihm gestellten 
Aufgaben nicht gewachsen zeigen oder durch mehrfache 
Unpünktlichkeit oder Nachlässigkeit seine Pflichten 
nicht erfüllen sollte.

Diese Frage hat das Reichsgericht — in Überein
stimmung mit der Vorinstanz — verneint.

Die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Dresden, 
hatte sich dahin ausgesprochen, dass in dem fraglichen 
Vorbehalt nur eine Vereinbarung über, die Wichtigkeit 
besonderer Auflösungsgründe des Anstellungsvertrages 
zu erblicken sei, die schon an sich — gemäss §  133b 
der Gewerbeordnung — vor Ablauf der vertragsmässigen 
Zeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zur 
Aufhebung des D ienstvertrages berechtigen. Keines
wegs aber wird dem Prinzipal durch den in Rede 
stehenden Vorbehalt die Möglichkeit gewährt, das 
Dienstverhältnis einseitig nach subjektivem Ermessen 
ohne Angabe von Gründen zu lösen, er hat vielmehr, 
falls er sich auf die vorbehaltene, den allgemeinen 
Grundsätzen von Treu und Glauben unterstehende Be
stimmung berufen will, besondere, den T atbestand er
füllende Umstände darzutun, die gegebenenfalls der 
richterlichen Nachprüfung unterliegen.

Diese Auslegung hat das Reichsgericht gebilligt. 
Es kann dem Angestellten nicht zugegeben werden, so 
entschied der höchste Gerichtshof, dass der Geschäfts
herr im vorliegenden Falle auf Grund der Vereinbarung 
in der Lage sei, nach Belieben die vorzeitige Auflösung 
des D ienstverhältnisses herbeizuführen, indem er ein
fach die Ansprüche an den Angestellten so steigert, dass 
dieser ihnen nicht genügen kann. Denn auch die Frage, 
ob die Aufgaben, denen der Angestellte nicht genügt 
haben soll, nach Treu und Glauben an ihn gestellt w er
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den durften, unterliegt nach der Auslegung, welche die 
Vorinstanz dem Vertrage gegeben hat, der richterlichen 
Nachprüfung.

(Entscheidg. des Reichsgerichts vom 7. Jan. 1914.)

Anstellung eines Erfinders als Betriebsleiter in einer Fabrik.
Ein Techniker, der mehrere gute Erfindungen ge

. macht hatte, hatte mit einem Fabrikanten einen Vertrag 
geschlossen, nach dem er diesem seine Erfindungen zur 
Ausnutzung überliess; dafür sollte der Techniker in 
der Fabrik mit Gehalt und Gewinnanteil als Betriebs
leiter angestellt und ihm die selbständige technische 
Leitung der neu zu errichtenden Betriebe übertragen 
werden. Dem Techniker stand nach dem Vertrage das 
Recht zu, das Dienstverhältnis zu kündigen, ohne dass 
damit das Recht des Fabrikanten auf die Erfindungen 
fortfiele. Dem Fabrikanten dagegen sollte dieses Recht 
nicht zustehen, vielmehr sollte er das Dienstverhältnis 
nur kündigen dürfen, wenn er die Erfindungen nicht 
weiter ausnutzen wollte.

Nun kündigte der Fabrikant den Engagements
vertrag aber doch, indem er gleichzeitig erklärte, er 
werde die Erfindungen weiter ausnutzen, und als der 
Techniker auf Einhaltung des Vertrages klagte, wandte 
der Fabrikant ein, der fragliche Vertrag entspreche nicht 
der Billigkeit; denn wenn der Techniker kündigen dürfe, 
ohne dass das Recht des Beklagten auf die Ausnutzung 
der Erfindungen berührt werde, so müsse auch der 
Fabrikant kündigen können, ohne dass die Ausnutzung 
der Erfindungen davon betroffen würde.

Indessen hat das Reichsgericht dem Fabrikanten 
unrecht gegeben und sich auf die Seite des Erfinders 
gestellt. Der Techniker, so heisst es in den Gründen, 
ist ja nicht schlechthin als „Betriebsleiter“ angestellt, 
sondern er ist zur Ausführung seiner Erfindungen von 
dem Beklagten engagiert worden. Dieser Zusammen
hang zwingt zu der Annahme eines völlig einheitlichen 
Vertrages, der grundsätzlich auch nur einheitlich gelöst 
werden kann und worin das gesellschaftsähnliche Ver
hältnis überwiegt. Der Vertragszweck ist die Ver
wertung der Erfindungen des Klägers, zu der sich der 
Beklagte in dem Vertrage verpflichtet hat. Dazu über
trägt ihm der Kläger seine Erfinderrechte und erhält als 
Gegenleistung nicht nur Anteil am Gewinn, sondern 
auch die Stellung als selbständiger technischer Be
triebsleiter gegen Gehalt. Diese Selbständigkeit sowie 
das Erfordernis der Zustimmung des Klägers zu Ver
einbarungen auf Einschränkung der Produktion lassen 
erkennen, dass er nicht ein gewöhnlicher Angestellter 
sein, sondern dem Beklagten gegenüber gleichgestellt 
sein sollte. Mit dieser Annahme ist aber unvereinbar, 
dass das Dienstverhältnis ohne gleichzeitige Aufgabe 
der Verwertung der Erfinderrechte des Klägers gelöst 
werden kann. .

Es kann auch nicht zugegeben werden, dass die 
Ansicht des beklagten Fabrikanten der Billigkeit ent
spricht. Sie berücksichtigt vielmehr einseitig das Inter
esse des Fabrikanten und lässt dasjenige des Klägers 
ausser Betracht; denn er würde ja, wenn der Beklagte 
recht erhielte, Gefahr laufen, die Vorteile aus seinen 
Patenten zu verlieren, w as nicht zugelassen werden 
kann.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 27. März 1914.)

Recht des Arbeitgebers gegenüberseinen Akkordarbeitern.

Ein Handwerksgehilfe hatte mit dem Arbeitgeber,, 
bei dem er beschäftigt war, auf Grund der m assgeben
den Arbeitsordnung gegenseitigen Kündigungsaus
schluss vereinbart. Der Arbeiter hatte nun zwei Ak
kordarbeiten übertragen erhalten, aber während er mit 
deren Erledigung beschäftfgt war, wurde ihm eine 
andere, als eilig bezeichnete Akkordarbeit zugeteilt, die 
eine Zeit von etwa 3 Stunden in Anspruch nahm, und 
die er zwischendurch ausführen sollte. Der Arbeiter 
weigerte sich, dies zu tun, erhielt infolgedessen seine 
sofortige Entlassung und für die bis zur Entlassung 
geleistete Arbeitszeit den Stundenlohn nach der Ar
beitsordnung ausgezahlt. Nun klagte der Arbeiter gegen 
seinen früheren Prinzipal auf Zahlung der Differenz 
zwischen dem erhaltenen Lohn und dem ihm auf Grund 
der beiden Akkordverträge zustehenden Lohn.

W ährend das Gewerbegericht den Anspruch des 
Arbeiters billigte, indem es den Standpunkt vertrat, der 
beklagte Prinzipal habe den Kläger unzulässigerweise 
mitten im Akkord entlassen, hat das Landgericht I 
Berlin die Klage des Gehilfen abgewiesen. Freilich ist 
nach der hier in Rede stehenden Arbeitsordnung die 
sofortige Entlassung in der Regel nicht zulässig, wenn 
eine Akkordarbeit vereinbart ist. Damit ist jedoch 
nicht gesagt, dass eine Lösung des A rbeitsverhältnisses 
in keinem Falle vor Beendigung der Akkordarbeit e r
folgen darf. Unberührt bleiben vielmehr zunächst die 
gesetzlichen Bestimmungen der Gewerbeordnung, w o
nach Arbeiter ohne Aufkündigung die Arbeit verlassen 
bezw. entlassen werden können. Ausserdem muss d ar
über hinaus nach Ansicht des Gerichts beiden Teilen 
das Recht zustehen, aus wichtigen Gründen die Auf
hebung des Arbeitsverhältnisses zu verlangen, und zw ar 
ohne Rücksicht darauf, ob die übernommene Akkord
arbeit im einzelnen Falle mindestens 14 Tage oder 
weniger Zeit in Anspruch nimmt. Ein solches Recht 
folgt aus dem allgemeinen Dienstvertrag, den auch ein 
Akkordarbeiter mit dem Arbeitgeber geschlossen hat. 
Dieses Dienstverhältnis schafft ein persönliches Ver
hältnis zwischen beiden Parteien und bringt es mit sich, 
dass der Arbeiter den Anordnungen der Vorgesetzten 
Folge zu leisten und die dahingehenden Bestimmungen 
der zum Bestandteile des Vertrages gewordenen Ar
beitsordnung zu befolgen hat. Der Arbeitgeber, der 
einen Akkordvertrag abschliesst, will zwar dem A rbeiter 
dadurch eine gewisse Freiheit der Betätigung lassen, er 
will aber damit die Leitung als solche nicht aus der 
Hand geben, sondern sich eine Änderung seiner An
ordnungen je nach den Bedürfnissen seines Betriebes 
Vorbehalten. Daher muss der Akkordarbeiter nicht nur 
den Anweisungen für die Ausführung des Akkords nach
kommen, sondern sich auch eine Unterbrechung seiner 
Akkordarbeit gefallen lassen, wenn der Betrieb des 
Unternehmers dies erfordert. Die Eigenart des Ak
kordvertrages steht einer solchen Annahme nicht en t
gegen. Sie verlangt nur, dass die Anordnungen des 
Arbeitgebers im einzelnen Falle den Verdienst, mit dem 
der Akkordarbeiter rechnet, nicht in unbilliger W eise 
beeinträchtigen. Ob eine solche Beeinträchtigung vor
liegt, lässt sich nur von Fall zu Fall prüfen und nach 
den Grundsätzen von Treu und Glauben mit Rücksicht 
auf die Verkehrssitten entscheiden.

Ergibt es sich, dass es sich nur um eine unbedeu



1. H eft S O Z I A L - T E C H N I K 15

tende Störung des übernommenen Akkords handelt, so 
ist der Arbeitgeber berechtigt, den Akkordarbeiter ohne 
Kündigung zu entlassen, wenn dieser sich weigert, den 
Akkord zu unterbrechen, um eine andere ihm über
tragene Arbeit auszuführen.

W as den vorliegenden Fall betrifft, so hat der 
Arbeitgeber dem Arbeiter die fragliche Arbeit zu einem 
durchaus angemessenen Preise angeboten, und da die 
A rbeit nur etwa drei Stunden in Anspruch nahm, so 
hätte der Kläger sicli nicht weigern dürfen, sie auszu
führen. — Die Entlassung des Gehilfen war sonach ge
rechtfertigt, und er hatte keinen anderen Lohn für die 
geleistete Arbeit zu beanspruchen als den ihm gezahlten 
Stundenlohn.

(Entscheidg. des Landger. I Berlin vom 24. Febr. 
1914.)

Patcntausziige.
Kl. 81 e. 275 565 vom 17. Juni 1913. E i n s a t z r o h r  

z u r  S i c h e r u n g  d e r  E i n  - u n d  A u s g u s s 
ö f f n u n g e n  v o n  B e h ä l t e r n  f ü r  f e u e r g e 
f ä h r l i c h e  F l ü s s i g k e i t e n .  Gustav Rubbel 
in Elberfeld und Wilhelm Zimmermann in Barmen.

An der M ündung des Einsatzrohres ist ein Schutz
deckel d angeordnet, der aus einer losen Siebplatte be
steht, die durch die im Innern des Einsatzrohres ange
brachte Schraubenfeder f von innen gegen den vor
stehenden Rand des Einsatzrohres gedrückt wird und 
dadurch dieses gewöhnlich verschlossen hält. Ein Hin-

-einschlagen einer Flamme in das Einsatzrohr ist also 
ausgeschlossen. Durch die Ausbildung des Schutz
deckels als Sieb wird ein ungehindertes Ausgiessen der 
Flüssigkeit ermöglicht. Die federnde Anordnung des 
Deckels gestattet zugleich, dass dieser beim Einführen 
eines Füllrohres oder T richters frei zurückweichen 
kann, um sich nachher vermöge der Federwirkung w ie
der selbsttätig vor die Rohrmündung zu legen.

Kl. 81 e. 269 924 vom 2. November 1912. E l e v a 
t o r  g u r t. Robert O t t o  in Altona-Ottensen.

Die bekannten Becherelevatorgurte, wie sie bei
spielsw eise in der Müllerei Verwendung finden, be
stehen aus Riemen, an denen die Elevatorbecher unm it
telbar befestigt werden. Diese Riemen haben den 
Nachteil, dass sie leicht verschleissen und Betriebs
störungen sowie Unglücksfälle hervorrufen können.

Diesen Mangel will der neue Gurt beheben. An dem 
aus Leder, Balata oder Hanf bestehenden Riemen sind 
längsverlaufende metallene Flach- oder Schrauben
federn angeordnet, welche mit den einzelnen Bechern 
verbunden sind. Die Federn versteifen den Gurt und 
lassen ausserdem seine Dehnung zu. Sollten durch 
Einwirkung des beförderten Schüttgutes Risstellen oder 
geschwächte Stellen in dem Riemen entstehen, die nicht 
ohne weiteres wahrgenommen werden können und ein 
Reissen des Riemens während des Betriebes herbeifüh
ren, dann verhindern die Federn das Herumschleudern 
der Riemenenden, da die untereinander und mit den 
Bechern zusammenhängenden Federn ein Herabfallen 
der B echer verhüten. G.

Kl. 61 a. 278 638 vom 19. Juli 1913. D u r c h  S t o s s  
z e r t r ü m m e r b a r e  V o r r i c h t u n g  z u r  g e 
t r e n n t e n  A u f b e w a h r u n g  v o n  C h e m i 
k a l i e n  z u r  D r u c k e r z e u g u n g  b e i  G a s 
s p r i t z e n .  Wilhelm N a r r  in Stuttgart.

Bei den in Gasspritzen enthaltenen Patronen mit 
mehreren Kammern zur Aufbewahrung der Chemikalien 
w erden die K am m ern  durch B leiblättchen oder ein 
anderes Mittel oder auch durch Zuschmelzen gegen
einander abgeschlossen. Das letztere Verfahren ist 
umständlich und verteuert die Herstellung der P atro
nen, während die Abdichtung durch Blei oder ein an
deres Dichtungsmittel sich nicht als zuverlässig er
wiesen hat. Da die Löscher meist jahrelang unbenutzt 
hängen und somit die dauernd zuverlässige Abdichtung 
der Chemikalienkammern ausserordentlich wichtig ist, 
muss eine Gewähr dafür gegeben sein, dass der Feuer
löscher auch dann noch zuverlässig wirkt.

Diese Sicherheit wird nun dadurch erreicht, dass 
von den zur getrennten Aufbewahrung der Chemikalien 
für die Druckerzeugung bei Gasspritzen dienenden und 
durch Stoss zertrümmerbaren Behältern der eine stöp
selartig und mit geschliffenen Abdichtungsflächen in 
den zweiten Behälter greift und mit einem aufbrech
baren Ende bis nahe an den Boden des anderen Behäl
ters heranreicht. Es wird also hier zur sicheren Ab
dichtung das bei Glasflaschen bekannte Einschleifen 
des S töpsels benutzt. G.

Citeramr.
Zu beziehen durch die P o l y t e c h n i s c h e  

B u c h h a n d l u n g  A.  S e y d e l  in B e r l i n  SW . 11 
und durch alle anderen  B uchhandlungen.

D i e  W e r k z e u g e  u n d  A r b e i t s v e r f a h r e n  
d e r  P r e s s e n .  V öllige N eubearbeitung des Buches 
„Punches, dies and toals for m anufacturing in pres- 
ses“ von J. V. W oodw orth . V on P rivatdozent 
D r. techn. M ax Ku r r e i n .  593 S. 8° m it 683 Textfig. 
und 1 Tafel. Geb. 20 Mark.

D i e  S t e u e r u n g e n  d e r  V e r b r e n n u n g s 
K r a f t m a s c h i n e n ,  V on Dr.-Ing. I. M a g g , P ri
vatdozent an der k. k. techn. H ochschule in Prag. 
374 S. gr. 8° m. 448 T ex tabb . 1914. Geb. 16 M.
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G ü l d n e r s  K a l e n d e r  f ü r  B e t r i e b s l e i t u n g  
u n d  p r a k t i s c h e n  M a s c h i n e n b a u .  B egrün
det von H u g o  G ü l d n e r .  23. Jahrgang, 1915. 
H erausgegeben  von Ingenieur A. F  r e u n d in L e ip 
zig. V erlag  von A. H. Ludw. D e g e n e r  in L eip
zig. 2 T eile  in T aschenform at, 900 Seiten m it 
ca. 500 A bb. und vielen T abellen , in 2 Bänden 
oder in einen Bd. geb. Preis 3 Mark.

U m  der P raxis dauernd  als zuverlässiger R at
geber in allen F ragen  der B etriebsleitung zu dienen, 
ha t der neue Jahrgang  dieses bew ährten T aschen 
buchs w ieder die V erbesserungen erfahren, die die 
Fortschritte  der Technik erforderten.

Insbesondere w urden die K ap ite l: „M echanik“ 
und „E lek tro techn ik“ um gearbeitet. D as so w ichtige 
G ebiet der „L okom obilen“ w urde ergänzt, ebenso 
das über „T riebw erke“. Ferner sind dem  K apitel 
über „M etallbearbeitung“ Zahlentafcln und graphische 
D arste llungen  zur Bestim m ung der U m laufzahlen bei 
gegebenem  D urchm esser und bei bestim m ter Schnitt
geschw indigkeit eingefügt w orden. D er A bschnitt 
über „elektrische B eleuchtung“ ist der Neuzeit en t
sprechend  um gestalte t w orden.

Som it s teh t der neue G ü l d n e r ,  sow ohl in 
theoretischer wie p rak tischer H insicht, vollkom m en 
au f der H öhe der Zeit und kann allen In teressenten , 
die irgendw ie an betriebsleitender Stelle öder zu M a
schinen jed e r A rt in Beziehung stehen, nur bestens 
em pfohlen w erden. A. S.

Zeitstftrifteitsttaii.
V e r w e r t u n g  m i n d e r w e r t i g e r  B r e n n 

s t o f f e  Von Alfred Gobiet in M ähr.-Ostrau.
Der Verf. behandelt in seiner Studie alle jene Ver

suche, die man mit der Verwertung minderwertiger 
Brennstoffe angestellt hat, und fasst unter der Bezeich
nung „m inderwertig“ nicht Torf und m inderwertige 
Braunkohle, die nur in ihrer chemischen Zusam m en
setzung minderwertig ist, und Steinkohle mit 25 bis 
30 %  Aschengehalt, die sich bei Grobstückigkeit an
standslos verarbeiten lässt, sondern alle jene Brenn
stoffe zusammen, die neben einem höheren Aschen- 
und W assergehalt noch einen grossen Prozentsatz 
Staub enthalten, so dass zu ihrer wirtschaftlichen Ver
wertung besondere Vorrichtungen nötig sind. Dem- 
gemäss zählt er zu minderwertigen Brennstoffen S taub
und Feinkohlen von höherem Aschengehalt, Koksasche 
oder Kokszinder, Abrieb von Hochofenkoks, Rauch
kammerlösche, Schlammkohlen, feinkörnige W asch
berge, Zwischenprodukte derSteinkohlenwäschen, grob
stückige Abgänge der Kohlenwäschen und endlich 
Klaubeberge der Kohlenaufbereitung mit 60 bis 70 %  
Aschengehalt, die bei einem chemischen Heizwert von 
4000 bis 7000 Kal. 50 bis 100 %  eilier Korngrösse von
0 bis 5 mm aufweisen.

Die Verwendung dieser minderwertigen Brenn
stoffe kann in zweierlei W eise vor sich gehen:

1. durch direkte Verteuerung unter Kesseln,
2. durch Vergasung in Generatoren, wobei das 

Gas einmal unter Kesseln oder in Gasmaschinen 
und zum änderen durch Beheizung von Koks- 
und Leuchtgasöfen verwertet wird.

Die Ergebnisse der Verwertung durch direkte Ver

teuerung unter Kesseln gibt Verf. in Tabellenform ge
trennt für Plan- und W anderrost wieder im allgemeinen 
nach den Versuchsergebnissen von D o b b e l s t e i n  
und B ü t o w ,  ebenso bringt er in Tabellenform die 
Ergebnisse, die man mit den verschiedenen Unterwind
feuerungen nach W i l t o n ,  P r a e s t o  und K r i d 1 o 
sowie mit der sogen. Hydrowirbelfeuerung erzielte, und 
trennt hierbei wiederum nach den verschiedenen Kes
selformen und den verschiedenen Brennstoffen. Als
dann behandelt er die Generatorsystem e, deren Auf
gabe es ist, den Kohlenstoff des Brennstoffes durch un
vollkommene Verbrennung unter gleichzeitigem A us
treiben der flüchtigen Bestandteile in brennbares G as 
(Kohlenoxyd) überzuführen. Durch die in den Gene
rator eingeführte Luft wird neben Kohlenoxyd Kohlen
säure erzeugt, die wiederum beim Hindurchstreichen 
durch die glühende Brennstoffschicht in Kohlenoxyd 
reduziert wird. Ausserdem wird mit der Luft in den 
Generator gleichzeitig W asserdam pf eingeblasen, der 
einmal die Tem peratur in der Feuerzone erniedrigen 
soll, um die bei 1400° C eintretende Schmelzung der 
Asche zu vermeiden, und dann auch, um durch Z er
setzung des W asserdam pfes den Heizwert des G ases 
infolge höheren W asserstoffgehaltes zu verbessern. 
Eine Sonderstellung unter den Generatoren weist der 
Verf. dem G enerator System J a h n s  zu, der in der 
Zeitschrift „Braunkohle“ schon beschrieben ist, so dass 
sich ein näheres Eingehen erübrigt.

Die Beheizung der Kessel mit dem den verschie
denen G eneratorsystem en entnommenen Gase bietet 
gegenüber der direkten Feuerung mit festen Brennstof
fen m ehrfache V orteile, so die V ereinheitlichung der 
Ascheabfuhr und der Kohlenzufuhr, Verbilligung der 
Bedienung und Reinigung der Kessel, Erhöhung des 
W irkungsgrades infolge geringerer Flugstaubansätze 
und leichtere Forcierbarkeit der Kesselanlage. Verf. 
bespricht daran anschliessend weiter die verschiedenen 
Brennerkonstruktionen, W eferfeuerung und Schlitzgas
feuerung, streift die B o n e - S c h n a b e l  sehe flam
menlose Oberflächenverbrenming und geht dann auf 
das wichtige Gebiet der Beheizung von Koks- und 
Leuchtgasöfen über. Der Weg, der auf Kokereien mit 
G asabgabe eingeschlagen wird, ist entweder eine frak
tionierte Destillation, wobei nur die hohen H eizwerte 
der fortgeschritteneren Destillation für Beleuchtungs
zwecke verwendet werden, die geringwertigeren hin
gegen zur Koksofenheizung, oder es wird das ge
samte D estiljationsprodukt für fremde Zwecke, wie zur 
Beleuchtung von Städten durch Ferngasleitungen, ent
nommen und die Koksöfen selbst werden mit G enera
torgas oder Mischgas geheizt. Im Anschluss hieran 
beschreibt Verf. noch verschiedene Ofensysteme und 
Reinigungsanlagen. („M ontan. Rundschau“ 1914, Heft 
3 u. 4.) Hg.

Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der 
Berliner Gruppe im laufenden Winterhalbjahr finden statt 
im F r a n z i s k a n e r  L e i s t b r ä u ,  Berlin W. 15, Kur
fürstendamm 31, Ecke Uhlandstrasse am 7.* und 21. Januar, 
am 4.* und 18. Februar, am 4.* und 18. März 1915. An 
den mit * bezeichneten Tagen nehmen auch die Damen 
der Berliner Mitglieder teil. — Gäste willkommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
S e i d e l .

Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die Schriftle itung  veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Boitzsch.
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Die Rauchverhütungsvorrichtung Bauart „Staby“.
Eine seit jeher in hohem M asse unangenehm 

empfundene und stark  bekämpfte Begleiterscheinung 
fast aller Feuerungsanlagen ist die Rauch- und Russ- 
plage. Es gibt wohl auch in der Technik kein Gegen
stück zu dieser „brennenden“ Frage, welche sowohl in 
wirtschaftlicher als auch in sanitärer und ästhetischer 
Beziehung immer noch der endgültigen und einw and
freien Lösung harrt. Infolgedessen werden daher auch 
immer neue Feuerungsapparate sowie Kontrollvorrich- 
tungen hierfür auf den Markt gebracht, welche alle mehr 
oder weniger ihren Zweck erfüllen, wenn — und hierin 
liegt die Unvollkommenheit der meisten Konstruktionen
— die für jeden Apparat gegebenen Vorbedingungen 
vorliegen und auch innegehalten werden. Einen w irk
lich brauchbaren, allen Verhältnissen gerecht w erden
den Rauchverminderungs- oder Rauchverbrennungs
apparat gibt es nicht, und wird es wohl auch nie geben, 
ebenso, wie es wohl schwerlich eine Feuerungsanlage 
geben wird, welche nicht trotz Einbaues von Rauch
verhütungsvorrichtungen dennoch z e i t w e i s e  raucht, 
beispielsw eise zu Zeiten, wenn das Feuer abgeschlackt 
oder die Brennstoffschicht geebnet sowie durchgearbei
tet wird. Dagegen ist es heute sehr wohl möglich, für 
bestimmte Feuerungsverhältnisse und Brennstoffe, die
sen genau angepasst, Rauchverhütungsmassnahmen 
vorzusehen, man darf aber nie verlangen, dass derartige 
Apparate und Vorrichtungen bei eintretender Änderung 
der Feuerungs- bezw. Betriebsverhältnisse auch dann 
noch ebenso zuverlässig wie vorher funktionieren.

Zur Erzielung einer möglichst rauchfreien Verbren
nung ist es erforderlich, den Brennstoff sowie die not
wendige Menge an Verbrennungsluft möglichst gleich
massig, am besten ununterbrochen und gut gemischt 
dem möglichst in Hellglut befindlichen Verbrennungs
raum zuzuführen. Bei der meistens üblichen Art der 
Feuerungsbeschickung von Hand lässt sich nun diese 
Bedingung nur schwer bezw. nur von sehr geübten 
Heizern erfüllen, besser schon, wenn die betreffende 
Feuerungsanlage mit automatischem Brennstoffbeschi- 
ckungs- sowie Luftzuführungsapparat versehen ist, in
dessen aber auch dann nur mit der Einschränkung, dass 
der betreffende Feuerungsbetrieb ein gleichmässiger ist. 
Bei stark schwankendem Feuerungsbetrieb, besonders 
bei Dampfkesselanlagen, deren Dampferzeugung gros
sen Schwankungen ausgesetzt ist, werden aber auch 
autom atische Beschickungsvorrichtungen ein zeitweises 
Rauchen nicht verhüten können, zumal wenn dann noch 
ein gasreiches Brennmaterial zur Verteuerung gelangt.

Das einfachste Mittel, um eine rauchschwache Ver
brennung zu erzielen, ist bekanntlich in der Verteue
rung gasarm er Brennstoffe gegeben, und die vollkom
menste Rauchlosigkeit wird beim Verfeuern von Koks 
und Anthrazit erreicht. Leider sind aber diese Brenn
stoffe nicht immer in der erforderlichen Menge und 
preisw ert zu erhalten, auch eignen sich die gasarmen 
Kohlen ihres bedeutend schwereren Anbrennens wegen 
nicht für stark im Dampfbedarf wechselnde Betriebe. 
Auch die vielfach versuchte Verteuerung von G enera
torgas an Stelle der Rohkohle konnte sich bisher für 
Dampfkesselfeuerungen nur vereinzelt in Deutschland 
einführen, so dass alle neueren Versuche zur Erzielung 
einer rauchschwachen Verbrennung die Verwendung 
normaler Brennstoffe voraussetzen. Es soll im Nach
stehenden zunächst auf die Ursachen der Rauch- und 
R ussentw icklung eingegangen werden, und im A nschluss 
hieran dann die Konstruktion einer Rauchverhütungs
vorrichtung besprochen werden, welche sich u. a. be
sonders auch für solche Dampfkesselfeuerungen sehr 
gut bew ährt hat, deren Feuerraum und Feuerzüge nur 
wenig Schammottemauerwerk enthalten und infolge
dessen besonders leicht zum Rauchen neigen.

Bei festen Brennmaterialien aller Art spielt sich 
bekanntlich der Verbrennungsvorgang derart ab, dass 
zunächst die flüchtigen Bestandteile des frisch auf
geworfenen Brennstoffes in Gestalt von Schwelgasen 
als leichte und schwere Kohlenwasserstoffe entweichen. 
Später wird der Kohlenstoff des entgasten Brenn
m aterials je nach seiner Schichthöhe und der zugeführ
ten Luftmenge zu Kohlenoxyd oder Kohlensäure ver
brannt. W ie die Erfahrung lehrt, findet unmittelbar 
nach jedem Aufwerfen von frischem Brennmaterial, also 
gleichzeitig mit dem Entschwelungsprozess, eine erheb
liche .Rauch- und Russentwicklung statt. Die Abgase 
eines durchgebrannten Feuers sind dagegen fast un
sichtbar.

W enn beim Nachschüren des Feuers der Brenn
stoff mittels des Schürhakens aufgerissen und umge
worfen wird, während das auf dem Rost liegende 
Brennmaterial noch nicht völlig entgast war, ergeben 
sich nacheinander ganz ähnliche Verbrennungsvorgänge 
wie beim Nachfeuern. Sofort entwickeln sich w ieder
um Schwelgase, die eine gewisse Zeitlang eine be
trächtliche Rauch- und Russbildung verursachen.

Die gleichen Erscheinungen lassen sich bei Feue
rungen mit wechselnden Zugverhältnissen, z. B. bei 
Kesselanlagen, deren Belastung oft wechselt und welche
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mit künstlichem Zug arbeiten, auch dann beobachten, 
wenn der Zug zeitweise verringert wird und infolge
dessen nur eine ungenügende Menge Verbrennungsluft 
durch die Rostspalten gesaugt wird.

Treffen verschiedene dieser Umstände bei einer 
Feuerung zusammen, so qualmt sie besonders heftig.

Bei vollkommener Oxydation der Schwelgase ent
stehen Kohlensäure und ähnliche unsichtbare Gase. 
Deswegen ist die Ursache für die Rauch- und Russent
wicklung lediglich in der unvollkommenen Verbrennung 
der Schwelgase zu suchen. Zur vollkommenen Ver
brennung dieser Gase ist es erstens erforderlich, dass 
ihnen eine genügende Menge atmosphärischen Sauer
stoffes zugemischt, zweitens, dass dieses Gasluftgemisch 
alsdann entzündet wird.

Nach einer allgemein befolgten Heizregel findet das 
Aufwerfen von frischem Brennmaterial vorzugsweise auf 
die hellen, in W eissglut befindlichen Stellen der Feue
rung statt. Dadurch ist eine genügende Erhitzung und 
somit die Entzündung der Schwelgase wohl stets ge
währleistet.

W ird jedoch die benötigte Verbrennungsluft nicht 
in ausreichender Menge zugeführt, so verbrennt infolge 
Sauerstoffmangels nur ein Teil der Schwelgase voll
ständig, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die schw e
ren Kohlenwasserstoffe, die Teerdäm pfe, oxydieren 
dagegen unter Ausscheidung von Kohlenstoff und 
kohlenstoffreichen Verbindungen, die in verteiltem Zu
stande durch den Schornstein entweichen und als Rauch 
und Russ die Luft verunreinigen.

Hieraus folgt gleichzeitig, dass eine vollständige 
Rauchbeseitigung gleichbedeutend mit bester W ärm e
ausnutzung des Brennmaterials ist. Der gesamte 
Brennstoff findet dann seine bestimmungsgemässe Ver
wendung, w ährend er anderseits teilweise unverbrannt, 
also unausgenutzt mit den Abgasen entweicht.

Um eine rauchschwache und zugleich auch w irt
schaftliche Verbrennung zu erzielen, muss die Luftzu
fuhr nach einem jedesmaligen Beschicken der Feuerung 
besonders geregelt werden, und dieses geschieht vorte il
haft unter Verwendung von Oberluft, welche man über 
den Rost oder hinter demselben solange in den G as
strom einführt, bis die frisch aufgeworfenen Brennstoff
mengen entgast sind. Auf diesem Prinzip beruhen alle 
sogenannten „Sekundär - Luftzuführungsvorrichtungen“ , 
welche entweder Luft durch zeitweise geöffnete Spalten 
der Feuertür einführen oder mittels absperrbarer Zu
führungsrohre einer durchbrochen ausgeführten Feuer
brücke zuführen. Auch die oft hinter der Feuerbrücke 
angeordnete, durch Schamotteringe begrenzte Verbren
nungskammer mit Oberluftzufuhr gehört hierher.

Anderseits lehrt aber die Erfahrung, dass zur Ent
zündung und Verbrennung der Rauchbildner hohe T em 
peraturen erforderlich sind. Die Tem peratur im Feue
rungsraum würde jedoch erheblich sinken, wenn zu
viel Oberluft eingeführt wird. Infolgedessen würde die 
Rauchverhütung leiden und ausserdem der W irkungs
grad der Anlage geringer werden, während dieser bei 
einer guten Rauchverhütungsvorrichtung naturgem äss 
infolge der besseren Brennstoffausnutzung steigen muss. 
Es muss darum die eingeführte Oberluft dem jeweiligen 
Bedarf selbsttätig angepasst sein.

Im weiteren muss die Oberluft auch in der rich
tigen W eise eingeführt werden und zwar so, dass sie

mit den Schwelgasen sich innig mischen kann, und dass 
diese Mischung bereits an einer Stelle vor sich geht, wo 
die Tem peraturen zur Entzündung des Gemisches aus
reichend sind.

Diesen Forderungen, zur rechten Zeit eine dem 
jeweiligen Bedarf selbsttätig angepasste Menge O ber
luft in der richtigen W eise in den Feuerungsraum ein
zuführen, ohne dass dadurch die V erbrennungstem pera
tur nachteilig beeinflusst wird, kommt die nachfol
gend beschriebene Rauchverhütungsvorrichtung, Bauart 
„ S t a b  y“ , im vollen M asse nach, so dass dieselbe 
auch in allen solchen Fällen empfohlen werden kann, 
wo andere Vorrichtungen ein negatives Ergebnis ge
zeitigt haben.

Die W irkungsweise dieser Vorrichtung beruht im 
wesentlichen darauf, dass sich bei geöffneter Feuertür 
ein Dampfbehälter: mit Kesseldampf anfüllt. D ieser 
Dampf betreibt nach Schliessen der Tür unter Bei
mischung von direktem Dampf aus dem Kessel Strahl
gebläse, welche Frischluft ansaugen und ein D am pf
Luftgemisch von oben her auf die Kohlenschicht in den 
Feuerungsraum einblasen. Dabei sind die zugehörigen 
Apparate so bemessen, dass nur bei einer vollen Rost
beschickung der Druck im Dampfbehälter bis auf den 
vollen Kesseldruck steigt. Von der Höhe dieses Druckes 
ist die Blasedauer und die Menge des eingeführten 
Dampf-Luftgemisches abhängig. Da nun die öffnungs
dauer der Feuertür beim Nachfeuern ungefähr der jedes
mal aufgegebenen Brennmaterialmenge entspricht, ist 
damit auch die nachher eingeführte Oberluftmenge dem 
Bedarf selbsttätig angepasst. W enn der Inhalt des 
Dam pfbehälters erschöpft ist, sind die G ebläse ausser 
Tätigkeit. Bei der gewählten Konstruktion tritt dies 
erst dann ein, wenn das Feuer durchgebrannt ist und 
dann eine weitere Luft- bezw. Dampfzuführung nicht 
mehr erforderlich, sondern sogar schädlich ist. W ird 
längere Zeit nicht nachgefeuert, wie dies bei geringer 
Belastung der betreffenden Kesselanlage vorkommt, so 
bleibt auch die Vorrichtung selbsttätig solange ange
stellt, bis wieder neues Brennmaterial aufgegeben bezw. 
nachgeschürt wird. Gerade hierin liegt der Vorteil der 
vorliegenden Konstruktion gegenüber anderen Ausfüh
rungen, bei welchen dauernd das gleiche Quantum 
Dampf bezw. Luft in den Feuerungsraum eingeblasen 
wird.

Ein weiterer Vorteil liegt auch in der Konstruktion 
der Dampfdüsen. Dieselben ragen nicht wie bei ande
ren Ausführungen in den Feuerungsraum hinein und 
sind dadurch dem Verbrennen usw. ausgesetzt, son
dern dieselben sind innerhalb eines Gebläses angeord
net und sind somit gegen Querschnittsveränderungen 
und Verbrennen gut geschützt. Erfahrungsgem äss spielt 
der richtige Querschnitt der Düsen für die zuverlässige 
W irkung der Anlage eine grosse Rolle.

Zu der Rauchverhütungsvorrichtung gehören fol
gende Teile:

a) 1 Hauptabsperrventil,
b) 1 Steuerventil mit Antriebsgestänge,
c) 1 Dampfbehälter,
d) 1 oder m ehrere Gebläse mit Schalldämpfer,
e) 1 oder mehrere W inddüsen mit Rohrleitung zum

Gebläse.
Das H auptabsperrventil entspricht der allgemein 

üblichen Bauart und kann als Durchgangsventil oder



2. H eft S O Z I A L - T E C H N I K 19

Eckventil den jeweiligen örtlichen Verhältnissen ange
passt w erden.

D as Steuerventil besteht aus einem Gehäuse, in 
welchem ein Ventil vorgesehen ist, das mit Hilfe einer 
Spindel und eines Antriebsgestänges von der Feuertür 
her betätigt wird. Ein zweites Ventil ist von einem 
kleinen Kolben überwacht, der durch eine Feder ge
spannt w ird. Ferner ist ein Umführungsventil vorge
sehen, das durch einen Handgriff verstellbar ist.

Die Anordnung der Zubehörteile und Rohrleitungen 
richtet sich nach den jeweils vorliegenden örtlichen Ver
hältnissen.

Das Dam pfabsperrventil w ird zweckmässig oben 
am Dampfdom angebracht, um für den Betrieb der An
lage trockenen Dampf zu bekommen. Dieses Ventil 
braucht auch nicht besonders leicht erreichbar zu lie
gen, weil die Vorrichtung ständig im Betriebe sein soll 
und nur zur Beseitigung etwaiger Störungen das Ventil 
zu schliessen ist.

Bei Flammrohrkesseln wird für jedes Flammrohr 
eine vollständige, unabhängig von einander arbeitende 
Vorrichtung vorgesehen. G ebläse und Steuerventile 
sind seitlich am Kessel eingebaut. Die W inddüsen 
ragen mit einem entsprechenden Neigungswinkel in den 
Feuerraum hinein und sind mit dem Austrittsstutzen 
der G ebläse durch einen Gusskrümmer verbunden. Die 
Dampfbehälter sind in diesem Falle oben auf dem Kes
sel angeordnet.

Es ist beim Einbau der Vorrichtung stets darauf zu 
achten, dass die Rohrleitungen vom D am pfabsperr
ventil und Dampfbehälter zum Steuerventil, sowie die 
Leitungen vom Steuerventil zu dem G ebläse mit s ta r
kem Gefälle verlegt werden, so dass der tiefste Punkt 
des Systemes im Gebläse liegt, wo eine selbsttätige 
Entwässerung vorgesehen ist.

Die Handgriffe für die Umführungsventile an den 
Steuerventilen müssen für das Personal leicht zugäng
lich sein. D ie G estänge zwischen den einzelnen Feuer
türen und Steuerventilen müssen so eingerichtet sein, 
dass bei ganz geöffneter Tür das Ventil des S teuer
ventils gleichfalls ganz geöffnet und beim Schliessen 
der Feuertür w ieder geschlossen wird1.

Alle Rohrleitungen sind bei der Montage durch 
Ausblasen mit hochgespanntem Dampf gründlich zu 
reinigen.

Zum Anstellen der Vorrichtung genügt es vollstän
dig, das Dam pfabsperrventil zu öffnen, die Anlage 
arbeitet dann während des Betriebes vollkommen 
selbsttätig und zwar in folgender W eise:

W erden die Feuertüren zum Nachfeuern oder 
Schüren geöffnet, so füllen sich die Dampfbehälter mit 
D a m p f an, und der darin sich bildende D ruck  en t
sprich t der Ö ffnungsdauer d er T üren . Bei norm aler 
Rostbeschickung erreicht der Druck im Dampfbehälter 
dieselbe Höhe wie im Dampfkessel. Gleichzeitig b la
sen bereits die Gebläse ganz schwach, jedoch treten 
dieselben beim Schliessen der Türen voll in Tätigkeit. 
Hierbei öffnen sich die Lufteinlassklappen an den G e
bläsen, und es wird ein Dampf-Luftgemisch mit kräf
tigem Stahl von oben her auf die glühende Kohlen
schicht geblasen, so dass die aufsteigenden Schwelgase 
gründlich mit Luft vermischt und w ieder auf die 
glühende Kohlenschicht herabgedrückt werden, wo sie 
dann vollkommen verbrennen.

W ährend die Gebläse arbeiten, sinkt ständig der 
Druck in den Dampfbehältern und damit auch d'er 
Druck des Betriebsdampfes für die Gebläse, so dass 
mit der fortschreitenden Entgasung des Brennmaterials 
immer weniger Oberluft in den Feuerungsraum einge
führt wird, bis schliesslich der Druck in den Dampf
behältern ganz geschwunden ist und damit die T ätig
keit der S trahlapparate aufhört. Es schliessen sich als
dann die Lufteinlassklappen an den Gebläsen, während 
gleichzeitig die Entwässerungsöffnungen für das Rohr
system freigegeben werden.

Die Blasedauer muss mit Hilfe der Stellschraube 
am Steuerventil so eingestellt werden, dass die Kohle 
vollständig durchgebrannt ist, bevor die Tätigkeit der 
Gebläse aufhört. Dadurch, dass man die Stellschraube 
weiter hineinschraubt, wird die Blasedauer verlängert, 
durch Herausschrauben wird sie verkürzt.

Beim Nachschüren ist es zweckmässig, mit Hilfe 
der Handgriffe an den Steuerventilen die Gebläse anzu
stellen und nach beendetem  Schüren wieder abzustel
len. W erden die Feuertüren nur kurze Zeit und nicht 
vollständig geöffnet, um die Feuer zu beobachten, so 
bleiben die Gebläse ausser Tätigkeit. Bemerkt man 
während des Betriebes im Laufe der Zeit, dass die 
W irkung der Rauchverhütungsvorrichtung sich ver
schlechtert, so sind alle zugehörigen Apparate und 
Rohrleitungen gründlich nachzusehen und etwa ange
sammelte Unreinigkeiten sorgfältig zu entfernen. Auch 
empfiehlt es sich, in längeren Zwischenräumen die Ab
lasspfropfen an den Steuerventilen zu lösen.

Zum Schluss seien die Vorzüge des S taby’schen 
Rauchverhütungsprinzipes noch kurz wie folgt zusam 
m engefasst: Die ganze Vorrichtung besteht aus ver
hältnismässig sehr einfachen Einzelteilen und gewährt 
infolgedessen neben hoher Betriebssicherheit eine hohe 
Lebensdauer und einfache W artung. Das S taby’sche 
Prinzip eignet sich für jede Kesselart, lässt sich mit 
einfachen und leichten Mitteln schnell einbauen und 
gestattet auch während des Betriebes ohne Störung eine 
eingehende Kontrolle der einzelnen Teile. Die Vor
richtung arbeitet vollständig selbsttätig, die eingeführte 
Oberluftmenge passt sich dem jeweilig aufgegebenen 
Brennstoffgewicht selbsttätig an. Die zum Betriebe 
der Vorrichtung erforderliche Dampfmenge ist verhält
nism ässig gering und erschwert keinesfalls die Dam pf
haltung, sondern erleichtert eher dem Heizer seinen 
Dienst, weil die Vorrichtung ein ständiges Anfachen 
und lebhaftes Brennen des Feuers bewirkt und sich in
folgedessen die Leistungsfähigkeit der betreffenden 
Kesselanlage eher hebt als verringert. In vielen Fällen 
bedeutet die erzielte Rauchverminderung nicht nur eine 
Beseitigung der hiermit verbundenen äusseren Ü bel
stände und Ärgernisse, sondern zugleich eine oft nicht 
unerhebliche Verringerung des Kohlenverbrauches.

W ie bei allen Apparaten müssen auch bei der 
S taby’schen Vorrichtung die einzelnen Vorteile bei jeder 
Kesselanlage besonders herausgeholt bezw. erforscht 
werden. Im allgemeinen wird man mit einer etwas höhe
ren Brennstoffschicht zu feuern haben, als ohne diese 
Vorrichtung. Arbeiten Kessel, besonders Rauchrohrkessel 
ausnahm sweise schwach belastet und mit dem entspre
chend sehr geringer Brennstoffhöhe, so ist hier und da 
ein geringes Undichtwerden der Rohrbördelungen be
obachtet worden. Man wird in solchen Ausnahme

*
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fällen gut daran tun, den Betrieb der Vorrichtung ent
weder ganz einzustellen, wie dies bei der dann zu be
obachtenden geringen Rauchentwicklung ohnedies ge
boten ist, oder aber die Blaswirkung so weit als mög

lich zu verkleinern. Dagegen sei ausdrücklich bemerkt, 
dass sich bei normalem und angestrengtem Kesselbetrieb 
mit der Vorrichtung Anstände nicht ergeben haben.

H. W.

Sicherheitseinrichtungen an Holzbearbeitungsmaschinen.

Der hin- und hergehende, gegen den Holzblock ge
führte M esserschlitten von Fourniermessermaschinen 
wird gewöhnlich unter Vermittlung von Zahnstangen
trieben von einer um steuerbaren W elle angetrieben. 
Die Umsteuerung dieser Welle erfolgt dabei zweckm äs
sig mit Hilfe zweier in verschiedenen Richtungen ange
triebenen Riemenscheiben, die abwechselnd, beispiels
weise auf elektrischem W ege, mit ihr gekuppelt w er
den. In ausgerücktem Zustande der Kupplung kann 
überdies die Umsteuerwelle und damit der M esser
schlitten von Hand bewegt werden. Um bei still-

im Falle der Verwendung einer elektromagnetischen 
Umsteuerkupplung diese noch derart mit der Ein- und 
Ausrückvorrichtung für den Handantrieb in Verbindung 
gebracht werden kann, dass eine gleichzeitige Einw ir
kung beider auf die Bewegung des M esserschlittens 
ausgeschlossen ist.

Die in entgegengesetzten Richtungen angetriebenen, 
durch eine elektromagnetische Kupplung a mit der 
W elle b zu kuppelnden Riemenscheiben der in Fig. 11 
dargestellten Ausführungsform dieser Vorrichtung über
tragen ihre Bewegung abwechselnd durch Vermittlung

Fig. 11.

stehender Maschine oder beim Antrieb derselben von 
Hand ein zufälliges oder fahrlässiges Einrücken der 
Kupplung wirkungslos zu machen und Unfälle zu ver
meiden, dürfen aber die mit der um steuerbaren Welle 
zu kuppelnden Riemenscheiben nicht direkt von der 
ständig laufenden Transmission, sondern entweder 
durch Vermittlung einer Reibungskupplung oder durch 
eine ausrückbare Zwischenwelle von dieser aus ange
trieben werden.

Die Firma W. R i t t e r  in Altona a. E. bringt nun 
eine Kupplungsvorrichtung,*) welche einerseits eine 
Verringerung des zum Handantrieb notwendigen Kraft
bedarfs und andrerseits die Vermeidung einer Frik
tionskupplung oder ausrückbaren Zwischenwelle ge
stattet, wobei zwecks Erhöhung der Betriebssicherheit

' ) Patent 278488/38 i.

eines Stirnrades e auf das mit der W elle f festverbun
dene Stirnrad g. Auf jedem Ende dieser W elle sitzt 
ein T riebrad h, welches in die mit den M esserschlitten 
starrverbundenen Zahnstangen i eingreift und diesen 
eine hin- und hergehende Bewegung erteilt. Auf der 
W elle f ist ferner eine Hülse k festgekeilt, auf welcher 
sich ein Schneckenrad 1 drehen kann. Dieses Schnecken
rad steht im Eingriff mit einer Schnecke, welche m it
tels eines Rades von Hand gedreht werden kann. Um 
nun eine Drehung des Handrades auf die W elle f und 
damit auf die Zahnstangen i zu übertragen, ist das 
Schneckenrad 1 als Kupplungselement ausgebildet, mit 
dem ein zweites Kupplungsorgan zusam m enarbeitet, 
welches auf der Welle f achsial verschiebbar gelagert 
ist. Der Handhebel dient zum Einrücken der Kupp
lung. D ieser Hebel wirkt ausserdem derart auf einen 
Gleitkontakt q, dass bei eingerückter Stellung des
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Kupplungsorgans der die elektromagnetische Kupp
lung a speisende Strom unterbrochen ist. Offenbar ist 
bei dieser Anordnung die Anbringung einer zwischen 
den Riemenscheiben und der Transm ission angeord
neten ausrückbaren Zwischenwelle nicht mehr nötig, da 
die Schnecke sperrend auf das zugehörige Schnecken
rad 1 und die W elle f wirkt, so dass selbst bei zu
fälligem Einrücken der elektromagnetischen Kupplung 
eine Übertragung der Bewegung auf das Handrad aus
geschlossen ist, ganz abgesehen davon, dass gegebe
nenfalls durch die beschriebene Schaltung ein solches 
Einrücken der Kupplung überhaupt unmöglich gemacht 
ist.

Die Festspannung der Hobelmesser an Hobel
maschinen geschieht neuerdings häufig durch Keile die 
mittels Klappen oder Schrauben von aussen nach in
nen oder von innen nach aussen mittels an der Spitze 
konisch ausgeführter Schrauben verschoben werden. 
Beide Methoden haben den Nachteil, dass die Messer 
präzisiert sein müssen und dass trotzdem durch 'das 
mehr oder weniger starke Einpressen der Keile an un
richtiger Stelle Differenzen in der Schwerpunktlage von

der Mitte der M esserwelle aus entstehen, die schon 
durch das unterschiedliche Anziehen der Schrauben 
hervorgerufen werden können. Diese Differenzen ver
ursachen bei der hohen Tourenzahl der Maschine einen 
unruhigen Gang und ein Heisslaufen der Lager. Um 
die Folgen der Schwergewichtsdifferenzen zu vermin
dern, wird der Keil in leichter Ausführung hergestellt, 
jedoch sind dafür zur Befestigung des Keiles umsomehr 
Schrauben nötig. Wenn nun vom Arbeiter vergessen 
wird, einige dieser Schrauben anzuziehen, w erdenA rbei
ter und Maschine leicht gefährdet. Um das Lösen, so 
wie das Herausfliegen der Keile und der Messer zu ver
hüten, bedürfen alle Arten dieser Befestigungen beson
derer Sicherheitsvorrichtungen. Der Hauptfehler aller 
bisherigen Sicherungen liegt aber darin, dass sie sich 
durch die beständigen Prellungen, welchen die M esser
welle beim Arbeiten ausgesetzt ist, von selbst lösen. 
Von A n d r e a s  A r n o l d  in G r o s s  A u h e i m  a. M. 
stammt nun eine neue M esserbefestigung,*) die die er
wähnten Mängel beheben und möglichste Sicherheit 
gegen Unfälle bei einfacher Handhabung bieten soll.

W ie Fig. 12— 14 zeigt, ist im W ellenkörper die 
Nut b gerade eingehobelt, in welcher die Keile d, d1 
eingelegt sind, die die Nut so weit ausfüllen, dass ein 
Raum für das M esser c verbleibt. Die Keile d, d1 sind 
mit ihren schiefen Bahnen aufeinandergelegt, so dass 
bei ihrer Verschiebung der Messerraum verkleinert und 
das M esser c festgespannt wird. Die Verschiebung 
der Keile geschieht durch einen Querkeil e, welcher mit 
zwei gegenseitigen schrägen Ansätzen f, f1 versehen ist.

Die Ansätze sind mit ihrer Schräge in den Nuten g der 
Keile eingepasst. Der Querkeil e ist mit Gewinde ver
sehen, in welches die mit gegenläufigem Gewinde ver
sehene Schraube h eingreift. Der eine Teil der Schraube 
ist in den M esserkörper eingeschraubt, wodurch Quer
keil e und M esserkörper verbunden sind. Die Keile
d, d ^ m it ihren schiefen, in die Nut eingelegten An
sätzen werden durch den Querkeil e mittels der mit 
einem Vierkantloch versehenen Schraube h gegen den 
M esserkörper geschoben, wodurch sie sich in der Pfeil
richtung übereinanderschieben. Durch die Anordnung 
des gegenläufigen Gewindes an der Schraube wird eine 
Verankerung des Querkeils und der Keile d, d1 mit 
dem W ellenkörper hergestellt. Die Nuten g sind in 
einer der Steigerung der Keile entsprechenden Richtung 
ausgeführt, so dass sich die Keile durch Zentrifugal
kraft noch mehr auseinanderschieben müssen und sich 
gleichzeitig parallel verstärken, wodurch die grösste 
Sicherheit gegen das Herausschleudern der Keile, des 
M essers und eines noch eingelegten Spanbrechers i 
gegeben ist. Ferner wird die Schraube h durch die 
während der Arbeit der M esserwelle entstehenden Prel-

Fig. 13. Fig. 14.

Jungen in keiner W eise beeinflusst, so dass eine Locke
rung oder ein Absprengen ausgeschlossen ist.

Die M a s c h i n e n  - u n d  W e r k z e u g f a b r i k  
P a u l  G a r n  in S c h i l t i n g h e i m  i. Eis. hat sich 
eine Vorrichtung schützen lassen,**) welche dazu dient,

bei Ausschlagscheiben das Herausfliegen von W erk
zeugen zu verhindern. Eine Ausführungsform dieser 
Vorrichtung ist in Fig. 15— 17 in Draufsicht, Vorder
ansicht und einem Schnitt nach Linie A—B dargestellt.

*) Patent 272243/38 e. **) Patent 273067/38 e.
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In der Ausschlagscheibe sind Schlitze angeordnet, 
in welche mit einer Aussparung d versehene W erkzeuge 
b so eingeführt sind, dass die Aussparungen dachförmig 
zugeschärfte Kanten c des Randes der Ausschlagscheibe 
übergreifen. In kurzer Entfernung von jedem Schlitz 
befindet sich in der Ausschlagscheibe ein Schraubstück 
f, in dessen schwalbenschwanzförmiger Nut eine An
schlagrippe eingelassen ist, welche sich beim Drehen 
des Schraubstückes gegen einen Anschlag h oder An
schlag i der Scheibe anlegt und in letzterem Falle in 
einen Schlitz des W erkzeuges eintritt. Da die Rippe 
g erst in das Schraubstück nach seinem Einschrauben 
befestigt wird und nur eine Drehung im Winkel von

etwa 40° zwischen den Anschlägen h und i zulässt, so 
kann sich das Schraubstück auch nicht aus der Aus
schlagscheibe herausdrehen und ist daher sicher ge
halten. Um das W erkzeug einschieben zu können, wird 
das Schraubstück soweit gedreht, bis die Rippe g sich 
gegen die Ausschlagkante h legt und die Nase e des 
W erkzeuges an ihr Vorbeigehen kann. Hiernach wird 
das Schraubstück wieder zurückgedreht. Die Lage der 
Rippe ist alsdann eine solche, dass sie beim schnellen 
Rotieren der Ausschlagscheibe infolge der Zentrifugal
kraft beständig gegen die Anschlagkante i gedrückt 
wird und sicher in dieser Lage verbleibt. G.

Das Niederschlagen der Gichtflammen an Kupolöfen.

Trotz der wiederholten Hinweise in der Fachpresse 
und einschlägigen Literatur, die Kupolöfen mit geeig
neten Vorrichtungen zum Niederschlagen der G icht
flammen zu versehen, findet man eigentümlicherweise 
verhältn ism ässig  nur w enig B etriebe, w elche sich diese 
vorteilhafte N euerung zunutze m achen. G eht m an 
dieser Erscheinung auf den Grund, so findet man über 
den W ert derartiger Vorrichtungen seitens der Praktiker 
die widersprechendsten Ansichten und Erfahrungen, so 
dass es angebacht erscheint, auf den W ert der N ieder
schlag-Vorrichtungen auch an dieser Stelle etwas ein
gehender einzugehen.

Im allgemeinen kommen nur zwei Arten von 
Niederschlag-Vorrichtungen in Betracht: die gemauerte 
Funkenkammer und die zuerst von der Giessereifirma 
Gutmann A.-G. angewandte Blechkonstruktion.

So gut die gemauerte Funkenkammer sich ihrer 
Bauart und ihrem Material nach der Baukonstruktion 
eines Kupolofens anpasst und in bezug auf Lebensdauer 
zweifellos grössere Vorteile aufweist als eine Blech
konstruktion, so haften der ersteren doch eine grössere 
Anzahl Nachteile an, die bei der letzten Ausführung 
weniger in Erscheinung treten.

Bei Funkenkammern findet in der Regel beim An
blasen der Kupolöfen eine besonders starke Entwick
lung von Kohlenoxydgas statt, durch welche die Be
dienungsmannschaften sehr oft in gefährlicher W eise 
belästigt werden. Ausserdem bildet sich Kohlensäure 
beim Anblasen der Kupolöfen infolge Rückbildung der 
durch Verbrennung des glühenden Kokes erzeugten 
Kohlensäure, welche nicht durch die hoch darauf
lagernde Koks- und Eisenlast hindurchdringen kann, 
so dass Kupolöfen während der Anblaszeit gew isser
massen wie Gaserzeuger wirken.

Es sammeln sich daher bereits während der An
heizzeit grössere Mengen Kohlenoxydgas an, welche 
später beim Anblasen des Ofens, wie oben erläutert, 
noch vermehrt werden. In vielen Fällen sind infolge
dessen Vergiftungserscheinungen und in einzelnen Fäl
len starke Ohnmaclitsanfälle unmittelbar auf das Vor
handensein der Funkenkammern zurückzuführen ge
wesen. Die Bildung des Kohlenoxyds kann bekannt
lich nur infolge Mangels an genügender Verbrennungs
luft entstehen und beim Kupolofenbetrieb besonders in

der Zeit des Anheizens vor dem eigentlichen Inbetrieb
setzen des Ventilators bezw. Gebläses. Da während 
dieser Zeit überdies meistens die W indzuführungs
klappen vollständig geschlossen gehalten werden, sam 
meln sich im Ofenschacht eine grosse Menge der Koh
lenoxydgase an, welche später beim Anblasen zunächst 
noch vermehrt und bis in die oberen Teile des Schach
tes und somit auch in die Funkenkammer gelangen kön
nen. Es empfiehlt sich daher, schon beim Anheizen der 
Kupolöfen den Ventilator entsprechend sehr langsam 
mitlaufen zu lassen, damit von vornherein eine genü
gende Menge an Verbrennungsluft vorhanden ist und 
die Bildung von Kohlenoxydgas so viel als möglich 
hintenan gehalten wird. Ein derartiges langsames 
Arbeiten des Ventilators ist nun aber in den wenigsten 
Giessereien möglich, da die meisten Ventilatoren un
m ittelbar von einer Transm issionswelle bezw. Vor
gelegen angetrieben  w erden, deren U m laufzahl 
Schw ankungen nicht zulässt. Schon aus diesem  G runde 
empfiehlt es sich, stets zum Antrieb einen in der Um
laufszahl veränderlichen Eleklomotor zu wählen, mit 
dessen Hilfe man es leicht in der Hand hat, die Um
laufszahl des Ventilator ganz allmählich und entspre
chend dem  Fortschre iten  des A nheizens zu erhöhen 
und somit die Bildung von Kohlenoxydgasen so weit 
als möglich zu vermeiden. D as gleiche lässt sich selbst
verständlich auch durch einen Strahlapparat erreichen, 
der m it D am pf, oder falls angängig, m it Pressluft b e 
trieben wird. Die letzte Anordnung ist zweifellos die 
bessere, umsomehr wohl in jeder nur einigermassen der 
Neuzeit entsprechend eingerichteten Giesserei P ress
luft für das Einstampfen, Putzen usw. zur Verfügung 
stehen wird.

Die Pressluftstrahlapparate haben noch insofern 
einen Vorzug, als dieselben in den besseren Ausfüh
rungen meistens in weiten Grenzen regulierbar sind 
und sich somit nicht nur die W indpressung, sondern 
auch die Menge der zuzuführenden Verbrennungsluft 
gut einstellen bezw. während der Anheizperiode ver
ändern lässt.

Bezüglich des G utm ann’schen Blechaufsatzes für 
Kupolöfen zum Niederschlagen der Gichtflamme sei be
merkt, dass sich derselbe in fast allen Fällen sehr gut 
bew ährt hat, wo dafür Sorge getragen wird, dass die 
dazu gehörige W asserleitung stets in gutem Stande ist
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und ein etwaiges Ausglühen des Aufsatzes somit ver
mieden wird.

Die Vorrichtung dient zugleich zum Löschen der 
glühenden, festen Bestandteile, welche mit der G icht
flamme zusammen aus dem Ofen gejagt werden.

Der Gutm ann’sche Apparat besteht im wesentlichen 
aus dem äusseren Blechmantel, mit nach unten konisch 
verlaufendem Schuss, der pyramidenförmigen W asser
haube, dem W asserabflussboden und der W asserzu
führungsleitung. Mit der letzteren wird das Kühl- bezw. 
N iederschlagsw asser mittels einer besonderen Zentri
fugalpumpe oder mittels einer sonstwie unter Druck 
stehenden W asserleitung einer Körting’schen W asser
streudüse zugeführt, welche das W asser unter einem 
Spritzkegel von 120 und 100 Grad einmal unmittelbar 
an die Blechgehäusewand spritzt und zugleich auf die 
unterseits durch eine Schamotteausfiitterung geschützte 
W asserhaube verteilt. Durch eine derartige, gleich
massige Berieselung des Apparates wird derselbe ganz 
wesentlich gekühlt und zugleich die Gichtflamme so 
wohl als auch die mitgerissenen festen und glühenden 
Bestandteile, Funken usw. niedergeschlagen. Abge
sehen von der bereits in der Streudüse vor sich gehen
den Zerstäubung des W assers wird dasselbe beim Auf
prallen an den Seitenwänden des Blechgehäuses so 
wohl, als auch beim Aufschlagen auf der Haube weiter 
zerstäubt, und infolgedessen findet eine innige M ischung 
der Gase mit dem Niederschlagswasser statt, zugleich 
aber wird dadurch auch der W asserverbrauch auf das 
allergeringste beschränkt. Es sei noch besonders dar
auf hingewiesen, dass infolge des geringen Aufwandes 
an W asser auch die Pressung in keiner W eise ungün
stig beeinflusst wird, dies kann vielmehr nur dann ein
treten, wenn bei Verwendung ungeeigneter Spritzvor
richtungen unverhältnismässig grosse Mengen an W as
ser zur Anwendung gelangen, wodurch dann unter 
Umständen der Brennstoffverbrauch nicht nur keines
wegs geringer ausfällt, sondern sogar oft wesentlich 
grösser, ganz abgesehen von den Nachteilen im

Schmelzvorgang, welche ebenfalls bei einer zu grossen 
W asserzuführung Vorkommen können.

Der Abfluss des W assers samt der niedergeschla
genen Bestandteile an Koksstückchen usw. geschieht 
mittels eines stark geneigt vorgesehenen Bodens und 
einer an diesem angeschlossenen Rohrleitung von ent
sprechend grossem Querschnitt, damit Verstopfungen 
jeder Art von vornherein ausgeschlossen sind. Der 
Abzug der gelöschten Gichtgase erfolgt durch einen 
ringförmigen Querschnitt, der durch den äusseren 
Blechmantel einerseits und der im Durchmesser zu die
sem geringer vorgesehenen W asserhaube anderseits 
gebildet wird.

Der W asserverbrauch des Gutmann’schen Appa
rates mit Körting’scher Streudüse ist bedingt durch die 
Grösse des Apparates. Derselbe wird gebaut für Kupol
ofen-Durchm esser von 500— 1500 m/m und evtl. grösser. 
Dementsprechend beträgt die erforderliche W asser
menge 1—6 cbm für 1 Stunde. Hierbei soll sich das 
W asser nicht m ehr als etw a 70—80 G rad erw ärm en, 
und dasselbe kann selbstverständlich nach vorauf
gegangener Reinigung von den mitgerissenen festen 
Bestandteilen sehr gut zu anderen fabrikatorischen 
Zwecken oder als W asch- und Badewasser sowie als 
vorgewärmtes Kesselspeisewasser Verwendung finden.

Die Kosten für die Unterhaltung der N iederschlags
vorrichtung können auf diese W eise sehr gering gehal
ten werden, im übrigen aber machen sich alle durch 
die Aufstellung derartiger Vorrichtungen gemachten 
Aufwendungen reichlich bezahlt durch die wesentlich 
geringeren Brennstoffkosten im Schmelzbetriebe und 
der verminderten Feuersgefahr durch Funkenaus- 
wurf. Der Einbau derartiger Niederschlags-Vorrich- 
tungen für Gichtflammen und Funkenauswürfe kann 
daher für jeden Kupolofenbetrieb aus Gründen der 
W irtschaftlichkeit sowohl, als auch aus Gründen der 
Betriebssicherheit nicht genug empfohlen werden.

H. W.

Schutzvorrichtung für Schneid-

Um Unglücksfälle durch die W erkzeuge von 
Schneid-, Zerkleinerungs-, Misch- und ähnlichen Ar
beitsmaschinen zu verhindern, wird meistens der zum 
Abdecken der W erkzeuge dienende Schutzdeckel mit 
dem Einrückmechanismus derart zwangläufig gekup
pelt, dass die geöffnete Schutzkappe die Verriegelung 
des Einrückmechanismus in seiner Leerlaufstellung be
wirkt, während dieser in seiner Arbeitsstellung die ge
schlossene Schutzkappe verriegelt. Hierbei treten die 
Nachteile zutage, dass die zwischen Schutzkappe und 
Einrückmechanismus einzuschaltenden Zwischenglieder 
die Sicherheitsvorrichtung mehr oder weniger kompli
ziert gestalten und diese keine unbedingte Sicherheit 
gegen regelw idriges Ingangsetzen der W erkzeugwelle 
bei geöffneter Schutzkappe bieten, was durch Reibung 
oder Festpressen der Losscheibe auf ihren Sitz oder 
durch schleifende Berührung der Kranzränder bei der 
Riemenscheibe stattfinden kann.

Die der S c h n e i d e m a s c h i n e n f a b r i k

und ähnliche Arbeitsmaschinen.

G r a f f & S t e i n G. m. b. H. in W itten a. d. Ruhr ge
schützte Schutzvorrichtung*) beseitigt diese Übelstände 
durch eine mit dem Einrückmechanismus nicht gekup
pelte Schutzkappe, die beim Aufsetzen auf ihren Sitz 
durch ihr Eigengewicht ein Gesperre des in seiner Ein
rückstellung die Schutzkappe verriegelnden Riemen
rückers auslöst und bei ihrem Abheben das Gesperre 
zur selbsttätigen Sperrung des Riemenrückers in seiner 
die Schutzkappe freigebenden Ausrückstellung wieder 
bereitstellt. Damit die W erkzeugwelle auch trotz des 
in seiner Ausrückstellung stehenden Riemenrückers 
nicht regelwidrig in Drehung gesetzt werden kann, wird 
beim Ausrücken des Riemenrückers ein von diesem ge
tragener Sperrarm  zwischen die Nocken der Fest
scheibe geschoben. Die Losscheibe erhält hierbei eine 
solche Breite, dass der Riemen auf sie vollständig Über
tritt, bevor der Sperrarm des Riemenrückers zwischen

*) Patent 278039/47 a.
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die Nocken der Festscheibe gelangt, und dass ein Ab
laufen des Riemens zur Festscheibe erst erfolgt, nach
dem der Sperrarm die Losscheibe freigegeben hat. In

Fig. 18.

Fig. 18 und 19 ist die neue Schutzvorrichtung in 
Seitenansicht und Grundriss in zwei verschiedenen End
stellungen an einer Speckschneidemaschine dargestellt.

Im Oberteil des Maschinenrahmens ist die An
triebswelle b gelagert, die ausser der Los- und Fest
scheibe zwei Schneckentriebe e und f trägt. W ährend 
die Schnecke e durch Zwischenräder die Horizontal
messer 1 antreibt, werden durch die Schnecke f die

Vertikalmesser n in Umdrehung versetzt. Zwischen 
den beiden Scheiben ist auf der Welle b noch das $urch 
eine Schutzhaube q überdeckte, einarmige Messer p 
befestigt, und zwar derart, dass es durch den Zwischen
raum zwischen den Messern 1 und n hindurchtreten 
kann. Auf dem M aschinenständer ist ferner ein als 
Riemenrücker dienender Schubriegel s gelagert, der 
durch einen Kniehebel z verschoben werden kann. 
Unterhalb des Schubriegels ist ein durch eine Feder 
ständig angehobener Sperrhebel w schwingend ange
ordnet und so bemessen, dass sein freies Ende in den 
Bereich der Schutzhaube q hineinragt. An dem Schub
riegel selbst ist ein Sperrarm x seitlich derart ange
bracht, dass sein freies Ende zwischen die rings auf 
dem Kranz der Festscheibe angeordneten Nocken y 
treten kann. Nehmen alle Teile die aus Fig. 18 ersicht
liche Arbeitsstellung ein, so wird das durch das M und
stück eingeführte Speckstück zunächst von den M essern
1 in wagerechter Richtung in dünne Scheiben, diese von 
dem M esser in wagerecht liegende schmale Streifen 
und diese Streifen schliesslich durch die M esser n in 
W ürfel zerschnitten, die bei Z austreten. Sollen nach 
der Arbeit die Messer gereinigt oder geschärft w erden, 
so wird der Riemenrücker durch Schwenken des H and
hebels z um 180" in die in Fig. 19 dargestellte Lage 
gebracht. Hierbei gibt der Schubriegel die Schutz
haube frei, sobald der Riemen von der Festscheibe auf 
die Losscheibe überführt ist. Gleichzeitig schiebt sich 
aber auch der Sperrarm x zwischen die auf der Innen
seite des Festscheibenkranzes angeordneten Nocken y. 
Die W elle b ist jetzt an einem regelwidrigen Ingang
setzen, sei es unmittelbar durch den Riemen oder durch 
etwa zwischen W elle und Losscheibennabe auftretende 
Reibung verhindert, so dass nunmehr die Schutzhaube 
abgenommen Werden kann. Beim Anheben der Haube 
schwingt der Sperrhebel w unter der Spannung seiner 
Feder hoch, wobei sich die auf ihm angebrachte Sperr- 
nase hinter das freie Ende des Schubriegels legt und 
dadurch verhindert, dass der Riemenrücker zur Zu
rückführung des Riemens auf die Festscheibe früher in 
Tätigkeit gesetzt werden kann, bis die Schutzhaube 
wieder aufgesetzt ist. Geschieht dies nach Beendigung 
der an den M essern oder an der M aschine selbst vor
genommenen Arbeiten, so wird das freie Ende des 
Sperrhebels w niedergedrückt und dadurch der Schub
riegel s freigegeben. W ird alsdann der Handhebel z 
in seine Ausgangsstellung zurückgeführt, so wird der 
Sperrarm  x aus dem Bereiche der Nocken y entfernt, 
dann der Riemen auf die Festscheibe übergeführt und 
schliesslich der Schubriegel über den Seitenflansch 
der Schutzhaube geschoben. Die M aschine ist nun
mehr wieder betriebsfähig. G.

technische Mitteilungen.
Doppelseitige Sperrvorrichtung an W inden.

Die zahlreichen und meist überaus schweren U n
fälle, die in der Schiffahrt durch das Zurückschlagen der 
Windenkurbeln verursacht werden, haben die beiden 
Beamten der W estdeutschen Binnenschiffahrts-Berufs
genossenschaft, den Verwaltungsdirektor Dr. Stein und 
den technischen Aufsichtsbeamten Ingenieur Brandes

veranlasst, sich mit der früher bereits gestellten Preis
frage von neuem zu beschäftigen, wie das Zurück
schlagen der W indenkurbeln verhütet werden könne. 
Es war zu berücksichtigen, dass die W inden beim Ver
holen des Schiffes abwechselnd voraus und rückw ärts 
gedreht werden müssen. Hierbei wird die Sperrklinke 
meist dauernd zurückgelegt, und es fehlt somit der Kur
bel jede Sicherung. Die neue Vorrichtung besteht aus 
zwei gegeneinander verzahnten Sperrädern mit einer 
doppelseitigen Sperrklinke, deren e i n e  Klinke immer
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auf e i n e  m Zahnrade aufliegen muss. Die Sperrklinke 
lässt den W echsel der Drehbewegung nur dann zu, 
wenn eine Klinke eingelegt ist. Zu keinem Zeitpunkte 
ist die Kurbel ungesichert. Die Sperrvorrichtung kann 
in jede alte Winde eingebaut werden.

Die Sperrklinken tragen auf den inneren Seiten 
viereckige Vorsprünge (Mitnehmer). Zwischen den 
Sperrklinken ist auf dem gemeinsamen Sperrbolzen ein 
Handhebel mit zwei auf den Seiten eingeschnittenen

Nuten drehbar gelagert. In diese Nuten ragen die vier
eckigen Vorsprünge an den Klinken hinein. In der 
M ittelstellung des Handhebels berühren beide Klinken 
die Eingriffsstellen der Zähne, eine Drehung des G e
triebes kann somit nicht stattfinden. Durch das Um
legen des Hebels wird die zur Drehrichtung des Hebels 
entgegengesetzt liegende Klinke ausser Eingriff gesetzt, 
w ährend die andere Klinke in das zweite Zahnrad ein
fällt und damit die Kurbel gegen Rückschlag sichert. 
Durch die Lage der Mitnehmer an den Klinken zu den 
Nuten wird erreicht, dass eine Klinke erst dann ausser 
Eingriff kommt, wenn die zum Einfallen bestimmte 
Klinke auf dem Sperrad vollständig aufliegt. W ährend 
des Umlegens des Handhebels, d. h. zwischen dem 
Ausrücken der einen und dem Einfallen der anderen 
Klinke besteht immer ein gesicherter Zustand, so dass 
die Kurbel, wenn sie unter Druck steht, nicht Zurück
schlagen kann.

Die Vorrichtung wird von der Firma W estdeutsche 
W erkstätten für Eisenbahn-, Industrie- und Baubedarf 
in Gelsenkirchen geliefert.

(Mit Genehmigung der W estdeutschen Binnen
schiffahrts-Berufsgenossenschaft ihrem Verwaltungs
bericht für 1913 entnommen.)

Arbeiterfürsorge in den Pullman-W erken.
In der Zeitschrift „The Iron Age“ vom 1. Oktober 

1914 macht F. M o r e l  einige Mitteilungen über ge
sundheitliche M assnahmen und Arbeiterschutzvorrich
tungen, die die bekannte Pullman Co. in der Gelbgies- 
serei ihrer Anlage in dem Orte Pullman im Staate Illi
nois auf Grund des im Jahre 1911 in diesem Staate e r
lassenen Gesetzes, betreffend Berufskrankheiten, ein
geführt hat. Nach den in amerikanischen Zeitschriften 
noch immer vielfach üblichen Betrachtungen darüber, 
dass die Arbeiterfürsorge nicht nur von rein m ensch
lichem Standpunkt geboten sei, sondern auch dem Be
trieb von Nutzen sein kann, da sie Zeit- und A rbeits
verluste durch Vermeidung von Unfällen verringere, be
richtet er kurz über eine Versammlung des American 
Instituts o f  M etals in Buffalo, im Jahre  1912, au f dem  
sich allgemein ein grosses Interesse für die Einführung 
von Arbeiterfürsorge-Einrichtungen in Gelbgiessereien 
gezeigt und wo sich ergeben hätte, dass bereits eine 
grössere Anzahl von Finnen zur Einrichtung von 
Brausebädern und ändern gesundheitlichen Anlagen 
übergegangen wären.

An der Spitze des W ohlfahrtswesens in den Pull
m an-W erken, die jährlich etw a 2000 Eisenbahnwagen 
hersteilen, steht ein besonderer Beamter, der auf seinem 
Gebiet die Aufsicht über sämtliche Abteilungen der 
W erke hat und für die Durchführung der staatlichen 
Vorschriften verantwortlich ist. Bevor ein Arbeiter zur 
Beschäftigung zugelassen wird, muss er sich einer ärzt
lichen Untersuchung unterziehen, über die der W erkarzt 
ein Attest ausstellt. Genügt dieses den Ansprüchen, so 
erhält der Arbeiter die für seine Abteilung vorgeschrie
benen Ausrüstungsteile wie Überziehhosen, Handtücher, 
Nagelbürste, Brille, Atemvorrichtung, Gummihand
schuhe und Gummischürze. Die Teile werden sorg
fältig notiert und sind vom Arbeiter, wenn er die Be
schäftigung bei der Firma aufgibt, wieder abzuliefern. 
Sie werden dann desinfiziert und seinem Nachfolger 
ausgehändigt.

In den gut eingerichteten Brausebädern muss sich 
jeder Arbeiter mindestens einmal in der W oche reinigen, 
wofür ihm eine halbe Stunde seiner Arbeitszeit frei
gegeben wird, ohne dass man ihm einen Abzug vom 
Lohn macht. Einmal, in manchen Abteilungen zweimal 
in der Woche ist er gehalten, seine Überziehbeinkleider 
gegen frische auszuwechseln. Auch bei den Schürzen 
und den Atemvorrichtungen bestehen ähnliche Vor
schriften für regelmässige Auswechselung. Jedem Ar
beiter wird ein zweiteiliger verschliessbarer Schrank 
zugewiesen, in dem er seinen Strassenrock und seine 
Arbeitskleider aufbewahrt. Die Schlüssel, die sämtlich 
verschieden sind, hängen mit der Kontrollmarke an 
einem Ring und werden mit dieser beim Verlassen der 
Fabrik abgegeben. Die W aschbecken in den W asch
räumen sind teils für eine Anzahl Arbeiter gemeinsam, 
teils als Einzelbecken ausgebildet. Das durch Hähne 
einlaufende W asser wird in einem vorgeschalteten Be
hälter durch Mischen von Heiss- und W arm wasser auf 
eine bestimmte Tem peratur eingestellt. Flüssige Seife 
ist in regelmässigen Abständen aufgestellt. Die W asch
räume werden 10 Minuten vor Fabrikschluss geöffnet.

Jeder Arbeiter in der Gelbgiesserei und den an
schliessenden Abteilungen wird monatlich einmal auf 
seine Gesundheit untersucht. W ird eine mit seiner Be
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rufstätigkeit zusammenhängende Krankheit festgestellt, 
so wird er in Behandlung genommen. Jedoch geht 
man dann auch sorgfältig den besonderen Ursachen 
der Erkrankung nach und sucht Ü belstände, die sich 
etwa ergeben, abzustellen. Bei schwereren Fällen er
hält der Arbeiter sofort Beschäftigung in einer anderen 
Abteilung und wird bis zu seiner völligen W iederher
stellung vom W erkarzt beobachtet und behandelt.

Morel gibt an, dass die Lüftung der Giesserei, die 
auf natürlichem W ege ohne Ventilatoren durchgeführt 
wird, insofern Schwierigkeiten machte, als sich die 
Arbeiter im W inter dem Öffnen der Fenster w idersetz
ten, jedoch bestand der Inspektionsbeamte auf dem 
Offenhalten während des Giessens. Das Einnehmen 
von Nahrung ist in der Giesserei und der Putzerei 
streng verboten, vielmehr stehen hierfür geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung.

The Iron Age gibt in der bezeichneten Nummer 
eine Anzahl Bilder der erwähnten Einrichtungen und 
Räume, so z. B. vom Giessraum mit den Arbeitern in 
ihren einheitlichen weissen Arbeitsanzügen und mit 
ebensolchen Kopfbedeckungen, von den sauber gehal
tenen W aschräumen mit einer Ausrüstung für erste Hilfe 
beiU nfällen,ferner ist das Z im m er für d ieD urchleuchtung 
gebrochener Gliedmassen mittels X-Strahlen dargestellt. 
Einige Absaugevorrichtungen in der Abteilung für 
Sandstrahlgebläse und eine Anzahl der durch Vorhänge 
abschliessbaren Brausebadzellen sind ebenfalls ab 
gebildet. Gr.

(iewerberecMlicbe Entscheidungen.
Sind Ehefrauen von Arbeitern, die eine kleine Beschäftigung' 
gegen geringfügigen Entgelt verrichten, krankenversiche- 

riingspflichtigJ
Die Frau eines Arbeiters, der täglich 5 Mk. ver

dient, hatte eine Stelle als Aufwärterin angenommen. 
Sie war täglich zwei Stunden beschäftigt und erhielt 
dafür 12 Mk. Monatslohn. Nachdem sie einen Monat 
lang Krankenversicherungsbeiträge entrichtet hatte, 
weigerte sie sich, diese weiterzuzahlen unter Hinweis 
auf den Bundesratsbeschluss vom 17. Nov. 1913, w o
nach vorübergehende Leistungen, für die ein „gering
fügiger Entgelt“ gewährt wird, von der Krankenver
sicherungspflicht befreit sind.

Das Reichsversicherungsamt hat die Entscheidung 
über den Fall von der Auslegung der W orte „gering
fügiger Entgelt“ abhängig gemacht. Nach dem er
wähnten Bundesratsbeschlusse ist ein Entgelt dann als 
geringfügig anzusehen, wenn er für den Lebensunter
halt während des Zeitraumes, innerhalb dessen die Be
schäftigung in regelmässiger W iederkehr ausgeübt wird, 
„nicht wesentlich“ ist. — Nach der Rechtsprechung des 
Reichsversicherungsamtes auf dem Gebiete der Invali
denversicherung lässt sich die Frage, ob ein Entgelt ein 
geringfügiger ist, nur im Einzelfalle unter Vergleichung 
mit den übrigen Einkünften des Betreffenden und unter 
Berücksichtigung seiner Lebenshaltung entscheiden. 
Einen gewissen Anhalt — nicht eine feste Abgrenzung
— gibt hierbei der Umstand, ob der Entgelt ein Drittel 
des gemäss §§ 149 ff. der Reichsversicherungsordnung 
festgesetzten Ortslohnes übersteigt. — Bei besserer

Lebenshaltung kann hiernach auch ein höherer Betrag 
als geringfügig gelten, bei ungünstigen Erw erbsverhält
nissen auch ein kleinerer Verdienst nicht mehr gering
fügig sein.

Lässt man sich von diesen Erwägungen leiten, so 
kommt man zu dem Ergebnisse, dass die in Rede 
stehende Frau für versicherungsfrei zu erklären ist. 
Denn es kommt nicht darauf an, ob ein M onatseinkom
men von 12 Mk., allgemein betrachtet, für eine einzelne 
Person von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung ist, 
sondern es ist zu prüfen, ob dieses Einkommen, im 
Vergleich zu den übrigen Einkünften und dem Lebens
bedarf der Frau, von erheblicher Bedeutung ist. D as 
kann jedoch unbedenklich schon deshalb verneint w er
den, weil der M onatslohn von 12 Mk. hinter dem Drittel 
des m assgebenden Ortslohnes, das, auf den M onat b e 
rechnet, rund 20 Mk. beträgt, erheblich zurückbleibt.

Die Beschäftigung der Frau w ar sonach nicht kran
kenversicherungspflichtig.

(Entscheidg. d. Reichsversich.-Amtes vom 19. Sep
tember 1914.)

Gewährung einer lebenslänglichen Rente an einen Werk
meister nach seinem Dienstaustritt. Ungerechtfertigte Ver

weigerung der Zahlung.
In einer Fabrik w ar ein Arbeiter 38 Jahre lang — 

zuletzt viele Jahre als W erkführer — tätig gewesen, und 
als er aus dem Dienste schied, w urde ihm eine „frei
willige“ Rente von jährlich 1000 Mk. auf Lebenszeit 
schriftlich zugesagt. Gleichzeitig wurde ihm eine 
dauernde Schweigepflicht über die Fabrikationsgeheim 
nisse, die er natürlich kannte, auferlegt.

Fünf Jahre später weigerte sich die Fabrik, dem 
ehemaligen Angestellten die Rente weiterzuzahlen, und 
als dieser auf Erfüllung des Versprechens klagte, 
wandte die Fabrik ein, es handle sich hier um ein Schen
kungsversprechen, dem die vom Bürgerlichen G esetz
buche vorgeschriebene notarielle oder gerichtliche Be
urkundung fehle, w as ihre Rechtsungültigkeit zur Folge 
habe.

Das Reichsgericht hat jedoch, ebenso wie die Vor
instanz, dahin erkannt, dass die Fabrik die Rente 
weiter zu zahlen habe. Von einem eigentlichen Schen
kungsversprechen könne hier keine Rede sein, denn das 
Merkmal der Unentgeltlichkeit fehle. Die Fabrik wollte 
dem Kläger mit der Rente nicht eigentlich ein Geschenk 
machen, sondern sie wollte ihn für seine D ienstleistun
gen, die mit einem vorzeitigen Verbrauch seiner Kräfte 
verbunden waren, eine nachträgliche w eitere Entloh
nung gewähren. Der Kläger hatte überdies nach dem 
Vertrage eine gewisse Gegenleistung zu erfüllen, näm 
lich über die ihm bekannt gewordenen Fabrikations
geheimnisse Schweigen zu bewahren. — Andererseits hat 
auch der Kläger die ihm zugesagte Leistung nicht als 
unentgeltliche, nicht als ein Geschenk angesehen, son
dern als eine ihm zukommende billige, nachträgliche 
Vergütung.

Die Beklagte hat darauf hingewiesen, dass in dem 
Vertrage ausdrücklich die Rente als „freiwillige“ b e 
zeichnet worden ist. — Indessen kommt es darauf nicht 
an, da freiwillig keineswegs gleichbedeutend mit „un
entgeltlich“ ist.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 29. Oktob. 1914.>
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Mängel eines Ziegeldaches. Grenzen der Rechte des Ban
herrn.

Ein Landwirt hatte einen grossen Scheunen- und 
Getreidelager-N eubau errichtet und eine wohlrenom
mierte Firma mit der Herstellung des Ziegeldaches be
traut. Der Bauherr selbst übernahm das Heranfahren 
der Ziegel. Die ausführende Firma leistete eine zehn
jährige Garantie. Die Ausführung des Auftrages war 
im O ktober 1907 beendet, und der Landwirt bezahlte 
im Oktober 1908 und im April 1910 je 1000 Mk. dafür, 
den Rest von etwa 400 Mk. blieb er schuldig.

In den Jahren 1907, 1908 und 1909 stellten sich 
teils geringere, teils umfangreichere Undichtigkeiten 
des D aches heraus, so dass die bauausführende Firma 
wiederholt genötigt war, Reparaturen vorzunehmen. 
So musste sie einmal die Zementplatten auswechseln 
und die Fugen neu streichen, dann wieder musste das 
ganze Dach mit W asserglas gestrichen, später mussten 
die Längsseiten mit schwarzer Teerm asse gestrichen 
sowie die Zinkbleche am W andgiebel abgeändert w er
den.

Da es trotzdem in den Jahren 1911 und 1912 w ie
der durch das Dach durchregnete, so verlangte der 
Landwirt von der erwähnten Firma Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung, indem er behauptete, die Nach
besserungsarbeiten hätten den gewünschten Erfolg nicht 
gehabt, und mit einer weiteren Nachbesserung brauche 
er nicht einverstanden zu sein. Ihm seien sonach die 
von ihm gezahlten Summen zuzüglich 125 Mk. für die 
von ihm selbst durch das Heranfahren der Ziegelsteine 
entstandenen Kosten zu ersetzen.

W ährend das Landgericht den Anspruch des Klä
gers billigte, hat das Oberlandesgericht Dresden die 
Klage in vollem Umfange abgewiesen. Die Beklagte, 
so heisst es in den Gründen, hat sich verpflichtet, M än
gel, die sich während der zehnjährigen Garantiefrist 
zeigen, unentgeltlich zu beseitigen. Die Beklagte ist 
sonach berechtigt, zu verlangen, dass sie beim Auf
treten von Mängeln zunächst lediglich zu deren Be
seitigung gemäss § 634 B.G.B. angehalten wird, und 
dem Kläger kann nicht das Recht zuerkannt werden, 
ohne w eiteres die ihm nach dem Gesetz erst in zweiter 
Linie zustehenden Ansprüche auf Schadensersatz gel
tend zu machen.

Zu einem sofortigen Rücktritt vom Vertrage und zur 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen war 
der Kläger um so weniger berechtigt, als er erst noch 
im Jahre 1910 die zweite W erklohnrate im Betrage von 
1000 Mk. an die Beklagte gezahlt und dadurch zu er
kennen gegeben hat, dass die bisherigen N achbesse
rungsarbeiten — wenigstens zunächst — den angestreb
ten Erfolg hatten.

W enn der Kläger meint, einer Fristsetzung habe 
es im vorliegenden Falle nicht bedurft, weil es ihm nicht 
zugemutet werden konnte, nochmals N achbesserungs
arbeiten vornehmen zu lassen, so irrt er. Die Beklagte 
hatte ja eine zehnjährige Garantie übernommen, und 
innerhalb dieser Zeit muss der Bauherr doch auch die 
Reparaturen gestatten, um 'so mehr, als mindestens zwei 
Jahre lang N achbesserungsarbeiten gar nicht nötig ge
worden waren. Überdies handelte es sich keineswegs 
um einen unbekannten Unternehmer, der sich noch nicht 
bew ährt hatte, sondern um eine wohlrenommierte 
Firma. W enn der Kläger meint, er habe durch die Re

paraturen sehr grosse Unbequemlichkeiten, so ist darauf 
zu erwidern, dass diese Unbequemlichkeiten doch nicht 
geringer wären, wenn ein anderer Unternehmer jetzt 
mit der Ausführung der Ausbesserungsarbeiten betraut 
würde.

Schliesslich ist auch zu berücksichtigen, dass die 
beklagte Firma sich niemals geweigert hat, die nötigen 
Arbeiten vorzunehmen, sondern sich im Gegenteil 
schriftlich ausdrücklich hierzu bereit erklärt hat. Der 
Kläger hatte sonach kein Recht zu seinem Vorgehen.

(Entscheidg. des Oberlandesger. Dresden vom 
15. Mai 1914.) "

Patentauszüge.
Kl. 35a . 270 797 vom 8. April 1911. D o p p e l t  

w i r k e n d e  V o r r i c h t u n g  z u m  A u f f a n 
g e n  v o n  F a h r k ö r b e n  b e i  S e i l b r u c h .  
Eduard Tillack in Berlin.

Zum Auffangen von Fahrkörben hat man bereits 
gezahnte Backen benutzt, welche beim Bruch des Zug
seiles an die im Bewegungsbereich der Backen befind
lichen Spurlatten angedrückt werden und die Bewe
gung aufhalten sollen. Für den Fall, dass die Schienen 
dem Druck der gezahnten Backen nachgeben, sind noch 
seitw ärts an den Backen Verlängerungen vorgesehen, 
welche sich um die Schienen herumlegen können, bis 
sie auf die Schachthölzer aufstossen. Die Möglichkeit 
der Zerstörung des Gerüstes ist hiernach schon vor
ausgesehen worden. Ausser diesem Nachteil ist aber

Fig. 21.

noch der weitere Übelstand vorhanden, dass der Korb, 
wenn er nicht gerade in Stockwerkhöhe festgehalten 
wird, nicht bis zum nächsttieferen Stockwerk geführt 
werden kann. Um dies zu ermöglichen, werden bei der 
neuen V orrichtung (siehe Fig. 21) als S perrarm e Brems-
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backen 4, 5 benutzt, welche gegenüber den festen 
Backen seitlich von den Spurlatten am Fahrkorbgestell 
drehbar aufgehängt sind und bei Seilbruch durch eine 
unter Kraftschluss stehende Welle 1 mittels exzentri
scher Zapfen 2, 3 gegen die Spurlatten gedrückt w er
den, wobei gleichzeitig die Drehbewegung der W elle 1 
durch ein Kurbelgetriebe auf Riegelstangen übertragen 
wird, deren Enden sich beim Fall auf in den einzelnen 
Stockwerken befindliche, federnde Puffer aufsetzen. 
T ritt kurz vor Erreichung der Stockwerkhöhe ein Seil
bruch ein, in welchem sich die Bremsbacken eben erst 
angelegt haben, so vermögen schon die Riegel, indem 
sie sich auf die federnden Puffer aufsetzen, den Fall 
aufzuhalten und den Stoss abzuschwächen. Sollte aber 
aus irgend einer Ursache der Bremsweg nicht lang ge
nug sein, so können die Bremsbacken auch durch ein 
von Hand oder Fuss zu beeinflussendes Gestänge ein 
wenig gelüftet werden, damit der Korb bis in Stock
werkhöhe nachrutschen kann, wo er schliesslich durch 
die Riegel aufgehalten wird. G.

35 a 279 454 vom 24. April 1913. V o r r i c h t u n g  
z u m  S t i l l s e t z e n  v o n  M a s c h i n e n  b e i  
F r e i g a b e  d e s  S t e u e r h e b e l s  a u s s e r 
h a l b  d e r  b e t r i e b s m ä s s i g e n  S t i l l 
s t a n d h a l t u n g .  Aktiengesellschaft Brown, Bo- 
veri & Cie. in Baden, Schweiz.

Bei Fördermaschinen wurden zur selbsttätigen 
Stillsetzung bisher nur Retardierapparate verwendet, 
welche die Maschine, wenn sie sich selbst überlassen 
bleibt, erst am Hubende verzögern. Hierdurch entsteht 
jedoch die grosse Gefahr, dass die Maschine mit be
trächtlicher Geschwindigkeit das Ziel überschreitet, 
weil bei vielen Maschinengattungen die gleichmässige

Rückstellung des Steuerhebels durch den Steuerapparat 
sehr verschiedenartige Verzögerungen zur Folge hat, 
weshalb es nicht gelingt, die M aschine mit Sicherheit 
an einem bestimmten W egpunkt stillzusetzen. Bei an
deren Maschinen würde die Geschwindigkeit bei Frei
gabe des Steuerhebels, z. B. infolge eines Unfalles des 
Maschinisten, noch bevor das Hubende erreicht wird, 
den zulässigen Höchstwert beträchtlich überschreiten, 
wodurch wiederum Gefahr entsteht. Um diese Mängel 
zu beseitigen, wird eine an sich bekannte, für elek
trische Triebwagen und Lokomotiven angewendete 
Sicherheitseinrichtung in solcher W eise ausgebildet,

dass ihre Anwendung für Fördermaschinen keine E r
schwerung der an sich umständlicheren Handhabung 
zur Folge hat. Die Verhinderung der W irkung der Frei
gabe des Steuerhebels erfolgt in seiner Nullstellung, 
sobald die M aschine betriebsm ässig stillgesetzt ist, w as 
entweder von dem tatsächlichen Stillstand der Maschine 
oder von der entsprechenden Stellung des Bremshebels 
abhängig gemacht wird.

Bei der in Fig. 22 dargestellten  A usführungsform  
ist an dem Steuerhebel eine Handfalle 2 angebracht, 
welche gegen die Feder 6 in den Steuergriff gedrückt 
wird, so lange der M aschinist sie führt. Sobald man 
die Handfalle freigibt, wird ein Auslösemagnet 9 des 
Sicherheitsbrem sgewichtes 11 durch einen Schalter 3 
unterbrochen. Bei Stillstand der Maschine wird durch 
den Zentrifugalschalter 12 ein Überbrückungskontakt 13 
für die Unterbrechung 4, 5 geschlossen, so dass bei 
einer Freigabe der Handfalle bei Stillstehen der M a
schine keine Auslösung der Bremse erfolgt. Um 
durch den Zentrifugalschalter genau den Stillstand 
der M aschine messen zu können und den Schalter 
13 zu öffnen, wenn die Geschwindigkeit der ver
steuerten M aschine auch nur einen geringeren Be
trag besitzt, kann der Zentrifugalschalter durch ein Dif
ferentialgetriebe von der zu steuernden M aschine und 
gleichzeitig von einer M aschine mit konstanter G e
schwindigkeit angetrieben werden, so dass auch bei 
Stillstand der M aschine stets am Zentrifugalschalter 
eine bestimmte Geschwindigkeit vorhanden ist, deren 
geringste Erhöhung durch die Summierung der G e
schwindigkeit der zu steuernden Maschine einen Aus
schlag des Pendels herbeiführt. G.

Königlich Preussische Gewerbeinspektion.
Personalien.

Seine M ajestät der K önig  haben A llergnädigst 
geruht, den bisherigen G ew erberat D r. K i r c h n e r  
in M agdeburg, vordem  in D üsseldorf, zum  R egierungs
und G ew erberate zu ernennen.

D em  Regierungs- und G ew erberate Dr. K i r c h 
n e r  in M agdeburg ist vom  1. D ezem ber 1914 ab 
die e tatm ässige Stelle eines gew erbetechnischen 
Rates bei der Regierung in M agdeburg verliehen 
w orden. Gleichzeitig ist er zum A ufsich tsbeam ten  
im Sinne des § 139b der G ew erbeordnung für den 
Bezirk d ieser R egierung bestellt worden.

Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der 
Berliner Gruppe im laufenden Winterhalbjahr finden statt 
im F r a n z i s k a n e r  L e i s t b r ä u ,  Berlin W. 15, Kur
fürstendamm 31, Ecke Uhlandstrasse am 21. Januar, am 
4.* und 18. Februar, am 4*  und 18. März 1915. An 
den mit * bezeichneten Tagen nehmen auch die Damen 
der Berliner Mitglieder teil. — Gäste willkommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Se i d e l .

Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Ffit die S chriftle itang  veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31. 
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Berichtigung zu Heft 2 Seite 25.
D er B ildstock zu der M itte ilung: „D oppelseitige 

Sperrvorrich tung  an W inden“ ist irrtüm licherw eise 
falsch eingesetzt w orden. U m  Irrtüm er zu verm eiden, 
w olle m an die A nsicht so wie unten  abgedruck t 
be trach ten , den A bdruck  ausschneiden und au f die 
betreffende Stelle im 2. H eft kleben.

w ahrscheinlich vor, dass die B etriebsrevisionen jetzt 
in der K riegszeit ihren Zw eck nicht erfüllen. O b 
dies ab e r in W irklichkeit zu trifft, ist m indestens 
fraglich und einiger Ü berlegung w ert. A uch  unter 
dem  eben angeführten  G esichtspunkte des allesbe- 
herrschenden  K rieges w erden Fälle  eintreten, w elche 
einen B etriebsbesuch  erfordern. Z. B. ereignen sich 
fortlaufend Betriebsunfälle, deren A nlässe  zur V er
m eidung w eiterer unsere A nw esenheit in den Fabriken 
behufs F estste llung  erfordern. D e r G edanke, dass 
draussen im F elde unsere K äm pfer in nicht zu v er
h ü tender W eise ihr B lut verspritzen, kann uns m einer 
A nsich t nach keinesw egs abhalten , für das W oh l und 
W ehe  der daheim gebliebenen A rbeiter w eiter zu so r
gen. D iese A rt von Revisionen und Feststellungen 
sind freilich keine regelm ässigen und hängen von

der Kriegszeit.
fsichtsbeam ten der Berufsgenossenschaft 
ndustrie.

seren  B edingungen ab. A uch  andere technischen 
igen w erden unsere  A nw esenheit in den B etrieben 
tweise erfordern, z. B. für die Feststellung von 
:riebsverhältnissen, von G efahrenm om enten zwecks 
ischätzung usw. D ie F rage  liegt uns aber beson- 
s am  H erzen , ob die regelm ässigen Betriebsrevi- 
nen, wie sie sich aus der E inführung und Be- 
*ung der U nfallverhütungsvorschriften  ergeben, 
;t stattzufinden haben. D afür und dagegen  sprechen 
e A nzahl von G ründen. In  m anchen Teilen D eutsch- 
ds wird sich die Revision durch rein äussere G rün
erschw eren, bezw. w ird sie unm öglich sein. D as 

d die Landesteile, w elche den harten  Folgen  des 
eges unm itte lbar ausgesetzt sind. H ierzu gehören 
t- und  W estp reussen , E isass und L othringen. 
:ziell in den ersteren  Provinzen hat der Feind in 
er W eise gew ütet, dass die Industrie, H andel und 
indel lahm  gelegt w urden. D ie davon Betroffenen 
>en je tz t naturgem äss andere Lebensin teressen als 

E rfüllung von U. V. V .! Ihre B etriebe liegen 
ist still. Zw ar in den grösseren , besonders den 
festigten Plätzen, wie K önigsberg, Danzig, Thorn, 
ludenz und auch in einigen anderen bedeu tenderen  
dten, wie M emel, Insterburg , T ilsit w ird von einer 
Simlegung der Industrie  keine R ede sein — . Im  
genteil w erden h ier gew isse Industriezw eige, w elche 
K riegszw ecke arbeiten, noch m ehr als sonst tätig  

i , ich erinnere an die V erbandsstoffabriken, che- 
>ch-pharm. B etriebe, A potheken  usw. E s scheint 
:r fraglich zu sein, ob hier bei der ständigen 

A ussich t und D rohung  der K riegsgefahr, und  bei 
den hieraus sich ergebenden Sorgen die U n ter
nehm er m it Revisionen aufzubalten sind, ob diese im 
E inklang stehen m it den dafür aufgew endeten K osten. 
Ich  bin d er A nsicht, dass die B etriebsrevisionen 
lediglich un ter dem  früheren G esichtspunkte der 
D urchführung  der U .V .V . bei den genannten  U n ter
nehm ern  nicht vorzunehm en sind, dass aber gewisse 
ethische G ründe dennoch für die Revisionen bzw. 
unseren B esuch sprechen. Sie w erden m ir darin 
beistim m en, dass sich zw ischen uns A ufsichtsbeam ten 
und  den U nternehm ern  im  Laufe der Zeit ein ge
wisses freundschaftliches V ertrauensverhältn iss h er
ausgebildet hat, w elches w eiter zu pflegen unsere 
A ufgabe im In teresse der künftigen F riedenszeit blei
ben m uss. D ie alten  A ufgaben w erden w ieder an
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Betriebsrevisionen in der Kriegszeit.
V ortrag  aus der K onferenz der technischen A ufsichtsbeam ten der Berufsgenossenschaft

der chem ischen Industrie.

M eine H erren  ! D er K rieg  ha t eine gew altige 
U m w ertung  d er W erte  gebracht. W as vorher e r
haben , ideal und  aller Opfer w ert schien, ist heu te  
kaum  b each te t und tritt zurück gegenüber den F o r
derungen  und  den Sorgen des K rieges. Sein eherner 
T ritt zerstö rt die edelsten A bsichten angesichts der 
furch tbaren  O pfer, angesichts des E xistenzkam pfes, 
den unsere Nation führen muss. W o bliebe D eu tsch 
land  m it seinen hehren  E rrungenschaften  in W issen
schaft, K unst, Industrie  und A rbeiterfürsorge, w enn 
es dem  Feinde gelänge, uns zu bezwingen ? D ie 
N otw endigkeit des Sieges erfüllt uns daher alle aus
schliesslich. B leiben wir heute bei der A rbeiterfü r
so rge stehen und speziell bei dem  G ebiete, das uns 
technischen A ufsich tsbeam ten  besonders am  H erzen  
liegt, näm lich bei der V erhü tung  von Betriebsunfällen. 
Mit w elchem  liebevollen Eifer, m it w elch unendlichem  
Fleiss und O pfern ist dieses G ebiet von dem  Staate, 
den B erufsgenossenschaften  und vielen anderen O r
ganisationen gepflegt w o rd e n ! U nd w as ist heute 
dieses w ahrhaft ethisch ideale Ziel? U nsere  A ufgabe, 
das L eben  und die G esundheit der A rbeiter für die 
G esam theit und  die Fam ilie als unschätzbares B esitz
tum  zu erhalten , verblasst angesichts der V erluste 
von T ausenden  b raven  K äm pfern  au f den Schlacht
feldern, w elche zum  Nutzen der G esam theit sowie 
der Fam ilien geopfert w erden. V on diesem  G esichts
punkte  aus w ird uns das S treben  für die U nfallver
hü tung  klein und  nichtig Vorkommen. W ir scheinen 
fast überflüssig zu sein, und die A uffassung h errsch t 
w ahrscheinlich vor, dass die B etriebsrevisionen jetzt 
in der K riegszeit ihren Zw eck nicht erfüllen. O b 
dies ab er in W irklichkeit zutrifft, ist m indestens 
fraglich und einiger Ü berlegung wert. A uch unter 
dem  eben angeführten  G esichtspunkte des allesbe- 
herrschenden  K rieges w erden Fälle  eintreten, w elche 
einen B etriebsbesuch  erfordern. Z. B. ereignen sich 
fortlaufend B etriebsunfälle, deren  A nlässe zur V er
m eidung w eiterer unsere  A nw esenheit in den Fabriken 
behufs F estste llung  erfordern. D e r G edanke, dass 
draussen im F elde unsere K äm pfer in nicht zu v er
hü tender W eise  ihr B lut verspritzen, kann uns m einer 
A nsicht nach keinesw egs abhalten , für das W o h l und 
W ehe  der daheim gebliebenen A rbeiter w eiter zu so r
gen. D iese A rt von Revisionen und Feststellungen 
sind freilich keine regelm ässigen und hängen von

äusseren Bedingungen ab. A uch andere technischen 
Fragen w erden unsere  A nw esenheit in den Betrieben 
zeitw eise erfordern , z. B. für die Feststellung von 
B etriebsverhältn issen , von G efahrenm om enten zwecks 
E inschätzung usw. D ie F rage  liegt uns aber b eson 
ders am  H erzen , ob die regelm ässigen B etriebsrevi
sionen, wie sie sich aus der E inführung und Be
folgung der U nfallverhütungsvorschriften  ergeben, 
jetzt stattzufinden haben. D afür und dagegen  sprechen 
eine A nzahl von G ründen. In m anchen Teilen D eu tsch
lands wird sich die Revision durch rein äussere G rün
de erschw eren, bezw. w ird sie unm öglich sein. D as 
sind die Landesteile, w elche den harten F o lgen  des 
K rieges unm itte lbar ausgesetzt sind. H ierzu  gehören 
Ost- und  W estp reussen , E isass und L othringen. 
Speziell in den ersteren  Provinzen ha t der Feind in 
einer W eise gew ütet, dass die Industrie, H andel und 
W an d el lahm  gelegt w urden. D ie davon Betroffenen 
haben  je tz t naturgem äss andere  L ebensinteressen als 
die E rfüllung von U. V. V .! Ihre B etriebe liegen 
m eist still. Zw ar in den grösseren, besonders den 
befestigten Plätzen, wie K önigsberg, Danzig, Thorn, 
G raudenz und auch in einigen anderen bedeu tenderen  
S tädten, w ie M emel, Insterburg , T ilsit w ird von einer 
L ahm legung der Industrie keine R ede sein — . Im  
G egenteil w erden hier gew isse Industriezw eige, w elche 
für K riegszw ecke arbeiten, noch m ehr als sonst tätig  
sein, ich erinnere an die V erbandsstoffabriken, che- 
m isch-pharm . B etriebe, A potheken  usw. E s  scheint 
aber fraglich zu sein, ob hier bei der ständigen 
A ussich t und D rohung  der K riegsgefahr, und bei 
den hieraus sich ergebenden  Sorgen die U n ter
nehm er m it Revisionen aufzuhalten sind, ob diese im 
E inklang stehen m it den dafür aufgew endeten K osten. 
Ich  bin der A nsicht, dass die Betriebsrevisionen 
lediglich un ter dem  früheren G esichtspunkte der 
D urchführung  der U .V .V . bei den genannten U n ter
nehm ern  nicht vorzunehm en sind, dass aber gewisse 
ethische G ründe dennoch für die R evisionen bzw. 
unseren B esuch sprechen. Sie w erden m ir darin 
beistim m en, dass sich zw ischen uns A ufsichtsbeam ten 
und  den U nternehm ern  im Laufe der Zeit ein ge
wisses freundschaftliches V ertrauensverhältn iss h e r
ausgebildet hat, w elches w eiter zu pflegen unsere 
A ufgabe im In teresse der künftigen F riedenszeit b lei
ben m uss. D ie alten A ufgaben w erden w ieder an
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uns heran treten , sobald der Feind überw unden sein 
wird. U nd daran  zweifelt n iem and von uns! Sollen 
da  die bereits vor dem  K riege erzielten F rüch te  
und E rfo lge verloren  gehen, w enn wir je tz t unsere 
Zw ecke vernachlässigen? D as Bew usstsein der b e 
rufsgenossenschaftlichen Zugehörigkeit ist w eiter 
w ach zu halten und nach M öglichkeit auszugestalten. 
D ies kann aber nur durch unsere fortdauernde 
persönliche Fühlungnahm e erreicht w erden. E benso  
wie ein K aufm ann seine K unden  auch dann besucht, 
w enn sie von ihm  nichts k a u fe n , nur um  sich 
in E rinnerung  zu b rin g e n , ebenso ist es nötig, 
dass die U nternehm er das In teresse für unsere 
Ziele infolge persönlicher Fühlung nicht verlieren. 
Selbstverständlich können den U nternehm ern  nicht 
grosse O pfer auferlegt w erden in einer Zeit, w elche 
ohnehin gew altigere und notw endigere O pfer erfordert. 
D ie Revisionen w erden im allgem einen einen rein 
bera tenden  freundschaftlichen C harakter haben m üssen. 
E s  w ird sich in vielen Fällen m it provisorischen 
und  billigen M itteln unser Zw eck bis zum  W ieder
ein tritt no rm aler Zeiten erreichen lassen. D er U n ter
nehm er aber w ird eine besondere F reude em pfinden, 
dass er von uns auch je tz t nicht vergessen wird. 
D ies ist der ethische W ert, der nicht unterschätzt 
w erden darf. D ieser Gewinn berüh rt aber nicht nur 
die vom  K riege direkt betroffenen oder bedrohten  
U nternehm er, sondern auch alle übrigen. B esonders 
die Inhaber kleinerer B etriebe, sow eit jen e  im Felde 
sind, w erden es dankbar em pfinden, dass die Be
rufsgenossenschaft ihre technischen A ufsichtsbeam ten 
hinausschickt, um  den ste llvertre tenden  P ersonen  
in den B etrieben m it R at und T a t zu helfen.

W ie oft haben  wir je tz t in den F ragebogen  und 
in den M itteilungen betr. die B eseitigung von Be
triebsm ängeln  g e le sen : „Ich kann  die F ragen  nicht
bean tw orten  oder Ihre Forderungen  nicht erfüllen, 
weil m ein M ann im F elde steht. Ich  b itte  die A n
gelegenheit bis nach dem  K riege ruhen zu lassen .“ 
H ier dürfte  unser Besuch zur N otw endigkeit w erden. 
Mit g rösser M ühe haben wir in den K reisen der 
Industrie  das Interesse und V erständnis für die b e 
rufsgenossenschaftlichen Ziele gew eckt und gefördert. 
D ieses V erständnis da rf nicht erkalten und erschlaffen, 
auch w enn unsere Forderungen  je tz t n icht an vorderster 
S telle stehen. U nsere ganze A rbeit w ürde anderenfalls 
zum grossen T eil nach dem  K riege von neuem  beginnen 
m üssen. — Nun will ich die G ründe anführen, w elche 
gegen die regelm ässigen B etriebsrevisionen in der 
Kriegszeit sprechen. Ich habe  bereits oben bem erkt, 
wie nichtig uns die B estrebungen zur U nfallverhütung 
gegenüber den schw eren O pfern an G ut und Blut, 
wie sie je tz t der K rieg fordert, erscheinen. D arin 
ist eine U m w ertung  eingetreten, denn an der Spitze 
aller E rw ägungen  steht die Existenzgefahr der Nation. 
A lles andere tritt dagegen zurück. Gross und schw er

sind die O pfer, w elche heute die Industrie  bringen 
muss. W ir können erw arten , bei unseren B esich
tigungen zu h ö re n : „V erschonen  Sie m ich mit Ih re r 
Revision, denn ich habe andere S orgen im K o p fe!“
— D iese sind zweifellos E xistenzsorgen , w elche zu
m eist die kleinen U n ternehm er bedrücken . W ir lesen 
täglich die E ingänge über B etriebseinstellungen und 
dam it über die N ot der U nternehm er. W ie  viele 
andere stehen vor der B etriebseinstellung! W ie  w enig 
andere offenbaren ihre w irkliche N o t! A us diesen 
G ründen wird die gew ohnte K ontro lle  über die A us
führung der U . V. V . nicht geübt w erden  können. 
F ern er ist die Schw ierigkeit der V erkehrs Verhältnisse, 
das längere V erw eilen in kleinen O rten , an  denen  
w enige Lokalzüge verkehren , von B edeutung. W en n  
es die m ilitärische N otw endigkeit erheischt, w erden 
ganze S trecken für den Personenverkehr gesperrt. 
W ozu also die Betriebsrevisionen, da w eitere O pfer 
von den U nternehm ern  sow ieso nicht gefordert 
w erden können?! D iese F rage ist ab er nur schein
bar berech tig t und begründet. T ro tz  alledem  wird 
m anchem  U nternehm er unser B esuch angenehm  
sein. A n die Stelle der K ontro lle  wird je tz t der Rat, 
die E m pfehlung , die A ufklärung treten. E in  R at, eine 
A ufk lärung  an richtiger Stelle und  zur richtigen Zeit 
sind Mittel, w elche stets wirken und  erheben. N ot
w endig ab er w erden unsere R evisionen in vielen 
grösseren  B etrieben deshalb sein, weil sich zahlreiche 
U nternehm er au f die L ieferung von K riegsm aterialien  
eingerichtet, ihre B etriebe dem entsprechend  um geän
dert und vielfach ungeübtes P ersonal eingestellt haben. 
U nd som it kom m e ich zum  Schluss m einer heutigen 
A usführungen. Ich glaube zusam m enfassen zu dü r
fen, dass die völlige E instellung  der regelm ässigen 
B etriebsrevisionen je tz t in der K riegszeit n ich t im 
In teresse der B erufsgenossenschaft als der V ertre terin  
der Industrie  liegen kann. D ie  E instellung  der 
R evisionen wird sich nach dem  K riege fühlbar 
m achen, weil ein grösser T eil der geleiste ten  A rbeit 
verloren  geht und erhebliche M ehraufw endungen 
bringen wird. D er Gewinn ist nur ein k leiner und 
augenblicklicher, w enn er überhaup t vo rhanden  ist. 
D ie fortgesetzte und regelm ässige Füh lung  m it den 
U nternehm ern, sow eit es die Kriegs- und V erkeh rs
verhältn isse  erlauben , fö rdert für die Zukunft die B e
strebungen  der B erufsgenossenschaft. W o  es sich 
um  Schutz von  L eben und G esundheit der A rbeiter 
handelt, w ird und kann unsere T ätigkeit n ich t nach 
lassen, denn die A rbeiterfürsorge heb t auch  letzten 
E ndes die K rieg sb ere itsch aft! U nser unun terbrochenes 
persönliches In teresse an dem  Schicksal der U n ter
nehm er in der K riegszeit ist ein w ichtiges e th isches 
M om ent für unsere  späteren  Erfolge.

D r .  T r z e c i o k .



3. H eft S O Z I A L - T E C H N I K 31

Unfallverhütung auf amerikanischen Hochofenwerken.
Die amerikanische Zeitschrift „The Iron Trade Re

view “ vom 26. November 1914 bringt einige interessante 
Beiträge zur Beurteilung der Unfallverhältnisse auf den 
amerikanischen Hochofenwerken und über die s taa t
lichen M assnahmen zur Unfallverhütung. Der Verfas
ser des A ufsatzes, H. W i l l c o x ,  e rö rte rt zunächst 
die besonderen Betriebsverhältnisse der amerikanischen 
Eisenhütten, die auf die Entstehung von Unfällen Ein
fluss haben. Er unterscheidet dabei drei Umstände, 
als deren ersten er die Eigenart der allgemeinen Arbei
terverhältnisse in den amerikanischen Hochofenwerken 
bezeichnet. Die Intelligenz der amerikanischen Hoch
ofenarbeiter hat nach Aussage eines Fachmannes in den 
letzten 12 bis 15 Jahren auf einer ziemlich niedrigen 
Stufe gestanden, da sich geistig regsame Arbeiter ge
wöhnlich nicht mit einer siebentägigen W ochenarbeit 
abfinden wollen und lieber andere Berufe ergreifen. 
Auch wenden sie sich im allgemeinen mehr der höher
wertigen Arbeit in den Stahl- und W alzwerken zu, und 
nur die geistig minderwertigen Arbeiter verbleiben am 
Hochofen. Aber auch diese verlassen, sowie sie etwas 
ausgebildet sind, ihre Stelle oft, um anderweitig vor
w ärts zu kommen. Denn die Aussichten, höher be
wertete und besser bezahlte Beschäftigung im Hoch
ofenbetrieb zu finden, sind äusserst gering. Seit die 
Sechs-Tage-A rbeit in den Hütten eingeführt worden ist, 
haben  sich die V erhältn isse etw as gebessert'. D er Zu
strom derjenigen, die in möglichst kurzer Zeit möglichst 
viel verdienen wollen, um bald in ihre Heimat zurück
kehren zu können, hat erheblich abgenommen. Auch 
haben die letzten für den Hiittenbetrieb ungünstigen 
Jahre dahin gewirkt, dass in den Arbeiterverhältnissen 
grössere Stetigkeit eingetreten ist und sich ein Stamm 
von älteren, eingearbeiteten und geistig höherwertigen 
Arbeitern gebildet hat. Allerdings ist dieser Zustand 
mehr als vorübergehend aufzufassen. Immerhin hat er 
auf das Vorkommen von Unfällen teilweise einen äus
serst günstigen Einfluss gehabt, der sich besonders im 
vergangenen Jahre gezeigt hat. Es besteht die Befürch
tung, dass mit der zu erwartenden Zunahme der Roh
eisenerzeugung und der dadurch bedingten Einstellung 
neuer ungeübter M annschaft auch die Zahl der Unfälle 
w ieder wachsen wird.

Den zweiten ungünstigen Umstand erblickt W ill
cox  in dem  Schw anken der Beschäftigung der am eri
kanischen Hütten. Ein Bild hiervon gibt die folgende 
Übersicht. Die Hochofenwerke zeigten in den letzten 
sieben Jahren die nachstehend bezeichnete Abnahme 
oder Z unahm e der durchschnittlichen täglichen R oh
eisenerzeugung :

1907 34 700 t Abnahme
1908 22 300 t Zunahme
1909 27 000 t Zunahme
1910 28 300 t Abnahme
1911 13 200 t Zunahme
1912 25 400 t Zunahme
1913 26 200 t Abnahme

Die Statistik für 1910 ergibt eine tägliche Erzeu
gung von 1,8 t Roheisen, bezogen auf den einzelnen 
im Hochofenwerk beschäftigten Arbeiter, diejenige des 
vorigen Jahres weist fast den doppelten W ert auf. Einen 
Überblick über den Wechsel der Belegschaft erhält

man aus folgender Übersicht. Danach wurden w äh
rend des gleichen Zeitraumes Arbeiter entlassen und 
neu eingestellt:

1907 11 500 Mann entlassen
1908 7 400 n eingestellt
1909 9 000 >> eingestellt
1910 3 400 entlassen
1911 4 400 >> eingestellt
1912 8 500 eingestellt
1913 8 700 >> entlassen

Diese Zahlen bedeuten eine Änderung der Beleg
schaften von 10 bis 32 °/0 jährlich.

Die vorstehend gekennzeichneten unstetigen Ver
hältnisse werden für die letzten drei Jahre noch dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schwankungen der täglichen 
Roheisenerzeugung von Monat zu Monat mit 1000 bis 
10 000 t angegeben werden. Infolgedessen herrscht auf 
den amerikanischen Hochofenwerken ein unaufhör
liches Ab- und Zuwandern der Arbeiter sowohl von 
einem W erk zum ändern als auch von einer Beschäf
tigung zur ändern. D ass diese Umstände auf die Ein
fühlung des einzelnen in die Arbeitsverhältnisse, auf 
die Sicherheit, mit der er sich auf dem W erk bewegt, 
auf die erforderliche, durch Erfahrung begründete Vor
sicht bei der Arbeit äusserst ungünstig einwirken m üs
sen und Veranlassung zu zahlreichen Unfällen geben, 
liegt auf der Hand.

Als dritten bestimmenden Umstand bezeichnet 
W illcox die besondere N atur der A rbeiten am H o ch 
ofen. W ährend der Arbeiter hier ähnlich wie in ändern 
Betrieben durch maschinelle Anlagen, wie Kraft- und 
Arbeitsmaschinen, Aufzüge, Verladeanlagen, Krane, 
elektrische Anlagen gefährdet wird, kommen als er
schwerend die Durchführung hüttenmännischer Arbeiten 
und das Umgehen mit grossen Mengen geschmolzenen 
Eisens hinzu. Hier sind zu nennen die Gefahren der 
Erstickung oder Vergiftung durch die entstehenden 
Ofengase oder andere Gase (z. B. die Schwefelgase im 
M ischerbetrieb), der Verbrennung oder Verletzung 
durch flüssiges Eisen, Schlacken und Gichtstaub, durch 
Explosionen, durch Eisenausbrüche aus dem Ofen usw. 
Besonders werden noch angeführt die Roheisengiess
maschinen, die M asselbrecher, die gefüllten Pfannen auf 
W agen und Aufzügen, ferner die Erzverladebrücken, 
die schweren Selbstentlade-W agen für Erze, auch die 
Gaswäscher und Gasgebläse mit ihren verschiedenen 
Möglichkeiten der Gefährdung. Diese Gefährdung ist 
insofern von besonders schwerer Bedeutung, als, wie 
oben bemerkt, der Hochofenarbeiter nicht zu den best
bezahlten, geschicktesten und geistig regsamsten ge
hört.

Von diesen Gesichtspunkten aus entwickelt unsere 
Quelle die Regeln und Anregungen, die das behördliche 
B u r e a u o f M i n e s  der Vereinigten Staaten zur Ein
schränkung der Unfälle ausgegeben hat. Als Vorsichts- 
massregeln gegen E r s t i c k u n g s g e f a h r e n  w er
den angeführt: Anordnung von durchweg mit Geländern 
versehenen Plattformen an allen hochgelegenen Stellen, 
an denen in der Nähe von Gichtgasleitungen oder son
stigen durch ausströtnendes Gas gefährdeten Plätzen 
gearbeitet werden muss. Diese Plattformen müssen 
von unten her leicht zugänglich gemacht, jedoch durch
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eine Schranke abgeschlossen sein, oder wenigstens soll 
ein selbsttätiges Signal dem Herannahenden anzeigen, 
dass er sich an einer gefährlichen Stelle des W erkes 
befindet. Dieses W arnungszeichen oder eine Schranke 
sollen auch an den sonstigen gefährlichen Plätzen vor
handen sein. W eiter werden Verriegelungen für G as
ventile, Gi'chtverschlüsse gefordert, W asserverschlüsse 
für Gasventile empfohlen. Auch soll die Möglichkeit 
gegeben sein, Gasproben zu nehmen, bevor man in der 
Nähe des Gases arbeitet. Sauerstoffhelme sollen stets 
vorhanden sein. Dem Arbeiter ist während seiner 
Tätigkeit an der Gefahrstelle dauernd ein Mann zur 
Überwachung zu stellen. Schliesslich wird ein ununter
brochener Sicherheitsdienst gefordert.

Zum Schutz gegen B e s c h ä d i g u n g e n  durch 
das a b g e s t o c h e n e  E i s e n  und die S c h l a c k e  
werden Sicherheitsvorrichtungen am Eisen- und Schla
ckenabstichloch vorgeschrieben, Brillen und G esichts
masken für die Arbeiter, Schutz gegen herausfliegende 
Brennstoff- und  E isenteile, G eländer längs der A bstich 
rinne vom  H ochofen zum  M asselbett und an den 
Ü berschreitungsstellen  der Rinne. V orsorge  soll ge
troffen w erden, um  die G iesshalle rasch verlassen zu 
können. Für die B eförderung des abgestochenen  
E isens und der Schlacke sollen bestim m te V orschriften, 
erlassen w erden, ebenso S icherheitsvorschriften für 
die A rbeiter an der M assel-G iessm aschine. D ie G iess
pfannen sollen gegen Ü berk ippen  sorgfältig gesichert 
sein.

Gegen G a s e x p l o s i o n e n  gibt es bisher noch 
wenig w irklich bew ährte und allgem ein als w irkungsvoll 
anerkannte  M ittel, vielm ehr sind bei diesen plötzlich auf
tretenden Gefahren neben Erfahrung vor allem Kalt
blütigkeit und gesunder M enschenverstand erforderlich. 
Man hat versucht, dem entstandenen Gasluftgemisch 
Dampf zuzusetzen, was allerdings mit einem gewissen 
Verständnis ausgeführt werden muss, und hat dabei 
bisweilen guten Erfolg gehabt, bevor eine grössere Ge
fahr eintreten konnte. Explosionen in der H auptgas
leitung können nicht auftreten, wenn die G ebläse
maschinen laufen. Sind sie einmal eingetreten, so las
sen sich die Gründe nachträglich schwer feststellen. 
Zu empfehlen dürfte jedenfalls der Einbau von selbst

tätigen Ventilen in der Heissgasleitung und auf dem 
weiteren W ege des Gases sein, ebenso das Verfahren, 
die Kaltgasleitung von Dampf umspülen zu lassen, falls 
sie oder der M aschinenstand Feuer gefangen haben. 
Unsere Quelle regt an, Erfahrungen auf diesem Gebiete 
der Sicherung gegen Explosionsgefahren zu sammeln 
und für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.

E i s e n d u r c h b r ü c h e  am Hochofen brauchen 
nicht immer mit Lebensgefahr verbunden zu sein, vor
ausgesetzt, dass der g lühendeE isenstrom  n ich tm it W as
ser, feuchtem  Sand u. dergl. in B erührung kom m t. H ie r
für ist nach Möglichkeit und beizeiten zu sorgen, b e 
sonders durch Ausbau und stets rechtzeitige A usbes
serung der Einrichtungen am Ofen. Das S t ü r z e n  
d e r G i c h t e n , d. h. das Hängenbleiben und darauf
folgende plötzliche Herabfallen der Beschickung im In
nern des Ofens ist je nach der Heftigkeit, die sich bis 
zu explosiven W irkungen steigern kann, mehr oder 
weniger gefährlich. Als Vorsichtsmassregeln gelten 
hier: Die M öglichkeit, die P lattform  oben an der O fengicht 
rasch zu verlassen, nicht etwa, wie unsere Quelle aus
drücklich bemerkt, entlang am Schrägaufzug des Ofens; 
ferner eine Schutzw and oder ein Schutzdach au f der P la tt
form, ähnliche Schutzvorrichtungen am Gichtverschluss 
und an den Stellen, die der Arbeiter zum Ölen von 
Zapfen und dergl. und zum Nachsehen öfter aufsuchen 
muss. Ferner sollen die Seile von Kranen, Aufzügen 
und W inden am Ofen und in seiner Nähe gut feuer
sicher sein. Durch W arnungssignale sollen auch die 
Arbeiter an den Vorratsbehältern für die Beschickungs
stoffe und in der Nähe auf die nahende Gefahr des 
Stürzens einer Gicht aufmerksam gemacht werden kön
nen. Schliesslich soll die Richtung etwaiger Auswürfe 
aus den E xp losionsk lappen  oben  an der O fengicht 
von den dauernd m it A rbeitern  beleg ten  P lätzen am 
O fen durch Schutzschilde abgelenkt w erden.

A m  E n d e  seiner A usführungen b e to n t W illcox  
nochmals, dass es sich im Hüttenwerk um nicht hoch
bezahlte und geistig nicht hochstehende Arbeiter han
delt und dass der Staat um so mehr die Pflicht habe, 
für einen weitgehenden und wirksamen Unfallschutz 
dieser Arbeiter einzutreten.

Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen.
Die M a s c h i n e n f a b r i k  R o c k s t r o h  & 

S c h n e i d e r  N a c h f .  A.-G. in D r e s d e n - H e i 
d e n a u  hat sich eine Schutzvorrichtung an T iegel
druckpressen mit feststehendem Tiegel und schwingen
der Form und selbsttätiger Ausrückung der Maschine*) 
schützen lassen, bei welcher das Schutzgitter den Raum 
zwischen feststehendem Tiegel und schwingender Form 
erst zum Schluss der Abwärtsbewegung voreilend ab 
deckt und so gesteuert wird, dass der Schutzkörper 
beim Hochgehen des Druckkopfes sich gleichzeitig mit 
demselben aufwärts bewegt. Durch diese Einrichtung 
wird bewirkt, dass der Arbeiter mit seinem Körper nicht 
zwischen Form und Tiegel gelangen kann. Sollte dies

*) Patent 280 614/47 a.

indessen durch Unvorsichtigkeit dennoch geschehen, 
so soll die Maschine durch Einwirkung des Schutz
gitters auf die Ausrückvorrichtung stillgesetzt werden. 
Auf diese W eise wird gleichzeitig die gefährliche Lücke 
zwischen Form und Tiegel verdeckt und damit auch 
das Nachgreifen verhindert. Es wird aber auch die 
M aschine ausgerückt, sobald die Hand unvorsichtiger
weise auf dem Tiegel liegen bleibt. Da es bei P res
sen mit schwingender Form erforderlich ist, dass das 
Schutzgitter sich bereits auf den Tiegel aufsetzt, be
vor die Form die Oberfläche des Tiegels erreicht hat, 
w ird der Schutzvorrichtung bei ihrer Abwärtsbewegung 
eine Voreilung gegenüber der Abwärtsbewegung des 
Druckkopfes gegeben. Die Ausführungsform für diese 
Vorrichtung kann mannigfacher Art sein. So kann z. B.
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der M echanismus zur Aufwärtsbewegung des Schutz
gitters von einer Kurvenführung beeinflusst werden, 
welche von dem Antriebsmechanismus für den D ruck
kopf bedient wird. Zweckmässig ist es hierbei, die 
Schutzvorrichtung in ihrer tiefsten Lage mit dem D ruck
kopf kinematisch derart zu kuppeln, dass bei A ufw ärts
bewegung des Druckkopfes das Schutzgitter sofort m it
genommen wird, um nicht Zeit für das erneute Ein
legen zu verlieren. In dem höchsten Punkt der Bahn 
des Schutzkörpers muss alsdann die Entriegelung der 
Sperrvorrichtung erfolgen. Eine mit der neuen Schutz- 
vorrichtungg ausgestattete Tiegeldruckpresse ist in 
Fig. 23 dargestellt und  soll m it fo lgendem  beschrieben 
werden.

Fig. 23.

In Führungen des Druckkopfes der Presse sind 
Stangen c verschiebbar gelagert, an denen das Schutz
gitter d sitzt. An dem unteren Ende einer der beiden 
Führungsstangen ist ein Hebel e angelenkt, welcher ge
lenkig mit einem doppelarmigen 'Hebel f verbunden ist, 
dessen Drehpunkt g sich an einem an dem Druckkopf 
angeschraubten  L ager befindet. D er freie A rm  des 
Doppelhebels trägt eine Rolle i, welche zeitweilig auf 
einer Kurvenführung j läuft, die mittels einer Schelle an 
der Pleuelstange k befestigt ist. Die Kurvenführung 
ist derartig gestaltet, dass ihr Höchstpunkt den doppel
armigen Hebel f und somit auch das Schutzgitter in die 
höchste Lage bringt, während die tiefste Stelle der 
Kurve dem Doppelhebel und dem Schutzgitter gestattet, 
die tiefste Stellung einzunehmen, in welcher das 
Schutzgitter die Öffnung zwischen Tiegel und 
Form verschliesst. Das Schutzgitter befindet sich

bereits in seiner tiefsten Stellung, wenn der Druckkopf 
ungefähr die Hälfte seines W eges zurückgelegt hat. 
Die Kupplung des Schutzgitters und Doppelhebels mit 
der Pleuelstange bei Beginn der Aufwärtsbewegung 
derselben erfolgt durch eine besondere Sperrklinke 1, 
welche sich zum Schluss der Abwärtsbewegung der 
Pleuelstange k gegen das freie Ende des Doppelhebels 
f legt und diesen sperrt, so dass er bei der Aufwärts
bew egung der P leuelstange in gehobener S tellung fest
gehalten wird. Die sperrende Lage der Sperrklinke 
wird durch eine einstellbare Schraube m bewirkt, 
welche an der Pleuelstange sitzt. Die Relativbewegung 
zwischen Druckkopf und Pleuelstange, von denen 
ersterer seitlich ausschwingt, letztere dagegen an
nähernd senkrecht bleibt, wird dazu benutzt, die Links
und Rechtsverschiebung der Kurvenführung zu bew ir
ken. Bewegt sich die Pleuelstange und damit auch 
der Druckkopf aus der in der Figur dargestellten höch
sten Lage nach abw ärts, dann gleitet die Rolle i auf 
der Kurvenführung und gelangt, wenn die Form des 
Druckkopfes noch ungefähr 120 mm vom Tiegel ent
fernt ist, in die tiefste Stellung der Kurvenführung, w o
durch der Doppelhebel gleichfalls seine tiefste Stellung 
einnimmt und sich das Schutzgitter auf den Ausrück
hebel n legt, der mit der Auslösestange o durch zwei 
Lenker p, q verbunden ist. Der um Zapfen s drehbare 
Hebel r ist mit der Auslösestange o gelenkig verbun
den, welche die M aschine ausrückt und gleichzeitig 
auch die Bremse in Tätigkeit zu setzen vermag. Das 
Schutzgitter bleibt nun mit seinem unteren Rahmen auf 
dem Hebel n liegen, während die Pleuelstange und der 
Druckkopf sich noch weiter abw ärts bewegen. H ier
durch wird der Doppelhebel wieder aufwärts gedreht 
und der Bolzen der Rolle i von der Aussparung der 
Sperrklinke 1 gesperrt, deren Bewegung durch den An
schlag der Schraube m erfolgt. Die feste Lage der 
Sperrklinke beim Hochgehen des Druckkopfes wird da
durch erreicht, dass der Bolzen der Rolle i von dem 
Eigengewicht des Schutzgitters fest in die Aussparung 
der Sperrklinke 1 gedrückt wird. Das Auslösen der 
Sperrklinke erfolgt in der höchsten Stellung des Druck
kopfes durch Anheben des Bolzens der Rolle durch die 
Kurvenführung; dadurch wird die Sperrklinke frei und 
fällt unter ihrem Gewicht herum, so dass die Rolle beim 
Herunterschwingen des Druckkopfes frei auf der Kurve 
läuft. W enn die Presse normal arbeitet, befindet sich 
die Ausrück- und Bremsvorrichtung in einer solchen 
Lage, dass der an der Pleuelstange sitzende Nocken v 
sich an den Lenkern frei vorbeibewegen kann. Gerät 
aber zwischen Schutzgitter und Tiegel die Hand des 
Arbeiters, dann wird der Hebel n nicht niedergedrückt. 
Der Nocken v stösst gegen die Lenker p, u und die 
Auslösestange bewegt die Ausrück- und Bremsvor
richtung. G.

technische Mitteilungen.
Explosionsartige Entzündungen und deren 

Verhütung.
In verschiedenen Fabriken von Farbwaren, Lack 

und Firnis sind explosionsartige E n t z ü n d u n g e n  
v o n Ö 1 oder Dämpfen leicht brennbarer Substanzen,

wie Terpentin oder seiner Surrogate, vorgekommen. 
W ir haben die Fälle genauer geprüft und sind letzten 
Ends immer auf eine unerklärte „Selbstentzündung“ ge- 
stossen. W egen eines solchen Vorkommnisses brach 
der Besitzer einer Fabrik einen Feuerherd ab und ent
deckte die Ursache derartiger Selbstentzündungen. Der 
Kessel war so eingemauert, dass die Feuergase ihn 
aussen bis fast zum oberen Rand bestreichen konnten.
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Nun wird aber der Kessel nur zu etwa einem Drittel 
mit Öl gefüllt, weil dieses beim Erhitzen und Kochen 
steigt. Augenscheinlich wird der obere Teil des Kes
sels, der innen nicht von der Flüssigkeit bespült ist, 
heisser als der untere, er wird überhitzt. W enn man 
dann zu dem gekochten Öl z. B. Terpentin oder Benzin 
zugiesst, so können sich die Dämpfe dieser leicht flüs-

Fig. 24.

sigen Substanzen an dem überhitzten Metall anzünden. 
Um diese Gefahr zu beseitigen, hat ihr Entdecker den 
Kessel nachher so eingemauert, dass die Feuergase ihn 
nur soweit bestreichen können, als er innen von der 
F lüssigkeit bedeckt ist. (Siehe F igur 24.)

(Nach dem  B erichte der eidgenössischen Fabrik- 
und Bergwerk-Inspektoren über ihre Amtstätigkeit in 
den Jahren  1912 und 1913.)

Einfache Braunkohlenbrikettfeuerungen für 
H amm erwerk- und W alzw erköfen usw .

Von Ingenieur S c h ö m b u r g ,  Essen.
K leinere, einzelstehende Betriebe, für die es un ter 

den heutigen "Verhältnissen w ünschensw ert ist, zur 
F euerung  der W ärm öfen m it B raunkohlenbriketts 
überzugehen, arbeiten besonders dann vorteilhaft und 
w irtschaftlich, w enn die Briketts in unm ittelbar mit 
dem  Ofen zusam m engebauten einfachen G eneratoren 
v ergast w erden. D a sich der nötige U m bau  m eist 
nur au f den vorderen Ofenteil und den N eubau des 
G enerators beschränkt, ist er billig herzustellen, zu
m al sich ein Teil des O fengeschränkes und der 
A ussenp latten  in der Regel w ieder benutzen lässt. 
D ie A rm ut des Gases an  Schwefel, die bequem e 
E ntfernung des T eerw assers, der kühlere G enera to r
gang und die leichtere A rbeit des E n tsch lackens auch 
bei G eneratoren  ohne D reh rost sind bekann te  V o r
züge des B raunkohlenbrikettbetriebes. Zu beachten 
sind bei derartigen G eneratoren eine m öglichst ein
fache B auart, die M öglichkeit der Schlackenlockerung 
und eine gleichm ässig verteilende W irkung  der A uf
gabevorrichtung. Meist genügt ein A bsch lacken  von 
H and, entw eder mit R undrost und W asserbecken  
oder m it ausw echselbaren Rost- und A schew agen, 
w odurch sich auch ohne selbsttätige E ntsch lackung 
ein nahezu kontinuierlicher und vor allem  billiger 
B etrieb erreichen lässt. E in  Schlüsselw asserabschluss 
scheint sich bei derart einfachen K onstruktionen nicht 
überall zu bew ähren. D ie schm ierige M asse, die

sich durch  das W asser bildet, verstopft die R ost
öffnungen und greift den unteren  T eil stark  an. Bei 
g rösseren W alzw erkbetrieben  mit Roll- und Stoss- 
öfen wird m an m eist zentrale G aserzeugungsanlagen 
m it R ohrleitungen nach den Öfen bevorzugen.

D er V erfasser besprich t kurz einige m it w irt
schaftlichem  E rfo lg  ausgeführte U m änderungen  und 
N euanlagen einfacher G eneratoren.

(E ntnom m en der „B raunkohle“, 1915 H eft 43 
nach einem  B ericht aus der „Feuerungstechn ik“ III. 
Jah rg ., Nr. 1.)

ßewerberecbtllcbe Entscheidungen.
Haftung des Hauseigentümers aus einem Fahrstuhlunfall.

D er M ieter einer grösseren  W ohnung  hatte  w ieder
holt den H ausverw alter au f das m angelhafte F unk tio 
nieren des in dem  M iethause befindlichen Selbstfahrer
F ahrstuh les hingewiesen. Indessen  w ar von dem  
H auseigen tüm er nichts un ternom m en w orden, um  
den M isstand zu beseitigen, und eines T ag es erlitt 
der M ieter bei der B enutzung  des F ahrstuh les einen 
Unfall. D er V erunglückte verlangte im W ege der 
K lage S chadensersatz von dem  V erm ieter, indem  er 
behauptete , der V erm ieter habe tro tz seiner w ieder
holten  E rm ahnungen  den polizeiw idrigen Z ustand des 
Fahrstuh les bestehen lassen. D er H auseigen tüm er 
w andte ein, der K läger habe beim  A bschlüsse des 
V ertrag es die gefährliche, den polizeilichen V orsch rif
ten zuw iderlaufende Beschaffenheit des Fahrstuh les 
gekannt, doch habe er in dem  M ietverträge ausd rück 
lich anerkannt, „dass die M ieträum e, deren Z ubehör 
und B estandteile gut und gebrauchsfäh ig“ seien. —  
Ü brigens habe der K läger bezw. einer seiner A nge
stellten  an den Fahrstuhl in unsachgem ässer W eise 
herum gearbeitet, so dass er sich n icht über den E in 
tritt des U nfalls w undern könne.

Indessen  hat das R e i c h s g e r i c h t ,  ebenso wie 
die V orinstanz, die H aftung des beklag ten  H ause ig en 
tüm ers ausgesprochen . — W enn  der M ieter auch in 
dem  M ietverträge anerkann t habe, dass die M iet
räum e sam t Z ubehör gut und gebrauchsfäh ig  seien, 
so ist dam it doch nicht gesagt, dass er alles E inzelne, 
insbesondere den Fahrstuh l, au f die T auglichkeit und 

■auf eine den polizeilichen A nordnungen en tsp rechende 
B eschaffenheit geprüft und mit den vertraglichen Z u 
sagen in E inklang  gefunden habe. W enn  der M ieter 
in der F o lge den F ah rstuh l mit allen seinen M ängeln 
und  G efahren, die er barg, benutzte, so folgt daraus 
nicht, dass er die B ereitstellung eines solchen m angel
haften Aufzuges als ordnungsm ässige E rfü llung  der 
V ertragspflicht des Beklagten gelten  lassen wollte. 
N ach T reu  und G lauben kann aus dem  V erhalten  
des M ieters n ich t entnom m en w erden, dass er einen 
F ah rstuh l als V ertragserfü llung  gelten lassen w ollte, 
dessen Zustand schw ere G efahren für den B enutzer 
barg  und so gröblich in W idersp ruch  zu den  b eh ö rd 
lichen A nordnungen  stand.

D er B eklagte hat u. a. den E inw and  erhoben, er 
selbst sei von dem  K läger au f den fraglichen M iss
stand  nicht aufm erksam  gem acht w o rd e n ; indessen 
kom m t es auch gar nicht d arau f an, da der H a u s
verw alter den M isstand kannte und d u ld e te ; die
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K enntnis des V erw alters aber geht zu L asten  des 
H auseigentüm ers.

Mag den K läger auch ein m itw irkendes V erschu l
den treffen, jedenfalls ist das V erschulden des B e
k lag ten  das bei weitem  ü b erw ieg en d e ; es bildet allein 
die G rundlage für die E n tsteh u n g  des Unfalls.

(Entsch. des Reichsgerichts vom  3. Juli 1914.)

Tod eines Arbeiters in der Werkstatt bei einer Schlägerei.
Haben die Hinterbliebenen Anspruch auf Rente?

Ein A rbeiter befand sich in trunkenem  Zustande 
am F astnach tstage  in der Fabrik . A ls sein M eister 
den Zustand des A rbeiters bem erkte, liess er ihn mit 
d er A rbeit au fhören  und verw ies ihn an seinen im 
Fabrik raum  stehenden  Schrank. D er M eister b eab 
sichtigte, den z. Zt. A rbeitsunfähigen — wie er dies 
in ähnlichen F ällen  ta t — durch einen anderen  A r
beiter nach H ause  bringen zu lassen, doch standen 
ihm  an diesem  T age zu w enig K räfte zu G ebote, 
als dass er seine A bsich t sofort hä tte  zur A usfüh
rung bringen können.

D er T runkene blieb nun nicht an dem  ihm zu
gew iesenen P latze  stehen, sondern er begab  sich an 
eine gefährliche Stelle der Fabrik , und zwar gerade 
dorth in , wo schon seit längerer Zeit eine zum  Schutze 
der A rbeiter gegen A bsturz angebrachte  E isenstange 
fehlte. H ier tra f  der T runkene einen anderen  A r 
beiter, m it dem  er schon längere  Zeit in gespanntem , 
wenn auch nicht gerade feindseligem  V erhältn isse 
stand. Mit diesem  fing er sogleich Zänkereien an, 
und  als er zum  Schlage ausholte, bog der andere, 
nüch terne A rbeiter aus, und sein G egner stürzte in 
folge des Fehlens der E isenstange von der Bühne, 
a u f  der er sich befand, herab  und stiess dabei mit 
dem  K opfe so unglücklich gegen einen eisernen 
K asten, dass er schw er verletzt w urde und bald 
d a rau f starb.

Nun verlangten die H in terbliebenen des V erun 
glückten  Zahlung einer Rente, indem  sie behaupteten , 
d er U nfall habe sich „beim  B etriebe“ ereignet. W enn  
auch die T runkenheit zum  T eil schuld an dem  V o r
kom m nisse sei, so hätte  doch die Ö rtlichkeit und 
die m angelhafte  Beschaffenheit der B etriebsstätte  zur 
S chw ere der V erletzung m itgewirkt.

Indessen hat das R eichsversicherungsam t dahin 
erkannt, dass von einem Betriebsunfall hier g a r  
k e i n e  R e d e  sein könne. D er B etrunkene —  so 
heisst es in den G ründen — hat sich e i g e n m ä c h 
t i g  in den G efahrenbereich begeben. Die ihm 
d rohende G efahr e rhöh te  er durch sein persönliches 
V erhalten , indem  er ohne A nlass S treit m it einem 
anderen A rbeiter anfing. D adurch  verlor er die 
H errschaft üher seinen K örper und seine B ew egungen 
und stürzte  von der Bühne herab. K einesfalls ha t 
also die Betriebstätigkeit den U nfall des V erstorbenen  
hervorgerufen.

Sonach fehlt es an  dem notw endigen ursächlichen 
Z usam m enhang  zw ischen dem Betriebe und dem  U n 
fall.

(E n tscheidung  des R eichsversicherungsam ts vom
11. März 1914.)

PateHtansziiae.
KI. 13c. 271 123 vom 19. September 1912. D r u c k 

r e g l e r  f ü r  D a m p f k e s s e l .  Dr. W alter Dahle 
in Hermsdorf b. Berlin.

Bei den bekannten Druckreglern mit einem Dam pf
zuleitungsrohr, einem in die Sperrflüssigkeit tauchen
den Standrohr und einer über diesem angeordneten 
Prallplatte hat man bereits das Standrohr nach unten 
abgeschrägt oder mit seitlichen Druchbrechungen ver
sehen, um ein vollständiges Herausschleudern der 
Sperrflüssigkeit zu verhindern. Diese Ausbildung des 
Standrohres verfehlt aber bei sehr grossem Überdruck 
ihren Zweck. Um diesen Nachteil zu beseitigen, ist bei 
dem neuen D ruckreg ler (siehe Fig. 25) sow ohl das

Standrohr 3 als auch das Dampfzuleitungsrohr 4 bis 
nahe zum Boden des die Sperrflüssigkeit aufnehmenden 
Behälters hinabgeführt und das Dampfzuleitungsrohr 
mit einer seitlichen Öffnung 6 an das Standrohr ange
schlossen. Steigt der Druck im Dampfbehälter, so 
wird die Flüssigkeit in dem Dampfrohr heruntergedrückt 
und die längliche Öffnung 6 je nach dem M asse des 
Überdruckes mehr oder weniger freigegeben. Der 
Dampf kann nunmehr in das Standrohr eintreten und 
schleudert die über der Öffnung befindliche Flüssig
keitsmenge nach oben heraus. Diese wird von der 
Prallplatte 7 zurückgeschleudert, während der Dampf 
aus dem Kuppelraum durch die Auslassöffnung ent
weicht. G.

Kl. 3 5 a . 279 739 vom 27. November 1913. F ü h 
r u n g s s c h u h  f ü r  F ö r d e r k ö r b e  u. dgl. Gel- 
senkirchener Gusstahl- u. Eisenwerke vorm. Mun- 
scheid & Co. in Gelsenkirchen.

Der neue Führungsschuh, der ein Übertreiben der

*
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Förderschale über die Hängebank und ein Zutiefgehen 
in den Sumpf verhindern soll, besitzt den Vorzug, dass 
er keine losen Teile enthält, welche im Notfälle in 
Tätigkeit treten müssen, und lässt auch den festgefah
renen Korb nach Lösen der Führungsbacken sofort 
w ieder frei. W ie Fig. 26 zeigt, sind in den oben und

unten am Förderkorb angebrachten Schuhen b quer zu 
den Spurlatten d zwei Backen c verschiebbar, welche 
durch je einen Keil e in dem erforderlichen Spiel von 
den Spurlatten gehalten werden. Die Enden der Spur
latten verbreitern sich seitlich keilförmig, so dass bei 
einem Übertreiben des Korbes über die Hängebank oder 
bei einem Zutiefgehen die Backen c sich an den Spur
latten festklemmen. Durch Lösen der Keile e mittels 
Hebel oder Brechstangen ist der Korb sofort freige
geben, und zwar kann das Lösen der Keile in den 
unteren Schuhen vom Boden des Förderkorbes aus und 
bei den oberen Schuhen durch Ersteigen des Förder
korbkopfes erfolgen. Nach Zurückführen des Korbes 
vor die Hängebank und W iedereinsetzen der Backen 
und Keile ist der Korb sofort wieder betriebsbereit.

G.

Kl. 61 a. 277 836 vom 2. August 1912. D r u c k g a s 
f e u e r l ö s c h e r  m i t  e i n e m  a l s  D r u c k 
m i t t e l  d i e n e n d e n  L ö s c h g a s .  Internationale 
Feuerlöscher-Ges. m. b. H. in Berlin.

Bei der Benutzung von Feuerlöschern, bei welchen 
ein trockenes Löschpulver mittels eines Löschgases 
unter Druck ausgetrieben und auf den Brandherd ge
spritzt wird, hat sich der Nachteil herausgestellt, dass 
beim Ablöschen von Getreide, Heu und anderer aus 
einer Menge kleiner Einzelteile gebildeter Gegenstände 
ein Nachglimmen des Brandgutes und ein Aufliegen 
glimmender Teile möglich ist. Diesen Nachteil soll der 
neue Feuerlöscher beheben.

Bei der in Fig. 27 dargestellten A usführungsform  
ist neben dem Behälter 1 zur Aufnahme des trockenen 
Löschpulvers zu beiden Seiten je ein Behälter 2 für die 
Löschflüssigkeit vorgesehen. Die Auslässe 3 und 4 
dieser drei Behälter sind in einem gemeinsamen Ge
häuse vereinigt und durch einen Hahn 5 abgeschlossen. 
An der Rückseite des Feuerlöschers ist der Behälter 
für das Gas zum Austreiben des Löschpulvers vorge

sehen. Das Löschgas gelangt durch die Düsen der 
Rohrleitungen 8 und 9 in den Behälter für das Lösch
pulver und die Löschflüssigkeit. Sobald das Ventil 7

und der Hahn 5 geöffnet sind, wird durch das Löschgas 
aus der mittleren Öffnung des Hahnes 5 das Lösch
pulver unter Druck ausgetrieben. Der Hahn 5 kann 
derartig eingerichtet sein, dass bei Verdrehung des 
Hahnkükens die beiden Öffnungen für die Rohrleitun
gen 4 der Löschflüssigkeit nacheinander oder zugleich 
geöffnet werden, so dass zugleich mit dem Löschpulver 
oder nach seinem Austritt die Löschflüssigkeit auf die 
Brandstelle gespritzt wird. Die Löschflüssigkeit bildet 
dann an der Brandstätte mit dem Löschpulver zusam 
men eine feuchte klebrige Masse, überzieht die noch 
glimmenden Teile mit einer dünnen Schicht und ver
hindert auf diese W eise ein W iederaufflammen glim
mender Teile. G.

Kl. 84c. 268 710 vom 24. Dezember 1912. V o r 
r i c h t u n g  z u m  E i n b a u e n  v o n  A b s t e i f 
b o h l e n  i n  B a u g r u b e n  m i t  l o s e m  E r d 
r e i c h .  Karl Lang in Linz a. Donau.

Die Einrichtung soll das leichte Einbauen der Ab
steifbohlen in Baugruben mit losem Erdreich auch durch 
ungeschulte A rbeiter bei gehöriger Sicherheit gegen 
Nachrutschen des Erdreiches und Schonung der Boh
len erm öglichen. D ie V orrich tung  (Fig. 28) besteht aus 
einer in ihrer Länge auf die Lichtweite der Absteif
schalung einstellbaren, auf die Baugrubensohle aufzu
legenden Spreizstange 1 und aus zwei an ihren Enden 
angelenkten, gegen die beiden einzubauenden Bohlen 5 
drückenden Arme 2. Die oberen Enden dieser Arme 
sind mit Stützstangen 4 gelenkig verbunden, die sich in 
gekreuzter Lage mit ihren freien Enden gegen die be
reits eingebaute Schalung 6 stemmen und mit den zu
gehörigen Armen Kniehebel bilden, derart, dass beim
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Abwärtsbewegen der freien Stützstangenenden an der 
Schalung die Arme mit den einzubauenden Bohlen unter

V ///7 /7 7 J7 7 7 /7 7 7 W
Fig. 28.

gleichzeitiger Senkung nach aussen gespreizt werden.
G.

Kl. 80 a. 279 530 vom 11. November 1913. V o r r i c h 
t u n g  z u m  K ü h l e n  v o n  B r a u n k o h l e n 
b r i k e t t s .  Dipl.-Ing. Alois Schlauf in Grossräschen, 
N.-L.

Die bekannten Kühlvorrichtungen, d 'irch welche 
Brände der die Presse verlassenden Braunkohlenbriketts 
beim Lagern oder beim Transport verhindert werden 
sollen, wirken zwar im W inter gut, im Sommer aber nur 
dann, wenn die Luft den genügenden Grad von Bew e
gung hat. Bei W indstille ist eine W irkung so gut wie 
gar nicht vorhanden. Um diesen Nachteil zu beheben, 
ist bei der neuen Vorrichtung die aus einem Gitterwerk 
von Profileisen hergestellte eigentliche Führungsrinne 
für die Briketts in einem ringsum geschlossenen Kasten 
eingeschlossen, durch welchen Luft mit Hilfe einer 
Saugvorrichtung gesaugt wird, wobei das Absaugen 
und Zuströmen der Luft an beliebig vielen Stellen des 
Kastens erfolgen kann.

{ y U -
~7c

Fig. 29.

W ie die in Fig. 29 dargestellte A usführungsform  
zeigt, w ird der aus dem Kopf d der Presse austretende 
Brikettstrang b bis zu der Lager- oder Verladestelle in 
einer Rinne geführt. Diese Rinne ist von einem sich 
möglichst eng an sie anschliessenden Rohr c umgeben, 
welches an dem einen Ende d gegen den Brikettstrang

abgedichtet, an dem anderen Ende e aber offen ist. 
Am Ende d schliesst sich eine Rohrleitung f an, durch 
welche die Luft mittels einer Saugvorrichtung abge
saugt wird, so dass im Innern des Rohres ein lebhafter 
Strom von e nach d in der Richtung des Pfeiles I erfolgt. 
Durch diese lebhaft bewegte Luft, die noch durch vor
springende Rinnenteile in W irbelung versetzt werden 
kann, wird eine kräftige Kühlung des Brikettstranges 
erreicht. G.

Kl. 61 a. 277 995 vom 17. Juni 1913. A t m u n g s v o r 
r i c h t u n g  m i t  S a u g d ü s e  z u m  U m f ü h r e n  
d e r  A t m u n g s l u f t .  Drägerwerk, Heinr. u. Bernh. 
D räger in Lübeck.

Die neue Einrichtung verhindert in der Saugkam
mer ein Ansammeln von Feuchtigkeit, unter deren Ein
wirkung die feineren Teile der Atmungsvorrichtung an
gegriffen und leicht unbrauchbar werden können. Der 
D üsen trich ter a des S trah lapparates b (siehe Fig. 30)

reicht in die Saugkammer c hinein und besitzt hier eine 
Nebenöffnung d. An diese Öffnung schliesst sich ein 
besonderes Zweigrohr f an, welches bis zur tiefsten 
Stelle der Saugkammer reicht. Durch den aus der 
D üse e austretenden Strom entsteht in der Saugkammer 
ein Unterdrück, welcher auch an der Öffnung d zur 
Geltung kommt und in dem Rohr f eine Saugwirkung 
erzeugt. Die an tiefster Stelle der Saugkammer c etwa 
angesammelte Flüssigkeit wird somit durch den Strahl 
mitgerissen und weiterbefördert. Zweckmässig wird 
die Flüssigkeit wieder an einer anderen Stelle der Vor
richtung abgefangen, wo sie unschädlich ist, und von 
wo sie zeitweilig abgelassen werden kann. G.

Kl. 3 5 a . 266 885 vom 16. Juni 1912. E i n r i c h 
t u n g  z u r  B e e i n f l u s s u n g  v o n  S e i l  - o d e r  
S e i l s c h e i b e n b r e m s e n .  Aktiengesellschaft 
Brown, Boveri & Cie. in Baden, Schweiz.

Bei Fördermaschinen mit Treibscheiben ist die 
Länge des durch die Bremsung erzielbaren Still
setzungsweges durch die Seilrutschgrenze, welche vom 
umspannten Bogen der Treibscheibe und den Belastun
gen der beiden Seilenden abhängt, gegeben. Die zu
lässige Verzögerung, bei welcher noch kein Seilrutschen 
eintritt, ist bei einer Treibscheibenmascliine jedoch für 
jeden Belastungsfall verschieden gross, und zwar für 
das Fördern am grössten und für das Einhängen der 
vollen Last am kleinsten. Um beim Einhängen kürzere 
Stillsetzungswege erzielen zu können, werden Seil
scheibenbremsen zur W irkung gebracht, sobald die 
Sicherheitsbremse in Tätigkeit tritt. W erden diese 
Bremsen gleichzeitig mit der Sicherheitsbremse zur 
W irkung gebracht, während die Last gefördert wird,
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dann entstehen Verzögerungen, welche weit höher sind, 
als es wünschenswert ist. Ausserdem wird das Seil ab 
genützt. Es ist deshalb wünschenswert, die W irkung 
dieser zusätzlichen Bremsen möglichst auf jene Fälle 
zu beschränken, in welchen es unbedingt erforderlich 
ist, um noch rechtzeitig zum Stillstand zu kommen.

Gemäss der neuen Einrichtung geschieht die Aus
lösung der W irkung der Seil- oder Seilscheibenbremse 
nur dann gleichzeitig mit der Auslösung der auf die 
Treibscheibe wirkenden Bremse, wenn das Produkt 
von Entfernung der Schalen vom Schachtende und der 
an diesen Punkten herrschenden M aschinengeschwin
digkeit ein Mass überschreitet, welches bei alleiniger 
W irkung der Treibscheibenbrem se die rechtzeitige 
Stillsetzung ausschliesst. Bei Maschinen, deren Aus
laufgeschwindigkeit sich in bestimmter W eise verän
dert, erfolgt die Freigabe der W irkung der Seil- oder 
Seilscheibenbremse in blosser Abhängigkeit vom M a
schinenw eg. G.

Kl. 61a.  270 421 vom 2. Oktober 1912. S e l b s t 
t ä t i g e r  F e u e r l ö s c h e r .  Howard W. Doughty 
in Amerst, Mass., V. St. A.

D er F euerlöscher (sieheFig . 31) besteh t aus einem  
doppelwandigen Behälter, dessen äusserer, oben abge
schlossener Raum 6 mit einer leicht verdampfenden 
Flüssigkeit gefüllt ist und oben mit dem inneren, die 
Löschflüssigkeit und das dicht über seinem Boden en
digende Auslassrohr enthaltenden Raum 5 in offener 
Verbindung steht. W enn die Tem peratur in der Nähe

Fig. 31.

des Löschers über einen bestimmten Punkt ansteigt, 
kommt die Flüssigkeit, z. B. Kohlenstofftetrachlorid, 
in dem ringförmigen Raum zum Kochen. Die dabei ent
stehenden Dämpfe drücken die Flüssigkeit durch das 
Rohr 9 aus dem Behälter heraus; die Verschlusskappe 
wird angehoben und die Flüssigkeit kann durch die 
Düse austreten, wobei sie durch die gewölbte U nter
fläche des Verschlusses auf eine grosse Fläche verteilt 
wird. G.

Kl. 81 e. 276 654 vom 15. Juni 1913. V o r r i c h 
t u n g  z u m  F ö r d e r n  v o n  A b b a u g u t  i n  
A b b a u s c h ü t t e l r u t s c h e n .  August Hirschel- 
mann in Osnabrück-Eversburg.

Bisher wurden die in Bergwerken abgebauten Koh
len von Hand in die Abbauschüttelrutschen geschaufelt, 
die das Abbaugut schräg abw ärts in die Hunde fördern. 
Diese Arbeit ist aber schwierig und teuer, da die Hauer 
einen beträchtlichen Teil ihrer Arbeitszeit dafür ver
wenden müssen, besonders wenn die Abbaustelle sich 
in einiger Entfernung von der Abbaurutsche befindet. 
D iesen  Ü belstand  soll die neue, in Fig. 32 dargeste llte  
Vorrichtung beseitigen.

O  n

Fig. 32.

Von der Abbaustelle führt eine geneigt liegende 
kurze Schüttrinne a nach der A bbauschüttelrutsche b. 
Vor der Mündung dieser Schüttrinne ist auf ihr ein 
Flügelrad mit geneigt stehender Achse angeordnet. 
Beim Drehen dieses Rades werden die an der Abbau
rinne auf die Schüttrinne niederfallenden Kohlen von 
den Flügeln des Rades schräg in die Höhe und in die 
Abbaurutsche b gefördert. Die Achse des Flügelrades 
ist als S tem pel d ausgebildet, der zwischen H angendem  
und Liegendem mittels eines W indwerkes festgespannt 
wird. Auf dem unteren Teil des Stempels ist ein Ring 
o drehbar angebracht, der mit einem Klinkwerk n ver
bunden ist, das in einen mit der N abe des Flügelrades 
verbundenen Ring eingreift. Der Antrieb dieses Klink- 
werkes erfolgt durch die Abbaurutsche, die durch ein 
Zugorgan r mit dem Arm s des Ringes verbunden ist. 
Der Arm s und som it die Klinken w erden also durch die 
Rutschenbewegung hin und her bewegt, wodurch eine 
Drehung des Flügelrades bewirkt wird. Dam it ein 
Rückwärtslaufen des Rades verhindert w ird, sind in 
dem oberen Teil der Radnabe Sperrklinken t vorge
sehen, die in einen Zahnkranz auf der oberen Stirn
fläche der B üchse eingreifen. G.

Kl. 81 e. 268 588 vom 27. Februar 1912. E i n r i c h 
t u n g  a n  S c h w e b e b a h n e n  z u r  B e f ö r d e 
r u n g  v o n  G r u b e n w a g e n .  Adolf Bleichert & 

Co. in Leipzig-Gohlis.
Die bekannten Einrichtungen an Schwebewagen 

zur Beförderung von Grubenwagen sind sehr um ständ
lich zu bedienen. Die Arbeiter m ussten das an der 
Beladestelle langsam oder in voller Fahrt ankommende 
Schwebebahnfahrzeug anhalten und vor das Zufüh
rungsgleis der G rubenw agen genau  einstellen. S o
dann war das Fahrzeug durch eine Verriegelungsfalle 
für den in dem Fahrzeug stehenden Grubenwagen zu
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lösen, worauf dieser herausgezogen und durch einen 
anderen ersetzt wurde. Neben der Umständlichkeit 
dieser Einrichtungen w ar ein weiterer Nachteil die von 
den Leuten für die Bewegung der schweren G ruben
wagen und Schwebebahnfahrzeuge verlangte grosse 
Kraftanstrengung, die auch leicht zu Unfällen Veran
lassung geben konnte. Als besonders nachteilig im 
Betrieb erwies sich ferner der Umstand, dass die 
Grubenwagen infolge des Rüttelns während der Seil
bahnfahrt sehr häufig an der Verriegelungsfalle zur An
lage kamen, so dass diese sich nur schwer und unter 
Zeitverlust lösen liess.

Diese Mängel werden nun dadurch behoben, dass 
das Schwebebahnfahrzeug an den Ablaufstellen der 
Grubenwagen heb- und senkbar gemacht ist und eine 
die Grubenwagen aufnehmende, dem Gehänge gegen
über senkrecht bewegliche Plattform trägt. Diese P la tt
form legt sich beim Senken des Schwebebahnfahrzeugs 
auf heb- und senkbare Unterstützungen auf, wodurch 
sie eine für das Ausfahren der Grubenwagen geeignete 
Lage erhält. Durch den ausfahrenden Grubenwagen 
wird die Plattform dann so umgesteuert, dass ein neuer 
Grubenwagen gleich hineingeschoben werden kann.

G.

Kl. 81 e. 273 875 vom 10. Mai 1913. V e r f a h r e n  
z u m  s t o s s f r e i e n  U m l e g e n  d e r  v o n  
e i n e r  G r e i f e r v o r r i c h t u n g  i n  s e n k 
r e c h t e r  L a g e  z u g e t r a g e n e n  B l ö c k e  
a u f  w a g e r e c h t e  W a g e n .  Deutsche M aschi
nenfabrik A.-G. in Duisburg.

Die bekannten Stripper- und Tiefofenkrane fassen 
und transportieren die den Tieföfen entnommenen 
Blöcke durchweg in senkrechter Richtung, während 
das W eiterbefördern der Blöcke auf dem Blockwagen 
der grösseren Sicherheit halber in w agerechter Lage er
folgt. Um die Blöcke aus der senkrechten in die w age
rechte Lage überzuführen, bediente man sich bisher so 
genannter Kippstühle, in welche die Blöcke von dem 
Kran senkrecht eingesetzt werden. Bei diesen Vor
richtungen, die durchweg einen eigenen Antrieb be- 
sassen, waren somit zum Umlegen der Blöcke drei ver
schiedene Arbeitsvorgänge erforderlich, nämlich das 
Einsetzen des Blockes in den Kippstuhl, das Umlegen 
des ersteren durch den besonderen Antrieb und

Fig. 33.

schliesslich das Verfahren des Blockwagen. Dieses 
um ständliche Verfahren soll unter gleichzeitiger w esent
licher Vereinfachung der erforderlichen Vorrichtung 
bedeutend abgekürzt werden, um ein vollkommen 
selbsttätiges Umlegen der Blöcke zu erzielen. Es ge

schieht dies derart, dass, wie Fig. 33 zeigt, die in 
schwach geneigter Stellung gegen ein ortsfestes W ider
lager b gestützten Blöcke durch Ingangsetzen des W a
gens a allmählich vom W iderlager abgleiten und hier
durch selbsttätig auf der schwach geneigten in die 
wagerechte Lage überführt werden. Hierbei entfällt 
das zwangläufige Umlegen der Blöcke sowie die dazu 
erforderlichen Antriebsvorrichtungen vollständig. Der 
Blockwagen kann sofort nach erfolgtem Absetzen des 
Blockes in Bewegung gesetzt werden, und der ganze 
Betrieb wird einfacher und flotter. Die Mittel zur 
D urchführung des neuen V erfahrens beschränken  sich 
auf eine an dem W agen angebrachte gekrümmte Bahn 
f, auf welche die Blöcke durch die Greifvorrichtung 
aufgesetzt w erden und auf der sie sich während des 
Abgleitens vom W iderlager abwälzen. Ausserdem 
kann noch zur Erreichung eines ruhigeren, stossfreieren 
Abgleitens der Blöcke das W iderlagergerüst mit 
Schwinghebeln d versehen sein, die beim V orw ärts
fahren des W agens ausschwingen und den Blöcken als 
Abgleitbahn dienen. Diese Schwinghebel werden in 
Arbeitsstellung durch Klinken 2 festgehalten, die ebenso 
wie die Schwinghebel mittels am W agen angeordneter 
G leitbahnen g, h bew egt w erden. G.

Kl. 81 e. 279 672 vom 23. Januar 1913. V o r r i c h 
t u n g  z u m  s e l b s t t ä t i g e n  V e r l a d e n  v o n  
B r i k e t t s ,  i n s b e s o n d e r e  i n  E i s e n b a h n 
w a g e n .  Otto Düsdieker in Dortmund.

Das Verladen der von der Brikettpresse ausgestos
sensen Briketts in Eisenbahnwagen erfolgt bisher in der 
W eise, dass die Briketts von den Händen der Arbeiter

aufgefangen und in die bereitstehenden Eisenbahn
wagen verpackt werden. Diese Art der Verladung der 
Briketts ist teuer und sehr gesundheitsschädlich. D a

Fig. 34.



40 S O Z I A L - T E C H N I K 3. H eft

her sind auch zum Brikettverladen sehr schlecht Arbei
ter zu bekommen; denn die aus den noch warmen Bri
ketts ausströmenden Gase und die den Briketts anhaf
tenden Klebstoffe ätzen Gesicht, Hände und innere O r
gane der Arbeiter, worunter diese sehr zu leiden haben. 
Das Verladen von Briketts in Eisenbahnwagen selbst
tätig zu bewirken, ist Zweck der neuen Vorrichtung.

D ie in Fig. 34 in einer A usführungsform  darge
stellte Vorrichtung besitzt ein Flügelrad k, das die von 
einem Förderer a herangeführten Briketts von diesem 
au f eine als R ollbahn ausgebildete, um  eine L ängsachse 
kippbare, mit Gegengewichten g versehene Plattform 
b schiebt, nach deren Füllung die die Plattform in ihrer 
wagerechten Stellung haltenden Sperriegel selbsttätig 
gelöst werden. Die Plattform kommt nun zum Kippen 
und gibt ihre Ladung an einen heb- und senkbaren, mit 
Gegengewichten f ausgerüsteten Abnehmer c ab, der 
unter dem Einfluss seiner Ladung bis auf den W agen 
niedersinkt, dort um seine Längsachse kippt und die 
Briketts auf den Wagen ablegt, worauf der Abnehmer 
unter dem Einfluss seines Gegengewichts wieder in die 
A nfangsstellung zurückkehrt. A n der P lattform  sind 
senkrecht verschiebbare Zahnstangen m angeordnet, die 
in Hemmschienen eingreifen und beim jedesmaligen 
Aufwärtsbewegen des Abnehmers um einen bestimmten 
Betrag gehoben werden, so dass nach Aufeinander
staplung einer festsetzbaren Zahl Brikettreihen die 
Zahnstangen aus den Hemmschienen heraustreten. H ier
auf bewegt sich die Plattform nebst dem Fahrgestell 
unter der Einwirkung eines Gegengewichts so weit 
vorwärts, bis die Zahnstangen durch ihr Gewicht in die 
nächste Öffnung der Hemmschienen einfallen.

G.

Bücherschau.
E i n  B e i t r a g  z u r  B e u r t e i l u n g  d e r  h e u t i g e n  

B e r  e c h  n u n g s  w e i s  e d e r D  r a h t s e i 1 e. V on 
D ipl.-Ing. R ichard W o  e r  n i e ,  P rivatdozent und 
K onstruktionsingenieur an der T echnischen  H o ch 
schule in K arlsruhe. 61 S. 8° mit 6 Textfiguren. 
K arlsruhe, Fr. Gutsch. 1915. Preis kart. 2,40. 

D ieses für die T echnik  w ertvolle Buch hat zum 
Ziel, das Irrige und U nhaltbare  der zurzeit üblichen 
und in am tliche V orschriften  iibergegangenen Be
rechnungsw eise der D r a h t s e i l e  zu kennzeichnen 
und die W ege zu weisen zu einer praktisch  b rau ch 
baren  Lösung der F rage der D rahtseilsicherheit.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

D er G ew erbeassessor J a s p e r s e n  in M agdeburg 
ist zum G ew erbeinspektor ernann t w orden.

Zum  1. Januar 1915 sind versetzt w orden : der 
G ew erbeassessor S i e g  von C öln-Land nach G öttingen 
un ter E rnennung  zum  G ew erbeinspektor, die G e
w erbeassessoren L o c h  von Berlin N. nach W alden
bu rg  zur V erw altung der G ew erbeinspektion W ald en 
burg , L ü s c h o w  von K iel nach N eukölln zur V er
w altung der G ew erbeinspektion N eukölln, S i m r o t h  
von R eichenbach nach O els in Schl, zur V erw altung  
der G ew erbeinspektion Oels in Schl, und G r o t t  i

von S tendal nach Berlin zur V erw altung  der G e
w erbeinspektion N iederbarn im -N ordw est;

die G ew erbeassessoren L i m p r i c h  von M agde
burg  1 nach P osen und R e d d i g  von S tralsund 
nach T ilsit zur V erw altung  der H ilfsarbeiterstellen  
bei diesen G ew erbeinspektionen.

D en G ew erbeassessoren S c h i r m e r  in M ünster, 
S a n d e r  in A achen  I und L o c h  in W ald en b u rg  
sind etatsm ässige H ilfsarbeiterstellen verliehen w orden .

D er G ew erbeassessor M ax F i s c h e r  ist der Ge
w erbeinspektion Cöln-Land als H ilfsarbeiter ü b er
wiesen w orden.

In eigner Sache.
Auf mehrfache Anfragen, die uns aus Leserkreisen 

wiederholt zugegangen sind, geben wir hiermit nochmals 
bekannt, dass die früheren Jahrgänge der S o z i a l - T e c h n i k  
bis auf den Jahrgang 1908, von welchem die Hefte Nr. 2, 5, 
12 und 1909, von dem die Hefte 4 und 9 leider 
vollständig vergriffen sind, noch in vollständigen ungebun
denen (in Heften) oder in eingebundenen Exemplaren 
geliefert werden können und zwar in losen Heften zum 
e r iu i i s s ig t e n  P r e i s e  von je  10 M. für den Jahrgang 
und von j e 12,50 M. für den in Orginalband eingebunde
nen Jahrgang.

E i n z e l n e  H e f t e  stehen gegen Voreinsendung von 
j e 60 Pf. postfrei zu Diensten. Dies namentlich zur gefl. 
Beachtung bei der Absicht, vorhandene Jahrgänge, von 
denen einzelne Hefte in Verlust geraten sind, zu vervoll
ständigen. Auf unsere O r g i n a l e i n b a n d d e c k e l  (Preis 
1,25 M. für den Band, postfrei), weisen wir empfehlend hin. —

Der Vorläufer der S o z i a l - T e c h n i k : G e w e r b l i c h -  
T e c h n i s c h e r  R a t g e b e r ,  erschienen vom 1. 7. 1901 
bis 15. 6. 1907 kann auch noch in 6 gebundenen Jahr
gängen zum ermässigten Preise von M. 35,—• bezogen 
werden. —

Die 14 Bände beider Zeitschriften zusammen bilden 
in ihrem technisch wichtigen und mannigfaltigen Inhalt einen 
wertvollen Bestandteil jeder Werk- oder Fachbibliothek.

B e r l i n ,  im Januar 1915

Verlag der „Sozial-Technik“ .
A. S e y d el.

Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der 
Berliner Gruppe im laufenden Winterhalbjahr finden statt 
im F r a n z i s k a n e r  L e i s t b r ä u ,  Berlin W. 15, Kur
fürstendamm 31, Ecke Uhlandstrasse am 4.* und 18. 
Februar, am 4.* und 18. März 1915. An den mit * 
bezeichneten Tagen nehmen auch die Damen der Berliner 
Mitglieder teil. — Gäste willkommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Se i de l .

Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Für die Schriftle itung  veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31. 
D ruck der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.



Sozial-Technik
Zeitschrift für technische und wirtschaftliche Fragen der Industrie, 

Unfallverhütung, Gewerbehygiene, Arbeiterwohlfahrt, Gewerberecht.
Organ des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure.

Herausgeg-eben unter Verantwortlichkeit der Verlagsbuchhandlung'.
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Neue Wasserstandsanzeiger für Dampfkessel.
Von Ingenieur B. G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Bei Dampfkraftanlagen für Unterseeboote, bei w el
chen der Betriebsdam pf während der Tauchfahrt in 
einem Laugendampfkessel erzeugt wird, ist es bei An
wendung eines gewöhnlichen Flüssigkeitstandglases un-

chen Mengen in die Laugenräume der einzelnen Dampf
kessel zu leiten. Ein ungenaues Anzeigen der Flüs
sigkeitsspiegel würde leicht zu unvorhergesehenen und 
ungünstigen Trimmänderungen Veranlassung geben.

möglich, den genauen Stand der Lauge zu erkennen. 
Ein Rückschluss auf den Grad der Verdünnung oder der 
Verdickung w äre deshalb nicht möglich. Sind in einem 
Unterseeboote mehrere Laugendampfkessel hinterein
ander angeordnet, so ist es von grösster W ichtigkeit, 
den von der M aschine kommenden Abdampf in glei-

_________________ J
Fig. 36 u. 37.

Die A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  W e s e r  in B r e -  
m e n bringt nun ein Flüssigkeitsstandglas,*) bei w el
chem die Flüssigkeitssäule im Schauglase dauernd so 
warm gehalten wird, dass ein Verdichten der Flüssig-

*) Patent 264787/13 c.
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keit oder Ausscheiden von festen Körpern aus der 
Flüssigkeit vermieden wird. Dies wird dadurch er
reicht, dass durch einen fremden W ärm eträger die 
durch Strahlung verlorengehende W ärm e wieder zu
geführt wird. Entweder geschieht dies durch Ein
führung eines Heizmittels in den unteren Kopf des 
S tandglases, oder m an um gibt, wie dies die in Fig. 35 
dargestellte Ausführungsform zeigt, das Schauglas a 
mit einem Glaszylinder b, dessen Flüssigkeitssäule 
durch eine Leitung f dauernd mit Dampf gespeist wird.

Von Dipl.-Ing. O t t o  V o s s  in O b e r  h a u s e n  
(Rhld.) stammt ein W asserstandsanzeiger mit Fern
übertragung,*) bei w elchem  in H öhe des norm alen 
Kesselwasserstandes ein W asserbehälter auf und . ab 
bew eglich angebrach t ist. Fig. 36 stellt einen m it dem  
neuen Anzeiger ausgerüsteten Steilrohrkessel dar, des
sen verhältnismässig geringer W asserinhalt , bei den 
meist hohen Dampfleistungen starken Schwankungen 
unterworfen ist.

In der Höhe des W asserstandes des Kessels ist der 
Behälter 2 beweglich aufgehängt, dessen Oberteil und 
Unterteil durch Rohre mit dem Dampf- und W asser
raum des Kessels verbunden ist, so dass mit den Än
derungen des W asserstandes im Kessel gleichzeitig ein 
Zu- oder Abfliessen des W assers im Behälter s ta tt
findet. Das Eigengewicht der beweglichen Teile wird 
durch ein Gegengewicht 5 ausgeglichen. Der Behälter 
stützt sich mittels einer Stange auf eine in einem G e
häuse eingespannte federnde Membran 7. Eine vom 
Boden dieses Gehäuses abzweigende Rohrleitung 9 ist 
bis zu der Stelle geführt, an der die Anzeige des W as
serstandes erfolgen soll. Am Ende dieser Leitung ist 
ein Gehäuse mit einer Membran 1 angeschlossen, deren 
Bewegung durch einen Zeiger 3 auf einer Teilung 
kenntlich gemacht ist. Beide Gehäuse einschliesslich 
der Rohrleitung 9 sind mit Flüssigkeit angefüllt. T re 
ten infolge der Schwankungen des W asserstandes im 
Kessel und im Behälter Gewichtsänderungen der be
weglichen Teile ein, so wirken diese auch auf die Mem
bran 7 ein. Die Flüssigkeitssäule überträgt diese Be
wegung auf die Membran 1 und damit auch auf den 
Zeiger 3.

Die Anzeige durch Zeigerbewegung lässt sich 
zweckmässig durch eine Anzeige mittels Standglases 
ersetzen, welche den Vorteil hat, dass sie in einer den 
Bedienungspersonen bekannten und mit den gesetzlich 
vorgeschriebenen W asserstandszeigern übereinstim m en
den W eise erfolgt. Fig. 37 zeigt eine solche A usfüh
rungsform. Das M embrangehäuse ist durch einen 
Deckel geschlossen, der oben ein Glasrohr 6 trägt. 
Über der Membran 1 steht eine Flüssigkeitsmenge, 
deren Standhöhe im Beobachtungsrohr von der Be
wegung der Membran abhängig ist. Um das Ablesen 
des W asserstandes zu erleichtern, kann in dem G las
rohr ein farbiger Körper 17, z. B. ein gefärbter G las
stab, angebracht sein, dessen eingetauchter Teil sich 
infolge der Lichtbrechung gut abhebt.

Ist bei dieser Anzeigevorrichtung die Einrichtung 
so getroffen, dass das Anzeigerohr tiefer als die erste 
Membran 7 liegt, so kann die zweite M embran fort
fallen. In diesem Falle wird das Rohr 9 nach der Be
obachtungsstelle hochgeführt und hier mit dem Be

obachtungsglas versehen. Die W asserstandsanzeige 
kann ferner auch dadurch erfolgen, dass die Bewegung 
der Membran 7 zunächst auf eine eingeschlossene Luft
menge einwirkt. An das M embrangehäuse ist dann eine

Luftleitung befestigt, welche mit einem eine Luftsäule 
einschliessenden Flüssigkeitsgefäss in Verbindung steht. 
Bringen die Bewegungen der M embran Bewegungen 
der Luftsäule hervor, so werden diese auf die Flüssig
keitsfüllung des Gefässes und des hiermit verbundenen 
Schauglases übertragen. Die M embranen können 
selbstverständlich auch durch eingeschliffene oder ab 
gedichtete Kolben oder durch Tauchglocken mit Queck
silberabdichtung ersetzt werden, die einen grösseren 
Hub zulassen.

Einen W asserstandsanzeiger, der mit einer Sicher
heitsvorrichtung verbunden ist, bei welcher durch 
Schmelzen eines leichtschmelzbaren Stöpsels der Dampf 
im Kessel zum Abblasen kommt, hat sich A n g e l  
M a s s a  in B u e n o s  - A i r e s  schützen lassen.*) Die 
Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass beim 
Schmelzen des Stöpsels die Leitung zwischen D am pf
kesselraum und der Ablassöffnung sofort abgesperrt 
w erden kann, so dass der Betrieb nicht weiter gestört 
wird, und dass zu jeder Zeit ein reichlicher Umlauf 
des W assers und dadurch eine Beseitigung von ver
stopfenden F rem dkörpern  m öglich ist. D ie Fig. 38 
und 39 zeigen die V orrich tung  in V erb indung  mit einem  
Dampfkessel in Seitenansicht und Grundriss.

Ein kleiner Behälter a ist mit zwei seitlichen Öff
nungen zum Einsetzen der Rohre o, p und einer unteren 
Öffnung zum Einsetzen des den Schmelzstöpsel c tra 
genden Verschlussdeckels b versehen. D ieser Behälter 
wird an der Dampfkesselwand, z. B. an der Decke der 
Feuerbüchse befestigt, so dass die Feuergase ihn be
streichen. D as Rohr p führt aus dem W asserraum  des

*) Patent 281177/13 c. *) Patent 264 928/13 c.



4. H eft S 0 Z 1 A L - T E C H N I K 43

Dampfkessels von der Linie des tiefsten W asserstandes 
aus nach aussen und dann über einen Hahn f nach dem 
Behälter a zurück. Das andere Rohr o geht von dem 
Behälter durch den Kessel nach aussen und ist hier 
durch einen Hahn e abschliessbar. Bei normalem 
W asserstand im Kessel tritt das W asser aus dem Kes
sel bei offenem Hahn f durch Rohr p in den Behälter 
und von hier in das Rohr o. Öffnet man nun den Hahn
e, so tritt das W asser aus und zeigt hierdurch an, dass 
in dem Dampfkessel genügend W asser vorhanden ist. 
Ist aber der W asserstand im Kessel unter die Linie 
des tiefsten W asserstandes gesunken, so fliesst beim 
öffnen des Hahnes e kein W asser mehr aus. In die
sem Falle schmilzt der Stöpsel unter der Einwirkung 
der Feuergase, und es erfolgt ein Abblasen des D am p
fes. Durch Schliessen des Hahnes f ist es nun mög
lich, nach Beseitigung der Gefahr den Dampfkessel 
ohne w eiteres wieder in Betrieb zu nehmen und einen 
neuen Schmelzstöpsel einzusetzen.

Die bisherigen W asserstandsanzeiger mit Rück
schlagventilen lassen nur ein D urchstossen des H aupt
kanals der Hahnköpfe an den Rückschlagventilen vor
bei oder überhaupt kein D urchstossen zu, da die Rück-

Fig. 40.

schlagventile in besonderen Kammern untergebracht 
sind. Infolgedessen sind von den Hauptkanälen der 
Hahnköpfe ausgehende Hilfskanäle erforderlich, welche 
aber ein sicheres Arbeiten der Rückschlagventile bei 
Glasbruch nicht gewährleisten. Um diesen Nachteil 
zu beheben, liegen bei dem von V i n z e n z  P u t z  in 
G e e s t e m ü n d e  in Vorschlag gebrachten neuen

W asserstandsanzeiger, von dem  Fig. 40 die A b sp err
mittel in zwei verschiedenen Endsteilungen zeigt, die 
Rückschlagventile in den Hauptkanälen der Hahnköpfe 
und sind mit diesen durch den Hauptkanal hindurch 
durchstossbar. Die Rückschlagventile 3 sind mit einer 
zentrischen Bohrung versehen, von welcher mehrere 
kleinere schräge Bohrungen nach aussen führen, deren 
Achsen in ganz bestimmter Lage in Verlängerung der 
Achsen der Spindelventile 4 liegen. Durch die schrä
gen Bohrungen wird die Verbindung zwischen Kessel 
und W asserstandglas hergestellt. Die in die zentrische 
Bohrung auslaufenden schrägen Kanäle übernehmen die 
Führung der das Spindelventil achsial durchquerenden 
Durchstossnadel 1 und führen erforderlichenfalls eine 
kleine Drehung des Rückschlagventils herbei. Die 
Spindelventile stellen den Abschluss gegen das Kessel
innere her und halten ausserdein die Rückschlagventile 
beim Durchführen der Nadel von ihrem Sitze ab. M it
tels der Spindelventile ist jederzeit eine Kontrolle auf 
richtiges Arbeiten der Rückschlagventile möglich, und 
zwar geschieht dies durch plötzliches Umlegten der 
Handgriffe aus der Schliesstellung in die Offenstellung 
bei geöffnetem Ablassventil. Der aus dem Kessel ent
weichende Dampf oder das W asser reisst dann die 
Rückschlagventile mit. Bei geschlossenem A blass
ventil und langsamem Öffnen der Spindelventile blei
ben dagegen die Rückschlagventile infolge ihres Eigen
gewichtes in ihrer tiefsten Lage.

Bei W asserstandsanzeigern mit zum Glasrohr 
gleichachsigen Rückschlagventilen benutzt man zum 
Offenhalten der Ventile häufig Federn. Diese Federn 
sind aber einer leichten Zerstörung unter der W irkung 
des heissen Dampfes und W assers ausgesetzt, so dass 
ein unbeabsichtigtes Schliessen der Ventile erfolgen 
kann. Ausserdem.machen sie das W iedereinsetzen und 
richtige Einstellen der Ventile zeitraubend und er
schweren durch ihre nahezu wagerechten Windungen 
das Ablesen des W asserstandes. Diese Nachteile will 
der von der S o c i e t e  d u  E t i r 6 in P a r i s  stam 
m ende W asserstandsanzeiger**) verm eiden. Im Innern 
des G lasrohres (siehe Fig. 41) sind zwei S tangen 1 und 
m angeordnet, die in zwei kugelförmige Köpfe n und o 
von etwas grösserem Durchmesser, als der innere H alb
messer des Glasrohres beträgt, auslaufen. Da die Ach
sen der abgebogenen Stangen gegeneinander versetzt 
sind, berühren sich die vom Glase gestützten Kugeln 
seitlich. Die Stangen tragen an ihrem anderen Ende 
die beiden Ventile p und q, von denen das erstere auf 
einem im Gehäusekopf befindlichen Ansatz des Ab
blashalmes ruht, so dass der Zutritt für das W asser 
offengehalten wird. Beim Springen des Glasrohres 
gleiten die Stangenköpfe augenblicklich aneinander 
vorbei, da sie nicht mehr von der Glaswand gehalten 
werden. Die Stange m sinkt also, und das Ventil q 
schliesst augenblicklich die Zutrittsöffnung für den 
Dampf. Andererseits nimmt der starke W asserstrahl, 
der aus der unteren Stutzenöffnung austritt, das Ventil 
p mit, und verschliesst auch die Zutrittsöffnung für das 
W'asser. Will man ein neues Glas einsetzen, so hat 
man nur die Absperrhähne zu schliessen, den A bblas
hahn zu öffnen und das zerbrochene Rohr auszuwech- 
sehi.

*) Patent 262 472/13 c.
**) P a ten t 271 529/13 c.
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Eine andere Selbstschlussvorrichtung für W asser
standsanzeiger*) bringt E r n s t  R h e i n b a c h  in

Fig. 41.

S t o l p e n  i. Sa. W ie Fig. 42 zeigt, besitzt h ier jeder 
der beiden Anschlusstutzen eine zylindrische Bohrung, 
in welcher ein Kolben 6 untergebracht ist. Der Kolben 
ist in der Mitte mit einer wagerechten Aussparung und

Fig. 42.

an seinem Rande mit senkrechten Rinnen 7 versehen. 
Für gewöhnlich nimmt sowohl der Kolben in dem obe
ren als auch der im unteren Anschlusskopf die gezeich
nete Stellung ein, so dass das W asser oder der Dampf 
frei umlaufen kann. Ist das W asserstandsglas undicht 
geworden oder zerbrochen, so erhält der frei ausbla

*) Patent 265 047/13 c.

sende Dampf eine erhöhte Geschwindigkeit und drückt 
plötzlich auf den Kolben, wodurch dieser gehoben 
wird und sich dichtend gegen den Gehäusedeckel legt. 
Um eine bessere Abdichtung zu erzielen, ist in den Ge
häuseflansch eine Hartgummidichtung 9 eingelassen, an 
der sich bekanntlich keine Ablagerungen ansetzen.

Einen W asserstandsanzeiger mit ausw echselbarer 
Glasplatte, welche zwecks Verhinderung des Zerbre- 
chens gleichmässig gegen das Gehäuse durch einen 
Rahmen angedrückt werden soll, hat sich R a l p h  
A b n e r  M a u g e r  in N e w  J e r s e y  schützen las
sein.*) D ie E inspannung  der G lasplatte  zw ischen 
dem mit einer Dichtungsscheibe versehenen Gehäuse 1 
und dem in gleicher W eise abgedichteten Rahmen 3 e r
folgt, wie Fig. 43 zeigt, m ittels zweier Bügel. D iese 
Bügel liegen an Vorsprüngen 7 des Rahmens und Vor
sprüngen 9 des Gehäuses an und greifen mit ihren

Fig. 43.

hakenförmigen Enden um die Kanten des Rahmens her
um. Sie tragen an ihrem Quersteg Schrauben, die beim 
Anziehen das Glas fest gegen das Gehäuse pressen und 
dadurch einen dichten Abschluss erzielen. Durch Lö
sen der Schrauben und Abnehmen der Bügel lassen sich 
Glas und Dichtungsringe leicht und schnell entfernen.

R o s e n k a i m e r  & Co .  G.  m.  b.  H.  in D ü s 
s e l d o r f - O b e r k a s s e l  bringen zwei Abdich
tungen für die G lasplatte derartiger W asserstands
zeiger, durch welche verhindert werden soll, dass sich 
der Dampf zwischen der Dichtung und dem Schauglas 
nach aussen frisst. Zu diesem Zwecke springen bei 
der ersten  A bdichtung**) die R änder des A bdich tungs
mittels frei in das Innere des Gehäuses vor, so dass die 
Dichtungsfuge zwischen Abdichtung und Glas erst an 
der Rückseite der Abdichtung beginnt und deren R än
der durch den Dampfdruck fest gegen das Glas ge
p resst w erden. D as Schauglas ist bei der in Fig. 44 
dargestellten Ausführungsform dieser Abdichtung nach 
aussen gekrümmt, so dass innen eine halbrunde Aus
nehmung gebildet ist, in welche die winklig an der

*) P a ten t 264 903/13 c.
**) P a ten t 273611/13c.



4. H eft S O Z I A L - T E C H N I K 45

Dichtung c angebrachten Ränder g eingreifen, die sich 
nach dem Ende zu verjüngen. Der Dampfdruck wirkt 
in der Pfeilrichtung auf die Ränder, so dass diese fest 
gegen die Innenseite des Glases angepresst werden und 
einen Durchtritt des Dampfes zwischen Packung und 
Glas nach aussen verhindern. Bei der Ausführungs
form  nach Fig. 45 sind die seitlichen, an der Innen 
seite des Schauglases angebrachten Winkel Vertiefungen

Fig. 44 u 45.

i dazu ausgenutzt, die Ränder k der Packung aufzuneh
men. Oben und unten sind im Glas gleichartige Ver
tiefungen eingeschliffen, in welche die oberen und unte
ren Ränder der Dichtung eingreifen.

Von dieser Abdichtung unterscheidet sich die 
zweite*) dadurch , dass die A bdich tungsp la tte  m it einem 
winkligen, seitlich gegen das Schauglas anliegenden 
Ansatz versehen ist, der zwischen sich und der G e
häusewand einen Raum für den Eintritt des Kessel
dampfes freilässt, so dass der Dampf den Dichtungs
m ittelansatz seitlich gegen das Schauglas drückt. Diese 
A b d ich tung  ist in Fig. 46 lind 47 ebenfalls in zwei 
Ausführungsformen dargestellt.

spitzwinklige Ausnehmung, in welche der Dampf ein
tritt, um auch hier den Dichtungsmittelansatz fest gegen 
das Glas zu drücken, wobei er an dem Eintritt zw i
schen Dichtungsmittel und Glas gehindert und dafür 
nach der unschädlichen Stelle zwischen Dichtungsm it
tel und Gehäuse geleitet wird. Da der Dichtungsdruck 
hier nicht so stark gewählt zu werden braucht als bei 
Verwendung flacher Dichtungsscheiben, so kann das 
weniger stark  eingeklemmte Schauglas Tem peratur
schwankungen leichter folgen. Es werden also Span
nungen und daraus sich ergebende Glasbrüche mög
lichst vermieden.

Von W i 1 h. S t r u b  e G.  m.  b. H.  in M a g d e 
b u r g  - B. stammt schliesslich eine Stopfbüchsen
dichtung für zylindrische W asserstandsgläser.*) Bei 
Verwendung solcher W asserstandsgläser entstehen 
Schwierigkeiten beim Abdichten des Glases, falls es 
einen geringeren Durchm esser als das bisherige be
sitzt. Solche Unterschiede im Durchmesser bringt 
aber die Art der Herstellung der Glasröhren stets mit 
sich. Damit die vorkommenden Unterschiede in dem 
Durchmesser auf die W irkung der Abdichtung ohne 
Einfluss b leiben, ist die neue, in Fig. 48 in einer A u s
führungsform dargestellte Abdichtung so eingerichtet,

Fig. 46. Fig. 47.

Bei der A usführungsform  nach  Fig. 46 ist die 
D ichtung c aussen am Glas angebracht. Der Dampf 
wirkt hier von innen gegen das Schauglas und drückt 
dieses infolge seiner besonderen Form in Richtung der 
Pfeile 2 auf das Dichtungsmittel, während der Spann- 
biigel d beim Anzug der Schrauben in Richtung der 
Pfeile 3 wirkt. Durch diese Kräfte wird der winklige 
Ansatz g der Dichtung derart gegen das Schauglas ge
presst, dass zwischen Dichtung und Gehäusewand 
eine spitzwinklige Ausnehmung entsteht, in welcher der 
Dampf aufgefangen wird.

Bei d er A usführungsform  nach Fig. 47 ist die 
D ichtungsplatte c an ihrer Innenkante mit einem wink
ligen Ansatz versehen, der sich seitlich gegen den in
neren Ansatz des Schauglases legt und in den Innen
raum des W asserstandsgehäuses hineinweist. Zw i
schen Dichtung und Gehäuse entsteht so wieder eine

*) P aten t 279189/13c.

Fig. 48.

dass gewölbt oder trichterförmig durchgebogene Ring
scheiben a die Glasenden in den Glashaltern der W as-

*) P a ten t 263398/13c.
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serstandsköpfe mit Spielraum umfassen. Diese Schei
ben gelangen erst nach Plattdrücken infolge Anziehens 
der Glashaltermuttern unter Verkleinerung des inneren 
Scheibendurchmessers zur Anlage und Abdichtung an 
das Glas, und hindern dadurch das Durchquellen des 
etwa besonders verwendeten Packmittels. ' Die Boh
rung der Ringscheiben im Anfangszustand ist gross ge
nug, um stark ausgefallene Gläser aufnehmen zu kön
nen; im plattgedrückten, verkleinerten Zustand dagegen 
reichen sie noch für Gläser von schwächerem Durch
messer. Zweckmässig sind mehrere solcher durch
gebogenen Scheiben aus verschieden harter Masse über

einander angeordnet, wobei dann die harten Scheiben 
einen grösseren Durchm esser in der Bohrung als die 
weichen Scheiben haben. Beim Plattdrücken werden 
sich zuerst die weichen Scheiben an das Glas an
schmiegen und so für die härteren Scheiben ein weiches 
Zwischenmittel bilden, wodurch die Spannung auf das 
Glas gemildert wird. Auch kann die Ausbildung so 
erfolgen, dass nur die weichen Scheiben zur A npres
sung an das Glas gelangen, während die harten im 
plattgedrückten Zustande noch etw as Spielraum b e 
halten.

Selbsttätige, elektrisch betriebene Feuerschutzanlagen.
Von O beringenieur H . W i n k e l m a n n  in R a t i b o r .

W ährend im allgemeinen in den meisten industriel
len Betrieben weitgehends von der Benutzung selbst
tätig arbeitender Maschinen und Apparate und son
stiger V orrichtungen G ebrauch gem acht wird, kann 
m an leicht feststellen, dass selbsttätig  anzeigende 
und in Tätigkeit tretende Feuerschutzvorrichtungen nur 
verhältnismässig selten anzutreffen sind. Es bezieht 
sich dies nicht nur auf selbsttätig wirkende Feuerm elde
Apparate, sondern auch auf selbsttätig in Funktion 
tretende Feuerlöschvorrichtungen, trotzdem es heute 
hierfür Kombinationen gibt, welche auf elektrischem 
V/ege zur Auslösung gebracht, einen wirklich dauernd 
zuverlässigen Schutz gewährleisten.

Die früher und in den meisten Betrieben noch 
heute ausgeübte Bewachung der Räume durch W ächter, 
welche in regelmässigen Zwischenräumen ihre Rund
gänge vornehmen, kann nie als unbedingt sichere 
Feuerschutzmassnahme in bezug auf Feuermeldung gel
ten, anderseits können in vielen Fällen die vorhande
nen von Hand aus zu bedienenden Feuerlöschvorrich
tungen nach Feststellung eines Brandes nicht immer 
schnell genug in W irkung treten, besonders, wenn der 
Brand nachts ausbricht und nicht sofort eine genügende 
Anzahl Hilfskräfte zur Hand sind. Auch hat ein nachts 
ausgebrochener Brand in der Regel mehr Gelegenheit, 
sich unbemerkt auszubreiten wie am Tage, wo der
selbe meistens eher entdeckt und im allgemeinen keinen 
allzugrossen Umfang annimmt. Ohne nun auf die ver
schiedenen Entstehungsursachen eines Brandes und 
auf die Verhältnisse derjenigen Betriebe näher einzu
gehen, welche aussergewöhnlich stark feuergefährliche 
und explosible Stoffe in grossen Mengen hersteilen 
oder verarbeiten, soll im Nachstehenden das R e n 
n e  r t s c h e Feuermelde- und Feuerlösch-System be
handelt werden, welches bei Ausbruch eines Brandes 
vollkommen selbsttätig in W irkung tritt und sich auch 
für allgemeine Fabrikanlagen gut bew ährt hat.

Betrachtet man zunächst die selbsttätig wirkenden 
Feuer-M  e 1 d e einrichtungen, so muss man von den
selben verlangen können, dass sie nicht nur dauernd 
betriebsbereit sind und auf eine bestimmte H öchst
tem peratur innerhalb der einzelnen Räume eingestellt, 
schon bei einer geringen Tem peraturüberschreitung so 
fort zuverlässig in W irkung treten, sondern es muss 
auch die Möglichkeit bestehen, dass etwaige Störungen

in dem M echanismus der Apparate durch eine von die
sen vollständig unabhängige Kontrollvorrichtung eben
falls selbsttätig angezeigt werden. D ieser zuletzt ge
nannten Bedingung entsprechen leider nur die w enig
sten Meldeanlagen.

Mit den nach dem Rennertschen System errichteten 
Feuermeldeanlagen findet nicht nur wahlweise eine 
vollkommen selbsttätige Signalisierung des Feuers 
statt durch die Feuerglocke, wobei die Apparate stets 
mit der oben erwähnten Kontrollvorrichtung zum 
selbsttätigen Anzeigen von Störungen durch eine be
sondere Störungsglocke ausgerüstet sind, sondern die
selben werden auch für verstellbare G efahrentem pera
turen und falls gewünscht, mit selbsttätiger Anpassung 
derselben an die augenblickliche Aussentem peratur her
gestellt. W eiter zeigen diese Apparate selbsttätig an, 
in welchem Teile des überwachten Gebäudes die 
Brandgefahr besteht und alarmieren bei einem ausge
brochenen Brand, wenn gewünscht, ebenfalls se lbst
tätig die Feuerwehr. W eiter werden die Apparate mit 
einer selbsttätig  wirkenden Löscheinrichtung vereinigt 
hergestellt. Die allgemeine Anordnung der Apparate 
ist folgende: Die unter Feuerschutz zu stellenden 
R äum e erhalten  in bestim m ten A bständen , durch  elek
trische Leitungen mit einander verbunden, Melder, w el
che in der H auptsache aus einem Q uecksilber-Therm o
meter mit eingeschmolzenem Platinkontakt bestehen. 
Erreicht nun in den betreffenden Räumen die Tem pe
ratur eine bestimmte Höhe, so wird durch das sich aus- 
delmende Quecksilber der Stromkreis einer Schwach
strom -Batterie geschlossen, wodurch ein Relais zum 
Ansprechen gelangt bezw. die Feuerglocke solange e r
tönt, bis die Raum tem peratur wieder sinkt und dadurch 
ein Unterbruch des Kontaktschlusses bew irkt wird. An 
Stelle der oben erläuterten Quecksilber-M elder können 
auch solche für beliebige Einstellung der M eldetem pe
ratur zur Anwendung gelangen. Die Q uecksilber
Melder haben indessen den Vorzug grösserer Betriebs
sicherheit, weil ihre Kontakte stets luftdicht abge
schlossen bleiben und daher der sichere Schluss nicht 
durch etwa auflagernden Staub, Feuchtigkeit usw. b e 
einträchtigt werden kann. Die beiden oben beschrie
benen Melder haben Ruhestromschaltung und gew ähr
leisten infolgedessen hohe Zuverlässigkeit. Sollte in
dessen dennoch die betreffende Anlage durch irgend
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einen Umstand arbeitsunfähig werden, so tritt selbst
tätig die bereits erwähnte Störungsglocke in Tätigkeit, 
welche zur Reparatur der betreffenden Anlage alar
miert. Diese Kontrollvorrichtung besteht im w esent
lichen ebenfalls aus einigen Relais, welche in normalem 
Zustande unter Ruhestrom stehen und deren Anker erst 
nach Stromloswerden der Hauptleitung fallen und da
durch Kontakt geben bezw. die Störungsglocke er
tönen lassen. Auch, wenn beispielsweise durch fahr
lässige Behandlung oder in böswilliger Absicht oder 
aus sonst einem Grunde ein Melder beschädigt ist, tritt 
die Störungsglocke unmittelbar solange in Tätigkeit, 
bis der Fehler erkannt ist und der betreffende Melder 
ausgewechselt worden ist. Zu diesem Zweck erhalten 
die Melder besondere Ruhestrom-Kontakte, welche 
dauernd eine Batterie kurz schliessen und den Strom 
kreis derselben erst dann unterbrechen, wenn an dem 
betreffenden Melder eine Störung eingetreten ist. In
folgedessen tritt sofort ein Relais in Tätigkeit und 
bringt die Störungsglocke zum Ertönen. Trotzdem  
also eine derart errichtete Feuermeldeanlage unter stän 
diger Selbstkontrolle steht und ein Versagen zur not
wendigen Zeit kaum zu erwarten ist, kann jederzeit 
leicht die Arbeitsfähigkeit der ganzen Anlage nachge
prüft werden. Hierzu bedarf es led ig lich 'der Betäti
gung eines Umschalters, wodurch den einzelnen Signal
glocken unmittelbar Strom zugeführt wird und die
selben infolgedessen ertönen. Durch Bereithalten einer 
zweiten Reserve-Batterie, welche gegebenenfalls eben
falls durch eine einfache Schaltvorrichtung auf das Sig
nalnetz geschaltet werden kann, lässt sich überdies hin
aus die Betriebssicherheit, falls gewünscht, noch weiter 
erhöhen. Säm tliche E in 2e lappara te  der A nlage wie 
Batterie, Schalter, Relais, Strommesser, Umschalter 
usw. sind in sehr übersichtlicher W eise gemeinsam in 
einem Zentralmeldeschrank staubsicher und unter Ver
schluss stehend untergebracht. D ie von aussen sicht
baren Strommesser lassen deutlich den Zustand der 
Ruhestrom- und Arbeitsbatterie erkennen, ob und w ie
viel Spannung noch vorhanden ist bezw. wann eine 
Neuauffüllung vorzunehmen ist. Die Anlagen können 
im übrigen auch mit selbsttätigen Alarmvorrichtungen 
ausgerüstet w erden, welche den erschöpften Zustand 
der Batterie besonders melden.

In verschiedenen Betrieben dürfte es vielleicht er
wünscht sein, die Anlage je nach der Jahreszeit auf eine 
höhere oder niedrigere Feuerm eldetem peratur einstel
len zu können. Die kann gegebenenfalls durch ein
fache Betätigung eines Umschalters, ebenfalls vom 
Zentralm eldeschrank aus, bewirkt werden. Es ist wohl 
ohne w eiteres einleuchtend, dass durch eine derartige 
Sonderausrüstung die Empfindlichkeit stark vergrös- 
sert wird, was in besonders feuergefährlichen Betrieben 
oft sehr erwünscht sein wird. Für die letzteren können 
auch Anlagen mit vollständig stelbsttätiger Einstellung 
der M elde-Tem peratur und zwar je nach Höhe der Aus- 
senluft-Tem peratur in Anwendung kommen. Diese Vor
richtung besteht im wesentlichen aus einem an der 
Aussenseite des betreffenden Gebäudes angebrachten 
Kontakt-Therm om eter, welcher durch eine entspre
chende Anzahl von elektrischen Leitungen mit einem 
selbsttätigen Regulierschalter verbunden ist. Derselbe 
w ird je nach der Höhe der Aussenteinperatur auf die 
für höhere oder niedrigere M elde-Tem peratur b e 

stimmte Signalleitung geschaltet und mithin selbsttätig 
unmittelbar durch die jeweilige Aussenteinperatur be
einflusst.

Bei Ausbruch eines Feuers in weitverzweigten 
Fabrikanlagen wird es immer erwünscht sein, sofort zu 
wissen, welcher Raum davon betroffen ist. Zu diesem 
Zweck erhalten die Zentralmeldeschränke für jeden 
Raum mit Feuermeldeeinrichtung eine durch Nummer, 
Buchstaben oder sonstwie gekennzeichnete Glühlampe 
oder Fallklappe, welche aufleuchtet bezw. fällt, wenn 
in dem betreffenden Raume die Feueralarmvorrichtung 
in Tätigkeit getreten ist. Durch diese Vorrichtung 
können nicht nur die Löschmassnahmen sofort nach 
Bekanntwerden eines Brandes an der gefährdeten Stelle 
vorgenommen werden, sondern mittels derselben ist 
auch eine sehr einfache Kontrolle der ganzen Anlage 
möglich. Wie oben bereits erwähnt, empfiehlt es sich, 
hierzu zeitweise die Anlage durch Umschalten eines 
Hebels unter Strom zu setzen. Ist dieselbe in allen 
Teilen in Ordnung, bezw. ertönen die sämtlichen vor
gesehenen Alarmglocken, so müssen mithin auch säm t
liche Glühlampen aufleuchten bezw. sämtliche Klappen 
fallen. Es erübrigt sich dadurch das einzelne Abhor
chen sämtlicher angeschlossenen Räume.

Trotzdem  die nach dem Rennertschen System er
richteten Feuermeldeanlagen nach obigen Erläuterungen 
in jeder W eise betriebssicher durchkonstruiert sind, be
sitzen dieselben noch eine weitere sehr wertvolle Vor
richtung zum schnellen Aufsuchen von Störungen. Zu 
diesem Zweck befinden sich am Zentralmeldeschrank 
zwei Reihen Stöpselkontakte. W ird beispielsweise ein 
Melder unbrauchbar oder entsteht in der Hauptleitung 
ein D rahtbruch, so w ird bekanntlich sofort die S tö
rungsglocke ertönen und dadurch die mit der Aufsicht 
des Meldeschranks betraute Person herbeigerufen. D ie
selbe wird darauf den Kontaktstöpsel nacheinander in 
die verschiedenen Kontaktöffnungen einsetzen und w ie
derherausziehen, bis die Störungsglocke verstummt. 
Der betreffende Kontakt zeigt dann wieder an, welcher 
M elder nicht in Ordnung ist bezw. in welches Melders 
Bereich die Leitung unterbrochen ist. Bis zur Besei
tigung des Fehlers bleibt der Kontaktstöpsel stecken, 
damit die gesamte übrige Anlage betriebsfähig bleibt 
und gegebenenfalls die Störungsglocke zur Alarmierung 
weiterer Störungen etwa an anderer Stelle in Tätigkeit 
treten kann.

In manchen Betrieben wird nun nicht nur eine zu
verlässig wirkende und selbsttätig in Funktion tretende 
Feuermeldeanlage gewünscht, sondern es wird zugleich 
eine hiervon unmittelbar beeinflusste selbsttätige Feuer
löschvorrichtung verlangt. W enn dies meistens auch 
nur für einzelne Sonderfälle und weniger für allgemeine 
Fabrikanlagen zutrifft, so soll dennoch im Nachstehen
den hierauf kurz eingegangen werden, umsomehr, als 
sich auch hierfür das Rennertsche System als sehr gut 
geeignet erwiesen hat. In derartigen vereinigten Feuer
melde- und Löschanlagen sind ausser dem Melder in 
dem gleichen Raum an der Decke auch eine oder meh
rere Löschdüsen angeordnet, welche mittels Rohrlei
tungen mit einer ständig unter Druck stehenden H aupt
W asserleitung in Verbindung stehen und nach Aus
bruch eines Brandes einen kräftigen, fein zerteilten 
W asserstrahl nach allen Seiten solange entsenden, bis 
durch den Tem peraturabfall in dem betreffenden Raum



48 S O Z I A L - T E C H N I K 4. H eft

der Melder und somit auch die Löschvorrichtung w ie
der ausser Tätigkeit tritt. Die Inbetriebsetzung der 
Löschvorrichtung geht, wie folgt, vor sich: T ritt infolge 
eines Brandes in dem betreffenden Raum eine T em pe
raturerhöhung über das eingestellte Höchstmass ein, so 
kommt nicht nur die oben näher beschriebene M elde
vorrichtung mit ihren Nebeänvorrichtungen selbsttätig 
in Funktion, bezw. ertönt die Feuerglocke und leuchtet 
die betreffenden Signallampe am Meldeschrank auf, 
sondern es entsendet die Batterie auch zugleich Strom 
zum elektrisch betätigten W asserventil. Dasselbe be
steht insbesondere aus einem kräftigen M agneten, der 
beim Hindurchleiten des Stromes einen Anker hebt und 
dadurch das W asserventil von sonst normaler Bauart 
öffnet. Somit werden die sich hiervon abzweigenden 
Einzelleitungen schnell unter W asser gesetzt und die 
verschiedenen Löschdüsen des gefährdeten Raumes so 
lange in Betrieb gehalten, bis die Tem peratur des Rau
mes auf das normale Mass sinkt und dadurch die ein
zelnen Teile der Anlage, wie Thermometerkontakte, 
Relais, M agnetanker usw., w ieder in ihre Ruhestellung 
zurückgelangen. Sollte trotzdem das Feuer, wie es oft 
vorkommt, noch einmal aufflammen und dadurch die 
Tem peratur des gefährdeten Raumes aufs neue über 
das zulässige Mass steigen, so tritt der ganze Schutz
apparat unverzüglich noch einmal in Tätigkeit, im Ge
gensatz zu vielen anderen Feuermelde- und Löschan
lagen, welche nach einem Brande bezw. nach darauf 
erfolgtem Inbetriebgehen vielfach aufs neue justiert und 
besonders in Betriebsbereitschaft gesetzt werden m üs
sen. Ein weiterer Vorzug des vorliegenden Systems 
liegt in dem verhältnismässig geringen W asserver
brauch und dem dadurch ermöglichten geringen W as
serschaden. So strömt beispielsweise bei den selbst
tätigen Feuerlöschvorrichtungen mittels Schm elzstöp
seln bekanntlich solange W asser aus den Brausen, bis 
der Haupthahn abgesperrt wird bezw. bis man einen 
neuen Schmelzstöpsel eingesetzt hat, was aber mei
stens erst längere Zeit nach dem Brande möglich ist, 
während bei dem hier vorliegenden System die ganze 
Feuerschutzanlage selbsttätig in! und ausser Betrieb 
gelangt und ständig, also nicht nur vor und während 
des Brandes, sondern auch nach dem Brande betriebs
fähig bereit steht. Die Rohrleitungen zu den einzelnen 
Löschdüsen sind nach einem eingetretenen Brande auf 
einfache W eise zu entwässern, damit beispielsweise im 
W inter kein Einfrieren derselben eintreten kann, wie 
dies bei Löschvorrichtungen mit Rohrleitungen unter 
ständigem W asserdruck leicht Vorkommen kann.

In vielen Betrieben wird es auch erwünscht sein, 
dass die Löschvorrichtung nur im dringendsten Falle in 
Tätigkeit tritt, umsomehr als es bereits vorgekommen 
ist, dass schon infolge lokaler Erwärmung der Melder 
durch unvorsichtiges oder böswilliges Hantieren mit

Lampen usw. derselbe vorübergehend die Feuerglocke 
in Betrieb setzt. Auch dort, wo durch die in Tätigkeit 
tretenden Löschdüsen ein erheblicher W asserschaden 
zu befürchten ist, empfiehlt es sich, die Anlage so zu 
gestalten, dass erst nach Ansprechen von zwei oder 
mehreren benachbart liegenden Meldern die Löschvor
richtung in Betrieb gelangt, so dass also beim A nspre
chen des ersten Melders lediglich auf die bestehende 
Gefahr aufmerksam gemacht wird; Hierdurch wird 
es oft schon möglich sein, einen kleineren Brand zu 
lokalisieren und denselben im Anfangsstadium zu er
sticken, ohne dass erst die Löschvorrichtung in W ir
kung treten braucht. Da ferner in manchen Fabriken 
ein Löschen mit W asser unzulässig bezw. unwirksam 
ist, z. B. in allen Betrieben, welche mit flüssigen Brenn
stoffen und feuergefährlichen Gasen zu tun haben, so 
lässt sich das vorliegende Löschsystem zweifellos auch 
für Verwendung anderer Löschmittel, wie beispiels
weise Kohlensäure, in Anwendung bringen.

In vielen Fällen wird es ferner erwünscht sein, nach 
Ausbruch eines Brandes auch die betreffende O rts
feuerwehr selbsttätig zu benachrichtigen. In diesem 
Fall wird die Feuermeldeanlage unm ittelbar mit dem 
nächsten Strassenfeuerm elder in Verbindung gebracht, 
so dass nach Auftreten eines Brandes nicht nur am 
Zentralmeldeschrank die Feuerglocke ertönt, sondern 
zugleich in dem mit ihm verbundenen Strassenfeuer
melder ein Relais ausgelöst wird. D asselbe w irkt auf 
ein Uhrwerk ein und gibt dabei eine Anzahl von Strom 
schlüssen nach der Feuerwehrzentrale ab, wodurch die 
Feuerwehr genau ersieht, nach welchem Melder sie sich 
zu begeben hat. Innerhalb des betreffenden Strassen- 
feuerm elders befinden sich weiter eine entsprechende 
Anzahl von Fallklappen mit näherer Bezeichnung ihrer 
Zugehörigkeit und die herbeieilende Feuerwehr kann 
aus der Nummer der bei der Meldung gefallenen Klappe 
dann ohne w eiteres genau ersehen, welches Gebäude, 
Raum usw. gefährdet ist.

W eiter wird es vielleicht oft erwünscht sein, bei 
abseits liegenden, wenig betretenen Gebäuden, oder 
an Sonn- und Festtagen, an welchen die Fabrikräum e 
ebenfalls gar nicht oder nur wenig betreten w erden, 
einen Brand nach einer abseits liegenden Stelle zu m el
den. Auch in diesen Fällen lässt sich die normale 
Meldeanlage zeitweise mit einer an gewünschter Stelle 
angeordneten zweiten Meldeanlage verbinden, welche 
in ähnlicher W eise, wie bei den Feuerw ehr-Strassen- 
meldern, zum Ansprechen gebracht w ird. Auch w er
den die normalen M eldeapparate mit Alarmvorricli- 
tungen in Verbindung gebracht, die an der Aussen- 
front von Lagerräumen oder sonstwie wenig betre te
nen Gebäuden usw. angebracht werden und welche 
somit ebenfalls nach Ausbruch eines Brandes in den
selben Hilfe herbeizurufen vermögen.
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Die wirtschaftliche Verbrennung von Holzabfällen.
Von Oberingenieur H. W i n k e l m a n n ,  Ratibor.

M an kann fast in allen H olzbearbeitungsfabriken, 
Sägereien, Papierfabriken  w elche H olz verarbeiten  und 
anderen  Fabriken die W ahrnehm ung  m achen, dass die 
m eistens in sehr grossen M engen vo rhandenen  A bfall
stoffe, wie B orke, Späne, Schw arten  (Säum linge) und 
K lötze n icht in besonders w irtschaftlicher W eise V er
w endung finden. D iese A bfälle w erden oft zu einem  
ganz geringen P reise  als Brennholz usw. veräussert, 
oft finden sich aber, und dies besonders in grösseren  
Fabriken , gar keine ausreichenden  A bnehm er hierfür, 
und es sind nicht nur Fälle  bekannt, wo die Abfallstoffe 
verschenkt w erden m ussten, sondern  es w urde sogar 
die A bfuhr d ieser Stoffe noch vom  Fabrikbesitzer 
bezahlt. E s  gibt sogar Fälle, wo die A bfuhr grösserer 
M engen Späne nach T eichen  erfolgte, um  dort zu 
verfaulen. In w eitaus den m eisten Fällen w ird wohl 
versuch t w orden sein, die A bfälle zur E rzeugung  von 
K raft un ter dem  D am pfkesse l zu verbrennen, um so
m ehr Holz, besonders im trockenen  Zustand, im m er
hin einen ganz bedeu tenden  H eizw ert von etw a 4000 bis 
4200 K alorien besitzt. In frisch gefälltem  Zustand 
b e träg t der H eizw ert zw ar nur etw a 3000 K alorien 
und derselbe geh t je  nach dem  Feuchtigkeitsgehalt 
auch noch  w eiter herunter, im m erhin  ist es aber 
seh r gut m öglich, selbst die feuchtesten A bfälle nu tz
bringend zu verw erten, wenn für die erforderliche 
A ufbere itung  des M aterials und für das V o rh an d en 
sein geeigneter Feuerungsanlagen  gesorg t wird.

D ie m eisten  Feuerungsanlagen von D am pfkesse ln  
der H olzindustrie  usw., w elche m it H olzabfällen b e 
feuert w erden, en tsp rechen  nur wenig den an sie 
gestellten  V oraussetzungen und sind infolgedessen 
laufend eine Q uelle von E nttäuschungen . E ine  
F euerungsan lage  zur V erbrennung  von H olzabfällen 
m uss in weit höherem  M asse individuell dem  b e 
treffenden B rennm aterial angepasst sein, als b e i
spielsw eise eine K ohlenfeuerung, für w elche ü b er
dies viel reichhaltigere E rfahrungen vorliegen. So 
ist es z. B. nur w enig bekannt, dass eine mit A b 
fällen  beheizte F euerungsanlage fast den gleichen 
Nutzeffekt, bezogen au f den kalorim etrischen H eiz
w ert des vorliegenden B rennm aterials, betrieben 
w erden kann und dass dieser Nutzeffekt keinesw egs 
bedeu tend  h in ter dem  einer K ohlenfeuerung  zurück
zustehen  braucht.

E in  w eiterer F eh ler der m eisten F euerungs
anlagen, w elche m it H olzabfällen  beheizt w erden, ist 
das Fehlen geeigneter L agerräum e für die A bfall
stoffe, ferner der M angel an zw eckentsprechenden 
B eschickungsvorrichtungen. D ie B ew ältigung der 
m eisten  sehr volum inösen B rennstoffm engen, b e 
sonders aber das E inbringen derselben  in den 
F euerungsraum  des betreffenden D am pfkesse ls  ge
s ta lte t sich in fast allen H olzbearbeitungsbetrieben 
usw. nicht ganz einfach und bereitet den betreffenden 
H eizern  viel M ühe. E s kom m t noch hinzu, dass 
im allgem einen  bei zunehm ender Menge der A bfälle 
w ohl in der R egel auch die B elastung der A nlage 
steigt, m ehr D a m p f benötig t wird und som it an die 
Leistungsfähigkeit der H eizer besonders hohe A n

forderungen gestellt w erden. D as E inbringen  von 
sperrigen A bfallstoften wie Schw arten usw. bedingt 
bei norm alen F euerungsanlagen  m eistens ein langes 
O fienhalten der Feuerungstüren , dadurch zieht eine 
M enge kalter Luft m it in die Feuerung hinein, m uss 
unnötigerw eise mit au f V erbrennungstem peratu r er
w ärm t w erden und zieht dann zum  Schornstein  
hinaus. A nderseits wird es aber au f einem  norm alen 
R ost (Planrost) auch nicht m öglich sein, kleinstückiges 
oder gar m ehliges B rennm aterial zu verbrennen, da 
in den m eisten Fällen  hierfür die R ostfläche eben 
falls nicht ausreich t und insbesondere die Zuführung 
einer genügenden M enge V erbrennungsluft durch die 
R ostplatten  zu w ünschen übrig lässt. D ie Folge 
hiervon ist dann m eistens ein sehr starkes R auchen 
des Schornsteins, ungleichm ässiges D am pfhalten , da 
sich innerhalb  der Feuerung  nur zeitweise ein helles 
F euer und heisse G ase befinden. F erner sind d e r
artige von Pfand befeuerte A nlagen direkt ge
fährlich, da sich die staubfeinen A bfälle oft exp losions
artig  entzünden, und es w iederholt vorgekom m en ist, 
dass die sich bildenden Stichflam m en nach dem  
H eizerstande und Brennstofitlager zu Zurückschlagen 
und  som it eine hohe persönliche und Feuersgefahr 
bilden. Es wird som it ohne w eiteres einleuchten, 
dass für die V erw ertung  der H olzabfälle  nicht nur 
eine diesen angepasste  F euerungsan lage  erforderlich 
ist, sondern  dass es für m anche Fälle  direkt 
unerlässlich ist, hierfür geeignete B eschickungsvorrich
tungen und für die L agerung  der A bfallstofie besonders 
ausgebaute  Sam m elstellen in m öglichster N ähe der 
F euerung  vorzusehen. E s sei noch besonders d a rau f 
hingew iesen, dass erfahrungsgem äss die H eizer nur 
sehr unzureichend ihren V erpflichtungen in bezug 
a u f W artung  nachkom m en können, wenn sie, wie 
m an oft beobach ten  kann, infolge V orhandenseins 
ungeeigneter F euerungen , tro tz schw erer A rbeit 
keinen D am pf- und m eistens auch kein W asser im 
K essel halten können. In den m eisten derartigen 
F ällen  wird dann in ungerech ter W eise den H eizern  
die Schuld an den nicht ausbleibenden S törungen 
beigem essen, oft auch von der V erfeuerung  der A b 
fälle ganz A bstand  genom m en, s ta tt der Sache 
gründlich au f den G rund zu gehen und für eine 
en tsp rechende A bänderung  der Feuerungsan lage  zu 
sorgen. E s sei gleich vorw eg bem erkt, dass sich 
die K osten für die U m änderung  einer F euerungs
anlage in den m eisten F ällen  bereits nach ver
hältnism ässig sehr kurzer Zeit bezahlt m achen, 
vorausgesetzt, dass der U m bau  an H and  genauer 
V erdam pfungsversuche vorgenom m en wird, wobei 
die E igenschaft des betreffenden A bfallm aterials zu 
studieren ist und der H eizw ert desselben mit H ilfe 
eines K alorim eters festgestellt w orden ist.

W ie oben bereits einm al erw ähnt, beträg t der 
H eizw ert von H olzabfällen je  nach seinem  F euch tig 
keitsgrad  im Mittel etw a 3000—4000 K alorien, be
sonders feuchte A bfälle (Fourn ierspäne, Schleif- 
äbfälle aus Papierstoffschleifern usw.) weisen dagegen 
oft einen w esentlich geringeren H eizw ert auf, bei
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5 0 %  Feuchtigkeit z. B. nu r noch etw a 1800 K alorien. 
A ber auch diese A bfälle können für die V erfeuerung 
in F rage kom m en, wenn sie vorher in genügender 
W eise entw ässert bezw. getrocknet oder aber b riket
tiert w erden. E s  em pfiehlt sich, alle A bfälle m it 
einem  Feuchtigkeitsgehalt über 35—40 °/o in gedeckten 
S chuppen  abtrocknen zu lassen und entw eder die
selben in lufttrockenem  Z ustande oder m ässig feucht 
(etwa 15— 20 °/o Feuchtigkeit) direkt zu verbrennen 
oder aber die feineren A bfälle, wie Sägem ehl, H obel
und F rässpäne von H olzbearbeitungsm aschinen mit 
Hilfe geeignerter kleiner P ressen  in Form  von Briketts 
zu verarbeiten  und diese gegebenenfalls sogar au f 
dem  P lanrost von en tsprechender L änge zu verbrennen. 
D erartige B rikettpressen entw ässern nicht nur das 
M aterial, sondern  kom prim ieren dasselbe so stark, 
dass selbst ohne Zusatz eines B indem ittels ein festes 
Brikett entsteht, das vollkom m en trocken, ein ganz 
vorzügliches, den trockenen  K lötzen ähnliches, aber 
infolge seiner im m erhin grösseren  L ockerungstähig- 
keit in der Feuerungsanlage, w ertvolleres B renn
m aterial ergibt. Abfallstoffe au f diese W eise ver
arbeitet haben noch den grossen V orteil der V olum en
verm inderung, w odurch allein schon die A rb e it des 
H eizers nicht unbedeutend  erleich tert wird.

F ü r die K onstruktion  einer einw andfreien F eu e 
rungsanlage für H olzabfälle  ist aber nicht nur der 
H eizw ert, der Feuchtigkeitsgehalt des Brennstoffs 
bestim m end, sondern  auch seine äussere Form . Im 
allgem einen kann m an die H olzabfälle nach dieser 
R ichtung hin in langstielige und sperrige, splittrige 
bezw. körnige und in m ehlige unterteilen. Zu den 
ersteren  gehören z. B. alle Scheithölzer, Schöpfe, 
Schw arten, Säum linge, L attenabfälle  und ähnliche 
A bfallhölzer, zu den an zw eiter Stelle genannten  
alle kleineren K lötze sowie die A bfälle der H olz
bearbeitungsm aschinen, wie z. B. die H obel-S tem m - 
m aschinen- und B ohrm aschinen-Späne, H andhobel
späne und ähnliche. Zu den letzteren rechnen  aus
schliesslich das Sägem ehl und die ganz feinen H obel
m aschinenspäne.

Säm tliche langstieligen A bfälle sind stets au f 
eine L änge von höchstens 50 cm  gekürzt, am  besten 
aber noch kürzer der Sam m elstelle  für A bfallholz 
zuzuführen, und für die V erb rennung  eignet sich am 
besten  ein b re iter T reppenrost. D och  können mit 
gleich gutem  Erfolge gegebenenfalls auch S ch räg 
roste  V erw endung finden. E rsteren  ist das B renn
m aterial der L änge nach, also in der A chse des 
K essels aufzugeben, letzteren dagegen quer zu dieser 
bezw. in der B reitenrichtung der Feuerungsanlage. 
U m  das D urchfallen der A bfälle bei T reppenrosten  
zu verm eiden, sind die R ostspalten  w agerecht oder 
noch besser ein w enig geneigt, vorzusehen, so dass 
ein selbsttätiges N achrutschen des B rennstoßes m ög
lich ist und sich dasselbe bezw. die R ückstände der 
A bfälle  nicht festsetzen können. D er V orteil bei 
V erw endung von T reppenrosten  liegt aber, abgesehen 
von der leichten Bedienung auch darin, dass kein 
B rennm aterial unverbrann t durch den R ost fallen 
kann, weil die Gase des frisch zugeführten B renn
stoffes über die bereits in G lut befindlichen M engen 
streichen m üssen, w odurch auch die R auchentw ick
lung bezw. die R auchverbrennung günstig  beeinflusst

wird. Ä hnlich günstig liegt es auch bei den S ch räg 
rosten, trotzdem  hier schon eher einm al Brennstoff
teile unverbrannt durch den R ost fallen können, b e 
sonders wenn die A ufgabe nicht quer zur K esselachse 
erfolgt und sich dann leicht H olzstiele usw. in 
die R ostspalten  zw ängen, dort nur teilw eise ver
brennen  und der geregelten  Luftzufuhr h inderlich 
sind. D er N eigungsw inkel dieser R oste soll erfah rungs
gem äss etw a 30 G rad betragen , das V erhältn is der 
freien zur gesam ten  R ostfläche etw a nur 1 : 7 ,  da 
H olzabfälle ihres hohen Sauerstoffgehaltes wegen 
verhältn ism ässig  kleinere M engen V erbrennungsluft 
benötigen, als im G egensatz hierzu K ohlen und andere  
Brennstoffe. E benso  ist der B edarf an Zug nur 
gering und genügen hierfür bereits 10— 12 mm 
W assersäu le . D ie  R oststäbe der T rep p en ro s te  sollen 
bei etw a 35 m m  Stufenhöhe ungefähr 10 m m  stark  
sein bei einer Breite von etw a 100 m m . Bei S ch räg 
rosten  ist der bedeutend  grösseren L änge der einzel
nen R oststäbe für eine gute U nterstü tzung  derselben 
zu sorgen, dam it dieselben sich w eder verbiegen 
noch verziehen und jederzeit frei ausdehnen können.

ln  ähnlicher W eise  können auf T reppenrosten  
auch die splittrigen und körnigen H olzabiälle  nutz
bringend verb rann t w erden, vorausgesetzt, dass die 
Feuchtigkeit der A bfälle nicht m ehr als höchstens 
35— 40°/o beträgt. Schrägroste  eignen sich dagegen  
weniger für die V erbrennung  dieser feineren Abfälle. 
D ie G rösse der R oste im V erhältn iss zur H eizfläche 
des betreffenden D am pfkessels kann m an bei nicht 
zu feuchtem  M aterial (25 °/o) etwa, wie folgt annehm en : 

Bei F lam m rohrkesseln  zu 1 : 20 — 1 : 25, 
bei H eizrohr (Lokom obil-) kessel zu 1 : 25 — 1 : 30, 
bei W asserrohrkessel 1 : 30 — 1 : 35, 

w obei eine R ostbeanspruchung von ungefähr 100 kg 
B rennstoff pro  Q uadra tm eter R ostfläche unter n o r
m alen V erhältn issen  angenom m en ist, bezw. 150 kg 
pro  Q u ad ra tm eter R ostfläche bei flottem , bezw . m ässig 
forziertem  Betrieb. D ie genauen A bm essungen  m üssen 
jedoch  ‘stets von Fall zu Fall, am besten an H and  
von V erdam pfungsversuchen  festgelegt w erden und 
hierbei die A rt, Form  und K örnung der Abfallhölzer 
m it berücksichtig t w erden.

D ie beste  A usnützung  wird erzielt, w enn m an 
die Zuführung der H olzabfälle m it LIilfe autom atisch  
arbeitender A p p ara te  bewirkt. H ierbei wird m it einem  
verhältn issm ässig  sehr geringen L uftüberschuss und 
m ithin geringstem  W ärm everlust gearbeitet. Ü b er
dies aber erleichtern derartige A p p ara te  den D ienst 
des H etzers nicht unbedeutend, derselbe kann sich 
in einer ganz w esentlich vorteilhafteren  W eise um  
die B edienung und W artu n g  der übrigen K esselteile 
verd ien t m achen. D ie D am pfhaltung  ist durch E in 
bau  derartiger B rennstoff-Z uführungsapparate eine b e 
deutend  gleichm ässigere, so dass sich die K osten d er
selben ebenfalls bereits nach verhältn ism ässig  sehr 
kurzer Zeit durch  die höhere B etriebssicherheit und 
und W irtschaftlichkeit bezahlt m achen . A uch  dort, 
wo m an davon absehen m öchte, z. B. Sägem ehl zu 
brikettieren  und es vorzieht, diesen A bfallstoff in 
der E n tstehungsfo rm  direkt zu verbrennen , haben sich 
die Z uführungsapparate  sehr gut bew ährt, da  bei 
diesen ein Zurückschlagen der F lam m e, im M om ent 
der E ntzündung dieser staubförm igen Stoffe nicht
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m öglich ist und  som it die G efahr einer S taupexplosion 
und F euersgefah r weniger besteht. E in  w eiterer V o r
te il d ieser A p p ara te  besteh t in der M öglichkeit, m it 
denselben  nicht nur kleines oder grobstückiges M aterial 
zu verstochen, sondern  dieselben können so ein
regu liert w erden, dass auch gem ischte A bfälle zu
sam m en ohne Sortieren verheizt w erden können. G e
rade  hierin liegt der V orzug d ieser K onstruktion im 
G egensatz zu den Feuerungsanlagen  ohne Brennstoff
Z uführungsapparate.

B eträg t der Feuchtigkeitsgehalt der körnigen und 
m ehligen A bfälle  m ehr als 35— 40°/o, so em pfiehlt 
es sich, dieselben zu brikettieren  und die erzeugten  
B riketts au f besonders langen P lanrosten  zu ver- 
verheizen. D as F euergeschränk  dieser P lanroste  m uss 
a b e r  m it besonders grossen F euerungstü ren  versehen 
sein, um  eine schnelle und leichte B edienung der 
F euerung  m öglich zu m achen. D ie R oststäbe sollen 
bei ungelähr 8 m m  Stärke etw a 3 m m  Spaltw eite 
besitzen, die Länge der einzelnen S täbe soll 600 m m  
nicht überschreiten . V ielfach fändet m an den P lan 
ro st zur V erfeuerung  von A bfällen  auch als V o r
feuerung  ausgebildet, besonders bei den in H olz
bearbeitungsbetrieben  sehr viel benutzten Lokom obilen. 
Bei derartigen Feuerungen  w erden dann die R oststäbe 
m eistens m it geringem  G efälle, dem  K essel zu v e r
legt und der eigentliche Feuerungsraum  wird über 
dem  R ost mit gutem  S cham ottem auerw erk  ausge
kleidet. O ft findet m an auch in der F euerbuchse 
o d e r F lam m rohr des betreffenden K essels w eitere

Kleine Mitteilungen.
Unfälle in der Papierverarbeitung.

1. In einer Kartonnagenfabrik erlitt ein Zuschneider 
an einer Pappschere dadurch einen Unfall, dass er aus
glitt, als er den Pressbalken mittels des Tritthebels 
niederdrückte. Uni nicht zu fallen, suchte er Halt und 
griff mit der linken Hand auf den Pressbalken. Im 
selben Augenblick fuhr das Hebelmesser herunter, w o
durch zwei Finger zwischen Pressbalken und Messer 
so  verletzt wurden, dass das Fleisch einschliesslich der 
Nägel bis zum zweiten Knöchel abgedrückt wurde.

Der Unfall zeigt, warum es notwendig ist, dass die 
O berkante des Pressbalkens m indestens 3 cm von der 
Schneide des Hebelmessers entfernt ist.

2. In einer Stein- und Buchdruckerei reinigte ein 
Buchdrucker am Fundament einer Buchdruckschnell
presse den Satz. W ährend er hiermit beschäftigt war, 
stiess der Anleger an den Einrücker, wodurch sich die 
Maschine in Bewegung setzte. Die rechte Hand des 
Buchdruckers geriet infolgedessen in die M aschine und 
wurde sehr zerquetscht, wobei sogar der Mittelfinger 
bis zur Hälfte verloren ging.

Der Unfall hätte vermieden werden können, wenn 
die Sicherung des Ausrückers gegen unbeabsichtigtes 
Angehen der Maschine vom Anleger benutzt worden 
w äre.

3. An einer Steindruckschnellpresse fassten die 
Greifer des Druckzylinders infolge falscher Anlage eines 
Bogens diesen nicht vollständig. Er konnte daher von 
der Auswerftrommel nicht ausgelegt werden und

S cham otteringe angeordnet, w elche nicht nur dazu 
dienen, die V erb rennungstem peratu r m öglichst hoch 
zu halten, als besonders dazu beitragen, rauchfrei zu 
arbeiten . D as glühende Scham ottem auerw erk  be
w irkt eine fast m om entane  V erbrennung der frischen 
Gase, welche sich sofort nach dem  jedesm aligen  A u f
w erfen des B rennm aterials bilden. E ingehende V er
suche haben w iederholt ergeben, dass auch bei der 
V erb rennung  von H olzabfällen  im m er noch 60 bis 
70°/o vom  H eizw ert des betreffenden A bfallm aterials 
ausgenutzt w erden können, ein Resultat, w elches den 
allgem einen E rgebnissen  von norm alen K ohlenfeue
rungen verhältn ism ässig  nur wenig nachsteht, u m 
som ehr, wenn m an berücksichtigt, dass es sich in 
der H olzindustrie  m eistens nur um  kleine K raftan lagen  
von 5 0 —100 PS handelt, deren Feuerungsanlagen, 
m it K ohlen beheizt, Nutzeffekte von höchstens wohl 
6 5 —75°/0 ergeben dürften. A nderseits ab er arbeiten  
unzureichend konstruierte  Feuerungsanlagen zur V er
b rennung von H olzabfällen  oft nur m it einem  N utz
effekt von 30— 40°/o. D erartige  ungünstige A us
nützungsziffern lassen sich aber, wie oben dargelegt, 
in allen Fällen verm eiden, der E inbau zw eckent
sp rechender F euerungsanlagen  kann hier stets sichere 
A bhilfe bringen und dazu beitragen, nicht nur die A b 
fallstoffe zu beseitigen, was oft mit grossen K osten 
verbunden  war, sondern dieselben in einer ihrem  R o h 
stoff en tsprechenden  W eise w irtschaftlich  zu v er
w erten, w obei sich die K osten  der Feuerungsapparate  
m eistens bereits in ganz kurzer Zeit bezahlt m achen.

blieb auf dem Druckzylinder haften. Der M aschi
nenmeister ergriff nun den Bogen, um ihn vom Zylin
der abzuziehen. Hierbei wurde der rechte Arm von 
der Auswerftrommel erfasst, bis zum Ellenbogen zw i
schen Zylinder und Trommel gezogen und arg ge
quetscht.

Ein Schutzblech zur Deckung der Zusammenlauf
stelle von Druckzylinder und Trommel war zwar vor
handen, jedoch unbefugterweise vom Verletzten ent
fernt worden, der bei Benutzung des Schutzes vor 
schwerem Schaden bew ahrt geblieben wäre.

Aus der Papier-Zeitung (Berlin) Nr. 7 v. 24. 1. 1915.

Beleuchtungsmittel.
R u n d e r l a s s  d e s  M i n i s t e r s  f ü r  H a n d e l  u n d  
G e w e r b e  u n d  d e s  M i n i s t e r s  d e s  I n n e r n  

vom  11 Jan u ar 1915.
A n die H erren  R egierungspräsidenten  und den 

H errn  O berpräsiden ten  von Berlin sowie zur K en n t
nis m it dem  E rsuchen , im Sinne des E rlasses auf 
eine stärkere  V erw endung der E rsatzm itte l hinzu
wirken, an die H andelsvertretungen.

In dem  R underlasse vom  20. N ovem ber v. Js. 
ist bereits d a rau f hingew iesen, dass überall da, wo 
ein E rsa tz  des Petro leum s durch  andere B eleuchtungs
m ittel m öglich ist, der V erb rauch  von Petroleum  ganz 
eingestellt w erden m uss. D er andauernde M angel 
an Petro leum  veranlasst uns, die A ufm erksam keit 
von neuem  au f die E rsatzm itte l hinzulenken. A ls 
E rsa tzm itte l für Petro leum  kom m en, neben K erzen
beleuchtung  und Spiritus, dessen stärkere  V erw endung
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schon in m einem , des m itunterzeichneten M inisters 
für H andel und Gew erbe, E rlasse  vom 13. N ovem ber 
1914 em pfohlen ist, insbesondere in B etrach t:

a) elektrische B eleuchtung,
b) Steinkohlengasbeleuchtung,
c) L uftgasbeleuchtung,
d) A zetylenbeleuchtung.

D em  A nschluss an elektrische Z entralen dürften 
auch  un ter den gegenw ärtigen V erhältn issen  Schw ierig
keiten aus M angel an Installationsm aterial kaum  m ehr 
entgegenstehen, nachdem  der V erband deutscher E lek 
tro techniker im Benehm en m it den Fabrikanten  für 
Installationsm aterial seine N orm alien au f die M öglich
keit der V erw endung von E isenleitungen m it im 
p rägnierten  P apierhüllen  und w asserdichter M etall
um hüllung ausgedehnt hat. D ieses neue Installations
m aterial bietet, soweit es sich um  festverlegte L ei
tungen handelt, einen ausreichenden E rsatz  lü rK upfer- 
leitungeq. D as im A nschluss an diese festverlegten 
L eitungen erforderliche biegsam e M aterial ist in aus
reichenden M engen vorhanden. E bensow enig  begegnet 
die E rw eiterung  der Freileitungen zwecks A nschluss 
von O rtschaften  und einzelnen Gehöften an bestehen
de Freileitungsnetze Schw ierigkeiten, da auch für 
solche Freileitungen Eisen-N orm alien bereits ausge
arbeite t sind. D er A usdehnung der elektrischen B e
leuchtung in den Kreisen der M inderbem ittelten wird 
es insbesondere förderlich sein, w enn die E ntrich tung  
der Installationskosten durch Zulassung kleinerer T eil
zahlungen oder in sonst geeigneter W eise, z. B. durch 
E in rechnung  in die Tarife, erleichtert wird. A uch 
wird es sich un ter U m ständen em pfehlen, bei K le in 
installationen unter bestim m ten V oraussetzungen n ie
drigere S trom preise für eine gewisse Bezugszeit fest
zusetzen.. In ähnlicher W eise w ird der Ü bergang  von 
der Petroleum - zur S teinkohlengasbeleuchtung erleich
te rt w erden können. In grösseren  S tädten  ist viel
fach durch A ufstellung von G asautom aten die E in b ü rg e
rung  der S teinkohlengasbeleuchtung erzielt w orden.

Neue A nlagen zur E in führung  der L uftgasbe
leuchtung  w erden zurzeit kaum  in F rage kom m en, 
weil Benzin nicht für B eleuchtungszw ecke verfüg
b a r ist. D agegen w erden die bereits vorhandenen  
Luftgasanlagen öfter dadurch w ieder betriebsfähig 
gem acht w erden können, dass A zetylenerzeugungsan
lagen m it den vorhandenen  G asom etern  oder L eitun
gen der Luftgasanlagen verbunden w erden. A uch 
durchE inrich tung  neuer A zetylenanlagen zur B eleuch
tung wird sich häufig dem  M angel an Petro leum  a b 
helfen lassen. E s sind neuerdings K leinbeleuchtungs
appara te  für K arbid, K arbidid usw. in G ebrauch, 
die bei geringen A nlagekosten  innerhalb  von W o h n 
stätten  angebrach t w erden können. D ie H erstellung  
genügender M engen von K arbid ist im Inlande m öglich.

Ich ersuche Sie, m it N achdruck dafür zu sorgen, 
dass die nachgeordneten B ehörden und die H an d 
w erkskam m ern es sich angelegen sein lassen, die 
stärkere V erw endung der E rsatzm ittel a u f  jed e  ge
eignete W eise auch durch B elehrungen des Publikum s 
in der L okalpresse zu fördern.

D ie H andelskam m ern  haben A bdruck  dieses E r 
lasses mit dem  E rsuchen  erhalten, in gleichem  Sinne 
zu wirken.

Patentauszüge.
Kl. 35 a 269857 vom  2. A pril 1913. E i n r i c h t u n g  

z u r  s e l b s t t ä t i g e n  E i n s t e l l u n g  d e s  A n 
h a l t e n s  v o n  A u f z u g s f a h r s t ü h l e n .  Julius 
D onath  in B udapest.

D ie L ösung  der Aufgabe, die E inste llung  des 
genauen A nhaltens von A ufzugsfahrstühlen in den 
einzelnen Stockw erken, unabhängig  von der gerade 
zu fördernden  Last, selbsttätig  zu bew irken, ist b is
her au f rein elektrischem  W ege durch verhältn ism ässig  
um ständliche E in rich tungen  erfolgt. D iesen V o r
schlägen gegenüber bringt die neue E inrich tung  da
durch eine w esentliche V ereinfachung, dass sie die 
b isher zur V erh inderung  der Ü berlastung  elektrisch 
be triebener A uslegerkrane unm ittelbar benutzte  Be
einflussung des abgelenkten Lastseiles durch die L ast 
verw endet, um  das A usschaltw erk  und das B rem s
w erk des A ufzuges zu steuern. Zu diesem  Zw ecke 
dient zur A blenkung des L astseiles aus seiner L än g s
richtung eine Führung , die in beliebiger W eise  der
a rt ausschw ingbar g e lagert ist, dass sie gem äss dem  
aus der Spannung des abgelenkten Lastseiles en t
stehenden Seitendruck eine Schw ingung ausführt, 
w elche zur S teuerung des A usschaltw erkes und des 
B rem sw erkes für den A uszug dient. D ie A ussch a l
tung  wird h ierdurch nicht m ehr nach einer leben 
digen K raft von konstanter G rösse eingestellt, sie 
geschieht vielm ehr nach der jew eiligen B elastung 
selbsttätig  früher oder später, so dass das A nhalten 
a u f den einzelnen B eladeniveaus genau erfolgt. D urch 
die R egelung des H ebelarm es oder der G rösse der 
B rem skraft oder aber der D rosselung  des Luftpuffers 
kann m an die der jew eiligen B elastung genau en t
sp rechende B rem sarbeit einstellen, so dass das A n 
halten des Fahrstuh les w iederum  se lbsttä tig  und g e 
nau vonstatten  geht. G.

Grosslierz. Hess. Gewerbeinspektion.
D er G ew erberat Dr. M ü l l e r ,  W orm s ist zum 

V orstande der G ew erbeinspektion D arm stad t, A ssisten t 
G ew erberat Dr. S c h n e i d e r ,  O ffenbach zum V o r
stande d er G ew erbeinspektion W orm s ernann t w orden .

Unsere Berufsgenossen im Kriege.
Gewerbeassessor M i c h e l s ,  Leutnant der Reserve 

im Lothring. Infanterie-Regiment Nr. 158, z. Zt. krankheits
halber in Essen (Eisernes Kreuz seit Oktober 1914).

Major R e i n o 1 d , bei der Strassenbau- Inspektion 
Strantz, Feldpoststation 102 (Chambley).

Gewerbeassessor Dr. S c h w a n t k e ,  Leutnant d. L. 
im Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 99, 13. Kompagnie. 
Armee-Gruppe Gäde.

Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der 
Berliner Gruppe im laufenden Winterhalbjahr finden statt 
im F r a n z i s k a n e r  L e i s t b r ä u ,  Berlin W. 15, Kur
fürstendamm 31, Ecke Uhlandstrasse am 18. Februar, 
am 4.* und 18. März 1915. An dem mit * bezeich- 
neten Tage nehmen auch die Damen der Berliner Mit
glieder teil. — Gäste willkommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
Se i de l .

Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

F üi die S chriftle itung veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e v d e l  in Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31. 
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Neue mechanische Feuerungs-Beschickungsvorrichtungen.
Vo n  Dr .  F.  G e o r g i u s ,  L ichterfelde.

Der W ert der mechanischen Dam pfkesselfeuerun
gen in sozialer Beziehung ist bereits in dem Jahrgang 
1910 d. Z. (Heft 19) eingehender erörtert worden. In 
allgemeiner Beziehung liegt die Bedeutung der m echa
nischen Feuerung vor allem in der Ersparnis an Brenn
stoff, verbunden mit rauchschwachem  Betrieb durch 
bessere Ausnutzung des Brennstoffes infolge gleich
m assigerer Bestreuung des Rostes, sowie in der E r
sparnis an Heizerpersonal. Für letzteres liegt der Vor
teil dieser Feuerungsart auf gesundheitlichem Gebiet. 
Der Heizer wird der durch Hitze und schädliche Gase 
erschwerten Arbeit des Beschickens und Stocherns bei 
offener Feuertür sow ie überhaupt mehr oder weniger 
einer H antierung mit dem staubbildenden Brennstoff 
enthoben. Die letzten Jahre haben wiederum auf dem 
Gebiete der selbsttätigen Feuerungen eine Reihe von 
bem erkenswerten Neuerungen geschaffen, von denen 
einige, insbesondere W urfbeschickungseinrichtungen, 
in folgendem besprochen werden sollen.

Eine gleichmässige Bestreuung des Rostes mit 
Brennstoff wird bei den Feuerungen mit schwingender 
W urfschaufel bekanntlich dadurch erzielt, dass die 
Wurfscliaufel für jeden W urf verschieden gespannt 
wird und dadurch den Brennstoff mehr oder weniger 
weit wirft. Man erreicht dieses mit Hilfe von Spann
daumen, die auf einer umlaufenden Scheibe radial ver
stellbar angebracht sind und vielfach auch w ährend des 
Betriebes selbsttätig von W urf zu W urf verstellt w er
den. Zweckmässig ist eine Anpassung der vor die 
W urf schaufei zu bringenden Brennstoffmenge an den 
jeweiligen W urfschaufelausschlag und damit an die 
W urfweite, wie es die Firma T o p f & S ö h n e  in E r 
f u r t  bei ihren Beschickern vorsieht. Bei einer neuen 
Einrichtung dieser Art benutzt diese Firma einen Kreis
schieber zur Regelung der Brennstoffmenge. (Fig. 49.) 
D ieser Schieber 3 ist als Boden des Brennstofftrichters 
ausgebildet und mit Vorsprüngen 6 versehen, die in ver
schiedenen radialen Abständen angebracht sind, um 
ein Mitnehmen des Brennstoffes durch den Schieber zu 
sichern. Der Schieber ist ferner zur Auflockerung des 
Brennstoffes mit einer in den Behälter hineinragenden, 
mit Armen 8 ausgerüsteten W elle 7 verbunden. Der 
Zugang von der Schieberoberfläche zur Feuerung wird 
durch einen senkrechten und einen wagerechten Schie
ber 10 und 9 geregelt, die beide als Abstreicher für den 
Kreisschieber dienen. Durch Leitbleche x und y wird 
der Brennstoff vor die W urfschaufel 5 geleitet, die ihn

periodisch mit verschiedener W urfkraft auf den Rost 
schleudert. Die verschiedene Anspannung der W urf
schaufel erfolgt wie bekannt durch ein Steuerrad mit 
mehreren, in verschiedenem radialem Abstand vor
gesehenen Anschlägen. Durch eine zweite Gruppe von 
Anschlägen an dem gleichen Steuerrad wird der Kreis
schieber absatzw eise bewegt, und zwar in W inkel
drehungen, die dem jeweiligen Ausschlag der W urf
schaufel entsprechen. Der weitere Wurf erfolgt dem-

Fig. 49.

nach mit einer grösseren Menge als der kürzere. Es 
geschieht dieses aus dem Grunde, weil bei weiterem 
W urf ein Teil des Brennstoffes sein Ziel, den ent
legeneren Rostteil, nicht erreicht, sondern auf die nähe
ren Rostteile fällt.

Unter den neuen mit selbsttätiger Verstellung der 
W urfweite arbeitenden Beschickern ist eine Vorrich
tung der S ä c h s i s c h e n  M a s c h i n e n f a b r i k  
v o r  m.  R i c h a r d  H a r t  m a n n  i n  C h e m n i t z  zu 
erwähnen. Bei allen diesen Beschickern mit selbst
tätiger Einstellung der Spanndaumen ist die Änderung 
der W urfweite eine derartig vielstufige, dass eine völ
lig gleichmässige Rostbestreuung erreicht wird. Der



54 S O Z I A L - T E C H N I K 5. H eft

Antrieb der neuen Vorrichtung der erwähnten Firma 
erfolgt mittels eines Zahnrades a (Fig. 50, und 51), auf 
dessen W elle eine Klauenkupplung d angebracht ist, 
die mit dem lose auf der W elle sitzenden Doppelzahn
rad b, c in Eingriff gebracht werden kann. Die Räder

b, c haben verschiedene Teilkreisdurchm esser und 
arbeiten auf entsprechende, auf gemeinsamer W elle 
sitzende Räder e, f, denen also eine verschiedene G e
schwindigkeit erteilt wird. Das Rad e trägt ein Ex
zenter g, auf dem eine unrunde Scheibe h sitzt, deren 
fester Bolzen i in einem radialen Schlitz des Rades f 
kulissenartig geführt ist. Die Scheibe h muss daher 
die gleiche Umlaufsgeschwindigkeit haben wie das 
Rad f und muss sich gegenüber dem Rad e relativ be
wegen. Bei der unrunden Scheibe h, die den auf der 
W urfschaufel welle sitzenden, unter dem Einfluss der 
Feder 1 stehenden Hebel k spannt, wird hierdurch die 
Entfernung des Abschlagpunktes vom W ellenmittel
punkt stetig geändert, so dass die W urfschaufel ver
schiedene Anspannung in zahlreichen Stufen erhält.

Ein bisher nicht angewendetes Mittel, und zwar 
die Bewegungsübertragung durch W älzhebel, benutzt 
C o n r a d  F i s c h e r  in F r a n k f u r t  a. M. zur Ein
wirkung auf den W urfschaufelhebel. W enn man zwei 
Hebel derart mit ihren Enden gegeneinander wirken lässt, 
dass sie sich um ein bestimmtes Stück gegen einander ab 
wälzen, so geht die Bewegungsübertragung in der W eise 
vor sich, dass der angetriebene Hebel mit grösserer Kraft, 
aber geringerer Geschwindigkeit zur Bewegung kommt; 
darauf nimmt die Kraft ab, aber die Bewegung wird be
schleunigt. Durch geeignete Abmessung und Anord
nung der Hebel hat man es in der Hand, die W urf
schaufelbewegung langsam beginnen und schliesslich 
zu einer kräftigen Schleuderbewegung w erden zu las
sen. Die Einrichtung kann in der aus der Fig. 52 e r
sichtlichen W eise ausgebildet werden. Die schw in

gende W urfschaufel ist auf der W elle e angebracht, die 
ausserhalb des W urfgehäuses einen Hebel h trägt, auf 
dem sich der antreibende Hebel g abwälzt. Die Bewe
gung des Hebels g erfolgt bei der dargestellten Ein
richtung durch einen Kniehebel 1 mit Hilfe eines Kur-

Fig. 51.

beltriebes. Das Fussgelenk o des Kniehebels ist ver
stellbar mittels eines H andrades. Auf diese W eise 
kann die W irkungszone der W urfschaufel vor- und zu

rückbewegt werden. Eine weitere Veränderlichkeit der 
Beschickung wird durch Verstellung des Hebels g e r
reicht. Dieser ist auf einer Exzenterscheibe q dreh
bar angebracht. Die Drehung der Scheibe q, durch die 
die Lage des Hebels g verändert w ird, erfolgt se lbst
tätig durch ein Gesperre s r. Die W urfweite ändert
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sich somit selbsttätig  von Wurf zu Wurf. Durch das 
Sperrwerk wird gleichzeitig das Brennstoffzuführungs
rad angetrieben.

W urfschaufelpendelungen und des Geräusches des 
Schlages. Auf der W urf schaufei welle wird ein Puffer
hebel angebracht, der mit einem im Lagergehäuse be
findlichen Pufferzylinder zusammenarbeitet. Das Lager
gehäuse ist bis zu einer bestimmten Höhe mit einer 
Flüssigkeit wie Öl, Glyzerin o. dgl. gefüllt. Beim 
Schlag der Schaufel trifft die Pufferplatte auf ein Flüs
sigkeitskissen und bremst die Bewegung geräuschlos 
ab.

Von der M a s c h i n e n f a b r i k  V o r h ö l z e r  
i n  H o f  i. B. wird seit einigen Jahren eine Be
schickungsvorrichtung gebaut, bei der die W urfschaufel 
eine Bewegung ausführt, die etwa der Bewegung einer 
Handschaufel entspricht (zu vgl. Jahrgang 1910 d. Z.,
S. 383/84). Neuerdings baut Vorhölzer noch eine etwas 
vereinfachte Form dieser Type, wie sie in den Fig. 53 
bis 55 dargestellt ist. Die W urfschaufel a ist bei dieser 
Ausführung an einem pendelnd aufgehängten Hebel
paar b auf einer Achse c drehbar angebracht und wird 
mit ihrem unteren Hebelende d mit Rollen in Führungen 
e so gesteuert, dass sie in ihrer in der Fig. 53 darge
stellten Aufnahme- und Bereitschaftsstellung mit ihrem 
vorderen, dem Rost zugewendeten Ende aufwärts ge
richtet ist und sich beim Vorschnellen allmählich mit 
der Vorderkante senkt. Es wird dadurch ein zweck
m ässiger und unbehinderter Abwurf des Brennstoffes 
erreicht. Die Bewegung der Wurfschaufel erfolgt wie 
üblich durch eine Daumenscheibe f, die auf den auf der 
W urfschaufelachse e sitzenden Hebel g wirkt und da
durch die den Wurf hervorrufende Feder h spannt. Beim 
Abgleiten des Hebels g von der Scheibe f wird die 
Schaufel a vorgeschnellt und streut den Brennstoff über 
den Rost. Um eine verschiedene W urfweite zu errei
chen, ist die Feder h, eine Schlossfeder, an einem 
Hebelsystem i, k befestigt, auf das eine unrunde 
Scheibe m einwirkt. Die Bewegungsübersetzung ist so 
gewählt, dass die Scheibe m eine verhältnismässig ge-

Der Zweck einer neuen Einrichtung von S e y - 
b o t h & C o . in  Z w i c k a u  ist die Dämpfung der

Fig. 55.

ringe Umlaufgeschwindigkeit erhält und auf diese W eise 
durch Druck gegen die Rolle des Hebels k die Feder

*

Fig. 54.
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Spannung und damit die W urfweite ändert. Die Brenn
stoffzuführung wird durch eine Fächerwalze n vorge
nommen, die ihren Inhalt in die W urfschaufel abgibt. 
Um auch ungleichstückigen und grobstückigen Brenn
stoff verfeuern zu können, ist in den Fülltrichter eine 
Brechwalze eingebaut.

Bei Schräg- und Treppenrostfeuerungen erübrigt 
sich naturgem äss eine W urfvorrichtung, da der Brenn
stoff sich allein durch die geneigte Lage der Rostfläche 
verteilt. Hier geht die mechanische Brennstoffzufüh
rung nur in der W eise vor sich, dass die Kohle durch 
einen Kolben o. dgl. dem oberen Rostende zugeführt 
wird. Ebenso benutzt man mechanisch bewegte 
Brennstoffvorschubkolben bei Unterschubfeuerungen.

Die F i r m a  F. F r i c h s  N a c h f o l g e r  in A a r h u s  
(Dänemark) führt seit einiger Zeit eine mechanische 
Feuerung aus, die sich durch eine eigenartige Steue
rung des Brennstoffkolbens auszeichnet. (Fig. 56 und 
57.) Als Triebkraft dient ein Elektromotor, dessen 
Strom selbsttätig in beliebigen Zeiträumen geschlos
sen und unterbrochen wird. Der Brennstoff wird aus 
dem Trichter a durch einen in einem Gehäuse b glei
tenden Kolben in die Feuerung gedrückt. Die Bewe
gung des Kolbens erfolgt durch eine Kurbel, die durch 
Zahnräderübersetzungen und Schneckentrieb vom Elek
tromotor m angetrieben wird. Die Stromzuführung 
zum Motor wird durch die Kontakte p und q bewirkt, 
die mittels des um einen Zapfen r drehbaren Kontakt
stückes s geschlossen werden können. Bei der D re
hung des Kurbelzapfens d schlägt dieser auf zwei dia
metral zu einander angebrachte W inkelhebel t und u. 
Der erstere ist mit einem Arm w verbunden, der auf 
dem Zapfen r befestigt ist. Ein zweiter Arm x des 
Zapfens r ist mit der Kolbenstange y eines mit einer 
Regelungsschraube 1 versehenen Hemmwerks z ver
bunden. Die Arme x und w bilden also einen zwei
armigen Hebel. Ein Gegengewicht 3 des Armes x ist 
bestrebt,«den Kolben des Hennnwerks z in die tiefste 
Lage zu bringen. Der Arm w wirkt mit einem An
satz 4 auf das Kontaktstück s. Der zweite, durch die 
Kurbel d beeinflusste Hebel u wirkt auf eine senkrecht 
verschiebbare gefederte Stange 7, die einen Arm 8 be
wegt. Dieser hat einen Ansatz 9, der das Kontaktstück 
s in entgegengesetzter Richtung wie Ansatz 4 drehen 
kann. Wenn der Kurbelzapfen bei seiner Drehung im 
Sinne des Pfeiles gegen den Hebel t stösst, wird der 
Arm w nach links und der Arm x mit dem Gegen

gewicht nach oben gedreht. Der Kolben des Hemm
werks gelangt dadurch in seine oberste Lage. W enn 
bei weiterer Drehung der Kurbelzapfen d den Hebel 
u umlegt, w ird durch Anheben der Stange 7 entgegen 
der Federspannung der Ansatz 9 des Kontaktstückes 
nach rechts gedreht und der Strom unterbrochen, so 
dass der Motor stehen bleibt. Der Ansatz 9 geht dann 
unter der W irkung der Feder sofort w ieder zurück, 
während das Kontaktstück s in der unterbrochenen 
Stellung bleibt. Die Verhältnisse werden nun so ge
wählt, dass das Stillsetzen des M otors in dem Augen
blick eintritt, wo der Kolben ganz bis in die Feuerung 
geführt ist. Der Motor steht so lange still, bis der 
Kolben des Hemmwerks z unter dem Einfluss des G e

wichts 3 in die unterste Lage gesunken ist. Der An
satz 4 wird hierdurch nach links gedreht und das Kon
taktstück s in die strom schliessende Lage zurückgeführt. 
Der Ansatz 9 ist schon vorher unter der W irkung der 
Feder 6 zurückgegangen und bildet daher kein H inder

nis für die Drehung des Kontaktstückes. Die Pausen, 
während der der Motor in Ruhe bleibt, sind also von 
der Geschwindigkeit des Hemmwerkkolbens abhängig
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und können nach Belieben durch die Einstellschraube 1 
geregelt w erden.

In noch einfacherer W eise wird die Bewegung des 
Brennstoffvorschubkolbens durch eine neue Vorrich
tung der A.-G. S m i t h  M y g i n d  & H ü t t e m e i e r  
in K o p e n h a g e n  geregelt. (Fig. 58.) Der Kurbel
trieb M, C für den Brennstoffkolben ist mit der W elle 
B verbunden, die die Scheibe A lose drehbar und die 
Kulisse D fest aufgekeilt trägt. Die Scheibe A erhält 
von irgend einer Quelle ihren Antrieb. In der Kulisse 
gleitet die unter Federwirkung stehende Klinke E. 
Die Feder ist bestrebt, die Klinke in Eingriff mit den 
Innenzähnen H zu bringen. Dieser Eingriff wird aber 
nur zeitweise mit Hilfe des Hebels J zugelassen, der 
unter Einwirkung der unrunden Scheibe K steht und 
mit dieser durch eine nicht dargestellte Feder in Be
rührung gehalten wird. Die Bewegung der Scheibe K 
wird von der Scheibe A abgeleitet, jedoch mit verän

derlicher Übersetzung. Im Ruhezustand der Vorrich
tung ist die Klinke E nicht mit einem Zahn H in Ein
griff, da der kreisbogenförmige Teil des Rades K den 
Hebel J gegen die Rolle F der Klinke drückt und damit 
diese ausser Eingriff hält. W enn aber der Hebel J in 
die Aussparung der Scheibe K gelangt, hat die Klinke 
E freies Spiel und kann sich gegen den Rand der 
Scheibe A legen, so dass die Kulisse D von dem näch
sten Zahn H mitgenommen wird, wodurch auch der 
Brennstoffkolben einen Antrieb erfährt. Nach einer 
vollen Umdrehung der Scheibe A wird die Klinke E 
durch den inzwischen in seine Normallage zurückge
brachten W inkelhebel J w ieder ausser Eingriff mit dem 
Zahn H gebracht. Durch Änderung der Übersetzung 
zwischen den Scheiben A und K können die Zeiträume, 
in denen ein Brennstoffvorschub in die Feuerung vor
genommen wird, beliebig geändert werden.

Neue Riemenaufleger und Riemenrücker.
V on Ingenieur B. G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Bei den bisherigen Riemenaufiegern mit metalle
nem Auflegefinger, der wagerecht unter den Riemen 
geschoben wird, um diesen anzuheben, zu führen und 
auf die Festscheibe zu bringen, ist der Finger in der 
W eise auf einem Träger befestigt, dass er sich um eine 
an der Handstange befestigte, parallel zur normalen 
Stellung des Auflegefingers angeordnete Achse drehen 
kann. Der Finger kann also nicht allen Bewegungen 
des Riemens folgen und sich besonders nicht von die
sem lösen, wenn die Bewegung seines Trägers durch 
die Riemenscheibe oder die Transm issionswelle auf
gehalten ist. In einem solchen Falle, der beispielsweise 
vorkommt, wenn man für eine bestimmte Riemenscheibe 
einen Riemenaufleger benutzt, der für eine andere 
Scheibe gebaut ist, würde die Handstange trotz der 
gelenkigen Anordnung des Fingerträgers zurückgestos- 
sen werden, woraus Verletzungen des Arbeiters ent
stehen könnten. Diesen Übelstand will der von P a u l  
H a i l o t  in V e r s a i l l e s  in Vorschlag gebrachte 
Riemenaufleger*) beheben, der in Fig. 59 und 60 in 
Seiten- und Vorderansicht dargestellt ist.

Der unter den Riemen greifende Auflegefinger 1 ist 
konisch ausgeführt, damit er leicht unter den Riemen 
eingeführt werden kann, und mit einem senkrechten 
Schaft in dem röhrenförmigen Halter 2 drehbar ge
lagert. Der Halter ist auf der Haltestange so bew eg
lich befestigt, dass er sich in einer lotrecht zur Achse 
des Fingers stehenden Ebene um einen Bolzen 3 drehen 
kann, der in der federnden Gegenhülse 4 einstellbar 
befestigt ist. Das untere Ende des röhrenförmigen 
Halters liegt gegen ein auf der Vorderseite der Gegen
hülse 4 befestigtes Segment 8 an. D er Finger kann 
sich also um zwei verschiedene Achsen drehen, näm 
lich einmal um eine parallel zum röhrenförmigen Halter
2 und konzentrisch zu ihm stehende Achse und dann 
um eine lotrecht zu diesem Halter stehende Achse. 
Um jede Verschiebung oder Drehung des Halters beim

*) Patent 264 841/47 d.

Beginn des Auflegens zu verhindern und den Aufleger 
in der Ebene der Achse des Fingers festzuhalten, wenn 
der Riemen angehoben wird, ist der Teil 4 der H alte
stange aus einem Stahlrohr hergestellt, dessen oberer 
Teil senkrecht fortgeschnitten ist, so dass ein hülsen
förmiges Gegenlager gebildet wird. Der Abstand des

Fig. 59. Fig. 60.

Halters vom oberen Teil der Haltestange kann durch 
eine M utter 7 geregelt werden. Das obere Ende des hül
senförmigen Stangenteils läuft in eine Scheibe 9 aus, die 
parallel zu einer auf dem rückwärtigen Ende des Auf
legefingers befestigten Scheibe 10 steht und den Finger 
zwingt, sich in einer Achse zu drehen, die lotrecht zum 
Drehzapfen 3 -steht. Am oberen Ende der Scheibe 10 
ist ein wagerechter Haken befestigt, der über den Rand 
der Scheibe 9 greift und somit den Finger und seinen 
Halter mit bezug auf die Haltestange sicher führt. Um 
den Riemen aufzulegen, wird der Finger unter den
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Riemen geschoben. In dem Augenblicke, wo das obere 
Ende der Haltestange sich gegen die T ransm issions
welle legt, setzt der Halter seine Bewegung fort, indem 
er sich aus dem hülsenförmigen Teil der Haltestange 
löst und dann um den Drehzapfen 3 schwingt, wobei 
sich der Finger selbsttätig vom Riemen trennt, ohne 
dass die Haltestange in Mitleidenschaft gezogen wird.

Da die Treibriemen meist straff gespannt laufen, 
werden bei Riemenauflegern mit drehbarem Aufleger
dorn die glatten M itnehinerdorne im kritischen Moment 
des Riemenauflaufs leicht fortgedrückt. Aber auch der 
gerauhte zylindrische Mitnehmerdorn genügt den An
forderungen nicht, weil er zwar in der W ellenachsen
richtung Stand hält, aber seitw ärts ausweichen kann. 
W ird ferner berücksichtigt, dass alles Einstellen — 
passend zur Riemenbreite — dem hantierenden Arbeiter 
lästig fällt und meistens ausser acht gelassen wird, und 
ferner, dass eingebaute, einstellbare Gegenscheiben am 
Dornende zum Aufzwingen des Riemens auf die Rie
menscheibe dem Arbeiter sogar gefährlich werden kön
nen, so ergibt sich, dass die vorhandenen Systeme dem 
eigentlichen Zweck nur teilweise entsprechen. Bei dem 
von O s k a r  H. G e b a u e r  in B e r l i n  stammenden, 
in Fig. 61 und 62 dargestellten Riem enaufleger*)

Fig. 62.

findet nun ein nach seiner W urzel konisch verlaufender 
Dorn a Verwendung, der wellenförmig abgesetzt ist 
und eine gerauhte Oberfläche besitzt. Dadurch wird 
erreicht, dass das Heruntergleiten des Dornes von der 
Riemenscheibe in der Richtung der W ellenachse auf
gehalten wird. Andererseits wird das seitliche Aus
weichen des Dornes durch seinen nach der Wurzel zu 
stärker werdenden Durchmesser aufgehoben, der selbst 
bei seitlicher Verstellung des Dornes, also unter einem 
Winkel zur Wellenachse, auf der Riemenscheibe zur 
Anlage kommt und somit das Abgleiten verhindert. Da 
der Arbeiter den Riemenaufleger an der meist langen 
Handstange, also an einem langen Hebelarm, zu hand
haben hat, ist es auch notwendig, das Eigengewicht des 
Riemenauflegers auf das äusserste herabzudrücken. 
Deshalb hat hier die Mitnehmerspindel., einen stern
förmigen Querschnitt erhalten. W äre der Arbeiter im
stande, den Riemen mit der Umlaufgeschwindigkeit des

Riemenscheibenlaufkranzes aufzulegen, so würde die 
Drehung der M itnehmerspindel aufgehoben und sich als 
Querschnitt die dreistrahlige Sternform empfehlen. Meist 
kommt aber die Mitnehmerspindel beim Riemenauf
legen in Drehung, so dass sich der fünfstrahlige Quer
schnitt als zweckmässig erwiesen hat. Die M itnehmer
spindel ruht hierbei stets mit ein bis zwei Strahlen auf 
der Riemenscheibe im kritischen Moment des Auflaufs, 
so dass die Riemenspannung durch die gegenüber
liegenden Strahlen sicher auf die Riemenscheibe über
tragen wird, wodurch ein verhältnismässig grösser 
Flächendruck entsteht, der in Verbindung mit den w el
lenförmigen Ansätzen der Strahlen den sicheren Halt 
der M itnehmerspindel auf der Riemenscheibe gew ähr
leistet. Die Benutzung eines Auflegers mit der neuen 
M itnehmerspindel gestaltet sich deshalb einfach, weil 
keine Einstellung für die Riemenbreite zu erfolgen hat 
und die eigentliche Auflegearbeit des Riemens durch 
die Spindel selbsttätig erfolgt. Der Riemen wird m it
tels der Spindel auf die Riemenscheibe in deren D re
hungssinn gehoben, wofür schon die Auflage eines 
Teils der Spindel genügt. Solange der Riemen noch 
lose ist, w ird die Spindel vermöge der stärker w erden
den Konizität sich auf die Riemenscheibe heraufwälzen 
und dadurch den Riemen mit aufschieben, gegebenen-

*) Patent 266 231/47 d.

falls schliesslich mit Hilfe der drehbaren Gegenscheibe. 
Sobald die Zugspannung auftritt, hört die Aufwälzung 
der M itnehmerspindel auf, da diese jetzt im D rehungs
sinn der Riemenscheibe folgt. Die Mitnehmerspindel 
ruht dann meist mit zwei Strahlen auf der Riemen
scheibe durch den Druck der Zugspannung des Rie
mens, während dieser der Riemenscheibe folgen will, 
weil die M itnehmerspindel vermöge des grösseren 
Flächendruckes so viel Reibung erzeugt, dass sie dem



5. H eft S O Z I A L - T E C H N I K 59

Riemen einen Stützpunkt für den nun selbsttätig er
folgenden Auflauf auf die Riemenscheibe gibt.

Einen Aufleger,*) der ebenfalls ein leichtes und 
gefahrloses Arbeiten ermöglichen soll, besonders wenn 
es sich um das Auflegen stark gespannter und sehr 
breiter und dicker Riemen handelt, bringen S e v e r i n o 
B o n e 11 i und G u i s e p p e  M o n t e c u c c o  in 
N o v i  L i g u r e  b. Genua. Eine Ausführungsform 
desselben ist in Fig. 63—65 in Vorder- und Seiten
ansicht sowie einem Schnitt durch die Haltenabe dar
gestellt.

In der Nabe, die aus zwei auseinanderklappbaren 
Schalen besteht, ist eine Spirale d vorgesehen, die aus 
einem flachen Stahlbande besteht und kaum mehr als 
eine W indung bildet. Das eine Ende f dieser Spirale 
ist mit einem zwecks leichteren Anbringens ebenfalls 
zweiteiligen Kettenrade e verbunden, das in einer ring
förmigen Nut der Nabe lose gelagert ist und eine end
lose Kette trägt. Das andere Ende der Spirale ist an 
einem Flansch 1 der Nabe befestigt. An diesem Flansch 
sind mittels Schrauben zwei Speichen m befestigt, die 
ein Kreissegment o aus Blech tragen. Die Krümmung 
dieses Kreissegmentes entspricht derjenigen der Rie
menscheibe, so dass seine Aussenseite sich mit dem 
Scheibenkranz in einer Linie befindet. Auf dem Kreis
segment ist eine senkrechte Rippe angebracht, die jene 
Fläche in zwei dreieckige Zonen einteilt und infolge 
ihrer Schrägstellung zum Riemenscheibenrand den Rie
men auf die Scheibe hinüberschiebt. Die zweiteilige 
N abe wird durch einen gleichartigen Ring mit seit
lichen Ansätzen an einem Träger befestigt, so dass sie 
njit der W elte konzentrisch liegt. Zwischen der Spirale 
d und der W elle ist ein Spielraum von einigen Milli
metern gelassen, damit bei Nichtbenutzung der Vor
richtung die W elle sich drehen kann, ohne die Spirale 
zu berühren. Zwecks Auflegens des Riemens auf die 
Scheibe bringt man ihn auf den Kranz des Sektors, der 
in der Ruhelage infolge seines Gewichtes immer nach 
unten hängt. Darauf zieht man die Kette an und er
hält unter geringem Kraftaufwand eine stärkere T o r
sion der Spirale, die sich schliesslich gegen die W elle 
anlegt. Die W elle zieht dann die Spirale und auch den 
beweglichen Teil des Riementrägers mit sich, der bei 
seiner Umdrehung den Riemen mit seinem Rande er
fasst und ihn allmählich auf die zylindrische Fläche o 
schiebt, während gleichzeitig die Rippe den Übergang 
des Riemens auf die Scheibe bewirkt. Sobald der 
Riemen auf die Scheibe aufgelegt ist, lässt man die 
Kette los; die flache Spirale erw eitert sich und tritt 
von der Welle zurück, so dass die Vorrichtung in ihre 
Ruhelage zurückkehren kann.

Von H e r m a n n  R i c h t e r  in B e l m s d o r f  bei 
Bischofswerder stammt ein Aufleger mit einem in einer 
Schlitzführung auf beliebige Scheibengrösse einstell
baren  Aullegerarm ,**) durch w elchen ein sanftes und 
stossfreies Auflegen des Riemens auf die Scheibe er
zielt werden soll. An dem auf der W elle 4 befestig
tem Blechsektor 1 (Fig. 66 und 67) ist in einem 
Schlitz 2 verschiebbar die Konsole 7 angeordnet, die 
den um einen Bolzen drehbaren Auflegearm 9 trägt, 
in dem eine Reihe von Rollen gelagert ist. Das frei

schwingende Ende des Armes ruht auf einem Feder
bügel 12, dessen T räger in einem Schlitz des Blech
sektors verstellt werden kann. Nachdem der Arbeiter 
die Konsole und den Federbügel mittels der Flügel
schrauben der Grösse der Riemenscheibe entsprechend 
in passender Höhe in der Platte festgestellt hat, er
fasst er den an dem Blech befestigten Griff und 
schwingt den Aufleger um die Welle aufwärts. Der 
Riemen wird bei dieser Bewegung zuerst von den in 
dem Auflegerarm angeordneten Rollen unterfasst, w o
bei der Arm entgegen der W irkung des Federbügels 
sich einstellt und bei weiterer Vorwärtsschwingung

durch seine schräge Endfläche den Riemen auf die 
Riemenscheibe hinüberdrückt. Durch Anordnung des 
kräftigen, verstellbaren Federbügels, der dem Arm als 
federndes W iderlager dient, ist es möglich, den Arm 
derart einzustellen, dass sein freischwingendes Ende 
die Riemenscheibe um einige Zentimeter überragt. 
Hierdurch wird erreicht, dass der Riemen nicht über 
die scharfe Kante der Riemenscheibe auf diese ge
zwängt wird, sondern sich sanft und ohne Reibung an 
der Scheibenkante auf den Riemenscheibenumfang hin
überschieben lässt.

Einen Aufleger mit mehreren, den Auflegearm bil
denden Laufrollen hat sich M a x  F l e i s c h e r  in 
R a d e b e u l  schützen lassen.**) Bei der in Fig. 68 
und 69 dargestellten Ausführungsform besteht der 
obere biegsame Auflegerschaft aus einer mit einer In
nenversteifung versehenen Schraubenfeder a, an deren 
beiden Enden je eine Muffe b, e befestigt ist. Das 
offene Ende der Muffe e dient zum Einstecken der 
mit mehreren Handgriffen versehenen Verlängerungs
stange. An der oberen Muffe ist ein Flacheisen be
festigt, auf dessen senkrechten Zapfen je eine Leit
rolle o sitzt, die an den Seitenkanten der Riemen
scheibe und des Riemens zur Anlage kommt. Auf dem 
durch die Flacheisenmitte gezogenen Bolzen p ist dreh
bar ein Rahmen q aufgeschoben, der eine Anzahl von 
Rollen trägt. Die Anordnung der Rollen ist derart ge
troffen, dass für den Riemen andere Rollen vorgesehen 
sind als für die Riemenscheibe. Die Rollen r, auf denen 
die Scheibe läuft, liegen nämlich tiefer in dem Rahmen 
als die Rollen s, die zum Tragen des Riemens dienen. 
Der Übelstand der bekannten Anordnungen, wo Scheibe 
und Riemen auf derselben Rolle laufen und infolge
dessen Stösse und starke Reibung auftreten, weil

*) Patent 258 907/47 d.
**) P aten t 277 982/47 d. **) Patent 274 059/47 d.
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Scheibe und Riemen beim Auflegen des Riemens zu
nächst noch verschiedene Geschwindigkeiten haben, ist 
also bei dem neuen Aufleger vermieden.

Fig. 68.

Fig. 69.

Eine Vorrichtung zum Verschieben des Riemens 
auf die Fest- oder Losscheibe mittels eines durch eine 
Schraubenspindel bewegten, die Riemengabel tragen

den Gleitstückes*) bringt A l b e r t  S c h o l z  in 
R a t i n g e n .  In dem Tragbock f (Fig. 70) ist die 
Gewindespindel a drehbar, dagegen die Führungs
stange b festsitzend gelagert. Beide sind durch das 
Gleitstück d, welches die Riemengabel trägt, aer-

*) P a ten t 275 637/47 d.

art verbunden, dass das Gleitstück durch Drehen der 
Spindel auf der Stange b verschoben werden kann. 
Auf der Gewindespindel sitzt ferner ein gleichfalls mit 
Gewinde versehenes T riebrad c, welches durch eine 
Druckfeder stets mit der Losscheibe in Berührung ge
halten wird. Dreht man die Spindel, so dass das G leit
stück mit der Riemengabel in Richtung nach der F est
scheibe w andert, so wird sich das T riebrad ebenfalls 
in dieser Richtung etwas vorschrauben. Es kommt da
bei so fest an die Losscheibe zur Anlage, dass zw i
schen beiden Teilen eine Art Verkeilung stattfindet 
und die Losscheibe durch W eiterdrehen der Spindel 
in Drehung gebracht wird, weil auch zwischen der 
Spindel und dem Trieb eine Verkeilung eingetreten ist. 
Sowohl das Verschieben des Riemens als auch das 
Andrehen der Losscheibe erfolgt nur durch eine Be

dienung der Spindel mittels des H andrades h. Beim 
Ausrücken des Riemens wird das T riebrad an der Los
scheibe leicht schleifen. Bei Antrieben, welche schwer 
in Bewegung zu setzen sind, können Triebrad und Los
scheibe verzahnt ineinandergreifen; es erfolgt dann die 
Mitnahme des T riebrades durch die Spindel, nicht durch 
Gewinde, sondern durch ein einseitig w irkendes Sperr
werk.

Ferner ist noch eine von Ch. W. F. H a n s e n  in 
F l e n s b u r g  stammende, selbsttätige Ausrückvorrich
tung für Riemenscheiben zu erwähnen,*) bei welcher 
eine von der Ü berlastung der Arbeitsmaschine abhän
gige Sperrvorrichtung die Antriebsscheibe entkuppelt, 
während gleichzeitig eine weitere Vorrichtung den Rie
men von der Antriebsscheibe auf die mit ihr auf der
selben W elle befindliche Losscheibe überführt. Durch 
diese doppelte und in Fig. 71—73 in einer Ausfüh
rungsform dargestellte Ausrückvorrichtung ist in er
höhtem M asse die Betriebssicherheit gewährleistet, in
sofern, als bei Ü berlastung der Arbeitsmaschine nicht 
nur sofort die der Arbeitsmaschine die Bewegung m it
teilende Riemenscheibe entkuppelt, sondern auch gleich

*) Patent 270153/47h.
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zeitig durch Überleiten des Riemens von der A ntriebs
scheibe auf die Losscheibe die ganze Bewegungsüber
tragungsvorrichtung von der Antriebsmaschine abge
schaltet wird. Es ist also auf zweifache W eise Vor
kehrung getroffen, dass überlastende Kräfte nicht gegen 
die Antriebskräfte wirken können, wodurch eine Be
schädigung der Antriebsmaschine und Arbeitsmaschine 
ausgeschlossen ist.

Die zur Entlastung der Arbeitsmaschine dienende 
Riemenscheibe a dreht sich lose auf der W elle I. Auf 
dieser Welle sitzt die ebenfalls lose Antriebsscheibe b 
und festgekeilt eine Ringscheibe i. In die Nut dieser 
Scheibe greift die in der vollen W and der A ntriebs
scheibe drehbar befestigte Sperrklinke c mit ihrer Nase 
ein. Diese Klinke steht unter dem Einfluss der eben
falls an der Antriebsscheibe sitzenden Flachfeder d, 
welche sich gegen den stiftartigen Ansatz d2 legt und 
in ihrer Spannung mittels der Schraube d1 geregelt w er
den kann. Die Klinke c ist ferner mit einem Stift c3 
versehen, der unter dem Einfluss einer Schraubenfeder 
das Bestreben hat, sich gegen die W and der Riemen
scheibe zu legen. W ird die Klinke ausgehoben, so 
springt der federnde Stift in eine Vertiefung der Rie
m enscheibenwand und wird festgehalten, so dass die 
Klinke bei dem nunmehrigen Leerlauf in die Aussparung 
des Teiles i nicht zurückfallen kann. Auf der Sperr
klinke c ruht ein Arm e, der ausserhalb der Scheibe um 
einen Festpunkt drehbar ist. Unmittelbar über diesem 
Arm befindet sich eine Sperrstange f, die von diesem 
Arm angehoben werden kann und unter Federwirkung

steht. Die oben im rechten Winkel abgebogene Sperr
stange greift mit einer abgeschrägten Nase f1 in die 
Aussparung einer auf einem Träger II gleitenden Hülse 
g, welche die Riemenabwurfgabel trägt. Durch einen 
winkelförmigen Gewichtshebel wird die Hülse, sobald 
sie von der Nase f1 freigegeben wird, seitw ärts ver
schoben. Bei Überlastung springt die Sperrklinke c, 
entsprechend der Links- oder Rechtsdrehung der W elle 
an einer der Schrägflächen der Nut b2 entlanggleitend, 
aus der Ringscheibe i aus, wodurch die Antriebsscheibe 
freigegeben wird, so dass sie sich auf der W elle lose 
drehen kann. Beim Herausspringen aus der Nut stösst 
die Sperrklinke gegen den Arm g, so dass dieser sich
aufwärts bewegt und die Sperrstange f entgegen der
Federwirkung anhebt. Dadurch tritt die Nase f1 aus
der Rast der Hülse g und gibt diese frei, so dass die
Hülse unter dem Einfluss des W inkelhebels sich seit
w ärts bewegt. Bei dieser Bewegung schiebt die an 
der Hülse befestigte Abwurfgabel den Riemen auf die 
Losscheibe. Beim Emporschwingen der Sperrklinke 
springt der Sperrstift c3 in das Loch der Riemenschei
benwand ein und verhindert so ein selbsttätiges Zurück
fallen der Klinke in die Nabenaussparung der kuppeln
den Ringscheibe. Durch Zurückziehen des Schnapp- 
stiftes c3 wird dann die Sperrklinke freigegeben und 
fällt in die Aussparung des Ringes w ieder zurück. Die 
Vorrichtung ist nun wieder betriebsfertig, nachdem 
vorher noch der Riemen durch Umlegen des G ew ichts
hebels und Verschieben der Hülse von der Losscheibe 
wieder auf die Riemenscheibe übergeschoben ist.

Erfahrungen der New Jersey Zinc Co. mit einem Prämiensystem 
bei Unfallverhütung.

Über Erfahrungen mit der Verleihung von Prämien 
an M eister und Vorarbeiter für den Fall, dass in ihrem 
Betrieb die Zahl der Unfälle unter einer gewissen 
Grenze bleibt, berichtet B. F. T  i 11 s o n in einer län
geren Arbeit, die er der New Yorker Abteilung der 
Mining and Metallurgical Society of America vorgelegt 
und in „The Engineering & Mining Journal“ vom 
12. Dezember 1914 veröffentlicht hat. Es handelt sich um 
den Betrieb eines Zinkbergwerks im Besitz derN ew  Jer
sey Zinc Co. in Franklin Furnace, N. J. Von vornherein 
sei bemerkt, dass das Gebirge der Erzgrube druckhafter 
Natur ist und dass es an Stellen, die sich bei U nter
suchungen als offenbar sicher gezeigt haben, bisweilen 
plötzlich zu Niederbrüchen beträchtlicher Gebirgs- 
m assen kommt unter Auftreten explosionsartiger Ge
räusche. Diese Vorkommnisse sind nach Aussage des 
B erichterstatters äusserst schwer zu überwachen und 
geben vielfach zu Unfällen Anlass. Die Belegschaft b e 
steht zu 90 °/0 aus Russen, Polen, ändern Slaven, L i 
tauern und Ungarn. Wie gross der Mangel an Ver
ständnis für die Natur ihrer Arbeit und die Unvorsich
tigkeit dieser Arbeiter sind, zeigt ein Beispiel: Entgegen 
einem bestimmten Befehl versuchte ein Arbeiter ein 
Bohrloch, in dem er selbst am Tage vorher ohne Erfolg 
geschossen hatte, mit einem Bohrer zu vertiefen. H ier
bei explodierte ein im Loch zurückgebliebenes Stück

Dynamit, das durch die Bohrbewegung oder die auf
tretenden Funken entzündet wurde, und schleuderte 
den Arbeiter hinweg, ohne ihn allerdings zu verletzen. 
Darauf setzte derselbe Arbeiter den Bohrer nochmals 
in dem Loch an und wurde infolge einer wiederholten 
Explosion von einem Felsstück so unglücklich getroffen, 
dass er ein Auge einbüsste. — Die Grube beschäftigt 
in Franklin Furnace 350 bis 450 Mann, ungezählt die Be
legschaft in den maschinellen Nebenbetrieben, und för
dert jährlich 500 000 Tonnen Zinkerz. Sie hat seit 
sechs Jahren ihr eigenes Krankenhaus mit neun Ange
stellten, das modern eingerichtet ist und über einen 
Automobil-Krankenwagen verfügt. Auch eine Vorrich
tung zur Durchleuchtung mit X-Strahlen, einige Sauer
stoff-Atemgeräte, ein Pulmotor von Draeger sind vor
handen, aber bisher nicht zur Verwendung gekommen.

Bis vor kurzem bestanden die Unfallverhütungs- 
Massregeln der Grubenleitung darin, dass die Meister 
und Vorarbeiter entsprechend unterwiesen und ange
leitet, auch im Anlegen von Verbänden unterrichtet 
wurden, während man ihnen die Unterweisung ihrer 
Leute selbst überliess. Anlässlich einiger hartnäckig 
w iederkehrender Unfälle bei der elektrischen Strecken
förderung unter Tage und anderer ungewöhnlicher Vor
kommnisse beschloss man jedoch Anfang 1913, eine 
Summe von rund 850 Mk. jährlich für denjenigen M ei
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Die Mitglieder des Sicherheitsausscliusses gehören 
diesem immer 4 W ochen lang an. Sie halten w öchent
lich unter dem Vorsitz des Abteilungsleiters Sitzungen 
ab, erörtern die Natur der letzten Unfälle, besuchen 
regelmässig die Grube zur Inspektion, unterweisen da
bei die Arbeiter usw. Auch haben sie bei schweren 
Unfällen an der Stelle zu sein, teils um zu helfen, teils 
um zu lernen und Erfahrungen für künftige Fälle zu 
sammeln. Die Grubenleitung erblickt in der Art der 
Zusammensetzung des Sicherheitsausschusses und in 
dem ständigen W echsel eine Gewähr für ein gutes Z u
sammenarbeiten mit dem Betrieb und für die Vermei
dung von Reibereien zwischen dem Ausschuss und den 
Arbeitern, Meistern usw.

Unsere Quelle gibt darauf des näheren an, wie die 
Schreibarbeiten des Ausschusses und der M eldedienst 
über die Unfälle eingerichtet sind und äussert sich da
hin, dass dem Ausschuss wenige oder gar keine U n
fälle unbekannt bleiben können. Trotz der Verringe
rung der Unfälle ist er sicher, dass im Jahre 1914 der 
Meldedienst sorgfältiger und gewissenhafter geübt w or
den ist als im Jahre vorher.

Die Erfolge der vorstehend angegebenen M ass- 
regeln, die sich in den Jahren 1913 und 1914 gezeigt 
haben, sind nachstehend zahlenmässig angegeben. 
Dabei ist zu bemerken, dass unter der Bezeichnung 
„Schwerverletzt“ die Fälle zusammengefasst sind, die 
eine Unterbrechung der Tätigkeit des Arbeiters von 
20 Tagen und mehr zur Folge hatten, und dass als 
„Leichtverletzt“ die Arbeiter gelten, die nach 1 bis
19 Tagen ihre Arbeit w ieder aufnehmen konnten. 
Bezogen auf 1000 Arbeiter und ein Jahr von 300 A rbeits
tagen betrug die Abnahme der Unfälle im Jahre 1913 
gegenüber 1912:

ster auszusetzen, in dessen Bezirk die geringste Zahl 
von Unfällen vorkam. Zu diesem Zweck stellte man 
eine Liste auf, in der die einzelnen Unfälle nach ihrer 
Natur, wie Todesfälle, Armbrüche, Beinbrüche, H and
verletzungen usw. und nach der Dauer der nachfolgen
den Arbeitsbehinderung zahlenmässig bewertet wurden. 
Darunter erhielt z. B. ein Todesfall 200 Punkte, der 
Verlust eines Armes oder Beines 100 Punkte usw. Die 
Unterlassung einer Unfallmeldung seitens des Meisters 
wurde gesondert mit 50 Punkten berechnet.

Der Erfolg des Prämienverfahrens zeigte sich in 
den letzten acht Monaten des Jahres 1913, in denen es 
angewandt wurde, insofern, als die Zahl der Unfälle 
gegenüber den 4 ersten Monaten desselben Jahres, be
zogen auf eine gleiche Anzahl von Schichten, um 18,3 
Prozent abnahm. Um den Eifer der Vorarbeiter und 
Meister noch mehr anzuspornen und den Übelstand zu 
vermeiden, dass die monatelang betätigte Mühe des 
einzelnen durch einen vielleicht unverschuldeten Unfall 
am Ende des Jahres um ihren Lohn gebracht werden 
konnte, führte man neben der grossen Jahresprämie 
kleinere Prämien für die einzelnen M onate ein und zwar 
für jeden Fall, in dem die Zahl der Unfälle unter einer 
bestimmten Grenze blieb. Die Prämie von 40 Mk. er
möglichte dem Meister, bei entsprechender Vorsicht und 
M ühewaltung für die Unterweisung seiner Leute im 
Sicherheitsdienst, sein dienstliches Gehalt um etwa 
10%  zu erhöhen. W ährend in den ersten 4 Monaten 
des Jahres 1913, wo die Prämien noch nicht bezahlt 
wurden, von 32 möglichen Zahlungen nur 8 heraus
gekommen wären und in den letzten 8 Monaten von 64 
etwa 26, also rund 41 °/0 hätten ausbezahlt werden m üs
sen, stieg der Anteil der fälligen M onatsprämien in den 
ersten 9 Monaten des Jahres 1914 auf 57,7 % , die auch 
ausgezahlt worden sind. W eiter wurden seit dem 
Januar 1914 monatlich die Zeitverluste infolge von Un
fällen für die einzelnen Schichten festgestellt und regel
mässig kleine Belohnungen an die Arbeitergruppen aus
geteilt, die dabei am besten abgeschnitten hatten.

Auch einen sogenannten „Sicherheitsausschuss“ 
hat man auf der Grube eingeführt. Bemerkenswert ist 
jedoch hierbei, dass die Mitglieder dieses Ausschusses 
ihm nicht ständig angehören, sondern dauernd wech
seln. Er wird von den Arbeitern selbst gebildet. Und 
zwar tritt zunächst eine Gruppe von 8 Arbeitern zusam 
men, die wöchentlich einmal vom Grubenarzt im Sicher- 
heitsdienst unterrichtet und ausgebildet werden, wobei 
ihnen ihr Lohn weiterbezahlt wird. Jede zweite W oche 
scheiden 2 Arbeiter aus und werden durch 2 andere er
setzt. W ird am Ende einer auf diese W eise durch
geführten achtwöchigen Ausbildung der Ausscheidende 
vom Arzt als geeignet befunden, so erhält er eine Marke, 
die ihn berechtigt, dem eigentlichen „Sicherheitsaus
schuss“ (W orkmen's Safety Committee) anzugehören. 
Ausserdem hat er die wichtige Aufgabe, aufklärend 
unter seinen Arbeitsgenossen zu wirken und seinem 
Rottenführer bei Unfällen zur Hand zu gehen. In den 
ersten neun Monaten des Jahres 1914 hat man sich so 
eine Gruppe von 41 ausgebildeten Leuten geschaffen. 
Ihre Ausbildung erstreckt sich auf Feuerlöschwesen, 
Gebrauch des Sauerstoffhelms u. a. m. Durch Veran
staltung von W ettbew erb-Ü bungen auf der Grube selbst 
und im Verein mit ähnlichen Einrichtungen fremder 
Gruben sucht man den Eifer fler Leute wachzuhalten.

Tödlich
verletzt

Schwer
verletzt

Leicht
verletzt

Bergarbeiter untertage °/0 . . 38 42,7 52,9

Bergarbeiter übertage °/0 . . 100 Zunahme 66,7

Gesamte Arbeiter °/o • • . . 61,6 40,8 55,5

Für die ersten 9 M onate des Jahres 1914 ergaben
sich infolge der inzwischen vorgenommenen N euorgani
sierung des Sicherheitsdienstes weitere erhebliche Fort
schritte. Die Abnahme der Unfälle w ährend dieser Zeit 
gegenüber derjenigen des Jahres 1913 gehen aus folgen
der Zusammenstellung hervor:

Tödlich
verletzt

Schwer
verletzt

Leicht
verletzt

Bergarbeiter untertage °/o . . 57,3 21,6 41,4

Bergarbeiter übertage °/o . . Unmöglich 67 22,6

Gesamte Arbeiter °/o . . . . 61,6 30,8 44,8

Noch deutlicher treten die Erfolge hervor, wenn 
man die Verhältnisse der ersten 9 Monate 1914 mit 
denen des Jahres 1912 vergleicht, was in der nächsten 
Zahlenreihe zum Ausdruck kommt.

Tödlich
verletzt

Schwer
verletzt

Leicht
verletzt

Bergarbeiter untertage °/o . . 73,7 55,2 71,7

Bergarbeiter übertage °/o . . 100 Zunahme 74,3

Gesamte Arbeiter °/o . . . . 85,2 59,2 75,3
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D er Berichterstatter bemerkt zu diesen Zahlen, 
■dass an der Verminderung der Unfälle wahrscheinlich 
auch die Tatsache Anteil gehabt hat, dass man auf der 
G rube im Juli 1913 von der bisherigen 10 Stunden
schicht zu einer achtstündigen übergegangen ist, bei der 
d ie Arbeiter nicht in dem frühem  M asse angestrengt und

ermüdet würden und aufmerksamer blieben. Jedoch ist 
er der Ansicht, dass dieser Umstand durch die erhöhte 
Sicherheit der Unfallmeldung ausgeglichen wurde, in
sofern nämlich, als die Unfallzahl früher tatsächlich 
höher gewesen ist, als sie vom Betrieb gemeldet w or
den ist. Gr.

Kleine Mitteilungen. Patentausziige.
Über Unglücksfälle durch Benzin

hat die chemische Fabrik Griesheim, wie in früheren 
Jahren, auch für das Jahr 1914 eine Zusammenstellung 
der innerhalb Deutschlands bekannt gewordenen Un
glücksfälle gegeben.

Die S tatistik zeigt 246 Unglücksfälle mit 154 
schw eren und 76 leichten Verletzungen, sowie 120 
Todesfälle.

Die innerhalb der 12 M onate des Jahres 1914 vor
gekommenen Unfälle verteilen sich wie folgt:

a) Benzin in verschiedenen technischen Betrieben 
und auf dem T ransport: 62 Unglücksfälle mit 56 
Schw erverletzten, 27 Leichtverletzten und 76 Toten.

b) Benzin zu M otorbetriebszw ecken: 104 Explo
sionsfälle, bei denen 38 Personen leicht, 55 Personen 
schw er und 27 tödlich verletzt wurden.

c) Benzin zu Beleuchtungszwecken: 10 Brand
fälle mit 4 Schwerverletzten, 1 Leichtverletzten und
1 Todesfall.

d) Chemische W aschanstalten, Färbereien: 6 Ex
plosionsfälle, wobei 4 Personen schwer verletzt w ur
den.

e) Benzin in Abw ässerkanälen: 3 Unglücksfälle 
mit zwei schweren Verletzungen.

f) Drogengeschäfte, Apotheken: 11 Explosionsfälle, 
wobei 3 Personen schwer verletzt wurden, 1 Person 
starb .

g) Benzin im Handgebrauch des Publikum s: 42 
Unglücksfälle, wobei 7 Personen leicht und 30 Personen 
schwer verletzt wurden, während 10 Personen starben.

Infolge der narkotischen W irkung der Bezindämpfe 
beim Einatmen kamen im gleichen Zeitraum 8 Unfälle 
vor, bei denen 3 Personen vorübergehend betäubt w ur
den, während bei 5 Personen die W iederbelebungs
versuche ohne Erfolg waren.

Diese Zahlen lehren wieder, mit welch grösser 
Vorsicht Benzin zu behandeln ist und welch ernste 
Gefahr die Nichtbeachtung der gegebenen Vorsichts- 
m assregeln in sich schliesst. — Bemerkenswert ist die 
Zunahme der unter g aufgeführten Unfälle, auch haben 
sich die Explosionsfälle unter b (M otorbetrieb) fast ver
doppelt.

Die Zahl der durch Handhabung mit Benzin hervor
gerufenen Unfälle dürfte tatsächlich eine weit grössere 
sein, da nur Fälle ernsterer Natur an die Öffentlichkeit 
gelangen, während von leichten Verletzungen und Ver
brennungen nichts bekannt wird.

(Zeitschrift f. Dampfkessel- und M aschinenbetrieb 
v. 12. Febr. 1915.)

Kl. 35 a 274176 vom  25. Juli 1913. S t r o m  Zu
f ü h r u n g  f ü r  d i e K a b i n e n  v o n  P a t e r n o s t e r 
a u f z ü g e n  ü b e r  i m  S c h a c h t  a n g e o r d n e t e  
S c h l e i  f l  e i t u n g e n .  S iem ens-Schuckert-W erke 
G. m. b. H. in Berlin.

Bei Paternosteraufzügen, deren K abinen an end
losen K etten  befestigt und ständig in B ew egung sind, 
konnten b isher die K abinen selbst nicht u nun te r
b rochen  beleuch te t w erden, und es gab keine Mittel, 
die notw endigen S icherheitsapparate  in den K abinen 
unterzubringen, weil eine S trom zuführung von aussen

Fig. 74.

zu den K abinen an den Stellen des Schachtw echsels 
unm öglich schien.

U m  diese M ängel zu beheben, w erden säm tliche 
K abinen a (siehe Fig. 74) un tereinander durch ein 
m itlaufendes R ingkabel e verbunden, von dem  die 
elektrische A usrüstung  jed e r K abine, wie L am pe, 
S icherheitsschalter usw., abzweigt. D ie so entstan-
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dene bew egliche A nlage kann über Schleifbügel, 
die an den K abinen  sitzen und an Schächtschleif- 
leitungen gleiten, m it der ortfesten A nlage verbunden 
w erden. D er besondere V orteil d ieser A nordnung 
besteht darin, dass Schleifleitungen nur in e i n e m  
Schacht erforderlich sind, und dass diese, w enn jede  
Zelle m it Bügeln versehen wird, nur so lang  zu sein 
brauchen , dass, wenn die Bügel einer Zelle die Lei
tung  verlassen, die Bügel der nächsten  sie bereits b e 
rührt haben, d. h. unter U m ständen  nicht länger als 
eine G eschosshöhe. V ersieht m an dagegen  nur zwei 
bis drei K abinen der ganzen A nlage m it A bnehm er
bügeln, so m üssen die Schleifleitungen en tsprechend  
länger gehalten oder durch den ganzen Schacht 
h inaufgeführt w erden. G.

Kl. 85 c. 277 702 vom 6. September 1913. V e r f a h 
r e n  z u r  K l ä r u n g  v o n  A b w ä s s e r n  u n t e r  
V e r w e n d u n g  d e r  a u s  d e m  v e r b r a n n t e n  
A b w a s s e r s c h l a m m  d u r c h  S ä u r e n  w i e 
d e r g e w o n n e n e n  F ä l l u n g s  m i t t e l .  Dr. 
Adolf Hölken in Charlottenburg.

Zur Alkalisierung des Abwassers wird die aus der 
Schlammasche vor ihrer Behandlung mit Säure durch 
Ausiaugung gewonnene Pottasche verwendet, welche 
allein oder mit einer durch Auslaugen fremder Asche 
gewonnenen Pottasche dem Abwasser vor Einführung 
neuer oder der aus dem Abwasserschlamm gewonnenen 
Fällmittel zugesetzt wird. Der Vorteil dieses Verfah
rens liegt gegenüber den bekannten darin, dass der 
Klärschlamm nicht wie früher nur unter Ausnutzung 
der darin enthaltenen Kalorien vernichtet wird, sondern 
durch Gewinnung der ohne w eiteres löslichen Rohpott
asche und der durch besondere Behandlung rückge
winnbaren Fällmittel. Es wird also der billigste Klär- 
betrieb ermöglicht, und zwar unter Vermeidung jeden 
Kalkzusatzes, wenn genügend Pottasche aus Abfuhr
asche gewonnen werden kann. G.

Biicberscftau.
Ü b e r  d i e  B e k ä m p f u n g  d e r  M i l z 

b r a n d g e f a h r  i n  g e w e r b l i c h e n  B e t r i e 
b e n  ist im H e f t  4 d e r  S c h r i f t e n  a u s  d e m  
G e s a m t g e b i e t  d e r  G e w e r b e h y g i e n e  
( N e u e  F o l g e ,  B e r l i n ,  V e r l a g  v o n  J u l .  
S p r i n g e r ,  P r e i s  M. 1,80) im Anschluss an zwei 
Vorträge berichtet, die im Frühjahr 1914 auf der all
jährlich stattfindenden Versammlung der Preussischen 
Regierungs- und Gewerberäte gehalten sind. Die ge
werbliche M ilzbrandgefahr in Gerbereien hat D r. O. 
B o r g m a n n  in S c h l e s w i g ,  die in Rosshaar
spinnereien und Tierhaarverarbeitungsbetrieben D r. 
R i e h .  F i s c h e r  i n  P o t s d a m  bearbeitet.

Über Milzbrand sind im letzten Jahre sehr viele 
Arbeiten veröffentlicht. Trotz der weit vorgeschrit
tenen wissenschaftlichen Erkenntnis dieser Krankheit 
ist es bisher nicht gelungen, eine endgültige Antwort 
auf die Frage zu finden, welche M assnahmen zur Be
kämpfung der gewerblichen M ilzbrandgefahr nach dem 
gegenwärtigen Stande der Forschung und Technik er
griffen werden können und müssen. Für den in der 
Praxis stehenden Fabrikleiter und den mit der behörd
lichen Überwachung dieser Betriebe betrauten Be

amten ist es darum besonders wichtig, sich ü b e r  d e n  
g e g e n w ä r t i g e n  S t a n d  d e r  M i l z b r a n d 
f r a g e  zuverlässig zu unterrichten. Das war nun b is
her keineswegs leicht, denn die O riginalarbeiten sind 
in den verschiedensten Zeitschriften zerstreut und geben 
oft keine erschöpfende Antwort auf die für den T ech
niker wichtigen Fragen. Manche Arbeiten über die 
M ilzbrandfrage, wie z. B. die regelmässigen Veröffent
lichungen in den M edizinal-Statistischen Mitteilungen 
des Kaiserlichen Gesundheitsam tes, sind überdies den 
meisten Beteiligten nicht ohne weiteres zugängig, da 
S o n d e r a b d r ü c k e  i m H a n d e l  l e i d e r n i c h t  
zu haben sind. Borgmann und Fischer verdienen des
halb lebhaften Dank, dass sie den gegenwärtigen 
Stand der M ilzbrandfrage kritisch dargestellt und durch 
wichtige eigene Beobachtungen ergänzt haben. W ir 
ersehen aus der Arbeit unter anderem, wie die G er
bereiabw ässer nach den jetzigen Erfahrungen behandelt 
werden müssen, welche Aussichten zurzeit für die 
neuen Verfahren zur Desinfektion von Häuten und 
Fellen bestehen und welche M assregeln zum persön
lichen Schutz der m ilzbrandgefährdeten Arbeiter ge
troffen werden können. Von den eigenen Beobach
tungen der Verfasser sind namentlich zu erwähnen die 
wichtigen M itteilungen Borgmanns über die epide
mische Ausbreitung des M ilzbrandes im Störgebiet 
durch die Abwässer der dort vorhandenen Gerbereien 
und die Angaben Fischers über die grossen Schwierig
keiten, die der Durchführung einer wirksamen D es
infektion der Rohstoffe in Rosshaarspinnereien und 
Tierhaarverarbeitungsbetrieben entgegenstehen.

Die Schrift verdient gerade in der jetzigen Kriegs
zeit besonderes Interesse, weil der Betrieb der in Be
tracht kommenden Anlagen, denen zurzeit die Zufuhr 
der ausländischen Rohstoffe abgeschnitten ist, nach Be
endigung des Krieges eine lebhafte Steigerung erfahren 
wird, so dass damit auch vermehrte Gefahren für den 
deutschen Viehbestand und die in den Betrieben be
schäftigten Arbeiter zu erwarten sind.

Die Arbeit von Borgmann und Fischer sollte des
halb in die Hand aller Betriebsleiter und Beamten kom
men, die an der Bekämpfung der M ilzbrandgefahr be
teiligt sind.

Für die vermutlich sehr bald notw endig werdende 
Neuauflage des Heftes möchte ich den W unsch aus
sprechen, dass, etwa im Anhang, die gesetzlichen Be
stimmungen, die berufsgenossenschaftlichen Vorschrif
ten und womöglich auch die vom Kaiserlichen G esund
heitsamt im Januar 1913 herausgegebenen Grundsätze 
für die Desinfektion von Tierhaaren abgedruckt würden.

Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der 
Berliner Gruppe im laufenden Winterhalbjahr finden statt 
im F r a n z i s k a n e r  L e i s t b r ä u ,  Berlin W. 15, Kur
fürstendamm 31, Ecke Uhlandstrasse am 4.* und 18. März 
1915. An dem mit * bezeichnetem Tage nehmen auch 
die Damen der Berliner Mitglieder teil. — Gäste will
kommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
S e id e l.

Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Ftii die S chriftle itung veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31. 
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Entstaubungs- und Entnebelungs-Anlagen.
V on Ingenieur W . D ü c h t i n g ,  techn. A ufsichtsbeam ter, Berlin.

Die seitens der Berufsgenossenschaften und beson
ders der staatlichen Gewerbeaufsicht für die verschie
densten gewerblichen Betriebe erlassenen Anforde
rungen an eine gute Staubabsaugung und Entnebelung 
der Arbeitsräum e dienten zunächst dem Schutze der 
Gesundheit der Arbeiter und wurden vielfach als Be
lästigung empfunden. Nachdem die in jedem neuen 
Industriezweige auftretenden Kinderkrankheiten über
wunden waren, kamen die Betriebsunternehmer gar 
bald zu der Überzeugung, dass die zur Entstaubung 
und Entnebelung geforderten Einrichtungen indirekt 
ihnen selbst zugute kamen, indem die fertigen A rbeits
stücke grössere Sauberkeit zeigten und die Leistungen 
der Arbeiter erhöht wurden.

Der Kraftverbrauch der zur Entstaubung und Ent
nebelung erforderlichen Exhaustoren und Ventilatoren 
dürfte bei vorhandenen grösseren Betriebskräften wohl 
kaum eine Rolle spielen. Anders hingegen liegt die 
Sache, wenn z. B. ein Holzbearbeitungsbetrieb mit 
8— 10 PS. Betriebskraft eine rationelle, auf jede M aschine 
ausgedehnte Staubabsaugung von 1—2 PS. einrichten 
soll. Hier bildet die Betriebskraft für die S taubab
saugung schon 10—20 Prozent der gesamten vorhan
denen Kraft, eine bittere Pille für jeden Betriebsunter
nehmer, dessen Betriebskraft schon vollständig oder 
hinreichend ausgenutzt ist und eine w eitere Belastung 
nicht mehr erlaubt. In diesen Fällen ist es am ra t
sam sten, die Staubabsaugungsanlage so einzurichten, 
dass möglichst für jede Maschine, oder höchstens für 
zwei, Einzelexhaustoren mit direkt eingebauten Elektro
m otoren angeordnet werden, welche in die gemeinsame 
Leitung mit Pressluft arbeiten. Berücksichtigt man, 
dass in kleineren Betrieben, namentlich für Holzbe
arbeitung, stets nur ein Teil der M aschinen in Betrieb 
ist und dass nur in seltenen Fällen alle Maschinen oder 
der grösste Teil derselben gleichzeitig benutzt werden, 
so stellt sich eine Anlage mit Einzelexhaüstoren und 
direkt eingebauten Elektromotoren in den Anschaffungs
kosten wohl höher, als bei einem gemeinschaftlichen 
grossen Exhaustor, aber in der Betriebskraft bedeutend 
billiger, so dass die höheren Anschaffungskosten durch 
wesentlich ermässigte Betriebskosten bald wett ge
macht sein werden. Das Gleiche gilt von Entnebelungs
anlagen einzelner kleiner Betriebsräume, die unter
einander räumlich weit getrennt liegen und für eine ge
meinsame Rohranlage mit gemeinsamem Ventilator un
geeignet sind.

In grösseren Betrieben mit viel Stauberzeugung, 
wie in Holzbearbeitungsfabriken, Schleifereien, Polier
werkstätten, Spinnereien und in solchen mit vielem 
Schwaden und Nebel, wie Papierfabriken, Brauereien, 
W äschereien, Färbereien ist schon infolge der örtlichen 
Verhältnisse und der vorhandenen grossen Betriebskraft 
eine gemeinsame Anlage mit in alle Räume verzweigtem 
Rohrnetz am zweckmässigsten.

Beim Bau und Verlegen der Rohrleitungen ist dar
auf zu achten, dass die Einführungsstellen der Saug- 
und Sammelrohre den Anforderungen entsprechend 
und technisch richtig gehalten sind. Es ist nach Mög
lichkeit zu v e r m e i d e n ,  dass die mitgeführten 
Staubteile und M aterialien in s t e i l e m  Winkel gegen 
die Innenwandungen der Abzugsrohre stossen, weil 
dann leicht ein Festsetzen unvermeidlich ist, wodurch 
Verstopfungen herbeigeführt werden, die unvermeid
lichen Kraftverlust im Gefolge haben. In Fig. 75 ist 
eine falsche Ausführung in Ansicht und Querschnitt

i

Fig. 75.

dargestellt, während Fig. 76 dagegen eine richtige Ein
führung einer Anschlussleitung an ein H auptrohr dar
stellt. Hierbei zeigt ein Vergleich, dass der Übergang 
in Fig. 76 infolge des mit dem Hauptrohr gebildeten 
spitzen W inkels und der tangentialen Einführung ein 
wesentlich besserer ist.

Fig. 76.

Gleichwie scharfe Krümmungen überhaupt zu ver
meiden sind, ist auch bei Vereinigung zweier H aupt
rohrleitungen auf eine Überführung in s c h l a n k e n  
W indungen zu achten.
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Fig. 77, und 78 zeigen Ausführungen in alten 
Fabrikanlagen, denen nachträglich eine Staubabsaugung 
eingebaut wurde. In Fig. 77 sei besonders auf die 
Vereinigung zweier Hauptrohre und in Fig. 78 auf die 
Umgehung der den Laufkran tragenden I-Träger hin
gewiesen.

unerlässlich. Fig. 79 zeigt zwei solcher S taubab
saugungshauben an Schleif- und Poliermaschinen. 
Zwecks Vermeidung von Kraftverlusten lassen sich, 
wie in der Darstellung erkennbar, die einzelnen An
schlüsse jeder Maschine durch Schieber absperren. Die 
oberen Hauben der Staubabsaugung sind in Schar-

Fig. 77.

Für Schleifereien und Polierereien der M etall
industrie machen sich Staubabsaugungen zur Verbesse
rung der Luft im Arbeitsraum und zur Erhöhung der 
Arbeitsleistung auch in kleinen Betrieben nötig, wie 
solche u. a. die Sächsische Regierung durch M iniste- 
rial-Erlass vom November 1913 auch für kleinere An-

Fig. 78.

nieren beweglich und können nach Bedarf und Grösse 
des Arbeitsstückes eingestellt werden.

Dort, wo z. B. grössere Tafeln poliert werden sol
len, ist eine andere Einrichtung, Fig. 80, zu empfehlen, 
bei der die untere Partie der absaugenden, die Schleif
oder Schnuttelscheibe umgebenden Haube nach hinten

Fig. 79.

lagen erneut verlangt hat. In Anlagen kleineren Umfan
ges, wo es sich um die Reinigung der Luft in einzelnen 
Räumen handelte, hat Verfasser mit Erfolg einfach m it
ten im Raume in Höhe von etwa 2 m, ab Fussboden, 
einen nach unten offenen Trichter von etw a 1 m gröss- 
tem Durchmesser an eine Absaugungsleitung ange
schlossen, deren saugende W irkung durch einen Exhau
stor, von der Transm ission oder durch Elektromotor 
angetrieben, unterstützt wurde. Bei grösseren Anlagen 
und solchen, wo eine Anzahl Schleif- oder Polier
maschinen neben einander in einem Raume arbeiten, 
macht sich die Absaugung an jeder einzelnen M aschine

Fig. 80.

ausgespart ist. Auch hier lassen sich die unteren Hälf
ten der Hauben nach unten zurückbewegen oder, nach 
oben geschoben, beliebig ein- und feststellen, zu w el
chem Zwecke seitlich Flügelmuttern vorgesehen sind. 
Fig. 81 zeigt eine Schleiferei- und Poliererei-Absaugung, 
w ie sie von der Fa. Gräfl. Hans v. der S c h u l e n -  
b u r g s c h e n  M aschinenfabrik m. b. H. in Berlin
Tempelhof, Germaniastr. 150 zur Zufriedenheit der A b
nehmer geliefert wurde und der auch die Konstruk
tionen der Fig. 79 und 80 entnommen sind. Jede ein
zelne Maschine ist durch einen Schieber absperrbar und 
einzelne Gruppen von Maschinen sind, wie dies oben
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vor dem Exhaustor zu sehen ist, durch Gruppenschieber 
vom Rohrnetz abzuschalten. Diese Einrichtung ist 
wichtig bei Vornahme von Reparaturen zur Vermei
dung unnötigen Kraftaufwandes. Der in der Anlage 
gesammelte Staub wird in einen, in der Figur rechts in 
der Ecke der W erkstatt stehenden Sammler (Zyklon) 
geleitet, der unten, einen durch Schieber absperrbaren 
Sammelkasten und oben eine ins Freie geleitete Ent
lüftungsleitung hat. Derartige Anlagen eignen sich für 
Schleifereien und Polieranstalten der M etallindustrie, 
Automobil-, Fahrrad- und Nähmaschinenfabriken 
Gussputzereien, M etallblechbehandlung für M und- und 
Handharmoniken, Blechblasinstrumente, Pianom echa
nikenfabriken und ähnliche Fabrikationszweige. Die

die Maschinen bedienenden älteren Leuten den Aufent
halt unangenehm machte. In einem anderen Betriebe, 
dessen W erkstattür nach dem Fabrikhof mündete, zeig
ten sich bei mehreren, in kurzen Zeitintervallen erfolg
ten Revisionen die Türklinken stets in abgebrochenem 
Zustande, weil ein öffnen der in starker Zugluft stehen
den Tür nach aussen nur unter grösser Kraftanstren
gung möglich war. In einer sonst gut entnebelten und 
modern eingerichteten Feinpapierfabrik der Provinz 
Hannover, deren Räume einem ehemals alten Burg
schlosse entlehnt waren, w ar ein öffnen der D oppel
türen nur unter Überwindung grösser Kraftanstrengung 
möglich. Bei allen diesen Anlagen hatte der Techniker 
wohl eine gute Staubabsaugung und Entnebelung ge-

Fig.

Entlüftungsleitung der Sammler (Zyklone) ist unter 
allen Umständen über das nächstgelegene Dach der 
benachbarten Gebäude hinaus zu verlängern, um Staub
belästigung zu vermeiden. Die Rohrleitungen sind zur 
Vermeidung von Geräuschübertragungen möglichst von 
dem M auerwerk zu isolieren.

* **
Den meisten der eingerichteten Entstaubungs- und 

Entnebelungs-Anlagen haften aber noch erhebliche 
Übelstände an, deren Beseitigung im Interesse der Ar
beiterwohlfahrt dringend zu wünschen ist. So klagten 
in einem Betriebe des Sächsischen Erzgebirges, wo ein 
zweiseitig belichteter Raum mitten durch eine Holz
wand geteilt war und in einer Hälfte Holzfräsmaschinen 
für M undharmonikenhölzer mit Staubabsaugung auf
gestellt waren, dass in der anderen Hälfte an M etall
fräsmaschinen, besonders in der Nähe der Fenster, arge 
Zugluft herrsche, die trotz guter Dampfheizung den

81.

schaffen, aber nicht für entsprechende Frischluft- und 
W armluftzuführung gesorgt. Vergeblich wird man auch 
in den Katalogen der Fabrikanten für Entstaubungs
und Entnebelungsanlagen nach geeigneten Vorschlägen 
für Frischluft- und W armluftzuführung suchen. In 
kleineren Betrieben liess Verfasser durch eine obere 
Fensterscheibe ein Rohr nach innen, möglichst um ein 
Heizrohr, führen und in den W erkstattraum  etwa 0,5 m 
über Fussboden ausmünden. Auf diese W eise wurde 
die den Ersatz für die abgesaugte Luft bildende Frisch
luft erw ärm t dem Arbeitsraum zugeführt. Natürlich 
m uss der Durchmesser des Frischluft-Zuführungsrohres 
dem lichten Durchmesser der Absaugungsleitung mög
lichst entsprechen. Auch zur Entlüftung von M otor
räumen mit Explosionsmaschinen zeigte sich die Zu
leitung frischer Luft von aussen bis unter den Motor, 
möglichst mit Anwärmung unterwegs, äusserst wirksam.

Neuerdings wird der Zuführung von Frischluft und 
W armluft seitens der Fabrikanten von Entstaubungs-
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In Fig. 83 ist eine Entstaubungsanlage in Verbin
dung mit Heizungs- und Lüftungseinrichtung im Auf
riss und Grundriss dargestellt. Die frische Luft wird 
durch Öffnung f durch Luftkondensator a (Patent 
Balcke) mittelst des Frischluftventilators b in die Lei
tung d gebracht und aus dieser durch die Verteilungs
kanäle e, e1 in die W erkstatträum e unterhalb der Decke 
verteilt. Der Antrieb des Frischluftventilators erfolgt 
durch einen Elektromotor c. Die Entstaubung erfolgt 
durch einen, im gleichen Raume stehenden, durch 
Elektromotor i angetriebenen Exhaustor h, in dessen 
Saugleitung k ein Staubfilter 1 eingebaut ist, unter dem 
ein Staubablagerungsraum  m angeordnet wurde, in dem 
sich alle schweren Staubteile ablagern können. Die 
Entstaubung der Räume erfolgt durch Staubsam m el
kanäle n, an deren Anschlüsse o die Rohrleitungen der 
stauberzeugenden Maschinen angeschlossen werden 
können. Die Umluft g vom Entstaubungsventilator h 
wird, w ieder mit Frischluft vermengt, durch Ventilator b 
dem W erkstattraum  in beschriebener W eise zugeführt. 
Die Zuführung der Frischluftmenge muss so gross sein, 
dass in zu heizenden W erkstatträum en ein Überdruck 
entsteht. Erst dann kann eine Ablagerung von S taub
teilen in benachbarten Nebenräumen wirksam verm ie
den und eine gute H eizung der R äum e erzielt 
werden. In der beschriebenen Anlage verarbeitet der 
Ventilator nur reine Luft, arbeitet daher mit hohem 
W irkungsgrade, der nach Angaben der Fabrikanten bis 
zu 80 Prozent betragen soll. Etwa zwei Drittel der vom 
Entstaubungsventilator angesaugten, durch die Filter 
gereinigten warmen Luft kann vom Frischluftventilator 
wieder angesaugt und auf Raumtemperatur erwärm t, 
mit Frischluft gemischt, den Räumen erneut zugeführt 
werden.

Fig. 84 zeigt eine Entstaubungsanlage einer Car- 
derie der Baumwollspinnerei Cichorius & Co. in 
Kratzau, (Böhmen). Hier sind die über jeder M aschine 
angeordneten Absauger sichtbar, die in das Sammel
rohr münden. Diese Sammelrohre stehen in direkterFig. 84.

und Entnebelungsanlagen erhöhte Aufmerksamkeit ge
widmet. So zeigt ein gegen Schluss des vergangenen 
Jahres herausgegebener Katalog der Fa. M aschinenbau- 
A.-G. B a l c k e ,  Bochum i. W. (Zweigbureau Berlin 
NW. Brückenallee 19) zum ersten Male den Hinweis 
darauf, dass bei den Anlagen überall und stets genü
gend Frischluft zugeführt wird und dass Zugerschei
nungen bei gleichzeitiger Staubabsaugung vermieden 
sind. D ie vorstehend  beschriebenen  A nlagen gen Fa., 
dargeste llt in Fig. 77 u. 78, zeigen D oppelleitungen , bei 
denen nicht nur abgesaugt, sondern auch gleichzeitig 
W armluft in die W erkstatträum e eingeführt wird. Die 
Fig. 82 zeigt eine Entnebelungsanlage in einer Zellu
losefabrik mit 3 grossen Entwässerungsmaschinen, von 
genannter Fa. Balcke geliefert. Bei dieser Entnebe
lung werden 40 000 cbm W armluft pro Stunde mit 
Verwendung des Kondensatordampfes von 2 D am pf
maschinen von je 120 PS. Leistung erzeugt. O ber
halb der Entwässerungsm aschine sind die Absaugungs
leitungen und die W armluftzuführungsleitungen deut
lich erkennbar. Ähnliche Anlagen sind auch zur Fort
schaffung des W asserdam pfes in Papierfabriken, Braue
reien, den Abbrühräumen der Schlachthäuser, in Bade- 
und W aschanstalten und dergl. vorzüglich zu verwen
den.
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Verbindung mit dem Exhaustor, der das gesammelte 
M aterial fortzuschaffen und in den meisten Fällen zum 
Zyklon zu transportieren hat, wo das Material nieder
fällt, während die Luft nach oben durch Entlüftungs
rohre entweicht. Fig. 85 gibt einen solchen Sammler 
auf dem Dache einer Sammelkammer angeordnet wie
der, dessen Entlüftungsrohr ins Freie mündet und nur 
durch eine Deckelplatte abgedeckt ist. Es ist, wie schon 
oben erwähnt, ratsam , dieses Entlüftungsrohr möglichst 
so hoch ausmünden zu lassen, dass die Mündung die 
benachbarten Dächer überragt, denn nur dadurch wird 
das Verstreuen von Staubteilchen vermieden. Dort, wo 
sehr feine Staubteilchen abgesaugt und gesammelt w er
den, wie aus den Carderien der Baumwollspinnereien, 
in Holzbearbeitungsfabriken zur Bearbeitung harter Höl
zer, besonders Schleifen und Schlichten, ist es ratsam, 
das Entlüftungsrohr des Sammler (Zyklon) in eine 
zweite Fangkammer zu leiten, wo eingesetzte Zwischen
wände den abzulagernden Staubteilchen einen Zick
zackweg vorschreiben, während ein Entlüftungsrohr 
in oben beschriebener W eise ins Freie mündet und die 
von Staubteilchen gereinigte Luft ins Freie entweichen 
lässt.

Sind Zyklone zwischen höher gelegenen G ebäulich
keiten eingebaut, so war vielfach über brummende G e
räusche zu klagen. Diese Hessen sich nur dadurch be
seitigen, dass man die Absaugungsrohre vom um gebe
nen Mauerwerk isolierte und an Stelle der hoch und 
frei stehenden Metall-Zyklone Sammelkammern oder 
Behälter massiv oder als Gruben im Erdboden errich
tete. Diese müssen natürlich staubdicht abgedeckt sein 
und ein Entlüftungsrohr wie bei den Zyklonen haben.

W ird also in allen Fällen, wo es sich um Staub
absaugung handelt, in geeigneter W eise für Zuführung

von Frischluft und W armluft Sorge getragen, so wird 
jede Zugluft beseitigt und ein übergrosser Luftw ider
stand beim Öffnen der W erkstattüren vermieden. Be
sonders beim Abzug von Rauchgasen macht sich eine 
genügende Zuführung von Frischluft und W armluft un
bedingt nötig und man wolle nicht übersehen, dass eine 
rationelle und gute A b s a u g u n g  nur dann erfolgen 
kann, wenn in genügender W eise für Luft z u f ü h - 
r u n g gesorgt wird.

Die Entnebelung gewerblicher Betriebe stellt sehr 
hohe Ansprüche an die Menge, Beschaffenheit und 
Tem peratur der einzuführenden Luft, wie dies in dieser 
Zeitschrift in grösseren Aufsätzen (Sozial-Technik 1913,
2. u. 3. Heft) besonders für Papier- und Zellstoff
fabriken behandelt wurde. Auch hier hat die moderne 
Technik schon solche Fortschritte gemacht, dass auch in 
Papierfabriken die Papiermaschinen trotz grösser Ver
dunstung von Feuchtigkeit in absolut klarer Luft arbeiten. 
So zeigte ein von der Papierm acher-Berufsgenossen
schaft auf der Bugra in Leipzig ausgestelltes photo
graphisches Bild eine Papierm aschine der Zellstoff
fabrik W aldhof in Tilsit, mit welcher in absolut rein 
entnebelter Luft gearbeitet wird, und die vielen Anlagen 
als M uster dienen kann.

Überall dort, wo ein ernstes Streben vorhanden ist, 
die mit Staub und feuchter Luft übersättigten A rbeits
räume gut und wirksam zu entstauben und entnebeln, 
wird man auch bald zur Erkenntnis kommen, dass die 
Zuführung von Frischluft und W armluft Hand in Hand 
mit der Absaugung und Entneblung gehen muss. Durch 
vorstehende Angaben sollte nur auf W ege hingewiesen 
werden, wie man dies wirksam erreichen kann, ohne 
die Konstruktionen und Möglichkeiten erschöpfend zu 
behandeln.

Sicherheitsvorrichtungen an Gas-Warmwasser- und -Dampferzeugern.
Von Dipl.-Ingenieur P r a d e l ,  Berlin.

Für die Bereitung von warmem und heissem W as
ser sowie zur Erzeugung von Dampf für gewerbliche 
Zwecke findet seit einer Reihe von Jahren das Leucht
gas immer mehr Eingang. Das beruht auf seinem ein
fachen Bezug, der Leichtigkeit in der Bedienung mit 
Gas beheizter Vorrichtungen und in der Sauberkeit des 
Betriebes, vor allem aber in der steten Bereitschaft 
der Heizquelle. Durch einfaches Aufdrehen des G as
hahnes und Anzünden des Gases ist jede Vorrichtung 
sofort in Betrieb gesetzt, ebenso leicht ist die Aus
schaltung der Vorrichtung. Über die Verbreitung der 
Gasheizung und ihre mannigfache Anwendung im Haus 
und in gewerblichen Betrieben gab Aufschluss die im 
Juli 1914 in München veranstaltete Ausstellung „Das 
G as“ , die des Kriegsausbruches wegen leider ihre Pfor
ten vorzeitig schliessen musste. Mit Leuchtgas bereitetes 
W arm - und Heisswasser wird im Hause als Spül- und 
Badewasser gebraucht und entweder in kleineren E r
hitzern an Ort und Stelle oder zentral in grösseren E r
hitzern erzeugt. Letztere werden häufig als Ergänzung 
vorhandener Sammelheizungen oder mit festen Brenn
stoffen beheizten W arm wasserversorgungsquellen ein

gebaut. Einzelerhitzer findet man in Friseurläden, 
Bäckerei- und Schlächtereibetrieben, überhaupt überall 
dort, wo ein gleichmässiger Bedarf an H eissw asser 
vorhanden ist. Zur Dampferzeugung wird Leuchtgas 
nur in beschränkterem Umfange gebraucht, z. B. für 
Dampfbäder, Dampfduschen und alle möglichen Sterili- 
sations- und Desinfektionszwecke, z. B. von Milch 
bezw. zum Reinigen von Gefässen.

So einfach nun auch die Bedienung solcher W arm 
w asser- und Dampferzeuger mit Gasheizung ist, so 
schliesst sie doch eine Reihe von Gefahrenquellen in 
sich, die einmal in dem verwendeten Heizstoff, zum 
andren in den Erhitzern, d. h. dem beheizten Mittel 
selbst liegen. Gerade die grosse Leichtigkeit, mit der 
eine Gasheizung in Betrieb gesetzt werden kann, macht 
es bei unaufmerksamer Bedienung möglich, dass die 
entzündete Flamme erlischt, ohne dass es bemerkt wird. 
Die Folge davon ist, dass Gas unverbrannt ausström t 
und die bekannten Gefahren — Erstickung oder Explo
sionen — zeitigt. Das gleiche kann bei W assermangel 
in den Erhitzern eintreten, wenn diese durchbrennen 
und das ausström ende W asser die Flammen zum Ver
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löschen bringt. Bei Dampferzeugern ist noch darauf 
zu achten, dass der Dampfdruck nicht über die Be
lastungsgrenze des Erzeugers steigt und diesen sprengt.

Es erscheint bei der Gründlichkeit, mit der unsre 
Industrie arbeitet, eigentlich selbstverständlich, dass 
die in den Handel gebrachten Erhitzer mit Schutzvor
richtungen zur Ausschaltung dieser Gefahrenquellen 
versehen sind, sei es in  Form von klaren Bedienungs
vorschriften oder durch Ausbildung der Stellhebel und 
Hälme in der W eise, dass jede Gefahr beseitigt wird. 
Das zeigten auch durchweg die auf der Ausstellung

liegendem Brenner und Zündrohr. Das Gas wird zu
erst einem Abstellhahn e zugeführt, von dem es nach 
den Brennerregelhähnen a und b und durch eine kleine 
Bohrung f auch nach der Zündleitung i gelangen kann, 
die durch einen besonderen Hahn g abgeschlossen wird. 
Am Zündhahn g ist ein Anschlag h derart angebracht, 
dass das Zündrohr i, welches mit dem Küken des Ab- 
stellhahnes e verbunden ist, erst eingeschwenkt und 
somit der Abstellhahn erst geöffnet werden kann, nach
dem der Zündhahn geöffnet worden ist. Ein Anzünden 
des Zündrohres ist also nur möglich, wenn sich dieses

Fig. 86 bis 88. Sicherheitshahnausriistung von F. Küpperbusch & Söhne A.-G., Gelsenkirchen-Schalke.

,,Das G as“ zur Schau gestellten W arm w asser- und 
D ampferzeuger für Gasheizung. Im nachstehenden 
sollen nur die selbsttätigen Sicherheitseinrichtungen 
an den bekanntesten Erhitzern kurz gezeigt werden.

Der Schutz erstreckt sich nach dem Vorhergesagten 
auf die Zündung, den W assermangel und den Dam pf
druck. Von Sicherheitseinrichtungen gegen fehlerhafte 
Zündung sei hier zunächst eine Sicherheitshahnaus
rüstung von Küpperbusch & Söhne A.-G. genannt, die 
hauptsächlich für Gaskochkessel bestimmt ist, natur
gem äss aber auch bei Erhitzern jeder Art Anwendung 
finden kann. Die Fig. 86—88 zeigen die Einrichtung 
in zwei senkrechten Schnitten, Fig. 87 nach Linie A—B, 
und einer Aufsicht an einem Gaskochkessel mit innen

noch ausserhalb des Kochkessels befindet. Ferner ist 
der Hahnkegel des Absteilhahnes durch ein Hebel
gestänge, n n1, o, o1 mit den Hahnküken der Brenner
regelhähne a, b verbunden, indem die Zapfen n1, o1 in 
den Führungen p und r der Stellscheibe q und s laufen. 
Die Regelhähne a, b sind nur in einer Richtung dreh
bar und w erden bei geschlossenem Abstellhahn durch 
das Hebelgestänge gesperrt. Erst beim öffnen des 
Abstellhahnes, also beim Einschwenken des angezün
deten Zündrohres, wird das Hebelgestänge in den Füh
rungen p und r derart verschoben, dass die Hähne a, b 
geöffnet w erden können.

Fig. 89 zeigt die Hahnsicherung, die Prof. Junkers 
bei seinen W assererhitzern und Gasbadeöfen anwendet
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und die jede falsche Handhabung und Gefahr aus- 
schliessen. Der Gaszufluss wird durch die G asdros
selschraube G D eingestellt und durch den Gashahn 
G H beherrscht. Das Zündflammenrohr Z trägt oben

Fig. 89. Sicherheitshahn nach Junkers & Co., Dessau.

die Zündflammenregulierung Z R und ist mit dem Zünd
flammenhahn Z H ausgerüstet. Es mündet unter dem 
Brenner Br. Der W asserzufluss wird durch den W as
serhahn W H beherrscht, der in die W asserrohrverbin
dung W V eingeschaltet ist. E ist ein Entleerungs- 
schräubchen am Speiserohr, A S eine Auffangschale 
und M ein Druckmesserstutzen. Diese Hahnanordnung 
zwingt vor Gebrauch zuerst den Zündflainmenhahn, 
dann den W asserhahn und zuletzt den Gashahn zu öff
nen, nach Gebrauch erst den Gashahn, dann den W as
serhahn zu schliessen, wodurch jede falsche H and
habung unmöglich gemacht wird.

Auch die Prom etheus-G as-Schnellw assererhitzer

Fig. 90. Sicherheitsbatterie Gaggenau.

sind mit einem Sicherheitshahn ausgerüstet, der in 
gleicher W eise wie die vorbeschriebenen wirkt. Fig. 90 
zeigt die Sicherheitsbatterie, welche die Eisenwerke 
Gaggenau A.-G. in Gaggenau i. Bad. für ihre G as
badeöfen benutzen. Auch hier ist eine zwangläufige 
Verbindung der einzelnen Hähne geschaffen, um einen 
Fehlgriff zu vermeiden. Man setzt zuerst die kleine 
Stichflamme F durch Drehung des Hebels O nach rechts 
und durch Anziinden in Betrieb. Nunmehr öffnet man 
den W asserhahn L vollständig. Erst jetzt ist es mög
lich, den Hebel des Gashahnes M nach unten zu drehen, 
wodurch das dem Brenner entströmende Gas durch die 
Zündflamme zur Entzündung gelangt. Die den G as
druck regelnde Schraube N ist bei Aufstellung des 
Ofens so einzustellen, dass die Flammen kräftig und 
klar brennen und bei höchstem Gasdruck keine Neigung 
zur Russbildung zeigen. Nach Gebrauch des Ofens 
wird zuerst der Gashahn M, dann der W asserhahn L 
und zuletzt der Zündhalm O geschlossen.

Fig. 91 zeigt die Sicherheitseinrichtung, die bei den

Fig. 91. Sicherheitshahn der Record-Heisswasser-Apparate- 
Fabrik, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

R ecord-H eissw asser-A utom aten benu tz t wird. D ie 
Zündflamme kann fest eingebaut oder, wie gezeichnet, 
ausschwenkbar sein. Das W asser tritt durch Rohr
stutzen B ein, erfährt in A eine selbsttätige Regelung. 
Die Gaszuleitung C w ird durch den Steilhahn D b e 
herrscht, der wiederum teils durch die Zündflammen
sicherung E für die ausschwenkbare Zündflamme F ge
sperrt wird. Die Bedienungsweise dieses Hahnes ist 
die gleiche wie die der vorgenannten.

W assermangel kann bei mit Gas beheizten Flüssig
keitserhitzern auftreten beim Aufhören des Zuflusses 
zum Erhitzer während des Ablassens von W asser. 
Solche zeitw eisen S tockungen in dem  W asserzufluss sind 
leider bei den üblichen Installationen der W asserlei
tungsanlagen in den oberen Stockwerken nicht selten. 
Brennt dann der Brenner unter dem sich zum Teil en t
leerenden Flüssigkeitserhitzer weiter, so brennt die 
B ehälterw and durch, und der E rh itzer ist schadhaft
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wenn nicht schlimmere Folgen eintreten. Der Schutz 
gegen solche Vorkommnisse wird naturgem äss in einer 
Beeinflussung der Gaszufuhr zum Brenner durch das 
W asser zu suchen sein. Dies geschieht praktisch in 
■der W eise, dass in die Gasleitung zum Brenner zwischen 
G ashahn und Brenner ein Ventil eingeschaltet ist, das 
auf den W asserdruck anspricht. Hört der W asserdruck 
infolge W asserm angel auf, so schliesst das Ventil die 
Gaszufuhr ganz ab oder drosselt sie soweit, dass der 
Brenner nur noch mit kleiner Flamme weiterbrennt.

Fig. 92 zeigt die von Prof. Junkers angew endete

Fig. 92. Wassermangel-Sicherung nach Junkers & Co., Dessau.

W asserm angel-Sicherung im Schaubild. Es ist w ieder 
G H der Gashahn mit der G asdrosselschraube D, Z das 
Zündflammenrohr mit dem Zündflammenhahn Z H und 
der Zündflammenregulierung Z R. Br. ist der Brenner. 
D as W asser fliesst aus der Rohrleitung W V  über den 
W asserhahn W H in den Erhitzer. Eine Entleerungs
schraube E, die Auffangschale A S, der D ruckm esser
stutzen M und die Kaltwasserverbindung K V vervoll
ständigen die Ausrüstung der Hahnarmatur. Das 
Sicherheitsventil ist als Gasventil G V  und W asser
ventil W  bezeichnet. Es w irkt selbsttätig und ist zw i
schen der doppelten Hahnsicherung und dem Brenner 
eingebaut. Das Sicherheitsventil schliesst auch bei 
geöffnetem Gashahn die Gaszufuhr zum Brenner ab, 
sobald der W asserzufluss aufhört oder zu gering wird. 
Die Zündflamme bleibt unabhängig davon brennen. 
Sobald w ieder genügend W asser zufliesst, gibt das 
Ventil den Gaszufluss frei und der Brenner entzündet 
sich an der weiter brennenden Zündflamme.

Auch die Gasbadeöfen von Joh. Vaillant G. m. b. H. 
in Remscheid sind mit Sicherheitseinrichtungen gegen 
W asserm angel ausgerüstet. Fig. 93 zeigt die Ein
richtung für einen W andbadeofen. Auch hier sind 
G as- und W asserventil im Eingriff miteinander, der

Sicherheitsautom at wird in der Hahn- und Brennerein
richtung unterhalb des Brenners in die W asserzuleitung

Fig. 93.
Wassermangel-Sicherung nach Joh. Vaillant, G. m. b. H.

eingebaut und mit der Gaszuführung so verbunden, dass 
das Gas den Sicherheitsautomaten vor dem Eintritt in 
den Brenner durchströmen muss. Hört aus irgend 
einem Grunde der W asserzufluss zum Erhitzer plötz
lich auf, so wird die Gaszuleitung in demselben Augen
blicke so weit geschlossen, dass sich die Brennerflam
men kleinstellen und somit ein Überhitzen und Ab
schmelzen des Innenwerkes verhindert wird.

Fig. 94 zeigt in einem Schnitt und Teilschnitt die 
Sicherheitshahnarm atur, wie sie von der Zentralw erk
statt Dessau bei den Askania-Thermen angewendet 
wird. D er F lüssigkeitserhitzer 7 ist m ittels Schrauben 
17 auf der Konsole 16 befestigt und nimmt unten den 
Brenner B mit Zündflamme Z auf. Zum Auffangen des 
Schw itzw assers ist er unten mit einem U-Ring 6 mit 
Ablaufrohr 18 versehen. Das W asser tritt durch Rohr
S über das mittels Schraubenventil C D einstellbare 
Ventil A zu, das Gas gelangt aus Rohrleitung E zu den 
einzelnen Ventilen und zwar zunächst in das Gehäuse 
F der Drosselvorrichtung. Dieses ist durch eine Scheide
wand G in zwei Räume H und J geteilt. Raum H steht 
mit der Gaszuflussleitung E in Verbindung, während 
Raum J mit der nach dem Hauptrohr B führenden Lei
tung L verbunden ist. Die Öffnung M in der Scheide
wand G ist durch das als Drosselorgan wirkende Ventil
0  bedeckt. Die verzögerte Öffnung des Ventils wird 
durch die besondere Ventilgestaltung erreicht. Das 
im oberen Teil in Form einer Parabel gestaltete Ventil 
ist im unteren Teil auf etwa ein Drittel seiner Länge 
zylindrisch, so dass während der Zeit des N ieder
ganges dieses Teiles keine Zunahme der Gaszufuhr zum 
Brenner stattfinden kann. In die Verbindung T  nach 
dem Raum unterhalb der Membran, die von dem Raum
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Askania-Sicherheits-Hahnarmatur.

J aus erfolgt, ist ein Ventil eingeschaltet, das z. B. aus 
einem Aluminiumplättchen V mit Bohrung W besteht 
und die beiden Räume T 1 und T 2 trennt. Das durch 
die Leitung E zuströmende Gas füllt zunächst Raum H 
aus, strömt dann durch die Bohrung N des D rossel
ventils O in den Raum J und durch die Leitung L zum 
Brenner B, wo es sich an der Zündflamme entzündet. 
Die Menge des durch die Bohrung N strömenden Gases 
ist derart bemessen, dass die Flämmchen eine Höhe 
von 8 bis 10 mm erreichen, wobei die Entzündung 
ruhig und ohne Russbildung vor sich geht. Die Flämm
chen brennen in der angegebenen Höhe etwa 5 Sekun
den. In dieser Zeit wird die kalte Luftsäule im Innern 
des Erhitzers oder im Abzugsrohr verdrängt, die später 
allmählich grösser werdenden Flammen finden keinen 
W iderstand mehr und können sich daher vollkommen 
russfrei entwickeln. Das Gas in dem Raum U unter
halb der M embran R strömt langsam durch den Kanal 
T  in die Kammer T 1 und durch Bohrung W und Kanal 
T 2 in den Raum J und zur Gasleitung L. W ährend die
ses Vorganges senkt sich die dem G asdruck entspre
chend belastete Membran R und gleichzeitig der Ventil
körper O, wodurch die Gaszufuhr zum Brenner B ver
mehrt wird.

In die Gasleitung L ist noch das vom W asserdruck 
beeinflusste, also gegen W assermangel sichernde Ventil Fig. 95. Askania-Dampfautomat.

K eingeschaltet. Ventil K steht einerseits unter Feder
druck, anderseits wird es mittels eines Hebelgestänges 
H1, H 2, H3 von einer Federdose P  beeinflusst, auf 
welche der W asserdruck einwirkt. Federdose P trägt 
unten einen Rundschieber Q, der sich federnd gegen 
die M ündung der zum Erhitzer führenden W asser
leitung W legt. R S ist eine Regelschraube zur Rege
lung der Heizwirkung, D S Dichtung und L S sow ie 
W  E sind Probier- bezw. Abflusshähne. W enn nun 
durch irgend welchen Umstand das W asser ausbleibt, 
w ährend der Erhitzer in Tätigkeit ist, erlischt der Bren
ner, es bleibt jedoch die Zündflamme brennen. Beim 
Schliessen des W asserhahnes, wodurch auch gleich
zeitig die Gaszufuhr zum Brenner abgesperrt wird, 
steigt die Membran R und auch der Ventilkörper O 
schnell nach oben in die gezeichnete Stellung, da in 
diesem Falle sich das Aluminiumplättchen V von seinem 
Sitz abhebt und den freien Zutritt des Gases durch die 
Kanäle T 1, T 2 und T  in den Raum U unter der Mem
bran gestattet, d. h. der Erhitzer ist bereit zur neuer
lichen Zündung.

Mit Gas beheizte Dampferhitzer, Gasdampfkessel, 
Dampfautomaten finden vielfache Anwendung in der 
gesamten Technik, z. B. für W äschereim aschinen, 
Trockenschränke, Leimmaschinen, insbesondere aber 
auch in der chemischen Grossindustrie. Die Sicher
heitsvorrichtungen an solchen Dampfkesseln erstrecken 
sich auf die Kesselspeisung, Sicherung bei W asser
mangel und Sicherung gegen zu hohen Dampfdruck. 
Fig. 95 zeigt einen Askania-Dampfautomat, Fig. 96
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das Speiseventil, Fig. 97 und 98 das Gassicherheits
und Dampfdruckregelventil. Die Regelung der G aszu
fuhr erfolgt durch einen Schwimmer, durch dessen 
S tellung der Gaszufluss und somit die Dampfentwicke

lung beeinflusst wird. Diese Regelung erfolgt se lbst
tätig unter Benutzung der Druckschwankungen im 
Kessel. Da das Schwimmergefäss mit dem Kessel

Fig. 97. Gassicherheitsventil.

gleichen W asserstand hält, kommt bei Druckschw an
kungen der Schwimmer und somit die Vorrichtung zur 
Regelung der Gaszufuhr in Tätigkeit. Bei etw a ein

tretendem W assermangel wird das Gasventil selbsttätig 
geschlossen. Der Brenner kann auch nicht angezündet 
werden, wenn nicht genügend W asser im Kessel vor
handen ist, weil der Schwimmer das Gasventil ge
schlossen hält. Nach Erreichung des höchsten Dampf
druckes wird das Gasventil selbsttätig abgestellt, w äh
rend es sich bei Dampfentnahme selbsttätig öffnet. Die 
W asserzufuhr geschieht ebenfalls selbsttätig, sofern der 
am Aufstellungsorte vorhandene W asserleitungsdruck 
den Dampfdruck im Automaten übersteigt.

Die Bauart des Speiseventils ist aus Fig. 96 zu 
entnehmen. Das an den Kessel angeschlossene Schwim
m ergehäuse ist durch Stutzen A mit der W asserleitung 
verbunden. B ist ein Sieb zum Auffangen von 
Schmutzteilchen, C die Abdichtung des durch den 
Schwimmer E gesteuerten Ventils D, dessen Hebel in 
der Öse F geführt ist. Gleichfalls durch den Schwim
mer wird das in Fig. 97 im Schnitt und Grundriss ge

zeichnete Sicherheitsventil V gegen W assermangel ge
steuert. Zu dem Zwecke ist das durch Feder M in der 
Hülse N P belastete Ventil V mit einer Ventilstange H 
mit einstellbarem Anschlag S versehen, gegen den der 
Winkelhebel W wirkt. Letzterer sitzt auf der W elle des 
Abschlussventiles D, deren Ende durch Kappe K ab
gedeckt ist. Das ferner in die Gasleitung eingeschal
tete auf den Dampfdruck im Kessel ansprechende 
Sicherheitsventil (Fig. 98) besteht aus einer D oppel
membran oder Federdose, deren Gehäuse durch Leitung 
R mit dem Dampfraum des Kessels verbundien ist. 
An der Membran greift die Ventilspindel S an, auf wel
cher die Spannfeder F sitzt. Diese kann durch die 
Spannschraube B nach Abnahme der Schutzkappe A 
entsprechend dem gewünschten Dampfdrücke gespannt 
werden.

technische Mitteilungen.
V ersuche zum Ersatz des Benzins  

in Grubenlampen.
Unter der Einwirkung des Krieges sind in unserm 

Bergbau mehrfach Bestrebungen aufgetreten, das Ben
zin, das aus dem Ausland eingeführt w erden muss, 
durch andere in den Grubenlampen verwendbare flüs
sige Brennstoffe zu ersetzen. Denn die in Deutschland 
selbst erschlossenen Erdölquellen sind im Verhältnis 
zu unserm Bedarf nicht ergiebig genug; auch lässt sich

aus unsem  einheimischen Erdölen infolge ihrer beson- 
dern Beschaffenheit nur wenig Benzin gewinnen. Die 
noch vorhandenen Mengen eingeführten Rohbenzins, 
aus denen das Lampenbenzin hergestellt wird, sind 
zwar bisher teilweise für den Privatverbrauch frei
gegeben worden, jedoch muss man bei der Unsicher
heit über die Dauer des Krieges mit einer Beschlag
nahme für Heereszwecke rechnen. W ie die Zeitschrift 
„Glückauf“ vom 13. Februar 1915 berichtet, hat man 
in der Berggewerkschaftlichen Versuchsstrecke in Derne 
in Gemeinschaft mit dem Verein für die bergbaulichen 
Interessen im O berbergam tsbezirk Dortmund bereits 
seit dem Beginn des Krieges eingehende Versuche über



die Beschaffung eines Benzinersatzes angestellt. H ier
bei handelt es sich hauptsächlich einmal um die S tre
ckung der vorhandenen und verfügbaren Benzinmengen 
durch Beimengung anderer Stoffe und dann um den 
völligen Ersatz des Benzins. Als Zusatzstoffe hat man 
Benzol, auch Rohbenzol und W aschöl, ferner Schw er
benzin (M otorenbenzin), Petroleum und Spiritus, als 
Ersatzstoffe Motorenbenzin, Rüböl, M ischungen von 
Rüböl und Petroleum sowie M ischungen von Spiritus 
und Benzol vorgeschlagen Bei der Untersuchung in 
der Versuchsstrecke in Derne, die sich nur auf einen 
Teil der Vorschläge erstreckte, hat man die Leucht
kraft der neuen Brennstoffe, den Verbrauch, die Zünd
fähigkeit, die Verkrustung des Dochtes, die Verschmie
rung der Topfw atte und anderer Lampenteile, die Ab
scheidung von Russ usw., sowie, was uns besonders 
interessiert, die Schlagwettersicherheit und das Ver
mögen, Grubengas und W etter anzuzeigen, geprüft. 
Verwandt wurden bei der Prüfung stets Rund- und 
Flachbrennerlampen.

Die ersten Versuche mit einem Zusatz von 75 %  
Leichtöl, das zum überwiegenden Teil B e n z o l  ent
hielt, versagten vollständig. Die Mischung, die 
nur 25 °/0 Lampenbenzin aufwies, also den Benzin
verbrauch erheblich einzuschränken geeignet gewesen 
wäre, ergab leider eine zu kleine Flamme, wenn man 
nicht zuviel Russ entwickeln wollte, leuchtete nur wenig 
und führte zum Erlöschen der Flamme infolge von 
Krustenbildung und Verschmierung. Man fand bald, 
dass man über einen Zusatz von 10 °/0 Benzol kaum 
hinausgehen durfte. W ollte man aber eine Verminde
rung der Leuchtkraft von 50 %  m Kauf nehmen, so 
konnte man allerdings bis zu 20 %  Benzol zusetzen. 
Im übrigen beeinträchtigt der Benzolzusatz die Sicher
heit der Lampen nicht. Doch ist zu bedenken, dass 
eine starke Verrussung, die bei Unachtsamkeit leicht 
eintreten kann, zur Folge haben könnte, dass in Schlag
wettern glühende Russteilchen ein Durchschlagen der 
Flamme durch das Drahtgewebe vermitteln. Auch 
bringt das Herstellen der Benzin-Benzolmischung U n
bequemlichkeiten und Gefahren der Entzündung mit 
sich. Schliesslich würde die Verwendung einer M i
schung mit nur 10 oder 20°/0 Benzol eine nur recht 
geringe Ersparnis an Benzin bedeuten. Sie kommt da
her schon aus diesem Grunde kaum in Frage.

Der Vorschlag, das Lampenbenzin mit Schw er
benzin (M otorenbenzin) zu mischen, ging von der An
nahme aus, dass dieser Brennstoff wegen der Verwen
dung für Kraftfahrzeuge in grösseren Mengen als Lam
penbenzin hergestellt wird und vielleicht auch noch von 
Rumänien aus eingeführt werden könnte. Da man ihn 
in Mengen von 50 und 60 °/0 zusetzen wollte, w ürde die 
Ersparnis wohl grösser gewesen sein, als bei Benzol. 
Aber die Mischung: zeigte grosse Nachteile, da die 
Flamme, die übrigens ebenso schlagwettersicher wie 
die gewöhnliche war, bald an Leuchtkraft einbüsste 
und ein oftmaliges Auswechseln der Topfwolle erfor
derte. Auch ist ja die künftige Beschaffung des M oto
renbenzins durchaus nicht sichergestellt. Ähnlich un
günstig verliefen die Versuche mit Mischungen von 
Lampenbenzin und Petroleum sowie Spiritus.

Einen erheblich bessern Erfolg hat man jedoch 
mit dem Bestreben gehabt, das Benzin völlig zu er
setzen. Und zwar hat sich hier nach einzelnen bald

aufgegebenen Versuchen mit Rüböl usw. die M i -  
schung von B e n z o l  und S p i r i t u s  als das Geeig
netste erwiesen. Auf Grund eigener Versuche hatte  
Bergassessor C. B e y 1 i n g , der Leiter der Versuchs
strecke in D erne, eine M ischung von 75°/'o Spiritus und 
25 °/0 Benzol in Vorschlag gebracht. Er ging davon 
aus, dass der Spiritus allein mit zwar nicht leuchtender,, 
aber sehr heisser Flamme brennt, während Benzol eine 
starke Leuchtkraft entwickelt, jedoch allein brennend, 
wegen seines hohen Kohlenstoffgehaltes grosse M en
gen Russ ausscheidet. Infolgedessen eignet sich Ben
zol besonders dazu, einer nichtleuchtenden, neissen 
Flamme beigemengt zu werden. Es dient in diesem 
Fall sozusagen als Anreicherungsmittel. Beyling hat 
ermittelt, dass eine Benzolbeimengung von weniger als. 
25 °/o die Lichtstärke der Flamme herabsetzt, dass da
gegen eine Erhöhung des Zusatzes die Leuchtkraft nicht 
wesentlich hebt, sondern infolge von R ussabscheidung 
schon bei 30 %  ungünstig wirkt. Allerdings hat d er 
Betrieb der so gespeisten Lampen in den Gruben selbst 
ergeben, dass bei ihrem Gebrauch gewisse V orbedin
gungen zu erfüllen sind. In den Lampen darf sich näm 
lich kein Benzin vom früheren Betrieb her befinden. 
Sie sind daher mit neuer W atte und neuem Docht zu 
versehen. Auch darf nur w asserklares Benzol, am  
besten 90er gereinigtes Handelsbenzol gebraucht w er
den. Jede Trübung, auch schon gelbliche Färbung, ist 
nachteilig. Der Spiritus muss 95prozentig sein, da der 
meist gebrauchte 90prozentige zuviel W asser enthält. 
Die Lampen sind nach jeder Schicht gut zu reinigen. 
Unter diesen Umständen haben sich bei den Versuchen 
keinerlei Mangel an den Lampen gezeigt, die die Mi
schung als ungeeignet erscheinen Hessen. Die Licht
stärke beträgt beim Rundbrenner 0,6 HK, beim Flach
brenner 0,9 HK, also etwa 3/4 der Leuchtkraft der ge
wöhnlichen Benzinlampen. Sie geht w ährend des Bren
nens auch nicht mehr als bei diesen zurück. Die Brenn
dauer beträgt 13 bis 14 Stunden bei hoher Flamme. 
Die Zündfähigkeit ist etw as geringer. In der Schlag
wettersicherheit unterscheiden sich die Spiritus-B enzol
Lampen nicht von den Benzinlampen. Die geringere 
Verdunstfähigkeit der Mischung lässt sie sogar e tw a s  
sicherer erscheinen. Die Anzeigefähigkeit für G ruben
gas und matte W etter ist ausreichend. Unsere Quelle 
enthält schliesslich noch einige Angaben über die Be
währung der Lampen in verschiedenen Gruben und 
über das Verfahren zur Herstellung der Mischung. D er 
günstige Erfolg der Versuche ist im Interesse unseres. 
Bergbaues und unserer Kohlenversorgung unter den 
jetzigen durch den Krieg bedingten Verhältnissen ohne 
Zweifel mit Freude zu begrüssen.

Die Mittel zur Bekämpfung von Kohlenstaub
explosionen in Bergwerken

behandelt Bergingenieur R. C r e m e r in einer Folge 
von Aufsätzen im „Glückauf“ vom Februar 1915. Auf 
Grund der Erfahrungen und Versuche der jüngsten Z eit, 
an denen die in den einzelnen Industrieländern geschaf
fenen bergbaulichen Versuchsstrecken und Versuchs
anstalten (in D eutschland: Derne, Neunkirchen, Ros
sitz; in Frankreich: Li6vin, Commentry; in E ng landr 
Eskmeols; in Amerika: Bruceton, Pennsylvanien) her
vorragend beteiligt sind, kommt Cremer zu der folgen
den Zusammenfassung: Neben den allgemeinen M ass
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nahmen, um die Entstehung von Kohlenstaub- und 
Schlagwetterexplosionen zu verhüten, bleibt die plan- 
m ässige ausgiebige Berieselung der Abbaue, des Hauf
w erkes und aller in der Aus- und Vorrichtung begrif
fenen sowie solcher Strecken, wo Kohlenstaub ent
s teh t, die einzige durchführbare und daher unerlässliche 
M assnahme zur Unschädlichmachung des Kohlen
staubes. Die Berieselung wird, abgesehen von Ab
bauen, in manchen Fällen durch reichliche und regel
mässige Anwendung von n i c h t  b r e n n b a r e m  
S t a u b  oder wahrscheinlich am zweckmässigsten 
durch das vereinigte Verfahren der G esteinstaub
streuung und Berieselung zu ersetzen sein. Zur Ver
meidung der Kohlenstaubbildung empfehlen sich, wo 
das möglich ist, das Tränken der Kohlenstösse mit 
W asser, das Berieseln der Förderwagen sowie die Be
nutzung von Förderwagen, die so beschaffen sind, dass 
Kohlenverluste und das Forttragen von Kohlenstaub 
aus diesen durch den W etterstrom  vermieden werden. 
Auch ist dafür zu sorgen, dass kein Kohlenstaub von 
den Kohlensiebereien über Tage durch den W etterstrom  
des einziehenden Schachtes in das G rubengebäude ge
langt. Denn erfahrungsmässig werden in manchen 
Gruben bis zu %  der gesamten Förderung in Form 
von Staub fortgetragen, wobei ein erheblicher Teil da
von aus der Kohlensieberei stammt. Immerhin kann 
durch die bezeichneten M assnahmen nur eine M inde
rung, aber keine Ausschaltung der Gefahr erzielt w er
den, zumal die Sicherheit schon durch Versagen eines 
einzigen Gliedes in der Kette von Sicherheitsmassregeln 
infolge von Unachtsamkeit oder von ändern unvorher
gesehenen Umständen in Frage gestellt wird. Die 
Schlagwetterzündungen mit ihren mannigfaltigen und 
kaum zu überwachenden Ursachen bleiben zudem nach 
wie vor die grösste Gefahr für das Zustandekommen 
von Kohlenstaubexplosionen. H ieraus erw ächst die 
notwendige Pflicht, in weitestem Umfang M i t t e l  
g e g e n  d i e  A u s b r e i t u n g  der einmal entstande
nen Kohlenstaubexplosionen anzuwenden, um ihre W ir
kung zu beschränken und die verheerenden Folgen ab- 
z'uschwächen. Solche bei' umfangreichen Versuchen 
bereits gut bew ährte Mittel sind die sogenannten kon
zentrierten nassen und trockenen Zonen, die Vereini
gung beider sowie schliesslich die künstlich hervor
gerufenen Streckenverlegungen. Solche Zonen sind an 
möglichst zahlreichen Punkten des Grubengebäudes, 
besonders zwischen allen Bauabteilungen in Verbin
dung mit Streckenverengungen anzulegen, und Berie
selung oder G esteinstaubstreuung wenigstens in den 
benachbarten Streckenteilen anzuwenden. Man darf 
Tioffen, dass hierdurch den gerade im letzten Jahrzehnt 
so häufigen M assenunfällen mit Erfolg begegnet w er
den w ird.

Ein selbsttätiger elektrischer Rauch- und 
Russanzeiger.

In der Zeitschrift für Dampfkessel- und M aschinen
betrieb vom 1. Januar 1915 berichtet Dipl.-Ing. L a m p 1 
über einen neuen von Professor W . W . S t r o n g er
fundenen und ausgeführten selbsttätig wirkenden 
Rauch- und Russanzeiger. Der dieser Erfindung zu
grunde liegende Gedanke ist, die Beurteilung der 
Rauchentwicklung einer Feuerungsanlage von der un

sichern Beobachtung durch den Augenschein aus der 
Ferne unabhängig zu machen und so in der Bekämpfung 
der Rauchplage mit ihren gesundheitlichen und w irt
schaftlichen Schädigungen einen Schritt weiter zu 
kommen. Die Einrichtung soll ermöglichen, die Rauch
entwicklung der Feuerung an einem beliebigen Orte ab 
zulesen und gegebenenfalls fortlaufend zu registrieren, 
um so nachdrücklicher als mit den bisherigen Mitteln 
für eine Abstellung des Schadens sorgen zu können. 
Der Apparat ist in den Vereinigten Staaten von Amerika 
entwickelt worden und beruht darauf, dass die elek
trische Leitungsfähigkeit der Feuergase durch die Be
standteile des Rauches beeinflusst und zwar verringert 
wird. Man hat infolgedessen in den Zug der abziehen
den Gase, also in den Schlot eine Hochspannungs
Funkenstrecke eingebaut und im Nebenschluss dazu 
zwei andere Funkenstrecken angeordnet, die in einer 
normalen Umgebung liegen. Je nachdem nun die Gase 
frei oder nicht frei von Rauchentwicklung sind, entladen 
sich die Funkenstrecke im Schlot oder die beiden än
dern. Bezüglich der nähern Einrichtung, die zum Teil 
derjenigen bei der drahtlosen Telegraphie ähnelt, sei 
auf unsere Quelle verwiesen. Der Apparat enthält keine 
beweglichen Teile, soll einfach im Bau sein, durchaus 
selbsttätig arbeiten und wenig Strom verbrauchen. 
Durch entsprechenden Ausbau kann er auch dazu ver
wandt werden, dem Kesselwärter mit Hilfe einer Signal
lampe oder Glocke dauernd Zeichen zu geben, wenn 
die Rauchentwicklung zu stark wird, und ihn zu Gegen- 
m assregeln zu veranlassen. In dem Bericht wird noch 
erwähnt, dass der Apparat das Auftreten des Rauches 
in den Zügen nahezu gleichzeitig meldet und dass er 
sich auch zur Überwachung des W ärters sehr gut eignet.

Eine gefahrlose metallische Röntgenröhre.
Im Anschluss an eine frühere kurze Mitteilung ver

öffentlicht Professor Dr. L. Z e h n d e r  in der Elektro
technischen Zeitschrift vom 4. Februar 1915 nähere An
gaben über die von ihm erfundene und erprobte m e 
t a l l i s c h e  Röntgenröhre. Die Bedeutung der Rönt
genröhre für den Unfall- und Sicherheitsdienst in in
dustriellen Betrieben ist bekannt. Leider stand aber 
bisher auch die Tatsache fest, dass ihre Anwendung 
für alle diejenigen, die sich länger in Röntgenräumen 
aufhalten müssen, also zum Teil für Patienten, haupt
sächlich aber für die Ärzte und ihre Gehilfen mit 
grossen Gefahren für ihre Gesundheit verbunden war, 
die bisweilen schon zu Todesfällen geführt haben. Man 
hat, um diesen Gefahren zu begegnen, versucht, die aus 
der Röntgenröhre nach allen Richtungen austretenden 
gefährlichen Strahlen nach Möglichkeit durch Abblen
den der Röhre mit metallischen und ändern Schirmen in 
eine bestimmte Richtung zu lenken. Doch gelang das 
bei den Glasröhren nur zum Teil. Professor Zehnder 
stellt nun die Röhre statt aus Glas ganz aus Metall her, 
und isoliert nur die Kathode durch einen kräftigen 
Hochspannungsisolator vom Metallgehäuse und der 
Antikathode (Anode). Ausser einem wirksamen Schutz 
gegen die Strahlen gewinnt er so auch den Vorteil, dass 
die Röhre unzerbrechlich wird. Nur ein kleiner Teil 
der M etallröhre wird gewissermassen als Fenster von 
sehr dünner und durchlässiger W andung offengelassen, 
aus dem dann die wirksamen Röntgenstrahlen aus
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treten. Eine Zeichnung und nähere Beschreibung ist 
in unserer Quelle gegeben, worauf hinzuweisen wir uns 
beschränken wollen. Die Röhre soll sich als durchaus 
durchschlagsicher bei den von Zehnder angewandten 
Spannungen erwiesen haben. Bei entsprechender Ein
richtung des Isolators glaubt Zehnder sie auch für die 
höchstens technisch herstellbaren Spannungen, also für 
auch die härtesten Röntgenstrahlen geeignet machen 
zu können. Bei grösseren Abmessungen der Röhren 
sollen zwei und mehr ,Fenster1 angeordnet werden. 
Durch Blenden und Aluminiumdeckel werden die 
Strahlenbündel geregelt, gefiltert oder nach Bedarf 
durch Metalldeckel ganz vernichtet. Auch Moment
verschlüsse können so angeordnet werden. Professor 
Zehnder gibt an, dass sich durch entsprechende Be
messung der Kathoden- und Anoden-Zuleitung usw. 
die Intensität der neuen Röhren ganz erheblich steigern 
lässt. Er hofft damit wirkungsvolle kinematographische 
Aufnahmen machen zu können. Bemerkenswert ist, 
dass er keine Patente auf seine Erfindung zu nehmen 
beabsichtigt, damit sie ohne Behinderung dem gesund
heitlichen Fortschritt zugute kommen kann.

Patentausziige.
Kl. 5 a . 275 885 vom 13. Juni 1913. S c h m i e d e 

e i s e r n e s  V e r b i n d u n g s s t ü c k  m i t  u m - 
g e b o g e n e n  E n d e n  f ü r  S t o l l e n -  o d e r
S t r e c k e n b a u. CI. Soest in Dortmund.

Damit der Einbau dem seitlichen Gebirgsdruck 
einen nachgiebigen W iderstand entgegensetzen kann, 
besteht das Verbindungsstück aus einem schm iedeeiser
nen Formstück mit umgebogenen Enden. Aus seiner 
vollen  G rundfläche sind zwei L appen  a (Fig. 99) 
nach unten herausgedrückt. Bei eingelegtem Verbin

dungsstück legen sich die Lappen zu beiden Seiten des 
mittleren Steges gegen den Kopf des aus einer E isen
bahnschiene bestehenden Stempels. Der Schenkel b 
des Verbindungsstückes steht zunächst von dem Stem 
pel ein Stück ab. Bei wachsendem Seitendruck des 
Gebirges w andert der Stempel nach dem Stolleninnern 
zu und biegt dabei die Lappen um, und zwar so weit, 
bis er den Schenkel des Verbindungsstückes berührt.

G.

K. 35 a. 280 522 vom 15. September 1913. F ö r d e r 
w e r k ,  b e i  d e m  d i e  F ö r d e r b e h ä l t e r  a n  
e i n e m  k e t t e n  - o d e r  s e i l a r t i g e n  T r a g 

g u r t e  s t e t s  i n  s e n k r e c h t e r  L a g e  h ä n 
g e n .  Hermann Bock in Buchatz, O .-S.

Bei den bisherigen, nur von einer Seite her zugäng
lichen Förderschalen mussten die Hunde fortgezogen 
werden, w as mühsam war und häufig zu Verletzungen 
oder gar zum Überfahren der Arbeiter Anlass gab. Um 
diesen Nachteil zu vermeiden, erhält der Traggurt, der 
nach Art einer gallischen Kette ausgebildet ist, der
artig rahmenförmige Glieder, dass die Förderbehälter 
von zwei einander gegenüber liegenden Seiten her zu
gänglich sind. Diese Anordnung ist von W ichtigkeit, 
insbesondere für die in grösserem M asstabe ausgeführ
ten Förderanlagen in Bergwerken, wo die mit Erz bela
denen Hunde auf die Förderschale geschoben und von 
ihr auch w ieder heruntergeschoben werden sollen. Fig. 
100 zeigt eine A usführungsform  des neuen F ö rd e r
werkes.

Zwischen dem oberen und dem unteren vierarm i-

\ < v \
/ )

\ / 1
X  /  i __ . \  1 /

Fig. 100.

gen Kettensterne ist der als gallische Kette ausgebildete 
Fördergurt ausgespannt, dessen Glieder aus rahm en
förmigen Längs- und Querträgern 3, 4 bestehen, die 
durch dachartige Verbindungsglieder 5 mit dem Gelenk
bolzen 7 verbunden sind. Jeder Gelenkbolzen vereinigt 
das eine Kettenglied mit dem nächsten und trägt einen 
schw ingbar aufgehängten Förderbehälter, der gerade 
wie die Kettenglieder aus einem Rahmen 8, 9 mit einem 
dachartigen Verbindungsgliede 10 besteht. D ieser 
Förderbehälter nimmt die mit Erz beladenen Hunde auf, 
wenn diese durch die rahmenförmigen Kettenflanken 
in ihn hineingefahren werden. Durch Schieben von der 
einen oder ändern Seite her können die Hunde an der 
Zielstation dann w ieder herausgefahren werden.

G.
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Kl. 35 a. 280 424 vom 3. Juli 1913. B e f e s t i g u n g  
d e s  A u f z u g s e i l e s  a n  F ö r d e r k ö r b e n .  
Chr. Hülsmeyer, M aschinenfabrik in Düsseldorf.

Bei den bisher gebräuchlichen Seileinbänden an 
Förderkörben ist es auffallend, dass die Mehrzahl der 
Seilbrüche kurz oberhalb der Stelle eintritt, wo das 
Drahtseil mittels Schellen auf etw a 1—2 m Länge zu
sam m engequetscht und in die Königsstange eingehängt 
ist. D ieses doppelt gelegte Seil wird dann oberhalb 
des Förderkorbes nachteilig verlängert durch Anwen
dung von sogenannten Zwischengeschirren. Um das 
Seil an der Befestigungsstelle möglichst günstig zu be
anspruchen, wird es bei der neuen Befestigung unter 
Vermeidung jedes scharfen Knickes in einer grösseren 
A nzahl von W indungen um eine T rom m el e (Fig. 101) 
gewickelt, welche um eine senkrechte Achse drehbar

Fig. 101.

ist. Um auch die schädliche Länge des Zwischen
geschirres überflüssig zu machen, ist die Trommel aus- 
-serdem noch um ihre horizontale Achse drehbar ge
lagert, wobei sie mit einem Schneckentrieb g, h ver
sehen ist. Durch die Aufwicklung des Seiles auf die 
Trommel erfolgt ein Ausgleichen für solche Fälle, wo 
sich das Seil streckt oder ein Ende aus irgend einem 
Grunde abgehauen werden muss. An der Trommel 
kann eine Führungsrolle für das Seil angebracht sein, 
welche sich ebenfalls achsial verschieben lässt. D a
mit das Seil nicht beim Aufsetzen des Korbes aus der 
Führungsrolle herausspringt, wird zweckmässig ein 
Führungsbügel oder Bolzen an der entgegengesetzten 
Seite der Rolle so angebracht, dass er das Seil um
fasst. G.

Kleine Mitteilungen.
Unfälle bei der Papierverarbeitung.

1. In einer Steindruckerei war einem Steinschleifer 
die Petroleumkanne in das hohle Gestell der Stein- 
sclileifmaschine gefallen. Er wollte die Kanne w äh
rend des Ganges der Maschine schnell wieder heraus
holen. Im selben Augenblick kam jedoch der hin- und 
hergehende Tisch, auf dem der Stein befestigt ist, zu
rück und presste den rechten Oberarm  des Arbeiters 
gegen die am Ende der Maschine befindliche Quer
wand des Gestelles, wodurch der Arm stark gequetscht 
w urde.

Ähnliche Unfälle ereignen sich an solchen Stein
schleifmaschinen dadurch, dass von den Schleifern Ö l
kannen, Flaschen, Putzlappen und andere Gegenstände 
in den vom Maschinengestell gebildeten Fächern auf
bewahrt und während des Ganges der M aschine heraus
geholt werden.

Alle diese Unfälle lassen sich vermeiden, wenn 
diese Fächer im Gestell durch glatte Holzdeckel so aus
gefüllt werden, dass der Maschinentisch gerade noch 
darüber hinwegfahren kann. Es kann dann weder 
etwas hineinfallen, noch hineingestellt werden.

2. In einer Steindruckerei w ar eine Bogenfängerin 
in die Steindruckschnellpresse, um sie zu putzen, hin
eingestiegen. Durch Unachtsamkeit eines Angestellten, 
der an den Hebel des Anlassers kam, setzte sich die 
Maschine langsam in Bewegung. Die Bogenfängerin 
wollte noch schnell aus der Maschine heraussteigen, 
geriet aber hierbei mit dem rechten Fuss zwischen die 
Verreibwalzen und den vorkommenden Feuchttisch.

Um ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden, 
wurde am Anlasshebel ein Schutzbügel angebracht, 
durch den ein unbeabsichtigtes Einrücken der Presse 
verhindert wird. Ferner wurde angeordnet, dass beim 
Putzen der Maschinen, wenn Arbeiterinnen hierbei in 
sie hineinsteigen müssen, die elektrischen Schmelz
sicherungen herauszunehmen sind.

3. In einer Kunstverlagsanstalt sah ein M aschinen
meister, dass ein Stückchen Papier auf die Druckform 
einer Buchdruckschnellpresse gefallen war. Er wollte 
es entgegen dem bekannten Verbot der Berufsgenos
senschaften „Form und Walzen nicht während des Gan
ges der M aschine berühren“ , ohne die M aschine still
zustellen, entfernen.

Hierbei geriet er mit dem rechten Arm zwischen 
Form und W alzen und erlitt eine Quetschung und einen 
Bruch des Armes. Sogar die Maschine kam nicht ohne 
Schaden davon; es zerbrachen einige Zähne des An
triebsrades.

Durch einfaches Stillstellen der Maschine hätte der 
Unfall leicht vermieden werden können. Der durch das 
Anhalten der M aschine bewirkte Aufenthalt bedeutet 
aber auch einen weit geringeren Verlust, als die Kosten 
der Ausbesserung der Maschine, die Belastung der 
Krankenkasse, die dem Verletzten von der Berufs
genossenschaft zu zahlende Rente und vor allem der 
verkrüppelte Arm, den der Verunglückte zeitlebens be
hält.

4. In der Druckerei einer Geschäftsbücherfabrik
wollte ein Arbeitsbursche auf der Druckform einer 
Buchdruckschnellpresse einen Nagel liegen gesehen 
haben und ihn schnell mit einer Bürste von der im 
Gange befindlichen M aschine entfernen. Hierbei wurde 
die Bürste nebst der linken Hand des Arbeiters erfasst 
und letztere samt dem Unterarm in die Maschine 
hineingezogen und schwer verletzt. . .

Auch hier hat die unbedachte Hantierung schw er
wiegende Schäden verursacht, die sich durch Befol
gung der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften ver
meiden lassen. Die Betriebsunternehmer und ihre Ver
treter, die Faktoren und W erkmeister, können daher 
nicht oft und eindringlich genug vor derartigen Han
tierungen warnen.

5. In einer Kartonpapierfabrik begann eine Satinie-
i rerin kurz vor Feierabend noch vor Beginn der alige-
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meinen Maschinenreinigung ihre Satiniermaschine zu 
putzen und wischte bei laufender Maschine mit einem 
Putzlappen ö l  von den Kalanderwalzen ab. Hierbei 
wurden der um die Hand gewickelte Lappen und in
folgedessen auch ihre Finger von den W alzen erfasst. 
Die zwischen der zweiten und dritten Satinierwalze 
vorhandene Schutzvorrichtung verhütete, dass die ganze 
Hand in die Walzen geriet. Immerhin hat das verbots
widrige Handeln der Verletzten, bei laufender Maschine 
zu reinigen, mit Ausnahme des Daumens zum Verlust 
der Fingerkuppen der rechten Hand geführt.

Die günstige W irkung der Schutzvorrichtung ist 
im vorliegenden Falle allerdings unverkennbar, da bei 
ihrem Fehlen wohl der Verlust der ganzen Hand zu be
klagen gewesen wäre.

(Papier-Zeitung Nr. 17, 1915.)

Dr. Franz Migerka f .
Am 21. Februar ist der ehemalige Zentralgew erbe

inspektor M inisterialrat Dr. Franz Migerka im 85. Le
bensjahre in W ien gestorben. Im Jahre 1883 hat 
das österreichische Handelsministerium das Gewerbe- 
inspektorat geschaffen und Dr. Migerka als Zentral- 
gewerbeinspektor an dessen Spitze gestellt. Er brachte 
für dasselbe die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen 
mit. Im Jahre 1861 wurde er Konzipist der Briinner 
Handels- und Gewerbekammer und hatte dadurch Ge
legenheit, mit Handel und Industrie in innige» Berührung 
zu kommen. Er organisierte hier die ersten G ew erbe
gerichte, schuf die Pensionskasse für die Arbeiter der 
Schafwollindustrie und Volksküchen. Als das Kriegs
jahr 1866 hereinbrach, gründete er Spitäler und betei
ligte sich an der Organisation der Verwundetenpflege. 
Er wurde dann ins Handelsministerium berufen und im 
Jahre 1883 auf den von ihm glänzend ausgefüllten 
Posten eines Zentralgewerbeinspektors gestellt. Dr. 
Migerka war ein ausgesprochenes Organisationstalent, 
und das neue Gewerbeinspektorat ist durch ihn bald 
eine Einrichtung geworden, welche sich auch ausser
halb der Monarchie eines ausgezeichneten Rufes er
freute. Dr. Migerka besass eine tiefe sozialpolitische Bil
dung, w ar ein edler Mensch und von strengster Pflicht
erfüllung beseelt. Als ich ihn im Jahre 1896 besuchte, 
war ich von dem Angenehmen seiner Persönlichkeit 
ganz erfüllt — ein kleines Männchen mit langem Silber
haar, das man eher für einen Gelehrten als für einen 
hohen M inisterialbeamten hätte halten können. Kein 
W under, dass er durch das den Arbeitern und Indu
striellen entgegengebrachte W ohlwollen imstande war, 
ihre oft harten Kämpfe zu schlichten. Mit der grössten 
Verehrung wird noch heute, nachdem er bereits 1897 
in den erbetenen Ruhestand getreten war, von ihm in 
diesen Kreisen gesprochen. Dr. Migerka begann die 
Herausgabe der „Berichte der österreichischen G e
werbeinspektoren“ , welche auch im Deutschen Reichs
tage wiederholt lobend erwähnt wurden. M inisterial
rat Migerka hat auch das g e w e r b e h y g i e n i s c h e  
Museum in Wien geschaffen. Auf der Gewerbehygie
nischen Ausstellung in Berlin hatte er Österreich ver
treten, und ihm hatte es Österreich zu danken, dass 
dessen Abteilung die allgemeine Anerkennung fand.

Migerkas Namen wird in der österreichischen 
Sozialpolitik unvergesslich bleiben.

P r o f .  E. W e i n w u r m .

Biicbmctoui.
In Kürze erscheint im Verlage der J. G. Cottaschen 

Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart und Berlin: 
Ü b e r  d a s  B e r u f s s c h i c k s a l  U n f a l l v e r 
l e t z t e r  mit einem Zusatz über die Lage der 
Kriegsverletzten von Dr. Siegfried K ra u s . 7%  Bogen. 
G ross-O ktav. Geheftet M. 3,50. (Beiträge zur T heo
rie und Politik der Fürsorge. Herausgegeben von 
Professor Dr. Chr. J. Klumker. Zweites Heft.)

Auf dem Gebiete der Fürsorge, auf dem sich nach 
dem Kriege die praktische Sozialpolitik in gesteigertem 
M asse zu betätigen haben wird, fehlt es für eine Reihe 
w ichtigster Probleme noch an Vorarbeiten, die den 
W eg zu ihrer Lösung theoretisch und methodologisch 
ebnen. Unsere neuen „Beiträge zur Theorie und Politik 
der Fürsorge“ sollen dieser volkswirtschaftlich hoch
bedeutenden Aufgabe gewidmet sein.

In dem zunächst erscheinenden zweiten Hefte sucht 
Dr. Siegfried Kraus das fernere Berufsschicksal der
jenigen Arbeiter festzustellen, auf die infolge einer Ver
letzung innerhalb ihrer Berufsarbeit das G ew erbe
Unfallversicherungsgesetz Anwendung gefunden hat. 
D ieses Schicksal ist, wie eine Enquete des Vereins fü r 
Sozialpolitik ergeben hat, zurzeit noch völlig in Dunkel 
gehüllt, und es galt zunächst einmal, klare allgemein 
gültige Richtlinien für seine Erforschung zu finden. 
Durch scharfe logische Gliederung und exakte Be
obachtung innerhalb eines fest begrenzten U nter
suchungsfeldes w aren verhältnism ässig einfache und 
übersichtliche Ergebnisse zu gewinnen, und es darf mit 
Sicherheit gesagt werden, dass wir für ein w eites und 
hochwichtiges Gebiet der sozialen Fürsorge hier die 
grundlegende Arbeit vor uns haben.

Sie mündet aus in die Forderung, dass der Staat 
neben der ärztlichen Heilung und der Rentenzahlung 
künftig auch die Arbeitszuweisung als seine Aufgabe 
zu betrachten habe — eine Forderung, die im Hinblick 
auf unsere Kriegsverwundeten und Halbinvaliden von 
der allergrössten Bedeutung ist. —

W ir glauben das besondere Interesse bei unseren 
Lesern für diese neue Sammlung, die bei dem jetzt ge
steigerten Fürsorgebedürfnis die grösste Beachtung er
warten darf, voraussetzen zu können.

Bestellungen übernimmt die Polytechnische Buch
handlung A. Seydel in Berlin SW. 11, wie jede andere 
Buchhandlung des In- und Auslandes.

Die n ä c h s t e  und für dieses W interhalbjahr 
letzte Versammlung der Mitglieder der Berliner G ruppe 
mit ihren Damen findet am Donnerstag, den 18. März 
abends 8 Uhr mit einem Abendessen einfacher Art im 
F r a n z i s k a n e r  L e i s t b r ä u ,  Berlin W , Kur
fürstendamm 31, statt. Preis des trockenen Gedecks 
2,50 Mk. Getränke nach Belieben. Die Einführung von 
Gästen ist erwünscht.

Yerein Deutscher Revisions-Ingenieure.
S e id e l .

Sitz: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustr. 20.

Ffii die S chriftle itung veran tw ortlich : V erlagebuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in B erlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31. 
uruufc <ie< Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Ueber Permutit, dessen Anwendung und die mit ihm gemachten 
Erfahrungen.

V on P rofessor Dr.

Hierzu eine Tafel

P erm utit ist ein künstlich hergestelltes P rodukt. 
D as V erfahren  zur D arstellung  ist durch  D.R.P. Nr. 
186630, desgleichen ist die V erw endung  des P erm u 
tit zur E n th ä rtu n g  des W assers durch D.R.P. 197111 
u n te r Schutz gestellt. D ie Patente, w elche von R. Gans 
angem eldet w urden, sind zur gew erblichen V erw er
tung  in den Besitz der P erm utit A.G. Berlin ü b er
gegangen .

Zur G eschichte des P erm utits m uss au f die k lassi
schen U ntersuchungen  L iebig 's aus dem  19. Ja h r
h undert zurückgegriffen werden. Um  die W irkung 
künstlicher D üngem itte l zu erforschen, benutzte Liebig 
bei seinen ersten V ersuchen m öglichst schw er lösliche 
Kali- und A m m onsalze, dam itd iese lbenm öglichstlange 
im B ereiche der W urzeln  der K ulturpflanzen erhalten  
b leiben  sollten. D er E rfolg  w ar jedoch  nur von  ge
ringer B edeutung. A ls nun L iebig zum  E x trem  über
ging und die leichter löslichen Salze verw endete, 
nahm en die Pflanzen diese m it Leichtigkeit auf. D as 
bem erkensw erteste  dabei w ar aber ferner, dass selbst 
grosse M engen von W asser diese Salze dem  W urzel
bereiche nicht m ehr zu entziehen verm ochten. D iese 
E rscheinung  erk lärte  Liebig und andere F o rscher mit 
einer A bsorptionsfähigkeit des H um us bezw. mit der 
B ildung schw er löslicher H um usverb indungen .

U n ter der A bsorp tionskraft des B odens versteh t 
m an die Fähigkeit der A ckererde, die m ineralischen 
Pflanzennährstoffe aus einer A uflösung  festzuhalten.

M an kennt zw ar auch bei anderen po rösen  Stoffen 
die gleiche E rscheinung , wie z. B. bei der H olzkohle, 
die gelöste Farbstoffe aus Flüssigkeiten au f sich nieder
zuschlagen verm ag. E s ist daher naheliegend, beide 
V orgänge als eine ähnliche, rein m echanische O b er
flächenw irkung anzusehen. A ber zw ischen beiden 
E rscheinungen besteh t doch ein gew altiger U n ter
schied ; w ährend näm lich die von der K ohle absor
bierten  Stoffe relativ  leicht w ieder heraus gelöst w er
den können, trifft dieses für die von dem  A cker
boden absorb ierten  Salze nicht m ehr zu, so dass die 
ganze E rscheinung  sich nicht als ein einfaches U n
löslichw erden eines gelösten Salzes enthüllt, sondern 
fast durchw eg als eine chem ische U m setzung  erweist. 
L etztere vollzieht sich mit einer K lasse  von Minera-

A. K o l b ,  Berlin, 

mit Abbildungen.

lien, die m an Zeolithe nennt, und die aus K ieselsäure, 
T o n erd e , Alkali oder K alk und W asser besteht. 
D iese in der N atur vorkom m enden Zeolithe und zeo- 
lithischen V erbindungen haben die Fähigkeit, ihre 
Basen, die A lkalien oder alkalischen E rden , gegen 
andere  Basen in w ässrigen Lösungen auszutauschen. 
D ie E igenschaft des B asenaustausches der zeolithischen 
V erb indungen  w urde früher nur zu w issenschaftlichen 
U ntersuchungen  benutzt, so z. B. von E ichhorn , um 
die Zusam m ensetzung natürlicher kristallisierter Zeo
lithe w illkürlich zu ändern, aber auch m it A ck er
böden, die zeolithische V erbindungen enthielten, hat 
E ichhorn  V ersuche erfolgreich vorgenom m en. Man 
erkennt also sofort die w ichtige Rolle, w elche die 
Zeolithe im A ckerboden  zu übernehm en haben, in
dem  sie die behufs E rh ö h u n g  der E rn teerträgnisse  
dem  Boden zugeführten Nährstoffe, wie K ali und 
A m m onium , festhalten  und zwar so fest, dass die 
K ulturgew ächse gar keinen Nutzen davon haben 
w ürden, wenn nicht in der B odenlösung andere Basen 
enthalten  w ären, die ihrerseits das Kali nnd A m m o
nium wieder verdrängen  und so der Pflanze zugängig 
m achen  w ürden. N ach E rschöpfung  des Bodens 
an N ährsalzen vollzieht sich bei erneuter Zufuhr von 
D üngesalzen der V organg  w ieder in um gekehrter 
R ichtung. D iese U m setzung geht zw ar n icht q uan 
titativ  im Sinne der einen oder der anderen R ichtung 
vor sich, sondern nur, wie bei allen chem ischen R e
aktionen, so weit, bis ein G leichgew ichtszustand e r
reich t ist, d. h. bis das V erhältnis des Kali und des 
A m m onium  zu den anderen Basen in den Zeolithen 
und in der B odenlösung ungefähr das G leiche ist. 
Indem  die Pflanzen nun einen Teil des K ali und 
A m m onium  aus der B odenlösung aufnehm en, wird 
das G leichgew icht gestört, w odurch sofort nach 
dem  G esetz der M assenwirkung neue M engen von 
K ali und A m m onium  in die B odenlösung aus den 
Z eolithen gelangen, in denen sie durch K alk oder 
M agnesia ersetzt werden.

E ine technische V erw ertung  der austauschenden  
E igenschaften  der Zeolithe haben zuerst H a r m  und 
R u m p l e r  versucht, indem  sie das Kali in den Z ucker
säften verm ittels der Zeolithe durch K alk ersetzten,
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um dadurch  grössere M engen an kristallisierbarem  
Z ucker zu gewinnen, aber die von ihnen hergestellten 
zeolithischen V erbindungen hatten  eine zu geringe 
D urchlässigkeit und ein zu geringes A ustauschver
m ögen. D urch  die A rbeiten  von G a n s  im Jahre  
1905/06 sind aber die Zeolithe w ieder in den V o rd er
grund des allgem einen In teresses gerück t w orden. 
N ach G a n s  w erden die natürlichen Zeolithe je  nach 
ihrem  verschiedenen A ustauschverm ögen der Basen 
in zwei G ruppen  unterschieden und z w a r :

1. die A lum inatsilikate
2. die Tonerdedoppelsilikate.
D ie A l u m i n a t s i l i k a t e  enthalten , wie der 

N am e schon andeutet, die Basen, wie A lkalien und 
alkalische E rden , an T onerde  gebunden und tauschen 
d ieselben sehr leicht und rasch aus.

D ie T o n e r d e d o p p e l s i l i k a t e  enthalten die 
B asen hauptsächlich  an K ieselsäure gebunden und 
tauschen  dieselben wesentlich langsam er aus. E rst 
durch E rw ärm en  m it N atrium hydroxyd w erden 
sie in die A lum inatsilikate um gelagert und erlangen 
dam it auch deren E igenschaften.

Zu ersteren  zählt m an den Chabasit, Stilbit und 
D esm in, zu letzteren den A nalcim  und N atrolith. 
D en N achw eis für seine A nsich t ha t G a n s  ex p eri
m entell durch  synthetischen A ufbau  der einzelnen 
G ruppen  erbracht.

D ie  V ersch iedenheit in der B indung der basi
schen K om ponente , w orauf das verschiedene R eaktions
verm ögen der Zeolithe zurückgeführt wird, und die 
L agerung  der A tom e im M olekül lässt sich bildlich 
in ihrer einfachsten A rt durch nachstehende F o rm el
bilder ve ran sch au lich en : .

/ O H  
A l - O H  

\ O H
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hydroxyd

/ O H  
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Al // °
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H O
H O
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D as N atrium  ist in den A lum inaten  sehr labil 
gebunden , was der leichte Zerfall dieser V erbindung 
unter dem  Einfluss von heissem  W asser, A m m on
salzen oder K ohlensäure bew eist, w obei das T onerde
hydra t als schw ache Säure abgeschieden  wird. D as 
A lum inium hydroxyd an sich w eist nur schw achsaure 
E igenschaften  auf, ändert aber seinen C harakter so 
fort, w enn es m it anderen negativen B estandteilen, 
wie z. B. K ieselsäure, Zusam m entritt. E s wird a ls
dann zu einer stärkeren Säure, was daraus hervo r
geht, dass es je tz t auch m it der A m m onium base ein 
rech t stabiles Salz zu bilden verm ag, wozu es allein 
schon kaum  m ehr befähigt ist. Ä hnliche Beispiele 
kennt m an m ehrere, so erinnere ich z. B. an die 
B orsäure, die wegen ihres schw achen Säurecharak ters

allein m it L auge nicht titriert werden kann, dagegen  
sehr leicht nach Zusatz des hydroxylreichen G lyzerins 
infolge der Bildung von G lyzerinborsäure.

D ie V orgänge beim  Zusam m entreffen der v er
dünnten Salzlösungen m it diesen A lum inatsilikaten  
verlaufen nun derart, dass die Base des A lum inat- 
silikates m it der Base des löslichen Salzes den Platz 
ausw echselt, bis dieser W echsel schliesslich an dem  
Punkte aufhört, wo er sich im G leichgew icht m it 
dem  in um gekehrter R ich tung  verlaufenden V orgänge 
befindet. N ach dem  M assenvvirkungsgesetz, dem  alle 
chem ischen R eaktionen unterliegen, kann nun der 
U m satz in der einen oder anderen R ich tung  ver- 
g rössert w erden, w enn m an die K onzen tration  des 
einen oder anderen  K örpers vergrössert. D ah er wird 
aus überschüssigem  N atrium alum inatsilikat und C h lo r
kalzium lösung das gesam te Kalzium  in das Silikat 
übergehen  un ter Bildung von K alzium alum inatsilikat 
und vice versa in letzerem  bei der E inw irkung von ü b er
schüssigem  N atrium chlorid  das gesam te  K alzium  e r
setzt w erden unter B ildung von K alzium chlorid  und 
N atrium alum inatsilikat. W ie m an erkennt, ist die 
H aftenerg ie  der Basen in den A lum inatsilikaten  
durch die V erkettung  der Base m it d er T onerde  
w esentlich geringer als bei Tonerdesilikaten . A ber 
gerade dieser U m stand  bedingt das hervorragende 
A ustauschverm ögen.

Gegen die A uflassung, den A ustauschvorgang  
als chem ische R eaktion anzusehen, sind in letzter 
Zeit B edenken geäussert w orden, insbesondere m acht 
m an geltend, dass der A ustausch der basischen 
K om ponen te  nicht eine chem ische R eaktion sei, son
dern  durch  A bsorp tion  seitens eines K olloids s ta tt
fände. Im  A ckerboden  als einem  G em isch der v e r
schiedenartigsten  K örper m ögen beide V orgänge 
vielleicht nebeneinander verlaufen, aber für die n a tü r
lichen und künstlich hergestellten , reinen A lu m in a t
silikate trifft m. E . diese A nsicht nicht zu und zw ar 
aus dem  einfachen G runde, weil der A u stausch  sich 
völlig dem  M assenw irkungsgesetz un tero rdnet, sowie 
sich nach  stöchiom etrischen V erhältn issen vollzieht, 
w om it einw andsfrei der C harak ter einer chem ischen 
R eaktion erw iesen ist. D er U m satz b e träg t nach 
m einen neuerdings vorgenom m enen U ntersuchungen  
bereits in der ersten halben S tunde 75 °'o vom  G e
sam tw erte. ’

D ie A lum inatsilikate sind infolge ihrer k o n stan 
ten  M olekularverhältnisse besonders zw ischen T o n 
erde und Base als chem ische V erb indungen  anzusehen 
und nicht als G em ische von Gelen d er K ieselsäure 
und der T onerde. Falls eine sogenannte A b so rp 
tionsverb indung der genannten  G elm ischung m it einer 
B ase vorläge, m üssten  die K onzentrationen der letzte
ren  m it der K onzentration  der um gebenden  Lösun-

C "
gen d e ra rt verlieren, dass der A bsorp tionsfak tor F K =  —j

V-'

keine K onstan te  ist. G a n s  h a t nun kürzlich experi
m entell nachgew iesen, dass die A lum inatsilikate aus 
e iner grösseren  K onzentration der g leichen M engen 
des N eutralsalzes dieselbe M enge aufnehm en wie aus 
geringerer K onzentration , d. h. es ist gleichgiltig, ob 
dieselbe M enge Salz in 50 ccm oder in 200 ccm  W as
ser gelöst ist, da im m er die gleiche H öhe des A u s
tausches erzielt wird, w om it festgestellt ist, dass die
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A lum inatsilikate sich gegen N eutralsalzlösungen nicht 
w ie A bsorp tionsverb indungen , sondern  wie chem ische 
V erb indungen  verhalten.

D ieses A ustauschverm ögen  der natürlichen und 
künstlich hergeste llten  zeolithischen V erb indungen 
h a t m an für technische Zw ecke zu verw enden ge
sucht, aber die erzielten E rfo lge w aren nicht sehr 
bedeutend  und forderten  zu w eiteren A rbeiten  in 
d ieser R ichtung nicht auf. E rst G a n s  verm ochte 
einen künstlichen Zeolith herzustellen, dessen E ig en 
schaften für die Zw ecke der T echnik  E rfo lg  v e r
sp rachen . D ie D arstellung  dieses M aterials erfolgt 
durch  Zusam m enschm elzen von Tonerdesilikaten , wie 
K aolin, m it A lkali oder A lkalikarbonaten  und Quarz. 
Bei richtig  verlaufendem  Schm elzprozess erhält man 
ein schw ach grünlich gefärbtes Glas, da.s nach ge
nügender K örnung  m it W asser b ehandelt w ird, w o
bei es un ter A ufnahm e der B estandteile  des W assers 
in zeolithartige Substanz übergeht. D as W asse r 
entzieht d er Schm elze gleichzeitig bei genügender 
E inw irkung das als N ebenprodukt auftre tende A lkali
silikat und hin terlässt das A lum inatsilikat als k ristall
artige, b lä tterige oder körnige, kom pakte, gelblich- 
w eisse und  infolge ihrer P o rositä t seh r durchlässige 
M asse. D ie letztere E igenschaft m ach t das M aterial 
besonders w ertvoll. D ie Substanz zeigt ferner keine 
Neigung zur B ildung einer kollo iden Lösung. D iese 
künstlichen Zeolithe führen den H andelsnam en 
P e r m u t i t ,  der sich von dem  lateinischen p erm utare  
(vertauschen) ableitet. D ie  Z usam m ensetzung des 
A lum inatsilikates kann bezüglich des M olekularver
hältnisses von K ieselsäure und T onerde, Si 0 2 : A l 
innerhalb  w eiter G renzen schw anken, dagegen  ist 
das M olekularverhältn is von T o n erd e  und Basen, 
A l2 O ä : N a aO stets das gleiche, näm lich  1 :1 , w obei 
die A rt der D arstellung  völlig belanglos ist, d. h. 
ob m an die A lum inatsilikate  aus alkalischen L ösun
gen der T onerde  und K ieselsäure oder durch alka
lischen Schm elzprozess gew innt. D er B asengehalt 
rich tet sich also nach dem  G ehalt an T onerde , oder 
die H öhe des T onerdegehaltes ist bestim m end für 
die H ö h e  des B asengehaltes. D iese konstanten  M ole
kularverhältn isse berechtigen jedenfalls, die chem isch 
reinen  A lum inatsilikate als chem ische V erb indungen 
zu betrach ten . A uch  die nicht kristallinische, sondern  
kolloide F orm  der A lum inatsilikate spricht nicht gegen 
die A nnahm e einer chem ischen V erb indung, sondern 
bew eist nur, dass sie un te r den genannten Bedingungen 
der D arstellung  in nicht kristallisierter F o rm  erhal
ten w erden. D ie em pirische Z usam m ensetzung  der 
A lum inatsilikate kann dem nach durch die Form el 
x M o l. Si 0 2, 1 Mol. A l 20 3, 1 Mol. N a2 O, x  Mol. 
Ho O zum  A usdruck  gelangen.

D as H andelsp roduk t wird durch  W aschen  und 
S chleudern  von den alkalischen E nd laugen  m öglichst 
befreit. Infolge seiner Porositä t und am orphen  Be
schaffenheit d ringt beim  L agern  noch etw as im K orn 
vo rhandene A lkalitä t an die O berfläche, w eshalb 
beim  Schütteln  m it W asser letzteres schw ach a lka
lisch reagiert, und durch Phenolphtalein  gerö tet wird. 
D iese E rscheinung  verschw indet jed o ch  bereits nach 
den ersten R egenerationen, so dass m an alsdann  ein 
gegen P henolphtalein  vollkom m en neutrales W asser 
erhält.

Zur V erm eidung des A ustrocknens m uss P erm utit 
stets zentrifugenfeucht aufbew ahrt w erden.

W ie vorausgehend schon erw ähnt, ist das 
C harakteristikum  der A lum inatsilikate deren Fähigkeit, 
die B asen leicht und rasch auszutauschen. Man 
m uss aus diesem  G runde nicht allein im Perm utit, 
sondern auch in allen anderen  M aterialien, m ögen 
sie nun künstlich hergestellt sein, oder m ögen sie 
ein N aturprodukt sein, die E igenschaft des raschen 
B asenaustausches au f die G egenw art des A lum inat
silikates im Sinne von Gans zurückführen.

V on den m ancherlei und in vieler H insicht 
in teressan ten  V erw endungsarten  des Perm utits seien 
einige e rw ä h n t:

1. D urch  E inw irkung von Salzen au f N atrium - 
perm utit lassen sich verschiedene andere  Perm utite  
hersteilen, die ihrerseits w ieder besondere V erw endung 
finden können. Beim Schütteln von P erm utit m it 
Stanno-Chlorid- oder Ferrosulfatlösung e rhält m an 
z. B. Stanno- bezw. Ferro-Perm utit, die beide aus 
sehr verdünnten  G oldlösungen das M etall au f sich 
niederzuschlagen verm ögen. Ferner lassen sich 
U m w andlungen von Salzen m it Perm utit vornehm en, 
so z. B. geht N atrium perm utit bei der E inw irkung von 
A m m onium chlorid  in A m m onium perm utit über, aus 
dem  sich durch  E inw irkung von Natrium - oder 
K alium perch lo rat das A m m onium perchlorat erhalten 
lässt. In jüngster Zeit ist eine Reihe anderer P e r
m utite durch  A ustausch hergestellt w orden, über die 
erst in nächster Zeit b erich te t w erden kann, weil 
dieselben in teressante Reaktionen auszulösen verm ögen, 
w elche erst noch eingehender un tersucht w erden 
m üssen.

2. In der R übenzucker-Fabrikation  lässt sich 
K alzium perm utit verw enden . D urch Filtrieren der 
S irupe über dieses K alzium perm utit entzieht man 
denselben nahezu säm tliches Kali und einen grossen 
T eil des N atrons, w odurch eine weitere K ristallisation 
von Z ucker erreicht wird.

3. D ie haup tsächlichste  A nw endung findet das 
Perm utit heu te  in der W asserreinigungstechnik.

D ie Zeitschrift „Sozial-Technik“, die ihre S palten  
allen neuen E rscheinungen  au f technischem  und 
w irtschaftlichem  G ebiete öffnet, hat bereits im Jah r
1909, Jahrgang  8, H eft 4, Seite 70 einen kurzen A uf
satz „D as P erm utitverfahren  zur E n thärtung  von 
W asse r“ den L esern unterbreitet. D ie vorliegende 
M itteilung soll daher etw as eingehender über P erm u 
tit und über die E rfahrungen  mit dem selben b e 
richten, da  dasselbe in der kurzen Zeit seines Be
stehens sich eine stets zunehm ende A nzahl von F reu n 
den zu erw erben wusste.

V on den im W asser enthaltenen Stoffen, die 
durch  P erm utit entfernt w erden können, seien in 
erster L inie die H ärteb ildner, ferner das E isen  und 
das M angan erw ähnt.

A ls H ärteb ildner bezeichnet m an die im W asser 
löslichen Salze des K alzium - und M agnesium oxydes, 
die sich vorw iegend als B ikarbonate, Sulfate oder 
C hloride im W asser befinden, und von denen m an 
die B ikarbonate kurz als K arbonathärte, früher auch 
als vorübergehende H ärte, und die Sulfate und C hloride 
als N ichtkarbonathärte, früher als perm anen te  bezw. 
b leibende H ärte, bezeichnete. D ie H ärte  des W assers



84 S O Z I A L - T E C H N I K 7. H eft

oder dessen G ehalt an K alzium oxyd und M agnesium 
o x y d  wird in deutschen G raden ausgedrückt, und  so 
b edeu te t z. B. 1 Grad deutsche H ärte  einen G ehalt 
von 1 gr K alzium oxyd in 100 000 T eilen  W asser, 
d. s. 10 mg. K alzium oxyd in einem  Liter.

E in W asser, das nicht m ehr als 5 H ärteg rade  
enthält, ist ein weiches W asser, die m eisten W ässer 
en thalten  8— 20 H° und w erden als m itte lharte  be
zeichnet, w ährend W ässer m it höheren H® als harte  
angesehen  w erden.

Die H ärte  des W assers ist nun teils von w ohl
tuendem , teils von sehr schädlichem  Einfluss, je  nach 
d er V erw endung des W assers.

F ü r G enusszw ecke m acht sich die m ittlere H ärte  
des W assers sehr w ohltuend bem erkbar, indem  sie 
das W asser schm ackhaft m acht und zum A u fb au  
des K nochengerüstes im O rganism us beiträg t. E in 
ganz reines härtefreies destilliertes W asser w irkt gif
tig, w o rau f der berühm te B otan iker N ägel in einer 
seiner hin terlassenen Schriften aufm erksam  gem acht 
hat. D iese E igenschaft erlang t das reine W asser in
folge seines viel höheren D iffusionsgrades im V er
gleich zu dem  des gew öhnlichen W assers, w odurch 
ersteres w esentlich rascher in die G ew ebezellen  e in 
dring t und dieselben zum P latzen bringt.

D er K reislauf des W assers, der für den H au s
halt der N atur von ausserordentlicher B edeutung ist, 
beruh t bekanntlich  darauf, dass das W asser sich als 
D am p f verflüchtigt und in den oberen Schichten der 
A tm osphäre  sich w ieder verdichtet. E s  fällt dann 
als R egen, Schnee oder H agel au f die E rdoberfläche 
herab und sam m elt sich zu B ächen und Flüssen, 
w elche zum Teil au f der E rdoberfläche  verbleiben, 
zum  T eil in diese eindringen. D ie H aup tm enge des 
letzteren W assers tritt als Q uellen w ieder zutage und 
hat sich au f seinen W anderungen  durch die E rd 
oberfläche m it w echselnden Bestandteilen beladen, 
die im w esentlichen ein G em isch von B ikarbonaten  
des Kalzium s, M agnesium s und E isens, sowie lösliche 
K ieselsäure, A lkalisalzen, T onerde, G ips und org. 
Substanzen darstellen.

D iese natürlichen Beim engungen des W assers, 
insbesondere  dessen H ärte , m achen  sich aber in der 
Industrie  sehr unliebsam  geltend.

W ir w issen, dass nicht allein in jed e r H aushal
tung, sondern  auch in einer Reihe von industriellen 
B etrieben die Seife verw endet wird. A n diesem  V e r
b rauch  sind nun die in keinem  W asser fehlenden Kalk- 
und M agnesiasalze m itbeteiligt, denn sobald  dieselben 
m it Seifenlösung zusam m en kom m en, bilden sich un lös
liche Kalk- und M agnesiaseifen, d. h. bei gew öhn
lichem  W asser wird durch dessen H ärte  ein Teil der 
Seife als unw irksam er B estandteil ausgeschieden und 
die reinigende W irkung der Seife tritt erst ein, wenn 
soviel Seife unlöslich gew orden ist, als dem  Kalk- 
und M agnesiagehalt des W assers entspricht. H artes 
W asse r verlangt daher m ehr Seife als w eiches. Diese 
unlöslichen Kalkseifen sind aber auch der W äsche 
schädlich, indem  sie derselben anhaftet, die F aser 
brüchig  m acht, ihr V ergilben begünstig t und ihr einen 
ranzigen G eruch verleiht. Bei Seide wird auch z. B. 
durch  die Bildung von K alkseifen die nach dem  
W aschen  vorzunehm ende Beschw erung m it Zinnsalz 
sehr ungleichm ässig.

E in  G rad deu tscher H ärte  en tsprich t p ro  cbm  
etw a 166 gr Seife, sonach  vernichtet 1 cbm  W asse r 
m it 18 deutschen H° 3 kg Seife, w as einem  V erlust 
von ca. M. 2 .— gleich kom m t. W elche H ö h e  m ögen 
erst die Zahlen erreichen, wenn m an den m onatlichen  
V erbrauch  an Seife in einer G rosstad t wie Berlin in 
B etrach t zieht ? D iesem  N achteil sucht m an zw ar 
durch  Zusatz von Soda entgegen zu wirken, aber 
der erzielte Effekt ist doch nicht sehr bedeu tend , da 
m an wohl einen Teil der Seife vo r Zersetzuug b e 
w ahrt, ab er die W äsche  wird durch  die hohen  S oda
m engen in der H itze direkt geschädigt, und ausser- 
dem  fallen w echselnde M engen von kohlensaurem  
K alk nieder, w elcher die F aser inkrustiert, sow ie spröde 
m ach t und ein V erg ilben  bewirkt.

D ie im W asse r gelösten B estandteile  sind aber 
auch die U rsache des K esselsteins, der schon  in jed em  
H ausha lt b eo b ach te t wird.

D ieser K esselstein  besteh t hauptsächlich  aus Kalk-, 
M agnesia- und E isensalzen, etw as T onerde , K iesel
säure und organischer Substanz. D urch  die E rh itzung  
des W assers im D am pikessel zersetzen sich die Bi
karbonate , d. h. die sauren kohlensauren  Salze 
des Kalzium s, M agnesium s und E isens in die n o r
m alen K arbonate  und freie K ohlensäure, w elche 
letztere m it dem  D a m p f entw eicht, w ährend die n o r
m alen  K arbonate  sich als unlösliche, kleine kristalli
nische M assen abscheiden. D ie K ieselsäure und o r
ganische Substanzen verkitten  diese ausgeschiedenen 
T eilchen zu einer zusam m enhängenden  K ruste, w elche 
die K esselw ände überzieht und sie für die H itze der 
F eu eru n g  schw er durchdringlich  m acht und  so einen 
bedeutenden  M ehrverbrauch an H eizm aterial bedingt. 
D er K esselstein ist in seiner G efährlichkeit der ganzen 
Industrie  bekannt und gar oft schon die V eran lassung  
zu E xplosionen  gew esen, die dadurch zustande kam en, 
dass die überhitzte M etallw and beim  plötzlichen A b 
springen eines solchen Steinstückes eine plötzliche 
D am pfentw ickelung hervorrief, der der W iderstand  
des D am pfkesse ls nicht gew achsen war, oder dass 
infolge des geringen W ärm eleitungsverm ögens des 
K esselsteins ein D urchbrennen  der M etallw and ein
trat.

D urch die E rkenntn is der U rsache der K esse l
steinbildung w urden auch bald M ittel und W ege  zu 
dessen B eseitigung und V erhütung  gefunden und 
erdacht. A ls eines der ältesten M ittel sind S äge
späne zu nennen, deren  W irkung indessen nur eine 
rein m echanische ist, da  sich an ihm  das ausfallen
de K alzium karbonat absetzt. D ie wirkliche Beseiti
gung der kesselsteinbildenden Substanzen  w ar jed o ch  
nur au f chem ischem  W ege zu erw arten, so haben  
sich im Laufe der Zeit H underte  von Mitteln an die 
Öffentlichkeit gew agt, die bezw eckten, den K alk  in 
irgend einer anderen  Form  zu fällen, un ter diesen 
M itteln walten die gerbsäurehaltigen  vor. A lle hatten  
nur ein ephem eres D asein, da  sie ihren Zw eck nur 
sehr unvollständig  erfüllten.

F ü r die Zw ecke der W asseren thärtung  sind ver
schiedene V erfahren  bekannt, von denen das älteste, 
auch heu te  noch im G ebrauch befindliche, das K alk
sodaverfahren  ist, und das m it K alkw asser im Sinne 
der G le ichung :

Ca (H COs)2 +  Ca (O H ), =  2 Ca C 0 3 +  2 H 2 O



S O Z I A L - T E C H N I K

Perm utit - JVdsser enteisen er

Fig. 5.

•Rohivasser-

'tvasser- 
s tr itt JL

A u stri t  d e s. 
enteiset e*Q— | 
ten  Wa rsens

Kahn

\Kaliumpermanganeif*  
«intritr

a m tr/tr

Spü/tvas: 
ousfr/ f f

vperm anganat*
ausfrjft

Fig. 6 Abbildung einer größeren im Betriebe befindlichen Permutit-Anlage.

Vei'lag1 von A . M 1̂  V 1> E  I .j in Berlin !SW. 11.



1915 S O Z JI A ' L - T E C H N I  K Tafel 1

Ueber Permutit, 

dessen Anwendung und die mit ihm gemachten Erfahrungen.
Abbildungen zu der im 7. Heft enthaltenen Abhandlung.

P e rm u titfilte r

o ffener K onstruk tio n

Fig. 2.

geschlossener/<Instruktion

! q Sa/z/ösung
fl eint ritt

Kiesschic/,

Permufitscfticht

eintritt

ftiesschich t

n  oh wasser

h/eichH'asser=
austritt

Sa!ziösung=
a u s tritt

Fig. 3. Fig. 4



7. H eft S O Z I A L - T E C H N I K

die K arb o n a th ä rte  und durch Soda im Sinne der 
G le ich u n g :

C a S 0 4 +  Na2 C 0 3 =  Ca C 0 3 +  Na2 S 0 4 
die N ichtkarbonathärte  beseitigt. D iese R eaktionen 
erfordern  säm tlich  eine gew isse Zeit und können durch 
E rw ärm en  der M ischung beschleunig t w erden, aber 
tro tzdem  lässt sich a u f diesem  W ege  eine völlige 
K alkfreiheit des W assers nicht garantieren, weil der 
kohlensaure K alk  nicht völlig unlöslich im  W asser 
ist, und deshalb eine H ärte  von ca. 4 — 5° stets im 
W asse r verbleibt, die sich nachträglich  im K essel 
noch  ausscheidet infolge A nw achsens der K onzen
tration. Man rechnet im allgem einen pro  1 deutschen 
G rad K arbonathärte  18— 20 gr K alk und für lo N icht
karbonathärte  ca. 20 gr S oda p ro  cbm , wozu noch 
eine ständige K ontro lle  und B eaufsichtigung des 
A ppara tes h inzukom m t, dam it bei den geringsten 
Schw ankungen in der Z usam m ensetzung des W assers 
die R eagentienzufuhr nicht überschritten  wird.

D ie vollkom m ene E n th ä rtu n g  des W assers für 
alle w irtschaftlichen und industriellen Zw ecke gelingt 
heute nur verm ittels Perm utit. Bezeichnet m an der 
K ürze halber den P erm utitrest mit P., so findet nach 
folgenden beiden G leichungen die E n th ä rtu n g  des 
W assers s ta tt :

P . N a2 +  Ca (H  C 0 3)2 =  P. Ca +  2 Na H  C O g 
P. Na2 +  Ca S 0 4 =  P. Ca +  N a2 S 0 4 

A nalog  erfolgt auch die E ntfernung der M agnesia. 
A us der G leichung ist ersichtlich, dass der V organg  
sich rein stöchiom etrisch  absp ielt und streng  in den 
durch die G leichung diktierten G renzen verbleib t. 
H iernach  erschein t also die gesam te K arbonathärte  
des W assers als N atrium bikarbonat, die N ich tkarbo
n athärte  als N atrium sulfat bezw. Chlorid im p erm u 
tierten  W asser. D urch  K ochen  geht das N atrium 
b ikarbonat in Soda über, dessen M enge in einigen 
F ällen  z. B. D am pfkesselspeisungen  zu wissen e r
w ünscht ist. D a  nun die R eaktion sich nach den 
angegebenen  G leichungen absp ielt, lässt sich die 
en tstandene S odam enge ohne w eiteres rechnerisch  
erm itteln. A us 1 M olekül K alzium bikarbonat, Ca 
(H  C O s)2, w erden 2 M oleküle N atrium bikarbonat, 
N a H C O g, bezw. 1 M olekül Soda N a2 COg oder in 
Zahlen, aus 162 Teilen  K alzium bikarbonat en tstehen  
genau  106 T eile Soda. F e rn e r en tsprich t 1 Mol. 
K alzium oxyd, Ca O, auch 1 Mol. K alzium bikarbonat, 
Ca (H COs)2 und sonach 1. Mol. oder 56 T eile K alzium 
oxyd , Ca O , auch 1 Mol. oder 106 Teilen Soda, 
N a2 C 0 3 ; hieraus berechnet sich für 1 T eil K alk, 
Ca O, 1,89 T eile Soda, d. h. durch  M ultiplikation der 
tem p o rären  oder K arbonathärte  m it 1,89 erfährt m an 
die M enge der h ieraus en tstehenden  Soda. In P rozen 
ten  ausgedrück t, w ürde som it ein W asser von  10 
deutschen  tem porären  H ° nach  der Perm uta tion
0 ,0 189%  S oda enthalten . D er bei der Perm utation  
eines W assers entstehende Soda resp . N atrium bikar
bonatgeha lt ist also eine konstan te  G rösse, die nur 
von d er tem porären  H ärte  des W assers abhängig  ist. 
D as Perm utit gibt keine löslichen Bestandteile, wie 
A lkalisilikate und A lum inate, an das W asser ab und 
beteiligt sich an dem  ganzen A ustauschprozess nur 
verm itte ls seiner Basen, so lieferte ein Perm utitfilter, 
dessen Füllung l ]/2 Jahr unun terbrochen  im Betrieb 
w ar und w ährend  dieser Zeit 100 R egenerationen

durchgem ach t hatte , bei der letzten P rüfung ein 
W asser von neutraler Reaktion m it 0 H°. D ie W ir
kung und  H altbarkeit des Perm utits ist also u nbe
grenzt und  kann nur bei der R ückspülung durch 
V erschleiss eine geringe E inbusse erleiden. D ieser 
V erschleiss soll aber norm al unter 4 — 5 °/'o im Jahre  
bleiben. D ie  F iltration des W assers erfolgt von oben 
nach unten. Je langsam er das W asser die Perm utit- 
schicht passiert, um so besser wird der A ustausch 
stattfinden. D ie G eschw indigkeiten variieren  von 
2 — 10 m pro S tunde je  nach der H ärte  des W assers. 
Schichthöhe, Filtrationsgeschw indigkeit und G esam t
h ärte  stehen  also für jedes W asser in einem  b e 
stim m ten V erhältnis und bilden die G rundlage für 
das en tsp rechende Filter.

R e g e n e r a t i o n .  Nach E rschöpfung  des Fil- . 
ters, d. h. wenn im ablaufenden W asser in der 
üblichen W 'eise durch  A m m onoxalat oder Seifen
lösung H ärte  feststellbar ist, muss das Perm utit 
regeneriert w erden. D iese R egeneration erfolgt im 
Sinne der G leichung, P. Ca 2 Na CI =  P. Na2 -j- Ca Cl2, 
w onach a u f  1 Mol. K alk 2 Mol. N atrium chlorid e r
forderlich sind. In der P raxis verw endet m an das 
4 —5 fache der theoretischen M enge an Salz, da 
einerseits der V organg  dem  M assenw irkungsgesetz 
unterliegt, und andererseits das Kalzium  vom  Perm utit 
etw as leich ter aufgenom m en wird als N atrium . Um 
es anders auszudrücken, kann m an auch sagen, dass 
für die R egeneration des F ilters je  nach dem  H ärte 
gehalt des Salzes 8— 10 m al soviel G ram m  N atrium 
chlorid verw endet w erden soll, als G ram m  an  Kalk 
durch  P erm utit gebunden w orden sind. D as gew öhn
lich mit Petro leum  denaturierte  C hlornatrium  kom m t 
in 10°/oiger L ösung zur A nw endung. D ie R egene
ration w ird in einer B etriebspause z. B. w ährend 
der N acht vorgenom m en. E s fliesst dann langsam  
die L ösung  durch  das zuvor von unten nach oben 
gespülte  Perm utit hindurch. D iese R ückspülung ist 
erforderlich, um  das P erm utit zu lockern und  die 
im F ilter gesam m elte Luft zu entfernen. U m  hierbei 
einem  V erschleiss und Spülverlust vorzubeugen, sind 
in den K onstruktionen oberhalb  der Perm utitsch ich t 
S pülräum e vorgesehen , die ihrerseits durch Siebe 
und K iesauflagen begrenzt sind. D ie V orrich tung  
für den A bfluss der Salzlösung ist derart reguliert, 
dass der Rest der L ösung ca. 5 —6 S tunden mit 
dem  P erm utit in B erührung bleibt. A m  nächsten 
M orgen vor B etriebsanfang w ird die K ochsalzlösung 
durch  W asser ausgew aschen, und  das F ilter liefert 
w ieder härtefreies W asser.

P erm utit w irkt nicht nur oberflächlich, sondern 
infolge seiner Porositä t auch durch das K orn  h in
durch. Zur V erm eidung einer V ersch lam m ung des 
Perm utits m üssen  dem nach  m echanisch verunrein igte 
W asser vorfiltriert w erden, bevor sie au f das P e r
m utit gelangen, auch m üssen die zu filtrierenden 
W ässer m öglichst neu tral sein. F reie K ohlensäure, 
die vielfach im  W asser vorkom m t, verm ag  dem  
Perm utit etw as N atrium  zu entziehen. In diesen 
Fällen w ird im F ilter eine M arm orschicht vorgesehen, 
die das W asser vor der P erm utation  zu durchlaufen 
hat, und die die freie aggressive K ohlensäure in 
K alzium bikarbonat verw andelt.

D ie bei der Perm utation entstehenden Salze,
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N atrium bikarbonat und -Sulfat, gelangen bei V erw en
dung des W assers zur K esselspeisung in den K essel 
und erfahren darin  beim  Betrieb eine A nreicherung, 
was dem  Perm utitverfahren  von den V erfech tern  des 
K alksodaverfahrens als N achteil vorgew orfen wird.

H ierzu ist zu bem erken, dass allgem ein die 
W irkung des Natrium sulfates unschädlich  ist, und 
ausserdem  die gleiche M enge Sulfat auch beim  K alk
sodaverfahren  im W asser enthalten  ist. Speziell die 
A nreicherung  an Soda wird als A rgum ent gegen die 
V erw endung  des perm utierten  W assers zur K essel
speisung erw ähnt. Nun ist ab er bekannt, dass für 
die Fällung der H ärtebildner nach dem  K alksodaver
fahren stets Ü berschüsse sow ohl an K alk als auch 
an S oda verw endet w erden m üssen, um  einigerm assen 
günstige F ällungsresu lta te  zu erzielen. Nur bei 
peinlichster E inhaltung der V orschriften und ständiger 
chem ischer K ontrolle  ist es beim  K alksodaverfahren 
m öglich, allzu grosse Ü berschüsse an Fällungsm itteln  
zu verm eiden, und ein W asser von 3 —4 H° zu e r
reichen. Insbesondere bei ungenügendem  Sodazusatz 
wird der Gips (Kalzium sulfat) unvollständig gefällt, 
w as zur Bildung eines harten  K esselsteins führt. 
D ass eine A nreicherung von Soda in den K esseln 
schädigend au f A rm aturen wirkt, falls das M aterial 
aus m inderw ertigem  R otguss besteh t, ist bekannt. 
E s wird deshalb schon in der C hem iker-Zeitung 1905 
S. 878 vor der G eburt des Perm utitverfahrens dringend 
die N otw endigkeit eines periodischen A bblasens resp. 
A blassens des K essels em pfohlen. W öchentliches 
A bblasen des K essels um  1— 2 cbm  w ürde auch 
bei V erw endung von perm utiertem  W asser hinreichen. 
E ine  K esselsteinbildung bei V erw endung von 
perm utiertem  W asser ist aber w egen gänzlichen 
M angels an  H ärteb ildnern  ausgeschlossen. Bei einem 
guten A rm aturm aterial, das w enig Zink enthält, ruft 
selbst ein A nsteigen der Sodam enge a u f  1,5% keine 
U nannehm lichkeiten , selbst bei längerem  Betriebe 
und bei B etriebsdrucken von 12 Atm ., hervor, was 
auch durch die praktischen E rfahrungen  an einer 
R eihe von Perm utitan lagen  für K esselspeisew asser 
bestätig t w erden konnte.

W eiterh in  wird dem  Perm utitverfahren der 
N achteil angedichtet, dass die bei der U m w andlung 
des N atrium bikarbonates in Soda frei w erdende 
K ohlensäure  zu K orrossionen V eranlassung geben 
kann. Ganz abgesehen davon, dass sich hierbei 
n icht m ehr K ohlensäure entwickelt, als bei V erw endung 
des ungereinigten W assers, da das darin enthaltene 
K alzium bikarbonat bekanntlich beim  K ochen auch in 
K ohlensäure und K alzium karbonat zerfällt, ist die 
K ohlensäure im G egensatz zum  gelösten Sauerstoff 
überhaup t keine K orrosionsursache im norm alen 
K esselbetriebe, w as nicht allein durch die E rfahrung , 
sondern  auch durch w issenschaftliche Forschung 
festgestellt ist. Ja, es w urde durch versch iedene A r
beiten die eigenartige B eobachtung gem acht, dass 
en thärte te  W ässer, die einen gewissen stärkeren  G e
halt an N atrium hydroxyd und N atrium karbonat en t
halten, sogar eine rostschützende W irkung ausüben.

W ässer mit grossem  G ehalt an freier K ohlen
säure und K arbonathärte  w erden durch ein kom bi
niertes V erfahren enthärtet, indem  dieselben zunächst 
vorgekalkt und dann perm utiert w erden.

D as Perm utitverfahren  hat den grossen V orteil, 
dass eine ständige und tägliche K ontrolle  des Speise
w assers in W egfall kom m t. Sobald  die W asser
m engen, für die die A nlage gebau t ist, n icht w esen t
lich überschritten  w erden, arbeitet der A p p ara t völlig 
selbsttätig  und ist insbesondere  bezüglich seiner 
L eistung  unabhäng ig  von geringen Schw ankungen 
in der H ärte  des W assers. Die einzige P rüfung e r
streck t sich au f die Feststellung ein tre tender H ärte , 
w enn das F ilter seiner E rschöpfung  entgegen geht, 
eine Prüfung, die durch Schütteln  des W assers mit 
Seifenlösung vorgenom m en wird und an E infachheit 
nichts zu w ünschen übrig lässt.

A ls zuständige und  m assgebende B eurteiler für 
die V erw endbarkeit des P erm utitverfahrens zu K essel
speisezw ecken dürfen in erster Linie w ohl die 
R evisionsvereine und deren B eam te gelten. A us 
diesen K reisen liegen denn auch eine R eihe von 
Ä usserungen  vor, z. B.

C. C a r i o , Z tschr. für D am pfkesse l und 
M aschinenbetrieb 1908 Seite 14

K ä m m e r e r ,  V o rtrag  in Brüssel 1910.
H  i 11 i g e r , Z tschr. für D am p fk esse l und M a

schinenbetrieb  1911 Seite 127.
P f ä n d e r ,  ebenda Seite 141.
B r e t t s c h n e i d e r ,  Textil- und F ärberei-Z eitung

1910, H eft 35.
A. R i s c h ,  Z tschr. für die gesam te T ex til

industrie 1912 Nr. 38.
F e n d l e r & F r a n k ,  G esundheits-Ingenieur 1911 

Nr. 18.
W as nun die K osten  des V erfahrens im  V er

gleich zum K alksodaverfahren  betrifft, so seien diese 
an einem  praktischen Beispiel b e re c h n e t: 

S tundenleistung  10 cbm  
W asse r von 12° deutscher H ärte , 

w ovon 6° K arbonathärte  
und 6° N ich tkarbonathärte .

P e r m u t i t .  K a l k s o d a .
A n l a g e k o s t e  n.

M. 4500__  M. 4600—
B e t r i e b s k o s t e n .

Salz pro cbm 1,1 kg, ä M. 1.60 Kalk pro cbm 150 gr, ä M. 2.— 
pro 100 kg, 1.75 Pf. pro 100 kg — 0,30 Pf.

Soda pro cbm 120 gr, 
ä M. 12. pro 100 kg —

1.45 Pf. 
1.75 Pf.

In d ieser K alkulation  sind die V orteile, die durch 
ein völlig en thärte tes W asser erzielt w erden, sowie 
der W ärm everlust beim  K alksodaverfahren  nicht be
rücksichtigt. D er W ärm everlust hierbei ist aber nicht 
so unbedeu tend , wie ays folgendem  hervo rgeh t:

N im m t m an für das ca. l '/a s tü n d ig e  V erw eilen 
des W assers in den K lärbehältern  nur 12 K alorien 
W ärm everlust p ro  L iter an, so m ach t dieses p ro  cbm  
12000 K alorien aus. R echnet m an für 1 kg K ohle 
ca. 7000 K alorien nutzbare W ärm e, so erg ib t sich

■ ^  , * t/  , i , 12000 . _ ,ein V erlust an K ohle pro  cbm  von — =  1,7 kg,

was bei einem  Pre ise  von M 1.50 p e r 100 kg K ohle
2 72 Pfg- Pro  ct>m entspricht.

Ü ber die V erw endung en thärte ten  W assers zu 
G enusszw ecken liegen noch relativ wenig E rfah rungen  
vor. G i n z b u r g  stellte  B etrachtungen darüber an, 
wie weit die E n th ärtu n g  des W assers vom  hygienisch
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physiologischen S tandpunkte  aus gerechtfertig t und 
zulässig ist. N ach seinen R esu ltaten  ist perm utiertes 
W asse r nicht zu beanstanden , jed o ch  sei es w ünschens
w ert, dass der K alk  teilw eise erhalten  bleibt. So 
kann m an z. B. aus perm utiertem  und gew öhnlichem  
W asse r eine M ischung hersteilen , in der die K alk
härte  nicht un ter 10°, die G esam thärte  nicht über 20° 
beträgt. Schädliche W irkungen  äussert hartes W’asser 
beim  K ochen von  L egum inosen, weil das Legum in 
m it K alk und M agnesia unlösliche V erb indungen  gibt, 
die schw er verdaulich  sind und V erdauungsstö rungen  
hervorrufen  können. E rbsen  z. B. w erden in hartem  
W asser überhaup t nicht völlig weich, Linsen be
dürfen  beim  K ochen  in perm utiertem  W asser 35 Mi
nuten, in gew öhnlichem  W asser aber l*/s Stunden, 
um  weich zu wrerden. Kaffee erhält m it perm utier
te m 'W a sse r  einen dunkleren Farbenton  und schm eckt 
besser als der m it gew öhnlichem  W asser zubereitete, 
nur für T ee ist das perm utierte  W asser nicht sonder
lich geeignet.

N ach dem  Perm utitverfahren  teilw eise en th ä rte 
tes T rinkw asser w ird  seiner Z usam m ensetzung  nach 
einem  sehr verdünnten  alkalischen M ineralw asser 
gleich zu setzen sein. Die M ineralw ässer von K arls
bad, M arienbad, führen einen 3 — 6 fach höheren Ge
ha lt an N atrium karbonat und einen 8 —2 0 fach h ö h e
ren G ehalt an N atrium sulfat als ein von 40 au f 20° 
en thärte tes T rinkw asser führen w ürde, w enn es vor 
der E n th ä rtu n g  etw a gleiche M engen K arbonat- und 
Sulfathärte  en thalten  hätte. E ine abführende W ir
kung des teilw eise en thärte ten  W assers m it seinem  
G ehalt an N atrium sulfat von 0,25 gr p ro  L iter dürfte  
nicht zu erw arten  sein.

E n t e i s e n u n g  d e s  W a s s e r s .
V iele G rundw ässer sind bekanntlich  eisenhaltig 

und scheiden das an K ohlensäure gebundene E isen 
in G egenw art von Luft aus, w odurch m ancherlei 
Ü belstände v eru rsach t w erden, wie V ersch lam m ung 
der R ohrleitungen, trübes und schleim iges A ussehen 
des W assers, w odurch  es für die m eisten w irtschaft
lichen Z w ecke unbrauchbar wird. D ieser m ehr oder 
m inder leichte Zerfall der E isenverb indung  gibt schon 
einen A nhalt dafür, ob ein solches W asse r sich leicht 
oder schw er enteisnen lassen wird.

W ässe r dagegen, die au f m oorigem  U nterg rund  
entspringen, oder m oorige sum pfige G egenden durch
laufen, en thalten  das E isen  an organische Substanzen 
wie H um insäure  gebunden, die bekanntlich  das E isen  
sehr hartnäckig  zurückhalten  und es bei einer B e
lüftung nicht ausscheiden. Solche W ässer sind je  
nach U m ständen  gelb bis hellbraun und riechen 
m eist muffig. C harakteristisch  für solche W ässer 
sind deren geringe M ineralbestandteile, die G esam t
h ärte  ist sehr gering, Schw efelsäure m eist nicht vo r
handen, da  die Sulfate beim  Passieren  der Fäulnis
herde  grösstenteils reduziert w urden. D iese M erkm ale 
lassen im voraus schon Schw ierigkeiten für die E n t
eisenung erw arten.

D ie ersten und ältesten V erfahren  zur E n te ise
nung der W ässer beruhen  au f der Belüftung des 
W assers  durch  freien Regenfall oder a u f R ieselung 
über poröses M aterial z. B. K oks, w odurch das 
W asse r m it L uft in innige B erührung  kom m t, und 
das E isen oxyd iert wird. D as E isenoxyd  bleibt

zw ar m eist zunächst kolloidal im W asser verteilt, 
w ird aber durch nachfolgende Filtration vom  F ilter
m aterial nach einiger Zeit zurückgehalten.

D ie w achsenden A nsprüche der m odernen  H ygiene 
b rach ten  es m it sich, dass m an in den letzten Jah ren  
dazu überging, die A nlagen  zur T rinkw asserversor
gung in geschlossener B auart auszuführen, w obei 
m ittels eines K om pressors Luft mit dem  W asser in 
der D ruckleitung  der P um pe in B erührung g eb rach t 
wird, und  ein in die Leitung eingeschaltetes Sand
filter das ausgefällte  E isenoxyd aufnim m t.

Bei aggressiven W ässern  w ürde m an eventuell 
durch B elüftung die O xydation und Fällung des 
E isens erreichen, aber es w ürde andererseits sich 
hierbei das W asser m it Sauerstoff sättigen, und die 
Folge davon w äre, dass nunm ehr das W asser die 
R ohrleitungen stark  angreift und sich w iederum  mit 
E isen beläd. In solchen Fällen w ählt m an zw eck
m ässig das paten tschutzgeniessende V erfahren, w elches 
m it der E nteisenung auch eine E ntlüftung im V acuum  
bew irkt, w odurch die E ntfernung  der im W asser 
gelösten , aggressiven Gase erreich t wird.

Bei W ässern  m it hohem  G ehalt an organischer 
Substanz, bei denen m it der E nteisenung auch gleich
zeitig eine gewisse E n tfä rbung  erreicht w erden soll, 
ist das M anganperm utit m it V orteil anw endbar, weil 
dabei a u f  die V erw endung des Luftsauerstoffes vo ll
ständig  verzich tet w erden kann, und dem gem äss auch 
die M isstände, die im W asser en thaltener Sauerstoff 
hervorruft, vollständig verm ieden w erden.

E n t m a n g a n u n g .  D em  V orkom m en des 
M angans im G rundw asser stände nach W eiss, w enn der 
G ehalt desselben nicht allzu gross ist und etw a 5 m g im 
L iter nicht übersteigt, für die V erw endung des W as
sers zu G enusszw ecken nichts entgegen. A nders 
ist es dagegen m it der Benutzung, eines solchen 
W assers in gew erblicher Beziehung. Insbesondere 
w erden davon die B etriebe der Papierfabrikation, 
der W äschereien  und Färbere ien  betroffen, da schon 
B ruchteile eines M illigram m s M anganoxydul die 
G elbfärbung der W äsche verursachen . A uch  in Be
zug au f das R ohrnetz kann die G egenw art von M an
ganoxydul im Leitungsw asser gefährlich w erden, da 
schon geringe M engen m it der Zeit starke Inkrusta
tionen an den R ohrw andungen hervorrufen können, 
die zu rech t em pfindlichen S törungen führen. D as 
M angan tritt im W asser m eist gleichzeitig m it E isen  
auf, da die E isenerze sehr häufig im B oden von 
M anganerzen begleite t w erden. Man hat ihm  bis 
zum Jah re  1894 w enig B eachtung geschenkt, weil 
die durch  M angan verursachten  Erscheinungen m eist 
au f E isen zurückgeführt w urden, und m an ferner 
keine einfache R eaktion zum Nachweis kleiner M en
gen kannte. A b er seitdem  m an mit Hilfe der Marshall- 
schen R eaktion noch ]/ JOO m g im L iter bequem  
nachw eisen kann  und ferner seit der im Jah re  1906 
infolge eines plötzlich auftretenden hohen M angan- 
gehaltes über B reslau hereingebrochenen  K alam ität 
hat m an in w eiteren K reisen dem  A uftreten  des 
M angans im W asse r m ehr A ufm erksam keit en tgegen 
gebracht. D as V orkom m en des M angans im W asser 
ist w ie beim  E isen sehr verschiedenartig , so kann 
es als B ikarbonat, analog dem  F errokarbonat, oder 
in V erb indung m it organischen Substanzen oder als
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Sulfat infolge der E inw irkung von p rim är aus Ferro- 
sulfid gebildetem  F errosu lfat und freier Schw efelsäure 
au f M angandioxyd im W asser enthalten  sein. D ie 
A usfällung der M angansalze erfolgt im allgem einen 
schw ieriger als die des E isens und beruh t der H au p t
sache nach a u f einem O xydationsprozess, bei dem 
das im W asser gelöste M anganoxydulsalz in un lös
liches M anganoxyd um gew andelt wird. D er V organg 
ist also ähnlich dem , der die E n tfernung  des E isens 
d u rch  Belüftung bezweckt. W ährend  aber bei der 
E n teisenung  die A rt der E isenverb indung nicht so 
sehr im V orderg rund  steht, ist sie bei der E n tm an g a
nung von besonderer B edeutung. Befindet sich das 
M angan m it E isen im W asser als B ikarbonat, so 
lässt es sich durch  Belüftung nach dem  R ieseler
System  und F iltration wohl entfernen. D ie Schw ierig
keiten w achsen jedoch  bedeutend , je  g rösser der G e
halt des M angans zu dem  des E isens wird. L iegt 
nun gar das M angan als Sulfat vor, so ist dessen 
E n tfernung ohne B ehandlung m it Chem ikalien nicht 
zu erreichen. V on den vielen vorgeschlagenen M e
thoden  m ögen die nachstehenden erw ähnt w e rd e n :

1. D as von L ührig  vorgeschlagene V erfahren  der 
A usfällung der M anganverbindungen m it Ä tz
kalk,

2. die A usfällung des M angans m it Perm anganat,
3. die A usfällung mit Ozon,
4. die A usfällung m it B raunstein,
5. die A usfällung m it M anganperm utit.
D ie Fällung mit Ä tzkalk erfordert sorgfältigste 

D osierung, dam it das W asser infolge eines Ü b er
schusses von K alk keinen laugigen G eschm ack er
hält, oder es ist nach träg liche R ieselung oder Zufuhr 
von K ohlensäure erforderlich, um dem  W asser den 
erfrischenden G eschm ack w ieder zu verleihen.

D ie Fällung des M angans m it P erm an g an a t er
fo rdert ebenfalls eine g enaue D osierung. D ie R eak 
tion erfolgt im Sinne der G leichung: 2 KMn O t +  3 
Mn S 0 4 +  2 H 2 O =  K* S 0 4 +  5 Mn O s +  2 H 2 S 0 4. 
E s en tsteh t also freie Säure, die durch M arm or en t
fernt w erden m uss. Bei schw ankendem  G ehalt des 
W assers an M angan bietet die D osierung grosse 
Schw ierigkeiten, und ferner fällt bei kleinen M engen 
an  M angan der N iederschlag so fein suspendiert aus, 
dass derselbe schw er vom  F ilter zurückgehalten wird.

D ie A usfällung durch O xydation  m it Ozon geht 
zw ar einfach und rasch vor sich, aber es treten  
Schw ierigkeiten betreffs E n tfernung  des feinen Man- 
ganschlam m es auf. A usserdem  ist das V erfahren 
teuer und  ha t sich im G rossbetriebe noch nicht ein
geführt.

D ie V erw endung von B raunstein führt anfangs 
zu verw ertbaren  R esultaten, ab er die W irkung lässt 
nach.

Zur E n tfernung  von M angan nach dem  P erm utit
verfahren  verw endet m an nicht d irekt die aus
tauschende E igenschaft des Perm utits. Zw ar ha t 
m an anfangs mit dieser M öglichkeit gerechnet, aber 
das eingetauschte  M angan ha tte  sich alsbald oxydiert 
und veru rsach te  V erschlam m ung sow ie V erkrustung  
des Filterm aterials. A ls w esentlich p rak tischer ha t 
sich eine andere E igenschaft des P erm utits heraus
gestellt. E s  lässt sich näm lich aus jedem  beliebigen 
P erm utit durch  A ustausch  bei der E inw irkung von

M angansalz ein M anganperm utit hersteilen. B e
handelt m an diesen m it einer L ösung  von P erm anganat, 
so wird au f K osten  des P erm anganates das M angan- 
oxydu l des P erm utits oxydiert, und es en tstehen  d a 
bei sehr sauerstoffreiche, in W asser unlösliche 
M anganoxyde, die infolge ihrer feinen V erteilung  
eine äusserst kräftige oxydative W irkung  ausüben . 
H ierdurch  w ird es erm öglicht, so grosse F iltra tions
geschw indigkeiten bei völliger E n tm anganung  des 
W assers zu erzielen, wie es bei keinem  anderen  V er
fahren bisher erreicht w urde. Nach E rschöpfung  des 
Sauerstoffvorrates w ird das F ilterm ateria l durch Ü b e r
leiten von 1—2°/o iger K alium perm anganatlösung  
regeneriert, w om it gleichzeitig eine Sterilisation der 
F ilterm asse verbunden  ist. N ach der R egeneration  
wird der F ilter rückw ärts gespült und ist für den 
G ebrauch w ieder betriebsfertig. D ie R egeneration 
erfordert ca. 2 —3 S tunden, da die A ufnahm e des 
P erm anganates m om entan  erfolgt. D ie R egeneration  
vollzieht sich ziem lich genau  in dem  V erhältn is :

3 Mn O : 2 K  Mn 0 4 — 213 : 316
Zur B indung der bei der A usfällung des M angans 

frei w erdenden Säure d ient die Base des Zeolithes, 
w elche bei d er R egeneration  durch  die B ase des 
Perm anganates w ieder ersetzt wird. D ie E in führung  
des Luftsauerstoffes in das W asser w ird durch  dieses 
V erfahren  entbehrlich . D urch die ste te  W ied er
belebung  des erschöpften  Filter-M aterials ist also 
ein D auerbetrieb  gew ährleistet und durch  die doppelte , 
näm lich  oxydierende und austauschende W irkung, 
die dem  M anganoxydperm utit zukom m t, kann  mit 
dessen H ilfe das M angan in jeder F o rm  aus dem  
W asser en tfern t w erden. Zur B erechnung der B e
triebskosten  kann im allgem einen das V erhältn is  
3 Mn O : 2 K  Mn 0 4 — 213 : 316 zugrunde geleg t 
w erden, w onach für je  2 gr M anganoxydu l rund  je
3 gr P erm an g an a t zur O xydation erforderliqh sind.

Bei einem  E rstehungspre is von 90 Pf. p ro  kg 
KM n 0 4 w ürden  sich also die R einigungskosten  pro  
G ram m  ausgeschiedenes M anganoxydul au f 0,13 Pf. 
stellen.

Zur E rläu te rung  des vorher gesagten  dienen die 
A bbildungen  auf anliegender T a fe l :

In F igur 1 und 2 sind Perm utitfilter dargestellt 
und zw ar: F igur 1 offene K onstruktion  m it oberem  
Schw im m erventil, F igur 2 geschlossene K onstruktion .

F igur 3 zeigt die schem atische A nordnung  einer 
Perm utitan lage m it einem  geschlossenen  Filter, w obei 
das W asser in einen oben  stehenden  W eichw asser
b ehä lte r gedrück t wird. D ie Salzkästen zw ecks R e
generation  des F ilters sind ebenfalls in der oberen 
E tag e  aufgestellt. D ie Salzlösung fliesst also  den 
F iltern  zu.

F igur 4 stellt die A nordnung einer offenen P e r
m utitanlage dar. D as R ohw asser fliesst von einem  
oberen  B ehälter dem  F ilter zu, du rchström t die Per- 
m utitsch ich t und  läuft unten in en thärte tem  Zustande 
nach einem  W eichw asserbassin  ab. D ie Salzkästen 
befinden sich neben dem  F ilter, und die Salzlösung 
wird m ittels D am pfstrah lpum pe oder E jek to r in das 
F ilte r gedrückt.

Figur 5 zeigt einen Perm utit-E nteisenungsfilter 
m it R ührw erk  zw ecks E ntfernung des im  M angan-
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o x y d p erm u tit abgeschiedenen  E isenschlam m es. A n 
Stelle des R ührw erkes wird in gew issem  Falle auch 
ein L uftrührw erk  vorgesehen. D ie A rbeitsw eise ge
s ta lte t sich wie bei Kiesfiltern, w oselbst der E isen

schlam m  durch  R ührw erk und R ückspülung entfernt 
wird.

F igur 6 zeigt die A bbildung  einer grösseren  im 
B etriebe befindlichen Anlage.

Die Instandhaltung der Dampfdruckminderungsventile 
in Baumwollbleichereien.
(Zur ze itgem ässen  Beachtung.)

V on G ew erbeinspektor M o r g n e r ,  Chemnitz.

In den Baumwollbleichereien macht die lebhafte, 
■durch den Kriegszustand verursachte Tätigkeit eine er
höhte Aufmerksamkeit für den Kocherbetrieb erforder
lich. Die mitunter recht umfangreichen Kochgefässe 
werden in der Regel mit Dampf von niedriger Span
nung betrieben und zur Sicherung gegen D rucküber
schreitungen, die natürlich sehr gefährlich sind, da sie 
Explosionen des Kochgefässes herbeiführen können, 
mit Sicherheitsventil und M anometer ausgerüstet, die 
ausnahm slos auf dem oberen, abhebbaren Kochdeckel 
befestigt sind. Die vielfach angewendeten Sicherheits
ventile mit Gewichtsbelastung haben sich im allgemei
nen gut bew ährt. Überlastungen durch unzulässiges 
Beschweren des Ventiles sind ohne w eiteres deutlich 
ersichtlich; auch eine Verkrümmung des Ventilhebels, 
mit der bei dem täglich vorzunehmenden Abheben des 
schweren Kochdeckels zu rechnen ist, lässt sich durch 
regelmässiges Lüften des Ventiles vor Beginn einer 
neuen Kochung bequem feststellen. Bei den Sicher
heitsventilen mit direkter Federbelastung ist dies Lüften 
der Ventile, falls keine besondere Einrichtung dazu vor
handen isj, meist schw ieriger; auch tritt eine durch 
überm ässiges Anspannen der Feder herbeigeführte 
Überlastung des Sicherheitsventiles nicht so augen
fällig hervor wie bei den Sicherheitsventilen mit G e
w ichtsbelastung. Bedingung für ordentliches Funk
tionieren der Ventile ist peinliche Sauberkeit derselben 
und genaue wagerechte Lage ihrer Sitzfläche bei auf
geschraubtem  Kochdeckel. Durch festgebrannte Kocher
lauge, Baumwollstaub usw. verschmutzte oder schief 
stehende Sicherheitsventile klemmen beim Anheben 
und blasen infolgedessen bei zu hohem Druck oder 
überhaupt nicht ab. Zur Sicherung ihrer anfänglich 
genauen w agerechten Lage ist möglichste Kürze und 
Stabilität ihres Verbindungsstutzens mit dem Kocher 
erforderlich.

Ausser dem Sicherheitsventil und Manometer, die 
laut gesetzlicher Vorschrift an jedem Kocher angebracht 
sein müssen, erhalten die Dampfrohrleitungen nach dem 
Kocher ein Druckminderungsventil, das die meist b e 
deutend höhere Spannung des Kesseldampfes auf die 
im Kocher zulässige Dampfspannung mindert. Neben
stehende A bbildung  (Fig. 102) zeigt ein vielfach ange
w endetes Dampfdruckminderungsventil, das sich durch 
Einfachheit der Konstruktion und Billigkeit der H er
stellung auszeichnet. Die Druckminderung wird bei 
demselben durch den beweglichen, hohlen Kolben be
wirkt, der oben verschlossen ist und auf einer Kreis
linie des M antels eine Anzahl Löcher enthält. Durch I

ein Gewicht, welches auf einem Hebel verschiebbar ist, 
wird der Kolben nach unten gedrückt, so dass die 
Löcher des Kolbens dem Dampf freien Durchgang durch.

Fig. 102.

das Ventil gewähren. W ird der Dampfdruck hinter dem 
Ventil grösser als der auf dem Kolben lastende Ge
wichtsdruck, so wird der Kolben soweit in den oberen 
Teil des Ventilgehäuses geschoben, bis die Löcher ver
deckt sind und keinen Dampf mehr durch das Ventil 
hindurchlassen. Fällt der Dampfdruck hinter dem Ven
tile w ieder, so bew egt sich der K olben nach unten, und 
die Löcher geben dem Dampfe den Durchgang frei. 
Durch Verschieben des Gewichts auf den Hebel kann 
man die Spannung des durchgelassenen Dampfes nach 
Belieben erhöhen oder vermindern. Das Reduzierventil 
w ird mit einem Manometer versehen, welches den ver
m inderten Druck anzeigt. Da der Kolben der erfor
derlichen leichten Beweglichkeit halber nicht mit 
federnden Ringen versehen werden darf und infolge
dessen nicht ganz dicht hält, ist darauf zu sehen, dass 
der D am p f in dem  R aum e über dem  K olben im m er 
einen freien Ausweg hat. Das zu diesem Zwecke im 
Ventildeckel angebrachte Röhrchen darf daher keines
falls verschlossen werden. W ird der Abdampf durch 
ein besonderes Rohr abgeleitet, so sind W assersäcke 
sorgfältig zu vermeiden, da die Gefahr des Einfrierens 
oder der Verstopfung derselben durch Rost besteht, w o
durch das Reduzierventil natürlich unwirksam wird. 
Besser ist es daher, den Rohransatz im Ventildeckel 
frei in den Arbeitsraum ausmünden zu lassen. Ist die 
daraus entweichende Dampfmenge zu gross, so ist der 
Kolben sehr undicht und es bedarf alsdann zur Abhilfe 
einer Reparatur oder Erneuerung des Reduzierventils.

Ein anderes, gleichfalls sehr häufig in Bleichereien, 
Färbereien unter ähnlichen Verhältnissen angewendetes
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D ruckm inderungsventil stellt Fig. 103 dar. Bei d em 
selben hält der verminderte Dampfdruck den höher ge
spannten Kesseldampf durch Einwirkung auf den Kol-

Fig. 104.

ben a das Gleichgewicht. Der Kolben ist durch einen 
Bügel m it dem  V entilteller b fest verbunden, so dass 
letzterer bei einer Aufwärtsbewegung des Kolbens dem 
Ventilsitz genähert wird und den Dampfdurchlass durch 
das Ventil unterbindet, wenn bei einer gewissen Höhe 
des reduzierten Dampfes das Bestreben auftritt, den 
Kolben ganz nach oben zu verschieben. Der in den 
Hohlraum über dem Kolben infolge der unvermeidbaren 
Undichtheit desselben eintretende Dampf muss wie bei 
dem  R eduzierventil Fig. 102 gleichfalls durch einen 
Rohransatz stets einen ungehinderten Austritt ins Freie 
erhalten. Andererseits ist aber auch auf gutes D icht
halten der Ventilverschlussflächen zu achten, die sich 
mitunter durch das fortwährende Aufeinanderschlagen 
recht erheblich abnutzen, so dass auch bei hochgehobe
nem Kolben kein Abschluss der Dampfdurchströmung 
durch das Ventil erreichbar ist und auch hinter dem 
Ventil der volle Dampfdruck besteht. Zeigt daher das 
Manometer einen höheren als den anfänglich eingestell
ten verminderten Dampfdruck an, so ist sofort eine 
gründliche Durchsicht und Ausbesserung des Ventils 
durch Instandsetzung der Dichtungsflächen vorzuneh
men. V öllig zwecklos w äre in solchem  Falle , durch 
Vorschieben des Gewichtes g eine Druckminderung er
reichen zu wollen.

Für tadelloses Funktionieren der Druckm inderungs
ventile ist ferner genaue senkrechte Lage der in ver
tikaler Richtung sich bewegenden Kolbenachse erfor
derlich, wenn ein H ängenbleiben des K olbens ver
m ieden w erden soll.

F ü r R eduzierventile m it F ederbelastung , die ins
besondere bei grösseren Reduzierventilen für D am pf
m aschinen usw. gebräuchtlich ist, gilt diese B e
schränkung n ich t, da der F ederdruck  in jed e r 
beliebigen L age des V entiles eine achsial gerich tete  
W irkung au f den K olben ausübt. Im  übrigen 
m uss verhü te t w erd en , dass das Reduzierventil 
durch das E indringen von frem den B estandteilen 
(Schm utz, Reste von den R ohrdichtungen usw .) v er
sagt. D ie R ohrleitungen sind deshalb  nach dem  
E rn eu ern  von D ichtungen sorgfältig  zu reinigen.

D ie R eduzierventile w erden vielfach auch m it 
einer A bsperrvo rrich tung  ausgerüstet, dam it etw aige 
R eparaturen  an der R ohrleitung für den reduzierten 
D am p f w ährend des B etriebes ausführbar sind. D iese 
A nordnung  em pfiehlt sich indes nur bei kleinen V enti
len. A ndernfalls ist es besser, vo r dem  R eduzier
ventil ein besonderes A bsperrventil einzubauen, weil 
sich dieses leichter handhaben  lässt als die A b sp e rr
vorrich tung  am  Reduzierventil.

In O rdnung  gehaltene D ruckm inderungsventile  
w erden viel zur V erm inderung  der G efahr von K o ch er
explosionen  beitragen . Zur S icherung im  F alle  des 
V ersagens eines R eduzierventiles dient dann das 
am K ocher befindliche und unbedingt unerlässliche 
S icherheitsventil.

Zu den Sicherheitsmassnahmen gegen Kocherexplo
sionen gehört natürlich auch in erster Linie eine fort
laufende sorgfältige Untersuchung der Kocher selbst, 
namentlich der Deckelschrauben und der Bleche. Es 
ist indes an dieser Stelle nur auf die D am pfdruck
minderungsventile eingegangen worden, weil sie für das 
Bedienungspersonal der Kocher meist an einer weniger 
in die A ugen fallenden Stelle angeb rach t sind und 
ihrer Instandhaltung daher sehr leicht nicht die ihnen 
zukommende Bedeutung beigemessen wird. Besondere 
Aufmerksamkeit ist aber zurzeit auch namentlich des
halb erforderlich, weil die Einberufung zum Heere viel
fach zu einem W echsel innerhalb der Arbeiterschaft und 
zur E instellung  w eniger geü b te r A rbeiter geführt hat.

Selbsttätige Schmiervorrichtungen für Aufzüge.

Die bekannten Schmiervorrichtungen für Aufzugs
fahrschienen, bei welchen die Ölung der Aufzugsfüh
rungen und der Laufschienen mit Hilfe von in die Fahr
bahn hineinragenden Anschlägen durch zwei inein
andergeschobene Zylinder und einen mehrfach durch
bohrten, mit einer ölkam m er versehenen Kolben für die 
Ölführung bewirkt wird, entsprechen keineswegs den 
Anforderungen einer vollkommenen Sicherheit gegen 
das Ablaufen von ö l  aus dem Schmierbehälter, wenn 
der Aufzug ausser Betrieb ist. Dadurch entsteht an 
Stelle einer periodischen Ölung, die nur während der 
Bewegung des Hebelsystems wirken soll, ein fortw äh
render Ölablauf, der den Schmiermittelverbrauch er

höht und Beschädigungen verschiedener Art hervor
rufen kann. Diese M isstände will die von J a c o b  
L ö h l b a c h  in L e i m e n  b. Heidelberg ersonnene 
Schmiervorrichtung*) beseitigen, die in einer Ausfüh
rungsform  in Fig. 104 dargestellt ist. Bei ihr wird das 
Ausstossen des Schmieröles in die Aufzugsführungen 
derart geregelt, dass der Ölabschluss sofort mit dem 
Stillstand des F ahrstuh les erfolgt. In dem  zylindrischen 
Gehäuse ist ein kleiner Zylinder 2 eingeschoben, in 
welchem sich ein beweglicher Kolben 3 befindet, des
sen Stange in das Innere des' Ö lbehälters 5 hineinragt

*) Patent 252 662/35 a.
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und oben durch eine Stopfbüchse hindurchgeführt ist. 
Zwecks Verteilung des Öles aus dem Ölbehälter in die 
hinter dem Zylinder liegende Ölkammer 7 und von da 
aus zurück in den Innenraum ist der Zylinder 2 oben 
und unten mit einer Anzahl von Bohrungen versehen.

3

Fig. 104.

Auch der Oberteil des Kolbens besitzt eine Anzahl Boh
rungen, die von einer ringförmigen Aussparung aus
gehen und in eine Kammer 15 einmünden, in die von 
oben her das Schmieröl einläuft. Der Kolben wird 
durch eine Hebelvorrichtung und ein Gestänge auf und 
nieder bewegt, wenn eine Rolle 18 auf einer W inkel
schiene sich hebt und senkt. In der Hochstellung des 
Kolbens stehen dessen Querwege mit den oberen Öff
nungen des Zylinders in Verbindung. Dadurch gelangt 
das ö l  aus der Kolbenkammer in die Ölkammer 7. Da 
in dieser Stellung die unteren Zylinderbohrungen vom 
Kolben nicht überdeckt sind, so ist dem Schmieröl der 
Ausgang nach dem Steigrohr 9 offen. Der abw ärts
gehende Kolben verschliesst die Öldurchflussöffnungen 
vollkommen, drückt auf die den unteren Zylinderteil 
und das Steigrohr füllende ölm enge und spritzt sie 
durch die Steigrohrdüse in das in die Aufzugsführung 
eingesetzte Filzpolster aus. Ein Ablaufen von Schmier
öl aus dem A pparat ist infolgedessen bei aufgehobenem 
Kolbendruck und Stillstand des Aufzuges unmöglich.

Bei einer anderen Ausführungsform dieser Vor
richtung*) (siehe Fig. 105) ist in den Innenzylinder 2 
noch ein um die Länge des Kolbenweges kürzerer 
Zylinder 3 eingeschoben, der einen Hohlraum 8 enthält 
und den mit dem Hebelmechanismus verbundenen, be
weglichen Kolben 4 aufnimmt. Der Kolben ist stufen
förmig ausgebildet, so dass der obere Kolbenteil dem 
inneren Durchm esser des Zylinders 2 und der U nter
teil demjenigen des Zylinders 3 entspricht. Er trägt 
an seinem Unterteil eine senkrechte Bohrung, in welche 
Querkanäle einmünden. Auch der Zylinder 3 ist mit

*) Patent 265 547/35 a.

senkrechten Bohrungen ausgestattet. Von dem Rohr
stutzen des Verschlussdeckels zweigen zwei Rohr
leitungen ab, welche das ö l  zu den Schmierstellen lei
ten. Der Kolben wird innerhalb des Zylinders mittels 
eines Gestänges und W inkelhebels auf- und nieder
bewegt, wenn eine durch die Kabinendecke geführte 
und in einer Büchse gehaltene Schubstange 6 beim

Fig. 105.

Niedergange des Fahrstuhles durch Aufstossen auf einer 
Bodenplatte sich hebt und beim Fahrstuhlauftrieb durch 
eine Spiralfeder niedergezogen wird. In der Hoch
stellung des Kolbens gelangt das Schmieröl aus dem 
Raum 7 in den Hohlraum 8. Beim Kolbenniedergang 
treten die unteren Kolbenkanäle mit dem Hohlraum 8 
in Verbindung, wobei das ö l  unter dem Druck der 
oberen Ringfläche und der unteren Kreisfläche des 
Kolbens durch die Rohrleitungen ausgetrieben wird. 
Beim Kolbenhochgang kann nur solange ö l  aus den 
Abflussleitungen in den Zylinder 3 zurückströmen, bis 
der Kolben in seine höchste Stellung gelangt ist. Um 
auch diesen Rückstau zu verhindern, ist im Verschluss
boden ein Rückschlagventil angeordnet, das sich sofort 
schliesst, wenn der Kolben angehoben wird.

Die Fabrikationsgesellschaft A u t o m a t i s c h e r  
S c h m i e r a p p a r a t e  „ H e l i o s “ O t t o  W e t z e l
& Co .  in H e i d e l b e r g  bringt eine Schmiervorrich
tung*), deren A ntrieb  mit H ilfe eines au f der F ü h 
rungsschiene laufenden, mit begrenztem Ausschlag aus
gerüsteten Treibradgetriebes erfolgt. Durch den auf- 
und abfahrenden Korb wird das Treibradgetriebe bald 
rechts, bald links herumgedreht, aber infolge des1 be
grenzten Ausschlages nur in pendelnde Bewegung ver
setzt und dadurch ein Arbeitshub der Ölpumpe erzielt. 
Die Bewegung des Fahrkorbes bewirkt hier also eben
falls den intermittierenden Antrieb der Schmiervorrich
tung, ohne dass Anschläge erforderlich sind, deren An
bringung infolge der Verschiedenheit der Schienenpro
file und der Art und Ausbildung der Schächte vielfach 
bedeutende Schwierigkeiten bereitet.

An der Kabine oder den Gegengewichten ist die 
auf der Schiene gleitende Führungsbacke a (siehe 
Fig. 106) befestigt, die mit einer kleinen Ö lpum pe c und

*) P a ten t 256 538/35a. (Siehe auch „S .-T .“ 1912 
H eft 12!)
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dem Ölbehälter b verbunden ist. Auf dem Deckel des 
Ö lbehälters ist das Reibradstück f drehbar gelagert, so 
dass es mit sanftem Druck an der Fahrschiene anliegt. 
Das Drehmoment des Reibradstückes ist mit Hilfe einer

Fig. 106.

Feder ausgeglichen. Sobald sich der Fahrkorb nach 
unten bewegt, dreht sich das Reibradstück f, bis es die 
Schiene nur noch mit seiner unteren Kante berührt, und 
senkt dabei durch seinen Gegenarm den Pumpenkolben 
m. In dieser Stellung bleibt die Schmiervorrichtung, 
solange der Fahrkorb diese Bewegungsrichtung be i
behält. Sobald er aber seine Fahrt umkehrt, w ird auch 
das Reibradstück wieder in die erste Stellung zurück
bewegt und der Kolben gehoben. .

Von H e i n r i c h  M e s s e r  in L e i p z i g -  
S c h l e u s z i g  stammt ein selbsttätiger Öler,*) bei 
welchem das aus einem tiefer gelegenen Behälter ge
förderte ö l  den Schienen- oder Aufzugsseilen von der 
auf dem Umfang einer W alze laufenden Kette durch 
einstellbare Abnehmer zugeführt wird. Bei der in 
Fig. 107 dargestellten , ersten  A usführungsform  treib t 
das durch eine Feder gegen die Führungsschiene ge-

Fig. 107.

*) Patent 280 010/35 a.

drückte Rad a die W alze b an, über welche eine end
lose, in das ö l  hineinreichende Kette läuft. Das von 
der Kette geförderte ö l  wird durch den Abnehmer d 
von der Kette abgenommen und den Schmierkissen zu
geführt, die es auf die Schienen verteilen. Durch Ver
schieben des Abnehmers näher an die Kette heran oder 
weiter von ihr ab kann die Menge des von der Kette 
abgenommenen Öles geregelt werden. W enn der Ab
nehmer weit zurückgestellt wird, hört die Ü bertragung 
des Öles auf die Schmierkissen k vollständig auf, ohne 
dass der Apparat ausser Betrieb gesetzt zu w erden 
braucht. Wenn der Abnehmer beide Kettenenden be
rührt, schmiert der A pparat sowohl beim Aufwärts- wie 
auch beim Abwärtsfahren. Für den Fall, dass die Ket
tenwalze zu schnell oder zu langsam läuft, kann zw i
schen Antriebsrad und Kettenwalze ein Vorgelege ein
geschaltet werden, wodurch die Umdrehungszahl der 
Kettenwalze b gegenüber dem Antriebsrad a beschleu
nigt oder verlangsamt wird. In manchen Fällen ist es 
erwünscht, die konstante Schmierung durch eine inter
mittierende zu ersetzen. Das lässt sich beispielsweise 
leicht dadurch erreichen, dass die W alze nicht kreis
runden, sondern polygonalen Querschnitt erhält, also 
dreieckig, viereckig o. dgl. ausgeführt w ird. Die Ö l
abgabe findet dann nur statt, wenn der grösste Radius 
der W alze vor dem Abnehmer vorbeigeht. Auch kann 
der Abstand des Abnehmers von der W alze durch die 
sich drehende W alze selbst, z. B. durch einen Exzenter, 
Kurbelantrieb oder einfach durch einen oder mehrere 
Nocken an der W alze, verändert werden. Die Anord
nung kann aber auch so getroffen werden, dass das ö l  
nicht direkt von der Kette, sondern von einer beson
deren Stelle der W alze abgenommen wird, an welche 
es sich, von der Kette abgegeben, sam m elt; diese An
ordnung ist besonders vorteilhaft, wenn der Apparat 
in beiden D rehrich tungen  schm ieren soll. F ig  108 und 
109 zeigen eine A usführungsform  einer so lchen W alze 
im Längs- und Querschnitt. Die Kette liegt auf Stütz-

Fig. 108. Fig. 109.

armen 1 auf, zwischen denen sich das von der Kette 
abgegebene ö l  ansammelt und bei w eiterer Drehung 
der W alze der Kante m zuläuft, von der es in oben be
schriebener W eise durch Abnehmer abgenommen wird, 
die zweckentsprechend geformt sind. Da sich der Flüs
sigkeitsgrad des Öles erfahrungsgemäss bei verschie
denen Tem peraturen erheblich ändert, so wird die 
geförderte ölm enge von der Tem peratur abhängig und 
im allgemeinen bei niedrigerer Tem peratur grösser sein. 
Die hierdurch bedingte Ungleichmässigkeit in der 
Schmierung kann dadurch beseitigt werden, dass das 
aus dem Ölbehälter aufsteigende Kettenende durch ein 
sich dem Kettenprofil schablonenartig anpassendes
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Loch eines T richters o. dgl. hindurchgeführt wird, w el
ches die W irkung hat, die an der Kette haftende ö l 
m enge zu kalibrieren, so dass stets die gleiche Ö l
menge gefördert wird. Die Förderkette selbst kann 
die verschiedenartigste Ausbildung erfahren. Im ein
fachsten Falle bestellt sie aus lauter gleichmässig ge
formten Gliedern, deren jedes eine gleiche ölm enge 
mitnimmt. Sie kann aber auch aus ungleichförmig ge
stalteten Gliedern zusammengesetzt sein, deren einige 
die Aufgabe der Ölmitnahme haben, w ährend die an
deren nur die Verbindung herstellen. Ferner ist es mög
lich, eines oder mehrere Kettenglieder mit Taschen 
nach Art von Schöpfwerken zu versehen, oder die Ket
ten überhaupt zu ersetzen durch ein beliebiges Zug
organ, welches eine oder in geeigneten Abständen meh
rere zur Mitnahme des Öles dienende Schöpfvorrich- 
tungen trägt.

Eine Schmiervorrichtung für Aufzüge, die mit einer 
nach dem Innern des Fahrkorbes führenden Steuerung

leitung für die drei Druckknöpfe sind die Spulen 19,
20 eingeschaltet. In dem Augenblick also, wo durch 
Druck auf den Druckknopf 25, 26 oder 27 der Fahrkorb 
nach einem Stockwerk gelenkt wird, werden auch die 
Spulen 19 und 20 erregt, und es steht nun nichts im 
W ege, den durch Erregung der Spule erzeugten Im
puls in irgend welcher W eise zur Ingangsetzung einer 
Schm iervorrichtung, wie sie beispielsweise Fig 111 
zeigt, zu verwenden. Der elastisch aufgehängte Ö l
behälter der Schmiervorrichtung besitzt hier ein Aus
flussventil 23, das durch eine Feder auf seinen Sitz 
gepresst wird. Das Ausflussventil schliesst den Kanal 
ab, der in das Innere einer durchlöcherten Rolle 9 führt, 
deren Filzbekleidung das ausfliessende ö l  aufnimmt. 
W ird beim Drücken eines Druckknopfes ein Strom- 
stoss in den S teuerapparat gesandt, so gelangt dieser 
gleichzeitig in die Spule 19, so dass das Ventil 23 für 
einen Augenblick angehoben wird und Öl nach der 
Schmierrolle abfliessen lässt.

/
/
f
t
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Fig. 110.

z. B. einer Druckknopfsteuerung, ausgerüstet sind, hat 
sich M a x  D e u t s c h e r  in F r a n k f u r t  a. M. 
schützen lassen.*) Hier ist mit den Steuerorganen ent
w eder elektrisch oder mechanisch ein zweiter, von dem 
Steuerstrom kreis des Aufzuges abgezweigter Stromkreis 
derart verbunden, dass bei Einschaltung des S teuer
strom kreises zur Bew egung des A ufzuges zugleich der 
Strom kreis für die elektrisch beeinflusste oder elek
trisch ausgelöste Schmiervorrichtung geschlossen wird. 
Da nämlich der Druckknopf bei diesen Steuerungen nur 
für einen Augenblick aus seiner Ruhelage entfernt wird, 
so erzeugt er vollständig die gleiche W irkung wie ein 
Anschlag an der Schiene, vermeidet aber die Nachteile 
der zwangbeweglich mit dem Fahrkorb angetriebenen 
Schmiervorrichtung. Eine Ausführungsform dieser 
V orrich tung  ist in Fig. 110 und 111 dargestellt.

Zu der Fahrkorbtafel 5 sind die Steuerleitungen
6, 7, 8 und die gemeinsame Rückleitung 10 geführt, 
die, zu dem Kabel 11 vereinigt, nach aussen treten und 
nach den Steuerungseinrichtungen gehen. 13, 14, 15 
sind dabei die Türkontakte und 16, 17, 18 die Druck
knöpfe zum Herbeiholen des Fahrkorbes. In die Rück-

s) Patent 252 536/35 a.

Fig. 111.

Schliesslich ist noch eine von L a u r e n t  L e -  
g r a n d  in L ü t t i c h  stam m ende D auerschm ierung für 
hydraulische Aufzüge mit nahtlos gezogenen Stahlrohren 
zu erw ähnen.*) D a nahtlose R ohre die N eigung haben, 
zu rosten, sobald ihre W ände mit der Luft in Berüh
rung kommen, ist hier die Einrichtung derart getroffen, 
dass das Rohr sowohl unterhalb als oberhalb des Kol
bens mit W asser gefüllt bleibt und die Unterseite des 
Kolbens mit einem Ölbad in Berührung gehalten wird, 
welches die Kolbenbewegungen mitmacht.

Bei dem  in Fig. 112 dargestellten A usführungsbei
spiel dieser Vorrichtung gleitet in dem nahtlos gezoge
nen, durch eine aufgeschweisste Platte am Boden ver
schlossenen Stahlrohrzylinder ein Kolben, dessen durch 
die Stopfbüchse hindurchtretende Stange an einem 
Drahtseil befestigt ist, welches sich auf eine Trommel 
von kleinem Durchmesser aufwickelt. Auf der T rom 
melwelle ist eine zweite Trommel von grösserem 
Durchmesser aufgekeilt, an welcher der Fahrstuhl hängt. 
Der Kolben besteht aus drei Teilen, den beiden nicht 
abgedichteten Führungsplatten 8 und der zwischen die
sen liegenden, ausgebauchten Lederdichtung 9, die sich

*)  Patent 264 058/35 a.
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dicht gegen die Rohrwand legt. Ein von dem Oberteil 
des Rohrzylinders abzweigendes Rohr 11 ist an das die 
beiden Steuerhähne 13, 14 enthaltende Rohr 12 ange
schlossen. Der Hahn 14 dient zum Absperren des in 
den Unterteil des Rohrzylinders einmündenden Rohres 
15. Die Hähne 13 und 14 werden durch Seile gesteuert,

deren Länge gleich der Förderhöhe des Aufzuges ist. 
An dem Unterteil des Rohrzylinders ist das W asser
abflussrohr 16 angeschlossen, dessen Scheite! x in der 
Höhe der Mündung des W assereinström ungsrohres liegt. 
Um den Aufzug betriebsfertig zu machen, hebt man den

Kolben und füllt den Rohrzylinder mit W asser, indem 
man den Hahn 14 öffnet. Hierauf wird ö l eingegossen, 
dessen auf dem W asser schwimmender Spiegel sich in 
der Höhe x des Rohres 16 hält. Darauf wird die 
Stopfbüchse geschlossen, und der hydraulische Zy
linder ist betriebsfertig. Bei dfcr Aufwärtsfahrt des 
Fahrstuhles gelangt das W asser durch das geöffnete 
W assereinlassventil 14 in den oberen Teil des Rohr
zylinders und drückt den Kolben abw ärts, der hierbei 
das unter ihm befindliche W asser durch das Abfluss
rohr 16 hinausdrückt. Durch den Gegendruck des 
W assers im Rohr 16 wird das schwimmende ö l  in Be
rührung mit dem Kolben gehalten. In seiner tiefsten 
Stellung bleibt der Kolben noch etw as oberhalb der 
Einmündungsstelle, damit das ö l  mit dem W asser nicht 
herausgedrückt werden kann. Um den Fahrstuhl fest
zustellen, wird der Hahn 14 geschlossen. Soll der 
Fahrstuhl wieder abw ärtsfahren und mit ihm der Kol
ben ansteigen, so öffnet man den Hahn 13. Das W asser 
tritt dann unmittelbar durch die Rohre 11, 12, 15 aus 
dem Raum oberhalb des Kolbens in den Raum unter
halb des Kolbens über. Da der von dem W asserdruck 
hervorgerufene Gegendruck im Rohre 16 beständig auf 
das Ölbad drückt, w ird dieses stets in Berührung mit 
der Unterfläche des Kolbens bleiben. Es findet also 
eine dauernde Schmierung des Zylinders und der Leder
dichtung statt, wodurch die Reibung vermindert und 
die W and zwecks Verhütung des Röstens in fettigem 
Zustand erhalten wird. Auch das Leder wird hart ge
macht, so dass es eine längere Benutzung verträgt. 
Sollte nun etw as ö l  an dem  U m fange der L ederd ich
tung 9 verloren gehen, so steigt es- aufw ärts und trägt 
so zur Schmierung der Stopfbüchse bei. Die H eber
wirkung, die sich ergibt, wenn sich das Niveau bei Ent
leerung unterhalb der Höhe x befindet, bringt keine 
Nachteile, da sie durch den unterhalb des Kolbens en t
stehenden leeren Raum ausgeglichen wird, der das Aus- 
fliessen des W assers und Öles verhindert. Nur der ab 
fallende Zweig des Rohres 16 entleert sich, während 
der aufsteigende mit dem Rohrzylinder zusammen 
stets mit W asser gefüllt bleibt. G.

technische Mitteilungen.
Vorsicht beim Ü bergang zu ändern 

Brennstoffen!
U nter d ieser Ü berschrift gibt G e i g e r  in der 

Zeitschrift des B ayerischen R evisions-V ereins vom  
15. F eb ruar 1915 einige beach tensw erte  W inke für 
die Jetztzeit, wo m an infolge von U nterb rechungen  
im E isenbahnverkehr öfters gezw ungen ist, m it an 
deren Brennstoffen zu arbeiten  als bisher. V eran 
lasst wird der V erfasser zu seiner W arnung  durch 
eine G asexplosion in den Feuerzügen eines vo rüber
gehend m it Braunkohlen gefeuerten Batteriekessels 
von 110 qm  Heizfläche m it T enbrinkV orlage , der 
sonst m it gew aschenen Saar-N usskohlen geheizt w or
den war. Nach dem B ericht haben die nicht sach- 
gem äss aufgebrachten  b ö h m isch en , sehr gasreichen 
B raunkohlen die B rennschicht au f dem  stark  geneig
ten S chrägrost der Feuerung  von unten  au f völlig

überdeckt, so dass im F euerraum  eine Zeitlang nur 
eine E n tgasung  der K ohlen ohne V erbrennung  s ta tt
gefunden hat. Infolgedessen haben  sich die F eu er
züge m it den G asen angefüllt und sind dann  durch 
die schliesslich durchbrechende F lam m e plötzlich 
entzündet w orden. D a sie aber offenbar m it L uft, 
die durch die Füllk lappen , freie Stellen im R ost usw. 
eintreten konnte, gem ischt war, so ist es zu einer 
starken  E xp losion  gekom m en. Geiger em pfiehlt als 
G egenm assregel in solchen Fällen die V erw endung  
von Fülltrichtern , von denen aus der B rennstoff all
m ählich in den F euerraum  sinkt, ferner soll bei g e 
teilten R osten nur im m er eine Seite besch ick t w erden, 
dam it die Schw eelgase stets verb rennen  können. 
A uch  sollen beim  Ü bergang  von hochw ertigem  zu 
m inderw ertigem  B rennstoff die R ostflächen vergrössert 
w erden, w eil sonst die E rzeugung der nötigen D am pf
m enge Schw ierigkeiten m acht oder unw irtschaftlich 
wird. F ü r die Benutzung von Holz und T o rf  an 
Stelle hochw ertiger K ohlen bezeichnet er die A n 
ordnung  einer V orfeuerung  mit Schräg- oder T rep p en 
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rost als notw endig, wenn der R ost nicht anders ver- 
grössert w erden kann. Bei feinkörnigen K ohlen sind 
die Spaltenw eiten  der Roste zu verringern . A n d e r
seits m üssen beim  Ü bergang  zu höherw ertigen B ren n 
stoffen die Rostflächen verringert w erden, um  die 
B eanspruchung der H eizflächen nicht über G ebühr 
zu steigern. W eitere  W inke gibt G eiger für die B e
h an d lu n g  von W anderrosten , für die E rhaltung  der 
R oststäbe in besonderen  Fällen , und w eist au f die 
sch w eren  F o lgen  der G asexplosionen hin. Gr.

Ein neuer Schlagwetterprüfer.
V or nunm ehr zwei Jahren  erreg te  die E rfindung 

der Schlagw etterpfeife von P rofessor H a b e r die a ll
gem eine A ufm erksam keit, da diese V orrich tung  dem  
Bergm ann gestatte te , die nahende G efahr der Schlag
w etterb ildung  festzustellen, ohne dass er an den G e
brauch  d er mit offener F lam m e brennenden  Benzin
G ruben lam pe gebunden w ar. D ie B enzinlam pe dient 
bekanntlich  dem  B ergm ann nicht nur als B eleuch
tungsm itte l bei seinen A rbeiten , sondern  b ildet bis 
in die G egenw art auch das einzige verlässliche Mittel, 
um  das A uftre ten  von  G rubenw ettern  m it un trüg
licher S icherheit anzuzeigen, und zw ar durch  eine 
vom  B ergm ann sofort w ahrnehm bare V eränderung  
der Lam penflam m e. D iese E igenschaft besitzt z. B. 
d ie  elektrische G rubenlam pe nicht. D agegen  h a t die 
B enzinlam pe im G egensatz zur elektrischen w ieder 
den N achteil, dass ihre nur durch  einen D rah tkorb  
geschü tz te  F lam m e die G efahr der E ntzündung der 
schlagenden W ette r m it sich bringt. D esw egen bil
de te  die H ab ersch e  Schlagw etterpfeife, die ohne G e
fahr die S ch lagw etter anzuzeigen im stande war, eine 
w ertvolle E rgänzung  der bisherigen G rubengeräte, 
da sie erm öglicht, je tz t ohne N achteil für die S icher
heit des B ergm anns die elektrische G rubenlam pe zu 
gebrauchen . W ie  die „Berg- und H üttenm ännische 
R undschau“ m itteilt, ist es G eheim rat B e c k m a n n  
inzw ischen gelungen, einen neuen Schlagw etterprüfer 
herzustellen , der eine ähnliche A ufgabe w ie die 
Schlagw etterpfeife  erfüllt. B eckm ann hat seine E r
findung, die aus einem  E xplosionsvo rp rü fer und einem  
E x p losionshaup tp rü fer besteh t, vor kurzem  der B er
liner A kadem ie  der W issenschaften  vorgeführt. Mit 
ihnen können ohne E xp losionsgefahr für die U m 
gebung  b rennbare  G ase (M ethan, L euch tgas, W asser
stoff) in einfacher, rascher W eise un tersuch t w erden. 
D er allgem ein verw endbare  E xp losionsvorprü fer 
sp errt das eingezogene G asgem isch ab und p rüft es 
durch eine E ntzündung m ittels Cer-Eisens au f seine 
E xp lod ierbarkeit. D urch  eine Sperrvorrich tung  ist 
es unm öglich gem acht, das Gas zu verbrennen, be- 
~vor nicht der E in lasshahn  geschlossen ist. Bei dem  
eigens für den G rubenbetrieb bestim m ten H aup tp rü fer 
saugt m an das G asgem isch, das m an prüfen will, 
durch  eine L uftpum pe über ein G efäss m it Ä tzkali 
an und stösst es dann w ieder aus. S teig t der Ü b er
druck, der beim  A nsaugen entsteht, über denjenigen, 
den ein ungefährliches M ethangem isch hervorbringen 
wird, so w ird durch eine besondere  E inrich tung  eine 
H u p p e  zum  T önen , oder etw a eine elektrische L am pe 
zum  A ufglühen gebracht. D ie versch iedenen  H an d 
griffe sollen e tw a  drei M inuten Zeit in A nspruch 
nehm en. Mit der V orrichtung ist ein W etterp rü fer

verbunden , der alle halbe S tunde selbsttätig  A n a 
lysen ausführt und das E rgebnis fortlaufend auf
schreibt. Gr.

Trocknung des A b w ässeru ngs-Sch lam m es  
mittels Zentrifugen in Frankfurt a. M.
D ie F rankfurter K analisationsw erke w enden seit 

einiger Zeit ein vom  üblichen abw eichendes V er
fahren zum  E ntw ässern  des K lärschlam m es ihrer A b 
w asseranlagen an, das nach einem ausführlichen Be
richte des „G esundheitsingenieur“ vom  27. F eb ruar 
und 6. März vorzügliche E rfolge aufzuw eisen hat. 
D as K analw asser stam m t vorw iegend aus W ohnungen , 
ferner aus industriellen und gew erblichen Betrieben 
(Schlächtereien , W äschereien , B adeanstalten, S ta l
lungen und Fabriken), wozu noch die V erunreini
gungen von den S trassen, D ächern , H öfen kom m en, 
die m it dem  R egenw asser in die K anäle gespült 
w erden. Die Z usam m ensetzung w echselt stark, eb en 
so die M enge der A bw ässer. Bei T rockenw etter b e 
träg t die M enge rund  100000 cbm  täglich oder 1 */2 
cbm  in der Sekunde. D ie V erdünnung durch das 
B rauchw asser ist ziem lich stark, da der W asse rv e r
b rauch  der E inw ohnerschaft mit 200 L iter p ro  K o p f 
und T ag  verhältn ism ässig  hoch ist. D er aus den 
suspendierten  Stoffen bestehende Schlam m  m acht 
nahezu 3 bis 3,5 L iter au f eine A bw asserm enge aus. 
E s en thält 60 bis 70°/o organische und 40 bis 30% 
anorganische Stoffe. Zu bew ältigen sind in der K lär
anlage von  12 K lärbecken  bei täglich 2 B eckenent
leerungen je  nach dem  K läreffekt 300 bis 350 cbm  
täglich. Seit dem  Jahre  1886 hatte  m an den Schlam m  
durch A ufspeicherung in offenen E rd lagern  behandelt, 
w obei sich die festen Stoffe langsam  au f der L ager
sohle absetzten  und das oben verbleibende W asser 
durch  Schieber nach einer system atischen E n tw ässe
rungsanlage abgeleite t w urde. Nach jah re lan g er Be
handlung  w ar der Schlam m  dann stichfest und ver
ladefähig. E r  w urde d arau f anfänglich als D ü n g e
m ittel verkauft, fand aber spä te r keinen rech ten  A b 
satz. D ie bis heute angelegten L ager um fassen ein 
F lächengebiet von 7,06 ha. Zu den dadurch  erfo rder
lichen K osten kam en erhebliche A usgaben für D es
infektion und reinliche B ehandlung. U m  nun hier 
B esserung zu schaffen, hat m an in F rankfurt eine 
R eihe von V ersuchen  m it den verschiedensten V e r
fahren angestellt, die m ancherlei in teressante E rg eb 
nisse aufgew iesen haben. W ir verw eisen unsere 
Leser, die sich h ierüber näher zu unterrich ten  w ün
schen, a u f  unsere Quelle. Schliesslich hat m an in 
dem  neuen V erfahren  der Schleuderung des S chlam 
m es in Zentrifugen ein M ittel zu seiner E ntw ässerung  
gefunden, das m ehr als die ändern  V erfahren  b e 
friedigt hat. D er S tad tbaum eiser H errn. Schaefer hat 
eine Schleuderm aschine entw orfen, bei der das ab
geschiedene Schleudergut selbsttätig  un te r der E in 
w irkung der Schleuderkraft entfernt w ird und das 
W asser rückw ärts durch  Siebe austritt. Die zuerst 
gebaute  M aschine bestand  aus 4 horizontalen, an 
einer senkrechten  W elle befestigten K am m ern 
m it e ingebauten Sieben. Später ordnete m an 
sechs Zellen an, die durch  einen äussern und 
einen innern  R ingschieber abgeschlossen w urden. 
D er R ohschlam m  tra t bei geöffnetem  innern Ring-



96 S O Z I A L - T E C H N I K 7. Heft

Schieber in die Zellen ein, die nach aussen geschleu
derten  Schlam m teile blieben in den Zellen, w ährend 
das W asse r un ter A ussiebung seiner V erunrein igungen 
durch  Siebe nach hinten in A blaufkanäle  austrat. 
N ach gewisser Zeit w urde der innere R ingschieber 
geschlossen, der äussere geöffnet, so dass der Schlam m  
herausgeschleudert wurde. D er V organg  w iederholte 
sich dann in den erforderlichen Zeiträum en. Die 
Zentrifuge förderte so je  nach der A rt des S ch lam 
m es 2 bis 4 cbm  R ohschlam m  in einer S tunde bei 
750 bis 800 U m drehungen  in der M inute und 8 PS 
K raftbedarf. A n  entw ässertem  Schlam m  verblieben 
bei 20 Schleuderperioden stündlich 6,3 bis 6,4 cbm. 
D er W assergehalt betrug  60 bis 70°/o gegenüber 
90°/o beim R ohschlam m . D er entw ässerte Schlam m  
w ar hum usartig , locker, w enig riechend  und reich an 
organischen Stoffen. D iese M aschine h a t m an dann 
noch w esentlich verbessert, indem  m an sie ohne die 
Siebe ausführte, die stark  verschleissten. D er R oh
sch lam m  tritt je tz t von einem  E inlaufregler durch 
ein feststehendes Rohr, um das sich eine T rom m el 
dreht, von unten  in diese T rom m el und steigt in 
ihr hoch. Die nach aussen geschleuderten  schw eren 
Schlam m teile füllen die T rom m el nach und nach, 
und das W asser tritt in einer dünnen Schicht über 
einen Ü berlaufring  in einen R ingkanal und w eiter in 
die A blaufleitung. Die T rom m elfüllung wird schliess
lich nach H ochziehen des Schieberm antels, der sie 
aussen um gibt, durch die Schleuderkraft entfernt, fliegt 
gegen die G ehäusew and und fällt zerkleinert au f ein 
F örderband , das den Schlam m  w eiter befördert. Die 
M aschine arbeitet völlig selbsttätig . M an hat m it 
ihr Leistungen bis zu 15 cbm  R ohschlam m  stündlich 
erreich t und im D urchschnitt 7,64 cbm . D ie ge
sam te  tägliche Rohschlam m -M enge von 3 bis 400 cbm  
konnte m an in F rankfurt m it drei solchen Zentri
fugen bew ältigen. D er so erhaltene entw ässerte 
Schlam m  wird je tz t in T rom m eln  getrocknet und 
in einer M üllverbrennungs-A nlage verbrannt, deren 
A bhitze m an in den T rocken trom m eln  ausnutzt. Nach 
den in unserer O uelle m itgeteilten E rgebnissen en t
spricht diese bem erkensw erte A nlage zur Schlam m 
behandlung  durchaus allen g esundheitlichen , te ch 
nischen und w irtschaftlichen A nforderungen. Gr.

Unsere Berufsgenossen im Kriege.
Oberingenieur Aute Bo d e ,  Oberleutnant und Kompagnie

Führer im Landsturm - Infanterie - Ersatz - Bataillon,
3. Kompagnie in Soltau in Hannover.

Diplom-Ingenieur Paul S c h r ö d e r ,  Unteroffizier im Land- 
sturm-lnfanterie-Ersatz-Bataillon 18 in Wesel.

Ingenieur Rudolf T h o m a ,  Hauptmann der Landwehr im 
Ersatz-Pionier-Bataillon 13 in Ulm.

Ingenieur August K u n e r t ,  Hauptmann der Landwehr 
und Kompagnie-Führer im Landwehr-Infanterie-Regi- 
ment 83, 3. Bataillon, 9. Kompagnie. 

Regierungsbaumeister P h i l i p p ,  Leutnant der Reserve 
in der überplanmässigen Festungs-Eisenbahn-Betriebs- 
Kompagnie Nr. 2 in Graudenz.

Oberingenieur Adolf Z s c h e y g e ,  Krankenpfleger beim 
Kriegsla/.arett II, Etappen-Inspektion der V. Armee in 
Stenay (Frankreich).

Ingenieur Hermann F. K r a m p f ,  Leutnant der Landwehr, 
2. Landwehr-Pionier-Kompagnie, XIV. Armeekorps. 

Ingenieur Fr. E m m e r t ,  vom Königl. Geschützlaboratorium 
abkommandiert zum Zünder - Abnahme - Kommando, 
Calmbach (Württemberg).

S c h m i d t ,  techn. Aufsichtsbeamter Carl, auf dem west
lichen Kriegsschauplatz. (Näheres unbekannt.)

R e i n  o l d ,  Major und Chef der Strassenbau-Inspektion 
v. Strantz, Chambley.

Ingenieur Hans F i s c h e r ,  Vize-Wachtmeister in der 
Ersatz-Abteilung 7. Feld-Artillerie-Regiment, I. Ersatz
Batterie-Depot la .

Baumeister Carl S c h l i p p e ,  Gefreiter im Reserve-Lazarett 
I, Dresden.

Architekt Reinhard S c h a r n e t z k y ,  im Landsturm-Infan
terie-Ersatz-Bataillon Crossen, 1. Komp., z. Zt. Branden
burg a. H.

Techn. Aufsichtsbeamter Paul Go be l l ,  Unteroffizier im 
Ersatz-Bataillon, Fuss-Artillerie-Regiment 18.

Techn. Aufsichtsbeamter Otto F r a n z ,  verwundet im 
Lazarett.

Diplom-Ingenieur K ra e n s e l  im Felde. Näheres unbekannt. 
Das E i s e r n e  K r e u z  II. Klasse erhielt:

Gewerbeassessor Dr. Karl S c h w a n t k e ,  Leutnant der L. 
im Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 99,

desgl. der bisherige Schriftleiter der „S.-T.“, Geheimrat 
K o l b e ,  Hauptmann d. L., Chef der Kgl. Pr. Festungs
Eisenbahn-Baukompagnie Nr. 1 (z. Z. in Polen).

Biicbmcbau.
J a h r b u c h  d e r  A  r  b e i t e r  v e r s i c h e r  u n g 1915 

in F orm  eines E rgänzungsbandes zum  Jah rgang  
1914 von P. S c h i n d l e r ,  R echnungsrat, und
H . G ö t z e ,  Dr. jur. Preis des E rgänzungsbandes 
M. 4 ,— , zusam m en m it Jah rgang  1914 bezogen 
M. 12,— . V erlag  der L i e b e l ’s c h e n  B u c h 
h a n d l u n g  (Inh. B aur & R ichter), B e r l i n  W . 57.

D er G ötze-Schindler 1915 bringt alle o rgan isa
torischen und sonstigen N euerungen und V eränderungen  
bei den V ersicherungsbehörden  und  V ersicherungs
trägern , die bis zur D rucklegung b ek an n t gegeben  
wurden, säm tliche neu ergangenen, für die D u rch 
führung der Sozialversicherung w ichtigen V er
ordnungen sow ie in ergänzenden B em erkungen zu 
den einzelnen P arag raphen  die im laufenden  Ja h r  
ergangenen höchstinstanzlichen E n tscheidungen  und 
schliesslich das V erzeichnis der gültigen O rtslöhne 
und Jahresarbeitsverd ienste  land- und forstw irtschaft
licher A rbeiter. — V ollkom m en n eu : D as II. B uch: 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g .

D as Jahrbuch  1914, mit dem  E rgänzungsband  
vereinigt, gibt dem nach  das gesam te G esetzm ateria l 
m it allem  Z ubehör für den p rak tischen  G ebrauch  in 
handlicher A usgabe und gew ährt leicht einen vo ll
ständigen Ü berblick  über die gesam te R echtslage in 
der A rbeiterversicherung . Für die B esitzer des Jah r
buches 1914 ist die A nschaffung des E rgänzungs
bandes ein E rfordernis, aber auch neuen Beziehern kann 
nur em pfohlen w erden, sich den Jahrgang  1914 mit 
dem  E rgänzungsband  noch  nachträg lich  zu besorgen.

G e w e r b e a r c h i v  f ü r  d a s  D e u t s c h e  
R e i c h .  H erausgegeben  von K urt von R o h r 
s c h e i d t .  V ierzehnter Band. — Zweites Heft. 
Berlin 1915. V erlag  von F ranz V ahlen. Jährlich  
erschein t ein Band in 4 H eften  ; Subskrip tionspreis 
pro  Band M. 14,— .

B estellungen übernim m t die P oly technische 
B uchhandlung A. Seydel in Berlin S .W . 11, wie alle 
anderen Buchhandlungen.

Ffii die S chriftle itung  veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31, 
Druck der Buchdruckerei Koitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Genehmigungs-Bedingungen für Schlachthöfe und Abdeckereien.*)
Nach den im Königreich Sachsen  geltenden Vorschriften.

V on G ew erbeassessor D r.-Ing . H a e n s e l ,  P lauen  i .V .

V o r der E rrich tung  einer jed en  nach §§ 16 ff 
R.G.O. genehmigungspflichtigen Anlage haben die 
m assgebenden Stellen — Gewerbepolizei und G e
w erbeaufsichtsbehörde — etwa die folgenden Fragen 
sich vorzulegen:

Z u f o l g e  w e l c h e r  B e t r i e b s v o r g ä n g e  
f ä l l t  d i e  A n l a g e  d e r  U m g e b u n g  b e s o n 
d e r s  l ä s t i g ;  w e l c h e  M a s s n a h m e n  h i e r 
g e g e n  k ö n n e n  e r g r i f f e n  w e r d e n  u n d  a u f  
w e l c h e n  E r f o l g  k a n n  m a n  b e i  d i e s e n  
M a s s n a h m e n  e r f a h r u n g s m ä s s i g  r e c h 
n e n ?

W erden diese Fragen einwandfrei beantw ortet, die 
als nötig und möglich erkannten M assnahmen getroffen 
und die Beteiligten vor der Genehmigung über den 
Grad des zu erwartenden Erfolges aufgeklärt, so steht 
zu erw arten, dass nach der Inbetriebnahme der Anlage 
wesentliche Unzuträglichkeiten nicht auftreten, Be

*) B e n u t z t e  L i t e r a t u r .
A kten der Kgl. A m tshauptm annschaften l A uerbach
A kten  der Kgl. G ew erbeinspektionen ju . P lauen.
Akten des S tadtrats Plauen.
Baukunde des Architekten, Band II.
D a m  m e r. Handwörterbuch der öffentlichen und 

privaten Gesundheitspflege.
F i s c h e r .  Die Beseitigung pp. der Schlachtab

fälle und Tierleichen. Stuttgart 1905.
Der Industriebau, 1911. Sonderabdruck betr. 

Schlachthof der Stadt Dresden.
K ö n i g .  Die Verunreinigung der Gewässer. Ber

lin 1887.
v. L a n d m a n n .  Kommentar zur G ew erbeord

nung. 6. Auflage. München 1911.
v. R ii d i g e r. Konzessionierung gewerblicher An

lagen, 2. Auflage. Berlin 1901.
S c h l i p p e .  Gewerberechtliche Bestimmungen,

2. Auflage. Leipzig 1906. (Juristische Handbibliothek.)
Sozial-Technik, X. Jahrgang 1911, Heft 8, 9, 22.

A b k ü r z u n g e n  : M.V.O. =  M inisterialverord- 
nung. G.V.B1. =  G esetz- u. Verordnungsblatt. R.G.O. 
=  Reichsgewerbeordnung.

schwerden oder gerichtliche Klagen der Nachbarn und 
des Publikums im allgemeinen nicht erfolgen werden.

Die Schlachthöfe.
Zu den nach §  16 der Gewerbeordnung genehmi

gungspflichtigen Anlagen gehören auch die Schläch
tereien, deren grösste Betriebsform die Schlachthöfe 
darstellen. Vor Neuerrichtung solcher Anlagen, ausser 
wenn es sich um kleine Schlächtereien ohne Elem entar
betrieb handelt,1) hat die Gewerbe- bez. Baupolizei
behörde die zuständige Gewerbeinspektion gutachtlich 
zu hören.2) Bei Abgabe des Gutachtens werden neben 
allgemeinen Gesichtspunkten die „Technische Anlei
tung“ (Preuss. Min. Erlass vom 15. Mai 1895)3) und die 
M .V.O., allgemeine Grundsätze für die medizinalpoli
zeiliche Beurteilung von Schlächtereien pp betr., vom 
9. Juni 18854) zu berücksichtigen sein. Diese letztere 
Verordnung enthält auch Vorschriften gew erbetech
nischer Natur.

Die Nachteile, Gefahren und Belästigungen, die 
der Schlachthofbetrieb für die Nachbarschaft oder das 
Publikum überhaupt herbeiführen kann, sind mannig
facher Art.

Bereits mit dem Antriebe des Schlachtviehes sind 
allerhand Unannehmlichkeiten für die Anwohner und 
Passanten der Zugangsstrassen verbunden. Aufgabe 
der Polizeibehörden ist es, hier regelnd einzugreifen 
sowie darüber zu wachen, dass die für den Transport 
von Vieh geltenden Unfallverhütungsvorschriften der 
Fleischerei-Berufsgenossenschaft auch befolgt werden.

Das Schlachthofsgrundstück soll bei möglichst freier 
Lage in nicht zu eng bebauter Gegend mehr als hin
reichende Grösse besitzen und für etwaige Erw eite
rungsbauten geeignet sein. W asser muss jederzeit 
reichlich zur Verfügung stehen.

1) M.V.O. vom 27. III. 1889. Schlippe, a. a. O. 
S. 29.

2) M.V.O. vom 1. VIII. 1878. Schlippe a. a. O.
S. 105. Vgl. auch Ausf.V.O. vom 1. VII. 1900 zum 
Allg. Baugesetz. G.V.B1. S. 428.

3) v. Rüdiger, a. a. O. S. 80 ff.
“) Fischers Zeitschrift 6, 315. (Schlippe, a. a. O.

S. 454.)
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Für die Anordnung der Schlachthäuser hat man 
zwei H auptsystem e:

1. Das Pariser Kammer- und Zellensystem,
2. Das deutsche Schlachthallensystem.
Das erste System weist jedem Schlächter eine b e 

sondere Schlachtkammer zu. Es empfiehlt sich also 
nur für grosse Städte, wo Grosschlächtereien bestehen. 
Für mittlere und kleine Städte geeigneter ist das deut
sche System mit gemeinschaftlicher Schlachthalle. Die 
möglichen Unzuträglichkeiten für die Umgebung sind 
bei beiden Systemen dieselben. Sie lassen sich zw ang
los in nachstehende fünf Gruppen einteilen:

I. S t ö r e n d e  G e r ä u s c h e .
E r h e b l i c h e r  L ä r m  entsteht beim Schlachten 

durch das Angstgeschrei des zu tötenden Viehes, 
namentlich der Schweine. Wo grössere Tiere mittels 
der Fabianschen Schlachtschussmaske getötet werden, 
kommen hierzu noch die Detonationen der Schüsse.

Es wird daher die Schlachthalle nach M assgabe 
des verfügbaren Platzes möglichst entfernt von be
bauten Strassen anzulegen sein. Das Schlachthaus ist 
so einzurichten, dass der Einblick von der Strasse un
möglich wird. Zu diesem Zwecke und gleichzeitig zur 
Dämpfung des Lärmes sind die nahe an Strassen ge
legenen Umfassungsmauern entweder ganz fensterlos 
oder mit Doppelfenstern herzustellen, von denen das 
eine aus mattem Glase zu bestehen hat, sofern nicht die 
Höhenlage der Fenster dies unnötig macht. Das 
Schlachten im Hofe, sowie bei offenen Türen und Fen
stern ist zu untersagen; für ausreichende Lüftung ist 
auf andere Art Sorge zu tragen.

II. Ü b l e  G e r ü c h e .
Durch die Ansammlung grösser Mengen pflanz

licher und tierischer Abfallstoffe, die sämtlich die Nei
gung haben, rasch in Fäulnis üterzugehen, können bei 
mangelnder Reinlichkeit, namentlich im Sommer und 
bei ungünstigem W inde, s t a r k e  L u f t v e r u n 
r e i n i g u n g e n  hervorgerufen werden, die durch 
ihren aasigen Geruch ganze Strassenzüge verpesten. 
Hauptsächlich in Frage kommen hier: Dünger und 
Jauche des lebenden Viehes, ferner die beim Schlachten 
entstehenden Fleisch- und Knochenabfälle, der in der 
Kuttelei freigelegte M agen- und Darminhalt des getö
teten Viehes, endlich die Blut- und sonstigen Abwässer. 
Allerhand Ungeziefer, Fliegen, Ratten u. a. m., wird 
durch diese Abfälle angelockt und bildet eine weitere 
Quelle von W iderwärtigkeiten für die Umgebung.

Abhilfe kann hier nur die grösste S a u b e r k e i t  
bringen. Luft und Licht unter Ausschluss der direkten 
Sonnenstrahlen müssen in reichem M asse zur Verfü
gung stehen; an W asser darf nicht gespart werden. 
Die W ände des Schlachthauses, das im Lichten nicht 
unter 3 m hoch sein soll, sowie der Kuttelei sind in 
Zement zu verputzen und mit heller, nicht roter Ölfarbe 
bis in 2 m Höhe 3fach zu streichen, also abw aschbar 
einzurichten. Die Fussböden der Stallungen, der 
Schlacht- und Nebenräume sind wasserdicht und nach 
Tiefpunkteil hin geneigt herzustellen. In grösseren An
lagen sollen zur Vermeidung stärkerer Geruchentwick
lung durch Wärme die eigentlichen Schlachträume 
weder Kochkessel noch Feuerraum enthalten. Die so 
genannte Kuttelei, in der die Kaldaunenwäsche vor

genommen wird und die am leichtesten Anlass zu üblen 
Gerüchen gibt, ist in einem Nebenraume anzulegen.

Die f e s t e n  A b g ä n g e  fleischiger Natur, auch 
der Darminhalt der Schweine, sind alsbald zu sammeln 
und in verschlossenen Gefässen nach einer abgedeckten, 
wasserdicht gemauerten Grube zu befördern. Der In
halt dieser Grube ist von Zeit zu Zeit mit Kalkmilch zu 
begiessen. Es empfiehlt sich, die fleischigen Abgänge 
von den vegetabilischen Abgängen zu trennen. Wo 
Geleisanschluss vorhanden ist, w ird man den Dünger 
in einem abdeckbaren Eisenbahnwagen ansammeln.

Die f l ü s s i g e n  A b g ä n g e ,  Blut- und Spül
w ässer, sind an den Entstehungsstellen durch geschlos
sene Rohrleitungen aufzunehmen und nach einer Sam- 
mel- bez. Kläranlage abzuführen. Durch Einbau von 
Schlaminsäcken in die Zuleitungen ist zu verhindern, 
dass grössere feste Gegenstände mit fortgeschwemmt 
werden. ' Die Kläranlage ist nicht im Freien, sondern 
in einem massiven Gebäude unterzubringen.

III. D i e  S e u c h e n g e f a h r .
Da eine Reihe von a n s t e c k e n d e n  T i e r 

s e u c h e n  (M ilzbrand, Rotz, Tuberkulose, Trichinose
u. a. m.), auf den Menschen übertragbar sind, so hat 
alles zu geschehen, um der Verschleppung solcher 
Krankheiten vorzubeugen.

Stallungen, Dungstätten und Schlächterei für k ran
kes Vieh sind als Kranken-Schlachthof für sich, ge
trennt von der übrigen Anlage anzulegen. Alle Teile 
sind hier so einzurichten, dass sie besonders leicht der 
Reinigung zugänglich sind. Die Fugen des Pflasters 
sind mit Zement auszugiessen.

Für einen gekühlten und dicht v e r s c h l i e s s -  
b a r e n  L a g e r r a u m  des gesundheitsschädlichen 
Fleisches ist Sorge zu tragen. Die Abwässer aus dem 
Krankenschlachthofe sind gründlich zu desinfizieren, 
ehe sie der gemeinsamen Klärgrube zugeführt werden 
dürfen.

Zur sicheren Vernichtung der K o n f i s k a t e  sind 
geschlossene Apparate zu verwenden, die durch ge
spannten Dampf geheizt werden. Bei diesem Prozess 
entstehen sehr übelriechende Dämpfe. Diese dürfen 
nicht ins Freie gelassen w erden; sie sind entweder nach 
vorheriger Überhitzung unter die Feuerung eines 
Dampfkessels bez. eines besonderen Ofens einzuleiten, 
oder sie sind in W asser zu kondensieren.

Die im Schlachthofe beschäftigten A r b e i t e r  
sind zu grösster körperlicher Reinlichkeit anzuhalten, 
damit sie nicht Verbreiter von Krankheitsstoffen w er
den. Sie sind über die schlimmsten Viehseuchen zu 
belehren. Die im Krankenschlachthofe tätigen Arbeiter 
sind nach Möglichkeit anderw ärts nicht zu beschäftigen 
und von den übrigen Arbeitern abzusondern. Etwaige 
M erkblätter (M ilzbrand!) sind zu verteilen und durch 
Aushang bekannt zu geben. Saubere Arbeitskleider, 
Garderoben, W asch-, Bade- und Essräume, endlich aus
reichende und sachgem ässe Aborte sind zur Verfügung 
zu stellen und stets in gutem Stande zu erhalten.

Auftretendes Ungeziefer, namentlich die Ratten, 
ist zu bekämpfen.

IV. D i e  A b w ä s s e r .
Die Abwässer der Schlachthöfe enthalten g r o s s e  

M e n g e n  f ä u l n i s f ä h i g e r  S t o f f e ,  darunter 
Jauche, unter Umständen auch Krankheitskeime. Sie 
sind geeignet, den Gemeingebrauch eines kleinen W as
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serlaufes in Frage zu stellen. Von der Mächtigkeit des 
Vorfluters, in den diese W ässer gelangen sollen, wird 
es abhängen, wie weit die Klärung und Reinigung zu 
treiben ist.

Ist ein s e h r  w a s s e r r e i c h e r  V o r f l u t e r  
vorhanden, wie der Rhein oder allenfalls die Elbe, dann 
wird es genügen, wenn die gröberen festen Stoffe, etwa 
mittels der Rienschen Siebscheibe, abgefangen werden. 
Nach Durchgang durch einen Fettfang kann das W asser 
sodann dem Flusse zugeführt werden.

Ist ein V o r f l u t e r  m i t t l e r e r  G r ö s s e  vor
handen, etwa ein nicht schiffbarer Fluss, der die 
Schlachthofabwässer einer G rosstad t aufnehmen soll 
(wie z. B. die Elster bei Plauen i. V.), so hat eine w ei
tergehende Klärung einzutreten. Es kann nicht Sache 
der Behörde sein, auf ein bestimmtes Klärsystem hin
zudrängen, oder dasselbe von vornherein gar vorzu
schreiben. Die Gewerbeinspektion wird sich auf P rü 
fung des vorgeschlagenen Systems beschränken und 
nur im Notfälle andere Vorschläge machen. Ausrei
chend wird in der Regel eine Klärung nach dem Absitz
verfahren ausfallen, wenn die Anlage so gross ist, dass 
die W ässer mehrere Stunden darin verweilen.5) T age
w ässer sind der Kläranlage unter normalen Verhält
nissen nicht zuzuführen. Grundablässe sind unstatt
haft. Es empfiehlt sich, die Klärgrube in der Längs
richtung zu teilen, damit die beiden Hälften ohne Be
triebsstörung nach Bedarf gereinigt werden können.

Da auch das beste Absitzverfahren nur etwa 70 °/0 
der festen Stoffe und gelöste Stoffe überhaupt nicht 
beseitigen kann, so ist zu erwägen, ob Fällungsmittel 
anzuwenden sind. In Betracht kommen zumeist Eisen
vitriol (Fe SO.,) oder Kalkmilch. Die Fällungsmittel 
schlagen neben suspendierten auch gelöste Stoffe und 
zum Teil auch die Bakterien nieder. Dafür vermehren 
sie die Menge des Schlammes und zerstören mit den 
pathogenen Keimen zugleich auch die wohltätigen 
Fäulnisbakterien. Wo Kalk (Ca (OH)2) im Überschuss 
zugesetzt wurde, kann derselbe in Bachläufen den 
Fischen und der Vegetation mehr schaden, als ein etwas 
schmutzigeres W asser. Fällungsmittel sind daher nicht 
unbedingt zu fordern, zumal grosse Schlachthöfe, wie 
z. B. der der Stadt Plauen, bisher noch ohne sie aus
kommen. Der Fettfang erübrigt sich, wenn erhöhte 
Querwände und sog. Schaum bretter in dieser Hinsicht 
wirksam sind. Hingegen ist ein Schlacken- oder Koks
filter nötig, der stets in gutem Stande zu halten ist.

Man erhält auf diese W eise ein Abwasser, das

5) Nach Schlippe ( a. a. O. S. 337) beträgt die M in
destzeit der K lärung  eine Stunde.

K lärgruben  für fäulnisfähige W ässer m i t  z u  
g r o s s e m  R a u m i n h a l t e ,  wie sie m ancherorts von 
früher h er noch in Betrieb sind, schaden m ehr, als sie 
nützen. E s  beginnt in diesen G ruben ein A usfaulen des 
W assers, das aber m angels von Fau lkam m ern  nicht zu 
E n d e  kom m t. D ie aufsteigende Schw im m schicht 
h indert den A bsetzprozess und es geht ein nur schlecht 
geklärtes, aber angefaultes W asser ab. B ew ährt 
hat sich in solchen Fällen die A nordnung, im m er 
nur eine H älfte  der G rube in Betrieb zu halten. Ist 
h inreichend W asse r vorhanden, so lohn t es sich, 
w ährend der N acht die A nlage mit frischem  W asser 
zu speisen, dam it ein S tagnieren unterbleib t.

zwar nicht ganz farb- und geruchlos ist, das aber doch 
dem Vorfluter zugeführt werden kann — natürlich in 
geschlossener Rohrleitung — ohne dessen W asser für 
den Gemeingebrauch erheblich untauglicher zu machen.

Liegt der ungünstigste Fall vor, dass als V o r 
f l u t e r  e i n  k l e i n e s  R i n n s a l  dienen muss, des
sen W assermenge womöglich nicht erheblicher ist als 
die der Abwässer selbst (z. B. Reichenbach i. V.), so 
w ird die massige Anwendung von Fällungsmitteln kaum 
zu umgehen sein. Die Zuführung des Mittels hat durch 
ein automatisches Schöpfwerk zu geschehen. Sie ist 
so zu berechnen, dass keinesfalls Chemikalien im Ü ber
schuss in das W asser gelangen. Unter Umständen kann 
man auch auf biologische Klärung zukommen. Die Ab
w ässer der Abortanlage, der Kuttelei und die Jauche 
aus den Stallungen dürfen bei so schlechten Vorflut
verhältnissen dem Bachlaufe nicht zugeführt werden. 
Sie sind in ausgemauerten Gruben zu sammeln und von 
Zeit zu Zeit abzufahren. Bei Anwendung dieser Vor- 
sichtsmassregeln erhält der Vorfluter ein recht gut ge
klärtes und ziemlich harmloses W asser zugeführt.

Ein wichtiges Erfordernis für die W irksamkeit der 
Kläranlagen ist regelmässige Reinigung in bestimmten 
Fristen.

V. B e l ä s t i g u n g e n  d u r c h  d i e  N e b e n 
b e t r i e b e .

Mit der Mehrzahl der Schlachthöfe sind N e b e n 
b e t r i e b e  verbunden.

Wohl überall finden sich die schon oben erw ähn
ten Darm zubereitungsanstalten (Kutteleien), oftmals 
ferner Anlagen ^um Trocknen und Reinigen der ge
wonnenen Tierhaare oder auch zum Trocknen und 
Salzen der Felle. Diese Betriebe können als Teile des 
Schlächtereibetriebes angesehen werden, wenn sie nur 
M aterial verarbeiten, das von dem an Ort und Stelle 
geschlachteten Vieh herrührt. Andernfalls sind sie als 
D a r m -  bezw. H a a r z u b e r e i t u n g s a n s t a l t e n ,  
a l s  F e l l t r o c k n  e r e i e n  u n d  F e l l s a l z e 
r e i e n  neben der Schlächterei noch besonders zu ge
nehmigen. Felltrocknereien und Fellsalzereien inner
halb der Städte sind wegen der entstehenden Gerüche 
nur dann zuzulassen, wenn das Trocknen in geschlos
senen Räumen mittels Dampf von statten geht und 
wenn für ausreichenden Luftwechsel gesorgt wird. Die 
abziehende Luft ist dem Dampfschornstein zuzuführen.

T a l g s c h m e l z e n ,  die auch unter § 16 R.G.O. 
fallen, sind nach mehrfachen gerichtlichen Entschei
dungen nicht ohne weiteres als Nebenbetriebe zulässig. 
Sie sind stets noch besonders zu genehmigen. Das 
Ausschmelzen des Fettes, das bei 50° C. vor sich geht, 
muss in geschlossenen Gefässen, sog. „Autoklaven“ , 
mittels Dampf vorgenommen werden. Gegen Ende des 
Vorganges, sowie beim Ausschmelzen der sogenannten 
Griefen und von nicht frischem Talge treten sehr übel
riechende Dämpfe auf. Diese sind in ähnlicher W eise 
zu behandeln wie die Abdämpfe der Fleischvernich
tungsapparate.

Die ebenfalls vorkommende Fabrikation von 
B l u t m e h l  und von B l u t  a l b  u m  i n  ist nicht ge
nehmigungspflichtig und gibt zu Bedenken keinen An
lass.

Belästigungen durch D a m p f k e s s e l -  u n d  
s o n s t i g e  F e u e r u n g s a n l a g e n  treten beim
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Schlachthofsbetrieb nicht sehr in den Vordergrund. 
Sie können aber beachtlichen Umfang annehmen, wenn 
mit grossen Schlachthäusern noch umfangreiche Neben
betriebe verbunden sind. Auf vollständige V erbren
nung der Rauchgase ist daher zu dringen. Unter Um
ständen ist ein Gebot oder Verbot bestimmter Brenn
stoffe am Platze.

Die Abdeckereien.
Eine Abart der Schlachthöfe, die aber im Verzeich

nis des § 16 R.G.O. besonders aufgeführt ist, bilden 
d i e  A b d e c k e r e i e n .  Diese dienen nicht nur zum 
Töten von krankem Vieh, sondern namentlich auch zur 
Unschädlichmachung von gefallenem Vieh.

Bei ihrer gewerbetechnischen Begutachtung ist 
neben der „Technischen Anleitung“ 0) auch die M.V.O. 
das Viehabdecken betr., vom 4. Nov. 186171 zu be
achten.

Die mit diesem Betriebe verbundenen W ider
wärtigkeiten sind ihrem W esen nach dieselben wie bei 
den Schlächtereien, nur können sie, soweit Gerüche, 
Seuchengefahr und W asserverunreinigung in Frage 
kommen, in noch beträchtlich stärkerem  M asse auf
treten. Es gilt daher sinngemäss das für die letzteren 
Anlagen Gesagte.

Abdeckereien sind nur in abgelegenen Gegenden 
zu errichten. Alle Gebäude sind zu einem völlig ab 
geschlossenen Gehöft zu vereinigen und mit einer 2,5 m 
hohen Umfriedigung zu umgeben. Ausserdem empfiehlt 
sich das Umpflanzen der Anlage mit einer Hecke. Das 
Halten von Federvieh und von Schweinen ist dem Ab
decker zu untersagen. Stallungen für gesundes Vieh 
des Abdeckers (Pferde) sind völlig getrennt von der 
übrigen Anlage zu errichten.

Das gewerbsmässige Schlachten von Pferden zum 
Verbrauche des Fleisches als menschliche Nahrung ist 
dem Abdecker nicht gestattet.8)

D as Lagern der angefahrenen Kadaver hat nicht im 
Freien, sondern in einem abgeschlossenen, kühlen 
Raume zu geschehen. Das Unschädlichmachen der 
Kadaver muss durch Auskochen in geschlossenen Ge- 
fässen mittels Dampf erfolgen. Diese Gefässe sollen 
so geräumig sein, dass sie auch grosse Tiere ungeteilt 
aufnehmen könen. Das Kochen in offenen Kesseln und 
über freiem Feuer, sowie das Beseitigen von T ier
leichen durch Vergraben, wie es früher üblich war, ist 
bei neuen Anlagen nicht mehr zu gestatten.

Die Verarbeitung der Kadaver erfolgt zumeist auf 
Leim, Fett und Fleischmehl. Die dabei abgehenden, 
sehr übelriechenden Dämpfe sind durch Überhitzen zur 
Zersetzung zu bringen und sodann einer Feuerungs
anlage zuzuführen. W enn auf eine Verwertung der

6) v. Rüdiger, a. a. O. S. 85 ff.
7) G.V.B1. 494 ff. (Schlippe, a. a. O. S. 449 ff.)
8) M.V.O. v. 9. IV. 1873. G.V.B1. S. 272. (Schlippe,

a. a. O. S 450.)

Kadaver verzichtet wird, sind die neueren Tierleichen
verbrennungsöfen den Kochapparaten vorzuziehen.

Die Abwässer sind keinesfalls abfliessen zu lassen. 
Sie sind entweder anzusammeln und nach erfolgter 
Desinfektion von Zeit zu Zeit abzufahren oder besser 
noch sind sie dem Vernichtungsapparate zum Ver
dampfen zuzuführen, wie dies seit einiger Zeit in der 
Abdeckerei der Stadt Plauen mit gutem Erfolge ge
schieht.

Schlussbemerkung.
Nacli dem bisher Gesagten erscheint es wohl m ög

lich, den Betrieb von Schlachthöfen und Abdeckereien 
so zu gestalten, dass b e g r ü n d e t e  B e s c h w e r 
d e n  n i c h t  e r f o l g e n .

Es ist noch die Frage zu erwägen, ob sich die Auf
nahme eines V o r b e h a l t e s  i n  d i e  G e n e h m i 
g u n g s b e d i n g u n g e n  empfiehlt, etwa des Inhaltes: 
„dass der Unternehmer auch späterhin jederzeit ver
pflichtet bleibt, alle geeigneten Massnahmen zur Ab
stellung begründeter Beschwerden zu ergreifen

Dieser Vorbehalt war früher vielfach üblich. Da 
aber die neuere Rechtsprechung in Übereinstimmung 
mit den von mehreren Bundesstaaten erlassenen 
Vorschriften den Standpunkt vertritt, dass eine der
artige Bedingung nur ausnahm sweise beim Auftreten 
völlig neuer Erscheinungen der Technik am Platze sei, 
dort wo ein Mangel an Erfahrung die Behörde zwingt, 
sich gegen Überraschungen zu sichern, so wird man im 
vorliegenden Falle davon absehen,9) ausser wenn etwa 
ein Fleischvernichtungsapparat ganz neuen Systems 
aufgestellt werden soll. Vertreten lässt sich der Vor
behalt auch in Fällen, wo eine b e s t i m m t e  Vor
richtung als w ünschenswert, vielleicht sogar als nötig 
erkannt ist und nur aus Entgegenkommen gegen den 
Unternehmer vorläufig von ihrer Ausführung Abstand 
genommen wird. Beispielsweise würde etw a zu b e 
dingen sein:

„ Der Unternehmer bleibt jederzeit verpflichtet, a u f 
Anordnung der Polizeibehörde eine biologische K lär
anlage zu schaffen, sobald sich Herausstellen sollte, dass 
die geplante, dem derzeitigen Stande der Technik nicht 
voll entsprechende Kläranlage keinen ausreichenden E r
folg ergibt.“

Im allgemeinen liegen für Schlachthöfe genügend 
Erfahrungen vor, auch hinsichtlich der A bw ässerklä
rung. Gerade bei dieser lässt sich ein Vorbehalt am 
ehesten entbehren, da für Schlächtereien und Abdecke
reien § 28 Abs. 2 des neuen sächsischen W a s s e r -  
g e s e t z e s 10) (W iderrufliche Erlaubnis des Einleitens 
in den Vorfluter) der Behörde ein ausgezeichnetes M it
tel zur Erzielung guter Klärverhältnisse an die Hand 
gibt.

9) Vergl. Preuss. M in.-Erlass vom 8. VIII. 86; Re- 
gers E . 7. 332. (Schlippe, a. a. O . S. 33.) Vergl. auch  
die Aufsätze von Dr. T ittler in Sozial-Technik a. a. O.

10) Vom 12. III. 1909. G.V.B1. S. 227 ff.
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Verhütung von Unfällen beim Sprengen.
Zum Herausschaffen von Sprengschussversagern 

hat man bisher einen gewöhnlichen Bohrer benutzt, des
sen Krone aus Messing oder Kupfer hergestellt ist. D ieser 
bietet aber keine genügende Sicherheit, da bekanntlich 
die Sprengkapsel leicht und sofort explodiert, wenn der 
Arbeiter mit der Bohrkrone durch Überschätzen der 
Tiefe des Loches an die Kapsel herankommt, was 
natürlich gewöhnlich mit dem Tode des Arbeiters endet. 
Das von P e t e r  H e r r m a n n  in M ä h r i s c h -  
O s t r a u und A m b r o s i u s  K r o l i k o w s k i  in 
K o n s t a d t O .-S., in Vorschlag gebrachte neue Ver
fahren*) will das Herausschaffen von Versagern da
durch gefahrlos machen, dass beim Herausschaffen des 
versagten Schusses der Sprengstoff gar nicht ange
rührt wird. Das Verfahren zeitigt ausserdem noch 
den Vorteil, dass sich nach dem Herausschaffen des 
Sprengstoffes die Ursache des Versagens feststellen 
lässt. Soll beispielsw eise eine Tongrubenw and ge
sprengt werden, so wird das ausgebohrte Loch, wie 
üblich, mit dem Sprengstoff 2 (Fig. 113) besetzt, an

dem die Sprengkapsel mit der Zündschnur befestigt ist. 
Alsdann wird der Sprengstoff mit Lehm fest verdammt 
und die Zündschnur angezündet. Versagt der Spreng- 
schuss, so wird zunächst ein Teil der Letten heraus
gebohrt und in das Loch achsial das aus festem Eichen
holz hergestellte Futter 5 eingeschlagen, welches den 
Bohrröhren 7 als Führung dient. Zu diesem Zweck hat 
das Futter, welches über dem Loche herausragt und un
gefähr 30 cm lang sein kann, in der Mitte eine Boh
rung, in welcher sich die Spindel dreht, die mit dem 
Bohrkopf aus einem Stück hergestellt ist. Das Futter 
ist über dem Loche um 20 mm verstärkt, damit eine 
Isolierschicht des Tones sich zwischen der Bohrröhren- 
wand und dem Sprengstoff sowie dem Besatzmaterial 
bilden kann, die ein etwaiges Erwärmen des Spreng
stoffes beim Ausbohren verhindert. Der Bohrer besteht 
aus der Bohrkrone 8 und dem Bohrrohr 7, welche m it
einander verschraubt werden. Die Bohrrohre sind mit 
einem Schneckengang ausgestattet, durch welchen das 
Bohrmehl ins Freie gelangen kann, und mit einer M ass-

einteilung versehen, damit der Arbeiter beim Ausbohren 
die Bohrung nicht überschätzt. W ird nun das Bohrloch 
erschöpft, so wird das Ganze nach Umdrehen der hin
eingebohrten Rohre herausgezogen; die Bohrrohre w er
den alsdann auseinandergeschraubt, und man hat die 
Möglichkeit, die Ursache des Versagens festzustellen.

W ird bei Sprengarbeiten, wie dies zumeist der 
Fall ist, eine Anzahl von Schüssen g l e i c h z e i t i g  
weggetan, so ist es häufig schwierig, Versager zu er
kennen und zu entfernen, so dass es nicht selten vor
kommt, dass stehengebliebene Pfeiler ohne Rücksicht 
auf noch bestehende Ladungen bearbeitet werden. 
Diese Bearbeitung führt dann vielfach zu Entladungen, 
die sowohl für den Arbeiter, wie auch für die in der 
Nähe arbeitenden Kameraden schwere Unglücksfälle 
verursachen. Alljährlich weist die Statistik eine grosse 
Anzahl derartiger Unglücksfälle auf. W i l h e l m  
R e i n h a r d  in C r e f e l d  bringt nun eine Vorrich
tung,*) um Versager sofort kenntlich zu machen und 
auch dem Arbeiter ein Mittel zu geben, die Ladung 
gefahrlos zu entfernen. In das unbesetzte Bohrloch 
(Fig. 114) wird zunächst ein als Kappe ausgebilde
ter Boden c und hierauf die Patrone d eingeschoben.

Der Boden ist mit dem Zugmittel f versehen, welches 
vorn aus dem Bohrloch herausreicht. Die durch einen 
Pfropfen verdammte Patrone d wird auf elektrischem 
W ege durch eine Zündschnur entzündet. Hat der 
Schuss versagt, so zeigt sich dies durch das Vorhan
densein des Schnürendes, mindestens aber durch das 
Festliegen dieses Schnürendes sofort an. Der Pfropfen 
wird entfernt, so dass nunmehr die Patrone mühelos 
herausgeholt werden kann. Der Stoff, aus welchem 
Boden und das Zugmittel hergestellt sind, dürfen bei 
der Reibung gegen das Gestein nicht Funken erzeugen. 
Es empfiehlt sich daher, für die Kappe Leder, Vulkan
fiber oder weiches Metall, wie Kupfer, Zink oder dergl., 
zu verwenden. Das Zugmittel kann aus Kupferdraht, 
aus einer Darm saite oder aus gutem Bindfaden be
stehen. Ist das Bohrloch abw ärts gerichtet, so ist ein 

#Draht vorzuziehen, weil er infolge seiner Steifigkeit 
"nicht leicht im Bohrloch niedergeht und verschwindet.

Fig. 114.

*) Patent 262 450/78 e. *) Patent 268 741/78 e.
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Besonders in Kohlenbergwerken, die schlagende 
W etter führen, ist die Sprengarbeit bei Anwendung des 
gewöhnlichen Besatzes mit grossen Gefahren verbun
den, da ziemlich häufig auskochende Sprengschüsse den 
Besatz aus dem Bohrloch werfen und den Stichflammen 
ungehindert Zutritt zu den Grubenräumen geben. In
folgedessen hat man anstatt der Sicherung des Bohr
loches durch festgestampften Besatz schon Verriege
lungen benutzt, welche nach Einbringen in Erw eiterun
gen des Bohrloches in eine solche Stellung gelangen, 
dass das Abtun des Schusses gefahrlos vorgenommen 
werden kann. Indessen haftet diesen Vorrichtungen 
noch der Übelstand an, dass die Verriegelung bei der 
Sprengung nicht erzwungen wird und aus diesem 
Grunde der bequemeren Verwendung von Besatz oder 
dem Sprengen ohne jedem Besatz in der Praxis der 
Vorzug gegeben wird. Diesem Mangel will das von 
A m b r o s i u s  K o w a s t c h  in N e w - Y o r k  in 
V orsch lag  gebrachte  V erfahren*) dadurch  beheben , 
dass der in die Verbreiterung des Bohrloches einge
brachte Riegelverschluss vor der Verriegelung eine 
Unterbrechung des Zündmittels bildet und erst, nach
dem die Verriegelung erfolgt ist, die Zündung der 
Ladung ermöglicht. Die Verriegelung ist also eine 
zwangsweise. Einen Unterbrecherriegel für Zünd
schnurbenutzung zur Ausführung dieses Verfahrens 
zeigt Fig. 115 und 116. Der Riegel c hat in dem Schlitz

des Pfropfens um seinen Drehzapfen d eine konzen
trisch zum Zapfen verlaufende Nut e und der Zapfen 
selbst eine Durchbohrung f, welche bei g und h an der 
Nut e mündet. An dem Pfropfen sind aussen Nuten
i, i1 für die Zündschnur vorgesehen, die an der Nut e 
an den Stellen j und k münden, so dass bei der 
Drehung des Riegels c um 90" die Öffnungen g und h 
des Riegels mit den Öffnungen k und j des Pfropfens 
an der Nut sich decken. Bei der Verriegelung eines 
Bohrloches wird der mit dem Riegel versehene Pfropfen 
in das Bohrloch eingeschoben, wobei die Durchbohrung 
f und die Nuten i, i1 mit der Zündschnur ausgefüllt 
sind. Ein W eiterspringen des Funkens in der Nut i, i1 
ist in dieser Stellung des Riegels nicht möglich, da 
die Leitung durch den Zapfen d unterbrochen ist. Erst 
nachdem der Riegel um 90" gedreht ist und die Löcher 
g, h sich mit den Löchern k, j decken, kann der Funken 
von i nach i1 durch den Kanal f überspringen und die 
Zündung der Ladung bewirken. Soll der Riegel für eine 
elektrische Zündung benutzt werden, so wird an Stelle 
der Zündschnur ein Kabel in die Nuten i, i1 und in die 
Durchbohrung f des Drehzapfens derart eingelegt, dass

bei der Drehung des Riegels um 90“ die Öffnungen g 
und h des Riegels mit den Öffnungen des Pfropfens an 
der Nut sich decken und die aus den Öffnungen her
vorstehenden Enden des Kabels einen Kontakt zur 
Überführung des elektrischen Stromes zum Zündkörper 
der Ladung des Bohrloches bilden.

Bei der Ausführungsform nach Fig. 117 ist an dem 
Riegel eine Abreisszündung vorgesehen. Hier trägt der 
Riegel die Schleifkontakte 1 und m und der Pfropfen 
parallel das durch den Zapfen unterbrochene A breiss
kabel i, i1. Die durch die Unterbrechung gebildeten

und umgebogenen Enden o, p des Abreisskabels sind in 
einer solchen Entfernung von dem Zapfen angebracht, 
dass bei der Drehung des Riegels die Schleifkontakte 1, 
m die Enden p, o berühren und dadurch ein Funken ab 
gerissen wird, der die Ladung zündet, um den Schuss 
abzutun. Das Aufrichten des Riegels nach Einfüh
rung des Pfropfens in das Bohrloch lässt sich durch 
eine Schnur, einen Draht durch ungleiche Verteilung 
der Riegelmasse oder auch durch den Druck der sich 
bildenden Gase herbeiführen.

Auch für Keilverschlüsse lässt sich die gleiche 
Sicherung herstellen.*) In diesem Falle erhält der 
Keilverschluss des Bohrloches einerseits und der an
zuziehende Keil andererseits je einen Kontakt. Erst 
nachdem der Keil in dem Keilverschluss zwangsweise

so vorgezogen ist, dass sich die Kontakte berühren, 
kann ein Zünden der Ladung des Bohrloches erfolgen. 
Infolgedessen ist bei der Stellung des Keiles, bei der 
sich die Kontakte nicht berühren, eine Zündung der 
Ladung unmöglich. Bei der in Fig. 118 dargestellten

*) Patent 254 647/78 e. *) Patent 255 057/78e.
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Ausführungsform besteht der Keilverschluss aus einem 
Körper 1, 2 in dessen Öffnung der Keil 3 liegt. Der 
Keilverschluss ist an seiner Aussenseite mit Zähnen ver
sehen, um dem Verschluss im Bohrloch einen sicheren 
Halt zu geben. Eine Kontaktleitung 7 führt zur Zünd
m asse 8 im Bohrloch und der Ziindleitungsdraht 9 zu 
dem am Keil befestigten Kontakt 10. In einer Aus
sparung des Keilverschlusstückes 2 endet die Leitung 
an dem Kontakt 11. W ird der Keil zwangsweise durch 
die Flügelmutter in der Pfeilrichtung vorgezogen, bis 
die Kontakte 10 und 11 sich berühren, so kann die 
Ladung des Bohrloches entzündet werden. G.

Cecbnischc mitteilungen.

D ie Einschränkung des Schm ierölverbrauches.

Die in den industriellen Betrieben verwendeten 
mineralischen Schmieröle sind bekanntlich D estilla
tionsprodukte des Erdöles. Die Fundstellen des E rd
öls sind nahezu über die ganze Erde verbreitet. Die 
Hauptproduzenten sind Russland, Rumänien, Galizien 
und Nordamerika. Infolge der kriegerischen Ereignisse 
(Dardanellensperre), kommen russische und galizische 
Öle für den W eltmarkt z. Z. nicht in Betracht. Das in 
Deutschland erbohrte Rohöl, dessen Menge an sich 
ziemlich beträchtlich ist und im Jahre 1910 150 000 
Tonnen betrug, zeichnet sich glücklicherweise durch 
seinen hohen Gehalt an Schmierölen aus, während sein 
Gehalt an Leuchtölen (Petroleum) gegenüber den aus
ländischen Rohölsorten verhältnismässig gering ist. In 
Anbetracht unserer ausgedehnten Verwendung von G as
licht und elektrischem Licht ist unsere Petroleum versor
gung von untergeordneter B edeutung; ausserdem ist das 
Petroleum licht in zwingenden Fällen leicht durch Aze
tylenlicht ersetzbar, für das seit kurzer Zeit geeignete 
Lampen für Zimmerbeleuchtung und ähnliche Zwecke 
auf den Markt gebracht sind. Auch für die bei 
niedriger Tem peratur siedenden Rohöldestillate, das 
Benzin, besitzen wir im Benzol und Spiritus einen in 
bezug auf Menge und Güte vielfach völlig ausreichen
den Ersatz einheimischen Ursprunges.

Der Schmierölverbrauch unserer Industrie lässt sich 
noch erheblich vermindern. W esentliche Ersparnisse 
sind  durch die W iedergewinnung des Schmieröles aus 
dem Abdampf der Dampfmaschinen durch Anwendung 
von Dampfentölern möglich. Die W irkung dieser 
A ppara te  beruh t au f der E igenschaft der Schm ieröle, im 
W asserdam pfe zu destillieren. Infolge dieser Eigen
schaft befindet sich das Schmieröl, dessen Siedepunkt 
etwa zwischen 200—350° Celsius, also wesentlich höher 
als die Tem peratur des im Dampfmaschinenbetriebe 
verwendeten Sattdam pfes liegt, im Abdampf nicht in 
dampfförmigem Zustande, sondern in Form von feinem 
Nebel und feinen Tropfen vor, die durch einen scharfen 
Richtungswechsel der Dampfströmung leicht aus dem 
Dampfe ausscheidbar sind. Die Dampfentöler sind 
daher von verhältnism ässig einfacher Bauart. Bei den 
Stosskraftentölern werden die spezifisch schweren Ö l
teile des W asserdam pfes gegen Eisenschienen geschleu

dert, an denen das ö l  herunter nach dem Gefässboden 
läuft. In einer ähnlichen, auf demselben Grundsatz be
ruhenden W eise wird in den Zentrifugalentölern die 
Zentrifugalkraft zur Absonderung des Öles aus dem 
W asserdam pf benutzt. Zu beachten ist bei der Kon
struktion der Dampfentöler, dass der Durchgang des 
Dampfes durch den Apparat keinen schädlichen Gegen
druck auf die Dampfmaschine ausübt und dass der ent
ölte Dampf mit dem ausgeschiedenen Öl nicht wieder 
in Berührung kommt, also keine Gelegenheit hat, sich 
wieder mit Öl zu sättigen. Die Entöler sind zeitweilig 
zu öffnen und nötigenfalls von verdicktem Ölansatz und 
etwaigen aus dem W asserdam pf ausgeschiedenen Ver
unreinigungen zu säubern, da diese den Abfluss des 
ausgeschiedenen Öles erschweren und letzteres vom 
Dampf wieder fortgerissen wird, so dass der Entöler in 
derartigen Fällen überhaupt schlecht arbeiten würde. 
Die inneren Teile des Ölabscheiders müssen daher 
leicht herausnehmbar angeordnet sein. Die vielen auf 
dem Markt befindlichen Entölerapparate unterscheiden 
sich im grossen und ganzen meist nur durch die ver
schiedene Form der Abstreifeisen, für die dem Kon
strukteur eine vielseitige Auswahl zur Verfügung steht.

Die in grossem M asstabe vorgenommenen Ver
suche mit den verschiedenen Entölerarten haben er
geben, dass sie bis zu 90 %  des Öles wieder aus dem 
Dampfe abzusondern vermögen. Völlig entölen lässt 
sich der Dampf allerdings mittels dieser Apparate n ich t; 
auch treten infolge der Kondenstöpfe und der Ausblase
hähne an den Dampfmaschinenzylindern, sowie durch 
die teilweise Zersetzung des Öles bei der Dam pf
tem peratur unvermeidbare Ölverluste auf. Die Menge 
des wiedergewonnenen Öles, die im D auerbetriebe die 
bei den erwähnten Versuchen festgestellte Höhe wohl 
kaum erreichen wird, aber dennoch ziemlich beträcht
lich ist, hängt von der Grösse und Bauart der Entöler 
sow ie hauptsächlich von der Differenz zwischen der 
Siedetem peratur des Öles und der Dampftemperatur 
ab. Bei geringem Unterschied (überhitztem Dampf) ist 
die Ölausbeute im Entölungsapparat sehr gering, da 
sich in diesem Falle ein erheblicher Teil des Öles zer
setzt oder in Dampfform übergeht. Auch Zusätze, die 
dem Schmieröl bisweilen zur Erhöhung der Konsistenz 
beigefügt werden und die dessen Emulgierbarkeit mit 
W asser erhöhen, beeinträchtigen die Fähigkeit des 
Öles, sich im Entöler auszuscheiden.

Bei Dampfmaschinen mit Kondensation ist auch 
die W iedergewinnung des Schmieröles aus dem Kon
densationsw asser gebräuchlich. Ergiebiger und vom 
konstruktiven Standpunkt aus richtiger ist aber auch 
bei diesen Maschinen die Entö'ung des Abdampfes.

Das ausgeschiedene Öl ist nach der Separation vom 
mitgeführten W asser sowie einer Filteration, wobei die 
Schmutzteile ausgeschieden werden, zur Schmierung 
von Transm issionslagern, Arbeitsmaschinen usw. und 
nach einem Zusatz von Frischöl auch zur Dampfmaschi
nenschmierung wieder verwendbar. Das W asser ist 
deshalb zu entfernen, weil es die Haftbarkeit (Adhäsion) 
des Öles herabsetzt. Das wiedergewonnene Schmieröl 
kann aber auch zur Herstellung von sogen, w asserlös
lichen oder emulgierbaren Mineralölen (Einsprengöl in 
Spinnereien, Bohröl in M aschinenfabriken u. a.) benutzt 
werden.

Bei den ortsfesten Dampfmaschinen stehen der
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W iedergewinnung eines Teiles des verbrauchten 
Schmieröles nach dem heutigen Stande der Technik 
keine Schwierigkeiten entgegen. Ein gegenwärtig be
sonders lohnendes Feld bieten aber für den Industrie
zweig, der sich mit dem Bau der Entölapparate befasst, 
die beweglichen Dampfkessel, insbesondere die Eisen
bahnlokomotiven, bei denen das zur Zylinderschmie
rung verwendete Schmieröl immer noch mit dem Ab
dampfe verloren geht. Es ist wohl anzunehmen, dass 
nach dieser Richtung hin auftretende Bemühungen, zu 
der uns die kriegszeitlicheii Verhältnisse ermuntern, 
rasch zum Ziele führen. M.

Kleine Ittitteiliinaew.

D as Verfahren von Cottrell zum Reinigen  
von G asen durch Elektrizität.

Bei dem  seit einigen Jahren  in A m erika be
nutzten V erfahren  von Cottrell zum  Reinigen und 
U nschädlichm achen  der G ase aus H üttenw erken  lässt 
m an die Gase durch ein elektrisches Feld hochge
spann ter S tröm e gehen. U n ter der E inw irkung der 
Spitzenentladung der positiven E lek trode  schlagen 
sich dann gew isse in den Gasen befindliche S u b 
stanzen au f der als P la tte  durchgebildeten  negativen 
E lek trode  nieder. E rfo lge ha t m an dam it in am eri
kanischen Gold- und Silber-Scheideanstalten erzielt, 
wo m an auf diesem  W ege täglich  500 kg Schw efel
säure  aus den Gasen erhalten  haben soll. Ä hnliche 
E rgebn isse  liegen für das N iederschlagen von F lug
staub in Zem entfabriken vor. Bei A nlagen  zur B e
handlung von H üttenrauch  gelang es nur bestim m te 
B estandteile  auszusche iden , dagegen a n d e re , wie 
Schw eflig-Säure-D äm pfe nicht. E igenartig  ist, dass 
bei V erw endung von W echselstrom  sta tt G leichstrom  
die D äm pfe aus dem  R auch nicht niedergeschlagen, 
sondern  nu r in T ropfen  um gew andelt w urden, die 
m an m echanisch absondern  m usste. Mit diesem  
W echselstrom verfahren  hat m an bei 40000 bis 60000 
V o lt Spannung des S trom es T eer aus dem  K oks
ofengase gew onnen. Schliesslich soll das V erfahren 
nach der „Schw eizerischen B auzeitung“ vom  20. F e 
b ruar 1915 auch zum Reinigen von G eneratorgasen  
anw endbar sein. Ein besonderer V orteil w ar h ier
bei, dass die A nlage völlig selbsttätig  arbeitete. Gr.

Erlass des  Ministers des Inneren, 
betr. Einschränkung des A lkoholgenusses  

der Bauarbeiter.
(Vom 2. Oktober 1914).

Im In teresse  der V erhütung  von U nfällen auf 
B auten  erscheint es geboten, dem  A lkoholm issbrauch 
der B auarbeiter tunlichst entgegenzutreten. D en 
deutschen B augew erks-B erufsgenossenschaften ist es 
zw ar gelungen, durch A ufnahm e en tsp rechender Be

stim m ungen in die U nfallverhütungsvorschriften  für 
die bei ihnen versicherten  B aubetriebe und durch  
scharfe K ontro llm assnahm en ihrer technischen A uf
sichtsbeam ten den B ranntw einkonsum  au f Bauten 
w esentlich einzuschränken; der A lkoholverbrauch 
wird ab er a u f der anderen  Seite erleich tert und ge
fö rdert durch die Baukantinen.

Behufs U nterstü tzung  der dankensw erten  B e
strebungen der Baugewrerks-B erufsgenossenschaften 
ersuche ich Ew . pp. im E invernehm en  m it den 
H erren  M inistern der öffentlichen A rbeiten  und für 
H andel und  G ew erbe ergebenst, die O rtspolizeibe
hörden  des dortigen Bezirks gefälligst anzuweisen, 
dass sie bei der S tellungnahm e zu A nträgen  au f 
G enehm igung des B ranntw einausschanks in B au
kantinen die B edürfnisfrage besonders sorgfältig  
prüfen und gegebenenfalls von ihrem  W idersp ruchs
rech t nachdrücklich  G ebrauch m achen.

A n die H erren  R egierungspräsidenten, abschrift
lich an den H errn  Polizeipräsidenten in Berlin.

(R eichsarbeitsb latt 1915 Nr. 2.)

G rosse  D am pfkesselexplosion  in Brüx.
Am 21. D ezem ber des vorigen Jahres hat au f 

der G rube Prinz E ugen in Brüx eine schw ere D am pf
kesselexplosion stattgefunden, bei der vier D am p f
kessel gleichzeitig oder unm itte lbar h in tere inander 
zerstört w orden sind. D ie Zeitschrift der D am pf- 
kesseluntersuchungs- und V ersicherungsgesellschaft 
A .G . (F ebruarnum m er 1915) bem erkt hierzu, dass 
dieser U nfall nur in der im Jah re  1887 sta ttgefun
denen E xplosion  von 22 K esseln einer B atterie au f 
der F riedenshü tte  (O berschlesien) ihresgleichen hat. 
D ie Zeitschrift bring t eine ausführliche D arste llung  
der A nlage vor und nach dem  U nfall und die E r 
gebnisse der U ntersuchung. W ir en tnehm en  daraus, 
dass es sich um  vier nebeneinander stehende K essel 
von je  70,3 qm  handelt. D ie K essel bestanden  aus 
einem horizontalen  O berkessel von 1,5 D urchm esser, 
9,75 m Länge, 12 mm B lechstärke und  16 m m  Stärke 
der gew ölbten  Böden und aus zwei U nterkesseln  von
0,8 m D urchm esser, 8,55 m L änge und 9 m m  B lech
dicke. D ie L ängsnäh te  des O berkessels w aren  zw ei
reih ig , alle übrigen N ähte einreihig genietet. D er 
eine K essel exp lo d ie rte  zuerst; seine zur Seite flie
gende F euerp la tte  riss die O berkessel der beiden 
seitlich liegenden K essel von ihren U nterkesseln, und 
der aus dem  ersten K essel ström ende D am p f w arf 
auch den vierten  an seiner ändern  Seite befindlichen, 
leer stehenden K essel um . D as Kessel- und das 
M aschinenhaus der G rube w urden vollständig zer
stört, ein Kessel- und ein M aschinenw ärter w urden 
getötet. D a der U nfall gerade zw ischen zwei Schich
ten geschah, ist der V erlust an M enschen kleiner, 
als er sonst hä tte  sein können. D ie U rsache ist a u f  
U nachtsam keit des K esselw ärters zurückzuführen, 
der nicht au f den geringen W asserstand  in dem  zu 
erst explodierten  K essel A cht gegeben  hatte . Be
sondere U m stände spielten mit, insofern als die ü b 
liche K esselspeisung infolge U ndichtw erdens des V o r
w ärm ers un terbunden  war. Gr.
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PatentaiKziige.
Kl. 81 e. 269 828 vom 30. November 1912. Z i e g e l 

s t e i n t r a n s p o r t v o r r i c h t u n g  m i t  h e r 
a u s z i e h b a r e n  B o d e n  s t ä b e  n. Raymond 
Cassonore Penfield in New-York.

Mit H ilfe der neuen V orrich tung  (Fig. 119 und 120) 
ist es möglich, einen Stapel von Steinen mit einem 
Mal und ohne grosse Schwierigkeiten zu transportieren, 
wobei gleichzeitig die untere Reihe der Ziegelsteine, 
auf welcher die anderen Schichten aufgestapelt sind, 
mitgehoben wird. Zum Einklemmen der unteren, als 
Schwellen für den Stapel dienenden Ziegelreihen die
nen Stäbe 7 mit nachgiebig befestigten Rollen 2, die am 
Boden eines eisernen Kastens angebracht sind. Beim 
Anheben einer grossen Menge von Ziegelsteinen in 
Stapelform muss die untere Lage der Steine in Reihen 
so gelegt sein, dass zwischen jeder Reihe ein Zwischen
raum  zum Einschieben der Hebestangen vorhanden ist.

Fig. 119 und 120..

Über die aufgestapelten Steine w ird der offene E isen
kasten gesetzt, worauf die Hebestangen mit ihren Rol
len in die Schlitze der unteren Lage eingeführt werden 
und sich die Rollen automatisch gegen die Steine der 
unteren Reihe anpressen. Beim Anheben des Kastens 
nehmen die Hebestangen die umfassten Ziegelreihen 
mit den auf ihnen ruhenden Steinen mit. Nachdem der 
Stapel auf dem Bestimmungsort niedergesetzt ist, w er
den die H ebestangen  w ieder herausgezogen, und der 
Kasten wird abgehoben. Es kann also weder eine
Z erstörung  des S tapels, noch ein V ersch ieben  der Steine 
gegeneinander eintreten. G.

81 e. 279805 vom 18. April 1913. K i p p v o r r i c h 
t u n g  f ü r  F ö r d e r w a g e n  u n t e r  B e n u 
t z u n g  e i n e r  d a s  K i p p g e s t e l l  t r a g e n 
d e n  D r e h s c h e i b e .  Schlesische Gruben- und 
H üttenbedarf-G . m. b. H. in Kattowitz, O .-S.

Die neue Anordnung soll ermöglichen, den Förder
wagen um mehr als 90° zu drehen, und ihm am Ende

der Drehung eine begrenzte freie Fallbewegung geben, 
durch die seine Entleerung begünstigt wird. Zu diesem 
Zwecke ist der auf einer Drehscheibe angeordnete 
K ipprahm en p (Fig. 121) um  eine am  K opfende der 
Kippvorrichtung liegende wagerechte Achse s drehbar.

Der Kipprahmen wird durch ein Getriebe, welches in 
auf der Drehscheibe befestigten Seitenschilden e an
geordnet ist, m ittels gelenkiger und geschlitzter Schub
stangen 1 angehoben, die einen Bolzen n des Kipprah- 
mens umfassen. Nachdem der W agen in den Rahmen 
eingeschoben ist, w ird durch Drehung der Handkurbel 
mit Hilfe zweier Kettentriebe die Achse s gedreht. Diese 
Drehbewegung wird auf die in den Lagerböcken liegen
den beiden seitlichen Zahnräder g übertragen, die bei 
ihrer Drehung durch die Arme 1 den Kipprahmen um 
die Achse s schwenken. Auf die Zapfen n findet daher 
eine Schubwirkung statt, bis die Kippvorrichtung in die 
Vertikalstellung gelangt ist. Alsdann kippt die Last 
weiter, bis die Zapfen dicht gegen die Begrenzung des 
Schlitzes anschlagen. Dadurch wird das Stürzgut sicher 
entladen. Dreht man an der Kurbel in entgegengesetz
ter Richtung, so kommt die Kippvorrichtung wieder in 
die Ursprungsstellung zurück. G.

Kl. 81 e. 279 296 vom 2. Dezember 1911. V o r r i c h 
t u n g  z u m  H e r b e i h o l e n  v o n  S c h ü t t 
g u t  a n  d e n  F u s s  e i n e s  E l e v a t o r s .  W il
helm Jelich in Münster i. W.

Um ein Entladen von Räumen zu bewerkstelligen, 
wird ein leichtes W urfschaufelrad benutzt, welches

ohne Zusammenhang mit irgend welchen Zubringer
vorrichtungen an allen Stellen des zu entleerenden Rau-

Fig. 122.
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mes über das Schüttgut geführt wird, letztereres vom 
Boden aufnimmt und zum Elevatortrichter schleudert. 
Ein Mantelgehäuse schützt das Rad vor dem Versinken 
im Schüttgut und ermöglicht ein genaues Zielen. Die 
neue Anordnung ergibt gegenüber der Handarbeit einen 
bedeutend erhöhten W irkungsgrad des Elevators in
folge besserer F üllung seiner Becher. A usserdem  lei
stet m it dieser E inrich tung  ein A rbeiter allein in d er
selben Zeit soviel wie sonst fünf bis sechs Arbeiter bei 
Handbetrieb.

D as zylindrische B lechgehäuse (F ig 122) en t
hält eine Öffnung b, in welche die Schüttgutmasse, so 
weit sie nicht von den Seitenwänden abgedrängt wird, 
eintritt. Im Innern des Gehäuses ist auf einer Achse 
v, die mittels einer biegsamen W elle von einem Motor 
angetrieben wird, das W urfschaufelrad befestigt. Die 
W urfschaufelblätter sind zwischen zwei Blechscheiben 
auf Bolzen schwingend gelagert und werden durch 
Spannfedern in ihre Mittellage gezogen. Aussen am 
Blechgehäuse sind zwei Stangen o derart längsver
schieblich, dass sie annähernd zwischen der Boden
öffnung radial über den Gehäuseumfang hinausstehen 
und durch einen Handgriff a verschoben werden kön
nen, um so als verschiebbare Füsse zum Einfallen des 
W urfschaufelrades in verschiedenen Lagen zu dienen. 
Soll das W urfschaufelrad benutzt werden, so fasst es 
der Arbeiter an dem Handgriff und führt es unter Nach
schleppen seiner durch den ganzen Laderaum reichen
den biegsamen Antriebswelle nach und nach über die 
gesamten Schüttgutmassen. Die hierbei in das Förder
gut eindringenden Schaufeln werden zunächst ange
spannt und dann durch ihre Federn wieder im Sinne 
der Umlaufrichtung geschwungen und ermöglichen ein 
sicheres Fortschleudern des Schüttgutes bis auf etwa
6 bis 8 m zum Elevatortrichter hin bei etwa 60 m inüt
lichen Umdrehungen des Rades. G.

Kl. 61a. 276 377 vom 5. März 1912. A l s  R e t 
t u n g s l e i t e r  u m  w a n d e l b a r e  F e n s t e r  
s c h u t z g i t t e r .  Josef Friedrich in Schwaz, Böh
men.

D as Fensterschutzgitter, von dem  Fig. 123 die 
Seitenansicht und Fig. 124 .u. 125 einen der seitlichen 
Tragarm e in Seitenansicht und Querschnitt darstellfen, 
ruht an seinen beiden Enden auf Trägern, welche in der 
Gehäusewand verankert sind. Die T räger bestehen 
aus drei Gliedern, dem Bolzen 1, dem Zwischenglied
2 und dem Endstück 3. Das letztere ist mit dem 
ü liede  2 durch einen starken Schraubenzapfen drehbar 
verbunden, während der Bolzen 1 und das Zwischen
stück 2 an den einander zugekehrten Enden blattartig 
ausgeschnitten und durch einen Bolzen 4 verbunden 
sind, an dem schellenartig gebogene, das Mittelglied 
umfassende Arme d angeschlossen sind, die am Ende 
mit abgefederten, das Bolzenende umgreifenden Haken 
ausgerüstet sind. Das äussere Glied 3 nimmt die äus
sere G ittersprosse h und das untere Holmenende in 
einem radialen Schlitz drehbar so auf, dass das Gitter 
nach vorn geschwenkt werden kann. Durch Abnahme 
der Befestigungsvorrichtung d, 4 auf der einen Seite 
des Gitters wird das Schutzgitter vom Träger gelöst, 
so dass es um den Schraubenzapfen i auf der ändern 
Seite nach unten in die senkrechte Stellung geschwenkt

werden kann. Um das Schutzgitter in der senkrechten 
Stellung zu sichern, sind in Höhe des oberen Holmes 5

Fig. 123 bis 125.

in der Mauer mehrere drehbare Haken mit entsprechend 
ausgebildeten Klauen m befestigt, welche über den 
oberen Holm fassen. G.

Kl. 5 c . 280 221 vom 21. Dezember 1913. Z - f ö r 
m i g e s ,  s c h m i e d e e i s e r n e s  E c k s t ü c k  
f ü r  S t o l l e n a u s b a u .  Richard Thiemann in 
Buer i. W.

D as E ckstück  (Fig. 126) besteht aus dem  Z-förm ig 
gebogenen Winkel mit den Schenkeln b, e. Die Enden

Fig. 126.

der Schenkel sind soweit nach oben und unten um ge
bogen, dass zum Nachgeben ein genügender Raum vor
handen ist. W irkt der Gebirgsdruck in wagerechter 
Richtung, so werden die umgebogenen Schenkel nach
geben und sich ausbiegen, bis die Enden f und g durch 
die Unterfläche der Kappe und durch die Oberfläche 
des Stempelkopfes gestützt werden, wie die punktierte 
Stellung des Eckstückes angibt. Es wird somit ein 
vollständiges Ausbiegen oder Abbrechen der Schenkel 
an den Knickstellen y bei wachsendem Gebirgsdruck 
und dadurch ein Ausweichen des Stempels und ein Zu
sammenbruch des Türstocks vermieden. G.
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Kl. 35 a 275 258 vom  28. O ktober 1913. S c h a c h t 
r e g i s t r i e r a p p a r a t .  D r. R udo lf K arlik  in 
B aden, Schweiz.

Bei der Schachtförderung w ird die G eschw indig
keit des K orbes durch  einen T achographen  auf
gezeichnet, um  über sie eine K ontro lle  bei etw aigen 
U nfällen zu haben . D a der M aschinist aber au f die 
ihm  vom  F ü llo rt oder der H än g eb an k  angegebenen  
Signale angew iesen istj so ergab sich die N otw endig
keit, auch diese aufzuzeichnen, so dass die F eh ler
quelle  stets einw andfrei festgestellt w erden kann. 
D ie neue E in rich tung  (siehe Fig. 127) bezw eckt nun, 
g anz  zw eifellos festzulegen, w er ein Zeichen gegeben

b a t und zu w elcher Zeit. A m  unteren  E n d e  der 
die A nker der beiden  E lek trom agnete  1 und 2 tra
genden  S tange sind zwei Spiralfedern angebracht, 
w elche diese aus ih rer ausgelenkten  Stellung in die 
R uhelage bringen. D ie B ew egung der A nkerstange 
w ird durch  ein H ebelgestänge au f die S ignal
reg istrierfeder 3 derart übertragen , dass diese bei 
der A bgabe eines Signales am Füllorte  einen ver
tikalen S trich  nach unten —  oder, w enn vom  T a g 
kranz signalisiert w ird, nach oben  —  —  ausführen 
m öchte . D urch  die H ebelübertragung  4, 5 ist die 
S ignalschreibfeder m it der in den A ugenlagern  
horizontal verschiebbaren Z ahnstange 8 verbunden. 
A m  H eb e l 9 sind die beiden in die Z ähne d er Z ahn
stan g e  eingreifenden Schnapper 6, 7 angebracht. 
W ird  die A nkerstange nach unten  gezogen, so k ippt 
-der H ebel 9 ebenfalls nach unten, der Schnapper 6

drück t die Z ahnstange und m it ihr auch die S ignal
schreibfeder um einen Zahn nach rechts. K ehrt die 
A nkerstange in ihre R uhelage zurück, so gelangt 
der S chnapper 7 zur W irkung, und die Zahnstange 
8 wird w ieder nach rechts verschoben. D asse lbe  
Spiel w iederholt sich auch dann, wenn die A n k er
stange nach oben gezogen wird, d. h. w enn vom  
A nschläger signalisiert wird. D a die S ignalschreib- 
feder w ährend des Signalisierens der R egistrierfeder 
des T achographen  vorläuft, w ird diese V oreilung, 
sobald  die Förderm aschine in G ang gesetzt wird, 
dadurch  aufgehoben, dass der E lek tro m ag n et 11 
über einen am  T eufenzeiger en tsp rechend  ange
brach ten  K ontak t S trom  bekom m t und die beiden 
S chnapper aus den Zähnen der Zahnstange 8 heraus- 
reisst, w elche ihrerseits un ter W irkung  einer F ed er 
in ihre ursprüngliche Lage zurückkehrt.

Kl. 35 a 273940 vom  4. März 1913. F a n g v o r r i c h -  
t u n g f ü r F ö r d e r  k ö r b e .  O tto F reese  in Böring- 
hausen bei M erklinde.

Bei der V orrich tung  sind die Spurlatten  m it A us
fütterungen in G estalt von Sägezähnen versehen, 
deren vorspringende K anten unten liegen. Bei dem  
E in tre ten  eines Seilbruches w erden durch  das N ach
lassen des Seilzuges Brem sklötze ausgelöst, w elche 
in die sägezahnähnliche A usfütterung eingreifen, und 
dann durch  W iderlager in ihrer äussersten S tellung 
abgestü tzt werden. Die Sägezähne sind dabei so 
lang, dass der K orb  au f dem  W ege eines einzigen 
Zahns vollständig abgebrem st wird, weil der B rem s
klotz durch  den allm ählich hervortretenden  Zahn des 
F u tters zw ischen W iderlager und F u tte r fest einge
klem m t wird. D as äussere der S purlatte  wird durch 
den E inbau des Fu tters in keiner W eise verändert, 
so dass von d er F angvorrich tung  der norm ale B e
trieb nicht beeinträchtig t wird. E s sind auch keiner
lei bew egliche T eile an der Spurlatte vorhanden , so 
dass die neue A nordnung  des Brem sfutters den V o r
teil grösser E infachheit und fast abso lu ter Zuverlässig
keit bietet. G.

Kl. 85 c. 278 370 vom 14. Dezember 1912. V e r f a h 
r e n  z u m  E n t f e r n e n  v o n  F e t t  u n d  S e i f e  
a u s  d e n  A b w ä s s e r n  g e w e r b l i c h e r  u n d  
i n d u s t r i e l l e r  B e t r i e b e .  Dipl.-Ing. Gustav 
Spanner in Göttingen.

Um das mit Fett und Seife durchsetzte Abwasser, 
wie solches aus den Tuchwalken und Tuchmaschinen 
von Tuchfabriken kommt, zu reinigen, wird es in ein 
geeignetes Verteilungsgerinne geführt und daselbst in 
bekannter W eise zum Schäumen gebracht. W ährend 
dieses Vorganges werden auch die zur Fällung erfor
derlichen Chemikalien, wie beispielsweise kieselsaure 
Tonerde, zugesetzt. Hierauf wird der Schaum in eine 
sich nicht w ieder verteilende und sich im W asser 
schwimmend erhaltende M asse übergeführt, mit w el
cher die im Abwasser enthaltenen unverseifbaren Fett
stoffe und die Schwebestoffe in Berührung gebracht 
werden. Bei der Überführung des Abwassers in einen 
anderen Behälter sammelt sich dann die breiartige und 
im W asser schwer lösliche Schaummasse als schwim
mende Schicht auf dem W asserspiegel. Zwecks Ent-
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fernung der Schaummasse wird der W asserspiegel in 
dem Behälter gehoben und die schwimmende Schicht 
über die Abgrenzungswand in einen dahinterliegenden 
Sammelbehälter geworfen, w oraus der Schlamm von 
Zeit zu Zeit entfernt wird. G.

Kl. 61 a 277563 vom  17. A ugust 1912. D u r c h  
e i n e n  d r e h b a r e n  S p e r r h e b e l  f e s t g e s t e l l t e  
A b  s c h  l u  s s k  1 a p  p e f ü r  s e l b s t t ä t i g e  F e u e r 
l ö s  c h a n 1 a g e n, b e i  d e n e n  d a s  R o h r n e t z  
ü b e r  d e r  A b s p e r r k l a p p e  mi t  D r u c k l u f t  
g e f ü l l t  i s t .  Paul H übner M etallw arenfabrik 
„R o b u r“ G. m. b. H . in D ellbrück.

D ie im V entilgehäuse d rehbar ge lagerte  A bschluss
k lappe tren n t in ihrer Schräg lage den W asserd ruck 
raum  b von dem  L uftdruckraum  c. In d ieser L age 
wird sie durch die Nase eines um einen Zapfen 
d reh b aren  Sperrhebels r gehalten , dessen anderes 
E n d e  in die V erb indungsstange zweier im Luftdruck-

V - 1

Fig. 128.

raum  liegenden V entilteller m, s e ingeschaltet ist. 
Von den äusseren  V entiltellerseiten  steh t die eine 
un ter der W irkung einer im A tm osphärenraum  
angeordneten  D ruckfeder oder, wie punktiert ange
deutet, un ter einer beliebig einstellbaren W assersäu le 
v, die andere durch einen in den R aum  t führenden 
K anal un ter dem  W asserdruck  der Speiseleitung. 
D ie A bm essungen  der T eile und die H öhe des 
Luftdruckes im B rauserohrnetz sind so gew ählt, dass 
die K lappe  durch den S perrhebel r au f ihren Sitz 
n iedergehalten  wird. Sinkt der Luftdruck im R ohr
netz beim  Öffnen einer B rause, so öffnet sich durch 
den Ü berdruck  im Raum  f  das D oppelventil, w o
durch der Sperrhebel in die punktierte  L age aus
schw ingt und die K lappe für den W asserdurchgang  
freigibt. G.

Kl. 3 5 a  272640 vom  10. N ovem ber 1912. A u f -  
h ä n g e v o r r i c h t u n g f ü r F ö r  d e r  k ö r b e ,  A u f
z ü g e  u n d  d e r g l .  m i t  e i n e r  z u r  H ö h e n e i n 
s t e l l u n g  d e s  F ö r d e r k o r b e s  v o r g e s e h e 
n e n  S c h r a u b e n s p i n d e l .  O tto  E igen  in G rüne
i. W .

D ie Schraubenspindel ist von zwei L aschenge
hängen gehäuseartig  um schlossen, von denen das 
eine, unten geschlossene G ehänge die S ch rauben
spindel träg t und das andere m ittels einer M utter a u f  
der S chraubensp indel verschraubbar ist. Mit d ieser 
A nordnung  w ird der V orteil der bekann ten  K auschen
konstruktion mit innen liegender Schraubenspindel 
erzielt. A usserdem  können K auschen  von üblicher 
Länge V erw endung finden, so dass die A nordnung  
auch bei jed e r bestehenden  Fördervorrich tung  ohne 
A nbringung einer neuen K ausche benu tz t w erden 
kann. F e rn e r kann die G ew indespindel au f Zug b e 
an sp ruch t w erden, so dass beim  Bruch der Spindel 
der F ö rderkorb  ohne jed e  Fallhöhe sofort abgefangen 
wird. D as E insetzen einer neuen Spindel wird gleich
falls erleichtert, da der Seileinband hiervon unbeein
flusst bleibt. G.

Technisches Generalstabswerk.
Der Verein deutscher Ingenieure hat beim G eneral

stabe die Abfassung eines geschichtlichen W erkes an
geregt, worin die Leistungen der Technik in dem gegen
wärtigen Kriege geschildert werden sollen. Er beab
sichtigt, den Generalstab bei der Sammlung des dazu 
erforderlichen Stoffes zu unterstützen.

Privatpersonen, die in der Lage sind, geeignetes 
Material zur Verfügung zu stellen, werden gebeten, 
dieses an den V erein  D eu tscheringen ieu re , Berlin, Som 
m erstrasse 4 a einzusenden. Der Stoff wird dort ge
sichtet und später der amtlichen Stelle zugeleitet w er
den, die nach dem Kriege mit der H erausgabe des W er
kes betraut werden wird.

Zur gefl. Beachtung für unsere 
Postbezieher.

Beim A u sbleiben  oder bei verspätet  
ter Lieferung eines H eftes w ende m an sich ste ts 

an den Briefträger oder die zuständige  
Postanstalt. E rs t w enn N achlieferungen oder A uf

klärung nicht in angem essener F rist erfolgt, schreibe 

m an unter A ngabe der bereits u n ternom m enen  

Schritte an den
Verlag der „Sozial-Technik“

A. S e y d e l  

Berlin SW . 11, K öniggrätzerstrasse 31.

Ftli die S chriftle itung veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, Königjjriitzerstr. 31.
D ruck der Bnchdrnckerei Koitzsch. A lbert Schulze. Roitzsch.
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Wohlfahrtseinrichtungen der
D ie S chöpfer der im jetzigen W eltkriege viel

genannten  österreich ischen  30,5 cm -M örserbatterien, 
die S kodaw erke A . G. in Pilsen, befassen sich mit 
der E rzeugung aller G attungen von G eschützen, 
M unitionssorten, Panzerungen, K riegsfahrzeugen, sowie 
sonstigen einschlägigen K riegsm aterials, m it der H er
stellung aller Sorten Stahl-E isen und M etallgusstücken 
für M aschinen, Schiffbau und sonstige K onstruktions
und  Fabrikationszw ecke, sow ie aller A rten  von 
S chm iedestücken bis zu den grössten  D im ensionen, 
m it der Fabrikation  vollständiger R adsätze für E isen 
bahnbetriebsm itte l und m it der E rzeugung  säm tlicher 
in obige Fabrikationszw eige einschlägigen Artikel.

D ie G eneraldirektion und die kom m erzielle D irek
tion haben  ihren Sitz in W ien ; die W erksdirektion , 
säm tliche W erkstä tten  und B etriebe, sow ie die 
K onstruk tionsbureaus befinden sich in Pilsen.

D as W erk  beschäftig t zurzeit zirka 1200 B eam te 
und über 11000  A rbeiter.

D ie L eitung  der Skodaw erke hat nicht allein 
a u f die technische V ervollkom m nung der Erzeugnisse, 
sondern  auch au f die hygienischen und W o h lfah rts
E inrich tungen  in dem  grossen U nternehm en  ihr A ug en 
m erk gerichtet.

E s ist in den W erkstä tten  und B etriebsräum en 
für genügende Luft- und L ichtquellen gesorgt, säm tliche 
R äum e sind heizbar (D am pfheizung) eingerichtet, 
eine genügende A nzahl von G arderoben  m it W asch 
gelegenheiten  (B rausebäder, kaltes und w arm es 
W asser) stehen zur V erfügung, für gutes T rinkw asser 
ist überall Sorge getragen und  anderes m ehr.

V on all diesen E rfordern issen , w elche sozusagen 
un ter dem  Zw ange der B ehörden geschehen, soll 
hier nicht die R ede sein, sondern  nur von solchen 
V orkehrungen , w elche die U nternehm ung  aus eigenem  
A ntrieb  trifft, in B erücksichtigung des U m standes, 
dass das W ohlbefinden seiner A ngestellten  dem  
U nternehm en  nur förderlich sein kann, da einerseits 
durch derartige  M assnahm en eine grössere L eistungs
fähigkeit erzielt und die Liebe zum  Berufe gew eckt 
wird, anderseits den A ngestellten  G elegenheit geboten  
wird, für billiges Geld, in vielen Fällen sogar k osten 
los, ihren geistigen und  körperlichen  Bedürfnissen 
R echnung zu tragen.

B e a m t e n p e n s i o n s v e r e i n .  D er von dem  
B egründer des U nternehm ens, H errn  E m il R itter von 
S koda,im  Ja h re l8 9 1  geschaffene und durch W idm ungen 
reich  dotierte „E m il R itter von S koda’sche Pensions-

Skodawerke A. G. in Pilsen.

verein für A ngestellte  der Skodaw erke A. G. in P ilsen“ 
zählt zurZeit gegen 1250M itglieder und 60Pensionäre. 
Seit Inkrafttreten  des staatlichen V ersicherungsgesetzes 
überw eist die F irm a dem  V erein alljährlich einen 
nam haften  Betrag, so dass derselbe gegenüber der 
staatlichen Pensionskasse seinen M itgliedern b e 
deutende V orteile zu bieten verm ag.

D ie B e t r i e b s k r a n k e n k a s s e  der A rbeiter 
geht in ihren Leistungen weit über das gesetzliche 
E rfordern is hinaus. D en kassenärztlichen D ienst 
versehen  24 Ä rzte, h iervon 7 Spezialisten.

H e l l e r f o n d .  A us diesem  F ond  erhalten  die 
G attinnen und K inder der A rbeiter unentgeltlich  
ärztliche (auch spezialistische) B ehandlung, M edi
kam ente  und H eilbehelfe. F e rn e r gew ährt der F ond  
seinen M itgliedern bei langandauernder K rankheit, 
neben den von der K rankenkasse auszuzahlenden 
K rankengeldern  noch w eitere U nterstützungen, und 
im Falle des T odes w ird der W itw e aus diesem  
F ond  ein Zuschuss zu den von der K rankenkasse 
gew ährten B egräbniskosten bewilligt.

W  a r t e g e l d f o n d .  Beim A bleben  des M annes 
w ird der W itw e aus diesem  Fond eine einm alige 
A bfertigung  gegeben, deren H öhe nach der D ienst
zeit des V erstorbenen  und der U nterstü tzungs
bedürftigkeit der W itw e von der W erksdirektion b e 
m essen wird.

D er U n t e r s t ü t z u n g s f o n d  für i n v a l i d e  
A r b e i t e r  gew ährt diesen eine lebenslängliche 
U nterstützung. Überdies bewilligt die W erksdirektion 
ausserordentliche U nterstü tzungen in solchen Fällen , 
in w elchen ein A rbeiter säm tliche K rankenun ter
stü tzungen bereits erschöpfend in A nspruch  genom m en 
hat.

D ie R e t t u n g s s t a t i o n  ist in einem  ein
stöckigen G ebäude un tergebracht, in dem  sich das 
R ettungszim m er, das B ureau des Chefarztes, die 
W arte räum e und das V erbandstoffm agazin befinden. 
Bei U nfällen leistet der ständig anw esende W erk s
arzt die erste Hilfe. Zum T ranspo rt erk rank ter oder 
verunglückter A rbeiter steht ein K rankenautom obil 
zur V erfügung.

U n f a l l r e f e r a t .  Zwecks w irksam er B e
käm pfung der U nfallgefahr in den ausgedehnten Be
trieben  w urde ein spezielles U nfallreferat errichtet, 
w elches von einem B etriebsingenieur geleitet wird. 
D ieser hat die A ufgabe, säm tliche B etriebe und 
W erkstä tten  ständig au f B etriebssicherheit und U nfall
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m öglichkeit zu kontrollieren, V erbesserungen  der 
bereits bestehenden  E inrichtungen sowie notw endige 
neue M assnahm en zu bean tragen  und die D u rch 
führung  derselben zu leiten. F e rn e r die E inhaltung  
der bestehenden  V orschriften zu überw achen, diese, 
w enn nötig, zu ergänzen, jeden  U nfall auf seine 
U rsachen hin zu untersuchen, alle N euerungen au f 
dem  G ebiete der U nfallverhütung zu verfolgen und 
m it den bei einem  U nfalle in B etracht kom m enden 
B ehörden  zu verkehren.

D ie S p e i s e a n s t a l t ,  zugleich K  a n t  i n e , hat 
vor allem  die Bestim m ung, den A rbeitern  des W erkes 
eine schm ackhalte  und ausgiebige M ittagskost für 
einen billigen Preis zu bieten. A uch  andere  L ebens
m ittel gelangen in der K antine zu billigen, zuweilen 
un ter dem  E inkaufspreise stehenden Preisen zum  
V erkauf. Sodaw asser, L im onade w erden in eigener 
Regie erzeugt und zum Selbstkostenpreise verkauft, 
desgleichen w ird billigst Milch abgegeben und an 
A rbeiter, w elche in tem perierten  W erkstä tten  b e 
schäftigt sind, wie O fenarbeiter, Schm iede und Heizer, 
ausserdem  noch völlig gratis schw arzer, süsser Kaffee.

In der W erkskantine sind 2 grosse Speisesäle, 
in w elchen ungefähr 2000 Mann gleichzeitig ihre 
M ahlzeit einehm en können. F erner enthält das G e
bäude eine B adeanstalt, in der den A rbeitern und 
A ngestellten  Dam pf- und W annenbäder unentgeltlich 
zur V erfügung stehen.

V e r e i n  d e r  A r b e i t e r  der  S k o d a w e r k e ,  
D ieser, im Jah re  1909 von den A rbeitern der S koda
w erke gegründete  V erein bezw eckt, das gute E in 
vernehm en  zwischen der F irm a und den A rbeitern  
zu fördern, bedürftige M itglieder zu unterstützen, 
durch  A bschluss von R abattverträgen  m it K aufleuten 
und G ew erbetreibenden seinen M itgliedern nam hafte 
E inkaufsbegünstigungen zu verschaffen. A uch das 
geistige und gesellige Leben seiner M itglieder fördert 
der V erein durch V eranstaltung  von V orlesungen, 
V orträgen, geselligen Z usam m enkünften und gem ein
schaftlichen A usflügen und versucht den Sparsinn 
seiner A ngehörigen zu heben durch Ü bernahm e und 
fruchtbringende A nlegung von Spareinlagen. D er 
V erein  besitzt ein eigenes, von der F irm a erbautes 
und ihm  kostenlos zur B enutzung überlassene Heim . 
D as G ebäude bedeckt einen F lächenraum  von 1030 qm 
und enthält ebenerdig  einen Festsaa l von 30 m Länge 
und  16 m Breite mit einer grossen Schaubühne und 
P roszen ium  sowie ein Kaffee- und R estaurationslokal.

In den K ellerräum lichkeiten  befinden sich Dampf- 
und B rausebäder für die A rb e ite r ; sowie für deren 
F rauen  und K inder, ferner 4 K egelbahnen und  diverse 
andere N ebenräum e.

D er erste Stock en thält einen grossen Lesesaal, 
ein Sitzungszim m er, ein B ibliothekszim m er, in w elchem  
die V olksbibliothek, die eine stattliche Sam m lung 
gediegener W erke  in beiden L andessprachen  um fasst, 
un tergebrach t ist, und die Sekretariatskanzlei; ferner 
ist daselbst ein Skioptikonapparat für V orträge  und 
ein K inem atograph  aufgestellt.

A n das G ebäude schliesst sich ein Garten mit 
offener V eranda an von insgesam t 3450 qm . H ier 
ist auch ein E is lau f und Spielplatz untergebracht. 
D er K inderspielplatz steht vom  1. Juli bis 30. A ugust 
unter A ufsicht einer geprüften  Spielleiterin- E ntrück t

den G efahren, die das Spielen au f der G asse m it 
sich bringt, entfaltet sich hier ein buntes T re iben  
der K inder, deren M ütter um ihr W ohl und ihre 
S icherheit nicht besorg t zu sein brauchen .

D er V erein besitzt eine eigene M usikkapelle und 
2 Sängerchöre.

E s gibt w ohl kaum  einen zweiten V erein, w elcher 
mit einem  solch grossen G eldaufw ande zur L inderung 
unverschuldeter Not B eiträge leistet, wie d ieser 
A rbeiterverein . D er G esam tbetrag  der geleisteten 
G eldunterstü tzungen beziffert sich au f 40 546 K ronen, 
w ovon 13 846 K ronen  aus der V ereinskasse ausbezahlt 
w urden, der R est von 26 700 K ronen  ab e r von den 
Skodaw erken bereitw illigst zur A uszahlung  angew iesen 
w urde.

D er K o n s u m v e r e i n  für B edienstete der 
Skodaw erke ist ein über A nsuchen der B ediensteten . 
von der F irm a im Jah re  1910 auf genossenschaftlicher 
Basis gegründeter V erein, dessen Zweck darin  
besteh t, seinen M itgliedern L ebensm itte l und H aus
haltungsartikel von bester Q ualität, unverfälsch t und 
zu den billigsten P reisen abzugeben.

M itglieder des in seiner G ebarung  autonom en 
K onsum vereins können nur aktive oder pensionierte 
M itglieder des A rbeitervereins der Skodaw erke so 
wie W itw en solcher sein. Ü berschüsse der G eschäfts
gebarung  w erden nach Schluss eines jeden  G eschäfts
jah res  en tsp rechend  dem  Bilanzergebnisse an die 
M itglieder als D ividende verteilt.

E in  eigenes, für den K onsum verein  von der 
F irm a au f ihre R echnung errichtetes G ebäude, das 
au f einem  3000 qm  grossem  Platze in der S tad t 
Pilsen gelegen ist, en thält K aufläden , M agazine, eine 
Fleischerei, Selcherei, M olkerei, B äckerei, K affee
rösterei, eine W äscherei, grosse m it eigener K ühlan lage 
versehene K ellerräum e, sowie eine eigene Kessel- und 
H eizanlage. A lle A nlagen sind m it den m odernsten  
M aschinen, beziehungsw eise Öfen ausgesta tte t und 
d e ra rt angelegt, dass sie den B edarf aller A ngehörigen  
der F irm a decken können. Für den Betrieb und 
die B eleuchtung wird der elektrische S trom  seitens 
der K raftzen trale  des W erkes selbst geliefert. D as 
G ebäude besitzt für den W aren transpo rt m ehrere  
elektrische Aufzüge und ist durch ein Schleppgeleise 
m it den Skodaw erken und dem  k. k. S taatsbahnnetz 
verbunden.

Bei A nlage des G ebäudes und dessen E in rich 
tung  ist allen m odernsten  sanitären A nforderungen  
in w eitestem  M asse R echnung getragen  worden. D as 
V erarbeiten  von E ssm itteln  durch  H andarbe it ist 
m öglichst verm ieden und eigene zw eckm ässig ange
legte A nkleideräum e und Bäder sind für die A r
beiter der K onsum vereinsbetriebe vorgesehen.

A r b e i t e r h ä u s e r .  U m  den A rbeitern  gesunde 
und billige W ohnungen  zu verschaffen, e rbau te  die 
F irm a au f einem  in der Nähe der W erksanlagen  in 
vollkom m en staubfreier G egend gelegenem  T erra in  
eine K olonie von m ehreren  hundert A rbeiterhäusern . 
D as Terrain, a u f  dem  die H äuser stehen, ist kana
lisiert, besitzt K unststrassen und ist an die städtische 
W asser- und L ichtleitung angeschlossen. W7eiter 
besitzt diese K olonie ein eigenes Schulgebäude, eine 
F iliale des K onsum vereins und eine D am pf- und 
B rausebadeanstalt.
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D iese stattliche Reihe sozialer und w irtschaft
licher Fürsorgeinstitu tionen, die zum  grössten  Teil 
un ter der Ä ra  des jetzigen G eneraldirektors der 
Skodaw erke, H errn  Dr. Ing. K a r l  F r e i h e r r  v o n  
S k o d a ,  zugunsten der W erksangestellten  ins Leben 
gerufen w orden sind und von der W erksdirek tion

Pilsen nach allen R ichtungen hin stets au f das ta t
kräftigste un terstü tz t w erden, zeigt deutlich, dass die 
Skodaw erke auch au f dem  Gebiet der sozialen F ü r
sorge H ervorragendes leisten.'

R u d .  H r i b a l ,  B etriebsingenieur.

Entstaubungs- und Entnebelungsanlagen.
V on A. R o e d e r , Spezialingenieur für Schaffung einw andfreier Luft in A rbeitsälen, B reslau II.

Die beiden Veröffentlichungen über „B etriebs
revisionen in der Kriegszeit“ in Heft 3 und „E ntstau
bungs- und Entnebelungs-Anlagen" in Heft 6 der 
„Sozial-Technik“ geben dem Verfasser dieses Veran
lassung zu folgenden Bemerkungen:

Es ist stets dankbar zu begrüssen, wenn die In
dustriellen, in deren W erkstätten resp. Arbeitssälen 
Staub erzeugt w ird, immer w ieder darauf hingewiesen 
werden, dass die Ausgabe für Entstaubungsanlagen 
nicht, im Gegensatz zu einer Ausgabe für eine A rbeits
maschine, eine unrentable Anlage bedeutet, dass diese 
Anlagen nicht lediglich der W ohlfahrt der A rbeiter
schaft dienen, sondern dass diese Ausgaben eine hohe 
Rentabilität aufweisen, insofern, als durch die Vermin
derung des Staubes in einem A rbeitssaal nicht nur die 
Arbeitsmaschinen, besonders die Lager sich schnell 
drehender W ellen geschont werden, sondern dass auch 
das Produkt besser wird, und dass vor allem die Ar
beitsleistung des einzelnen Arbeiters erhöht wird. End
lich, dass bei gleichen Löhnen derjenige Betrieb am 
leichtesten die besten Arbeiter erhalten wird, in dessen 
Arbeitssälen die beste Luft herrscht.

Das gleiche gilt von Entnebelungsanlagen. Der 
Arbeiter oder die Arbeiterin kann selbstverständlich in 
einer schwülen Atmosphäre, d. h. in einem Arbeitssaal 
mit nasser Luft von hoher Tem peratur, keine Freude an 
der Arbeit haben. Der Körper kann keine Feuchtigkeit 
abgeben, nicht ausdünsten, sich nicht entwärmen. Die 
Folgen davon sind allgemeines Übelbefinden und Kopf
schmerzen, worunter notgedrungen die Arbeitsleistung 
leiden muss.

A b er auch hier zeigen sich bei Trocknung der Luft 
noch andere in die Augen springende Vorteile für den 
Industriellen: Merkbar wird sofort die Verminderung 
der Krankentage der in Nasspinnsälen beschäftigten 
Arbeiterinnen. M erkbar wird ferner sofort, dass die 
Riemen, die früher rutschten und oft abfielen, jetzt 
sicher laufen und nicht mehr abfallen. M erkbar wird 
endlich im Laufe der Zeit, dass die Gebäudeteile, Bal
ken, Mauern, Eisenteile in der trocknen Luft ein viel 
besseres Aussehen zeigen, so dass auch hier eine Ren
tabilität der scheinbar lediglich für hygienische Zwecke 
ausgegebenen Kosten für den Besitzer des A rbeits
saales in Erscheinung tritt.

Die Gewerbeaufsicht interessiert natürlich lediglich 
die hygienische Seite der Frage. Leider scheint aber 
bei manchen Aufsichtsbeamten das Interesse für Er
haltung möglichst guter Atmungsluft hinter dem Inter
esse für Unfallverhütung zurückzutreten, wie aus einem 
Vortrag aus der Konferenz der technischen Aufsichts
beamten der Berufsgenossenschaft der chemischen In

dustrie hervorgeht, der in einem „Betriebsrevisionen in 
der Kriegszeit“ betitelten Vortrage in Heft Nr. 3 dieser 
Zeitschrift abgedruckt wurde. Gewiss hat der Krieg 
eine Umwertung aller W erte gebracht, aber nach dem 
Kriege wird es sich zeigen, dass die zu Krüppel ge
schossenen Soldaten, die vielleicht im Anfang des 
Krieges verwundet wurden, immer noch eher imstande 
sein werden, eine gesunde Nachkommenschaft zu er
zeugen, als die viel bedauernswerteren Soldaten, deren 
Gesundheit durch die Kälte, die Nässe und die schlechte 
Luft in den Schützengräben gelitten hat, die unverw un
det mit krankem Körper heimkehren.

Und auf die gesunde Nachkommenschaft wird es 
nach dem jetzigen Kriege mit seinen ungeheueren 
M enschenverlusten ankommen.

Auch in der Industrie w ird der Arbeiter, der einen 
Unfall erlitten hat, immer noch eine gesündere Nach
kommenschaft haben können, als der Arbeiter, dessen 
Blut in schlechter Atmungsluft verdorben wurde. Das 
gilt besonders von der chemischen Industrie, die wohl 
die ungünstigsten Atmungsbedingungen für ihre Arbei
ter schafft, und deshalb wunderte es mich, dass in 
einem Vortrag gerade in der Berufsgenossenschaft der 
c h e m i s c h e n  Industrie fast ausschliesslich Betriebs
unfälle betont und" über die Gefahren der Blutvergif
tung durch schlechte Luft stillschweigend hinweg
gegangen w erden konnte.

In ebenso hohem M asse gilt das eben Gesagte von 
der Textil-Industrie, die eine überwiegend weibliche 
Arbeiterschaft beschäftigt, von deren W ohlbefinden, 
von deren gesundem Blut ganz besonders die Gesund
heit der Nachkommenschaft und damit das W ohl des 
Vaterlandes abhängt.

In diesem Punkte wird die Sozial-Politik nach dem 
Kriege in verschärftem Masse einzusetzen haben. Ja, 
eine möglichst gesunde Luft in Arbeitssälen ist viel
leicht noch wichtiger als eine Verkürzung der A rbeits
zeit, von dem Gesichtspunkte aus, dass die Arbeit in 
den Arbeitssälen oft weniger eine eigentliche Arbeit ist, 
als eine Beaufsichtigung von Maschinen. Und wenn 
dann die Luft in den Arbeitssälen besser ist als die oft 
recht schlechte Luft in den M ietskasernen der A rbeiter
viertel, dann dürfte der verlängerte Aufenthalt in einer 
Luft, die besser ist, als die Luft in einer engen Arbeiter
wohnung, zum mindesten nicht gesundheitsschädlich 
sein.

Der Aufsatz „Entstaubungs- und Entnebelungs
anlagen“ in Heft 6 dieser Zeitschrift bedarf aber, so 
dankenswert sein Erscheinen ist, einiger Ergänzungen.

Dass Staubrohre möglichst parallel zusammen
geführt werden müssen, und dass sie tatsächlich heute
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wohl überall so zusammengeführt werden, ist das Ver
dienst des Herrn P r o f e s s o r  P r a n d t l ,  der diese 
Erfindung im Jahre 1900, also vor nunmehr 15Jahren, ge
macht hat, und dessen Name überall dort genannt w er
den sollte, wo über diesen Gegenstand öffentlich ge
schrieben wird. Heute und seit etwa 10 Jahren macht 
das, wie gesagt, jede Maschinenfabrik, die sich mit 
Entstaubungsanlagen befasst.

Dass durch Entstaubungsanlagen keine Zugluft in 
der Nähe der Fenster und beim Öffnen von Aussen- 
türen entstehen darf, und dass diese Zugluft auch ta t
sächlich vermieden wird, ist das Verdienst der M a 
s c h i n e n f a b r i k  B e t h  i n  L ü b e c k ,  die der
artige zugfreie Anlagen, besonders in der Textil-Indu- 
strie, schon vor mehr als 15 Jahren gebaut hat, und 
deren Name auch überall dort genannt werden sollte, 
wo über Zugfreiheit in Arbeitssälen öffentlich geschrie
ben wird.

Die M aschinenfabrik Beth in Lübeck erreicht ihre 
Zugfreiheit dadurch, dass sie die in ihren Beth-Filtern 
von Staub gereinigte Luft mit ihrem ganzen Gehalt von 
W ärme und Feuchtigkeit und mit einer Zumischung von 
etwa 15 bis 2 0 %  Frischluft den Arbeitssälen w ieder 
zuführt.

Wenn man bedenkt, dass in einem Arbeitssaal der 
Textil-Industrie meist ein etwa 15 maliger Luftwechsel 
pro Stunde nötig ist, um den von den Maschinen er
zeugten Staub in den Rohrleitungen zu tragen, dann 
bedeutet die Zumischung von 15 bis 20 °/0 Frischluft 
einen zwei- bis dreimaligen Frischluftwechsel pro Stunde. 
Und wenn man weiter bedenkt, dass auf den Kopf der 
Arbeiterschaft in einem Saal der Textil-Industrie meist 
ein Luftraum von weit über 100 cbm kommt, dann be
deutet dieser Luftwechsel eine Zuführung von etwa 
300 cbm Frischluft pro Kopf und Stunde, was wohl jeder 
Hygieniker für überreichlich anerkennen wird.

Andere Firmen der Entstaubungs- und Lüftungs
Industrie, ich nenne hier die altbekannten Firmen Sich
tig in Karlsruhe, Pollrich & Co. in Düsseldorf, Johannes 
Haag A.-G. in Augsburg, es gibt aber noch zahlreiche 
andere, die jeder Interessent in dem Inseratenteil der 
Fachblätter leicht findet, versuchen das Auftreten der 
Zugluft dadurch zu vermeiden, dass sie zum Ersatz der 
abgesaugten Staubluft die gleiche oder eine etwas höhere 
Menge Frischluft in den Saal einführen w o l l e n  und 
die auch ihre Anlagen, wenn ihnen die genügenden 
Geldmittel dazu bewilligt werden, diesem Zweck ent
sprechend ausführen.

Ich betonte in dem letzten Satz das „W ollen“ . 
Diese Anlagen mit vollem Frischluftersatz sind nämlich 
im Sommer sehr schön und erfüllen auch ihren Zweck. 
Aber im W inter, der bekanntlich in unserem Klima
7 Heizmonate hat, gegenüber den 3 wirklichen heissen 
Monaten, wird der Zweck dieser Anlagen nicht erfüllt 
aus dem einfachen Grunde, weil diese Zweckerfüllung 
sehr hohe Kosten an Kohle zur Heizung und Befeuch
tung der zugeführten Frischluft erfordert; so dass die 
Besitzer solcher Arbeitssäle den Eintritt von Frischluft 
an kalten Tagen vollständig abdrosseln und nur die 
Saugventilatoren arbeiten lassen, zumeist aber auch 
noch die abdrosseln, weil bei deren voller W irkung die 
Zugluft in solchen Arbeitssälen unerträglich wird. D e m  
g u t e n  W i l l e n  d e r  M a s c h i n e n f a b r i k e n ,  
g e n ü g e n d  F r i s c h l u f t  a n z u  w ä r m e n  u n d

z u z u f ü h r e n ,  s t e h t  a l s o  d i e  A b n e i g u n g  
d e r  I n d u s t r i e l l e n  g e g e n ü b e r ,  d i e  h o h e n  
B e t r i e b s k o s t e n  d a f ü r  a u f z u w e n d e n .

Es ist also nicht richtig, dass der Katalog der 
Firma M aschinenfabrik A.-G. Balcke-Bochum z u m 
e r s t e n  M a l  den Hinweis darauf zeigt, dass Zug
erscheinungen bei Staubabsaugungen vermieden w er
den, denn die M aschinenfabrik Beth in Lübeck hat 
als erste Fabrik auf diesem Gebiet, wie gesagt, darauf 
schon vor ca. 20 Jahren hingewiesen und die anderen 
genannten und ungenannten Firmen sind schon vor an
nähernd 10 Jahren diesem Hinweis gefolgt und haben 
ihrerseits in ihren Katalogen auch schon seit dieser 
Zeit immer w ieder darauf hingewiesen.

Zum Schluss noch eine Frage: Die Firma Balcke- 
Bochum tritt wohl als jüngste Firma auf dem Gebiet 
von Entstaubungsanlagen auf, ist aber auf dem Gebiet 
von W asserkühlanlagen und Kondensationsanlagen a lt
bekannt. Dieser ihrer alten Spezialität ist wohl auch 
der Name „Luftkondensator“ entnommen. W enn Dampf 
kondensiert, so verwandelt er sich aus dem gasförmigen 
in den flüssigen Zustand. Unter kondensierter Milch 
z. B. versteht man Milch, die aus dem flüssigen in den 
festen Zustand übergegangen ist. Überall versteht man 
also unter Kondensation den Übergang eines Gases in 
den flüssigen oder einer Flüssigkeit in den festen 
Aggregatzustand.

W as aber ist kondensierte Luft? Man hat ja ge
wiss die Verflüssigung der Luft in den letzten Jahren 
erreicht. Das aber kann doch in dem vorliegenden 
Falle nicht gemeint sein. — Für eine Aufklärung dar
über würden die Leser des Aufsatzes „E ntstaubungs
und Entnebelungsanlagen“ in Heft 6 dieser Zeitschrift 
sicherlich dankbar sein.

Erwiderung des Verfassers der ersten 
Besprechung.

Es hat mir als Verfasser des Aufsatzes „E ntstau
bungs- und Entnebelungs-Anlagen“ fern gelegen, b e 
haupten zu wollen, dass die möglichst tangentiale Ein
führung von Anschlussleitungen in spitzem Winkel 
etwas Neues sei. W enn ich die Gegensätze von Fig. 75 
und 76 erwähne, so veranlasste mich dazu die T a t
sache, dass ich bei meinen jährlich etwa 700 Besich
tigungen noch so häufig unrichtige Anschlüsse fand. 
Auch dass ich noch keine Staubabsaugungs-Anlage — 
auch nicht in grösseren Betrieben — fand, in der für 
angemessene Luftzuführung gesorgt worden war, gab 
mir Veranlassung, solche auch in kleineren Anlagen an
zuregen und waren meine diesbezüglichen Ausführun
gen besonders auf Verbesserung von Staubabsaugungs
Anlagen gerichtet. D ass die Firma Beth in Lübeck seit 
15 Jahren zugfreie Anlagen, besonders für Textilfabri
ken gebaut hat, hindert nicht, dass es tatsächlich noch 
ungezählte Entstaubungs- und auch Entnebelungs
Anlagen gibt, bei denen Luftzuführung ein Faktor ist, 
mit dem nicht gerechnet war, wie dies mein Hinweis 
auf die sonst moderne Papierfabrik andeuten sollte. 
Die ferner aufgeführten Firmen sind mir bekannt, ich 
unterliess es, darauf hinzuweisen, weil ich nur Beispiele 
herausgreifen wollte, wie dies der Schlussatz meines 
Aufsatzes zum Ausdruck bringt.

Wenn ich ausführte, dass der Katalog der Firma 
Balcke-Bochum zum ersten Male den Hinweis darauf
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zeige, dass bei den Anlagen ü b e r a l l  und s t e t s  
g e n ü g e n d  F r i s c h l u f t  zugeführt werde, so ist 
dies entgegen der Ansicht des Herrn Roeder zutreffend. 
Ich wollte damit nicht gesagt haben, dass der Firma 
Balcke das Verdienst zustehe, als Erste eine Frisch
luftzuführung überhaupt zu bringen, sondern, dass sie 
eine solche in a l l e n  ihren Anlagen d u r c h z u f ü h 
r e n  angebe. Damit wird doch den Übelständen w irk
sam vorgebeugt, die ich als vorhanden erklärte und 
welche die Kritik des Herrn Roeder auch nicht ver
leugnet.

D ie Bezeichnung „Luftkondensator“ entnahm ich 
dem Kataloge der Firma Balcke, um objektiv zu bleiben. 
Es handelt sich hier um einen Kondensator zum Nieder
schlagen von Dampf, bei welchem Luft als Kühlmittel

dient. Es ist im allgemeinen nicht üblich, bei der Be
zeichnung des Kondensators die Materie zu nennen, 
welche kondensiert werden soll, z. B. Milch, Luft, son
dern es wird der Arbeitsvorgang oder die Konstruktion 
näher bezeichnet, wie z. B. Einspritzkondensator, Röh
renkondensator. Der Ausdruck Luftkondensator cha
rakterisiert also bei dem in Rede stehenden, der Firma 
Balcke patentamtlich geschützten Apparat den beson
deren Arbeitsvorgang in einfacher und zweckmässiger 
W eise. — Aus der Beschreibung zu der Entstaubungs
Anlage mit Heizungs- und Lüftungseinrichtung ging 
übrigens hervor, dass durch den betreffenden Apparat 
Luft erwärmt und nicht „kondensiert“ bezw. in flüs
sigen Zustand übergeführt werden soll.

W. D ü c h t i n g.

Gewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Unterlassene Invalidenversicherung eines Arbeiters.

Wer trägt den Schaden ?
Für ein Fabrikgebäude w ar ein Hausm eister ange

stellt worden, der in Gemeinschaft mit seiner Ehefrau 
die Reinigung des Gebäudes zu besorgen und den Fahr
stuhl zu bedienen hatte. Nach mehreren Jahren strengte 
die Frau des Hausm eisters gegen den Fabrikbesitzer 
Klage an, mit welcher sie Ersatz des Schadens ver
langte, der ihr dadurch entstanden sei, dass diese ganze 
Zeit hindurch keine Beiträge zur Invalidenversicherung 
für sie entrichtet worden seien.

Das Reichsgericht hat den Anspruch für unberech
tigt erklärt. Der beklagte Fabrikant, so heisst es in 
den Gründen, konnte nicht wissen, ob und in welcher 
W eise die Klägerin und ihr Ehemann die ihnen über
tragenen Arbeiten unter sich verteilten, und ob, bezw. 
in welchem M asse die Klägerin überhaupt Dienste w irk
lich verrichtete. Der Fabrikant wohnte nicht auf dem 
Grundstücke, und die Klägerin selbst hat zugegeben, 
dass der Fabrikant wenig Gelegenheit hatte, ihre T ätig
keit zu beobachten. Auch die verantwortlichen Stell
vertreter des Prinzipals konnten in dieser Beziehung 
keine W ahrnehmungen machen, da die von der Frau 
zu  verrichtenden Dienste hauptsächlich vor G eschäfts
beginn und nach Geschäftsschluss geleistet wurden.

Unter diesen Umständen war es in erster Reihe 
Pflicht der Klägerin selbst, darauf zu achten, dass ihr 
die Rechte, die übrigens auch mit Pflichten ihrerseits 
verbunden waren, gewahrt blieben, und es muss ihr als 
grobes Verschulden zugerechnet werden, wenn sie sich 
jahrelang nicht im geringsten um ihre Invalidenversiche
rung kümmerte, während dem auf Erkundigungen an
gewiesenen, nur zur Mitwirkung verpflichteten Beklag
ten nur ein m ässiges Verschulden zur Last fällt.

Die Klägerin kann also infolge überwiegenden eige
nen groben Verschuldens mit ihrem Ansprüche nicht 
durchdringen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 16. Juni 1914.)

Mangelnde Sicherheitsvorschriften in Fahrikbetrieben. 
Häftling des nur kaufmännisch gebildeten Geschäftsherrn.

Eine offene Handelsgesellschaft, die aus zwei kauf
männisch gebildeten Gesellschaftern bestand, betrieb 
ein grosses technisches Unternehmen. Der eine Prin

zipal hatte nun eine Anordnung in der Fabrik getroffen, 
die unsachgemäss war und gegen die bestehenden 
Sicherheitsvorschriften verstiess. Als sich infolgedes
sen ein Unfall ereignete und die Gesellschaft wegen des 
entstandenen Schadens in Anspruch genommen wurde, 
wandte diese ein, sie habe die gesamten gewerblich
technischen Angelegenheiten ihres Betriebes einem 
fachmännischen Beamten übertragen; nur der sei also 
für etwaige Verfehlungen gegen die bestehenden Sicher
heitsvorschriften verantwortlich.

Indessen hat das Reichsgericht die Schadensersatz
pflicht der Gesellschaft anerkannt. Sicherlich, so meinte 
der höchste Gerichtshof, hätte es der Beklagten frei
gestanden, unter den beiden Gesellschaftern eine T e i
lung der Arbeit dergestalt eintreten zu lassen, dass 
einem Gesellschafter die gewerblich-technische, dem 
anderen die kaufmännische Leitung des Unternehmens 
oblag, und wenn dann gelegentlich einer der Gesell
schafter in das ihm nicht anvertraute Gebiet eingriff 
und dort durch fehlerhafte Handlungsweise einen U n
fall verursachte, dann würde unter Umständen die An
nahme berechtigt sein, dass der fehlerhaft handelnde 
Gesellschafter die Gesellschaft nicht haftbar machte, 
weil er nicht eine ihm zustehende Verrichtung aus
führte.

Anders liegt der Fall aber hier. D ie Gesellschaft 
hat nicht das Recht, einen Zweig des Unternehmens 
von der verantwortlichen Tätigkeit der Geschäftsführer 
überhaupt auszuschliessen und die Verantwortung auf 
angestellte Betriebsbeam te abzuwälzen. Hat eine T ei
lung der Geschäfte unter den zur Geschäftsführung b e 
rufenen Gesellschaftern nicht stattgefunden, dann han
delt ein jeder von ihnen in allen Angelegenheiten der 
Gesellschaft in Ausführung ihm zustehender Verrich
tungen, und es kann, wenn es sich um gewerblich
technische Dinge handelt, die ihm unbekannt sind und 
zu deren Bearbeitung besonders technisch geschulte 
Beamte angestellt sind, sich nur fragen, ob den Ge
schäftsführer ein Verschulden trifft, das die Gesell
schaft gemäss § 903 der Reichsversicherungsordnung 
haftbar macht, wonach Unternehmer für alle Aufwen
dungen von Krankenkassen, Unterstützungskassen usw. 
aufzukommen haben, welche diese leisten mussten in
folge eines Unfalles, der durch vorsätzliche oder fahr
lässige Ausserachtlassung der Aufmerksamkeit herbei
geführt wurde, zu welcher der Unternehmer verpflichtet
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w ar — vorausgesetzt, dass derartige Feststellungen vom 
Strafgericht getroffen worden sind.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 23. Dez. 1914.)

Schadenersatzanspruch gegen ein Bergwerk wegen Er
schütterungen und Verbreitung übler Gerüche.

Die Ilseder Hütte zu Gross-Ilsede betreibt daselbst 
ein grosses Berg- und Eisenhüttenwerk, zu dem u. a. 
eine Benzol-, Teer- und Ammoniakfabrik gehören. Im 
Jahre 1858 gegründet, erweiterte sie 1860 ihren Betrieb 
durch Anlegung von Hochöfen und 1870 durch Koks
öfen. Im Jahre 1900 errichtete sie eine Gaszentrale, in 
der starke Dynamomaschinen betrieben werden. Der 
ganze Bergwerksbetrieb erstreckt sich bis nach Ö ls
burg, das zu 2/ä von >hm beherrscht wird. Hier be
treibt der Kaufmann G. ein Kolonial- und Kurzwaren
geschäft, das er 1902 durch einen Anbau erweiterte. 
Als nun in den nächsten Jahren seine Verhältnisse sich 
verschlechterten, führte G. dies auf die Einwirkungen 
des H üttenbetriebs zurück mit der Behauptung, sein 
Grundstück sei durch ihn um 15 000 Mark im W ert ge
sunken. Er erhob daher beim Landgericht Braunschweig 
Schadensersatzklage in Höhe von 10 000 Mark. Die 
Beklagte entgegnete, der Geschäftsrückgang G.s sei auf 
das Emporblühen der Konsumvereine zurückzuführen; 
den Hüttenbetrieb anders einzurichten, sei unmöglich. 
D as Landgericht erkannte den Anspruch an, soweit er 
sich gegen die Erschütterungen richtete.

Gegen dieses Urteil legten beide Teile Berufung 
beim Oberlandesgericht Braunschweig ein, das den gel
tend gemachten Anspruch auch hinsichtlich der S tö
rungen durch üble Gerüche anerkannte. Das Berufungs
gericht vertrat im Gegensatz zu dem Gutachten zweier 
Sachverständiger den Standpunkt, dass die Einwir
kungen durch die Gaszentrale' derartig seien, dass sie 
nicht geduldet zu werden brauchten. Es sei erwiesen, 
dass in den Zimmern G.s Gardinen und Pflanzenblätter 
infolge der Erschütterungen ins Schwanken geraten 
seien. Anders verhalte es sich mit den vom Kläger be- 
zeichneten Gebäuderissen; diese seien auf ungenügende 
Konstruktion zurückzuführen. W as ferner die üblen 
Gerüche anlange, so kämen bei Ostwind aus der Rich
tung der Kokerei starke Ammoniakgerüche her, die bei 
den Einwohnern allerhand Beschwerden hervorriefen. 
Das Berufungsgericht führte begründend weiter folgen
des aus:

Ist sonach die Erheblichkeit der Einwirkungen dar
getan, so ist nur noch der Einwand der Ortsüblichkeit 
zu untersuchen. Nun mag der Beklagten zugegeben 
werden, dass Ölsburg als Fabrikgegend anzusehen ist. 
In der Gemeinde besitzt sie etwa 3/4, in der Feldmark 2/3 
aller Grundstücke. Man muss daher sagen, dass sie 
den Ort völlig beherrscht. Die Beklagte behauptet, 
dass jedes deutsche Hochofenwerk derartige G as
maschinen wie sie habe; sie hat indessen weder b e 
hauptet noch dargetan, dass sich gerade in der Nähe 
von Gross-Ilsede ein solcher Hochofen noch befindet. 
Sie meint aber, ein derartiges Gross-Unternehmen wie 
das ihrige verleihe demselben den Charakter der O rts
üblichkeit. Eine solche Ansicht gut zu heissen, e r
scheint indessen höchst bedenklich, denn man kann 
nicht annehmen, dass die Einwohner ö lsburgs die Be
lästigungen ohne weiteres zu ertragen gewillt sind*. 
Der Nachweis der Ortsüblichkeit ist somit nicht gelun

gen, und der Kläger ist demnach auf Grund von §  26 
Gewerbeordnung berechtigt, Schadensersatz zu verlan
gen. D ass er überhaupt Schaden erlitten hat, ist nicht 
zweifelhaft; ohne Zweifel ist auch die Möglichkeit, in 
seinem Hause eine W ohnung zu vermieten, illusorisch 
geworden. Dass dieser Umstand auf den Verkaufswert 
einwirken muss, leuchtet ebenfalls ein. Nach m ensch- 
lischer Berechnung ist auch damit zu rechnen, dass das 
Unternehmen der Beklagten, das als durchaus lukrativ 
mit 18, 20 und 30 °/0 Dividende arbeitet, sich noch w ei
ter ausdehnen wird. W as die Art der Schadensberech
nung anlangt, so hat das Gericht auch hierin keine 
rechtlichen Bedenken. Das Verschulden des V orstan
des der Beklagten endlich ist darin zu erblicken, dass 
er trotz Kenntnis der störenden Einwirkungen den Be
trieb fortgesetzt hat.

Gegen dieses Urteil legte die beklagte Hütte Revi
sion beim Reichsgericht ein, mit der sie u. a. rügte, dass 
das Oberlandesgericht den Begriff der Ortsüblichkeit 
zu eng gefasst habe. Der 5. Zivilsenat des höchsten 
Gerichtshofes schloss sich der Vorinstanz an und wies 
das Rechtsmittel zurück.

(Urteil des Reichsgerichts vom 10. April 1915.)

Unfall beim Hobeln auf <ler Hobelmaschine.
W er einen Vertrag eingeht, z. B. einem anderen 

seine Hobelmaschine vermietet, hat die Verpflichtung, 
bei Erfüllung des Vertrags mit der erforderlichen Sorg
falt und Sachkunde vorzugehen. Er hat alles zu ver
meiden, was den anderen Vertragsteil schädigen könnte, 
er hat also die Hobelmaschine in einer der Verkehrsauf
fassung entsprechenden Beschaffenheit zu liefern, die 
insbesondere mit den durch die Unfallverhütungsvor
schriften der Berufsgenossenschaften vorgeschriebenen 
Schutzmitteln zur Verfügung zu stellen. T u t er das 
nicht, wird er schuldig und ist zum Schadensersatz 
wegen unerlaubter Handlung verpflichtet, er m üsste 
sich denn gerade bei seiner nachlässigen Handlungs
weise in Übereinstimmung mit dem ändern befunden 
haben, die z. B. darin gipfelte, die Anbringung eines 
Schutzmittels an der Hobelmaschine wegzulassen. Für 
den Richter ist in all solchen Fällen die eingehendste 
Prüfung des Tatbestands geboten.

Der selbständige Tischlerm eister E. hatte mit dem 
Stellmachermeister P. eine Vereinbarung dahingehend 
getroffen, dass er eigenes Holz in der W erkstatt des P. 
auf dessen Hobelmaschine gegen Entgelt hobeln durfte. 
Bei solchem Hobeln w ar er eines T ages nun mit der 
linken Hand in die Messer der Maschine gekommen und 
hatte sich dabei zwei Finger verstümmelt. Er verklagte 
den P., den er für den Unfall verantwortlich m achte, 
auf Schadensersatz; seine Klage wurde vom Land
gericht zur Hälfte, vom Oberlandesgericht vollständig 
abgewiesen. Das Reichsgericht hat jedoch das vor
instanzliche Urteil wieder aufgehoben. Der 3. Zivil
senat des obersten Gerichtshofes führte aus:

Der Kläger macht den Beklagten für die Folgen 
seines Unfalls deshalb verantwortlich, weil dieser ihm 
seine Hobelmaschine ohne die durch die Unfallverhü
tungsvorschriften der Berufsgenossenschaft vorgeschrie
bene Schutzvorrichtung zur Benutzung überlassen habe. 
D ass im Falle der Anbringung dieser Schutzvorrichtung 
der Unfall verhindert worden wäre, ist vom Berufungs
gericht bedenkenfrei angenommen worden. D as Be
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rufungsgericht hat nun ein Verschulden des Beklagten 
deshalb verneint, weil der Beklagte, der selbst bei sei
ner eigenen Arbeit das die Raschheit derselben hin
dernde Schutzmittel' stets weggelassen habe, habe an
nehmen dürfen, dass auch der Kläger mit der W eg
lassung deselben einverstanden gewesen sei, wie dies 
ja  auch tatsächlich bei der wiederholten früheren Be
nutzung der Maschine durch den Kläger geschehen sei. 
Diese Annahme ist nicht frei von rechtlichen Bedenken. 
Es ist nicht festgestellt, dass der Kläger die Unfall
verhütungsvorschriften und das Vorhandensein des 
Schutzm ittels kannte. Insbesondere ist die bestrittene 
Behauptung des Beklagten nicht für erwiesen erachtet 
worden, dass die Parteien bei der erstmaligen Be
nutzung der Maschine über .d ie  Verwendung des 
Schutzmittels gesprochen und dass der Kläger sie für 
unnötig erklärt habe. Ohne weiteres war jedoch der 
Beklagte, wenn er mit der ihm obliegenden Sorgfalt 
handeln wollte, nicht zu der Annahme befugt, dass der 
Kläger auf das Schutzmittel keinen W ert lege und mit 
dessen W eglassung einverstanden sei. Der Kläger 
durfte darauf vertrauen, dass der Beklagte als Eigen
tümer und sachverständiger Kenner ihm die M aschine 
in einem verkehrsgemässen Zustand überlasse, und der 
Beklagte m usste sich, sofern eine gegenteilige Mei
nungsäusserung des Klägers vorlag, sagen, dass der 
Kläger die Maschine in solchem Zustand wünsche. Die 
Verneinung des Verschuldens ist daher, wie die Revi
sion mit Recht rügt, nicht zureichend begründet. Zur 
Entscheidung über die Verschuldensfrage ist die Sache 
insbesondere deshalb nicht geeignet, weil nicht fest
steht, ob der Kläger vor dem Unfälle die Schutzvorrich
tungen kannte und sich mit der W eglassung des Schutz
mittels einverstanden erklärt habe. D arüber, ob den 
Kläger ein m itwirkendes Verschulden treffe, hat sich 
das Berufungsgericht bisher nicht ausgesprochen. Es 
kommt insbesondere in Betracht, oß dem Kläger, wie 
der Beklagte behauptet hat, ein leichtsinniges Verhal
ten bei Ausführung der Arbeit zur Last fällt. Sonach 
w ar das Urteil aufzuheben und die Sache zur Verhand
lung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück- 
zuverweissen. (W ert des Streitgegenstandes in der 
Revisionsinstanz: 6700—8200 Mark.)

(Urteil des Reichsgerichts vom 2. März 1915.)

Unfall eines Ziegeleiarbeiters mul der Regressanspruch der
Berufsgenossenschafi gegen den Ziegelcibesitzer.
Nach § 230 St.G.B. trifft den, der durch Fahrlässig

keit die Körperverletzung eines anderen verursacht, 
dann erhöhte Strafe, wenn er zu der Aufmerksamkeit, 
die er ausser acht liess, vermöge seines Amts, Berufs 
■oder Gewerbes besonders verpflichtet war. Diese Be
stimmungen bildeten die Grundlage eines Zivilprozes
ses, der jetzt dem Reichsgericht zur Entscheidung vor
lag. Aus der Prozessgeschichte ist folgendes hervor
zuheben :

Der Zigeleibesitzer W egener, Inhaber der Hen- 
nigendorfer Dampfziegelei, hat in seinem Betrieb einen 
Trockenbagger aufgestellt, den der Arbeiter F. zu ölen 
und zu schmieren hatte. Bei dieser Beschäftigung ver
unglückte der letztere im Juni 1910 dadurch, dass er 
durch das Getriebe schwere Oberschenkel- und H and
quetschungen davontrug. Er wurde daraufhin im Ver
bandskrankenhaus zu Klarberge behandelt und ver

pflegt, wofür die Ziegelei-Berufsgenossenschaft die 
Kosten bezahlte. Diese verlangte nun ihrerseits mit 
der Klage beim Landgericht Berlin Ersatz der für den 
Verunglückten gemachten Aufwendungen gemäss §  136 
des Gewerbe-Unfallversichei'ungsgesetzes, wurde in
dessen abgewiesen, da auf Grund der Beweisaufnahme 
angenommen worden war, dass auch bei Anbringung 
einer Schutzvorrichtung das ö len  und Schmieren nicht 
ohne Gefahr hätte ausgeführt werden können. Gegen 
dieses Urteil legte die Berufsgenossenschaft Berufung 
beim Kammergericht Berlin ein, indem sie betonte, der 
Beklagte habe mit der Tatsache rechnen müssen, dass 
die Arbeiter verbotswidrig handeln würden. Demgegen
über wandte W. ein, er habe persönlich den Betrieb 
nicht geleitet, dies vielmehr seinem Betriebsführer Ho. 
übertragen. Das Berufungsgericht gelangte im Gegen
satz zur Vorinstanz zur Verurteilung des Beklagten aus 
folgenden Gründen:

Die Klägerin fordert von dem Beklagten W. als 
Betriebsunternehmer Erstattung der Aufwendungen, 
die sie infolge des Unfalls des in dem Betrieb ver
unglückten Arbeiters F. gemacht hat und noch machen 
wird. Die Haftung des Beklagten ergibt sich aus § 230 
St.G.B. Darnach hat W. und sein Betriebsleiter die 
Anbringung einer Schutzvorrichtung dann fahrlässig 
unterlassen, wenn sie den voraussehbaren Erfolg nicht 
voraussahen, ihn aber bei Anwendung der nötigen Sorg
falt voraussehen mussten. Nach §  120 a der Gew erbe
ordnung ist nun der Gewerbeunternehmer verpflichtet, 
die Arbeitsräume, Maschinen und Gerätschaften so ein
zurichten und zu unterhalten und den Betrieb so zu 
regeln, dass die Arbeiter gegen Gefahren für Leben 
und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur 
des Betriebs gestattet. So waren alle Zahnräder an 
der Einlaufstelle zu verdecken, sofern nicht schon 
durch ihre Lage genügender Schutz gewährt ist. W. 
betreibt seit 20 Jahren eine Zementfabrik und Ziegelei, 
Ho. w ar als sein Betriebsleiter tätig. Beide w aren da
mit vertraut, dass die Arbeiter trotz der Gefahren des 
maschinellen Betriebs infolge täglicher Gewöhnung 
sorgloser werden. W. hätte die Gefährlichkeit des 
ungeschützten Antriebes erkennen müssen. Beide ken
nen und kannten auch das Bestreben der Berufsgenos
senschaft, durch Einfügung von Schutzvorrichtungen 
den die M aschine bedienenden Arbeiter vor Unfällen 
zu schützen. Hieraus folgt, dass sie bei Anwendung 
der erforderlichen Aufmerksamkeit und infolge ihrer be
sonderen Kenntnis hätten voraussehen müssen, dass der 
Arbeiter F. sich weder durch Vorschriften oder Erm ah
nungen, noch durch das am Bagger angebrachte W ar
nungsschild daran abhalten lassen würde, die um
gehenden Teile des Baggers auch während des Be
triebs zu ölen. Es w ar ihre Pflicht, die Unfallstelle mit 
einer ordnungsmässigen Schutzvorrichtung zu versehen; 
denn es w ar zu vermuten, dass der Arbeiter die weg- 
schiebbare 'Dachpappenverdeckung beiseite schieben 
würde. H ätte W . die Kammräder mit einer geeigneten 
Vorrichtung versehen lassen, so würde sich der Unfall
H.s nicht zugetragen haben. Darauf, dass er den Be
trieb nicht persönlich leitete, vermag sich der Beklagte 
nicht zu berufen.

Dieses Urteil focht W. mit der Revision beim 
Reichsgericht an, die jedoch vom 6. Zivilsenat des 
höchsten Gerichtshofs zurückgewiesen w urde: Das



116 S O Z I A L - T E C H N I K 9. H eft

Berufungsgericht, so führte der Senat aus, nimmt ohne 
rechtlichen Verstoss an, dass eine Schutzvorrichtung 
erforderlich war. Mit Recht ist es weiter der Meinung, 
dass der Betriebsunternehmer die Gefährlichkeit hätte 
erkennen müssen. Alle Schuld aber auf den Betriebs
leiter zu übertragen, erscheint nicht gerechtfertigt.

(Urteil des Reichsgerichts vom 15. April 1915.)

Kleine Mitteilungen.

Über Kraftbedarf von Saugzuganlagen.
(„Zeitschrift für D am pfkessel- und M aschinenbetrieb^, 

Jahrg. 38, Heft 11.)
V on O. B r a n d t .

Im Gegensatz zu anderen Autoren stellt der Ver
fasser die Frage des Kraftbedarfs von Saugzuganlagen 
als einen Einzelfaktor bei der Beurteilung der W irt
schaftlichkeit dar. Allgemein für ein bestimmtes Saug
zugsystem genaue Angaben über den Kraftbedarf zu 
machen, ist nicht angängig, da bei jedem System der 
tatsächlich sich einstellende Kraftbedarf abhängig von 
der Beschaffenheit der zu bedienenden Anlage ist. 
Wichtig für die Errichtung einer Saugzuganlage mit 
möglichst geringem Kraftbedarf ist. die zweckmässige 
Anordnung der Anlage, die eingehende Prüfung der 
Frage des Antriebs, die mehr oder minder reichliche 
Bemessung der Anlage im Zusammenhang mit ihrer Re
gulierfähigkeit und die Güte der Ausführung. Da bei 
indirekt wirkenden Saugzuganlagen die Abmessungen 
des Ventilators sehr gering ausfallen, kann er an der 
auch hinsichtlich des Kraftbedarfs geeignetsten Stelle 
angeordnet werden. Bei direkt wirkenden Anlagen da
gegen wird für die Unterbringung des reichlich dimen
sionierten Ventilators oft eine Verlängerung der Rauch
kanäle und ein besonderer G ebäudeanbau erforderlich. 
Durch diese Massnahmen im Verein mit dem erforder
lichen Verbindungsstück zwischen Säugöffnung des 
Ventilators und Rauchgasfiihrung und den erforderlichen 
Umstellklappen werden die W iderstände, d. h. Kraft
bedarf, wesentlich erhöht. Bei direkt wirkenden An
lagen sind ausser den W iderständen auf der Saugseite 
auch die an der Druckseite zu beachten, b.esonders 
dann, wenn der Ventilator in eine vorhandene Schorn
steinanlage eingebaut wird und die Verbindung der 
Ausblaseöffnung des Ventilators mit dem Schornstein 
gewisse Krümmungen erhalten muss. Im Gegensatz 
hierzu treten bei einer indirekt wirkenden Anlage die 
Gase aus dem Rauchkanal unmittelbar in den Schorn
stein. W ichtig für die Bestimmung des Kraftbedarfs 
ist auch die Kenntnis der Grenze, bis zu welcher die 
Anlage unter Ausnutzung der natürlichen Zugkraft des 
Abzugsschlotes ihren Dienst versieht, ohne dass der 
Ventilator benutzt werden muss. Auch bei dieser Fest
stellung ist die indirekt wirkende Saugzuganlage im 
Vorteil. Zum Schlüsse macht der Verfasser noch einige 
vergleichende Angaben über die Steigerung des Kraft
verbrauchs bei zunehmender Entfernung der Sauganlage 
von den Kesseln. M.

(„Braunkohle“ 1915, Heft 3.)

Literatur.
S o z i a l e  F ü r s o r g e  u n d  d e u t s c h e r  

S i e g e s w i l l e .  Dieser Vortrag des Präsidenten 
des Reichsversicherungsamts Dr. Dr. P a u l  K a u f 
m a n n  ist als eine der „Deutschen Reden in schw erer 
Zeit“ gehalten und zugunsten des Roten Kreuzes sowie 
anderer W ohlfahrtsunternehmungen auch ausserhalb 
Berlins wiederholt worden und hat allerorts verdienten 
Beifall gefunden. Seine Herausgabe als Druckschrift 
im Verlage von Franz Vahlen in Berlin ist daher 
willkommen. Der hervorragende Kenner unserer 
Sozialversicherung legt in dieser neuen Veröffent
lichung dar, welch grossen Schatz nationaler W erte 
das deutsche Volk gerade jetzt in der schweren 
Kriegszeit in seiner sozialen Fürsorge besitzt. Er zeigt, 
w ie dieses W erk hoher staatsm ännischer Einsicht und 
warmherziger Bruderliebe versöhnend und einigend 
gewirkt, unsere Volksgesundheit und W ehrkraft ge
stärkt hat, wie es zu einer Quelle unseres begeisterten 
Siegeswillens geworden ist und wie seine Einrich
tungen und Mittel auch dazu dienen, die durch den 
Krieg geschaffenen wirtschaftlichen Notlagen zu lindern.

Die nach Inhalt und Form bem erkenswerten, lehr
reichen Darlegungen K a u f m a n n s  verdienen w ei
teste Verbreitung, insbesondere in den Kreisen, die 
unsere soziale Gesetzgebung bisher noch nicht in ihrer 
vollen Bedeutung gewürdigt haben. Preis der D ruck
schrift 50 Pf., bei grösseren Partieen Ermässigung.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

Seine M ajestät der König haben Allergnädigst ge
ruht, den bisherigen G ewerbeinspektor Dr. B r a n d e s  
in Oppeln zum Regierungs- und Gew erberate, den Ge
w erberat T o b i a s  in Nordhausen bei seinem Aus
scheiden aus dem Staatsdienste den Titel Geheimer 
G ewerberat zu verleihen.

Dem Regierungs- und Gewerberate Dr. B r a n 
d e s  ist vom 1. Februar d. Js. ab die etatm ässige Stelle 
eines gewerbetechnischen Rates bei der Regierung in 
Posen verliehen worden. Gleichzeitig ist er zum Auf
sichtsbeam ten im Sinne des § 139 b der G ew erbeord
nung für den Bezirk dieser Regierung bestellt worden.

Der G ew erbeassessor D e r d a c k  in Saarbrücken 
ist zum Gewerbeinspektor ernannt und vom 1. März 
d. Js. ab endgültig mit der Verwaltung der G ew erbe
inspektion Saarbrücken-Stadt beauftragt worden.

Der Gew erbeassessor P e r k o  ist zum 1. März 
d. Js. von Frankfurt a. M. nach Arnsberg versetzt und 
mit der Vertretung des zu den Fahnen einberufenen 
dortigen G ewerbeinspektors beauftragt worden.

Dem Gew erbeassessor W i n t e r h a g e r  in Cassel 
ist eine etatm ässige Hilfsarbeiterstelle verliehen worden.

Zum 1. April d. Js. sind versetzt w orden:
Der Gew erbeassessor S c h a l k  von Gleiwitz nach 

Berlin zur Vertretung des G ewerbeinspektors in Ber
lin SW ., der Gew erbeassessor Dr. U t s c h  von O sna
brück nach Nordhausen zur Verwaltung der G ew erbe
inspektion Nordhausen, der G ew erbeassessor G o e 1 d - 
n e r von Schweidnitz nach Berlin zur Verwaltung der 
Hilfsarbeiterstelle bei der Gewerbeinspektion N. und 
der Gewerbeassessor H o 11 h ö f e r von Minden nach 
Berlin zur Verwaltung der Hilfsarbeiterstelle bei der 
Gewerbeinspektion Berlin C.

Für die S chriftle itung verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in B erlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 81.
Druck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Technische Gesichtspunkte der Kriegsbeschädigtenfürsorge.
V on D r.-Ing. K o n r a d  H a r t  m a n n ,  Senatspräsident im R eichsversicherungsam t und H onorarp ro fessor.

Die w ichtigste sozialwirtschaftliche Aufgabe aer 
G egenwart ist die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten. 
Zu diesen gehört die grosse Zahl der Kriegskrüppel 
(Kriegsverletzte, Kriegsverstümmelte), die in der Be
wegungsfreiheit ihrer Glieder und in ihrer Körperhal
tung dauernd schwer beeinträchtigt sind, und ferner die 
sicher nicht minder grosse Zahl der Kriegsteilnehmer, 
die eine schw ere Schädigung des Sehens, Hörens, 
Sprechens erlitten haben oder sonst durch Erkrankung 
auf die Dauer oder doch auf lange Zeit in ihrem G e
sundheitszustand erheblich gestört sind.

Diesen Opfern des Krieges eine möglichst w eit
gehende Fürsorge angedeihen zu lassen, ist nicht nur 
eine Ehrenpflicht von Staat und Volk, sondern auch eine 
wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit allergrösster 
Bedeutung. Es haben sich daher schon von der Zeit 
des Kriegsausbruchs an zahlreiche Stimmen erhoben, 
die das Interesse weitester Kreise für die Kriegsbeschä
digtenfürsorge weckten und für deren Ausgestaltung die 
verschiedensten Vorschläge machten.

Wohl am eindringlichsten haben die Aufklärungen 
gewirkt, die von der D e u t s c h e n  V e r e i n i g u n g  
f ü r  K r ü p p e l f ü r s o r g e  ausgingen, da diese Er
m unterungen und Mahnungen sich gründen konnten auf 
die reichen Erfahrungen, die von der Vereinigung in 
ihrem segensreichen Vorgehen seit Jahren erworben 
worden sind. Die Vereinigung ist im Jahre 1909 be
gründet worden zum Zweck „der Förderung der Krüppel
fürsorge im Deutschen Reiche, insbesondere durch 
Sammlung aller an ihr beteiligten Faktoren“ . Vor
sitzender ist der W irkl. Geh. Ober-M edizinalrat Prof. 
D r . D i e t r i c h  in Berlin. Für die schon vor dem 
Kriege durchgeführte Krüppelfürsorge sind teilweise 
schon seit vielen Jahren besondere Einrichtungen ge
schaffen worden, deren Zahl vor einiger Zeit 138 betrug, 
davon 54 Krüppelheime mit über 5000 Betten. Die 
Vereinigung gibt eine im Verlage von Leopold Voss, 
Leipzig und Hamburg, erscheinende „Zeitschrift für 
Krüppelfürsorge“ heraus. Sie wird redigiert von dem 
Schriftführer der Vereinigung, dem Direktor und leiten
den Arzt der Berlin-Brandenburgischen Krüppel-Heil- 
und Erziehungsanstalt, Professor D r . K o n r a d  B i e -  
s a l s k i  (Berlin W 62, Bavreutherstr. 13). Diesem 
Manne ist es besonders zu danken, wenn überall im 
Deutschen Reiche die Überzeugung sich Bahn brach, 
dass eine geordnete und auf den Erfahrungen unserer

hochentwickelten ärztlichen W issenschaft und Technik, 
unserer sozialen Einrichtungen beruhende Fürsorge den 
vielen Tausenden, die durch Krieg schwer an ihrer G e
sundheit, ihrem Körperbestand geschädigt werden, 
nicht nur Hilfe bringen kann und wird, sondern sie auch 
der Volksgemeinschaft als nützliche Glieder, die sie vor 
dem Kriege waren, zurückzugeben vermag.

Es sind namentlich die Schriften „Kriegskrüppel
fürsorge. Ein Aufklärungswort zum Tröste und zur 
M ahnung“ und „Die ethische und wirtschaftliche Be
deutung der Kriegskrüppelfürsorge“ , durch die P ro 
fessor D r . B i e s a 1 s k i weite Kreise zur M itarbeit bei 
den Massnahmen der Fürsorge erfolgreich aufrief.

Zahlreiche Veröffentlichungen in der Zeitungs
presse, in Fachzeitschriften, Vorträge, Versammlungen, 
amtliche Konferenzen haben in letzter Zeit die grosse 
Aufgabe behandelt, und die vielfachen Vorschläge haben 
auch schon zur praktischen Durchführung an verschie
denen Stellen geführt. Allerdings sind technische Ge
sichtspunkte dabei fast gar nicht behandelt worden. 
Da aber solche nicht unbeachtet bleiben dürfen, wenn 
nicht Fehlgriffe und Enttäuschungen den Erfolg der 
Massnahmen in vielen Fällen vereiteln sollen, so wird 
es notwendig sein, dass auch technische Stimmen sich 
hören lassen. Dazu mögen nachstehende Darlegungen 
anregen.

Die bisher erfolgten eingehenden Erörterungen 
haben Klarheit dahin geschaffen, dass die Kriegsbeschä
digtenfürsorge umfassen m uss: eine weitgehende
H e i 1 p f 1 e g e , die gesetzlich bestimmte R e n t e n 
g e w ä h r u n g  und eine dauernde A r b e i t s f ü r 
s o r g e .

Die H e i 1 p f 1 e g e ist eine Aufgabe der H e e 
r e s v e r w a l t u n g ,  die den festen Willen bekundet 
hat und ihn in ihren Heil- und Pflegeanstalten sowie in 
den angegliederten Lazaretten u. dgl. in die T at umsetzt, 
den durch den Krieg in ihrer Gesundheit beschädigten 
Kriegsteilnehmern durch ein mit allen Mitteln der ärz t
lichen W issenschaft und Technik durchgeführtes Heil
verfahren eine möglichst vollständige W iederherstel
lung zu gewähren. Ärztliche Kunst ist aber in D eutsch
land so hoch entwickelt, die Anstalten sind dank der 
aller Orten in höchstem G rade vorhandenen Hilfsbereit
schaft so vorzüglich eingerichtet und geleitet, die T ech
nik hat gerade in den letzten Jahren den Heilmethoden 
so vorzügliche Mittel zur Verfügung gestellt, dass man
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das vollste Vertrauen auf die beste Durchführung der 
Heilbehandlung haben kann. Die Chirurgie, unter
stützt von einer ausgezeichneten Instrumententechnik, 
die Röntgentechnik, Anwendung von W ärme durch 
Heissluft- und Dampfbäder, von elektrischen Strömen 
verschiedener Art leisten wertvollste Hilfe.

Das Ziel der Heilpflege ist nicht nur die Heilung 
von W unden und Krankheiten, sondern die höchstm ög
liche W iederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Für die 
hierbei zum Erfolge führenden Heilverfahren bietet die 
gleichem Ziele zustrebende Behandlung der U n f a l l 
v e r l e t z t e n  ein bedeutsam es Vorbild. Die nam ent
lich in den von B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  
eingerichteten oder benutzten Heilanstalten durchgebil
deten Methoden und erzielten Erfolge finden nun für 
die Behandlung der Kriegsbeschädigten Verwendung, 
auch unmittelbar dadurch, dass Krankenhäuser von den 
Berufsgenossenschaften der Heeresverwaltung für die 
Unterbringung von Verwundeten oder im Felde Er
krankten zur Verfügung gestellt worden sind. Ebenso 
haben die Landesversicherungsanstalten ihre Kranken
häuser, Lungenheilstätten und Genesungsheime zum 
grossen Teile für die Kriegskrankenpflege bereitgestellt. 
In welchem Umfang diese und die berufsgenossen
schaftlichen Anstalten tatsächlich bis zum Jahresschluss
1914 in Anspruch genommen worden sind, ergibt eine 
im Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts für 
das Jahr 1914 mitgeteilte Aufstellung (Amtliche Nach
richten Nr. 2 vom 15. Februar 1915).

Ein wichtiger Teil der Heilbehandlung fällt der 
chirurgischen und mechanischen O r t h o p ä d i e  zu. 
Sie wird gestützt und ergänzt durch die m ediko-mecha- 
nische Behandlung, durch Übungen mit geeigneten 
Turngeräten, durch besondere in neuerer Zeit einge
führte Apparate zum Beugen und Strecken von Körper
gliedern oder zur Ausübung von Druck oder Zug auf 
sie und schliesslich durch die Anwendung künstlicher 
Glieder. Die Anpassung und Unterweisung im Ge
brauch solcher Hilfsmittel ist ein Teil der Heilbehand
lung, dessen Durchführung von der Heeresverwaltung 
gleichfalls als ihre Aufgabe erachtet wird.

Der grosse Bedarf an solchen künstlichen Gliedern 
wird deren Herstellung sicher fördern. Es genügt nicht 
mehr, dass solche Hilfsmittel lediglich vom „B anda
g isten“ gestaltet werden. Der behandelnde Arzt wird 
für die Durchbildung des Apparates im einzelnen Fall 
massgebend sein; daher wird es sich sehr empfehlen, 
die Apparate möglichst in W erkstätten hersteilen zu 
lassen, die den Heilanstalten angegliedert sind; es kann 
dann das Anpassen, das nicht selten eine wiederholte 
Änderung des Hilfsmittels bedingt, leichter und zweck
entsprechender erfolgen. Diese Angliederung ist auch 
in manchen Krüppelanstalten, z. B. in der von Professor 
Dr. Biesalski geleiteten, schon durchgeführt.

Es kommt auch vielfach nicht nur die Zuhilfenahme 
künstlicher Glieder in Frage, sondern aucfi die Zu
fügung von Apparaten, sogenannten Arbeitsprothesen, 
die lediglich an Stelle des künstlichen Gliedes zur Aus
führung gewisser Arbeitsleistungen angelegt werden.

Die gesamte mechanische O rthopädie ist sicher 
noch einer weitgehenden Verbesserung fähig, wie sie in 
einigen Anstalten schon angestrebt ist. D er zurzeit 
noch bestehende Mangel in der Durchbildung der ortho
pädischen Apparate erklärt sich wohl daraus, dass b is

her überhaupt der O rthopädie nicht so grosse Bedeu
tung zuerkannt wurde, wie sie jetzt infolge des Krieges 
erwachsen ist. Es sollen in den deutschen Universi
täten nur zwei Lehrstühle für Orthopädie bestehen. 
Hierin wird sicher bald die erforderliche Besserung 
eintreten.

Der Erfolg der Heilpflege hängt natürlich von der 
ä r z t l i c h e n  B e h a n d l u n g  ab, die es verstehen 
muss, sich aller der bezeichneten Hilfsverfahren und 
Hilfsmittel sachgem äss zu bedienen. Hierin ist natur- 
m äss zuerst auch manche Unvollkommenheit entstan
den. Der Mangel an erfahrenen Spezialärzten w ird 
jedoch stetig kleiner, da das Interesse der Ärzte sich 
immer mehr der besonderen Aufgabe zuwendet. Es 
sind auch Kurse eingerichtet worden, in denen Ärzte 
für die Eigenart der Heilbehandlung von K riegsbeschä
digten ausgebildet werden. So ist zu hoffen, dass die 
ärztliche Hilfe in steigendem Masse, so w underbare 
Erfolge erzielen wird, wie es bisher schon in einzelnen 
Anstalten geschah. In der vorhin erwähnten Aufklä
rungsschrift beschreibt Professor Dr. Biesalski eine 
Iganze Reihe von Fällen mit den erstaunlichsten Heil
erfolgen, die sich dadurch kennzeichnen, dass Verletzte 
mit schwerem Gliederverlust, mit starker Beeinträch
tigung der Körperbeweglichkeit wesentlich in ihrem 
Zustand gebessert und zur Arbeitsleistung, oft in hohem 
G rade wieder fähig geworden sind.

Man kann aus diesen Tatsachen schliessen, dass 
bei vollkommen sachgem ässer Behandlung, beim besten 
W illen und bei grösser Anpassungsgeschicklichkeit des 
Verletzten das Ziel, dem die Heilpflege zustrebt, voll
kommen erreicht werden kann. Nicht immer aber w er
den diese Voraussetzungen zusammen vorhanden sein, 
und daher werden in vielen Fällen mindere Erfolge ent
stehen. Die praktische Durchführung der weiter zu 
besprechenden Fürsorgemassnahmen muss mit diesen 
Fällen umsomehr rechnen, als sie schwieriger zu be
handeln sind als die anderen mit den günstigsten Ver
hältnissen.

Die Kriegsbeschädigtenfürsorge umfasst weiter die 
R e n t e n g e w ä h r u n g  und die etwa ausser ihr noch 
einsetzenden Unterstützungen. Die Rentenfürsorge ist 
für die Offiziere durch das O f f i z i e r p e n s i o n s 
g e s e t z  vom 31. Mai 1906 (Reichs-Gesetzblatt 1906,
S. 565), ergänzt durch das Gesetz vom 4. August 1914 
über die Kriegsversorgung von Zivilbeamten (Reichs
G esetzblatt 1914, S. 335), für zur Klasse der U nter
offiziere und Gemeinen gehörenden Personen des Sol
datenstandes durch das M annschaftsversorgungsgesetz 
vom 31. Mai 1906 (Reichs-G esetzblatt 1906. S. 593) ge
regelt.

Hiernach haben die Offiziere, die infolge einer 
D ienstbeschädigung zu jedem M ilitärdienst unfähig 
werden, Anspruch auf Pension. Daneben haben sie 
Anspruch auf eine Kriegszulage und beim Verlust einer 
Hand, eines Fusses, der Sprache, des Gehörs auf beiden 
Ohren und bei Verlust oder Erblindung beider Augen 
Anspruch auf eine Verstümmelungszulage, die auch ge
währt werden kann bei Störungen der Bewegungs- und 
Gebrauchsfähigkeit der Gliedmassen, wenn die Störung 
so hochgradig ist, dass sie dem Verluste des Gliedes 
gleich zu achten ist, dann auch bei Verlust oder E r
blindung eines Auges im Falle nicht völliger G ebrauchs
fähigkeit des anderen Auges und bei ändern schweren
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Gesundheitsstörungen, die fremde Pflege und W artung 
nötig machen. (

Unteroffiziere und Gemeine haben nach dem 
M a n n s c h a f t s v e r s o r g u n g s g e s e t z  Anspruch 
auf eine Rente, wenn und solange ihre Erwerbsfähigkeit 
infolge einer Dienstbeschädigung aufgehoben oder um 
wenigstens zehn Prozent gemindert ist. Die Rente 
richtet sich nach den D ienstgrad und nach dem Grad 
der Erwerbsunfähigkeit. Bei der Beurteilung der letzte
ren ist der vom Verletzten vor seiner Einstellung in den 
M ilitärdienst ausgeübte Beruf zu berücksichtigen. Ne
ben diesem Rentenanspruch haben die Kriegsbeschä
digten Anspruch auf eine Kriegszulage und unter den 
vorerwähnten, für die Offiziere geltenden V oraus
setzungen auch Anspruch auf eine Verstümmelungszu
lage. Kriegs- und Verstümmelungszulage verbleiben 
den Kriegsbeschädigten, solange die bezeichneten Vor
aussetzungen zutreffen, also z. B. beim Verlust der er
wähnten Gliedmassen, bis an ihr Ende. Die infolge 
D ienstbeschädigung einsetzende Offizierspension wird 
so lange gewährt, wie die Dienstfähigkeit infolge der 
D ienstbeschädigung aufgehoben ist. Die M ilitärrente 
der Unteroffiziere und Gemeinen unterliegt der Ände
rung nach den im Laufe der Zeit entstehenden Grad der 
Erwerbsunfähigkeit und kann schliesslich auch unter 
den bezeichneten Verhältnissen ganz aufgehoben w er
den.

Es ist in letzter Zeit vielfach eine Änderung der 
M ilitärversorgungsgesetze als notwendig erklärt w or
den, so dass vielleicht die Bestimmungen über die 
Voraussetzungen, unter denen namentlich Kriegs- und 
Verstümmelungszulage gewährt werden, eine andere, 
zur Beseitigung laut gewordener Zweifel geeignetere 
Fassung erhalten.

Diese verschiedenen Bezüge und die sonst aus 
W ohlfahrtseinrichtungen der verschiedensten Art flies
senden U n t e r s t ü t z u n g e n  werden von den 
Kriegsbeschädigten, die vollkommen oder nahezu völlig 
erwerbsunfähig sind, nicht nur Not und Elend fern
halten, sondern auch ihren Lebensunterhalt sichern. 
Für die minder Geschädigten wird die Höhe der Ren
ten usw. allerdings nicht die ganze Lebenshaltung 
decken können; solche Personen müssen den ihnen ver
bliebenen Teil ihrer Arbeits- und Erwerbsfähigkeit 
verwerten. Das ist auch notwendig im sozial-w irt
schaftlichen allgemeinen Interesse wie im persönlichen 
Interesse des Einzelnen. D er grosse Krieg vernichtet 
H underttausende unserer Volksgenossen; eine unge
heure Menge von W issen und Arbeitskraft geht unserm 
Volk verloren. Andrerseits stehen uns nach dem 
Kriege grosse Aufgaben bevor. Vieles, was in langen 
Jahren Handel und Industrie, namentlich in den Be
ziehungen zum Ausland geschaffen haben, ist vernichtet 
oder doch schw er geschädigt. Grosse W erte des Volks
w ohlstandes sind zerstört. Da bedarf es der ganzem 
Kraft des deutschen Volkes, um w ieder aufzubauen, das 
Verlorene wieder zu gewinnen. Dazu muss die ganze 
Arbeitskraft angespannt werden, und das hohe Vater
lands- und Pflichtgefühl, das unsere Kämpfer zu gewal
tigen Taten, zum Ertragen unerhörter Strapazen an
spornt, wird sicher auch diejenigen, die vor dem Feinde 
an ihrer Gesundheit geschädigt worden sind, mit dem 
festen Willen erfüllen, nicht zu nutzlosen Renten
empfängern und W ohltatenheischenden herabzusinken,

sondern die ihnen verbliebene Erwerbsfähigkeit nach 
wie vor auszunutzen' zum Wohle der Gesamtheit. Das 
gebietet auch das persönliche Interesse jedes Einzel
nen. In der Arbeit wird der Kriegsbeschädigte sich 
aufraffen aus dem niederdrückenden Gefühl, ein über
flüssiges Glied der menschlichen Gesellschaft geworden 
zu sein; die Arbeit wird die traurigen Gedanken über 
die Schädigung der Gesundheit, die schweren Sorgen 
um die Zukunft verscheuchen. Sie wird dem Kriegs
beschädigten wieder Vertrauen zu sich selbst geben 
und in ihr wird er wieder Befriedigung finden. Der 
erzielte Lohn wird die Mittel zur Lebensführung ver
stärken und diese besser gestalten.

Zur W iederaufnahme lohnender Arbeit, zum W ie
dereintritt in das Erwerbsleben bedürfen die meisten 
Kriegsbeschädigten wirksamen Beistandes. Die Kriegs
beschädigtenfürsorge hat dafür für viele Zehntausende 
auch die w irtschaftlich-soziale Aufgabe der A r b e i t s -  
f ü r s o r g e zu erfüllen, die je nach den einzelnen Fäl
len bestehen muss in B e r u f s b e r a t u n g ,  B e 
r u f s a n p a s s u n g ,  B e r u f s  u m S c h u l u n g ,  B e 
r u f s a u s b i l d u n g ,  s c h l i e s s l i c h  i n  A r 
b e i t s v e r m i t t e l u n g  und A r b e i t s b e s c h a f 
f u n g .  Bei der Bewältigung dieser Aufgaben will die 
Heeresverwaltung, wie sie erklärt hat, gern mit allen ihr 
zu Gebote stehenden Mitteln unterstützend mitwirken, 
und ganz besonders will sie auch schon während der 
Durchführung des Heilverfahrens auf die Kriegsbeschä
digten durch Zuspruch und Rat ihren Einfluss geltend 
machen.

Der Heeresverwaltung sind aber hierin Grenzen ge
zogen, schon aus der Erwägung heraus, dass ihre Ein
wirkung nur dauern kann, solange der Kriegsbeschä
digte unter militärischer Obhut steht, als er vom Militär 
noch nicht entlassen ist. Auch wird sich die H eeres
verwaltung eine gewisse Zurückhaltung dann auflegen, 
wo sie der Meinung begegnet, ihre M itarbeit würde im 
einzelnen Fall von der Absicht beeinflusst, dadurch zu 
einer Minderung der Militärrente zu kommen. Als vor 
längerer Zeit Berufsgenossenschaften den Plan fassten, 
für ihre Unfallverletzten Arbeitseinrichtungen zu schaf
fen, da wurde ihnen der Vorwurf, damit nur Gelegen
heit zum Rentendrücken, Rentenquetschen zu gewinnen, 
nicht erspart. Die Heeresverwaltung hat wie die Be
rufsgenossenschaften die Renten festzusetzen; sie wird 
dabei sicher mit dem grössten Wohlwollen verfahren; 
umsoweniger wird sie sich eine andere Absicht, wenn 
auch nur im einzelnen Fall unterschieben lassen.

Es wird daher die soziale Fürsorge wesentlich von 
anderen Stellen aus durchzuführen sein. In den zahl
reichen Meinungsäusserungen der letzten M onate sind 
die allerverschiedensten Vorschläge für die O r g a n i 
s a t i o n  gemacht worden. Es braucht hier nicht dar
auf mehr eingegangen zu werden, denn es ist anschei
nend eine Klärung in letzter Zeit eingetreten. Nach 
einer Mitteilung der Norddeutschen Allgemeinen Zei
tung vom 14. April 1915 haben bereits seit längerer 
Zeit zwischen der R e i c h s r e g i e r u n g  und den 
B u n d e s r e g i e r u n g e n  Beratungen über die 
Kriegsinvalidenfürsorge stattgefunden, die auch noch 
weiter fortgesetzt werden. Diese Verhandlungen be
zwecken aber keineswegs eine r e i c h s g e s e t z 
l i c h e  R e g e l u n g  dieser Frage. Es ist vielmehr 
von vornherein Übereinstimmung darin erzielt, dass die
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Fürsorge von den Bundesregierungen in die W ege ge
leitet w erden soll, wobei in Preussen die Provinzen als 
T räger der Fürsorge gedacht sind, während in kleineren 
Bundesstaaten eine einheitliche Organisation für das 
ganze Gebiet in Frage kommt. Allerdings sind Reich 
und Bundesregierungen in erster Linie bemüht, eine 
Zusammenfassung aller auf diesem Gebiet hervorgetre
tenen Bestrebungen herbeizuführen, so dass die ein
zelnen Verbände nicht ihre eigenen W ege gehen und 
damit unter Umständen die Tätigkeit anderer durch
kreuzen, sondern ihre Bestrebungen vereinen, um so ein 
möglichst vollkommenes Ziel zu erreichen.

Im Sinne dieser Ausführungen sind auch schon in 
mehreren, namentlich den grösseren Bundesstaaten, und 
für P r e u s s e n  in einigen Provinzen Organisationen 
geschaffen worden. Hierüber ist in der am 8. Februar 
1915 in Berlin stattgehabten a u s s e r o r d e n t l i c h e n  
T a g u n g  d e r  D e u t s c h e n  V e r e i n i g u n g  f ü r  
K r ü p p e l f ü r s o r g e  einiges berichtet worden (vgl. 
den in Heft 2 der Zeitschrift für Krüppelfürsorge abge- 
drucken Sitzungsbericht). Über die in B a y e r n  und 
W ü r t t e m b e r g  eingerichteten Landesausschüsse ent
hält das 4. Heft der M onatsschrift des Vereins deutscher 
Ingenieure „Technik und W irtschaft“ nähere Angaben.

Für den Erfolg der Tätigkeit dieser Stellen wird 
es von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein, wenn 
bei den durchzuführenden M assnahmen die t e c h - 
n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n G e s i c h t s p u n k -  
t e , wie sie aus dem praktischen Dienst in Industrie und 
Landwirtschaft, Gewerbe und Handel sich ergeben, 
nicht unberücksichtigt bleiben. Es wird daher nicht 
zwecklos sein, wenn in nachstehenden Ausführungen 
solche Gesichtspunkte geltend gemacht werden.

Mit Recht ist ganz besonders von Professor Dr. Bie
salski als erstrebensw ertestes Ziel der Arbeitsfürsorge 
die Unterbringung im alten Beruf, womöglich in der 
früheren Arbeitsstelle, beim früheren Arbeitgeber be
zeichnet werden. Wird das erreicht, dann wird aller
dings der Übergang zur Arbeit sich am leichtesten voll
ziehen. Dieses Ideal der W iedereinführung in die Ar
beit wird nur leider nicht in sehr vielen Fällen erreich
bar sein.

Es hat wohl in der bereits erwähnten Tagung der 
Vorsitzende des V e r b a n d e s  d e r  D e u t s c h e n  
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n ,  Direktor der Sie
mens & Halske A.-G. und der Siem ens-Schuckert- 
W erke in Berlin, Direktor Dr. S p i e c k e r , die Bereit
willigkeit der Arbeitgeber zu weitgehendstem Entgegen
kommen auch bei der W iederaufnahme in die A rbeits
stelle, aus der der Kriegsinvalide in den Krieg gezogen 
ist, erklärt.

Ebenso ist es nach den von verschiedenen A r 
b e i t g e b e r v e r b ä n d e n  erlassenen Kundgebungen 
als sicher anzunehmen, dass die Betriebsunternehmer 
die ihnen erwachsende Ehrenpflicht, den Kriegsbeschä
digten wieder die Tore ihrer Betriebsstätten zu öffnen, 
vollauf erfüllen werden.

Aber die Aufgabe ist eine zu vielgestaltige. Jeder 
Fall liegt anders. Der Erfolg der Heilpflege, der kör
perliche Zustand, die Gemütsverfassung, die persönliche 
Neigung und Befähigung zu der einen oder anderen 
Arbeitstätigkeit, Einflüsse, die von der Familie oder 
anderer Seite her einwirken, vielleicht auch Renten
psychose, Rentenhysterie, alle diese und noch manche

andere Faktoren werden das Gesamtbild des einzelnen 
Falles gestalten. Andererseits werden aber auch die 
Lage des Arbeitsm arktes, die wirtschaftliche, vielleicht 
gerade durch den Krieg stark geänderte Lage der frühe
ren Arbeitsstelle, die Aussichten für das spätere Fort
kommen wesentlich für die Beurteilung des einzelnen 
Falles mitbestimmend sein.

Ob es daher möglich ist, den Kriegsbeschädigten 
in seine frühere Tätigkeit oder in den früheren Beruf bei 
Ausübung leichterer Arbeit oder wenigstens in seiner 
Heimat unterzubringen, oder ob es notwendig ist, einen 
Berufs- und! vielleicht auch Ortswechsel vorzunehmen, 
die Entscheidung dieser Fragen wird von vielen und 
vielgestaltigen Erwägungen und Verhältnissen abhängen.

In vielen Fällen wird der körperliche Zustand des 
Verletzten die W iederaufnahme gewisser A rbeitstätig
keiten vollständig verbieten. Ich habe in der Z eit
schrift „Die Bauwelt“ , Nr. 12 vom 25. März 1915, auf 
die Verhältnisse im Baugewerbe hingewiesen. Leider 
sind meine Darlegungen ohne mein W issen verstüm 
melt, auch mit vielen Satzfehlern gedruckt worden, was 
ich bei der Kenntnisnahme des Artikels und seines 
Nachdrucks in der Zeitschrift „T iefbau“ zu beachten 
bitte. Dort habe ich bemerkt, dass die Haupttätigkeiten 
des Baugewerbes von den Kriegsbeschädigten, die sich 
nicht vollständig auf ihre Hände und Fiisse verlassen 
können, sich nicht mehr ausüben lassen. Ebenso liegt 
es in vielen anderen Gewerbszweigen bei A rbeitstätig
keiten, die die volle Gebrauchsfähigkeit der G lied
massen unbedingt erfordern, wenn wirklich lohnende 
Arbeit geleistet werden soll.

Für die Aufnahme des Kriegsbeschädigten in seine 
frühere Arbeitsstelle wird vielfach ausschlaggebend sein, 
ob der Arbeiter in ihr lange Zeit schon gewesen und da
durch dem Arbeitgeber bekannt geworden ist. Leider 
trifft dies immer weniger zu. In manchen Betriebsarten 
ist allerdings ein häufiger Arbeiterwechsel durch die 
Betriebsweise bedingt, so z. B. im Baugewerbe, wo der 
Arbeiterbedarf im einzelnen Betriebe sehr von der 
Jahreszeit, der Übernahme grösserer Bauausführungen 
abhängt, dann in den sogenannten Saisonbetrieben, wie 
z. B. Zuckerfabriken, Brennereien, in der Schiffahrt, in 
Ziegeleien, Steinbrüchen. Vielfach aber entsteht der häu
fige Arbeitsstellenwechsel lediglich aus dem persön- 
lichenW unsch des Arbeiters, der dann bei seinem letzten 
Arbeitgeber, bei dem er vielleicht nur kurze Zeit w ar, 
kein besonderes Entgegenkommen finden wird. In 
G r o s s b e t r i e b e n  werden Kriegsbeschädigte weit 
leichter unterzubringen sein als in Kleinbetrieben und 
im Handwerk. Es w ird in ersteren sogar vielfach mög
lich sein, selbst schwerer Beschädigte im alten Beruf 
wieder zu beschäftigen, indem sie mit „durchgezogen“ 
werden. Allerdings wird beim Zusam m enarbeiten in 
der „Kolonne“ die Arbeitsleistung des Invaliden nicht 
unter einem gewissen Durchschnitt bleiben dürfen, da 
sonst die Gesamtleistung und damit der G esam tver
dienst erheblich leidet und dann die M itarbeiter bald 
die Lust verlieren, einen solchen minderfähigen „Kol
legen“ in ihrem Kreis tätig sein zu lassen. Aber die in 
den G rossbetrieben gewöhnlich bestehende A rbeits
teilung wird genug Gelegenheit zu leichterer Arbeit 
oder zur Ausübung einer Hilfstätigkeit bieten.

I m k l e i n e n F a b r i k b e t r i e b  und im H a n d 
w e r k  muss der Arbeiter vielfach jede vorkommende
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Arbeitstätigkeit ausführen können, so dass dann schw e
rer Verletzte nur da Unterkommen können, wo es sich 
überhaupt um leichter auszuübende Berufe handelt.

Die L a n d w i r t s c h a f t  wird die aus ihr stam 
menden Kriegsbeschädigten zum grössten Teil wieder 
aufnehmen können, umsomehr als viele dieser Invaliden 
dem Kreise der Landwirte und ihrer Familienangehö
rigen angehören werden, also nach wie vor Hilfskräfte 
zur Bewältigung der schwereren Arbeiten heranziehen 
können. Die f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n  A r 
b e i t  s a r t e n verlangen fast durchweg einen vollkom
men gebrauchsfähigen Körper, so dass für sie die 
W iederbeschäftigung z. B. von Krüppeln nur wenig in 
Frage kommen wird.

Die W iederbeschäftigung der Kriegsbeschädigten 
wird auch vom Standpunkt der U n f a l l v e r h ü t u n g  
aus zu behandeln sein. Die vom Verbände der D eut
schen Berufsgenossenschaften aufgestellten N o r m a l 
U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r s c h r i f t e n  bestim 
men allgemein:

„Personen, die an Ohnmachtsanfällen, Fallsucht, 
Krämpfen, Schwindel, Schwerhörigkeit, Kurzsichtigkeit, 
Bruchschäden oder anderen nicht augenfälligen Schw ä
chen und Gebrechen derart leiden, dass sie dadurch 
bei gewissen Arbeiten einer aussergewöhnlichen Gefahr 
ausgesetzt sind oder M itarbeiter gefährden, dürfen mit 
diesen Arbeiten nicht beauftragt werden, wenn der Auf
traggeber von dem Leiden Kenntnis hat.“

Den mit solchen Leiden behafteten Versicherten 
w ird geboten, wenn sie bei gewissen Arbeiten dadurch 
einer aussergewöhnlichen Gefahr ausgesetzt sind, ihren 
Vorgesetzten davon Kenntnis zu geben. Diese allge
meinen Bestimmungen sind bereits in den meisten Unfall
verhütungsvorschriften der einzelnen Berufsgenossen
schaften enthalten. Einige Vorschriften enthalten 
schärfere Forderungen entweder im allgemeinen oder 
für einzelne Arbeitsverrichtungen.

Jedenfalls wird in vielen Fällen die Frage ent
stehen, ob der einzustellende Kriegsbeschädigte nach 
seinem Körperzustand die für ihn in Aussicht genom 
mene Tätigkeit ausiiben kann, ohne sich und vielleicht 
seine M itarbeiter besonders zu gefährden, und bei allem 
Wohlwollen für die Kriegsinvaliden werden die Be
rufsgenossenschaften und ihre technischen Aufsichts
beamten darauf achten müssen, dass die im Interesse 
des Arbeitersc.hutzes unbedingt zu erfüllenden Bedin
gungen gewahrt bleiben.

Bei der Lösung der ganzen überaus schwierigen 
Aufgabe wird es wesentlich auf das Entgegenkommen 
der A r b e i t g e b e r  ankommen. W ie schon erwähnt, 
wird man mit dem W ohlwollen der Betriebsunternehmer 
sicher rechnen können. Aber man soll es nicht mit 
seinem Mitleid tun. Mitleid hält nicht lange vor; bei 
der geringsten M einungsverschiedenheit, wie sie im 
praktischen Arbeitsleben nicht ausbleibt, wird es in 
Enttäuschung über die vermeintliche Undankbarkeit des 
Arbeiters Umschlagen. Dann ist bald das Ende des Ar
beitsverhältnisses da.

Es wird nicht allein auf den guten W illen der 
Unternehmer, Direktoren und Betriebsleiter ankommen, 
sondern wie auf der bereits erwähnten Tagung der 
Deutschen Vereinigung für Krüppelfiysorge Direktor 
D r . S p i e c k e r  ganz richtig betont hat, auch auf die 
M i t w i r k u n g  d e r  M e i s t e r  u n d  d e r  A r b e i 

t e r s c h a f t  selbst. „Die Meister, die in erster Linie 
berufen sind, die sich zur Arbeit Meldenden zu prüfen 
und einzustellen, müssen in erster Linie dafür gewon
nen werden, dass es sich bei der Meldung von Kriegs
invaliden darum handelt, eine vaterländische Pflicht zu 
erfüllen, welche übernommen werden muss, auch wenn 
durch die Einstellung des Mannes für den M eister 
Schwierigkeiten in der Verteilung der Arbeit entstehen 
und die Gesamtleistung seiner W erkstätte dadurch 
etwas beeinträchtigt werden kann. Und gleichzeitig 
müssen die M itarbeiter, welche bereits in der Arbeit 
stehen, darauf hingewiesen werden, dass es auch ihre 
Pflicht ist, die in ihre M itte zurückkehrenden Invaliden 
willkommen zu heissen, ihnen hilfreiche Handleistung 
zu gewähren, ihnen auch die Bereitwilligkeit, gemein
same Arbeit unter gemeinsamen Akkordsätzen zu über
nehmen, nicht zu entziehen und vor allen Dingen sie 
bei den Beschwerden, die der Invalide bei der Arbeit 
finden wird, nach Möglichkeit zu unterstützen.“

An dieser M itwirkung der Arbeiterschaft darf es 
nicht fehlen und sie ist auch als sicher vorauszusetzen, 
wie Kundgebungen aus dem Kreise der Arbeitnehmer 
beweisen. In der vorerwähnten Tagung hat der Land
tagsabgeordnete F r ä s s d o r f ,  Vertreter der A rbeit
nehmer beim Reichsversicherungsamt, erklärt: „Die 
deutschen Arbeiterorganisationen werden bei der Lö
sung der Frage mitzuwirken haben und sie werden wie 
ein Mann zur Verfügung stehen“ .

So ist bei den weiteren Massnahmen des sozialen 
Teils der Kriegsbeschädigtenfürsorge mit der freudigen 
M itwirkung der verschiedensten Kreise zu rechnen, und 
es wird nur der geschickten Ausnutzung der überall 
vorhandenen Bereitwilligkeit bedürfen, um zu dem Er
folg zu gelangen, den wir alle im Interesse der Zukunft 
unseres Volkes erhoffen.

Diese weiteren Massnahmen werden zunächst die 
B e r u f s b e r a t u n g  umfassen. Der gute und sach
verständige Rat erfahrener Personen hat eine grosse 
und segensreiche Aufgabe zu erfüllen. Dabei ist die 
vom behandelnden Arzte, von Pflegern und Pflegerinnen 
auszuübende seelische Einwirkung auf den Invaliden 
von grösster Bedeutung. Die Berufsberatung wird da
her in vielen Fällen schon während der Heilbehandlung 
beginnen können und müssen, umsomehr als diese viel
fach sich gerade in Rücksicht auf die später zu über
nehmende Arbeitstätigkeit zu gestalten hat. Die Aus
wahl der Berufsberater wird eine sehr sorgfältige sein 
m üssen; jedenfalls sind technisch erfahrene Personen 
zuzuziehen, Männer des praktischen Berufslebens, denn 
es muss neben dem aufmunternden Zuspruch möglichst 
von vornherein das praktische Ziel der W iederaufnahme 
lohnender Arbeit allem Rat zugrunde liegen, der Kriegs
beschädigte muss aus dem Rat’ erkennen, dass er einer 
Kenntnis des in Aussicht genommenen Berufs ent
stammt.

Auch die B e r u f s a u s b i l d u n g  wird vielfach 
schon in den Heilanstalten einsetzen. Sie hat den 
Zweck, den Kriegsbeschädigten die der Eigenart des in 
Aussicht genommenen, vielleicht aus der Berufsberatung 
sich ergebenden Berufs entsprechende Tauglichkeit zu 
geben. Auch wenn die W iederaufnahme der früheren 
Arbeitstätigkeit anzunehmen ist, wird doch in vielen 
Fällen eine gerade hierauf gerichtete Ausbildung no t
wendig sein. Ganz besonders wird die Berufsausbil
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dung durchgeführt werden müssen, wenn es sich um 
einen B e r u f s w e c h s e l  und d£r hierzu erforder
lichen B e r u f s  U m s c h u l u n g  handelt. Es werden 
also in Verbindung mit den Heilanstalten Lehrwerk
stätten, Schulen, Kurse einzurichten sein, wie es schon 
bei einigen Krüppelheimen, Lazaretten u. dgl. geschehen 
ist. Für Blinde, Taube, Einarmige sind schon Schul- 
und Lehrgänge geschaffen worden, die natürlich einer 
Vermehrung bedürfen. Ausbildungseinrichtungen kön
nen auch an Handwerker-, Fach-, Fortbildungsschulen 
angegliedert werden. Die in G rossbetrieben vielfach 
schon bestehenden Lehrwerkstätten werden sicher auch 
ausgenutzt werden können, um Invalide für gewisse 
Arbeitstätigkeiten anzulernen, die sie dann im Betriebe 
nutzbringend ausführen können.

Ein grosses Gebiet segensreicher Tätigkeit fällt 
dann der A r b e i t s v e r m i t t e l u n g  zu. Hierbei 
sind die bereits bestehenden Einrichtungen des A r 
b e i t s n a c h w e i s e s  und die dabei gewonnenen E r
fahrungen auszunutzen.

Soweit hierdurch die W iedereinführung der Kriegs
beschädigten nicht bewirkt werden kann, wird eine 
A r b e i t s b e s c h a f f u n g  einsetzen müssen. Es ist 
aber anzunehmen, dass sie nur in seltenen Fällen no t
wendig sein wird. Wohl lässt sich heute nicht sagen, 
wie der Arbeitsmarkt nach dem Kriege sich gestalten 
wird. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. 
W enn der Krieg aber, wie wir mit Zuversicht hoffen 
dürfen, zu einem glücklichen Ende für uns kommt, dann 
w ird es im Deutschen Reiche an Arbeit nicht fehlen, 
denn unser ganzes W irtschaftsleben wird einen neuen 
Aufschwung nehmen.

Die gesamten M assnahmen der s o z i a l e n  
K r i e g s b e s c h ä d i g t e n f ü r s o r g e  werden sich 
nicht beschränken dürfen auf die erstmalige U nterbrin
gung in lohnende Arbeit. Sie w erden zur dauernden 
Einrichtung werden müssen, denn nicht immer wird 
die Fürsorge gleich zum Erfolg führen. Im Laufe der 
Jahre wird sich aus der Änderung körperlicher und w irt
schaftlicher Verhältnisse häufig die Notwendigkeit e r
neuter Berufsberatung, Berufsausbildung, A rbeitsver
mittelung ergeben. W ürde die Fürsorge nur zuerst ein
setzen und würden die Kriegsbeschädigten dann sich 
selbst überlassen, so wären Fehlschläge und w irtschaft
licher Niedergang in vielen Fällen unausbleiblich.

Einen gerade jetzt sehr wertvollen Einblick in die 
ausserordentlich wechselvollen und komplizierten Ver
hältnisse der Schicksalsgestaltung verletzter Arbeiter 
gewährt eine vor kurzem im Verlage der J. G. Cotta- 
schen Buchhandlung, Stuttgart und Berlin, erschienene 
Schrift: „ Ü b e r  d a s  B e r u f s s c h i c k s a l  U n 
f a l l v e r l e t z t e r “ , in der Dr .  S i e g f r i e d  
K r a u s ,  Frankfurt a. M., das Ergebnis eingehender 
Untersuchungen für 872 Unfallverletzte darlegt. Da 
diese Studie aus berufsgenossenschaftlichem Material 
hervorgegangen ist, und daher für den Leserkreis der 
„Sozial-Technik“ besonderes Interesse hat, so möge 
hier einiges daraus mitgeteilt werden. Dr. Kraus hat 
die Akten bearbeitet: der sämtlichen entschädigten Ver
letzten der Sektion I (Frankfurt a. M.), der Hessen- 
Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, deren 
Rentenansprüche den 4 Jahren 1902 bis einschl. 1905 ent
stammen, und jener entschädigten Verletzten der Sektion 
VII (Frankfurt a. M.) der Berufsgenossenschaft der che

mischen Industrie, deren Rentenansprüche zw ar eben
falls den bezeichneten 4 Jahren entstammen, jedoch 
durchweg Ende 1911 noch nicht erloschen waren. Nach 
den Unfallakten dieser 872 Personen wurden Zählkarten 
ausgefüllt, deren Bearbeitung dann dem Verfasser die 
Unterlagen für eine eingehende Gliederung der be
obachteten Fälle nach den verschiedensten G esichts
punkten gab. Der Verfasser verfolgt dabei hauptsäch
lich das Ziel, die durch den Unfall veranlassten W en
dungen im Berufsschicksal festzustellen. Hierbei unter
scheidet er D e k l a s s i e r u n g  als schweren w irt
schaftlich-sozialen Unfall, wenn etwa folgende Um
stände festgestellt w ürden: völliger Mangel an Lei
stungen infolge gänzlicher Arbeitsunfähigkeit oder Ar
beitscheu oder Mangel an Arbeitsgelegenheit; Ergreifen 
neuer Berufe, die wesentlich geringwertiger w aren als 
die vor dem Unfall ausgeübten; Beibehalten des alten 
Berufs, jedoch wesentliche Herabsetzung der früheren 
Leistung in qualitativer und quantitativer Hinsicht, 
namentlich durch langsameres Arbeiten, häufiges U nter
brechen der Arbeit in der gleichen Arbeitsstelle, häu
figer Arbeitlosigkeit, hervorgerufen durch mehr oder 
weniger notgedrungenen, nicht zur Verbesserung der 
Lage führenden Stellenwechsel, gänzliches Ausfallen 
hochwertiger und Beibehalten gewisser geringwertiger 
Arbeiten aus dem früheren Berufsgebiete. Hiervon 
unterscheidet Dr. Kraus die Erscheinungen leichteren 
Verfalls als l e i c h t e r e n  A b s t i e g ,  der sich z. B. 
durch Übergang zu leichterer Arbeit im gleichen Beruf, 
durch Übergang in „m indere“ Berufe, langsameres Ar
beiten oder infolge zeitweiser Unterbrechung der Arbeit 
verm inderte Leistung äussert.

Eine dritte Gruppe bezeichnet Dr. Kraus als die 
der A n p a s s u n g ,  gekennzeichnet durch dauernde 
Behauptung der alten wirtschaftlichen Lage. Diese 
Behauptung der früheren Lage nahm der Verfasser nicht 
nur dann an, wenn der Verletzte im alten Beruf mit im 
wesentlichen unverminderten Leistungen verblieben war, 
sondern auch dann, wenn der Verletzte einen neuen 
Beruf ergriffen hatte, der nicht geringwertiger war als 
der frühere. Die vierte Entwickelungsart ist nach dem 
Verfasser die des A u f s t i e g s ,  wenn der Verletzte in 
bessere, gehobene Stellung gelangte.

Die Bearbeitung des Unfallmaterials ergab nun, 
dass ein grösser Teil der Verletzten im Berufsschicksal 
mannigfaltige Schwankungen erlitt, die in vielen Fällen 
zu einem ein- oder mehrmaligen wesentlichen Um
schwung der Schicksalsrichtung führten. Von den 872 
behandelten Fällen weisen auf: 552 eine nahezu einheit
liche, 320 eine stark wechselnde Entwickelungsrichtung. 
Von den ersteren Fällen zeigen 175 Deklassierung, 158 
leichten Abstieg, 207 Anpassung, 12 Aufstieg. Von den 
anderen 320 Fällen ergaben 275 einen günstigen, 45 
einen ungünstigen Richtungswechsel.

Es kann hier nicht näher auf die vom Verfasser ein
gehend durchgeführte, nach den Schicksalsursachen und 
den W irkungen gegliederte Betrachtung eingegangen 
werden. Für die Kriegsbeschädigtenfürsorge kann aus 
den Ergebnissen der Untersuchung die Lehre gezogen 
werden, dass die Fürsorgemassnahmen eine d a u e r n 
d e Einrichtung bilden müssen. In seinem Schlusswort 
spricht Dr. Kraus seine Überzeugung dahin aus, dass 
die schlimmen Deklassierungsziffern bei den m indestens 
6 Jahre beobachteten Verletzten und der überwiegende
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Anteil der schwersten Formen der Deklassierung an 
jenen Ziffern nur zustande kommen konnte, weil die 
Verletzten sich selbst überlassen waren. W enn in 
vielen Fällen, die an sich ähnliche Verhältnisse zeigten 
wie viele von den Deklassierten, bloss ein leichterer 
Abstieg entstand oder eine Lage eintreten konnte, die 
der vor dem Unfall eingenommenen ähnlich war, so 
standen solchen Verletzten meist äussere Hilfen durch 
Verwandte, hilfsbereite Unternehmer usw. oder ein 
solches M ass innerer Kraft und Lebensgeschicklichkeit 
zu Gebote, dass sie über den drohenden Verfall hinweg
kamen. Der Verfasser fordert: Der Staat muss neben 
dem ärztlichen Heilprinzip und dem Rentenzahlungs
prinzip das Prinzip der Arbeitszuweisung zur Geltung 
bringen. Man braucht dem Verfasser nicht in allen sei
nen Darlegungen zu folgen, unzweifelhaft in seiner For
derung einer Dauerveranstaltung der Fürsorge beizu
stimmen. Für die Kriegsbeschädigten ergibt sich die 
Notwendigkeit hierzu umsomehr, als allgemein die 
Pflicht von Staat und Volk anerkannt wird, den Invali
den für die D auer ihres Lebens beizustehen, von ihnen 
Not und Elend fernzuhalten. In der dauernden D urch

führung der hierzu erforderlichen Massnahmen werden 
aber die technischen Gesichtspunkte nicht unbeachtet 
bleiben dürfen. Sie zur Geltung zu bringen, und damit 
die allseits anerkannten Ziele tatsächlich zu erreichen, 
ist eine Aufgabe, zu deren Lösung die M itarbeit p rak
tisch erfahrener, die Verhältnisse namentlich des ge
werblichen Erwerbslebens genau kennender M änner 
unbedingt notwendig ist.

Es ist darauf hingewiesen worden, dass die B e 
a m t e n  d e r  s t a a t l i c h e n  G e w e r b e a u f 
s i c h t  wegen ihrer Kenntnis der gewerblichen Arbeit 
und deren zahlreichen Formen wertvollste Dienste bei 
der sozialen Kriegsbeschädigtenfürsorge leisten könn
ten. Ebenso sind aus gleichem Grunde die t e c h 
n i s c h e n  A u f s i c h t s b e a m t e n  d e r  B e r u f s 
g e n o s s e n s c h a f t e n  zur M itarbeit berufen. Ich 
schliesse daher meine Darlegung mit dem lebhaften 
W unsche, dass die treuen unermüdlichen M itarbeiter 
auf dem vielgestaltigen Arbeitsfelde des Arbeiterschutzes 
ihre reiche Erfahrung verwerten im freiwilligen Dienste 
der Fürsorge für die Kriegsinvaliden, zum W ohle des 
Einzelnen und zum Wohle unseres Vaterlandes.

Aufgaben unserer Industrie.
V on Dipl.-Ing. Dr. G u s t a v  S t ö c k l e ,  Giessen.

Die Zeitläufe und die inneren volkswirtschaftlichen 
Verhältnisse zwangen mit eiserner Notwendigkeit unser 
gesam tes Erwerbsleben die Beschreitung anderer Bah
nen in der Produktion und in dem Produktionsabsatz
gebiet. W enn daher nun heute unsere Industrie im gros
sen, als Ganzes betrachtet, einer weiteren Umformung — 
mit Rücksicht auf eine andere W arenerzeugung —- 
nicht mehr bedarf, so zeugt das von ihrer inneren 
Stärke. Die Bedürfnisdeckung der eigenen Volkswirt
schaft wird durch unsere Industrie, soweit eine solche 
hierfür in Frage kommt, in vollkommenstem M asse voll
zogen; und sollten neue veränderte Aufgaben an unsere 
industrielle Produktion herantreten, so sind wir alle von 
der innersten Überzeugung durchdrungen, dass die 
Lösung der Aufgaben, inbezug auf jede neue Anforde
rung, glänzend bewerkstelligt wird.

Damit seien wir jedoch und sollen wir nicht mit 
unseren Bestrebungen am Ende angelangt sein. Die 
Industrie, einmal durch den aufgedrängten W eltkampf 
dazu gezwungen, eine gründliche Umformung der P ro 
duktion vorzunehmen, soll nach dem Kriege hierfür auch 
ihren Lohn ernten. Eben durch die zwangsweise vor
genommenen Umformungen sollten unserer Industrie 
wieder neue Fabrikationen, neue A bsatzgebiete er
schlossen werden, zudem es fraglich erscheint, ob w irk
lich nach der Beendigung des Krieges die Einsetzung 
einer solch günstigen Konjunktur erfolgt, wie sie so viele 
Leute erhoffen. Der Bruch der bisherigen Handelsbezieh
ungen mit den feindlichen Staaten ist auch im gesamten 
wirtschaftlichen Leben zu tiefgehend, als dass die alten 
oder gar neue Verbindungen ohne w eiteres angeknüpft 
w erden könnten. Wenn hierin einzelne Kaufleute, 
Importeure und Exporteure im allgemeinen nicht so

schwarz sehen, so sind das doch immerhin nur Ver
mutungen und als solche zu bewerten. Vorsicht und 
weiterschauender Blick dürfte aber dagegen unserem 
Erwerbsleben auch noch niemals geschadet haben und 
dazu noch in Verknüpfung mit den guten und bösen 
Erfahrungen, die wir täglich im Kriege mit manchen 
neutralen Ländern machen und noch weiter machen 
werden. W enn der Engländer und der Amerikaner zu 
seinem ihm besonders eigenen Gebahren im Grunde 
nichts weiter zu sagen hat als: business is business, so 
sei auch uns hierdurch ein Fingerzeig gegeben, wie 
wir uns solchen Geschäftsleuten im eigensten Interesse 
unserer Volkswirtschaft gegenüber zu verhalten haben. 
Sollten dadurch auch manche Geschäftsverbindungen 
mit durchaus neutralen Ländern zu langsamen Stillstand 
gelangen, so bedauern wir dieses. Im übrigen besteht 
für uns nur ein Gebot, das der Selbsterhaltung; der 
Dank für die unfreiwillige Unterbrechung der bisheri
gen Handelsbeziehungen möge aber den Urhebern zu
erkannt werden. Ich erinnere z. B. nur an die in Zu
kunft wahrscheinlich unterbundene Zuführung von Sal
peter aus Chile und das in Aussicht stehende Stick
stoffmonopol für Deutschland, welches uns mit einem 
Schlage vom Salpeterbezug unabhängig macht. Und 
wenn es der synthetischen Chemie im W eltkriege Vor
behalten bleibt, immer neue Triumphe zu feiern, so ist 
das nur eine Folge der eisernen Notwendigkeit, benö
tigende Güter auf heimischer Erde, unabhängig vom 
Auslande, selbst in genügender Menge herzustellen. 
Und es wird sich bald zeigen, inwieweit die neueste 
Erfindung — die M assenerzeugung von Hefe zu Futter
eiweis, deren Voraussetzung allerdings jetzt die eigene 
Stickstofferzeugung ist — auf unser V o lk sw ir ts ch a f t 
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liches Leben einwirkt: Und dass die Einwirkung auf 
unser W irtschaftsleben nicht klein sein kann, beweisen 
zur Genüge die nachstehenden Ziffern: Die Einfuhr der 
alljährlich nach Deutschland eingeführten Futterm it
tel beträgt, in M ark ausgedrückt, über eine M il
liarde. An Futtergerste führten wir allein in den beiden 
letzten Jahren durchschnittlich für 393 Millionen Mark, 
an Mais für 125 Millionen Mark ein. Unabhängig sei 
überhaupt das W ort, das unserer Industrie immer vor
schweben und dieselbe zur weiteren Lösung von Auf
gaben anspornen soll. W eist doch die Reichsstatistik 
eine derartig grosse Zahl von Einfuhrwaren auf, die 
man auch hier ohne Mühe in gleicher Preishöhe und 
Qualität herstellen kann. D e r V e r b r a u c h e r  möge 
sich aber vor allen Dingen vor Augen halten, um wieviel 
Mark er die heimische Volkswirtschaft jedesmal schä
digt, wenn er W aren kauft, die er eben so gut und eben 
so billig in Deutschland erhalten kann. Hierzu möchte 
ich ausdrücklich hinzufügen, dass man andererseits 
kein Befürworter der absoluten Unterbrechung von 
allen W arenbezügen sein soll und zwar solcher W aren, 
welche auch bei uns produziert werden. Durch die be
stehende Handelsfreiheit und die bestehenden H andels
beziehungen der einzelnen Kaufleute im In- und Aus
lande zueinander werden wir nach wie vor auch W aren 
erhalten und einführen, die wir im Lande selbst her
stellen. Um aber in künftigen Fällen gänzlich unab
hängig vom Auslande dazustehen, sollte man mit allen 
Mitteln die Industrie, oder besser einzelne Industrie
zweige, unterstützen, gleichwertige W aren im eigenen 
Lande zu erzeugen. Fremden W aren sollte man aber, 
sofern diese gleichwertig den deutschen W aren sind, 
die gerechte Anerkennung nicht vorenthalten. Durch 
die neuen Aufgaben der Industrie sollten die alten 
Handelsbeziehungen nicht unterbrochen w erden; viel
mehr würden sich die Handelsbeziehungen nach anderer 
Richtung auszugestalten haben.

Die hauptsächlichsten Aufgaben der Industrie sol
len demnach aber künftig nur darin bestehen, dafür zu 
sorgen, dass die Bedarfsdeckung notwendigster Gegen
stände auch in allen Stücken in Deutschland selbst e r
folgen könnte. Ich will hier z. B. nur auf das grosse 
Gebiet der landwirtschaftlichen Maschinen verweisen, 
welche Landwirte und sonstigen M aschinenbesitzer, 
wenn auch vielfach nur indirekt, vom Auslande be
ziehen. Amerika und England — besonders ersteres ■— 
ist heute nicht mehr in der Lage, der Landwirtschaft 
ein billigeres und besseres Fabrikat zu liefern, als un
sere landwirtschaftliche M aschinenindustrie es tut. 
Und was Amerika und England können, sollten wir n a c h  
d e  in A u s l a n d e  h i n  auch können, nämlich in grös
seren Mengen exportieren und zwar gerade solche M a
schinen, deren Zerlegbarkeit mit Rücksicht auf Einheits
typen, ein für allemal leicht im überseeischen Transport 
zu verschicken sind. Vorteile von dem weiteren Aus
bau hätte nicht nur die landwirtschaftliche M aschinen
industrie, sondern auch das Holzgewerbe, dem z. T. die 
Deckung des Bedarfs an bearbeitetem  Holze zufallen 
könnte. Diesem Gewerbe würde es sicherlich in kurzer 
Zeit gelingen, ein Holzsurrogat herzustellen, das ebenso 
den W itterungseinflüssen standhielte, gleich dem ame
rikanischen Holze. — Ein anderes Gebiet eröffnete sich 
z. B. der Textilindustrie durch die Verarbeitung von 
Nessel als Baumwollersatz, allerdings nur mit kräftig

ster Unterstützung der Landwirtschaft und deren Ver
tretungen. Anregungen hierzu wurden nach dieser 
Richtung schon des öfteren gegeben.

Neue Arbeit in zahlloser Folge würde so unserer 
Industrie gewinnbringend entstehen. Durch einen er
folgreichen Ausbau unserer Industrie würden sich für 
diese ganz neue Ausblicke eröffnen. Bisherige Be
zugsgebiete würden zu Absatzgebieten werden können, 
und andere, bisher fremde Absatzgebiete, unserer In
dustrie erobert werden, so dass diese für die notw en
dig investierten Kapitalanlagen entschädigt würde. 
Solche W aren müssen wir herzustellen versuchen und 
hierfür Mittel und W ege finden, die uns bis jetzt inbe
zug auf Rohmaterial oder Ausführung mehr oder weni
ger von unseren Feinden abhängig sein Hessen. Die 
Industrie würde eine weitere Förderung erfahren, wenn 
sich dieselbe in weit höherem Masse, als es bisher ge
schah, dem Bau von Dampflastwagen für industrielle 
Und verkehrstechnische Zwecke zuwenden würde. Man 
kann die Überzeugung haben, dass diesen Lastwagen 
im In- und Auslande sowie in den Kolonien ein grosses 
Absatzgebiet offen stände. Allerdings w ürde den mit 
Verbrenungsmotoren ausgerüsteten Lastwagen eine 
grössere Konkurrenz entstehen, jedoch eine gesunde 
Konkurrenz, welche der eigenen Industrie selbst und 
dem erzeugten Produkte in Preis und Qualität noch nie 
geschadet hat. Die grössere Unabhängigkeit vom Ben
zin- und Benzolbetrieb durch den Ersatz des überall 
leicht erhältlichen Kokses bezw. W assers ist in kriti
schen Zeiten ein gewaltiger Vorsprung. Die U nter
nehmer insbesondere, welche Lastwagen und Zug
maschinen benötigen, sollten sich aber auch von der 
Rentabilität und der Zweckmässigkeit dieser W agen 
überzeugen lassen. W ir besitzen bereits schon der
artige Fabrikate, wenn auch sehr vereinzelt, welche 
ihre Bestimmung bis jetzt voll erfüllen. Die M ilitär
verwaltung verwendet selbst schon solche D am pflast
wagen, mit deren Leistungen man sehr zufrieden ist. 
Mit den uns zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln 
dürfte es uns nicht schwer fallen, die vollständige U n
abhängigkeit von fremden Erzeugnissen durchzuführen. 
Uns stehen wie keinem anderen Volke derartig reiche 
Quellen an innerer Kraft und Organisation, an geschul
ten und wissenschaftlichen Personen zur Verfügung, 
dass ein guter Erfolg von vornherein gesichert e r
scheint; und da wir hierin gegenüber den Inselvölkern 
einen Vorsprung haben, so sollten wir uns diesen auch 
zu Nutze machen. Die Preis- und Qualitätsfrage, die 
im wirtschaftlichen Konkurrenzkämpfe immer aus
schlaggebend ist, w ird und ist auch hier für unsere In
dustrie oberstes Gesetz. Verfügen wir zudem noch 
über gleiche Roh- oder wenigstens gleichwertige E r
satzstoffe, dann wird die Unabhängigkeit unserer Volks
wirtschaft eine vollendete.

Die Sucht so vieler Leute, die fremdländischen E r
zeugnisse den eigenen ebenso guten Erzeugnissen vor
zuziehen, sollte endlich mit diesem Kriege beendet sein 
und gerade für jene W aren, die man mit „Kunstgegen
stände“ bezeichnet. Ich nenne hier nur die M öbel
industrie und die Porzellanindustrie. Für viele Leute 
gibt es eben nichts besseres als fremdländische W are. 
W eit diese teurer ist, deshalb muss auch die G üte  
hervorragender sein. Aber wir Deutschen sollten 
uns daran erinnern, dass gerade der Aufdruck der
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W orte: Made in Germany, den Ausländer veranlasst, 
der deutschen W are den Vorzug zu geben.

Die Anstrengungen Englands und Amerikas, den 
deutschen Markt mit allen Mitteln zu erobern, — worin 
auch Japan eine zielbewusste Politik einschlägt, sollten 
die deutsche Industrie, Handel und Gewerbe, sowie die 
Konsumenten immerwährend wach halten und sie daran 
denken lassen, der gleichwertigen deutschen W are den 
Vorzug zu geben. Vorbei sollte es sein, dass in D eutsch
land W aren gekauft werden, die — als deutsches E r
zeugnis — „unter fremder Flagge“ hier abgesetzt w er
den. Um diesem deutschwidrigen Bestreben entgegen
zutreten, machte es sich der „Verband Deutsche Arbeit“ 
zur Aufgabe, eine W anderausstellung: „Deutsche
W aren unter fremder Flagge“ vorzubereiten, in der in 
übersichtlicher Form zur Vorführung gelangen:

1. W aren deutschen Ursprungs, die niemals 
Deutschland verlassen haben, trotzdem aber im Inlande 
bisher als fremde Erzeugnisse bezeichnet und ver
trieben worden sind.

2. W aren deutschen Ursprungs, die bisher über das 
Ausland bezogen oder nur in Transitlagern umgepackt 
und mit fremder Ursprungsbezeichnung in den Verkehr 
gebracht worden sind.

3. H albfabrikate und andere W aren deutschen U r
sprungs, die im Ausland eine Veredelung erfahren 
haben.

4. Fremde W aren, die als deutsches Fabrikat in 
den Handel kommen und ebensogut in Deutschland er
zeugt werden können und erzeugt werden. (Z. B. eng
lische Stahlfedern.) — Dabei soll nichts unterlassen 
werden, zur Anregung der Industrie und zum Vergleiche, 
dieselben W aren fremdländischen Ursprungs zu G e
sicht zu bekommen. Wie bekannt wurde, soll diese 
W anderausstellung in Leipzig ihren Anfang nehmen. 
Der Verband „Deutsche Arbeit“ hat sich somit in gross
zügiger W eise Aufgaben gestellt, die im Interesse der 
deutschen Volkswirtschaft überall erwähnt und unter
stützt zu werden verdienen.

Um den genannten Zweck, bisher von England und 
Amerika bezogene W aren durch gleichwertige deutsche 
W aren zu ersetzen, zu erreichen, dürfte es sich empfeh
len, alle Deutschen zur M itarbeit aufzufordern. Die 
Gedanken und Vorschläge a l l e r  D e u t s c h e n  soll
ten zum Nutzen unserer deutschen Volkswirtschaft als 
produktive Vorschläge w i r k l i c h e  B e a c h t u n g  
f i n d e n .  Es gibt doch gerade infolge der bisherigen 
Fremdtümelei bei uns soviele ausländische Erzeugnisse, 
bei deren Benutzung die Benutzer erst auf den G e
danken kommen, man könnte diese und jene Einrich
tung oder Vorrichtung sicherlich bei uns in D eutsch
land ebensogut und vielleicht noch billiger herstellen, 
und weshalb tut man dieses nicht! Die ganze Volks
wirtschaft hätte doch von solchen Vorschlägen — in 
die Praxis übersetzt — den greifbaren Nutzen. In der 
Anwendung und in der Praxis lernt man für die Praxis 
und für die praktische Anwendung. Tausendfach w ür
den aus allen Bevölkerungsschichten Vorschläge ge
m acht werden, Verbesserungsvorschläge für die manig- 
faltfigsten M aschinen, Einrichtungen und Vorrichtun
gen, wenn dem Einzelnen auch nur eine Stelle be
kannt wäre, an der er seine Vorschläge auch sach- 
und fachgemäss anbringen könnte. Sollten da nicht 
vielleicht die Fachorganisationen oder die bestehenden

Organisationen überhaupt, wie die Organisationen der 
Arbeiter, Handwerker und der industriellen und land
wirtschaftlichen Verbände bereit sein, ihre Hand zur 
V e r m i t t e l u n g  a n  e i n e  Z e n t r a l e ,  die schon 
vorhanden oder noch zu schaffen wäre, reichen!

Am zweckmässigsten hierzu geeignet erschien eben 
nach den Satzungen der genannte Verband „Deutsche 
Arbeit“ . Durch die Einrichtung der Vorschläge an eine 
Zwischenstelle — oder wo eine solche nicht vorhanden 
ist — an eine noch bekanntzugebende Stelle, (H and
werkskammer oder Zentralstelle für die Gewerbe usw.) 
könnte schon eine Vorsichtung der einzelnen eingegan
genen Vorschläge auf ihre Brauchbarkeit und Zw eck
mässigkeit stattfinden. Die Zentrale selbst würde dann 
eine bedeutende Entlastung erfahren, indem bereits be
stehendes und evtl. dem Vorschlagenden noch nicht Be
kanntes zurückgehalten werden könnte. Eine ständige 
Verbindung der Zentrale mit dem Patentam t dürfte sich 
der Zweckmässigkeit halber weiter empfehlen, da sonst 
unter Umständen der Fall von Patentverletzungen ein
treten und zu unliebsamen W eiterungen führen könnte. 
Die Organisationsmöglichkeiten sind allerdings so viel
fältige, dass dieser Vorschlag auch nur als solcher zu 
betrachten ist.

Dass es unbedingt notwendig ist, dass wir uns 
möglichst von den insularen Staaten — England, Ame
rika und Japan — von dem Bezüge des Rohmaterials 
und gewisser Halbfabrikate u n a b h ä n g i g  machen, 
das hat der heutige W eltkrieg uns zur Genüge gelehrt, 
und diese Notwendigkeit wurde auch in einer kürzlich 
erschienenen Schrift, — von einem nicht genannten rhei
nischen Grossindustriellen — betitelt: „Die Kontinental
politik ein Zukunftsbild“ ganz besonders betont. W el
che W ege hier einzuschlagen seien, wird in dieser vor
züglichen Schrift des näheren ausgeführt. Es wird auf 
das Bedürfnis eines sogenannten Kontinentalbundes 
verwiesen als Gegengewicht gegen die Flottenherrschaft 
der Inselreiche, namentlich Englands. Die Befreiung 
von Englands See- und Raubherrschaft insbesondere 
rechtfertigt den Gedanken eines Kontinentalbundes und

i die Verbreitung eines Systems von Zoliverträgen in
nerhalb der Kontinentalmächte. Die dem Bunde an
gehörenden Länder und Erdteile sollen in ein Zoll
verhältnis zueinander eintreten, das alle Erzeugnisse 
des dem Bund angehörenden Landes in Ein- und Aus
fuhr bevorzugt. Aber die ausserhalb des Bundes 
stehenden Länder sollen diese Vergünstigungen nicht 
geniessen. Durch ein geeignetes System solcher Ver
träge würden wir dann durch den zukünftigen Konti
nentalbund, in einem zukünftigen Kriege, in die Lage 
versetzt, u n a b h ä n g i g  von den Bezügen zur See 
und damit unabhängig von den Inselreichen dazustehen.
— Nach solchen Gesichtspunkten registriert, kann man 
dem Gedanken eines Kontinentalbundes nur sym pa
thisch gegenüberstehen.

Um die U n a b h ä n g i g k e i t  zü erhöhen, ist es 
weiterhin notwendig, dass auch unsere Industrie aus 
erster Hand instand gesetzt wird, auf gleich raschem 
Wege wie England und Amerika zuverlässige Nach
richten über ausländische Ernten, Produkte und Börsen 
zu erhalten. Dieses ist jedoch nur dann möglich, wenn 
sich Deutschland von den ausländischen Telegraphen
bureaus durch die Anlegung e i g e n e r K a b e l  entbin
det. W as ein eigenes Kabel zu bedeuten hat, fühlen wir
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in diesem Kriege am eigenen Leibe. Man darf nur die 
Berichte der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer 
durchstudieren, um zu fühlen, welchen wirtschaftlichen 
Schaden man durch das Fehlen eines eigenen Kabels 
erleidet. Die Beeinflussung der ausländischen Presse 
und der Handelsvertretungen, die direkte Fühlungnahme 
mit der Exportindustrie und dem Exporthandel fehlt 
heute gänzlich. Und wenn die „Vereinigung zur För
derung deutscher W irtschaftsinteressen im Auslande“ 
die Hebung und Förderung des wirtschaftlichen An
sehens Deutschlands und seiner Interessen im Aus
lande durch einen eigenen zuverlässigen Nachrichten
dienst und durch ein eigenes Annoncen- und Reklame
bureau erstrebt, so sollten die Industrie und die betei
ligten Kreise des gewerblichen Lebens — neben dem 
Staate — diesen Absichten die kräftigste, auch finan
zielle Unterstützung leihen.

Wenn es bis jetzt unseren Feinden — einschliess
lich Japan, das sich sogar um die Eroberung unseres 
Spielwarenabsatzgebietes im Auslande natürlich innigst 
bemüht — nicht gelungen ist, weitere, dem deutschen 
Handel bisher gehörige Absatzgebiete zu ergattern, so 
liegt das zum Teil nur daran, dass unsere Feinde •— 
voran England — die Rechnung ohne den W irt gemacht 
haben. Durch den ungeheuren Kriegsbedarf sind eben 
Frankreich und England selbst nicht in der Lage, über
haupt zu liefern. Andererseits spricht die Güte, der 
Preis und vor allem die Anpassungsfähigkeit der deut
schen W are viel zu sehr für sich, als dass die Erobe
rung des deutschen Absatzgebietes sich leicht gestalten 
würde. Wenn schon die feindlichen Staaten es sich 
zur Aufgabe machten, uns aus unserem bisherigen Ab
satzgebiete zu verdrängen, so solle es auch umgekehrt 
die Aufgabe unserer Industrie sein, darüber zu wachen, 
dass wir nach dem Kriege ein erweitertes Absatzgebiet 
vorfinden. Die Aufgabe der deutschen Industrie kann 
daher nicht allein darauf gerichtet sein, sich das b is
herige Absatzgebiet zu erhalten; vielmehr muss das Ab
satzgebiet vergrössert werden, und zwar einmal, wie

oben ausgeführt, n a c h  i n n e n ,  indem wir uns so 
weit wie möglich unabhängig vom Auslandsbezuge 
machen und dann n a c h  a u s s e n ,  indem wir uns 
neuer Absatzgebiete versichern. W enn wir diese Auf
gabe, besonders letztere, voll erfüllen wollen, dann 
ist es unbedingtes Erfordernis, dass die Industrie sich 
mit den nach dem Kriege neu zu gestaltenden zollpoli
tischen Verhältnissen vertraut macht und mehr, als es 
bisher geschah, sich auch den zollpolitischen Fragen im 
eigensten Interesse zuwendet. Besonders sollte man 
die Aufmerksamkeit einem Zollschutze sich erst, bezw . 
noch in der Entwicklung begriffener Industrieen zu 
wenden, und weiter die Folgerung aus der Geldgeberei 
Amerikas an feindliche Länder ziehen. Da von Seiten 
des amerikanischen Staates den Geldgebereien und 
W affenlieferungen an die feindlichen Staaten — als im 
Rahmen der Neutralität erfolgt — kein Einhalt geboten 
wird, dann liegt auch der Schluss nach w irtschaftlicher 
Begünstigung von Seiten des feindlichen Landes an 
Amerika nahe. Der amerikanische Staat wird wohl 
erklärlicherweise nur dann seine Zustimmung zur Be
leihung gegeben haben, nachdem ihm wahrscheinlich 
von den einzelnen feindlichen Staaten, insbesondere von 
Russland, Kompensationen gewährt wurden. Ob diese 
wohl zum überwiegenden Teile in Form von Bergwerks
regalen oder Zollvergünstigungen nach dem Kriege zu 
gebilligt w urden? Und darin ist eine noch nicht vor
handene Gefahr für unsere Industrie und unser E rw erbs
leben zu erblicken. Soll und wird unsere Industrie in 
oben angegebenem Sinne sich gänzlich unabhängig von 
den Inselreichen ausgestalten, dann ist es fernere Pflicht 
und Aufgabe der Industrie, darauf hinzuwirken, dass uns 
ein bisheriges und noch zu vergrösserndes A bsatz
gebiet, auch nach dem Kriege, durch m indestens gleich
wertige Zollzubilligungen nicht verloren geht. Hier sei 
Gebot für unsere Industrie: Die einmal angefangene 
Aufgabe im Interesse unseres gesamten Erw erbs- und 
W irtschaftslebens günstigst zu vollenden. — — —

ßcwcrberecbtlicfte Entscheidungen.
Müssen die an verschiedenen Orten ständig beschäftigten 
Versicherungspflichtigen ein und desselben IJelriebcs bei 

ein und derselben Ortskrankenkasse versichert werden?
Eine Firma, welche Möbel herstellt und ihren Sitz 

in A. hat, beschäftigt auch Arbeiter in B., wo sie eben
falls eine W erkstatt unterhält. Die Ortskrankenkasse 
in B. verlangte nun, dass die in B. ständig tätigen Ar
beiter auch bei ihr gegen Krankheit versichert würden, 
die Firma dagegen weigerte sich, diesem Verlangen zu 
entsprechen, indem sie erklärte, sämtliche Versiche
rungspflichtige eines Betriebes müssten bei derselben 
Ortskrankenkasse, hier bei der für den Betriebssitz zu
ständigen Kasse in A., versichert werden.

Das Reichsversicherungsamt hat jedoch dahin er
kannt, dass für die in B. ständig beschäftigten Arbeiter 
die Ortskrankeilkasse in B. zuständig sei. Im allge
meinen sind Arbeiter an ihrem Beschäftigungsort zu 
versichern. Der Beschäftigungsort ist der Ort, an w el
chem die Beschäftigung tatsächlich stattfindet, und zwar 
gilt für Versicherte, die an einer „festen“ A rbeitsstätte

beschäftigt werden, diese als Beschäftigungsort. Unter 
einer „festen“ Arbeitsstätte ist jede für verhältnism ässig 
längere D auer errichtete A rbeitsstätte zu verstehen, zu
mal wenn sie sich durch örtliche, äusserlich hervor
tretende W erksanlagen als solche kennzeichnet. Eine 
„feste“ Arbeitsstätte liegt dagegen nicht vor, wenn nur 
Einzeltätigkeiten von kurzer Dauer und geringem Um
fange an einem oder verschiedenen Orten vorgenom 
men werden. Mit dem „Sitz des Betriebes“ , d. h. dem 
jenigen Orte, von dem aus das Unternehmen betrieben 
und geleitet wird, braucht die feste A rbeitsstätte keines
wegs zusammenzufallen, nur für Beschäftigungsverhält
nisse ohne feste Betriebsstätte oder bei wechselnder 
Beschäftigung, wo sich eine feste A rbeitsstätte nicht 
oder nur schwer bestimmen lässt, soll — abweichend 
von der Regel — der Sitz des Betriebes als Beschäfti
gungsort gelten.

W as nun den vorliegenden Fall betrifft, so unterhält 
die in Rede stehende Firma tatsächlich in B. eine feste 
A rbeitsstätte. Demnach sind die dort beschäftigten 
Versicherungspflichtigen des Betriebes, für den eine Be
triebskrankenkasse nicht errichtet ist, bei der für diese
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A rbeitsstätte örtlich zuständigen allgemeinen O rtskran
kenkasse in B. zu versichern. Sie gehören zu dieser 
Kasse, auch wenn sie ausserhalb des Kassenbezirks 
wohnen. — Zuzugeben ist, dass einem Unternehmer, 
der, wie hier, Betriebsteile in verschiedenen Kassen
bezirken unterhält, M ehrarbeiten und gewisse Unbe
quemlichkeiten dadurch erwachsen können, dass er, 
sta tt mit einer, mit mehreren Ortskrankenkassen zu ver
kehren hat. Allein diese Erwägungen können gegen
über der gesetzlichen Regelung, bei welcher der G e
danke leitend war, die Versicherten bei derjenigen Kasse 
zu versichern, mit der sie die meisten Berührungspunkte 
haben - und das wird im allgemeinen die Kasse ihres 
regelmässigen Beschäftigungsortes sein — , nicht aus
schlaggebend ins Gewicht fallen. Für die Reichsver
sicherungsordnung ist jedenfalls ein allgemeiner G rund
satz, dass die Versicherten eines Betriebes sämtlich bei 
e i n e r  Kasse zu versichern sind, nicht anzuerkennen. 
Grössere Betriebe, bei denen Unbequemlichkeiten im 
Verkehr mit mehreren Ortskrankenkassen besonders 
fühlbar werden sollten, können ja zur Vermeidung von 
M ehrarbeiten eine gemeinsame Betriebskrankenkasse 
für ihre verschiedenen Betriebe errichten, bei der dann 
die sämtlichen Angestellten zu versichern sind.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom 
19. Septem ber 1914.)

Patentauszüge.

Kl. 81 e. 270 653 vom 19. Juni 1912. Zusatz zum 
Patent 235419. E i n r i c h t u n g  z u m  E n t r i e 
g e l n  v o n  H ä n g e b a h n w a g e n .  Adolf Blei
cher! & Co. in Leipzig-Gohlis.

Durch Patent 235 419 ist der Gedanke geschützt, 
die W agenkübel von Hängebahnen durch eine auf jedem 
W agen angeordnete, auf Zeit einstellbare Vorrichtung 
entriegeln zu lassen. Durch die neue Ausführungsform 
dieser Einrichtung wird nun der Vorteil erzielt, dass ein 
Entriegeln nicht erfolgt, wenn der Wagen aus irgend 
einem Grunde stehen bleibt, ehe er an der in Aussicht 
genommenen Schüttstelle angelangt ist. Dies wird da 
durch erreicht, dass ein an einem festen Punkt befind
licher, die Auslösung der Verriegelung jedes Hänge
bahnw agens vorbereitender Anschlag eine lösbare 
Kupplung zwischen den Laufrädern und einer die Ver
riegelung beeinflussenden Schaltvorrichtung teinrückt. 
Bei normalem Betrieb, wenn der W agen sich mit gleich
förmiger Geschwindigkeit bewegt, findet dann, wie im 
H auptpatent, eine Entriegelung nach einer bestimmten 
Zeit statt. Bei Unterbrechung der Fahrt kommt jedoch 
die Entriegelungsvorrichtung zum Stillstand, bis der 
W agen sich wieder in Bewegung setzt. G.

Kl. 81 e. 282 484 vom 2. Dezember 1913. V o r r i c h 
t u n g  z u m  B e l a d e n  v o n  o f f e n e n  W a g e n  
m i t  S c h ü t t g u t .  Hermann Bock in Buchatz,
O .-S.

Zum Verladen von Schüttgut, wie Kohlen oder 
Erzen, in Eisenbahnwagen hat man schon Einrichtungen 
benutzt, bei welchen die W agen selbsttätig während des 
Beladens durch Vorzieheinrichtungen verschoben w er
d en , die meist in zwangläufigem Zusammenhang mit

den hin und her schwingenden Bewegungen der Schütt
mündungen angetrieben werden und neben den Gleisen 
im Bahnkörper liegen. Bei unachtsamer Bedienung 
kann es hierbei leicht Vorkommen, dass nach dem voll
ständigen Vorbeiziehen eines W agens die Schüttvor
richtung noch weiter arbeitet und das Gut zwischen den 
W agen auf die Fahrbahn fallen lässt. Ausserdem wird 
durch die Vorziehseile und ihre Führungsrollen der 
Bahnkörper bisweilen in einer Unfälle verursachenden 
W eise versperrt.

Bei der neuen Vorrichtung ist die Vorzieheinrich
tung an der beweglichen Schüttmündung des Beladers 
angebracht. Hierdurch wird vor allem die ganze G leis
anlage von den vielen Leitrollen und umherliegenden 
Zugseilen der üblichen Anlagen befreit, und der Betrieb 
geht um vieles rascher und gefahrloser vor sich, da die 
Bedienungsmannschaft freie Bahn hat und sich n ir
gends in Seilen verwickeln kann. Das hauptsächlich als 
Zugglied verwendete Seil kann vorteilhaft an der 
W agenwand eingehakt werden, und dadurch wird ein 
übersichtlicher Zusammenhang der aufzuwindenden 
Seillänge und der zu beladenden W agenkastenlänge her
gestellt, so dass die rechtzeitige Beendigung der 
Schüttbewegung besonders erleichtert und somit das 
Verschütten von Fördergut zwischen die W agen ver
hütet ist. Ausserdem ist stets eine günstige wage
rechte Lage des Zugseiles gegeben, da die an der 
Schüttmündung angebrachte Seilwinde zusammen mit 
der Schüttmündung in die Höhe des oberen W agen
kastenrandes eingestellt wird. Besonders günstig ge
staltet sich die Einrichtung, wenn unter Benutzung 
einer W inde und eines Zugseiles der üblichen Art in 
dem beweglichen Schüttarm nur eine Leitrolle für das 
Zugseil befestigt ist. In diesem Falle wird nämlich 
das Gewicht des für jeden W agen einzeln einzustellen
den Schüttarmes besonders wenig erhöht, und dieses 
ist, abgesehen von der Kraftersparnis beim Verstellen, 
wichtig, weil keine überm ässig schweren und starren 
Teile in das freie Eisenbahnwagenprofil hineinreichen 
sollen. Ausserdem kann dann die Seilwinde samt ihrer 
M anövrierkupplung unmittelbar im Führerstand ein
gebaut sein und ohne Zwischenglieder gehandhabt w er
den. G.

Kl. 85 b. 278 063 vom 6. Juli 1912. R e i n i g e r  f ü r  
W a s s e r  n a c h  d e m  K a 1 k - S o d a v e r f a h - 
r e n. Maschinenfabrik Reppen vorm. Louis Schrö
ter in Reppen.

Die bekannte W asserreinigung durch basenaus
tauschende Stoffe, wonach mittels natürlicher oder 
künstlicher Zeolithe eine Enthärtung des W assers be
wirkt ist, erfordert oft, dass man das W asser einem 
vorhergehenden Klärprozess unterzieht, nachdem es 
einer Behandlung mit Kalk, Soda, Ätznatron, Baryth 
und dgl. unterworfen wurde. Für jede dieser Operationen 
wurden besondere Apparate verwendet, die natürlich 
alle auch einen besonderen Raum in Anspruch nehmen. 
Allerdings hat man schon bei anderen W asserreinigern 
Filter in einem Absatz- oder Klärbehälter angeordnet 
und letzteren mit dem M ischbehälter für die Chemika
lien in einem Apparat vereinigt. Dies ist für Zeolithe 
im allgemeinen aber nicht möglich, weil die erforder
lichen Mengen an Filtermaterial in diesem Falle so er
heblich ausfallen, dass ihre Unterbringung in demselben
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Gefäss, welches den M ischbehälter enthält, nicht tun
lich ist. Anders gestaltet sich die Sache bei einem 
Kalksättiger, der an und für sich eine grosse O ber
fläche besitzt und ausserdem sonst unausgenutzte Hohl
räume zwischen seiner konischen und zylindri
schen W and aufweist, die sich in vorzüglicher W eise 
zur Aufnahme des Filtermaterials und für den er
forderlichen Steigraum eignen. Um diese Eigen
schaften auszunutzen, sind bei dem neuen W asser
reiniger nach dem Kalk-Sodaverfahren die Zeolith
filter in dem unteren Teil des Kalksättigers eingebaut.

G.

Kleine Mitteilungen.

Zulassung von Acetylenschweissapparaten.
Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission 

für die Untersuchungs- und Prüfstelle des Deutschen 
Acetylenvereins werden die C arbidid-Lichtapparate für
2 kg Carbididfüllung der Firma K e l l e r  und K n a p  - 
p i c h ,  G. m. b. H. in Augsburg, die bisher unter der 
Typennummer B2 zugelassen waren, für das Königreich 
Preussen gemäss § 26 Ziffer 4 der Acetylenverordnung 
unter der Typennummer „2“ widerruflich unter den
a. a. O. festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen 
zugelassen.

Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf den 
Zinntropfen oder Kupfernieten, mit denen sie befestigt 
sind, den Stempel des Bayerischen Revisionsvereins 
München tragen.

Für die Zulassung gelten jeweils die von der T ech
nischen Aufsichtskommission vorgeschlagenen, den Be
hörden mitgeteilten Bedingungen.

Berlin, den 24. März 1915.
Der M inister für Handel und Gewerbe.

D ie Stellenvermittlung für Kriegsinvalide,
die der vom Verbände Sächsischer Industrieller im 
Jahre 1906 gegründete mehr als 5000 Industrielle um 
fassende Deutsche Industrieschutzverband, Sitz D res
den, eingerichtet hat, erfreut sich bei ausserordentlich 
reger Inanspruchnahme der Anerkennung und U nter
stützung weiter behördlicher und privater Kreise. Das 
Preuss. Kriegsministerium wird die Stellenlisten des 
Verbandes in den amtlichen Anstellungs-Nachrichten 
bekanntgeben, die bei allen M ilitärbehörden, Laza
retten, Truppenteilen, Bezirkskommandos, bei den 
Landratsämtern und den grösseren Gem eindeverwal
tungen zur Einsichtnahme ausliegen und die auch von 
den Kriegsbeschädigten für 75 Pfennig vierteljährlich 
durch die Post bezogeii werden können. Zahlreiche 
öffentliche Arbeitsnachweise bedienen sich für Kriegs
invalide der Stellenvermittlung des Deutschen Industrie
schutzverbandes, deren Benutzung für alle Teile völlig 
kostenlos ist. Alle Anfragen betreffs der A rbeitsver
mittlung sind an die Geschäftsstelle des Verbandes, 
Dresden, Sidonienstrasse 25, zu richten.

Eingegangene Berichte.
V e r w a l t u n g s b e r i c h t  d e r  IX. S e k t i o n  d e r  

P a p i e r m a c h e r - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  
(Königreich Sachsen) für das Jahr 1914.

D i e  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  i n  U n g a r n .  
Auszug aus dem Berichte des Kgl. Ungarischen 
Staatlichen Arbeiterversicherungs-Amtes über das 
W irken der Landes-Arbeiter-Kranken- und Unfall
versicherungs-Kasse im Jahre 1910 und über die E r
gebnisse der Bezirks - Arbeiterversicherungskassen 
und der Betriebs- und Vereinskrankenkassen im Jahre 
1910. Herausgegeben vom Kgl. Ungarischen S taa t
lichen Arbeiterversicherungsamt. Budapest 1914.

Auskünfte, betr. Unfallverhütung und Gewerbe
hygiene.

A uskünfte über Firm en, die bew ährte  E in rich 
tungen au f diesem  G ebiete liefern, erteilen u nen tge lt
lich die V erw altung der S tändigen A usstellung fü r 
A rbeiterw ohlfahrt, C harlo ttenburg , F rauenhoferstrasse  
11/12, und die L eitung des K öniglich B ayerischen 
A rbeiter-M useum s in M ünchen, P farrstrasse  3.

Offene Stelle für einen technischen Aufsichts
beamten.

Bei unserer S ek tion  ist die

Stelle eines technischen Aufsichtsbeamten
neu zu besetzen. D as M indestgehalt beträg t 
3300 M ark, steigend von zwei zu zwei Jahren  um 
300 M ark bis zum H öchstbetrage  von 6000 Mark. 
D ie D ienstzeit bei anderen  beru fsgenossenschaft
lichen V erw altungen oder die T ätigkeit in einem  
ähnlichen Berufe sowie im Staats- oder K om m u
naldienst kann angerechnet w erden.

N ach zehnjähriger anrechnungsfähiger D ienst
zeit erw irbt der S telleninhaber A nspruch  au f R uhe
gehalt und H in terb liebenenfürsorge nach  den für 
die R eichsbeam ten geltenden B estim m ungen.

B ew erber mit gu ter technischer V orb ildung  
und E rfah rung  im U nfallverhütungsw esen der 

Eisenindustrie wollen sich baldigst bei dem Unter

zeichneten V orstande schriftlich m elden. D er B e
w erbung sind beizufügen ein selbstgeschriebener 
Lebenslauf, beg laubig te A bschriften  von Zeugnissen 
über Leistung und Führung  in früheren D ienst
stellungen, ein A usw eis über das M ilitärverhältnis, 
ein ärztliches Zeugnis über den G esundheitszustand 
sowie eine V ersicherung , dass der B ew erber sich 
in geordneten  V erm ögensverhältn issen  befindet. 
D ie Zeugnisabschriften w erden nicht zurückgesandt. 
Persönliche V orste llung  ist nur au f besonderes 
V erlangen erw ünscht.

D o r t m u n d ,  den 28. A pril 1915.

Der Vorstand 
der Sektion I der Maschinenbau- und Klein

eisenindustrie-Berufsgenossenschaft.
F  r a n  zi u s.

F ü i die S ch riftle itang  veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch. .
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Neue Schutzvorrichtungen an Heizöfen und Heizkesseln.
V on Dipl.-Ing. P r a d e l ,  Berlin.

Das Herausfallen glühender Brennstoffstücke aus 
Heizöfen kann Anlass zu Bränden geben. Das H eraus
schlagen von Rauchgasen und die explosive Entzün
dung von Schwelgasen bei der Verheizung gasreicher 
Brennstoffe v eru rsach t Schäden  m ancher A rt. Zur 
Vermeidung dieser Erscheinungen sind Schutzm ass
nahmen und Vorrichtungen mancher Art in Vorschlag 
gebracht und auch ausgeführt worden. Von neueren 
Vorrichtungen dieser Art ist zunächst eine Einrichtung 
an Ofentüren zu nennen, die von K. F i n d i n g in 
Schwarzenbach b. Prävali, Kärnten, stammt. An der 
Ofentür ist eine am Riegel sitzende Sicherungsvorrich
tung vorgesehen. Das Neue liegt darin, dass der H and
griff des Tiirriegels gleichzeitig zum Auslösen der 
Sicherungsvorrichtung dient. Dadurch wird erreicht, 
dass mit der Vorrichtung nicht vertrauten Personen ein 
Öffnen der Ofentür unmöglich gemacht und damit ein 
unbeabsichtigtes Herausfallen der im Ofen befindlichen 
Glut möglichst verhindert w ird. Fig. 129 zeigt eine
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Fig. 129.

Ausführungsform der Neuerung in Ansicht, bei welcher 
die Sicherungsvorrichtung den Verschlusshebel des 
Türverschlusses verriegelt. Es bezeichnet a den am 
Türrahm en angesetzten Verschlusshaken, b den an der 
Ofentür drehbar befestigten Fallriegel mit dem H and
griffe c. Die an dem Fallriegel b angeordnete Sicher
heitsvorrichtung besteht aus einem an der Unterseite 
des Riegels entgegen der W irkung einer Blattfeder g in 
einer Schlaufe h verschiebbar geführten Schieber i, mit 
welchem der Bolzen f des Handgriffes c, welcher einen 
Längsschlitz o des Fallriegels b durchsetzt, fest ver
bunden ist. Durch Verschieben des Handgriffes c kann 
der Schieber i mit seinem hakenförmigen Ende e aus
ser Eingriff mit einer am Türrahm en vorgesehenen

Öse d gebracht und damit der Fallriegel b entriegelt 
werden.

Zur Verhütung von Zugstörungen im Kaminschacht 
dient die in Fig. 130 und 131 in zwei Stellungen ge
zeigte Vorrichtung von J. F u n d  in Metz. Die Vor
richtung besteht aus einem halbzylindrisch gestalteten, 
oben offenen Schieber c, der mittels einer mit Knopf e 
versehenen Stange in den Kaminschacht eingeführt wird 
und in dieser Stellung die von unten aus dem Kamin
schacht kommenden Rauchgase seitlich von dem durch 
die Kaminbüchse in den Schacht eintretenden Rauch 
ablenkt, so dass eine Vereinigung beider Rauchströme 
erst oberhalb des Schiebers erfolgen kann, also erst 
dann, wenn der durch die Kaminbüchse eintretende 
Rauch im wesentlichen aufsteigende Richtung angenom
men hat. Es wird also durch den Schieber eine gegen
seitige Störung der beiden Rauchströme verhütet. Soll 
der Kaminschacht gereinigt werden, so zieht man den 
Schieber an dem Knopf e in die mit Rosette a versehene 
Kaminbüchse b hinein. (Fig. 131.) Um ein H eraus
fallen des Schiebers zu verhüten, ist er mit einem nach

unten abgebogenen Anschlag d versehen. An dem im 
Kamin stehenden Ende der Büchse sind die beiden An
schläge f angebracht, um das Eindringen des Ofen
rohres in den Kaminschacht zu verhüten.

Fig. 132 und 133 zeigen in Aufsicht und Vorder
ansicht einen verstellbaren Kamineinsatz für Ofenrohre 
nach der Bauart von B. N a s s e  und H.  S c h l ü t e r  
in Holzwickede, der ohne Zuhilfenahme von Verputz
m asse fest im Kaminloch angebracht werden kann. Der 
Kamineinsatz besteht aus einem Rohrstück a und einer 
mit Schlitz versehenen Scheibe b. Das Rohr a w ird 
an dem in das Kaminloch einzuführenden Ende durch 
einen Niet c so zusammengehalten, dass es sich an sei
nem äusseren Ende in seiner W eite verstellen lässt. Die
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Scheibe b, welche mit . einer kreisrunden Öffnung für 
das Ofenrohr versehen ist, ist mittels eines Lappens i 
am Rohrstück a befestigt. Die äussere Überlappung 
des Rohres ist mit einem schräg verlaufenden Aus

schnitt h versehen, vor welchem ein Schieber e, der 
einen umgebogenen Rand besitzt, fasst. Der Schieber 
e hat auf der anderen Seite einen Ansatz d und ist 
in dem Längsschnitt f gehalten und geführt. Zum Be
wegen des Schiebers dient eine durch die Scheibe b 
gesteckte Schraube o, welche in den mit Gewinde 
versehenen Ansatz g des Schiebers hineingeschraubt 
ist. Durch Drehen der Schraube o wird der Schieber 
vor- oder rückwärts bewegt. Die Schraube wird durch 
ein fest aufgebrachtes Scheibchen k gegen Verschieben 
in der Scheibe b gesichert. Damit die andere Hälfte der 
geschlitzten Scheibe b ebenfalls fest vor dem Rohr a 
liegt, ist eine Lasche n angebracht, durch welche die 
Schraube o gesteckt ist und deren Loch m als Lang
loch ausgebildet ist. Das in das Kaminloch gesteckte 
Rohr a wird dadurch festgeklemmt, dass durch Rechts
drehen der Schraube o der Schieber e vorgezogen und 
dadurch das Rohr auseinander gedrückt wird. Soll der 
Einsatz w ieder aus dem Kaminloch entfernt werden, so 
wird er durch Drehen der Schraube im entgegengesetz
ten Sinne gelöst. Nach Einführen des Ofenrohres in 
die Öffnung der Scheibe b wird diese durch den Haken 
p zusammengepresst und ersteres festgehalten, wobei 
ein Verschieben der Lasche n auf der Schraube o durch 
das Langloch m ermöglicht wird.

Um bei der Verheizung bituminöser, gasreicher 
Kohlen im Dauerbrand die Bildung explosiver G as
gemische beim öffnen der Fülltür infolge Zutritts fri
scher Luft zu den über der Brennstoffsäule stehenden 
Schwelgasen zu vermeiden, haben die B u d e r u s -  
s e h e n  Eisenw erke-W etzlar bei ihrem Lollar-Brikett
kessel schon die Einrichtung getroffen, dass hinter der 
eigentlichen Fülltür eine erst später als diese zu öffnende 
Siebtür vorhanden und die Fülltür so mit der Verbren
nungsluftklappe verbunden ist, dass beim öffnen  der 
Fülltür der Zug umgekehrt wird und nunmehr im Fiill- 
schacht von oben nach unten geht. Dadurch werden 
die Schwelgase über der Brennstoffsäule gefahrlos 
nach der Feuerzone, durch diese hindurch und nach 
dem Abzug geführt, wobei sie verbrennen. Die feine 
Verteilung der durch die Siebtür zutretenden Verbren
nungsluft verhütet anderseits die Bildung grösserer 
M engen explosiver Gase, und das Sieb selbst verhindert 
das Herausschlagen etwaiger Flämmchen.

Die Benutzung solcher Siebtüren hinter der Füll
tür hat gezeigt, dass sich die aus einem engmaschigen 
Sieb bestehende innere T ür zusetzt bezw. verschmiert. 
Versuche haben gezeigt, dass das namentlich eintritt, 
wenn der zu verfeuernde bituminöse Brennstoff in 
hohem M asse wasserhaltig ist, wie das für Rohbraun
kohle zutrifft. Um diesen Mangel zu beseitigen, wird 
die D oppeltür neuerlich so ausgebildet, dass sich das 
Sieb aussen und die den eigentlichen Abschluss des 
Füllschachtes bildende Feuertür innen befindet. Auf 
diese W eise bildet die Feuertür einen Schutz für das 
Sieb und hält den sonst auf das Sieb kommenden 
Niederschlag zurück. Die Verbindung zwischen Sieb 
und Fülltür ist so getroffen, dass sich das Sieb erst dann 
öffnen lässt, nachdem die Feuertür geöffnet worden ist. 
Die Fig. 134 und 135 zeigen eine andere Lösung zur

Fig. 135.

Beseitigung jenes Mangels im Längsschnitt durch eine 
D oppeltür im verriegelten und entriegelten Zustand. 
Auch diese Lösung stammt von den Buderusschen 
Eisenwerken. Ihr liegt der Gedanke zugrunde, dass 
das Sieb überhaupt nur kurze Zeit mit dem Feuerraum 
in Verbindung steht, also nur dann, wenn zwecks Be
schickung oder Besichtigung des Zustandes des Feuer
herdes die Fülltür geöffnet w ird. Beispielsweise kann 
die Fülltür so verriegelt sein, dass die Verriegelung nur 
von innen, z. B. durch das Sieb aufgehoben werden 
kann.

Am Türrahm en a der Füllfeuerung ist die Fülltür 
a 1 mit Handgriff angelenkt, so dass sie sich nach Art 
einer Klappe um eine untere wagrechte Achse öffnen 
lässt. Nahe der linken Schmalkante der Tür a1 und 
etwa in deren Mitte ist eine federnde Klinke f befestigt, 
die mit einem Stift g in eine Aussparung a2 des Rah
mens a in der Verschlusslage der T ür a1 hineinfasst. 
Dabei legt sich die Klinke derart dicht an die seitliche 
Rahmen- bezw. Türleiste, dass sie von aussen nicht 
gefasst werden kann. Durch einen der Aussparung a2 
gegenüberliegenden Schlitz a3 im Türrahm en a lässt 
sich der das Sieb bildende Schieber s einschieben, der 
sich in Nuten des Rahmens führt und eine Nase s1 be
sitzt. Das öffnen der Tür a1 ist nur möglich, wenn 
der Schieber s in die S tellung, Fig. 135, übergeführt 
ist und mit seiner Nase s 1 den Stift g der Klinke f aus 
der Öffnung a2 ausgehoben hat. Dann steht aber die 
Siebtür vor der Füllöffnung und lässt nur fein verteilte 
Luft in den Füllraum treten.
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Schutzvorrichtung für Stanzen und Pressen.
V on Ingenieur B. G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Heinrich W e e r e n  in N i e d e r s e d l i t z  bei 
Dresden hat sich eine Vorrichtung schützen lassen,*) 
durch welche ein unbeabsichtigtes oder vorzeitiges H er
unterkommen des Stempels verhütet w erden soll, vor 
allen Dingen, solange der Arbeiter damit beschäftigt 
ist, mit den Fingern das M aterial in die M atritze zu 
legen, oder die Hände noch in gefahrbringender W eise 
in der Nähe der Stanze hat. Auch bei dieser Schutz
vorrichtung, die in Fig. 136 in Verbindung mit einer 
Stanze und in Fig. 137 und 138 getrennt hiervon in

des Hebels d in der Vertiefung e2 festgehalten, wodurch 
beide Teile gekuppelt werden. Der Kupplungsteil e2 
ist mit einem Hebel e4 fest verbunden, der am Ende 
eine Rolle e3 trägt, die auf der inneren Kreisbahn des 
um den Punkt P drehbaren Segmenthebels h entlang 
gleitet. An die Kreisbahn schliesst sich das Kurven-

. Fig. 136.

Aufriss und G rundriss dargestellt ist, ist die die Kupp
lung hindernde Sperrung in Abhängigkeit von der Be
wegung des Schutzbügels gebracht.

An der Stanze ist genau über dem zum Einrücken 
dienenden Fusstritt ein zweiter Fusstritt b angeordnet, 
der m ittels der senkrechten Zugstange c mit einem kur
zen Hebel d in Verbindung steht. D ieser Hebel ist 
vermittels einer Nabe mit seitlichem Nocken e1, der 
genau in eine entsprechende Vertiefung e3 einer gegen
über der Spindel s längsverschiebbaren, aber infolge 
einer Feder- lind INutverbindungS undrehbaren Nabe 
einzutreten vermag, lose auf die Spindel aufgesetzt. 
Die mit der Vertiefung e2 versehene Nabe trägt einen 
Arm des Schutzbügels g, dessen anderer Arm an der 
Spindel s befestigt ist. Der Bügel kann durch teleskop
artige Einsätze verschiedene Längen erhalten. Durch 
eine Spiralfeder, deren Spannung durch die beiden 
M uttern m geregelt werden kann, wird der Nocken e1

*) Patent 283 259/47 a.

Fig. 137 und 138.

stück i an. Wenn die Rolle e 3 auf dieser Kurve gleitet, 
schwingt der Hebel h und dreht das andere Hebelende 
nach innen. An diesem Ende greift ein Zugorgan z 
an, das in einem in Schraubhülsen befestigten M etall
schlauch geführt wird. Das andere Ende des Zug
organs z greift an der unter dem Druck einer Feder 
stehenden Sperrklinke 1 an. Die Feder hält die Sperr
klinke stets im Eingriff, so dass ein Auslösen nur m ög
lich ist, wenn durch Ziehen an dem Organ der Feder
druck überwunden wird.

Tritt der Arbeiter auf den Fusstritt b, so wird 
mit der sich hebenden Verbindungsstange auch der 
Hebel d auf der Spindel nach aufwärts gedreht. W enn 
die Nockenscheiben e1, e2 sich in der Kupplungsstel
lung befinden, schwingt der Schutzbügel nach unten 
und der Hebel e4 nach oben. Die Rolle e3 dieses Hebels 
wird auf der Kreisbahn des Hebels h geführt, gleitet 
über den Ansatz i, der Hebel dreht sich um den Punkt
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P, das Zugorgan z wird mitgenommen, und die Sperr
klinke 1 erhält eine solche Schwingung, dass sie den 
Antrieb freigibt. Der Fusstritt b liegt dann auf dem 
unteren Fusstritt, der heruntergedrückt werden kann, 
um die Antriebswelle zur Presse einzurücken. Stösst 
der Schutzbügel beim Niedergehen auf die Hand des 
Arbeiters, so bleibt er sofort stehen und mit ihm der 
Hebel e \  von dessen Aufwärtsschwingung die Aus
lösung der Sperrklinke 1 abhängt. Der Nocken e1 hebt 
sich in diesem Falle bei der weiteren Aufw ärtsbew e
gung des Hebels d einfach aus der Vertiefung e2 ent
gegen der W irkung der Schraubenfeder aus, die Spin
del s verschiebt sich in der Längsrichtung, und der 
Hebel d dreht sich lose auf ihr. Die Rolle e3 gelangt 
infolgedessen nicht bis zur Aushebekurve i des Hebels 
h, so dass die Sperrklinke 1 unter der W irkung ihrer 
Feder eingerückt bleibt. Ein Einrücken der Stanze 
kann nicht stattfinden, selbst wenn mit grösser Gewalt 
auf die beiden Fusstritte getreten wird.

Um genau den Punkt einzustellen, an welchem die 
Auslösung der Sperrklinke erfolgen soll, damit dieselbe 
Schutzvorrichtung für jeden Hub des Sicherheitsbügels 
verw endbar ist, ist zwischen der auf der Spindel s an 
geordneten Schraubenfeder und dem den Segmenthebel

h tragenden Gehäuse x ein Stellhebel w eingeschaltet, 
dessen D ruckschraube n in einem Schlitz v des G e
häuses einstellbar ist. Der Hebel w wird vermittels 
zweier Schrauben, deren Löcher in Fig. 137 punktiert 
angedeutet sind, an dem Pressenkörper befestigt. Bei 
Verstellung des Hubes des Sicherheitsbügels wird das 
Gehäuse x um die Spindel s gedreht, so dass die Rolle 
e3 früher oder später je nach der Einstellung an die 
Nase i des Hebels h anstösst. Je weiter also das Ge
häuse nach oben gestellt w ird, um so tiefer geht der 
Sicherungsbüge! g nach unten, und um so grösser ist 
alsdann der Ausschlag. W enn das Gehäuse dagegen 
tief nach unten gestellt wird, so erhält der Sicherheits
bügel nur einen geringen Hub. Nachdem der richtige 
Hub eingestellt ist, wird die D ruckschraube n fest an 
gezogen. Eine schnelle und leichte Veränderung des 
Hubes des Bügels ist deshalb wichtig, weil die E in
spannvorrichtung für die Schnitte und die Schnitte 
selbst verschiedene Höhen haben und, auch die Auf
spanntische der Pressen in der Höhe verstellbar sind. 
Die Umstellung des Hubes des Sicherheitsbügels ist 
das W erk eines Augenblickes und kann von dem unge
übtesten Arbeiter vorgenommen werden.

Fürsorge für Kriegsbeschädigte.*)

Kundgebung des Vereins deutscher Ingenieure.
Dass England die deutsche Technik und Industrie 

seit Jahren als einen unbequemen M itbewerber auf dem 
W eltm ärkte ansah, wussten wir, doch niemand in 
Deutschland ahnte, dass es lediglich aus Neid und 
M issgunst zu einem Schlage zu unserer nationalen und 
wirtschaftlichen Vernichtung ausholte. Die ganze Ein
kreisungspolitik, die Verbindung mit Franzosen, Rus
sen und Japanern hatte, wie sich jetzt einwandfrei e r
gibt, einzig den Zweck, uns so zu schlagen, dass wir 
dauernd aus dem wirtschaftlichen und technischen 
W ettbewerb ausgeschaltet würden. Dies kann England 
nur erreichen, wenn es ihm gelingt, unser Vaterland 
zu zertrümmern.

In einer unvergleichlichen Einmütigkeit der Stände 
und Parteien wurde diese Gefahr bei der Kriegserklä
rung erkannt. Alle Stände, alle Berufsklassen ergriffen 
mit einer zu Herzen gehenden Begeisterung für die Ver
teidigungskämpfe die Waffen, opferten ihr Leben und 
ihre Gesundheit.

W ir, denen es nicht vergönnt ist, an den Kämpfen 
im Felde teilzunehmen, schulden diesen Kriegern un
auslöschlichen Dank. Die deutsche Technik ist sich 
dieser Schuld bewusst, und sie wird deshalb gewiss mit

*) Die nachstehende Kundgebung ist dem Verfas
ser des Artikels in unserer vorigen Nummer „Tech
nische Gesichtspunkte der Kriegsbeschädigtenfürsorge“ , 
Senatspräsidenten Dr.-Ing. Konrad Hartmann, nach der 
Bearbeitung und Drucklegung seiner Ausführungen zu
gegangen, so dass in dieser nicht mehr darauf ein
gegangen werden konnte. W ir bringen die Kund
gebung in vollem W ortlaut zum Abdruck.

allen ihr zur Verfügung stehenden M itteln mitwirken, 
um die Kriegsbeschädigten vor zu grossem Schaden zu 
bewahren, um so mehr, als diese zu einem sehr grossen 
Teil aus der Industrie kommen und die Industrie das 
Streben haben muss, sich diese wertvollen Arbeitskräfte 
zu erhalten.

Der Verein deutscher Ingenieure ist im Hinblick 
auf seine Satzung, seine Geschichte, seine soziale Zu
sammensetzung und seinen Charakter als w issenschaft
licher Verein, der an der Entwicklung deutscher T ech
nik ein halbes Jahrhundert erfolgreich mitgearbeitet hat, 
berufen und verpflichtet, bei dieser grossen vaterländi
schen Aufgabe mitzuwirken.

Es gilt vor allem, unsern tapferen K riegsbeschä
digten den Segen der Arbeit zu erhalten, einer Arbeit, 
die nicht nur vor leiblichen Sorgen schützt, sondern den 
Lebensmut bew ahrt und das frohe Gefühl verleiht, ein 
schaffendes Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft 
zu bleiben.

Schon sind Schritte zur Vorbereitung dieser w ich
tigen Aufgabe eingeleitet, die mit Verstand und Herz 
gelöst werden muss, ln verschiedenen Bundesstaaten 
ist man bereits zu festen Organisationen vorgeschritten. 
Trotzdem  liegt auch heute noch die Gefahr der Zer
splitterung vor. Es wird deshalb erforderlich sein, die 
leitenden Gesichtspunkte hervorzuheben und der Öf
fentlichkeit bekannt zu geben. Der Verein deutscher 
Ingenieure ist der Ansicht, dass die nachfolgenden Leit
sätze eine geeignete Grundlage für die Einrichtung der 
öffentlichen Fürsorge für Kriegsbeschädigte abgeben 
können.
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L e i t s ä t z e  ü b e r  F ü r s o r g e  f ü r  K r i e g s 
b e s c h ä d i g t e .

1. Das Ziel der Fürsorge für die Kriegsbeschä
digten muss die W iedereinführung der Beschädigten in 
eine Berufstätigkeit sein, und zwar soll in der Regel die 
Zuführung zum alten Berufe, wenn auch unter Verwen
dung an einer anderen Stelle, angestrebt werden. Es 
m uss dafür gesorgt werden, dass kein K riegsbeschä
digter, dem noch ein gewisses Mass von Erwerbsfähig
keit geblieben ist, arbeitslos wird.

2. Das Reich hat die Pflicht, für die Heilung der 
Kriegsbeschädigten in dem M asse zu sorgen, dass sie 
in erreichbarem Umfange zur Arbeit wieder befähigt 
werden. Dieses Endziel hat die Heilfürsorge von vorn
herein im Auge zu behalten. Zu dem Zweck ist nam ent
lich auf geeignete orthopädische Behandlung Gewicht 
zu legen. Auch bei Beschaffung künstlicher G lied
massen wird der künftige Beruf in vielen Fällen berück
sichtigt werden müssen.

3. Die Arbeitgeber haben erklärt, dass sie es 
trotz der dadurch für sie entstehenden Lasten als eine 
Ehrenpflicht betrachten, arbeitsfähige Kriegsbeschä
digte, die ihren Betrieben angehörten, wieder aufzuneh
men und an ihrer Heranbildung zu brauchbaren M it
arbeitern nach Kräften mitzuwirken.

4. Der w ieder eingestellte Kriegsbeschädigte kann 
im Berufe nur eine seiner Leistungsfähigkeit entspre
chende Entlohnung finden. Der Begriff des Almosens 
m uss hier ausgeschaltet sein. Um den K riegsbeschä
digten daher in einer seiner früheren Stellung einiger
m assen entsprechenden sozialen Lage zu erhalten, muss 
das Reich eine angemessene Rente gewähren. Die heu
tigen Besttmmungen über die Rentenversorgung be
dürfen, wie wohl allseitig anerkannt ist, einer Umge
staltung, um das Ziel der Fürsorge der K riegsbeschä
digten zu erreichen. Namentlich sind die einseitige Be
messung nach dem militärischen D ienstgrad und die 
Ausserachtlassung des Alters und des Familienstandes 
Mängel, die der Änderung bedürfen.

5. Das W iedereinleben eines Kriegsbeschädigten 
in einen Beruf wird in sehr vielen Fällen nur langsam 
gelingen, und das Gelingen wird in hohem Masse von 
dem Lebensmut und dem festen guten W illen des Be
schädigten abhängig sein. Auch mit der W iederein
stellung eines Kriegsbeschädigten in einen Beruf ist die 
Sorge für ihn keineswegs erschöpft. Daher ist es 
dringend notwendig, eine D a u e r  rente zu gewähren, 
deren Höhe nach längeren Zeiträumen nachzuprüfen ist.

6. Zahlreiche Kriegsbeschädigte werden ihrem

früheren Berufe nicht wieder zugeführt werden können. 
In solchen Fällen wird die Überführung in einen an
deren, tunlichst in einen verwandten Beruf ins Auge 
zu fassen sein. Dazu kommt die Unterbringung in 
staatlichen und kommunalen Stellungen oder der Ü ber
gang zur Landwirtschaft in Frage.

Bei Überführung in einen anderen Beruf werden die 
Stellen, die sich mit Berufsberatung, Berufsbildung und 
Arbeitsvermittlung befassen, heranzuziehen sein.

Um der Landwirtschaft geeignete Kräfte zuzufüh
ren, wird die Schaffung landwirtschaftlicher Klein
stellen und ländlicher Kolonien nützliche Dienste leisten.

7. Die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten muss 
eine öffentiche Einrichtung werden, in der die einzelnen 
Staaten oder ihre Provinzen das nötige M ass von Be
wegungsfreiheit behalten. Es empfiehlt sich die Ein
setzung einer Reichszentralstelle, um Erfahrungen aus
zutauschen, gleichmässige Behandlung nach Möglich
keit zu wahren und die naheliegende Gefahr der Zer
splitterung zu vermeiden.

Bei der Einrichtung der öffentlichen Fürsorge ist 
im Auge zu behalten, dass sich unter den Kriegsbeschä
digten, die der Fürsorge bedürfen, Männer aller Stände, 
vom ungelernten Arbeiter bis zum Akademiker, befin
den. Deshalb ist es erforderlich, diese öffentliche Für
sorge derart auszubauen, dass alle berufenen Kreise zur 
M itwirkung herangezogen werden.

8. Neben der öffentlichen Fürsorge wird für die 
freiwillige Liebestätigkeit noch ein weites Feld bleiben. 
Hier werden Sonderorganisationen ergänzend eine nütz
liche Tätigkeit entfalten können.

D e r  V o r s t a n d  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  
I n g e n i e u re.

Dr.-Ing. h. c., Dr. phil. A. v. R i e p p e l ,  Geh. Bau
rat, Generaldirektor der M aschinenfabrik Augsburg
Nürnberg A.-G., Nürnberg. K a r l  H a r t m a n n  , Geh. 
Regierungsrat, Reg.- u. Gewerberat, Berlin-Steglitz. 
Dr.-Ing. h. c. O. T  a a k s , Kgl. Baurat, Zivilingenieur, 
Hannover. H e i n r i c h  A u m u n d ,  Professor a. d. 
Techn. Hochschule Danzig. Dr. phil. Dr.-Ing. h. c. 
H e r r n .  C 1 a a s s e n , Direktor der Zuckerfabrik D or
magen, Dormagen. O t t o  C o r n e h l s ,  Direktor der 
Reiherstieg Schiffswerfte u. Maschinenfabrik, Hamburg.

Dr. Dr.-Ing. L. K r u f t ,  Zivilingenieur, Leipzig.

D a s  D i r e k t o r i u m .
D.  M e y e r .  L i n d e .  C.  M a t s c h o s s.

H e 11 m i c h.

Kleine m itteilungen.
Azetylen-Explosion .

Über die am 22. April 1915 erfolgte Azetylen-Ex
plosion in einer D issurfabrik in der Nähe Berlins b e 
richtet die „Zeitschrift für Dampfkessel- u. M aschi
nenbetrieb“ folgendes:

In der betr. Anlage sind zwei Entwickler von 2 m 
Durchm esser und 4,4 m Höhe mit aufgesetztem K arbid
behälter von 2,2 m Höhe aufgestellt. Das Karbid wird

aus letzteren mittels einer maschinellen Vorrichtung in 
den Entwickler geworfen.

Als ein Arbeiter mit dem Ablassen des Kalkschlam
mes aus dem rechts gelegenen Entwickler beschäftigt 
war, bemerkte er, dass einStückchen Siliziumkarbid sich 
in der Dichtung des Ablassventils festgesetzt hatte. Um 
dieses zu entfernen, öffnete er ein seitliches Mannloch 
des Entwicklers und, ohne das Azetylengas aus dem 
Entwickler entfernt zu haben, spritzte er mit einem 
W asserstrahl auf den im Apparat enthaltenen Schlamm, 
um das festsitzende Karbidstückchen aus der Ventil
dichtung zu entfernen. Nach wenigen Augenblicken
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entstand eine heftige Explosion, wobei eine gewaltige 
Flamme aus dem Mannloch des Apparates herausschoss. 
D er Arbeiter wurde durch den Explosionsstrahl so heftig 
auf den Fussboden geschleudert, dass er einen Schädel
bruch erlitt und sofort getötet wurde.

Die Explosion wurde dadurch ausgelöst, dass 
durch den W asserstrahl kleine Mengen Silizium wasser
stoff oder Phosphorwasserstoff, die im Schlamm ge
bettet waren, frei wurden. Da nun diese Gase an der 
Luft sich selbst entzünden und mit dem W asserstrahl 
und durch das geöffnete Mannloch atm osphärische Luft 
in den Apparat gelangte, so waren die Bedingungen 
für das Zustandekommen einer Azetylenexplosion ge
geben.

Um Unfällen dieser Art vorzubeugen, wurde vor
geschlagen: die Verschlusschrauben des M annloch- 
deckels zu plombieren, dem Entschlammungsventil 
einen solchen Hub zu geben, dass Siliziumkarbidstücke 
sich nicht festsetzen können, in den konischen Teil des 
Entwicklers eine Bürstvorrichtung anzubringen, die von 
aussen betätigt werden kann, um die Beseitigung des 
Schlammes an den konischen Flächen zu ermöglichen.

_____  S.

Ein grösser Magnet zum Entfernen von Stahl
splittern aus W unden

ist nach einer Mitteilung der amerikanischen Zeitschrift 
,,The Iron T rade Review“ vom 11. März 1915 in den 
W erkstätten der W estinghouse Electric & Mfg. Co. in 
Pittsburgh, Pa., aufgestellt. Der Magnet ist in hand
licher Höhe auf dem Kasten angebracht, der die Regel
w iderstände enthält. Er erfordert zum Betrieb 4 Kilo
watt. Der Pol, dem die eigentliche Aufgabe des H er
ausziehens der Splitter aus der W unde zufällt, ist aus
wechselbar und hat verschiedene Formen, die der Art 
und der Stelle der Verwundung eigens angepasst sind. 
Der Magnet hat sich bisher sehr gut bewährt, insofern 
die Entfernung solcher Splitter im Gegensatz zu früher 
keinerlei Schwierigkeiten mehr macht. Selbst kleinste 
Splitter werden anstandslos aus den Körperteilen, wie 
Augen, Händen usw. herausgeholt. Unsere Quelle 
nennt als ein besonders kleines Stahlteilchen ein solches 
von J/i2 der Dicke einer feinen Nadel. Gr.

öewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Unfall bei der Bedienung eines Pregel-Kalanders und der 

Ersatzanspruch der Berufsgenossenschaft.
In der Papierfabrik des K om m erzienrat H ösch 

in K önigstein bei D resden w ar ein A rbeiter im Pregel- 
kalander verunglückt. D ie M aschine dient dazu, das 
W asserzeichen  in G eschäftspapier einzupressen. Sie 
besteh t aus zwei nebeneinander laufenden grossen 
Eisenw alzen von 40 cm D urchm esser. Die W alzen 
bew egen sich, wenn die M aschine in Betrieb ist, 
gegeneinander um  ihre eigene A chse, so dass sie von 
selbst den Pregelsatz, w elcher an  sie h erangebrach t 
wird, durch sich hindurchziehen. D urch  einen starken 
Federdruck  w erden die W alzen m it grösser Gew alt 
zusam m engepresst, so dass sie den Pregelsatz fest 
fassen und durchschleifen. F ü r den A rbeiter, der 
den P regelsatz  zwischen den W alzen durchschiebt, 
is t eine Schutzvorrichtung in G estalt eines Schutz
bre ttes angebracht, in w elchem  sich eine Öffnung

befindet. D urch  diese Öffnung wird der Satz h in
durch gehalten und an die W alze herangebracht. D e r ' 
A rbeiter gerä t also nicht in Gefahr, m it den H änden 
in die W alzen hineinzukom m en.

E s kam  häufig vor, dass sich an den Walzer» 
Ö l zeigte. D ies m usste dann sofort w eggew ischt 
w erden, sonst übertrug  es sich schnell auch a u f  das 
P ap ier und den Pregelsatz. D ie R einigung g e sc h a h  
gew öhnlich in der W eise, dass einer der Arbeiter,, 
w elcher die M aschine bediente, m it dem  P utzlum pen 
durch  die Ö ffnung der H olzschutzvorrichtung h in 
durchfuhr und die Ölflächen, sowie sie bei dem . 
W eiterrücken  der W alzen zum V orschein  käm m en, 
abw ischte. A n dem  U nfalltag w ar der erst 15 Jah re  
alte A rbeiter M ichael m it dem  R einigen beschäftig t. 
P lötzlich kam en seine F inger in die W alzen , die 
rech te  H and  w urde durchgezogen und der A rm  bis 
an den E llbogen  abgequetsch t, so dass er abgenom m en 
w erden m usste. D er verletzte A rbeiter klagte nun 
au f E rsa tz  der 330 Mark betragenden  K osten  für 
Arznei etc., sow ie a u f  Z ahlung einer M onatsren te  von 
23 M ark. D ie P ap ierm acher-B erufsgenossenschaft 
en tsp rach  der K lage, m achte dann aber E rsa tzan 
sp rüche gegen den Fabrikbesitzer H . geltend, indem  
sie behaup tete , er, bezw. sein B etriebsleiter habe den 
U nfall durch A usserachtlassung  der nötigen Sorgfalt 
verschuldet. Nach § 31 der U nfallverhü tungsvor
schriften dürften A rbeiter un ter 16 Jahren  in keinem  
Falle zur B edienung von Papier- und ähnlichen M a
schinen verw endet w erden, w obei Putzern und 
Schm ierern  im B edienen nicht gleich zu achten seien. 
E ine solche M aschine sei die hier in F rage  kom m ende, 
weil die Federn  sich schon bei d er geringsten  B e
rüh rung  in B ew egung setzten. D er gefährliche C ha
rak te r der M aschine erhelle schon daraus, dass n ich t 
bloss ein Schutzbrett a u f  ihr angebracht, sondern  
dass die ganze M aschine mit einem  S chutzgehäuse 
um geben sei. D er B eklagte habe gew usst, dass M. 
noch nicht 1 5 1/2 Jah r alt w ar und habe ihn tro tzd em  
die M aschine bedienen lassen. W enn  es in § 31 
heisse, P u tzen  und  Schm ieren sei im B edienen n ich t 
g leichzuachten, so beziehe sich dies nur au f M aschinen, 
die ausser B etrieb sind, hier aber hat es sich um  
das A b wischen von Öl w ährend des B etriebes d e r 
M aschine gehandelt. A usserdem  sei die F estste ll
vorrich tung  der M aschine nicht in O rdnung  gew esen. 
D ie F estste llung  h ä tte  sich au f autom atischem  W eg e  
vollziehen m üssen, sta tt dessen sei oben an der 
M aschine ein L ederriem en angebrach t gew esen, den 
die A rbeiter jedesm al, wenn das H ebelw erk  ausser 
B etrieb gesetzt war, an den Griff hätten  festb inden 
m üssen. B eide Instanzen, das L andgerich t D resden  
und das Sächsische O berlandesgericht, haben die 
K lage der B erufsgenossenschaft abgew iesen. D as 
B erufungsgericht führte aus:

Die K alanderm aschine ist keine gefährliche M a
schine im Sinne der U nfallverhütungsvorschriften . 
D eshalb  kom m t es auch nicht d a rau f an, ob der B e
klagte schon vor dem  U nfall gew usst hat, dass M. 
noch nicht 16 Jah re  alt war. A ls gefährlich ist e in e  
M aschine nur dann anzusehen, w enn anzunehm en ist, 
dass A rbeiter unter 16 Jahren  sich nicht zur B edienung 
eignen, ohne K örperverle tzung  oder gar der T ö tung  
ausgesetzt zu sein. D as ist hier nicht der Fall. W as d ie
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A rbeiter an  der M aschine zu tun hatten, w aren sehr 
-einfache M anipulationen, bei denen sie die W alzen 
n icht zu berühren  brauchten . E s  w ar ein hölzernes 
S chu tzbrett m it einer A ussparung  in der Mitte an g e
brach t. L etztere  diente dem  Zweck, den Satz an 
die W alzen heranzubringen, der A rbeiter M. hat aber 
hindurchgegriffen, um das Öl w egzuw ischen. D as 
gehörte nicht zu den O bliegenheiten der den K alander 
B edienenden. Zeugen bekunden, dass dem  M. das 
P u tzen  verbo ten  w orden war. M. will das V erbot 
nicht gehört haben, aber es ist m öglich, dass er es 
üb erh ö rt hat. D er V erunglückte  hatte  das Ö l schon 
w iederholt w eggew ischt, hieraus ergibt sich aber 
nichts gegen den Beklagten. D ie K lägerin behaup te t 
weiter, dass die A usrückvorrich tung  des K alanders 
m angelhaft gew esen sei. D as trifft insofern zu, als 
sie nicht au tom atisch  feststellbar und der H ebel 
locker w ar und von selbst herum fallen  konnte. Es 
ist aber nicht erw iesen, dass der Beklagte letzteres 
gew usst hat. D er U nfall beruh t nicht a u f  M angel
haftigkeit der M aschine, v ielm ehr ha t e r sich so zuge
tragen , dass M. den H ebel beim  A bw ischen des 
Ö les in der H and  behalten  und versehentlich weiter 
gerück t hat, oder dass er versehentlich mit der H and 
zw ischen die W alzen geraten  ist. M indestens liegt 
e ine solche M öglichkeit vor. D ie beklagte B erufsge
nossenschaft legte gegen das U rteil des O berlandes
gerichts D resden  Revision beim  R eichsgericht ein. 
D ieses hob ohne nähere B egründung das U rteil au f 
und verw ies die Sache zur nochm aligen V erhandlung 
an die V orinstanz zurück.

(U rteil des R eichsgerichts vom  10. Mai 1915.)

Hat ein Unfall, der sich beiin Spielen in der Fabrik er
eignet, als Betriebsunfall z i i  gelten?

Zwei junge A rbeiter, w elche in einem  W alzw erk 
beschäftig t w aren, m achten  sich in der P ause  an 
einem  glühenden Schlackenklotze zu schaffen, der 
ausserhalb  des Bereiches ihres A rbeitsgebietes lag. 
S ie stiessen ein L och  in die M asse, gossen W asser 
hinein und freuten sich an dem  K ochen  und B rodeln 
d e r  Flüssigkeit, bis plötzlich eine E xp losion  erfolgte, 
<Iurch die einer der U nvorsichtigen schw er verletzt 
w urde.

D er V erung lück te  forderte die U nfallrente, sein 
V erlangen  w urde indessen vom  O berversicherungs
am t abgew iesen, da  ein U nfall beim  Spielen nicht 
als Betriebsunfall angesehen w erden könne. N ur ein 
U nfall, der sich bei der A rb e it ereignet habe, sei 
entschädigungspflichtig .

D as R eichsversicherungsam t hat dieser E n tsche i
dung  grundsätzlich zugestim m t. Freilich sei auch 
w ährend  der A rbeitspausen  die V ersicherung  gegen 
U nfall nicht etw a aufgehoben; indessen kann ein w äh 
rend  einer Pause sich ereignender Unfall nur dann 
als B etriebsunfall angesehen w erden, w enn der A r
b eiter auch w ährend der Pause sich innerhalb  des 
G efahrenbereiches des Betriebes befunden ha t und 
-der U nfall m it dem  B etriebe in einem  ursächlichen 
Z usam m enhang  gestanden hat. L etzteres trifft jedoch  
im  vorliegenden  Falle nicht zu. D e r K läger b eh au p 
te t zwar, nicht er habe das W asser in das Loch der 
g lü h en d en  M asse gegossen, sondern  sein A rbeits

kollege. D er K läger kann aber nicht bestreiten, dass 
er, nachdem  das W asser in das Loch gegossen war, 
ruhig an dem  Schlackenklotz gestanden  und zuge
sehen hat, wie das W asser kochte, bis das U nglück 
geschah. D er K läger hat sich also jedenfalls an  der 
Spielerei beteiligt und hat geholfen, die G efahr zu 
schaffen, bei der er zu Schaden kam . D urch  sein 
V erhalten  h a t er sich ausserhalb  des B etriebes g e 
setzt. D er K läger ist auch  zur Zeit des Unfalles 
bereits 18 Jahre  alt gew esen, er ha t som it die zur 
E rkenntn is der G efährlichkeit des Spielens m it dem  
glühenden Schlackenklotz erforderliche E insicht be
sessen, und er kannte  die A nw eisung der B etriebs
leitung, w onach das Spielen in der F abrik  m it G egen
ständen des Betriebes verboten war.

D anach  rechtfertig t sich die A bw eisung des 
R entenanspruchs des K lägers.

(Entscheidg. des R eichsversich.-A m ts vom  22. D e
zem ber 1914.)

Patentauszuge.
Kl. 61 a. 283 329 vom 22. Dezember 1911. T  r o c k e n 

f e u e r l ö s c h e r ,  b e i  d e m  d a s  L ö s c h p u l 
v e r  d u r c h  e i n e  s e i t l i c h e  D ü s e  a m  B e 
h ä l t e r  u n t e r  D r u c k  a u s g e t r i e b e n  w i r d .  
Internationale Feuerlöscher-Gesellschaft m. b. H. in 
Berlin.

Bei den bekannten Feuerlöschern, bei denen das 
Löschpulver aus einem Behälter unter Druck ausgetrie
ben wird, zeigte sich der Nachteil, dass das in den 
Pulverbehälter eingeleitete Gas das Löschpulver nicht 
restlos und gleichmässig austrieb, dass vielmehr das

Pulver nach längerer Ruhe zusammenbackte, die Aus
lassöffnung verstopfte und an der W and des Behälters 
kleben blieb, so dass nach Erschöpfung des Druck
behälters immer noch mehr oder weniger grosse Pulver
mengen zurückblieben.

Diese Nachteile sollen durch die besondere An
ordnung der Druckgasdüsen behoben werden. Zu die
sem Zwecke sind im Innern des Pulverbehälters (Fig. 
139) an seiner bogenförmigen Rückwand 6 gegenüber
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der Pulverauslassöffnung die D ruckgasdüsen 3, 5 zum 
Teil in der Richtung gegen die Behälterdüse 1 und zum 
Teil parallel zu der W and des Pulverbehälters befestigt. 
W enn aus den Düsen 3 Gas ausström t, so prallt dieses 
gegen die runde W and und wird sowohl nach unten wie 
nach vorn hin gegen die Düse getrieben, wodurch 
Löschpulver und Löschgas sich gut miteinander durch
mischen. G.

Kl. 61a. 283 423 vom 29. Mai 1913. T r o c k e n 
f e u e r l ö s c h e r  m i t  e i n e r  B o d e n  a u s 
l a s s d ü s e ,  d u r c h  w e l c h e  d a s  L ö s c h 
p u l v e r  m i t t e l s  L ö s c h d r u c k g a s e s  a u s 
g e t r i e b e n  w i r d .  Internationale Feuerlöscher
Gesellschaft m. b. H. in Berlin.

Um eine innige Durchmischung des Löschgases mit 
dem Löschpulver herbeizuführen, wird bei diesem 
Feuerlöscher der Gasstrom durch schraubenförmig ge
stellte Löschgasdüsen geteilt. Ausserdem ist in der 
Nähe des Behälterbodens ein Sieb angeordnet, welches 
im Löschpulver etwa vorhandene gröbere Klumpen 
zurückhält, damit ein Verstopfen der Behälterauslass
düse verhindert wird. G.

Kl. 8 5b . 284 635 vom 12. September 1912. V e r 
f a h r e n  z u r  E n t f e r n u n g  v o n  S a u e r 
s t o f f  a u s  W a s s e r  f ü r  h ä u s l i c h e  u n d  
g e w e r b l i c h e  Z w e c k e .  Dr. Robert Gans in 
Berlin-Grunewald.

Bei Benutzung von W ässern, die beim Einkochen 
im Dampfkessel, aber auch bei gewöhnlicher Tem pe
ratur Sauerstoff in Gasform entwickeln, tritt leicht eine 
Korrosion des Eisens ein. Diese Korrosion lässt sich 
verhindern, wenn man den Sauerstoff des W assers ent
fernt. Die Entfernung des Sauerstoffs kann dadurch 
erreicht werden, dass man dem W asser schweflige 
Säure oder hydroschweflige Säure oder eine der Poly- 
thionsäuren oder Schwefelwasserstoff, also kurz alle 
reduzierenden Schwefelverbindungen oder deren Salze 
in der theoretischen, in der ungenügenden oder in der 
überschüssigen Menge hinzufügt. Die leichtere Auf
nahme des Sauerstoffes durch diese Schwefelverbin
dungen, wobei diese eine Oxydation erfahren, kann man 
durch Zusatz von geringen Mengen aller katalytisch 
wirkenden Stoffe, wie z. B. Eisen-, Kupfersalze usw., 
noch erheblich beschleunigen. So z. B. setzt man 
einem W asser, das 7 g Sauerstoff in 1 cbm enthält, etwa 
46 g N aH S 03 oder etwa 56 g N a ,S 0 3 hinzu. Ge
ringe Mengen z. B. eines Kupfersalzes erleichtern die 
Aufnahme des Sauerstoffes erheblich. Oder man setzt 
obigem W asser z. B. 20 g Na2S oder andere Sulfide 
z. B. der Schwermetalle oder Sulfhydrate oder Polysul
fide oder freien Schwefelwasserstoff mit oder ohne 
Zuführung eines Katalysators hinzu. G.

KI. 81 e. 283 250 vom 3. Januar 1914. G e t r e i d e 
f a l l r o h r  m i t  e i n -  u n d  a u s s c h w i n g -  
b a r e m  S t r e u t e l l e r .  Hans Seeger in Frank
furt a. M.

Um sowohl ein gleichmässiges und schnelles Ver
teilen des Getreides auf dem Speicherboden als auch

eine unbehinderte W eiterführung des Getriebes durch 
das Fallrohr zu erzielen, ist ein an sich bekanntes, auf 
und nieder verschiebbares Fallrohrslück mit einer 
Streutellerhälfte in der W eise verbunden, dass beim 
Überführen des Schieberohrstückes in seine tiefste 
Stellung die seitlich am Fallrohr auf Hebelarmen sitzen
den Streukegelhälften, welche durch Zugvorrichtung 
mit dem Schieberohr in Verbindung stehen, über dem 
Abfallrohr einschwingen und dessen Durchgang durch 
den so gebildeten Streukegel verschliessen. Umgekehrt 
werden bei höchster Stellung des Schieberohres die 
Streukegelhälften w ieder seitlich ausgeschwenkt. G.

Unsere Berufsgenossen im Kriege.
Herrn Geheimen Regierungsrat L. K o l b e ,  frühe

re r Schriftleiter der „Sozial-Technik“ , der seit 2. A ug.
1914 als Chef einer Kgl. Preuss. Festungs-E isenbahn- 
Bau-Kompagnie ununterbrochen im Felde steht, ist von 
Seiner M ajestät dem Kaiser von Österreich das öster
reichische V erd ienstkreuz 3. K lasse m it der K riegs
dekoration  verliehen worden.

Offene Stelle für einen technischen Aufsichts
beamten.

Bei unserer Sektion  ist die

Stelle eines technischen Aufsichtsbeamten
neu zu besetzen. D as M indestgehalt be träg t 
3300 M ark, steigend von zwei zu zwei Jahren  um 
300 M ark bis zum H öchstbetrage  von 6000 Mark. 
D ie D ienstzeit bei anderen  berufsgenossenschaft
lichen V erw altungen oder die T ätigkeit in einem  
ähnlichen Berufe sowie im Staats- oder K om m u
naldienst kann angerechnet w erden.

N ach zehnjähriger anrechnungsfähiger D ienst
zeit erw irbt der S telleninhaber A nspruch  au f R uhe
gehalt und H in terb liebenenfürso rge nach  den für 
die R eichsbeam ten geltenden B estim m ungen.

B ew erber m it gu ter technischer V orb ildung  
und E rfah rung  im U nfallverhütungsw esen der 
E isenindustrie wollen sich bald igst bei dem  Unter
zeichneten  V orstande schriftlich m elden. D er B e
w erbung sind beizufügen ein selbstgeschriebener 
Lebenslauf, beg laubig te A bschriften  von Zeugnissen 
über L eistung und Führung  in früheren  D ienst
stellungen, ein A usw eis über das M ilitärverhältnis, 
ein ärztliches Zeugnis über den G esundheitszustand 
sowie eine V ersicherung , dass der B ew erber sich 
in geordneten  V erm ögensverhältn issen  befindet. 
D ie Zeugnisabschriften w erden nicht zurückgesandt. 
Persönliche V orste llung  ist nur au f besonderes 
V erlangen erw ünscht.

D o r t m u n d ,  den 28. A pril 1915.

Der Vorstand 
der Sektion I der Maschinenbau- und Klein

eisenindustrie-Berufsgenossenschaft.
F r  a n  z iu  s.

Für die Schriftle itiw g  verantw ortlich : Yerlagsbuchhfindler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzeratr. 31.
D ruck der Buchdruckerei K oitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Zur Technologie der beweglichen Schutzwehren.
V on D r. ing. h. c. G. R o h n ,  Schönau-Chem nitz.

Die fortschreitende Unfallverhütungstechnik hat 
mit der Erkenntnis ihrer Hilfsmittel zu einer w eit
reichenden Ausbildung der Schutzvorrichtungen geführt, 
und diese bilden heute einen Lehrgegenstand techni
scher Schulen. Die Darstellung und Erläuterung von 
Schutzvorrichtungen wird dabei meist nach den ver
schiedenen Zweigen der angewandten Technik getrennt 
gegeben, obwohl sich gleiche Schutzeinrichtungen an 
Arbeitsmaschinen verschiedener Gewerbezweige w ie
derfinden. Es lassen sich also allgemeine Richtlinien 
für die Schaffung solcher Sicherheitseinrichtungen auf
stellen, für welche der Zweck, d. h. die Schutzabsicht 
immer die gleiche ist. Dies trifft im besonderen für die 
hauptsächlich an Arbeitsmaschinen vorzusehenden 
Schutzmassnahmen zu, welche nicht dauernd und un
verrückbar, sondern nur gegebenenfalls den Zugang 
oder Angriff von bewegten Teilen zu verhindern haben, 
also jener Abdeckungen, Hindernisse, G itter oder Lei
sten, welche gefährliche Betriebsteile oder Betriebs
stellen zu schützen haben, wobei aber auch diese Stel
len des Arbeitszweckes wegen zeitweilig freizugeben 
sind. Man kann den stets festbleibenden unlösbaren 
Schutzabdeckungen gegenüber diese Sicherheitseinrich
tungen als b e w e g l i c h e  S c h u t z w e h r e n  be
zeichnen. Die Beweglichkeit oder auch Lösbarkeit der 
gefährliche Betriebsteile schützenden Abwehrvorrich
tungen darf nun nur möglich sein, wenn diese Teile 
sich in der Ruhestellung befinden. Es muss also eine 
Verriegelung für die Schutzabdeckung vorhanden sein, 
wobei der Verschlussriegel oder die Festhaltevorrich
tung nur lösbar ist, wenn die Betriebs- oder A rbeits
teile einer M aschine, wo das Herankommen gefährlich 
ist, ihre gefährliche Bewegung nicht mehr ausführen. 
Andererseits ist natürlich dabei umgekehrt nötig, dass 
diese Bewegung erst wieder beginnen kann, wenn das 
Schutzverdeck wieder seine richtige abwehrende S tel
lung eingenommen hat und wieder verriegelt ist.

Solche Einrichtungen scheinen nötig bei den W ech
selräderverdecken, wo durch Aufstecken oder Anbrin
gen anderer Zahnräder die Umlaufgeschwindigkeit von 
Arbeitswerkzeugen geändert werden soll, damit das 
dieserhalb lösbare oder bewegliche Verdeck oder 
Schutzgitter nicht während des Laufes der Räder ge
öffnet werden kann; weiter bei den über arbeitenden 
W alzen angebrachten aufklappbaren Hauben;, also 
z. B. bei Faserbearbeitungsm aschinen, wo die stache

ligen Zylinder zeitweilig nachgesehen, eingestellt und 
gereinigt werden müssen, so dass nur bei vollständigem 
Stillstand der Arbeitswalze das Aufklappen der Haube 
möglich ist; bei Abwehrungen ähnlicher bewegter 
Arbeitswerkzeuge und Betriebsanordnungen, wo ein 
Zugang für den unbefangenen Arbeiter gefährlich e r
scheint und der Neugier zum Beabachten der Bewe
gungsverhältnisse begegnet werden m uss; dann z. B. 
bei den Ausschleudermaschinen oder Zentrifugen, wo 
die Zugänglichkeit des Schleuderkorbes nur in dessen 
Ruhestellung gestattet ist, und allen gleichen Sicher
heitsforderungen.

Für diese, nur für den bestimmten Fall beweglichen 
Schutzwehren wird nun folgend ohne Anlehnung an 
einen bestimmten Fall aus der Praxis oder eine be
stimmte M aschinenart eine allgemeine Darstellung ge
geben, welche die Grundsätze für die Herstellung sol
cher Schutzwehren-Verriegelungen fasst und zeigt, wie 
die mechanischen, physikalischen und elektrischen 
Hilfsmittel zur Erzielung des gegebeneif Zweckes ange

wendet werden können. Es werden sich an den schon 
vorhandenen und bekannten verschiedenen Schutzein
richtungen dieser Art stets diese Grundgedanken nach
weisen lassen.

In den nachstehenden Abbildungen bezeichnen die 
Buchstaben r und h einen umlaufenden Maschinenteil 
mit seiner Schutzabdeckung. Wenn die Öffnung der 
letzteren nur bei Stillstand des ersteren möglich sein 
soll, ist als einfachste Lösung dieser Aufgabe die Sper
rung des Umlaufes von r durch das Heben von h anzu
sehen. Diesen Fall veranschaulicht Fig. 140 und ist
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also nur eine Sperrklinke k erforderlich, welche durch 
das Bewegen der Schutzwehr h, die als aufklappbare 
Haube angenommen ist, so verstellt wird, dass sie 
in eine m it dem  um laufenden Teil r in V erb indung  
stehende, m it E inschnitten versehene Scheibe s eingrei
fen muss. Dazu besitzt die Haube h am hochgehenden 
Ende eine unter einen Arm 1 an der Klinke k greifende 
Nase n, so dass beim Aufklappen diese Nase die Klinke 
k für die Sperrung, welche die Fig. 141 zeigt, zum Ein

fallen zwingt. Das Anheben der Haube zu ihrem Auf
klappen nötigt also sofort zur Tätigkeit der Sperrklinke, 
und diese hält auch den vorher in seinem Antriebe a b 
gestellten, aber infolge seiner lebendigen Kraft noch 
etw as nachlaufenden, in seiner Bewegung gefährlichen 
M aschinenteil auf.

Das Sperrad kann bei nur einseitig möglicher Be
wegung bezw. Drehung mit gewöhnlichen einseitig 
spitzen Zähnen versehen sein, so dass dessen Klinke 
leichter einfallen kann. Bei dem jede Drehung sper
renden Einschnittrade, wie gezeichnet, ist zum t in -  
fallen der Klinke wohl nötig, dass der Teil r bezw. 
das Rad s völlig stillsteht und sich auch in der Ruhe
stellung ein Ausschnitt gerade vor der Klinkenzunge 
befindet. Das wird manchmal zu einer Nachhilfe
drehung des stillstelienden Teiles nötigen.

Diese einfache, sich in der zwangläufigen Einstel
lung einer Hemmvorrichtung durch die Schutzw ehr
bewegung kennzeichnende Einrichtung erfüllt aber nur 
den einen Teil der gegebenen Sicherheitsaufgabe; sie 
gestattet das Lösen der Schutzwehr nur bei der Ruhe
stellung des geschützten Teiles, es wird aber gefordert, 
dass die Schutzwehr erst ordnungsgemäss wieder ge
schlossen sein muss, ehe der abzuwehrende Teil seine 
gefährliche Tätigkeit w ieder aufnimmt. Die Sperr
klinke k kann nämlich bei geöffneter Schutzwehr h ge
löst werden, und daher ist die W iedereinrückung der 
Bewegung auch ohne das vorher erfolgte Niederlassen 
der Haube h möglich. Zur Verhinderung dieses Um
standes ist also noch eine Sperrung des Bewegungs
aufhaltes für die Dauer der Schutzwehröffnung nötig. 
Die hierzu getroffene Einrichtung zeigen die Fig. 142 
und 143 in der Schluss- und Offenstellung.

Hierzu wird einesteils an die Abdeckhaube h durch 
einen Arm c eine Stange d angehängt, anderenteils die 
Klinke k dutch einen Arm a mit einer dazu senkrecht

geführten Querstange b verbunden, welche eine P latte 
e mit einem Loch besitzt, in welches das Ende der 
Stange d eintritt, wenn die Haube h aufgeklappt wird. 
Dies ist nur möglich, wenn die Stange b durch das Ein

fallen der Sperrklinke k entsprechend eingestellt wird, 
und durch die eingetretene Stange d ist die Klinke k 
gegen ein vorzeitiges Lösen gesichert. Es muss erst 
die Haube h w ieder niedergelassen und die Stange d 
aus dem Riegelloch entfernt sein, ehe die Klinke k 
zurückgebogen und die Sperrung der Scheibe s auf
gehoben wird.

In der beschriebenen Einrichtung ist das Vorbild 
für vollkommen wirkende bewegliche Schutzwehren ge
geben, welches für jeden Sonderfall leicht zu ändern

ist. Es ist dann nur eine konstruierende Tätigkeit er
forderlich, die Grundlage für die Lösung der konstruk
tiven Aufgabe ist gegeben durch die im Vorbild e r
folgte Erfüllung der beiden Sicherheitsforderungen:
1. B e w e g u n g  d e r  S c h u t z w e h r  n u r  b e i  
B e t r i e b s s t i l l s t a n d  und 2. I n b e t r i e b 
s e t z u n g  n u r  b e i  g e s c h l o s s e n e r  S c h u t z 
w e h r .  So ist es möglich, mit der Schutzhaube eine 
Leiste oder Formschiene zu verbinden, welche die
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Betriebssperrklinke im Einfall erhält, wenn die Schutz
wehr bewegt wird, oder wie in Fig. 142 und 143 an
gedeutet ist, dem Arm 1 der Sperrklinke k eine solche 
Verlängerung zu geben, dass die Schutzwehr h beim 
Öffnen die Klinke k in der Sperrung erhält. Anderer
seits kann der Riegel b gleich die Ausriickstange für 
den Antrieb der Maschine sein, so dass diese Stange 
in der Ausrückstellung durch das öffnen der Schutz
wehr gesperrt oder verriegelt wird. Es muss also erst 
die Entriegelung vorgenommen werden, ehe der M a
schinenantrieb wieder einzurücken ist. Hier könnte 
dann die Sperrklinke k in Wegfall kommen, wenn das 
Nachlaufen der betriebenen geschützten M aschinenteile, 
das nach dem Ausrücken des Antriebes infolge der 
lebendigen Kraft stattfindet, ungefährlich ist. Deshalb 
kann auch die Ausrückbewegung der Stange b benutzt 
werden, eine Bremse zu ihrer W irkung auszulösen, 
welche dann das Nachlaufen verhindert oder w enig
stens verkürzt. Von all solchen Ausbildungsmöglich
keiten der einfachen grundlegenden Verriegelungs- und 
Sperrungs-Einrichtung ist bei dem Schaffen von Sicher
heitsvorrichtungen Gebrauch gemacht worden. Oft 
sind solche w iederkehrenden V orrich tungen  besonders 
neu und schöpferisch angesehen worden, obwohl sie 
nur die Anwendung des gegebenen Leitgedankens für 
Sonderfälle sind. Das Erfassen des letzteren erleichtert

die Konstruktion der sich als nötig zeigenden Sicher
heitsvorrichtungen. Der Leitsatz der Technologie: 
,,Der Vergleich ist die M utter des Fortschrittes“ gilt 
also auch in der Sozialtechnik.

Die erste der beiden Forderungen für die Verriege
lung von beweglichen Schutzwehren kann auch so 
zum Ausdruck gebracht w erden : F r e i g a b e  d e r  
S c h u t z w e h r  n u r  i m B e t r i e b s s t i l l s t a n 
d e , und dieser Forderung kann selbsttätig wirkend en t
sprochen werden. Die Verriegelung der Schutzwehr 
wird also selbsttätig mit dem Zuruhekommen der um
laufenden geschützten Teile aufgehoben, der Sperr
riegel ist also durch eine mit vom Umlauf abhängige 
Kraftwirkung zu betätigen. Als Kräfte dieser Art gilt 
die Schleuderkraft, der durch Betrieb eines Elektro
m otors erzeugte elektrische Strom und ein durch den 
Betrieb einer Pumpe vom geschützten Maschinenteil 
erzeugter Pressluft- und Pressw asserdruck. Schutz
wehrverriegelungen mit solcher W irkung sind in den 
Fig. 144 bis 146 veranschaulicht. Nach Fig. 144 wird 
von dem Betriebsteil r durch die Scheiben m, i der

Schwungkugelregler u in Umlauf gesetzt, und dieser 
findet auf der Riegelstange b statt, die durch eine darauf 
zwischen einer festen Anlage und einem Stellring 
steckende Feder f stets nach links zu geschoben wird, 
und folglich die Platte e in eine Stellung bringt, wo in 
deren Loch die Stange d der Schutzwehr eintreten kann. 
Dem Federzug wirkt der von der Fliehkraft des Reglers

Fig. 145.

erzeugte Zug der Stange b entgegen, weil die verschieb
bare Hülse des Reglers unter einen festen Ring auf 
dieser Stange greift. Solange also durch den Umlauf 
des Reglers, das ist während des Betriebes, die Stange 
b angezogen wird, ist die Schutzwehr h gegen Öffnen 
gesichert, während beim Abstellen des Betriebes die 
Feder f die Schutzwehr selbsttätig frei gibt. Nach dem 
W iederniederlassen der Schutzwehr findet durch die 
beim Einrücken des Betriebes einsetzende Reglerflieh
kraft die Sperrung der Schutzwehr von neuem statt.

Bei der in Fig. 144 dargestellten Sicherheitsvor

richtung ist eine doppelte Sperrung der Schutzwehr 
vorhanden, indem die Riegelstange b an den D oppel
hebel a, 1 angeschlossen ist, dessen freies umgebogenes 
Ende unter die Nase u der Schutzwehr greift. Diese 
zweite Sicherung macht die Feder f entbehrlich, denn 
beim Aufheben der Haube h wird durch den D oppel
hebel a, 1 die Stange b in die zum Einfalle der Sperr
stange d in das Loch der Platte e bestimmte Stellung 
gebracht. Diese zweite Sperrung kann also w eg
bleiben, wie die E inrich tung  Fig. 145 zeigt, wo die 
Riegelstange b durch die W irkung der von dem um 
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laufenden geschützten Maschinenteil r getriebenen 
Dynamo beeinflusst wird, indem der erzeugte elek
trische Strom den Elektromagneten t betätigt, der die 
Stange b anzieht. Auf gleiche W eise wird die Stange 
b von einem unter von der Maschine erzeugten Druck 
stehenden K olben o in Fig. 146 betätigt.

Es ist ersichtlich, dass bei den Sicherheitsvorrich
tungen dieser Art kein Zwang besteht, die Schutzwehr 
erst wieder in ihre sichernde Stellung zu bringen, ehe 
der Betrieb wieder eingerückt werden kann. Deshalb 
ist bei denselben noch eine Betriebs- oder Umlauf
sperrung nach dem Vorbilde Fig. 142 nötig, welche An
ordnung Fig. 146 mit veranschaulicht. Hier steht die 
Riegelstange wieder mit der Sperrklinke k der gezahn
ten Scheibe s in Verbindung. N u r  e i n e  s o l c h e  
D o p p e l s p e r r u n g  m a c h t  d i e  S c h u t z v o r 
r i c h t u n g  z u  e i n e r  v o l l k o m m e n e n ,  denn 
man kann sich, wenn auch die Beweglichkeit der 
Schutzwehr selbsttätig gesperrt ist, nicht darauf ver
lassen, dass auch jedesmal vorher die Schutzwehr durch

die M aschinenaufsicht in besonderer Aufmerksamkeit 
von selbst geschlossen wird, eine zwangläufige Ab
hängigkeit der Vorrichtungen beim Gebrauch der b e 
weglichen Schutzwehren ist also Bedingung. Diese 
Zwangsabhängigkeit lässt sich auch erreichen, wenn 
durch ein mechanisches Mittel von e i n e r  H and
habungsstelle aus in richtiger Reihenfolge die Aus
rückung des Antriebes, die Sperrung in der Ruhestel
lung, die Freigabe und auch die Öffnung der Schutz
wehr vorgenonnnen wird, so dass zur W iederinbetrieb
setzung die umgekehrte Reihenfolge der Bewegungen, 
also zuerst die Rückbewegung der Schutzwehr in die 
Abschlusstellung stattfindet, ehe der Betrieb zur W ie
dereinrückung freigegeben wird. Für Schutzdeckel
sicherungen an Schleudermaschinen habe ich eine solche 
Einrichtung (D. R. P. Nr. 220 417 und 228 804, vergl. 
auch Zeitschrift d. Vereins deutscher Ingenieure 1912,
S. 791 m. Abb.) angegeben, und nach diesem Vorbilde 
lassen sich leicht andere solche Vorrichtungen in Be
darfsfällen konstruieren.

Mitwirkung der Arbeiter bei der

Von grösser W ichtigkeit ist es, die Arbeiterschaft, 
welche doch selbst am meisten unter den Folgen der 
Unfälle zu leiden hat, für die Unfallverhütung ebenso 
zu gewinnen, wie es bei den Arbeitgebern geschehen 
ist.

Unfallstatistiken lehren, dass die Zahl der von den 
Arbeitgebern verschuldeten Unfälle von Jahr zu Jahr 
sinkt, dagegen aber die Zahl der von den Arbeitern ver
schuldeten Unfälle merklich steigt.

Schwerwiegende Schuld der Verletzten ist natürlich 
nur verhältnismässig selten anzunehmen, meist sind Un
geschicklichkeit', Unachtsamkeit und Leichtsinn, N icht
benutzung oder Entfernung vorhandener Schutzvorrich
tungen, M issachtung von Vorschriften die Ursachen; 
w eiter: Festhalten eines dem Menschen innewohnenden 
Stolzes, der Gefahr ins Auge zu sehen, nicht zuletzt 
auch die Abstumpfung, welche steter Umgang mit der 
Gefahr in sich schliesst. Nicht unerwähnt darf aer 
Genuss von Alkohol bleiben. Immer mehr bricht sich 
bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Erkenntnis 
Bahn, dass der Alkohol schon viele Unfälle verschuldet 
hat.

Die sichersten Verhütungsmittel für den grössten 
Teil der Unfälle sind:

1. Die Ausgestaltung der gefährlichsten Betriebs
einrichtungen derart, dass es auch bei unvorsichtigem  
und unverständigem  V erhalten  der A rbeiter doch zu 
keinem  U nfall kom m t.

2. Die Aufmerksamkeit und das Verantwortungsge
fühl der Arbeiter selbst.

Gerade in Stahl- und Eisengiessereien ist eine grös
sere Aufmerksamkeit der Arbeiter das beste Mittel zur 
Verhütung vieler Unfälle, und es soll durch die nach
folgenden Ausführungen ein erhöhtes Interesse hierfür 
angeregt werden.

*) Auszug aus dem im Arbeiterverein in Pilsen ge
haltenen Vortrag.

Unfallverhütung in Giessereien.*)
Nach der Aufbereitung folgt das Sieben des Sandes, 

wobei alle möglichen scharfen Gegenstände, wie Nägel. 
Splitter und dergl. entfernt werden müssen, um den mit 
Händen knetenden Former vor Verletzung zu bewahren.

Beim Formen sollen Arbeiten nie unter am Kran lose 
hängenden Kästen ausgeführt werden, es sei denn, dass 
der Kasten vorher unterstützt wird.

Zum Anhängen der Kästen an Krane, zum W enden 
derselben sind die zu jedem Formkasten gehörigen (oft 
herausnehmbaren) Tragbolzen zu benutzen. Direkter 
Leichtsinn ist es, wenn Arbeiter statt dieser Bolzen ein 
erstes bestes Stück Rohr, Eisen oder sogar Holz ver
wenden. Am sichersten ist es, wenn diese Tragbolzen 
aus den Kästen nicht entfernt werden können, also in 
diese eingeschraubt oder eingegossen sind.

Grosse Vorsicht ist beim W enden schw erer Form 
kästen nötig. In grösseren Giessereien sind bereits auch 
schon Formkastenwendemaschinen, wie sie die Firma 
Liefen & Co., Crefeld, auf den M arkt bringt, zum 
schnellen und gefahrlosen W enden grösser Kasten ein
geführt und mit Erfolg benutzt.

Das Gewicht der zu hebenden Last, also hier der 
Formkästen, Gusstücke, div. M aterial, der Modelle
u. a. m. ist festzustellen, und jede Ü berschreitung der 
auf den Kranen angemerkten Nutzlast verboten.

Die Anbindeseile und Ketten sind nach den in den 
W erkstätten ausgehängten Tabellen zu wählen. Der 
Anbinder hat sich vom guten Zustand der gewählten 
Taue oder Ketten genau zu überzeugen. Von jeder Be
schädigung ist dem  betreffenden V orgesetzten  M eldung 
zu erstatten.

Der Kranführer ist für den ihm zugewiesenen oder 
den von ihm bedienten Kran in jeder Hinsicht voll ver
antw ortlich; er hat deshalb die ihm ausgefolgten Vor
schriften genau zu beachten.

Das Fahren mit Lasten muss stets mit Vorsicht vor
genommen werden, und die Last ist derart zu dirigieren, 
dass weder Menschen noch Maschinen gefährdet e r
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scheinen. Es ist demnach auch unerlässlich, dass die 
Kranführer den Forderungen der Anbinder stets ent
sprechen.

W eiter ist es unbedingte Pflicht der Anbinder, der 
Last voranzugehen und die im Bereich befindlichen 
Arbeiter zum Ausweichen aufzufordern.

Die Lagerung und Aufstapelung der Formkästen, fer
tiger Gusstücke, div. Rohmaterials muss gleichmässig 
und übersichtlich erfolgen, wobei auf Freihaltung der 
Verkehrswege in den W erkstätten und Plätzen die 
grösstmöglichste Rücksicht genommen werden muss. 
Als Unterlage für Lasten soll möglichst nur gesundes 
Holz verwendet w erden; Ziegelsteine, leicht zerbröck- 
liches Material ist als Unterlage zu verwerfen.

Das Einbringen der Formkästen und Kerne in die 
Trockenkammern soll nur mittels W agen geschehen, 
welche ausserhalb der Kammern beladen werden. Das 
Betreten der geheizten Kammern ist zu vermeiden, da 
sich in diesen zu oft Kohlenoxydgase bilden.

Bei in Betrieb befindlichen Kupolöfen ist mit darauf 
zu achten, dass, wenn aus irgend einem Grunde die 
W indzufuhr versagt oder der Ventilator abgestellt w er
den muss, die eine oder m ehrere Düsen mit der atin. 
Luft verbunden werden, soweit dies nicht schon durch 
spez. autom atische Ventile selbst geschieht. Diese 
Einrichtung verhütet, dass die sich beim Stillstände in 
den Öfen entwickelnden Gase in die W indleitung ein
treten und sich dort entzünden und explodieren.

Beim Einbringen des M aterials w ährend des Betrie
bes in die Martinöfen, in Tiegel und dergl., beim Rüh
ren des M etalls, Abstich desselben müssen Schutzbril
len mit farbigen Gläsern benutzt werden, Hereinsehen 
in schmelzendes Material, spez. in die Elektroofen ist 
nur unter Benutzung erwähnter Brillen gestattet.

Arbeiter dürfen Ofengewölbe nur auf Brettern, w el
che auf den Ankern aufliegen müssen, betreten.

Die Gefahren bei der Gaserzeugung für die Flamm
öfen, also hier Martinöfen und Glühkammern, liegen, 
abgesehen von der Absturzmöglichkeit von den Be
dienungsbühnen und event. H itzeausstrahlung, in dem 
Ausströmen giftiger Gase und Entstehen von Explo
sionen.

Vergiftungen durch ausström endes Gas in den G as
generatorenräum en kommen hier seltener vor, da über
all für genügende V entilation und Luftzufuhr gesorgt 
ist.

Das Befahren abgestellter, oder auch nur teilweise 
ausser Betrieb gesetzter Kanäle, Rohrleitungen, Gene
ratoren zwecks Reinigung oder Reparatur, darf nur 
unter Benutzung von Respiratoren und unter ständiger 
Beobachtung der M itarbeiter geschehen, in längeren 
Leitungen müssen auch noch Rettungsleinen benutzt 
werden.

Zur Beleuchtung erwähnter Objekte soll nur elek
trisches Licht und zwar sollen ausschliesslich die vor
handenen elektrischen Sicherheitslampen verwendet 
werden.

Versagt auch hier aus einem Grunde die W indzu
fuhr für die Generatoren, also der Ventilator, so ist so 
fort der Reserveventilator in Betrieb zu setzen; ist auch 
dies nicht möglich oder ist keine Umschaltmöglichkeit 
vorhanden, so sind an allen in Betrieb befindlichen 
G eneratoren:

a) die W indschieber zu schliessen,
b) die Ventile zur Verbrauchsstelle zu schliessen,
c) die Stochlöcher, sowie Klappen in den Hauptleitun

gen zu öffnen, •
d) die Aschenabfälle zu öffnen,
e) die höchstgelegene Klappe in der Luftleitung zu öff

nen.
Selbstverständlich  sind die betreffenden V o r

gesetzten auch sofort zu verständigen.
Das Ein- und Auslassen des Gases aus dem H aupt

gaskanal oder der Hauptrohrleitung darf nur auf An
ordnung der betreffenden M eister und in deren Beisein 
geschehen. Beim Einlassen des Gases ist besonders 
darauf zu achten, dass deutlich erkennbarer Gasdruck 
vorhanden ist.

Der weitaus gefahrvollste Teil des G iessereibetrie
bes ist infolge Hantierung mit flüssigen Metallen der 
Giessprozess.

Die meisten Verletzungen dabei sind die Verbren
nungen durch herumfliegende Eisen- und Stahlteilchen 
und andere M etalle, flüssige Schlacken und dergl.

Diese treten auf beim Abstechen und Schliessen der 
Kupolöfen, beim Abstechen der Martinöfen, beim Ein

t lassen der flüssigen Metalle in Pfannen, beim T rans
port zu den Formen, beim Füllen dieser, beim Ablassen 
der Schlacken usw.

Da die Augen hier wieder am meisten gefährdet sind, 
müssen unbedingt die Schutzbrillen eventuell Masken 
benutzt w erden; weiter Asbesthandschuhe und Schür
zen; in Tiegelschmelzen haben die Giesser nassge
machte Hand- und Armsäcke, die Schmelzer noch über 
die Fussbekleidung fallende Gamaschen zu verwenden.

Das Schliessen des Stichloches an Kupolöfen ge
schieht meistens noch mit Lehmpfropfen, welche an 
einer Holzstange aufgepresst sind. Da es vorkommt, 
dass häufig der Lehmpfropfen von der Holzstange ab 
fällt, ehe er das Stichloch erreicht, müssen stets einige 
Lehmverschlusstangen bereitgehalten werden.

Ferner hat dieser Arbeiter noch darauf zu achten, 
dass die Pfannen nicht bis zum Rande gefüllt werden, 
um beim Transport ein Überfliessen zu vermeiden.

Auch ist auf die sachmässige Auskleidung der G iess
pfannen ein besonderes A ugenm erk seitens der A rbei
te r zu richten.

Beim Transport von mit flüssigem Metall gefüllten 
Pfannen und Tiegeln mittels Traggabeln von Hand aus 
müssen die Blenddeckel benutzt werden.

Das Abholen des flüssigen Eisens oder Stahls hat 
der Reihe nach und in grösster Ordnung zu erfolgen; 
Verkehrswege sind besonders hier, wie schon erwähnt, 
möglichst frei zu halten.

W ährend des Giessens sollen nur Fussbekleidungen 
getragen werden, welche ein Eindringen flüssigen M e
talls v erh in d ern ; diese m üssen leicht abstreifbar sein 
und sicheres Auftreten gestatten. '

Gummizugstiefel haben sich am besten bewährt, 
Schnürstiefel, Holz- oder Zugpantoffet sind für Gies- 
sereiarbeiter besonders ungeeignet.

Der Rest aus Pfannen (bei Handpfannen wird es sehr 
gern gemacht) darf nicht auf die Hüttensohle oder 
irgendwo in den Sand gegossen werden, sondern in die 
für diesen Zweck separat aufgestellten Behälter.

Die Giesspfannen sind vor Gebrauch genügend vor
zuwärm en; ebenfalls sind die Stangen, sogenannte
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Krammstöcke, mit denen das flüssige Metall abge
schäumt wird, an den Enden, wo sie mit dem Metall 
in Berührung kommen, anzuwärmen.

Ferner müssen die Former auch auf richtiges, zweck
entsprechendes Anlegen der Entlüftungen, Einguss
öffnungen, sowie gründliches Austrocknen der Formen 
ihr Augenmerk richten.

Grosse Vorsicht ist weiter auch beim Abgraben spez. 
der grossen Gusstücke nötig, da teilweise der Sand in
nen noch lange Zeit sehr heiss ist.

Die mit dem Putzen abgegossener Stücke beschäf
tigten Arbeiter haben sich von dem ordnungsmässigen 
Zustand ihrer Handwerkzeuge zu überzeugen; wo die 
Augen durch abfliegende Splitter, Sandteilchen und 
dergl. gefährdet sind, müssen unbedingt Schutzbrillen

getragen werden, wie beim Meiseln, Schmirgeln auf 
Schmiergelmaschinen, bei Sandstrahlgebläsen usw.

DasZerkleinern von Masseln, Ausschusstücken u. a. m. 
darf nur an geschützten Orten, in Schlagwerken ge
schehen, nie in W erkstätten oder in der unm ittelbaren 
Nähe von Arbeitsplätzen. Die betreffenden Arbeiter 
müssen dabei mit der nötigen Vorsicht zu W erke gehen.

Auf diese W eise können und sollen die Arbeiter 
selbst die Bestrebungen im Interesse der Unfallverhü
tung wirksam  unterstützen, weiter sollen die älteren er
fahrenen Arbeiter die jüngeren zur gesunden A rbeits
und Lebensweise anhalten und so dadurch beitragen, 
dass die erheblichen Aufwendungen im Interesse des 
Arbeiterschutzes in vollem Masse ihren Zweck erfüllen.

R u d. H r i b a 1 , Ingenieur.

öewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Unfall eines Bauarbeiters beim Anfstellen eines Motors.

Haftung der Motoren Fabrik.

Ein G ewerbetreibender hatte mit einer M otoren
fabrik einen Vertrag abgeschlossen, demzufolge letztere 
für das an einem anderen Orte gelegene Unternehmen 
des Bestellers einen Gasmotor zu liefern und aufzustel
len hatte. Den Transport des M otors vom Bahnhofe 
zum Hause des Bestellers sollte letzterer besorgen, und 
auch die Hilfskräfte für die Montierung sollte er auf 
seine Kosten stellen. Der Besteller beauftragte nun 
seinerseits den M aurermeister, der die Fundamente im 
Maschinenraum seines Hauses hergestellt hatte, für 
rechtzeitige Anwesenheit von Hilfskräften bei der M on
tierung des M otors zu sorgen, und der M aurermeister 
wies auch einige seiner Bauarbeiter zur Hilfeleistung 
hierbei an.

Die zu dem Motor gehörigen M aschinenteile hatte 
der Gewerbetreibende in einem Schuppen untergebracht, 
hier hatte sie der von der M otorenfabrik mit der Auf
stellung betraute Monteur in Empfang genommen und 
dann mit Hilfe der Bauarbeiter den Transport der 
Maschinenteile von dem Schuppen zum Maschinenraume 
bewerkstelligt. Hierbei ereignete sich ein schwerer 
Unfall. Als das 60 Ztr. schwere Schwungrad aus dem 
Schuppen nach dem M aschinenhause transportiert 
wurde, gelangte dieses beim Durchrollen durch die Tür 
ins Schwanken, fiel gegen den Türpfosten und klemmte 
dabei den rechten Arm eines mit der Hilfeleistung b e 
trauten Bauarbeiters derartig, dass der Verletzte den 
Arm verlor. Er erhielt von der Bauberufsgenossen
schaft eine Unfallrente und klagte dann gegen die M oto
renfabrik auf Schadensersatz, d. h. auf Vergütung des 
Unterschiedes zwischen der Unfallrente und seinem 
wirklichen Verdienst.

Sowohl Landgericht wie O berlandesgericht D arm 
stad t erkannten den Anspruch des Klägers als berechtigt 
an. Nach den getroffenen Feststellungen handelt es sich 
um die Aufstellung eines Gasmotores ausserhalb der 
Fabrik, die nur deshalb nicht in der Fabrik ausgeführt 
werden konnte, weil das Gewicht und die Grösse des 
Schwungrades den Transport des zusammengesetzten 
Motors verhindert oder doch sehr erschwert hätte. Die 
Montage am Aufstellungsorte ist daher nur ein Teil des 
Fabrikbetriebes, der aus Zweckmässigkeitsgründen aus

serhalb der eigentlichen Betriebsräume zu Ende geführt 
wird, der aber nichts von der dem Fabrikbetriebe eigen
tümlichen Gefährlichkeit verloren hat; ja man kann 
sagen, dass diese ausserhalb der Fabrikräume zu en t
faltende Tätigkeit wegen des beschränkten Vorhanden
seins geeigneter Hilfsmittel die Gefahr des Betriebes 
vermehrt hat.

Die Körperverletzung ist auch von einer zur Leitung 
des Betriebes angenommenen Person durch Verschul
den in Ausführung der Dienstvorrichtungen herbeige
führt worden. Denn der in Diensten der Beklagten 
stehende M aurer war mit der Anleitung der ungeübten 
Hilfskräfte, die gemäss dem Lieferungsvertrage vom 
Besteller des M otors herbeizuschaffen waren, beauf
tragt. Dem Ansprüche des Klägers kann keineswegs, 
wie die Beklagte will, damit der Boden entzogen w er
den, dass man ihn, als er den Unfall erlitt, als in ihrem, 
der Beklagten Betrieb beschäftigt ansieht. W äre der 
Kläger als ein im Betriebe der Beklagten Beschäftigter 
anzusprechen, so könnte er allerdings Ersatz seines die 
Unfallrente übersteigenden Schadens nur dann ver
langen, wenn strafgerichtlich festgestellt worden w äre, 
dass sie den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

Der Kläger ist aber niemals in ein Abhängigkeits
verhältnis zur Beklagten getreten, sondern er ist — auch 
während er die Arbeit bei der M ontage verrichtete —• 
nach wie vor Arbeiter des M aurermeisters geblieben, 
bei dem er schon seit langem beschäftigt w ar und der 
ihn auch für die M ontagearbeit bezahlte. In dessen 
Betrieb hat er den Unfall erlitten, und die B auberufs
genossenschaft, welcher der Betrieb des M aurerm eisters 
zugehört, zahlt ihm auch die Unfallrente. Nach alledem 
steht fest, dass der Kläger in dem Betriebe der Beklag
ten nicht versichert war, sondern ihr wie ein D ritter 
gegenübersteht. Er hat daher, sow eit der ihm entstan
dene Schaden durch die Bauberufsgenossenschaft nicht 
gedeckt ist, Anspruch auf Ersatz des ihm entstandenen 
höheren Schadens gegen die Beklagte gemäss den B e
stimmungen des Reichshaftpflichtgesetzes.

(Entscheidg. des Oberlandesger. D arm stadt vom
5. März 1915.)

Unfall beim Sprengen infolge lmgeniigender Absperrung^
Bei Sprengarbeiten in Steinbrüchen und G rubenr 

die in der Nähe öffentlicher W ege gelegen sind, ist e s  
eine elementare Regel, dass der Sprengung eine voll
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ständige Absperrung der vorbeiführenden Strasse und 
eine W arnung des Publikums durch Signale voraus
zugehen hat. D ass solche Sicherheits- und Unfall
verhütungsvorschriften nach den Erfahrungen des täg
lichen Lebens wohl berechtigt sind, zeigt folgender, 
je tz t vom Reichsgericht entschiedene Strafprozess.

Unmittelbar an der S taatsstrasse Regen-Zwiesel 
(Bayern) liegt in der Nähe von Schweinehiitt ein grös
serer Steinbruch, der dem Baumeister G. gehört. Be
triebsleiter des Steinbruchs ist der Steinhauer Franz 
E rl, und Schiessm eister ist ein gew isser G eorg Schrei
ner. Am 4. Septem ber 1914 sollte hier eine Sprengung 
vorgenommen werden. Den Vorschriften entsprechend, 
sperrten  daher Franz Erl und sein Bruder die vorbei
führende S taatsstrasse auf hundert Meter ab und woll
ten dann dem Schreiner, der den Schuss eingesetzt hatte, 
das Signal zum Sprengen geben. Im letzten Augen
blicke aber noch kam an Franz Erl auf der Strasse die 
Ehefrau Mühl mit ihrer Tochter heran und wollte noch 
durchgelassen werden, worauf er erwiderte, sie könne 
schon noch vorbei. Anstatt aber nun zu w arten, bis 
die Frau die 100 Meter Absperrung durchschritten hatte, 
gab Erl das Sprengungssignal bereits in einem Augen
blick, als Frau M. am Steinbruch eben erst vorüber war 
und sich noch in der grössten Gefahrzone befand. In
folgedessen wurde die M. von einem Gesteintrümmer, 
der sich bei der Sprengung hinaus auf die Strasse ver
irrte, an den Kopf getroffen und so erheblich verletzt, 
dass sie alsbald verstarb.

Das Landgericht Deggendorf hat daher am 9. März
1915 wegen Ü bertretung der oberpolizeilichen Ver
ordnung vom 12. Januar 1910 und des § 367, 5 St.G.B. 
(Zuwiderhandlung gegen Sicherheitsvorschriften über 
Sprengarbeiten) den Schiessm eister Schreiner zu 75 
M ark Geldstrafe und wegen dieser Übertretungen sowie 
wegen fahrlässiger Tötung unter Ausserachtlassung 
einer beruflichen Sorgfaltspflicht (§ 222, 2 St.G.B.) den 
Franz Erl zu sechs W ochen Gefängnis verurteilt. Beide 
hatten sich damit verteidigt, dass der Schuss wider Er
w arten zu früh und zu kräftig losgegangen sei, andern
falls wäre der M. nichts geschehen. Dies ist eine Aus
rede. Tatsächlich w ar die Zündschnur, die das mit 
1/2 Pfund Schwarzpulver geladene Bohrloch entzünden 
sollte, mit 85—100 cm lang genug gewesen, so dass der 
Schuss nicht unerwartet früh losging. Hingegen fallen 
dem Schreiner und dem Erl zunächst Verstösse gegen 
die oberpolizeiliche Verordnung über den Sprengbetrieb 
in Steinbrüchen und gegen die Unfallverhütungsvor
schriften der Steinbruchsberufsgenossenschaft zur Last. 
Zunächst haben sie sich keines Zündtrichters bedient, 
ferner haben sie trotz der Nähe der S taatsstrasse die 
Schusstelle nicht mit Bohlen abgedeckt, um das Um
herfliegen von Trümmern zu verhüten, ferner haben sie 
auch den Zeitpunkt der Sprengung nicht durch den vor- 
schriftsm ässigen Hornruf, sondern durch Flaggensignale 
angezeigt und die Sprengung ausserhalb der vom Be
zirksam t bestimmten Tageszeit vorgenommen. Die 
Unfallsursache bilden jedoch diese Überschreitungen 
nicht, vielmehr ist sie nur im nachlässigen Verhalten des 
Erl zu finden, der in der leichtfertigen Annahme, dass 
die Zündschnur lang genug sei und die Sprengung spät 
erfolgen werde, Frau M. in die bereits geräumte und 
abgesperrte Gefahrstrecke der Strasse einliess und das 
S ignal zur Sprengung gab, ehe sie noch wieder hinaus

war. Als Betriebsleiter m usste er vorsichtig sein; bei 
geringer Überlegung schon konnte er den Unfall voraus
sehen. Den Schreiner trifft hieran keine Schuld.

Erls Revision, die die Verantwortung der Verun
glückten selber aufbürden wollte, hat jetzt das Reichs
gericht auf Antrag des Reichsanwalts als unbegründet 
verworfen: Erwiesen ist, dass Erl die einfachste Vor
sicht bei Sprengarbeiten in der Nähe von Verkehrs
wegen gröblich ausser acht gelassen hat.

(Urteil des Reichsgerichts vom 10. Mai 1915.)

Kleine rottteHtingen.
Aus der Praxis der G ew erb eau fs ich t

In einer Benzolfabrik des Regierungsbezirks Breslau 
hat sich ein Unfall ereignet, weil bei Einleitung einer 
neuen Destillation von dem Arbeiter versäumt worden 
war, die Kühlwasserleitung anzustellen. Der Arbeiter 
war infolgedessen durch ausströmende Dämpfe vergif
tet worden. Um ähnliche Unglücksfälle künftig zu ver
hüten, sind die Ventile der Dampfleitungen jetzt derart 
zwangläufig mit den Kühlwasserhähnen verbunden^ dass 
letztere zuerst geöffnet werden müssen, und umgekehrt, 
dass das Kühlwasser erst abgestellt werden kann, nach
dem sämtliche Heizventile geschlossen sind. Ausser- 
dem sind elektrische W arnapparate angebracht, die bei 
eintretenden Verstopfungen durch das abblasende 
Sicherheitsventil auf der Destillierblase in Tätigkeit ge
setzt werden und die Störung nach aussen anzeigen.

In einer Benzinraffinerie des Aufsichtsbezirks Mün
chen wurde ein Arbeiter der Nachtschicht am Morgen 
im Benzinkeller tot aufgefunden. W enn auch die Sek
tion der Leiche bestimmte Anhaltepunkte für die T odes
ursache nicht ergab, so muss doch angenommen w er
den, dass der T od durch Einatmen von Benzindämpfen 
herbeigeführt wurde, da durch Verschulden des Ver
unglückten grosse Mengen Benzin aus den V orrats
behältern übergelaufen waren und den Keller bedeckten.

In einer der neuerdings mehrfach entstandenen An
lagen zur Verarbeitung von Teer im Regierungsbezirk 
Münster wurde festgestellt, dass die mit dem Loshacken 
und Verladen des erstarrten Pechs oder Asphalts be
schäftigten Arbeiter zeitweise, insbesondere in der w ar
men Jahreszeit, an der bekannten Hauterkrankung, vor
nehmlich am Halse, im Nacken und auf dem Rücken, 
litten. Sie wurden zur Reinlichkeit ermahnt und erin
nert, von dem ihnen für Einreibungen der Haut unent
geltlich zur Verfügung gestellten Vaselin fleissig recht 
ausgiebigen Gebrauch zu machen. Ferner wurde die 
Betriebsleitung angegangen, mit den Arbeitern bei frag
licher Beschäftigung öfter einmal abzuwechseln.

In den Paraffinfabriken des Regierungsbezirks M er
seburg sind vorzugsweise ältere Leute — 46 %  der Ge
samtzahl mit einem Lebensalter von mehr als 40 Jahren
— beschäftigt; ein Viertel ist über 50 Jahre alt. Auch 
das D ienstalter ist in diesen Fabriken besonders hoch; 
5 5 %  der Arbeiterschaft sind länger als 10 Jahre auf 
derselben Arbeitsstelle tätig. Die Gesundheitsverhält
nisse dieser Fabriken können also nicht ungünstig sein.
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Polizeiverordnung zur Änderung der Polizei
verordnung, betr. den Verkehr mit Spreng

stoffen, vom  14. Septem ber 1905.
Auf Grund des § 136 des Gesetzes über die allge

meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 erlassen wir 
für den Umfang des gesamten Staatsgebiets nachfol
gende Polizeiverordnung zur Änderung der Polizei
verordnung, betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen, 
vom 14. September 1905:

Die im § 6 Abs. 8 enthaltene Vorschrift, betreffend 
zuverlässige Handgriffe oder Handleisten an den zur 
Verpackung von nitroglyzerinhaltigen Sprengstoffen 
dienenden Kisten, wird bis auf w eiteres aufgehoben.

Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
Berlin, den 4. Mai 1915.

Der Minister für Handel und Gewerbe,
Der Minister des Innern.

Pateittausziifle.
Kl. 13c. 284 462 vom 25. Juni 1914. H o c h h u b  - 

S i c h e r h e i t s v e n t i l .  Rhein. Armatur- und 
Maschinenfabrik u. Eisengiesserei, Alb. Sempell in 
M ünchen-Gladbach.

Hochhubsicherheitsventile gewöhnlicher Bauart zei
gen den Übelstand, dass der Hochhub bei durch 
plötzliche Kesselentlastung veranlasster starker Druck
steigerung sehr schnell eintritt und dann grosse D am pf
mengen nutzlos entweichen, ohne dass der gesetzlich 
zulässige Überdruck über den genehmigten Kesseldruck 
ausgenutzt werden kann. Um diesem Übelstande ab 
zuhelfen, ist bei einigen dieser Ventile eine Zusatz
belastung angeordnet, die nach erfolgtem Eröffnen des 
Sicherheitsventils zur W irkung kommt, so den weiteren 
Hub verlangsamt und erst später den Vollhub eintreten 
lässt.

Bei der neuen Bauart wird eine ähnliche W irkung 
in der W eise erzielt, dass nach erfolgtem Anhub des 
Ventils um ein bestimmtes geringes Mass ein weiteres 
Heben desselben für eine gewisse Zeit ganz verhindert 
wird. Erst nachher, kurz vor Erreichung des gesetz
lich zulässigen Überdrucks, findet ein weiteres öffnen 
statt, und es erfolgt dann auch bald der Hochhub. Zu 
diesem Zweck sind am Drehpunkt des Belastungs
hebels zwei Unterstützungspunkte (Schneiden mit 
Schneidenlager) hintereinander angeordnet, so dass der 
Krafthebelarm des Ventils beim Hochgehen desselben 
selbsttätig verkürzt wird. G.

Kl. 85 b. 282 731 vom 8. Oktober 1913. V e r f a h r e n  
z u m  V e r h i n d e r n  d e s  K e s s e l s t e i n a n 
s a t z e s  a u s  e n t h ä r t e t e m  W a s s e r .  Ö l
werke Stern-Sonneborn A.-G. in Hamburg.

Zur Reinigung von Kesselspeisewasser hat man 
bereits organische Mittel, wie Gerbstoff- und sonstige 
Pflanzenextrakte verwendet. Diese wirken aber nicht 
enthärtend, sondern verhindern nur das Festsetzen der 
Kesselsteinbildner im Kessel und bewirken, dass diese 
Kesse’steinbildner sich a 's  Schlamm im Kessel aus
scheiden. Die alleinige Verwendung derartiger o rga
nischer Stoffe verbietet sich also, weil die im Kessel 
entstehenden Schlammengen zu gross sind und ihrer
seits wieder die Gefahr des nachträglichen Festbren
nens herbeiführen.

Es wurde nun gefunden, dass man zu einer w irk-' 
samen Verhütung des Kesselsteins dadurch kommt, dass 
man die organischen Extrakte mit einer möglichst guten, 
weitgehenden vorherigen Enthärtung kombiniert. D ie
ser Vorbereitung kann beispielsweise durch das be
kannte Kalksoda- oder auch das Barytverfahren ge
schehen. Indessen sind die im Kessel entstehenden 
Schlammengen infolge der nicht sehr tief herabgesetzten 
Härte immer noch recht bedeutend. Eine besonders
gute W irkung liefert dagegen die Kombination der Vor
enthärtung mit Natriumphosphat, verbunden mit dem 
Zusatz organischer Extrakte. In dieser Kombination 
wirken die organischen Extrakte derart, dass die ge
ringen Mengen noch vorhandener Kesselsteinbildner a ls 
Schlamm ausgeschieden werden. Die entstehenden 
Schlammassen sind so gering, dass sie auch bei länge
rem ununterbrochenem Betrieb nicht störend wirken.- 

___________  G.

An unsere Leser.
Mit diesem Heft schliesst das erste H alb

jahr 1915 der „Sozial-Technik". Die Post
bezieher werden deshalb um Erneuerung des 
Abonnements für das zweite Halbjahr gebeten.

W ohnungsänderungen bitten wir uns stets 
umgehend bekannt zu geben.

Yerlag der „Sozial-Technik44
A. S e y d e l .

Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.

Unsere ßerufsgenossen im Kriege.
Ingenieur C. S c h a u b ,  Landsturm -Rekrut, 7. (Kgl- 

W rtt.) Landwehr-Division, 1. Kompagnie, z. Z. tätig im 
O perationsgebiet Mülhausen i. Eis.

Ingenieur Fritz A 1 b r e c h t , eingerückt in das 
M agdeburg. Fuss-Artillerie-Regiment Nr. 4.

Im  K am pfe für das V aterland  fiel am  9. A pril 
d. Js. bei H erstellung  eines Laufgrabens, der 
zu «jinem H orchposten  führen sollte, durch einen 
Schuss in den H als unser Mitglied, 

der techn. A ufsichtsbeam te der Steinbruchs-
B erufsgenossenschaft, Sekt. V II, D resden,

E rsatzreserv ist im Sachs. E rsatz-Infanterie-R egi
m ent Nr. 23.

W ir w erden ihm ein ehrendes A ndenken be
w ahren.

B e r l i n ,  Mai 1915.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.

Füi die 8chriftl* itunif veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
Druck der ßuchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzuch.
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Deutschlands Stickstoffbedarf im Kriegsjahr.*)
V on Professor D r. A. K olb, D irek to r der P erm utit A.-G., Berlin.

Dem Deutschen Reichstag ist bei seiner M ärztagung 
ein „Ermächtigungsgesetz zur Einführung eines Stick
stoff-H andelsm onopols“ zugegangen, das folgenden 
W ortlaut hat:

„Der Bundesrat wird ermächtigt, für die Zeit bis 
zum 31. März 1922 für die a) anorganischen stick
stoffhaltigen Mineralien, b) aus Naturerzeugnissen 
sowie aus Stickstoff primär herstellbaren künstlichen 
Stickstoffverbindungen, c) aus den unter a) und b) 
genannten oder ändern Stoffen erzeugten stickstoff
haltigen Düngemitteln ein Handelsmonopol einzu
führen und die hierfür erforderlichen Vorschriften zu 
erlassen. Über den 31. März 1922 hinaus darf das 
Handelsmonopol nur auf Grundlage eines besonderen 
Reichsgesetzes erstreckt w erden.“ **)
Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Gesetzentwurfs 

ist von besonderer Tragw eite, da die Mengen an Stick
stoff, die Deutschland jährlich verbraucht, so erheblich 
sind, dass die Frage nach einer Deckung dieses Be
darfs zu einer Zeit, wo uns jede Zufuhr von aussen ab 
geschnitten ist, auf besondere Schwierigkeiten stiess.

Betrachten wir zunächst den Verbrauch an Stick
stoff:

Die uns umgebende Luft stellt ein mechanisches Ge
misch aus 7ü Vol. Stickstoff und 1/B Vol. Sauerstoff 
neben kleinen Mengen der sogenannten Edelgase und 
Kohlensäure dar.

Der Sauerstoff ist ein gasförmiger Stoff, der fast 
gleichzeitig von dem Engländer P r i e s t l e y  1771 und 
dem Schweden S c h e e l e  entdeckt wurde, während

*) Mit Bewilligung des Verfassers entnommen der 
Zeitschrift: „ R e c h t  u n d  W i r t s c h a f t “ (Carl Hey
manns Verlag, Berlin) M ai-Heft 1915, Seite 124— 130.

**) Nach der dem Entwurf beigegebenen „Begrün
dung“ sind unter den anorganischen stickstoffhaltigen 
Mineralien (a) der Kalisalpeter und der Chilesalpeter 
verstanden. Zu den aus Naturerzeugnissen, sowie aus 
Stickstoff primär herstellbaren künstlichen Stickstoff
verbindungen (b) gehören hauptsächlich folgende 
Stoffe: Salpetersäure, sa'petrige Säure, Ammoniakgas, 
Kalkstickstoff. Die Vorschrift unter c) umfasst haupt
sächlich künstlich hergestellte salpetersaure und sal
petrigsaure Salze, Kalisalpeter, N atronsalpeter, Kalk
salpeter, Ammoniaksalpeter, Natriumnitrit, schwefel
saures Ammoniak, Harnstoff und Guanidin.

L a v o i s i e r die Rolle des Sauerstoffs bei der Ver
brennung aufklärte. Er ist von den elementaren Stoffen 
der auf der Erdoberfläche verbreitetste. So bestehen 
zirka 47 °/0 der Erdrinde und zirka 90 %  des W assers 
aus Sauerstoff. Mit Ausnahme von einem, dem Fluor, 
vereinigt sich der Sauerstoff mit allen Elementen. D ie
ser Vorgang wird Oxydation genannt und ist mit einer 
W ärmeentwicklung verknüpft. Ist die hierbei auf
tretende W ärmemenge so gross, dass der Vorgang sich 
unter Lichterscheinung abspielt, so spricht man von 
einer Verbrennung. Ein langsam verlaufender Oxy- 
dations- bezw. Verbrennungsprozess ist auch die At
mung, wobei der vom Blut aufgenommene Sauerstoff 
einen Teil des Kohlenstoffs der dem Körper zugeführ
ten N ährsubstanzen zu Kohlensäure verbrennt, die 
durch die Lungen wieder ausgeatmet w ird. Durch 
diesen Prozess wird die tierische W ärme erzeugt. Das 
tierische Leben würde aber in reinem Sauerstoff solche 
W ärmemengen produzieren, dass sie dem Organismus 
nur gefährlich würden, während gerade durch die M i
schung von 4/ö Vol. Stickstoff und 1/5 Vol. Sauerstoff 
eine behagliche W ärm e zustande kommt.

Der Stickstoff eignet sich für diesen Zweck als Ver
dünnungsmittel ganz besonders, weil er ein sehr träger 
Vertreter der uns bekannten elementaren Stoffe und 
durch seine Unfähigkeit ausgezeichnet ist, unter sonst 
wirksamen Umständen mit ändern Stoffen sich zu che
mischen Verbindungen zu vereinigen. Er ist ein farb-, 
geruch- und geschmackloses Gas, das den Atmungs
und Verbrennungsprozess nicht unterhält und deshalb 
auch verdorbene Luft genannt wird. Die Verbindungen, 
in denen Stickstoff enthalten ist, sind sehr zahlreich, 
aber sie können nicht durch einfaches Zusammenwirken 
der elementaren Bestandteile, sondern müssen teils auf 
Umwegen, teils unter M itwirkung anderer Körper, die 
man Katalysatoren nennt, und die durch ihre Gegenwart 
die Vereinigung bewirken, dargestellt werden.

Von den bekannten Verbindungen des Stickstoffs 
interessieren an dieser Stelle nur die zwei wichtigsten: 
die eine ist eine Verbindung mit W asserstoff, unter dem 
Namen A m m o n i a k  bekann t; die andere, eine Ver
bindung mit Sauerstoff, unter dem Namen S a l p e t e r 
s ä u r e  bekannt. Erstere ist an sich ein Gas mit basi
schem Charakter und bildet mit Säuren ein Salz. Das 
Handelsprodukt ist das schwefelsaure Ammoniak. Letz
tere ist eine Flüssigkeit mit saurem Charakter und bildet
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mit Basen ein Salz. Beide vermögen sich auch gegen
seitig zu neutralisieren unter Bildung von salpetersau
rem Ammoniak. Die Salpetersäure wurde bereits vor 
2000 Jahren fabriziert und diente den alten Ägyptern 
zur Herstellung von Mustern auf den Wicklungen der 
Mumien. Im Jahre 1771 kosteten 1000 kg Salpetersäure 
rund 3808 M. und im Jahre 1914 352,5 M.

Die beiden genannten Stoffe sind deshalb die w ich
tigsten, weil sie, wie keine ändern, in der Landwirt
schaft und Industrie gebraucht werden. Die nach
stehende Tabelle lässt den Stickstoffbedarf und dessen 
Ansteigen in den letzten Jahren erkennen, wobei nur 
die Stickstoff-Düngemittel berücksichtigt sind: 

Erzeugung künstlicher Stickstoff-Düngemittel
1908 1913

t t
Schwefelsaures Ammoniak . . 878 000 1 365 700
C h i l e s a l p e t e r ................................  1 947 600 2 740 000
K a lk s t ic k s to f f ................................  15 000 80 000
N o r g e s a lp e te r ................................. 15 000 30 000

Im Verbrauch an diesen Düngemitteln ist die deut
sche Landwirtschaft allein im Jahre 1913 mit zirka 
516 000 t Chilesalpeter und 460 000 t schwefelsaurem 
Ammoniak beteiligt. Bei 15 °/„ Stickstoff im Chilesal
peter und 20,6 7„ Stickstoff im schwefelsauren Am
moniak ergibt sich also ein Verbrauch an reinem Stick
stoff aus Chilesalpeter von 77 400 t gegenüber 94 800 t 
aus schwefelsaurem Ammoniak. Man erkennt an diesen 
Zahlen sofort die Bedeutung der eingangs gestellten 
Frage nach einer Deckung dieses Bedarfs, wenn unsere 
diesjährige Ernte sichergestellt sein soll, insbesondere 
im Hinblick darauf, dass die Einfuhr von Chilesalpeter 
mit dem Ausbruch des Krieges aussetzte.

Die Frage nach dem Ersatz des Chilesalpeters hat 
vor einigen Jahren bereits die Forschertätigkeit mächtig 
angeregt, als vor etwa 15 Jahren die Kunde zu uns ge
langte, dass die chilenischen Salpeterlager ihrer E r
schöpfung entgegengehen sollten. Wenn sich auch die 
Erschöpfung dieser Lager als nicht so nahe bevor
stehend erwiesen hat, so hat doch der Erfolg dieser 
wissenschaftlichen Arbeit uns heute in die beruhigende 
Lage versetzt, dass Deutschland in dieser Hinsicht 
durch seine zu so glänzender Entwicklung gelangte 
chemische Industrie aus eigner Kraft mit den nötigen 
Stickstoffverbindungen versorgt werden kann.

Die Salpetersäure wird aus ihren Salzen durch 
Destillation mit Schwefelsäure erhalten. Von den Sal
zen dieser Säure sind das salpetersaure Kali auch 
kurzerhand Salpeter oder Kalisalpeter, und das salpeter
saure Natron, auch Chilesalpeter oder Natronsalpeter, 
als Ausgangsmaterial für die Herstellung der Sal
petersäure zu betrachten. Der Salpeter ist den Chi
nesen schon lange vor uns bekannt gewesen und 
wurde in früheren Zeiten nur in der Medizin und von 
den Alchimisten verwendet; erst mit der Entdeckung 
des Schiesspulvers wurde der Verbrauch grösser und 
erhöhte sich immer mehr nach der Erkenntnis seines 
W ertes für die Landwirtschaft. Die natürlichen A b
lagerungen des Kalisalpeters sind nur von untergeord
neter Bedeutung und kommen für Europa nicht in Be
tracht. W esentlich anders sind die Ablagerungen des 
Natronsalpeters. Ungeheure Lager desselben befinden 
sich im mittleren Teile der regenlosen W estküste von 
Südamerika, in der chilenischen Provinz Tarapacä. Diese

Provinz gehörte bis 1880 zu Peru. W egen dieses ein
zigen R eichtum s, den sie besitzt, kam  es 1879 zum  
Kriege zwischen Chile und Peru, der mit der Abtretung 
der Provinz an das siegreiche Chile endigte. In einer 
Höhe von etwa 1800 m ü. d. M. und fast 100 km von 
der H afenstad t T a lta l entfernt, befindet sich derjenige 
Teil der W üste Atacama, deren ausgedehnte Salpeter
felder zum grössten Teil Eigentum der Deutschen Sal
peterwerke A.-G. sind.

Die salpeterführende Gesteinschicht, Caliche ge
nannt, auf diesem Hochplateau liegt dicht unter der 
Erdoberfläche auf einem Kochsalzlager und ist bedeckt 
mit einer aus Salz, Ton und Sand bestehenden Schicht. 
Die M ächtigkeit der Lager erreicht stellenweise eine 
Dicke von mehreren Metern. Behufs Abbau w erden 
zunächst durch Sprengung mittels Schw arzpulverladun
gen Auflockerungen vorgenommen. Das so gewonnene 
Rohmaterial wird dann nach der Fabrik geschafft, d a 
selbst zunächst zerkleinert und dann system atisch in der 
W ärme mit W asser ausgelaugt unter sparsam stem  Ver
brauche des W assers, das in der W üste, wo es viele 
Kilometer hergeleitet wird, kostbar ist. Die gesättigte 
Lösung gelangt in Klärbottiche, wo das Absetzen der 
Fremdstoffe erfolgt, sodann in grosse flache Behälter, 
wo unter der glühenden Sonne der baum- und schatten
losen Hochebene das W asser bald verdunstet und der 
Salpeter als weisses Pulver auskristallisiert. Die noch 
vorhandene Flüssigkeit wird nach etw a acht Tagen ab 
gelassen und der zurückbleibende, noch feuchte S a l
peter auf Trockenbuhnen herausgeschaufelt. Die fer
tige trockene W are wird in Säcke verpackt und nach 
dem nächsten chilenischen Hafen transportiert, von wo 
sie in die ganze W elt geht. Der Haupthafen ist Iquique, 
der mit der Hochebene durch die sogenannte Sal
peterbahn verbunden ist.

Die Lager wurden 1821 von Mariano de Rivera en t
deckt. aber erst zehn Jahre später ausgebeutet. Die 
grössten Anlagen erzeugen monatlich bis zu 130 000 
Zentner Salpeter. Der europäische Krieg übt auch auf 
die Salpeterindustrie Chiles eine äusserst verderbliche 
W irkung, da die Ausfuhrzölle für Salpeter 58 °/0 der 
Gesamtzolleinnahmen ausmachen. Da ungefähr 65 %  
der Gesamterzeugung von dem europäischen Festlande 
übernommen werden, so ist die Ausfuhr seit Ausbruch 
des Krieges naturgem äss gewaltig zurückgegangen, und 
die Lagerbestände sind derartig angewachsen, dass im 
November bereits etwa die Hälfte der W erke geschlos
sen werden musste.

Nur etwa ein Viertel des V erbrauchs an Chilesal
peter erfolgt in den zahlreichen Industriezweigen; der 
Rest wird in der Bodenkultur verwendet. D eutschland 
ist von allen Ländern der W elt der bedeutendste Kon
sument mit einem Drittel der Gesam tproduktion.

Die Grundlage für die Lösung des Stickstoffpro
blems ist die Nutzbarmachung des atm osphärischen 
Stickstoffs. In der Natur vollzieht sich jahraus, jahrein 
die Bindung des Luftstickstoffs, d. h. die Umwandlung 
in gebundenen oder assimilierbaren Stickstoff durch die 
Tätigkeit gewisser Bakterien. H e 11 r i e g e 1 hat in 
den Jahren 1886— 1890 festgestellt, dass die Papilio- 
naceen oder Schmetterlingsblütler, zu denen unsere b e 
kannten Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Erbsen, W icken, 
ferner die Kleearten und besonders die Lupine gehören, 
keine Stickstoffzufuhr als Düngemittel benötigen, da
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sie ihren Stickstoffbedarf in ausgiebiger W eise der 
Atm osphäre entnehmen, indem sie mit Bakterien in ein 
sym biotisches Verhältnis treten. An den W urzeln die
ser Pflanzengattung befinden sich Knöllchen, Ver
dickungen, in denen diese; Bakterien auch Knöllchen
bakterien genannt, ihre Tätigkeit entfalten und die 
Energie für die Bindung des atm osphärischen Stick
stoffs liefern.

Etwas Ähnlichkeit damit hat die in verschiedenen 
südlichen Ländern betriebene Salpetergewinnung, wo 
in den sogenannten, heute in Vergessenheit geratenen 
Salpeterplantagen stickstoffhaltige Abfälle wie Jauche 
mit Holzasche und Kalk gemischt und in lockeren H au
fen 2—3 Jahre der Luft ausgesetzt wurden. Durch Aus
laugen wurde der entstandene Salpeter isoliert. Die 
Mengen an Stickstoff, die durch diese sich in der Natur 
abspielenden Prozesse gebunden werden, stehen jedoch 
in keinem Verhältnis zu dem Verbrauch an gebundenem 
Stickstoff.

Aus der Kenntnis von dem Verhalten des Luftstick
stoffs heraus haben sich in der Hand einiger Forscher 
die heute bekannten M ethoden entwickelt, durch die 
die Frage des Stickstoffproblems, d. h. die U m wand
lung des Luftstickstoffs in gebundenen Stickstoff, als 
gelöst angesehen werden kann.

Zwei M ethoden sind es, welche die Lösung des 
Problem s herbeiführten, von denen eine die U m wand
lung des Luftstickstoffs in Ammoniak und die andere 
in Salpetersäure technisch durchzuführen erlaubt. Dass 
diese Frage schon vor einigen Jahren in den Vorder
grund gerückt wurde, kommt uns heute sehr zustatten; 
denn es leuchtet ein, dass für die plötzlich und uner
w artet abgeschnittene Einfuhr von zirka 800 000 t Sal
peter so leicht und rasch kein vollwertiger Ersatz hätte 
geschaffen werden können.

Zur Gewinnung von A m m o n i a k  lassen sich zu
nächst einige Metalle, besonders das Calcium und 
M agnesium, verwenden, welche die; Eigenschaft haben, 
sich mit Stickstoff bei höheren Tem peraturen zu ver
einigen. Diese Verbindungen zerfallen beim Zusam 
mentreffen mit W asser in die Hydroxyde der genannten 
M etalle und Ammoniak. Ferner haben die Silicide und 
Carbide, das sind Verbindungen der Metalle mit Sili
cium bezw. Kohlenstoff, die Fähigkeit, bei höherer 
Tem peratur Stickstoff aufzunehmen und bei der Ein
wirkung von W asser denselben als Ammoniak wieder 
abzugeben. Von diesen Verbindungen hat das bekannte 
Calciumcarbid grosse Bedeutung erlangt. Die erste 
praktische Anwendung derjenigen Energiemengen, die 
wir mit Hilfe der Dynamomaschinen erzeugen und 
regeln können, zur Herstellung von Calciumcarbid, das 
zunächst für die Darstellung des Acetylens verwendet 
wurde, machte M o i s s o n. Bei diesem jetzt leicht zu
gänglichen Carbid haben F r a n k  und C a r o  gefunden, 
dass es bei höherer Tem peratur reichlich Stickstoff zu 
absorbieren vermag unter Bildung von Calciumcyan
amid, aus dem sich mit W asser das Ammoniak gew in
nen lässt. Dieses unter dem Namen K a 1 k s t i c k - 
s t o f f  bekannte Produkt lässt sich auch direkt als 
Düngemittel verwenden. Die erste grössere Fabrik 
wurde im Jahre 1905 in den Abruzzen in der Nähe der 
wasserreichen Pescara in Piano d ’Orta betrieben; der
selben folgten alsbald in allen ändern Ländern mit rei
chen W asserkräften weitere Anlagen. Die W eltpro

duktion an Kalkstickstoff beträgt heute mehr als 
300 000 t jährlich, wovon in Deutschland zirka 70 000 t 
erzeugt werden, während die skandinavischen Fabri
ken zirka 100 000 t herstellen, wovon der grösste Teil 
auf den deutschen Markt gelangt.

Von besonderer Bedeutung ist aber die direkte 
Synthese des Ammoniaks aus Stickstoff und W asser
stoff, welche H a b e r  gelungen ist. Die beiden Gase, 
von denen der Stickstoff aus flüssiger Luft hergestellt 
wird, werden hierbei unter einem Druck von mehr als 
100 Atmosphären bei 500 Grad über einen Katalysator 
geleitet, wobei die Vereinigung zu Ammoniak erfolgt. 
Die Badische Anilin- und Socfafabrik, welche die tech
nische Herstellung übernahm, wobei noch gewaltige 
Schwierigkeiten durch das Zusammengehen von W is
senschaft und Technik überwunden werden mussten, 
hat in Oggersheim am Rhein eine grosse Anlage errich
tet, deren Produktion nach völligem Ausbau 130 000 t 
schwefelsaures Ammoniak betragen soll.

Noch eine weitere Ammoniakquelle von grösser 
Bedeutung sind uns die Gasfabriken und Kokereien. Die 
Kohle enthält häufig bis 2 %  Stickstoff, der beim Er
hitzen unter Luftabschluss (trockene Destillation) als 
Ammoniak abgegeben wird. Früher hat man in den 
Kokereianlagen diesem Ammoniak wenig Interesse ent
gegengebracht, aber seitdem die Nachfrage nach Am
moniak immer mehr gewachsen ist, hat man auch .in 
dieser Industrie Vorrichtungen getroffen, um das als 
Nebenprodukt bei der trockenen Destillation der Stein
kohle zur Gewinnung von Leuchtgas oder Koks auf
tretende Ammoniak zu gewinnen. Um welche W erte 
es sich bei schwefelsaurem Ammoniak handelt, geht aus 
nachstehenden Produktionszahlen hervor: So hat im 
Jahre 1912 Deutschland über 490 000 t schwefelsaures 
Ammoniak und England 380 000 t gewonnen, die W elt
produktion betrug im Jahre 1912 1 330 000 t. Bei der 
zu erwartenden grösseren Nachfrage für schwefel
saures Ammoniak ist Preissteigerungen durch Fest
setzen von Höchstpreisen vorgebeugt, w as zum D urch
halten bis zum siegreichen Ende des Krieges notw en
dig wurde. Das schwefelsaure Ammoniak w ar im 
Zwischenhandel bereits auf 32—33 M. pro 100 kg ge
stiegen. Nach der erlassenen Verordnung über H öchst
preise ist für Hersteller der Preis auf 27—28 M. fest
gesetzt.

Die Produktion von Ammoniak, welche sich nicht 
wie beim Natronsalpeter auf ein fertiges natürliches 
Rohmaterial stützt, sondern als Nebenprodukt eines 
Industriezweiges von dessen Entwicklung abhängig 
war, konnte sich demgemäss auch nicht so rasch ent
wickeln. Heute dagegen sind wir durch die obenge
nannten synthetischen Methoden in der Lage, völlig vom 
A uslande unabhängig  zu sein. A ber abgesehen davon, 
hatte bereits im Jahre 1910 auf dem Ammoniakmarkte 
Deutschland mit 383 000 t die Höchstproduktion Eng
lands mit 369 000 t überholt.

Die W eltproduktion an schwefefsaurem Ammoniak 
betrug:

im Jahre 1860 . . . 200 000 t
„ „ 1900 . . . 450 000 t
„ „ 1905 . . . 625 000 t
„ „ 1910 . . . 1 100 000 t

im W erte von 284 Millionen Mark.
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41 000 55 000
43 000 58 000

Letztere Produktion verteilt sich auf:
D eu tsch lan d ......................mit 383 000 t
E n g l a n d ........................... „ 369 000 t
A m e r ik a ........................... ,, 116 000 t
Ö s t e r r e i c h ......................„ 70 000 t
F r a n k r e ic h ......................„ 57 000 t
B e l g i e n ........................... „ 36 000 t
Italien ................................. ,, 12 000 t
S p a n i e n ........................... „ 12 000 t
H o l l a n d ........................... ,, 5 000 t
J a p a n ................................  „ 4 000 t
andere Länder . . . .  „ 36 000 t

Interessant sind auch die Verbrauchszahlen der ein
zelnen Länder, die, wie besonders in England, nicht 
identisch sind mit den Produktionszahlen. Auf die 
gleiche landwirtschaftliche Fläche berechnet, stellt sich 
der Verbrauch Frankreichs, Englands, D eutschlands und 
Belgiens wie 1 :2 :4 :  10. Frankreich zeigt demnach den 
geringsten Verbrauch und bleibt weit hinter D eutsch
land und Belgien.

Die Produktion und den Verbrauch an schwefel
saurem  Ammoniak in Frankreich seit 1900 gibt die fol
gende Tabelle wieder:

Produktion Verbrauch 
t t 

1900 . . . .  40000 52000
1902 .
1904 .
1906 . . . .  44000 67000
1908 . . . .  49000 80000
1910 . . . .  57000 83000

England vermehrte seine Produktion an schwefel
saurem Ammoniak seit 1900 um 93 000 t und blieb der 
Lieferant für den Kontinent, bis im Jahre 1910 ein Um
schwung in den Absatzverhältnissen dieses Artikels ein
trat. England sah sich in diesem Jahre auf dem Am
moniakmarkte, wie auf so manchem ändern Gebiete, von 
Deutschland überflügelt und räumte die bisher einge
nommene erste Stelle Deutschland ein.

Der geringe Anteil, den Amerika an der Ammoniak
produktion hat, ist darauf zurückzuführen, dass die 
Nebenproduktengewinnung bei der Koksfabrikation bis
her noch wenig ausgebildet w ar; aber trotzdem in die
sem Lande in den letzten Jahren ein bem erkenswerter 
Aufschwung der Ammoniakindustrie eingesetzt hat, ver
mag sie den Bedarf des eignen Landes nicht zu decken 
und ist auf die Einfuhr aus Europa angewiesen.

W enn eine intensive und allseitige Beschäftigung mit 
irgendeinem Gegenstand als Gradmesser für das all
gemeine Interesse gelten kann, so m usste die Frage 
der Umwandlung des atmosphärischen Stickstoffs in 
S a l p e t e r s ä u r e  zu Anfang dieses Jahrhunderts an 
den ersten Platz gestellt werden. Der Erfolg dieser Ar
beiten war die technische Ausgestaltung der Oxydation 
oder die Verbrennung des Luftstickstoffs bei hoher 
Tem peratur zu Salpetersäure. Bereits im Jahre 1785 
hat C a v e n d i s h  beobachtet, dass bei elektrischen 
Entladungen eine Vereinigung von Stickstoff mit Sauer
stoff sich vollzieht. Auf diese Reaktion wurde im Jahre 
1894 die Aufmerksamkeit w ieder gelenkt, als R a y -  
1 e i g h und R a m s a y mit Hilfe derselben in einem 
abgeschlossenen Luftsauerstoffquantum den Stickstoff 
oxydierten und dadurch den elementaren Stoff Argon 
isolierten. B u n s e n  beobachtete 1846, dass bei Knall

gasexplosionen Salpetersäure entsteht, und zwar um so 
mehr, je höher die Tem peratur.

Alle diese und spätere Versuche vermochten indes
sen das Problem seiner Lösung nicht näher zu bringen. 
Als man mittels der Dynamomaschinen die dem Blitze 
nahekommenden Erscheinungen hervorrufen konnte, 
war man einen Schritt vorwärts gekommen und zu Be
ginn des Jahrhunderts bereits so weit, dass M essungen 
zwischen Energieaufwand und Ausbeute an Salpeter
säure, die allerdings wenig ermutigend waren, ange
stellt w erden konnten. Erst durch das Verfahren der 
Norweger B i r k e 1 a n d und E y d e , nach dem 
W echselstromlichtbögen magnetisch zu Flammenschei
ben zerblasen werden, durch die die Luft hindurch
geleitet wird, ist die technische Durchführung der Luft
verbrennung in den letzten Jahren möglich geworden. 
Ein zweites Verfahren ist von S c h ö n h e r r  in der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik ausgearbeitet worden, 
nach dem Lichtbögen von zirka 1 m Länge erzeugt w er
den, denen entlang die Luft geführt wird. Derjenige, 
der diese Versuche zu sehen Gelegenheit hat, ist über
wältigt von der Grossartigkeit dieser Erscheinungen. 
Die Ausführbarkeit dieser Verfahren ist an billige W as
serkräfte zur Erzeugung von elektrischer Energie ge
knüpft, daher hat diese junge Industrie vornehmlich 
ihren Sitz in Norwegen und den Alpenländern.

Ausser diesen beiden genannten Verfahren sind in
zwischen noch weitere bekannt geworden. Nach allen 
diesen Verfahren wird die Luft auf 2000 Grad erhitzt, 
wobei sich die Oxydation des Stickstoffs vollzieht. Der 
elektrische Strom übt eine rein thermische und keine 
spezifisch chemische oder spezifisch elektrische W ir
kung aus, denn sobald die Zufuhr von W ärme unter
brochen wird, hört auch die Reaktion auf. Je höher 
also die Tem peratur, desto grösser die Menge an Ver
brennungsprodukt.

Das erste Verbrennungsprodukt ist nun nicht Salpe
tersäure, sondern eine sauerstoffärm ere Verbindung des 
Stickstoffs, die aber durch den mitgeführten Überschuss 
an atm osphärischer Luft in Salpetersäure übergeht. 
Letztere wird in mächtigen Granittürmen, die mit W as
ser berieselten Quarz enthalten, vom W asser aufgenom
men und schliesslich durch Kalkmilch neutralisiert. Das 
Produkt ist demnach das salpetersaure Calcium, auch 
Kalksalpeter oder Norgesalpeter genannt. Eine H aupt
anlage befindet sich in Notodden. Mit der Indienst
stellung enormer Kräfte und der Unterordnung der
selben unter den menschlichen W illen sind die Zeiten 
entschwunden, wo wir für Salpeter auf das angewiesen 
sind, was sich in dem natürlichen Kreislauf des Stick
stoffs an einer entlegenen Stelle angesammelt hat. 
Furchtsamen Gemütern mögen vielleicht bei dieser Ent
nahme des Stickstoffs aus der Luft Bedenken kommen 
über die w eitere normale Beschaffenheit der uns um 
gebenden Luft. Zu ihrer Beruhigung sei gesagt, dass 
nach den Berechnungen Birkelands die über 1 qkm 
lastende Stickstoffmenge im ungefähren Betrage von
8 Millionen Tonnen genügt, um den gesamten Bedarf 
an gebundenem Stickstoff für 25 Jahre zu decken.

Nach Mitteilung des Generaldirektors E y d e sind 
heute in der norwegischen Salpeterindustrie etw a 750 
Chemiker, Elektriker, Ingenieure und Beamte, sowie 
etwa 5- bis 6000 Arbeiter beschäftigt. Notodden und 
Rjukan, die vor wenigen Jahren von etw a 200 Bauern
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bewohnt waren, sind heute zwei kleine Städte mit etwa 
12 000 Einwohnern, ln den Fabriken zu Notodden und 
Rjukan werden heute zirka 100000 t Stickstoffprodukte 
im W erte von rund 25 Millionen Kronen jährlich p ro 
duziert. Die bestehenden Kraftanlagen liefern zusam 
men etwa 200 000 Pferdestärken, zu denen bis Ende
1915 noch die zweite Hälfte der Rjukanwasserfälle mit 
zirka 150 000 PS. hinzukommen. Das dann investierte 
Kapital erreicht die Summe von 150 Millionen Kronen.

W ährend die Produktion des schwefelsauren Am
moniaks innerhalb 50 Jahren den vierfachen Betrag e r
reichte, war die Produktion an Natronsalpeter inner
halb 40 Jahren auf das Neunfache gestiegen. Man er
kennt, dass der Stickstoff also gar kein so träger G e
selle ist, sondern dass er nur auf die nötige hoheTem pe- 
ratur gebracht werden muss, um die gewünschten Ver
bindungen einzugehen.

Zum Schlüsse sei noch eine tabellarische Zusam 
menstellung über Produktion und Verbrauch an Sal
peter gegeben:

die nicht unerhebliche Zunahme von 18 t im W erte von 
3600 Kr. im Jahre 1908 auf 458 t im W erte von 73 300 
Kr. im Jahre 1909 aufwies, während der Gesamtexport 
Norwegens an dieser W are im Jahre 1909 751 t im 
W erte von 120 300 Kr. betrug, wovon England 125,6 t 
übernahm.

Das Ergebnis unserer Betrachtungen lässt uns zw ei
fellos erkennen, dass die Leistungen unserer Stickstoff
industrie die Bedürfnisse vollständig zu befriedigen ver
mögen, so dass nicht allein die für die Ernährung unse
rer Kulturgewächse nötigen Stickstoffverbindungen in 
ausreichender Menge verfügbar sind, sondern auch der 
zurzeit nicht minder wichtige Bedarf der M ilitärverwal
tung an Salpeter zur Herstellung von Munition und 
Sprengstoffen gedeckt werden kann.

Unserer deutschen Stickstoffindustrie stehen nicht 
die billigen W asserkräfte Skandinaviens oder der Alpen
länder zur Verfügung, sie muss deshalb mit grösseren 
Kosten arbeiten, um die Nachfrage, besonders nach 
Salpeter, zu befriedigen.

W e l t v e r b r a u c h  an C h i l e s a l p e t e r  i n T o n n e n
1902

Europa . . . .  1018610  
Amerika . . . .  221000  
Andre Länder . . 17600

1904
1112580

274000
38000

1906 
1241 400 

361900  
36000

1908 
1380170  

308800  
44570

1910 
1661170  

503 600 
81230

1911 
1702450  

537 000 
74000

1912 
1912500  

485 000 
132500

1913 
2 020 350 

634 000 
105650

1257 210 1 424 580 1689 300 1733540 2 251000 2 313 450 2 530 000 2 760 000
Einfuhr in Deutschland 467 120 496 780 579 380 679 900 709 550 808 150 911000 832 750

G e s a m t e x p o r t an N o r g e s a l p e t e r
1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1913

115 t 589 t 1344 t 7458 t 9422 t 1 3 5 3 1 t 20 000 t 70 000
Wert in 1000 Kronen 18 88 215 1058 1300 1880 2 780 11000 t

Hiervon ging nach Deutschland nahezu die Hälfte 
der Produktion, und zwar im Jahre:

W ert in 1000 Kronen

1907 
628 t 
100

1908 
3841 t 

576

1909 
4802 t 

663
nachNach England kamen im Jahre 1909 2530 t, 

Holland 1149 t.
Von Interesse ist auch die Steigerung der norwegi

schen Kalkstickstoffausfuhr nach Deutschland, welche

Es ist deshalb eine gerechte Anerkennung und sicht
liche Ermutigung für unsere Industrie, wenn die Regie
rung eine Monopolisierung sämtlicher für die Land
wirtschaft und M ilitärbehörde in Frage kommenden 
Stickstoffverbindungen anstrebt, um so die gewaltigen 
finanziellen und technischen Aufwendungen der Indu
strie zu erleichtern und zu fördern, denn schon sind 
mächtige Maschinen im Gange, um die nötige Energie 
zu liefern für die Luftverbrennung zum Wohle unseres 
Vaterlandes.

Zwei neue Sicherheitseinrichtungen an Dampfkesseln und Öfen.
V on D ip lom -Ingen ieur P r a d e l ,  Berlin.

Bei grossen Schiffswasserrohrkesseln mit Ölfeue
rung, wie sie in der Neuzeit in immer grösseren Ab
messungen hergestellt werden, haben sich im Betriebe 
eigentümliche Erscheinungen gezeigt. Bei schneller 
Fahrt des Schiffes und angestrengtem Betrieb der Kes
selfeuer beginnt unter Umständen das Kesselgehäuse 
zu erzittern, so dass die Festigkeit des Aufbaues, der 
Verbände und die Sicherheit der Bedienungsmannschaf
ten gefährdet erscheinen.

Als Ursache der starken Schwingungen hat sich 
stets Luftmangel herausgestellt, sei es, dass dieser 
Luftmangel dauernd oder in gewissen Zeitabschnitten

auftritt. Dem dauernden Luftmangel kann man in ein
facher W eise durch Zuführung von Zusatzluft abhelfen; 
nicht so bei dem sich in kurzen Abständen w ieder
holenden Luftmangel, der sich in stossw eiser Verbren
nung äussert, die Verbremumgsgassäule im Schornstein 
in Schwingungen versetzt und dadurch Schwingungen 
des Kesselgehäuses, des Kessels selbst sowie des 
Schiffskörpers nach sich zieht. Luftzuführung bis zum 
Überschuss konnte hier nicht mehr zum Ziele führen, 
wohl, weil sich bei derartig  grossen K esseln der V e r
brennungsraum nicht mehr gross genug herstellen lässt, 
um den Luft- und Gasströmungen bei den mit der Er-
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wärrrrung auftretenden grossen Voluminas genügend 
Raum zu einer gleichmässigen Verbrennung zu bieten.

Diesen Übelständen lässt sich nach den Angaben 
der V u l k a n  - W e r k e  Hamburg und Stettin Akt.- 
Ges. in Hamburg dadurch abhelfen, dass Druck und 
Menge des Öles und der Verbrennungsluft in gesetz- 
mässige Abhängigkeit voneinander gebracht werden, 
und zwar in der W eise, dass die Förderung des Heiz
öles von dem Luftdruck im Heizraum selbsttätig be
einflusst wird. Es ist dabei angenommen, dass der 
Kesselraum, wie es bei grösseren Schiffen allgemein 
üblich ist, luftdicht abgeschlossen und durch ein Ge
bläse unter Druck gesetzt wird. Auf diese W eise sol
len jederzeit die Vorbedingungen zu einer geregelten 
V erbrennungstätigkeit erfüllt w erden. Fig. 147 zeigt 
schematisch eine Vorrichtung und Schaltung, welche 
die besagten Verhältnisse zustande kommen lässt. Das 
ö l  wird mittels der Pumpe b durch die Leitung c dem 
Kessel a zugeführt. Das Ventil d in der Dampfzulei
tung  zur Ö lpum pe oder in der Ö ldruckleitung c ist 
mit einem Kolben in Verbindung gebracht, auf dessen 
einer Seite durch Leitung f der Atmosphärendruck, auf 
dessen anderer Seite durch Leitung e der im Kessel
raum herrschende Luftdruck lastet. Eine Feder i ver
sucht das Ventil stets wieder auf seinen Sitz zurück
zuführen. g ist eine Dämpfungsvorrichtung, die den 
Zweck hat, alle Schwankungen und Schwingungen aus 
der Regelungsvorrichtung auszuschalten und ein siche
res, ruhiges Regeln zu erreichen. Die Vorrichtung 
wirkt in der W eise, dass bei steigendem Luftdruck im 
Kesselraum eine grössere ölm enge unter erhöhtem 
Druck der Feuerung zugeführt wird, so dass mit der 
Luftmenge auch die ölm enge wächst und ein stets 
gleichbleibendes Verhältnis beider vorhanden ist. Durch 
Einstellen der Feder i kann dieses Verhältnis willkürlich 
beeinflusst und eine Nachregelung von Hand vorgenom
men werden.

Bei Schmelzöfen, z. B. Kupolöfen mit W indleitung, 
sieht man in dieser ein Sicherheitsventil vor, das sich 
bei Aussetzen des W indes selbsttätig öffnet und das 
Ofeninnere mit der Aussenluft in Verbindung bringt, 
um unabhängig von der Aufmerksamkeit der Bedie
nungsmannschaft einen betriebssicheren Gang zu ge
währleisten und Explosionen vollständig zu vermeiden. 
D ieses bekannte  Sicherheitsventil*) ist von der Akt.-Ges. 
R. Ph. W a g n e r ,  L. u. J. B iro  u. A. K u rz  in W ien 
so ausgebildet worden, dass es sich erst bei Erreichung

*) V gl. diese Zeitschrift 1914. S. 8, Fig. 11.

eines bestimmten W indüberdrucks selbsttätig w ieder 
schliesst. Hierdurch wird erreicht, dass bei W ieder
anlassen des Gebläses der W ^id bis zur Erreichung 
eines bestimmten Druckes ins Freie bläst und hierdurch 
eine Reinigung der durchstrichenen Leitung bewirkt. 
Um auch bei Überschreiten des W inddruckes um ein 
bestimmtes M ass eine Sicherheit des Betriebes zu ge
währen, kann ein zweites Ventil vorgesehen sein. Fig. 
148 und 149 zeigen die E inrich tung  an an einem  K upol
ofen angebracht. Die Sicherheitseinrichtung besteht 
aus einem gusseisernen Zylinder a mit Stutzen und 
einer oberen und unteren durchlöcherten G rauguss
haube b, c. Der Zylinder ist in seinem oberen Teile 
als Sicherheitsventil d und in seinem unteren Teile 
als Lufteinlassventil e ausgebildet. Das Ventil w ird

Fig. 148.

an die W indleitung f des Kupolofens g und zwar an  
den W indkasten h mittels eines Stutzens i angeschlos
sen. Das Lufteinlassventil e ist bei abgestelltem G e
bläse mittels Federdruckes geöffnet und schliesst sich 
bei Inbetriebsetzung des Gebläses bei Erreichung eines 
bestimmten W inddruckes in der W indleitung selbst
tätig. Mittels der regelbaren Feder k kann das Ventil 
auf jeden gewünschten Druck eingestellt w erden. Die 
in Kupolöfen auftretenden Explosionen werden dadurch 
hervorgerufen, dass w ährend des Betriebes aus irgend 
welchem Grunde das Gebläse abgestellt w erden muss, 
wodurch sich im Ofen die Kohlensäure zu Kohlenoxyd 
reduziert und in den W indkasten strömt. Beim W ieder
anlassen des G ebläses ström t Sauerstoff zu, und die 
Folge ist, dass sich das Gasgemisch im Innern des 
Ofens entzündet und explodiert. Durch das Sicher
heitsventil, das sich erst bei Erreichung eines bestim m 
ten W inddruckes schliesst, wird aber der W indkasten 
mittels der einströmenden Gebläseluft, welche das-

Fig. 147.
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K oh lenoxyd  heraustreib t, gereinigt, der E in tritt eines 
exp losiven  G asgem isches in den Ofen verhindert.

Das Sicherheitsventil d gegen Überdruck in der 
W indleitung bei Verschlackung des Ofens trägt eine 
elektrische Kontaktvorrichtung für eine Alarmglocke. 
A ls K ontak tvorrich tung  kom m t beispielsw eise(Fig. 148)

ein Hebel 1 in Betracht, der an der Kappe m der Haube 
b angeordnet ist, so dass bei Öffnung des Ventils d 
durch die V entilspindel n d ieser H ebel verschw enkt, 
und die beiden federnden Kontakte o, p unter gleich
zeitiger Schliessung des Stromes miteinander in Be
rührung kommen.

Patentausziige.
Kl. 3 5 a . 276 209 vom 27. Januar 1914. S t e u e r 

s p e r r u n g  f ü r  A u f z ü g e  m i t  S e i l s t e u e 
r u n g .  Südd. Aufzug- und K ranbauanstalt von M ar
tin & Braun in Göppingen.

Die neue Vorrichtung, durch welche die Steuerung 
bei geöffneten Schachttüren verriegelt wird, soll die 
Gefahr der Selbstum steuerung beim Gebrauch des Auf
zuges vermeiden. Aus diesem Grunde w ird nicht, wie 
es bisher meist üblich war, das Steuerseil selbst bei 
offenstehender Schachttür gesperrt; die Sperrung wird 
vielmehr an der durch das Steuerseil bewegten S teuer
welle bewirkt. Auf diese W eise ist es möglich, das 
Steuerseil leicht zu halten, so dass bei der Selbstab
stellung w eder grosse Massen schnell beschleunigt und 
wieder verzögert zu werden brauchen, noch eine Selbst
umsteuerung zu befürchten ist.

D ie V orrich tung  (Fig. 150) besteh t aus einer in 
zwei Lagerböcken drehbar gelagerten Steuerwelle, auf 
welcher das Hubexzenter c, das Anschlagexzenter d, 
die Steuerscheibe e und das Anlassrad f fest aufgekeilt

s in d . Von f aus wird die Bewegung der Steuerwelle 
auf die Anlassvorrichtung des Aufzuges übertragen. 
D urch Zug an dem Steuerseil s w erden bei geschlos
senen Türen zwei Flacheisen g, h durch die Exzenter 
c, d m ittels einer Rolle so weit nach unten bewegt, dass 
die Steuerwelle zum Inbetriebsetzen der Anlassvorrich
tung frei w ird. Sobald eine Schachttür nicht geschlos
sen ist, kann die W elle nur eine beschränkte, zum In
betriebsetzen der Anlassvorrichtung nicht ausreichende 
D rehung  ausführen, da in diesem Falle das Flacheisen

h dem Flacheisen g nicht folgen kann und sich daher 
das Exzenter d mit einer seiner Flanken gegen einen an 
dem Flacheisen h angeordneten Anschlag k legt. G.

Kl. 13 c. 275 618 vom- 18. September 1913. S i c h e r 
h e i t s v e n t i l  f ü r  D a m p f k e s s e l  m i t  A b  - 
s t r ö m l e i t u n g  z u r  E n t s p a n n u n g  d e s  
D a m p f e s .  H. Maihak Akt.-Ges. in Hamburg.

Bei dem neuen Sicherheitsventil erfährt der Dampf 
dadurch vor seinem Austreten ins Freie eine Entspan
nung, dass er eine Leitung oder mehrere, grösser w er
dende Räume durchströmt. Auf dem Ventilkörper 
(Fig. 151) ist der V entilsitz b angeordnet, über dem  ein 
eine Feder aufnehmender doppelwandiger, hohlzylin

drischer Teil d des M antelraums sich befindet, welcher 
sich an die Austrittstelle des Ventils anschliesst. In 
diesem Mantelraum sind oben Öffnungen angebracht, 
welche den Übertritt des Dampfes in einen weiten 
Raum g ermöglichen, der durch einen an den Ventil
körper angeschlossenen Zylinder h und die W and des 
Körpers d gebildet wird. Durch unten befindliche Öff
nungen ist der Raum g mit einem Raum k verbunden, 
welcher durch einen an den Zylinderteil h angeschlos
senen Zylinder 1 mit dem Teil h zusammen gebildet 
wird. Für das in dem Raum k entstandene Dampf
w asser ist an dem oberen Rande eine Austrittsöffnung 
vorgesehen, an die sich ein Rohr n anschliesst, welches 
mit einem unteren Abzweig auch in den Unterteil des 
Zylinders einmündet. Die Räume g und k sind mit 
kleinen Steinchen, Koks oder dergleichen gefüllt, welche 
den Zweck haben, den in diese Räume eindringenden 
Dampf zu verteilen und abzukühlen. G.
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KI. 37 c. 283 140 vom 1. Juni 1913. V o r r i c h t u n g  
z u m  A n r e i c h e n  v o n  D a c h z i e g e l n .  Josef 
Schleicher in Mülheim, Ruhr.

Durch die neue Vorrichtung, mit welcher die 
Dachziegel vom Stapel abgehoben und unmittelbar dem 
Dachdecker zugereicht werden, werden weitere A rbeits
kräfte, welche nach dem bisherigen Verfahren zum Zu
reichen oder Zuwerfen der Dachziegel angestellt w er
den m ussten, erspart. W ie Fig. 152 zeigt, ist an dem  
aus einem Rohr bestehenden langen Stiel eine Oabel b

fest angebracht, so dass die Vorrichtung nach Art einer 
Schaufel gehandhabt werden kann. Dieser Gabel ge
genüber ist die drehbare, mit Spitzen versehene Klemm
backe c angeordnet, welche durch eine Feder e in Öff
nungsstellung gehalten und mit Hilfe des zweiarmigen 
Hebels f, der die Klemmbacke mit der Schelle lose um- 
schliesst und an dessen anderen Ende die Zugstange g 
angreift, auf die Gabel b gepresst werden kann. Die 
Zugstange ist mit einem mit Zahnbogen versehenen 
Hebel verbunden, der durch einen Handhebel gedreht 
wird. Bei der Benutzung der Vorrichtung wird die 
Gabel zwischen die beiden obersten Ziegel des Stapels 
eingeschoben, und es wird sodann der oberste Ziegel 
abgehoben, durch einen Druck auf den Handhebel fest
geklemmt und in die Höhe gehoben. G.

Königlich Preussische Gewerbeinspektion.
Personalien.

Seine M ajestät der König haben Allergnädigst ge
ruht, dem  G ew erberat T o b i a s  in N ordhausen bei 
seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienste den Titel 
Geheimer Gewerberat zu verleihen.

Der Gew erbeassessor S a n d e r  ist zum G ew erbe
inspektor ernannt und endgültig mit der Verwaltung der 
Gewerbeinspektion Aachen I beauftragt worden.

D er G ew erbeassessor S c h i l  l in g  inF lensburg istzum
1. Mai d. Js. nach Itzehoe versetzt und m it der V ertre 
tung  des dortigen G ew erbeinspektors beauftragt worden.

Dem Gewerbeassessor R e u t e r  in Dortmund ist 
eine etatsm ässige Hilfsarbeiterstelle verliehen worden.

Der Gewerbereferendar A n d r e s e n  ist zum Ge
w erbeassessor ernannt und der Gewerbeinspektion in 
Iserlohn als Hilfsarbeiter überwiesen worden.

Sonderabdrucke aus den letzten 
Jahrgängen der „Sozial-Technik“

die noch in einigen E x em p laren  vorrätig  sind.
B nblitz, Beseitigung suspendierter Stoffe (Fasern) 

aus den Abwässern der Tuchfabriken durch die 
Babrowski’sche Filtertrommel. 4 S. m. Abb. 1912. — ,30 

D iic lu iiiK ?  F.ntstaubungs- und Entnebelungs-An
lagen. 6 S. m. 11 Fig. 1915. — ,40

Freysledt, Über Sicherheitsvorrichtungen bei Förde
rungen auf schiefer Ebene. 12 S. m. Abb. 1913. — ,50 

G erold , Moderne Entstaubungsanlagen und Schutz
vorrichtungen in Holzbearbeitungswerkstätten. 5 S. 
m. Fig. 1913. — ,40

G r a f , L., Das moderne Rettungswesen unter be
sonderer Berücksichtigung der Internationalen 
Ausstellung für Rettungswesen 1908 zu Frankfurt 
a. M. 7 S. m. Abb. 1908. — ,40

Hurtig, S., Über Trichloräthylen und andere gefahr
lose Fettlösungsmittel. 3 S. 1910. — ,25

l l a r t i u a i i n ,  K., Wichtige Fragen der Unfallver
hütung. 13 S. 1910. — ,50

Htttt, R., Fortschritte in der Unfallverhütung an Papier
schneidemaschinen. Vortrag. 7 S. m. Abb. 1909. — ,35 

K olb , Über Permutit, dessen Anwendung, und die 
mit ihm gemachten Erfahrungen. 8. S. m. 1 Tafel.
1915. — 60

lieyiuann, Unfälle und Erkrankungen in der che
mischen Industrie. 28 S. 1912. geh. 1,—

M a u k is c l i ,  Internationale Hygiene - Ausstellung 
Dresden 1911. I. Uebersicht der Gewerbehygiene, 
Arbeiterwohlfahrtspflege und Unfallverhütung.
6 S. 1911. —,35

P iest, Hygienische Einrichtungen bei der Nitrier
arbeit. 8 S. m. Abb. 1911. — ,50

Poersclilte, Der Gesundheitsschutz in den Me- 
tallbeizereien (Metallbrennen). 27 S. in kl. 8°. Mit 
15 Abbildungen. 1912. — ,60

10 Ex. M. 5 ,— , 25 Ex. M. 12,—. 
ISeicliurdt, Verschiedenes über Staubabsaugung 

in der Flachsgarnspinnerei. 8 S. m. Abb. u. 2 
Tafeln. 1909. 1,50

— — , Die Granitsteinindustrie in Demitz-Thumitz, .
Schmölln u. Tröbigau oder an und auf dem 
Klosterberge. 20 S. m. Abb. 1910. 1,50

l t i c l i e i o t ,  Hygienische Grundzüge der Ventilation 
und Heizung auf Kriegs- und Handelsschiffen.
8 S. 1909. — ,50

Schneider, Unfälle und Erkrankungen in der 
chemischen Industrie. (Eine Entgegnung auf die 
obengenannte Leymann’sche Schrift.) 8 S. 1912. — ,30 

Sclinbertli, Schutzvorrichtungen an Pressen und 
Walzen (in 18 Blättern). Mit vielen Abb. (Er
weiterter Sonder-Abdruck aus dem Jahrgang 1908.) —,75 

Schulz, Eine neue Abwässerreinigungsanlage in
der Textilindustrie. 3 S. m. 1 Taf. 1913. —,30

— — , Neuere Entstaubungs-, Lüftungs- und Hei
zungsanlagen in der Textilindustrie. 6 S. m. 2
Taf. 1913. — ,40

Syriip, Eine sozial-technische Frage in der Glas
industrie. 7 S. m. 1 Abb. 1911. — ,35

W ettich, Moderne Massentransportanlagen und deren 
Einrichtungen zum Schutze von Personen und 
Sachen. Vortrag, gehalten auf der 19. Haupt
versammlung des Vereins Deutscher Revisions
Ingenieure in Detmold 1912. 10 S. m. Abb. 1913. —,40

G egen E insendung des Betrages portofrei 
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Neue Vergaserbrand- und Kühlungs-Sicherungen 
an Verbrennungsmotoren.

V on Dr. F. G e o r g i

Eine Hauptgefahrenquelle bei dem Betrieb von Ver- 
brennungsm asdiinen, die mit flüssigen Brennstoffen ar
beiten, ist der Vergaserbrand, der besonders bei Auto
mobilen und M otorbooten häufig mehr oder weniger 
schwerwiegende Unfälle im Gefolge hat. Die Ursache 
der V ergaserbrände liegt meistenteils im Überlaufen 
des Vergasers an seinem Schwimmergehäuse oder an 
der Düse. Um die Entzündung des übergelaufenen 
Brennstoffes zu vermeiden, hat man den ganzen Ver
gaser schon mit einem luftdichten Gehäuse umschlos
sen. Diese Bauart bietet aber gewisse Schwierigkeiten; 
denn die Brennstoff- und die Frischluftleitung müssen 
luftdicht durch dieses Gehäuse hindurchgelegt werden, 
und die Zugänglichkeit des Vergasers zum Zwecke der 
Reinigung und der Nachprüfung ist erschwert.

Einen Fortschritt in dieser Hinsicht stellt eine neue 
Einrichtung von S c h 1 i c k in Berlin dar. Hierbei wird 
der übergelaufene Brennstoff aus dem Düsen- und dem 
Schwimmraum in ein besonderes Sammelgefäss geleitet, 
das von Zeit zu Zeit entleert wird. Dieser Sammel
behälter ist mit einem Hilfsschwimmer ausgerüstet. E r
reicht der Brennstoffspiegel eine bestimmte Höhe, so 
w ird die Bewegung des aufsteigenden Schwimmers 
durch Hebelübersetzung auf das Brennstoffventil über
tragen, so dass die Brennstoffzufuhr abgesperrt wird. 
Durch Ablassen des Brennstoffes aus dem Hilfsgehäuse 
wird die Brennstoffzufuhr w ieder freigegeben.

Andere neue Vorrichtungen haben zum Zwecke, 
einen bereits ausgebrochenen Vergaserbrand auf seinen 
Herd zu beschränken und durch Abstellen des Brenn
stoffzuflusses zu löschen. E n g e l h o r n  in Mannheim 
benutzt die bei einem Vergaserbrand eintretende T em 
peraturerhöhung, um den Brennstoffzufluss zum 
Schwimmerbehälter abzustellen. (Fig. 153.) Der 
Deckel des Schwimmergehäuses bildet durch einen er
höhten Rand a eine Art Behälter, der durch mehrere 
aus feuerfestem Stoff hergestellte Siebe abgedeckt ist. 
Durch den Rand a ist ein Rohr d geführt, durch das 
ein D raht zum Brennstoffventil g gelegt ist. Durch 
einen schmelzbaren Pfropfen e w ird das Ventil g en t
gegen der W irkung der Feder h in Stellung gehalten.

Bei einer neuen Vorrichtung von K n o p f  in Altona 
wird der durch den Vergaserbrand bewirkte Rückstoss 
zum Abschluss der Brennstoffzuführung benutzt. (Fig.

s , Berlin-Lichterfelde.

154.) Der Brennstoff fliesst vom Schwimmergehäuse 
1 durch den Kanal 2 in das Ventilgehäuse 4, von hier

durch einen unten mit Öffnungen versehenen bew eg
lichen Hohlkolben 5 in den Raum 6. Von dort steigt

er in der Spritzdüse 7 bis zur Spiegelhöhe im Schwim
merbehälter 1 empor. D er Brennstoff wird dann in be
kannter W eise durch die Saugwirkung des M otors unter 
gleichzeitiger Ansaugung von Luft aus der Düse ge-
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zogen und streicht am Prallteller vorüber. Der Behäl
ter 6 ist nicht ganz bis zur Höhe des unteren Kolben
randes mit einer schweren unbrennbaren Flüssigkeit, 
insbesondere Quecksilber gefüllt, über die der flüs
sige Brennstoff hinwegströmt. Eine Fehlzündung im 
Motorzylinder schlägt durch das Ansaugerohr 8 auf 
den in Führungen gleitenden Teller 9 der dadurch ab 
w ärtsgedrückt wird und seine Spitze 18 in die Düse 
einpresst, so dass letztere geschlossen wird. Durch 
Hebelübersetzung wird gleichzeitig der Kolben 5 ab 
w ärts bewegt, so dass er in das Quecksilber eintaucht. 
Letzteres tritt daher in das Ventilgehäuse ein und drückt 
den auf dem Quecksilber schwimmenden Ventilkegel 
gegen seinen Sitz. Die Brennstoffleitung wird auf diese 
W eise abgeschlossen und ein Zurückschlagen der 
Flamme zum Schwimmer ist somit verhindert. Ist die 
Explosion vorüber, so saugt defr Arbeitskolben den 
Teller 9 wieder aufwärts und gibt die Düse frei. Der 
M otorführer hebt darauf eine am Bewegungsgestänge 
zwischen dem Teller 9 und dem Kolben 5 befindliche 
Klinke aus und bringt dadurch den Kolben 5 w ieder in 
seine frühere Lage zurück, so dass der freie Durchgang 
für den Brennstoff wieder hergestellt ist.

Eine andere Art von Sicherheitsvorrichtungen bei 
Verbrennungsmaschinen soll hier gleichzeitig erwähnt 
werden. D as Kühlwasser im Kühlmantel erwärmt sich 
häufig infolge irgend eines Betriebsfehlers, einer Rohr
verstopfung oder dergl. zu stark, so dass die erforder
liche Kühlung nicht mehr erreicht wird. Man hat des
halb schon M otoren mit Umlaufskühlung mit Sicher
heitsvorrichtungen versehen, die bei zu starker E rw är
mung des W assers den Motor abstellten, und zwar 
durch Ausschaltung der Zündung oder durch Beeinflus
sung des Brennstoffventils. Nach einer Neuerung von 
W i n d h o f f in Berlin-Schöneberg soll in Verfolg des 
gleichen Zweckes eine am Kühlmantel befestigte Feder 
in gespannter Lage mit ihrem freien Ende mit dem Kühl
mantel des Zylinders weich verlötet werden. Beim 
Schmelzen des Lotes infolge der unzulässigen Erw är
mung des Kühlmantels schliesst die Feder alsdann 
durch Ausschwingen einen Kontakt oder betätigt ein 
Ventilgestänge, um die Zündung zu verhindern oder die 
Füllung des Zylinders mit Gasgemisch zu unterbrechen. 
Diese Einrichtung eignet sich besonders für M otoren 
mit hoher Umlaufszahl, da die Feder schädlichen Ein
flüssen durch grosse Tourenzahl nicht unterworfen ist.

Sicherheitsdeckelverschluss für Zentrifugen.
V on Ingenieur B, G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Um bei Zentrifugen Unglücksfälle zu vermeiden, ist 
bereits vorgeschlagen worden, die Verschlusseinrich
tung des Zentrifugendeckels derart in Abhängigkeit von 
der Drehung der Zentrifugentrommel zu bringen, dass 
das öffnen des Deckels erst nach dem völligen Still
setzen der Zentrifuge möglich ist. Dem gleichen 
Zweck dient auch ein Sicherheitsdeckelverschluss, den 
sich O s k a r  O s w a l d  in S a a l f e l d  a. Saale hat 
schützen lassen.*) Bei ihm wird im Gegensatz zu den 
bekannten Einrichtungen die Verriegelung des Deckels 
dadurch in Abhängigkeit von der Umdrehung der Zen
trifugentrommel gebracht, dass die W elle der letzteren 
oder eine von ihr abhängige W elle eine begrenzt dreh
bare Scheibe durch Reibung beeinflusst, wobei dann 
durch die Verdrehung dieser Scheibe die Verriegelung 
der Verschlusseinrichtung bewirkt wird, die erst nach 
dem Stillsetzen der Trommel, wodurch die Rück
drehung der erwähnten Scheibe ermöglicht wird, auf
gehoben wird. Sobald also die Zentrifugentronnnel in 
Umdrehung versetzt wird, tritt die den Verschluss des 
Deckels verriegelnde Drehung der betreffenden Scheibe 
ein, ohne dass die Grösse der Umdrehungsgeschwin
digkeit der Trommel selbst auf die Verriegelung von 
Einfluss wäre. Da nun zur Freigabe der Verschluss
einrichtung eine Rückdrehung der Scheibe erforderlich 
ist, die erst nach dem Stillsetzen der Trommel möglich 
wird, so ist hiermit eine Sicherheitseinrichtung ge
schaffen, welche in durchaus verlässlicher W eise wirkt, 
und welche die den bekannten Einrichtungen anhaften
den Nachteile, welche einerseits durch die Anordnung 
der Sicherheitsvorrichtungen in dem Gehäuse selbst

*) Patent 282 427/47 a.

und andrerseits durch die Verwendung von Schwung
massenreglern entstehen, vollständig vermeidet.

Die neue Einrichtung ist in einer Ausführungsform 
in Fig. 155 dargestellt.

Der am Zentrifugengehäuse angelenkte Verschluss
deckel ist mit einem Hebelarm versehen, an dessen 
Ende die Stange 5 angreift, welche zu der die Riemen-

Fig. 155.

gabel 7 tragenden Schiene 6 führt. Durch Verschie
bung der Schiene wird die Zentrifuge ein- oder aus
gerückt. Das vordere Ende der Stange 5, welches am 
Lagerbock des Vorgeleges geführt ist, liegt unmittelbar 
über der oberen Fläche der winkligen Schiene, welche 
hier mit einer Bohrung a versehen ist, in die das untere 
Ende der Stange beim öffnen des Deckels eintreten 
kann, wenn sich die Schiene in der Ausrückstellung 
befindet. Ist der Deckel geöffnet, dann verhindert das
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in die Öffnung eingeschobene Ende der Stange die 
Bewegung und damit also das Einrücken des Getrie
bes solange, bis der Deckel w ieder völlig geschlossen 
ist. Der Deckel ist nun noch mit einem besonderen 
Verschluss versehen, welcher durch den am M aschi
nengestell angelenkten Schnapphebel 10 gebildet wird, 
der mit seinem unteren Ende unter die W irkung der 
Feder gestellt ist, welche bestrebt ist, den Hebel in die 
Verschlusslage zu bringen, in welcher die am oberen 
Ende desselben befindliche Verschlussnase in die am 
Deckel befestigte Verschlussöse eingreift. Am unteren 
Ende des Hebels ist die Stange 14 angelenkt, welche 
ebenfalls zu der Riemengabelschiene 6 geführt ist. Das 
Ende dieser Stafige liegt, wenn sich die Riemengabel
schiene in der Ausrückstellung befindet, vor einer Öff
nung b derselben, so dass beim öffnen des Verschlus
ses, also bei einer Schwenkung des Verschlusshebels, 
das Ende der Stange 14 in die Öffnung b der Schiene 
eindringt und damit ihrerseits eine Verriegelung der 
Schiene herbeiführt, so dass diese nicht verschoben 
w erden kann. Das Einrücken des Antriebes wird also 
auch dann verhindert, wenn nach dem Schliessen des 
Deckels der Schnapphebel 10 mit seiner Nase noch 
nicht völlig in die Verschlusstellung gelangt ist. Erst 
nachdem dies geschehen ist, gibt das Ende der Stange 
14 die Riemengabelschiene zum Einrücken des Riemens 
frei.

Um nun zu verhindern, dass der Deckel geöffnet 
werden kann,- nachdem der Antrieb ausgerückt, der 
rotierende Teil der Zentrifuge sich aber infolge seiner 
Beharrung noch in Umdrehung befindet, ist der Ver
schlusshebel 10 mit einem wagerechten Arm 15 ver
sehen, welcher mit seinem Ende vor der Randfläche der 
Scheibe 16 liegt, die lose auf dem oberen Teil der auf 
der W elle des rotierenden Teils befestigten Riemen
scheibe 17 aufgesetzt ist. Die Drehung der Scheibe 16 
ist durch den am Maschinengestell befestigten Stift 19 
begrenzt, welcher in einen länglichen Schlitz der 
Scheibe eingreift. Die Scheibe besitzt fernerhin noch 
an ihrer Mantelfläche eine Aussparung 21, in welche, 
wenn sich die Scheibe in der entsprechenden Stellung 
befindet, das Ende des Armes 15 eintritt, wenn der 
Hebel 10 zur Lösung des Deckelverschlusses ge
schwenkt wird. Die Schwenkung des Hebels 10 ist 
jedoch nicht möglich, wenn die Scheibe 16 eine Drehung

erfahren hat, in welcher der Arm 15 mit seinem Ende 
vor dem vollen Mantel der Scheibe liegt, die damit eine 
Bewegung des Hebels 10 verhindert. Zum öffnen des 
Deckels ist also die Scheibe 16 nach dem Stillsetzen 
der Maschine in diejenige Lage zu bringen, in der die 
Aussparung 21 vor dem Ende des Armes 15 liegt. W ird 
dann die Zentrifuge wieder in Betrieb gesetzt, nach
dem der Deckel ordnungsmässig verschlossen worden 
ist, so wird die Scheibe durch Reibung von der Rie
menscheibe mitgenommen und in die Stellung gedreht, 
in der sie, so lange sich die Zentrifuge in Bewegung 
befindet, verbleibt und damit jedes öffnen des Ver
schlusses verhindert. Nach dem Ausschalten des An
triebes und völligem  Stillsetzen der Zentrifuge kann 
durch eine geringe Rückdrehung des rotierenden Zen
trifugenteils die Scheibe 16 in die Öffnungsstellung ge
bracht werden. Diese Rückdrehung kann gegebenen
falls mit Hilfe des Antriebsriemens von Hand oder mit 
Hilfe eines Hebels erfolgen.

Bei dem dargestellten Austiihrungsbeispiel ist zum 
Stillsetzen der Zentrifuge eine Bremseinrichtung vorge
sehen, welche nach erfolgtem Stillsetzen den dreh
baren Teil der Zentrifuge ein Stück zurückdreht und 
damit gleichzeitig die Scheibe 16 in diejenige Stellung 
bringt, in der sie den Verschluss zum Öffnen freigibt. 
Diese Bremseinrichtung besteht aus der gegen die 
Stirnseite des unteren Randes der Riemenscheibe w ir
kenden Bremse 22, welche mit dem einen Ende einer 
Spiralfeder 23 verbunden ist, deren anderes Ende an 
dem Lagerbock befestigt ist. Die Anordnung der Feder 
ist so getroffen, dass sie sich bis zu einem gewissen 
Grade anspannt, wenn die Bremsscheibe gegen die 
sich drehende Riemenscheibe gepresst w ird. Dieses 
Andrücken geschieht mit Hilfe des Fusstritthebels 25, 
dessen gegabeltes Ende mit Rollen an der Unterseite 
des Ringes 22 angreift. W ird nun die Zentrifuge m it
tels dieser Bremseinrichtung stillgesetzt, so wird die 
Feder der Bremseinrichtung beim Bremsen gespannt. 
Durch diese Spannung wird nach dem Stillsetzen der 
Zentrifuge eine Rückdrehung des drehbaren Teiles ver
anlasst. wobei dann auch die Scheibe 16 mitzurück
gedreht wird. Die Rollen des Fusstritthebels erleich
tern dabei die Rückdrehung, während die Scheibe 22 
noch gegen den Rand der Riemenscheibe 17 gepresst 
ist.

Die Stellvertretung des Betriebsunternehmers in der Befolgung 
der Unfallverhütungsvorschriften.

Um die Berufsgenossenschaften nicht übermässig 
mit der Entschädigung der Betriebsunfälle zu belasten, 
hat ihnen das Gesetz die Befugnis erteilt, für die ihr 
zugewiesenen Betriebe Unfallverhütungsvorschriften 
zu erlassen und deren Beobachtung unter Strafan
drohung zu fordern. Diese Vorschriften werden unter 
M itwirkung von Vertretern der in den genossenschaft
lichen Betrieben beschäftigten Arbeiter festgestellt und 
müssen von der Aufsjchtsbehörde der Berufsgenos
senschaft, dem Reichs- oder Landesversicherungsamt, 
genehmigt werden.

Nach der Rechtsübung der ordentlichen Gerichte 
und der Strafinstanzen der Unfallversicherung haben 
sie nicht nur die Bedeutung von Anleitungen oder R at
schlägen bezüglich der von den Betriebsunternehmern 
zu treffenden V orsichtsm assregeln; es handelt sich viel
mehr um Vorschriften, die durch einen öffentlichen Akt 
der Berufsgenossenschaften in deren Interesse zwecks 
Verhütung von Unfällen erlassen, für die Mitglieder 
bindend sind, und zwar derart verbindlich, dass die 
Mitglieder zur Befolgung der Anordnungen durch 
Zwangsmassregeln angehalten und wegen deren Über
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tretung von den Genossenschaften mit Strafe belegt 
werden können. Die Unternehmer sind daher ver
pflichtet, diese Vorschriften bis ins kleinste und unter 
allen Umständen zu befolgen. Manche Unternehmer 
mögen zwar annehmen, geringe Verstösse gegen die 
Vorschriften blieben völlig unbeachtet und unentdeckt. 
Sie müssen aber bedenken, dass die Berufsgenossen
schaften durch ihre technischen Aufsichtsbeamten die 
Durchführung der Vorschriften überwachen lassen, und 
dass gelegentlich der Untersuchung der Ursache von 
Betriebsunfällen derartige Verstösse zweifellos zur 
Kenntnis der Berufsgenossenschaften gelangen und 
diesen Gelegenheit geben, von ihren Mitteln zur zw angs
weisen Beobachtung der Vorschriften und von ihrer 
Strafbefugnis Gebrauch zu machen. Ihre Zwangsmittel 
sind folgende:
a) Bestrafung der Unternehmer mit Geldstrafe bis zu 

1000 Mk.,
b) Forderung ihrer ganzen Aufwendungen aus Be

triebsunfällen, die auf Ausserachtlassung der U n
fallverhütungsvorschriften zurückzuführen sind,

c) Revision des Betriebes auf Kosten des Unterneh
mers.
Hier muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass 

alle diese Rechte der Berufsgenossenschaften sich nicht 
etwa gegenseitig ausschliessen; vielmehr kann der 
Unternehmer wegen derselben Verfehlung von allen 
diesen Nachteilen nebeneinander getroffen werden. 
Es ist zwar als feststehend anzunehmen, dass kein Ge
nossenschaftsvorstand in derartig harter W eise gegen 
eines der Genossenschaftsmitglieder vorgehen werde; 
die Berechtigung hierzu hätte er aber.

Damit aber Unternehmern, namentlich solchen von 
Grossbetrieben, ihre Verpflichtungen aus den Unfall
verhütungsvorschriften nicht zu schwer fallen, dürfen 
sie diese Betriebsleitern, Aufsichtspersonen oder än
dern Angestellten ihrer Betriebe übertragen; sow eit es 
sich aber um E i n r i c h t u n g e n  auf Grund solcher 
Vorschriften handelt, nur ihren Betriebs 1 e i t e r n. 
Handeln solche Stellvertreter den Vorschriften zuwider, 
so trifft sie die Strafe. N e b e n  i h n e n  ist der Be
triebsunternehm er strafbar, wenn
1. die Zuwiderhandlung mit seinem W issen geschehen 

ist,
2. bei der Auswahl oder Beaufsichtigung der Stell

vertreter nicht die im Verkehr erforderliche Sorg
falt beobachtet hat.
Ist die Geldstrafe von dem Stellvertreter nicht bei

zutreiben, so haftet der Unternehmer für sie.
Nach letzterer Bestimmung ist also der Betriebs

unternehmer, selbst wenn er seine Pflichten in der 
Überwachung der Stellvertreter peinlich erfüllt hat, 
gegen die Zahlung der Geldstrafe nur insofern gedeckt, 
als der bestrafte Angestellte genügend Pfandobjekt be
sitzt, um die Strafe zahlen zu können, was doch zu

weilen, besonders wenn der festgesetzte Betrag ein 
hoher ist — bis 1000 Mk.! — nicht der Fall sein dürfte. 
Es kann aber auch Vorkommen, dass der mit den be
züglichen Pflichten betraute Angestellte die Ü ber
tretung in Abrede stellt. D ies muss öfter vorgekom
men sein; denn einige Berufsgenossenschaften haben 
zur Vermeidung derartiger Streitigkeiten eine schrift
liche Bestätigung der Übertragung verlangt und dieses 
Verlangen auch in den Unfallverhütungsvorschriften 
selbst zum Ausdruck gebracht, z. B. in folgender F as
sung :

„W enn der Unternehmer auf Grund des § 913 der 
Reichsversicherungsordnung die ihm durch die Unfall
verhütungsvorschriften auferlegten Pflichten Betriebs
leitern, oder, soweit es sich nicht um Einrichtungen auf 
Grund von Unfallverhütungsvorschriften handelt, Auf
sichtspersonen oder ändern Angestellten seines Be
triebs überträgt, so ist dies durch eine von beiden Sei
ten zu unterzeichnende Erklärung, die den technischen 
Aufsichtsbeamten auf Verlangen vorzulegen ist, schrift
lich festzulegen.“

Den Betriebsunternehmern ist immerhin zu raten, 
von der Ü bertragung der gedachten Pflichten auf Be
triebsleiter usw. Gebrauch zu machen, wenn auch, wie 
gesagt, die solche Stellvertreter treffende Strafe unter 
Umständen ihnen selbst zur Last fallen würde. Jeden
falls würden sie, wenigstens, wenn sie ihre Pflicht zur 
ordnungsmässigen Auswahl und Beaufsichtigung der 
Stellvertreter erfüllen, von der Berufsgenossenschaft 
zur Erstattung der Unfallaufwendungen nicht heran
gezogen werden können, wenngleich die Befugnis der 
Berufsgenossenschaft zur Revision des Betriebs auf 
Kosten des Unternehmers bestehen bleibt. Jedoch 
dürfte wohl anzunehmen sein, dass die Berufsgenossen
schaften, deren massgebende Vorstandsm itglieder doch 
Kollegen der Unternehmer sind, welche w issen, mit 
welchen Schwierigkeiten die mustergiltige Betriebsfüh
rung zuweilen verknüpft ist, nicht zu scharf vorgehen 
werden.

Ist eine Geldstrafe einmal festgesetzt, so ist schwer 
dagegen anzukämpfen. Die Betroffenen haben zwar 
das Recht, gegen die Strafverfügung innerhalb eines 
M onats nach ihrer Zustellung bei dem Oberversiche
rungsam t und gegen dessen Entscheidung in gleicher 
Frist bei dem Reichs- und Landesversicherungsam t Be
schwerde zu erheben; da es sich jedoch nicht allein 
um die Belastung der übrigen, unschuldigen U nter
nehmer mit der Unfallentschädigung handelt, sondern 
auch in erster Linie das Leben und die Gesundheit der 
Arbeiter gefährdet w ird, so nehmen auch die Be
schwerdeinstanzen eine Abänderung der Strafverfügung 
nur in ganz seltenen Fällen vor, und nur dann, wenn 
besondere Umstände eine mildere Auffassung der 
Sachlage rechtfertigen.

E r n s t  G r a e b k e ,  Charlottenburg.
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Die Uebertragung der Pflichten der Gewerbetreibenden auf ihre 
Angestellten nach der Gewerbeordnung.

Über die Entlastung der Arbeitgeber durch ihre An
gestellten in Erfüllung ihrer mannigfachen, durch die 
G ew erbeordnung ihnen auferlegten Verpflichtungen hat 
diese im § 151 bestim m t:

„Sind bei Ausübung des Gewerbes polizeiliche 
Vorschriften von Personen übertreten worden, die der 
G ew erbetreibende zur Leitung des Betriebes oder eines 
T eiles desselben bestellt hat, so trifft die Strafe diese 
letzteren. Der Gewerbetreibende ist neben denselben 
strafbar, wenn die Übertretung mit seinem Vorwissen 
begangen ist oder wenn er bei der nach den Verhält
nissen möglichen eigenen Beaufsichtigung der Betriebs
leiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen 
Sorgfalt hat fehlen lassen.“

Der Ausdruck „polizeiliche Vorschriften“ ist hier 
in w eitester Bedeutung zu verstehen; er umfasst die 
Bestimmungen gewerbepolizeilicher Art, die in der 
G ew erbeordnung selbst oder in den auf Grund der 
G ew erbeordnung erlassenen Vorschriften des Bundes
ra te s , des Reichskanzlers oder in den von den zustän
digen Behörden aufgestellten Konzessionsbedingungen 
sich  finden, und zwar sowohl die Vorschriften über die 
Zulassung zum Gewerbebetriebe, wie diejenigen über 
die G ew erbeausübung; er umfasst ferner auch die auf 
Grund des Landesrechtes ergangenen polizeilichen 
Vorschriften anderer Art, die nach Reichs- oder Lan
desrecht auch von den Gewerbetreibenden zu beobach
ten sind.

H a f t b a r  für die Übertretung sind nicht nur die
jenigen Personen, die für Rechnung und im Namen der 
m it dem G ew erbebetriebe sich nicht befassenden Ge
schäftsherren das Gewerbe in seiner Gesamtheit oder 
in einzelnen Zweigen ausüben (die wirklichen Stell
vertreter, die auch den für das betreffende Gewerbe 
vorgeschriebenen Erfordernissen genügen müssen), 
sondern alle B e t r i e b s b e a m t e n ,  die zur Leitung 
od er Beaufsichtigung bestellt sind. Diese Personen 
w erden, wenn sie polizeiliche Vorschriften bei Aus
übung des Gewerbes übertreten, infolge der bestehen
den Bestimmungen als T ä t e r ,  nicht als Gehilfen b e 
straft. Sie haften ferner in der Regel nicht nur für vor
sätzliche, sondern auch für fahrlässige G esetzesüber
tretungen, die sie sich zuschulden kommen lassen, und 
^w ar macht sich insbesondere der Stellvertreter eines 
G ew erbetreibenden strafbar, wenn er es duldet oder 
nicht hindert, dass von denjenigen Personen, die er 
-selbst angestellt hat, das Gesetz verletzt wird.

Unter „Vorwissen“ des Gewerbetreibenden ist nicht 
Anstiftung zu verstehen, sondern nur die Kenntnis von 
der beabsichtigten oder vorgenommenen Handlung und 
die stillschweigende oder ausdrückliche Zulassung oder 
D uldung derselben.

Insoweit der Gewerbetreibende bei der nach den 
Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des 
Betriebes es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen 
lassen, soll die Strafbarkeit des Gewerbetreibenden 
nu r dann eintreten, wenn und soweit ihm die eigene Be
aufsichtigung des Betriebes nach den Verhältnissen 
möglich war. Sie ist ausgeschlossen, wenn er den Be

trieb oder Betriebsteil zur fraglichen Zeit überhaupt 
nicht persönlich beaufsichtigen konnte. Die hindern
den Verhältnisse können verschiedener Art sein, z. B. 
Krankheit des Unternehmers, grösser Umfang des Be
triebes, die räumliche Trennung der Betriebslokalitäten, 
die zwischen mehreren Teilhabern des Geschäftes ge
troffenen Vereinbarungen über die Geschäftsleitung, 
Mangel1 der nötigen technischen Kenntnisse usw.

Hinsichtlich der A u s w a h l  u n d  d e r  B e a u f 
s i c h t i g u n g  d e r  B e t r i e b s l e i t e r  oder Auf- 
sichtspersone(n wird bemerkt, dass diese darin be
stehen muss, dass die Unternehmer vor Bestellung die
ser Personen als Aufsichtsbeamte sich von ihrer ge
nügenden Leistungsfähigkeit überzeugen, nachher ihre 
Tätigkeit tunlichst überwachen und sie, falls sie sich 
als ungeeignet oder unzuverlässig erweisen, anderweit 
ersetzen müssen. Angestellte, die wiederholt G esetzes
übertretungen begangen haben, dürfen unbedingt nicht 
weiter als Stellvertreter angesehen werden.

Über die s t r a f g e r i c h t l i c h e  V e r a n t 
w o r t l i c h k e i t  d e r  W e r k f ü h r e r  und Auf
sichtsbeam ten in gewerblichen Betrieben hat das 
R e i c h s g e r i c h t  mehrfach zu entscheiden geh ab t:

„Ein Unternehmer hatte in seinem Betrieb eine An
zahl „M e i s t e r“ angestellt, welche die Herstellung 
der in dem Unternehmen gefertigten W aren mit Hilfe 
von jugendlichen Arbeitern verrichteten, deren Anstel
lung und Entlassung ihnen anheimgestellt war, aller
dings unter Vorbehalt eines Einspruchsrechtes des 
Unternehmers. Diese M eister waren nun wegen Ver- 
stosses gegen §  136 der Gewerbeordnung zu Strafe 
verurteilt worden, weil die die Beschäftigung jugend
licher Arbeiter in gewerblichen Betrieben regelnden 
Bestimmungen des § 136 a. a. O. in dem Unternehmen, 
in dem die M eister tätig waren, wiederholt nicht be
achtet worden sind.

Die unter Anklage gestellten Meister hatten geltend 
gemacht, sie seien doch nicht Gewerbetreibende, son
dern lediglich als gewerbliche Arbeiter anzusehen, und 
es könne daher eine strafrechtliche Verantwortung 
ihrerseits nicht in Frage kommen. Es könne davon in 
vorliegendem Falle um so weniger die Rede sein, als 
ja nicht sie, sondern der Betriebsunternehmer die Ar
beitszeit für die jugendlichen Arbeiter festgesetzt habe, 
der demgemäss auch die Verantwortung trage.

Die Vorinstanz hatte jedoch eine Bestrafung der 
Angeklagten für gerechtfertigt gehalten, weil die Vor
schrift des §  151 der Gewerbeordnung hier zur An
wendung kommen müsse, welche die strafrechtliche 
Verantwortung des Gewerbetreibenden in der W eise 
einschränkt, dass den Personen, denen der Gew erbe
treibende in den einzelnen Abteilungen des Betriebes 
die Leitung oder Beaufsichtigung überträgt, innerhalb 
dieses Kreises in erster Reihe für die Übertretung poli
zeilicher Vorschriften die strafrechtliche Verantwortung 
zufällt. Das Reichsgericht erkannte jedoch auf F r e i 
s p r e c h u n g  der Angeklagten unter folgender Be
gründung:

Der § 151 der Gewerbeordnung, auf den die Ver
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urteilung der Angeklagten von dem Landgericht ge
stützt wird, kann hier nicht zur Anwendung kommen. 
Durch die erwähnte Gesetzesbestimmung soll dem Be
dürfnisse der Unternehmer ausgedehnter Anlagen Rech
nung getragen werden, die gesamte Leitung des Betrie
bes innerhalb einzelner Abteilungen des Unternehmens 
Betriebsbeamten zu überlassen. Die E i g e n s c h a f t  
e i n e s  L e i t e r s  oder einer Aufsichtsperson gemäss 
§ 151 der Gewerbeordnung erfordert daher die Ü ber
tragung des Rechtes, die G e s a m t h e i t  der gew erb
lichen Handlungen, die mit der Leitung oder Beauf
sichtigung des Betriebes verbunden sind, als Stellver
treter des Gewerbetreibenden auszuüben. Diese Vor
aussetzungen treffen hier aber nicht zu, denn der Kreis 
der in dem fraglichen Unternehmen beschäftigten P er
sonen setzt sich lediglich aus den angeklagten Meistern 
und den jugendlichen Arbeitern — ihren Handlangern
— zusammen, und e s  i s t  n i c h t  a n g ä n g i g ,  d e n  
B e t r i e b  i n s o  v i e l  A b t e i l u n g e n  a u f 
z u l ö s e n ,  w i e  e s  d e r  Z a h l  d e r  M e i s t e r

I e n t s p r i c h t .  D i e s e  s i n d  v i e l m e h r  A r 
b e i t e r  e i n e s  e i n h e i t l i c h e n ,  u n g e t e i l 
t e n  B e t r i e b e s .  Darauf, dass die Meister d ie  
jugendlichen Arbeiter zu beaufsichtigen hatten, kommt 
es nicht ausschlaggebend an ; sie wurden dadurch 
w eder zu Leitern, noch zu Aufsichtsbeamten im 
Sinne der G ewerbeordnung. Denn ihre Aufsicht 
erstreckt sich nicht auf die Gesamtheit der zum 
Betriebe gehörenden gewerblichen Handlungen. W ie 
wenig das der Fall war, geht schon daraus hervor, 
dass nicht die Angeklagten, sondern der Betriebsunter
nehmer die Arbeitszeit für die jugendlichen A rbeiter 
festsetzt. Es würde weit über den oben dargelegten 
Zweck des §  151 der G ewerbeordnung hinausgehen, 
wollte man diesen auf alle Arbeitervorgesetzten, w ie 
Vorarbeiter und W erkführer, ausdehnen. Demgemäss. 
waren die Angeklagten freizusprechen.“

(Aus der „W erkm eister-Zeitung“ Nr. 26 vom 
25. Juni 1915.)

Kleine mitteilungen.
Hubtransportwagen.

Um in W erkstätten, Fabriken, Lagerräumen usw. die 
Fortbewegung leichter und schwerer Gegenstände in 
rohem oder fertigem Zustande, vom Lager zur A rbeits
stelle oder von einer Hilfsmaschine zur anderen zu 
bewerkstelligen, werden dieselben gewöhnlich einzeln 
in Kisten, Gestelle oder dergleichen gelegt und dann 
durch Auf- und Abladen auf den bekannten drei- oder 
vierräderigen Transportgeräten von Ort zu Ort beför
dert. Zur Ausführung derartiger Arbeiten sind eine 
grössere Anzahl Arbeiter bei grossem Zeitaufwand so 
wie viele gewöhnliche T ransportgeräte und viel Platz 
erforderlich. Um nun bei geringer Raumbeanspruchung 
ein zeit- und geldsparendes Fortbewegen von Gegen-

Fig. 156.

ständen aller Art, wie sie in jeder W erkstätte, Fabrik, 
Lagerräumen usw Vorkommen, zu ermöglichen, ver
wendet man, ohne umzuladen, den H u b t r a n s p o r t 
w a g e n  „ S c h i l d k r ö t e “ (Ernst W agner, Reut
lingen). Es ist dies ein ganz einfaches System ; das
selbe besteht aus einer Anzahl hölzerner Plattformen mit

Füssen, auf welche die fortzubewegenden Teile gelegt 
werden, sowie aus dem Hubtransportw agen selbst. 
D ieser Hubtransportw agen besteht aus einer auf U- 
Eisen ruhenden Plattform, die vermittelst Exzenter 
durch zwei Hebel, die als Deichsel ausgebildet sind, 
durch einfaches, leichtes Niederdrücken in die Höhe

Fig. 157.

gehoben werden kann. Ein Zurückschnellen bei Hoch
heben oder Ablassen ist durch eine selbsttätige Siche
rung ausgeschlossen. Die Bedienung dieser Sicherung 
erfolgt von der Deichsel aus, ohne dass sich der betref
fende Arbeiter bücken muss. Das Ganze ruht auf den 
zwei hinteren Rädern sowie auf einer zwischen den 
beiden vorderen Rädern eingebauten starken Lenkrolle. 
Die beiden vorderen, vom Boden etwas abstehenden 
Räder, dienen dazu, um bei Überfahren von unebenen 
oder steilen Böden dem H ubtransportwagen einen leich
ten, ruhigen und sicheren Gang zu gewähren und ein 
Kippen des W agens zu verhindern. D er W agen kann 
leicht nach jeder Richtung gezogen oder geschoben 
werden.

Um eine beladene Plattform fortzuschaffen, wird der 
Hubtransportw agen, wie Fig. 157 zeigt, unter d ie  
Plattform geschoben und durch einfaches N iederdrücken 
der Deichsel vom Boden abgehoben Die Last kann:
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nun frei nach jedem beliebigen Ort transportiert w er
den. An Ort und Stelle wird die Plattform durch ein
faches Auslösen der an der Deichsel oben angebrachten 
Sicherheitsvorrichtung langsam und stossfrei abgelas
sen . Eine Gefahr für den Bedienenden ist vollständig 
ausgeschlossen. Der Verwendungszweck dieses H ub
transportw agens ist unbegrenzt, besonders für Betriebe, 
bei denen infolge Bearbeitung von M assenteilen, auf 
verschiedenen Hilfsmaschinen oder dergleichen, eine 
O rtsveränderung in Frage kommt. Er wird aber auch 
verwendet zum Transportieren von Rohmaterial. Der 
T ransport fertiger W aren in verpacktem oder unver
packtem Zustande erfolgt ebenso bequem nach jedem 
beliebigen Platz ohne Umladung bei grösster Schonung. 
Ein Arbeiter kann ohne besondere Anstrengung mit 
einem Hubtransportw agen die gleiche Leistung voll
bringen, die früher von mehreren Leuten mit einer grös
seren Anzahl gewöhnlicher Transportw agen ausgeführt 
wurde.

(Aus der „W erkm eister-Zeitung“ , Nr.21, vom 21. Mai 
1915.) .

S ch o n en d e  Behandlung der Arbeiter als 
lebendiger  Wertquelle auch während des  

Krieges.
Nach einem R u n d e r l a s s  vom 2. Juni 1915 an 

die Berufsgenossenschaften hat das R e i c h s v e r 
s i c h e r  u n g s a m t aus den auf seinen Runderlass 
vom 22. Januar 1915 eingegangenen Äusserungen mit 
Befriedigung entnommen, dass die Genossenschafts
vorstände der Durchführung des t e c h n i s c h e n  
A u f s i c h t s d i e n s t e s  a u c h  w ä h r e n d  d e r  
K r i e g s z e i t gebührende Beachtung schenken. In
folge von Einberufungen zum Heeresdienst sind aber 
mehrfach erhebliche Lücken unter den technischen Auf
sichtsbeam ten auch bei solchen Berufsgenossenschaften 
eingetreten, deren Betriebe annähernd in gleichem oder 
-gar in liöherm Masse beschäftigt sind als vor dem 
Kriege. Auf A u s f ü l l u n g  d i e s e r  L ü c k e n  ist 
ernstlich Bedacht zu nehmen. Gegebenenfalls kann es 
durch vorübergehende Einstellung neuer technischer 
Aufsichtsbeamter geschehen, wobei auf geeignete Be
am te im Ruhestand zurückgegriffen werden darf. W ei
ter ist ein Austausch oder eine örtliche Stellvertretung 
tech n isch er A ufsich tsbeam ten  gleichartiger Berufsge
nossenschaften in Betracht zu ziehen. Die im Dienste 
des W irtschaftslebens während des Krieges tätige Ar
beiterschaft m uss nach M öglichkeit vor U nfallgefahren 
geschützt werden. Bei den Opfern an Menschenleben, 
die der Krieg fordert, ist eine s c h o n e n d e  B e 
h a n d l u n g  u n s e r e r  l e b e n d i g e n  W e r t 
q u e l l e n  nicht bloss ein G e b o t  d e r  S i t t l i c h 
k e i t ,  sondern auch der V o l k s w i r t s c h a f t .  In 
dieser Auffassung weiss sich das Reichsversicherungs
amt mit den Berufsgenossenschaften eins.

Dieser Runderlass gewinnt um so mehr an Bedeu
tu n g , als auch die W erkm eister der U nfallver
sicherung bis zu einer gewissen Gehaltsstufe unter
stehen. Sie sind in höherem G rade noch als „ l e b e n 
d  i g e W e r t q u e 11 e“ zu betrachten, da sie unmittel
b are  Leiter des Arbeitsprozesses sind.

(Aus der „W erkm eister-Zeitung“ Nr. 26 vom 
25 . Juni 1915.)

Citeratur,
D i e  O r g a n i s a t i o n  u n d :  d i e  A u f g a b e n  d e s  

M a s c h i n e n - B e t r i e b e s  a u f  H ü t t e n 
w e r k e n .  Vo n  G.  S t o e c k e r t ,  O beringenieur. 
104 S. kl. 8°. 1915. Preis geh. 2,25 Mk., geb. 3 Mk. 
V erlag von G ebrüder Böhm, Kattow itz O.-S.
Die von Jahr zu Jahr in ihrer Grösse und Bedeu

tung wachsenden industriellen Anlagen erfordern neben 
einer rein kaufmännischen und rein technischen Leitung 
immer mehr eine Verwaltung, die die kaufmännischen 
und technischen Organe zu einem, im Interesse des 
ganzen W erkes liegenden richtigen Zusammenarbeiten 
zwingt. Es bildet sich ein neuer W issenszweig heraus: 
die Verwaltungstechnik, die sowohl technischer wie 
kaufmännischer Natur ist.

Die Zahl der Bücher und Aufsätze, die dieses Thema 
behandeln, ist schon recht erheblich. Betrachtet inan 
sie jedoch genauer, so wird man finden, dass sie mit 
wenigen Ausnahmen fast ausschliesslich nur die Ver
hältnisse einer M aschinenfabrik im Auge haben. Die 
verwaltungstechnischen Aufgaben eines Ingenieurs auf 
Maschinenfabriken, sei es Betriebsingenieur oder Kon
strukteur, sind jedoch ganz andere als die eines M a
schineningenieurs auf Hüttenwerken. Daher entspricht 
es einem Bedürfnis, wenn diese vielseitigen Aufgaben 
hier zum ersten Mal vom Verfasser in zusammenhän
gender W eise besprochen werden.

Da die Verhältnisse in verwaltungstechnischer Hin
sicht auf vielen anderen industriellen W erken, beson
ders in der chemischen und keramischen Industrie, 
Textil- und Papierindustrie usw. änhlich sind, so wird 
das Buch auch für M aschineningenieure dieser W erke 
W ert haben. —

Zunächst werden allgemeine Fragen besprochen, 
die jeden Ingenieur auf industriellen W erken, mag er 
Maschineningenieur oder Produktionsingenieur sein, 
angehen, wie: Erledigung der Post, allgemeines Be
stellungswesen, Registratur, Magazinwesen, allgemeine 
Arbeiterverhältnisse usw. Darauf werden die drei 
Tätigkeitszweige eines M aschineningenieurs auf Hütten
werken oder industriellen W erken näher erörtert, näm 
lich die L eitung des M aschinenbetriebes im engeren 
Sinne.

Im Kapitel über die Leitung des M aschinenbetriebes 
im engeren Sinne werden neben verschiedenen anderen 
Punkten besonders die Arbeiterverhältnisse, Entlöh- 
mmgsmethoden und Selbstkostenberechnungen behan
delt.

Im 3. Abschnitt — W erkstättenbetrieb — wird spe
ziell auf die Kalkulationsmethoden der Giesserei, 
Schmiede und W erkstätten (Schlosserei, Dreherei usw.) 
eingegangen und zwar mit Berücksichtigung der beson
deren Verhältnisse auf Hüttenwerken b'ezw. industriel
len W erken.

Das letzte Kapitel erörtert die Aufgaben des tech
nischen Bureaus. Hier wird ausführlich das w ichtige 
Neubau- und Bestellungswesen besprochen.

Der Verfasser hat sich bemüht, alles, was irgendwie 
mit der Verwaltungstechnik zusammenhängt, kurz, 
jedoch übersichtlich zusammenzustellen.
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D e r  s o r g e n f r e i e  K r i e g s i n v a l i d e .  Die 
Hinterbliebenen-Versorgung. Ein Vorschlag zur Re
gelung der Fürsorge für die Kriegsinvaliden und die 
Hinterbliebenen der gefallenen Helden von W alter 
S a l z m a n n .  31 S. kl. 8°. Cassel 1915, V erlag  von 
Friedr. Lom etsch. Preis 25 Pf., 10 Stück 2 Mk.
Das Schriftchen befürwortet die Bildung einer 

staatlich bevorrechteten Zwangsgenossenschaft der 
Kriegsbeschädigten, welche eigene Fabriken, Heim
arbeit, Arbeitsvermittlung und Ansiedlung betreiben 
soll.

G e w e r b e a r c h i v  f ü r  d a s  D e u t s c h e  R e i c h .  
Herausgegeben von Kurt von Rohrscheidt. Vierzehn
ter Band. — Drittes Heft. Berlin 1915. Verlag von 
Franz Vahlen. Jährlich erscheint ein Band in 
4 Heften; Subskriptionspreis pro Band M. 14. .
Bestellungen übernimmt die Polytechnische Buch

handlung A. Seydel in Berlin S.W . 11, wie alle ande
ren Buchhandlungen.

D a m p f k e s s e l s c h ä d e n ,  d e r e n  U r s a c h e n  
u n d  m ö g l i c h s t e  V e r h ü t u n g .  Von Georg 
F r a n t z ,  Ingenieur des O berschlesischen Ü berw a
chungs-Vereins. 179 S. kl. 8° mit 9 Abbildungen. 
Preis gebunden 2,50 Mk. Verlag von Gebrüder 
Böhm, Kattowitz O.-S.

Die W irtschaftlichkeit eines D am pfbetriebes ist 
unter anderem auch von den Erzeugungskosten des 
Dampfes abhängig. Diese Kosten werden erheblich 
gesteigert, wenn infolge des Auftretens irgend welcher 
Schäden an' dem Dampferzeuger teuere Reparaturen 
erforderlich werden.

In der Praxis kann man häufig die Erfahrung m a
chen, dass beginnende Zerstörungen an einem D am pf
kessel, selbst wenn sie rechtzeitig entdeckt werden, 
keine gebührende Beachtung finden. Hinreichendes 
Interesse des Betriebspersonals vorausgesetzt, ist der 
Hauptgrund dafür, dass man den Zerstörungen freien 
Lauf lässt, in erster Linie wohl in ungenügender Kennt
nis der Ursachen derselben zu suchen. Ausserdem 
ist es nicht 'immer möglich, bei Besichtigung eines 
Kesselschadens sogleich die Ursache einwandfrei fest- 
zusteüen, zumal ein und dieselbe Beschädigung am 
Kesselkörper durch verschiedene Umstände hervor
gerufen werden kann. Häufig versagt das erste ange
w endete Gegenmittel, und erst längere Beobachtung 
und Anwendung verschiedener Gegenmittel führen zum 
Ziele.

Um nun Kesselbesitzern, Kesselfabrikanten, Revi- 
sions- und Betriebsbeamten, W erkmeistern, M aschi
nisten usw. das Auffinden der Ursachen eines Schadens 
zu erleichtern, erschien es dem Verfasser der Mühe 
wert, in grossen Zügen und in einer möglichst all
gemein verständlichen W eise die Dampfkesselschäden, 
'deren Ursachen und möglichste Verhütung in dem vor
liegenden Büchlein zu besprechen.

Das kleine Buch kann als unentbehrlicher Ratgeber 
für alle Dampfkesselbesitzer, M aschinisten, Heizer, 
Dampfkesselrevisions- und -Betriebsbeam te bezeichnet 
werden.

Schriften des Vereins 
Deutscher Revisions - Ingenieure

sow eit noch vorhanden.

No. 1: Die Reinigung des Kesselspeisewassers.
Für Dampfkesselbetriebe und andere industrielle Zwecke.

Von Obering. E. Heidepriem.
2. verm. u. yerb. Auflage, bearb. von Öbering. B r  a c h t  und 

Chemiker Dr. G. H a u s s d o r f .
74 S. Lex. 8° mit 38 Textabb. 1909.

Preis geh. 31. 2,—, kart. M. 2,50, f. geb. M. 3,—
No. 2 : Anleitung zur Untersuchung der Hebezeuge und 

Prüfung ihrer Tragorgane im Betriebe.
Herausgegeben vom Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V. 

4. verb. Auflage. 16 S. Lex. 8°. 1909. Preis geh. 50 Pf.
Bei l’artiebezügen gelten  folgende Vorzugspreise 

einschliesslich freier Zustellung :
10 25 50 100 250 500 1000 2000 Exem plare

4,50 10,— 17,50 32,50 80, -  150, -  250^  400, -
No. 3 : Schutz gegen Fingerverletzungen 

bei Arbeiten an Fallhämmern und Pressen aller Art.
Bearbeitet von P . Hoseiunnn und K. Specht.

29 S. Lex. 8° mit 23 Abb. im Text. 1900. Preis geh. 50 Pf.

No. 3 a :  Neue Schutzvorrichtungen gegen Finger
verletzungen bei Arbeiten an Fallhämmern und Pressen 

aller Art.
Bearbeitet von P . Hoseniann und K. Specht.

8 S. Lex. 8° mit 4 Abb. im Text. 1901. Preis geh. 15 Pf.

No. 4: Die Unfallverhütung im Dampfkesselbetriebe.
Bearbeitet von

C. Heidepriem, P. Hoseniann, K. Specht, C. Zimmermanii.
130 S. Lex. 8°. Mit 201 in den Text gedr. Abb. 

und 4 lithographierten, davon 2 farbig gedruckten Tafeln. 
1902. Ermässigter Preis geh. (5,—) M. 2,50, geb. (6,—) M. 3,— .

No. 5 : Schutzvorrichtungen an Scheeren.
Bearbeitet von P. Hosemann.

6 8. Lex. 8° mit 10 Textabb. Preis geh. 20 Pf.

No. 7 : Schutzvorrichtungen gegen das Herausfliegen 
der Webschützen.

Von A. Sickei.
12 S. Lex. 8°. Mit 18 Abb. im Text. 1903. Preis geh. 35 P L

No. 8 : Schutz gegen Fingerverletzungen bei Arbeiten 
an Fallhämmern und Pressen aller Art.

W eitere Erfolge.
Bearbeitet von P . Hoseniann.

14 S. Lex. 8° mit 9 Textabb. Preis geh. 30 Pf.

No. 9 : Die Unfallgefahreri und ihre Beseitigung bei 
Meng-, Knet- und Mischmaschinen 
in der Nahrungsmittel-Industrie.

Von Ingenieur Ernst Bauer, 
technischer Aufsichtsbeamter der N ahrungsm ittel-Industrie

Berufsgenossenschaft.
51 S. 4°. Mit 122 in den Text gedr. Abb. 1904. 

Ermässigter Preis geh. (1,50) M. 0,75.

No. 10: 25 Jahre Unfallverhütung.
Eine Studie, den deutschen Berufsgenossenschaften zugeeignet: 

vom Verein Deutscher Bevisions-Ingenieure E . V. 
Bearbeitet von Ingenieur E. Bauer und Professor M. Gary. 

170 S. Lex. 8° mit 19 gr. Tab. u. graph. Darstellungen. 1910. 
Preis geh. M. 9,—, geb. M. 10,—.

Die vorgenannten Schriften sind von Behörden und 
Berufsgenossenschaften empfohlen und können durch alle 
Buchhandlungen oder direkt vom Verlag bezogen werden_
V erlag  von  A. Seydel in Berlin S W . 11-

F üi die S chriftle itnng veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der ßuchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Selbsteinleger für Dreschmaschinen.
V on Ingenieur B. G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Um die Gefahren beim Einlegen der Garben in die 
Dreschmaschine herabzumindern, verwendet man be
kanntlich Selbsteinleger. Bekannte Selbsteinleger mit 
um laufender Einlegertrommel, bei denen die Greif
zinken mittels Exzenter oder Kurbel durch den Trom 
melmantel hindurchgeschoben und wieder hinter dem 
selben vollständig zurückgezogen werden, sind mit ge
raden und radial geführten Zinken ausgerüstet. Gün
stiger wirken nach vorn gekrümmte Zinken. Da aber 
die Greifzinken dieser Selbsteinleger beim Zurück
ziehen in den Trommelmantel sich auch zugleich nach 
rückw ärts neigen, so kann das von ihnen gefasste 
Dreschgut zu früh abgleiten und wird so nicht ordent
lich auseinandergezogen und nicht bis zur D resch
trommel gebracht, wodurch die Dreschmaschine un- 
gleichmässig arbeitet.

Um diesen Nachteil zu vermeiden, sind bei der von 
A n t o n  S c h u l t z e  in U n n a  (W estf.) stammenden 
E in legertrom m el*) (Fig. 158) die hakenförm igen G reif
zinken f mit ihren Trägern an der Innenseite des 
Trommelmantels a gelagert und in einem um ihre Lager
achse c geschlagenen Kreise gebogen. Durch diese

Anordnung behalten die Greifzinken stets die gleiche 
Neigung zur Oberfläche der Einlegertrommel, wodurch 
das Dreschgut bis zum vollständigen Verschwinden 
der Greifzinken in dem Trommelmantel gehalten, aus
einandergezogen und der Dreschtrommel zugeführt wird. 
Die Trommelwelle e mit der Einlegertrommel dreht sich 
in der durch den Pfeil angegebenen Drehrichtung, w o
durch das von den Greifzinken gefasste Getreide m it

*) Patent 263 132/45 e.

genommen wird. Die Greifzinken werden durch das 
feststehende Exzenter und den mit der Greiferachse c 
gekuppelten Exzenterring d allmählich eingezogen und 
dann wieder hervorgeschoben.

E in  anderer Selbsteinleger*) von A n t o n  S c h u l 
t z  e in U n n a i. W estf. will den Nachteil der bekann
ten Selbsteinleger mit auf der Achse oder der Trommel 
befestigten Mitnehmern beheben. Damit das Ge
treide sich nicht festhängt, müssen nämlich diese M it
nehmer in der Drehrichtung nach rückwärts gebogen 
sein, wodurch die nötige Greifwirkuiig bedeutend her
abgesetzt wird. Bei dem  neuen E in leger (Fig. 159) 
werden Mitnehmer a angewendet, die aus breiten drei
eckförmigen Flächen bestehen, deren Schenkel anstatt 
geradlinig auch nach aussen und innen gebogen und

deren Spitzen abgerundet sein können. Von den mit 
der Welle c umlaufenden dreieckförmigen Mitnehmern 
wird das auf dem Rost b aufgelegte Getreide gefasst 
und zwischen dem Abstreifer b durchgezogen, welcher 
verhindert, dass zuviel Getreide auf einmal mitgenom
men wird. Sobald das Getreide in dem Einleger nach 
unten kommt, fällt es von den Greifern in die D resch
maschine. Sollte das mitgenommene Getreide mit dem 
noch oben auf dem Rost liegenden Zusammenhängen, 
so werden die zusammenhaltenden Halme geknickt und 
an den in der Längsachse schrägen Seiten der M itneh
mer abgestreift, wodurch das Wickeln des Getreides 
um die Trommel verhindert wird.

Die B. H o l t h a u s ,  M a s c h i n e n f a b r i k  Akt.- 
Ges. in D i n g 1 a g e i. O. bringt einen Selbsteinle

*) Patent 273 490/45 e.
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ger,*) dessen M itnehm errechen zuerst eine vorw ärts
schiebende und dann in der vorderen Stellung eine gegen 
die Einlegeöffnung gerichtete, nach unten ausschla
gende Bewegung ausführt. Der M itnehmerrechen be
kommt eine derartige schwingende Bewegung, dass das 
Umlegen der Zinken vor Beendigung des Rechenaus
schwunges erfolgt, also nicht mit dem toten Punkt zu
sammenfällt. Hierdurch fallen die Anschläge fort, w el
che sonst das Umlegen bewirken, und die Zinken blei
ben in jeder Stellung in zwangläufiger Verbindung mit 
dem ganzen Getriebe, wodurch es möglich wird, dem 
Rechen eine grössere Arbeitsgeschwindigkeit zu geben 
und die Zinken tief in die Trommel eingreifen zu lassen. 
Stösse w erden ausserdem  völlig verm ieden. W ie 
Fig. 160 zeigt, sind auf der W elle w die H ebel h fest
gekeilt, welche den M itnehmerrechen mit den Zinken 
m tragen. Der Mitnehmerrechen erhält eine auf und 
nieder schwingende Bewegung mittels der an einem

Hebel angreifenden Kurbelstange a von der Welle k 
aus. Das Aufrichten und Umlegen der Zinken erfolgt 
ebenfalls von der W elle k aus durch die Kurbelstange
b, welche auf ein Zahnsegment z einwirkt, das w ieder
um mit dem Stirnrad s des Rechenrahmens in Eingriff 
steht. Die Einrichtung ist nun so getroffen, dass durch 
Voreilung der Kurbelstange der M itnehmerrechen eine 
solche Stellung erhält, dass sich die Zinken in der unte
ren Stellung nach der Trommel zu umlegen und in der 
oberen Stellung innerhalb des Blechgehäuses wieder 
hochstellen.

Durch dieses obenbeschriebene Zahnsegmentgetriebe 
wird wohl ein stossloser und ruhiger, nicht aber ge
räuschloser Gang der M aschine erreicht. Um auch das 
Geräusch zu vermeiden, wird bei einer anderen Aus
führungsform  dieses Selbsteinlegers**) das Z ahnrad
segment und Zahnrad durch einen Arm ersetzt, der 
unmittelbar an die Kurbelstange angelenkt und an der 
Zinkenwelle starr befestigt ist, so dass er diese drehen 
und die Zinken beim Vor- und Rückschwung in die 
richtige Lage einstellen kann. Durch diese Anordnung 
ist auch ein Verstopfen des Einlegers durch Kurzstroh 
völlig ausgeschlossen.

Von den bisherigen Ausführungsformen unterschei
det sich der Selbsteinleger des S t a n d a r t w e r k s

W i l h e l m  S c h u l z e  in H a n n o v e r * )  dadurch , 
dass das G etreide stets mit einem Ende voran, sei es 
nun das Stoppel- oder Ährenende, der Trommel zu
geführt wird, so dass z. B. das Ährenende schon unter 
der Drescheinwirkung der Trommel steht, während 
das Stoppelende erst später durch die andere Hälfte 
der Zinkenreihe zugeführt wird. Diese Bauart erzielt 
ausserdem noch den Vorteil, dass die Dreschtrommel 
eine ununterbrochene Strohzuführung erhält und nicht 
eine ruckweise. Erreicht wird dieser Zweck dadurch, 
dass a u f  den beiden H älften  des E in legers (Fig. 161) 
die beiden Zinkenreihen a und b um 180° auf der 
gekröpften W elle gegeneinander versetzt sind. Die 
Halme w erden infolgedessen an einem Ende, z. B.

dem Ährenende, zuerst ergriffen und der D reschtrom 
mel zugeführt. Bej dieser Ausbildung wird also stets 
abwechselnd das eine und andere Garbenende nach
einander unter die Einwirkung der Trommel kommen. 
Selbstverständlich braucht die Voreilung einer Zinken
reihenhälfte nicht gerade genau eine halbe Kurbelum
drehung betragen, ebensowenig wie gerade genau die 
Hälfte der vorhandenen Zinken vorauseilen oder folgen 
muss.

Von W i l h e l m  L a n v e r m e y e r  in M e l l e  
(H annover) stam m t ein Selbsteinleger**) w elcher e r
möglicht, dass die Garben unter vollkommener Scho
nung des Strohes parallel zur Trom m elachse in die 
Dreschtrommel gelangen. Dieses wird dadurch er
reicht, dass die G arben dem Dreschkorbe mittels D ruck
luft zugeführt werden, die in einem in der Nähe des 
Einlegetrichters angebrachten Ventilator erzeugt wird. 
W ie Fig. 162 zeigt, ist in der N ähe der von dem  
D reschkorbe b umgebenen Dreschtrommel a ein Flügel
radgebläse c angeordnet. Der Druckstutzen des Ge
bläses mündet in einen breiten Schlitz g, dessen Öff

nungsweite durch eine Klappe h verstellt werden kann, 
die noch mit einem Schieber versehen ist. Mit der 
Klappe und dem Schieber kann gleichzeitig auch die 
Öffnung des Einlegetrichters k verändert w erden, zu

*) Patent 265 459/45 e.
**) Patent 265 460/45 e.

*) Patent 274 667/45 e.
**) Patent 281 660/45 e.
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dessen w eiterer Einstellung noch eine um ein Schar
nier drehbare Klappe m vorgesehen ist. Die Verlänge
rung des Druckstutzens bildet einen Leitkanal n, der 
ebenfalls durch eine Klappe eingestellt w erden kann 
und ausserdem einige Reihen von Stiften p enthält, die 
durch Federn leicht auf die Halme niedergedrückt “w er
den. An der Übergangsstelle des Druckstutzens sind 
in den Austrittsschlitz zwecks gleichmässiger Ver
teilung der Druckluft über die ganze Breite des 
Schlitzes hin Leitwände angebracht. Die in den Ein- 
legetrichter lose eingelegten Halme werden von dem 
in der Pfeilrichtung sich bewegenden Luftstrom er
griffen und durch den Kanal n dem Dreschkorb zuge
führt. Die in diesen Zuführungskanal hineinreichen
den Stahlstäbchen p bewirken, dass die Halme parallel 
zur Trom nielachse liegend in den Dreschkorb gelan
gen. Abgesehen davon, dass das Einlegen der Garben 
ohne jede Gefahr für die Bedienungsmannschaft vor
genommen werden kann, wird also das Stroh infolge 
des Fehlens umlaufender Zinken oder Greifer sehr ge
schont.

Fig. 163.

H a g e n d o r f  & D e h n e  in H a r d e g s e n  
bringen eine selbsttä tig  w irkende E in- und A usrück 
vorrich tung  an Selbsteinlegern*). D urch  die versch ieb
bare Anordnung des Einlegetisches soll hier die M ög
lichkeit gegeben werden, die Dreschmaschinen auch 
in niedrigen Gebäuden aufzustellen. Die neue Vor

*) Patent 272 156/45e.

rich tung  ist in Fig. 163 in einer Seitenansicht darge
stellt.

Durch eine Klauenkupplung kann die lose dreh
bare Antriebsriemenscheibe mit der Antriebswelle 10 
gekuppelt werden. Ein doppelarmiger Stellhebel 3, 
dessen einer Arm sich gegen eine Schraubenfeder 5 
stützt, ist an die eine Kupplungshälfte mit einem gabel
förmigen Ende mittels Gleitringes angeschlossen. Die
ser Doppelhebel ist um den festen Zapfen 12 schwing
bar und greift mit seinem anderen Ende gelenkig an 
dem unteren Hebelarm der senkrechten Achse 4 an, 
die an ihrem oberen Ende ebenfalls einen Hebelarm 
bildet. D ieser Hebelarm liegt im Bereich eines vor
springenden Mitnehmers 8, der einen Anschlag bildet 
und an dem Verschlussdeckel oder Einlegetisch 9 starr 
befestigt ist. Der Verschlussdeckel ist zum bequemen 
Erfassen mit zwei Handgriffen ausgerüstet und in 
Schienen geführt. Ausserdem ist unter dem Verschluss
deckel eine Stütze 14 vorgesehen. Der Verschluss
deckel wird mittels der beiden Handgriffe in schräger 
Richtung ausgezogen. Hierbei stösst der in der seit
lichen Führung gleitende Mitnehmerzapfen 8 gegen den 
oberen Hebelarm der senkrechten Übertragungswelle
4. Die W elle wird also um ein gewisses M ass verdreht. 
Der untere Hebelarm dieser Welle führt eine entspre
chende Schwingung aus und nimmt den Doppelhebel 3 
mit, der die Gegenklaue in Eingriff mit der ändern 
Kupplungshälfte der Riemenscheibe bringt. Hierdurch 
wird der Selbsteinleger in Betrieb gesetzt. Gleichzeitig 
legt sich einer der hakenförmigen Fortsätze der Deckel
stütze 14 um das Querstück 6 und sichert damit so 
wohl die eingerückte Lage als auch die entsprechende 
Schrägstellung des Deckels. Zwecks Ausrückung wird 
der Verschlussdeckel angehoben und zurückgeschoben, 
wodurch die W irkung der Schraubenfeder 5 freigegeben 
und der Klauenhebel 3 zum Zurückschwingen gebracht 
w ird. Dadurch wird die Kupplungshälfte 2 in die aus- 
geriickte Lage zurückgebracht, der Selbsteinleger also 
ausser Tätigkeit gesetzt. Diese Stellung des Verschluss
deckels kann durch eine Stellvorrichtung festgelegt 
werden.

Zur Frage der Lohnhinterziehung gegenüber den Berufsgenossen
schaften.

D er § 750 der R eichsversicherungsordnung be
stim m t :

„F ür die U m legung und E inziehung der B eiträge 
ha t jedes M itglied der Berufsgenossenschaft, sow eit 
nicht P auschbeträge  gelten oder einheitlich Bei
träge  zu entrichten sind, b innen sechs W ochen  nach 
A b lau f des Geschäfts- (K alender-) jah res dem  Ge
nossenschaftsvorstand  einen L ohnnachw eis einzu
reichen.

D ieser hat zu e n th a lte n :
1. D ie  w ährend  des abgelaufenen Jahres im  B e

triebe beschäftig ten  V ersicherten  und den von ihnen 
verd ien ten  E ntgelt,

2. w enn n ich t der w irklich verdiente E n tgelt 
m assgebend  ist, eine B erechnung des E ntgelts, der 
bei der U m legung der Beiträge anzurechnen ist,

3. die G efahrklasse, in die der B etrieb einge
schätzt ist.

D ie Satzung kann bestim m en, dass der L oh n 
nachw eis statt der einzelnen V ersicherten  und 
des von ihnen verd ien ten  E ntgelts die Zahl der V e r
sicherten und die G esam tsum m e des E n tgelts für 
das ganze G eschäftsjahr oder für kleinere Zeitab
schnitte  enthalten  soll (Sum m arischer Lohnnach- 
nachw eis).“

V on dieser Befugnis haben  viele B erufsgenossen
schaften, nam entlich solche, die zum  grössten  Teile 
U nternehm er um fangreicherer B etriebe zu ihren  Mit
g liedern zählen, in deren Betrieben eine geordnete B uch
führung  verm utet wird, G ebrauch gem acht und in 
ih rer Satzung etw a folgendes angeordnet:

„D ie L ohnnachw eise für die B eitragsberechnung
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sind so abzufassen, dass sie die Z ahl der V ersicher
ten und die G esam tsum m e des E n tgelts für das ganze 
G eschäftsjahr ersichtlich m achen. Sie sind unter 
B enutzung eines vom  G enossenschaftsvorstande v o r
zuschreibenden V ordrucks anzufertigen und jährlich 
einzureichen .“

D am it nun aber die ordnungsm ässige A usfüllung 
eines derartigen sum m arischen Lohnnachw eises m ög
lich wird, schreibt die Satzung ferner v o r :

„Jedes M itglied hat fortlaufend Lohnlisten (L ohn
bücher) zu führen, aus denen die zur Festste llung  
der L ohnnachw eise und zur B erechnung etw aiger 
E ntschäd igungen  erforderlichen A ngaben, insbeson
dere  die Zahl, die Nam en, das G eschlecht der ver
sicherten  Personen , deren A rbeitstage, sow ie der von 
ihnen verd ien te  E n tge lt entnom m en w erden könne.

W enn  ein Betrieb zu versch iedenen  G efahrklassen 
und -Ziffern veran lag t ist, hat d er U nternehm er en t
sprechend getrennte Lohnlisten (L ohnbücher) zu füh
ren  und h iernach den E n tg e lt getrennt nachzuw eisen. 
D ie L ohnlisten sind fünf Jahre  lang aufzubew ahren .“ 

D ie ordnungsm ässige F ührung  der L ohnlisten ist 
eine so zw ingende N otwendigkeit,, dass die U n ter
lassung m it einer G eldstrafe bis zu 300 M. geahndet 
w erden kann. E s ist daher jedem  B etriebsunterneh
m er, der Mitglied einer B erufsgenossenschaft ist, zu 
raten, falls er dies noch nicht getan hat, ein en tsp rechen
des L ohnbuch  zu beschaffen und in dieses am  E nde 
einer W oche oder eines M onats, je  nachdem  eine 
Gehalts- oder Lohnzahlung stattgefunden hat, die 
ausgezahlten  B eträge und den in Geld anzurechnenden 
B etrag der Sach- und ähnlichen Bezüge, sow ie etw a 
anzurechnende G ratifikationen, T rinkgelder usw. ein
zutragen. D er G eldw ert der N aturalleistungen setzt 
das für den Betrieb zuständige V ersicherungsam t fest. 
E s erscheint notw endig, dass der U n ternehm er diesen 
Geldw ert, vielleicht durch A nfrage bei der O rtsbe
hörde, erm ittelt.

D ie  ordnungsm ässige F ührung  der L ohnlisten 
schützt den B etriebsunternehm er vor m ancherlei U n
annehm lichkeiten  und erle ich tert ihm die E rfü llung  
versch iedener Pflichten gegenüber der B erufsgenossen
schaft. D enn, wenn er die Jahreslohnnachw eisung  
oder die Lohnnachw eisung für einen V erunglückten  
aufstellen und einreichen m uss, ist dies an der H and 
der L ohnlisten  eine geringe M ühe, dagegen  kann er 
leicht in den V erdach t d er L ohnhinterziehung geraten , 
w enn er Lohnlisten überhaup t nicht oder unorden t
lich geführt hat, und nun nach dem  G edächtnisse 
die an die V ersicherten  gem achten Zuw endungen 
niederschreibt. D enn die Löhne usw. der versicher
ten  Personen  sind für die H an d h ab u n g  der U nfall
versicherung  von w esentlichem  In teresse, da hiernach 
nicht nur die U nfallentschädigungen, sow eit sie in 
R enten, S terbegeld  und H eiratsabfindungen bestehen, 
b erechnet werden, sondern auch die B eiträge. Die 
B erufsgenossenschaften halten  m it aller S trenge d a 
rauf, und m üssen dies auch, dass die L öhne richtig 
nachgew iesen w erden. D ie von ihnen verhängten 
S trafen w egen bezüglicher V erfehlungen sind zahlreich 
und ihrem  B etrage nach ganz erheblich. M an m uss 
auch bedenken, dass L ohnangaben  nach  dem  G edäch t
nisse selten höher ausfallen, als L öhne u. dgl. ta tsäch 
lich gezahlt sind. D ie richtig nachw eisenden K olle

gen w erden aber durch die, w elche nur einen T eil 
ih rer gezahlten L öhne angeben , w esentlich geschädigt. 
D enn  der A usfall an  B eitrag, der durch  die unrich
tige A ngabe in der L ohnnachw eisung  entsteht, m uss 
von denjenigen U nternehm ern  getragen w erden, die 
ihre L öhne richtig  nachw eisen.

D aher sehen gerade diejenigen B erufsgenossen
schaften, die im V ertrauen  a u f die G ew issenhaftigkeit 
ih re r M itglieder von der F o rderung  der ausführlichen 
L ohnnachw eisungen  A bstand  genom m en und  einen 
sum m arischen  L ohnnachw eis gesta tte t haben , m it 
aller S trenge darauf, dass die L ohnlisten  im S tande 
sind. Zu diesem  Zw ecke lassen sie die B etriebe re 
vidieren, und zw ar m eist durch  ihre technischen  A u f
sich tsbeam ten , die fas t durchw eg auch die F unktio
nen der R echnungsbeam ten  ausüben, oder du rch  b e 
sondere R echnungsbeam te.

L ohnhinterziehungen kom m en gew öhnlich da 
vor, wo Lohnlisten nicht oder n icht o rdentlich  ge
führt w erden. E s  ist w ohl ohne w eiteres anzunehm en, 
dass die Lohnhinterziehungen nur au f ein V ersehen , 
eine Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. V iele G e
nossenschaftsm itg lieder m ögen glauben, dass der 
G enossenschaftsvorstand  sie nur bestrafen  könne 
w egen absich tlicher L ohnhinterziehung, dass dagegen 
eine versehentlich  unrichtige A n g ab e  nicht s tra fb a r 
sei. D as ist ein grösser I r r tu m ; denn jed e  u n 
richtige A ngabe in der L ohnnachw eisung  ist strafbar. 
D er G enossenschafts Vorstand kann  gegen U nter
nehm er G eldstrafe bis zu 500 M. verhängen , w enn 
sie L ohnnachw eisungen  eingereicht haben , die un
richtige ta tsäch liche A ngaben  enthalten , vorausgesetzt, 
dass d er U n ternehm er die U nrichtigkeit kannte  oder 
den U m ständen  nach kennen m usste.

A us dieser S trafvorschrift ist schon zu en tnehm en, 
dass die hohe Strafe auch dann vorgesehen  ist, 
w enn eine L ohnhin terziehung nicht beabsich tig t war. 
Sollte vorsätzliche T äuschung  in F rag e  kom m en, 
so kann  ausserdem  noch  eine strafgerichtliche V e r
fo lgung wegen B etrugs oder versuch ten  B etrüge? 
stattfinden. Solche Fälle m üsste u. E . der Genossem- 
schaftsvorstand  unnachsichtlich  dem  S taatsanw alt v o r
legen ; das dürfte  er den übrigen G enossenschafts
m itg liedern  schuldig sein.

M anche U n ternehm er m ögen w ohl die A us
füllung der L ohnnachw eisungen  nicht so genau  n eh 
m en und  glauben, eine K ontro lle  der A ngaben  w äre  
doch kaum  m öglich. Sie täuschen  sich aber. D ie 
U rsachen , die zur E n tdeckung  einer Lohnhinterziehung 
führen können, sind vielseitige.

Z unächst haben  die B erufsgenossenschaften  eine 
w irksam e K ontro lle  an  den K rankenkassen, von  denen 
sie au f B efragen stets die Zahl und die L öhne der 
in einem  bestim m ten  B etriebe B eschäftigten erfahren  
k ö n n e n ; dann  haben sie das bereits erw ähnte  R echt 
der B etriebsrevisionen. E ndlich  führen auch  B etriebs
unfälle, deren  E n tschäd igung  in F rage  kom m t, zur 
E ntdeckung.

H a t näm lich ein B etriebsunternehm er in d er 
Jahreslohnnachw eisung  den V erd ienst einer A rb e ite r
gruppe, zu der ein V erletzter gehört, geringer ange
geben , als die L eu te  ta tsäch lich  erhalten  haben , und 
führt nun diesen Lohn auch in der zum Zw ecke der 
U nfallen tschädigung  gelieferten L ohnnachw eisung  auf,
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so wird der V erletzte, dem  der eine R en tenberechnung 
zugrunde zu legende Jahresarbeitsverd ienst m itgeteilt 
w erden  m uss, entschiedenen W idersp ruch  erheben , 
und die E n tdeckung  ist fertig. G ibt er aber in der 
L ohnnachw eisung für den V erletzten  dessen Lohn 
nunm ehr den tatsächlichen V erhältn issen  en tsprechend  
an, so kann die B erufsgenossenschaft, die ja  die Jah res
L ohnnachw eisungen  eine gew isse Zeit lang aufbew ahrt, 
leicht feststellen, ob die A ngaben  übereinstim m en.

E inen V orteil hat der L öhne hinterziehende 
U n te rn eh m er von  seinem  V erfahren  kaum . D enn, 
w enn die B erufsgenossenschaft eine derartige U n 

stim m igkeit entdeckt, wird sie auch die L ohnanga
ben der früheren Jahre  an der H and  der einzufordern
den Lohnlisten und  der in ihrem  Besitz befindlichen 
Jahreslohnnachw eisungen, durch B etriebsrevision u.dgl. 
nachprüfen, und dann ist sie berechtigt, die infolge 
der früheren L ohnangaben  etw a w eniger berechneten  
B eiträge nachzuerheben. Soweit hierbei die V er
jäh ru n g  dies verhindert, kann die B erufsgenossen
schaft die G eldstrafe, die sie wegen der unrichtigen 
L ohnangabe festsetzen w ürde, um den hin terzogenen 
B etrag  erhöhen.

E r n s t  G r a e b k e ,  C harlo ttenburg.

ttlirtfcbaftHcfte Ittitttlluitflen.
Bekanntm achung über die Sicherstellung von  

Kriegsbedarf.*)
V om  24. Jun i 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes 
über die Ermächtigung des Bundesrats zu w irtschaft
lichen M assnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs- 
Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

§ 1.
W ährend der D auer des gegenwärtigen Krieges kann 

das Eigentum an Gegenständen, die bei der H erstel
lung und dem Betriebe von Kriegsbedarfsartikeln zur 
Verwendung gelangen können, unbeschadet der Zu
ständigkeit der M ilitärbefehlshaber, auch durch Anord
nung der Kriegsministerien oder des Reichs-M arineamts 
oder der von ihnen bezeichneten Behörden auf eine in 
der Anordnung zu bezeichnende Person übertragen w er
den.

Die Anordnung ist an den Besitzer der Gegenstände 
zu richten. Das Eigentum geht über, sobald die An
ordnung dem Besitzer zugeht.

§ 2.
Der Übernahm epreis wird unter Berücksichtigung 

des Friedenspreises zuzüglich eines nach den Verhält
nissen des Einzelfalls angemessenen Gewinns durch 
ein Schiedsgericht endgültig festgesetzt. Bei den nach 
dem 31. Juli 1914 aus dem Ausland eingeführten Gegen
ständen ist an Stelle des Friedenspreises der E instands
preis des Einführenden zu berücksichtigen.

Der Übernahmepreis ist bar zu zahlen.
Soweit es sich um das Eigentum feindlicher Aus

länder handelt, kann der Reichskanzler im Wege der 
Vergeltung abweichende Bestimmungen treffen.

§ 3.
D as Schiedsgericht entscheidet in einer Besetzung 

von einem Vorsitzenden und vier Beisitzern. Der 
Vorsitzende w ird vom Reichskanzler ernannt. Die Bei
sitzer werden vom Vorsitzenden berufen, und zwar drei 
auf Vorschlag des Deutschen H andelstags, der vierte 
auf Vorschlag derjenigen amtlichen Vertretung des Han
dels, in deren Bezirke sich die Gegenstände ganz oder 
zum Teil befinden.

*) Veröffentlicht im Reichs-Gesetzblatt Nr. 81, 
Jahrgang 1915.

Der Reichskanzler erlässt die näheren Bestimmungen.
Die Kosten des Schätzungsverfahrens fallen dem 

Reiche zur Last.
§  4.

Die Kriegsministerien und das Reichs-M arineaint 
oder die von ihnen zu bezeichnenden Behörden sind, 
unbeschadet der Zuständigkeit der Militärbefehlshaber, 
befugt, Gegenstände, die auf Grund des § 1 der In
anspruchnahme unterliegen können, zu beschlagnah
men. Die Beschlagnahme erfolgt durch öffentliche Be
kanntmachung oder durch Mitteilung an denjenigen, 
der die Gegenstände im Besitze hat, sie herstellt oder 
bei dem sie sich unter Zollaufsicht befinden. Sie tritt 
mit der öffentlichen Bekanntmachung oder mit dem Zu
gehen der Mitteilung oder, soweit sie noch nicht vor
handene Gegenstände betrifft, mit deren Entstehung in 
Kraft. Die Beschlagnahme hat die W irkung, dass die 
Vornahme von Veränderungen an den von ihr berühr
ten Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäftliche 
Verfügungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäft
liehen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im 
W ege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung 
erfolgen. Trotz der Beschlagnahme sind alle Verände
rungen und Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung 
der beschlagnahmenden Stelle erfolgen.

Der von der Beschlagnahme Betroffene ist verpflich
tet, die Gegenstände bis zum Ablauf einer zu bestim 
menden Frist oder bis zu einer ihm gestatteten Ver
arbeitung oder Verfügung zu verwahren und pfleglich 
zu behandeln.

Für die Verwahrung und pflegliche Behandlung der 
von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände und 
für die durch die Beschlagnahme bewirkte Verfügungs
beschränkung kann eine angemessene Entschädigung 
gewährt werden, soweit dies aus besonderen Gründen, 
namentlich mit Rücksicht auf die Dauer der Verwahrung 
oder der Verfügungsbeschränkung, der Billigkeit ent
spricht. Die Entschädigung ist ausgeschlossen, inso
weit während der D auer der Beschlagnahme die Gegen
stände übernommen oder anderweit verwertet werden. 
Die Entscheidung erfolgt endgültig durch die höhere 
V erwaltungsbehörde.

§ 5.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be

stimmten Behörden erlassen die Ausführungsbestim
mungen.

§  6 -
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld

strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach
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allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, 
bestra ft:
1. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand 

beiseite schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, 
verkauft oder kauft oder ein anderes Veräusserungs- 
oder Erwerbsgeschäft über ihn abschliesst;

2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Ge
genstände zu verwahren und pfleglich zu behan
deln, zuw iderhandelt;

3. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestim
mungen zuwiderhandelt.

§ 7.
Die §§ 2 und 3 finden keine Anwendung auf Gegen

stände, für die Höchstpreise festgesetzt sind oder fest
gesetzt werden.

§ 8.
Soweit von den Militär- und M arinebehörden, ein

schliesslich der Befehlshaber, vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung über das Eigentum an beschlag
nahmten Gegenständen des Kriegsbedarfs verfügt w or
den ist, finden die Vorschriften der §§  2 und 3 Anwen
dung, wenn nicht der Übernahmepreis vertraglich ver
einbart oder nach den Bestimmungen des Gesetzes über 
die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (Reichs- 
Gesetzbl. S. 129) oder durch rechtskräftiges Urteil 
festgesetzt worden ist.

Auf Beschlagnahmen von Gegenständen des Kriegs
bedarfs, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
von den M ilitär- und M arinebehörden, einschliesslich 
der Befehlshaber, angeordnet sind, finden die Vorschrif
ten des § 4 Abs. 3 Anwendung; eine weitere Entschä
digung ist ausgeschlossen.

§ 9.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün

dung in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeit
punkt des Ausserkrafttretens.

Berlin, den 24. Juni 1915.

D e r  S t e l l v e r t r e t e r  d e s  R e i c h s k a n z l e r s  
Delbrück.

D as Eisen- und Stahlgew erbe.
Im Eisen- und Stahlgewerbe, soweit es berufsge

nossenschaftlich organisiert ist, hat infolge des Krieges 
die Zahl der Vollarbeiter und damit auch der Umfang 
der W arenherstellung im Jahre 1914 abgenommen. Der 
Krieg hat eine p l ö t z l i c h e  U m s t e l l u n g  zur 
Folge gehabt, die aber im grossen und ganzen, trotz 
vieler Hemmnisse und Verlegenheiten als gelungen zu 
bezeichnen ist. Die Betriebe mussten sich nach dem 
soeben erschienenen Bericht der Süddeutschen Eisen- 
und Stahl-Berufsgenossenschaft für das Jahr 1914 zum 
Teil neuen Verhältnissen anpassen und ihre Fabrikation 
auf die B e d ü r f n i s s e  u n d  N o t w e n d i g k e i 
t e n  d e s  K r i e g s z u s t a n d e s  einrichten, wobei 
manche Schwierigkeiten zu überwinden waren. Die 
stärkste Einwirkung bestand aber in der militärischen 
Einziehung zahlreicher, gut ausgebildeter Arbeitskräfte, 
die nur schwer und meist nur durch ungelernte Arbeiter 
zu ersetzen waren. Die Zahl der Arbeiter ist von 
August ab stark zurückgegangen, wie wir aus der Be
wegung der Vollarbeiter von 1913 auf 1914 sehen. In 
allen Eisen- und Stahlberufsgenossenschaften waren

1913 1 455 230 Vollarbeiter beschäftigt, für 1914 w aren  
es nur 1 257 876, so dass die Abnahme sich fast auf 
200 000 Vollarbeiter stellt. Mit anderen W orten: die 
Zahl der geleisteten regulären A r b e i t s s c h i c h t e n  
ist um rund 60 Millionen zurückgegangen. In W irk
lichkeit dürfte freilich die Abnahme der Beschäftigung 
erheblich geringer gewesen sein, da durch Ü berstunden 
und Doppelschichten ein Teil des Verlustes w ieder 
wettgemacht worden ist. Die Zahl der Betriebe hat 
aber 1914 zugenommen: sie betrug für 1913 48 290, für
1914 dagegen 48 608. Ziemlich stark, nämlich u m  
f a s t  300 M i l l i o n e n  M a r k ,  ist die Lohnsumme, 
die an die Arbeiter ausbezahlt wurde, zurückgegangen, 
nämlich von 2 062,10 Millionen M ark im Jahre 1913 auf 
1 765,53 Millionen im Jahre 1914. W ie sich die Zahl 
der Betriebe, die Vollarbeiter und die Lohnsumme auf 
die verschiedenen Berufsgenossenschaften des E isen- 
und Stahlgewerbes im Jahre 1914 verteilten, das zeigt 
nachstehende Ü bersicht:

Berufsgenossenschaft Betriebe Voll
arbeiter

Lohns, in 
Mill. M.

Nordöstliche Eisen- und Stahl- 8 963 142 943 178,31
Schlesische Eisen- und Stahl- 2 417 102 962 118,23
Nordwestliche Eisen- und Stahl- 6 679 164 969 247,78
Sächsisch-Tliüring. Eisen- und Stahl - 6611 162 283 200,50
H ütten- und Walzwerks- 215 194 145 334,19
Maschinenbau- uud Kleineisenind.- 8 848 243 477 347,27
Südwestdeutsche Eisen- und Stahl- 815 58 094 80,57
Süddeutsche Eisen- und Stahl- 14 060 197 451 258,67

Die g e l d l i c h e n  R e s u l t a t e  der Betriebe blei
ben natürlich für das Jahr 1914 ebenfalls hinter 1913 
zurück, wenn auch nicht in dem vielfach befürchteten 
Grade. Im Gegenteil haben die Kriegslieferungen vielen 
Betrieben sehr schöne Gewinne gebracht. Aber d ie  
Gesamtheit der Betriebe hat nichtsdestoweniger einen 
Rückgang des Gewinns zu verzeichnen. Bei 197 Ak
tiengesellschaften, für die schon die Ergebnisse für
1914 vorliegen, betrug der R e i n g e w i n n ü b e r 
s c h u s s  für das Jahr 1914 11,8 Prozent des berück
sichtigten G rundkapitals gegen 14,3 Prozent im Jahre 
1913. Das ist ein W eniger von 2,5 Prozent. Die Ab
schreibungen sind ebenfalls zurückgegangen, w ährend 
in anderen Gewerben durchschnittlich oft eine Zunahme 
der Abschreibungen zu verzeichnen ist. Die D ividende 
ging um 1,6 Prozent zurück, nämlich von 8,9 im Jahre 
1913 auf 7,3 Prozent des G rundkapitals im Jahre 1914. 
Für die A r b e i t e r  haben sich die Verhältnisse ganz 
eigenartig gestaltet. Bis zum Kriege w ar die Lage des 
Arbeitsm arktes ziemlich ungünstig. Dann trat aber in
folge der Einberufungen eine zunehmende Nachfrage 
ein, die den Arbeitsmarkt für die Arbeiter äusserst gün
stig beeinflusste. Die Bewegung des Andrangs am 
Arbeitsmarkt seit Juli zeigt diese fortschreitende Bes
serung. Auf je 100 offene Stellen kamen nämlich Ar
beitsuchende:

Ju li 1914 August September Oktober November Dezember- 
229,04 354,18 291,21 187,85 146,05 116,21

Januar 1915 Februar März A pril
113,13 117,39 112,79 121,51

A. E.
Aus der ,AVerkmeister-Zeitung“ Nr. 26 vom 25. Juni 

1915.)
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Preisausschreiben zur Verbesserung der 
Ersatzglieder für Kriegsverstümmelte.

Viele Tausende gesunder Männer büssen im jetzigen 
W eltkriege eines oder mehrere ihrer Glieder ein. Um 
möglichst vielen dieser Verstümmelten neben dem G e
nuss ihrer Invalidenrenten ihr Dasein zu erleichtern 
und einen würdigen und befriedigenden Erwerb zu er
möglichen, müssen ihre Hilfsmittel vervollkommnet, 
die jetzt gebräuchlichen Ersatzglieder ihrer Mängel en t
kleidet werden.

So hat, wenn das verstümmelte Glied, welches einen 
Ersatz tragen soll, ganz fehlt, oder nur einen kurzen 
Stumpf aufweist, das Ersatzstück einen schlechten 
Halt. Ferner sind die Prothesen, vor allem die künst
lichen Beine, oft zu schwer, so dass der Gebrauch er
m üdend w irkt; es sind deshalb die leichtesten aber 
auch zugleich haltbarsten Herstellungsstoffe zu ver
wenden. Sodann wird bei Anfertigung von Ersatzglie
dern noch immer nicht genug Rücksicht auf den Beruf 
des Verstümmelten genommen. Die künstlichen Arme 
sind vielfach zur M itarbeit unbrauchbar; die E rsatz
teile für einen Handwerker oder industriellen Arbeiter 
m üssen anders beschaffen sein als z. B. für einen G ärt
ner oder Landarbeiter. D asselbe gilt von den Beinen; 
es ist nicht gleichgültig, ob der Prothesenträger im 
Stehen oder im Sitzen zu arbeiten hat, ob er auf w ei
chem oder hartem Grunde tätig ist.

Um zur V e r v o l l k o m m n u n g  d e r  P r o t h e 
s e n t e c h n i k  anzuspornen, setzt der Unterzeichnete 
Ausschuss d r e i  P r e i s e  v o n  3000, 1500 u n d  500 
M a r k  aus, womit die drei brauchbarsten Verbesse
rungen ausgezeichnet werden sollen, die dazu beitra
gen, die Erwerbsfähigkeit des Prothesenträgers zu e r
höhen.

Insbesondere sind erwünscht:
1. Verbesserungen der künstlichen Glieder (Prothe

sen) für Arm-, Hand- und Beinamputierte.
2. Verbesserungen der künstlichen Glieder, bei wel

chem die besondere Art der Amputation, z. B. ohne 
Stumpf oder ein kurzer Stumpf, berücksichtigt ist.

3. Verbesserungen der künstlichen Glieder unter Be
rücksichtigung verschiedener Berufsarten.

4. Verbesserungen in bezug auf Erzielung eines leich
teren Gewichtes der künstlichen Glieder bei glei
cher Dauerhaftigkeit.

5. Hilfs- und Ersatzmittel, welche den Amputierten 
die Ausübung ihrer verschiedenen Berufe wieder 
ermöglichen und erleichtern, z. B. Ersatzstücke für 
U nterarm ansätze, W erkzeuge aller Art, Vorrich
tungen an Maschinen usw.

6. Ein Ersatzstück, welches den Daumen, Zeige- und 
Mittelfinger als greifendes W erkzeug ersetzt, m it
tels dessen der Amputierte einen kleinen Gegen
stand so fest zu halten vermag, dass er ihn z. B. 
mit einer Feile bearbeiten und dann wieder leicht 
auslösen kann.

7 . Bestmögliche Ersatz- und Hilfsmittel, welche den 
Amputierten die Handgriffe des täglichen Lebens 
erleichtern, z. B. Essbestecke für Einarmige, 
Schreibgeräte, W aschtischgegenstände usw.

Die Bewerber werden ersucht, ihre Vorschläge und 
Verbesserungen mit den erforderlichen Unterlagen bis 
zu m  1. O ktober d .J. an den Unterzeichneten A usschuss,

zu Händen des Herrn Bankier H. Z u c k s c h w e r d t -  
M agdeburg einzureichen.

Die Zuerkennung der Preise soll im Oktober oder 
November 1915 erfolgen. Der Ausschuss behält sich 
vor, falls im vollen Masse preiswürdige Erfindungen 
nicht eingehen sollten, die Preise zu teilen. Die Rechte 
der Erfinder auf Verwertung ihrer Erfindungen bleiben 
unberührt.

Die Arbeiten sind entweder in gut ausgeführten, klar 
erkennbaren Zeichnungen oder in sauberen Holz- oder 
Metallmodellen einzureichen. Jede Eingabe hat ein 
besonderes Kennwort zu tragen. Name und Adresse 
des Bewerbers ist in einem geschlossenen mit dem 
Kennwort versehenen Briefumschlag beizufügen.

Das Preisrichterkollegium kann nach freiem Ermes
sen und nach M assgabe der zur Verfügung stehenden 
Mittel in einzelnen Fällen einem Preisbewerber bei be
sonders hohen Herstellungskosten eines Modells einen 
Teil der Auslagen erstatten.

Eine Ausstellung der eingegangenen Arbeiten ist 
vorgesehen.

Magdeburg, im Juli 1915.
D e r  A u s s c h u s s  

f ü r  d a s  P r e i s a u s s c h r e i b e n  z u r  V e r b e s 
s e r u n g  d e r  E r s a t z g l i e d e r  f ü r  K r i e g s 

v e r s t ü m m e l t e .

Patcntausziige.
Kl. 35c . 281 873 vom 7. Januar 1913. H e b  z e u g

m i t  S c h n e c k e n g e t r i e b e .  Dipl.-Ing. Carl 
Schürmann in Düsseldorf.

Die bekannten Hebezeuge mit Schneckengetriebe, 
bei welchen die Schnecke als Hebelarm ausgebildet ist, 
an dessen Ende die Lastkette angreift, weisen den 
Nachteil auf, dass das Ausrücken der Schnecke von 
Hand bewirkt werden muss, und dass die Schnecke 
auch im belasteten Zustande durch falsche Bedienung 
ausgeschaltet werden kann, w as zur Folge hat, dass die 
Last abstürzt.

Um diese Gefahr zu beseitigen, ist bei dem neuen 
Hebezeug der Drehpunkt des Hebelarms zwischen den 
Angriffpunkt der Lastkette und den Schwerpunkt der 
Schnecke oder der Schneckenlagerung verlegt. Bei die
ser Anordnung wird die Schnecke nach Entfernen der 
Last selbsttätig ausgerückt. Ein Ausrücken der 
Schnecke im belastetem Zustande durch falsche Be
dienung ist aber ausgeschlossen und damit die Gefahr 
des Abstürzens der Last beseitigt. G.

Kl. 47 c. 282 421 vom 20. September 1913. E i n •
r i e h t  u n g  z u m  E n t k u p p e l n  r e c h t s  o d e r  
l i n k s  u m l a u f e n d e r  M a s c h i n e n .  Franz 
Bociau in Bentschin.
Die bekannten Kupplungen für rechts und links um

laufende Maschinen besitzen den Nachteil, dass durch 
das häufige Hin- und Herziehen viel Zeit verloren geht, 
bevor der Kuppelhebel genau in der Mittellage steht, so 
dass es bei einem Unglücksfall oft zu spät ist, wenn 
die Maschine endlich steht. Auch muss sich der Ar
beiter jedesmal erst überzeugen, ob die Maschine rechts 
oder links gekuppelt ist.

Diese Übelstände werden durch die neue Einrich
tung beseitigt. Die Neuerung besteht im wesentlichen
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in der Anordnung eines am Ende des Kuppelhebels 
sitzenden herz- oder dreieckförmigen Bügels, dessen 
Spitze in der Hebelverlängerung liegt und zwischen 
dessen Schenkeln das freie Ende eines am M aschinen
gestell gelagerten Zughebels derart hervorragt, dass 
durch Zug an diesem Hebel der Bügel und mit ihm der 
Kuppelhebel aus jeder der beiden Endstellungen in die 
der Entkupplung entsprechende Mittellage geschoben 
wird. G.

Kriegsbeschädigten Industriearbeitern,
welche Beschäftigung suchen, wird empfohlen, sich 
nicht zunächst an die Staatsverwaltungen (Eisenbahn, 
Post und andere Verwaltungen) zu wenden, weil bei 
diesen, wie eine Umfrage des Deutschen Industrie
schutzverbandes ergeben hat, bereits gegenwärtig aus
serordentlich zahlreiche Bewerbungen vorliegen und 
geeignete Stellen, welche zur Besetzung kommen könn
ten, verhältnism ässig w enig vorhanden  sind.

Es wird ihnen vielmehr empfohlen, sich zunächst 
an diejenigen Arbeitgeber zu wenden, bei denen sie 
früher in Stellung waren, oder sich mit dem Deutschen 
Industrieschutzverband, Sitz Dresden, in Verbindung 
zu setzen, bei dem für Kriegsinvaliden geeignete Stel
len fortlaufend angemeldet werden.

A uch  der V erlag  der „Sozial-T echnik“ ist bereit, 
derartige M eldungen entgegenzunehm en.

Kriegsbeschädigte Diplomingenieure,
die Stellung suchen, wenden sich zweckmässig an die 
„Arbeitsvermittlungsstelle für Ingenieure des Verban
des Deutscher Diplom-Ingenieure, Berlin W. 15, Mei- 
nekestrasse 4“ . Die Vermittlung erfolgt völlig kostenlos.

Auskünfte, betr. Unfallverhütung und Gewerbe
hygiene.

Auskünfte über Firmen, die bewährte Einrichtungen 
auf diesem Gebiete liefern, erteilen unentgeltlich die 
Verwaltung der Ständigen Ausstellung für Arbeiter
wohlfahrt, Charlottenburg, Frauenhoferstrasse 11/12, 
und die Leitung des Königlich Bayerischen Arbeiter
Museums in München, Pfarrstrasse 3.

Zur gefl. Beachtung für unsere 
Postbezieher.

Beim A usbleiben  oder bei versp äte
ter Lieferung eines H eftes w ende m an sich stets 
an den B riefträger oder die zuständige 
Postanstalt. E rst w enn N achlieferung oder A uf
k lärung  nicht in angem essener F rist erfolgt, schreibe 
m an unter A ngabe der bereits un ternom m enen 
Schritte an den

Verlag der „Sozial-Technik“
A. S e y d e l  

Berlin SW . 11, K öniggrätzerstrasse 31.

Technische Literatur
aus dem Unterzeichneten Verlage au f welche 

hiermit erneut empfehlend hingewiesen wird.
I .  L i s t e .

Barkow, K., Ausgewählte K apitel aus der Maschinenmechanik 
und technischen W ärmelehre. 160 S. 8° mit 77 in den Text 
gedruckten Figuren u. einigen Tabellen. 1913. geh. M. 3.—,

geb. M. 3.75.
Boesner, Fr. A., Aus Theorie und Praxis des Kiementriebes 

unter besonderer Berücksichtigung der „R i e m e n t r i e b e  
ß o e s n e  r “, D. R. P. Ein Handbuch zum Gebrauch beim 
Entwerfen von Treibriemenanlagen. 75 S. Lex. 8° mit 17 
Figuren im Text und 5 Tafeln und einer Berechnungstabelle. 
1914. Steif geh. M. 5 . - .

B reslauer, Ed., Die Herstellung von Gusstahl in Masse-Formen. 
88 S. 8°. Mit 15 Textfiguren. 1892. Ermässigt. Preis geh^ 
(statt M. 2,—) für M. 1,—, geb. (statt M. 2,50) für M. 1,25.
I n h a l t :  D er M artin - Siem ens - Ofen. D er G aserzeuger oder Generator. 
G eneratorbetrieb. Heizkammern. Schmelzofen. Schm elzofenbetrieb. D ie 
Formerei. D as A usglühen der Gusstticke. K alkulation. Anhang. Register.

Büchner, G., ßezepte für die W erkstätten-Praxis. Eine reich
haltige Sammlung rationeller Vorschriften für alle in den 
W erkstätten der Metallindustrie vorkommenden Arbeiten. 
114 S. kl. 8°. 1892. Ermäss. Preis geh. (statt M. 1,50)

nur 1.—, geb. (statt M. 2.—) nur M. 1.35.
Der Fahrstuhlführer. Beschreibung der wichtigsten Teile 

einer Aufzugsanlage nebst Betriebs- und Bedienungsanleitung. 
Gemeinschaftlich bearbeitet von den polizeilichen Sachver
ständigen G en  e r l ic h ,  31 a r t e n  s, R i e t h d o r f f u n d W e n t z e l ,  
Ingenieure des Dampfkessel - Revisions - Vereins „Berlin“. 
2. Auflage. 60 S. kl. 8°. Mit 2 Tafeln (Zeichnungen) und 
dem Text der Polizeiverordnung über Einrichtung und Be
trieb von Aufzügen (Fahrstühlen). 1912. geb. M. 1.—.

Grabowsky, W., Elementare Berechnung der Dampfmaschinen. 
Dargestellt am Beispiel einer Heissdampf-Tandem-Maschine. 
118 S. 8° mit 62 Figuren im Text und auf zwei Tafeln, vielen 
Tabellen und einem Anhang: Erklärungen, 1912.

Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—.
Gfrabowsky, W., D er Dampfverbrauch von Maschinen mit Gegen

druck und mit Zwischendampfentnahme. 45 S. gr. 8° mit 
24 Fig. und Tabellen im Text. 1914. geh. M. 1.80,

steif kart. M. 2.—.
H inlz, L., Handbuch der Aufzugstechnik. Eine Zusammen

stellung der gebräuchlichsten Systeme und Konstruktionen 
der Personen- und Lastenaufzüge und ihrer Sicherheitsvor
richtungen. 184 S. in Lex. 8° mit 195 Textfiguren und Schalt
tafeln. 1908. Ermässigter Preis bis auf Widerruf.

Geh. (M. 6.—) 5.—, geb. (M. 7__ ) 6.— .
G rim shaw , R., Die Herstellung von Gewindesehneidbacken. 

Nach dem Amerikanischen von E. ß ,  M. Markham und mit 
Erweiterungen deutsch bearbeitet. Mit einem Anhang über 
das Erwärmen, H ärten und Nachlassen von Stahl. 66 S. 
8° mit 48 in den Text gedruckten Abbildungen. 1908. E r 
mäss. Preis geheftet (statt M. 2.—) nur M. 1.—.

Mayer, K., Beiträge zur Theorie der Kolbenpumpen. Eine Samm
lung verschiedener in der Zeitschrift „Die Fördertechnik“ 
1910 und 1911 und in der „Zeitschrift des Österreichischen 
Ingenieur- und Architekten-Vereins“ 1911 veröffentlichten 
Abhandlungen über die für grosse Druckwasserbetriebe haupt
sächlich in Betracht kommenden Drillings- und Zwillings
pumpen. 3 Teile, zusammen 70 S. Lex. 8° mit vielen 
Tabellen, Formeln und Textfiguren. 1911. Geh. M. 3.75,

in einen Band geb. M. 4.—.
Moral, F., Die Taxation maschineller Anlagen. 2. um einen A n

hang vermehrte Ausgabe. 1911. Preis geb. M. 5__
Die e r s t e  A u s g a b e ,  74 S. umfassend, erschien 1909. Preis 
geh. M. 3.50, geb. M. 4.—. d e r  A n h a n g ,  32 S. umfassend, 
erschien 1911. Preis geh. M. 1___

Die vorgenannten Werke können sowohl direkt von 
der Unterzeichneten Verlagshandlung, wie auch durch 
jede andere Buchhandlung bezogen werden.
Polytechnische Buchhandlung A. Seydel in Berlin SW. 11

K ö n i g 'r ä t z e r  S tr a s s e  31, zw isch en  dem  A n h a lte r  und P o ts d a m e r  B a h n h o f .

Für die S chriftle itung  veran tw ortlich ; V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
Druck der ßuchdruckere: Koitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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X IV . Jahrgang 15. A ugust 1915 16. Heft

Aus dem Jahresbericht der technischen Aufsichtsbeamten der Berufs
genossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik für das Jahr 1914.*)

Für die in zehn Sektionen eingeteilte Berufsgenossen
schaft waren im Berichtsjahre vier technische Aufsichts
beam te tätig. Die Zahl der in das Betriebsverzeichnis 
eingetragenen Betriebe betrug am Schluss des Jahres 
9026 (8726)**) mit 309 434 (368 299) versicherten Per
sonen. Die Abnahme in der Zahl der Versicherten 
wird durch Betriebseinstellungen infolge des Krieges, 
sowie durch Eingehen einer grösseren und Überweisung 
einer anderen Nähmaschinenfabrik an die zuständige 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft erklärt; letz
tere Fabrik beschäftigt sich nur ausschliesslich mit 
Fahrrad- und Kraftwagenbau.

Entsprechend der Verminderung der Zahl der Ver
sicherten zeigten die anrechnungsfähigen Löhne gleich
falls eine Abnahme, jedoch stellte sich der anrechnungs
fähige Durchschnittsverdienst eines Versicherten auf 
1504,28 M. gegen 1459,16 M. im Vorjahre, w as haupt
sächlich durch die während des Krieges eingetretene 
Steigerung der Löhne für gelernte Arbeiter, an denen 
Mangel eintrat, zu erklären ist.

Besonderes Interesse bietet eine Aufstellung über 
das Verhältnis der männlichen und weiblichen A rbeits
kräfte, welches in den einzelnen Sektionen natürlich 
sehr verschieden ist; ohne hierauf näher einzugehen, 
sei nur erwähnt, dass die Zahl der männlichen Arbeiter, 
welche mehr als den ortsüblichen Tagelohn verdien
ten, 68 % . die der weiblichen Arbeiter, die ebenfalls 
mehr als den Ortslohn erwarben, 9 °/„ und die Zahl 
der männlichen und weiblichen Arbeiter mit geringerem 
Verdienst 23 °/0 der G esam tarbeiterzahl betrug.

Die Betriebsbesichtigungen zwecks Durchführung 
der Unfallverhütungsvorschriften wurden zwar mit Aus
bruch des Krieges eingestellt, jedoch bald nachher 
w ieder aufgenommen, besonders weil viele Betriebe

*) Der Genossenschaftsversamm lung der Berufs
genossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik 
im Juni d. J. in Karlsruhe ist der Entwurf des Jahres
berichtes über die Tätigkeit der technischen Aufsichts- 
beainten vorgelegt und seine Verteilung an die M it
glieder der Gesellschaft genehmigt worden. Aus dem 
Entwurf bringen wir nachstehend einige Mitteilungen, 
an denen auch die Leser der Sozial-Technik Interesse 
finden werden.

**) Die in Klammer gestellten Zahlen beziehen sich 
auf das Jahr 1913.

ihre Fabrikation zwecks Herstellung von M ilitärbedarfs
artikeln änderten, so dass, um den Gefahrentarif rein zu 
erhalten, vielfach Neuveranlagungen der Betriebe no t
wendig wurden.

Von b e a c h t e n s w e r t e n  S c h u t z - V o r 
r i c h t u n g e n  u n d  M a s s n a h m e n  werden u.a. 
folgende im Bericht aufgeführt:

L u k e n s c h u t z .  Fig. 164 zeigt eine Hänge
schutzstange an Ladeluken. Die Schutzstange legt sich

Fig. 164. Schutzstange an Ladeluken.

an den inneren Rahmen der Lukenöffnung und wird 
während des Einbringens der Last mit dieser zurück
gezogen. Sobald die Last die Luke passiert hat, fällt 
die Stange in ihre Schutzstellung wieder zurück. Die 
Anbringung dieses Schutzmittels ist ausserordentlich 
einfach und billig.

Für den D a m p f k e s s e l b e t r i e b  mit Spei
sung mit Niederschiagswasser ist bekanntlich eine 
sorgfältige Entölung und eine Kontrolle, ob diese auch 
erfolgt ist, dringend notwendig. Um diese zu ermög
lichen, bringt Ingenieur H ü l s m e y e r ,  D i i s s e l -  
d o r f - G r a f e n b e r g ,  im Abflussrohr des gereinig
ten Dampfes an passender Stelle eine Glühlampe an, 
die durch eine Schauöffnung beobachtet werden kann. 
Sobald der Dampf noch Spuren von ö l  enthält, er
scheint die leuchtende Lampe trübe, während sie sonst 
klar ist.

Der Bericht weist ferner auf die Notwendigkeit der 
mechanischen B e s e i t i g u n g  der A s c h e n r ü c k 
s t ä n d e  von Kesselfeuerungen hin. Derartige pneu
m atische Einrichtungen werden neuerdings von der 
M a s c h i n e n f a b r i k  - A k t i e n g e s e l l s c h a f t  
v o r  m.  F. A. H a r t m a n n  & C o . ,  O f f e n b a c h
a. M., ausgeführt.
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Über S t a h l b a n d b e t r i e b e ,  welche wegen 
der jetzt herrschenden Lederknappheit eine ausgedehn
tere Verwendung finden dürften, bemerkt der Bericht, 
dass die betreffende W ellenleitung sorgfältig montiert 
und die Bahnen der Stahlbänder eingefriedigt werden 
müssen.

An H o r i z o n t a l b o h r w e r k e n  geben die 
stehenden, mit Keilnut auf der ganzen Länge versehe
nen Antriebswellen Veranlassung zu Unfällen. Diese 
W ellen können durch eine teleskopartige Schutzhülse 
gesichert werden.

Um Fingerverletzungen an R o l l s c h e r e n  durch 
Hineingeraten in die M esserscheiben zu verhüten, w er
den letztere mit einer Schutzhaube nach Fig. 165 iiber-

Fig. 165. Schutzhaube an einer Rollschere.

deckt, die soweit auf den Tisch herabreicht, dass nur 
das zu schneidende Blech bequem durchgeführt werden 
kann. •

Die M etallschraubenfabrik von M e n z e l  & C o . ,  
G.  m.  b.  H. ,  N e u k ö l l n ,  hat an ihren S c h r a u 
b e  n s c h 1 i t z in a s c h i n e n die in Fig. 166 gezeigte

Fig. 166. Schutzvorrichtung an einer Schraubenschlitz
maschine.

Schutzvorrichtung angebracht. Vor der kleinen, die 
Nut im Schraubenkopf herstellenden Kreissäge b ist 
eine mit passendem  Ausschnitt versehene Blattfeder f 
angebracht. Die zu schlitzende Schraube wird in den 
Handhebel h eingesetzt und mit diesem gegen die Säge 
gedrückt. Beim Zurückziehen und Umlegen des Hebels 
w ird die Schraube bei a herausgestossen.

An G u m m i s t r e i c h m a s c h i n e n  treten an 
heissen trockenen Sommertagen erhebliche Mengen s ta 

tischer Elektrizität auf, die sich durch die Reibung des 
Gummistoffes an den W alzen bilden. W enn diese s ta ti
sche Elektrizität nicht im Entstehen dauernd abgeleitet 
wird, kann sie zu elektrischen Funken Anlass geben, w el
che die Benzindämpfe zur Entzündung bringen, bzw. zu 
Explosionen führen. Deshalb werden in der Nähe der 
W alzen dem gummierten Stoff metallene Spitzen gegen
übergestellt, die elektrisch leitend mit der Erde ver
bunden sind, um die entstehende statische Elektrizität 
zur Erde abzuleiten. Diese Spitzen verlieren ihre 
saugende W irkung, wenn sie durch Gummiteile und 
Fasern verschmutzt werden. Deshalb werden neuer
dings diese Erdleitungsspitzen dadurch ersetzt, dass 
man an ihrer Stelle ein Dampfrohr anbringt, aus des
sen feinen Düsen W asserdam pf gegen die Stoffbahn 
ausström t. Der W asserdam pf ist elektrisch gut leitend 
und die entstehende statische Elektrizität w ird durch 
den W asserdam pf und das Dampfrohr zur Erde ab 
geleitet. Der D am pfaustritt braucht nur an h e i s s e n  
t r o c k e n e n  Tagen in Betrieb gesetzt zu werden, da 
nur an solchen Tagen statische Elektrizität von gefähr
licher Spannung auftritt. Bedenken kann nur der Um
stand erregen, dass es übersehen wird, an solchen 
trockenen Tagen rechtzeitig den Dam pfaustritt anzu
stellen. Es muss deshalb dafür gesorgt werden, dass 
von dem zuständigen Meister täglich Barom eterstand, 
Tem peratur und W assergehalt der Luft untersucht und 
in ein Tagebuch eingetragen werden, in dem auch die 
Vorschrift der Betriebsleitung verzeichnet ist, unter 
welchen Verhältnissen die Dampfzufuhr angestellt w er
den muss.

Eine neue Ausführung von R e i t s t o c k s p i t z e n  
für D r e h -  und D r ü c k b ä n k e  der D e u t s c h e n  
W a f f e n -  u n d  M u n i t i o n s f a b r i k e n ,  B e r 
l i n ,  zeigt Fig. 167. Diese Spitzen laufen in Kugel-

Fig. 167. Reitstockspitzen mit Kugellagerung.

lagern, wodurch der Reibungswiderstand erheblich ver
mindert wird. Die Kugellager sind staub- und öldicht 
abgeschlossen, müssen aber mit einem säurefreien, 
konsistenten Fett geschmiert werden. Der Fettver
brauch ist ausserordentlich gering.

Beim Schneiden kleiner schmaler Stücke mit der 
K r e i s s ä g e  sollen entsprechend schmale Stäbe zum 
Vorschieben des Holzes benutzt werden. An Stelle 
derselben werden zweckmässig Zufuhrladen benutzt. 
D ieses W erkzeug, Fig. 168, besteht aus hartem Holz, 
hat einen Handgriff und am hinteren Ende eine Q uer
leiste, die gegen das zu schneidende Holz gedrückt 
wird. Die Lade hat einen oben und an der dem A r
beiter zugedachten Seite geschlossenen Ausschnitt für 
das Sägeblatt, so dass die Hand des Arbeiters mit der 
Säge nicht in Berührung kommen kann.



16. H eft S O Z I A L - T E C H N I K 171

Über e l e k t r i s c h e  B e t r i e b s e i n r i c h 
t u n g e n  bemerkt der Bericht zunächst, dass die vom 
Verbände Deutscher Elektrotechniker in seiner Jahres
versammlung zu M agdeburg aufgestellten Sicherheits
vorschriften für Errichtung und Betrieb elektrischer

Starkstrom anlagen mit dem 1. Juli 1915 in Giltigkeit 
treten. Da diese Vorschriften für die Berufsgenossen
schaft der Feinmechanik und Elektrotechnik gleichfalls 
m assgebend sind und mit demselben Zeitpunkt in 
Kraft treten, so werden im vorliegenden Berichte die 
wesentlichsten Änderungen erwähnt.*) Es m uss hier 
auf diesen Bericht selbst verwiesen werden.

Auch die N o r m a l i e n  für M a s c h i n e n ,  A p 
p a r a t e ,  L e i t u n g e n  usw. sind vom Verbände 
D eutscher Elektrotechniker grösstenteils neu bearbeitet 
worden. Besonders wichtig sind die Normalien über 
i s o l i e r t e  L e i t u n g e n  usw. und zwar sowohl für 
fest verlegte, als auch für ortsbewegliche Leitungen 
zum Anschluss transportabler Strom verbraucher. H ier
nach dürfen in W erkstätten und Fabrikbetrieben für die 
ortsbeweglichen Anschlussleitungen nicht mehr die ge
wöhnlichen Leitungsschnüre verwendet werden, wie sie 
in W ohn- und Geschäftsräumen üblich sind, sondern 
sie müssen mit einer w iderstandsfähigen Umhüllung 
versehen sein.

Da sich nach Ausbruch des Krieges ein Mangel 
an gewissen in der Elektrotechnik gebrauchten Roh
materialien bem erkbar machte, s'o m usste der Verband 
Deutscher Elektrotechniker neue Bestimmungen treffen 
und zwar zunächst für die Verwendung von Eisen bezw. 
Zink als Ersatz für Kupfer und Aluminium, sodann auch 
für Eisenm anteldrähte mit Papierisolation, sowie für 
Zinkleitungen mit Isolierhülle aus regeneriertem Gummi. 
Diese Vorschriften werden nach Friedensschluss all
mählich w ieder ausser Kraft gesetzt werden.

Nachdem die vom Verbände Deutscher Elektro
techniker aufgestellten und seit 1. Juli 1914 in Kraft ge
tretenen „ L e i t s ä t z e  f ü r  S c h u t z e r d u n g “ zu 
einigen M einungsverschiedenheiten bei Betriebsinhabern 
geführt haben, wird im Bericht der technischen Auf
sichtsbeam ten die grundlegende Bestimmung dieser 
Leitsätze wie folgt angeführt:

„Zu erden sind alle Metallteile, die den betriebs- 
m ässig spannungführenden Teilen am nächsten lie
gen, oder mit ihnen in Berührung kommen können, 
also die nicht stromführenden Metallteile von M a
schinen, Transform atoren, Apparaten, und die Ge
häuse von Messgeräten, sofern sie nicht isoliert mon
tiert und durch besondere M assregeln gegen zufäl
lige Berührung geschützt sind; ferner die N ieder

*) Es darf hier bemerkt werden, dass der O ber
ingenieur der Berufsgenossenschaft, Herr Seidel, M it
glied der Sicherheitskommission des Verbandes ist.

spanungswicklungen aller Strom- und Spannungs
wandler, weiter die Gerüste von Schaltanlagen, sowie 
zugängliche Kabelarmaturteile, Flanschen von Durch
führungen, Isolatorenträger usw .“

Hiernach ergibt sich, dass zu allernächst die G e
häuse von Ölschaltern, Transform atoren usw. unm ittel
bar an die Erdschutzleitungen anzuschliessen sind. 
E ine  E rd u n g  nur über die G erüste der Schaltanlagen 
hinweg ist nicht ausreichend. Es w ird in den Leit
sätzen des Verbandes betont, dass H intereinander
schaltung der zu erdenden Teile unzulässig ist. Die 
Einzelleitungen sind parallel an eine oder mehrere 
parallel geschaltete Hauptleitungen anzuschliessen. 
Es wird dann noch vorgeschrieben:

„Die Erdleitungen sind möglichst sichtbar und 
geschützt gegen mechanische und chemische Zer
störung zu verlegen. Ihre Anschlusstellen sollen der 
Kontrolle zugänglich sein.“ •

Hiernach ist das Einbetten der Erdleitungen in Fuss- 
böden, Decken oder W ände verboten.

Im Bericht der technischen Aufsichtsbeamten wird 
noch darauf hingewiesen, dass zur Ausführung elek
trischer Installationsarbeiten nur sachverständige Mon
teure, zur Ausführung untergeordneter Arbeiten Hilfs
monteure und ungelernte Arbeiter nur zu H and
reichungen und Hilfeleistungen verwendet werden sol
len.

E l e k t r i s c h e  M a s c h i n e n ,  T r a n s f o r 
m a t o r e n .

Di e A l l g e m e i n e  E l e k t r i z i t ä t s - G e 
s e l l s c h a f t  liefert M o t o r s c h u t z v o r r i c h 
t u n g e n ,  die sich besonders bei D r e h s t r o m 
m o t o r e n  mit Kurzschlussanker bewähren, deren An
laufstrom stärke das drei- bis vierfache, bei ungünstigen 
Verhältnissen auch noch mehr, des Dauerstrom s beträgt. 
Die M otorschutzvorrichtung stellt einen selbsttätig 
wirkenden U nterbrecher dar, der die vorübergehende 
hohe Anlaufstromstärke aushält, aber bei einer dem 
Motor gefährlich werdenden D auerüberlastung ab 
schmilzt und den Strom unterbricht. Diese Schutzvor
richtung kann wie eine gewöhnliche Schmelzsicherung 
behandelt und mit der Hauptsicherung in Reihe ge
schaltet werden.

Für solche Fälle, in denen bei Anwendung von 
Gleichstrom das Stillsetzen von Arbeitsmaschinen häu
fig vorkommt und der Auslauf oder Rücklauf auf die 
kürzeste Zeit beschränkt werden soll, empfiehlt der 
Bericht die Ö l s e l b s t a n l a s s e r  der Firma F. 
K ö t t n e r  in K ö 1 n - B a y e n t a 1 mit stufenweiser 
Bremsung. Dieselben bestehen aus Netzschalter, 
Steuermagnet und Kontrollerwalze mit Anlass- und 
Bremswiderstand. Die Anlasszeit ist einstellbar und 
wird durch Öldämpfung reguliert. Die mit dem An
lassapparat verbundene Bremseinrichtung wird an Ort 
und Stelle auf das gewünschte Mass eingestellt. Da 
die Bremskraft sich nur allmählich steigert, ist eine 
unzulässig hohe M aterialbeanspruchung ausgeschlossen. 
Diese Apparate können auch zum sofortigen Stillsetzen 
von Transm issionen im Falle eines Unglücks benutzt 
werden, wobei die Einrichtung zu treffen ist, dass die 
Ausschaltung von beliebigen Stellen durch Brem sdruck
knöpfe erfolgen kann.

Nach Vorgang der S i e m e n s - S c h u c k e r t -  
W e r k e  werden an T r a n s f o r m a t o r e n  mi t  ö  1 -
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f ü 11 u n g jetzt vielfach Ausgleichgefässe ausserhalb 
des eigentlichen Transform atorgehäuses angebracht. 
Die durch Tem peraturänderung bedingte Ausdehnung 
und Zusammenziehung des Öls findet im Ausgleich- 
gefäss statt, während das ö l  im eigentlichen T ransfor
m ationsgehäuse vor Zutritt von Luft und Feuchtigkeit 
abgeschlossen und dadurch vor Verschlechterung seines 
Isolationsvermögens bewahrt bleibt.

Der Bericht gibt noch einige Bemerkungen über die 
Regulierung der Spannung in ausgedehnten Leitungs
netzen grösser Überlandwerke, worauf hier verwiesen 
sein möge.

Bei den für Verbrauchsstellen kleineren Umfangs 
häufig verwendeten M a s t t r a n s f o r m a t o r e n  sind 
nicht selten, besonders bei schlechtem W etter, Unfälle 
vorgekommen, besonders weil über den Transform a
toren gewöhnlich noch die Sicherungen und Ausschalter 
angebracht sind, so dass der Bedienende über die 
H ochspannung führenden Teile hinwegreichen muss. 
Aus diesem Grunde wird jetzt verlangt, dass die M ast
schalter an besonderen Masten vor der Transform a
torstation aufgestellt werden, so dass diese nach Be
dienung der Trennschalter vollkommen strom los ge
macht werden können. Diese Anordnung sollte bei 
allen Anlagen möglichst durchgeführt werden. Es wird 
hierbei auf die e i s e r n e n  T  r a n s f o r m a t o r s t a -  
t i o n e rt z. B.  von der M a r t i n  B a r t e l s  E l e k 
t r i z i t ä t s g e s e l l s c h a f t  m.  b.  H.  in L a n g e n - 
b ü r g  (Reuss) hingewiesen, die eine erhöhte Sicherheit 
b ieten und mit einer zwangläufigen Verriegelung des 
Hochspannungsraumes versehen werden können, so 
dass letzterer in spannungsfreiem Zustande geöffnet 
und bestiegen werden kann.

Hinsichtlich der Behandlung von A k k u m u l a 
t o r e n  bemerkt der Bericht, dass es notwendig ist, 
das spezifische Gewicht der Säure der einzelnen Zellen 
regelmässig zu prüfen und empfiehlt hierfür den 
S ä u r e m e s s e r  von F. E. K r e t z s c h m a r ,  B e r  - 
1 i n.

Zum Entfernen und Einsetzen von H o c h s p a n 
n u n g s s i c h e r u n g e n  liefert die A l l g e m e i n e  
E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t  die in Fig. 169

Fig. 169. Sicherungszange für Hochspannungsleitungen.

dargestellte S i c h e r u n g s z a n g e .  Sie besteht aus 
einer hohlen Porzellanstange mit eisernem Griff, an 
deren Kopf klauenförmig ausgebildete Schenkel sitzen. 
W ird der Griff um 90° gedreht, so legen sich die 
Klauen um die Sicherungspatronen, und durch w eite
res Drehen des Griffes werden die Klemmbacken gegen 
den Porzellankörper der Patronen gedrückt, so dass 
dieser fest umfasst wird. Diese Zangen sind brauch
bar für Sicherungspatronen von 20 bis 50 mm Durch
messer und für Spannungen bis zu 70 000 V.

Nach den neuen Sicherheitsvorschriften des Ver
bandes Deutscher Elektrotechniker müssen die Hoch
spanung führenden Teile, welche niedriger als 2,5 m

liegen, gegen zufällige Berührung geschützt sein, w as 
mit Hilfe von Schutzstangen, Glas- oder Glimmerplat
ten usw. geschehen kann. Sind in die Leitungen T renn
schalter eingebaut, die ausgeschaltet werden müssen, 
so sind die betreffenden Schutzabdeckungen zum Auf
klappen einzurichten, doch dürfen diese die Bedie
nung der Trennschalter nicht erschweren. Können, wie 
in älteren Anlagen, diese Schutzmittel nicht angebracht 
werden, so sind Anordnungen zu treffen, dass der be
treffende Raum nicht unter Spannung betreten werden 
kann. •

Für feuchte oder durchtränkte Räume werden die 
sogenannten S t a l l -  o d e r  K e l l e r s c h a l t e r  
, ,D u r o“ von S t o t z & C o . , G.  m.  b.  H.  in M a n n -  
h e i m empfohlen. Sie werden durch eine lange Schalt
stange mit H andrad bedient, so dass das Bedienungs
personal nicht genötigt ist, in die Nähe der spannung
führenden Leitung zu kommen.

Die B e r g m a n n  E l e k t r i z i t ä t s w e r k e  in 
B e r l i n  bauen D r e h  S c h a l t e r  m i t  ö  1 f ü 11 u n g 
für kleinere Leistungen, deren Anwendung in explo
sionsgefährlichen Räumen zulässig ist. Es muss aber 
für rechtzeitige Erneuerung des Öls gesorgt werden.

Beim A u f r i c h t e n  v o n  H o l z m a s t e n  für 
Freileitungen werden häufig nur einfache Holzstangen 
mit eiserner Spitze am oberen Ende verwendet, die 
leicht abrutschen, so dass der M ast w ieder zurückfällt, 
wodurch vielfach Unfälle herbeigeführt werden. Die in

Fig. 170. Gabel für Folgestangen zum Aufrichten 
von Holzmasten.

Fig. 170 gezeigte M astgabel von der Firma H o m m e l ,
G.  in. b.  H. ,  B e r l i n ,  ist geeignet, diese Unfälle zu 
verhüten, weil der Mast an den scharfen Zähnen des 
Bügels und dem mittleren Dorne genügend Halt findet.

Nach den Vorschriften des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker muss bei A r b e i t e n  a n  H o c h 
s p a n n u n g s l e i t u n g e n  zwischen Arbeits- und 
Trennstelle eine Erdung und Kurzschliessung vorgenom
men werden, nachdem der Bauleitende sich davon über
zeugt hat,j dass dies ohne Gefahr geschehen kann. 
Die Maschinenfabrik für Elektrotechnik A r t h u r  
V o n  d r a n ,  H a l l e  a. S., liefert die in Fig. 171 
gezeigte K u r z s c h l i e s s u n g s v o r r i c h t u n g ,  
mit welcher Erdung und Kurzscliliessung einwandfrei 
hergestellt werden können. Dieselbe besteht aus einem 
Hanfseil und einer 4 ni langen vernickelten Aluminium
kette, an die sich eine sehr biegsame, isolierte Hoch
spannungslitze anschliesst. Letztere wird mit einem 
Erdungsstab verschraubt, mit dem vor dem Kurz- 
schliessen eine gute Erdverbindung hergestellt wird. 
Dieser Stab besteht aus zwei Teilen von verzinktem 
Eisen- oder Aluminiumrohr von zusammen 1,20m Länge; 
der untere zugespitzte Teil ist mit einem Quergriff
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zum Einsenken in die Erde versehen, während der 
Oberteil mit dem Erdungsring auf den Unterteil auf
geschraubt wird. An diesen Ring wird die mit der 
Aluminiumkette verbundene isolierte H ochspannungs
litze angeschlossen, und nachdem die Erdung herge-

Fig. 171. Erdungs- und Kurzschliessungsvorrichtung 
von Arthur Yondran, Halle a. S.

stellt ist, das Hanfseil Uber die kurzzuschliessende 
Hochspannungsleitung geworfen und soweit über diese 
gezogen, bis die drei oder vier Leitungsdrähte von der 
Kette berührt und dadurch kurzgeschlossen werden.

Im Bericht ist noch eine, demselben Zwecke die
nende, von der R u h r t a l s p e r r e n  G. m. b. H. be
nutzte Vorrichtung erwähnt.

Aus den s t a t i s t i s c h e n  A n g a b e n  des Be
richtes sind folgende mitgeteilt:

Die Zahl der im Berichtsjahr gemeldeten Unfälle 
betrug 16 363 gegen 18 321 im Vorjahre, d. h. 10,7 %  
weniger. Es wurden 1723 (1881) erstmalig entschädigt 
(8,4 %  weniger), von denen 151 (161) den Tod zur Folge 
hatten. Auf 1000 Versicherte kommen 52,9 (57,9) ge
meldete und 5,6 (5,1) erstmalig entschädigte Unfälle.

Von den erstmalig entschädigten Unfällen ereigneten 
sich an maschinellen Einrichtungen 540 (608), bei 
T ransportarbeiten 171 (196), durch elektrischen Strom 
151 (169), bei anderen Tätigkeiten 861 (908).

Von den 151 durch elektrischen Strom verursachten 
Unfällen entfallen auf Gleichstrom 7 (12), auf W echsel
strom mit M inderspannung 34 (19), auf W echselstrom 
mit Hochspannung 101 (127), unbestimmt 7 (11).

Von diesen 151 Unfällen ereigneten sich bei Arbei
ten an Dynamos und Elektromotoren 1 (7), an T rans
formatoren 11 (18), Schaltanlagen und Apparate 70 
(77), Freileitungen 59 (52), isolierten Leitungen 5 (6), 
an anderen Teilen 5 (9).

Es hatten 76 (94) den Tod, 6 (5) dauernd völlige, 
58 (59) dauernd teilweise und 11 (11) vorübergehende 
Erwerbsunfähigkeit zur Folge.

Anschliessend hieran werden Fälle mitgeteilt, in 
welchen 3 Betriebsingenieure, 2 M onteure und 2 M a
schinenmeister wegen fahrlässiger Körperverletzung 
oder Tötung zu Geld- bezw. Gefängnisstrafe verurteilt 
wurden. Die sämtlichen Straffälle ereigneten sich in 
elektrischen Betrieben.

Von den im Bericht besprochenen bemerkenswerten 
M assen- und Einzelunfällen seien hier nur die folgen
den erw ähnt:

Als am 8. Oktober 1914 der feindliche Fliegerangriff 
auf die Luftschifferhalle in Düsseldorf erfolgte, waren 
fünf M onteure an dem Dache derselben mit Installa
tionsarbeiten für die elektrische Beleuchtung beschäf
tigt, von denen vier bei dem Rettungsversuch schwere 
Brandwunden erlitten.

Bei dem Untergang S. M. S. ,.Ariadne“ in dem 
Seegefecht auf der Höhe von Helgoland am 28. August
1914 kamen zwei M onteure zu Schaden, die mit In
standhaltung und Ausbesserung der elektrischen Ein
richtungen des Kreuzers auf demselben beschäftigt w a
ren und zwar wurde der eine getötet, der andere durch 
mehrere Granatsplitter verletzt.

Schliesslich wird auf das von der A l l g e m e i n e n  
E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t  in B e r l i n  
eingerichtete H y g i e n e m u s e u m  aufmerksam ge
macht, welches drei Gruppen, nämlich 1. Schutz vor 
Unfällen, 2. Gewerbehygiene und 3. Allgemeine Hy
giene umfasst.

Die erste Gruppe zeigt Maschinen mit bewährten 
Schutzvorrichtungen, Transporteinrichtungen, Hebe
zeuge, einschliesslich der unfallsicheren Befestigung 
und Beförderung von Lasten. — ln der zweiten Gruppe 
wrerden Schutzmassnahmen vorgeführt, die Gesund
heitsschädigung durch Einwirkung von Staub, Gasen, 
Giften, schädlichen Tem peraturen usw. verhüten sol
len, auch Augen- und Ohrenschutzmittel werden ge
zeigt. — Die dritte Gruppe ist der Belehrung über den 
Bau des menschlichen Körpers und seiner Organe, über 
die häufigsten Volkskrankheiten (Tuberkulose, Alkoho- 
Iismus usw.), der Kriegerpflege, sowie der Darstellung 
des W ertes der verschiedenen Ernährungsmittel gew id
met.

UJirtfd>aft!ld>e Mitteilungen.
Bestandm eldung und Verwertung von Kupfer 

in Fertigfabrikaten.

N achstehende V erfügung w ird hierm it zur allge
m einen K enntn is gebracht m it dem  B em erken, dass 
jed e  Ü bertre tung  —  w orunter auch verspätete  oder 
unvollständige M eldung fällt — sowie jedes A nreizen

zur Ü bertre tung  der erlassenen Vorschrift, sow eit nicht 
nach den allgem einen S trafgesetzen höhere  Strafen 
verw irkt sind, nach § 9 Ziffer b*) des G esetzes über 
den B elagerungszustand vom  4. Juni 1851 oder

*) W er in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder 
Distrikte ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder 
während desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent
lichen Sicherheit erlassenes V e r b o t  Ü b e r t r i t t  oder zu 
solcher Ü bertretung auffordert oder anreizt, soll, wenn die be
stehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit 
G e f ä n g n i s  b i s  z u  e i n e m  J a h r e  bestraft werden.
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A rtikel 4 Ziffer 2**) des B ayerischen Gesetzes über 
den K riegszustand vom  5. N ovem ber 1912 oder nach 
§ 5***) der B ekanntm achung über V orratserhebungen  
vom  2. F eb ruar 1915 bestraft wird.

§ 1. I n k r a f t t r e t e n  d e r  V e r f ü g u n g .

a) D ie V erfügung tritt am 20. Juli 1915, nachts 
12 U hr, in Kraft. F ü r die B estandsaufnahm e 
säm tlicher M eldepflichtigen ist der am 27. Juli 
1915 nachts 12 U hr vorhandene Bestand m ass
gebend.

b) F ü r die in § 3 Abs. d bezeichneten G egen
stände tre ten  die B estim m ungen der V erfügung 
erst m it E m pfang  oder E in lagerung  der W aren  
in Kraft.

c) D er V erfügung unterliegen auch die sonstigen 
nach dem  27. Juli 1915 bei den durch § 3 be
troffenen Personen, G esellschaften usw. hinzu
kom m enden Bestände, d. h. sie unterliegen den 
Bestim m ungen, betreffend die V erw ertung  von 
K upfer aus Fertigfabrikaten  (§ 5 ); sie sind auch 
in die zu m eldenden B estände (§ 2) einzurechnen.

d) Falls die in § 4 aufgeführte M indestm enge am 
27. Juli 1915 nicht erre ich t ist, treten die Be
stim m ungen über die V erw ertung von  K upfer 
aus Fertigfabrikaten  (§ 5) für die gesam ten Be
stände an  dem  Tage in K raft, an w elchem  diese 
M indestm enge überschritten  wird.

e) V erringern  sich die B estände eines von der V er
fügung Betroffenen nachträglich unter die an 
gegebene M indestm enge, so behalten  die B e
stim m ungen über die V erw ertung  von K upfer 
aus Fertigfabriken (§ 5) tro tzdem  ihre Gültigkeit.

§ 2 .  V o n  d e r  V e r f ü g u n g  b e t r o f f e n e  
G e g e n s t ä n d e .

D er M eldepflicht sind unterw orfen:
Säm tliche gebrauchte und ungebrauch te  F ertig 

fabrikate  der nachstehend  aufgeführten laufenden 
N um m ern 1 bis 12, w elche entw eder ganz oder teil
weise aus unlegiertem  K upfer (auch verzinnt oder 
m it einem  anderen Ü berzug aus M etall oder Farbe) 
bestehen, sow eit sie nicht bereits durch die allgem eine 
V erfügung, M. 1. 4. 15 K. R. A ., betreffend B estands
m eldungen von M etallen, vom  1. Mai 1915 betroffen 
sind.

**) W er in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Be
zirke eine bei der Verhängung des Kriegszustandes oder "während 
desselben von dem zuständigen obersten Militärbefehlshaber zur 
E rhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassene V o r s c h r i f t  
Ü b e r t r i t t  oder zur Ü bertretung auffordert oder anreizt, wird, 
wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, mit 
G e f ä n g n i s  b i s  z u  e i n e m  J a h r e  b e s t r a f t .

***) “W er vorsätzlich die A u s k u n f t ,  zu der er auf Grund 
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist 
erteilt, oder w i s s e n t l i c h  u n r i c h t i g e  o d e r  u n v o l l 
s t ä n d i g e  A n g a b e n  m a c h t ,  wird m i t  G e f ä n g n i s  
b i s  z u 6 M o n a t e n  oder m i t G e l d s t r a f e b i s z u z e h n -  
t a u s e n d  M a r k  bestraft, auch können V o r r ä t e ,  die ver
schwiegen sind, im Urteil für d e m S t a a t e  v e r f a l l e n e r 
k l ä r t  w e r d e n .  Wer fahrlässig die A u s k u n f t ,  zu der er 
auf Gnmd dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der ge
setzten Frist erteilt oder u n r i c h t i g e  o d e r  u n v o l l 
s t  ä n  d i g e  A n g a b e n  macht, wird mit G e l d s t r a f e  b i s  
z u  d r e i t a u s e n d  M a r k  oder im Unvermögensfalle mit 
G e f ä n g n i s  b i s  z u  s e c h s  M o n a t e n  bestraft.

B e z e i c h n u n g

10

11

12

B l a n k e  F r e i l e i t u n g e n
einschliesslich Fahrleitungen elek trischer B ah
nen, freiliegende Schienenverbinder.

K a b e l  u n d  i s o l i e r t e  L e i t u n g e n
a) oberird isch verlegt, von m ehr als 50 qm m  

Q uerschnitt des einzelnen Leiters,
b) unterird isch verlegt, von m ehr als 95 qm m  

Q uerschnitt des einzelnen Leiters,
S c h a l t a n l a g e n

a) blanke L e itu n g e n : Sam m elschienen, A n 
schlussleitungen usw. von m ehr als 50 qm m  
Q uerschnitt,

bj S chaltappara te: T rennschalter, H eb e lsch a l
ter, Z ellenschalter usw. für m ehr als 500 
A m pere.

T r a n s f o r m a t o r e n  
für m ehr als 50 kV A .

M a s c h i n e n
für m ehr als 100 kW  oder 136 P S :
a) G leichstrom generatoren , G leichstrom m oto

ren, E inankerum form er,
b) D rehstrom - und W echselstrom genera to ren , 

Synchronm otoren ,
c) D rehstrom - und W echse lstrom m oto ren  und  

andere M aschinen.
E l e k t r o t e c h n i s c h e  u n d  e l e k t r o m e t a l -  
l u r g i s c h e  E i n r i c h t u n g e n :

elektrische Öfen, elektroly tische B äder usw. 
D e s t i l l a t i o n s -  u n d  E x t r a k t i o n s a p p a 
r a t e ,

Blasen, K essel m it D estillierhaube, K olonnen , 
D eph legm atoren , K ondensato ren , E x trak tio n s
appara te , -batterien usw .*)

K ü h l -  u n d  H e i z v o r r i c h t u n g e n ,  K üh l
röhren , K ühlsch langen  G efrierzellen, E tag en 
kühler, Boiler, Koch- und S iederöhren , H eiz
schlangen usw.*).

S o n s t i g e  G e g e n s t ä n d e  u n d  A p p a r a t e ,  
wie F euerbüchsen , K essel, B ottiche, Zylinder, 
Pfannen, Schalen, Schw im m er, A utoklaven, 
W alzen, T iegel, W asserbäder, T rockenschränke, 
T rockenb leche  usw., sowie kleinere G egen
stände, wie F laschen, K annen, K asserollen , 
Teller, Becher, Schöpfer, H äm m er, L ö tk o lb en

R o h r l e i t u n g e n ,  V erb indungsstücke, H ä h n e , 
V entile usw .*).

A u s k l e i d u n g e n  (z. B. von Bottichen), B e
schläge, E infassungen usw.*).

S i e b e ,  F i l t e r ,  gelochte Bleche, Zentrifugen
trom m eln  usw .*).

A usnahm en  sind in § 4 genannt.
§ 3.* V o n  d e r  V e r f ü g u n g  b e t r o f f e n e  P e r 

s o n e n ,  G e s e l l s c h a f t e n  u s w.
V on dieser V erfügung w erden b e tro ffen :

a) alle gew erblichen U nternehm er und Firm en, in

*) Die aufgeführten Bezeichnungen haben eine allgemeine 
Bedeutung. Es sind somit sämtliche Fertigfabrikate gemeint, 
die in den einzelnen Gewerben und Betrieben eventuell mit 
anderen spezifischen Fachausdrücken belegt werden.
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deren  B etrieben die in § 2 aufgeführten G egen
stände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet w er
den, s o w e i t  d i e  V o r r ä t e  s i c h  i n i h r e m  
G e w a h r s a m  oder bei ihnen un ter Zollauf
sicht befinden ;

b) alle P ersonen und Firm en, die solche G egen
stände aus A nlass ihres W irtschaftsbetriebes, 
ihres H andelsbetriebes oder sonst des E rw erbes 
w egen für sich oder für andere in G e w a h r 
s a m  haben, oder w enn sie sich bei ihnen 
unter Zollaufsicht b e fin d en ;

c ) alle K om m unen, öffentlich-rechtlichen K ö rp e r
schaften  und V erbände, Gutsbezirke, in deren 
Betrieben solche G egenstände erzeugt, g eb rauch t 
oder verarbeite t w erden, oder die so lche G egen
stände in G ew ahrsam  haben , s o w e i t  d i e  
V o r r ä t e  s i c h  i n  i h r e m  G e w a h r s a m  
oder bei ihnen unter Zollaufsicht b e finden ;

d ) P e r s o n e n ,  w elche zur W iederveräusserung  
oder V erarbeitung  durch  sie oder andere b e 
stim m te G egenstände der in § 2 aufgeführten 
A rt in G ew ahrsam  genom m en haben, auch 
w enn sie im übrigen kein H andelsgew erbe b e 
treiben ;

e) alle E m pfänger (der un ter a bis d bezeichneten 
A rt) so lcher G egenstände n a c h  E m p f a n g  
derselben, falls die G egenstände sich am M elde
tage auf dem  V ersand  befinden und nicht bei 
einem  der un ter a bis d aufgeführten U n ter
nehm er, Personen  usw. in G ew ahrsam  oder 
un ter Z ollaufsicht gehalten  w erden.

G egenstände, die in frem den Speichern, L ag er
räum en  und anderen A ufbew ahrungsräum en  lagern, 
sind, falls der V erfügungsberechtig te seine V orräte 
n icht un ter eigenem  V erschluss hält, von den Inhabern  
d e r  betreffenden  A ufbew ahrungsräum e zu m elden und 
ge lten  bei diesen als den B estim m ungen der V er
fügung unterw orfen.

Sind in dem  Bezirke der verfügenden B ehörde 
Zw eigstellen vorhanden  (Zw eigfabriken, Filialen, 
Z w eigbureaus u. dgl.), so ist die H aup tste lle  zur 
D urchführung  der vorliegenden V erfügung auch für 
d iese  Zw eigstellen verpflichtet. D ie  ausserhalb  des 
genann ten  Bezirks, in w elchem  sich die H auptste lle  
befindet, ansässigen Zw eigstellen gelten als E inzel
firmen.

§ 4. A u s n a h m e n .
V on den B estim m ungen des § 2 sind au sg e

n o m m en :
a) B estände in Fertigfabrikaten, wenn das gesam te 

K upfergew icht der B estände der in § 3 bezeich
neten  Personen, G esellschaften usw. am  27sten 
Juli 1915 gleich oder geringer als 150 kg ist;

b) G egenstände, die an K upferteilen  w eniger als 
10°/o ihres G esam tgew ichts enthalten , w enn das 
K upfergew icht in jedem  einzelnen G egenstände 
nicht m ehr als 1 kg b e trä g t;

c ) M essinstrum ente, m edizinische und w issenschaft
liche A para te , A p p ara te  für N achrich tenüber
m ittlung  ;

d )  G egenstände, w elche das K upfer hauptsächlich  
in F o rm  von D rah t von w eniger als 1 mm 
D urchm esser oder in Form  von Blech, Band

oder R ohr von weniger als 0,5 m m  W an d 
stärke e n th a lte n ;

e) K u n stg eg en stän d e ;
f) alle nach dem  Zeitpunkte des Inkrafttre tens 

dieser V erfügung  aus dem  A uslande bezogenen 
G egenstände.

§ 5. B e s t i m m u n g e n ,  b e t r e f f e n d  d i e  V e r 
w e r t u n g  v o n  K u p f e r  a u s  F e r t i g f a b r i k a t e n .

E s ist verboten , K upfer, w elches aus F ertig fabri
katen entnom m en wird, zu anderen Zwecken als zur 
A usführung von K riegslieferungen zu verarbeiten.

K riegslieferungen im Sinne der V erfügung sind :
a) alle von folgenden Stellen in A uftrag  gegebenen 

L ieferungen : deutsche M ilitärbehörden, deutsche 
R eichsm arinebehörden , deutsche Reichs- und 
S taatseisenbahnverw altungen ohne w e ite re s ;

b) diejenigen von deutschen Reichs- oder Staats-, 
Post- oder T elegraphenbehörden , deutschen 
K öniglichen B ergäm tern , deutschen H afen b au 
äm tern , deutschen staatlichen und städtischen 
M edizinalbehörden, anderen deutschen R eichs
und S taatsbehörden  in A uftrag  gegebenen L iefe
rungen, die m it dem  V erm erk versehen sind, 
dass die A usführung  der L ieferungen im 
In teresse der Landesverteid igung nötig  und 
unersetzlich ist.

§ 6- N a c h w e i s  d e r  B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g .
E s ist ein V erzeichnis einzurichten m it gleicher 

E inteilung wie der M eldebogen, aus w elchem  der 
jew eilige B estand der m eldepflichtigen K upferm engen 
ersichtlich ist.

Ä ndern  sich die Bestände nach dem  für die B e
standsaufnahm e festgesetzten M eldetage (27. Juli 
1915), so m uss im Falle des Besitzw echsels ersicht
lich sein, in w essen G ew ahrsam  die G egenstände 
übergegangen  sind, im  Falle der V erarbeitung  (siehe 
§ 5), zu w elchem  Zw ecke das den G egenständen 
en tnom m ene K upfer verw endet wurde.

D en B eauftragten der Polizei- und M ilitärbehör- 
hörden m uss jederzeit die Prüfung des V erzeichnisses 
sow ie die B esichtigung der vorhandenen  G egenstände 
gesta tte t w erden.

§ 7. M e l d e b e s t i m m u n g e n .
Die M eldung hat unter Benutzung der am tlichen 

M eldescheine für K upfer-Fertigfabrikate zu erfolgen. 
D ie V ordrucke dieser M eldescheine sind in den P o st
anstalten  1. und 2. K lasse erhältlich. A u f den M elde
scheinen ist m it anzugeben:

a) wem  die frem den V orrä te  gehören, sow eit sich 
solche im G ew ahrsam  eines M eldepflichtigen 
befinden,

b) ob etw a und gegebenenfalls durch  w elche 
Stelle bereits eine B eschlagnahm e der m elde
pflichtigen G egenstände erfolgt- ist.

W eitere M itteilungen irgendw elcher A rt da rf die 
M eldung n i c h t  enthalten . D ie B riefum schläge sind 
m it der A ufschrift zu v e rse h e n : M eldeschein für 
Fertigfabrikate.

D ie M eldescheine sind frankiert an die M etall
M obilm achungsstelle des K riegsm inisterium s, Berlin 
W  9, Po tsdam er Strasse 10/11, vorschriftm ässig aus
gefüllt bis zu den nachstehend  festgesetzten Zeit
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punkten  einzureichen. A n die gleiche Stelle sind 
auch einige A nfragen, w elche die vorliegende V e r
fügung betreffen, zu richten.

D e m  M e l d e p f l i c h t i g e n  w i r d  a n h e i m 
g e s t e l l t ,  b e i  E r s t a t t u n g  d e r  M e l d u n g  e i n  
A n g e b o t  z u m  V e r k a u f  e i n e s  T e i l e s  o d e r  
s e i n e s  g a n z e n  B e s t a n d e s  a n  m e l d e p f l i c h 
t i g e n  u n d  n i c h t  m e 1 d e p f  l i  c h t i g e n K u p 
f e r  - F e r t i g f a b r i k a t e n  e i n z u r e i c h e n .

Die M etall-M obilm achungsstelle ist berechtigt, 
neue B estandsaufnahm en und die E inreichung neuer 
M eldescheine h ierüber in gewissen Zeitabschnitten  
zu verfügen.

§ 8. E i n r e i c h u n g s z e i t p u n k t e .

Die E inreichungszeitpunkte der M eldungen richten 
sich nach der G esam tm enge des gem eldeten  K upfers 
und sind wie folgt festgeleg t:

bis zum  10. A ugust 1915 sind einzureichen M el
dungen, die sich a u f  ein G ew icht von über 
150 bis 1000 kg erstrecken, 

vom  10. bis zum  15. A ugust sind einzureichen 
M eldungen, die sich a u f ein G esam tgew icht 
von über 1000 bis 5000 kg erstrecken, 

vom  15. bis 20. A ugust sind einzureichen Mel
dungen, die sich au f ein G esam tgew icht von 
über 5000 kg erstrecken.

Berlin, den 20. Juli 1915.

O berkom m ando in den M arken.

Bestandserhebung und Beschlagnahm e von  
Kautschuk (Gummi), Guttapercha, Balata und 
A sbest  so w ie  von Halb- und Fertigfabrikaten 

unter V erw endung dieser Rohstoffe.
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemei

nen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, dass jede 
Übertretung — worunter auch verspätete oder unvoll
ständige Meldung fällt — , sowie jedes Anreizen zur 
Übertretung der erlassenen Vorschrift, soweit nicht nach 
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt 
sind, nach § 9 Ziffer b*) des Gesetzes über den Be
lagerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer 
2**) des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand 
vom 5. November 1912 oder nach § 5***) der Bekannt
machung über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 
bestraft wird.

§ 1. I n k r a f t t r e t e n  der  V e r f ü g u n g .
a) Die Verfügung tritt am 24. Juli 1915, mitternachts 

12 Uhr, in Kraft. Sie gilt gegenüber allen im § 3 ge
nannten Personen, Gesellschaften usw., auch wenn de
ren Vorräte durch schriftliche Einzelverfügung schon 
früher beschlagnahmt wurden. Insoweit werden die 
früheren Einzel - Beschlagnahme - Verfügungen durch 
diese Bekanntmachung ersetzt. Dagegen bleiben für 
die betroffenen Fabriken und Rohgummihändler be
stehen :

Die bezüglichen Erläuterungen, bezw. Strafbestim m ungen decken eich 
mit den g le ichen auf Seite 178/174 unten.

1. Die Anordnungen der seither zur Beschlagnahme 
ergangenen Rundschreiben;

2. die über die Verwendung von Rohgummi zur An
fertigung bestimmter W aren erlassenen V erbote;

3. die Verpflichtung zur monatlichen Einreichung der 
Bestands- und Verbrauchsmeldung über Rohgummi 
usw. bei der Kriegs-Rohstoff-Abteilung Berlin SW 
48. verl. Hedeinannstr. 10, auf besonderem  For
mular.
Für die Meldepflicht und die Beschlagnahme ist der 

am 24. Juli 1915 (M eldetag), m itternachts 12 Uhr, be
stehende tatsächliche Zustand massgebend.

b) Für die im §  3 Absatz c bezeichneten Gegen
stände treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit 
dem Empfange oder der Einlagerung der W aren in 
Kraft.

c) Beschlagnahmt und meldepflichtig sind auch die 
nach dem 24. Juli 1915 etwa hinzukommenden V orräte; 
bei den durch § 5 betroffenen Personen, Gesellschaften 
usw. jedoch nur, wenn damit die zulässigen M indest
mengen überschritten werden.

d) Falls die im § 5 aufgeführten M indestmengen am 
24. Juli 1915 nicht erreicht sind, treten M eldepflicht und 
Beschlagnahme für die gesamten Bestände an dem Tage 
in Kraft, an welchem diese M indestvorräte überschritten 
werden.

e) Verringern sich die Bestände eines von der Ver
fügung Betroffenen nachträglich unter die angegebe
nen Mindestmengen, so behält die Verfügung trotzdem  
für diesen ihre Gültigkeit.

§ 2. V o n  d e r  V e r f ü g u n g  b e t r o f f e n e  
G e g e n s t ä n d e .

a) Meldepflichtig und beschlagnahmt sind vom fest
gesetzten M eldetage ab bis auf weiteres sämtliche Vor
räte der nachstehend aufgeführten Klassen in rohem, 
halbfertigem und fertigem Zustande (einerlei ob Vor
räte einer, mehrerer oder sämtlicher Klassen vorhanden 
sind), mit Ausnahme der im § 5 genannten M indest
mengen.

K
la

ss
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G e g e n s t a n d

I. R o h k a u t s c h u k  usw.
(roh und gereinigt; getrennt anzugeben).

1 Parasorten und First latex.
2 Mittlere Kautschuksorten.
3 Geringe Kautschuksorten (wie Flake, Djambi, P a-

lembang u. dgl.).
4 Guttapercha.
5 Balata.
6 Mischungen, unvulkanisierte Abfälle und R eparatur

platte (getrennt anzugeben).
II. L ö s u n g e n .

7 Kautschuklösungen aus 1 bis 3.

b) Nur meldepflichtig sind vom festgesetzten M elde
tage an bis auf w eiteres sämtliche Vorräte der nach
stehend aufgeführten Klassen in rohem, halbfertigem 
und fertigem Zustande (einerlei, ob Vorräte einer, m eh
rerer oder sämtlicher Klassen vorhanden sind), m it 
Ausnahme der im § 5 genannten M indestmengen.
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M
G e g e n s t a n d

8

9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

54
25
26
27
28 
29

30
31

32
33
34
35

36

37
38

soweit diese nicht schon 
nach der Verfügung 
B I 622/4. 15. K. R. A. 
betr. _ Vorratserhe-

bereifung für K raft
fahrzeuge“ gemeldet 

sind.

III. Z a h n g u m m i .
Fertige Zahngummi und Cofferdam.

IV. A l t g u m m i a b f ä l l e .
A lte  A utoreifen mit N ieten 

und ohne solche,
A lte  Vollreifen m it Stahlband,
A lte Vollreifen ohne Stahl- °etr- * v orratserne-

, . [bung und Beschlag-
Dana, nähme von Gummi

L uftschläuche, dunkel, 
schw im m end,

L uftschläuche, rot,
Luftschläuche, dunkel, nichtschwimmend. 
Fahrraddecken, auch abgezogen.
Gummiabfälle, schwimmend.
Patentgummiabfälle, vulkanisiert. 
Gummischuhabfälle.
Andere Gummiabfälle ohne Einlagen.
Gummiabfälle, unsortiert.

V. R e g e n e r a t e .
Im Lösungsverfahren hergestellte Regenerate.
Im Säurealkaliverfahren hergestellte Regenerate.
In andere W eise präparierte Abfälle.

VI. G u m m i e r t e  S t o f f e ,  G e w e b e  u n d
K l e i d u n g s s t ü c k e .

Gummierte Mäntelstoffe.
Herren-Gum m im äntel und -Gummiumhänge. 
Gummierte Gewebe für Autodecken.
Gummierte Gewebe für Fahrraddecken.
Gummierte Gewebe für technische Artikel. 
Ballonstoffe und Flugzeugstoffe, gummiert.
VII. F a h r r a d -  u n d  A e r o p l a n g u m m i .  

Fahrraddecken (montiert und unm ontiert):
a) mit Garantie.
b) ohne Garantie,

Fahrradschläuche (montiert und unm ontiert):
a) mit Garantie,
b) ohne Garantie.

Aeroplanraddecken.
Aeroplanradschläuche.
VIII. C h i r u r g i s c h e  u n d  a n d e r e  W a r e n ,  
nur von Gummiwarenfabriken, -Verkaufsgeschäften, 

-händlern und Bandagisten auf einer Liste einzeln 
anzugeben:

Hupenbälle,
alle Arten Luft- und W asserkissen, 
W ärmeflaschen, W ärmekompressen,
Eisbeutel,
Röntgenhandschuhe und -platten,
Operationsschuhe und Operationshandschuhe, 
Gummihandschuhe für technische und elektrotech

nische Zwecke,
Fingerlinge,
Verbandstoffe und Hospitaltuch (Bettunterlagen 

usw.),
P räservativs aus Kautschuk,
D rainage-, Kompressions- und Irrigatorschläuche, 
Masken aller Art mit Gummipolsterung, 
Gummisauger.

IX. A s b e s t e .
Kanadische, russische und südafrikanische Asbeste. 
Spinn- und Pappenfaser.

K
la

ss
e

G e g e n s t a n d

39 Asbestmehl oder -pulver.
X. A s b e s t f a b r i k a t e .

40 Asbestfäden und -garne.
41 Asbestgewebe. 

A sbestpackungen:
42 trocken,
43 gefettet.
44 Asbestartikel mit Gummi- und Messingeinlagen. 

A sbestpappen:
45 chemisch rein,
46 handelsrein.
47 Asbest-Isolierschnüre.
48 Kieselgur-Isolierschnüre.
49 Schiefer-Asbestplatten.

§ 3. V o n  d e r  V e r f ü g u n g  b e t r o f f e n e  
P e r s o n e n ,  G e s e l l s c h a f t e n  usw.

Von dieser Verfügung betroffen werden:
a) alle gewerblichen Unternehmer, Gesellschaften und 

Firmen, ferner Kommunen, öffentlich - rechtliche 
Körperschaften und Verbände und fiskalische Unter
nehmungen (mit Ausnahme der marinefiskalischen 
Unternehmungen), in deren Betrieben die im § 2 auf
geführten Gegenstände erzeugt oder verarbeitet 
werden oder lagern, soweit die Vorräte sich in ihrem 
Gewahrsam oder bei ihnen unter Zollaufsicht be
finden ;

b) alle Personen und Firmen, die solche Gegenstände 
aus Anlass ihres Handelsbetriebes oder sonst des 
Erw erbs wegen oder für andere in Gewahrsam 
haben, soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam 
oder bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

c) Personen, welche zur W iederveräusserung oder Ver
arbeitung durch sie oder andere bestimmte Gegen
stände der im § 2 aufgeführten Art in Gewahrsam 
genommen haben, auch wenn sie im übrigen kein 
Handelsgewerbe betreiben;

d) alle Empfänger (in dem unter a bis c bezeichneten 
Umfange) solcher Gegenstände nach Empfang der
selben, falls die Gegenstände sich am Meldetage auf 
dem Versand befanden und nicht bei einem der unter 
a bis c aufgeführten Unternehmer, Personen usw. 
in Gewahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten 
werden.
Vorräte, die in fremden Speichern, Lagerräumen 

und anderen Aufbewahrungsräumen lagern, sind, falls 
der Verfügungsberechtigte seine Vorräte nicht unter 
eigenem Verschluss hält, von den Inhabern der betref
fenden Aufbewahrungsräume zu melden und gelten bei 
diesen als beschlagnahmt.

Zweigstellen (Zweigfabriken, Filialen,- Zweigbureaus
u. dgl.) sind jede für sich zur Meldung und zur Durch
führung der Beschlagnahmebestinmumgen verpflichtet.

§ 4. U m f a n g  d e r  M e l d u n g .
Die Meldepflicht umfasst ausser den Angaben über 

Vorratsmengen noch die Beantwortung folgender F ra
gen:
a) wem die fremden Vorräte gehören, welche sich im 

Gewahrsam des Auskunftspflichtigen befinden;
b) ob, und gegebenenfalls durch welche Stelle bereits
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von anderer Seite eine Beschlagnahme der Vorräte 
erfolgt ist.

§ 5. A u s n a h m e n .
Ausgenommen von dieser Verfügung sind solche im 

§  3 gekennzeichneten Personen, Gesellschaften usw., 
deren Vorräte einschliesslich der Vorräte ihrer Zweig
stellen am 24. Juli 1915 gleich oder geringer waren als 
die nachstehend genannten Mengen:

Klasse Nicht meldepflichtige Menge

1— 5 je  1 kg.
6 - 7 je  10 kg.

8 5 kg.
9 — 20 100 kg gem ischt oder je  50 kg (einzeln).

21— 23 je 50 kg.
24— 29 je  10 kg.
3 0 —35 je  6 Stück.
37— 49 je  50 kg.

Anmerkung: Von Klasse 36 sind sämtliche Vorräte
auf Meldeschein 3 zu melden.

§  6. B e s c h l a g n a h m e b e s t i m m u n g e n .  
Die Verwendung der beschlagnahmten Bestände 

wird in folgender W eise geregelt:
a) Die beschlagnahmten Vorräte verbleiben in den 

Lagerräumen und sind tunlichst gesondert aufzu
bewahren. Es ist ein Lagerbuch einzurichten, aus 
welchem jede Änderung der Vorratsmengen und ihre 
Verwendung ersichtlich sein m uss; ferner ist Poli
zei- und Militärbehörden jederzeit die Prüfung der 
Läger und des Lagerbuchs sowie die Besichtigung 
des Betriebs zu gestatten.
Die lediglich von der Bestandsmeldung getrof
fenen Rohwaren und Fabrikate bleiben dem freien 
Verkehr überlassen, doch gilt auch für sie die Be
stimmung betreffend Lagerbuch und behördliche 
Prüfung.

b) Aus den beschlagnahmten Vorräten dürfen nur die
jenigen Mengen entnommen werden, welche durch 
die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preus- 
sischen Kriegsministeriums, Sektion V. 1, Berlin 
SW 48, für den jeweiligen Auftrag bewilligt wurden.

Über die Ausführung dieser Bestimmung ist in
zwischen an die Betriebe, die schon vorher der Be
schlagnahme unterworfen waren, eine Verfügung er
gangen. Alle neu hinzukommenden Einzelunterneh
mungen und Betriebe haben diese Verfügung bei der 
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preussi- 
schen Kriegsministeriums, Berlin SW  48, umgehend 
einzufordern.

Aufträge, die nur unter Verwendung von Regene- 
raten ausgeführt werden, werden durch diese Be
stimmungen nicht getroffen.

§ 7. M e l d e b e s t i m m u n g e n .
Die Meldung hat unter Benutzung der amtlichen 

M eldescheine zu erfolgen, für die Vordrucke in den 
Postanstalten 1. und 2. Klasse erhältlich sind; die Be
stände sind nach den vorgedruckten Klassen getrennt 
anzugeben; in denjenigen Fällen, in welchen genaue 
W erte nicht ermittelt werden können, sind Schätzungs
w erte einzutragen. Für die Gegenstände der Klasse 36 
ist Meldeschein 3 zu benutzen.

W eitere Mitteilungen irgendwelcher Art därf die 
Meldung nicht enthalten.

Die M eldezettel sind an die Kautschuk-M eldestelle 
der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preussi- 
schen Kriegsministeriums, Berlin W 9, Potsdam er 
Strasse 10/11, vorschriftsmässig ausgefüllt bis zum 
31. Juli 1915 einzureichen.

An diese Stelle sind auch alle Anfragen zu richten, 
welche die vorliegende Verfügung betreffen.

Die Bestände sind in gleicher W eise am 1. O ktober 
1915, dann fortlaufend am 1. jedes zweitfolgenden Mo
nats (1. Dezember. 1. Februar usw.) an die Kautschuk
meldestelle aufzugeben unter Einhaltung der Einrei
chungsfrist bis zum 10. des betreffenden Monats.

Berlin, den 25. Juli 1915.
Oberkommando in den Marken.

Herstellungsverbot für Erzeugnisse aus Bast
fasern (Jute, Flachs, Ramie, europäischer Hanf 

und überseeischer Hanf).
Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allge

meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, dass 
jede Übertretung sowie jedes Anreizen zur Übertretung 
der erlassenen Vorschrift, soweit nicht nach den all
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, 
nach §  9 Buchstabe b*) des Gesetzes über den Belage
rungszustand vom 4. Juni 1951 oder Artikel 2**) des 
Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 
5. November 1912 mit Gefängnis bis zu einem Jahre be
straft wird.

§ 1. I n k r a f t t r e t e n  d e r  V e r o r d n u n g .  
Die Verfügung tritt am 15. August 1915 in Kraft.
§ 2. V o n  d e m  H e r s t e l l u n g s v e r b o t  

b e t r o f f e n e  G e g e n s t ä n d e .
Bis auf weiteres dürfen folgende ausschliesslich oder 

vorwiegend aus Bastfasern in rohem, ganz oder teil
weise gebleichten, kremierten oder gefärbten Zustande 
herzustellende Halb- und Fertigerzeugnisse nicht mehr 
angefertigt w erden :
1. Garne, feiner als die Leinengarnnummer 30 englisch 

und gröber als Nr. 1 englisch.
2. Alle Seilerwaren, wie Bindfäden, Kordel, Schnüre, 

Bindegarne, Stricke, Leinen, Seile, Taue, T rans
portbänder, Bandseile, Gurte.

3. Gewebe für Leib- und Bettwäsche, H aus- und 
Tischwäsche, zu welchen für die Kette oder den 
Schuss Garne feiner als Leinengarnnummer 30 eng
lisch zu verwenden sind, und zu deren Herstellung 
mehr als 5 Schäfte oder die Jacquardm aschine b e 
nötigt werden***).

4. Kleider- und Futterstoffe, zu welchen für die Kette 
oder den Schuss Garne feiner als Leinengarnnummer 
30 englisch zu verwenden sind und zu deren H er
stellung mehr als 5 Schäfte oder die Jacquard
maschine benötigt werden*'**).

5. Stoffe für Inneneinrichtung:
M atratzendrelle, Bettvorlagen, W andbespannungs
stoffe, Tapezierstoffe, Möbeldrelle, Läuferstoffe,

*) Die bezüglichen E rläu terungen , bezw. S trafbestim m ungen decken sich
**) mit den g leichen auf Seite 173/174 unten.
***) Die Benutzung der Jacquardmaschine zur Aushilfe bei 

der Herstellung glatter Webwaren bleibt erlaubt.
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M öbelplüsche, T isch- und sonstige Decken, Vor
hangsstoffe, Fellstoffe, Gardinen aller Art.

6. Stoffe für technische Zwecke:
Säcke, Verpackungsstoffe, Presstücher, Seihtücher, 
Riemen, Segeltuche, Plane aller Art, Zeltstoffe, 
Schläuche, Packungen.

7. Bänder, Litzen. Gurte, Besatzartikel und P osa
menten.

8. W irkwaren aller Art.
Das Verbot erstreckt sich auch auf solche Gegen
stände, welche den unter 1—8 aufgezählten Ver
wendungszwecken dienen und den aufgeführten 
Stoffen im wesentlichen gleich sind, jedoch unter 
anderer Bezeichnung gehandelt werden.
Zu den Bastfasern im Sinne dieser Verordnung ge

hören: Jute, Flachs, Ramie, europäischer Hanf, die 
aussereuropäischen Hanfe, wie Manilahanf, Sisalhaijf, 
die indischen Hanfarten, Neuseelandflachs und andere 
Seilerfasern; ferner alle bei der Bearbeitung der Fasern 
entstehenden W ergarten und spinnfähigen Abfälle.
§ 3 .  V o n  d e m  H e r s t e l l  u n g s v e r b o t e  n i c h t  

b e t r o f f e n e  B a s t f a s e r e r z e u g n i s s e .
Die Herstellung feinerer Garne als Leinengarnnum

mer 30 englisch ist erlaubt, wenn sie nachweislich zur 
Anfertigung von Nähfäden und Nähgarnen bestimmt 
sind.

Die Herstellung der unter das Verbot fallenden W eb
w aren ist auch fernerhin erlaubt, wenn hierzu aus
schliesslich Garne, feiner als Leinengarnnummer 50 
englisch einfach, Verwendung finden.

Seilerwaren dürfen in den handwerksm ässig ge
führten Betrieben auch zukünftig angefertigt werden, 
jedoch ausschliesslich zur Aufarbeitung der bei V er
öffentlich dieser Verordnung vorhandenen Rohstoffe 
oder Halberzeugnisse.

Alle für Jute und Juteerzeugnisse bestehenden Be
stimmungen betreffend Beschlagnahme (Verfügungs
beschränkung) bleiben in W irksamkeit.

§ 4. R e g e l u n g  d e r  E r z e u g n i s s e  f ü r  
K r i e g s l i e f e r u n g e n  u n d  d e r  E r z e u g 
n i s s e  a u s  e i n g e f ü h r t e n  B a s t f a s e r n  u n d  

H a l b ' e r z e u g n i s s e n .
1. Das Verbot erstreckt sich nicht auf Seiler-, W eb- 

und W irkwaren irgendwelcher Art, welche nachweislich 
zur Erfüllung von unmittelbaren oder mittelbaren Auf
trägen auf Kriegslieferungen dienen.

Kriegslieferungen im Sinne dieser Verordnung sind:
a) alle von folgenden Stellen in Auftrag gegebenen 

Lieferungen:
deutsche M ilitärbehörden, 
deutsche Reichsmarinebehörden, 
deutsche Reichs- und Staatseisenbahnverw al
tungen 

ohne weiteres,
b) diejenigen von

deutschen Reichs- oder S taats-, Post- oder Tele
graphenbehörden,
deutschen Königlichen Bergämtern, 
deutschen Hafenbauämtern, 
deutschen staatlichen und städtischen M edizinal
behörden,
anderen deutschen Reichs- oder Staatsbehörden 

in Auftrag gegebenen Lieferungen, die mit dem Ver
merk versehen sind, dass die Ausführung der Liefe

rung im Interesse der Landesverteidigung nötig und
unersetzlich ist.
Die Herstellung von Kriegslieferungen in den durch 

dieses Herstellungsverbot betroffenen W arengattungen 
muss, soweit der Hersteller den Auftrag nicht unmittel
bar von der Behörde erhalten hat, durch ordnungs
gemässe Ausfüllung eines amtlichen „Belegscheines für 
Erzeugnisse aus Bastfasern“ nachgewiesen werden. 
Soweit ältere Aufträge am 15. August 1915 noch nicht 
vollständig ausgeführt sind, ist der Hersteller verpflich
tet, sich von der betreffenden Behörde durch den oder 
die Zwischenhändler einen ordnungsgemäss ausge
füllten Belegschein zu verschaffen.

Belegscheine für Erzeugnisse aus Bastfasern sind 
vom Königlichen Kriegsministerium, Kriegs-Rohstoff
Abteilung W ebstoffmeldeamt, Berlin' SW 48, Verl. 
Hedem annstrasse 11, zu beziehen. Die auf dem Beleg
schein abgedruckte Anweisung zur Ausfüllung ist genau 
zu beachten.

2. Das Verbot erstreckt sich ferner nicht auf Seiler-, 
W eb- und W irkwaren irgendwelcher Art, welche, aus 
Rohstoffen oder Halberzeugnissen gefertigt werden, 
welche nachweislich erst nach dem 25. Mai 1915 vom 
Auslande nach Deutschland eingeführt wrorden sindl 
Der Nachweis gilt als geführt, wenn aus der Buch
führung und den Belegen des Herstellers hervorgeht, 
dass den Halb- oder Fertigerzeugnissen gegenüber eine 
unter Anrechnung der entstandenen Abfälle gleich ge
wichtige Menge Rohstoff oder Halberzeugnis aus dem 
Auslande nach dem 25. Mai eingeführt worden ist.
§ 5. Z u l ä s s i g e  A u s n a h m e n  a u f  A n t r a g .

Im öffentlichen Interesse und zur Aufrechterhaltung 
des W irtschaftslebens können Ausnahmen vom Verbot 
der Herstellung, insbesondere der im § 2 unter Ziffer 2 
und 6 aufgeführten W aren durch das Königlich Preus- 
sische Kriegsministerium, Kriegs - Rohstoff - Abteilung, 
Berlin SW 48, Verlängerte Hedemannstrasse Nr. 11, be
willigt werden. Solche Anträge sind eingehend zu be
gründen und erforderlichenfalls zu belegen.
§  6. E i n s c h r ä n k u n g  d e r  e r l a u b t e n  H e r 

s t e l l u n g .
Die durch das Herstellungsverbot nicht betroffenen 

Erzeugnisse sind überwiegend für die Deckung des 
Heeresbedarfes geeignet. Obwohl demnach die H er
stellung von gewissen Geweben für Heeresbedarf wei
terhin auch ohne Auftrag erlaubt ist, w ird doch drin
gend gewarnt, Gewebe oder andere Bekleidungsartikel 
für das Heer herzustellen, ohne einen m ittelbaren oder 
unmittelbaren Kriegslieferungsauftrag zu besitzen. Es 
besteht sonst die Gefahr, dass Heeresbedarf im Über- 
mass zum Schaden des Herstellers und der Gesam t
volkswirtschaft auf Vorrat gefertigt wird.

Berlin, im Juli 1915.
Oberkommando in den Marken.

B estandserhebung von Bastfaserrohstoffen und 
Erzeugnissen aus Bastfasern (Jute, Flachs, 
Ramie, europäischer Hanf und überseeischer  

Hanf).
Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allge

meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, dass jede 
Übertretung — worunter auch verspätete oder unvoll
ständige Meldung fällt — sowie jedes Anreizen zur
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Übertretung der erlassenen Vorschrift, soweit nicht 
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver
wirkt sind, nach § 9 Buchstabe b*) des Gesetzes über 
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 
4 Ziffer 2**) des Bayerischen Gesetzes über den Kriegs
zustand vom 5. November 1912 oder nach §  5***) der 
Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Fe
bruar 1915 bestraft w ird; auch kann der M ilitärbefehls
haber die Schliessung des Betriebes anordnen.

§  1. I n k r a f t t r e t e n  d e r  V e r o r d n u n g .
Die Verordnung tritt am 2. August 1915 nachts 

12 Uhr in Kraft.

§  2. V o n  d e r  V e r o r d n u n g  b e t r o f f e n e  
G e g e n s t ä n d e .

Von der Verordnung betroffen sind sämtliche Vor
räte (einerlei ob Vorräte einer, mehrerer oder säm t
licher Klassen vorhanden sind) an folgenden Gegen
ständen :
1. f )  Bastfaserrohstoffe, im Stroh (ungeröstet und ge

röstet), geknickt, geschwungen, gebrochen, ge
hechelt und als W erg oder spinnfähiger Abfall;

2. f )  ganz oder teilweise aus Bastfasern hergestellte
Garne und Zwirne;

3. f )  Seilerwaren, wie Bindfäden, Bindegarne, Kordel,
Schnüre, Stricke, Leinen, Seile, Taue, T ransport
bänder, Bandseile, Gurte u. a . ;

4. f )  alle ganz oder teilweise aus Bastfasern herge
stellten Gewebe, welche für Heeresbedarf in 
Betracht kommen. Diese sind alle glatten oder 
streifig gemusterten Gewebe in rohem, gebleich
ten, imprägnierten und gefärbten Zustande, wel
che mit nicht mehr als 5 Schäften hergestellt sind, 
und in denen keine feineren Garne als Leinen
garnnummer 30 engl, oder bei mit Baumwolle 
gemischten Geweben keine feineren Garne als 
Baumwollgarnnummer 32 engl, verwendet worden 
sind;

5. t )  leere Säcke, ganz oder teilweise aus Bastfasern
hergestellt, und zwar alle ungebrauchten Säcke 
und alle für menschliche oder tierische Nahrungs
mittel gebrauchten Säcke.

Zu den Bastfasern im Sinne dieser Verord
nung gehören:

Jute, Flachs, Ramie, europäischer Hanf, die 
aussereuropischen Hänfe wie Manilahanf, Sisal
hanf, indischer Hanf, Neuseelandflachs und 
andere Seilerfasern; ferner’ alle bei der Bear
beitung von Fasern entstehenden W ergarten und 
spinnfähigen Abfälle.

§ 3. V o n  d e r  V e r o r d n u n g  b e t r o f f e n e  
P e r s o n e n ,  G e s e l l s c h a f t e n  usw.

Von dieser Verordnung werden betroffen:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen, in de

ren Betrieben die in § 2 aufgeführten Gegenstände 
erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, soweit 
die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder bei ihnen 
unter Zollaufsicht befinden;

b) alle Personen und Firmen, die solche Gegenstände

*) . . . .
Die bezüglichen E rläuterungen, bezw. S trafbestim m ungen decken sich 
m it den g le ichen auf Seite 173/174 unten.

f )  Die nicht zu meldenden Mindestmengen jeder W aren
gattung sind im § 8 aufgeführt.

aus Anlass ihres W irtschaftsbetriebes, ihres H an
delsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen für 
sich oder für andere in Gewahrsam haben, oder 
wenn sie sich bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

c) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaf
ten und Verbände, in deren Betrieben solche Gegen
stände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, 
oder die solche Gegenstände in Gewahrsam haben, 
sow eit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder 
bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

d) Personen, welche zur W iederveräusserung oder Ver
arbeitung durch sie oder andere bestimmte Gegen
stände der in §  2 aufgeführten Art in Gewahrsam 
genommen haben, auch wenn sie kein H andels
gewerbe betreiben;

e) alle Empfänger (der unter a bis d bezeichneten Art) 
solcher' Gegenstände nach Empfang derselben, falls

' die Gegenstände sich am Meldetage auf dem Ver
sand befinden und nicht bei einem der unter a bis d 
aufgeführten Unternehmer, Personen usw. in G e
wahrsam  oder unter Zollaufsicht gehalten werden. 
Von der Verordnung betroffen sind hiernach ins

besondere nachstehend aufgeführte Betriebe und Per
sonen :

gewerbliche Betriebe: wie z. B. Faserbereitungs
anstalten, Spinnereien, W ebereien, Zwirnereien, Fär
bereien, Bleichereien, W äschefabriken, Konfektions
häuser, Plan- und Säckefabriken, Seilerwarenfabriken, 
Seilereien, Netzfabriken;

H andelsbetriebe: Kaufleute, Lagerhalter, Spediteure, 
Kommissionäre usw .;

wirtschaftliche Betriebe: Landwirte usw.
Sind in dem Bezirke der verordnenden Behörde 

neben der Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zw'eig- 
fabriken, Filialen, Zw eigbureaus u. dgl.), so ist die 
Hauptstelle zur Meldung und zur Durchführung der Be
schlagnahmebestimmungen auch für die Zweigstellen 
verpflichtet. Die ausserhalb des genannten Bezirks (in 
welchem sich die Hauptstelle befindet) ansässigen 
Zweigstellen haben einzeln zu melden.

§ 4. M e l d e p f l i c h t .
Die von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände 

sind von den in §  3 Bezeichneten (Meldepflichtigen) 
nach M assgabe der nachstehenden Bestimmungen zu 
melden.

Die erste Meldung ist für die am 2. August 1915 
nachts 12 Uhr vorhandenen Vorräte bis zum 12. August 
zu erstatten.

Die folgenden Meldungen sind für die bei Beginn 
des ersten Tages eines jeden zweiten M onats vorhan
denen Vorräte bis zum 10. des betreffenden M onats — 
bei der zweiten Meldung demnach bis zum 10. Oktober 
1915 —  zu erstatten.

§ 5 .  M e l d e s c h e i n e .
Bei der ersten M eldung sind die Vorräte von säm t

lichen in § 2 aufgeführten Gegenständen anzugeben; 
bei den folgenden Meldungen nur die Vorräte der in 
§ 2 unter Ziffer 1 und 2 aufgeführten Gegenstände.

Die Meldungen haben unter Benutzung der am t
lichen M eldescheine für Bastfasern und Bastfasererzeug
nisse zu erfolgen. Die M eldescheine für die erste Be
standsm eldung sind unverzüglich nach erfolgter Be
kanntmachung gegenwärtiger Verordnung, für die sp ä 
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teren Meldungen entsprechend frühzeitig, bei dem 
W ebstoff meldeamte der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des 
Königl. Kriegsministeriums, Berlin SW 48, Verlängerte 
H edem annstrasse 11, zu verlangen. Die Anforderung 
hat auf einer Postkarte (nicht mit Brief) zu erfolgen, 
die nichts anderes enthalten darf, als die Kopfschrift: 
„Betrifft M eldescheine für Bastfasern“ , die kurze An
forderung der M eldescheine und die deutliche Unter
schrift und Firmenstempel mit genauer Adresse.

Die Bestände sind nach den vorgedruckten Stoff
bezeichnungen getrennt anzugeben.

In denjenigen Fällen, in denen die Gewichte oder 
Mengen nicht ermittelt werden können, sind schätzungs
weise Angaben einzutragen mit dem besonderen Ver
merke, dass die Angaben geschätzt sind.

Sämtliche in den Meldescheinen gestellten Fragen 
sind genau zu beantworten.

Die M eldescheine sind ordnungsgemäss frankiert an 
das  W ebstoffm eldeam t der Kriegs-Rohstoff-Abteilung 
des Kgl. Kriegs-M inisteriums, Berlin SW 48, Verlängerte 
H edem annstrasse 11, einzusenden. Auf die Vorder
se ite  der zur Übersendung von Meldescheinen benutz
ten Briefumschläge ist der Vermerk zu setzen: „Enthält 
M eldescheine für Bastfasern“ .

§  6. B e s o n d e r e  M e l d e b e s t i m m u n g e n .
Flachsstroh und Hanfstroh, welche am Stichtage 

noch nicht geerntet sind, müssen schätzungsweise ge
m eldet werden. Die genaue Meldung ist sofort nach 
d e r  Einerntung unter Abzug des Gewichtes des Samens 
vorzunehmen.

Die nach dem jeweiligen Stichtage eintreffenden, 
vor dem Stichtage aber schon abgesandten Vorräte sind 
vom Empfänger unverzüglich nach Empfang zu melden.

Ausser den Vorratsmengen ist anzugeben, wem 
die fremden Vorräte gehören, die sich im Gewahrsam 
des Auskunftspflichtigen (§§3 und 4) befinden.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines 
und desselben Eigentümers und die Bestände einer und 
derselben Lagerstelle gemeldet werden.

Soweit Rohstoffe oder Garne nach dem 25. Mai 1915 
aus dem Auslande eingeführt sind, hat der M elde
pflichtige dies bei Erstattung der M eldung anzugeben 
und auf Verlangen des Kriegsministeriums, Kriegs-Roh
stoff-A bteilung, den Nachweis dafür zu erbringen.

Anfragen, die vorliegende Verordnung betreffen, 
s in d  an das W ebstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff
Abteilung des Königl. Kriegsministeriums, Berlin SW 
48, Verlängerte Hedem annstrasse 11, zu richten; die 
Anfragen müssen auf dem Briefumschlag sowie am 
Kopf des Briefes den Vermerk enthalten: „Betrifft Be
standsaufnahm e für Bastfasern.“

M uster der gemeldeten Vorräte sind nur auf beson
deres Verlangen dem W ebstoffmeldeamte zu übersen
den.

§  7. L a g e r b u c h .
Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch einzurich

ten, aus dem jede Änderung in den Vorratsmengen und 
ihre Verwendung ersichtlich sein muss.

Beauftragten der Polizei- und M ilitärbehörden ist 
jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die Be
sichtigung des Betriebes zu gestatten.

§ 8. A u s n a h m e n .
Die M eldepflichtigen sind insoweit von einer M elde

pflicht und Führung des Lagerbuches befreit, als ihre 
Vorräte (einschliesslich derjenigen in sämtlichen Zweig
stellen, die sich im Bezirke der verordnenden Behörde 
befinden) am 2. August 1915 nachts 12 Uhr geringer 
sind als (M indestvorräte):
a) ein Gesam tvorrat von 500 kg Faserstroh oder

100 kg ausgearbeitete Rohstoffe,
b) 100 kg Garne und Zwirne oder 100 kg Seilerwaren,
c) 200 m Gesamtlänge von Geweben gleicher Bezeich

nung (z. B. alle Gewebe unter der Bezeichnung 
Handtücher oder Bettücher). Nicht zu melden sind 
demnach alle gemusterten Gewebe (ausgenommen 
gestreifte Gewebe) und alle Bastfasergewebe, in 
denen Garne feiner als Leinengarn Nr. 30 oder 
Baumwollgarn Nr. 32 enthalten sind. Ebenso sind 
nicht zu melden alle W irkwaren und Spitzen (vergl. 
§  2 Ziffer 4),

d) 500 Säcke aller zu meldenden Gattungen (vergl. § 2 
Ziffer 5).
Auch diese Personen sind auf besonderes Verlangen 

der Kriegs-Rohrstoff-Abteilung des Kriegsministeriums 
zur Meldung ihrer Vorräte oder zu Fehlmeldungen ver
pflichtet.

In jedem Falle tritt auch für sie die Pflicht zur Mel
dung und zur Führung eines Lagerbuches für die ge
samten Bestände ein, wenn an einem späteren Stich
tage die oben bezeichneten M indestvorräte überschrit
ten werden. — Verringern sich die Bestände nachträg
lich unter die angegebenen M indestvorräte, so bleibt 
die Pflicht zur W iederholung der Meldung und Führung 
des Lagerbuches trotzdem bestehen.

Berlin, den 27. Juli 1915.
Oberkommando in den Marken.

Bestandserhebung für Baumwolle und Baum-  
w ollerzeugnisse  (halbwollene und w ollene  

Männerunterkleidung e in gesch lossen ).
Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allge

meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, dass jede 
Übertretung — worunter auch verspätete oder unvoll
ständige Meldung fällt — sowie jedes Anreizen zur 
Übertretung der erlassenen Vorschrift, soweit nicht 
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver
wirkt sind, nach §  9 Buchstabe b*) des Gesetzes über 
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 
4 Ziffer 2**) des Bayerischen Gesetzes über den Kriegs
zustand vom 5. November 1912 oder nach §  5***) der 
Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Fe
bruar 1915 bestraft w ird; auch kann der M ilitärbefehls
haber die Schliessung des Betriebes anordnen.

§  1. I n k r a f t t r e t e n  d e r  V e r o r d n u n g .
Die Verordnung tritt am 2. August 1915, nachts 

12 Uhr, in Kraft.

§ 2 .  V o n  d e r  V e r o r d n u n g  b e t r o f f e n e  
G e g e n s t ä n d e .

Von der Verordnung betroffen sind sämtliche Vor
räte (einerlei ob Vorräte einer, mehrerer oder säm t
licher Klassen vorhanden sind) an folgenden G egenstän
den:

Die bezüglichen Erläuterungen, bezw. Strafbestim m ungen decken sich 
m it den gleichen au f Seite 173/174 unten.
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1. f )  Rohbaumwolle und Baumwollabfälle, unverar
beitet oder in Verarbeitung begriffen,

2. f )  Garne, ganz oder vorwiegend aus Baumwolle,
einfach oder gezwirnt,

3. t )  Baumwoll-W eb- und W irkstoffe und zw ar:
a) Baumwollstoffe nach Vorschrift der Heeres

und der M arine-Verwaltung,
b) fertige Männerunterkleidung aus Baumwolle, 

Halbwolle und reiner Wolle, gewirkt, gestrickt 
oder aus W ebstoff hergestellt,

c) baumwollene Stoffe für technische Zwecke 
und Sanitäts-Ausrüstung, auch W atte, ;

d) rohe und gebleichte Baumwollstoffe, bei 
denen Garne unter Nr. 44 englisch verw en
det sind,

e) farbige Baumwollstoffe, buntgewebt oder be
druckt.

§ 3 .  V o n  d e r  V e r o r d n u n g  b e t r o f f e n e  
P e r s o n e n ,  G e s e l l s c h a f t e n  usw.

Von dieser Verordnung werden betroffen:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen, in deren 

Betrieben die in § 2 aufgeführten Gegenstände er
zeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, soweit die 
Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder bei ihnen 
unter Zollaufsicht befinden;

b) alle Personen und Firmen, die solche Gegenstände 
aus Anlass ihres W irtschaftsbetriebes ihres H an
delsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen für 
sich oder für andere in Gewahrsam haben, oder 
wenn sie sich bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

c) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaf
ten und Verbände, in deren Betrieben solche Gegen
stände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, 
oder die solche Gegenstände in Gewahrsam haben, 
soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder 
bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

d) Personen, welche zur W iederveräusserung oder 
Verarbeitung durch sie oder andere bestimmte G e
genstände der in § 2 aufgeführten Art in Gewahrsam 
genommen haben, auch wenn sie kein Handels
gewerbe betreiben;

e) alle Empfänger (der unter a bis d bezeichneten Art) 
solcher Gegenstände nach Empfang derselben, falls 
die Gegenstände sich am Meldetage auf dem Ver
sand befinden und nicht bei einem der unter a bis d 
aufgeführten Unternehmer, Personen usw. in Ge
wahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten werden. 
Von der Verordnung betroffen sind hiernach ins

besondere nachstehend aufgeführte Betriebe und P er
sonen :
gewerbliche Betriebe: Baumwollspinnereien, Bauin-

wollzwirnereien, Baumwollwebereien, Baumwoll- 
wirkereien, Färbereien, Bleichereien, Zeugdrucke
reien, W attefabriken, Verbandstoffabriken, Seiler
warenfabriken, Deckenfabriken, Treibriemenfabriken 
usw.,

Handelsbetriebe: Baumwollhändler, Garnhändler, La
gerhalter, Spediteure, Kommissionäre usw., Konfek
tionsgeschäfte, Schneidergeschäfte, Grosshändler 
usw.
Sind in dem Bezirke der verordneten Behörde neben

•J-) Die nicht zu meldenden Mindestmengen jeder W aren
gattung sind im § 8 aufgeführt.

der Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweigfabriken, 
Filialen, Zweigbureaus u. dgl.), so ist die Hauptstelle 
zur Meldung und zur Durchführung der Beschlagnahme
bestimmungen auch für die Zweigstellen verpflichtet. 
Die ausserhalb des genannten Bezirks (in welchem sich 
die Hauptstelle befindet) ansässigen Zweigstellen haben 
einzeln zu melden.

§ 4 .  M e l d e p f l i c h t .
Die von dieser Verordnung betroffenen G egenstände 

sind von den in § 3 Bezeichneten (M eldepflichtigen) 
nach M assgabe der nachstehenden Bestimmungen zu 
melden.

Die erste Meldung ist für die am 2. August 1915, 
nachts 12 Uhr, vorhandenen Vorräte bis zum 12. August 
zu erstatten.

Die folgenden Meldungen sind für die bei Beginn 
des ersten Tages eines jeden zweiten Monats vorhan
denen Vorräte bis zum 10. des betreffenden M onats — 
bei der zweiten M eldung demnach bis zum 10. O ktober 
1915 — zu erstatten.

Bei der ersten M eldung sind die Vorräte von säm t
lichen in §  2 aufgeführten Gegenständen anzugeben; 
bei den folgenden Meldungen nur die Vorräte der in 
§  2 unter Ziffer 1 und 2 aufgeführten Gegenstände.

§ 5 .  M e l d e s c h e i n e .
Die Meldungen haben unter Benutzung der am t

lichen Meldescheine für Baumwolle und Baum woll- 
erzeugnisse zu erfolgen. Die M eldescheine für die erste 
Bestandnieldung sind unverzüglich nach erfolgter Be
kanntmachung gegenwärtiger Verordnung, für die sp ä 
teren Meldungen rechtzeitig bei dem „Königl. Kriegs
ministerium, Kriegs - Rohstoff - Abteilung, W ebstoff
m eldeam t“ , Berlin SW 48, Verlängerte Hedem ann
strasse 11, zu verlangen; die Anforderung hat auf einer 
Postkarte (nicht mit Brief) zu erfolgen, die nichts an 
deres enthalten darf, als die Ü berschrift: „Betrifft 
M eldescheine für Baumwolle und Baum wollerzeugnisse“ 
und die deutliche Unterschrift und Firmenstempel mit 
genauer Adresse.

Die Bestände sind nach den vorgedruckten Stoff
bezeichnungen getrennt anzugeben.

In denjenigen Fällen, in denen die Gewichte oder 
Mengen nicht ermittelt werden können, sind schätzungs
weise Angaben einzutragen mit dem besonderen Ver
merke, dass die Angaben geschätzt sind.

Sämtliche in den Meldescheinen gestellten Fragen 
sind genau zu beantworten.

Die M eldescheine sind ordnungsgem äss frankiert an 
das Kgl. Kriegsministerium, Kriegs-Rohstoff-Abteilung, 
Sektion W II, Berlin SW 48, Verlängerte Hedem ann
strasse 9/10, einzusenden. Auf die Vorderseite der zur 
Übersendung von Meldescheinen benutzten Briefum
schläge ist der Vermerk zu setzen: „Enthält M elde
scheine für Baumwolle und Baumwollerzeugnisse.“ .

§ 6. B e s o n d e r e  M e l d e b e s t i m m u n g e n .
Die nach dem jeweiligen Stichtage eintreffenden,, 

vor dem Stichtage aber schon abgesandten Vorräte sind 
vom Empfänger unverzüglich nach Empfang zu melden.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines 
und desselben Eigentümers und die Bestände einer und 
derselben Lagerstelle gemeldet werden.

Soweit Rohbaumwolle oder Baumwollgarne nach 
dem 15. Juni 1915 aus dem Auslande eingeführt sind,..
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hat der M eldepflichtige dies bei Erstattung der Meldung 
anzugeben und auf Verlangen des Kriegsministeriums, 
Kriegs-Rohstoff-Abteilung, den Nachweis dafür zu er
bringen.

Anfragen, die vorliegende Verordnung betreffen, sind 
an das Kriegsministerium, Kriegsf-Rohstoff-Abteilung, 
Sektion W II, Berlin SW 48, Verlängerte Hedem ann
strasse  9/10, zu richten; die Anfragen müssen auf dem 
Briefumschlag sow ie beim Eingang des Briefes den 
Vermerk enthalten: „Betrifft Bestandaufnahme für
Baumwolle und Baumwollerzeugnisse“ .

M uster der gemeldeten Vorräte sind nur auf beson
deres Verlangen dem Kriegsministerium zu übersenden.

§ 7. L a g e r b u c h .
Für Rohbaumwolle, Baumwollabfälle und Garne, 

ferner für Baumwollweb- und W irkwaren, soweit sie 
auf den Meldescheinen 3 A, 3 B und 3 C (auf 3 C mit 
Ausnahme von Nr. 6 und Nr. 9 aufgeführt sind, ist ein 
Lagerbuch einzurichten, aus dem jede Änderung in den 
Vorratsmengen und ihre Verwendung ersichtlich sein 
m uss.

Beauftragten der Polizei- und M ilitärbehörden ist 
jederzeit die Prüfung des Lagerbuchs sowie die Besich
tigung des Betriebes zu gestatten.

§ 8. A u s n a h m e n .
Die Meldepflichtigen sind insoweit von einer M elde

pflicht und Führung des Lagerbuchs befreit, als ihre 
Vorräte (einschliesslich derjenigen in sämtlichen Zweig
stellen, die sich im Bezirke der verordnenden Behörde 
befinden) am 2. August 1915, nachts 12 Uhr, geringer 
sind  als (M indestvorräte):
a) je 300 kg von Rohbaumwolle oder Garnen, ferner 

von W atte,
b) insgesamt 5000 m von zu meldenden Baumwoll

stoffen (siehe § 2), wenn die Vorräte aus verschie
denen Stoffen bestehen,

c) 500 m, wenn die Vorräte nur aus Stoffen einer ein
zigen Gruppe oder Untergruppe bestehen,

d) insgesamt 300 Stück von zu meldenden fertigen 
M ännerunterkleidern (siehe § 2).
Auch diese Personen sind auf besonderes Verlan

gen der verordnenden Behörde zur Meldung ihrer Vor
räte oder zu Fehlmeldungen verpflichtet.

In jedem Falle tritt auch für sie die Pflicht zur 
M eldung und zur Führung eines Lagerbuches für die 
gesamten Bestände an dem Tage ein, an dem die oben 
bezeichneten M indestvorräte überschritten werden. — 
Verringern sich die Bestände nachträglich unter die an
gegebenen M indestvorräte, so bleibt die Pflicht zur 
M eldung und Führung des Lagerbuchs trotzdem be
stehen.

Berlin, den 27. Juli 1915.
Oberkommando in den Marken.

D ie voreilige Abfindung in Haftpflichtfällen.
W enn ein Arbeitnehmer, welcher der gesetzlichen 

Unfallversicherung unterstellt ist, durch die Schuld 
eines ändern, als seines eigenen Arbeitgebers, ver
unglückt, so kann die Berufsgenossenschaft, die den 
Unfall zu entschädigen hat, ihre Aufwendungen von 
dem  ihr als Mitglied nicht angehörigen oder nicht mit 
dem Unfallbetrieb angehörigen Unternehmer erstattet 
verlangen, da der Anspruch, den der Verunglückte ge
gen  den fremden Unternehmer hat, auf die Berufs

genossenschaft im Umfang ihrer gesetzlich begründeten 
Entschädigungspflicht übergeht.

In solchen Fällen wird nun seitens der Ersatzpflich
tigen häufig der Versuch gemacht, Verunglückte, die 
von einer Berufsgenossenschaft eine Entschädigung 
zu erw arten haben, bezw. der Sachlage nach erhalten 
müssen, schleunigst abzufinden und von ihnen hierbei 
eine Erklärung des Inhalts zu verlangen, dass sie auf 
weitere Ansprüche aus dem Unfalle verzichten. Sie 
glauben, durch diese Abfindung auch der Berufsgenos
senschaft gegenüber von deren etwaigen Ersatzansprü
chen befreit zu werden.

Derartige Abmachungen sind jedoch nur dann gü
tig, wenn die Ersatzpflichtigen in gutem Glauben, dass 
die Verletzten nicht anderweitig, nämlich von der Be
rufsgenossenschaft entschädigt werden, das fragliche 
Abkommen getroffen haben. Sonst hilft ihnen ihre 
Abfindung den Ansprüchen der Berufsgenossenschaft 
gegenüber nichts.

Mit solchen Ansprüchen haben sich die ordentlichen 
Gerichte, auch das Reichsgericht, wiederholt befassen 
müssen. Eine neue Entscheidung des letzteren ergibt 
zweifelsfrei diesen Rechtsgrundsatz, indem sie u. a. 
folgendes ausführt:

„Der Vorderrichter geht zutreffend davon aus, dass 
die Klägerin (die Berufsgenossenschaft) die gemäss 
§ 140 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes (jetzt 
§ 1542 der Reichsversicherungsordnung) auf sie über
gegangenen Ansprüche des verletzten B. geltend m a
chen will. Von der Beklagten (der haftpflichtigen 
Firma) war eingewendet worden, dass sie sich mit B. 
durch Zahlung einer einmaligen Abfindungssumme von 
225 M. vorbehaltlos abgefunden habe; Klägerin müsse 
diese Abmachung gegen sich gelten lassen. Unter Be
rufung auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts hält 
das Berufungsgericht diese Einwendung nur dann für 
zulässig, wenn die berufenen Vertreter der Beklagten 
bei der Vereinbarung der Abfindung sich in Unkenntnis 
des Übergangs der Schadenersatzforderung auf die 
Klägerin befanden. Hier fordert das Berufungsgericht, 
ebenfalls in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 
des Reichsgerichts, dass sie die den Forderungsüber
gang begründende Tatsache nicht kannten. In ta t
sächlicher Hinsicht wird dann festgestellt, Beklagte 
habe nach eigener Angabe gewusst, dass B. im Dienste 
der Gesellschaft N. (eines Brauereiunternehmens), also 
in einem versicherungspflichtigen Betriebe, beschäftigt 
gewesen sei; es sei ihr auch fraglos klar gewesen, 
dass ein Betriebsunfall vorliege, und daher die Ent
schädigungspflicht der Klägerin gegeben sei. Sie könne 
sich daher auf ihre Abmachung mit B. und die von 
ihr geleistete Zahlung der Klägerin gegenüber nicht be
rufen. Ohne Bedeutung sei es, dass sie gewusst habe, 
dass B. bei der Klägerin Entschädigungsansprüche an
gemeldet habe, und in welchem Grade er erw erbs
unfähig gewesen sei.

Die Revision der Beklagten wurde mit nachstehen
der Begründung zurückgewiesen:

Bereits aus der Tatsache, dass ein Arbeiter, der im 
Dienste eines unfallversicherungspflichtigen Betriebes 
stand, bei einer Fahrt mit einem W agen dieses Betrie
bes verletzt wurde, war, abgesehen von besonderen 
Umständen, über die hier nichts vorgebracht ist, mit 
genügender Sicherheit auf einen Betriebsunfall zu 
schliessen. Lag aber ein solcher vor, so m usste Be-
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klagte auch mit der Möglichkeit rechnen, dass dem 
Verletzten gemäss § 8 des Gewerbeunfallversicherungs
gesetzes (jetzt §§ 555 ff. der Reichsversicherungsord- 
nnng) ein Anspruch gegen die Berufsgenossenschaft 
erwachsen, und im Umfange der Entschädigungspflicht 
der Anspruch des B. gegen sie auf die Klägerin über
gegangen sei. (§ 140 a. a. O., § 1542 der R.V.O.) 
Diese Tatsachen reichen aus, um den guten Glauben 
der Beklagten, wie ihn die §§ 412, 417 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs für die W irksamkeit eines nach Abtretung 
der Forderung zwischen dem Schuldner und dem b is
herigen Gläubiger vorgenommenen Rechtsgeschäfts 
fordern, als ausgeschlossen erscheinen zu lassen.

Ob die berufenen Vertreter der Beklagten sich dieser 
Rechtslage bei Abschluss des Vergleichs bew usst w a
ren, ist unerheblich, ebenso, ob B. bereits damals An
sprüche bei der Klägerin erhoben hatte, und sie dies 
w ussten.“

E r n s t  G r a e b k e ,  C harlottenburg.

tiewcrbmcbtlicbe Etttscbciditngett.
In der Transmission der Dreschmaschine verunglückt.

Nach den Unfallverhütungsvorschriften aller Berufs
genossenschaften sind freilaufende Transm issionsw el
len an Orten, wo sie die menschliche Gesundheit oder 
gar das Leben gefährden, mit Sicherheitsvorrichtungen 
zu versehen, insbesondere Schutzgittern, Schutzblechen 
und Geländern. Dies ergibt sich schon aus § 110 
der Gewerbeordnung, wonach der Arbeitgeber ver
pflichtet ist, die Arbeiter nach Möglichkeit vor allen 
Betriebsgefahren zu schützen. Leider wird gegen diese 
selbstverständlichen Grundsätze noch viel gesündigt, 
von Arbeitgeberseite durch mangelnde Fürsorge für 
Schutzvorrichtungen, von Arbeitnehmerseite durch 
Nichtbenutzung oder gar Beseitigung derselben und 
durch unvorsichtige Bewegungen bei der Arbeit an 
gefährlichen Maschinen. Die schlimmen Folgen solchen 
Leichtsinns bei beiden Parteien des A rbeitsverhältnis
ses zeigt nachstehender Fall, der jetzt das Reichsgericht 
beschäftigt hat:

Der Rentier Thilo Umlauf in Sondershausen, ein 
privatisierender Landwirt, hatte bei Kriegsbeginn für 
seinen im Felde stehenden Sohn die Verwaltung von 
dessen Gut übernommen. Im Spätherbst sollte hier 
Raps gedroschen werden. Die Dreschmaschine, die
in einem überdeckten Scheunenraum stand, wurde m it
tels eines im Freien befindlichen Göpelwerkes be
trieben. Die Kraftübertragung geschah durch eine 
Transmissionswelle, die durch eine Maueröffnung in 
den M aschinenraum eintrat, hier vom Erdboden 65 
Zentimeter und von der W and 45 Zentimeter entfernt 
zur Maschine hinlief und mit keinerlei Schutzvorrich
tungen versehen war, was in offenem W iderspruch zu 
den Unfallverhütungsvorschriften der Landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaft stand. Am Tage, an dem 
gedroschen wurde, war der zu dreschende Raps im 
M aschinenraum 2 Meter hoch aufgespeichert und liess 
an der Transmissionswelle entlang zur Tür hin einen 
W eg von nur J/2 Meter Breite frei. Als während einer 
kurzen Arbeitspause die als Zureicherin an der D resch
maschine beschäftigte 17jährige F. diesen schmalen 
Gang passierte, kam plötzlich die Triebwelle wieder 
in Bewegung, erfasste das Mädchen bei den Röcken 
und schleuderte es einige Male gegen die W and, so

dass sie an den erlittenen schweren Verletzungen als
bald verstarb.

Die Strafkammer beim Amtsgericht Sondershausen 
hat darauf am 22. März 1915 den Umlauf wegen fahr
lässiger Tötung (§ 222 St.G.B.) mit vier W ochen Ge
fängnis bestraft, weil er als Leiter der landw irtschaft
lichen Unternehmung und des D reschm aschinenbetrie
bes den Unfallverhütungsvorschriften zuwider es unter
lassen hat, durch Verkleidung der freilaufenden T rieb 
welle mit einer Schutzvorrichtung jede gefährliche Be
rührung derselben zu verhindern. Durch diesen M an
gel wurde der T od der F. verursacht. Dem Umlauf fällt 
schwere Pflichtversäumnis zur Last. Bei geringster 
Überlegung konnte er voraussehen, dass jem and beim 
Passieren des schmalen Ganges in das freiliegende 
Triebw erk geraten und tödlich verunglücken konnte. 
Von derartigen Unfällen hatte er bereits viel gehört. 
D ass die F. eigenmächtig ihren Platz verliess und sich 
unvorsichtig der Triebwelle näherte, entschuldigt ihn 
nicht. Mit solchem Leichtsinn einer jugendlichen Ar
beiterin war stets zu rechnen.

Umlaufs Revision, die alles Verschulden auf die F. 
schob und U .’s eigene Verantwortlichkeit wie auch die 
Notwendigkeit der Schutzvorrichtungen in Zweifel zogT 
hat jetzt das Reichsgericht auf Antrag des Reichsan
walts als unbegründet verworfen, da das Strafkam m er
urteil nur dem entspricht, was der höchste Gerichtshof 
schon mehrfach über die Pflicht des landw irtschaft
lichen Unternehmers zur Fürsorge für die Betriebs
sicherheit ausgesprochen hat.

(Urteil des Reichsgerichts vom 15. Juni 1915.)

A m  28. Juni d. J. fiel im K am pfe für K aiser 
und Reich unser V ereinsm itglied

Herr Dr.-Ing. Willy Hilbing
im b lühenden  A lter von 28 Jahren.

E r  ha t die T echnische H ochschule  in A achen 
besucht und sein S tudium  m it dem  E x am en  als 
D iplom  Ingenieur sowie dem  des Dr.-Ing. abge
schlossen ; beide E xam ina hat er m it A uszeich
nung  bestanden . Nach kurzer p rak tischer T ä tig 
keit als C hem iker tra t er vor etw a 2 Jahren  als 
technischer A ufsichtsbeam ter in den  
Dienst der B erufsgenossenschaft der 
chem ischen  Industrie. D urch sein ziel
bew usstes A uftreten  a u f G rund seiner um fassenden 
K enntnisse, gepaart m it grösser G ew andtheit und 
freundlichem  W esen, hat er es verstandeu , sich 
schnell die A ch tung  seiner V orgesetzten , die 
F reundschaft seiner K ollegen und A nsehen  bei 
den B etriebsunternehm ern  zu erw erben.

D er V erein wird seinem  treuen, allzufrüh au f 
dem  Felde der E h re  hingerafften K ollegen ein 
treues A ndenken bew ahren.

B e r l i n ,  5. A ugust 1915.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
D er V orsitzende: S e i d e l .

F ür die S chriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhündler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Wichtige Sicherheitsvorkehrungen im elektrischen Kranbetrieb.

In den letzten Jahren hat sich auf dem Gebiete des 
H ebedienstes eine so grosse Umwandlung vollzogen, 
w ie sie auf keinem anderen Arbeitszweige zu verzeich
nen war.

Die eigentlichen Bewegungsgründe, die verschieden
sten T ransporte von Hand aus durch M aschinenkräfte 
zu ersetzen, liegen durchweg auf wirtschaftlichem Ge
biete, doch ist es im Interesse der Unfallverhütung nur 
um so freudiger zu begrüssen, dass gerade diese ge
fährlichsten H andlangerarbeiten durch Maschinenkraft 
ersetzt werden.

Mit der Einführung neuer Maschinen, mit der Ver
mehrung der M aschinenkräfte kommen zwar neue G e
fahren in die Betriebe; doch lassen sich die Unfall
gefahren, die auf einen M aschinenbetrieb zurückzufüh
ren sind, auch mit Erfolg bekämpfen.

Die Anordnung von Schutzmassnahmen, Anbringen 
von S icherheitsvorrichtungen bei elektrischen H e 
bezeugen bed ing t zwar eine M ehrausgabe, aber eine 
solche, die sich schon in ganz kurzer Zeit, durch  V er
meidung von Betriebsstörungen infolge Zerreissens der 
T rag o rg an e , D urchb rände der M otoren u. a. m ehr 
bezahlt m acht. '

Die Eisen- und Stahlgiessereien, die Hüttenwerke 
haben an das elektrische Hebezeug besonders hohe An
forderungen gestellt. Die grosse Veränderlichkeit der 
Lasten bei den verschiedensten Geschwindigkeiten, 
dann oft T ransporte in heissen und staubigen Räumen 
verlangten eine, erst in der jüngsten Zeit durch An
wendung von geeigneten M otoren und Schaltungen 
grösstm öglichste Vielseitigkeit, nämlich leichte Ver
w endbarkeit jeder möglichen Stromart, dann leicht und 
sicher wirkende Steuerung bei jeder Lastgrösse und 
grösste wie kleinste Geschwindigkeit bei möglichst 
stossfreiem  Betrieb.

Für die Betriebssicherheit in Kranbetrieben, dann 
zur Vermeidung von Unfällen empfiehlt es sich drin
gend, die Führung des Kranes nur einem verlässlichen 
Arbeiter zu übertragen.

Ganz verfehlt ist es, wenn mit der Kranführung 
minderwertige, schlecht bezahlte Arbeiter betraut w er
den. Die Schäden, die durch solche Kranführer infolge 
u n fa c h m ä s s ig e r  B e h a n d lu n g  u n d  I n s ta n d h a l tu n g  d e r  
Krane entstehen können, sind in keinem Verhältnis zu 
den eventuell ersparten Löhnen.

Eine weitere wichtige Sicherheitsvorrichtung an

elektrischen Hebezeugen ist die Begrenzung der End
stellungen und der Senkgeschwindigkeit.

Das Haupterfordernis für diese Vorrichtungen ist 
vollständige Zuverlässigkeit. Die Überwachung von 
Apparaten, die doch nur s e lte n e n  Tätigkeit treten, 
werden erfahrungsgemäss oft vernachlässigt, und daher 
sollen alle Apparate so einfach wie möglich ausgebildet 
und übersichtlich angeordnet sein, dass man sicher ist, 
dass 'sie im Augenblick der Gefahr auch wirklich in 
Tätigkeit treten.

Bei Kranfahrwerken mit geringer Geschwindigkeit 
und kleiner Spannweite genügen zur Begrenzung der 
Endstellungen in der Regel einfache Puffer. Bei Fahr
werken mit grossen Geschwindigkeiten ist eine selbst
tätige Begrenzung des W eges nötig.

W ichtiger noch ist die selbsttätige Begrenzung der 
höchsten Lasthakenstellung, auch bei solchen H ub
werken mit geringer Geschwindigkeit, da sonst beim 
Anfahren des Lasthakens an die Krankonstruktion, die 
Seil- oder Kettenrollen, eventuell auch Konstruktions
te ileb rechen , die T ragorgane reissen können, wodurch, 
abgesehen von Betriebsstörungen, auch M enschen
leben gefährdet werden.

Beiden Zwecken dienen die verschiedenen Arten 
von Endausschaltern, welche den elektrischen Strom 
unterbrechen, wenn das Fahr- oder Hubwerk die End
stellungen überschreitet.

Eine Begrenzung der Geschwindigkeit ist eigentlich 
nur beim Senken notwendig, da die Motore beim Heben 
oder Fahren genügend belastet sind, die Drehzahl also 
nie überschritten wird.

Durch die Wahl besonderer Schaltungen ist die 
Verwendung von Sicherheitsapparaten gegen zu schnel
les Senken meistens überflüssig.

Wo nun solche Schaltungen nicht vorgesehen sind, 
müssen Einrichtungen getroffen werden, die entweder 
die Überschreitung der Geschwindigkeit rechtzeitig an
zeigen oder selbsttätig verringern bezw. auf Null zu
rückführen.

Zur rechtzeitigen W arnung vor Überschreitung der 
zulässigen Geschwindigkeiten dienen Fliehkraftklingeln, 
die am M otor oder an der mit passender D rehzah l 
laufenden V orgelegsw elle angebracht werden.

Zur selbsttätigen Verringerung der Geschwindigkeit 
oder zum Stillsetzen desM otors d ienenFliehkraftschalter, 
welche entweder im Stromkreis der elektromagnetischen
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Bremse liegen, also bei zu grösser Geschwindigkeit 
auf die Bremse einwirken und so die Tourenzahl ver
ringern, oder aber den Motor gänzlich vom Netz ab 
schalten.

Bei Portalkränen (auch Halbportalkrane), die auf 
Lager- und Arbeitsplätzen Verwendung finden, ist es 
sehr oft nötig, dass die in der Nähe der Kranbahn be
schäftigten Arbeiter auf das Heranfahren der Krane auf
merksam gemacht werden müssen, um sich aus dem 
Bereiche zu entfernen.

Dies geschieht auch wieder am sichersten ganz un
abhängig vom Kranführer, und zwar entweder mittels 
elektrischer Glocke, die im Stromkreis des Fahrmotors 
eingeschaltet ist, so dass beim Kranfahren die Glocke 
in Tätigkeit tritt, oder einfacher, es wird von der Kran
fahrantriebsw elle eine G locke betätigt.

Für grössere Betriebe empfiehlt es sich, die verschie
denen Pflichten der Kranführer kurz in Form von Vor
schriften zusammenzufassen und jedem Kranführer aus
zuhändigen, eventuell auch in jedem Führkorb oder 
Stand auszuhängen.

V o r s c h r i f t e n  f ü r  K r a n f ü h r e r .

Der Kranführer ist für den ihm zugewiesenen oder 
den von ihm bedienten Kran in jeder Hinsicht voll ver
antwortlich; er hat deshalb diese Vorschrift genau zu 
beachten.

Bei Übernahme des Kranes sind alle bemerkten 
Schäden desselben, ungeachtet etwaiger früherer M el
dung, dem Betriebsleiter oder seinem Vertreter anzu
geben.

Jeder in der Folge bem erkte Schaden am Kran, so
wie etwaig'es unrichtige Funktionieren desselben ist 
noch vor dessen W eiterbenutzung zu melden.

Der Kranführer ist für die Instandhaltung des 
Kranes verantwortlich. Er hat für ausreichende und 
sorgfältige Schmierung auf das beste zu sorgen; die 
Schneckengehäuse müssen stets mit Staufferfett gefüllt 
sein.

Die Endausschalter sind täglich von Hand aus auf 
ihre richtige Funktionierung zu prüfen.

Es ist stets darauf zu sehen, dass die Bremsen in 
Ordnung sind und die abgenutzten Bremsklötze recht
zeitig erneuert werden.

Die Seilenden an den Trommeln sind durch zeit
weises Nachziehen der Schrauben auf deren Abnutzung 
zu untersuchen.

Die Stromabnehmerrollen sind bei strom loser 
Schleitleitung öfters zu schm ieren und a u f  ihre A b 
nützung zu überprüfen.

Vor dem Einschalten sowie vor dem Ausschalten 
des S trom schalters m üssen sich alle A nlasshebel und 
A nlasshandräder in der Ruhelage (Nullage) befinden.

Beim Verlassen des Führerkorbes ist der Strom 
schalter unbedingt auszuschalten. Das Ausschalten 
hat auch stets zu erfolgen, wenn sich Personen auf der 
Kranplattform befinden.

Lebensgefährlich und auf das strengste untersagt 
ist das Berühren stromführender Teile, das Betreten der 
Traversen und Krane an Stellen, wo keine Geländer 
sind, ferner das Übersteigen von einem Kran auf den 
ändern, Auf- und Abstieg von Kranen an Stellen, wo 
sich weder Stufen noch Leitern befinden.

Jede Bewegung des Kranes ist allmählich und

gleichmässig, nicht aber ruckweise durchzuführen, um 
die Last nicht zum Schaukeln zu bringen.

Das Fahren mit Lasten muss stets mit Vorsicht vor
genommen werden, und die Last ist derart zu dirigieren, 
dass w eder Menschen noch Maschinen gefährdet e r
scheinen. Es ist demnach auch unerlässlich, dass die 
Kranführer den Forderungen der Anbinder stets ent
sprechen.

Bei Fahren der Lasten mit zwei Kranen hat der 
zweite Kranführer auf die Bewegungen und Zeichen des 
in der Fahrrich tung  gelegenen ersten K ranes, bezw. 
Kranführers zu achten.

Die Lasthaken dürfen nicht höher gezogen w erden, 
als es mit Rücksicht auf die Maschinen notwendig ist. 
Das Anfahren an die Endausschalter ist in normaler 
W eise zu vermeiden.

Das Verschieben der W aggons mit dem Kran ist 
untersagt, ebenso das Aufziehen von Lasten bei schrä
ger Seillage.

Das unbeaufsichtigte Stehenlassen des Kranes bei 
herabgelassener Flasche (mit oder ohne Last), insbe
sondere aber oberhalb des Schienengleises, ist ver
boten.

Die Befolgung dieser Vorschriften wird den Kran
führern zur unbedingten Pflicht gemacht.

V on grösser W ichtigkeit für die gefahrsichere 
Ausgestaltung des Hebezeugebetriebes ist auch die 
richtige Wahl der Anbindeorgane und sachgem ässe 
Aufhängung der Last.

Es ist deshalb auch hier notwendig, dass als 
Anbinder nur verlässliche Arbeiter gewählt werden, 
welche entsprechend angelernt werden müssen, und 
es em pfiehlt sich, für die A nbinder ebenfalls kurze V o r
schriften aufzustellen.

V o r s c h r i f t e n  f ü r  K r a n a n b i n d e r .

Der Anbinder muss sich immer in dem ihm zuge
teilten Arbeitsfeld aufhalten.

Die W erkzeugmaschinen bezw. Arbeitsstellen sind 
mit Ausnahme dringender Fälle, der Reihe nach zu b e 
dienen.

Das Gewicht der zu hebenden Last ist festzustellen, 
und jede Überschreitung der auf dem Kran angebrachten 
Nutzlast ist verboten. Die Anbindeseile und -Ketten 
sind nach den hier abgedruckten und auch in den 
W erkstätten ausgehängten Tabellen zu wählen.

Der Anbinder hat sich vom guten Zustand der ge
wählten Taue oder Ketten genau zu überzeugen. Von 
jeder Beschädigung der Seile, Ketten Haken usw. ist 
dem betreffenden Vorgesetzten Meldung zu e rsta t
ten.

Das Anbinden hat möglichst senkrecht unter der 
Katze zu geschehen, und zwar derart, dass das Gleich
gewicht der Last erhalten bleibt. Zur Schonung der 
Seile sind an scharfen Kanten, Ecken usw. Tücher, 
Holz und dergl. unterzulegen. Schräges Aufziehen ist 
verboten.

Die Lasten dürfen nicht höher gehoben werden, als 
mit Rücksicht auf die Maschinen notwendig ist. Jede 
Bewegung der Last ist allmählich und gleichmässig 
vorzunehmen, um die Last nicht ins Schaukeln zu 
bringen.

Der Kranführer hat sich diesbezüglichen Anord
nungen der Anbinder zu fügen.
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Ruckweises Niederlassen ist strengstens verboten. 
Das Fahren der Lasten muss mit grösster Vorsicht und 
so vorgenommen werden, dass keine Menschen und 
Maschinen gefährdet sind.

E s ist unbedingte  Pflicht der A nbinder, der Last 
voranzugehen und die im Bereich befindlichen Arbeiter 
zum Ausweichen aufzufordern.

Unter freihängender Last ist das Arbeiten, sowie 
Verkehr strengstens verboten.

Bei längeren Lasten sind dieselben durch ein am 
Ende der Last umschlungenes Seil zu führen, um deren 
Schwankungen zu verhüten.

Über Lagerung der zu transportierenden Stücke sind 
vorher Anweisungen einzuholen.

Die Lagerung und Aufstapelung von Material muss 
gleichmässig und übersichtlich erfolgen, wobei auf 
Freihaltung der Verkehrswege in den W erkstätten und 
P lätzen  die grösste R ücksicht genom m en w er
den muss.

A ls U nterlage für L asten  ist gesundes H olz  usw. zu 
verw enden; Ziegelsteine und leicht zerbröckliches 
M aterial ist als Unterlage strengstens verboten.

Das Einhalten dieser Vorschriften wird den An
bindern zur Pflicht gemacht.

Zulässige B elastung neuer Seile. Z u lässige B elastung  neuer Ketten.

Seilstärke
in Zulässige L ast in  kg K etten

stärke  in Zulässige L ast in kg

Zoll mm einzelnes doppelt vierfach Zoll mm einzelne doppelte vierfach

7* 20 300 600 1 000 7.6 8 625 950 1800
7« 23 400 800 1800 7« 10 1000 1700 3 000

l 26 500 1 000 2 000 7.» 12 1 400 2 200 4 000
l 1/» 29 750 1 500 2 400 V» 13 1 690 3 000 4 800
l ‘/4 32 900 1 800 2 800 7« 16 2 560 5 000 8 000
1l/3 36 1 000 2 000 3 200 18 3 240 6 000 11500
1*/» 39 1250 2 500 3 900 74 20 4 000 7 500 13 500
r /4 46 1 500 3 100 5 200 22 4 800 9 500 18 000
3 52 2 000 4 200 7 000 7* 23 5 290 10 000 20 000
9,'U 60 2 600 5 500 9 800 24 5 760 12 000 22 000
2'/« 65 3 300 7 000 11 500 25 6 250 13 500 24 000
?,3U 70 3 800 8 200 14 000 l 26 6 760 14 500 27 000
3 79 4 400 9 500 16 000 28 7 840 16 000 31 000
»V* 83 5 000 11000 17 000 i7fl 30 9 000 19 000 36 000
4 105 8 600 17 500 25 000 174 33 10 890 21000 40 500
4 '/> 110 9 500 19 500 17« 36 12 960
47* 121 11 000 17a 39 15 200
5 130 13 000 !*/• 43 18 490

In B etrieben, in denen ein richtig o rgan isierter K ran 
betrieb eingeführt ist, kommen Betriebsstörungen, Un
fälle beim Kranbetrieb seltener vor, ja, es wird sogar in
folge Vervollkommnung des Kranbestandes und betriebs
sicheren Ausgestaltung des Kranbetriebes die W erkstatt
produktion erhöht.

Ingenieur R.. H r i b a 1 , Pilsen.

Die Einschätzung der Betriebe in den Gefahrtarif 
der Berufsgenossenschaft.

Die W iedereinziehung bezw. Deckung der in Aus
führung der Unfallversicherung entstandenen Entschä
digungen oder sonstigen Aufwendungen der Berufs
genossenschaften, ihrer Verwaltungskosten und dergl. 
geschieht im Verhältnis der gezahlten Löhne und der 
die einzelnen Betriebe belastenden Unfallgefährlichkeit. 
Dem entsprechend hat die Genossenschaftsversammlung 
die Pflicht, für die der Genossenschaft zugehörigen Be
triebe durch einen Gefahrtarif Gefahrklassen nach dem 
G rade der Unfallgefahr zu bilden und danach die Höhe 
der Beiträge abzustufen.

Sie kann einem Ausschuss oder dem Vorstand über
tragen, den Gefahrtarif aufzustellen oder zu ändern.

Der Gefahrtarif ist zuerst längstens nach zwei G e
schäftsjahren und dann mindestens von fünf zu fünf 
Jahren, mit Rücksicht auf die vorgekommenen — ent
schädigten — Unfälle nachzuprüfen.

Ist die Ä n d e r u n g  des Tarifs nicht dem Vorstand 
übertragen, so hat er das Ergebnis der Nachprüfung 
mit einem nach Betriebszweigen geordneten Verzeichnis 
der entschädigungspflichtigen Unfälle dem zuständigen 
G enossenschaftsorgane vorzulegen. Hiernach hat die
ses zu beschliessen, ob der Gefahrtarif beizubehalten 
oder zu ändern ist.

Der Gefahrtarif und jede Änderung bedürfen der 
Genehmigung des Reichsversicherungsamts oder, im 
Falle die Zuständigkeit in Frage kommt, des Landes
versicherungsam ts. Diesen Behörden ist, wenn der 
G enossenschafts V o r s t a n d  nicht Entscheidung ge
troffen hat, sondern ein anderes Genossenschaftsorgan 
(Genossenschaftsversammlung, Ausschuss), das Unfall
verzeichnis vorzulegen.

Stellt das zuständige Genossenschaftsorgan den 
Gefahrtarif in einer ihm gesetzten Frist nicht auf, oder 
wird er nicht genehmigt, so stellt ihn nach Anhörung des 
Genossenschaftsorganes das Reichs- oder Landesver
sicherungsamt selbst auf.

Die Berufsgenossenschaft veranlagt die Betriebe für 
die Tarifzeit nach Bestimmung ihrer Satzung zu den 
Gefahrklassen.

Nach der Veranlagung kann die Genossenschaft 
einen Betrieb für die Tarif zeit neu veranlagen, wenn 
die bezüglichen Angaben des Unternehmens unrichtig 
waren, oder wenn eine Änderung im Betrieb eingetreten 
ist.

Die Genossenschaftsversammlung kann Unterneh
mern nach den Unfällen, die in ihrem Betriebe vorge
kommen sind, für die nächste Tarifzeit Zuschläge auf
legen oder Nachlässe bewilligen.

Gegen die Veranlagung zu den Gefahrklassen, so 
wie gegen die Festsetzung von Zuschlägen hat der 
Unternehmer die Beschwerde. Diese ist binnen einem 
Monat nach der Zustellung des Veranlagungsbeschei
des bei dem Oberversicherungsamt einzulegen, in des
sen Bezirke der Sitz des betreffenden Betriebes liegt. 
Gegen die Entscheidung des Oberversicherungsamts ist 
eine weitere Beschwerde binnen gleicher Frist bei dem 
Reichs- oder Landesversicherungsamt zulässig.

Der Aufstellung des Gefahrtarifs wird die tatsäch
liche Belastung der einzelnen Betriebszweige (durch 
Barzahlungen) zugrunde gelegt, und durch Gegenüber
stellung des Entgelts und der Entschädigungen (gleich
artiger oder verwandter Betriebe) werden Normal
gefahrziffern ermittelt. Zu diesem Zwecke haben die
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Berufsgenossenschaften für jeden zur Entschädigung 
gelangten Unfall eine Zählkarte anzulegen und diese 
nach genau festgesetzten Richtlinien laufend zu ver
vollständigen. Aus einer solchen Zählkarte ist zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt die gesamte Zahlung aus dem be
treffenden Unfall an Entschädigungen zu entnehmen, 
als da sind:
a) die Kosten des Heilverfahrens,
b) die Renten aller Art,
c) das Sterbegeld,
d) die Kapitalabfindungen.

Die Zählkarte enthält ferner — und das ist von ganz 
besonderer Bedeutung — den G e g e n s t a n d  des Be
triebs, in dem sich der Unfall ereignet hat, sowie den 
Betriebsteil (die Arbeitstätigkeit), bei der er eintrat, so 
dass also die Belastung der einzelnen Betriebszweige, 
sowie der einzelnen Betriebstätigkeiten mit ziemlicher 
Genauigkeit zu ermitteln ist; eine vollständige G e
nauigkeit wird sich deshalb schwer ermitteln lassen, 
weil manche der Verrichtungen, bei denen sich die U n
fälle ereigneten, verschiedenen Betriebstätigkeiten zu
geschrieben w erden können, und sich daher eine ge
wisse Verschiebung der tatsächlichen Verhältnisse nicht 
vermeiden lässt.

Die Veranlagung der Betriebe zu den einzelnen 
Klassen des Gefahrtarifs ist, wie bereits oben ange
deutet, durch die Satzung der Berufsgenossenschaft ge
regelt. Im allgemeinen geschieht sie in der W eise, dass 
die Betriebsunternehmer aufgefordert werden, einen 
von dem Genossenschaftsvorstand ihnen übersandten 
Fragebogen zu beantworten und demnächst zurückzu
reichen, der die beschäftigten Personen unter genauer 
Bezeichnung ihrer einzelnen Betriebstätigkeiten, der 
hierbei durchschnittlich zu leistenden Tagew erke und 
der ihnen durchschnittlich gezahlten Löhne aufführt. 
Die Bezeichnung der besonderen Betriebstätigkeiten ist 
wichtig für solche Betriebe, die N ebenbetriebe führen 
oder sonst verschiedenartige Versicherte beschäftigen, 
die in dem Gefahrentarife gleichfalls verschieden b e 
w ertet sind.

Unter Zugrundlegung der wieder eingegangenen 
Fragebogen wird nun die Veranlagung im G enossen
schaftsbureau vorgenommen, häufig unter Zuziehung 
der mit den Betriebsverhältnissen durchaus vertrauten 
technischen Aufsichtsbeamten. Hat ein Unternehmer 
nur in e i n e m  Betriebszweige, der im Gefahrentarif 
aufgeführt ist, Arbeiter beschäftigt, so gilt die für die
sen vorgesehene Gefahrziffer. Hat er jedoch Leute in 
verschiedenen Betriebszweigen, die auch im G efahr
tarif verschieden aufgeführt sind, beschäftigt, so wird 
gewöhnlich der Durchschnitt der einzelnen A rbeits
fähigkeiten als Gefahziffer angenommen. W eist er 
z. B. nach:
bei Betriebszweig A (Gefahrziffer 5,5) 2000 M. Löhne,
bei Betriebszweig B (Gefahrziffer 4,0) 1000 M. Löhne,
bei Betriebszweig C (Gefahrziffer 7,5) 2000 M. Löhne,
so wird für seinen Betrieb die Gefahrziffer nach folgen
der Berechnung festgesetzt werden:

A (2000 X 5,5) =  11000,
C (2000 X 7,5) =  15000.
B (1000 X 4,0) =  4000,

Sa. 5000 Sa. 30000: 5000 =  6.

Das Ergebnis der Einschätzung wird nun dem U nter
nehmer schriftlich mitgeteilt, natürlich nur, soweit sein

Betrieb in Frage kommt. Gegen die Veranlagung kann 
er, wie bereits ausgeführt wurde, Beschwerde erheben. 
Den Gefahrtarif selbst kann er jedoch nicht anfechten, 
da ja seine Interessen schon dadurch gewahrt worden 
sind, dass der Gefahrtarif von der Aufsichtsbehörde der 
Berufsgenossenschaft genehmigt werden muss.

Die Veranlagung des Betriebes zu den Gefahrklassen 
hat für den Unternehmer eine grosse Bedeutung, da 
von ihr für die D auer der Tarifzeit — also gewöhnlich 
fünf Jahre lang — die Umlagebeiträge berechnet w er
den, und eine zu hohe Einschätzung leicht eine grössere 
Geldaufwendung bedeuten kann. Nun wird das Ein
schätzungsgeschäft wohl stets besonders, d. h. zu einer 
ändern Zeit, als die Beitragsumlage, vorgenommen w er
den, schon deshalb, um zwei die Arbeitskräfte der Be
rufsgenossenschaft in hohem Grade in Anspruch neh
mende Geschäfte nicht gleichzeitig abzuwickeln; es b e 
steht daher die Gefahr, dass der Betriebsunternehm er
— oder seine Familienangehörigen, Kontoristen usw. — 
dem Veranlagungsbescheid, da er eine Beitragsfest
setzung oder Zahlungsaufforderung nicht enthält, nicht 
die nötige Beachtung widmen, ihn wohl gar in den 
Papierkorb wandern lassen. W enn dann später die 
Berechnung des Umlagebeitrags eintrifft, und in dieser 
die festgesetzte Gefahrziffer als Berechnungsfaktor er
scheint, dann ist eine Beschwerde aussichtslos, da die 
Frist abgelaufen ist, und der Unternehmer muss zah
len, m indestens aber vorläufig; denn die Beiträge kön
nen ohne Rücksicht auf etwaige Beschwerden zw angs
weise beigetrieben w erden. Eine etwaige nachträgliche 
Beschwerde könnte auch nur dann Erfolg haben, wenn 
tatsächliche Unrichtigkeiten in der Beantwortung des 
der Veranlagung zugrunde gelegten Fragebogens en t
halten sind, z. B. irrtümliche Auslegung der gestell
ten Fragen, oder wenn bei der Veranlagung selbst 
ein Fehler vorgekommen ist, unter allen Umständen 
aber nur aus W ohlwollen der Berufsgenossenschaft 
oder der Beschwerde- bezw. Aufsichtsinstanzen, nicht 
aber aus rechtlichen Gründen, da der Unternehmer 
in die L age verse tz t w orden war, rechtzeitig  den 
Veranlagungsbescheid zu bemängeln und seinen Ein
spruch im Beschwerdewege durchzusetzen. Er hätte 
aber die nachteiligen Folgen vermeiden können, wenn 
er s. Zt. den Veranlagungsbescheid sorgsam  geprüft 
und nach dem Ergebnisse der Prüfung seine Entschlies- 
sung getroffen hätte.

W ird der Gefahrtarif bei der fälligen Revision (an 
der Hand des Unfall Verzeichnisses) beibehalten, muss 
trotzdem das ganze Veranlagungsgeschäft wiederholt 
werden. Hat ein Unternehmer bei der früheren Veran
lagung die Beschwerde unterlassen, so kann er dies bei 
der neuen nachholen, wenn auch die Gefahrziffer die
selbe geblieben ist.

1 Die Meldepflicht der Betriebsveränderungen, die auf 
die Veranlagung zum Gefahrtarif wirken, und das w ei
tere Verfahren sind ebenfalls in der Satzung der Be
rufsgenossenschaft zu regeln. Gemeldet w erden m üs
sen im allgemeinen solche Veränderungen, die den Be
trieb so gestalten, dass für ihn eine andere Gefahrklasse 
in Frage kommt, z. B. wenn Dampfkessel (statt H and
betrieb) eingeführt, oder umgekehrt Motoren abge
schafft werden u. dgl.

Findet infolge der Betriebsänderung eine Erm äs- 
sigung der Beiträge — durch die Versetzung des Be
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triebs in eine niedrigere Oefahrkiasse — statt, so hat 
der Unternehmer, falls er die Betriebänderung zu spät 
angezeigt hat, keinen Anspruch auf ihre Berücksich
tigung für die Zeit vor Erstattung der Anzeige.

Die von dem Unternehmer für die Veranlagung sei
nes Betriebes zu den Klassen des Gefahrtarifs verlangten 
Angaben müssen w ahrheitsgetreu gemacht werden. Der 
Unternehmer, der, um eine niedrigere Einschätzung zu 
erreichen, unwahre Angaben macht, kann sich eine ge
richtliche Bestrafung wegen vollendeten oder versuch
ten Betruges zuziehen. Ausserdem aber ist der G e
nossenschaftsvorstand befugt, gegen Unternehmer G eld
strafen bis zu 500 M. zu verhängen, wenn sie Nach
weise für die Veranlagung zu den Gefahrklassen einge
reicht haben, die unrichtige tatsächliche Angaben ent
halten, vorausgesetzt, dass der Unternehmer die U n
richtigkeit der Angaben kannte oder den Umständen 
nach kennen musste.

W erden die vom Genossenschaftsvorstand verlang
ten Angaben für die Veranlagung nicht rechtzeitig oder

mirtfcbaftlldK initteiimtgcit.

B estanderhebung und B eschlagnahm e von  
Chemikalien und ihre Behandlung.

Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allge
meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, dass jede 
Ü bertretung — worunter auch verspätete oder unvoll
ständige M eldung fällt — sowie jedes Anreizen zur 
Übertretung der erlassenen Vorschrift, soweit nicht 
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver
wirkt sind, nach §  9 Buchstabe b*) des Gesetzes über 
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 
4 Ziffer 2**) des Bayerischen Gesetzes über den Kriegs
zustand vom 5. November 1912 oder nach §  5***) der 
Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Fe
bruar 1915 bestraft wird.

*) W er in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder 
D istrikte ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder 
während desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent
lichen Sicherheit erlassenes V e r b o t  Ü b e r t r i t t  oder zu 
solcher Ü bertretung auffordert oder anreizt, soll, wenn die be
stehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit 
G e f ä n g n i s  b i s  z u  e i n e m  J a h r e  bestraft werden.

**) W er in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Be
z irke  eine bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während 
desselben von dem zuständigen obersten Militärbefehlshaber zur 
E rhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassene V o r s c h r i f t  
Ü b e r t r i t t  oder zur Ü bertretung auffordert oder anreizt, wird, 
wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, mit 
G e f ä n g n i s  b i s  z u  e i n e m  J a h r e  b e s t r a f t .

***) W er vorsätzlich die A u s k u n f t ,  zu der er auf Grund 
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist 
erteilt, oder w i s s e n t l i c h  u n r i c h t i g e  o d e r  u n v o l l 
s t ä n d i g e  A n g a b e n  m a c h t ,  wird m i t  G e f ä n g n i s  
b i s  z u ö M o n a t e n  oder m i t G e l d s t r a f e b i s z u z e h n -  
t a u s e n d  M a r k  bestraft, auch können V o r r ä t  e, die ver
schwiegen sind, im Urteil für d e m S t a a t e  v e r f a l l e n e r 
k l ä r t w e r d e n .  Wer fahrlässig die A u s k u n f t ,  zu der er 
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der ge
setzten Frist erteilt oder u n r i c h t i g e  o d e r  u n v o l l -  
s t ä n  d i g e  A n g a b e n  macht, wird mit G e l d s t r a f e  b i s  
z u  d r e i t a u s e n d  M a r k  oder im Unvermögensfalle mit 
• G e f ä n g n i s  b i s  z u  s e c h s  M o n a t e n  bestraft.

nicht vollständig gemacht, so werden sie von dem Ge- 
nossenschaftsvorstande nach seiner Kenntnis der Ver
hältnisse ergänzt. Ausserdem kann gegen den Unter
nehmer eine Geldstrafe bis zu 25 M. von dem Genos- 
senschaftsvorstande verhängt werden.

W as bisher erörtert ist, bezieht sich auf normale 
Betriebsverhältnisse. W enn aus dem Hergange der Un
fälle der letzten fünf Jahre vor Inkrafttreten des neuen 
Gefahrtarifs oder durch Betriebsbesichtigung oder aus 
ändern, in diesem Zeitraum gemachten W ahrnehmungen 
und Ermittelungen festgestellt wird, dass in einem Be
triebe mangelhafte Betriebseinrichtungen vorliegen, oder 
dass eine von der üblichen erheblich abweichende, die 
Gefahr steigernde oder vermindernde Betriebsweise 
vorhanden ist, kann die Normalgefahrziffer um einen 
gewissen Prozentsatz erhöht (oder vermindert) werden.

Gegen die Erhöhung der Gefahrziffer hat der betrof
fene Unternehmer das Recht der Beschwerde.

E r n s t  G r a e b k e ,  Charlottenburg.

§ 1. I n k r a f t t r e t e n  d e r  V e r o r d n u n g .
a) Die Verordnung tritt am 31. Juli 1915 nachts 

12 Uhr in Kraft und ersetzt die Verordnung vom 30. 
Juni Ch. I 1/7. 15. K. R. A.

b) Für die im § 3 Absatz e bezeichneten Gegen
stände treten Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit 
dem Empfange oder der Einlagerung der W aren in 
Kraft.

c) Beschlagnahmt und meldepflichtig sind auch die 
nach dem 31. Juli 1915 etwa hinzukommenden Vor
räte, jedoch nur, wenn die in Spalte H der Ü bersichts
tafel verzeichneten Mengen überschritten sind.

d) Falls die im § 4 aufgeführten M indestmengen am 
31. Juli 1915 nachts 12 Uhr nicht erreicht sind, treten 
Meldepflicht und Beschlagnahme für die gesamten Be
stände an dem Tage in Kraft, an welchem diese M in
destvorräte überschritten werden.

e) Verringern sich die Bestände eines von der Ver
ordnung Betroffenen nachträglich unter die angegebe
nen M indestmengen (siehe § 4), so behält die Verord
nung trotzdem für diesen ihre Gültigkeit.

§ 2. V o n  d e r  V e r o r d n u n g  b e t r o f f e n e  
G e g e n s t ä n d e .

Meldepflichtig und beschlagnahmt sind vom In
krafttreten dieser Verordnung ab bis auf w eiteres säm t
liche V orrä te  der in der um stehenden Ü bersich ts
tafel aufgeführten Klassen (einerlei, ob Vorräte einer, 
mehrerer oder sämtlicher Klassen vorhanden sind), mit 
Ausnahme der im § 4 bezeichneten Vorräte.

§  3. V o n  d e r  V e r o r d n u n g  b e t r o f f e n e  
P e r s o n e n ,  G e s e l l s c h a f t e n  usw.

Von dieser Verordnung werden betroffen:
a) alle gewerblichen Unternehmer, Firmen oder Per

sonen, in deren Betrieben die im § 2 aufgeführten 
Gegenstände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet 
werden, soweit die Vorräte sich in ihrem G ew ahr
sam befinden, oder die solche Gegenstände aus An
lass ihres W irtschaftsbetriebes, ihres H andelsbetrie
bes oder sonst des Erwerbs wegen für sich oder 
für andere in Gewahrsam haben, oder bei denen sich 
solche Gegenstände unter Zollaufsicht befinden;
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Ü b e r s i c h t s "
A B c

K
la

ss
e

S t o f f g a t t u n g Ohne weiteres sind e rlau b t: Ver
arbeitung und V erbrauch beschlag
nahmter Bestände and Zugänge

Erlaubt wird die V er
arbeitung beschlag

nahmter Stoffe zu ande
ren beschlagnahmten 

Stoffen (Umwandlung) 
anderen als den unter 

A Genannten

Ohne weiteres ist e rlau b t: V er
kauf beschlagnahmter Vorräte 
(vgl. jedoch wegen Lieferung 

[Versand] verkaufter Mengen 
Spalte D) an

a Salpeterstickstoff (Inhalt) in N a
tron- (Chile-), Kali-, Kalk- 

(Norge-), Ammoniaksalpeter

denjenigen Besitzern, die in ihren Bü
chern ausweisen, dass sie mit den ver
brauchten Mengen unter bestm öglicher 
Ausbeute unm ittelbar A ufträge der deut
schen Armee oder Marine au f Spreng

stoffe und Pulver ausführen ;

nur auf Grund von 
Umwandlungs

erlaubnisscheinen 
gemäss § 5 b I

M ilitär-, M arinebehörden, Friedr. Krapp 
(Essen), K riegschem ikalien-A ktiengesell

schaft, Berlin W 66, M auerstr. 63/65 ;

b Salpeterstickstoff (Inhalt) in Sal
petersäure jeder Grädigkeit, auch 

gemischt und verunreinigt

denjenigen Besitzern, die in  ihren Bü
chern ausweisen, dass sie mit den ver
brauchten M engen unter bestm öglicher 
A usbeute unm ittelbar A ufträge der deu t
schen Armee oder Marine auf Spreng

stoffe und Pulver ausführen :

nur auf Grund von 
Umwandlungs

erlaubnisscheinen 
gemäss §  5 b I

M ilitär-, M arinebehörden, Friedr. Krupp 
(Essen), K riegschem ikalien-A ktiengesell
schaft, Berlin W 66, M auerstr. 63/65, unter 
A genannte V erbraucher für die un te r A 
genannten Bedürfnisse, K undschaft der 
Verbraucher im Sinne des § 5 c, 2. Satz ;

c Toluol (Inhalt) in rohem, gerei
nigtem, reinem Toluol oder in 
Erzeugnissen, die durch Verarbei
tung von Toluol entstanden sind, 
insbesondere in Nitrotoluolen 

aller Art

denjenigen Besitzern, die in ihren Bü
chern ausw eisen, dass sie  m it den ver
brauchten Mengen unter bestm öglicher 
Ausbeute unm ittelbar A ufträge der deut* 
sehen Armee oder Marine au f Spreng

stoffe und P u lver ausführen ;

nur auf Grund von 
Umwandlungs

erlaubnisscheinen 
gemäss §  5 b I

M ilitär-, M arinebehörden, Friedr. Krupp 
(Essen), K riegschem ikalien-A ktiengesell

schaft, B erlin W 66, M auerstr. 63/65 ;

d Japankam pfer (Inhalt) in Jap an 
kampfer jeder Aufbereitung (gleich 
gültig, wo die Aufbereitung sta tt
fand), auch in Kampferpulver 

und Kampferblume

denjenigen Besitzern, die in  ihren Bü
chern ausw eisen, dass sie mit den ver
brauchten M engen unter bestm öglicher 
Ausbeute unm ittelbar A ufträge der deu t
schen Armee oder M arine auf Spreng
stoffe, P u lver und M edikamente aus

führen ;

nur auf Grund von 
Umwandlungs

erlaubnisscheinen 
gemäss § 5 b I

M ilitär-, M arinebehörden, Friedr. Krapp 
(Essen), K riegschem ikalien-A ktiengesell
schaft, Berlin W 66, M auerstr, 63/65, unter 
A genannte V erbraucher für die unter A 
genannten Bedürfnisse, K undschaft der 
Verbraucher im Sinne des § 5 c, 2. S a tz ;

e Glyzerin (Inhalt) in reinem, un
reinem und gemischtem Glyzerin 
mit 50  T . U .  und mehr ßein- 

gehalt

denjenigen Besitzern, die in ihren Bü
chern ausw eisen, dass sie  mit den ver
brauchten Mengen un ter bestm öglicher 
Ausbeute unm ittelbar A ufträge der deu t
schen Armee oder Marine ausführen, für 
die ihnen von der bestellenden Behörde 

die U nersetzlichkeit bescheinigt i s t ;

nur auf Grund von 
Umwandlungs

erlaubnisscheinen 
gemäss §  5 b I

M ilitär-, M arinebehörden, Friedr. Krupp 
(Essen), K riegschem ikalien-A ktiengesell
schaft, Berlin W 66, M auerstr. 63/65, un te r 
A genannte V erbraucher für d ie  unter A 
genannten Bedürfnisse, K undschaft der 
Verbraucher im Sinne des § 5 c, 2. Satz ;

f Schwefel (Inhalt) in Schwefel 
und Schwefelkies aller Art, in 
Zinkblende, in schwefliger Säure 
sowie in rauchender und wässe
riger Schwefelsäure jeder Grädig
keit (auch in gemischter und ver

unreinigter Säure)

denjenigen Besitzern, die in ihren Bü
chern ausweisen, dass sie m it den ver
brauchten Mengen un te r bestm öglicher 
Ausbeute unm itte lbar A ufträge der deut
schen Armee oder M arine au f Spreng

stoffe und Pulver au sfü h ren ;

nur auf Grund von 
Umwandlungs

erlaubnisscheinen 
gemäss §  5 b I

M ilitär-, M arinebehörden, Friedr. Krupp 
(Essen), K riegscbem ikalien-A ktiengesell
schaft, Berlin W 66, M auerstr. 63,65; unter 
A genannte Verbraucher für die un ter A 
genannten Bedürfnisse, Kundschaft der 
Verbraucher im Sinne des § 5 c, 2. S a tz ;

g Chlor (Inhalt) in flüssigem und 
gasförmigem Zustand sowie in 

Chlorkalk

denjenigen Besitzern, die in  ihren Bü
chern ausweisen, dass sie mit den ver
brauchten M engen unter bestm öglicher 
Ausbeute unm ittelbar A ufträge der deut
schen Armee oder Marine auf Kampf-, 
M edizinal- und D esinfektionsm ittel au s

führen ;

nur auf Grund von 
Umwandlungs

erlaubnisscheinen 
gemäss § 5 b I

M ilitär-, M arinebehörden, Friedr. Krupp 
(Essen). K riegschem ikalien-A ktiengesell
schaft, B erlin W 66, M auerstr. 63/65, un te r 
A genannte V erbraucher für die un ter A 
genannten Bedürfnisse, K undschaft der 
V erbraucher im Sinne des § 5 c, 2. S a tz ;

h Zwischenerzeugnisse auf dem 
Herstellungswege von a, b, c, d, 
e, f, g bis i, soweit sie nicht 

oben genannt sind

denjenigen Besitzern, die in ihren Bü
chern ausweisen, dass sie mit den ver
brauchten Mengen unter bestm öglicher 
Ausbeute unm ittelbar A ufträge der deu t
schen Armee oder Marine auf Spreng

stoffe und Pulver au sfü h ren ;

nur auf Grund von 
Umwandlungs

erlaubnisscheinen 
gemäss § 5 b I

M ilitär-, M arinebehörden, Friedr. Krupp 
(Essen) ; K riegschem ikalien-A ktiengesell- 
schaft, Berlin VV 66, M auerstr. 63/65, unter 
A genannte Verbraucher für d ie  unter A 

genannten Bedürfnisse ;

i aus a bis h  gefertigte Kampf
mittel, wie Pulver, Sprengstoff 

usw. aller Art

den bestellenden M ilitär- oder 
M arinebehörden ;

die bestellenden Militär« oder M arine— 
behörden ;

B e r l i n ,  im Juli 1915.
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T a f e l .
1) E F G H J K

Erlaubt wird 
Lieferung(Ver- 
sand) beschlag

nahmter 
Mengen

N icht beschlagnahm t 
sind Vorräte, deren Ge
sam tbetrag  a lle r  Arten 
einer S toffgattung am 
T age der ersten Be

schlagnahm e k le iner 
war als

Freigegeben 
werden zum 
Verbrauch

Gestattet wird Ver
kauf beschlag

nahmter Bestände 
an andere als die 

in Spalte C 
Genannten für

Frei bleiben Zu
gänge, deren mo
natlicher Gesamt
betrag aller Arten 

einer Stoff
gattung kleiner 

ist als

V erbraucher im 
Sinne des § 5 c, 
2. Satz is t nur ein 
Verkäufer, der mo
natlich  weniger an 

seine K undschaft ver
kauft als

Sonder
bestimmungen

nurauf Grund 
von Versand

erlaubnis
scheinen ge
mäss § 5 b I I I

75 kg  Salpeterstickstoff 
der K lassen a und b 
zusammen (75 kg S a l
peterstickstoff en tspre
chen ungefähr 
450 kg synthetischem  

oder raffiniertem 
N atronsalpeter oder 

480 kg Chilesalpeter 
oder

540 kg  K alisalpeter oder 
570 kg  N orgesulpeter 

oder
430 kg  A m m oniaksal

peter oder 
340 kg lOOprozentiger 

Salpetersäure)

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § 5 c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
Antrag

gemäss § 5 b I I

0,1 kg Salpeter
stickstoff 
(Inhalt)

2 kg Salpeter
stickstoff 
(Inhalt)

als Sprengstoff und 
Pulver gelten auch die 

von der deutschen 
Armee oder Marine 
bestellten Rauch- oder 

Leuchtkörper

nurauf Grund 
von Versand

erlaubnis
scheinen ge
mäss § 5 b i n

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § 5 c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
Antrag 

gemäss § 5 b I I

1 kg Salpeter
stickstoff 
(Inhalt)

10 kg Salpeter
stickstoff 
(Inhalt)

nurauf Grund 
von Versand

erlaubnis
scheinen ge
mäss § 5 b I I I

20 kg  Toluol (Inhalt), 
sowie vorrätige to luo l
haltige  Bestände und 
Zw ischenprodukte aus 
dsr Fabrikation von 

Chlortoluol, Benzal
dehyd und Benzoesäure

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § 5 c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
A ntrag 

gemäss § 5 b 11

wegen der to luolhaltigen  
Rohstoffe und des Zwanges 
zur Toluolgew innung wird 
au f  die r  Bekanntm achung 
über die Verwendung von 
Benzol und Solventnaphtha 
sowie über die H öchstpreise 
für diese Stoffe“ verwiesen.

nurauf Grund 
von Versaitd- 

erlaubnis- 
scheiuen ge
mäss § 5 b I I I

20 kg Japan
kampfer (Inhalt)

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § 5 c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
Antrag 

gemäss § 5 b I I

0,05 kg 
Kampfer 
(Inhalt)

0,5 kg Kampfer 
(Inhalt)

nurauf Grund 
von Versand

erlaubnis
scheinen ge
mäss § 5b I I I

50 kg Glyzerin 
(Inhait)

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § 5 c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
A ntrag 

gemäss § b I I

0,1 kg 
Glyzerin 
(Inhalt)

3 kg Glyzerin 
(Inhalt)

nurauf Grund 
von V ersand

erlaubnis
scheinen ge

mäss § 5b I I I

1500 kg Schwefel 
(Inhalt) 

(entsprechen etwa 
4600 kg lOOpro- 

zentigem Schwefel
säuremonohydrat)

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § Q c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
Antrag 

gemäss § 5 b 11

25 kg Schwefel 
(Inhalt)

100 kg Schwefel 
(Inhalt)

als Sprengstoff und 
Pulver gelten auch die 
von der deutschen Ar
mee oder Marine be
stellten Rauch- oder 
Leuchtkörper

nurauf Grund 
von Versand

erlaubnis
scheinen ge
mäss § 5b I I I

125 kg Chlor ' 
(Inhalt)

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § 5 c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
Antrag 

gemäss § 5 b I I

1 kg Chlor 
(Inhalt)

20 kg Chlor 
(Inhalt)

nu rauf Grund 
von Versand

erlaubnis
scheinen ge
mäss § 5 b I I I

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § 5 c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
Antrag 

gemäss § 5 b I I

ohne w eiteres an 
die bestellenden 

.M ilitär- und Ma
rinebehörden, im 
-übrigen nur auf 
Grund von Ver

sanderlaubnis- 
■scheinen gem äss 

§ 5 b III.

unentbehrlich 
erscheinende 

Mengen 
monatlich auf 

Antrag 
gemäss § 5 c

unentbehrlich er
scheinende Mengen 

monatlich auf 
Antrag 

gemäss § 5 b I I

O berkom m ando in den Marken.
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b) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaf
ten und Verbände, in deren Betrieben solche Gegen
stände erzeugt, gebraucht oder verarbeitet werden, 
oder die solche Gegenstände in Gewahrsam haben, 
oder bei denen sie sich unter Zollaufsicht befinden;

c) Personen, welche zur W iederveräusserung oder 
Verarbeitung durch sie oder andere bestimmte G e
genstände der im § 2 aufgeführten Art in G ew ahr
sam genommen haben, auch wenn sie im übrigen 
kein Handelsgewerbe betreiben;

d) alle Empfänger (der unter a bis c bezeichneten Art) 
solcher Gegenstände nach Empfang derselben, falls 
die Gegenstände sich am M eldetage auf dem Ver
sande befinden und nicht bei einem der unter a bis 
c aufgeführten Unternehmer, Personen usw. in Ge
wahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten w erden;

e) auch diejenigen Personen, Gesellschaften usw., 
deren Vorräte durch schriftliche Einzelverfügung 
beschlagnahmt worden sind. Die Einzelverfügun
gen und die Verordnungen Ch. I 124/1. 15 K. R. A., 
Ch. I 1./4. 15 K. R. A. und Ch. I 1./6. 15 K. R. A. 
werden durch diese allgemeine und erw eiterte Ver
ordnung ersetzt.
Von der Verordnung betroffen sind hiernach ins

besondere nachstehend aufgeführte Betriebe und P e r
sonen:

gewerbliche Betriebe: Chemische Fabriken, Spreng- 
stoffabriken und alle Betriebe, die Chemikalien 
herstellen oder verarbeiten;

Handelsbetriebe: Kaufleute, Lagerhalter, Spediteure, 
Kommissionäre usw. 

wirtschaftliche Betriebe: Landwirte usw.
Sind in dem Bezirke der verordnenden Behörde 

neben der Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweig
fabriken, Filialen, Zweigbureaus, Nebengüter u. dgl.), 
so ist die Hauptstelle zur Meldung und zur Durchfüh
rung der Beschlagnahmebestimmungen auch für diese 
Zweigstellen verpflichtet. Die ausserhalb des genann
ten Bezirks (in welchem sich die Hauptstelle befindet) 
ansässigen Zweigstellen gelten als selbständige Be
triebe.

§ 4. A u s n a h m e n  v o n  d e r  V e r o r d n u n g .

Ausgenommen von dieser Verordnung sind solche 
im § 3 gekennzeichneten Personen, Gesellschaften usw., 
deren Vorräte (einschliesslich derjenigen in sämtlichen 
Zweigstellen, die sich im Bezirke der verordnenden Be
hörde befinden) am 31. Juli 1915 nachts 12 Uhr gerin- 

» ger sind als die in der um stehenden  Ü bersichtstafel 
(Spalte E) aufgeführten Mengen. Auch diese Personen 
sind auf besonderes Verlangen der zuständigen Be
hörde zur Meldung ihrer Vorräte oder zu Fehlmel
dungen verpflichtet. Für Zugänge gilt die Bestim
mung des § 1 c.

§ 5 .  B e s o n d e r e  B e s t i m m u n g e n .

a) Die Verwendung der beschlagnahmten Bestände 
h a t nach  der in der um stehenden  Ü bersichtstafel an 
gegebenen W eise zu erfolgen.

b) I. Die Verarbeitung beschlagnahmter Stoffe zu 
anderen beschlagnahmten Stoffen (z. B. Umwandlung 
von Salpeter in Salpetersäure, Zinkblende in Schwefel
säure, Salpetersäure in Ammoniaksalpeter) ist den Ver
brauchern nach Spalte A der Übersichtstafel ohne w ei

teres, sonst jedoch (auch wenn m ittelbare Aufträge von 
Heer oder Marine, z. B. auf Zwischenerzeugnisse von 
Sprengstoffen und Pulver vorliegen) nur auf Grund von
Umwandlungserlaubnisscheinen der Kriegs-Rohstoff
Abteilung des Preussischen Kriegsministeriums gestattet.

II. Verkauf beschlagnahmter Bestände an andere als 
die in Spalte C der Übersichtstafel Genannten wird 
durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Preussischen 
Kriegsministeriums gestattet für unentbehrlich erschei
nende Mengen monatlich auf Antrag.

III. Die Lieferung (Lagerwechsel) beschlagnahmter 
Mengen ist mit der in Spalte D der Übersichtstafel ge
nannten Ausnahme nur auf Grund von V ersanderlaub
nisscheinen der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des P reus
sischen Kriegsministeriums gestattet. Der V ersand
erlaubnisschein berechtigt zur Lieferung, ohne dass der 
Liefernde zu einer Prüfung der ordnungsmässigen Ver
wendung bei dem Empfänger verpflichtet ist.

Anträge auf Um wandlungs-, Verkaufs- und V ersand
erlaubnisscheine sind an die Kriegschemikalien-Aktien- 
gesellschaft, Berlin W 66, M auerstrasse 63/65, zu rich
ten, der die Vorprüfung der Anträge obliegt.

c) Freigegeben werden durch die Kriegs-Rohstoff
Abteilung die für anderen als in Spalte A der Ü ber
sichtstafel genannten Bedarf unentbehrlich erscheinen
den Mengen zum Verbrauch monatlich auf Antrag. 
Als Verbraucher gilt auch der Verkäufer einer Menge, 
die kleiner ist als die in Spalte H der Übersichtstafel 
verzeichnete, sofern der Verkäufer monatlich im ganzen 
an seine Kundschaft nicht mehr verkauft als die in 
Spalte J verzeichnete Menge. Die Anträge auf Freigabe 
sind an die Kriegschemikalien-Aktiengesellschaft, Ber
lin W  66, M auerstrasse 63/65, zu richten, der die Vor
prüfung der Anträge obliegt.

Der nicht verbrauchte Teil der freigegebenen M enge 
verfällt mit Ablauf des letzten Gültigkeitstages, auf den 
der Freigabeschein lautete, erneut der Beschlagnahme, 
soweit sie nicht nach Spalte H der Übersichtstafel frei 
bleiben.

N ach Spalte A  und B der um stehenden Ü bersich ts
tafel verarbeitete, aber hierbei nicht verbrauchte (also 
noch technisch nutzbare) Mengen verbleiben unter d e r 
Beschlagnahme.

d) Für den Handel, auch mit freigegebenen Mengen, 
sind die vom Bundesrat oder Reichskanzler oder von 
den verordnenden M ilitärbehörden etwa festgesetzten 
Preisgrenzen m assgebend; Ausnahmen bedürfen d e r 
Zustimmung derjenigen Behörde, welche zur -Bewil-

- ligung von Ausnahmen von Höchstpreisen ermächtigt 
ist.

Jede, andere Verwendung und Verfügung ist ver
boten.

Auch die unter A der Übersichtstafel genannten Ver
braucher unterliegen den Bestimmungen dieses P a ra 
graphen, soweit sie nicht ausdrücklich ausgenommen 
sind.

§ 6. M e l d e b e s t i m m u n g e n .

Die von dieser Verordnung betroffenen Vo.rräte sind 
monatlich zu melden.

Die erste Meldung hat auf einem Meldeschein b is  
zum 10. August 1915 zu erfolgen und ist an die K riegs- 
chemikalien-Aktiengesellschaft, Berlin W 66, M auer
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strasse 63/65, zu richten. (Die Briefe müssen ordnungs
gemäss frankiert sein.)

Die Kriegschemikalien-Aktiengesellschaft wird an 
diejenigen Firmen, die im Juli Vorräte gemeldet haben, 
M eldescheine für die Monate August, Septem ber und 
O ktober versenden. M eldepflichtige, die bis zum
5. August dieses Jahres keine Meldescheine erhalten, 
haben solche am 6. August von der Kriegschemikalien
Aktiengesellschaft schriftlich einzufordern. Die ver
langten Meldungen über Vorräte, Abgänge usw. sind 
deutlich in den auf dein M eldescheine befindlichen 
Spalten anzugeben. In denjenigen Fällen, in welchen 
genaue Ermittlung des Gewichts durch Verwiegen mit 
unverhältnismässigen Schwierigkeiten verbunden ist, 
können die Gewichte nach dem Lagerbuch oder nach 
Belegen aufgegeben werden. Die Belege müssen zur 
Nachprüfung bereitgehalten werden.

W eitere Mitteilungen darf "der Meldeschein nicht 
enthalten. Nur solche Bestandsmeldungen, die auf dem 
vorgeschriebenen M eldescheine gemacht werden, gelten 
als ordnungsm ässig abgegeben.

Die späteren Meldungen über Vorräte, Abgänge usw. 
sind in gleicher W eise monatlich, pünktlich bis zum 
10. jeden M onats, an die Kriegschemikalien-Aktien- 
gesellschaft, Berlin W 66, M auerstrasse 63/65, einzu
reichen, von der die Übersendung der hierzu erforder
lichen M eldescheine an diejenigen Firmen unaufgefor
dert erfolgen wird, die im August Vorräte an Chemi
kalien gemeldet haben. Andere Firmen haben die 
Scheine einzufordern.

Bei vollständigem Abgang der Vorräte durch Ver
arbeitung, Verbrauch, Verkauf laut Spalte A, B, C, D 
und  G der um stehenden  Ü bersichtstafel oder F re i
gabe laut Spalte F ist einmalige Fehlanzeige am nächst
folgenden Meldetermin einzureichen. Eine weitere M el
dung ist dann so lange nicht erforderlich, als Vorräte 
nicht mehr vorhanden sind. Die Beschlagnahme wird 
jedoch bei Zugang neuer Vorräte sofort w ieder w irk
sam, so dass alsdann bis zum 10. jeden M onats w ieder 
eine Bestandsm eldung einzugehen hat, es sei denn, dass 
die Zugänge*nach § 1 c von der Beschlagnahme frei 
sind.

Anfragen, die vorliegende Verordnung betreffen, sind 
an die Kriegschemikalien-Aktiengesellschaft zu richten.

§ 7 .  U m f a n g  d e r  M e l d u n g .
Ausser den Angaben über die Vorratsmengen ist 

anzugeben, wem die fremden Vorräte gehören, die sich 
im Gewahrsam des Auskunftspflichtigen (§§ 3 und 4) 
befinden.

§ 8 .  L a g e r b u c h .
Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch einzu

richten, aus dem jede Änderung der Vorratsmengen 
und ihre Verwendung ersichtlich sein muss.

Zur Feststellung, ob die Angaben richtig gemacht 
sind, werden im Aufträge des Kriegsministeriums Be
auftragte der Polizei- und M ilitärbehörden die Vor
ratsräum e untersuchen und die Bücher der zur Aus
kunft Verpflichteten prüfen.

Berlin, im Juli 1915.

Oberkommando in den Marken.

Veräusserung, Verarbeitung und B esch lag
nahme von Baum wolle, Baum wollabgängen  

und Baumwollgespinsten.*)
§ 1. I n k r a f t t r e t e n  d e r  A n o r d n u n g e n .

Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit 
Beginn des 14. August 1915 in Kraft.
§  2. V o n  d e r  B e k a n n t m a c h u n g  b e t r o f 

f e n e  G e g e n s t ä n d e .
Von dieser Bekanntmachung betroffen sind Baum

wolle, Baumwollabgänge und Baumwollgespinste.
Unter Baumwollabgängen im Sinne dieser Bekannt

machung werden nur die im Spinnverfahren anfallenden 
sogenannten Spinnwickel, die Abgänge von den Car- 
denbändern und Vorgarnfäden verstanden.

Kunstbaumwolle, welche im Reissverfahren aus 
Fäden oder W eb- und W irkstoffen gewonnen wird, fällt 
n i c h t  unter die Bestimmungen dieser Bekannt
machung.

Unberührt durch die Anordnungen dieser Bekannt
machung bleiben diejenigen Mengen von Baumwolle 
und Baumwollabgängen, welche nach dem 15. Juni 1915 
aus dem Auslande (nicht Zollausland) nach D eutsch
land eingeführt worden sind und die aus ihnen 
hergestellten Baumwollgespinste. Die von der deut
schen Heeresmacht besetzten Gebiete gelten nicht als 
Ausland im Sinne dieser Anordnungen.

§ 3. V e r ä u s s e r u n g s v e r b o t .
Die Veräusserung von Baumwolle und Baumwoll

abgängen, welche sich im Besitze von N ichtverarbei
tern (Händlern usw.) befinden, ist nur zulässig:

a) an Baumwollspinnereien,
b) an sonstige Selbstverarbeiter.

§ 4. B e s c h l a g n a h m e  v o n  R o h s t o f f e n .
Baumwolle und Baumwollabgänge, welche sich im 

Besitze von Nichtverarbeitern befinden und deren Ver
äusserung an Selbstverarbeiter nicht bis zum Ablaufe

*) Die vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur 
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, dass 
jede Übertretung — worunter auch verspätete oder un
vollständige Meldung fällt — sowie jedes Anreizen zur 
Übertretung der erlassenen Bekanntmachung, soweit 
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere S tra
fen verwirkt sind, nach § 9 Buchstabe b*) des G e
setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 
oder Artikel 4 Ziffer 2**) des Bayerischen Gesetzes 
über den Kriegszustand vom 5. November 1912 oder 
nach § '5 * * * ) der Bekanntmachung über Vorratserhe
bungen vom 2. Februar 1915 oder nach § 6'****) der 
Bundesratserhebung vom 24. Juni 1915 über die 
Sicherstellung von Kriegsbedarf bestraft wird. Auch 
kann der M ilitärbefehlshaber die Schliessung des Be
triebes anordnen.

Die bezüglichen Erläu terungen, bezw. S trafbestim m ungen decken sich
***) den g le ichen auf Seite 189 unten.

***•) W er unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei
seite schafit, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder 
kauft oder ein anderes Veräusserungs- oder Erwerbsgeschäft 
über ihn abschliesst; wer der Verpflichtung, die beschlagnahm
ten Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu
widerhandelt ; wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen 
zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre  oder 
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

*
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des 28. August 1915 erfolgt ist, sind von diesem Zeit
punkte an beschlagnahmt.

§  5. V e r a r b e i t u n g s v e r b o t .
Das Mischen, Bleichen, Färben, Verspinnen und 

sonstige Vorarbeiten von Baumwolle und Baumwoll- 
abgängen für sich, miteinander und mit irgendwelchen 
Zusatzspinnstoffen, ist (unbeschadet der Vorschriften 
des § 6) mit dem Beginn des 14. August 1915 verboten, 
sow eit es nicht erforderlich ist zur Herstellung von 
Halb- und Ganzerzeugnissen zwecks Erfüllung von un
mittelbaren oder mittelbaren Aufträgen der H eeres
oder M arine-Verwaltung oder zur Herstellung von Er
zeugnissen, deren Anfertigung von der Heeres-Verwal- 

• tung durch besondere Anordnung (§ 9) genehmigt ist. 
G estattet bleibt die Herstellung von Baumwollseilen 
und Spindelschnüren für den Bedarf des eigenen Be
triebes.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von 
Aufträgen der Heeres- oder M arine-Verwaltung ist zu 
führen. Er gilt nur als geführt, wenn der Abnehmer der 
Halb- oder Ganzerzeugnisse dem Lieferer einen am t
lichen Belegschein in doppelter Ausfertigung, ordnungs
gemäss ausgefüllt und unterschrieben, übergibt. Die 
amtlichen Belegscheine sind- erhältlich bei dem W eb
stoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kgl. 
Preussischen Kriegsministeriums, Berlin SW 48, Ver
längerte Hedem annstrasse 11. Eine Ausfertigung der 
erhaltenen Belegscheine hat der Lieferer an das vorbe- 
zeichnete W ebstoffmeldeamt einzusenden, die zweite 
als Beleg aufzubewahren.

§ 6. Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n .
- In der Zeit vom 14. August bis 4. September 1915 

einschliesslich dürfen die Baumwollspinnereien ihre 
Erzeugung ohne Rücksicht auf die Verwendung des 
Gespinstes fortsetzen, Ihre Erzeugung darf jedoch in 
dieser Zeit nicht mehr als ein Drittel der Erzeugung 
ihres gewöhnlichen Betriebsumfanges betragen. Diese 
Einschränkung betrifft auch die Erzeugung, die für Auf
träge der Heeres- oder M arineverwaltung bestimmt ist, 
soweit nicht ein Betrieb infolge der Einschränkung 
ausserstande wäre, die übernommenen unmittelbaren 
oder mittelbaren Aufträge der Heeres- oder M arine
verwaltung rechtzeitig fertig zu stellen.

Für die Feststellung des gewöhnlichen Betriebs
umfanges ist massgebend die Zahl der Spinnspindeln 
des Betriebes, multipliziert mit der Zahl der Stunden, 
welche diese Spindeln im Monat Juni 1914 im Betriebe 
w aren .f)

Die Baumwollspinnereien haben einen Nachweis 
über ihren gewöhnlichen Betriebsumfang und die ihnen

-j-) Beispiel: Es liefen in einem Betriebe im Jun i 1914
5000 Spindeln 

an 21 Arbeitstagen je 10 Std.
=  21 X  10 X  5000 =  1 050 000 Spindelstunden 

,, 4 Arbeitstagen je  8 Std.
 =  4 X  8 X  5000 =  160 000 „_____

zus. 25. Arbeitstage mit . zus. 1 210 000 Spindelstunden,

im Durchschnitt also täg lich ------ —-=  48 400 Spindelstunden;

somit zulässiger Betrieb in der Zeit vom 15. August bis
4. September 1915 einschliesslich
48400 X  18 (=  Zahl der Arbeitstage vom 15. August bis 4. Sept.)

3 "  ~ ~ ~
=  290 400 Spindelstunden insgesamt.

demnach in der Zeit vom 14. August bis 4. Septem ber 
1915 gestattete Erzeugung einzureichen.

Die hierzu erforderlichen M eldescheine sind un
verzüglich mit Postkarte (nicht Brief) bei dem oben be
zeichneten W ebstoffmeldeamte (§ 5 Absatz 2) zu er
fordern. Die Meldescheine sind am 22. August 1915 
an das Königl. Preussische Kriegsministerium, Kriegs
Rohstoff-Abteilung, Sektion W II (Berlin SW 48, Ver
längerte Hedem annstrasse 10) einzureichen.

Nach dem 4. Septem ber gelten die Vorschriften des 
§ 5 auch für Baumwollspinnereien.

Baumwolle und Baumwollabgänge, welche bereits 
vor Bekanntmachung dieser Anordnungen in anderen 
Betrieben als Spinnereien in Arbeit genommen worden 
sind, dürfen aufgearbeitet werden.

§  7. B e s c h l a g n a h m e  v o n  G e s p i n s t e n .
Die in den Baumwollspinnereien in der Zeit vom 

14. August bis 4. Septem ber 1915 aus Baumwolle und 
Baumwollabgängen hergestellten Gespinste sind, so 
weit ihre Herstellung nicht gemäss § 5 dieser Bekannt
machung erlaubt ist, beschlagnahmt.

Die beschlagnahmten Gespinste dürfen weder ver- 
äussert noch verarbeitet werden. Über ihre Menge, 
Art und Nummer sind besondere Verzeichnisse zu 
führen. Ihre Packungen (Kisten usw.) sind mit der 
Aufschrift „Beschlagnahmte G espinste“ zu versehen.

■ Es ist eine Anzeige über die Menge, Art und Nummer 
der in der Zeit vom 14. August bis 4. Septem ber 1915 
fertiggestellten Gespinste auf einem beim W ebstoff
m eldeamte durch Postkarte (nicht Brief) zu erfordern
den Meldeschein am 6. September au das Königl. P reus
sische Kriegsministerium, Kriegs - Rohstoff - Abteilung, 
Sektion W II (Berlin SW  48, Verlängerte Hedem ann
strasse 10) zu erstatten.

§  8. F r e i g e g e b e n e  M e n g e n .
Freigegeben zu beliebiger Verwendung verbleiben 

den Baumwolle verarbeitenden Betrieben, welche nicht 
Baumwollspinnereien sind, 10 Prozent von den bei Be
ginn des 14. August 1915 vorhandenen eigenen B estän
den an Baumwolle und Baumwollabgängen, jedoch 
m indestens 1000 kg und höchstens 5000 kg.

§  9. A u s n a h m e b e w i l l i g u n g .
Für die Genehmigung von Freigaben von Baum

wolle und Baumwollabgängen zu einer anderen als der 
im § 5 vorgesehenen Verwendung, für die Bewilligung 
von Ausnahmen von der Erzeugungsbeschränkung des 
§  6 aus Gründen eines öffentlichen Interesses sow ie für 
die Genehmigung der Veräusserung der beschlagnahm 
ten Gespinste (§ 7) ist das Königl. Preussische Kriegs
ministerium, Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sektion W II 
(Berlin SW  48, Verlängerte Hedem annstrasse 10) zu
ständig.

§ 10. A u s t a u s c h  v o n  B a u m w o l l s o r t e n .
Zur Herbeiführung eines Austausches der verschie

denen Sorten von Baumwolle unter den Selbstverar
beitern w ird beim Königl. Preussischen Kriegsministe
rium, Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sektion W II, eine 
„Ausgleichstelle für Baumwolle“ errichtet.

Der Austausch erfolgt nach besonderen, von der 
Ausgleichsstelle für Baumwolle zu erlassenden Be
stimmungen auf der Grundlage, dass gleiche Mengen 
gegeneinander unter Vergütung des W ertunterschiedes 
auf Grund einer von der Ausgleichsstelle aufzustellen-
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'den Liste für Klassen und Stapelunterschiede ausge
tauscht werden.

Berlin, den 13. August 1915.
Oberkommando in den Marken.

Nachtrags-V erfügung zu der Bekanntmachung,  
betreffend Bestandsm eldung und B esch lag

nahm e von Metallen vom  1. Mai 1915  
(Nr. M. 1/4. 15. KRA.).

Zu § 2 der Bekanntmachung, betreffend B estands
meldung und Beschlagnahme von Metallen vom 1. Mai 
1915 (M. 1/4. 15 KRA) treten als „von der Verfügung 
betroffene Gegenstände“ vom 14. August 1915 nachts 
12 Uhr ab neu hinzu:

Klasse G e g e n s t a n d

18 a A lum inium  in F ertigfabrikaten  m it einem  
R eingehalt von m indestens 80 P ro z .; au s
genom m en sind G ebrauchsgegenstände, die 
für den H aus- und den w irtschaftlichen 
Betrieb im G ebrauche sind und keiner 
sich tbaren  A bnutzung im G ebrauch un te r
liegen. N i c h t  ausgenom m en sind jedoch  
solche G egenstände, w elche zum  V erkaufe 
bestim m t sind.

Die G egenstände der Klasse 18 a unterliegen allen 
Vorschriften der obengenannten Verfügung, betreffend 
„Bestandsm eldung und Beschlagnahme von M etallen“ 
vom 1. Mai 1915. Die Bestimmungen des § 5 sind 
massgebend für solche im § 3 gekennzeichnete P er
sonen, Gesellschaften usw., deren Vorräte (einschl. der
jenigen in sämtlichen Zweigstellen, die sich im Be
zirke der verfügenden Behörde befinden) am 14. August 
gleich oder geringer w aren als 25 kg.

Das Lagerbuch ist sofort einzurichten, die M el
dungen sind zum nächsten Meldetermine für Metalle 
(1. September 1915) auf dem allgemeinen M eldescheine 
zu erstatten, der durch Klasse 18 a erweitert wird und 
bei allen Postanstalten I. und II. Klasse zu haben ist.

Berlin, den 14. August 1915.
Oberkommando in den Marken.

V eräusserungs- und Verarbeitungsverbot von  
reiner Schafw olle  und reinschafwollenen  

Spinnstoffen.
N achstehende Bekanntmachung wird hiermit zur 

allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, dass 
jede Übertretung sowie jedes Anreizen zur Ü bertretung 
der erlassenen Bekanntmachung, soweit nicht nach den 
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, 
nach §  9 Buchstabe b*) des Gesetzes über den Be
lagerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 4 Zif
fer 2**) des Bayerischen Gesetzes über den Kriegs
zustand vom 5. November 1912 oder nach §  5*!**) der 
Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Fe
bruar 1915 bestraft wird. Auch kann der M ilitärbefehls
haber die Schliessung der Betriebe anordnen.

D ie bezüglichen Erläuterungen, bezw. S trafbestim m ungen decken eich 
m it den g le ichen au f Seite 189 unten.

Im  nachstehenden 
kurz „reinschaf
w ollene Spinn
stoffe“ genannt.

§ 1 .  I n k r a f t t r e t e n .
Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten 

mit Beginn des 14. August 1915 in Kraft.

§ 2. V e r ä u s s e r u n g s  v e r b o t .
Die Veräusserung ungefärbter und gefärbter reiner 

Schafwolle, d. h.
1. ungew aschener W olle  e in -\

schliesslich R ückenw äsche, I nachstehenden
2. gew aschener und karboni-1 »reine Schaf-

sierter W olle J wolle Senan n t-
und ungefärb ter und gefärbter reinschafw ollener 
Spinnstoffe, d. h.

3. K am m zug
4. K äm m linge
5. W ollabgänge (K am m garn- 

und S treichgarnfäden,
W ickel, Zugabrisse)

zu anderen als zu Heeres- oder Marinezwecken ist von 
Beginn des 14. August 1915 ab verboten.

Als Veräusserung zu Heeres- oder M arinezwecken 
gilt nur:
1. die Veräusserung an Personen, welche diese reine 

Schafwolle und reinschafwollenen Spinnstoffe nach
weislich zur Herstellung von Halb- und Ganzerzeug
nissen zwecks Erfüllung von unmittelbaren oder 
mittelbaren Aufträgen von M ilitär- oder M arine
behörden brauchen,

2. die Veräusserung an die Kriegswollbedarfs-Aktien- 
gesellschaft oder die Kammwoll-Aktiengesellschaft, 
Berlin.
Es ist der Nachweis dafür zu erbringen, dass die 

Veräusserung tatsächlich zu Heeres- oder M arine
zwecken erfolgt ist; der Nachweis gilt nur dann als 
geführt, wenn der Abnehmer dem Lieferer einen am t
lichen Belegschein in doppelter Ausfertigung, ordnungs
gemäss ausgefüllt und unterschrieben, übergibt, dessen 
Hauptausfertigung der Lieferer an das W ebstoff-M elde
amt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich P reus
sischen Kriegsministerium, Berlin. SW 48, Verlängerte 
Hedem annstrasse 11, einzusenden hat, dessen zweite 
Ausfertigung der Lieferer als Ausweis aufbewahrt. Die 
amtlichen Belegscheine sind beim W ebstoff-M eldeamt 
erhältlich.

§ 3. V e r w e n d u n g s v e r b o t .
Das W aschen, Kämmen, Mischen, Färben, Verspin

nen sowie jegliche andere Art der Verarbeitung und 
Verwendung von:
1. ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller 

Feinheitsgrade untereinander,
2. ungefärbten oder gefärbten reinschafwollenen 

Spinnstoffen aller Feinheitsgrade untereinander,
3. ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller 

Feinheitsgrade mit ungefärbten oder gefärbten rein
schafwollenen Spinnstoffen aller Feinheitsgrade,

4. ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller 
Feinheitsgrade oder ungefärbter und gefärbter rein
schafwollener Spinnstoffe aller Feinheitsgrade mit 
irgendwelchen reinen oder gemischten Zusatzspinn
stoffen, zum Beispiel Baumwolle, Kunstwolle, Seide, 
Kunstseide, anderen Faserstoffen usw., im nach
stehenden „Zusatzspinnstoffe“ genannt,

ist nach dem Beginn des 14. August 1915 verboten. 
Diejenigen Mengen, welche vor Inkrafttreten der An-
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Ordnungen dieser Bekanntmachung gewolft waren, dür

fen weiter verarbeitet werden.

Nach dem Beginn des 14. August 1915 ist das W a
schen, Kämmen, Mischen, Färben, Verspinnen sowie 
jegliche andere Art der Verarbeitung und Verwendung 
(vergl. oben unter 1 bis 4) nur zur Herstellung solcher 
Halb- und Ganzerzeugnisse gestattet, deren Anfertigung 
vom Königlich Preussischen Kriegsministerium oder 
Reichs-M arine-Amt unmittelbar, mittelbar oder durcTi 
Vermittlung des Kriegs-W eberverbandes, Kriegs-Tuch
verbandes oder des Kriegs-Garn- und Tuchverbandes, 
e. V., Berlin, ausdrücklich genehmigt ist.

Die Verarbeitung eigener Bestände zu Heeres- oder 
M arinezwecken muss bis zum 31. Dezember 1915 e r
folgt sein. Verlängerung dieser Frist kann auf aus
führlich begründeten Antrag, welcher nur im November
1915 gestellt werden kann, durch die Kriegs-Rohstoff
Abteilung des Kriegsministeriums, Berlin, gewährt w er
den.

§  4. A u s n a h m e n  v o m  V e r ä u s s e r u n g s -  
u n d  V e r w e n d u n g s v e r b o t .

Ausgenommen von den im § 2 und §  3 getroffenen 
Anordnungen sind die Wollen der deutschen Schaf
schur 1914/15, auf welche die Anordnungen über die 
Beschlagnahme der deutschen Schafschur 1914/15 und 
die in der Verordnung über Bestandserhebung unver- 
sponnener Schafwollen Nr. W . I. 1/6. 15 K.R.A. ge
troffenen Bestimmungen Anwendung finden. Das 
Verkännnen der Wollen der deutschen Schafschur 
1914/15 ist verboten, soweit nicht durch ausdrückliche 
Verfügung des Kriegsministeriums hierzu Erlaubnis er
teilt worden ist.

Von denjenigen Mengen eigener Bestände unge
färbter und gefärbter reiner Schafwolle und ungefärbter 
und gefärbter reinschafwollener Spinnstoffe, welche 
deren Verarbeiter bei Bekanntmachung dieser Verord
nung im Besitze haben, dürfen nach Abzug derjenigen 
Mengen, welche der deutschen Schafschur 1914/15 ent
stammen, und nach Abzug derjenigen Mengen, welche 
zu Heeres- oder Marinezwecken gebraucht werden, 20 
vom Hundert, in jedem einzelnen Falle aber 1000 kg, 
jedoch nicht über 7500 kg verwendet werden.

Die Erlaubnis, 20 vom Hundert der eigenen Be
stände verarbeiten zu dürfen, findet keine Anwendung 
auf Kammgarnspinner (siehe § 7).

Diese- 20 vom Hundert reiner Schafwolle und rein
schafwollener Spinnstoffe dürfen beliebig aus den eige
nen Beständen vom Verarbeiter entnommen und belie
big verwendet werden. Die freigegebenen Mengen 
sollen in erster Linie zur Herstellung solcher Schuss
garne verwendet werden, die zum Abweben der auf den 
W ebstühlen befindlichen gebäumten oder geschorenen 
Ketten gebraucht werden. Sollte die freigegebene 
Menge für diesen Zweck nicht ausreichen, so kann auf 
begründeten Antrag dem Selbsthersteller w eitere Frei
gabe durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König
lich Preussischen Kriegsministeriums, Sektion W I, be
willigt werden. Alle diejenigen Mengen, die zu den 
bei Inkrafttreten dieser Anordnungen im Besitze der 
Verarbeiter befindlichen eigenen Beständen hinzutreten, 
dürfen nur für Heeres- oder M arinezwecke verwendet 
werden.

§ 5. Z u s a t z  v o n  B a u m w o l l e  u n d  B a u m -  
w o l l a b f ä l l e n .

Soweit Baumwolle oder Baumwollabfälle als Zu
satzspinnstoff verwendet werden, ist bei allen erlaub
ten Spinnstoffmischungen ein Zusatz von mehr als 20 
vom H undert Baumwolle oder Baumwollabfällen, auf 
die Gesamtspinnstoffmenge jeder einzelnen M ischpartie 
berechnet, verboten.

Diejenigen Mengen, welch* vor Inkrafttreten der 
Anordnungen dieser Bekanntmachung bereits gemischt 
waren oder sich in Mischung befanden, dürfen weiter 
verarbeitet werden.

§  6.  A u s n a h m e n  f ü r  E i n f u h r .
Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung finden 

keine Anwendung auf diejenigen Mengen reiner Schaf
wolle und reinschafwollener Spinnstoffe, welche nach 
Inkrafttreten der Anordnungen dieser Bekanntmachung 
vom Auslande nach Deutschland eingeführt werden. 
Die von der deutschen Heeresmacht besetzten Gebiete 
gelten nicht als Ausland im Sinne dieser Anordnungen. 
Die eingeführten Mengen müssen bei der monatlichen 
Bestandsanmeldung unversponnener Schafwollen auf 
besonderem M eldescheine mit dem Vermerke ,,W oll- 
einfuhr“ gemeldet werden.

Die in der Zeit vom 1. Januar bis 15. August 1915 
eingeführten Mengen reiner Schafwolle und reinschaf
wollener Spinnstoffe sind bis zum 20. August 1915 dem 
W 'ebstoff-M eldeamte der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des 
Königlich Preussischen Kriegsministeriums, Berlin 
SW  48, Verlängerte Hedemannstr. 11, zu melden.

§  7. B e s o n d e r e  B e s t i m m u n g e n  f ü r  
K a m m g a r n s p i  n n e r.

Für Kammgarnspinner wird des weiteren ange
ordnet:
A) Die eigenen Bestände der Kammgarnspinner sowohl 

in Wollen als auch in ungefärbten oder gefärbten 
Kammzügen in den Feinheitsgraden AAAA bis ein
schliesslich D I müssen zu der vom Königlich P reus
sischen Kriegsministerium vorgeschriebenen Kriegs
mischung mit versponnen und dürfen zu anderen 
Zwecken nicht verwendet werden. Diese eigenen 
Bestände der Kammgarnspinner müssen bis zum 
31. Dezem ber- 1915 versponnen und zur W eiterver
arbeitung zu Heeres- oder M arinezwecken abge
liefert sein.

Eine Verlängerung dieser Frist kann nur auf aus
führlich begründeten Antrag, welcher nur im N o
vember 1915 gestellt werden kann, durch die Kriegs
Rohstoff-Abteilung des Kriegsministeriums, Sektion 
W I, Berlin, bewilligt werden.

Die in der vorgeschriebenen Kriegsmischung ge
sponnenen W ebkammgarne für Militärstoffe, sowohl 
aus eigenen Beständen der Kammgarnspinnereien, 
als aus Zuteilungen der Kammwoll-Aktiengesell- 
schaft, Berlin, hergestellt, dürfen nur durch Vermitt
lung des Kriegs-W eberverbandes, K riegs-Tuchver
bandes oder Kriegs - Garn- und Tuchverbandes, 
e. V., Berlin, veräussert werden.

B) Die eigenen Bestände der Kammgarnspinner sowohl 
in Wollen als auch in ungefärbten und gefärbten 
Kammzügen in den Feinheitsgraden D II und ge
ringer dürfen nur zu Strickgarnen versponnen w er
den.
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§  8. F r e i g a b e a n t r ä g e  u n d  A n f r a g e n .  
Für die Genehmigung von Freigaben ist das König

lich Preussische Kriegsministerium, Kriegs-Rohstoff
Abteilung, Sektion W I, ausschliesslich zuständig.

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüg
lichen Anfragen und Anträge sind mit der Kopfschrift

„Spinnverbot“ an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sek
tion W I, Berlin SW 48, Verlängerte Hedemannstr. 11, 
zu richten.

Berlin, 13. August 1915.
Oberkommando in den Marken.

Aus dem Bericht der technischen Aufsichtsbeamten der Nordöstlichen Eisen- und Stahl
B erufsgenossenschaft für das Jahr 1914.

Die Nordöstl. Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschait 
um fasst 4 Sektionen, Berlin, die Provinzen Brandenburg, 
Pommern, O st- und W estpreussen, und zwar ist die 
Einteilung derart getroffen, dass Berlin mit den Krei
sen Teltow  und Niederbarnim die Sektion I, Branden
burg und Pommern die Sektionen II und III, die beiden 
Preussen die Sektion IV bilden.

D as Betriebsverzeichnis gibt, am 31. Dezember 
1914 für alle Sektionen 8963 Betriebe mit 142 943 Ver
sicherten, wovon 6255 Betriebe mit 77 137 Versicherten 
auf die Sektion I entfallen.

Im Anfänge des Berichtsjahres w aren für die ganze 
Genossenschaft zwei technische Aufsichtsbeamte, zu
gleich Rechnungsbeamte, und ein technischer Hilfs
arbeiter angestellt, die bei Ausbruch des Krieges säm t
lich zum M ilitärdienste einberufen wurden, hierauf 
übernahm an deren Stelle der im Ruhestand lebende

frühere erste technische Aufsichtsbeamte den techni
schen Dienst.

Über das Verhältnis der technischen Aufsichts
beamten zu den Betriebsinhabern wird nur berichtet, 
dass dasselbe durchaus befriedigend war, dagegen wird 
über den Verkehr mit den Versicherten, mit den s taa t
lichen Gewerbeaufsichtsbeamten und Uber die Inan
spruchnahme durch andere Behörden nichts Bemerkens
w ertes berichtet.

Von w e i t e r e n  A u f t r ä g e n ,  welche die bei
den angestellten Beamten zu erledigen hatten, ist deren 
Teilnahme an den Entschädigungssitzungen des Vor
standes der Sektion I, an der Versammlung dieser Sek
tion und an der Genossenschaftsversammlung zu er
wähnen. An den verschiedenen Verhandlungen über 
Normal-Unfall-Verhütungsvorschriften nahm der erste 
der beiden Beamten teil, dem auch die Aufstellung der

Fig. 172. Schutzvorrichtung gegen Fingerverletzungen an Exzenter- und ähnlichen Pressen der Superba-XVerke
C. Lohmann, Bielefeld.
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neuen U.V.V. für die B.-G. zufiel, doch wurde der 
Erlass derselben durch den Ausbruch des Krieges ver
hindert. In der Genossenschaftsversammlung konnte 
noch der von beiden Beamten ausgearbeitete neue G e
fahrentarif beschlossen werden, der am 13. August die 
Genehmigung des R.V.A. erhielt. Da derselbe mit dem
1. Januar 1914 in Kraft trat, so hatte der stellvertretende 
technische Aufsichtsbeamte die Neuveranlagung säm t
licher Betriebe durchzuführen. Ausserdem w aren m ehr
fach Prüfungen neu gemeldeter Betriebe und die Ver
anlagung neuer Betriebe vorzunehmen. Die Bearbei
tung der Unfallanzeigen, deren Gesamtzahl 13 046 be
trug, erfolgte in gewohnter W eise auch durch den Stell
vertreter.

Durch die geschilderten Verhältnisse ist es erklär
lich, dass die Ü b e r w a c h u n g  der Betriebe nicht so 
umfangreich durchgeführt werden konnte, wie dies als 
wünschenswert bezeichnet werden m uss; doch wurden 
425 (966)*)'Betriebsbesichtigungen vorgenommen.

Von n e u e n  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  wurden 
ausser dem  in der Sozial-Technik, Jahrgang  1914, b e 
reits besprochenen Borsig-Ideal-Ventil noch folgende 
als beachtenswert erkannt.

Eine S c h u t z v o r r i c h t u n g  gegen Fingerver
letzungen an E x z e n t e r  - und ä h n l i c h e n  P r e s 
s e n von den S u p e r b a  - W e r k e n ,  C.  L o h 
m a n n  in Bielefeld. W ie Fig. 172 erkennen lässt, ge
hört dieselbe zu denjenigen derartigen Vorrichtungen, 
die durch Entfernen der Hände vom W erkzeug die Ge
fahr beseitigen.

Der an der Kupplungsstange i angebrachte Nocken 
a drückt bei Betätigung dieser Stange durch den Fuss
tritt, auf den Hebel b, der seinerseits durch die verstell
bare Stange d auf den Hebel e und die stehende Welle 
k einwirkt, an welcher der Schutzbügel verstellbar ist. 
D ieser Schutzbügel entfernt rechtzeitig die noch etwa 
an der Matrize befindlichen Finger des Arbeiters und 
gleitet dicht hinter der am Stössel h befindlichen 
Stange g her, von der er solange in Schutzstellung ge
halten wird, bis der Arbeitsvorgang beendet ist.

Die Vorrichtung lässt sich leicht an vorhandene 
Maschinen anbringen.

Fig. 173 zeigt eine S c h u t z v o r r i c h t u n g  eben
falls für Pressen, von R e i s s  & M a r t i n  , A. - G. 
Berlin, deren W esen darin besteht, dass zur Einrückung 
der Presse beide Hände benutzt werden müssen. An der 
Vorderkante des Tisches der Maschine, auf welchem 
die M atritze befestigt ist, ist ein, durch eine Spiralfeder 
stets nach rechts gedrängter Bolzen wagerecht ge
lagert, der in seiner Ruhestellung den rechts gelegenen 
Handhebel sperrt und die Einrückung der Presse durch 
den Fusstritt verhindert. Will der Arbeiter die M a
schine in Gang setzen, so muss er immer erst den oben 
erwähnten Bolzen nach links ziehen und kann erst dann 
mit der rechten Hand oder mittels des Fusstrittes die 
P resse betätigen. Es empfiehlt sich, die Verbindung 
dieses Hebels mit der Zugstange des Fusstrittes ganz 
auszuschalten. — Die Fabrik hat ausserdem, nam ent
lich für schnellgehende Exzenterpressen eine S i c h e r 
h e i t s k u p p l u n g  konstruiert, die ein zwangläufiges 
Ausrücken des Stössels in der höchsten Stellung be
wirkt, selbst wenn der Arbeiter den Einrückhebel nie

*) Die in Klammern gestellte Zahl bezieht sich auf 
das Vorjahr.

dergedrückt lässt, es werden dadurch Unfälle verhütet,, 
welche durch w iederholtes, unbeabsichtigtes N ieder
gehen des Stössels veranlasst werden können.

Bei e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e n  K r a n e n ,  die 
jetzt fast ausschliesslich in Verwendung stehen, sind 
wiederholt Unfälle dadurch entstanden, dass der H ub
motor nicht rechtzeitig ausgeschaltet und die Last zu

Fig. 173. Schutzvorrichtung für Pressen von 
Reiss & Martin A. G., Berlin.

hoch gezogen wurde, so dass schliesslich das Lastseil 
zerriss und die Last abstürzte. W enn nun auch selbst
tätige elektrische Endausschaltungen des Hubm otors 
angeordnet worden sind, so haben auch diese öfters 
versagt und sind Unfälle der erwähnten Art eingetreten.

Die T e c h n i s c h e  E l e k t r o t e c h n i s c h e  
V e r t r i e b s g e s e l l s c h a f t  m. b. H. in Düsseldorf 
hat nun auf eine in Fig. 174 und 175 skizzenhaft d ar
gestellte Fangvorrichtung für derartige Krane M uster
schutz nachgesucht. — Die Abbildungen lassen die Lauf
katze eines Kranes mit Seiltrommel c und den Fla
schenzugkopf a erkennen. An den Trägern der Katze 
sind zwei starke Blechlaschen ff in den Scharnieren g 
pendelnd befestigt, die mit einer mittleren A ussparung 
k versehen sind. An der nach beiden Seiten verlänger
ten Achse i des Flaschenzugkopfes und an dessen G e
häuse sind zwei aus Blech und W inkeleisen hergestellte 
geneigte Flächen e befestigt. W ird der Flaschenzugkopf 
zu hoch gehoben, so dass die Gefahr des Seilbruches 
durch Überfahren der Höchststellung eintritt, so treten 
die beiden Flächen e zwischen die Fanglaschen f und 
schieben diese so lange zur Seite, bis die Achse der



17. H eft S O Z I A L - T E C H N I K 199

Welle in die Aussparungen k der Fanglascheil f getreten 
ist, die nun die senkrechte Lage wieder einnehmen und 
die Flaschenrolle abfangen, falls das Seil reissen sollte;

Fig. 174 und 175. Fangvorrichtung für elektrische Krane.

Die in Schlossereien häufig gebrauchte kleine 
H a n d b o h r m a s c h i n e  mi t  S c h w u n g k u g e l n ,  
als Ersatz für das Schwungrad, können durch diese 
Kugeln um so leichter Kopfverletzungen herbeiführen, 
als es sich um das Bohren kleiner Löcher, die eine grös
sere Aufmerksamkeit erfordern, handelt. Fig. 176 zeigt 
eine solche Bohrmaschine mit Kopfschutz, der verstell
bar und leichter anzubringen ist, als ein vollständiger 
Schutzring.

Von b e m e r k e n s w e r t e n  U n f ä l l e n  ist einer 
angeführt, der durch nicht erfolgtes rechtzeitiges Aus
schalten des Hubmotors eines Laufkranes herbeigeführt 
wurde. Der Führer dieses Kranes hatte bei der Längsbe
wegung desselben gleichzeitig den Hubmotor eingeschal
te t; er w urde w ährend der F ahrt von un terhalb  in der 
W erkstatt beschäftigten Arbeitern angesprochen, ver
säumte hierdurch die rechtzeitige Ausschaltung des 
Hubmotors, so dass das Lastseil zerriss, die anhängende 
Last abstiirzte und einen Arbeiter schwer verletzte.

Die zuweilen anzutreffende Bedienung der Lauf
krane von unten ist nicht immer empfehlenswert, wie 
folgender Fall bew eist:

In einer Konstruktionswerkstatt, deren Laufkran 
von unten bedient wird, sollte dieser Kran einen etwa 
60 Zentner schweren Träger an einen anderen Kran 
abgeben, hierbei rutschte der Träger in der Kette des 
Laufkranes und warf den Kranführer um, der aber 
die Zugkette des Laufmotors in der Hand behielt, so 
dass der Kran mit dem Träger weiter lief, wobei der 
Führer tödlich verletzt wurde.

Die Benutzung oberer Stockwerke von Fabrikgebäu
den als M agazin- und Lagerraum verdient besondere 
Vorsicht, wie dies durch den Einsturz der Decke des 
obersten Stockwerkes eines neu aufgeführten Fabrik
gebäudes, wobei mehrere Personen tödlich verletzt 
wurden, bewiesen wird. In derartigen Räumen muss 
die zulässige Belastung für das Quadratm eter Boden
fläche durch Anschläge bekannt gegeben werden und 
sind die zuständigen Beamten zu verpflichten, die Be
folgung dieser Vorschrift dauernd nachzuprüfen.

6ewerb(red>tlicbe €ntscb«idungcn.
Haftel der Arbeitgeber fiir Fabrikunfälle während 

der Ruhepause?
Eine sehr interessante Entscheidung fällte kürzlich 

das Reichsgericht in der Frage, ob und wieweit der 
Fabrikunternehmer für Unfälle haftet, die sich ereignen, 
während die Fabrik nicht in Betrieb ist. Die Ent
scheidung hat ein erhebliches juristisches und auch 
praktisches Interesse, weil man auf den ersten Blick 
annehmen und auch in der Berichtspraxis bisher an
genommen hat, dass eine Haftung des Fabrikanten für 
derartige Unfälle überhaupt nicht besteht. Denn w äh
rend der Betrieb ruht, findet eben ein Verkehr in der 
Fabrik nicht statt und brauchen daher auch keine M ass- 
regeln zur Sicherung für den nicht stattfindenden Ver
kehr getroffen werden. Es hat niemand in der Fabrik 
etwas zu suchen, wer aber trotzdem hineingeht, tut es 
im allgemeinen auf sein Risiko hin.

Im vorliegenden Falle w ar ein Mann in einer Fabrik 
eine Treppe hinuntergestürzt. Zur Zeit des Unfalls 
ruhte der Betrieb. Der Mann hatte sich im Aufträge 
einer Aktien-Gesellschaft, die die Fabrjk zu kaufen be
absichtigte, zur Besichtigung dahin begeben. Der Un-

die Last kann also nicht abstürzen. Diese Fangvorrich
tung wird auch für Kransysteme mit fester Schacht
führung und festgesetzten starren oder drehbaren 
M asten ausgebildet werden.

F ig . 176. H an d b o h rm asch in e  m it K opfschutz.
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fall war dadurch entstanden, dass eine eiserne Stange, 
die zum Verschluss der Treppe diente, nicht eingehängt 
worden war. Der Verletzte machte seinen übrigens 
erheblichen Schaden im Klagewege geltend, wurde 
jedoch vom Landgerichte sowie vom Oberlandesgericht 
abgewiesen. Beide Instanzen stellten sich auf den ein
gangs wiedergegebenen Standpunkt, dass von einer 
Haftpflicht des Fabrikanten schon deshalb nicht die 
Rede sein könne, weil der Betrieb zur Zeit des Unfalles 
ruhte, also ein Verkehr in der Fabrik nicht stattfand. 
D as Reichsgericht hob jedoch das Urteil auf und ver
wies die Sache zur erneuten Verhandlung an das O ber
landesgericht zurück. Aus den Entscheidungsgründen 
mag folgendes hervorgehoben sein.

Zw ar hafte nicht der Fabrikant schlechthin für eigene 
Fahrlässigkeiten oder die seiner Angestellten. Indessen 
müsse unterschieden werden, ob es sich im vorliegen
den Falle um ein einzelnes Versehen oder aber um eine 
üble Gewohnheit handelt. Im ersteren Falle könne von 
einer Haftpflicht nicht die Rede sein. Dagegen sei im 
letzteren Falle der Umstand, dass die üble Gewohn
heit ihre schädigende W irkung zufällig in einem Augen
blick äusserte, in dem in der Fabrik kein Betrieb war, 
ohne Einfluss auf die Haftpflicht des Fabrikanten. 
Denn eben infolge der üblen fahrlässigen Gewohnheit 
sei ja der Unfall eingetreten. Das Berufungsgericht 
müsse daher noch eine Prüfung der tatsächlichen Ver
hältnisse nach der Richtung hin vornehmen, ob die 
nicht angehängte Eisenstange eben nur zufällig das eine 
Mal nicht angehängt war, oder ob sie aus Liederlichkeit 
überhaupt nicht oder häufig nicht angehängt wurde.

R.

Unfall beim Aufstellen eines (ieriistes in einem Ziegelei
betrieb. — Wer haftet 1

Am 26. Februar 1911 sollte im Betrieb der D am pf
ziegelei Büscher & Co., G. m. b. H. in Volmarstein 
(Kreis Hagen i. W .) ein eisernes Gerüst in einer Rüst
grube aufgestellt werden, die von einer zweiten Grube, 
einer sog. Maukegrube, etw a 60 cm entfernt war. Lei
ter der Arbeiten war der Ziegeleidirektor N., der die 
hinzugezogenen Arbeiter anwies, die vor der M auke
grube herumliegenden Trockenbretter vor dieser auf
zustapeln. Als dann beim Aufstellen des Gerüstes die
ses etwas ins Schwanken geriet, trat der Arbeiter H. 
erschreckt zurück und hatte dabei das Unglück, in die 
etwa 2 m tiefe Maukegrube zu stürzen und sich tödlich 
zu verletzen. Die Ziegelei-Berufsgenossenschaft zu 
Charlottenburg ersetzte der W itwe des Verunglückten 
den durch Verlust ihres Mannes entstandenen Schaden 
und erhob ihrerseits beim Landgericht Hagen Regress
ansprüche sowohl gegen den Ziegeleidirektor N. als 
auch gegen den Ziegelmeister A., indem sie behauptete, 
der Direktor habe insofern fahrlässig gehandelt, als er 
die Maukegrube nach Entfernung der Bretter nicht ab 
gesperrt habe. Er habe damit rechnen müssen, dass 
ein Zurückwanken eines Arbeiters Vorkommen könne. 
Eine Schutzvorrichtung habe umsomehr angebracht w er
den müssen, als die zur fraglichen Arbeit hinzugezoge
nen Leute nicht ständig auf diesem Platze arbeiteten. 
Mit Rücksicht darauf sei auch der Ziegelmeister verant
wortlich. Die Beklagten entgegneten, es handele sich 
lediglich um einen unglücklichen Zufall, mit dem man 
nicht habe rechnen können. Das Landgericht gelangte 
auf Grund eines Sachverständigen-G utachtens zur

Klageabweisung. Gegen dieses Urteil wandte sich d ie  
klagende Berufsgenossenschaft mit der Berufung ans- 
O berlandesgericht Hamm, welches das RechtsmitteV 
jedoch mit folgender Begründung zurückwies:

Die Klägerin macht einen Anspruch im Sinne des 
§ 136 des G ew erbe-Unfallversicherungsgesetzes gel
tend. W as die materielle Seite dieses Anspruches an
langt, so ist der Fabrikdirektor N. als Betriebsleiter an 
zusehen. D ieser haftet dann, wenn er durch Fahrläs
sigkeit den T od des Arbeiters H. verursacht hat, indem 
er die Aufmerksamkeit, zu der er vermöge seines Be
rufs besonders verpflichtet war, aus den Augen setzte 
(§ 222 St.G.B.). Über den Hergang des Unfalls ist nun 
folgendes festgestellt: Am fraglichen Sonntage sollte 
ein Gerüst aus Eisen aufgerichtet werden. Die Arbei
ten selbst wurden unter Leitung des D irektors N. aus
geführt. Zunächst mussten eine grosse Anzahl T rocken
bretter, die nach der Aussage von Zeugen bereits zw ef 
Jahre dort lagen, entfernt werden. Hinter diesen be
fand sich die sog. Trockengrube mit einer Tiefe von 
etwa 2 m. Um nun das 1000 kg schwere Gerüst in den 
Boden zu bringen, m usste es erst hochgehoben w erden. 
Dabei geriet es in eine schwankende Bewegung, die 
den Arbeiter H. derartig in Bestürzung versetzte, dass 
er zurücksprang und in die Grube fiel. Das Gericht 
hat nun auf Grund dieses Sachverhalts nicht die Ü ber
zeugung gewinnen können, dass der beklagte D irektor 
an dem Tode des Verunglückten schuld sei. Nach dem 
Sachverständigen-G utachten hat für den Arbeiter kein 
Grund bestanden, zurückzuspringen. W äre er nicht 
kopflos geworden, so hätte er sehen müssen, dass ihm 
nichts geschehen konnte. Aus dem ruhigen Verhalten 
der anderen Arbeiter m usste er erkennen, dass eine 
Gefahr nicht vorhanden sei. Die Klägerin macht zw ar 
geltend, dass der Direktor N. damit, dass er die Bretter 
vor der Grube aufstapeln liess, seiner Sorgfaltspflicht 
nicht genügt habe. Dem kann jedoch nicht beigetreten 
werden. Der Bretterstapel war so gelagert, dass er 
fast völlig die Grube absperrte. Auf keinen Fall konnte 
N. damit rechnen, dass trotz des Stapels ein Arbeiter 
in jene stürzen würde. Es kann sich daher nur fragen, 
ob der Beklagte N. dadurch schuldhaft handelte, dass 
er kein Geländer um die M aukegrube anbringen Hess. 
Das Gericht verneint auch hier ein Verschulden des
selben. Aber auch hinsichtlich des mitbeklagten Ziegel
m eisters A. w ar die Entscheidung der Vorinstanz zu 
billigen. Seine Haftung w ar schon aus folgenden G rün
den zu verneinen. Einmal wurde die Ausführung der 
Arbeiten von Ziegeleidirektor N. geleitet, und dann 
waren diese derart, wie sie regelmässig einem Ziegel
meister nicht zugeteilt werden. Dieser war auch tech
nisch nicht sow eit vorgebildet, um alle nötigen Anord
nungen zu treffen.

Bei dieser Entscheidung beruhigte sich die klagende 
Berufsgenossenschaft noch immer nicht, legte vielmehr 
Revision beim Reichsgericht ein. Der 6. Zivilsenat des 
höchsten Gerichtshofes hob das Urteil des Berufungs
gerichtes, soweit es die Beurteilung der Haftung des 
Ziegeleidirektors betraf, auf und verwies die Sache an 
dasselbe zurück, dagegen wurde die Revision hinsicht
lich der Haftung des Ziegeleimeisters als unbegründet 
zurückgewiesen.

(Urteil des Reichsgerichts vom 21. Juni 1915.)

F ür die S chriftleitung  verantw ortlich : Verlagsbuchhfindler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Koitzsch.
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Eine Gasexplosion in einem Kohlensilo.
E in B eitrag zur T heorie .über die Selbsten tzündung von B raunkohlenbriketts. 

V on G ew erbeinspektor M o r g n e r ,  Chem nitz.

W ie aus nachstehendem ersichtlich, erfordert die 
Frage der Selbstentzündung der Kohle auch für Dam pf
kesselanlagen mit den immer häufiger anzutreffenden 
Kohlensiloanlagen grosse Beachtung. Bei dem in Rede 
stehenden Brandfall hatte die Erhitzung der in einem 
Kesselhaussilo befindlichen Braunkohlenbriketts die 
Entwickelung von Schwelgasen zur Folge. Der Um
stand, dass die Entlüftungsvorrichtungen im Dachraum 
des Silogebäudes abgestellt waren, verhinderte den Ab
zug der Schwelgase ins Freie, so dass sich letztere an
sammelten und mit der Luft ein Gasgemisch bildeten, 
das infolge der zunehmenden Tem peratur schliesslich 
unter heftigem Knall explodierte, wobei sämtliche Fen
sterscheiben des Dachraumes und ein Teil des Silo
daches zerstört wurden.

Eine nähere Betrachtung dieses Vorkommnisses 
bietet manchen Hinweis in bezug auf die Verhütung von 
Kohlenbränden und theoretische Einblicke in das Ver
halten der auf Lager befindlichen Braunkohlenbriketts. 
Im allgemeinen ist die Selbstentzündlichkeit der ver
schiedenen Kohlensorten abhängig von der chemischen 
Zusammensetzung, den organischen Bestandteilen und 
den physikalischen und mechanischen Eigenschaften 
der Kohle (Druckfestigkeit, W asseraufnahmefähigkeit, 
Stückgrösse) sowie von äusseren Einflüssen, denen sie 
beim Lagern ausgesetzt ist (Erwärmung durch Son
nenbestrahlung, Feuchtigkeit der Luft, Stapelung).

Im vorliegenden Fall ist zunächst bemerkenswert, 
dass die Anzeichen der Selbstentzündung der Braun
kohlenbriketts regelmässig nach einer Lagerdauer von 
mehreren W ochen auftraten. Nach sechs W ochen w ar 
die Tem peratur der Briketts soweit fortgeschritten, dass 
eine lebhafte Entwicklung von Schwelgasen im Gange 
w ar und die inneren Kohlenpartien der Silozellen in 
Glut standen, der Entzündungsprozess sich also stel
lenweise bereits im Endstadium befand. Diese lange 
Lagerdauer kam indes nur bei Stillständen des Kessel
betriebes in Betracht, wenn dem gefüllten Silo keine 
Kohle entnommen wurde. W ährend des regelmässigen 
Kesselbetriebes und der hiermit im Zusammenhang 
stehenden regelmässigen Kohlenentnahme aus dem Silo 
fand keine bem erkenswerte Erwärmung der Braun
kohlenbriketts statt. Da der tägliche Kohlenverbrauch 
des fraglichen Dampfkessels etwa 10 Tonnen (1 Eisen
bahnwagenladung) und der Fassungsraum der zugehö

rigen Silozelle etwa 150 Tonnen Briketts betrugen, w ür
den letztere während des regelmässigen Kesselbetriebes 
zur Durch Wanderung ihres W eges von der oberen 
Schicht im gefüllten Silo bis zur Kesselfeuerung etwa 
14 Tage gebraucht haben. Silozellen von diesem Fas
sungsraum, der bei einer Grundfläche von 4 Meter im 
Quadrat eine Stapelhöhe der Braunkohlenbriketts von 
etwa 15 M eter erfordert, könnten daher auch für eine 
Kohlensorte von so hoher Selbstentzündlichkeit wie 
die hier in Rede stehenden Braunkohlenbriketts als un
bedenklich zu bezeichnen sein, eine günstige stetige 
Kohlenentnahme vorausgesetzt.

Die Silobrände traten ferner auf bei alleiniger Bri
kettlagerung, aber auch bei der Lagerung von Briketts 
mit Gruskohle (Steinkohle). Keine Brände sind hin
gegen vorgekommen bei alleiniger Lagerung der G rus
kohle im Silo. Braunkohlenbriketts, die vor der Be
förderung nach den Silo (im Eisenbahnwagen, auf dem 
Fabrikhof usw.) dem Regenwetter oder sonstigen atm o
sphärischen Einflüssen ausgesetzt gewesen waren, 
hatten an Haltbarkeit verloren, wurden bröcklig, zer
fielen in ihren ursprünglichen Zustand und zeigten eine 
erhöhte Selbstentzündlichkeit im Silo. Erklären lässt 
sich diese Zermürbung der Briketts einesteils daraus, 
dass die Gegenwart von W asser und die Sonnenbestrah
lung die Oxydation und Verflüchtigung der beim Briket
tieren verwendeten Bindemittel beschleunigen. M ög
licherweise ist sie aber auch auf zellulare Vorgänge zu
rückzuführen, für deren Erklärung man annehmen 
könnte, dass die organischen Bestandteile der Braun
kohle beim Aufsaugen des W assers auf quellen und das 
Brikettierungsbindemittel sprengen. Einigermassen ge
stützt wird diese Auffassung durch das Verhalten von 
Sägespänbriketts, die nach verhältnism ässig kurzer A uf
bewahrung in feuchten Kellern zerfallen. Da hierbei 
keinerlei Anzeichen einer durch Oxydation der Kohlen
wasserstoffe entstandenen Erwärmung auftreten, von 
einer Selbstentzündung überhaupt keine Rede sein kann, 
dürfte die A uflösung dieser Sägespänbriketts wohl au f 
die Erweiterung der Holzzellen durch die W asserauf
nahme zurückzuführen sein. Durch einen Versuch, wie 
sich die Braunkohlenbriketts im W asser verhalten, 
dürfte es leicht möglich sein, diese Vermutung hinsicht
lich derselben auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. Die 
zur Brikettierung verwendeten, meist erdigen Braunkoh
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len besitzen zwar keinen organischen Aufbau mehr, 
doch  ist anzunehm en, dass die ihnen ursprünglich  an h a f
tenden zellularen Eigenschaften noch teilweise vorhan
den sind.

Die Zermürbung und die verminderte W iderstands
fähigkeit der Braunkohlenbriketts gegen Druck war 
jedenfalls von wesentlichem Einfluss auf ihre Entzünd
lichkeit im Silo und zwar insofern, als sich die zer
fallenen und zerdrückten Braunkohlenbriketts nam ent
lich im unteren Teile des Silos zu einer M asse verdich
teten, die infolge ihrer geringen Luftdurchlässigkeit 
die Anstauung der W ärme und somit die Steigerung 
der Tem peratur bis zur Selbstentzündung der Briketts 
begünstigten. Dass im übrigen fein verteilte Kohle 
(auch Steinkohle) den Sauerstoff der Luft in hohem 
M asse bindet und dadurch leicht die Selbstentzündung 
der Kohle veranlasst, beweist am besten das Verhalten 
von feinem, trockenem Kohlenstaub, der schon bei der 
Lagerung in niedriger Schichthöhe ausserordentlich 
schnell in glühenden Zustand gerät und deshalb wohl 
nur in Säcken oder unter sonstigen besonderen Vor
sichtsmassnahmen gelagert werden darf. W enn manche 
Braunkohlensorten (namentlich solche, die der Stein
kohle nahe stehen) in den Silozellen sich weniger ent
zündlich als Braunkohlenbriketts erweisen, so dürfte 
dies auch auf ihre grössere W iderstandsfähigkeit gegen 
Druck begründet sein. Ein völlig sicherer Schluss aus 
einem Vergleich mit dem Verhalten anderer Braunkoh
lensorten ist indes im vorliegenden Fall nicht möglich, 
da die Unterlagen über die chemische Zusammen
setzung und insbesondere über die Menge und Art der 
flüchtigen K ohlenw asserstoffe der hier in F rag e  kom 
menden Briketts, deren Selbstentzündbarkeit jedenfalls 
als sehr hoch bezeichnet werden muss, nicht vorliegen. 
Immerhin lässt der Umstand, dass sich auf den in der 
betreffenden Silozelle obenauf liegenden Braunkohlen
briketts beträchtliche Abscheidungen von teerartigen 
Bestandteilen aus den beim Brande flüchtig gew orde
nen Schwelgasen befanden, den Schluss zu, dass die 
betreffenden Braunkohlenbriketts sehr gasreich waren 
und dass ihre grosse Neigung zur Selbstentzündlichkeit 
zum grössten Teil in dieser Eigenschaft begründet ist.

Der besprochene Vorfall wirft auch die Frage nach 
M assnahmen zur Verhütung von Silobränden auf. Zu
nächst ist die Kohle vor Feuchtigkeit und atm osphäri
schen Einflüssen zu schützen. Eine Durchlüftung der

mit Kohle gefüllten Silozelle ist angebracht, so lange 
sie lediglich die Kühlung der Kohle bew irkt; reicht sie 
hierzu nicht aus und findet trotzdem eine Tem peratur
steigerung der Kohle bis zu deren Selbstentzündung 
statt, so wirkt sie natürlich nicht fördernd ein. Es ist 
daher richtig, wenn in zweifelhaften Fällen eine der
artige Durchlüftung der Kohle fortfällt, es sei denn, 
dass die Tem peratur der im Silo befindlichen Kohle 
mittels Thermometer ständig überwacht w ird, w as bei 
leicht entzündlichen Kohlensorten sehr zu empfehlen 
ist. D er D achraum  des S ilogebäudes ist jed o ch  stets 
gut zu lüften, dam it sich keine G asansam m lungen  bilden 
können, wie dies im vorliegenden Fall geschehen  ist.

Mit Rücksicht darauf, dass die Gefahr der Selbst
entzündung der Kohle durch Druckwirkung gesteigert 
wird, liegt es nahe, den auf den unteren Kohlenpartien 
des Silos lastenden Druck durch Verringerung der 
Stapelhöhe im Silo zu vermindern. Für leicht entzünd
liche Kohlensorten gibt es wohl auch besondere Silo
bauten, bei denen eine Druckentlastung durch schräg 
nach unten verlaufende Q uerwände im Silo erzielt wird. 
Soweit mir bekannt, ist diese Siloausführung paten t
amtlich geschützt. Sie haben ausser der D ruckent
lastung noch den Vorteil, dass infolge der zwischen den 
äusseren (senkrechten) und den inneren (schrägen) Silo
w änden gebildeten W inkeln eine bessere Durchlüftung 
und Kühlung der Kohle erzielbar ist; andererseits wird 
aber auch durch diese leeren Zwischenräume der nu tz
bare Fassungsraum des Silos verkleinert.

M assnahmen zur Unterdrückung von Silobränden 
sind W asserbrausen im Dachraum des Silogebäudes 
oder vertikale Dampfrohre, die von oben bis etw a in 
das untere Drittel des Silo hinabreichen. In Brand ge
ratene Kohlen sind jedoch im allgemeinen schwierig zu 
lö sc h e n ; sie sind am besten aus den Silozellenzu entleeren  
und auf dem Erdboden auszubreiten oder in den Silo
zellen umzufüllen und möglichst sofort in der K essel
feuerung zu verbrennen, falls die Verringerung ihres 
Heizwertes ihre w eitere Verwertung nicht verbietet. 
Obgleich das Betonmauerwerk, aus welchem die Silo
gebäude wohl fast ausschliesslich hergestellt werden, 
keine grosse Feuerbeständigkeit besitzt, dürften Koh
lenbrände wohl kaum eine Gefahr für dasselbe anneh
men können, da sie sich bem erkbar machen, bevor das 
M auerwerk in irgendwie bedenklichem M asse erhitzt 
ist.

Zweckmässige Anordnung einer Kupolofen-Anlage mit Funken
kammer und Schornstein.

V on G ew erberat R e i c h a r d t ,  Leipzig.

D ie F irm a R udolf H errm ann, E isengiesserei und 
M aschinenfabrik in M ölkau Bezirk Leipzig, h a t in 
ihrer im Jahre 1914 errich teten  F abrik  eine K upol
ofenanlage (D.R.P. angem eldet) geschaffen, die ihrer 
Zw eckm ässigkeit wegen in w eiteren In teressen tenkrei
sen bekann t zu w erden verdient. A b er es ist nicht nur 
die äusserst praktische A nordnung, sondern auch 
die hygienische E inrichtung, die beach tensw ert e r
scheint.

A bgesehen  von der m it den neuesten  E rru n g e n 
schaften  der T echn ik  ausgerüsteten  m odernen  E isen 
giesserei hat die F irm a eine K upolofenanlage, beste 
hend aus 3 K upolöfen von je  6000 kg Schm elzleistung 
für 2 Öfen und für 4000 kg Schm elzleistung p ro  
S tunde, für einen Ofen geschaffen. Die A nordnung  
der Öfen ist nebeneinander erfolgt. D ie letzteren b e 
sitzen die lichten D urchm esser von 1,0 bez. 0,8 m, 
die H öhen  von  6 m  und reichen m it ih ren  O b er
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kanten 10 cm  über die F ussbodenebene des B e
sch ickungsraum es. L etzterer w eist die lichten  H öhen  
von 2,85 und bez. 5,6 m au f und wird durch  seit
liche Fenster, deren O berteile nach innen herabge
k lapp t w erden können und zum  Feststellen  einge
rich te t sind, sowie durch m ehrere  O berlichtfenster 
ausreichend erleuch tet und belüftet.

Ü ber jed em  der K upolöfen befindet sich in 0,8 m 
A bstand  von den O berkan ten  der letzteren ein zylin
drisch gefo rm ter G asfang, der in die F unkenkam m er 
ausm ündet. D ie lichte W eite  des G asfanges ist 30 cm 
grösser als die des zugehörigen Ofens. D ie G asfänge, 
die die O fengase in die F unkenkam m er führen, sind 
aus W inkeleisenringen m it in der L ängsrichtung aufge
nieteten  F lacheisen gebildet. D iese so aus E isen  
gebildeten  K örbe sind m it C ham otteziegeln ausge
se tz t und haben  sich gut bew ährt. A us der 12 m 
langen, 3,5 m breiten  und 3 m hohen F unkenkam 
m er, die also 126 cbm  Fassungsraum  besitzt, gelan
gen die G ichtgase in einen a u f deren D ecke ange
o rdneten  1X 2 m  im L ich ten  w eiten, im unteren  
T eile  m it C ham ottesteinen  ausgefü tterten  Schornstein  
und aus diesem  ins Freie. D ie U nterbrechungen , 
die die oberen  T eile  der K upolöfen im B eschickungs
rau m e  erfahren  haben, bezw ecken, dass die heissen 
G ichtgase au f dieser Strecke, a u f  der sie den Be- 
schickung'sraum  durchstreichen, kalte Luft aufnehm en, 
mit in die F unkenkam m er reissen, sich erheblich 
abkühlen  und letztere so vor allzugrosser E rhitzung 
und A bnutzung  schützen. Je nach der M enge der 
aus den Öfen austretenden  G ase ist an den O fen
rändern  en tw eder gar keine F lam m e zu sehen oder 
die letztere w ird durch den von allen Seiten erfol
genden  Z utritt der frischen L uft verkürzt und der
artig  abgekühlt, dass ein zerstörender Einfluss au f 
die F unkenkam m er nicht m ehr stattfinden kann.

D a  die über den K upolöfen  befindlichen zylin
drischen Fortsetzungen  im D urchm esser um  30 cm 
g rösser als die ersten sind, w irken die den B eschickungs
raum  durchstreichenden  G asström e gew isserm assen 
ansaugend  au f die Luft dieses R aum es, die dadurch  
eine dauernde E rneuerung  und bezw. V erbesserung  
erfährt. D ies ist in gesundheitlicher H insich t um so
m ehr zu begrüssen, als in den B eschickungsräum en 
a lter G iessereien über A nsam m lungen  übler und b e 
lästigender G ase seitens der den Ofen bedienenden  
A rbeiter häufig K lage geführt w orden ist. D as A us
gleiten der B edienungsm annschaften  an den Ofen 
w ird durch  die 10 cm  über den Fussboden  ragenden 
Ö fen ränder und  durch  die schrägen  ca. 40 cm hohen 
M ateria laufgabelinnen  verhütet.

D ie au f den R aum inhalt von 126 cbm  bem essene 
Funkenkam m er, die den Zw eck hat, die G ichtgase 
von allen m itgerissenen A sche- sow ie Schlacken
teilchen  und Funken  zu befreien, b ietet verm öge

ihres U m fanges den G ichtgasen genügend G elegen
heit zur V erlangsam ung  ihrer B ew egung und zur 
A bscheidung  der m itgeführten  Teile. D ie K am m er 
ist nicht mit den früher vielfach angew endeten Zungen 
oder E inbauten , an denen sich die G ase stossen 
sollten, sondern  m it völlig g latten W andungen  fast 
ausschliesslich aus gew öhnlichem  M auerw erk herge
stellt. N ur un ter der D ecke ist eine Schicht von 
C ham ottep latten  angebrach t worden. A u f  dem  D ache 
der K am m er ist der 2 qm weite, 11 m hohe, aus 
3 m m  E isenb lech  hergestellte  Schornstein aufgebaut, 
dessen obere K an te  23 m vom  G iessereifussboden 
entfernt ist. D ie  durch die reichliche V erdünnung 
der G ichtgase m it frischer Luft herbeigeführte A b 
kühlung derselben  hat den grossen V orteil gezeitigt, 
dass die W andungen  der F unkenkam m er und des 
Schornsteins nach etw a einjähriger B enutzung eine 
kaum  m erkliche A bnutzung  zeigen. E s  kom m en 
m ithin durch  die zw eckm ässige A nordnung  der 
K upolofenanlage fast alle sonst ziem lich kostspieligen 
häufigen A usbesserungsarbeiten  an K am m er und 
Schornstein  in W egfall.

D ie  geschilderte, von H errn  D ip lom -H ütten
ingenieur M ax H errm ann  entw orfene und von H errn  
B aurat Ranft, Leipzig, ausgeführte A nlage, die im Bau 
sich w ohl etw as teu re r stellt, als die früheren K upol
ofenkonstruktionen, gibt nach den gem achten  D a r
legungen die G ew ähr des Schutzes der U m gebung 
gegen Funken- und A schew urf und für hohe A b 
leitung stark  verdünnter G ichtgase, sie garan tiert eine 
lange D auer der F unkenkam m er und des S chorn
steins und träg t zur dauernden E n tlü ftung  des G icht
bodens bei. D urch die nur gedachte E inrichtung 
wird eine erhebliche V erdünnung der V erb rennungs
gase bew irkt, deren  Schädlichkeit in bezug a u f  den 
P flanzenw uchs dadurch  eine ganz w esentliche H erab 
m inderung erfährt.

D ie verschiedenen K onstruktionen, wie sie in 
der T echnik  hier und da zur V ernichtung der sch äd 
lichen G ichtgase durch N iederschlagen m ittelst W asser
strahles zur A nw endung gelangt sind, sollen, sow eit 
bekannt, im allgem einen wegen der zu hohen B e
triebskosten  w enig A nklang  gefunden haben.

D urch  die A nordnung  der grossen Funkenkam m er 
m it a u f  letzterer angebrachtem  Schornstein ist der 
für diesen sonst in der G iesserei erforderliche P latz 
gespart w orden. D ie A nordnung der drei K upolöfen 
nebeneinander hat den V orteil, dass, wenn ein Ofen 
im Betrieb ist, der zweite der täglichen A usbesserung  
unterliegen und der dritte der vollständigen A us
m auerung  unterzogen w erden kann. E s erm öglicht 
die D rei-K upolofenanordnung dem nach  einen v erstärk 
ten, gesicherten und vorteilhaften Betrieb. D ie A u s
besserungsarbeiten  an den Öfen können am  T age 
vorgenom m en und genau überw acht werden.
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Kriegsfolgen und Taylorsystem.
V on Ingenieur S c h u l z - M e h r i n .

Der Weltkrieg wird für die deutsche Industrie unter 
anderem die Folge haben, dass sie die Arbeit nach dem 
Kriege mit einer merklich verringerten Zahl von H and
arbeitern wieder aufnehmen m uss; denn der Schlachten
tod wird unter den früheren Arbeiterstämmen zahllose 
Lücken gerissen haben. Ausserdem werden sehr viele 
Arbeiter als Kriegsbeschädigte mit verminderter Ar
beitsfähigkeit zurückkehren. Die Leistungsfähigkeit 
der deutschen Industrie muss also, ohne besondere Vor
kehrungen, nach dem Kriege in quantitativer Hinsicht 
merklich geringer sein als vor dem Kriege. Die Indu
strie w ird  zwar versuchen, Arbeiter aus anderen Be
rufen heranzuziehen; aber auch die anderen Berufe 
werden nach dem Kriege keinen Überfluss an Arbeitern 
hab en ; am m eisten Hilfe ist w ohl noch die verm ehrte 
Einführung der Frauenarbeit, wenigstens für die ersten 
Jahre nach dem Kriege, zu erwarten.

Alle diese Umstände, verminderte Arbeitsfähigkeit 
vieler Arbeiter durch Kriegsbeschädigung, Hereinnahme 
ungelernter Arbeiter aus ändern Berufen und vermehrte 
Verwendung von Frauen, müssen, ohne besondere Vor
kehrungen, notwendig auch eine gewisse Verschlech
terung der qualitativen Leistungsfähigkeit der deutschen 
Industrie zur Folge haben, wie bereits von Geheimrat 
Bach in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 
zutreffend ausgeführt worden ist.

Man hat schon auf verschiedene Mittel und W ege 
hingewiesen, die geeignet sind, die angedeuteten Fol
gen abzuwenden oder doch ganz erheblich zu mildern, 
z. B. die vermehrte Anwendung von Maschinen, w o
durch sowohl der Mangel an Arbeitskräften gemildert, 
als auch die Qualität der Arbeit verbessert werden kann, 
da Maschinen, wo ihre Anwendung überhaupt möglich 
ist, in der Regel exakter, mängelfreier arbeiten als Men
schen, besonders ungeschulte. Ferner hat man, um die 
qualitative Leistungsfähigkeit der Arbeiterschaft zu för
dern, die vermehrte Einführung von Unterrichtskursen, 
Fach- und Fortbildungsschulen sowohl für den jugend
lichen Arbeiter-Nachwuchs als auch den ungelernten 
Ersatz gefordert.

Hier mag noch auf ein w eiteres Mittel hingewiesen 
werden, das sehr geeignet scheint, sowohl dem Arbei
termangel zu begegnen, als auch die qualitative Lei
stungsfähigkeit der deutschen Industrie zu fördern oder 
mindestens zu erhalten, und das gleichzeitig sogar zur 
Lösung der brennenden Frage der Beschäftigung der 
Kriegsinvaliden beitragen kann: es ist das T a y l o r  - 
s y s t e m .

Man mag zu dem Taylorsystem  stehen wie man will
— das wird man nicht bestreiten können, dass es in 
vielen Fällen ermöglicht, mit einer bestimmten Anzahl 
von Arbeitern mehr als bisher zu leisten, wobei man 
durchaus nicht die von Taylor mitgeteilten verblüffen
den Zahlen kritiklos gelten zu lassen braucht. Es wäre 
auch unverständlich, wenn die von Taylor bezw. bei 
dem Taylorsystem  angewendeten Mittel, genaue Erfor
schung des Arbeitsvorganges, möglichste Vereinfachung 
und möglichst zweckmässige Gestaltung desselben, ent
sprechende Schulung und Unterweisung der Arbeiter, 
sorgfältige Vorbereitung jeder Arbeit, genaue Erpro

bung und sorgfältige Ausgestaltung der Hilfsmittel, 
wenn diese Massnahmen keinen merkbaren Erfolg haben 
sollten.

Dieser Erfolg, grössere oder m indestens gleiche 
Leistung bei geringerer Arbeiterzahl, ist also ganz e r
klärlich und ist einwandfrei festgestellt. Insofern wäre 
also das Taylorsystem  für die durch den Krieg geschaf
fenen Verhältnisse bereits günstig. W eiter würde es das 
aus folgendem Grunde sein. Die grössere Leistung bei 
geringerer Arbeiterzahl wird beim Taylorsystem  durch 
eine verhältnism ässig grössere Zahl von Betriebsbeam 
ten, die eben notwendig sind, um die erwähnten U nter
suchungen, Vorarbeiten, Hilfsarbeiten und Unterw ei
sungen auszuführen, erreicht. Taylor verlangt z. B. 
für die Betriebsleitung einen ganzen Stab von Ingenieu
ren und H ilfsbeam ten, anstelle eines W erkm eisters  
deren nicht weniger als acht. Konnte diese Eigenschaft 
des Taylorsystem s, gleiche Rentabilität mit dem bis
herigen System vorausgesetzt, schon bisher nur als ein 
Vorzug in sozialer Hinsicht betrachtet werden, so ist 
sie unter den gegenwärtigen und künftigen Verhältnis
sen ganz besonders vorteilhaft. Denn dadurch ist es 
möglich, viele Kriegsbeschädigte, die sonst nur no t
dürftig und ohne Gewinn für den Unternehmer b e 
schäftigt w erden könnten, vollständig und gew innbrin
gend zu beschäftigen; es können nämlich viele H and
arbeiter, die infolge Kriegsbeschädigung ihre frühere 
Tätigkeit nur noch mangelhaft oder gar nicht mehr aus
üben können, als Beamte in Betrieben nach dem T ay 
lorsystem beschäftigt werden. D ass und warum das 
möglich ist, ergibt sich, wenn man einmal die T ätig 
keit der Beamten beim Taylorsystem  betrachtet. W ir 
folgen dabei dem Buche „Die Grundsätze w issenschaft
licher Betriebsführung“ (The Principles of Scientific 
M anagem ent). V on F rederick  W inslow  Taylor. D eu t
sche Ausgabe von Dr. jur. R. Roesler, Dipl.-Ing., Verlag 
von R. Oldenburg, München.

Taylor will, dass ein Teil der Arbeit, die bisher dem 
Arbeiter zugewiesen wurde, nämlich herauszufinden, 
wie er am besten arbeiten soll, von der Betriebsleitung 
übernommen werde. Der Betriebsleitung fällt zu, all 
die überlieferten Kenntnisse zusammenzutragen, die 
bisher Alleinbesitz der einzelnen Arbeiter waren, sie zu 
klassifizieren und in Tabellen zu bringen, aus diesen 
Kenntnissen Regeln, Gesetze und Formeln zu bilden, 
zur Hilfe und zum besten des Arbeiters bei seiner täg 
lichen Arbeit. Dann sollen die Betriebsleiter den Ar
beiter anleiten und ihm helfen, in wissenschaftlicher 
W eise, d. h. nach den gefundenen wissenschaftlichen 
G rundsätzen zu arbeiten.

Die hiernach der Betriebsleitung zufallenden Auf
gaben bei wissenschaftlicher Betriebsführung sollen in 
jedem Betriebe von einem besonderem Bureau, dem 
Arbeitsbureau, übernommen werden. In diesem Bureau 
sind mehrere Personen, von denen jede ihre bestimmte 
Spezialität oder Funktion hat. So beschäftigt sich der 
eine von ihnen nur mit der Feststellung der „richtigen“ 
Geschwindigkeiten und der Art der zu verwendenden 
Schneidwerkzeuge. Als Hilfsmittel benutzt er beson
ders konstruierte Rechenschieber. Ein anderer erm it
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telt, mit welchen Bewegungen der Arbeiter das A rbeits
stück am besten und schnellsten auf die Maschine span
nen und wieder abnehmen kann. Ein dritter stellt auf 
Grund der Aufzeichnungen über die angestellten Zeit
studien eine Tabelle zusammen, welche die für jedes 
Arbeitselement erlaubte Zeit angibt. Die Vorschriften 
all dieser Leute werden dann auf einem einzigen In
struktionszettel vereinigt, den der Arbeiter erhält.

Diese äusserst wichtigen Personen verbringen die 
meiste Zeit in dem Arbeitsverteilungsbureau, weil sie 
immer die Statistiken und Aufzeichnungen zur Hand 
haben müssen, die sie fortwährend für ihre Arbeit b rau 
chen. Aber, wie die menschliche Natur einmal ist, 
viele Arbeiter würden, sich selbst überlassen, den ge
schriebenen Anweisungen nur wenig Aufmerksamkeit 
schenken. Deshalb sind Lehrer nötig (Spezial- oder 
Funktionsm eister), die darauf zu achten haben, dass 
die Arbeiter die Instruktionszettel verstehen und befol
gen.

Bei einer solchen „funktionalen“ Leistung treten an 
Stelle des alten M eisters acht verschiedene Meister, von 
denen jeder seine speziellen Aufgaben hat. Diese Leute, 
die als Vertreter des Arbeitsbureaus handeln, sind alle 
erfahrene Lehrer, die ihre ganze Zeit in der W erkstätte 
zubringen und den Arbeitern jederzeit helfen und sie in 
jeder W eise anleiten. Da jeder von ihnen auf Grund 
seines W issens und seiner persönlichen Geschicklich
keit in seinem Fach auserw ählt wurde, kann er nicht nur 
dem Arbeiter sagen, was er zu tun hat, sondern im Not
fall ihnen die Arbeit auch selbst zeigen.

E i n e r  von diesen Lehrern (Inspektor genannt) hat 
darauf zu sehen, dass der Arbeiter die Zeichnungen und 
den Inhalt der Instruktionskarten versteht. Er zeigt ihm, 
wie er die gewünschte Beschaffenheit erzielen kann, 
wie ein Stück glatt und genau passend zu machen sei, 
wo diese Eigenschaften verlangt w erden und wie die 
W erkzeuge gehandhabt werden müssen. Der z w e i t e  
Lehrer („G angboss“ , Rottenführer) zeigt ihm, wie das 
A rbeitsstück auf der Maschine zu befestigen ist, und 
lehrt ihn, wie er alle seine Bewegungen am schnellsten 
und besten ausführt. Aufgabe des d r i t t e n  („Speed
boss“ , Geschwindigkeitsm eisters) ist es, dafür zu so r
gen, dass die Maschine das Produkt in möglichst kurzer 
Zeit fertigstellen kann. Abgesehen von der Hilfelei
stung durch diese Lehrer erhält der Arbeiter Anweisun
gen und U nterstützung von dem R e p a r a t u r m e i 
s t e r  bezüglich der Einstellung, Reinhaltung und all
gemeinen W artung seiner Maschine, des Riementriebes 
e tc .; von dem Z e i t b e a m t e n  (Timeclerk) bezüglich 
seiner Löhnung und der richtigen Ausfüllung der Zeit
karten ; dem A r b e i t s v e r t e i l e r  (Routeclerk) b e 
züglich der Aufeinanderfolge der Arbeiten und des 
T ransportes der Arbeitsstücke aus einer Abteilung der 
Fabrik in eine andere; und wenn ein Arbeiter mit einem 
seiner verschiedenen Meister in W iderspruch gerät, so 
lässt ihn der A u f s i c h t s b e a m t e  („Disciplina- 
rian“ ) zu einer Unterredung kommen.

Es bedarf wohl keines besonderen Beweises, dass 
sich für die Tätigkeit der meisten der erwähnten Be
amten ehemalige gelernte Arbeiter sehr gut eignen w ür
den.

Hier eröffnet sich also eine ausgezeichnete Möglich
keit, kriegsbeschädigte gelernte Arbeiter zu beschäf
tigen. Denn zweifellos ist mancher Kriegsinvalide, der

nicht mehr als Schlosser, Mechaniker, Dreher oder sonst 
tätig sein kann, sei es, weil er Gliedmassen verloren 
hat, sei es, weil er zu schwerer Arbeit nicht mehr kräf
tig genug ist, durchaus noch imstande, mehr geistige 
Bureau-, Hilfs- oder M eisterarbeit, wie sie oben ge
schildert wurde, zu leisten.

Ebenso würden diese gelernten Arbeiter sich recht 
gut eignen als Hilfskräfte beim Studium, bei der genauen 
Beobachtung und experimentellen Erforschung der Ar
beitsvorgänge. Taylor schildert z. B. folgende Unter
suchungen.

Für einen Arbeiter, der irgend ein Material, z. B. 
Kohlen auf einen W agen schaufelt, gibt es eine be
stimmte Gewichtslast, die er jedesmal mit der Schaufel 
heben muss, um die grösste Tagesleistung zu vollbrin
gen. W elches ist nun diese Schaufellast? W ird ein 
Arbeiter pro Tag mehr leisten können, wenn er jedes
mal, 2, 3, 5, 10, 15 oder 20 kg auf seine Schaufel nim m t? 
Das ist eine Frage, die sich nur durch sorgfältig ange
stellte Versuche beantw orten lässt. Deshalb suchten 
wir erst zwei oder drei erstklassige Schaufler aus, denen 
wir einen Extralohn zahlten, damit sie zuverlässig und 
ehrlich arbeiteten. Nach und nach wurden die Schaufel
lasten verändert und alle Nebenumstände, die mit der 
Arbeit irgendwie zusammenhingen, sorgfältig mehrere 
W ochen lang von Leuten, die ans Experimentieren ge
wöhnt waren, beobachtet. So fanden wir, dass ein 
erstklassiger Arbeiter seine grösste Tagesleistung mit 
einer Schaufeilast von ungefähr 91/., kg vollbrachte, d. h. 
er leistete mit einer Schaufellast von 972 kg mehr als 
mit einer solchen von 11 kg oder 8x/2 kg. Selbstver
ständlich kann kein Schaufler jedesmal genau 9%  kg 
auf seine Schaufel nehmen; aber 1—2 kg darunter oder 
drüber machen keinen Unterschied, wenn nur der Durch
schnitt 972 kg beträgt.

In Ansehung des oben gefundenen Gesetzes durften 
nun die Schaufler nicht mehr ihre eigenen Schaufeln 
aussuchen oder selbst Schaufeln besitzen, sondern man 
m usste etwa 8— 10 verschiedene Schaufeln für die ver
schiedenen M aterialien besorgen. Es wurde nun ein 
grosses Schaufellager gebaut, in dem nicht nur Schau
feln, sondern auch sorgfältigst entworfene und norm a
lisierte Arbeitsgeräte aller Art, Picken, Brecheisen, 
Hebebäume usw. Aufbewahrung fanden. So w ar es 
möglich, jedem Arbeiter eine Schaufel auszuhändigen, 
die von dem Material, das er gerade zu schaufeln hatte, 
972-kg fasste; z. B. eine kleine Schaufel für Erze und 
eine grosse für Erbskohle.

Um kurz einige von den anderen Elementen zu illu
strieren, die alle zusammen die W issenschaft des Schau- 
felns ausmachen, so sei erwähnt, dass Tausende ge
nauer Messungen mit einer Stoppuhr vorgenommen 
wurden, wie schnell der Arbeiter, der mit der m etho
disch „richtigen“ Schaufel ausgestattet ist, diese in den 
Materialhaufen hineinstossen und sie dann „richtig“ ge
füllt herausziehen kann. Zuerst m usste er die Schau
fel mitten in den Haufen hineinstossen, dann auf dem 
Erdboden am Rand des Haufens schaufeln, dann auf 
Holzboden und schliesslich auf Blechboden. Über all 
das wurden genaue Beobachtungen angestellt. Auf 
gleiche W eise stellte man die Zeit fest, die erforderlich 
ist, um die Schaufel zurückzuschwingen und die Last 
so und so weit oder hoch zu werfen. Diese Messungen 
wurden für die verschiedensten Kombinationen von
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Entfernung und Höhe vorgenommen. Mit einer sol
chen Statistik vor sich und unter Berücksichtigung der 
Ausdauer ist die leitende Person imstande, den Schauf
lern erstens einmal die genaue Methode beizubringen, 
durch welche sie ihre Kraft am besten ausnutzen, und 
zweitens ihnen ein tägliches Pensum zuzuweisen, w el
ches sich so einwandfrei und gerecht bestimmen lässt, 
dass der Arbeiter es unschwer leisten und somit die 
darauf gesetzte erhebliche Prämie verdienen kann.

In einem ändern Falle handelte es sich darum, die 
Leistungsfähigkeit einer Maschine zu steigern. In die
sem Falle bestimmte man zunächst mit Hilfe von vier 
Rechenschiebern, die speziell zur Feststellung der 
Leistungsfähigkeit von M etallbearbeitungsmaschinen 
hergestellt waren, sorgfältig die Beziehungen zwischen 
den charakteristischen Eigenschaften der Maschine und 
der zu leistenden Arbeit; ihre Durchzugskraft bei ver
schiedenen Geschwindigkeiten, der grösste bei ihr m ög
liche Vorschub und die entsprechenden Tourenzahlen 
wurden mit Hilfe der Rechenschieber ermittelt. Dann 
änderte man Zahnräder- und Riemenvorgelege so, dass 
die M aschine mit der „richtigen“ , d. h. günstigsten Ge
schwindigkeit lief. W erkzeuge aus Schnelldrehstahl 
wurden nach unseren Angaben in den „richtigen“ For
men und mit den „richtigen“ Schneidewinkeln herge
richtet, gehärtet und geschliffen.

D arauf wurde ein grösser Rechenschieber für diese 
spezielle M aschine angefertigt, der die genauen Ge
schwindigkeiten und Vorschübe angab, mit denen jede 
einzelne Arbeit in möglichst kurzer Zeit auf der D reh
bank herzustellen war. Nach diesen Vorbereitungen, 
die erst das Arbeiten nach der neuen Methode ermög
lichten, wurden auf der Drehbank verschiedene Arbei
ten ausgeführt, und mit Anwendung der w issenschaft
lichen Betriebsgrundsätze wurden die bisherigen Her
stellungszeiten im ungünstigsten Falle um das 21/2 fache, 
im günstigsten Falle um das 9 fache verkürzt.

Auch hier ist ohne w eiteres ersichtlich, dass viele 
der geschilderten, mehr zeitraubenden als schwierigen 
Beobachtungen, Feststellungen, M essungen, Aufzeich
nungen usw. sehr gut von invaliden Arbeitern vorge
nommen werden könnten, wie diese auch als Verwalter 
und Verteiler der erwähnten zahlreichen 'Werkzeuge 
und Hilfsmittel tätig sein könnten. Notwendig wäre 
allerdings, dass diese Arbeiter für solche Tätigkeiten 
vorbereitet würden, dass sie in den erforderlichen all
gemeinen theoretischen Kenntnissen und, soweit wie 
möglich, auch in den besonderen Lehren sowie in der 
Handhabung des Taylorsystem s unterwiesen würden.

Zu diesem Zweck könnten vielleicht an den tech
nischen Mittelschulen, Techniken, Meisterschulen und 
dergl., die zurzeit ohnehin an Schülermangel leiden 
werden, besondere Kurse eingerichtet werden. Grosse 
W erke könnten die Ausbildung ihrer früheren, durch den 
Krieg invalide gewordenen Arbeiter selbst in die Hand 
nehmen, könnten entsprechende Kurse vielleicht an 
ihren Lehrlingsschulen einrichten. Jedenfalls haben 
mehrere Kreise, neben der Industrie vor allem auch die 
M ilitärbehörden, V ersorgungsanstalten  und dergl., ein 
Interesse daran, dass, wenn die hier gegebene Anre
gung brauchbar ist, solche Schulen eingerichtet w er
den. Und das sollte dann ungesäumt geschehen. Denn 
beschäftigungslose Invaliden sind schon genug vorhan
den; an den technischen Schulen ist jetzt P latz ; an

Lehrkräften, wenigstens für das Theoretische, dürfte es 
auch nicht fehlen, so dass mindestens hierin vorge
arbeitet werden könnte; und für die Industrie wird e s  
ein grösser Vorteil sein, wenn ihr alsbald nach Be
endigung des Krieges für die Einführung des T aylor
system s eine Anzahl geeigneter Hilfskräfte zur Ver
fügung stehen.

Die vollkommene Ausbildung dieser Hilfskräfte, ins
besondere die Unterweisung in den eigentlichen Funk
tionen des Taylorsystem s, wird allerdings nicht leicht 
sein, weil hierfür nur wenig geeignete Lehrkräfte zur 
Verfügung stehen, nicht bloss, weil solche, soweit sie 
nicht im Felde stehen, in den Fabriken selbst zurzeit 
dringend gebraucht werden, sondern auch, weil das 
Taylorsystem  in der geschilderten Form in Deutschland 
noch nicht allzuhäufig ist.

Dass das Taylorsvstem überhaupt nicht erlernbar 
sei, wie behauptet worden ist, können wir nicht zu
geben; denn dann hätte es ja offenbar nur von dem 
Erfinder selbst eingeführt und überall nur unter seiner 
persönlichen Leitung danach gearbeitet w erden können, 
und mit seinem Tode hätte es w ieder verschwinden 
müssen, was alles ja nicht der Fall ist. Nein, Taylor 
hat sein System verschiedene Schüler gelehrt, und wie 
diese es gelernt haben, so können es von ihnen wieder 
andere lernen und so fort. Das allerdings muss zu
gegeben werden, dass die eigentliche Handhabung des 
Taylorsystem s nur im praktischen Betriebe selbst e r
lernt werden kann, und dass es für jeden Betrieb, oder 
wenigstens für jede Betriebsgattung besonders studiert, 
wie es auch jedem Betriebe besonders angepasst w e i
den muss. Mehr noch als bei ändern technischen Din
gen muss hier das Lernen von der Schule in die W erk
statt verlegt werden. Immerhin kann auch hier die 
Schule sehr viel vorbereitende Arbeit leisten, kann alles 
Allgemeine vorweg nehmen, kann die Methode der 
A rbeit, z. B. des B eobachtens, E x perim en tie rens usw. 
lehren. Und dann sollen und können ja  die invaliden 
Arbeiter, an die hier in erster Linie gedacht ist, nur als 
Hilfskräfte in Betracht kommen; und dafür ist in erster 
Linie notwendig, dass sie zu ihren guten praktischen 
Fähigkeiten auch einige theoretische Kenntnisse, z. B. 
im Rechnen, in der M athematik, in der Mechanik, Fer
tigkeiten im Schreiben und Zeichnen, in der Handhabung 
und Behandlung von M essinstrumenten, Kenntnisse im 
Gebrauch von Kartotheken und dergl. erlangen. Und 
all das kann ja recht wohl auf Schulen gelehrt werden. 
Es handelt sich nicht darum, auf Schulen das T aylor
system fix und fertig zu lehren und hier Leute heran
zubilden, die das Taylorsystem  in jedem Betrieb ein
führen können, sondern darum, unsere Kriegsinvaliden 
auf Schulen für die Tätigkeit als Hilfskräfte für Betriebe, 
die nach dem Taylorsystem  arbeiten, vorzubereiten.

Ist es richtig, dass das Taylorsystem  für die durch 
den Krieg in der deutschen Industrie geschaffenen Ver
hältnisse besonders vorteilhaft ist, dass dabei mit ver
minderter Arbeiterzahl bei Vermehrung der Zahl der 
Betriebs-Hilfsbeam ten verhältnism ässig mehr geleistet 
werden kann, und ist es weiter richtig, dass sich zu 
diesen Betriebs-Hilfsbeam ten unsere kriegsbeschä
digten gelernten Arbeiter an sich sehr gut eignen, b es
ser als für irgend eine andere Tätigkeit, und beide Vor
aussetzungen treffen nach obigen Darlegungen zu, dann 
muss unsere Industrie, wo immer möglich, das T ay lo r-
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•system einführen, und es müssen Mittel und W ege ge
funden werden, um unsere kriegsbeschädigten Arbeiter 
als Hilfsbeamte hierfür auszubilden.

Übrigens bietet das Taylorsystem  noch den w eite
ren beachtenswerten Vorteil, dass es die vermehrte Ein
stellung von ungelernten Arbeitern und Frauen erleich
tert. Denn es ist ja das Hauptmerkmal dieses Systems, 
dass die Art und W eise der Ausführung einer Arbeit 
nicht mehr der mehr oder weniger grossen Kunst des 
Arbeiters überlassen, sondern dass die beste Art und 
W eise, eine Arbeit auszuführen, von Betriebsbeamten 
wissenschaftlich ermittelt, in Aufzeichnungen festgelegt 
und jedem Arbeiter in allem, auch den kleinsten Einzel
heiten vorgeschrieben und von besonderen Lehrbeam- 
ten gelehrt wird, dass ferner alle Hilfsmittel und W erk
zeuge für jede Arbeit ebenfalls von der Betriebsleitung 
ausprobiert und vollkommen fertig den Arbeitern zur 
Verfügung gestellt werden. Der Arbeiter hat nichts 
mehr zu tun, als genau festgelegte, vorgeschriebene 
und vorgemachte Handgriffe und Bewegungen auszu
führen und die vollkommen arbeitsfertigen, z. B. ge
schliffenen, W erkzeuge und Hilfsmittel anzuwenden. 
Ferner gehört es zum W esen des Taylorsystem s, dass 
die Arbeit durch Auflösung und Zerlegung in Einzelvor
gänge möglichst vereinfacht und leicht erlernbar ge
macht w ird, sowie, dass Fehlerquellen möglichst b e 
seitigt werden. Es leuchtet ein, dass es bei diesem 
System viel weniger als bisher auf gelernte Arbeiter an
kommt. Ja, abgesehen von gewissen allgemeinen 
Fähigkeiten, die einmal zum Schlosser-, oder M echa
niker-, Klempner- oder sonstigem Handwerk gehören, 
möchte man fast sagen, dass allzuviel Vorkenntnisse 
aus der bisherigen Praxis beim Taylorsystem  für das 
Einarbeiten des Arbeiters eher hinderlich als förder
lich sind. Jedenfalls ermöglicht das Taylorsystem  eher 
als die bisherige A rbeitsw eise, ungelern te A rbeiter und 
Frauen in grösserer Menge zu beschäftigen.

Umgekehrt heisst das offenbar, 'dass beim Taylor
system  auch mit weniger geschulten Kräften noch gute 
Arbeit geleistet werden kann, so dass es auch geeignet 
erscheint, die weitere, eingangs erwähnte Gefahr der 
Verschlechterung der qualitativen Leistungsfähigkeit 
der deutschen Industrie abzuwenden oder wenigstens 
erheblich zu mildern.

W ie man in Deutschland das Taylorsystem  über
haupt vielfach etw as skeptisch beurteilte, so wird man 
vielleicht auch nicht an die eben geschilderten Vorzüge 
glauben wollen. Man kann sich anscheinend von der 
Vorstellung nicht los machen, dass beim Taylorsystem  
lediglich durch eine mehr w issenschaftlich-theoretische 
Handhabung der Betriebsleitung eine bisher unerhörte 
M ehrleistung der Arbeiter erzielt oder bei gleicher Ar
beitsleistung die Zahl der Arbeiter erheblich vermindert 
w erden solle; man übersieht anscheinend immer, dass 
eine Verminderung der Arbeiterzahl im Grunde gar 
nicht stattfindet, sondern nur eine Verschiebung, dass 
die Zahl der eigentlichen H andarbeiter vermindert wird 
auf Kosten der Zahl der Betriebsbeam ten, die beim 
Taylorsystem  erheblich grösser ist. Diese Verschie
bung des Verhältnisses zwischen Arbeitern und Be
triebsbeam ten ist eigentlich das W esentlichste am 
T aylorsystem . Dieses überw eist einen grossen Teil

der Arbeiten, die sonst von den eigentlichen H and
arbeitern ausgeführt werden, an die Betriebsbeamten. 
Das Taylorsystem  „arbeitet“ , d. h. schmiedet, giesst, 
dreht, bohrt, nietet, hobelt usw. gewissermassen nicht 
bloss mit Arbeitern, sondern auch mit Beamten. Und 
das ist’s, wie schon ausgeführt, was es für die jetzt ein
getretenen oder bald eintretenden Verhältnisse wie ge
schaffen erscheinen lässt. Ich w üsste wirklich nicht, 
wie man unsere kriegsverletzten Arbeiter, Schlosser, 
Mechaniker, Dreher, Monteure, Maler, Sattler, Stell
macher, Tischler, W eber, Schuhmacher usw. besser be
schäftigen könnte, denn als Hilfsbeamte in Betrieben, 
die nach dem Taylorsystem  arbeiten. Und ich sehe 
auch keine bessere Möglichkeit, die quantitative und 
qualitative Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie 
auf der bisherigen Höhe zu erhalten als neben der b e 
reits erwähnten gesteigerten Anwendung von Maschinen, 
die vermehrte Einführung des Taylorsystem s.

Bei der derzeitigen Stimmung erscheint es nicht 
ganz unbedenklich, zur Steigerung deutscher Leistungs
fähigkeit ein Mittel vorzuschlagen, das nicht aus unse
rer Mitte, sondern aus dem Auslande, noch dazu aus 
einem englisch sprechenden und mit England sym pathi
sierenden Lande kommt und von einem Manne eng
lischer Abstammung angegeben worden ist. Aber wohl 
selten ist etwas aus dem Auslande zu uns Gekommenes 
seinem  W esen  nach so deutsch gew esen, wie gerade  das 
Taylorsystem . Denn ist es nicht deutsche Art, wo im
mer möglich, an die Stelle der Empirie von ungefähr 
die streng wissenschaftliche Untersuchung, an die Stelle 
der Faustregel die W issenschaft und an die Stelle 
der Arbeit nach individuellem Gutdünken die allgemein 
wissenschaftlich geregelte Arbeit zu setzen! In der 
Tat, des Amerikaners Taylor System ist im Grunde so 
deutsch, und, abgesehen von Nebensächlichkeiten, so 
wenig amerikanisch, dass man fast versucht ist, Taylor 
gar nicht, wie sein Name will, für einen Angelsachsen 
sondern für einen Deutschen zu halten.

Im übrigen ist das Taylorsystem  für deutsche Ver
hältnisse eigentlich gar nichts grundlegend Neues. Denn 
was dieses System will, das wurde wenigstens in etwas, 
von jeder tüchtigen Betriebsleitung, die es mit ihrer 
Aufgabe ernst nimmt, auch bisher schon ausgeführt. 
Auch bisher schon suchte man Arbeitsvorgänge zu ver
einfachen, durch Hilfsmittel und Vorrichtungen schnel
ler und besser ausführbar zu machen, die Arbeiter, auch 
nachdem sie ausgelernt hatten, zu unterweisen usw. 
W enn z. B. die Hannoversche M aschinenbau-A.-G. 
(vergl. G. ter Meer, „Vergleichende Übersicht über 
P reis- und Leistungssteigerung in einer deutschen M a
schinenfabrik“ , in „Technik und W irtschaft“ , M ai-Heft 
des Jahrgangs 1913) ihre Produktionsleistung in einer 
gewissen Zeit verhältnismässig um fast 50 ° /o  steigern 
konnte, so ist das zweifellos in erster Linie V erbesse
rungen der Arbeitsmethode im Sinne des Taylorsystem s 
zu danken. Es handelt sich eigentlich also gar nicht 
darum, eine neue amerikanische Methode einzuführen, 
sondern nur darum, das bisherige deutsche Verfahren 
auszubauen und fortzuentwickeln, wobei wohl Taylors 
M ethoden recht gut als Richtschnur dienen können, aber 
durchaus nicht sklavisch nachgeahmt zu werden brau
chen.
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Betriebsunternehmer und Berufsgenossenschaft.

Das Unfallversicherungsrecht hat den Berufsgenos
senschaften eine weitgehende Selbstverwaltung über
tragen, jedoch mit der M assgabe, dass zu den eigent
lichen Trägern der Selbstverwaltung nur Mitglieder 
der Berufsgenossenschaft gewählt werden können. 
Diese Einrichtung ist insofern von grossem Vorteil, als 
die erwählten Inhaber der genossenschaftlichen Ehren
äm ter mit allen den Eigenheiten der der Berufsgenos
senschaft angehörigen Betriebe und ihrer Einrichtungen, 
ihrer geschäftlichen und wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit und Drangsale durchaus vertraut sind. Bei 
dieser Sachlage und in Anbetracht der Missstimmung, 
die ja doch zuweilen gegen die Berufsgenossenschaften 
in Unternehmerkreisen besteht, zumal in Zeiten der Bei
tragsforderungen oder nach einer Betriebsrevision, die 
schlecht abgeschnitten hat und eine empfindliche Strafe 
in Aussicht stellt, mag wohl hin und wieder M isstrauen 
erweckt und die Befürchtung gehegt werden, ob der 
Konkurrenzneid nicht dann und wann M assregeln zu 
ungunsten einzelner Geschäftskollegen zeitigen sollte. 
Derartigen Möglichkeiten ist aber durch das Gesetz 
selbst, wie durch die gesamten Einrichtungen der Un
fallversicherung tunlichst vorgebeugt. Auch in ande
rer W eise ist der Unternehmer gegen die Mitglieder der 
Genossenschaftsvorstände und dergl. ausgiebig ge
schützt.

W enn auch die Inhaber der genossenschaftlichen 
Ehrenämter Gelegenheit haben, durch Einsicht der bei 
der Genossenschaft und ihren Organen geführten Akten 
und Bücher oder auf andere Art Kenntnis von den Be- 
triebsverhältnisseu der übrigen G enossenschaftsm it
glieder oder von ihren besonderen Betriebseinrichtun
gen und dergl. zu nehmen, so dürfen sie dies nicht än
dern mitteilen oder für sich oder andere verwerten. 
Der Betriebsunternehmer ist sogar gegen die unbefugte 
Nachahmung seiner Betriebsweise und die Preisgabe 
seiner Betriebsgeheimnisse der Berufsgenossenschaft 
und deren Verwaltung gegenüber dadurch geschützt, 
dass er den von der Berufsgenossenschaft bestellten 
technischen Aufsichtsbeamten, der seinen Betrieb zum 
Zweck einer Revision besichtigen will, ablehnen darf. 
Er kann nämlich besondere Sachverständige statt des 
technischen Aufsichtsbeamten verlangen, wenn er von 
dessen Besichtigung die Verletzung eines Betriebs
geheimnisses oder Schaden für seine geschäftliche 
Tätigkeit befürchtet. Die Befürchtung braucht gar 
nicht einmal tatsächlich begründet w erden; es genügt 
lediglich das betreffende Gefühl. Die besonderen 
Sachverständigen kann der Unternehmer auswählen 
und der Genossenschaft vorschlagen; sie brauchen nicht 
selber Mitglieder der fraglichen Berufsgenossenschaft 
sein. Geht der Genossenschaftsvorstand nicht auf 
den Vorschlag ein, und einigt man sich nicht anderw ei
tig, so muss das Reichsversicherungsamt um Entschei
dung angerufen werden. Die erwähnten besonderen 
Sachverständigen müssen von dem Betriebsunternehmer 
für ihre M ühewaltung entschädigt werden.

Aber auch die Rechnungsbeamten der Berufsgenos
senschaft, die die Richtigkeit der eingereichten Lohn
nachweise feststellen und dieserhalb im Betriebe selbst 
die betreffenden Listen und Bücher einsehen sollen,

kann der Unternehmer hindern, von seinen Betriebs
einrichtungen und Betriebsweisen Kenntnis zu nehmen, 
indem er ihnen die Lohnbücher im Kontor und dergl. 
vorlegt, so dass sie den eigentlichen Betrieb gar nicht 
betreten brauchen.

Haben aber technische Aufsichtsbeamte, Rech
nungsbeamte oder sonstige Angestellte der Berufs
genossenschaft oder deren ehrenamtlicher Organe Kennt
nis von den Betriebsverhältnissen erhalten, so dürfen 
sie letztere doch nicht m issbrauchen, denn es w ird 
bestim m t:

„Die Mitglieder der Genossenschaftsorgane, die 
technischen Aufsichtsbeamten und die Rechnungsbeam 
ten, sowie die besonderen Sachverständigen werden 
von dem Versicherungsamt ihres W ohnorts eidlich ver
pflichtet, über das, w as ihnen durch die Überwachung 
der Betriebe und durch die Prüfung der Bücher und 
Listen bekannt wird, zu schweigen, sowie G eschäfts
und Betriebsgeheimnisse nicht unbefugt zu verwerten.“

Alles dies trifft auch auf die M itglieder der Aus
schüsse und der Gerichtshöfe im Instanzenzuge der Un
fallversicherung zu, soweit diese in der Lage sind, bei 
V erhandlungen und B ew eisaufnahm en (letzere evtl. im 
Betriebe selbst) Kenntnis von den Betriebsverhältnissen 
und dergl. der Unternehmer zu erlangen.

Die erwähnten Personen haben infolge ihrer auf die 
gedachten Pflichten hin erfolgten Vereidigung eine ge
wisse Beamteneigenschaft und unterliegen daher auch 
im Falle einer Pflichtwidrigkeit in mehrgedachtem 
Sinne der strengen Strafvorschrift der §§  142 ff. der 
Reichsversicherungsordnung. Dort heisst es:

„Mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk. oder mit Gefäng
nis werden bestraft: Mitglieder der Vorstände und An
gestellte der Berufsgenossenschaften, die besonderen 
Sachverständigen (zur Betriebsrevision, vergl. oben), 
die Mitglieder der Gerichtshöfe und dergl., wenn sie 
unbefugt Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse offen
baren, die ihnen in amtlicher Eigenschaft bekannt ge
worden sind. Tun sie dies, um den Unternehmer zu 
schädigen oder sich oder anderen einen Vermögensvor
teil zu verschaffen, so werden sie mit Gefängnis be
straft. Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte und auf Geldstrafe bis 
zu 3000, Mk. erkannt w erden.“

Nun sind, die Vorstände der Berufsgenossenschaft, 
also die den Vorstand bildenden Genossenschaftsm it
glieder, abeir auch in mehrfacher Beziehung in der 
Lage, Anordnungen zu treffen, welche die Betriebs
unternehmer unm ittelbar oder mittelbar belasten, und 
zwar liegt ihnen ob:

1. Die Aufnahme der ihnen zugewiesenen Betriebe 
in das Unternehmerverzeichnis, bezw. die Ablehnung 
der Aufnahme.

2. Die Einschätzung der einzelnen Betriebe in die 
Gefahrklassen, und somit die Bestimmung des M ass
stabes, nach dem die Genossenschaftsm itglieder die 
Beiträge zu zahlen haben.

3. Die Festsetzung dieser Beiträge.
4. Der Erlass von Strafverfügungen wegen Ver

fehlungen der Unternehmer und ihrer Vertreter gegen 
Gesetz und Satzung.
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Alle diese Anordnungen müssen den Beteiligten 
schriftlich in Form von Bescheiden, Verfügungen und 
dergl. zur Kenntnis gebracht w erden; gegen sie steht 
den Betroffenen das Recht der Beschwerde zu.

Dem Betriebsunternehm er muss entweder durch Zu
stellung des M itgliedscheins die Aufnahme in das 
Unternehmerverzeichnis der Berufsgenossenschaft oder 
durch besondere Verfügung die Ablehnung der Auf
nahme mitgeteilt werden. Gegen beide Massnahmen 
hat er die Beschwerde an das Oberversicherungsam t.

W as die Veranlagung der einzelnen Betriebe zu den 
Gefahrklassen anbelangt, so geschieht diese nach beson
derer Bestimmung der Satzung der Berufsgenossen
schaft. Nach der Veranlagung kann die Genossen
schaft einen Betrieb für die Tarifzeit neu veranlagen, 
w enn sich herausstellt, dass die Angaben des U nter
nehmers, denen entsprechend die Veranlagung erfolgte, 
unrichtig waren, oder wenn eine Änderung im Betrieb 
eingetreten ist. Gegen die Veranlagung selbst steht 
dem Unternehmer die Beschwerde an das O berver
sicherungsam t zu. D asselbe ist der Fall bei der 
Festsetzung von Zuschlägen zu der Gefahrenklasse, in 
die der Betrieb nach dem Tarif gehören würde, und die 
stattfinden kann, wenn die Zahl der entschädigten Un
fälle in dem Betriebe eine besonders grosse ist.

In Ausführungg des Umlage-(Beitrags-)verfahrens 
übersendet die Berufsgenossenschaft dem Unternehmer 
einen seinen Betrieb betreffenden Auszug aus ihrer 
Heberolle. Dieser muss die Angaben enthalten, die den 
Zahlungspflichtigen instand setzen, die Beitragsberech
nung zu prüfen. Nach Zustellung des Auszuges darf 
die Genossenschaft den Beitrag nur dann noch anders 
feststellen, wenn die Veranlagung des Betriebes zu den 
Gefahrklassen nachträglich geändert wird, eine im 
Laufe des Geschäftsjahrs eingetretene Änderung nach
träglich bekannt w ird, oder der Lohnnachweis sich als 
unrichtig ergibt.

Gegen den Beitragsfestsetzungsbescheid und seine 
etwaige Abänderung kann der Unternehmer zunächst, 
und zw ar binnen zwei W ochen nach der Zustellung, 
Einspruch bei dem G enossenschaftsvorstand erheben; 
er bleibt jedoch trotz des Einspruchs zur vorläufigen 
Zahlung des festgesetzten Beitrags verpflichtet.

Gibt der Vorstand dem Einspruch nicht oder 
nicht in dem beantragten Umfange Folge, so ist 
die Beschwerde beim Oberversicherungsam t zulässig. 
Sie kann nur gegründet werden auf Rechenfehler, un 
genügende Berücksichtigung etwaiger Nachlässe (w e
gen geringer Unfallgefahr), unrichtigen Ansatz des nach
gewiesenen Entgelts und irrtümlichen Ansatz einer G e
fahrsklasse (d. h. der tatsächlich und rechtskräftig fest
gesetzten, nicht etwa einer von dem Unternehmer für 
die richtige gehaltenen).

Die Beschwerde ist in d e n  Fällen nur auf Rechen
fehler und ungenügende Berücksichtigung etwaiger 
Nachlässe zu stützen, wenn der Genossenschaftsvor
stand infolge der Säumigkeit des Unternehmers den 
Lohnnachweis entweder selbst aufgestellt oder ergänzt 
hat.

Der Vorstand der Berufsgenossenschaft kann gegen 
Unternehm er Geldstrafen verhängen:
a) bis zu 25 Mk., wenn sie ihren satzungsmässigen 

Pflichten zuwiderhandeln, und die Strafbefugnis 
in der Satzung ausgesprochen ist (z. B. wegen

Nichteinreichung des Fragebogens für die Ein
schätzung in die Gefahrklasse, wegen Nichtan
meldung eines Betriebsunfalls bei der Berufsgenos
senschaft (ausser bei der Ortspolizeibehörde) und 
dergl.).

b) bis zu 100 Mk., wenn der Unternehmer Anlass zu 
einer besonderen Betriebsrevision gegeben hat,

c) bis zu 300 Mk., wenn sie ihren Pflichten zur An
meldung der Betriebe und Betriebsveränderungen, 
zum Aushange (der berufsgenossenschaftlichen Zu
gehörigkeit usw .) im Betriebe, zur Führung und Auf
bew ahrung der Lohnlisten (Lohnbücher), zur Ein
reichung der Lohnnachweise, zur Erfüllung der Be
stimmungen der Satzung über Betriebseinstellung 
und W echsel des Unternehmens, sowie zur Anmel
dung der Betriebsunfälle bei der Ortspolizeibehörde 
nicht rechtzeitig nachkommen;

d) bis zu 500 Mk., wenn sie auf Grund des Gesetzes 
oder der Satzung (der Berufsgenossenschaft) Nach
weise für die Beitragsberechnung oder für die Ver
anlagung zu den Gefahrklassen eingereicht haben, 
die unrichtige tatsächliche Angaben enthalten, oder 
wenn in der Betriebsanzeige als Zeitpunkt der E r
öffnung des Betriebes oder des Beginnes der Ver
sicherungspflicht ein späterer Tag angegeben ist, 
als der, an dem der Betrieb eröffnet oder versiche
rungspflichtig wurde, vorausgesetzt, dass die U nter
nehmer die Unrichtigkeit der Angaben kannten oder 
den Umständen nach kennen m ussten;

e) bis zu 1000 Mk. wegen Verfehlungen gegen die Un
fallverhütungsvorschriften.
Gegen die sämtlichen Strafverfügungen ist die Be

schwerde an das Oberversicherungsam t zulässig. Ge
gen die Entscheidung des letzteren ist in Angelegen
heiten der U nfallverhütung (zu b und e) noch eine wei
tere Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu
lässig.

Sämtliche in dieser Besprechung erwähnten Be
schwerden sind binnen einer Frist von einem Monat 
einzulegen.

Man ersieht also hieraus, dass der Unternehmer 
gegen Übergriffe der Berufsgenossenschaft, soweit 
diese überhaupt möglich sind, geschützt ist.

Aber neben dem R e c h t s m i t t e l  d e r  B e 
s c h w e r d e  kommt noch in Betracht, dass das 
Reichsversicherungsamt gewisse Anordnungen der Be
rufsgenossenschaft, deren Ausführung durch die be
troffenen Betriebsunternehmer im Beschwerdewege an- 
gefochten werden, im  A u f s i c h t s w e g e  nachprüfeii 
und aufheben kann.

So ist z. B. dem Unternehmer das Recht zur Be
schwerde über die Beitragsfestsetzung versagt, wenn 
er den Lohnnachweis nicht oder unvollständig einge
reicht, und der Genossenschaftsvorstand ihn aufgestellt 
oder ergänzt hat. (Vergl. oben.) Eine derartige Fest
setzung kann jedoch unter Umständen ganz erheblich 
von den tatsächlichen Verhältnissen abweichen und den 
Unternehmer schwer belasten. Daher hat das Reichs
versicherungsamt den Mangel des Beschwerderechts 
dahin ausgeglichen, dass es den Berufsgenossenschaften 
empfohlen hat, bei der Festsetzung der Lohnausgabe 
von Amts wegen nicht etwa den Gesichtspunkt einer 
Bestrafung massgebend sein zu lassen, sondern die 
Feststellung den tatsächlichen Verhältnissen anzupas-

*
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sen und willkürliche Annahmen zu vermeiden. Wenn 
in solchen Fällen die getroffene Festsetzung den an
rechnungsfähigen Betrag der Löhne um mehr als das 
Doppelte überstieg, hat das Reichsversicherungsamt 
die Herabsetzung der amtlichen Einschätzung auf die
sen B etrag angeordnet, innerhalb  dieser Grenze aber die 
Einschätzung bestehen lassen. Trotz dieser Rechts
übung entscheidet mehrgedachte Behörde aber stets

von Fall zu Fall, so dass ein Unternehmer, wenn er 
auch durch seine Nachlässigkeit die Veranlassung zu 
dem Verfahren der Berufsgenossenschaft gegeben hat, 
die W ahrung seiner Interessen finden kann.

Für Berufsgenossenschaften, die der Aufsicht eines 
Landesversicherungsam ts unterstellt sind, tritt dieses 
an die Stelle des Reichsversicherungsamts.

E r n s t  G r a e b k e ,  Charlottenburg.

Aus dem Bericht über die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten 
der Nahrungsmittel-Industrie-Berufsgenossenschaft im Jahre 1914.

Das Betriebsverzeichnis der Berufsgenossenschaft 
zeigte am Schlüsse des Berichtsjahres 33 806 (31 057)*) 
Betriebe mit 256 162 (252 325) Vollarbeitern.

Das Gesamtgebiet der B.-G. ist für den technischen 
Aufsichtsdienst in 4 Bezirke geteilt, die Leitung dieses 
D ienstes ist nach dem Tode des verdienstvollen O ber
ingenieur B auer in die H än d e  des O beringenieurs H errn  
Urban gelegt, der seinen Sitz in Berlin hat; zwei der 
technischen Aufsichtsbeamten, sowie ein dem Herrn 
Bauer s. Zt. beigebener Dipl.-Ing. wurden bei Ausbruch 
des Krieges zu den Fahnen einberufen.

Es wurden im Berichtsjahr 6714 (6954) Unfälle an
gemeldet und für 748 (917) Unfälle erstmalig eine Ent
schädigung festgestellt, von denen 27 (41) den Tod,
101 (110) dauernd teilweise und 620 (766) eine vor
übergehende Erwerbsunfähigkeit zur Folge hatten. Un
fälle mit dauernd völliger Erwerbsunfähigkeit waren 
auch in diesem Jahre nicht zu verzeichnen. — Durch 
maschinelle Einrichtungen wurden 245 (308) entschä- 
digunspflichtige Unfälle herbeigeführt, von denen 5 (7) 
den Tod, 42 (57) dauernd teilweise und 198 (214) vor
übergehende Erwerbsunfähigkeit zur Folge hatten.

Der Bericht führt noch einige besondere, auf man
gelhafte Betriebseinrichtungen zurückzuführende Un
fälle an; z. B. einen Todesfall, herbeigeführt durch 
Blutvergiftung infolge einer Verletzung, die der Betref
fende an einer Abrichthobelmaschine durch das von 
den Messern zurückgeschleuderte Stück Holz erlitt. 
Ferner mehrere Unfälle an Knet- und Mischmaschinen 
verschiedener Bauarten, an anderen Arbeitsmaschinen, 
sowie an Fahrstuhlanlagen. Infolge dieser letzteren 
wird die von dem D am pfkessel-Überwachungsvereine 
ausgeübte Kontrolle der Aufzuganlagen als ungenügend 
bezeichnet.

Von den dem Bericht beigefügten Abbildungen 
neuerer Schutzvorrichtungen dürften die an Zentrifugen 
ausgeführten allgemeineres Interesse bieten.

Der Zentrifugen-Schutzdeckelverschluss der M a
schinenfabrik L. H . L orch, E sslingen a. N., in Fig. 177 
in der Seitenansicht und in Fig. 178 im Grundriss dar
gestellt, wirkt in der W eise, dass die Aus- und Einrück
gabel am Vorgelege der Zentrifuge nicht früher den Rie
men auf die Festscheibe schieben kann, bis der Deckel 
vollständig geschlossen ist, wie durch verschiedene 
Deckelstellungen in der Zeichnung angedeutet ist, und

*) Die in Klammern gestellten Zahlen beziehen sich 
auf das Jahr 1913.

ferner, im eingerückten Zustand die D eckelhalterstange 
mittels einer an dieser angebrachten Nase einen dreh
baren Hebel feststellt.

Die Sperrvorrichtung besteht aus einer Stange a mit 
daran  angebrach ter kreisförm iger K urve b und N asen c 
und d, der Aus- und Einrückgabel e, der Spindel f, 
dem H andrad g, der Verschraubung h, der Festscheibe 
i, der Losscheibe k, dem auf dem Zentrifugenmantel 
liegenden Deckel 1, der in den verschiedenen geöffneten 
Stellungen mit Im bezeichnet ist, der D rehachse n, 
dem drehbaren Hebel o, dessen Drehachse p, dem 
N ocken q. D ie D eckel-S perrvorrich tung  w irkt wie 
folgt: Der geöffnete Deckel 1 m (anliegend an der 
Nase c) mit der D rehachse  n bew egt sich nach sei
ner Schliesstellung zu über der kreisförmigen Kurve
b, diese verhindert, bevor der Deckel 1 m geschlos
sen ist, die Verschiebung der Riemengabel e, so 
dass eine Inbetriebsetzung der Zentrifugentrommel un
möglich ist. Bei geschlossenem Deckel 1 kann in b e 
kannter W eise durch Drehung des H andrades g die 
Riemengabel e nach der Festscheibe i zu bew egt w er
den, durch diese Verschiebung der Stange a wird der 
Deckel 1 gegen Öffnen gesichert, und' die an der Stange 
a befindliche Nase stellt den Hebel o fest.

D er Bericht besp rich t noch den Zentrifugen-Schutz- 
deckelversch luss von S eeger & K lau d er in Berlin, von 
dem  hier zurzeit infolge einer P aten tstre itigkeit keine 
B eschreibung erfolgen kann.

Über den V e r k e h r  mi t  den B e t r i e b s i n h a 
b e r n  ist im allgemeinen nichts gesagt, jedoch wird 
ein Fall besprochen, der durch folgende Entscheidung 
des R.V.A. von besonderer Bedeutung ist.

Bereits im Berichte für 1913 wurde erwähnt, dass 
eine K eksfabrik den technischen  A ufsichtsbeam ten den 
Zutritt zu ihren Betriebsräumen verweigert hatte. Die 
Angelegenheit hat im Berichtsjahre durch eine Ent
scheidung des R.V.A. ihre Erledigung gefunden. Das 
R.V.A. hat entschieden, dass die von der Firma vorge
brachten Einwendungen gegen die Besichtigung ihres 
Betriebes durch die technischen Aufsichtsbeamten der 
Berufsgenossenschaft nicht geeignet seien, dem U nter
nehmer das Recht der Revision seines Betriebes durch 
andere Sachverständige einzuräumen. Da inzwischen 
die Sicherheitszustände in der genannten Fabrik — in 
der verschiedene erhebliche Unfälle vorgekommen w a
ren —• einen sehr hohen Grad von Mangelhaftigkeit auf
wiesen, musste gegen die Firma die höchste zulässige 
Geldstrafe von 1000 M. ausgesprochen w erden. Die
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erwähnte Entscheidung des Reichsversicherungsamtes, 
die von w eittragender Bedeutung ist, lautet:

Die Firma A. L. & Co. ist verpflichtet, dem zustän

digen technischen Aufsichtsbeamten der Nahrungs- 
mittel-Industrie-Berufsgenossenschaft den Zutritt zu 
ihren Betriebsstätten während der Betriebszeit zu ge
statten.

G r ü n d e .
Am 6. Februar 1913 hat die Firma A. L. & Co. dem 

technischen Aufsichtsbeamten der Nahrungsmittel-;In- 
dustrie-Berufsgenossenschaft den Zutritt zu ihren Be
triebsräum en verweigert. Auf mehrere Anfragen des 
Reichsversicherungsamtes nach dem Grunde der W ei
gerung hat die Firma lediglich mit einem Hinweis auf 
§  880 der Reichsversicherungsordnung geantwortet 
unter besonderer Bezugnahme auf einen Bescheid des 
Reichsversicherungsamtes vom 16. September 1895, der 
sich mit den Voraussetzungen des § 120 des Gewerbe-

Fig. 178.

Unfallversicherungsgesetzes befasste. Durch Verfü
gung des Reichsversicherungsamtes vom 8. April 1914 
ist der Firma aufgegeben worden, der Berufsgenossen
schaft einige geeignete Personen im Sinne des § 881 
der Reichsversicherungsordnung zu bezeichnen, die be
reit seien, ihren Betrieb zu besichtigen. Diesem Er
suchen ist die Firma nachgekommen und hat drei P er
sonen der Berufsgenossenschaft benannt. Der Genos
senschaftsvorstand hat sie aber nach dem Bericht vom 
2. Juni 1914 abgelehnt. Nach Besichtigung des Be
triebes durch ein Mitglied des Reichsversicherungs
amtes ist bei der Firma schliesslich angefragt worden,
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ob sie nunmehr bereit sei, dem zuständigen technischen 
Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft Zutritt zu 
ihren Betriebsstätten zu gestatten. Sie hat dies durch 
Schreiben vom 2. Februar 1915 wiederum abgelehnt. 
Die Nahrungsmittel-Industrie-Berufsgenossenschaft hat 
darauf durch Schriftsatz vom 17. Februar 1915 die Ent
scheidung des Reichsversicherungsamtes beantragt.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Über die von der Firma A. L. & Co. dem Genossen- 

schaftsvorstande zwecks Besichtigung ihres Betriebes 
bezeichneten Personen ist eine Einigung nicht erzielt 
worden. Die Berufsgenossenschaft war daher nach 
§  881 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung berech
tigt, das Reichsversicherungsamt anzurufen. Da ein

triftiger Grund dafür, weshalb dem zuständigen tech
nischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaft der 
Zutritt zu den B etriebsstätten verweigert worden ist 
und wird, nicht ersichtlich ist, hat das Reichsversiche
rungsam t auf Grund der genannten Gesetzesstelle da
hin entschieden, dass die Firma verpflichtet ist, ihm den 
Zutritt zu gewähren.

Berlin, den 13. März 1915.

D as Reichsversicherungsamt.
Abteilung für Unfallversicherung, 

gez. Dr. Kaufmann.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Einschränkung der Arbeitszeit in Spinnereien, Webereien und 
Wirkereien, vom 12. August 1915.

In Nr. 104 des Reichs-Gesetzblatts, Jahrgang 1915, 
hat der Bundesrat auf Grund des Paragraph 3 des G e
setzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu w irt
schaftlichen Massnahmen vom 4. 8. 14 verordnet, dass 
in gewerblichen Betrieben, in denen Gespinste, G e
webe, W irkstoffe oder W irkwaren aus Baumwolle, 
W olle, K unstw olle, Flachs, Ju te  oder H anf hergestellt 
werden, die Arbeiter nur an höchstens fünf Tagen in 
jeder W oche beschäftigt w erden dürfen. Auch darf 
die tägliche Arbeitszeit über die im Juni 1915 üblich 
gew esene durchschnittliche D auer nicht verlängert w er
den bezw. 10 Stunden ausschliesslich der Pausen nicht 
übersteigen.

Veranlassung zu diesem Verbote ist letzten Endes 
die Produktionseinschränkung. W ünschenswert würde 
es jedoch sein, wenn generelle Ausnahmen zugelassen 
würden, also nicht nur solche, wie diese im Paragraph
2 der B ekanntm achung genannt w erden. D enn hierin 
wird lediglich bestim m t, dass die L andeszen tralbehör
den oder die von ihnen bestim m ten B ehörden „im 
öffentlichen Interesse“ Ausnahmen von dem obigen

Verbot zulassen können. Nun ist aber auch der Be
griff öffentliches Interesse etwas dehnbar, je nach der 
individuellen Beurteilung des Einzelnen. Es würde da
her sicherlich im Interesse vieler Arbeiter und vieler 
Betriebe liegen, wenn eine zusätzliche Bestimmung 
Platz griffe, nach welcher die erlaubte A rbeitszeit i n 
S t u n d e n  a u s g e d r ü c k t  auch an den s e c h s  
W e r k t a g e n  d e r W o c h e  stattfinden dürfe. Denn 
das Verbot will ja nicht die Arbeit an und für sich ver
bieten, sondern lediglich die Produktion einschränken. 
Ein Betrieb, der beispielsweise an fünf Tagen zu je 
10 Stunden arbeite t — dem nach an 50 B etriebsstunden 
die W oche — dem sollte erlaubt werden, diese 50 Be
triebsstunden auf die sechs Tage der W oche — nach 
eigenem Ermessen zu verteilen. Für die Begründung 
dienen besonders jene Betriebe, die durch die Arbeit 
bei Licht am frühen Vor- und Spätnachm ittag mit w ei
teren Kosten zu rechnen haben, und deren Arbeiter m it
unter stundenweise in der Dunkelheit von und nach der 
B etriebsstätte w andern müssen. —

Dr. G. S t ö c k l e ,  Giessen.

ßewerberecbtlicbe Entscheidungen.
U nfall e ines A rbeiters in  einem  frem den  B e triebe . 

W elche R erufsg 'enossenschnft is t  entschiid ig 'ungspflichtig  1
Ein Zimmergeselle, der bei einem Bauunternehmer 

in Arbeit stand, w ar von diesem zu dem Betriebsleiter 
eines Elektrizitätswerkes geschickt worden, um beim 
Abladen eines für dieses W erk bestimmten M otors tätig 
zu sein. Bei dieser Arbeit wurde der Zimmergeselle 
so schwer verletzt, dass er bald darauf starb. Nun 
brach zwischen der Berufsgenossenschaft der Fein
mechanik und Elektrotechnik, zu der das E lektrizitäts
werk gehört, und derBaugewerks-Berufsgenossenschaft, 
welcher der Bauunternehmer angeschlossen ist, ein 
Streit darüber aus, wer der hinterbliebenen W itwe die 
Rente zu zahlen habe. D ieBaugew erks-Berufsgenossen- 
schaft w ar der Meinung, diese Pflicht stehe der Be
rufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik

zu, da der Arbeiter bei der Tätigkeit, die den Unfall 
verursachte, den Anweisungen des Betriebsleiters des 
Elektrizitätswerkes unterstanden habe, welches dem 
Bauunternehmer für die Hilfeleistung des Arbeiters eine 
Vergütung zu zahlen hatte. Die Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und Elektrotechnik dagegen vertrat 
den Standpunkt, der Verunglückte habe niemals aufge
hört, Angestellter des Bauunternehmers zu sein, und da 
dieser zu der Baugewerks-Berufsgenossenschaft gehöre, 
so sei nur diese entschädigungspflichtig.

Das Reichsversicherungsamt hat der letzteren An
sicht zugestimmt und dahin erkannt, dass die Bau- 
gewerks-Berufsgenossenschaft die Rente zu gewähren 
habe. Es könne keine Rede davon sein, so wird in den 
Gründen ausgeführt, dass der verunglückte Arbeiter 
während der fraglichen Tätigkeit in den Betrieb des 
Elektrizitätsw erkes übergetreten sei. Unerheblich ist 
es, dass der Arbeiter bei dem Abladen des M otors den
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Anweisungen des Betriebsleiters des Elektrizitätsw er
kes unterstand, da diese Anweisungen zur Erledigung 
-des von dem Bauunternehmer erteilten Auftrages, bei 
dem Abladen behilflich zu sein, notwendig waren. Für 
se in e  Tätigkeit im Betriebe des Elektrizitätswerkes 
hatte der Verstorbene einen Lohnanspruch nur gegen 
seinen regelmässigen Arbeitgeber, der ihm zu der 
Hilfeleistung den Auftrag gegeben hatte; ein Anspruch 
auf Arbeitslohn dem Elektrizitätswerk gegenüber stand 
ihm nicht zu, da er zu diesem in kein Vertragsverhältnis 
getreten war. D ass dem Bauunternehmer von dem 
Elektrizitätsw erk für die Ü berlassung des Zimmer
gesellen eine Entschädigung gewährt wurde, tut nichts 
zur Sache, da es lediglich darauf ankommt, w er dem 
Arbeiter gegenüber zur Zahlung des Lohnes verpflichtet 
ist. Das aber ist doch hier der Bauunternehmer, und 
da er zu der Baugewerks-Berufsgenossenschaft gehört, 
so ist nur diese entschädigungspflichtig.

(Entscheidg. des Reichsversich.-Amtes vom 15. Ja
nuar 1915.)

Zulässigkeit des Rechtswegs bei Rentenersatzstreitigkeiten 
zwischen Berufsgenossenscliaft und Lamiesversichernngs- 

anstait.
D er M aurergeselle W . h a tte  von der L andesversiche

rungsansta lt P om m ern  eine A ltersren te  vom  15. Mai 
1893 ab bewilligt erhalten. A ls er am  12. Juli 1899 
einen B auunfall erlitt, entrichtete ihm die B augew erks
berufsgenossenschaft eine vom  12. O ktober 1899 an 
laufende U nfallrente von 600 M ark. D a  die Berufs
genossenschaft die V ersicherungsanstalt erst am 13. 
D ezem b er 1913 von der Feststellung der U nfallrente 
in K enntn is setzte, erhob letztere beim  L andgerich t 
Berlin K lage au f E rsatz  d er zu U nrecht an  W . gezahlten 
A ltersren ten . Ihren A nspruch  begründete sie dam it, 
dass die bek lag te  B augew erksberufsgenossenschaft 
K enntn is von  dem  Bezüge der A ltersren te  gehab t 
und  nicht so fo rt vom  L aufen der U nfallrente M ittei
lung  gem acht habe. D ie A ltersren te  hätte  aber ge
setzlicher B estim m ung gem äss in diesem  F alle  ruhen 
m üssen, so lange eine U nfallren te en trich tet w erde. 
D as L andgerich t wies die a u f  § 823 A bs. 2 (V erstoss 
gegen ein Schutzgesetz) gestü tzte K lage w egen U n
zulässigkeit des Rechtsw egs ab. G egen diese E n t
scheidung  w andte sich die L andesversicherungsanstalt 
m it der Berufung ans K am m ergerich t Berlin, das 
den  R echtsw eg für zulässig erklärte. N unm ehr legte 
die B augew erksberufsgenossenschaft R evision beim  
R eichsgericht ein, die jed o ch  m it fo lgender B egrün 
d u n g  zurückgew iesen w u rd e :

Bei der Untersuchung, ob der Rechtsweg zulässig 
ist, muss von der Regel ausgegangen werden, dass die 
ordentlichen Gerichte zuständig sind, sofern nicht diese 
Zuständigkeit nach der Art der Klagebegründung, der 
Natur des verfolgten Anspruchs oder durch besondere 
gesetzliche Vorschriften ausgeschlossen ist. Die Klage 
bezieh Erstattung von Geldleistungen, die nach der 
Behauptung der Klägerin von ihr infolge schuldhafter 
Zuwiderhandlung der Beklagten gegen ein Schutzgesetz 
i. S. des §  823 Abs. 2 B.G.B. bewirkt worden sind. 
Der Anspruch wird also auf das bürgerliche Recht ge
stützt und seine Begründung dient nicht etwa nur zur 
Verschleierung eines der bürgerlichen Gerichtsbarkeit 
entrückten Begehrens. Die Klägerin leitet die Pflicht der 
Beklagten zur Benachrichtigung von der Feststellung

der Unfällrente für W . aus der Bestimmung in §§  141 
des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom
22. Juni 1889 und 172 des Invalidenversicherungsgesetzes 
vom 13. Juli 1899 her, wonach den Berufsgenossenschaf
ten und Krankenkassen aufgegeben wurde, den Versiche
rungsanstalten alle Mitteilungen zukommen zu lassen, 
die für ihren Geschäftsbetrieb von W ichtigkeit seien. 
Diese Pflicht, deren Unterlassung die Klägerin der Be
klagten zum Vorwurf macht, beruht zwar nicht auf 
einer privatrechtlichen Beziehung, sondern auf dem 
öffentlich rechtlichen Verhältnis, in dem die T räger der 
Arbeiterversicherung zu einander stehen. Indes ist der 
Umstand, dass eine Verpflichtung, wegen deren Ver
letzung Schadensersatz gefordert wird, auf dem Gebiet 
des öffentlichen Rechts liegt, für die Zulässigkeit des 
Rechtswegs ohne entscheidende Bedeutung. Bei den 
in Frage stehenden gegenseitigen Mitteilungen handelt 
es sich um Hilfsmittel, die die Geschäftsführung der 
Versicherungsträger erleichtern und fördern und diese 
vor Nachteilen bewahren sollen. Sie fallen aber nicht 
in den Kreis hoheitsrechtlicher oder obrigkeitlicher Auf
gaben. Die Berufsgenossenschaffen insbesondere sind 
und waren zw ar Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
haben aber keinen behördlichen Charakter (vgl. §§  1343, 
685 R.V.O.). Das behauptete Versehen der Beklagten 
bildet sohin nicht einmal eine behördliche Pflicht
widrigkeit. Hiernach folgt weder aus der Art, wie der 
Anspruch begründet ist, noch aus seiner Natur, dass 
der Rechtsweg unzulässig sei, und es kann sich nur 
fragen, ob durch das Gesetz für die Rechtsstreitigkeit 
ein anderes als das gerichtliche Verfahren vorgeschrie
ben wurde. Auch dies ist zu verneinen.

(Urteil des Reichsgerichts vom 8. Juli 1915.)

Was ist eine „gefährliche Maschine“ ?
Nach den von einer Berufsgenossenschaft aufge

stellten Unfallverhütungsvorschriften dürfen jugend
liche Arbeiter nicht an gefährlichen Maschinen beschäf
tigt werden, ausserdem sind die in den Arbeitsräumen 
aufgestellten Maschinen mit Sicherheitseinrichtungen 
auszustatten.

In einem zu dieser Berufsgenossenschaft gehörigen 
industriellen Betriebe w ar nun ein jugendlicher Arbei
ter, während er von den W alzen einer M aschine ö l  ab 
wischte, sehr schwer verletzt w'orden, und die Berufs
genossenschaft, welche Unfallrente zahlen müsste, for
derte Ersatz von dem Industriellen, da er nach den Un
fallverhütungsvorschriften den jugendlichen Arbeiter 
nicht an der Maschine beschäftigen durfte und überdies 
die M aschine nicht mit den vorgeschriebenen Siche
rungseinrichtungen versehen hatte.

Das Reichsgericht hat den Anspruch grundsätzlich 
gutgeheissen. Der Beklagte macht zwar geltend, der 
Saalmeister habe den Verunglückten ausdrücklich an
gewiesen gehabt, das ö l  nicht selbst abzuwischen, und 
überdies gehöre das ölabw ischen zu den auch nach 
den Unfallverhütungsvorschriften erlaubten Verrich
tungen des Putzens und Schmierens. — Indessen kann 
er mit diesen Einwänden nicht durchdringen; der 
jugendliche Arbeiter durfte an der M aschine überhaupt 
nicht beschäftigt werden, da es sich um eine „gefähr
liche M aschine“ handelte. Denn wird, wie im vor
liegenden Falle, das Abwischen des Öles an der Ma
schine während der Arbeit öfters notwendig, dann 
wird mit der Gefährlichkeit dieser Verrichtung die Ma
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schine selbst zu einer gefährlichen. Die Übertretung 
der Unfallverhütungsvorschriften wird auch nicht d a 
durch aufgehoben, dass der Saalmeister den Arbeiter 
anwies, den gefährlichen Teil der Bedienung nicht selbst 
vorzunehm en; denn erfahrungsgemäss ist auf die genaue 
Durchführung einer solchen Anordnung nicht zu rech
nen. — Übrigens ist das Abwischen von ö l  von den 
W alzen während der Arbeit natürlich nicht als erlaubte 
Arbeit des Putzens und Schmierens anzusehen. Dazu 
w äre doch das vollkommene Stillstehen des Betriebes 
erforderlich.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 10. Mai 1915.)

Unfall bei Überdachiingsarbeiteu mit Beton in Eissen- 
konstrnktion.

Eine M aschinenfabrik hatte vom Eisenbahnfiskus 
den Auftrag erhalten, den Bahnsteig eines Bahnhofes 
mit Beton in Eisenkonstruktion zu überdachen. Zu 
diesem Zweck wurde ein Holzgerüst aufgeschlagen, das 
quer über den Bahnsteig ging. Darauf wurden höl
zerne Bogenstücke gestellt und diese durch darüber 
gelegte Bretter unter sich verbunden. Hierdurch wurde 
ein Lager für die Betonmasse gebildet, die daraufge
schüttet wurde. Nachdem diese verhärtet war, wurden 
zunächst die Bogen herausgeschlagen und dann das 
übrige Holzgerüst entfernt. W ährend man nun mit der 
Herausnahme der Bogen beschäftigt war, wurde ein 
Eisenbahnfahrgast, als er den Bahnsteig überschritt, 
um zu seinem Zuge zu gelangen, von einem von dem 
Gerüst fallenden Holzstück am Kopfe getroffen. Zu 
der Zeit des Unfalls waren die Bauarbeiten unterbro
chen gewesen, wie dies stets geschah, wenn die An
kunft oder Abfahrt eines Zuges bevorstand. Überdies 
hatte die Eisenbahnbehörde einen Bediensteten damit 
beauftragt, die rechtzeitige Einstellung der Arbeiten zu 
veranlassen.

Der Verletzte hatte gegen die Maschinenfabrik die 
Schadenersatzklage angestrengt, und die erste Instanz 
hatte den Anspruch auch für berechtigt erklärt. Die 
Beklagte habe die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
nicht beobachtet, denn es sei unzureichend gewesen, 
wenn beim Entfernen der Verschalung unter dem 
fertiggestellten Betondache zunächst an der einen Seite 
der Bogenstücke die als Stütze der Bogen dienenden 
Rahmen entfernt wurden, so dass die Bogenstücke bis 
zu ihrer völligen Entfernung nur noch auf dem Rahmen 
der anderen Seite ruhten und hier lediglich durch einige 
eingeschlagene Nägel gehalten wurden. Falls eine Ent
fernung der Bogen auf keine andere W eise erfolgen 
konnte, hätte die M aschinenfabrik Vorkehrungen dahin 
treffen müssen, dass die Bogenstücke und Gerüstteile 
nicht zur Erde stürzen konnten, sondern durch eine ge
eignete Vorrichtung aufgefangen wurden, um so jede 
Möglichkeit eines Unfalles auszuschliessen.

Das Oberlandesgericht Darm stadt hatte im Gegen
satz zur Vorinstanz die Haftung der beklagten M aschi
nenfabrik verneint. Die Beklagte habe den Beweis er
bracht, so erkannte dieses Gericht, dass sie sowohl bei 
der Auswahl ihrer Arbeiter wie bei der Leitung der 
Arbeiten die im Verkehr erforderliche Sorgfalt be
obachtet habe. Sämtliche Arbeiter seien als tüchtig 
und zuverlässig erprobt gewesen und von einem Mon
teur geleitet worden, der seit etw a 14 Jahren in den 
Diensten der Beklagten stehe und sich als sachverstän
diger Bauleiter gerade in der Betonabteilung erwiesen

habe. Der die O beraufsicht führende Beamte, der in 
Zwischenräumen von ein bis zwei W ochen auf der B au
stelle erschien, stehe ebenfalls seit Jahrzehnten im 
Dienste der Beklagten und sei aussergewöhnlich sach
verständig und gewissenhaft. Eine unm ittelbare Lei
tung der Arbeiter durch die verfassungsmässig berufe
nen Vertreter der Beklagten habe die im Verkehr erfor
derliche Sorgfalt nicht geboten.

Das Reichsgericht hat dieses Urteil nicht aufrecht 
erhalten. Die beklagte M aschinenfabrik hat nicht nur 
zu beweisen, so heisst es in den Gründen, dass ihre mit 
den fraglichen Arbeiten betrauten Angestellten in der 
Herstellung von Betonarbeiten tüchtig und bew ährt 
waren, sondern auch, dass es sich um Personen von 
der sittlichen Eignung handelte, dass ihnen die Sorge 
für die Sicherheit der Reisenden anvertraut werden 
konnte. Denn von der Mitteilung der Arbeiter, dass 
der Bahnsteig betreten werden dürfe, hing dessen Frei
gabe für das Publikum ab. Auch hätten die Arbeiter 
die ausdrückliche W eisung erhalten müssen, die Öff
nung des Bahnsteiges nicht eher zu gestatten, als nach
dem sie sich jedesmal durch besondere Prüfung ver
gewissert hatten, dass an dem Gerüst alles festsass und 
nichts liegen geblieben war, was herabfallen konnte. 
Die Prüfung durfte nicht dem Gutdünken der Leute 
überlassen werden, die erfahrungsgemäss solche Vor
kehrungen für unnötig halten; sondern es w ar eine 
Überwachung durch einen technisch geschulten Beam 
ten geboten, der sich durch persönliche Untersuchung 
überzeugen musste — wenn auch nur durch öftere 
Stichproben — dass alles in Ordnung sei, und der viel 
öfter als alle ein bis zwei Wochen zur Besichtigung 
kommen musste. Die W eisung an die Arbeiter und die 
Anordnung der Kontrolle war Sache der verfassungs
mässig berufenen Vertreter der beklagten M aschinen
fabrik.

W ollte die Beklagte sich zu dieser M assnahme nicht 
verstehen, so hätte sie durch das Einschieben eines 
Schutzgerüstes zum Auffangen herabfallender Gegen
stände der Gefahr Vorbeugen müssen.

Aus diesen Gründen w ar das Urteil aufzuheben und 
die Sache in die Vorinstanz zurückzuverweisen.

(Entscheidg. des Reichsger. vom 26. April 1915.)

Patcntatisziifle.
Kl. 35 a. 276 440 vom 7. November 1913. E i n r i c h 

t u n g  a n  e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e n  A u f 
z ü g e n  z u r  V e r h ü t u n g  v o n  U n g l ü c k s 
f ä l l e n  b e i  k u r z g e s c h l o s s e n e n  T ü r -  
u n d S c h l o s s k o n t a k t e n .  Schindler & Co. in 
Berlin-Tempelhof.

Bei Störungen an den Tür- und Schlosskontakten 
ist bekanntlich ein Fahren des Aufzuges nur dann 
möglich, wenn die dazugehörigen Steuerleitungsdrähte 
kurzgeschlossen werden. Dieses Kurzschliessen gibt 
zu den grössten Unglücksfällen Veranlassung, da die 
Kabine bei angelehnter Schachttür in Bewegung ge
setzt werden kann und bei ungenügender Vorsicht ein 
Sturz von Personen in den Aufzugsschacht oder an
dere schwere Verletzungen von Personen kaum zu v er
meiden sind.

Um diesen Übelstand zu vermeiden, wird eine b e 
sondere Vorrichtung zum Kurzschliessen der T ür- und
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Schlosskontaktleitung angeordnet, die sich von den b is
herigen Einrichtungen durch eine mit derselben in 
zw angsw eiser Verbindung stehende Schaltvorrichtung 
der Steuerstromzuleitung unterscheidet, die beim Kurz- 
schliessen der T ür- und Schlosskontaktleitung die 
Steuerstrom zuleitung zwangsweise unterbricht und so 
mit ein Fahren des Aufzuges bei Beeinflussung der 
Druckknöpfe in und ausserhalb der Kabine verhindert. 
Nur mittels eines besonderen Hilfskontaktes an der 
Kabine, der jeweils durch das M onteurpersonal ange
schlossen werden muss, ist es möglich, dieselbe durch 
dauernden Druck auf einen Druckknopf in Bewegung 
zu setzen, um Reparaturen ausführen zu können.

G.

Kl. 80 a. 283 017 vom 28. Dezember 1912. R e i b 
r a d s p i n d e l p r e s s e ,  b e i  d e r  e i n  S t i l l 
s e t z e n  d e s  A n t r i e b e s  d u r c h  B r e m s 
k l ö t z e  b e w i r k t  w i r d .  Aktiengesellschaft 
N orddeutsche Steingutfabrik in Grolm-Vegesack.

Bei Reibradspindelpressen ist es erforderlich, in 
gewissen Zeiträumen den Stempel und den Pressform 
boden zu reinigen. Bisher wurden zu diesem Zwecke 
von den die Presse bedienenden Arbeitern Klemmklötze 
benutzt, welche in der gehobenen Stellung des w age
recht laufenden Schwungrades zwischen das M aschi
nengestell und eine Speiche des Schwungrades einge
klemmt wurden. Sehr oft kommt es dabei vor, dass 
bei Reinigung des Stempels durch W eiterdrehung der 
seitlichen Reibscheiben und die Erschütterung der 
M aschine der Klemmklotz sich löste und beiseite fiel, 
so dass plötzlich der Stempel abw ärts ging, während 
der Arbeiter noch beim Reinigen der Stempel beschäf
tigt war, wobei natürlich Unglücksfälle eintreten konn
ten.

Um diesen Nachteil zu beseitigen und ein Fest
stellen der Schwungradscheibe ohne Ausschalten des 
weiteren Antriebes leicht und in jeder Stellung vom 
A rbeiterstand aus zu ermöglichen, wird hinter dem 
wagerechten Schwungrad ein mit dem Maschinengestell 
verbundener, dem Hub des Schwungrades entsprechend 
breit ausgeführter Klemmklotz angebracht, welcher vom 
A rbeiterstand aus bequem mittels bekannter H ebelüber
tragung bedient werden kann, so dass der Arbeiter 
durch einen leichten Hebeldruck jederzeit in der Lage 
ist, das Schwungrad ohne Ausschaltung der Reibschei
ben in jeder Höhe festzustellen. G.

Kl. 81 e. 283 249 vom 10. August 1913. S e l b s t 
t ä t i g  h i n  u n d  h e r  g e h e n d e r  F ö r d e r 
w a g e n .  Fühles & Schulze in München.

Der selbsttätig hin und her gehende Förderwagen 
unterscheidet sich bekannten Einrichtungen dieser Art 
dadurch, dass die W irkung der Puffervorrichtungen 
durch eine zu geeigneter Zeit einsetzende motorische 
Kraft unterstützt wird. Hierdurch wird dem Förder
w agen sofort nach der Bewegungsumkehr eine grosse 
Beschleunigung erteilt, so dass er seinen W eg mit einer 
G eschwindigkeit durchlaufen kann, die bisher für aus
geschlossen gehalten wurde. Es ist dabei ferner der 
Vorteil gegeben, dass beim Einschalten der motorischen 
Kraft das sogenannte Anlaufmoment des Elektromotors 
nicht den durchschnittlichen Leistungswert zu über

steigen braucht, da zu dieser Zeit bereits die normale 
Laufgeschwindigkeit ganz oder nahezu ganz erreicht 
sein wird. Die Folge davon ist eine wesentliche E r
sparnis an Strom und eine eigentliche Schnellförderung, 
da der Motor sofort mit normaler Drehzahl den An
trieb des Förderwagens aufnimmt und dadurch eine 
Leistungsfähigkeit und W irtschaftlichkeit entwickelt, 
die neben der Betriebssicherheit die Grundlagen für 
einen wirtschaftlichen M assentransport bilden. Es kann 
ausserdem die Lagen- oder Formänderung, die die 
Puffervorrichtungen bei der Aufnahme der lebendigen 
Kraft am W egende des Förderwagens erfahren, zur Er
höhung der Förderwagenreibung benutzt werden. Zu 
diesem Zwecke können mit der Puffervorrichtung He
belgestänge verbunden werden, die die Pufferlagen
oder Formänderungen auf Druckrollen übertragen und 
diese reibungserzeugend gegen die Fahrbahn anpres
sen. G.

Kl. 85 c. 282 909 vom 25. Juni 1913. V o r r i c h t u n g  
z u r  K l ä r u n g  v o n  S c h m u t z w ä s s e r n  i n  
G e g e n s t r o m .  Richter & Richter in Frank
furt a. M.

Die moderne Klärtechnik hat speziell bei der Klä
rung von Flüssigkeiten mittels Chemikalien erkannt, 
dass als wesentlicher Faktor für eine gründliche Klä
rung ein beständiges, äusserst sanftes Bewegen der 
Flüssigkeit zu betrachten ist und vor allem ein se it
liches Durcheinander und Gegeneinanderspielen der in 
ihr befindlichen Schlammpartikelchen. Nur auf diese 
W eise gelingt es, schwerere schneller sedimentierende 
Flocken länger in der Schwebe zu halten und sie nicht 
nur bei senkrechter, sondern auch bei seitlicher Be
wegung mit den kleinsten Schlammteilchen zwangsweise 
in Berührung zu bringen. Infolge solcher allseitigen 
Bewegungsrichtungen der Schlammteilchen finden die 
kleinsten oder spezifisch leichtesten Partikelchen häu
figer G elegenheit, m it grösseren zusam m enzutreffen und 
sich an diese anzuhängen und mit ihnen niederzusinken.

Diese W irkung wird bei der neuen Vorrichtung in 
noch gründlicherer W eise dadurch erzielt, dass das 
Klärgefäss durch zwei Zwischenwände in drei Schächte 
eingeteilt ist, welche die zu klärende Flüssigkeit, in 
zwei gleiche Ströme getrennt, von oben in die beiden 
Aussenschächte ein- und durch den Mittelschacht oben 
wieder vereint ausfliessen lassen. Die beiden Abzweige 
der Flüssigkeit werden sich also bei ihrer Umkehr nach 
oben am untersten Rande der Trennw ände vorzugs
weise in einer Linie wiederbegegnen und vereinigen. 
Um dieses Zusammentreffen ohne zu starken Gegen
druck zu ermöglichen, ist der unterste Querschnitt des 
M ittelschachtes mindestens so gross, vorteilhaft aber 
grösser als der unterste Querschnitt der beiden Aus
senschächte zusammen. Eine Schrägstellung der beiden 
Trennw ände derart, dass der Querschnitt der von ihnen 
gebildeten Schächte in der Durchflussrichtung der 
Flüssigkeit beständig zunimmt, befördert die Klärwir
kung und bietet auch den wesentlichen Vorteil, dass 
die Breite der W ände, unter welchen hinweg die Um
kehr der Stromrichtung von unten nach oben stattfindet, 
bedeutend grösser ist als bei Anwendung nur einer 
Trennwand. G.
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Elteratur.
„W  i e  K r i e g s b e s c h ä d i g t e  u n d  U n f a l l 

v e r l e t z t e  a u c h  b e i  V e r s t ü m m e l u n g  
i h r  L o s  v e r b e s s e r n  k ö n n e  n .“ Von Königl. 
Bergrat E. F l e m m i n g .  104 S. gr. 4° mit vielen Abb.

Diese im Selbstverläge der Knappschafts-Berufs
genossenschaft, Sektion I in Saarbrücken erschienene 
Schrift will in erster Linie auf Kriegsbeschädigte und 
Unfallverletzte ermutigend und anregend wirken, indem 
sie  ihnen in W ort und Bild zeigt, w as Leidensgefährten 
von ihnen wieder erlernt haben und durch welche Mittel 
ihnen eine lohnende Tätigkeit erleichtert w erden kann. 
Insbesondere sind die abgebildeten Formen von Hand- 
und Armersatz, die der Berufstätigkeit angepasst sind, 
zum Teil neu oder vielfach noch nicht in dem Masse 
bekannt, wie sie es jetzt angesichts der grossen Zahl 
von Arm- und Handbeschädigten verdienen.

Die Schrift will ferner die Berufsberatung erleich
tern, indem sie aus der reichen Erfahrung eines grossen 
Unfallversicherungsträgers und der ehrenamtlichen 
Tätigkeit bei der Kriegsbeschädigten-Fürsorge heraus 
Erwerbsmöglichkeiten für die verschiedenen Arten von 
Verletzungen, Mittel und W ege dazu angibt und das 
Erreichbare anschaulich zeigt.

Eine übersichtliche Inhaltsangabe am Anfang, ein 
umfangreiches alphabetisches Inhaltsverzeichnis sowie 
mehrere Zusammenstellungen am Schluss sollen das 
Nachschlagen und Auffinden der für jeden einzelnen 
Fall . in . Betracht kommenden Beschäftigungsmöglich- 

•' keiten, Hilfs- und Ersatzmittel oder Fortbildungsstätten 
erleichtern. Die Sprache ist einfach und volkstümlich 
gehalten, die Bilder so anschaulich, dass sie das Inter
esse zahlreicher Kriegsbeschädigten und Unfallverletz
ten bereits erweckt haben.

W ir glauben daher annehmen zu dürfen, dass in 
weiten Kreisen ein Bedürfnis zur Verbreitung des W er
kes besteht. Der Preis, einschliesslich Porto und N ach
nahmegebühr Mk. 1,60, ist so niedrig wie irgend mög
lich gestellt, um eine M assenverteilung an Kriegs
beschädigte, Unfallverletzte und Berufsberater zu er
möglichen.

Bei Bezug grösserer Partien tritt Preiserm ässigung 
ein, die vom nachgenannten Vorstand zu erfahren ist.

Bestellungen sind d i r e k t  bei gleichzeitiger Ein
sendung des Betrages an die Sektionskasse oder an 
das Postscheckkonto Nr. 3450 in Cöln zu richten an 
den Vorstand der Sektion I der Knappschafts-Berufs
genossenschaft in Saarbrücken.

Aufsichts-Beamter.
Im  besten Mannesalter steh, repräsent. akad. gebild. 

B aningenirnr
mit viels. langjähr. Praxis, verheir., militärfrei, äusserst 
gewandt im Verkehr mit Privaten und Behörden sowie in 
Korrespondenz, tüchtige, zielbewusste arbeitsfreudige Kraft, 
wünscht intensive Tätigkeit bei einer Berufsgenossenschaft. 
Mehrjähr. Mitglied des V. D. ß  I.

Gefl. Angebote erbeten unter A. S. 4:1 an den Verlag 
A. Seydel, Berlin SW. 11.

Technische Literatur
aus dem  Unterzeichneten V erlage, a u f w elche' 

hierm it erneut em pfehlend  h ingew iesen  wird.
II. Liste. (I. Liste in Heft 15.)

Moral, F., Zivil-Ingenieur, .Revision und Reorganisation indu
strieller Betriebe. 138 S. 8°. 1911.

Preis geh. M. 4.20, geb. M. 5.—.
D as Buch g ib t A nleitung zur A usführung von Revisionen des technischen  
Betriebes industrieller Unternehm ungen, um vorhandene F eh le r festzustellen , 
solche zu beseitigen und bessere B etriebsresultate  zu erzielen und ist som it 
w ichtig  für alle  diejenigen  Personen, welche verantw ortlich für die Ge
schäftsführung der ihnen u n te rste llten  Betriebe sind.

Prometheus, Maschinenfabrik, Geschnittene Zahnräder. Ih re  
Anwendung und Berechnung nebst allgemeinen Preistabellen. 
Kurzes H andbuch für die Praxis. Vierte Auflage. 118 S.
kl. 8° mit zwei Figuren. 1913. geb. M. 2.50.

Basch, E., Prüfung von Gusstahlkugeln. (Sonderabdr. aus der 
Ztschr. für Werkzeugmaschinen.) 16 S. 8° m it Textfig.
1900. geh. M. 1.—,

Schmidt, A., Ü ber Stabilität von Schiffen. Hilfsbuch für den 
Selbstunterricht mit einem A nhänge: die Deplacement
berechnung von Schiffen betreffend. 312 S. in gr. 8°. Mit 
202 Textfig., 34 Tabellen und 2 lithogr. Tafeln in Koyal- 
format. 1892. geh. M. 12,—.
geb. in Ganz-Kaliko M. 13.25, geb. in Halbfranz M. 14.50.
E in um fangreiches, hochbeachtenaw ertes W erk fü r Schiffbau - Ingenieure, 
M arine-Offiziere, K apitäne, Boeder und Studierende des Schiffbaues.

Schnitze, G. A., Theorie und Praxis der Feuerungs-Kontrolle 
in leicht verständlicher Darstellung. Nebst einem Anhang: 
Übersicht über die erforderlichen Kontroll-Anlagen unter 
Berücksichtigung verschiedener Apparat-Anordnungen. 1905. 
172 S. Lex. 8° mit 56 in den Text gedruckten Abbildungen, 
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Neuerungen auf dem Gebiete
V on Dipl.-Ing. F

Nachdem mit dem zunehmenden Ausbau der Kraft
anlagen und der Verteuerung minderwertiger Brenn
stoffe zwecks Herabsetzung des D am pfpreises in w ei
tem M asse die Flandarbeit sowohl bei der Zufuhr des 
Brennstoffes als auch bei der Abfuhr der Rückstände 
von Feuerungsanlagen ausgeschaltet worden ist, hat 
man den mechanischen Fördereinrichtungen für diese 
Zwecke erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt.*) Neuere 
Anlagen sind mit rein mechanischen Fördervorrichtun
gen und selbsttätig wirkenden Fangvorrichtungen für 
die Flugasche ausgerüstet worden. Dabei haben sich, 
wie es in der Natur der Sache liegt, mehr oder weniger 
unerhebliche Mängel gezeigt, die an den Betriebsleiter 
die Forderung stellen, auf Abhilfe zu sinnen. Die 
Frucht dieser Bestrebungen sind eine Reihe von Neue
rungen, die sich auf Flugaschenfänger, mechanische 
und Saugförderanlagen sowie auf Geräte beziehen, die 
von Hand bedient werden.

Die Flugaschenabscheider enthalten in der Regel in 
einer weiteren Abscheidekammer mehrere hintereinan
der geschaltete verstellbare W ände mit D urchtrittsöft- 
nungen, die für die Rauchgase immer gleich sind. D a
mit lassen sich z. B. Rauchgase reinigen, die bei der Ver
brennung von Papier-, Textil- und Holzabfällen oder 
dgl. entstehen, und grosse Mengen von Flugstaub von 
grober Beschaffenheit mit sich führen. Um aus solchen 
Rauchgasen neben den grossen auch die kleinen Flug
teilchen ausscheiden zu können, hat die M aschinenbau
Anstalt Humboldt in Cöln-Kalk eine Flugaschenkam
mer gebaut, in welcher der zu reinigende Gasstrom  zu
nächst durch eine Querwand einfach unterteilt wird. 
Jede Hälfte des geteilten Gasstromes wird an einer 
Umlenkplatte entlang geführt und alsdann in einen 
gemeinschaftlichen Sammelraum gezogen, wobei die 
grossen Stücke ausgeschleudert werden. Der zum Auf
fangen dieser Stücke bestimmte Raum besitzt eine 
grosse Einlassöffnung, wodurch Verstopfungen vermie
den werden. Die aufgefangenen Teile rieseln durch die 
am Boden des Abfangraumes befindliche Öffnung und 
fallen in eine gemeinsame Sammelkammer. Nach W ie
dervereinigung der Rauchgase werden sie vor dem Ab
zug nochmals durch stelladenartig übereinandergreifende 
Umlenkplatten mit engeren Zwischenräumen vielfach 
unterteilt, wodurch auch die kleinsten Staubteilchen

*) S. d. Z. XIII. Jhrg. Nr. 13, 14.

der staubfreien Ascheabfuhr.
r a d e 1, Berlin.

aus den Rauchgasen entfernt werden. Fig. 179 zeigt 
eine solche Flugaschenkammer beispielsweise in einem 
wagrechten Schnitt. In den Verbrennungsofen a ist 
der Grobabscheider b und der Feinabscheider c ein
gebaut. Der zu reinigende Gasstrom strömt in Pfeil
richtung gegen die Querwand e des Grobabscheiders. 
Die gröbsten Teile des Flugätaubes setzen sich in den

Fig. 179. F lugaschenkam m er Humboldt.

Kammern f ab. Die Flugasche, welche noch in den 
Raum d gelangt, w ird von den stelladenartig tiberein
andergreifendenden Platten h des Feinabscheiders c 
zurückgehalten und strömt bei i gereinigt ab.

Bei der mechanischen Rückständeförderung tritt be
sonders beim Abziehen der Flugasche aus den Flug
aschensäcken Staubentwickelung auf. W erden z. B. 
fahrbare Gefässe unter die Abzugsöffnung 'geschoben, 
so wird in der Regel beim Abheben und Abfahren des 
Gefässes ein Überlaufen oder Nachrieseln der Flugasche 
stattfinden. Die Müllverbrennungsgesellschaft m. b. H. 
Vesuviv in München hat nun ein Gefäss zur staubfreien 
Flugascheförderung konstruiert, das jede S taubent
wickelung vermeidet. Fig. 180 zeigt einen Schnitt 
durch einen Aschensack mit dem neuen Gefäss in der 
Abzugsstellung. Das Flugascheförderungsgefäss a ist 
an einer Aufhängevorrichtung b an den Laufrollen einer 
Einschienenbahn befestigt. Die Einfüllöffnung des Ge
fässes ist seitlich angebracht und mit einem Rohransatz 
c versehen, der mit Hilfe einer Schraubenspinde! d und
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eines doppelarmigen Hebels e in senkrechter Richtung 
verschiebbar ist. Die Öffnungen des Flugaschensackes 
sind mit kegelförmigen M undstücken f versehen, gegen 
welche das Rohrstück c angepresst w erden kann. W ird 
die Verschlussklappe g geöffnet, so fällt die Flugasche

Fig. 180. Vesuviv-Aschefördergefäss.

aus dem Flugaschensack in das Gefäss a und füllt die
ses so weit an, wie es dem Böschungswinkel der Flug
asche entspricht (in Fig. 180 punktiert angedeutet). 
Darauf wird die Verschlussklappe g geschlossen und 
eine im Fördergefäss angebrachte Förderschnecke h in 
Umdrehung versetzt. Dadurch w ird der tote Winkel 
innerhalb des Fördergefässes mit Flugasche angefüllt, 
wodurch die in dem Rohrstück befindliche Flugasche 
nachrutschen kann. D arauf wird das Rohrstück c so 
weit gesenkt, dass es mit dem Verschlusstück des Flug
aschensackes ausser Eingriff kommt, und das Gefäss 
kann dann an der Einschienenbahn abgefahren werden. 
Durch die Ausrüstung des Gefässes wird erreicht, dass 
auch das Rohstück, das den Fülltrichter bildet, in das 
Gefäss hinein entleert wird, also ein Überlaufen nach 
dem Füllen beim Senken des Rohrstückes nicht ein
tritt.

Benutzt man zur Abfuhr der Flugasche eine der be
kannten Schüttelrinnen, so muss eine starke W asser
spülung stattfinden, um das Aufwirbeln der Flugasche 
zu verhindern, auch em pfiehlt cs sich, die R inne abzu 
decken. Es ist bekannt, dass beim einfachen Zulaufen
lassen von W asser zur heissen Flugasche die dem 
W asser zunächstliegenden Teile der Flugasche sich mit 
W asser sättigen und bis zu 100 Prozent ihres Gewich
tes an W asser aufnehmen, ohne dass sich das W asser 
der übrigen Flugasche mitteilt. Es dauert erfahrungs
gemäss mehrere Stunden, bis sich derartig zugeführtes 
W asser auf eine grössere Menge Flugasche verteilt. 
Nach einem neuen Verfahren der Vesuviv Akt.-G. wird 
die Flugasche sofort bei dem Austritt aus dem Aschen
sack oder Ofen mit W asser gemischt, das zuvor den 
Auslaufstutzen der Flugasche gekühlt hat und mit dieser 
zusammen in die Schüttelrinne fliesst. Fig. 181 zeigt

eine beispielsw eise Einrichtung der Neuerung im 
Schnitt. An der Entnahmestelle ist ein Auslaufstutzen 
a angebracht, welcher von aussen mit W asser berieselt 
wird. Darunter liegt die Schüttelrinne b, die ein ge
schlossenes Rohr bildet und nur unterhalb jeder Ent
nahmestelle eine Öffnung hat. Letztere ist durch einen 
beweglichen Bolzen c mit dem feststehenden Auslauf
stück verbunden. Bei stillstehender Schüttelrinne lagert 
sich die Flugasche innerhalb des Auslaufstückes auf der 
Schüttelrinne und bildet so den Abschluss des Ofen- 
innern. Durch das Zulaufenlassen des W assers zur

Fig. 181. Schüttelrinnenförderanlage.

Schüttelrinne soll erreicht werden, dass das W asser 
sich mit der Flugasche sehr innig mischt, so dass auch 
bei einem geringen W asserzusatz die ganze Flugasche 
angefeuchtet wird und am Ende der Schüttelrinne stich
fest und staubfrei herausfällt.

Auch bei Saugluftförderanlagen macht das Aus
treten von Flugasche an den Anschlusstellen Schwierig
keiten, insbesondere dort, wo ein dichter Abschluss 
aus verschiedenen Ursachen nicht möglich ist. F. H art
mann in Offenbach a. M. trifft in diesen Fällen die Ein
richtung, dass die für die Saugluftförderung erforder
liche Frischluft ganz oder zum grössten Teil dauernd 
an den Stellen entnommen wird, welche andernfalls 
einen A ustritt von Staub und Gasen eintreten lassen 
würden. Man erreicht auf diese W eise, dass ein Aus
tritt von Staub niemals, und zwar auch dann nicht mög
lich ist, wenn die Ableitung der Asche- und Schlacken
mengen durch die Saugluftfördervorrichtung eine plötz
liche Zufuhr nicht sofort bewältigen kann, so dass sich 
die M assen in der Saugkammer vorübergehend anhäu
fen. Fig. 182 zeigt im Schnitt eine Ausführungsform

Fig. 182. Saugtrichter — Hartmann.

einer solchen Anlage, bei welcher die Absaugungskam 
mer b oben als vollkommen offen angenommen ist. Das 
entspricht den Verhältnissen, bei denen ein dichter A b
schluss oben nicht zu erzielen ist. Die Absaugkammer 
b verläuft nach unten sackartig, dabei ist der Oberteil 
b vom Unterteil b 1 durch einen Rost n getrennt. Der
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Rost ist schräg so eingebaut, dass er sämtliche Asche 
und Schlacke zum Durchgang zur Saugdüse zwingt, da
mit für die letztere zu grosse Stücke von Schlacke da
bei zerkleinert werden können. Aus diesem Grunde 
ist eine Klappe b 2 vorgesehen, durch welche man so 
wohl zum Rost als auch zum Saugm undstück d1 ge
langen kann. Bei geschlossener Klappe b 2 wird nun die 
gesamte für die Förderung durch das Förderrohr d be
nötigte Förderluft von oben her entnommen, wodurch 
dort eine so starke Saugwirkung entsteht, dass keine 
Asche austreten kann. Da nun aber bei plötzlichem 
Eintritt grösserer Mengen von Schüttgut oder bei S tö
rungen anderer Art der Fail eintreten kann, dass das 
Gut sich auf dem Ri ammelt, muss dafür gesorgt
werden, dass genüg ^ ^ i le r lu f t  zum Saugmundstück 
d1 gelangen kann. Aus diesem Grunde ist unterhalb 
des Rostes ein besonderer Kanal e geschaffen, welcher 
nach oben hin immer frei bleibt und die gleichfalls von 
oben her entnommene Frischluft durch das Düsenrohr 
d1 zum Saugrohr d gelangen lässt. Auch in diesem 
Falle verhindert die Luftentnahme von oben her jeden 
Staubaustritt. Aber selbst, wenn zwecks Beseitigung 
von Störungen die Klappe b 2 geöffnet wird, so ist der 
Luftbedarf der Saugdiise noch ausreichend genug, um 
auch an dieser Stelle den Austritt von Staub zu ver
hindern.

Ein w eiterer Übelstand bei Saugluftförderanlagen 
ergibt sich daraus, dass bei verm inderter Saugwirkung, 
welche aus irgend einem Grunde eintreten kann, durch 
die gleichbleibende Menge der zugeführten Flugasche, 
die unm ittelbar in das in den Sammeltrichter mündende 
Saugrohr fällt, die Saugleitung bis zur vollständigen 
W irkungslosigkeit verlegt wird. Die Leistung der Ab
saugvorrichtung wird dadurch wesentlich beeinträchtigt 
und eine um ständliche Freilegung und Reinigung der 
Absaugleitung erforderlich. Das bedeutet S taubent
wickelung und schwieriges Arbeiten in der stauberfüll
ten Luft. Nach einer Neuerung von Ernst von Ritter 
Zahony in Skrivan b. Neubidschow-Böhmen lässt sich 
das d adurch  verm eiden, dass m an den direkten Zutritt 
der Flugasche aus dem Sammelbehälter zur Saugdüse 
verhindert. Beispielsweise wird das damit erreicht, 
dass in dem Sammeltrichter über der Mündung der 
Saugleitung ein dachförmiger Einbau vorgesehen ist, 
dessen Rand die Absaugmündung so weit überragt, 
dass die auf den Boden des Sammeltrichters fallende 
Flugasche durch die sich geltend machende Saugw ir
kung zunächst von ihrem am Boden des Sammeltrich
ters befindlichen Ablagerungs- oder Fallorte kraft
schlüssig zur Absaugöffnung bewegt werden muss. 
U nterstützt wird diese W irkung noch dadurch, dass 
man die Flugasche zwingt, von ihrem Sammelorte am 
Boden des Trichters in ansteigender Richtung die Ab
saugmündung am Boden des Sammeltrichters zu er
reichen.

Nach Fig. 183 ist der Sammeltrichter a durch einen 
abnehm baren Boden b geschlossen, der mit dem an die 
Absaugleitung angeschlossenen Stutzen c versehen ist. 
Die Absaugmündung liegt in einem kegelförmigen 
W ulst d des Bodens b. Über den Kegel d ist der dach
förmige Einbau e eingesetzt.

Bei Verminderung der Saugwirkung durch eine be
ginnende Verlegung der Säugöffnung wird die Saug
wirkung hinter dieser verlegten Stelle zwar geringer

werden und hauptsächlich Luft gefördert werden. Flug
asche gelangt hierbei nicht m ehr in die Saugleitung, 
ein Zunehmen der Verstopfung der Saugleitung durch 
w eiteres Verdichten der kritischen Stelle erscheint aus
geschlossen, vielmehr wird die sich an letzterer an
sammelnde Flugasche schliesslich durch die konstant

Fig. 183. Saugtrichter — Zahony.

weiter zugeführte Saugluft freigelegt. Erst in diesem 
Augenblick übt die Saugvorrichtung ihre W irkung w ie
der auf die Flugasche aus und diese kann, wie vorher, 
in die Saugleitung gelangen. Es erfolgt also dadurch 
ein selbsttätiges Regeln der Flugaschenabführung ent
sprechend den jeweils in der Saugleitung herrschenden 
Verhältnissen.

Es hat sich auch in der Praxis gezeigt, dass es vor
teilhaft ist, den Sammelbehälter a im Bereiche des 
Absaugraumes zylindrisch a1 auszuführen, und zwar 
aus dem Grunde, weil dadurch die Zuführung der Flug
asche an dem ganzen Umfange des dachförmigen Ein
baues gleichmässiger gestaltet wird.

T reten  bei Saugzuganlagen längere S törungen, z. B. 
im Gebläse oder an einer andren Stelle der Anlage ein, 
so tritt die Notwendigkeit auf, die einzelnen Sammel
behälter von H and  zu entleeren. F. H artm an n  in 
Offenbach rüstet nun die einzelnen Sammelbehälter 
mit Umstellvorrichtungen aus, die ihren An- und Ab
schluss von der Saugleitung und in einer dritten Stel
lung bei abgeschlossener Saugleitung die H andent
leerung gestatten.

Fig. 184 und 185 zeigen die Einrichtung im Schnitt 
und Aufsicht. Der Sammeltrichter a ist mittels des

Flansches b mit dem Abfallkanal der Verbrennungs
anlage staubdicht verbunden, Unmittelbar an der einen 
W and dieses Trichters a befindet sich ein Flansch c, in 
welchem eine Scheibe derart geführt ist, dass sie sich 
luftdicht darin drehen lässt. An den Flansch c ist die 
Hauptsaugleitung e unmittelbar angeschlossen, welche 
zum nächsten Saugtrichter führt. Die Drehscheibe d
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führt mittels eines Rohrstutzens f zu einer zweiten klei
neren Scheibe g, welche in dem Flansch h ebenfalls 
staub- und luftdicht drehbar ist, derart, dass also der 
Rohrstutzen f mit den beiden Scheiben d und g ein zu
sammenhängendes Stück bildet, welches zwischen den 
Flanschen c und h beliebig gedreht werden kann. In 
den Flansch h mündet w ieder die Saugleitung e.

Wenn Trichter a abgehängt werden soll, w ird der 
Drehkörper d, f, g in die Stellung der Fig. 185 gebracht. 
In dieser Stellung saugt er die in den Trichter a hinein-

Fig. 185.

fallenden Verbrennungsrückstände, Schlacke, Asche 
usw. unmittelbar ab, wobei die erforderliche Frischluft 
durch die einzige vorhandene Öffnung i zuströmt. 
Diese Öffnung kann offen bleiben, da infolge der 
energischen Lufteinströmung hier niemals Staub aus
treten kann; gleichzeitig kann man durch diese Öffnung 
auch jegliche Stockung oder sonstige Störung bequem 
beseitigen, da sie der Säugöffnung k genau unm ittel
bar gegenüberliegt. Will man mit derselben Leitung e 
den nächsten Saugtrichter entleeren, so wird die Um
stellvorrichtung d, f, g so gestellt, wie aus Fig. 184 
zu ersehen ist. Alsdann bildet der Rohrstutzen f mit 
der Saugleitung e eine geradlinige Leitung, durch 
welche das Fördergut ohne Hindernisse und Störungen 
hindurch kann. Will man endlich den Trichter a ohne 
die Hilfe der Saugluft entleeren, so wird der Umstell
körper d, f, g so gedreht, dass ein an passender Stelle 
der Drehscheibe d vorgesehener Auslaufstutzen 1 mit 
der Säugöffnung k des Trichters a zusammenfällt. Lei
tung e ist dabei unterbrochen und gegen den Trichter 
abgeschlossen. Die von dem Saugluftstrom mitgenom
menen Rückstände gelangen in einen Abscheidebehälter, 
Rezipienten, in dem sich die Flugasche zum grössten 
Teil absetzt, die restlichen Beimengungen werden durch 
vor die Säugpumpe geschaltete Nass- und Trocken
filter entfernt. Einfacher gestaltet sich die Arbeit, 
wenn der beladene Saugluftstrom unter W asser in die 
Abscheidekammer mündet, System Hartmann. Dabei 
mündet das Fördersaugrohr in ein zweites, entspre
chend weites und hohes Rohr oder einen entsprechen
den Behälter ein, die oben mit dem zur Luftpumpe 
führenden Rohr verbunden sind, unten aber mit einem 
W assergefäss in Verbindung stehen. Die Einrichtung 
ist dabei so getroffen, dass durch den beim Betriebe 
entstehenden Unterdrück soviel Flüssigkeit em por
gesaugt wird, dass das Fördergut bei seinem Austritt 
aus dem Förderrohr immer mit der Flüssigkeit in innige 
Berührung kommt, wodurch gleichzeitig ein Ablöschen 
sowie ein vollkommener Niederschlag des Staubes er
zielt wird. Nach Fig. 186 sind zwei übereinandergela
gerte Vakuumbehälter a und b durch das Rohr c m itein

ander verbunden und werden durch Rohr d dauernd 
evakuiert. Der untere Behälter taucht mit einem etw as 
weiteren Rohr e in einen Sammelbehälter f ein, dessen 
eine Seite vorteilhaft mit einer Abführrinne g für das 
Fördergut versehen ist und der bis zu einer gewissen

Fig. 186. Saugluftförderanlage Hartmann mit unter 
Wasser mündendem Saugrohr.

Höhe mit W asser gefüllt wird. Das Löschwasser tritt 
in den Behälter a durch das Rohr h ein und wird durch 
einen Hahn i derart abgelassen, dass bei gleichmäs- 
sigem Ab- und Zufluss der normale W asserstand im 
Behälter f erhalten bleibt. Das Fördergut wird durch 
die Förderleitung k derart zugeleitet, dass es entw eder 
direkt in das Rohr e oder auch in den Behälter a ein
tritt. Durch das in den Behältern a und b herrschende 
Vakuum wird das Gut durch Leitung k angesaugt, w äh
rend gleichzeitig das Löschwasser in dem Rohr e 
emporsteigt und in den Behälter a gelangt, um in die
sem einen Stand einzunehmen, der der Höhe des jeweils 
herrschenden Vakuums entspricht. Da nun die Luft be

! ständig durch das Rohr d abgesaugt wird, wird auch 
dauernd durch das Rohr k Gut und Luft angesaugt. Die 
Luft steigt in dem Rohr e empor, das Gut fällt in dem 
selben nieder und wird durch das W asser sofort ab 
gelöscht, wodurch auch gleichzeitig der Staub nieder
geschlagen wird. Der Behälter b dient dabei als A us
gleich für den Fall, dass das Vakuum eine ungewöhn
liche Höhe erreicht, da alsdann das W asser in dem 
Behälter b emporsteigen und sich hierin derart ansam 
meln kann, dass es unter Umständen zur Pumpe ge
langt.

Sammelbehälter f ist so gross bemessen, dass das 
Rohr e immer unter W asserabschluss steht. Ander
seits ist der Behälter f oberhalb des normalen W asser
standes auch gross genug, um beim Sinken des Va
kuums in den Behältern a und b das zurückströmende 
W asser aufnehmen zu können. W enn das Förderrohr 
in den Behälter a mündet, kann seine M ündung durch 
ein Kegelsieb überdeckt und mit dem Zuflusswasser 
überbraust werden. An Stelle des Gefässes a kann im 
Rohr d auch eine Rohrbrause angebracht sein.

Zur Reinigung von Flammrohren von der hinter der 
Feuerbrücke sich ablagernden Flugasche bedient man 
sich vielfach einer Art von Aschenräumer, die von aus
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sen z. B. mittels Kettenzuges oder Zugstange im Flamm
rohr hin und her bewegt werden und dabei die Asche 
nach aussen fördern. Im Ruhezustände sind die Räu
mer in der hohlen Feuerbrücke, die gegebenenfalls nach 
hinten durch einen feuerfesten Schirm verlängert ist, 
untergebracht und so vor der Einwirkung der Hitze ge
schützt. M eist besteht der Aschenräumer aus einer 
klappbaren Räumplatte, die von einem W agen getragen 
wird. An den W agen greift, leicht lösbar, das Zug
mittel an. Bei einem neuen Aschenräumer dieser Art 
von B. Plaschke in Radebeul b. Dresden ist die Vor
richtung so einstellbar gemacht, dass die Räumplatte

senkrecht verschiebbar und die Achse der Laufrollen 
des Traggestells in verschiedenen Entfernungen von 
der Räumplatte einstellbar ist. Das ermöglicht es, dass 
bei W ellrohrflammrohren der Abstand gleich einem 
Vielfachen der W ellenteilung gewählt wird, so dass die 
Räumplatte und die Laufrollen zu gleichen Zeiten Berg 
und Tal der Wellen bestreichen. Die senkrechte Ver
stellbarkeit der Räumplatte macht das Gerät ausserdem 
noch für ebene Flammrohre benutzbar, die an den 
Stössen Niete besitzen, weil die Räumplatte dann so 
hoch eingestellt werden kann, dass ihre Unterkante frei 
über den Nietköpfen hinweggleitet.

Gewerbehygiene.
Im Jahre 1913 w aren in Preussen 177 478 Fabriken 

und diesen gleichgestellte Anlagen gegen 171 659 im 
Jahre 1912 vorhanden. Die Zahl der Betriebe mit Ar
beiterinnen über 16 Jahre betrug 56 935 (1912 55 911), 
m it jugendlichen Arbeitern 61 725 (60 641). Die Anzahl 
aller erwachsenen männlichen Arbeiter belief sich 1913 
(1912) auf 3 387 468 (3 345 402), die der jungen Leute 
von 14— 16 Jahren auf 220 684 (211 087) männliche und 
89 782 (90865) weibliche, die der Kinder unter 14 Jah
ren auf 2445 (2095) männliche und 1179' (1103) w eib
liche. Arbeiterinnen von 16—21 Jahren waren 290 529 
(286 938), über 21 Jahre 406 597 (403 763) vorhanden. 
Die Gesamtzahl aller Arbeiter und Arbeiterinnen war 
dem nach 4 398 684 (4 341 253).

Bergwerke, Salinen und Aufbereitungsanstalten, die 
der Aufsicht der Bergverwaltung unterstehen und in den 
obigen Zahlen mit enthalten sind, w aren 1913 (1912) 
2042 (2053) vorhanden. In den Anlagen waren insge
samt 765 066 (761 482) Arbeiter und Arbeiterinnen be
schäftigt und zwar 725 316 (723 789) erwachsene m änn
liche Arbeiter, 4145 (4711) Arbeiterinnen von 16—21 
Jahren, 5247 (5359) Arbeiterinnen über 21 Jahre, 30 318 
(27 574) junge Leute von 14— 16 Jahren, wovon 29 885 
(27 084) männliche und 433 (490) weibliche waren, Kin
der unter 14 Jahren 40 (48) männliche, 0 (1) weibliche.

Genauere Angaben über die Art der Betriebe und 
ihrer Arbeiter enthalten die Jahresberichte der G e
werbeaufsichtsbeam ten und Bergbehörden für das Jahr 
1913, Band I, Berlin 1914, R. v. Deckers Verlag.

Die Tätigkeit der M edizinalbeamten auf dem Ge
biete der Gewerbehygiene erstreckte sich im Jahre 1913 
wieder im wesentlichen auf die Mitwirkung bei der 
Konzessionierung gewerblicher Anlagen, die nach § § 1 6  
und 25 R.G.O. genehmigungspflichtig sind, sowie auf 
die Nachprüfung von Beschwerden über gesundheits
schädliche Belästigungen. Ausserdem wurden der Hy
giene der Kleinbetriebe, besonders im N ahrungsm ittel
gewerbe, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die 
Vorgefundenen Mängel w aren insbesondere ungenü
gende Arbeitsräume in Fleischereien und Bäckereien. 
Im Reg.-Bez. Posen mussten m ehrere Backstuben und 
Fleischerw erkstätten wegen unzureichender Beleuch
tung geschlossen werden. In Bielefeld (Reg.-Bez. Min
den) m ussten in vielen Fällen Bestrafungen der Inhaber 
von Bäckereien wegen schlechter Beschaffenheit der 
Arbeitsräum e erfolgen.

Überschreitungen der gesetzlichen Arbeitszeiten 
kam en öfters vor, und in vielen F ällen  erfolgte B estra
fung der Zuwiderhandelnden.

Im Reg.-Bez. Lüneburg kamen häufig Verstösse 
gegen die Vorschriften des Kinderschutzgesetzes vor, 
die zu Verwarnungen und in 72 Fällen zu Bestrafungen 
bis zu 50 Mk. führten.

Die Zahl der U n f a l l u n t e r s u c h u n g e n  be
trug 1913 (1912) in den gewerblichen Anlagen ein
schliesslich derjenigen, welche der Bergverwaltung 
unterstehen, 30 241 (29 167). Im Bergwerksbetriebe 
betrug die Zahl der tödlich Verunglückten 1822 (1777), 
wovon der Steinkohlenbergbau mit 1574 (1506), der 
Braunkohlenbergbau mit 87 (98), der Erzbergbau mit 
72 (85) und der Bergbau auf andere Mineralien mit 89 
(88) Todesfällen beteiligt war. Infolge des intensiven 
Betriebs hat die Zahl der Unfälle leider weiter zugenom
men. Unachtsamkeit und Nachlässigkeit der Arbeiter 
sind nach wie vor die hauptsächlichsten Gründe der 
vielen Unfälle.

In Berlin haben sich in den G ew erbebetrieben 
20 423 Unfälle ereignet (7,2 v. H. weniger als im Vor
jahre), darunter 574 schwere und 39 mit tödlichem Aus
gang. Von den Unfällen sind 57 auf W irkung des elek
trischen Stromes zurückzuführen, darunter ein tödlicher. 
Ein Unfall ereignete sich durch Platzen eines W asser
standrohres, einige Unfälle durch Zerspringen von Zen
trifugen. Ein Arbeiter verunglückte tödlich durch 
Dämpfe einer Spiritus-Schellack-Lösung, ein anderer 
wurde durch Explosion eines Acetylen-Schweissappa- 
rates, ein weiterer durch Explosion der Karbonisie
rungstrommel einer Kunstwollfabrik getötet, während 
vier andere hierbei verletzt wurden.

Im Reg.-Bez. Erfurt wurde ein Arbeiter durch eine 
Bandsäge gefasst und der Länge nach durchspalten. 
Ein anderer geriet, wahrscheinlich schlafend, in den 
Trichter, in dem die Kalksteine dem Mahlwerk zuge
führt werden.

Im Reg.-Bez. Lüneburg erlitt in der Mangankocherei 
einer Ölfabrik ein Vorarbeiter tödliche Brandwunden 
dadurch, dass sich ein Kessel mit Harz auf offenem 
Feuer entzündete. Anstatt nun die Flamme mit einem 
bereitliegenden eisernen Deckel zu ersticken, ordnete 
der Vorarbeiter an, dass der zweite Arbeiter W asser 
in den Kessel mit Harz giesse. Als das W asser mit 
dem hoch erhitzten Harz in Berührung kam, stieg eine
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Flamme empor, die die im Raume befindlichen H arz
dämpfe und Harzteilchen entzündete. Die Bereithal
tung geeigneter Löschmittel und die Schaffung eines 
weiteren Notausganges wurde angeordnet.

Klagen über Gesundheitsschädigungen durch G e
werbebetriebe, bei denen die M edizinalbeamten zur Be
gutachtung herangezogen wurden, waren wieder recht 
häufig. Abgesehen von den vielen unbegründeten oder 
übertriebenen Beschwerden konnte in den meisten 
Fällen Abhilfe geschaffen werden.

Vom Landgericht Stettin wurde der Regierungs
und M edizinalrat zur Erstattung eines Gutachtens dar
über aufgefordert, ob ein B runnen, der 278 m von einer 
Stelle, an der in einer jetzt noch bestehenden chemi
schen Fabrik bis 1899 die Herstellung von Chrom be
trieben worden war, entfernt liegt, durch Chromsalze 
verunreinigt sein könne, die mit dem zum Auslaugen 
der Schmelzen benutzten W asser in das Erdreich ge
drungen waren. Die Untersuchung stellte fest, dass 
der G rundwasserstrom  und das W asser des fraglichen 
Brunnens noch Chromverbindungen enthielt, obwohl der 
Betrieb der Chromfabrikation seit langer Zeit einge
stellt worden war. Die chemische Fabrik wurde auf 
Grund eines Gutachtens (s. Heft 7, Jahrgang 1914 der 
Zeitschrift für M edizinalbeamte) zum Ersatz des Scha
dens verurteilt.

Die Abwässer von Zuckerfabriken verursachen viel
fach erhebliche Verunreinigungen von W asserläufen. 
So ist die Ohle im Kreise M ünsterberg auf weite Ent
fernungen bis in den Kreis Strehlen hinein infolge der
artiger Abwässer durch Bildung von Algen verunreinigt. 
Durch Zusatz von Chemikalien und Einschaltung grös
ser Klärbassins, bezw. durch Berieselung ausgedehnter 
W iesenflächen nach Passage von grossen Absatzbecken 
scheint es gelungen zu sein, die Abwässer hinreichend 
zu reinigen.

Zur Aufklärung der Ursachen der durch zahlreiche 
Fabriken hervorgerufenen starken Verunreinigungen der 
W upper fand Bereisung des fraglichen Gebietes durch 
Mitglieder der Regierungen zu Düsseldorf, Arnsberg 
und Cöln und Behörden der anliegenden Ortschaften 
s ta tt; im Anschluss daran wurde ein Ausschuss zur 
Vorbereitung eines W upperreinhaltungsverbandes ge
wählt.

In Ellrich, Kreis Grafschaft Hohenstein, verbreitete 
ein Gipswerk so viel G ipsstaub in der Umgebung, dass 
sich in einer benachbarten Schokoladenfabrik die im 
Freien zum Trocknen aufgestellten Zuckerwaren mit 
einer Gipskruste überzogen. Es soll eine grosse Blech
haube angebracht werden, um das Entweichen des 
G ipsstaubes zu verhindern. Zahlreich sind die Be
schwerden über Belästigungen durch Lärm im Industrie
gebiet des Reg.-Bez. Arnsberg; unter anderem wurde 
solcher Lärm hervorgerufen durch Eisenkonstruktions
anstalten, M essingwalzwerke, Drahtziehereien, Achsen
fabriken, Sägewerke, Röhrenfabriken, Riemendrehe
reien, Hammerwerke und Schnellschuhsohlereien; der 
Betrieb einer solchen wurde untersagt.

Besondere Beobachtungen über einzelne Arten von 
G ewerbebetrieben ergaben N achstehendes: Zunächst 
wurden die Gesundheitsverhältnisse der Zink- und 
Bleihüttenarbeiter in Oberschlesien im Kreise Katto- 
witz einer Prüfung in bezug des Schlagadersystems und 
des Blutdruckes bei den durch Blei bedrohten A rbei

tern unterzogen. Es ergab sich bei den dieser U nter
suchung unterworfenen Arbeitern — und zwar nicht 
bloss den mit Blei beschäftigten — eine Verhärtung 
und Spannung des Pulses, sowie eine Steigerung d es  
Blutdruckes in allen Altersklassen, die der Kreisarzt 
auf die schwere Arbeit, den Alkoholismus, vor allem 
aber auf den unter den oberschlesischen Industriearbei
tern sehr verbreiteten überm ässigen N ikotingenuss 
zurückführt. Die höchste Blutdrucksteigerung, und 
zwar bereits vom 40. Lebensjahre ab, fand sich bei den 
Zinkhüttenarbeitern, sowie bei den Arbeitern der 
Eisenhütte, die eine die Körperkräfte ganz besonders 
angreifende Arbeit zu leisten haben. Ein sicherer Be
weis dafür, dass bei den oberschlesischen Zinkhütten
arbeitern das Blei eine ausschlaggebende Rolle bei der 
Schlagaderverhärtung und der Blutdrucksteigerung 
spiele, konnte somit nicht erbracht werden. — Einen 
weiten Raum von Erkrankungen nehmen immer noch die 
Bleivergiftungen in den Bleihütten ein. Im Kreise 
Schleiden stammen die Bleivergiftungen auf der Blei
hütte Call meistens aus der Rösterei oder solchen An
lagen, die ein Angreifen der Erze mit den Händen ver
anlassen. Zu einer ausgiebigen Reinigung der Hände 
vor den Mahlzeiten sind die Arbeiter — und besonders 
die Gelegenheitsarbeiter — trotz aller Belehrungen nur 
schwer zu bewegen.

In einer Glasbläserei des Kreises Randow wurden 
bei den Glasbläsern häufig chronische M agenkatarrhe 
beobachtet, die der Kreisarzt auf den Genuss unge
mein grösser Flüssigkeitsmengen — und zwar aus
schliesslich W asser, nicht Alkohol — zurückführt, zu 
dem die Arbeiter wegen des bei der Arbeit an den 
glühenden Schmelzöfen auftretenden D urstes genötigt 
sind. In einer Braunsteinmühle des Reg.-Bez. Lüne
burg wurde das öftere Vorkommen tödlich verlaufen
der Lungenentzündungen unter den Arbeitern beobach
te t; deshalb wurde die Verbesserung der nicht ein
wandfreien Entstaubungsanlage angeordnet.

In Oberschöneweide, Reg.-Bez. Potsdam , wurden 
bei den Arbeitern einer Lampenfabrik Vergiftungen mit 
Trichloräthylen, das an Stelle des feuergefährlichen 
Benzins als W aschmittel für Metalle benutzt wurde, be
obachtet. Das Mittel wirkte, obgleich die Arbeit unter 
einem Ventilator dicht an einem Fenster vorgenommen 
wurde, offensichtlich narkotisch. Die Arbeiter beka
men Kopfschmerzen und wurden schlafsüchtig. Es 
wurde zunächst eine Bedeckung der W aschwannen ver
anlasst und weiterhin ein Apparat aufgestellt, in dem 
die Arbeit unter vollkommenem Abschluss gegen die 
Aussenwelt vorgenommen werden kann.

In Bäckereien w ar oft der Gebrauch der Backstube 
zu W ohn- und W irtschaftszwecken zu tadeln.

Die W ohnungen von Heimarbeitern für Zigarren
arbeit, für Einwickeln von Bonbons und für Verpacken 
von Keks wurden vielfach unsauber gefunden. Auf 
Reinlichkeit wird jetzt von der Polizei hingewirkt.

Eine Gewerbekrankheit neuer Art ist in einer Flug
zeugfabrik im Kreise Teltow , Reg.-Bez. Potsdam , in 
der zum Imprägnieren der Aeroplantragflächen Aviatol 
gebraucht wird, festgestellt worden. Das mehrmals 
aufgetragene Imprägnierungsmittel verdunstet sehr 
stark •— bis 92 v. H. des Gewichts — und verursacht 
dabei Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Beim 
Anstreichen mit diesem Mittel erkrankten von 10 An-
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Streichern 4 schwer mit Gelbsucht. Das Aviatol ent
hält Tetrachloraethan, das nach Tierversuchen sowohl 
eingeatm et wie auch durch die unverletzte Haut sehr 
giftig wirkt. Die Verwendung des Mittels wurde bis 
auf weiteres verboten; zugleich wurde eine eingehende 
Untersuchung des Mittels auf seine Zusammensetzung 
und seine W irkungen auf den menschlichen Organismus 
im Pharmakologischen Institut der Universität Berlin 
veranlasst.

Die Fürsorge für gesundheitliches W ohnen der Ar
beiter hat im Berichtsjahre gute Fortschritte gemacht. 
Neben W ohnungsbauvereinen haben es sich auch die 
Arbeitgeber durch Errichtung von Ledigenheimen, Ar
beiterkolonien, Mädchenheimen angelegen sein lassen, 
■der W ohnungsnot — namentlich für kinderreiche Fam i
lien — zu steuern. Sonst sind zur Verbesserung und 
Erbauung von Arbeiterwohnungen fast überall Zu
schüsse und billiges Geld durch den Fiskus, Industrielle 
und Kommunen zur Verfügung gestellt worden.

‘Für den Aufenthalt der Arbeiter in der freien Zeit 
sind auch gut eingerichtete Aufenthaltsräume, Erho
lungsräume und Kantinen durch die Arbeitgeber in im
m er fortschreitender W eise eingerichtet worden.

Die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs machte in 
den gewerblichen Betrieben sichtlich Fortschritte. In 
vielen Betrieben ist das Mitbringen von Schnaps ver
boten und auch der Genuss alkoholischer Getränke 
nicht gestattet. Dagegen stehen vielfach kohlensäure
haltige Getränke u. a. gegen billiges Entgelt zur Ver
fügung.

Verschiedene Unternehmungen haben es sich ange
legen sein lassen, den bei ihnen beschäftigten Arbei
terinnen und deren Töchtern Koch- und Haushaltungs
unterricht kostenlos erteilen zu lassen.

Im Berichtsjahre wurden wieder zahlreiche Fabrik
bäder neu eingerichtet; doch wird noch immer über 
zu geringe Benutzung geklagt.

Ausführlichere Mitteilungen sind in der von der Me
dizinalabteilung des Ministeriums des Innern herausge
gebenen Schrift „Das Gesundheitswesen des Preussi
schen Staates im Jahre 1913“ , Berlin 1915, Verlag 
Richard Schoetz, W ilhelmstrasse Nr. 10, zu finden, dem 
auch diese kurze Darstellung entnommen ist.

B e r n a r d.

Unter welchen Umständen sind die Gefälligkeitsleistungen eines 
versicherten Unternehmers seinem Betrieb zuzurechnen?

Die Unfallversicherung eines Betriebsunternehmers 
Ist durch eine neue Entscheidung des Reichsversiche
rungsam ts wesentlich ausgedehnt w orden:

Der Pferdeknecht Z., in Diensten des Gutsbesitzers 
R., wollte zum Nachrechen aufs Feld reiten. Um sich 
ein Paar Nägel zum Festmachen der Deichsel am N ach
rechen mitzunehmen, ritt Z. in den Schmiedehof des 
Schm iedem eisters T., dort stieg er ab und suchte sich 
einige im Hofe liegende Nägel. Beim W iederwegreiten 
wurde das Pferd störrisch und wollte nicht aus dem 
Hof hinausgehen. Auf Veranlassung des Z. trieb der 
Schm iedem eister T. das Pferd an und wurde hierbei 
von letzterem in das Gesicht geschlagen. Die von T. 
anlässlich dieses Unfalls an die Schm iede-Berufsgenos
senschaft gestellten Rentenansprüche wurden mit der 
Begründung abgewiesen, dass T. nur versichert sei ge
gen Unfälle beim Schmiedebetrieb, also bei Schmiede
arbeiten, d. h. solchen Arbeiten, die sich auf die Vor
bereitung, die Durchführung und den Abschluss einer 
Schm iedearbeit beziehen. Ein solcher Unfall liege hier 
nicht vor. Das Oberversicherungsam t hat den ablehnen
den Standpunkt der Berufsgenossenschaft mit folgender 
Begründung gebilligt:

Die Spruchkammer hat nach eingehender Prüfung 
und W ürdigung der tatsächlichen Verhältnisse nicht 
d ie  Überzeugung gewinnen können, dass es sich im vor
liegenden Fall um einen Betriebsunfall handelt. Denn 
nach den Feststellungen lag die unfallbringende T ätig
keit des Klägers nicht im wirtschaftlichen Interesse sei
nes Sdim iedebetriebs. Hierbei ist es gleichgültig, ob 
Kläger das Pferd beschlagen hat oder nicht. Das Pferd 
Ist nicht etw a, um beschlagen zu werden, in den Hof 
d es  Klägers gelangt. Die Handlungsweise des Klägers

stellt sich vielmehr als eine für den Hufschmied über
aus ungeschickt geleistete Gefälligkeit dar. Ist dies 
aber der Fall, dann steht der Unfall mit dem Schmiede
betrieb in gar keinem Zusammenhänge.

Auf den vom Kläger eingelegten R e k u r s  hat das 
Reichsversicherungsamt die Schmiede-Berufsgenossen
schaft mit folgender Begründung zur R e n t e n z a h 
l u n g  v e r u r t e i l t :

Voraussetzung für die Versicherungspflicht von Ver
richtungen eines zwangsversicherten Schmiedemeisters 
ist, dass die entsprechende Tätigkeit entweder dem 
technischen Schmiedebetriebe zuzurechnen ist, oder 
sich doch als ein Ausfluss des gewerbsmässigen 
Schmiedebetriebes darstellt. Die letztere Bedingung ist 
im vorliegenden Falle erfüllt. Der Knecht ist, wie er 
bekundet hat, in den Schmiedehof des Klägers geritten, 
um sich dort einige Nägel für den Nachrechen zu holen. 
Nachdem er sich solche im Hofe gesucht hatte, wollte 
er weiter reiten. Hierbei wurde das Pferd störrisch 
und wollte nicht vom Hofe heruntergehen. Als es der 
Kläger daraufhin mit einer Latte antrieb, wurde ihm 
von dem ausschlagenden Pferde das linke Auge ver
letzt. D araus folgt zunächst, dass ein zeitlicher und 
örtlicher Zusammenhang des Unfalls des Klägers mit 
seinem Schmiedebetriebe besteht. Aber auch ein ur
sächlicher Zusammenhang ist gegeben. Der Landwirt 
R., in dessen Diensten Z. stand, gehörte zu den Kunden 
des Klägers. Nur aus diesem Grunde ist Z. in den 
Schmiedehof geritten, um sich einige Nägel zu suchen. 
Letzere gehörten entweder noch zu den Bestandteilen 
des Schmiedebetriebes oder hatten doch zu ihnen ge
hört. Es entspricht ferner den ländlichen Gepflogen
heiten, dass ein Schmiedemeister seinen Kunden oder
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deren Angestellten die Mitnahme derartiger unbedeu
tender Gegenstände, wie herumliegender Nägel, unent
geltlich gestattet, sowie auch, dass er ihnen bei der 
W egschaffung eines störrischen Pferdes vom Schmiede
hofe behilflich ist. Das Geschäftsinteresse fordert der
artige Gefälligkeitsleistungen, zumal bei einem Schmie
demeister, der viel mit Pferden umzugehen hat. D ieFort- 
schaffung des Pferdes lag schliesslich aber auch Im

persönlichen Interesse des Klägers; denn durch das 
störrische Pferd wurde der Zutritt zum Schmiedehofe 
versperrt, und demgemäss der ungehinderte Verkehr 
der Kunden zur Schmiede beeinträchtigt. Die unfall
bringende Tätigkeit ist daher dem gewerbsm ässigen 
Schmiedebetriebe des Klägers zuzurechnen und der Un
fall von der Beklagten zu entschädigen.

E r n s t  G r a e b k e ,  Charlottenburg.

Aus dem Bericht über die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten 
der Nahrungsmittel-Industrie-Berufsgenossenschaft im Jahre 1914.

Über den Verkehr mit den s t a a t l i c h e n  G e 
w e r b e a u f s i c h t s b e a m t e n  bemerkt der Be
richt, dass die Beziehungen zu denselben im allgem ei
nen gute waren, dass vielfach gemeinsame Betriebs
revisionen vorgenommen wurden und dass vielfacher 
schriftlicher M einungsaustausch stattfand. Auch wird 
anerkannt, dass diese Beamten in vielen Fällen bereit
willigst die gewünschten Auskünfte erteilten oder son
stige Unterstützung gewährten.

Ü ber die Inanspruchnahm e der technischen A uf
sichtsbeam ten durch B e h ö r d e n ,  bezw. über den V e r
k eh rb em erk t der Bericht, dass au fV eran lassung  einiger 
Oberversicherungsämter im Anschluss an Strafbe- 
schwerden gemeinsam Betriebsbesichtigungen s ta tt
fanden.

D er O beringenieur der B.-G. hatte  einem  vom  V er
sicherungsamt der Stadt Dresden anberaumten Unfall
untersuchungstermin beizuwohnen; auch wurde der
selbe mehrfach als Zeuge oder Sachverständiger m 
unfalltechnischen Angelegenheiten von mehreren Ge
richten in Anspruch genommen.

Im Verfolg der eingangs erwähnten Verweigerung 
des Zutrittes zu einer Keksfabrik fand die Besichtigung 
mehrerer derartiger Fabriken in Gemeinschaft mit einem 
Mitgliede der R.V.A. statt.

Von b e s o n d e r e n  A u f t r ä g e n  wird zunächst 
die Teilnahme sämtlicher technischer Aufsichtsbeamten 
an der Genossenschaftsversammlung und an der Ein
weihung des neuen Verwaltungsgebäudes in Mannheim 
erwähnt. Der Oberingenieur wohnte auf W unsch des 
deutschen Brotfabrikanten-Verbandes dessen Sitzung 
in Posen bei, auch an dem Verbandstage der Deutschen 
Berufsgenossenschaften beteiligte sich der Beamte.

Die Aufstellung neuer, am 1. Januar 1915 in Kraft 
tretender U.V.V. beschäftigte sowohl den früheren, als 
auch den gegenwärtigen Oberingenieur in Gemeinschaft 
mit einigen Vorstandsmitgliedern.

Im Aufträge des Genossenschaftsvorstandes wurden 
in 54 Fällen gelegentlich der Betriebsrevisionen beson
dere Erhebungen über Veranlassung und Art einzelner 
Unfälle angestellt. — Ausserdem waren besondere Be
triebsbesichtigungen zur Feststellung der berufsgenos
senschaftlichen Zugehörigkeit, der Versicherungspflicht 
neuer Betriebe oder wegen Gefahrentarifbeschwerden
u. a. m. erforderlich.

Mit einem von der Budapester Landesarbeiter
K ranken- und U nfallversicherungskasse en tsandten 
Ingenieur w urden zwecks E inführung  desselben

(Schluss.)
in die H andhabung  des technischen A ufsichts
dienstes mehrere grössere Schokoladen-, Keks- und 
M argarinefabriken, sowie Bäckereien besichtigt.

Infolge der von einer Ortskrankenkasse durch zahl
reiche Unfälle eines Betriebes gegebenen Anregung 
wurde der betr. Betrieb einer besonderen Besichtigung 
unterzogen, wobei sich herausstellte, dass die M ehr
zahl der Unfälle nicht auf mangelhafte Betriebseinrich
tungen  zurückzuführen war, sondern  als G efahren 
des täglichen Lebens (z. B. Schneiden von Fleisch, Ver
brennungen in der Küche u. a. m.) anzusehen waren, 
gegen die es Schutzvorrichtungen nicht gibt. — Von 
einer anderen O rtskrankenkasse wurde auf die zahl
reichen Unfälle einer Konservenbüchsenfabrik aufm erk
sam gemacht: hier ergab die Revision derselben das 
vollständige Fehlen von Schutzvorrichtungen an den 
Pressen, w o rau f m it den zuständigen M aschinen
fabriken in Verhandlung getreten wurde.

Über die D u r c h f ü h r u n g  d e r  U.V.V. bem erkt 
der Bericht, dass sich in den Kreisen der Betriebs
inhaber zwar ein von Jahr zu Jahr zunehmendes Ver
ständnis für diese A ufgaben  bem erkbar m acht, dass 
aber andererseits in vielen Betrieben dieses Verständnis *  

vollständig mangelte und daher eine fortgesetzte Be
triebsüberw achung nötig sei.

Auch in dem Berichtsjahre wird seitens der tech
nischen Aufsichtsbeamten Klage über den Mangel an 
Einsicht vieler M aschinenfabrikanten erhoben, welche 
sich nicht entschliessen wollen, ihre neuen M aschinen 
mit den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen 
Schutzvorrichtungen zu versehen. Dies hat zu einem 
ausgedehnten Schriftwechsel mit den betreffenden F a
briken geführt. E s  handelt sich hauptsäch lich  um  K n e t
m aschinen m it H orizontal wellen und solche an d ere rB au 
art, um Zahnräderschutz an verschiedenen M aschinen; 
Teigw irk- und Auspressmaschinen, Teigwalzen und be
sonders auch um  E xzen te rp ressen  fü r B lechem ballage
fabrikation, die aljs Nebenbetrieb vielen Konserven
fabriken angegliedert ist. W ie bekannt, b ietet an 
diesen Maschinen die Einführung von Schutzvorrich
tungen insofern besondere Schwierigkeiten, als die auf 
diesen Maschinen ausgeführten Arbeiten ausserordent
lich verschieden sind, so dass es im allgemeinen not
wendig ist, die Schutzvorrichtungen jedem Einzelfall 
anzupassen.

Um m ittelbar für die Durchbildung der Unfalltechnik 
au f die M aschinenfabriken einzuwirken, hat die B.-G. 
durch die am 1. Januar 1915 in Kraft getretenen U.V.V..
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ihre M itglieder verpflichtet, neue Apparate, Maschinen 
usw. nur unter der ausdrücklichen Bedingung bei den 
betreffenden Fabriken zu bestellen, dass die M aschinen 
mit den durch die U.V.V. vorgeschriebenen Schutz
vorrichtungen versehen werden.

Gemäss den Anträgen der technischen Aufsichts
beamten wurden im Berichtsjahre 49 Geldstrafen im 
G esam tbetrage von 2653 Mk. gegen Betriebsinhaber 
wegen Vergehens gegen die U.V.V. vom Genossen
schaftsvorstand  festgesetzt. Infolge des durch  den 
K riegsausbruch  veran lassten  R undschreibens des R.
V .A . w urden 7 derartige S trafverfügungen  zurückgezo
gen. Zwei der bei den O berversicherungsäm tern  einge
leg ten  B eschw erden gegen B estrafungen schw ebten z. Z.

d er A bfassung  des Berichts und gegen 5 E ntschei
dungen der O berversicherungsäm ter hat die B.-G. B e
schw erde beim  R.V .A . erhoben, die an anderer Stelle 
w iedergegeben sind.

Der Bericht führt schliesslich noch einige beson
dere Unfälle an, von denen einer sich an einer Abricht
hobelmaschine ereignete und durch eingetretene Blut
vergiftung zum Tode führte. Die übrigen Unfälle er
eigneten sich an Knet- und Mengmaschinen, Brotwirk-, 
Auspress- und Abwiege-M aschinen. Auch an Fahr
stuhlanlagen ereigneten sich mehrere Unfälle, die dem 
Berichterstatter Veranlassung gaben, die von den Kes
selrevisionsvereinen ausgeübte Überwachung derartiger 
Anlagen als ungenügend zu bezeichnen.

Einige Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes in Beschwerde
sachen von Betriebsinhabern gegen von der Berufsgenossenschaft 

verfügte Geldstrafen.
(A us dem  B ericht der techn. A ufsich tsbeam ten  der Nahrungsm ittel-Industrie-B .-G . für das Jahr 1914.)

Es ist an anderer Stelle bereits erwähnt worden, 
dass der Vorstand der genannten B .-G. gegen mehrere 
Betriebsinhaber Strafen wegen Übertretung oder N icht
befolgung der U.V.V. verhängt hatte, wogegen die betr. 
Betriebe Beschwerden erhoben hatten, die schliesslich 
vom R.V.A. entschieden werden mussten.

1. Von seiten einer Kunsteisfabrik und Kühlhallen
gesellschaft m. b. H. w ar gegen die von der Nahrungs- 
m ittel-Industrie-Berufsgenossenschaft über sie ver
hängte und vom zuständigen Oberversicherungsam t be
stätigte Geldstrafe in Höhe von 500 Mk. wegen Ver
gehens gegen die Unfallverhütungsvorschriften Beru
fung beim Reichsversicherungsamt eingelegt worden. 
D ie nachfolgend wiedergegebenen Ausführungen des 
Reichsversicherungsamtes sind deshalb von ganz be
sonderer Bedeutung, weil in ihnen klar zum Ausdruck 
geb rach t wird, dass für so um fangreiche B etriebe wie 
den  in F rage  kom m enden ein M aschinenm eister nicht 
als verantwortliche, leitende Person des Betriebes an
gesehen werden kann.

E s w urde beschlossen :
Die w eitere Beschwerde gegen die Entscheidung des 

Oberversicherungsam tes Gross-Berlin in Charlotten
burg vom 22. Oktober 1913 wird mit der M assgabe zu
rückgewiesen, dass der Strafbetrag auf 400 Mk. (vier
hundert Mk.) herabgesetzt wird.

G r ü n d e :

Gegen die vorbezeichnete Entscheidung, auf deren 
Inhalt verwiesen wird, hat H. rechtzeitig weitere Be
schw erde erhoben mit dem Antrage, die Straffest
setzung aufzuheben.

Die Berufsgenossenschaft hat beantragt, die w ei
tere Beschwerde abzuweisen und die Strafe zu be
stätigen.

Auf den Inhalt des Strafbescheides und der Schrift
sätze der Parteien wird Bezug genommen.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Das Reichsversicherungsamt hat in Übereinstim 

mung mit dem Oberversicherungsamt die Zuwiderhand
lungen hinsichtlich der Fahrstühle, wie sie aus Anlass 
des Unfalls O. vom 9. April 1913 und der Betriebs
besichtigung vom 21. April 1913 festgestellt worden 
sind, als erwiesen und die Bestrafung des H. als ge
rechtfertigt angesehen, weil es mit dem Oberversiche
rungsamt den M aschinenmeister B. weder zur Stellver
tretung geeignet, noch damit ausdrücklich betraut er
achtet hat. Auch der im weiteren Beschwerdeverfah
ren als verantwortlicher Leiter bezeichnete Direktor T. 
konnte als solcher nicht angesehen werden. Er ist 
nach dem eingereichten Anstellungsschreiben vom 
19. März 1911 in die Stellung eingetreten, die vorher 
Direktor H. innehatte. Letzterer hat auf Veranlassung 
des Reichsversicherungsamtes vor dem Versicherungs
amt H. am 23. April 1914 ausgesagt, er sei in dem 
Kühl- und Gefrierhause des Beschwerdeführers nur als 
kaufmännischer Leiter tätig gewesen, mit dem techni
schen Teile des Betriebes habe er nichts zu tun gehabt, 
auch habe ihm keinerlei Funktion hinsichtlich der Über
wachung im Interesse der Unfallverhütung obgelegen.
H. hat schliesslich auch keinen Beweis dafür beige
bracht, dass eine ausdrückliche Ü bertragung  der V er
antwortlichkeit im Sinne des § 913 der Reichsversiche
rungsordnung auf den Direktor T. oder den M aschinen
meister B. stattgefunden hat. Der Unternehmer war 
also als Mitglied der Berufsgenossenschaft für die 
Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften allein 
verantwortlich und haftbar. Wegen der schwerwiegen
den Verstösse w ar der Genossenschaftsvorstand be
rechtigt, eine empfindliche Strafe gegen H. zu verhän
gen. Bei der Bemessung der Strafe für die Verstösse 
in dem Kühl- und Gefrierhaus des Beschwerdeführers 
musste aber die unterlassene Verkleidung der Zahn
räder in der Kunsteisfabrik G. m. b. H. ausscheiden, 
weil es sich um zwei verschiedene Betriebe handelt und 
der Strafbescheid lediglich an das Kühl- und Gefrier
haus, Inhaber H., gerichtet worden ist. Deshalb w ar 
der Strafbetrag von 500 Mk auf 400 Mk. herabzusetzen.

*
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Mit dieser M assgabe war die weitere Beschwerde zu
rückzuweisen.

Diese Entscheidung ist nach §  84 der Reichsver
sicherungsordnung endgültig.

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift.
Das 'Reichsversicherungsamt.

Abteilung für Unfallversicherung.
Der Zweite Beschlussenat, 

gez. H a r t m a n  n.

2. Eine im vorjährigen Berichtsjahre mit 100 Mk. 
Geldstrafe belegte Zwiebackfabrik hatte gegen diese 
Strafe beim zuständigen Oberversicherungsam t D arm 
stadt mit Erfolg Beschwerde erhoben. Dieses setzte die 
Strafe auf 40 Mk. herab. Hiergegen w ar von seiten der 
Berufsgenossenschaft beim Reichsversicherungsamt Be
schwerde eingelegt worden. Das Reichsversicherungs
amt hat dann, wie folgt, entschieden:

Gegen die vorbezeichnete Entscheidung, auf deren 
Inhalt verwiesen wird, hat die Berufsgenossenschaft 
rechtzeitig weitere Beschwerde eingelegt mit dem An
träge, die Vorentscheidung aufzuheben und die Sache 
neu zu prüfen. Auf den Inhalt des Strafbescheids und 
des dem Unternehmer mitgeteilten Antrages der Berufs
genossenschaft wird Bezug genommen.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Das Reichsversicherungsamt hat in Übereinstimmung 

mit dem Oberversicherungsamt die Verstösse als erw ie
sen und die Bestrafung als gerechtfertigt angesehen; 
daher w ar die Vorentscheidung dem Grunde nach zu 
bestätigen. Dagegen hielt das Reichsversicherungsamt 
die Herabsetzung der Geldstrafe durch das O berver
sicherungsamt von 100 Mk. auf 40 Mk. nicht für be
gründet. Aus den Revisionsberichten des technischen 
Aufsichtsbeamten geht hervor, dass bereits bei den Be
sichtigungen des Betriebes am 27. April 1906 und 
24. November 1910 die gleichen am 27. Oktober 1913 
festgestellten Mängel, für welche die Bestrafung erfolgt 
ist, bestanden haben. P. hat es also andauernd unter
lassen, seinen Betrieb den Unfallverhütungsvorschriften 
entsprechend einzurichten. Nachdem auch die Auferle
gung einer Geldstrafe von 25 Mk. unterm 8. Februar 
1911 erfolglos gewesen war, musste der G enossen
schaftsvorstand nunmehr empfindlicher strafen. Die 
Festsetzung einer Strafe von 100 Mk. w ar gerechtfertigt. 
Die Vorentscheidung war daher dahin abzuändern, dass 
der Strafbescheid in seinem vollen Umfange w iederher
zustellen war.

Diese Entscheidung ist nach § 84 der Reichsver
sicherungsordnung endgültig.

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift.
Das Reichsversicherungsamt.

Abteilung für Unfallversicherung.
Der Zweite Beschlussenat, 

gez. H a r t m a n n .

3. Eine im vorjährigen Bericht aufgeführte, mit 
300 Mk. bestrafte Keksfabrik hatte gegen die Strafe 
beim zuständigen Oberversicherungsamt Beschwerde 
erhoben. Das Oberversicherungsamt setzte, wie den 
nachfolgend wiedergegebenen Schriftstücken zu ent
nehmen ist, die Strafe auf 150 Mk. herab. Die von der 
Berufsgenossenschaft gegen dieses Urteil beim Reichs
versicherungsamt eingelegte Beschwerde hatte den E r
folg, dass die Entscheidung des O berversicherungs

am tes aufgehoben und die von der Nahrungsmit- 
tel-Industrie-Berufsgenossenschaft festgesetzte Strafe 
von 300 Mk. wiederhergestellt wurde. Die Entschei
dung des Oberversicherungsam tes wird nachstehend 
w iedergegeben:

„D as Königl. Oberversicherungsam t, Dresden, Be
schlusskammer I, hat in der Sitzung vom 22. O ktober 
1913 die auf 300 Mk. festgestellte Geldstrafe auf 150 
Mark herabgesetzt, im übrigen aber die Beschwerde 
verworfen.

Durch Bescheid vom 22. April 1913 hat die Nah- 
rungsm ittel-Industrie-Berufsgenossenschaft gegen die
Firma A ................. in R. eine Geldstrafe von 300 Mk.
festgestellt. Zur Begründung wird angeführt, dass,
trotzdem am 18. April 1912 der Bäckergehilfe M. an 
einer Teigwalze einen schweren Unfall erlitten habe, 
die Teigwalze bei der Revision am 13. Dezember 1912 
noch immer völlig unausreichend geschützt betrieben 
worden sei. Die Türen des durch vier Stockwerke 
gehenden Aufzuges seien trotz wiederholter Aufforde
rung ohne jeden zwangsläufigen Verschluss belassen 
worden. Auf den Transm issionswellen schleiften die 
R iem en, auch  ständen  S tellringschrauben und N asen
keile vor. Der Fleischwolf werde in einem vorschrifts
widrigen Zustande betrieben. Die Zahnräder der D reh
bank, der Mandelwalze, der M andelreibemaschine seien 
nicht verkleidet worden. Die Schutzvorrichtung der 
einen Ausstechmaschine sei völlig unbrauchbar gemacht 
worden. Einige W affelsägen würden ohne Ausrücker 
und Leerscheiben betrieben. Eine jährliche Revision 
der Aufzuganlage sei nicht erfolgt. Dies seien Zuw ider
handlungen gegen die § §  74, 78, 81. 84. 85, 86, 100 und 
113 der revidierten Unfallverhütungsvorschriften für 
Arbeitgeber.

Dieser Bescheid ist von der Firma rechtzeitig durch 
die Beschwerde angefochten worden. Die Firma lehnt 
eine Verantwortung aus Anlass des Unfalls des Bäckers 
M. ab und behauptet, dass die gerügten Mängel so 
schnell als möglich beseitigt worden seien.

In einem Schreiben vom 4. Juni 1913 hat sie sodann 
noch folgendes ausgeführt: Bei dem Unfalle des Bäckers 
M. liege eine Fahrlässigkeit des früheren W erkm eisters 
R. vor, der die Maschine wieder eingerückt habe, w äh
rend M. noch mit dem Reinigen der Maschine beschäf
tigt gewesen sei. Im übrigen müsse allerdings zuge
geben werden, dass die weiter angeführten Fälle gröss
tenteils zutreffend seien. Die bedauerlichen Tatsachen 
seien darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft 
die Fabrik in einem ziemlich vernachlässigten und teil
weise sogar verwahrlosten Zustande übernommen habe, 
und dass es bisher nicht gelungen sei, einen technisch 
gebildeten Betriebsleiter zu finden. Die in den letzten 
Monaten vorgenommenen gründlichen Erneuerungen in 
dem Betriebe seien mit ganz bedeutenden Kosten ver
bunden gewesen, so dass die hohe Strafe bei dem be
stehenden ungünstigen Geschäftsgänge hart empfunden 
werde.

Von der Berufsgenossenschaft ist am 21. Mai 1913 
erw idert worden, dass die Sicherheitszustände in der 
Fabrik jeder Beschreibung spotteten. Die Betriebsleiter 
wechselten dauernd, und eine verantwortliche B etriebs
leitung sei eigentlich niemals vorhanden. Trotzdem  
der Firma nach der Revision am 13. Dezember 1913 
aufgegeben worden sei, den Einschüttrichter des
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Fleischwolfes ausreichend zu schützen, sei am 16. Ja
nuar 1913 der Arbeiter H. an dem ungeschützten 
Fleischwolf verunglückt, und eine Revision am 7. Mai 
1913 hätte bestätigt, dass der Fleischwolf ungeschützt 
belassen worden sei. Die Teigwalze, an der sich der 
frühere schwere Unfall zugetragen habe, sei nun endlich 
entfernt und durch eine gut geschützte ersetzt worden. 
Eine andere neu aufgestellte Teilwalze mit einfachem 
Gange sei aber wiederum ohne jeden W alzenschutz be
lassen worden. Für den Kompressor sei kein R espira
tionsapparat beschafft worden. Die Zugänge zum 
Fahrschachte entsprächen noch immer nicht den Vor
schriften. Der Fahrstuhl sei einer jährlichen Prüfung 
nicht unterzogen worden. Die Angaben der Firma, dass 
die gerügten Mängel so schnell als möglich beseitigt 
worden seien, träfen also keineswegs zu.

Im Laufe des Verfahrens ist festgestellt worden, dass 
der W affelmeister R. und der Betriebsleiter K. zu je 
50 Mk. Geldstrafe rechtskräftig verurteilt sind, und 
dass die Firma den Betrieb am 3. Juni 1911 übernom 
men hat. Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist der 
Kaufmann V.

Die Beschlusskammer hat die Festsetzung einer 
Strafe durchaus für begründet halten müssen, da die 
Verfehlungen, die der Firma in dem angefochtenen Be
scheide zur Last gelegt werden, erwiesen sind. Der 
Umstand, dass der W affelmeister und der Betriebs
leiter vom Gerichte wegen fahrlässiger Körperverletzung 
verurteilt worden sind, befreit den GeschäftsLeiter der 
Firma von der allein ihm obliegenden Verantwortlich
keit nicht. Die Beschlusskammer hat beachtet, dass die 
V erstösse gegen die Unfallverhütungsvorschriften sehr 
zahlreich und sehr schwer sind, und dass die Mängel 
bei der Revision im Dezember 1912 nicht beseitigt 
waren, obgleich die Gesellschaft damals über ein Jahr 
die Fabrik betrieb. Andererseits ist darauf hinzuwei
sen, dass es sich um die erste Straffestsetzung gegen 
die Gesellschaft handelt, und dass sich die Gesellschaft 
scheinbar in wenig günstiger Vermögenslage befindet. 
Mit Rücksicht darauf endlich, dass das Höchstmass der 
Strafe nach § 851 der Reichsversicherungsordnung 
1000 Mk. beträgt, hat die Beschlusskammer die Geld
strafe auf 150 Mk. ermässigt, im übrigen aber die Be
schw erde zurückgewiesen.

D er angefochtene Bescheid hätte im übrigen nicht 
gegen die Firma, sondern gegen den Geschäftsführer, 
von dem die Gesellschaft vertreten wird, gerichtet w er
den sollen.“

Gegen diese Entscheidung des Königl. Oberversiche
rungsam tes Dresden war, wie eingangs erwähnt, von 
seiten der Berufsgenossenschaft beim Reichsversiche
rungsamt Beschwerde eingelegt worden.

Die endgültige Entscheidung des Reichsversiche
rungsam tes lautet wie folgt:

Geuwberecbtlfcbe Entscheidungen.
Ein elektrischer Lnstenanfzug in einem Getreide- und Mehl
engrosgeschäft macht den Betrieb versichernngspflichtig.

Als Fabriken, die nach §  537 der Reichsversiche
rungsordnung versicherungspflichtig sind, gelten ge
mäss § 538 Nr. 3 auch Betriebe, die nicht bloss vor
übergehend von elementarer oder tierischer Kraft be-

,,Unter Abänderung der Entscheidung des O ber
versicherungsamtes in Dresden vom 22. Oktober 1913 
wird der Strafbescheid vom 22. April 1913 wieder her
gestellt.

G r ü n d e :
Gegen die vorbezeichnete Entscheidung, auf deren 

Inhalt verwiesen wird, hat die Berufsgenossenschaft 
rechtzeitig weitere Beschwerde eingelegt und um er
neute Entscheidung gebeten.

Die Firma hat beantragt, sie von der Strafe zu ent
binden oder die vom Oberversicherungsamt festgesetzte 
Strafe bestehen zu lassen.

Auf den Inhalt des Strafbescheids und der Schrift
sätze der Parteien wird Bezug genommen.

Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Das Reichsversicherungsamt m usste der Vorent

scheidung insofern folgen, als die Verstösse für erw ie
sen und die Firma als straffällig gelten musste. Denn 
die Einwände der Firma, welche die festgestellten M än
gel an sich nicht bestritten hat, sind verfehlt. Die 
Schuldfrage wegen des Unfalls M. vom 18. April 1912 
konnte aus der Erörterung ausscheiden, weil in dem 
Strafbescheid der Berufsgenossenschaft der Unfall nicht 
als Strafgrund angegeben ist. Die Schuldfrage wegen 
der am 13. Dezember 1912 festgestellten zahlreichen 
schweren Verstösse gegen die Unfallverhütungsvor
schriften w ar dahin ■ zu entscheiden, dass lediglich die 
Firma als Mitglied der Berufsgenossenschaft nicht die 
oft wechselnden Betriebsleiter oder andere Angestellten 
für die ordnungsm ässige Einrichtung des Betriebes ver
antwortlich war. Die Firma war durch den Unfall M. 
gew arnt; trotzdem hatte sie es unterlassen, die T eig
walze ausreichend zu schützen. Auch nach der Be
triebsbesichtigung vom 13. Dezember 1912, bei der ein 
Fleischwolf beanstandet wurde, hat sich am 16. Januar 
1913 der Unfall H. an dem ungeschützten Fleischwolf 
ereignet. Der Genossenschaftsvorstand war daher be
rechtigt, die Firma für die schweren Verstösse, die von 
weittragender Bedeutung sind, empfindlich zu strafen. 
Wegen der grossen Zahl und der Schwere der Verstösse 
hat das Reichsversicherungsamt die vom Genossen- 
schaftsvorstande verhängte Geldstrafe von 300 Mk. als 
zutreffend und die Herabsetzung vom Oberversiche
rungsamt auf 150 Mk. als unbegründet angesehen. Der 
Strafbescheid war daher w ieder herzustellen.

Der Ansicht des Oberversicherungsamtes, der Be
scheid hätte an den Geschäftsführer gerichtet werden 
sollen, war auch nicht beizupflichten. Nach § 912 Zif
fer 2 der Reichsversicherungsordnung steht der Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung als Unternehmerin 
der Geschäftsführer gleich; der Strafbescheid kann also 
an den Geschäftsführer gerichtet werden.

Diese Entscheidung ist nach § 84 der Reichsver
sicherungsordnung endgültig.

wegte Triebwerke verwenden. In Übereinstimmung 
mit dieser Vorschrift versteht das Gewerbeunfallver
sicherungsgesetz vom 5. Juli 1900 unter elementarer 
Kraft W ind, W asser, Dampf, Gas, heisse Luft, E lek
trizität u. a. m. Ob die dauernde Verwendung von Elek
trizität für ein Triebwerk einen Betrieb auch dann zum 
versicherungspflichtigen stempelt, wenn er mit einem 
über Kleinbetrieb nicht hinausgehenden kaufmännischen
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Unternehmen verbunden ist, bildete die Grundlage eines 
Rechtsstreits, der das Reichsversicherungsamt kürzlich 
in folgender Sache beschäftigte: Für ein Getreide- und 
M ehlengrosgeschäft, in dem den grössten Teil des 
Jahres hindurch ein Arbeiter mit der Behandlung der 
W are beschäftigt war, diente ein mit elektrischer Kraft 
betriebener Lastaufzug; diesen Betrieb erklärte das 
Reichsversicherungsamt, obwohl er als Kleinbetrieb 
anzusehen war, mit etwa folgender Begründung für ver
sicherungspflichtig :

In dem Betriebe wird ein durch elektrische Kraft 
betriebener Lastenaufzug verwendet. Das begründet 
die Versicherungspflicht nach §  538 Nr. 3 der Reichs
versicherungsordnung. Bei der Prüfung der Frage, ob 
sich die Versicherung nur auf den Betrieb des Aufzugs 
oder auf den ganzen Betrieb zur Behandlung und H and
habung der W are erstreckt, ist von den Grundsätzen 
über die versicherungsrechtliche Bedeutung der Ver
wendung eines Triebw erkes auszugehen. Diese G rund
sätze gelten auch unter der Herrschaft der Reichsver
sicherungsordnung, denn die in Frage kommende Vor
schrift des §  2 Abs. 2 des Gewerbe-Unfallversiche
rungsgesetzes ist durch das neue Recht nicht geändert 
worden. Nach Nr. 2 dieser Grundsätze macht die nicht 
bloss vorübergehende Verwendung eines Triebw erkes 
einen Betrieb, der seiner Art nach versicherungspflich
tig sein kann, aber ohne das Triebw erk nicht versiche
rungspflichtig ist, in vollem Umfang versicherungs
pflichtig. Der Betrieb gilt als eine Fabrik im Sinne des 
§ 537 Nr. 2 der Reichsversicherungsordnung. Da nun 
Betriebe zur Handhabung und Behandlung der W are 
ihrer Art nach versicherungspflichtig sein können, so 
w erden sie durch die nicht bloss vorübergehende Ver
wendung eines Triebw erkes auch dann versicherungs
pflichtig, wenn sie über den Umfang des Kleinbetriebs 
nicht hinausgehen. Zuständig für die Versicherung ist 
diejenige Berufsgenossenschaft, welcher der Betrieb 
seiner Art nach zugehört. Das ist, da es sich hier um 
einen mit einem Engroshandelsunternehmen verbunde
nen Betrieb zur Behandlung und Handhabung der 
W are handelt, nach dem Beschlüsse des Bundesrats vom 
10. Oktober 1912 die Lagerei-Berufsgenossenschaft.

(Urteil des Reichsversicherungsamtes.)

Muss, wenn eine Krankheit durch einen Unfall lediglich 
hervorgerufen sein kann, zu Gunsten des Versicherten er

kannt werden?
Ein Fabrikarbeiter w ar an einer schweren Lungen

entzündung erkrankt und gestorben. Seine Kinder for
derten nun von der zuständigen Berufsgenossenschaft 
die Hinterbliebenenrente, indem sie behaupteten, die 
Lungenentzündung sei -hervorgerufen worden durch 
einen Unfall, den der Verstorbene kurz vor seinem Tode 
erlitten habe — zum mindesten habe die Krankheit die 
wesentliche Verschlimmerung durch den Unfall erfah
ren, ohne welchen sicherlich der Tod des Vaters über
haupt nicht eingetreten wäre.

Das Oberversicherungsamt w ar der Meinung gewe
sen, dass zwar ein Beweis dafür, dass der Unfall den 
Tod des Arbeiters verursacht habe, nicht erbracht sei. 
Indessen müsse in Unfallversicherungssachen im Zwei
fel zu gunsten des wirtschaftlich Schwächeren erkannt 
werden. Diese Erwägung müsse zur Zuerkennung der 
Rente führen.

Das Reichsversicherungsamt hat indessen dieses

Urteil nicht aufrechterhalten, sondern dahin erkannt, 
dass die Rente im vorliegenden Falle nicht zu gewähren 
sei.

Nach den eingeholten ärztlichen Gutachten wird die 
Lungenentzündung in der Regel durch Bazillen hervor
gerufen, die in die Lungen eindringen. W ird, wie hier, 
behauptet, dass ein Unfall die Lungenentzündung ver
ursacht oder verschlimmert hat, und wird daraufhin 
Gewährung einer Rente gefordert, so muss der N ach
weis verlangt werden, dass in dem betreffenden Falle 
die Krankheit ausnahm sw eise durch einen Unfall Im 
Betriebe verursacht oder beeinflusst worden sei. — 
Dieser Nachweis ist im vorliegenden Falle weder e r
bracht, noch zu erbringen. Mangels dieses Beweises 
fehlt es aber an der gesetzlichen Grundlage für die Be
willigung der Hinterbliebenenrente. Die Anschauung 
des Oberversicherungsam tes,t dass in Unfallversiche
rungssachen im Zweifel zu gunsten des wirtschaftlich 
Schwächeren zu erkennen sei, ist nicht zutreffend. Die 
Unfallversicherungsgesetze haben einen solchen G rund
satz nicht aufgestellt; sie machen vielmehr die V erurtei
lung der Berufsgenossenschaften zur Zahlung der Rente 
davon abhängig, dass das Vorliegen eines Betriebs
unfalles hinreichend bewiesen ist. —  Sonach erwies sich 
der Anspruch der Kläger als ungerechtfertigt.

(Etscheids;, des Reichsversich.-Amtes vom 16. April 
1915.)

Die Bedeutung der Einkommensgrenze für die Kranken
. \ersicherungsberechtigiing.

N ach § 178 der R eichsversicherungsordnung e r
lischt die K rankenversicherungsberechtigung , w enn 
das regelm ässige jäh rliche  G esam teinkom m en 4000 
M ark übersteigt. E s  soll dam it erre ich t w erden, dass 
nicht Personen  m it hohem  E inkom m en freiwillig in 
der K rankenkasse zum  Schaden der Ä rzte b leiben. 
D ie K rankenversicherungsgesetzgebung will ja  gerade 
nur dem  K apita lschw achen  und Z ahlungsunfähigen 
eine ärztliche B ehandlung, U nterstü tzung  etc. sichern, 
ein Zweck, der bei P erso n en  mit grösserem  E inkom m en 
notw endig  w egfällt. W ährend  dies alles durch  den 
W o rtlau t des G esetzes feststeht, kann  es fraglich sein, 
ob der § 178 rückw irkende K raft hat, ob also auch 
die M itgliedschaft derjenigen erlischt, die vor dem
1. Januar 1914, dem  Inkrafttreten  des G esetzes, be
reits m ehr als 4000 M ark E inkom m en hatten  und 
bis zu diesem  Zeitpunkt erlaubterw eise einer K asse 
angehörten . D as R eichsversicherungsam t hat dies 
bejaht, wie aus folgendem  F alle  ersichtlich ist:

K. w ar vom  Jah re  1877 ab bis 1913 unun ter
b rochen  bei der F irm a R. beschäftigt. E r  hat der 
B etriebskrankenkasse der F irm a bis zum Jahre 1892 
als versicherungspflichtiges Mitglied, von da  ab  seit 
Ü berschreiten  der G ehaltsgrenze von 2000 M ark als 
freiwilliges M itglied angehört. D iese M itgliedschaft 
ha t er auch nach dem  A usscheiden aus dem  D ienste 
der F irm a, bei einem  unbestrittenen jährlichen G e
sam teinkom m en von über 4000 M ark, bis in die 
neueste Zeit fortgesetzt. D a K. die M itteilung der 
K asse über das E rlöschen  seiner M itgliedschaft nicht 
für gerechtfertig t hielt, rie f er die E n tscheidung  des 
K. V ersicherungsam ts an. D er B eschlussausschuss 
dieses V esicherungsam ts hat am  28. Jan u ar 1914 
gem äss § 405 A bs. 2 R.V.O. entschieden, dass die
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M itgliedschaft des K. fortbestehe. Gegen diese E nt- 1 
Scheidung hat der V orstand  der B etriebskranken
kasse rechtzeitig  B eschw erde bei dem  O b e r v e r 
s i c h e r u n g s a m t e  S .  eingelegt. D ie B eschluss
k am m er ha t beschlossen, die Sache gem äss § 1799 
R .V .O . an das R eichsversicherungsam t abzugeben  ; 
sach lich  schloss sich das O berversicherungsam t der 
A uffassung des V ersicherungsam ts an. D as R e i c h s 
v e r s i c h e r u n g s a m t  sprach sich nun, wie folgt, aus:

E s  b leib t zu prüfen, w elche B ew andtnis § 178 
für freiwillige V ersicherungsverhältn isse  hat, die, wie 
vorliegend, schon vor dem  1. Januar 1914 beg ründet 
w aren. D am it ist über die F rag e  der zeitlichen Gel
tu n g  des § 178 oder, m it anderen  W orten , darüber 
zu entscheiden, ob und wie w eit der neuen V orschrift 
rückw irkende K raft beizulegen ist. M assgebend ist 
d er W ille  des G esetzgebers. E r  ist, da eine aus
drück liche  V orschrift, insbesondere eine allgem eine 
Ü bergangsvorschrift, fehlt, im  W ege  der G esetzesaus
legung festzustellen. D abei gilt, dass der Wille, b e 
s tehende R echte  um zugestalten  oder aufzuheben, 
sich auch stillschw eigend aus Zweck, E n tsteh u n g s
gesch ich te  und  A usgestaltung  der einzelnen V orschrift 
e rgeben  kann. W elches Ziel § 178 R .V.O. verfolgt, 
e rg ib t seine E n ts teh u n g sg esch ich te ; es handelt sich 
h iernach  um  eine w irtschaftliche M assnahm e, durch 
die den ärztlichen S tand  schädigende A usw üchse der 
V ersicherungsberechtigung  beseitigt w erden sollten. 
D iesem  für die neue V orschrift leitenden G esichts
p u n k t en tsp rechend , wird es auch als in der A bsich t 
des G esetzgebers liegend angenom m en w erden m üssen, 
die neue V orschrift alsbald nach ihrem  Inkrafttreten  
allgem ein  zur G eltung kom m en zu lassen. W ollte  
m an sie a u f  bestehende V ersicherungsberechtigungen 
d e r  in F rag e  stehenden  A rt n icht anw enden, so 
w ürde der vom  G esetzgeber als unbillig anerkannte 
Z ustand  in zahlreichen Fällen , insbesondere bei P e r
sonen , die schon vor dem  1. Jan u ar 1914 ein G e
sam teinkom m en  von m ehr als 4000 M ark erreicht 
hatten , noch längere Zeit fortgeführt w erden. Die 
einzelnen bereits unter d er H errschaft des früheren 
R echtes a u f G rund der V ersicherungsberechtigung  
erw achsenen  U nterstü tzungsansp rüche sollten aller
dings nicht beseitig t w erden. E ine  solche R ück
w irkung (R ückw irkung im eigentlichen Sinne) hat 
d e r G esetzgeber nicht gew ollt. A ber eine R ück
w irkung schw ächeren  G rades in dem  oben erö rterten  
U m fang  h a t er beabsichtigt.

D as ist auch  in dem  W o rtlau t der V orschrift 
h in reichend  deutlich zum  A usdruck  gekom m en, denn 
die V ersicherungsberech tigungen  sollen nach § 178 
beim  Ü berschreiten  der do rt bezeichneten E inkom m ens
grenze „in allen F ä llen “ erlöschen. S onach w urde 
d e r  B eschw erde des K assenvorstandes sta ttgegeben  
und  das E rlöschen  der M itgliedschaft als gerech t
fertig t angesehen.

(G rundsätzliche E n tsche idung  des R eichsversiche
rungsam ts.)

Kann Geisteskrankheit als Betriebsunfall angesehen werden?
Im  Jah re  1898 erlitt ein in einer F abrik  als 

F ah rstuh lfüh rer angestellter A rbeiter einen F ah rstu h l
unfall, dessen Folgen nach einiger Zeit anscheinend 
b eh o b en  w aren. D e r A rbeiter w urde w eiter als F ah r

stuhlführer beschäftigt, w iewohl sich bei ihm  im Laufe 
der Jah re  eine stark  m elancholische S tim m ung und 
andere  geistige S törungen bem erkbar m achten. Im 
Jahre  1911 erlitt er an dem selben F ahrstuh l w ieder
um  dadurch  einen Unfall, dass d ieser ohne V er
schulden des Führers fünf S tockw erke m it ihm  h e r
untersauste  und unten heftig aufprallte. V on  nun 
an verschlim m erte sich der Zustand des V erunglück
ten, und sein Geist litt schliesslich so stark, dass er 
gänzlich arbeitsunfähig  w urde.

D ie B erufsgenossenschaft, von w elcher U nfall
rente gefordert w urde, w eigerte sich jed o ch , diese zu 
gew ähren, da sie der M einung war, hier liege kein 
B etriebsunfall vor. Nur ein A rzt habe  begutachtet, 
dass die G eisteskrankheit des A rbeiters au f den le tz
ten bezw. au f die beiden Unfälle, w elche er erlitten 
habe, zurückzuführen s e i ; die anderen S achverstän
digen hätten  sich  dahin ausgesprochen, dass die 
G eisteskrankheit des A rbeiters a u f A rteriosk lerose zu
rückzuführen sei, die bei A rbeitern in dem  A lter 
des V erung lück ten  — eines M annes in den fünfziger 
Jahren  — häufig auftrete. In den Fällen, in w elchen 
ein äusserer A nlass die in der A n lage  schon v o r
bereitete K rankheit auslöst, m uss die Beziehung 
zw ischen einem  bestim m ten  U nfall und der K ran k 
heit deutlich hervortreten . D as treffe hier aber nicht 
zu ; denn w eder nach dem  alten U nfalle, noch  so 
gleich nach dem  letzten hätten  sich nachteilige Fo lgen  
gezeigt. E s  sei wahrscheinlich, dass die K rankheit 
des A rbeiters zurückzuführen sei au f die bei ihm  
vorhanden gew esene A nlage, au f den früher von ihm  
geüb ten  A lkoholm issbrauch, au f den aufregenden 
D ienst an dem  F ahrstuh l und a u f die dabei w ieder
holt vorgekom m enen Unfälle. E ine E ntschädigung  
könne nur in F rage kom m en, w enn von den vielen 
E inzeleinw irkungen ein bestim m tes einzelnes E reig 
nis sich in deutlich bem erkbarer W eise abheben  w ür
de, w as doch hier nicht der Fall sei.

E b enso  wie die V orinstanz hat auch das R eichs
versicherungsam t den A nspruch  au f R ente abgew ie
sen. E s  habe sich tro tz eingehender B ew eiserhebung 
kein A nhaltspunk t dafür ergeben, dass ein U nfall 
auslösend oder verschlim m ernd au f das Leiden des 
A rbeiters eingew irkt hat. Nach keinem  Unfall haben 
sich bei ihm ernstere K rankheitserscheinungen gezeigt, 
aus denen  au f eine w esentliche dauernde V ersch lim 
m erung seines Geistes- und G em ütszustandes m it 
W ahrscheinlichkeit geschlossen w erde könnte. D ie 
b losse M öglichkeit einer V erschlim m erung genügt 
aber nicht zur V erurte ilung  der B erufsgenossenschaft.

(E ntscheidung des R eichsversich.-A m tes vom
4. N ovem ber 1914.)

Unberechtigte Ansprüche der Berufsgenossenschaft gegen 
den Unternehmer auf Ersatz ihrer Aufwendungen infolge 

eines Betriebsunfalles.
N ach den  V orschriften  der §§ 1042, 903, A bs. 

1 und  4 der R eichsversicherungsordnung m uss dem  
U nternehm er eine sogenannte „qualifizierte Fahrlässig 
k e it“ nachgew iesen w erden, um die H aftung  des 
U nternehm ers gegenüber der B erufsgenossenschaft 
für deren A ufw endungen zu begründen. E ine  straf- 
gerichtliche Festste llung  der Fahrlässigkeit wird für
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den A nspruch  der B erufsgenossenschaft nicht e r
fordert. —

U nter der „qualifizierten F ahrlässigkeit“ ist eine 
Fahrlässigkeit m it A usserachtlassung  derjenigen A uf
m erksam keit zu verstehen, zu w elcher der U nternehm er 
verm öge seines Berufs oder G ew erbes besonders 
verpflichtet ist.

In einem  Falle, m it dem  sich das O berlandes
gericht D arm stad t zu beschäftigen hatte , handelte  es 
sich um fo lgendes: der B etrieb eines S teinbruchs 
w ar für einige Zeit eingestellt w orden und  sollte 
w ieder aufgenom m en w erden. D er S teinbruch  be
fand sich zu dieser Zeit in ordnungsw idrigem  Z ustande; 
denn die W än d e  desselben w aren m eistens senkrecht, 
zum  Teil sogar unterhöhlt, so dass infolge dieses U m 
standes ein H erabfallen  von E rdm assen  gefördert 
w urde. Nach der Polizeiverordnung, die für den B e
zirk gilt, in dem  der S teinbruch liegt, hätte  der A b 
bau in m ässigen A btrappungen  erfolgen m ü sse n ; ein 
U nterhöhlen  der W ände ist überhaup t verboten. — 
Nun hatte  der Besitzer dieses S teinbruchs einem  A r
beiter den A uftrag  erteilt, behufs dem nächstiger 
W iederinbetriebsetzung des B ruches die E rdm assen  
oben am  B ruch abzudecken, also oben die E rdm assen  
abzuheben und in den S teinbruch abzuw erfen. A u s
drücklich hatte  der U nternehm er den A rbeiter d a rau f 
aufm erksam  gem acht, er solle nicht etw a in den 
S teinbruch hinabgehen. D er A rbeiter kehrte  sich 
indessen nicht an dieses V erbot, ging tro tzdem  
hinunter und  w urde durch herabstürzende E rdm assen  
so schw er verletzt, dass er bald d arau f starb. N och 
vo r seinem  T ode erkannte er an, dass er von dem  
U nternehm er gew arnt w orden w ar, n icht in den 
B ruch hinabzusteigen, und w eiter erk lärte  er, er habe 
„dum m e P o ssen “ gem acht, w enn er tro tzdem  h inab
stieg.

D ie B erufsgenossenschaft, w elche S terbegeld  
und der W itw e des V erunglückten  eine R ente zu 
zahlen  hatte , verlangte nun von dem  U nternehm er 
im  W eg e  der K lage E rsa tz  aller A ufw endungen, in
dem  sie behaup te te , der B eklagte habe den tödlichen 
U nfall durch  Fahrlässigkeit verschu ldet und sei ge
m äss §§ 1042, 903 der R eichsversicherungsordnung 
haftpflichtig. Indessen hat das O berlandesgerich t 
D arm stad t die K lage abgew iesen.

G leichgültig, ob in der Ä usserung des B eklagten 
gegenüber dem  A rbeiter, n icht in den B ruch h inab 
zusteigen., eine W arnung  oder ein V erb o t zu erblicken 
ist, — in jedem  Falle w ar der V erung lück te  nur 
beauftrag t w orden, oben a b zu d eck en ; der B eklagte 
konnte n icht dam it rechnen, dass der A rbeiter in 
den B ruch hinuntergehen w ürde. H inzukom m t, dass 
der S teinbruch an allen gefährlichen Stellen m it 
D rah t abgesperrt war, und dass an der E ingangsstelle  
eine Tafel angebrach t w ar m it der A u fsch rift: „V or
s ic h t!“ Nach dem  G utachten des R evisionsbeam ten 
w ar die G efährlichkeit des B etretens des B ruches 
jedem  Laien erkennbar.

N ach alledem  fehlt der ursächliche Z usam m en
hang  zw ischen dem  ordnungsw idrigen Zustande des 
Bruchs und dem  Unfall, was zur A bw eisung der 
A nsprüche der Berufsgenossenschaft führen m usste.

(Entscheidg. des O berlandesger. D arm stad t vom
4. Juni 1915.)

Eine nicht durch einen U nfall nötig' gewordene Operation  
gehört nicht zu den (Jnfallfolgen.

Der an Krampfadern leidende Zuschläger K. verun
glückte am 13. Oktober 1913 dadurch, dass ein ab 
springender Meissei einen Aderknoten zum Platzen 
brachte. K. liess sich daraufhin an beiden U nter
schenkeln die Krampfadern entfernen. Nachdem die 
Heilung anfangs günstig verlaufen war, trat 12 Tage 
nach der Operation hohes Fieber ein, welches zum 
Tode führte. Durch die Blutuntersuchung wurde Blut
vergiftung festgestellt. Die Hinterbliebenen K. s e r
klärten die O peration  als U nfallfolge und erhoben  dem- 
gemäss Ansprüche, die jedoch vom Reichsversiche
rungsamt mit folgender Begründung abgelehnt w urden:

Die Hinterbliebenen wollen einen m ittelbaren ur
sächlichen Zusammenhang deshalb angenommen w is
sen, weil der behandelnde Arzt dem Verstorbenen er
klärt habe, die Krampfadern müssten operiert werden, 
und weil der Verstorbene ohne eine solche ärztliche 
Beeinflussung sich niemals würde haben operieren las
sen und dann noch am Leben sein würde. D ass ein 
unm ittelbarer ursächlicher Zusammenhang zwischen 
Unfall und Tod nicht besteht, kann nicht zweifelhaft 
sein, denn die durch den Unfall verursachte W unde 
war ohne alle nachteiligen Folgen vollständig geheilt, 
und die Eitererreger sind nicht durch diese W unde in 
den Körper gelangt, sondern durch die O perations
wunde an dem anderen, vom Unfall gar nicht betrof
fenen linken Unterschenkel. Aber auch ein m ittelbarer 
ursächlicher Zusammenhang kann nicht angenommen 
werden. Eine unbedingte Notwendigkeit für die O pe
ration bestand überhaupt nicht, am allerwenigsten war 
eine solche Notwendigkeit durch den Unfall geschaffen 
w orden; der Verstorbene hätte die O peration ablehnen 
und es darauf ankommen lassen können, ob sich ein 
ähnlicher Unfall nochmals ereignen würde. Die W ahr
scheinlichkeit hierfür w ar nicht einmal besonders gross. 
Es ist deshalb auch unglaubwürdig, dass die Ärzte ihm 
die O peration als unbedingt notwendig hingestellt ha
ben. Auf keinen Fall ist die Notwendigkeit der O pera
tion erst durch den Unfall herbeigeführt worden, sie 
bestand — wenn überhaupt — auch schon vor dem 
Unfall. Letzterer hat nur die Zweckm ässigkeit der 
Operation im allgemeinen G esundheits- und Sicher
heitsinteresse des Verstorbenen erkennen lassen; er 
w ar neben dem mit dem Krampfaderleiden verbundenen 
sonstigen Beschwerden ein Beweggrund für die W il- 
lensentschliessung, die Zustimmung des Verstorbenen 
zur Operation hat aber die letztere und damit den Tod 
des Operierten nicht „verursacht“ .

(Entscheidung des Reichsversicherungsam tes vom
23. Juni 1915.) _____
Die Landes Versicherungsanstalten haben kein Recht au f  
Hinsicht der fiir die H enifsgenossenschaften bestim m ten  

Lohnnachweise.

Nach § 1466 der R.V.O. haben die Arbeitgeber dem 
Versicherungsamt und dem A nstaltsvorstande selbst, 
sowie den Beauftragten beider Auskunft zu geben über 
die Zahl der Beschäftigten, ihren Arbeitsverdienst und 
die Dauer ihrer Beschäftigung. Dabei entsteht die 
Streitfrage, ob die Landesversicherungsanstalten auch 
das Recht haben, von den Berufsgenossenschaften E in
sicht in die diesen überreichten Lohnlisten zu verlangen. 
D as Reichsversicherungsamt hat diese Frage in einer
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jüngst ergangenen grundsätzlichen Entscheidung unter 
Hinweis auf die Bedenken, die aus der Einräumung 
einer derartigen Berechtigung auf seiten der Landes
versicherungsanstalten erwachsen würden, verneint, in
dem es ausführte:

Bereits unter der Herrschaft der Unfallversiche
rungsgesetze hat das R.V.A. wiederholt den Berufsge
nossenschaften die strengste Verschwiegenheit über den 
Inhalt der Arbeiter- und Lohnnachweisungen zur Pflicht 
gemacht. Auch gegenüber den Vorständen und den 
O rg an en  der V ersicherungsanstalten  für Invalidenver
sicherung ist die Schweigepflicht betont worden, weil 
eine allgemeine Verpflichtung der berufsgenossenschaft
lichen Organe, den Versicherungsanstalten die ihnen 
von Arbeitgebern und Versicherten eingereichten Lohn- 
uncl Beschäftigungslisten zur Einsicht zu überlassen, 
nach dem Gesetze nicht begründet sei. Die R.V.O. hat 
hieran nichts geändert. Sie hat die Vorschriften über 
die Geheimhaltung der Geschäfts- und Berufsgeheim
nisse sogar noch wesentlich verschärft. Es leuchtet ein, 
dass die M itteilung der Arbeiterzahl und der Lohn
summe, selbst wenn sie nur in Gesamtziffern erfolgt, 
die Interessen des Unternehmers beeinträchtigen kann, 
da sich für den Geschäftskundigen daraus Rückschlüsse 
auf den Geschäftsgang, die Betriebsweise und Ent
wickelung des Unternehmens ergeben, namentlich dann, 
wenn ihm auch die entsprechenden Zahlen der früheren 
Jahre zur Verfügung st?hen. Die Schweigepflicht soll 
den nötigen Schutz gegen etwaige Schädigungegn b ie
ten. Die Unternehmer sollen darauf vertrauen dürfen, 
dass die Lohnnachweise nur für die Zwecke der U n
fallversicherung verw ertet werden, für die sie bestimmt 
sind. Es lässt sich daher, abgesehen davon, dass eine 
andere Auffassung auch für die Berufsgenossenschaften 
eine erhebliche geschäftliche Erschwerung und eine Ge
fährdung ihrer Beziehungen zu den G enossenschafts
m itgliedern zur Folge haben würde, weder aus dem 
G esetze, noch aus allgem einen E rw ägungen  heraus ein 
Recht der Versicherungsanstalt auf unmittelbare M it
teilung der Lohnnachweise seitens der Berufsgenossen
schaften herleiten. Es mag noch hervorgehoben w er
den, dass es den Versicherungsanstalten keine erheb
liche Mühe machen würde, wenn sie zunächst den 
Unternehmer um sein Einverständnis zur Ü berm itte
lung der Berufsgenossenschaften eingereichten N ach
weise ersuchen; im Hinblick auf die §§ 1466, 1468 
R.V.O. dürfte der Unternehmer schwerlich Anlass ha
ben, das erbetene Einverständnis zu verweigern.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes.)

Patentausziise.
Kl. 5 c . 283 412 vom 26. November 1913. S t ü t z -  

u n d  A u f h ä n g e v o r r i c h t u n g  d e r  s c h w e 
b e n d e n  A r b e i t s b ü h n e  f ü r  d e n  S c h a c h t 
b a u .  Heinrich Bade jun. in W unstorf.

Die Arbeitsbühne, welche beim Schachtbau Arbeiter 
und Baustoffe aufnimmt, wurde bisher meist an Ketten 
aufgehängt. Hierbei wurde der Rand der A rbeits
bühne mit dem Aufhängeseil durch eine Anzahl schräg 
nach oben verlaufender Ketten verbunden. Diese Ket
tenaufhängung beeinträchtigt das Arbeiten in hohem 
M asse.

Die neue Stütz- und Aufhängevorrichtung der A r
beitsbühne lässt den Raum oberhalb der Bühne voll
kommen frei und beeinträchtigt die W irksam keit des 
Mittellotes nicht. Die neue Vorrichtung besteht im 
wesentlichen darin, dass kranartig versteifte Schwenk
stützen unterhalb der Bühne um deren mittleren Ring 
herum a u f 'd e m  starr mit ihm verbundenen unteren 
Ringe mit ihren unteren Stützzapfen gelagert und mit 
ihren äusseren oberen Enden in Stellöchern des unteren 
Flansches des äusseren Ringes der Arbeitsbühne durch 
Schrauben in jeder gewünschten Lage einstellbar be
festigt sind. Das Aufhängeseil ist an einem Bolzen im 
unteren  T eil zwischen zwei m iteinander versteiften 
Schienen, die dicht neben dem Mittellot angeordnet und 
starr mit dem mittleren und unteren Ringe verbunden 
und nach oben geführt sind, befestigt und am oberen 
Ende der Schienen durch ein umschliessendes Auge 
geführt. G.

Kl. 8 0 a . 278 055 vom 2. Oktober 1913. V o r r i c h 
t u n g  z u m  K l ä r e n  v o n  L e h m b r ü h e  u n d  
A b f ü l l e n  d e r s e l b e n  i n  S p r i t z b e h ä l 
t e r ,  m i t  w e l c h e r  d i e  B r ü h e  a u s  d e m  
B e h ä l t e r  e i n e s  R ü h r w e r k s  a n  g e s a u g t  
u n d  d u r c h  e i n  S i e b  g e l e i t e t  w i r d .  Co- 
rundin-G esellschaft m. b. H. in Alsdorf b. Aachen.

Bei Kokereianlagen ist es zur Erlangung möglichst 
hoher Erträge an Koks, Gas- und Nebenprodukten 
wichtig, irgend welche Undichtigkeiten des Ofens, wie 
die Spalten der Koksofentüren, zu dichten, um das Ein
dringen von Luft zu vermeiden. Dies erfolgt mit fettem 
Lehm oder ähnlichen Mitteln. Diese Mittel weisen 
jedoch immer durch Hitze verursachte Sprünge oder 
Risse auf, die durch stetes Überpinseln mit Lehmbrühe 
während des Ofenganges zu schliessen sind. Um die
ses zeitraubende Pinseln zu vermeiden, sind in neuerer 
Zeit Spritzgeräte zum Bespritzen solcher Koksofen
türen mit Lehmbrühe in Anwendung gekommen.

Bei der neuen Vorrichtung wird einer P ressluft
leitung die zum Betriebe der Spritzvorrichtung erfor
derliche und in diese einzuführende Pressluft entnom 
men und gleichzeitig Pressluft aus dieser Leitung dazu 
verwendet, die Lehmbrühe injektorartig aus dem Rühr
behälter durch die Klärvorrichtung in die Abfüllbehälter 
zu saugen. Durch diese Bauart wird die Anlage bedeu
tend vereinfacht, weil eine Pumpe zum Ansaugen der 
Lehmbrühe in Fortfall kommen kann. G.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

Der Gewerbeassessor B o l l e  ist vom 1. Septem ber 
d. Js. ab als Hilfsarbeiter der Gewerbeinspektion Ber
lin SW. überwiesen worden.

Seine M ajestät der K önig  haben  A llergnädigst ge
ruht, dem Gewerbeinspektor Dr. V o 11 m e r in Han
nover den Charakter als Gewerberat mit dem persön
lichen Range als Rat vierter Klasse zu verleihen.
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Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
D er V orstand  des V ereins hatte  in seiner Sitzung 

vom  18. M ärz 1915 beschlossen, dass die satzungs
gemäss alljährlich abzuhaltende ordentliche H au p t
versam m lung im H erbst ausfallen sollte, w enn bis 
dahin der K riegszustand eine w esentliche Ä nderung  
noch nicht erfahren haben sollte. E ine  solche Ä nderung  
ist zw ar bisher nicht eingetreten, indessen h a t der 
Einfluss des K rieges au f die U nfallgefahren in den 
gew erblichen B etrieben und ganz besonders die F rage 
der Beschäftigung von K riegsbeschädigten es dringend 
erw ünscht erscheinen lassen, eine V ere insversam m 
lung noch in diesem  H erbst abzuhalten . D iese V er
sam m lung  soll sich naturgem äss nur m it der B eratung 
solcher A ngelegenheiten  beschäftigen, die m it dem  
K riegszustand und den K riegsfolgen Zusammenhängen.

H ierzu kom m t noch, dass vom  R eichsam t des- 
Innern  m it U n terstü tzung  des P reussischen  K riegs
m inisterium s eine Sonderausstellung  technischer E in 
richtungen der K riegsbeschädig ten-F ürsorge einge
rich tet wird, deren  E röffnung in den R äum en d e r  
S tändigen  A usstellung  für A rbeiterw ohlfahrt in C har
lo ttenburg  A nfang  N ovem ber stattfinden soll.

A us diesen G ründen ergibt sich als O rt der 
geplan ten  V ere insversam m lung  Berlin bezw. C har
lo ttenburg  und als Zeit die zweite H älfte  des N ovem 
ber. D em  E rn st der Zeit entsprechend, soll von 
allen geselligen V eranstaltungen  A bstand  genom m en 
w erden. Ä nderungen  an der nachstehenden  T ag es
o rdnung  bleiben Vorbehalten.

T a g e s o r d n u n g
für die

21. Ordentliche Hauptversammlung
des Vereins Deutscher Revisions-Ingenieure* E. V.

am 20. November 1915
in Charlottenburg, Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt, Fraunhofer Str. 11/12.

1. B ericht des V orstandes über die beiden V ere ins
jah re  vom  1. Juli 1913 bis 30. Juni 1915.

2. V ereinsangelegenheiten :
a) R echnungsabschluss für die beiden Jahre

1913/14 und 1914/15.
b) B ericht d er R echnungsprüfungs-K om m ission. 

E rte ilung  der E n tlastung  für V orstand , A u s
schuss und Schatzm eister. K ostenvoransch lag  
für 1915/16. Jahresbeitrag  für 1915/16.

c) N euw ahl von M itgliedern des V orstandes, ge
schäftsführenden A usschusses, der R edaktions
kom m ission und von R echnungsprüfern.

B e s p r e c h u n g e n :
3. Einfluss des K rieges au f Zahl und A rt der U n

fälle.
4. B etriebsbesichtigungen w ährend  der K riegsdauer.

Verein

Zur gefl. Beachtung für unsere 
Postbezieher.

Beim A usbleiben  oder bei verspäte^  
ter Lieferung eines H eftes w ende m an sich stets 
an den B riefträger oder die zuständige  
Postanstalt. E rst w enn N achlieferung oder A uf
klärung nicht in angem essener F rist erfolgt, schreibe 
m an unter A ngabe der bereits un ternom m enen 
Schritte an den

Yerlag der „Sozial-Technik“
A. S e y d e l  

Berlin SW . 11, K öniggrätzerstrasse 31.

5. Fürsorge  für K riegsbeschädigte in L azaretten , in 
Lehr- bezw. Ü bungsw erkstätten  und bei der B e
rufsberatung .

6. B eschäftigung K riegsbeschädigter
a) Persönliche A usrüstung  von K riegsbeschäd ig 

ten,
b) A usw ahl der geeigneten A rbeiten ,
c) A bänderungen  von M aschinen, G eräten  und  

W erkzeugen  für den  G ebrauch durch  K riegs
beschädigte,

d) V erbesserung  der Schutzvorkehrungen .
7. B esichtigung der Sonderausste llung  von E rsa tz 

gliedern und A rbeitshilfen und daran  anschlie- 
send B esprechung  der A usstellung.

8. A nträge  von M itgliedern.
9. B estim m ung über die nächste H aup tversam m lung .

Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
D er V orsitzen d e : Seidel.

Aufsichts-Beamter.
Im  besten Mannesalter steh, repräsent. akad. gebild. 

liauiiigcuieur
mit viels. langjähr. Praxis, verheir., militärfrei, äusserst 
gewandt im Verkehr mit Privaten und Behörden sowie in 
Korrespondenz, tüchtige, zielbewusste arbeitsfreudige Kraft, 
wünscht intensive Tätigkeit bei einer Berufsgenossenschaft. 
Mehrjähr. Mitglied des V. D. ß .  I.

Gefl. Angebote erbeten unter A. S. 41 an den Verlag 
A. Seydel, Berlin SW . 11.

V e r e in  D e u tsc h e r  R e v is io n s -I n g e n ie u r e  E . V .
Der Sitz des Vereins ist verlegt nach

B erlin  W. 15, Hohenzollerndainm 1.

F ür die Schriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, Königgrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Bewegliche Schutzwehren zur selbsttätigen Triebabstellung 
der Maschine.

V on D r. ing. h. c. G. R o h n ,  Schönau-Chem nitz.

In  m einem  ersten A ufsatz über bew egliche S chutz
w ehren in H eft 12 vom  15. Juni 1915 habe ich die 
G rundbedingungen  für die Sperrung  oder V erriegelung 
d er bew eglichen  Schutzabdeckungen  entw ickelt, da
m it dieselben durch ihre L ösbarkeit nu r eine Z ugäng
lichkeit im ungefährlichen Z ustande gestatten . E in e  
w eitere A rt bew eglicher Schutzw ehren sind die E in 
rich tungen , wo beim  A ntreffen oder H erankom m en 
an  eine gefährliche abgew ehrte  S telle selbsttätig  der 
R uhezustand  herbeigeführt w ird, um  U nfälle  zu v e r
hüten . Solche E inrich tungen  sind erforderlich  bei 
V orbere itungsm asch inen  der Faserstoffindustrien, bei 
A ufzupfm aschinen oder W ölfen , bei A usrüstungs
und  D ru ck -M asch in en  für G ew ebe und P ap ie r, bei 
B lechbearbeitungsm aschinen , Rühr- und K netw erken, 
H ackm asch inen , Schneide- und  D reschm aschinen  usw., 
a lso  A rbeitsm aschinen  der versch iedensten  G ew erbe, 
w o die bedienenden  P ersonen m it ihren H änden  in 
d er N ähe von bew egten  gefährlichen A rbeits-W erk
zeugen zu tun haben. V o r diesen sind wohl, sow eit 
es die A rbeitsbed ienung  zu lässt, Schutzw ehren v o r
gesehen, doch kann es Vorkom m en, dass durch  U n
ach tsam keit die H ände  doch  noch zw ischen die 
S chutzw ehr gelangen. H ier m uss die durch  das 
A nstossen , E rfassen  oder K lem m en der A rbeitshände 
oder F inger hervo rgeb rach te  B ew egung der Schutz
w ehr ein A bstellen des A ntriebes d er ganzen A rbeits
m aschine oder des gefährlichen W erkzeuges derselben 
herbeiführen , um eine B eschädigung der H ände der 
B edienungsperson  zu verhüten. D a  U nfälle an sol
chen A rbeitsm aschinen  oft zu schw eren V erletzungen, 
B eschädigungen und  G liederverlusten geführt haben, 
so ist seitens der E rb au e r d ieser A rbeitsm aschinen 
der Schaffung b rau ch b arer sogen, selbsttä tiger U nfall
B etriebsabstellungen grosse A ufm erksam keit geschenkt 
w orden, und  es g ib t deren eine grosse Zahl. Jedoch 
sind für diese oft abw eichend scheinende E inrich 
tungen  auch bestim m te L eitsätze m assgebend , au f 
w elche h ierm it un te r A nlehnung an gedach te  A n 
o rdnungen  verw iesen wird.

In  F ig . 187 ist die Z uführung einer von  H and  
bedien ten  F aseraufzupfm aschine veranschaulicht. A u f 
dem  endlosen über W alzen laufenden T u ch  z wird 
das zu behande lnde  F asergu t ausgebre ite t, w elche 
dasse lbe  zw ischen das D ruckzylinderpaar c führt,

durch  w elche es der zerteilenden Stifftrom m el d a r
geboten  wird. D as A usbreiten  des F asergutes m uss 
in gleichm ässiger Schicht erfolgen, w obei ei|i A us
suchen und Sortieren  des F asergutes stattfindet, das 
von  der M aschinenbedienung beso rg t _w ird . Bei 
diesem  A uslesen , Zerteilen und O rdnen können die 
F inger an die E intrittstelle  der Zylinder c k o m m en rund

von diesen erfasst w erden. Zur V erhü tung  dessen 
wird von den Zylindern, also dem  bew eglichen oberen 
au f den unteren  gepressten  Zylinder des P aa res  c 
eine Leiste s angebracht, w elche über dem  Züführ- 
tuch z nur einen der S tärke der Fasergutsch ich t ent;’ 
sp rechenden  Schlitz für den D urchgang  des F aser
gutes lässt. W ird  diese Schutzleiste s senkrecht be
w eglich gem acht, so w ird beim  Züriahekom m en der 
H ände des A rbeiters, w enn diese in den D urchgang-’- 
schlitz eingreifen und  dort etwa V erstopfungen  oder 
sonst etw as beseitigen w ollen, die Leiste äW gefhoben^ 
D iese B ew egung führt nun die U n terb rechung  des 
G anges der Zuführzylinder herbei und lässt also eine 
w eitere Schädigung der A rbeitsperson  verm eiden.

D er Zuführzylinder und dam it die ganze Faser-' 
gutzuführung erhält ihren Betrieb von’ der'M aschinen-' 
H auptw elle  durch Riem en Vorgelege und "Jas kleine 
Z ahnrad i au f das grosse Zahnrad r. D er Bolzen, 
au f dem  die A ntriebscheibe mit dem  R ade i läuft, 
sitzt an dem  H ebel h, w elcher in der S tellung zum  
Eingriff der Z ahnräder i und r  Ldurch die un ter
greifende K linke k erhalten wird. D ie Schutzleiste
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s sitzt an einem  drehbaren  H ebel, der durch  die 
G elenkstange t m it der zu einem  W inkelhebel aus
gebildeten  K linke k verbunden  wird. Beim A nheben  
d er Leiste s w ird dadurch  die K linke k ausgelöst 
und der H ebel h kann durch  die Schw erkraft der 
daransitzenden  T eile niederfallen, w odurch der E in 
griff der Z ahnräder i und r un terb rochen  w ird und, 
obw ohl das erstere R ad  fortlaufen kann, doch die 
D rehungsübertragung  an das R ad r  und  som it an 
den Zuführzylinder c au f hört. D iesen V organg  stellt 
Fig. 188 dar, w elche auch zeigt, dass an Stelle der 
Leiste s eine lose vom  Speisegut m itgenom m ene 
um laufende W alze w angeordnet und die Schw ere

dieser Schutzw ehr durch ein G egengew icht g aus
geglichen w erden kann, so dass schon  die leichten 
Q uetschungen  beim  E in tritt der H an d  unter die 
Schutzw ehr verm ieden w erden.

E s ist d arau f zu verw eisen, dass diese U nfall
verhütungseinrich tung  auch der Schonung der A r
beitsm aschine selbst dient, denn sie verh indert eines
teils eine Ü berlastung der M aschine, anderenteils 
eine B eschädigung durch etw a in die Zuführung ge
langende h arte  G egenstände (Schraubenschlüssel und 
anderes W erkzeug), weil beim  E in treten  einer zu 
starken  oder dicken F asergutsch ich t oder so lcher 
G egenstände un ter die Schutzw ehr die Zuführung 
sich abstellt.

In dieser einfachen V orrichtung ist der Leitsatz 
für ihre T ätigkeit e rk e n n b a r: die Bew egung der 
Schutzw ehr hat die Sperrung  des A ntriebes aufzu
heben. D ies erfolgt unm ittelbar, wie im vorliegen
den  ersten M usterbeispiel, das natürlich au f alle äh n 
lichen A rbeitsm aschinen m it durchlässiger aber s tä r
keren  D urchlass abw ehrenden Schutzw ehren anw end
b ar ist, oder m ittelbar, wie die nachfolgenden B ei
spiele zeigen.

In Fig. 189 ist die E in trittseite eines W alzw erkes
A , B zum  G lätten oder P rägen  von P ap ie r und G e
w eben durch die in H ebeln  senkrech t bew egliche 
und  von der W alze A  m it H ilfe von L eitrollen a 
am  H ebeld rehpunk t angetriebene E inführw alze w 
geschützt. U n ter diese W alze m uss beim  E inführen 
der Papier- oder G ew ebebahn deren A nfang  gesteckt 
w erden, w obei die W alze zum  Schutz gegen ein Zu
nahekom m en der diesen A nfang haltenden oder die 
R änder der Bahn leitenden F inger bildet. D as A u s
heben  der W alze wirkt nun durch eine an ihr T ra g 
hebelende angehängte  K ette  a u f V erdrehung  der 
Rolle b, m it w elcher der un ter die K linke k greifende

H ebedaum en  c verbunden  ist. D ie K linke k  sichert 
die F ührerstange a des A ntriebriem ens r der M aschine 
in der T riebstellung un ter Mithilfe des Gew ichtes g,

undjw enn die S perrung  der K linke du rch  V erdrehung  
des D aum ens aufgehoben  ist, die S tange h also frei 
wird, schiebt die d arau f sitzende F ed er f  den A n 
trieb riem en  au f die Losscheibe e. Mit der E in rich 
tung  wird einesteils die Sperrklinke der unm ittelbaren  
etw as tanzenden B ew egung der Leitw alze w entzogen, 
anderenteils ein kräftig  zunehm ender A ngriff a u f  die 
durch  den D ruck  der F eder f  be laste te  K linke k 
verm ittelt.

Bei der T rocken- und G lättm aschine in Fig. 190 
ist die E inführung, die m ittels des endlos laufenden  
T uches E  erfolgt, an  der D ruckw alze D  au f den

Zylinder A  durch eine d rehbar aufgehängte K lap p e  s 
geschützt. D iese träg t eine Rolle d , gegen  w elche 
der w agerech te  A rm  des W inkelhebels k ,  der m it 
seinem  senkrech ten  A rm  an die durch  die F eder f  
ständig  angezogene S tange h  angeschlossen ist, drückt. 
D ieser A rm  der K linke k ist abgekröpft, so dass beim  
A usschlagen der Schutzk lappe s, w ie in F ig . 190 
punk tiert an gedeu te t ist, die Stange h in d er gezeich
neten Pfeilrichtung bew eg t wird und dam it du rch  den 
H ebel m  die K upp lung  e der A ntriebscheibe r  au s

Fig. 190.
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rückt, die M aschine also stillstellt. D ie Rolle d steht 
so un ter dem  D rehpunkt der K lappe s, dass dieser 
den D ruck  des W inkelhebels aufnim m t, und es ist 
zur A bstellung beim  A ntreffen der F inger an die 
K lap p e  nur die leichtere ro llende R eibung zu ü b er
w inden. M an sieht also , dass das B estreben dahin 
geht, die W irk u n g  der Schutzvorrichtung zu erle ich
tern . M ag m an nun die A ntriebabstellung  durch 
A ussereingriffbringen von Z ahnrädern , K lauen- oder 
R eibungskuppelungen oder R iem enführer bew erk
stelligen, im m er wird für die A usführung der A u s
rückbew egung eine gew isse K raft erforderlich  sein, 
die erst aufgespeichert w erden m uss und w elche 
dann  die Sperrung  belastet, so dass deren A uslösung 
w ieder K raft erfordert. W en n  diese durch A nstoss 
an die bew egliche Schutzw ehr hervorgebrach t w erden 
soll, so ist die Schutzvorrichtung als vollkom m en 
nicht im m er zu bezeichnen. D ie Schutzw ehr kann

dabei selbst schädigend wirken und m an wird daher 
eine grössere Em pfindlichkeit fordern  m üssen nicht 
nur in bezug  a u f  L eichtigkeit der S perrungsauslösung  
sondern  auch in der Schnelligkeit derselben. D ies 
w ird au f m echanischem  W ege erreich t durch E in 
schaltung  einer H ilfskraft, so dass der S chutzw ehr
bew egung  nicht m ehr die Sperrungsauslösung  selbst 
zukom m t, sondern  sie diese blos einzuleiten hat. 
Fig. 191 zeigt eine solche E in rich tung  für einen w ei
teren  Schutzfall.

E s ist die Zugänglichkeit des Zw ischenraum es 
der beiden am  Zylinder A  arbeitenden  W alzen B 
zu verhindern . H ierzu ist zw ischen denselben ein 
durchlässiges oder die E insich t gestattendes A bw ehr
gitter s angebracht, w elches in der Mitte d rehbar 
ist. A m  D reh p u n k t-is t eine N ase n vorhanden , au f 
w elcher eine Nase d er Falle  d bei richtiger S chutz
stellung des G itters s zur A uflage kom m t. W ird, 
wie in Fig. 192 dargestellt ist, durch B erühren  der 
W alzen  B, um  do rt das w ährend des B etriebes v e r
b o ten e  E ntfernen  von anhaftendem  Schm utz, U m 
w ickelungen usw. vorzunehm en, das leicht d rehbare  
G itter s nach rechts oder links bew egt, so kann die 
Falle  d n iedergehen  und lässt die daran  angehäng te  
K linke k in das ständig um laufende Sperrad  m  ein
greifen. D ieses Rad läuft m it der einen K rone einer 
w ellenförm igen K lauenkuppelung lose au f der durch

das K ettenrad  r  in D rehung  versetzten W elle o, au f 
der die andere  K lauenkrone i m it N ut und Feder 
versch iebbar ist. D ie K uppelung m, i w ird durch 
eine au f die H älfte  i drückende, in Fig. 191 und 192 
nicht ersichtlich gem achte Feder geschlossen gehalten, 
so dass das Sperrad  seinen U m lau f erhält. W enn  
dieser U m lau f durch die K linke k gehindert w ird,

Fig. 192.

gleiten bei W eite rlau f der H älfte i die w ellenförm i
gen K lauen au f einander, die K upplungshälften w er
den auseinander gedrückt und, da  die H älfte m u n 
versch iebbar ist, w ird die H älfte  i so verschoben, 
dass die denselben um fassende W inkelhebelklinke e 
der A usrückstange h gelöst w ird. D iese Lösung 
erfolgt also kraftschlüssig und deshalb  zwangläufig 
und sicher. W en n  m it d er A bstellung des A ntriebes 
der ganzen M aschine auch der U m lau f der W elle o 
au fhört, ist die Sperrunglösung schon erfolgt.

F ü r diese von m ir bei der E inlaufschutzvorrich
tung von D am pfm angeln  angew endete m ittelbare 
selbsttätige A ntriebabstellung  verw eise ich noch au f 
zwei andere A usführungen. N ach Fig. 193 wird eine 
ständig  um laufende, durch die im A rm  b unver
sch iebbar gehaltene Scheibe e angetriebene Vierkant-

Fig. 193.

welle d benutzt, die einen mit grobem  Gewinde ver
sehenen Bund a besitzt und an den G ew ichtshebel h 
durch  ein d rehbares G elenkstück m angeschlossen ist. 
Bei B ew egung der Schutzw ehr, ob dieselbe senkrecht 
oder w agerecht oder als V erdrehung erfolgt, fällt der 
in einer festen F ührung  f  gehaltene F inger c in  den
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G ew indegang und dadurch  schraub t sich die W elle d 
nach rechts und wirft den H ebel h m it der G ew ichts
kugel g au f die andere Seite. D iese Bew egung, die 
also unm itte lbar ohne eine S perrungslösung  erfolgt, 
w ird m it der Stange i au f den R iem enführer oder 
den A usrückkupplungshebel übertragen. ,

Bei der in Fig. 194 dargestellten  E inrich tung  
wird von der ständig um laufenden W elle  d durch 
den E x zen te r e die Schiene a in dauernde Hin- und 
H erbew egung versetzt. Mit derselben ist durch Schlitz
gleitbolzen die Schiene b in V erbindung, w elche an 
den A usrückhebel h angeschlossen ist. D ie Schienen a 
und b haben E inschnitte, die in der rech ten  E n d 

stellung der bew egten Schiene a a u f  e inander passen. 
In dieser S tellung fällt durch die Bew egung der 
Schutzw ehr die an der S tange f  versch iebbar ge

haltene K nagge c in beide E inschnitte , w odurch die 
ruhende Schiene b m it der Schiene a gegen diese 
unversch iebbar verbunden  und die Bew egung der 
letzteren  der Schiene b  und dam it dem  H ebel h 
m itgeteilt wird.

W ie ersichtlich, lässt sich durch einfache Mittel 
eine rein m echanisch w irkende, seh r em pfindliche 
und zw angläufig - kraftschlüssig w irkende A bste llv o r
richtung schaffen, und es ist leicht, die gegebenen  
allgem eineren Beispiele für jed en  bestim m ten  Fall 
entsprechend einzurichten. Man kann  für so lche A b 
stellungen auch zur E lek triz itä t gehen, indem  die 
B ew egung der Schutzschienen einen S trom schluss 
herbeiführt, der durch  einen E lek tro m ag n eten  die 
S perrung  der A usrückstange auslöst, oder auch einen 
kleinen E lek tro m o to r zum  L auf bringt, der die A u s
rückung  besorgt. D ie letztere E in rich tung  dürfte 
nicht schnell genug  w irken, und es ist zu berück
sichtigen, dass S trom schutzflächen stets einer grossen 
Sauberkeit bedürfen , wie anderenteils für den S trom 
schluss im m er ein kräftiger A ndruck  der Schliess- 
köpfe nö tig  ist. A uch  a u f  die M öglichkeit der A u s
nutzung von P ressw asser bei so lchen A bste llvorrich 
tungen  sei hingew iesen.

D iese beschriebenen  feinfühligen kraftschlüssigen 
selbsttätigen M aschinenantrieb-A bstellungen besitzen 
die E igenschaft schneller und leichter W irkung , in 
dem  nur ein leises A nschlägen  der Schutzw ehr e r
forderlich ist, die M aschine still zu setzen, und dies 
ist für jed e  A rbeitsm aschine auch m it R ücksich t au f 
sonstige U nfälle  und A rbeitstö rungen  von W ert.

Zur Kriegsbeschädigtenfürsorge.
V on D ipl.-Ing. Fr. R o t h e ,  O beringenieur, Leipzig.

D ie K riegsbeschädigtenfürsorge b ildet in der 
nächsten  H auptversam m lung  des V .D .R .I. G egen
stand  eingehender B era tu n g en ; es ist daher vielleicht 
am  Platze, schon je tz t einige F ragen, die sich beim  
V ertiefen  in dieses um fassende T hem a ergeben, auf
zuw erfen, um  dadurch zu erreichen, dass sich die 
T eilnehm er an der H aup tversam m lung  schon v o r
h er die K ernpunkte  für diese „w ichtigste soziälwirt- 
schaftliche A ufgabe der G egenw art“ reiflich über
legen und deshalb  mit w ohlerw ogenen A nsichten an 
d er D iskussion rege beteiligen.

E ine  sehr gute Ü bersicht über den zu b eh an 
delnden Stoff g ib t in ged rän g ter D arstellung  und da
bei doch rech t um fassend der in H eft 10 der S.-T. 
abgedruck te  A rtikel des H errn  Senats-Präsidenten  P ro 
fessor D r.-Ing. H artm ann. S icher wird er für unsere  V er
handlungen eine gute U nterlage bilden, ergänzt noch 
durch  den in D üsseldorf gelegentlich der Sitzung der 
U nfallverhütungskom m ission des V erbandes D eu t
scher B erufsgenossenschaften erfolgten A ustausch der 
E rfahrungen.

D ie rein technischen bezw. unfalltechnischen 
F ragen  der K riegsbeschädigtenfürsorge w erden v o r
aussichtlich den grössten Teil unserer V erhandlungen  
ausfüllen. Sow eit die F ragen  die U nfallverhütungs
vorschriften  berühren, w erden sie vielleicht schon

vorher in einer K om m issionssitzung im R eichsver
sicherungsam t gek lärt sein, und was die U nfa llver
hütungstechnik  anbetrifft, so g laube ich, w ird da noch 
sehr viel die E rfah ru n g  lehren  m ü sse n ; es w erden 
w ohl nu r bestim m te G esichtspunkte gegeben w erden 
können. Jedenfalls m öchte  ich im eigenen In teresse 
der K riegsbeschädigten, wie auch d er A llgem einheit 
unbedingt den G rundsatz aufrecht erhalten , bezgl. 
der B eschäftigungsm öglichkeit zw ischen K riegsbe
schädigten und U nfallverletzten keinen U nterschied  
zu m achen.

Ich m öchte  hier einen anderen  G egenstand b e 
rühren , der m it dem  T echnischen  w eniger B erührung  
h a t ; er betrifft die O rganisation der K riegsbeschäd ig ten
fürsorge.

H err  Senatspräsiden t P rofessor D r.-Ing. H artm ann  
beton t in seiner A bhand lung  m it Recht, die Fürsorge  für 
die K riegsbeschädigten , die B erufsberatung, W eite r
bildung, A rbeitsverm itte lung  usw. m uss eine dauern 
de sein. D ies ist auch m. E . die H aup tbedingung, 
w enn die F ürsorge  wirklich E rfo lg  haben  soll. E s 
w ird w ohl auch  niem and der in den B eratungsstellen 
T ä tigen  der Ü berzeugung leben, dass der von ihm  
erteilte  R at in jed em  F alle  für den V erletz ten  der 
allein seligm achende sei. Sollte w irklich jem an d  
dieses G laubens sein, so wird ihn die P rax is bald
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eines anderen belehren. D ie kleine, aber äusserst 
lehrreiche Statistik  von D r. K raus, die in der oben
erw ähnten  A bhand lung  angezogen wird, sprich t Bände.

W ie  nun kann die O rganisation einer dauernden 
F ürsorge gedacht w erden? D enn  eine O rganisation 
m uss h ineingebrach t w e rd e n ! D ie Z ustände, wie sie 
je tz t herrschen , spo tten  aller B eschreibung. In vielen 
G egenden w ird rein g ar nichts für die Fürsorge ge
tan , in anderen  sam m elt m an rech t viel L iebesgaben, 
ohne sich aber im geringsten  K opfschm erzen  zu 
m achen , w as nun eigentlich m it dem  Geld geschehen 
s o l l ; an einem  O rte  lässt m an säm tlichen K riegsbe
schädig ten , sow eit sie überhaup t ih rer K ö rp erb e 
schaffenheit nach dazu tauglich sind, M aschinen
schreiben und S tenographie erlernen — sind die 
arm en Leute nicht zu beklagen? E in  grösser Teil 
w ird n icht die Schulbildung haben, überhaupt ein 
M aschinenschreiber zu w erden ; aber auch die an d e
ren, w erden sie im stande sein, einem  Schreibfräulein 
m it M. 50.—  bis M. 60.—  im M onat w irkungsvoll 
K onkurrenz zu m achen ? D enn  es kann  und wird 
doch  auch der K riegsbeschädig te  nur nach seiner 
L eistung  bezah lt w erden. D arü b er m üsste m an sich 
doch  von vornherein  k la r sein. —  W ahrscheinlich  ist 
diese einseitige W irksam keit eines F ürsorge-A us
schusses, der sich aus der höchsten  Intelligenz m it 
A usschluss der im  E rw erbsleben  T ätigen  zusam m en
setzt, den m assgebenden Persönlichkeiten  eines A rm ee
korps b ekann t gew orden, denn dort ha t m an einfach 
verfügt, dass die B erufsberatung K riegsbeschädig ter 
durch  einen L eu tnan t zu erfolgen habe. N un w ahr
scheinlich  einfacher kann m an diese Sache ü berhaup t 
n icht erledigen. — W enn  die ganze A ngelegenheit 
n ich t so fu rch tb ar ernst w äre, m an m üsste wirklich 
herzhaft lachen.

D ie w enigen Beispiele bew eisen schon, wie d rin 
gend  nötig  eine baldige, feste, einheitliche O rgan i
sation ist. W ie  ist nun eine solche O rganisation ein
zurichten, und w er hat die K osten  derselben zu tragen? 
D ie letzte F rage  m uss unbed ing t dahin beantw ortet 
w erden, dass das Reich die K osten hierfür zu tragen 
h a t ; abgesehen davon, dass die K riegsbeschädigten 
au f eine m öglichst allgem ein von allen erb rach te  
U nterstü tzung  A nspruch  haben, denn sie haben  ja  
auch ihr O pfer zum N utzen der A llgem einheit ge
brach t, handelt es sich hierbei um H ebung  w irtschaft
licher W erte , die der A llgem einheit zugute kom m en. 
F e rn e r kom m t hinzu, dass nach dem  K riege aller 
V oraussich t nach auch das S taatsin teresse als unbe
dingt notw endig  erheischt, alle nur verfügbaren natio 
nalen K räfte  bis aufs A usserste  zu verw erten, um  
D eutsch land  w ieder den R ang au f dem  W eltm ark t 
einnehm en zu lassen, der ihm nach seiner kulturellen 
S tellung gebührt. A lso jedenfalls ist die K riegsbe
schädig tenfürsorge Pflicht des R e ic h s ! Sie geschieht 
auch zum Besten und im In teresse des R e ic h s ! D ie 
K osten  der O rganisation  sind daher K osten des R e ic h s!

N otw endig ist dann eine Zentralstelle  — der 
A nfang  ist m. E. schon m it d er beabsichtigten A us
stellung in C harlo ttenburg g e m a c h t ' — in der die 
E rfah rungen  der örtlichen G eschäftsstellen zusam m en
laufen und allgem ein nutzbar gem ach t w erden kön
nen, von der aus D irektiven gegeben und die erforder
liche B eaufsichtigung erfolgt. Nur so kann die un

bedingt notw endige Einheitlichkeit für das ganze 
Reich erzielt w erden. D iese F o rderung  andererseits 
bedingt, dass die F ü rso rge  von Reichs w egen einge
leitet wird und dadurch am tlichen C harakter erhält. 
D ie örtlichen G eschäftsstellen erhalten  einen m ög
lichst grossen Stab von ehrenam tlichen Beisitzenden, 
die sich aus dem  tätigen E rw erbsleben  rekrutieren, 
nach dem  Beispiele, das R heinland je tz t schon der 
K riegsfürsorge gegeben hat. In diesen örtlichen Ge
schäftsstellen w erden vielleicht 1— 2 A ngestellte  zur 
E rled igung  der G eschäftsführung genügen, w enn m an 
das schriftliche Beiwerk nach M öglichkeit schem ati
siert und den heiligen B ürokratius einfürallem al nach 
Sibirien schickt. Jedenfalls aber m üssen diese Be
am ten V erw altungstechniker ersten R anges sein, w o
bei ich au f das W o rt „T echn iker“ die H aup tbe tonung  
gelegt haben  m öchte. E s ist nicht nötig, dass sie 
grosse K enntnisse in der Jurisprudenz oder K am e- 
ralia bedrücken, vor allem  m üssen sie einen klaren 
Blick für das praktische Leben haben. Sicherlich 
finden sich übrigens derartige Leute, die besonders 
auch gute A npassungsiäh igkeit und T ak t im  V erkehr 
m it den K riegsbeschädigten , wie m it den eh ren am t
lichen Beisitzenden haben m üssen, un ter den K riegs
beschädigten selbst. —

D och  ich verliere m ich zu sehr in E inzelheiten; 
ich bitte um V erzeihung, dass ich wage, h ier vor 
Ihnen mein S teckenpferd zu reiten.

Jedenfalls ist in der O rganisierung dieser w ich
tigen nationalen A ufgabe m. E . noch w enig geschehen. 
E ine solche ist aber unbedingt nötig und sehr dring
lich. D ies w ird jed e r bald  erfahren m üssen, der sich 
n ur ein klein w enig m it der F rage der K riegsbe
schädigtenfürsorge beschäftigt hat. D och  einen an
deren  sehr w ichtigen Punkt m öch te  ich hier nicht 
unerw ähnt lassen. D ie gleiche F ürsorge, die m an 
im Interesse des S taats den K riegsbeschädigten an 
gedeihen lassen will, kann auch im selben Sinne für 
die U nfallverletzten zum  Besten der A llgem einheit 
nutzbar gem acht w erden. D ie K rüppelfürsorge ist 
staatlicherseits w eiter gediehen wie die U nfallver
le tz ten fü rsorge; letztere hö rt m it dem  H eilverfahren 
auf; B erufsberatung, A usbildung, A rbeitsverm ittelung  
gibt es nicht. Sind sie in vielen Fällen zum  Nutzen 
der A llgem einheit nicht angebracht? H eisst es nicht 
dem  N ationalverm ögen ein grosses G ut erw erben, 
w enn ein in seinem  B eru f ausnehm end tüchtiger U n
fallverletzter durch theoretische W eiterb ildung  zu 
einem  besseren  E rw erb  gelangt, ansta tt dass er de
k lassiert w ird, wie Dr. K raus sagt ? Man wird ein
w enden, der U n ternehm er wird schon für seine W eiter
b ildung sorgen, w enn der U nfallverletzte hierfür ge
eignet ist. Ja  — vielleicht, wenn der U nternehm er dazu 
im stande i s t ! W ird  aber ein kleiner oder auch m ittlerer 
U n ternehm er dazu im stande sein ? W ird  ein grösser 
U n ternehm er h iervon überhaup t K enntnis erlangen ? 
E rs t kürzlich erleb te  ich ein krasses Beispiel, das diese 
F rag e  auch noch in anderer H insich t illu striert; ein 
Lehrling kam  in eine laufende B uchdruckm aschine 
und verlo r den ganzen rechten A rm  ; der U n ter
nehm er nahm  sich des Lehrlings an und steckte ihn 
in die C hem iegraphie. D er Lehrling träg t sich seit
dem  m it Selbstm ordgedanken, und der U nternehm er 
schw ebt in Ä ngsten, dass dieser Junge noch grössere

*
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D um m heiten  begeht. —  A lso die am tliche K riegs
beschädigtenfürsorge m uss auch den U nfallverletzten 
d ienstbar gem acht w erden.

D agegen  in einem anderen Punkte können und 
sollen die U nfallverletzten  m it den K riegsbeschädigten 
nicht gleich gestellt w erden, näm lich in der R en ten
festsetzung. E s ist dies ein äusserst heikles T hem a, 
aber gerade für den E rfo lg  der K riegsbeschädigten- 
fursorge so ungeheuer w ichtig, dass ich nicht um hin 
kann, es hier zur Sprache zu bringen.

Bei einem  U nfallverletzten kann die H erabsetzung  
der R ente, wie sie der Leistungsfähigkeit gem äss der 
A ngew öhnung entspricht, gerechtfertig t w erden. D ie 
U nfallverletztenrenten belasten  je  nach dem  B eruf 
die betreffende B erufsgenossenschaft, d. h. die ein
zelnen U nternehm er.

Im  E rw erbsleben  w erden ab er stets alle W e rt
festsetzungen nach  A ngebo t und N achfrage gem ach t 
und  die A rbeitskraft nach der Leistungsfähigkeit be
zahlt. E s  ist daher ein H andeln  bezw. eine D ifferen
zierung gang und gebe und auch schliesslich m it R ück- 
sich au f die allgem eine K onkurrenz, au f die Leistungs
fähigkeit am  W eltm ark t geboten. Ideelle nationale 
W erte  können  nur in ganz un tergeordnetem  M asse 
B erücksichtigung finden. D em  G rundsatz, nach der 
Leistungsfähigkeit zu zahlen, en tsprich t aber auch 
die R entenfestsetzung bezw . R entenherabsetzung, bei 
der in jedem  Falle die tatsächlich  verm inderte 
Leistungsfähigkeit bezahlt wird. E in  besonderes W o h l
w ollen, eine M ehrleistung der U nternehm er kann 
auch schon um  deswillen nicht erw artet w erden, weil 
sich ein grösser T eil der U nfälle au f eigenes V er
schulden, g robe Fahrlässigkeit des V erletzten  zurück
führen lässt. D ie durch die R entenänderungen un 
v erm eidbar gew ordene R entenhysterie  ist eine unan
genehm e B egleiterscheinung, die zw ar die A llgem ein
heit, n icht jedoch  das U nternehm ertum  direkt belastet.

A nders aber liegt dies bei den K riegsbeschäd ig 
ten. H ier liegt nirgends eigenes V erschulden  vor, 
h ier kann  auch nicht von einer der G efährlichkeit 
der A rbeit en tsprechenden  L öhnung  gesprochen  
werden, ferner aber ist die Regelung der R enten 
Sache der A llgem einheit, des Reiches. E ine R enten
hysterie, die bei den zurzeit vorhandenen  bezw. zu 
erw artenden M engen K riegsbeschädigter ep idem isch  
w erden könnte, belastet die M oral und A rbeitsfäh ig
keit eines grossen Teiles unseres V olkes schw er und 
schadet dam it der A llgem einheit.

Jetzt schon hört m an leider sehr oft die K riegs
beschädig ten  ä u sse rn : „ich w erde m ich hüten zu

arbeiten , denn dann  w ird m ir schliesslich die R ente 
gekü rz t.“ —  In dem  vorbildlichen M erkblatt, das im 
R heinland den K riegsbeschädig ten  schon in den L a 
zaretten überreich t wird, steh t:

„D u brauchst auch  keine B esorgnis zu haben , dass 
die A ufnahm e lohnbringenden E rw erb s die H öhe 
D einer R ente ungünstig  beeinflussen könnte . D ie 
T a tsach e  lohnbringender B eschäftigung oder die 
H öhe des V erdienstes kann allein keine V eränderung  
oder E n tziehung  der R ente begründen . E ine A n 
rechnung  des V erd ienstes au f die V erso rgungsbe
dürfnisse is t unzulässig. E in e  M inderung oder 
E n tziehung  der R ente könnte nur bei einer w esent
lichen Steigerung der E rw erbsfähigkeit eintreten. 
D ie  K riegzulage, die V erstüm m elungszulage und 
die A lterszulage sind aber so lange fortzu
zahlen, als der V ersorgungsberech tig te  in seiner 
E rw erbsfäh igkeit noch  um 10°/o geschäd ig t ist. 
P rak tisch  kom m t also die E n tz iehung  dieser Z u 
lagen bei irgendw ie erheblich B eschätig ten  niem als 
in F rag e .“

E in  M ann, der mit den  A rbeiterkreisen  und  sei
nen O rganisationen  Fühlung  hat, sag te  m ir au f m einen 
H inw eis d a ra u f : „Ja das ^ist alles ganz schön gesagt, 
aber unsere L eute trauen  dem  nicht, es fehlt da 
eine am tliche F estsetzung  und E rk lä ru n g .“

W ie  lassen  sich nun die grossen w irtschaftlichen 
und m oralischen Schäden, die durch  absichtliches 
N ichtstun, durch Sim ulation und N ervenkrankheiten  
entstehen, verm eiden? D ie R entenabfindung ist ein zw ei
schneidiges S c h w e r t; sie w ird nur in A usnahm efällen  
bei besonders charakterfesten  P ersonen  und ausserge
w öhnlichen V erhältn issen  am Platze sein, dagegen  
halte  ich die G ew ährung einer D au erren te , die so 
bald  wie irgend m öglich nach abgeschlossenem  H eil
verfahren  m it der ausdrücklichen  V ersicherung  e r
folgt, dass eine K ürzung nie e in treten  wird, für am  
zw eckm ässigten. Man kann  ja  bei der F estsetzung  
schon einen norm alen  V erlau f der A ngew öhnung  
an n eh m en ; die Praxis der U nfallm ediziner w ird da 
sicher schon  zw eckm ässige H andhaben  bieten.

Jedenfalls sei ab er auch hier unbed ing t der 
G rundsatz vorhanden , nach M öglichkeit m it W oh l
w ollen zu entscheiden  in der Ü berzeugung, dass an 
diesem  Platze keinesfalls Sparsam keit g eü b t w erden 
darf, und seien es auch H u n derttausende , die das 
R eich dafür aufw endet, sie können und  W erden hier 
d er A llgem einheit M illionen an A rbeitsfäh igkeit und  
m oralischem  W ert einbringen.

Kleine Iflitteilunflen.
Krieg und Sozia l-T echn ik .

G edanken eines M itkäm pfers im Felde.*)
Hier in W ................geht's mir augenblicklich so gut,

dass ich Zeit habe, Briefe zu schreiben, an die Heimat zu

*) Aus einem Feldpostbrief des früheren Schrift
leiters der Sozial-Technik, Herrn Geh. Regierungsrat 
K o l b e ,  an den Verleger der S.-T.

denken, an die vergangenen Zeiten des Friedens, an 
den Zivilberuf und — auch an die S o z i a 1 - T  e c h - 
n i k. An letztere w erde ich überhaupt öfter erinnert, 
als Sie glauben werden. Denn die Kriegführung be
steht ja  zum grössten Teile aus technischen Vorgängen, 
und diese mit dem Auge des Sozialtechnikers zu be
obachten, das liegt einem sozusagen im Blute, wenn 
man so viele Jahre mitten drin gestanden hat in den 
praktischen und wissenschaftlichen Bestrebungen der 
technischen Unfallverhütung und der gewerblichen 
Hygiene. Und es wird im Kriege viel Unfallverhütung
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getrieben, dessen kann ich Sie versichern! — Das klingt 
freilich etwas paradox, wenn man erwägt, dass der 
Krieg das Spiel der Rücksichtslosigkeiten gegen sich 
und den Feind bis zum äussersten ist, und dass di$ 
Kriegführung es auf die Vernichtung oder auf Beschä
digung menschlicher Individuen absieht. W enn man 
aber das Vernichtungswerk am Gegner mit aller Kraft 
und Anspannung durchführen will, so muss man selbst 
ungeschwächt und unbeschädigt an ihn herankommen. 
D ieser oberste Grundisatz bedingt trotz aller Rück
sichtslosigkeit gegen sich selbst eine gewisse Vorsicht 
und Achtsamkeit für M enschen und M aterial. Gerade 
unm ittelbar hinter der Front kann man täglich und 
stündlich Beobachtungen machen, wie alle Vorsorge 
technischer und hygienischer Art getroffen wird, um 
die Truppen und das Kriegswerkzeug in gesundem, 
kräftigem, unbeschädigtem und leistungsfähigem Zu
stande zu erhalten. Ob es sich um die Unterbringung, 
die Verschiebung oder Verladung der Truppen handelt, 
überall werden die Gesetze der Unfallverhütung und 
Hygiene, so gut es irgend geht, gewahrt. Um nur ein 
ganz einfaches von den vielen ändern Beispielen her
auszugreifen: Für die deutsche Kriegsführung ist be
kanntlich der Feldeisenbahner ein mächtiger Faktor ge
worden, ohne den die Erfolge unserer Truppen undenk
bar wären. Manche Truppenteile sind im Verlaufe des 
Krieges mehr als einmal von einem Kriegsschauplatz auf 
den ändern geschoben worden. In aller Eile wurden 
auf den Bahnhöfen Behelfsrampen errichtet, auf denen 
die Verladung T ag  und Nacht vor sich geht. Dieser 
Rampenbau erfolgt trotz der grössten Eile nach allen 
Regeln der Unfallverhütung, so dass er auch für die 
schwierigsten Verladungen hinreichende Sicherheit b ie
tet, ganz gleich, ob Artillerie, ob Infanterie, ob Flieger, 
Kraftfahrer, Pioniere oder andere Formationen mit 
leicht beweglichen oder mit schweren ungelenken Fahr
zeugen verladen werden. Für den Rampenbau stehen 
entweder Eisenbahnschwellen oder starke Holzbohlen 
oder Holz aus einem naheliegenden W alde zur Ver
fügung. Die Schnelligkeit der Verladung erfordert 
ein sicheres Betreten der Rampenbahnfläche, wenn nicht 
Unfälle beim Verladen entstehen sollen. Mit grösser 
Sorgfalt wird daher die Bahn gegen Ausrutschen, gegen 
Hängenbleiben gesichert, und die Praxis des Feldeisen
bahners hat verschiedene Mittel ausfindig gemacht, um 
diese Sicherung zu erreichen. Mit einer gewissen Fin
digkeit legt der Eisenbahner die Schwelle oder Bohle 
mit derjenigen Fläche nach oben, dass der Fuss beim 
Betreten noch genügend Halt hat, ohne etwa durch 
eine zu grosse Unebenheit in Gefahr zu geraten. Grosse 
Lücken werden durch Lattenstücke verstopft, kleinere 
mit Sackzeug, alten M ontierungsstücken, wo diese w eg
geworfen sind, mit Stroh, Heu, Moos und dergl. aus
gefüllt. Gegen Abrutschen wird die Fläche mit Erde 
oder, wenn er nicht zu weit abseits lagert, mit Sand 
beworfen. Auf glatten Bohlen sucht man durch Be
nageln mit Latten dem Fusse Halt zu geben. Kurz, 
es w ird jede Massnahme getroffen, um Unfälle zu ver
meiden. Ja, es fehlt auch bei keiner Rampe an den En
den das bekannte Schutzgeländer gegen Abstürzen, 
gegen das in der Friedenspraxis auf Baugerüsten und 
dergl. so viel gesündigt wird. Sie sehen, der Krieg 
erzieht auch hier zum Besseren!

Noch viele Beispiele könnte ich dafür anführen, wie

die Technik der Unfallverhütung hier im Kriege An
wendung findet, ganz zu schweigen von den mehr auf 
medizinischem Gebiete liegenden Massnahmen zur Vor
beugung gegen gesundheitsschädliche Einflüsse. Die 
Friedensbestrebungen auf dem Gebiete der Sozialtech
nik haben überall fruchtbringend gewirkt.

Auf diese Gedanken wurde ich geführt, als ich ge
stern Abend den Aufsatz des Herrn Prof. C. L. Schleich: 
„Ein Jahr Kriegschirurg in einem Berliner Lazarett“ iii 
der „Berliner Abendpost“ las. Das, was dort über den 
„Trium ph“ der Tätigkeit der Gewerbeinspektionen ge
sagt wird, ist so wichtig, dass ich Ihnen empfehle, den 
Aufsatz, wenn auch nur verkürzt, in die S .-T . aufzu
nehmen.*)

Da ich nun w ährend meines kurzen Aufenthaltes 
und der eingetretenen Ruhepause hier einige Zeit zum 
Nachdenken habe, ziehe ich hieraus einen allgemeinen 
Schluss:

Das kühne W ort: „ D e u t s c h l a n d  v o r a n ! “ , 
das auf dem Gebiete der Sozialtechnik in Friedens
zeiten so grosse Erfolge und Errungenschaften zu ver
zeichnen hat, erschöpft seine W irkung auch im Kriege 
nicht. Deshalb können und dürfen alle, welche auf die
sem Gebiete m ittätig sind und gewesen sind, jetzt mit 
Stolz sich dieser Friedensarbeit rühmen.

Ein Jahr K riegschirurg in einem  Berliner 
Lazarett.

(Auszugsweise aus einem Aufsatz von Professor
C. L. S c h l e i c h  in der „Berliner Abendpost“ .)
Zuvörderst muss ich bekennen, gewiss im Namen 

aller Chirurgen dieser gewaltigen Zeit, dass wir das 
Beste alle erst lernen mussten. Denn, wenn ich ein
mal auf mich exemplifizieren darf — eine Zahl von fünf 
Selbstmörderkugeln, die ich in dreissigjähriger, opera
tiver Friedenszeit zu entfernen Gelegenheit hatte, reichte 
doch wohl nicht ganz aus als Einschulung auf eine Zeit, 
in der jeder T ag  die Herausnahme von Kugeln aus al
len Schächten und Höhlen des Körpers erheischt. Da 
w ar nun das Erste, was uns alle immer wieder ver
blüffte, eine gewisse Harmlosigkeit einer grossen An
zahl von Durchbohrungsschüssen, an Gliedern, Haupt 
und Rumpf, bei denen oft der Schusskanal durch Haut, 
Knochen und W eichteile so aussah, als sei ein glühen
der Stahlstab, ein Stiftbohrer völlig reizlos einmal 
schnell durch die Maschen des Körpers eingestossen 
und am „Ausschuss“ wieder herausgezogen. Wir ha
ben solche „schönen“ Durchschüsse durch Knochen 
und Gelenke nicht nur, selbst durch die Brustwand, 
durch die Gegend der Herzspitze, ja einmal direkt durch 
das Herz und die Lunge gesehen, ohne dass w esent
liche Gesundheitsstörungen hinterblieben. Wir haben 
Schädelschüsse gesehen mit schon nach sechs bis zehn 
Tagen fast vernarbten Ein- und Ausschusstellen, die 
keinerlei Anhalt dafür boten, dass hier das „Seelen
organ“ von einer brutalen Kugel passiert war. In einer 
grossen Zahl von Fällen keine Eiterung, keine Infektion 
und keine schwere Splitterung des knöchernen Skeletts. 
Das alles w ar nur möglich durch eine gewisse Sterilität 
und Bakterienfreiheit aller den Schusskanal passieren
den „mitgerissenen“ Decken des Körpers und der Be
kleidung, sowie durch eine gewisse Harmlosigkeit, eine

*) Geschieht im nachfolgenden!
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Art schonenden Baues wenigstens des Infanteriege
schosses.

Das hat seine Geschichte.
Hier feiert zunächst ein instinktives Bestreben der 

Medizin im Bunde mit der Technik ihre grossen 
Triumphe. Schiessversuche und theoretische U nter
suchungen haben es zuwege gebracht, und zwar haupt
sächlich durch die Arbeiten deutscher Gelehrten (Kü
ster, v. Bruns, Schjerning seien hier genannt), dass der 
G rundsatz: ,,Den Feind nicht zu töten, sondern nur 
kampfunfähig zu machen“ , allmählich durch Einfüh
rung des Kleinkalibergeschosses zur Geltung kam. Die 
deutsche (barbarische!) W issenschaft hat darauf hinge
zielt, den einzelnen Gegner nur zeitweise ausser Ge
fecht gleichsam in einem Lazarett gefangen zu setzen, 
bestand also nicht auf seiner Vernichtung. Das w ar 
ein durchaus humanes Bestreben, und dieses kleine 
Kaliber ist es, das einen Teil der Verwundungen so 
relativ harmlos und leicht korrigierbar gestaltet. Fer
ner aber feiert hier meiner Meinung nach ein früher viel
geschmähtes deutsches Institut humanitäre Triumphe, 
dessen Verdienst hierbei noch gar nicht gewürdigt 
wurde. Dadurch nämlich, dass die G e w e r b e 
I n s p e k t i o n  energisch darüber wacht, dass die zur 
Bekleidung der Soldaten verwendeten Rohstoffe vom 
besten, fäulnisfreien M ateriale sind, dass ihre Färbung 
nur mit völlig echten Farbkörpern erfolgt, dass die 
Fabrikarbeiterinnen saubere Hände beim Zupfen, W e
ben, Nähen usw. haben müssen, ist es erreicht, dass 
m itgerissene Bekleidungsstücke deutscher Uniformen 
so auffallend selten Eiterungen erregten, jene W und
komplikation, welche das Leben der Verwundeten 
meist ja mehr noch gefährdet als die Verletzung an 
sich. W ir haben einen Dragoner behandelt, der einen 
Einschuss am Rücken trug. Die Kugel hatte die Rip
pen umlaufen (Konturschuss) und sass vorn am Brust
bein. Als sie, 14 Tage nach der Verwundung, entfernt 
wurde, war sie in einem Stückchen Uniform eingehüllt, 
ohne dass nur eine Spur von Entzündung um sie oder 
den Fetzen entstanden wäre. Das ist nur denkbar’ bei 
fast absoluter Sterilität der mitgerissenen Stoffe, und 
diese Sterilität ist eine Folge der Bestrebungen unserer 
Gewerbe-Inspektions-Gesetze.

Ein anderer Verwundeter kam in einem Beinkleid 
eines französischen Dragoners zu uns, das er sich nach 
Verlust seines eigenen vom Schlachtfelde mitgenommen 
hatte. W ir haben das Tuch dieser äusserlich schmucken, 
blauen Hose mit breitem, schwarzem Streifen genau 
untersucht: Das Schwarz sowohl wie das Blau waren 
mit Alkohol leicht zu extrahieren (unechte Färbung), und 
die benutzte Baumwolle war bakterienhaltig. Die 
Verwundungen unserer Feinde müssen also, das wird 
die Statistik einst genügend erweisen, schwerer ver
laufen als die unseren, eben durch diese ihnen man
gelnde, human vorausschauende Rigorisität der G e
werbe-Hygiene.

Auch das sieht nicht so aus wie Barbarismus. Neh
men wir dazu die gewaltige Organisation des Roten 
Kreuzes, den W etteifer, mit welchem Berufsschwestern 
und Hilfsschwestern um die Pflege der Verletzten in 
geradezu idealer W eise bemüht sind, die Hingabe der 
Privatärzte für den Dienst im Interesse des Vaterlandes, 
die unerhörten Opfer, welche private W ohltätigkeit an 
barem Gelde für Beschaffung von Heilmitteln und Ver

bandmaterial gebracht hat, so kann man wohl allen 
Nörglern an deutscher Kultur stolz zurufen: Seht Euch 
unsere Lazarette an, und Ihr werdet anderer Meinung 
werden! W urden doch zeitweise nennenswerte Fonds 
für allerhand Erleichterungen, Erfrischungen und Z er
streuungen für unsere Kranken zur Verfügung gestellt, 
und waren es doch stattliche W erte, die für Küche 
und Krankenstuben von freigebigen Händen geopfert 
worden sind. W enn solche Symptome von W ohltätig
keit allein in einem Lazarett von 150 Betten offenbar 
wurden, welche Arbeit, welche Riesensummen müssen 
erst für die Tausende und Abertausende von Verpfle
gungsstätten des gesamten Deutschen Reiches mobil 
gemacht worden sein!

Unfälle in der Papierverarbeitung.
In einer G eschäftsbücherfabrik liess ein Buchbinder 

von einer am Fussboden verlegten W ellenleitung den 
Schutz abnehmen, um eine Schraube anzuziehen. Dies 
wollte er während des Ganges ausführen, statt — wie 
vorgeschrieben — die W ellenleitung durch Abstellen 
des Gruppenm otors stillstellen zu lassen.

Hierbei wurde die Arbeitsschürze von der W elle er
fasst, und der Buchbinder erlitt einen rechten O ber
schenkelbruch und einen Leistenbruch.

Der Unfall hätte sich bei richtiger Beachtung der 
Vorschriften seitens des Arbeiters vermeiden lassen.

In einer Lichtdruckerei versuchte ein Buchdruck
Maschinenmeister, trotz w iederholter W arnungen der 
M itarbeiter, während des Ganges den Riemen einer 
Buchdruckschnellpresse aufzulegen. Er beantw ortete 
die W arnungen mit prahlerischen Bemerkungen und 
liess von seinem Vorhaben nicht ab. In demselhen 
Augenblicke wurde er von der W ellenleitung erfasst und 
m ehrere Male mit derselben herumgeschleudert, tro tz
dem ein M aschinenmeister sofort zum Gasmoter eilte 
und die Transm ission zum Stillstand brachte.

Der Verletzte fiel auf den Auslegetisch der Schnell
presse; er hatte den rechten Arm gebrochen und sich 
die Brust gequetscht.

In einer Geschäftsbücherfabrik w ar ein Lehrling an 
einer älteren von Hand betriebenen Schneidemaschine 
mit Räderantrieb mit dem Schneiden schmaler Strei
fen Löschpapiers beschäftigt. Nach erfolgtem Schnitt 
hielt er die M aschine im H öchststand des M essers nicht 
an und griff durch den Raum, der zwischen M esser und 
Pressbalken vorhanden war, hindurch, um das Lösch
papier gerade zu schieben. Dabei kam das M esser, 
da die M aschine keine Sicherung dagegen besass, w ie
der herunter und schnitt dem Lehrling die linke Hand 
über dem Gelenk fast ganz durch, so dass sie vollkom
men verloren ist.

Allerdings hat der Verunglückte eine unvorsichtige 
Hantierung vorgenommen, die aber nicht die schweren 
Folgen gehabt hätte, wenn die M aschine eine Sicherung 
gegen unbeabsichtigtes Herabgehen des M esserhalters 
besessen hätte. Abgesehen von dein grossen körper
lichen Schaden des Verletzten, werden durch die zu 
zahlende lebenslängliche Rente die Kosten der Berufs
genossenschaft erheblich vermehrt, auch ist dadurch 
ein junger Mann, der wohl Soldat geworden wäre, se i
ner heiligsten Pflicht, das Vaterland zu verteidigen, en t
zogen worden.

(Papier-Zeitung 1915 Nr. 74.)
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Sond erausstellung für K riegsbeschäd igten
fürsorge in der Ständigen A usstellung für 

Arbeiterwohlfahrt.
D ie der V erw altung  des Reiches un terstehende 

S t ä n d i g e  A u s s t e l l u n g  f ü r  A r b e i t e r  w o h l - 
f a h r t  in C h a r l o t t e n b u r g  (Frauenhoferstrasse 
11/12) p lan t die V eransta ltung  einer S o n d e r a u s 
s t e l l u n g  f ü r  K r i e g s b e s c h ä d i g t e n f ü r s o r g e ,  
die voraussichtlich  noch im O ktober d. J. eröffnet 
w erden soll. D ie  V eransta ltung  geht davon aus, dass 
bei der F ü rso rg e  für die K riegsinvaliden in erster 
L inie dahin gestreb t w erden m uss, ihnen die w eitere 
A u sü b u n g  des erlernten oder eines ähnlichen Berufs 
zu erm öglichen. D azu ist bei solchen K riegsinvali
den, die den V erlust von H änden , A rm en  usw. zu 
beklagen haben, vo r allem  nötig, ihnen brauchbaren , 
dem  besonderen  Zwecke angepassten  E rsatz  für die 
verlorengegangenen  G lieder zu verschaffen. D ie zur
zeit gebräuchlichen  „künstlichen G lieder“ sind m ei
stens für die dauernde A usführung  gew erb licher oder 
landw irtschaftlicher A rbeiten  w enig geeignet, da für 
ihre H erste llung  andere  G esichtspunkte m assgebend  
gew esen  sind. E s wird daher vielfach notw endig  
sein, neue V orrichtungen zu erdenken und herzustel
len, die der besonderen  A rt der B eschädigung und 
der A rbeit angepasst wird. D ie A ufgabe w ird w esen t
lich erleich tert und vereinfacht, w enn dafür b rau ch 
b are  und bew ährte  V orb ilder zur V erfügung stehen. 
D ie L iteratur —  es sei u. a. au f die verdienstvollen 
V eröffentlichungen von Prof. D r. B i e s a l s k i  und 
B ergw erksdirek tor F 1 e m  m i n g verw iesen — enthält 
bereits beach tensw erte  V orschläge nach dieser R ich
tung . So w ertvoll nun auch solche B eschreibungen 
und A bbildungen sind und so m annigfache A n regun
gen sie zu geben verm ögen, so sind sie allein m eistens 
doch  kaum  im stande, für die K riegsinvaliden die A us
w ahl einer geeigneten  A rbeitshilfe zu erm öglichen 
oder sie zu überzeugen, dass die dargestellten  V orrich 
tungen  für ihre besonderen V erstüm m elungen  die 
geeigneten  sind. E benso  ist es in der Regel schw ierig, 
allein au f G rund von einfachen A bbildungen  d e ra r
tige V orrich tungen  herzustellen. D azu ist es erfo r
derlich, sie zu sehen und m öglichst auch G elegen
heit zu haben, sie im G ebrauche zu prüfen.

D iese E rw ägungen  haben  es nahegelegt, den 
V ersuch  zu m achen, die bisher bekann ten  und b e 
w ährten  H ilfen dieser A rt zu sam m eln  und  an einer 
geeigneten  Stelle auszustellen und im G ebrauche vo r
zuführen. D er vorläufige A rbeitsp lan  der A usste l
lung um fasst folgende G ru p p e n : 1. Persönliche A us
rüstung  der K riegsbeschädig ten  m it Behelfsgliedern, 
dauernden  Ersatzgliedern , A rbeits-A nsatzstücken, und 
A rb e itsh ilfen ; 2. V orkehrungen  zur E rm öglichung 
oder E rle ich terung  der B edienung von  W erkzeugen, 
G eräten, M aschinen A p p ara ten  durch  B eschädig te;
3. E inrichtungen von W erk stä tten  für die B erufsaus
b ild u n g  von B esch äd ig ten ; 4. A u sb ild u n g sk u rse ; 5. 
Ü bersich ten  über die gew erblichen und landw irtschaft
lichen A rbeiten , die von Invaliden bereits ausgeführt 
w urden oder ausgeführt w erden können ; 6. L iteratur 
über die O rganisation und D urchführung der K riegs
beschädig tenfürsorge, insbesondere über technische 
M assnahm en und E inrichtungen. D ie un ter 1 und 2

bezeichneten E inrich tungen  sollen m öglichst in arbeits- 
m ässiger A usführung, anderenfalls in M odellen, K on
struktionszeichnungen, P hotographien  und dergl. vor
geführt w erden. D en  Invaliden sowie den an der 
K riegsbeschädigtenfürsorge beteiligten K reisen soll 
G elegenheit gegeben w erden, in den zu diesem  Zw ecke 
eingerichteten W erkstä tten  die V erw endung der v er
schiedenen A rten  von A rbeitshilfen bei den Berufs
arbeiten  zu sehen und zu prüfen sow ie A uskünfte 
jed er A rt zu erhalten.

A us dem  M itgeteilten geht hervor, dass es sich 
hier um  ein ausserordentlich  dankensw ertes V orgehen  
handelt, das in hohem  G rade geeignet erscheint, die 
Ziele der K riegsbeschädigtenfürsorge, die als die in 
erster Linie m assgebenden allseitig anerkann t sind, zu 
fördern. D ie A usstellungsleitung wird es dankbar 
begrüssen, w enn ihr aus beteiligten K reisen A n m el
dungen geeigneter A usstellungsgegenstände und w ei
tere  A nregungen zugehen.

(„C oncord ia“ 1915 Nr. 19)

K riegsinvalidenfürsorge.
Unter dem Vorsitze des Landesdirektors der Provinz 

Brandenburg v. W i n t e r f e l d t  tagte am 16. Septem 
ber im Landeshause der Provinz Brandenburg Seine 
Versammlung von Vertretern der deutschen Bundes
staaten. als deren Ergebnis die Gründung eines 
„ R e i c h s a u s s c h u s s e s  de r  K r i e g s b e s c h ä 
d i g t e n  f ü r s o r g  e“ zu begrüssen ist. Zur Vor
geschichte dieser Gründung darf darauf hingewieseu 
werden, dass der seinerzeit gefasste einstimmige Be
schluss des Reichstages, eine Zentralstelle für die 
Kriegsbeschäd’igtenfürsorge zu gründen, von der 
Reichsregierung, die gegen eine solche Zentralisierung 
durch das Reich selbst Bedenken trug, bisher nicht 
durchgeführt worden ist. Das Bedürfnis, für die Kriegs
beschädigtenfürsorge ganz Deutschlands durch Zusam 
menschluss der in der Arbeit stehenden einzelstaatlichen 
Organisationen einen gemeinsamen M ittelpunkt zu 
schaffen, hat sich aher als immer dringender heraus
gestellt. Die Anregung, unter Heranziehung aller deut
schen Bundesstaaten - einen solchen Mittelpunkt zu 
schaffen, ist von dem sächsischen Staatsm inister Grafen 
v. V i t z t h u m  ausgegangen. Bereits am 25. August 
d. J. ist dann in einer Konferenz der preussischen Lan
desdirektoren die Einrichtung einer preussischen Ge
schäftsstelle für Kriegsbeschädigtenfürsorge beschlos
sen worden. Nachdem für Preussen als Vertreter in 
dieser Frage die Provinzen W estfalen, Pommern und 
Brandenburg bestellt und der Vorsitz der Provinz Bran
denburg übertragen worden, ist zur Verwirklichung des 
angeregten Gedankens die Einladung zu der Versamm
lung am 16. September erfolgt. Die Versammlung be
schloss einstimmig die Gründung eines „Reichsaus
schusses der Kriegsbeschädigtenfürsorge“ als anregen
de, beratende und begutachtende Stelle und konsti
tuierte sich mit Landesdirektor v. W i n t e r f e l d t  als 
Vorsitzenden. Sie wählte einen Arbeitsausschuss, be
stehend aus je zwei Vertretern der norddeutschen, m it
teldeutschen und süddeutschen Staaten, und entsandte 
in diesen je einen Vertreter von Preussen, Mecklenburg, 
Sachsen, Hessen, Bayern und W ürttemberg. Dem Ar
beitsausschüsse wurde das Recht der Zuwahl sowie 
das Recht der Bildung von Sonderausschüssen ver
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liehen. Er hat ferner die Befugnis, eine Reichsgeschäfts
stelle einzurichten und die dafür erforderlichen Kosten 
durch Umlagen auf die Kriegsbeschädigtenfürsorge
organisationen der angeschlossenen Bundesstaaten nach 
M assgabe der Bevölkerungszahl zu verteilen. Der Ar
beitsausschuss erhielt schliesslich die Befugnis, eine 
Geschäftsordnung für sich selbst und eine solche für den 
Reichsausschuss (Hauptversammlung) zu beschliessen. 
Ein Vertreter der Reichsregierung erklärte, dass der 
Ausschuss der wohlwollenden Unterstützung der 
Reichsregierung sicher sein könne.

äewerberecfetlicbe Entscheidungen.
Das Reichsversicherungsam t über die Frage der Unter- 
stiitzungspflicht der Krankenkasse gegenüber den K riegs

teilnehm ern.

Gemäss § 214 der Reichsvers.-Ordnung verbleibt 
bekanntlich den Versicherten, welche wegen Erw erbs
losigkeit aus der Krankenkasse ausscheiden, der An
spruch auf die Regelleistungen der Kasse, wenn der 
Versicherungsfall während der Erwerbslosigkeit und 
binnen drei W ochen nach dem Ausscheiden eintritt, so 
fern der Versicherte in den vorangegangenen zwölf Mo
naten mindestens 26 W ochen oder unmittelbar vor sei
nem Ausscheiden mindestens 6 W ochen versichert war.

G estützt auf diese Bestimmung, hatten nun w ieder
holt Kriegsteilnehmer, die innerhalb 3 W ochen nach 
ihrem Eintritt in den Heeresdienst verwundet worden 
oder erkrankt waren, die Krankenkassen, denen sie vor 
ihrem Eintritt in das Heer angehört hatten, in Anspruch 
genommen, doch hatten die Kassen die Unterstützung 
abgelehnt, indem sie behaupteten, hier könne der § 214 
keine Anwendung finden, da ein Kriegsteilnehmer nicht 
wegen Erwerbslosigkeit ausscheide, sondern weil bei 
ihm infolge der Inanspruchnahme durch öffentlich-recht
liche Pflichten ein Arbeitsmarkt überhaupt nicht in 
Frage komme.

In einer neuen Entscheidung hat nun das Reichsver
sicherungsamt dahin entschieden, d a s s  a u c h  d i e  
K r i e g s t e i l n e h m e r  a u f  d i e  W o h l t a t  d e s  
§  214 d e r  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g  
A n s p r u c h  h a b e n .  Das ist, so führte der G e
richtshof aus, zur Vermeidung von Unbilligkeiten un
bedingt geboten; sonst hätten ja Versicherte, die inner
halb der ersten drei W ochen nach der Einziehung zum 
M ilitärdienst erkrankten und darauf -— vielleicht ohne 
Entschädigung seitens der M ilitärverwaltung — als 
unbrauchbar entlassen werden, keinen Anspruch auf 
Unterstützung, und das m üsste sogar auch für den Fall 
gelten, dass ein zum Kriegsdienst einberufener Ver
sicherter in der Zeit zwischen der Beendigung der ver
sicherungspflichtigen Beschäftigung und der Einstellung 
in das Heer erkrankt. Die Kriegsteilnehmer würden 
also viel schlechter gestellt sein wie beispielsweise 
solche Versicherte, die ihre versicherungspflichtige Be
schäftigung mutwillig oder gar rechtswidrig aufgegeben 
haben; denn das vertragswidrige Ausscheiden aus einer 
versicherungspflichtigen Tätigkeit schliesst die An
sprüche aus § 214 der Reichsversicherungsordnung nicht 
aus. Ja, es würden dann diejenigen, deren Erw erbs
losigkeit durch Einziehung zum Dienst für das V ater
land verursacht ist, sogar gegenüber solchen Versicher
ten zurückgesetzt, die ihre Erwerbslosigkeit s c h u l d 

h a f t  herbeigeführt haben. Das aber wäre eine offen
bare Unbilligkeit.

Im übrigen kann die Frage, ob der § 214 der Reichs
versicherungsordnung auch beim Eintritt in den Mili
tärdienst anzuwenden ist, für Kriegszeiten nicht anders
entschieden werden als für Friedenszeiten, und fü r 
diese ist die Frage bereits in anderen Entscheidungen 
bejaht.

(Entscheidg. des Reichsversicherungsam tes vom  
28. Juni 1915.)

Mit der Übernahme des Heilverfahrens durch die B erufs
genossenschaft verliert der Kranke das Recht der freien  

Arztwahl.

Die R.V.O. bestimmt in § 1513, dass bei Krankheit,, 
die ein Unfall herbeigeführt hat, der T räger der Unfall
versicherung das Heilverfahren übernehmen kann. Er 
hat dann für dessen Dauer oder bis zum Ablauf der 
dreizehnten W oche nach dem Unfall dem Kranken das 
zu gewähren, was diesem seine Krankenkasse' nach 
Gesetz oder Satzung zu leisten hätte. Damit erhält die 
übernehmende Berufsgenossenschaft auch das Recht 
der Bestimmung des behandelnden Arztes. Lässt sich 
der Kranke dennoch von einem anderen Arzt behandeln, 
so hat dies lediglich zur Folge, dass er dessen Kosten 
nicht erstattet verlangen kann, ein Recht der Berufs
genossenschaft, ihm für die Zeit der Behandlung durch 
den anderen Arzt das Krankengeld zu sperren, besteht 
jedoch nicht. Das Reichsversicherungsamt führt in 
einer vor kurzem ergangenen Entscheidung dazu fol
gendes aus:

W enn der Berufsgenossenschaft in § 1513 R.V.O. 
die Befugnis eingeräumt ist, das Heilverfahren zu über
nehmen, so sind ihr damit stillschweigend auch die
jenigen Rechte übertragen, die sie zu einer erfolgreichen 
Durchführung des Heilverfahrens haben muss. Zu 
diesen Rechten gehört auch die Befugnis, den Arzt zu 
bestimmen, der die Behandlung des Erkrankten über
nehmen soll. Die Person des Arztes kann unter Um
ständen, insbesondere wenn die Behandlung des Lei
dens nur durch einen erfahrenen Spezialarzt Erfolg v e i- 
spricht, von ausschlaggebender Bedeutung sein. M üsste 
die Berufsgenossenschaft in solchen Fällen die Aus
wahl des Arztes dem Kranken überlassen, so würde da
mit der vom Gesetzgeber beabsichtigte Zweck der vor
zeitigen Übernahme des Heilverfahrens seitens der Be
rufsgenossenschaft vielfach vereitelt werden. Hiernach 
war auch im vorliegenden Falle die Beklagte befugtr 
der Klägerin aufzugeben, sich von einem bestimmten 
Arzte behandeln zu lassen.

Eine andere Frage ist die, ob die Beklagte der Klä
gerin für die Zeit, während welcher diese sich von dem 
von ihr gewählten Arzte behandeln liess und sich w ei
gerte, den ihr von der Beklagten bezeichneten Arzt auf
zusuchen, das Krankengeld sperren darf. Diese Frage 
hat der Senat verneint. Aus dem W ortlaut des §  151? 
Abs. 1 Satz 2 ergibt sich, dass auch bei Übernahme des 
Heilverfahrens durch die Berufsgenossenschaft der 
Kranke den Anspruch auf das Krankengeld behält^ 
Dass dieser Anspruch fortfallen soll, wenn der Kranke 
den Anordnungen der Berufsgenossenschaft, sich von 
einem bestimmten Arzte behandeln zu lassen, keine 
Folge leistet, ist aus dem Gesetze nicht zu entnehmen.. 
Vielmehr sind die Fälle, in denen das Krankengeld ver
weigert werden darf, im §  192 R.V.O. erschöpfend auf
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gezählt. Die alleinige Folge des Verhaltens der Klä
gerin besteht daher darin, dass sie die Kosten des sie 
in der fraglichen Zeit vom 28. Oktober bis zum 30. N o
vem ber 1912 behandelnden Arztes allein tragen muss 
und von der Berufsgenossenschaft nicht erstattet ver
langen kann (§ 368 R.V.O.). Es wäre vielleicht w ün
schensw ert gewesen, wenn der Gesetzgeber, um dem 
w iderstrebenden Willen des Kranken noch mit s tä r
keren Mitteln entgegenzuwirken, ihm für die Zeit seiner 
W eigerung, den ihm von der Berufsgenossenschaft b e 
zeichneten Arzt aufzusuchen, auch den Anspruch auf 
d a s  Krankengeld entzogen hätte. Da dies aber Im 
Gesetze nicht geschehen ist, so muss die Berufsgenos
senschaft sich darauf beschränken, die Bezahlung des 
ihren Anordnungen zuwider angenommenen Arztes zu 
verw eigern; sie darf aber nicht zugleich auch dem 
Kranken die Entrichtung des Krankengeldes versagen.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom
14. Dezember 1914.)

K riegsdienst ist nicht gleichbedeutend m it E rw erbslosig
keit im  Sinne der Krankenversicherung.

D ie R eichsversicherungsordnung bestim m t in 
§  2 1 4 : „Scheiden V ersicherte  wegen E rw erbslosigkeit 
aus, die in den vorangegangenen  12 M onaten m inde
stens 26 W ochen  oder unm ittelbar vorher m indestens
6  W ochen  versichert w aren, so verb leib t ihnen der 
A nspruch  au f die R egelleistungen der K asse, wenn 
d e r V ersicherungsfall w ährend der E rw erbslosigkeit 
und binnen drei W ochen  nach dem  A usscheiden ein
tritt. D er A nspruch  fällt weg, w enn der E rw erbslose 
sich im  A usland  a u f  hält und die Satzung nichts anderes 
b estim m t.“ In teresse gew innt hierbei die F rage, ob 
d er zum  K riegsd ienst E inberufene „w egen E rw erb s
lo sig k e it“ ausscheidet. Sie ist in einer jüngst ergangenen 
E n tscheidung  des Sächsischen L andesversicherungs
am tes  verneint w orden. D er Fall lag  fo lgenderm assen: 
D er der K rankenkasse der B äcker-Z w angsinnung zu 
L. angehörende Bäcker Z., derinfo lge derM obilm achung 
eingezogen  w orden war, w urde am  20. A ugust 1914 
in Belgien verw undet und w ar bis 31. O ktober 1914 
rev ierkrank . D ie K rankenkasse verw eigerte Zahlung 
d e s  K rankengeldes mit der Begründung, dass ein 
erw erbslos E rk rank ter gem äss § 214 R .V.O. keinen 
A n sp ru ch  au f K rankengelder habe, w enn er sich zur 
Zeit der E rk ran k u n g  im A usland  aufgehalten habe. 
D as in der S ache angerufene V ersicherungsam t zu 
L . te ilte  diese A nsicht und wies Z. ab. Seine beim  
O berversicherungsam t eingelegte Berufung führte zur 
V eru rte ilung  der Kasse. D iese w andte sich darauf
hin an das Sächsische Landes versicherungsam t, welches 
d e n  A ntragsteller m it fo lgender B egründung ab wies:

F ü r den, der dem  Rufe zur Fahne folgt, ha t die 
F rage  des E rw erbes oder der E rw erbslosigkeit nicht 
die B edeutung, dass davon d er A ustritt oder N icht
au stritt aus d er K asse abhäng ig  sein könnte. G erade 
d ie  E rw erbslosigkeit m uss aber für die A nw endbar
keit des § 214 der R .V .O . der G rund des A us
sch e id en s aus der K asse sein. E rw erbslosigkeit im 
S inne des § 214 kom m t ab er begrifflich n ich t in 
F rage , w enn die betreffende P erson  infolge ausschliess
licher Inanspruchnahm e durch anderw eite öffentrecht- 
liche Leistungspflicht au f dem  für die V ersicherung  
m assgeb lichen  bürgerlichen  A rbeitsm ark te  einen E r 

w erb gar nicht finden oder suchen kann. U nd ge
rade das ist bei dem  K riegsteilnehm er der Fall. A u f 
solche Fälle des V ersagens jed e r E rw erbstätigkeit 
durch die E rfü llung  der H eeresdienstpflicht bezieht 
sich der § 214 offenbar nicht, sondern nu r au f solche 
Fälle, bei denen die E rw erbstätigkeit durch den A r
beitgeber oder A rbeitnehm er beendigt wird, sei es 
durch  einseitige K ündigung oder durch gegenseitige 
V ereinbarung, sei es m it oder ohne Schuld des 
V ersicherten. D er G esetzgeber w ollte dabei den 
V ersicherten  w ährend der Zeit, in der er die v e r
sicherungspflichtige B eschäftigung verloren, eine neue 
aber noch nicht erlangt hatte, für einen gew issen 
Zeitraum  — 3 W ochen  —  nicht ohne den für diese 
Zw ischenzeit besonders notw endigen Schutz lassen. 
D er Fall der E inziehung zum H eeresd ienst von 
längerer oder unbestim m ter D auer kam  dabei schon 
deshalb nicht in B etracht, weil in diesem  Falle die 
M öglichkeit eines neuen E rw erbes überhaup t ab g e
schnitten w ar, überdies aber von dem  Ü bertritte  des 
V ersicherten  in den D ienst der H eeresverw altung  
letztere die volle Fürsorge für ihn durch  G ew ährung 
von  N ahrung, K leidung, U nterkunft und L öhnung 
und nach Befinden auch U nterstü tzung  seiner A n 
gehörigen übernim m t und gew ährleistet. F ü r diese 
V erhältn isse trifft also der gesetzgeberische G edanke 
des § 214 der R.V.O. überhaupt nicht zu.

(G rundsätzliche E n tscheidung  des Sächsischen 
L andesversicherungsam tes vom 10. Juli 1915.)

Über den Umfang der Renteu-lEntzielmng gegenüber einem  
widersetzlichen Unfallrentner.

D er T ischlergeselle W . in M., der infolge eines 
U nfalls eine Spitzfusstellung davongetragen  hatte , 
w ar vom  1. N ovem ber 1913 ab von der L andw irt
schaftlichen B erufsgenossenschaft an  die K linik des 
Dr. St. gew iesen w orden m it dem  B em erken, dass 
ihm der Schadensersatz au f Zeit ganz oder teilw eise 
entzogen w erden würde, falls er sich dieser M assnahm e 
grundlos w idersetzen und dadurch seine E rw erbsfähig
keit geschm älert w erden würde. W . erklärte  darauf
hin der B erufsgenossenschaft, dass er zurzeit nicht, 
jed o ch  spä te r bereit sei, sich in die B ehandlung D r. 
St.’s zu begeben. D ie B erufsgenossenschaft ve rw arf 
diesen E inspruch , der rech tskräftig  w urde, m it E n d 
bescheid, und  setzte die gew ährte vorläufige R ente 
a u f eine T eilren te  von 25°/0 fest, da nach ärztlichem  
G utachten  die W eigerung  W .’s die B ehebung der 
E rw erbsbeschränkung  zum Teil vereitelt habe. N ach
dem  auch dieser Bescheid rechtskräftig  gew orden 
war, fo rderte  die B erufsgenossenschaft ihn auf, sich 
bei D r. H . in Ch. vorzustellen, indem  sie betonte, 
dass eine w eitere W eigerung  sie zu dem  Schluss 
berechtigen  w erde, dass er nunm ehr w ieder erw erbs
fähig sei. W . kam  auch diesm al der A ufforderung 
nicht nach, so dass ihm die T eilrente von 25°/o en t
zogen w urde. Seine Berufung gegen diese M assnahm e 
wies das O berversicherungsam t zurück. E r  w andte 
sich daher nunm ehr an das S a c h s .  L a n d e s v e r 
s i c h e r u n g s a m t ,  dass ihn untersuchen und fest
stellen Hess, dass er zu 7 5 %  erw erbsunfähig sei. 
D ie Rekursinstanz verurteilte  dem gem äss die Berufs
genossenschaft' zur Fortzahlung der Teilrente von 
25%  m it folgender B eg rü n d u n g :
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In § 606 der R .V .O . ist bestim m t, dass dem  
V erletzten  der Schadensersatz au f Zeit ganz oder 
teilw eise versag t w erden kann, w enn er eine A n
ordnung, die das H eilverfahren betrifft, ohne gesetz
lichen oder sonst triftigen G rund nicht befolgt hat, 
und w enn dadurch  seine E rw erbsfäh igkeit ungünstig  
beeinflusst w ird. D anach  hä tte  die B eklagte die 
H erabsetzung  der R ente a u f  25%  nicht für u nbe
stim m te Zeit, sondern  nur für eine bestim m te, ange
m essene Zeit verfügen dürfen. H ieran  ist jed o ch  
nichts zu ändern, da der K läger sich der H erabsetzung 
gefügt hat, und der Bescheid dadurch  rechtskräftig  
gew orden ist. G egenw ärtig ist daher nur darüber 
zu entscheiden, ob die völlige E inziehung der R ente 
gerechtfertig t ist. D ies ist nicht der Fall. A us dem  
einw andfreien G utachten des D r. m ed. Zsch. geh t 
hervor, dass der K läger in seiner E rw erbsfähigkeit 
durch  U nfallfolgen noch erheblich beein träch tig t wird. 
D ie ihm  zugesprochene R ente kann ihm  nicht zur 
Strafe deshalb entzogen w erden, weil er sich nicht 
ha t untersuchen lassen. D ie B eklagte w ar hiernach 
zu verurteilen, dem  K läger die T eilren te von 25°/o 
fortzugew ähren.

(G rundsätzliche E n tscheidung  des Sächs. L andes
versicherungsam ts vom 13. M ärz 1915.)

Der A rbeitgeber als K riegsteilnehm er. Keine Verfalirens- 
aussetzung bei Klagen aus Lohnforderungen.

E in A rbeiter, der lange Zeit im D ienste ein 
und desselben A rbeitgebers gestanden hatte, hatte 
angeblich gegen seinen D ienstherrn  eine nicht uner
hebliche F orderung  w egen  rückständigen Lohnes, die 
der D ienstherr zum Teil bestritt. E s kam  w egen 
dieses L ohnanspruchs zur K lage gegen den inzwischen 
zum H eeresd ienste einberufenen A rbeitgeber, der vor 
G ericht allerlei E inw endungen  erhob und u. a. auch 
A ussetzung des V erfahrens gem äss den B estim m ungen 
des K riegsteilnehm erschutzgesetzes forderte.

D as O berlandesgericht H am m  l e h n t e  jedoch  
die von dem  B eklagten geforderte  V erfahrensaus
setzung a b. D ie von dem  B eklagten gegen die 
K lageforderung  erhobenen E inw endungen  versprechen  
so w enig E rfolg , so führte der G erich tshof aus, dass 
es offenbar unbillig w äre, die E rled igung des R echts
streites durch A ussetzung zu verzögern. D er R echts
streit betrifft nach B ehauptung  des K lägers einen 
für lange Jahre  rückständigen Ä  r b e i t s 1 o h n eines 
langjährigen A rbeiters des Beklagten, und P r o z e s s e  
d i e s e r  A r t  b e d ü r f e n  b e s c h 1 e u  n i g t  e r E  r - 
l e d i g u n g .  Im  übrigen ha t der Beklagte durch sein 
V erhalten  — verspätete  B enennung von Zeugen und 
dergl. — den Prozess schon hinausgezogen, und die 
V erfahrensaussetzung erscheint um sow eniger b e 
gründet, als der P rozesstoff so einfacher A rt ist, 
dass der Beklagte den Schriftverkehr m it seinem  
Prozessbevollm ächtig ten  ohne M ühe neben seinen 
m ilitärischen D ienstverrichtungen führen kann.

(E ntscheidg. des O berlandesger. H am m  vom  
19. März 1915.)

B erechtigter Anspruch der B erufsgenossenschaft gegen  
einen Kurpfuscher.

E in bei einer B erufsgenossenschaft gegen U nfall 
V ersicherter w ar in seinem  B etriebe von einer L eiter 
gestürzt und hatte  einen O berschenkelbruch  erlitten, 
den er durch eine „H eilkundige“ behandeln  liess, 
der er für ih re B em ühungen ein H o n o rar von 34 Mk. 
zahlte.

D ie B erufsgenossenschaft, w elche dem  V erletzten  
seit Beginn der vierzehnten W oche nach  dem  U n
fall die gesetzliche U nfallren te zu zahlen hatte , b e 
hauptete nun, die lange E rw erbsunfähigkeit und die 
je tz t noch bestehende 75 prozentige E rw erb sb e 
schränktheit des V erletzten  seien au f die unsachge- 
m ässe B ehandlung des V erletzten durch  eine H eil
kundige zurückzuführen, und hierfür hafte die H eil
kundige der B erufsgenossenschaft.

A u f K lage der B erufsgenossenschaft hat das 
O berlandesgerich t M ünchen deren A nsprüche gegen 
die H eilkundige im w esentlichen gebilligt.

D ie B eklagte hat nach dem  G utachten  der S ach
verständigen den B einbruch des V ersicherten  d u rch 
aus unsachgem äss behandelt, und in ihrem  V erhalten  
liegt eine fahrlässige und  w iderrechtliche Schädigung 
der G esundheit des V erletzten  im Sinne des § 823
B.G.B., A bs. 1, w onach derjenige, w elcher vorsätzlich 
oder fahrlässig das Leben oder die G esundheit eines
anderen w iderrechtlich verletzt, dem  anderen zum  
E rsä tze  des daraus en tstehenden  Schadens verpflich
te t ist.

N un kann  es zweifelhaft erscheinen, ob nicht ein. 
eigenes V erschulden  des V erletzten darin lag, dass 
er eine H eilkundige an S telle eines A rztes zuzog und 
die H inw eise der B erufsgenossenschaft a u f  das U n
genügende dieser B ehandlung unbeach tet liess. In 
dessen ist es nach  der R ech tsp rechung  des R eichs
versicherungsam tes nicht als pflichtw idriges V erhalten  
des V erletzten anzusehen, wenn er — in guter A b 
sicht und einer in m anchen  G egenden verbreite ten  
G ew ohnheit folgend —  die dem  H eilzw ecke nicht 
d ienliche B ehandlung  durch einen K urpfuscher der 
B ehandlung durch einen ordentlichen A rzt vorzieht.

D ie B eklagte, die sich grösser E rfo lge im Bein
heilen rühm t, hätte  ohne das E ingreifen  der B erufs
genossenschaft dem  V erletzten eine G eldentschädi
gung gew ähren m üssen, und die A nsprüche des V e r
letzten gegen die B eklagte sind insow eit au f die Be
rufsgenossenschaft übergegangen, als sie den V er
letzten nach der R eichsversicherungsordnung Leist
ungen zu gew ähren hat.

(Entscheidg. des O berlandesger. M ünchen vom  
31. Mai 1915.)

Trotz Lendeim irbclbruchs die A rbeit fortgesetzt.

Mit einem aussergewöhnlichen Unfall hatte sich 
kürzlich das Reichsversicherungsamt zu beschäftigen: 
Der jugendlich^ Arbeiter K. in N. war beim Kippen 
eines beladenen W agenkastens durch einen unter dem
selben befindlichen, ihm als Unterlage dienenden Hebe
baum über den W agen geschleudert worden. Er setzte, 
ohne über irgendwelche Beschwerden nach diesem U n
fall zu klagen, seine Arbeit, wie gewohnt, fort, bis er 
etw a ein halbes Jahr später sich veranlasst fühlte, den 
Arzt zu konsultieren, der einen Bruch des 3. und 4.
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Lendenwirbels feststellte. Da K. diese Verletzung auf 
jenen Unfall mit dem Kippwagen zurückführte, erhob 
sein Vater als gesetzlicher Vertreter Entschädigungs
ansprüche bei der Berufsgenossenschaft, wurde indes
sen abgewiesen, mangels Nachweises dafür, dass der 
W irbelbruch mit dem Unfall im Zusammenhang stehe. 
Da das O berversicherungsam t dem Bescheid der Be
rufsgenossenschaft beitrat, wandte sich K. an das 
Reichsversicherungsamt und hatte den Erfolg, dass die 
Berufsgenossenschaft für entschädigungsverpflichtet er
klärt wurde.

A u s  d e n  E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e n :
Nach dem Gutachten der Universitätsklinik in B. 

war der Unfall im Januar 1911, bei dem der Kläger beim 
Stürzen eines Kippwagens über denselben im Bogen 
hinübergeschleudert wurde, an sich geeignet, einen 
W irbelbruch zu verursachen, und Umstände, die auf 
einen früher entstandenen W irbelbruch hinweisen könn
ten, sind nicht festzustellen gewesen. Es besteht daher 
eine überwiegende W ahrscheinlichkeit für die Annahme, 
dass der Unfall einen Bruch des 3. und 4. Lendenwirbels 
herbeigeführt hat, der zunächst keine erhebliche Be
hinderung bei der Arbeit zur Folge hatte, aber allmäh
lich infolge der Arbeit eine nennenswerte Beschränkung 
■der Erwerbsfähigkeit nach sich zog. Selbst wenn man 
aber auch annehmen wollte, dass der Kläger schon 
früher einen W irbelbruch erlitten hat, so w ar der U n
fall in seinem Verlaufe ein derartiger, dass er einen be
reits vorhandenen W irbelbruch ungünstig beeinflussen 
konnte. Die Beklagte ist hiernach schuldig, den Kläger 
für die Folgen des Unfalls vom Januar 1911 zu entschä
digen. W as die Höhe der Entschädigung anlangt, so 
hat das Reichsversicherungsamt unter Berücksichtigung 
des Umstandes, dass die Herzbeschwerden des Klägers 
nicht als Unfallfolge angesehen werden können, in 
Übereinstimmung mit dem Obergutachten eine Rente 
von 2 0 %  se>t 16- April 1911 als angemessen erachtet, 
und zwar unter Zugrundelegung eines Jahresarbeitsver
dienstes von 762,12 Mk.

(Entscheidung des Reichsversicherungsamtes vom
8. Oktober 1914.)

Patentatisziige.
Kl. 5 c. 286 944 vom 2. Juli 1914. V e r f a h r e n  u n d  

V o r r i c h t u n g  z u m  R a u b e n  v o n  G r u b e n 
s t e m p e l n .  Friedrich Sommer in Essen, Ruhr.

Nach dem neuen Verfahren, durch welches ein leich
tes und gefahrloses Rauben der Stempel aus der E nt
fernung erreicht werden soll, werden die Stempel nicht 
wie bisher durch Losschlagen, Ausbühnen oder Ab
hauen geraubt, sondern durch einen festen oder ange
steckten Hebelarm mit oder ohneZuhilfenahme einer be
sonderen Zugvorrichtung losgedreht. Zu diesem Zwecke 
wird beispielsw eise um den loszudrehenden Stempel 
ein aus zwei Hälften bestehendes, an der einen Seite 
der einen Hälfte mit einem Hebelarm versehenes Klemm- 
band gelegt, das durch Schrauben an-dem Stempel fest
geklem m t ist. An dem Hebelarm greift ein an einem 
anderen feststehenden Stempel befestigter, selbstsper
render Kettenzug an, der erforderlichenfalls am Zug
ende noch mit einem Zughebel zur Erhöhung der Kraft
leistung versehen ist. Beim Anziehen des Kettenzuges 
w ird  der erste Stempel durch den Hebel gedreht. H ier

bei dreht sich der Stempel nicht um seine eigene Achse, 
sondern ausserhalb derselben um seine dem Hebel 
gegenüberliegende Aussenkante, ohne hierbei das frei
werdende Hangende irgendwie zu erschüttern oder in 
M itleidenschaft zu ziehen. Die losgedrehten Stempel 
bleiben unbeschädigt und können sehr häufig an der
selben Stelle w ieder benutzt werden. G.

Kl. 3 5 a . 281 023 vom 19. August 1913. V o r r i c h 
t u n g  z u m  S t i l l s e t z e n  v o n  M a s c h i n e n  
b e i  F r e i g a b e  d e s  S t e u e r h e b e l s  a u s 
s e r h a l b  d e r  b e t r i e b s m ä s s i g e n  S t i l l 
s t a n d  S t e l l u n g .  Aktiengesellschaft Brown, Bo- 
verie & Cie. in Baden, Schweiz.

Bei der neuen Vorrichtung wird durch die Freigabe 
des Steuerhebels nicht sofort die Sicherheitsbremse aus
gelöst, sondern eine Kupplung des Steuerhebels mit 
einer von der Fördermaschine oder von einem beson
deren Hilfsmotor angetriebenen, auf der W elle des 
Steuerhebels sitzenden Scheibe hergestellt und dadurch 
der Steuerhebel je nach dem verwendeten A ntriebs
system in die Bremsstellung gebracht, wobei dann be
sondere Vorkehrungen getroffen werden können, welche 
die Sicherheitsbremse auslösen, falls in dieser Null
oder Bremsstellung die Geschwindigkeit einen geringen 
W ert überschreitet. Bei Maschinen, welche in Leonard
schaltung angetlrieben werden, wird zweckmässigep- 
weise beim Erreichen der Nullstellung oder bei ande
ren Maschinen beim Erreichen der Bremsstellung die 
weitere Bewegung des Steuerhebels gehemmt, indem 
z. B. in der Nullstellung eine Sperrung in den S teuer
hebelweg gelegt wird, die jedoch nur dann wirkt, wenn 
der Steuergriff freigegeben ist und somit die selbst
tätige Rückführvorrichtung in Tätigkeit ist. Durch die 
Einschaltung einer Gleitkupplung zwischen dem Steuer
hebel und dem von der Maschine angetriebenen Rück- 
führorgan ist es auf diese Art möglich, die weitere 
Bewegung der M aschine ohne Rückwirkung auf die 
Stellung des Steuerhebels auszuführen. G.

Kl. 3 5 a . 285 361 vom 5. Dezember 1913. S i c h e r 
h e i t s v o r r i c h t u n g  f ü r  F ö r d e r m a s c h i -  
n e n. J. Iversen in Charlottenburg.

Die neue Vorrichtung dient zur Sicherung des Be
triebes von Fördermaschinen gegen Unfälle, die durch 
verkehrtes Auslegen beim Anfahren oder durch Ü ber
schreitung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindig
keit entstehen können, und zwar w erden hier dieselben

Fig. 195.

Konstruktionsteile zunächst für das richtige Anfahren 
und dann für die Geschwindigkeitsregelung benutzt. 
D ie V orrich tung  (Fig. 195) besteh t aus dem  um  den 
Bolzen a drehbaren Kulissenhebel b, der Druckstange
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c, die an dem vom Geschwindigkeitsregler bewegten 
Hebel d angeschlossen ist, und aus dem Zapfen e, w el
cher durch eine von der M aschine aus angetriebene 
Reibungskupplung oder andere Umschaltvorrichtung 
nur einen Halbkreis beschreibt und dadurch die Druck
stange in ihre höchste oder tiefste Stellung ein
stellt oder festhält. Steht der zum Beispiel durch 
den Teufenzeiger eingestellte Hebel d auf M ittelstel
lung, wie das vor Beginn eines Förderzuges für 
Aufwärtsgang der Fall ist, so ist ein verkehrtes Anfah
ren unmöglich, weil das obere Kulissenende wegen der 
D ruckstange c nicht nach rechts bewegt werden kann. 
Einem richtigen Auslegen des Steuerhebels, also nach 
vorw ärts, wobei dies Kulissenende sich von der Stange 
c entfernt, steht aber nichts entgegen. Gleich nach dem 
Anfahren wird der Zapfen e und damit die angeschlos
sene Druckstange c in die tiefste Stellung gebracht. Mit 
steigender Geschwindigkeit dreht der Geschwindig
keitsregler den Hebel d nach links, wobei die Druck
stange durch den Kulissenhebel b und die Verbindungs
stange f den Steuerhebel zunächst nach der M ittelstel
lung zu auf immer kleinere Füllungen einstellt. G e
nügt die Füllungsregelung jedoch nicht, so wird der 
Steuerhebel über die Mittelstellung in Gegendampf
stellung gebracht. Die Regelung der Geschwindigkeit 
erfolgt somit in gleicher W eise wie von Hand durch 
den- Führer. D ieser hat trotzdem in jedem Punkte des 
Förderzuges ungehindert Gelegenheit, den Steuerhebel 
in verzögerndem Sinne bis in die äusserste Gegen
dampfstellung zu bewegen, dagegen werden ihm be
schleunigende Bewegungen, wodurch die Betriebs
sicherheit gefährdet werden könnte, durch die Vorrich
tung unmöglich gemacht. G.

Kl. 35 a. 285 645 vom 9. November 1913. S i c h e r 
h e i t s v o r r i c h t u n g  f ü r  H o c h o f e n s c h r ä g 
a u f z ü g e .  M aschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 
A.-G. in Nürnberg.

Die bekannten Sicherheitsvorrichtungen mit einer 
den W agen des Aufzuges begleitenden Plattform zei
gen den Übelstand, dass sich zwischen Kübelboden und 
Plattform ein Zwischenraum befindet, um letztere vor 
dem Einsenken des Kübels in die Gichtöffnung oder 
vor dem Absetzen auf den Zubringerwagen aus dem 
Bereich des Kübels bringen zu können. Es hat sich 
nun in der Praxis ergeben, dass sich schon beim Ab
rutschen eines Kübels von der Hakenspitze in seine 
normale Lage, also beim Durchfallen einer Höhe von 
knapp 80 mm, schwere Betriebsstillstände durch Z er
störung der Seilscheibenlagerung einstellten. Dieser 
Übelstand würde natürlich in weit höherem Masse ein
treten, wenn der Kübel beim Bruch des Tragseiles um 
eine erheblich grössere Strecke bis zum Aufsetzen auf 
die Sicherheitsplattform fällt. Um solche Unfälle zu 
vermeiden, wird bei der neuen Vorrichtung der Kübel 
durch eine geeignete Hubvorrichtung gegenüber der 
Plattform beweglich gemacht und während der Fahrt 
auf die Plattform aufgesetzt. Es wird also bei Kübel
stangenbruch, Tragseilbruch oder dgl. gar keine Höhe 
vom Kübel durchfallen, sondern der Kübel befindet sich 
stets unter der Einwirkung seiner Schutz- und der 
eigentlichen Aufhängungen. Die Schutzplattform kann 
durch ein besonderes, am Aufzugswagen angeordnetes 
W indwerk aus- und eingeschwenkt werden. Bei Ver
wendung von Drahtseilen als Tragm ittel der Last kön

nen ausserdem diese auf dem ganzen Fahrweg entlastet 
werden, was zur Verlängerung ihrer Lebensdauer bei
trägt. G.

Kl. 3 5 a . 287 036 vom 18. Januar 1913. V o r r i c h 
t u n g  z u m  A u f s c h i e b e n  v o n  F ö r d e r 
w a g e n  a u f  F ö r d e r k ö r b e .  Siem ens-Schuckert- 
W erke G. m. b. H. in Berlin.

Bisher werden Förderkörbe durch mechanische Ein
richtungen in der W eise entladen und beschickt, dass- 
der im Korb stehende W agen durch einen ändern hin
ausgeschoben wird, der dann während des neuen För
derzuges im Korbe stehen bleibt. Die Einrichtung, die 
den neuen W agen in den Förderkorb schiebt, ist hier
bei so ausgebildet, dass sie den W agen nur stossen 
kann. Die aufgeschobenen W agen bleiben nun häufig 
nicht an der richtigen Stelle stehen, sondern laufen 
durch den Korb hindurch und müssen von Hand zu
rückgeholt werden, wodurch die Förderpause zwischen 
den einzelnen Zügen verlängert wird. Die Dauer der 
Förderpause ist von grösser Bedeutung, da sie die 
Leistungsfähigkeit des Schachtes und damit die Aus
beute des Bergwerkes mitbestimmt. Um die Verkür
zung der Förderpause durch Vermeidung von Z eit
verlusten beim Beschicken der Förderkörbe zu erzielen, 
werden gemäss der neuen Einrichtung die W agen mit 
der Antriebsvorrichtung doppelseitig gekuppelt. Bei 
solcher Kupplung folgen die W agen jeder Bewegung 
der Antriebsvorrichtung und bleiben an der Stelle im 
Korbe stehen, auf welche sie hingeführt w erden. D ie 
doppelseitige Kupplung kann entweder als mechanische, 
und zwar als Verzahnungskupplung, also Verriegelung, 
oder als Reibungskupplung oder als magnetische, am 
besten elektromagnetische Kupplung ausgeführt w er
den. Sobald der Förderwagen die richtige Stellung im 
Förderkorb erreicht hat, w ird die Kupplung zwischen 
Antriebsvorrichtung und -Förderwagen selbsttätig gelöste

G.

KI. 35 a. 287 184 vom 26. September 1911. S i c h e r 
h e i t s e i n r i c h t u n g  f ü r  F ö r d e r a n l a g e n  
u n t e r  V e r w e n d u n g  e i n e s  a m  F ö r d e r 
k o r b  s i t z e n d e n  u n d  d u r c h  d e s s e n  B e 
w e g u n g  a n  g e t r i e b e n e n  R e g l e r s .  Dr.- 
Ing. Carl Ilgner in Breslau.

Bei den bekannten Sicherheitseinrichtungen, bei de
nen ein durch die Bewegung des Fahrkorbes angetrie
bener Regler und die von ihm beeinflusste Brem svor
richtung am Fahrkorb angeordnet sind, entspricht die 
normale Umlaufszahl des Reglers der zulässigen Fahr
geschwindigkeit des Förderkorbes während der vollen 
Fahrt, ohne dass Einrichtungen vorhanden wären, durch 
welche bei Verminderung der Fahrgeschwindigkeit der 
Regler auf der normalen Umlaufszahl erhalten w ird. 
Dies ist aber ein Übelstand, weil für das Anfahren und 
den Auslauf des Förderkorbes nur eine geringere Ge
schwindigkeit des Förderkorbes zulässig ist und, etwa 
bei- unvorsichtiger Bedienung der Antriebsmaschine oder 
Seilbruch, die Fahrgeschwindigkeit über die zulässige 
Grösse hinaus wachsen kann, bevor das Brems- oder 
Sperrwerk anspricht. Zur Behebung dieses Ü belstan
des wird deshalb bei der neuen Einrichtung der An
trieb des Reglers in der bei anderen Sicherheitseinrich
tungen bekannten W eise entsprechend der G eschw in
digkeitsänderung des Förderkorbes an den versch ie-
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denen Stellen des Fahrweges derart verstellt, dass der 
Regler immer und stets, also auch bei den geringeren 
Fahrgeschwindigkeiten des Förderkorbes während des 
Anfahrens und im Auslauf, mit der gleichen, und zwar 
derjenigen Drehungszahl umläuft, deren Überschreitung 
die Auslösung des Sperr- oder Bremswerkes bedingt. 
H ierdurch ist die Gewähr dafür geboten, dass die 
Sicherheitseinrichtung auch dann wirkt, wenn die zu
lässigen Fahrgeschwindigkeiten der Anfahrt und des 
Auslaufes überschritten werden. G.

Kl. 61 a. 286 955 vom 27. April 1913. V e r f a h r e n  
z u m  E r s t i c k e n  v o n  F l a m m e n  i n  B e h ä l 
t e r n  f ü r  f e u e r g e f ä h r l i c h e  F l ü s s i g 
k e i t e n .  Hans Berndt in Berlin.

Brennende, Benzin oder andere Flüssigkeiten ent
haltende Behälter sind ausserordentlich schwer zu 
löschen, weil der Brand fast regelmässig durch eine 
Explosion eingeleitet wird, welche die Behälterdecke 
zerstört oder fortschleudert, so dass die Oberfläche der 
Flüssigkeit in ihrer ganzen Ausdehnung frei liegt und 
infolgedessen der brennenden Flüssigkeit mit der Aus- 
senluft Sauerstoff reichlich zuströmt. Man hat nun 
schon vorgeschlagen, auf dem Behälterboden unter der 
Oberfläche der brennenden Flüssigkeit ein Rohrnetz mit 
vielen feinen Löchern anzubringen, dem die Kohlen
säure von der Seite her durch ein Anschlussrohr zuge
führt wird. Durch diese Einrichtung soll die Kohlen
säu re  gleichförmig und gleichzeitig auf der ganzen 
Oberfläche verteilt und die Flamme von der brennenden 
Flüssigkeit abgehoben werden, was aber mangelhaft 
geschieht, weil das an vielen Stellen zugeführte Lösch
gas die Flüssigkeitsoberfläche und die darüberliegende 
Gasschicht aufwirbelt und durchbricht. Dieser Ein
richtung gegenüber wird bei dem neuen Verfahren die 
seitlich zuström ende Aussenluft abgefangen, indem man 
das Löschgas nahe der Behälterwand auf dem ganzen 
Umfange ringförmig und lückenlos an der Oberfläche 
der Flüssigkeit austreten lässt. H ierdurch wird fol
gende W irkung erreicht: Da die Flamme über dem Be
hälter einen sehr starken Auftrieb erzeugt, so strömt 
die Luft von allen Seiten her über den oberen Rand 
des Behälters nach dessen Mitte hin. Bringt man nun 
zw ischen Luft und Flamme ein flammenerstickendes 
Gas, so wird die Flamme von einem aus Löschgas oder 

-einem ebenfalls flammenerstickenden Gemisch aus 
Löschgas und Luft gebildeten Schleier umgeben, der sie 
von der Aussenluft abschliesst. Durch den Druck der 
seitlich zuströmenden Luft wird dieses Löschgasluft
gemisch über die brennende Oberfläche gefegt, die es in 
wenigen Sekunden ablöscht. Dieses Verlöschen ge
schieht vom Rande des Behälters her nach der Mitte 
fortschreitend, indem dabei auch der aussen liegende 
flammenfreie Teil der Oberfläche der brennbaren Flüs
sigkeit von dem flammenerstickenden Gasmantel be
deckt wird, wobei die seitlich zuströmende Luft das 
Löschgas niederdrückt. G.

Kl. 61 a. 287 123 vom 14. November 1912. F r e i 
t r a g b a r e  A t m u n g s v o r r i c h t u n g  m i t  
K r e i s l a u f  d e r  A t m u n g s l u f t  d u r c h  e i n e  
S t r a h l d ü s e .  Drägerwerk, Heinr. u. Beruh. Drä- 
ger in Lübeck.

Bei Atmungsvorrichtungen mit Strahldüsen ist es 
nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die Düse versagt,

wodurch der Träger der Vorrichtung der Gefahr des 
Erstickens ausgesetzt ist, da der die Düse umgebende 
Ringkanal zu eng ist, um die Atmungsluft durch Lungen
kraft umlaufen zu lassen. Diesem Übelstand wird bei 
der neuen Vorrichtung dadurch abgeholfen, dass die 
Strahlvorrichtung durch eine während des Arbeitens 
der Düse geschlossen gehaltene Nebenleitung umgan
gen werden kann, die im Falle des Versagens der Düse 
einen Luftweg für einen durch blosse Lungenkraft be
wirkten Atmungskreislauf schafft. G.

Literatur.
D u r c h  B e l g i e n .  W anderungen  eines Ingenieurs 

vor dem  K riege. N ach I. I z a r t ,  L a belgique 
au travail und anderen Q uellen bearbeite t von H. 
G ü n t h e r .  191 S. 8° m it 25 A bbildungen  nach 
Pho tograph ien  und Zeichnungen sow ie einer Ü b er
sichtskarte. F ranckh’sche V erlagshandlung, S tu tt
gart 1915. Preis geh. M. 3.— , geb. M. 4. — .

D as in teressante Buch berichtet über das a rb e i
tende Belgien m it seinen K ohlenzechen , K a n ä len , 
G lashütten , E isenw erken , Spinnereien, W ebereien  
und seinen vielen ändern Industrien, denen das kleine 
L and den Ruhm , das erste Industrieland der W elt 
zu sein, verdankt.

D i e  M i t w i r k u n g  der  W e r k m e i s t e r  und B e - 
t r i e b s b e a m t e n  bei D urchführung der neuen luxem 
burgischen U nfallverhütungsvorschriften . V o rtrag  
des H errn  A . E n n e s c h ,  techn. A ufsich tsbeam ter 
der Grossh. Luxb. U nfallversicherungs-G enossen
schaft. 22 S. 8°. 1915.

G e w e r b e a r c h i v  f ü r  d a s  D e u t s c h e  R e i c h .  
Herausgegeben von Kurt von R o h r s c h e i d t .  
Vierzehnter Band. — Viertes Heft. Berlin 1915. 
Verlag von Franz Vahlen. Jährlich erscheint ein Band 
in 4 Heften; Subskriptionspreis pro Band M. 14,— .

J a h r b u c h  d e s  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s 
r e c h t s .  In Verbindung mit Dr. M e n t z e l ,  Geh. 
Regierungsrat im Reichsversicherungsamt, und Dr. 
S c h u l z ,  Regierungsrat im Reichsversicherungsamt, 
herausgegeben von Dr. S o e r g e 1, Kgl. Bayer. Hof
rat. Jahrgang 1914. Rechtsprechung und Rechtslehre 
des Jahres 1914. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1915. Ver
lag von W. Kohlhammer. 425 S. 8°. Preis M. 4,—.

W iederum ist für das Jahr 1914 das bereits rühmlich 
bekannte Jahrbuch für das gesamte Reichsversiche
rungsrecht erschienen. Damit ist den vielen Stellen, die 
sich auf diesem schwierigen Rechtsgebiete zu betätigen 
haben — Versicherungsbehörden, Organe der Versiche
rungsträger, Industrielle, Organisationen der Arbeit
nehmer — eine wertvolle Hilfe erwachsen. In über
sichtlicher W eise und nach erprobten Grundsätzen — an 
der Zusammenstellung sind zwei erfahrene Praktiker, 
Mitglieder des Reichsversicherungsamts, wesentlich be
teiligt — sind sämtliche wichtigen Entscheidungen zu
sammengestellt worden. Vielfach findet sich auch ein 
Hinweis auf die zu den einzelnen Streitfragen erw ach
sene Fachliteratur. Dabei erleichtert die paragraphen
weise Anordnung des Stoffes und die durch stärkeren
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Druck hervorgehobene knappe Zusammenfassung des 
wesentlichen Inhalts der Entscheidungen die Übersicht.

Der Umfang des Buches ist wesentlich grösser als in 
früheren Jahren, da im Jahre 1914 die Zahl der w ich
tigen Entscheidungen in der Reichsversicherung beson
ders gross war. W ar es doch das erste Jahr, in dem 
das umfangreiche Gebiet der Krankenversicherung nach 
dem neuen Rechte der Reichsversicherungsordnung sich 
regelte. Hinzu kommen die zahlreichen Entscheidungen, 
die sich mit den durch die Kriegslage geschaffenen be
sonderen Verhältnissen beschäftigen.

Ein besonderer Vorzug der Sammlung ist es, dass ihr 
ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis angfefügt ist, das 
die Rechtsprechung für die drei Jahre 1912— 1914 um 
fasst. Damit wird ein erschöpfender Überblick über 
die gesamte Rechtsprechung des neuen -Reichsversiche
rungsrechts gegeben.

K r i e g s h e f t e  a u s  d e m  I n d u s t r i e b e z i r k .  
Unter diesem Titel erscheinen bei der Verlagsbuch
handlung G. D. Baedeker in Essen in zwangloser 
Folge eine Anzahl Schriften bekannter und hervor
ragender Männer aus dem rheinisch-westfälischen 
Industriebezirk, die ihre Entstehung teils Vorträgen 
in verschiedenen wirtschaftlichen usw. Gesellschaf
ten, teils direkter Anregung bekannter Persönlichkei
ten verdanken:

Bisher sind erschienen:
1. H eft: D r . M a t h i e u  S c h  w a n n -  K ö l n ,  Un

sere Täuschungen ü b e r ,  unsere Täuschun
gen d u r c h  England. 50 Pf.

2. ,, D r. W. B e u m e r , M. d. A. H. - D ü s s e I -
d o r f , Deutschlands W irtschaftslage w äh
rend des Krieges. 50 Pf.

3. „ W. H i r s c h , M. d. A. H. - E s s e n , W irt
schafts- und Verkehrsfragen im Kriege. 50 Pf.

4. ,, B a n k d i r e k t o r  M a x  S c h i n c k e l -
H a m b u r g ,  Unsere Geldwirtschaft vorher, 
jetzt und nachher. 50 Pf.

5. ,, D r . W. B e u m e r ,  M. d. A. H., Eine Bis
marckrede zum 1. April 1915. 50 Pf.

6. „ P r o f .  Dr .  J. H a s h a g e n - B o n n ,  Eng
land und Japan seit Schimonoseki. 80 Pf.

7. „ D r . E. G ii n t h e r - E s s e n , Die w irt
schaftlichen Hilfskräfte D eutschlands und sei
ner Hauptgegner. 80 Pf.

8. „ D r .  I n g .  E.  E m i l  S c h r ö d t e r - D t i s -
s e 1 d o r f , Die Industrie Deutschlands und 
der feindlichen Mächte im Kriege. 80 Pf.

9. ,, D r . O. B r a n d t - D ü s s e l d o r f ,  W irt
schaftskultur und deutsche Verwaltung der 
besetzten Gebiete im Feindesland. 80 Pf.

10. ,, D r . K. K l i n g e m a n n - K o b l e n z ,  G lau
be und Vaterlandsliebe. 50 Pf.

11. ,, D r .  H. W e h b e r g ,  G erichtsassessor, D üs
seldorf, Die amerikanischen W affen- und 
Munitionslieferungen an D eutschlands Gegner.

50 Pf.
Die Reihe wird fortgesetzt.

Bestellungen nimmt entgegen die Polytechnische  
B uchhandlung, A . Seydel, B erlin  SW . 11, 
K ö n ig g rä tzerstra sse  SI.

Nachruf.
A u f einem  der Schlachtfelder des O stens ist 

unser V ereinsm itglied

Herr Dipl.-Ing. K. Dunkhase,
techn. A ufsich tsbeam ter der N ordöstlichen E isen- 

und S tahl-B erufsgenossenschaft,
gefallen.

D er V ersto rbene w ar 1880 g eb o ren ; nach V e r
lassen der Schule w idm ete er sich w ährend  2 1j9 

Jahren p rak tischer T ätigkeit in versch iedenen  F ab ri
ken und besuchte  dann die T echnischen  H o ch 
schulen zu K arlsruhe und M ünchen. A u f le tz terer 
H ochschu le  bestand  er das E x am en  als D ip lom 
ingenieur. Nach m ehrjähriger T ätigkeit als K on
struktions- und M ontage-Ingenieur, sow ie als Be
triebsleiter tra t e r am  1. A pril 1913 bei der N ord
östlichen E isen- und S tah l-B erufsgenossenschaft 
als technischer A ufsich tsbeam ter ein und w urde 
auch bald  d a rau f M itglied unseres V ereins.

In der kurzen Zeit seiner Z ugehörigkeit zum  
V erein hatte  er noch  nicht G elegenheit, sich m it 
eigenen A rbeiten  im V erein zu betätigen, v ersp rach  
aber durch  sein reges Interesse, ein w ertvolles 
M itglied zu w erden.

Bei A usbruch  des K rieges als U nteroffizier 
sofort zur F ahne einberufen, w urde er schon bei 
den ersten  K äm pfen  in O stpreussen  verw undet, 
kehrte  nach seiner G enesung sofort an die F ron t 
zurück, w urde zum  L eutnant der R eserve befördert 
und fand bei den schw eren K äm pfen  seinen Tod 
au f dem  Schlachtfelde.

D er V erein  be trau ert dieses Opfer des K rieges 
und w ird  seinem  M itgliede dauernd  ein ehrenvolles 
A ndenken  bew ahren.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure.
S e i d e l ,  V orsitzender.

Zur gefl. Beachtung.
Es wird zu kaufen gesucht:

Jahresberichte der gewerbl. Berufsgenossen
schaften über Unfallverhütung für die Jahre
1908 bis 1912 (II. bis V II. Jahrgang). 

Zeitschrift für Gewerbehygiene und Unfall
verhütung (Wien), alle Jahrgänge bis 1914.

Gefl. Angebote, auch über einzelne Jahrgänge und Hefte, 
erbeten an den

Verlag der ,,Sozial-Technik“
A. S e y d e l ,

Berlin S W . 11.

V ere in  D eu tsch er R ev is ion s-In gen ieu re  E. V.

D er Sitz des Vereins ist verlegt nach

Berlin W. 15, HolienzolIerntLiiiim 1.

Für die S chriftle itung verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in B erlin SW. 11, Königgrätzerstr. 31.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Vorrichtungen zur Sicherung von Förderbetrieben.
V on Ingenieur B. G r e y ,  Berlin-Steglitz.

Die bekannten Schwingbühnen zum bequemen, glat
ten Anschluss des Füllortes an den Förderkorbboden 
bieten an sich keine Sicherheit gegen überlaufende W a
gen bei nicht vorhandenem Förderkorb. Sie begün
stigen im Gegenteil das Herabstürzen, weil sie unter 
Belastung nach unten durchschwingen und so eine 
schräge Ablauffläche in dem Schacht bilden. Da auch 
P ersonen , die unvorsichtig  a u f  die Schw ingbühne tre 
ten, aus dem gleichen Grunde Gefahr laufen, in den 
Schacht abzustürzen, so schreibt die Bergbehörde in 
Einzelfällen einen Holzbelag für die Schwingbühnen 
vor. Eine Sperrung des Gleises vor der Schwingbühne 
verhütet nun wohl das Überlaufen der Förderwagen, 
nicht aber die Unsicherheit für die Arbeiter. Diese G e
fahr bleibt auch dann bestehen, wenn eine Förder
w agensperrung in die Schwingbühne eingebaut ist, da 
eine solche Sperre in einfacher W eise eben nur für 
W agen und nicht für Personen eingerichtet w erden 
kann.

J o s e f  P l a s s  in G e l s e n k i r c h e n  hat sich 
nun eine Vorrichtung schützen lassen,;*) welche die 
Schwingbühne in ihrer Höchstlage ständig sperrt und 
ihre Freigabe von dem Vorhandensein des Förderkorbes 
abhängig macht. Auf Grund der Erkenntnis nämlich, 
dass die schräg nach oben stehende Bühne als nunmehr 
feste Bühne nicht nur die Unsicherheit für die Arbeiter 
beseitigt, sondern auch immer eine W arnung für sie 
bildet, ist die an sich nur eine Hilfsvorrichtung bildende 
Schwingbühne eine Sicherheitsvorrichtung bester Art 
geworden. Je nach den örtlichen Verhältnissen kann 
dann m eist überhaupt auf eine besondere Gleissperrung 
verzichtet w erden, da die feste Schräghochbahn der 
Schwingbühne eine gleiche und dabei ziemlich stoss- 
freie Sperrung für etwa auflaufende Förderwagen bil
det. Eine Ausführungsform dieser Vorrichtung ist in 
F ig. 196 in einem  senkrech ten  Schnitt durch einen F üll
ort dargestellt.

An den Förderkorbführungseisen ist eine Sperr
klinke 1 gelenkig befestigt, welche in der Ruhelage eine 
Durchtrittsöffnung im Führungseisen verdeckt, welche 
m it dem Doppelkniehebel k korrespondiert. Der Knie
hebel ist durch Hebelgestänge zwangläufig mit der 
Achse x der Schwingbühne m gekuppelt, so dass die 
Stellung der Bühne von der des Hebels k abhängig ist.

Die Schwingbühne besitzt gelenkige Schienenschnäbel
o und einen Stellhebel a. Mit dem Hebelgestänge lässt 
sich im Bedarfsfalle gleich eine Gleissperrung für die 
Förderwagen verbinden, indem jeweils in der Ruhelage 
durch ein Hebelwerk b, c, d ein Sperriegel f über die 
Schienenoberkante gehalten wird. Zweckmässig wird 
die beschriebene Anordnung durch Kuppelstangen i mit

einer gegengleichen Anordnung der anderen Füllort
seite verbunden. In der Ruhelage steht die Schwing
bühne schräg nach oben. Sie ist in dieser Stellung 
gesperrt, da der mit ihr verbundene Kniehebel k durch 
die Sperrklinke 1 gehindert wird, sich in die dargestellte 
linke Endlage zu bewegen. Es kann also selbst bei 
böser Absicht oder aus Übereifer die Bühne nicht ver
stellt werden. Erst der aiikonnnende Förderkorb 
schiebt die Sperrklinke 1 beiseite und gibt dem Hebel 
k den W eg frei. Die ausgewuchtete Schwingbühne 
kann jetzt eingestellt werden. Beim Abfahren des För
derkorbes hebt dieser durch die Schnäbel o die 
Schwingbühne in die Ruhelage zurück, womit gleich
zeitig der Hebel k aus seiner linken in die rechte E nd
lage gezogen wird. Da nun mit dem abfahrenden För
derkorb auch die Sperrklinke wieder freigegeben wird, 
fällt diese durch ihr Eigengewicht wieder in die Sperr
steilung und verriegelt den Hebel k und damit die 
Schwingbühne m in der Ruhestellung.

Von der D e u t s c h e n  M a s c h i n e n f a b r i k  
A.-G. in D u i s b u r g  stammt eine Vorrichtung zum 
selbsttätigen Regeln des Zu- und Ablaufens der W a
gen,*) bei w elcher das G estänge zur A uslösung der 
auf dem Förderkorb befindlichen W agensperrvorrich
tung ausschliesslich am Ko'rb selbst angebracht ist. Bei 
der in Fig. 197 dargestellten A usführungsform  ist der 
am Korb drehbar gelagerte, durch Gegengewicht in 
der Arbeitsstellung gehaltene Hemmschuh b durch eine

*) Patent 264419/35 a. *) Patent 268 386/35 a.
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Zugstange c mit dem Sperrstück d verbunden. Dieses 
Sperirstück ist um einen Bolzen e am Korb drehbar und 
besitzt eine D urchbohrung, in die der am  K orb  v e r
schiebbare Riegel h einfällt, sobald sich der Sperr- 
schüh in Arbeitsstellung befindet. Zur Bewegung des 
Riegels dient ein am Korb angelenktes Kurvenstück k, 
welches durch eine Zugstange mit dem Riegel verbun
den ist. Das Kurvenstück ist derart angeordnet, dass 
es durch die zulaufenden W agen hochgedrückt wird,

Fig. 197.

auf der einen W agenoberkante gleitet und erst nach 
Passieren des W agens w ieder freigegeben wird. Sol
len zwei auf dem Korb befindliche volle W agen I, 11 
durch zwei leere III, IV  ersetzt w erden, so lüftet der 
erst ankommende W agen III das Kurvenstück und zieht 
den Riegel h aus der Bohrung. Hierdurch wird das 
Sperrstück d freigegeben, der Bremsschuh wird durch 
den W agen I niedergedrückt und dieser läuft ab, w äh
rend gleichzeitig der W agen II an die Stelle des W a
gens T vorrückt und der W agen III in den Korb ein
läuft. H inter dem W agen 1 richtet sich der Bremsschuh 
selbsttätig  wieder auf und wird in dieser Stellung fest
gehalten, sobald der W agen III das Kurvenstück frei
gegeben hat. ■ Beim Einlaufen des W agens IV und 
gleichzeitigen Ablaufen des W agens II wiederholt sich 
der eben beschriebene Vorgang. Stets wird durch 
jeden neuzulaufenden W agen das Ablaufen eines auf 
dem Korb befindlichen W agens selbsttätig bewirkt, 
und stets bleibt die Sperrvorrichtung ohne weiteres ge
schlossen, sobald keine weiteren W agen mehr zulaufen.

Festhaltevorrichtungen mit beweglichen Klauen zum 
Hemmen der auflaufenden W agenräder bieten insofern 
keine genügende Sicherheit, als die W agenräder aus 
ihnen bei nicht ganz gleichmässiger Bewegung des 
Förderkorbes bisweilen herausspringen können. D ie
sen Ü belstand soll die von O t t o  H e i n z e  in B e u 
t h e n stammende Sperrvorrichtung*) beseitigen, in
dem hier der auf der Schale befindliche W agen an bei
den Stirnseiten durch je eine Stange derart gehalten 
w ird, dass eine Lagenänderung des W agens nicht eher 
eintreten kann, bis auf die beiden Verriegelungsstangen 
von aussen eingewirkt wird. Eine Ausführungsform 
dieser V orrich tung  ist in Fig. 198 dargestellt.

Die beiden Verriegelungsstangen d sind über der 
Sohle des Förderkorbes an der Korbwand angelenkt 
und gelenkig mit den Schubstangen f verbunden. Letz
tere greifen an zwei W inkelhebeln g, h an, welche durch 
eine Stange miteinander verbunden sind, so dass die 
beiden Stangen f gleichzeitig mit den Verriegelungs
stangen gehoben und gesenkt werden können. Die 
Bewegung des Hebelgestänges kann in beliebiger W eise 
entw eder durch Hand oder durch das Gewicht des 
Förderwagens erfolgen, oder es können auch beide An

triebsmöglichkeiten gleichzeitig nutzbar gemacht w er
den. Zweckmässig ist mit dem W inkelhebel h ein G e
lenkhebel k, 1 verbunden, dessen eines Ende am För
derkorbe angelenkt ist. Auf die Stange k wirkt eine 
Rolle ein, die sich am Ende eines an der Korbwand

Fig. 198.

befestigten, zweiarmigen Hebels befindet. Das andere 
Hebelende greift an eine Stange q an, die m ittels eines 
W inkelhebels und einer Stange mit dem schwingenden 
Gleitstück u verbunden ist. Diese Einrichtung ist so
weit seitlich gelagert, dass sie dem einzufahrenden 
W agen in keiner W eise hinderlich ist. W enn das G leit
stück durch den W agen belastet w ird, wird der W inkel
hebel und mit ihm der Doppelhebel unter Anheben des 
Gewichtes gedreht, so dass die Stange k nach dem In
nern des Förderkorbes hin drückt, wodurch die beiden 
W inkelhebel g und h gleichzeitig gedreht und die bei
den Stangen f angehoben werden. Damit werden auch 
die beiden Verriegelungsstangen d angehoben, und der 
W agen kann auf die Sohle, des Förderkorbes auflaufen. 
Sobald die hinteren Räder das schwingende G leisstück 
verlassen haben, geht dieses unter der W irkung des 
Gewichtes in die U rsprungslage zurück, und die S tan
gen senken sich, so dass der W agen zwischen den bei
den Stangen d sicher gehalten w ird. Sobald die 
Stange k von aussen w ieder beeinflusst w ird, sei dies 
durch einen Handhebel oder durch die beschriebene 
Vorrichtung unter Nutzbarm achung des schwingenden 
Gleisstückes, so w erden die beiden V erriegelungsstan
gen w ieder angehoben.

Die Firma E. N a c k s  N a c h f o l g e r  in K a t t o -  
w i t z , O .-S . bringt eine mit Hilfsfördergestellen arbei
tende Fördereinrichtung*) zum gleichzeitigen, se lb st
tätigen Be- und Entladen von m ehretagigen Förder
schalen, bei der zwischen der Förderschale und den 
Hilfsfördergestellen ein derartiger Zwischenraum  ge
schaffen ist, dass Arbeiter oder sperrige Gegenstände 
auf die Förderschale gelangen können, ohne die Hilfs
fördergestelle passieren zu müssen. Hierdurch wird 
der Vorteil erzielt, dass die Arbeiter, da der Zugang 
zu der H auptförderschale von beiden Seiten völlig frei 
ist, sich schnell in grösserer Anzahl auf die H auptför
derschale begeben können und dass dadurch d*er Schicht
wechsel schneller vonstatten gehen kann. Beim Hin
auf- oder Herabbefördern grösser sperriger Gegen
stände ist es nicht mehr notwendig, wie bei der frühe
ren Anordnug der sogenannten Tom psonförderung, die 
Hilfsfördergestelle teilweise auseinander- oder das

*) Patent 261 520/35 a. *) Patent 266 304/35 a.
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Dach der Hauptförderschale abzunehmen, sondern es 
kann durch die grossen Zwischenräum e zwischen Hilfs
fördergestell und H auptförderschale ein Ein- und Aus
bringen auch grösser sperriger G egenstände bequem 
bewirkt werden. Ein weiterer nicht zu unterschätzen
der Vorteil der neuen Anordnung besteht darin, dass 
unten in den Schächten der Raum zur Aufnahme und 
für die Auf- und Abwärtsbewegung der Hilfsförder
gestelle mit dem Raum für die H auptförderschalen nicht 
in voller Höhe zusammenzuhängen braucht, dass viel
mehr über den grossen Zwischenräumen zwischen 
Hilfsfördergestellen und H auptförderschalen sowohl in 
der Länge als in der Breite und Höhe starke, durch 
W ölbung geschützte W ände aufgeführt werden können. 
Bisher w ar dies nicht möglich, weil die H ilfsfö rder-' 
gestelle ziemlich dicht an die H auptförderschalen an- 
schliessen m ussten. Es ergab sich daraus die Notwen
digkeit, für die Aufnahme der Hilfsfördergestelle und 
der H auptförderschalen einen einzigen sehr langen und 
sehr hohen Raum zu schaffen und, um diesen vor dem 
Zusammenbrechen zu schützen, schwere Eisenkonstruk
tionen einzubauen, die erhebliche Kosten verursachten. 
Da derartig grosse Räume besonders bei grossen 
Tiefen nur ungern geschaffen werden, so hat sich wohl 
hauptsächlich aus diesem Grunde die Förderung m it
tels m ehretagiger Hilfsfördergestelle nur sehr wenig 
eingeführt.

Bei der in Fig. 199 und  200 dargestellten  A usfüh
rungsform der neuen Einrichtung sind neben den beiden 
Förderschalen 1, 2 die Fördergestelle 3, 4 und 5, 6 an-

Fig. 199 und 200.

geordnet, welche dazu dienen, sowohl auf der Förder
sohle unter Tage als auch auf der Hängebank über Tage 
w ährend des Auf- und Abwärtsganges der Förder
schalen die leeren oder vollen Grubenwagen aufzu
nehmen. Die Grubenwagen werden, sobald sich die 
Förderwagen zwischen den Hilfsfördergestellen befin
den, mittels W agenausstossvorrichtungen von den 
Hilfsfördergestellen 3, 4 auf die Förderschalen gestos- 
sen, wobei gleichzeitig die W agen von der Förderschale 
1 oder 2 auf das andere Hilfsfördergestell abgeschoben 
w erden. Sämtliche Etagen der Hilfsfördergestelle w er
den von der Hängebank 7 oder Förderschale unter Tage 
be- oder entladen, wobei sich die Hilfsfördergestelle
3, 5 etagenw eise senken und 4, 6 heben und umgekehrt. 
Die Hilfsfördergestelle 3, 4 besitzen eine grössere 
Länge als die Förderschalen 1, 2 und die anderen Hilfs
fördergestelle 5, 6, so dass sie auch entsprechend mehr

W agen aufnehmen können. Dies gewährt den Vorteil, 
dass die Zwischenräume zwischen den Hilfsförder
gestellen 3, 4 und 5, 6 und der Förderschale beliebig 
gross angeordnet werden können. Die Hilfsförder
gestelle sind an Gallsche Gelenkketten 8 angeschlossen, 
welche über Rollen 9, 10 geführt sind. W ährend die 
Rollen 10 auf gesonderten W ellen befestigt sind, sitzen 
die Rollen 9 auf einer gemeinschaftlichen W elle 11 fest 
oder auf zwei W ellen, die durch Zahnrädervorgelege 
miteinander verbunden sind. Hierdurch wird erreicht, 
dass durch Oie gefüllten Förderwagen die nicht gefüll
ten gehoben w erden. Die gemeinschaftliche W elle 11 
ist mit einer durch Motor betriebenen Zahnradwelle 
verbunden. Die Hilfsfördergestelle sind unten gegen 
Hängenbleiben durch Ketten und Rollen gesichert.

Um die W agen auf die eben beschriebene Förder
einrichtung aufzustossen, dient die derselben Firma 
E. N a c k s  N a c h f o l g e r  geschützte Vorrichtung,**) 
die insbesondere einen schnellereil Schichtwechsel e r
möglichen soll. Es ist hierbei von grösster W ichtigkeit, 
dass während der Förderpause in der Nähe des Förder
schachtes der Boden völlig frei von Hindernissen ist, 
damit die auf der Hängebank beschäftigten Arbeiter 
nicht stolpern und verunglücken können, zumal die 
Raumverhältnisse in den Fördertüren meistens sehr b e 
schränkt sind. Insbesondere dürfen mechanische Auf- 

i stossvorrichtungen keine Teile besitzen, welche, ausser 
beim Vorschub, über den Boden hervorragen. Zu die
sem Zweck ist die neue Vorrichtung derart eingerichtet, 
dass die Stösserplatte in ihrer Ruhestellung sich völlig 
unterhalb der Belagerungsplatte der Hängebank befin
det, jedoch unmittelbar vor der Vorwärtsbewegung auf
gerichtet w ird, bevor das Vorschuborgan die Vorschieb
einrichtung in Tätigkeit setzt, und dass ferner die 
S tösserplatte nach Aufhören des Druckes durch die 
Schwerkraft in ihre ursprüngliche Lage zurückkehrt. 
Das völlige Untertauchen der Stösserplatte unter die 
Belagsplatte, solange sie nicht zum Vorschieben benutzt 
wird, und ihr W iederaufrichten erst unm ittelbar bei 
Beginn des Vorschubes hat den Vorteil, dass die För
derwagen vorgeschoben werden können, ohne dass sie 
die Stösserplatte berühren, wobei die Gefahr beseitigt 
ist, dass Arbeiter über vorspringende Teile stolpern 
und hierdurch verunglücken.

W ie aus Fig. 201 und 202 hervorgeht, besteh t die 
Aufstossvorrichtung aus dem Arbeitszylinder 1 und dem

Vorschuborgan, welches sich aus dem im Arbeitszylin
der hin und hergehenden Kolben der Stange 2 und der 
an ihrem vorderen Ende angelenkten Stösserplatte 5 
zusammensetzt. Das vordere Ende der Kolbenstange 
ist zwischen den Führungsbalken 4 geführt. Die Stös-

*) Patent 266 304/35 a.
**) Patent 266 305/35 a.
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serplatte ist als Winkelhebel ausgebildet, dessen kürze
rer Arm 30 durch ein Glied 6 mit einem aus der Q uer
schnittsfigur ersichtlichen Kolben 7 gelenkig verbunden 
ist, der in einem an dem vorderen Ende der Kolben
stange angeordneten  Zylinder 10 hin und her versch ieb
bar ist. Der Kolben 7 wird durch dasselbe A rbeits
mittel beeinflusst, welches auch auf den Arbeitskolben 
einwirkt. Zu diesem Zwecke ist die Kolbenstange 2 
durchbohrt und die Bohrung am vorderen Ende der 
Kolbenstange mit dem Zylinder 10 durch einen Kanal 
in Verbindung gebracht. Die wirksame ' Fläche des 
Kolbens 7 ist grösser als diejenige des Arbeitskolbens, 
so dass der Kolben 7 in seinem Zylinder vorgeschoben

wird, bevor der Arbeitskolben sich in Bewegung setzt. 
Durch den Vorschub des Kolbens 7 wird die S tösser- 
platte in ihrer Arbeitsstellung aufgerichtet, welche durch 
die an der S tösserplatte vorgesehene, gegen einen An
satz der Kolbenstange treffende Nase 3 bestimmt ist. 
In dieser Lage ragt die S tösserplatte durch den Schlitz 
der Bodenplatte hindurch und nimmt bei der V orw ärts
bewegung des Arbeitskolbens die W agen mit. Hört der 
Arbeitsdruck auf, so geht die S tösserplatte unter der 
W irkung ihrer Schwere in die Ruhelage zurück, in 
welcher sie sich ganz unterhalb der Belagsplatte be
findet und hierbei den Kolben 7 in seine andere End
lage zurückschiebt.

Gewerbehygienische Rundschau.
V on Sanitä tsrat Dr. W . H a n a u e r ,  F rankfurt a. M.

D ie A bhandlung  von D r. K äthe  W i  n k e I m  a n n  
über „W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  i n  I n 
d u s t r i e b e t r i e b e n  E n g l a n d s “*) bring t m an
ches, was auch in gewerbehygienischer Hinsicht von 
Interesse ist. In gesundheitsgefährlichen Betrieben, be
sonders in solchen, die mit gewerblichen Giften arbei
ten, stehen die W asch- und Essräume unter gesundheit
licher Aufsicht. Das Problem einer guten und billigen 
Ernährung der Arbeiterschaft ist dort besonders gilt ge
löst, wo der Arbeitgeber die W ohlfahrtseinrichtungen, 
üb erh au p t die Sorge für die A rbeiterinnen  einer S o c i a l  
S e c r e t a r y  übertrug. D er grosse V orteil, der in der er
höhten Leistungsfähigkeit einer gut genährten Arbeiter
schaft liegt, veranlasste viele Arbeitgeber, helle und 
luftige Essäle und ein kräftiges M ittagessen zu einem 
geringen Preis zur Verfügung zu stellen, für 25 Pf. b e 
reits wird ein gutes, warm es M ittagessen geliefert. 
W as die K 1 e i d u n g anlangt, so sind in den Fabriken, 
die mit gewerblichen Giften oder überhaupt mit ge
sundheitsschädlichem M aterial arbeiten, durch gesetz
liche Bestimmungen Überkleider, Schränke usw. vor
geschrieben. Zur Bereitstellung von W ascheinrichtun
gen sind die gefährlichen Betriebe verpflichtet. In an
deren Fabriken sieht es jedoch damit recht traurig aus.

Die Social Secretary bildet das Bindeglied zw i
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sie soll das Ver
trauen beider in weitestem Masse besitzen. Sie hat 
über die Neueinstellung von Arbeiterinnen zu entschei
den, sie orientiert sich zu diesem Zweck über die ge
samten Verhältnisse der Bewerberin, auch über ihren 
G esundheitszustand; vor der endgültigen Einstellung 
wird letztere ärztlich un tersuch t; wird sie nach einer 
ach ttäg igen  Probezeit fest angestellt, so e rhält sie eine 
Karte, die ihren G esundheitszustand, ihr Körpergewicht 
usw. aufzeichnet. Da in diese auch alle später auftre
tenden Krankheiten eingetragen werden, so geben diese 
Karten ein wertvolles M aterial über den Einfluss der 
gew erblichen A rbeit au f die Frau. D ie oft b lu tarm en, 
schwächlichen Mädchen werden trotzdem  eingestellt. 
Ihnen gilt besonders die Sorge und Arbeit der Social 
Secretary. Sie erhalten u. a. Ruhepausen während der

*) Conrads Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik. III. Folge, 47. Band, S. 337. .

Arbeit ohne Lohnabzüge. Die grössere Leistungsfähig
keit nach der Pause macht den Ausfall an Arbeit bald 
w ieder wett. Auch w erden kranke Arbeiterinnen in 
ihrem Heim aufgesucht und ihnen Rat und Hilfe ge
geben. Bei Ausbruch von ansteckenden Krankheiten in 
der Familie müssen die Arbeiterinnen dies der Fabrik 
anzeigen, sie bleiben alsdann der Arbeit fern, erhalten 
jedoch ihren Lohn weiter bezahlt. Alle Angestellte 
haben sich in vierteljährlichen Perioden einer Prüfung 
ihrer Zähne zu unterziehen; der jeweilige Befund und 
die ärztlichen Eingriffe w erden in eine Karte eingetra
gen. Eine wichtige Aufgabe der Sekretärin liegt in der 
Beaufsichtigung und Zubereitung des M ittagessens. 
V iele F abriken  besitzen Sportp lätze, und am  S port 
beteiligen sich auch die M ädchen.

Da gesetzlich vorgeschrieben ist, dass alljährlich 
die W ände der Arbeitsräum e frisch gew eisst werden 
m üssen, und  da dies nicht w ährend  der A rb e it du rch
geführt w erden kann, so haben fast alle Fabriken am 
Anfang des August eine 8— 14 tägige Ferienzeit einge
führt. Erfrischt und mit grösserer Leistungsfähigkeit 
kommen die Arbeiter von den Ferien zurück, die sie oft 
in den Erholungsheimen, die von den Fabriken für ihre 
Arbeiter in schöner Gegend eingerichtet sind, verbracht 
haben. Jeder Arbeiter, der in der Fabrik ein Jahr oder 
länger gearbeitet hat, hat Anspruch auf Lohn während 
einer Ferienwoche. Die durchschnittliche A rbeitszeit 
der englischen Arbeiterin ist 10 Stunden täglich, in 
manchen Industrieen steigt sie bis zu einer Höchstzeit 
von 12 Stunden, in vielen Industrieen aber findet man 
eine bedeutend kürzere Arbeitszeit, so dass oft die G e
sam tarbeitsstunden einer Woche nur 48 Stunden b e 
tragen. Ganz besonders wichtig ist der für die Frauen 
in England allgemein eingeführte halbe Arbeitstag am 
Sonnabend. In den grossen Industriezentren wendet 
sich das schulentlassene Mädchen mit dem 14. Lebens
jahr sofort der Fabrikarbeit zu. Bis zum 16. Lebensjahr 
ist aber die Einstellung gesetzlich von dem Gesund
heitszeugnis eines Arztes abhängig. In manchen Be
trieben arbeiten Schulkinder einen halben Tag. In den 
Industriebezirken M anchesters und Leeds findet sich 
ein ungewöhnlich kleiner und schmächtiger M enschen
schlag, w oraus man schliessen kann, dass die indu
strieelle Beschäftigung der Frauen durch Generationen
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hindurch nicht ohne Einfluss auf die nachfolgenden 
G eschlechter geblieben ist.

In der g l e i c h e n  Z e i t s c h r i f t  berichtet der 
G ewerbeinspektor S y r u p*) über die A r b e i t s z e i t  
i n  d e r  G r o s s e i s e n i n d u s t r i e  nach  den Jah re s
berichten der preussischen G ew erberäte 1913. Es soll 
die Frage beantw ortet werden, ob die bisherigen 
Schutzvorrichtungen genügt haben, schädlichen Aus
wüchsen dieser Arbeitsverhältnisse entgegenzutreten. 
Es ist hier noch die zwölfstündige Arbeitszeit bei w ei
tem überwiegend. 97,9 %  der Arbeiter werden in 
zwölfstündigen, l ;5 0/0 in achtstündigen Schichten be
schäftigt. Letztere kommen nur in Hochofen- und 
W alzwerken vor. Sie bilden keine örtliche Eigentüm
lichkeit eines Industriebezirkes, sondern verteilen sich 
auf acht Regierungsbezirke. W as die Ü b e r a r b e i t  
anlangt, so ist die Gesamtzahl im Berichtsjahr gegen 
das Vorjahr um 2,2 %  gestiegen, doch kommt dies aus
schliesslich auf das Anwachsen der Überstunden am 
Sonntag, die W erktagsüberarbeit ist dagegen zurück
gegangen. M ehr als die Hälfte der W erktagsüberstun
den wurden von Überarbeitsfällen bis zu 2 Stunden in 
Anspruch genommen. Die Erhöhung der Sonntagsüber
stunden ist bei allen B etriebsarten der G rosseisenindu
strie  festzustellen. Bei der Sonntagsarbeit kamen übri
gens recht ausgedehnte Beschäftigungszeiten vor, die 
eine wesentliche Beeinträchtigung der Arbeiter mit sich 
brachten. Auf jeden der mit Ü berarbeit Beschäftigten 
kamen im Jahr insgesamt 235 Überstunden, darunter 
191 Sonntagsüberstunden. Für die am stärksten mit 
Ü berstunden belasteten Arbeiter ist von einem irgend
wie nennensw erten Ausgleich der Ü berarbeit durch M in
derarbeit keine Rede, gerade die fleissigsten Arbeiter 
drängen sich zu den gutbezahlten Überstunden, ohne auf 
ihre Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Da die bisherige 
S chutzvorschrift für die A rbeiter in der G rosseisenindu
strie  sich zur Erhaltung der Gesundheit der Arbeiter un
w irksam  erw iesen hat, vor allem  infolge G leichgültigkeit 
der Arbeitgeber, so liegt der Entwurf einer neuen Be
kanntm achung dem Bundesrat zur Genehmigung vor.

Sie schreibt Registrierung der mit Ü berarbeit und 
Sonntagsarbeit beschäftigten Arbeiter vor, ferner P au 
sen, die in G esam tdauer von mindestens 2 Stunden dem 
Arbeiter in allen Schichten gewährt werden, die länger 
als 8 Stunden dauern. Jedem Arbeiter, dessen regel
m ässige Schicht länger als 8 Stunden dauert, ist nach 
B eendigung seiner A rbeitszeit eine ununterbrochene 
Ruhezeit von m indestens 10 Stunden zu gewähren, be
vor er wieder beschäftigt w erden darf. Abgesehen von 
den regelmässigen W echselschichten darf die A rbeits
zeit, die zwischen zwei solcher Ruhepausen liegt, auch 
durch Überarbeit nicht über 16 Stunden einschliesslich 
der Pausen ausgedehnt werden.

In Schmollers Jahrbuch berichtet Gewerbeinspektor 
Paul S c h u l t z e - Fulda**) über die g e w e r b l i c h e  
N a c h ta r b e i t  in einer eingehender Studie. Die N achtar
beit steht, soweit es sich nicht um rein mechanische Ar
beitsleistungen handelt, an Güte hinter der Tagesarbeit 
zurück, benötigt eine grössere Spanne als diese, erhöht 
die allgemeinen Betriebskosten durch Zuschläge zu den

*) Conrads Jahrbücher, Band 48, S. 193.
**) Schultze, Paul, die gew erbliche N achtarbeit 

in der Praxis. Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, 
V erw altung  und V olksw irtschaft. 38. Jahrg., 4. H eft.

Arbeitslöhnen bis zu 50 künstliche Beleuchtung usw. 
Die naturgem ässe Ermüdung des Arbeiters nach M it
ternacht setzt seine Leistungsfähigkeit herab, ver
mehrt den Genuss geistiger Getränke und die Zahl der 
Unfälle. Die Ruhe des Arbeiters am hellen Tage mit 
seinem Geräusch innerhalb und ausserhalb des Hauses 
kann die fehlende Nachtruhe nicht ersetzen. Enge 
W ohnungsverhältnisse und zahlreiche Familienmitglie
derstö ren  den Schlaf des Mannes. Sonstige Gesundheits
schädigungen der Nachtarbeit kommen noch zahlreich 
bei den einzelnen Betriebsarten vor. Es wird hierauf 
eingehend die gewerbliche N achtarbeit im Deutschen 
Reich bei den einzelnen Gruppen der A rbeitsstatistik, 
ferner die N achtarbeit der Arbeiterinnen, der jugend
lichen Arbeiter und Kinder geschildert. Es folgt ein 
Abschnitt über die internationale Gesetzgebung der ge
werblichen N achtarbeit und zum Schluss wird die Ein
schränkung derselben gefordert. Sie ist nur auf Grund 
einer genauen Kenntnis der Verhältnisse möglich, sie 
kann nur au f gesetzlichem  W eg  erfolgen, weil die U n te r
nehmer aus Gründen der Konkurrenz selbsttätig nicht 
immer vorgehen können und die Bevölkerung mit ihren 
Ansprüchen nicht in allen Fällen die nötige Einsicht be
sitzt. Die gesetzlichen Vorschriften können sich be
ziehen au f Festsetzung der A ltersschutzgrenze, richtige 
Auswahl der Leute durch einen Arzt, Länge der A rbeits
zeit an den W ochen- und Sonntagen, Pausen, w öchent
lichen Schichtw echsel und H öchstzahl der w öchen t
lichen Schichten, Vermeidung und Beseitigung gesund
heitlicher Einflüsse, Belehrung der Arbeiter, Einrich
tung von Arbeiteraufenthaltsräumen, Bekämpfung des 
Genusses geistiger Getränke, Aufstellung von Verzeich
nissen der N achtarbeit. Der Arbeitgeber m üsste aus 
eigenem Antrieb die N achtarbeit auf das notwendigste 
M ass beschränken , die technischen G ew innungsverfah
ren nach  M öglichkeit vervollkom m nen, die L öhne m ög
lichst au f bessern. Schlechte L öhne führen zu schlechten  
Fam ilienverhältn issen , sch lech teE rn äh ru n g zu  geringer 
W iderstandsfähigkeit und bedenklichen GeeundheitjS- 
verhältnissen der Arbeiter. Eine durchgreifende Bes
serung der Verhältnisse lässt sich von dem weiteren 
Vordringen des F a b r i k b e t r i e b e s  erwarten, weil 
jeder gewerbehygenische Fortschritt mit dem w irtschaft
lichen Hand in Hand geht und der G rossbetrieb w irt
schaftlicher als der Kleinbetrieb arbeitet. Der vorteil
haftere Bezug der Rohstoffe, die günstigere Geld
beschaffung, die bessere Ausnutzung der Arbeitskräfte, 
die hohe Leistungsfähigkeit der Maschinen können Be
schränkungen der Arbeitszeit und die Beseitigung der 
Nachtarbeit herbeiführen.

Einen wertvollen Beitrag zur Frage der V e rs ie h e ^  
r u n g  d e r  B e r u f k r a n k h e i t e n  liefert Dr.-Ing. 
L  a c h  m an n .* )  Nach § 547 R.V.O. kann bekanntlich  
durch Beschluss des Bundesrats die Unfallversicherung 
auf bestimmte gewerbliche Berufskrankheiten ausge
dehnt w erden. Aufgabe der vorliegenden Studie sollte 
es sein, die G ründe zu untersuchen, die a u f  eine Ent- 
schliessung des B undesrates einwirken können, ob und in 
welchem Umfang er von diesem Recht Gebrauch machen 
solle. Die Gründe, die für und gegen die Ausdehnung 
sprechen, sind teils wirtschaftlich-sozialer, teils medizi

*) L achm ann, die A usdehnung der U nfallversiche
rung auf Berufskrankheiten. Zeitschr. f. d. ges. S taats
wissenschaft 70. Jahrg., S. 652.
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nischer, teils juristischer Natur. Der H auptgrund sozialer 
Natur, welcher von den Verteidigern der Ausdehnung 
angeführt wird, ist mehr ein sozialethischer: es sei eine 
durch nichts begründete H ärte, wenn den Berufskran
ken bei Minderung der Erwerbsfähigkeit jene Entschä
digung vorenthalten wird, die der vielleicht viel weniger 
geschädigte Unfallverletzte von Gesetzes wegen erhält.

V on den m edizinischen G ründen für die A usdehnung  
spielt die A usbildung  des frühzeitigen H eilverfahrens bei 
den durch  eine G ew erbekrankheit G eschädigten eine 
grosse Rolle, die schon aus finanziellen G ründen  alsdann 
von den B erufsgenossenschaften  durchgeführt w ird, 
w ährend  je tz t die K rankenkassen  gar kein In te resse  d a r
an  haben, den A rbeiter zur V ollendung  des H e ilungs
prozesses anzuhalten. D ie B erufsgenossenschaften  ver
fügen auch über eine A nzahl F achärzte , näm lich  ihre 
V e r t r a u e n s ä r z t e ,  die sich leichter als Spezialisten für 
G ew erbekrankheiten  ausbilden können, wie die p ra k 
tischen Ärzte. Die Berufsgenossenschaften w erden 
naturgem äss darauf dringen, dass Individuen, welche 
eine besondere Disposition zu gewissen Berufskrank
heiten zeigen, nicht in gefährlichen Betrieben beschäf
tig t w erden, es wird daher die ärztliche U n tersuchung  
in Fabriken systematisch ausgestaltet werden. Es wird 
dann  w eiter eine theoretische Fortb ildung  der G ew erbe
hygiene und ihre praktische Durchführung im Betrieb 
erw arte t w erden können, die B erufsgenossenschaften  
werden gewerbehygienische Vorschriften erlassen, ähn
lich w ie je tz t U nfallverhütungsvorschriften .

A us ju ristischen  G ründen  ist die A usdehnung  wegen 
der grossen  U nsicherheit der R echtslage notw endig, in
folge der schw ankenden, m eist extensiven In terp retation  
des Begriffes „U nfall“ durch  das R eichsversicherungs
am t, w odurch die G efahr der V erletzung  des R ech tsbe
w usstseins der Parte ien  gegeben ist. H a t doch  das u r
sprüngliche K riterium  des U nfalles, der P l ö t z l i c h k e i t  
des U nfalles eine so w eitgehende A uslegung gefunden, 
dass darun ter auch E inw irkungen  der S chadensursache 
fallen, die innerhalb  einer A rbeitssch ich t liegen. U nter 
den G ründen sozialer N atur, die von den G egnern der 
A usdehnung derU nfallversicherung  aufB erufskrankhei
ten  angeführt w erden, s teh t an  e rste r Stelle die V erg rö s
serung  der L asten  zu ungunsten der U nternehm er, sowie 
die Ungewissheit in der Feststellung ihrer Grösse. 
Tatsächlich sind die Schwierigkeiten des zahlenmäs- 
sigen N achw eises der B erufskrankheiten gross, und

w egen F ehlens einer am tlichen Statistik  ist die F o rd e 
rung der A n z e i g e p f l i c h t  der Berufskrankheiten 
entstanden, wozu die Möglichkeit, soweit die Kranken
kassen in Betracht kommen, durch §  343 R.V.O. gege
ben ist. Als weiteren Grund gegen die Ausdehnung der 
Berufskrankheiten ist die in neuester Zeit erhobene 
Forderung einer R u h e p a u s e in der Sozialpolitik an
zusehen. W eite r w ird eingew endet, dass A rbeiter, die 
schon einmal berufskrank w aren, vielleicht später 
schwer Arbeit finden. Am erheblichsten sind die Ein
wände, die von m edizinischer Seite gemacht w erden: 
der Begriff Berufskrankheit sei derartig dehnbar, dass 
er nicht zum Gegenstand einer Versicherung gemacht 
w erden könne. D ie Schw ierigkeiten bestehen  ferner in 
der F estste llung  der klinischen D iagnose w egen des M an
gels an charakteristischen klinischen K rankheitssym p
tom en , b esonders auch wenn K om binationen  m it ande
ren K rankheitsursachen  vorliegen. E ine  D ifferenzierung 
w erde den meisten praktischen Ärzten wegen mangeln
der Ausbildung auf diesem Gebiet nicht möglich sein. 
Auch würde eine Steigerung der Simulation und der 
N eurosen zu erw arten  sein. L a c h m a n n  h ä lt jed o ch  
mit Recht alle diese Einwände für unbegründet, beson
ders wenn eine Lösung auf dem W ege der Verordnung 
sta tt auf dem der Gesetzgebung angestrebt w ird. Das 
Schlagwort von der Schädigung unserer Konkurrenz
fähigkeit, wenn die neue Last den Arbeitgebern auf
erlegt w ird, ist übertrieben; für die Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf bestimmte gewerbliche Berufs
krankheiten sprechen wichtige Gründe. Die entgegen
stehenden , w enn auch grossen Schw ierigkeiten, können 
durch entsprechende M assnahmen vermieden werden. 
Neben Gründen der sozialen G erechtigkeit sprechen 
für die Ausdehnung das Streben nach Förderung der 
Volksgesundheit und dieSorge vor der U ntergrabung des 
Vertrauens zu unserer sozialen Rechtsprechung. Durch 
gesetzliche Festlegung des jetzt in manchen Fällen frei
willig zugebilligten Entschädigungsanspruches solle an 
Stelle des W ohlwollens die feste Rechtsnorm treten. 
W as die praktische Ausführung anlangt, so kann das 
französische System übernommen w erden, danach sind 
die K rankheiten  in T abellen  für einzelne Industrien  fest
gelegt. Das Auftreten dieser Krankheiten bei einem 
Arbeiter, der gewohnheitsm ässig mit den gefährlichen 
Stoffen befasst gewesen ist, genügt dabei, damit der 
Entschädigungsanspruch ohne weiteres gegeben ist.

Haftpflichtversicherungsgesellschaft und Berufsgenossenschaft.

Der Bericht der t e c h n .  A u f s i c h t s b e a m t e n  
d e r  N a h r u n g s  m i t t e l - I n  d u s t r i e - B e r u f s -  
g e n o s s e n s c h a f t  für das Jahr 1914 enthält fol
genden bemerkenswerten Fall über das Verhalten einer 
Haftpflichtversicherungsgesellschaft gegenüber einem 
ihrer von der genannten Berufsgenossenschaft regress
pflichtig gemachten Betriebsinhaber.

Ein bei der Frankfurtor Haftpflichtversicherung 
„ P r o v i d e n t i a “ versichertes Mitglied der Nah- 
rungsmittel-lndustrief-Berufsgenossenschaft wurde von 
der Berufsgenossenschaft wegen eines an einer Küp- 
perschen Knetmaschine mit Horizontalwellen vorgekom

menen schweren Unfalls haftpflichtig gemacht. In dem 
sich zwischen dem Betriebsunternehm er und der Be
rufsgenossenschaft entwickelten Prozess, dem der Be
richterstatter als Gutachter beizuwohnen hatte, w urde 
der Betriebsunternehm er zur Zahlung der Renten des 
Verletzten verurteilt.

Die vom Betriebsunternehm er nunm ehr in Anspruch 
genommene Haftpflichtversicherung „Providentia“ 
lehnte aber alle Verpflichtungen ihrerseits ab und teilte 
dem Betriebsunternehm er folgendes mit:

„In Sachen der N. N. Berufsgenossenschaft gegen 
K . . . empfingen wir Ihr gefl. Schreiben vom 9. d. M.
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nebst der Abschrift der Klageschrift. Zu dem Inhalt der 
letzteren haben wir folgende Erklärung abzugeben: 
W enn die Beweisaufnahme ergeben sollte, dass der Be
klagte tatsächlich wiederholt vergeblich zur Anbringung 
«iner den Unfallverhütungsvorschriften entsprechenden 
Schutzvorrichtung aufgefordert ist, dann würde dem 
Beklagten eine Fahrlässigkeit zur Last fallen, die dem 
Vorsatz gleich zu erachten ist. Nach §  152 des Reichs
gesetzes über den Versicherungsvertrag haftet der Ver
sicherer nicht, wenn der Versicherungsnehmer vorsätz
lich den E intritt der Tatsache, für die er dem Dritten 
verantwortlich ist, widerrechtlich herbeigeführt hat. 
D er V orsatz b rau ch t aber nicht die E n tstehung  des 
Anspruches des Dritten, ja auch nicht einmal die E nt
stehung des Schadens zu umfassen. D er Vorsatz muss 
nur auf die Herbeiführung der Tatsache, für die der 
Versicherungsnehmer verantwortlich ist, gerichtet sein. 
Es genügt also auch ein vorsätzlicher Verstoss gegen 
bestim m te Schutzvorschriften. W ir verweisen auf H a
g e r u. B ehrend, Gesetz über den V ersicherungsvertrag , 
Anmerkung zu §  152. Wir würden also, wenn sich die 
K lagebehauptung als wahr erweisen sollte, es ablehnen 
m üssen, für den Beklagten auf Grund des H aftpflicht
versicherungsvertrages einzutreten. W ir bitten, dies dem  
Beklagten bekanntzugeben.

gez. P r o v i d e n t i a  
Frankfurter Versicherungsgesellschaft.

Der fragliche Betriebsunternehmer ist aber durch 
-das Vorgehen der Versicherungsgesellschaft Providentia 
nunm ehr gezwungen worden, seinerseits einen Prozess 
gegen die Haftpflichtversicherungsgesellschaft anzu
strengen, über dessen Ausgang bei Abschluss des Jah
resberichtes uns M itteilung geworden ist. Auch in die
sem  neuen Prozess ist der Berichterstatter als Zeuge 
vernommen worden. Gegen die Entscheidung des 
Königl. Landgerichtes, die nachfolgend wiedergegeben 
w ird, hat die Versicherungsgesellschaft ,,Providentia“ 
beim  Kammergericht Berufung eingelegt.

Im Namen des Königs!
In Sachen der Firma K . . .  in Frankfurt a. O., Klä

gerin , gegen •
die Providentia, Frankfurter Versicherungsgesellschaft 

in Frankfurt-M ain, Taunusanlage 20, Beklagte, 
wegen Befreiung von Verbindlichkeit pp. hat die 2. Zi
vilkammer des Königlichen Landgerichts in Frankfurt
a . O. auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 
1915 unter Mitwirkung des Landgerichtsdirektors G e
heim en Justizrats V. und der Landrichter Dr. S. und 
S ch . für Recht erkannt:

I. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin von ihrer 
Verbindlichkeit gegenüber der N. N. Berufsgenos
senschaft zu befreien und hiernach an diese zu 

zah len :
1. 412,54 M. und 4 °/0 Zinsen seit dem 8. Januar

1914,
2. am Ersten eines jeden M onats 7,50 M., begin-

m end mit dem  1. Jan u ar 1914 biszum  1 .Februar
1915 einschliesslich.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet 
ist, der N. N. Berufsgenossenschaft alle etwa aus 
dem Unfall des M. Schm, vom 11. Dezember 1914 
noch weiter von ihr zu zahlenden Aufwendungen 
und Rentenbeträge zu erstatten.

III. Die Kosten des Rechtsstreits w erden der Beklagten 
auferlegt.

IV. Das Urteil zu I ist gegen Sicherheitsleistung in 
Höhe von 500 M. vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand.
Am 11. Dezember 1911 erlitt der M. Schm, aus 

Frankfurt a. Oder im Betriebe der Klägerin, bei der 
er angestellt war, einen Unfall dadurch, dass er beim 
Herausnehmen von Teig aus der im Betrieb befind
lichen Teigbrechm aschine mit der linken Hand in den 
Teigbrecher geriet. Hierbei quetschte er sich derart, 
dass der Mittelfinger mit einem Teil des M ittelhand
knochens abgenommen werden m usste und der Zeige
finger in gekrümmter Stellung steif blieb. Der Ver
letzte ist von der N. N. Berufsgenossenschaft in einem 
Krankenhause behandelt worden. Diese hät ferner an 
ihn seit dem 1. Januar 1914 bis zum 1. Februar 1915 
einschliesslich eine Rente von 7,50 M. monatlich ge
zahlt. Vor dem Unglücksfall war der Betrieb der Klä
gerin durch den Oberingenieur U. im Aufträge der 
Berufsgenossenschaft viermal, zuletzt am 23. November 
1911, geprüft und die Klägerin mündlich und schriftlich 
aufgefordert worden, ihre Knetmaschine mit einem 
Schutzdeckel zu versehen, der nur beim Stillstand der 
Maschine geöffnet werden und geöffnet bleiben kann. 
Die Klägerin ist nun von der Berufsgenossenschaft auf 
Ersatz der dem Verletzten gewährten und zu gew äh
renden Leistungen in Anspruch genommen und von der 
dritten Zivilkammer des erkennenden Gerichts, welche 
darin, dass der Inhaber der Klägerin trotz der m ehr
fachen Aufforderungen der Berufsgenossenschaft die 
Knetmaschine nicht mit einem entsprechenden Schutz
deckel versehen hatte, eine Fahrlässigkeit erblickte, in 
Akten 3. 0. 7. 14., auf deren vorgetragenen Inhalt Bezug 
genommen wird, gemäss § 903 III R.V.O. rechtskräftig 
verurteilt worden, an die N. N .-Berufsgenossenschaft
1. 412,54 M. nebst 4 %  Zinsen seit dem 8. Januar 1914, 

sowie
2. am Ersten jedes M onats vom 1. Januar 1914 ab bis 

zum 1. Februar 1915 einschliesslich je 7,50 M. zu 
zahlen.
Durch dasselbe Urteil ist ferner festgestellt worden, 

dass die Klägerin verpflichtet ist, der Berufsgenossen
schaft alle etwa aus dem Unfall noch weiter von dieser 
zu zahlenden Rentenbeträge und sonstigen Aufwendun
gen zu ersetzen. Die Klägerin w ar zur Zeit des U n
falls, ist auch noch jetzt bei der Beklagten gegen H aft
pflicht versichert und hat auf Grund der angeführten 
unbestrittenen Tatsachen den

aus dem Tenor ersichtlichen 
Antrag gestellt.

Die Beklagte überreicht ein Exemplar der Allge
meinen Bedingungen für die Privathaftpflichtversiche
rung (Blatt 9), die sie vorträgt und auf die verwiesen 
wird. Sie trägt ferner vor, dass diese Bedingungen 
für den Versicherungsvertrag der Parteien m assgebend 
seien, verneint ihre Haftung für den Unfall unter Hin
weis auf § 1 III, weil der Inhaber der Klägerin den
selben absichtlich, nämlich mit Eventualdolus, erm ög
licht habe; durch Schreiben vom 14. Januar 1914 habe 
sie sich unm ittelbar nach der Übermittelung der Klage
schrift in Sachen der Berufsgenossenschaft gegen K. 
ihre Rechte Vorbehalten, falls sich die K lagebehauptun



gen der Berufsgenossenschaft bew ahrheiten sollten, und 
beantrag t,

die Klage kostenpflichtig abzuweisen, im Verurtei
lungsfalle aber der Beklagten nachzulassen, die 
Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung abzu
wenden.

Die Klägerin bestätigt, dass ihrem Versicherungs
verträge mit der Beklagten die erwähnten Allgemeinen 
Bedingungen zugrunde liegen, stellt aber in Abrede, 
dass sie den Unfall absichtlich ermöglicht habe. Sie 
führt an: Ihr Inhaber habe nach den einzelnen, seitens 
der Berufsgenossenschaft vorgenommenen Revisionen, 
zum Zwecke einer erhöhten Betriebssicherheit an der 
Maschine jeweils Änderungen vornehmen lassen der
gestalt, wie sie ihm der Oberingenieur U. jeweils als 
erforderlich bezeichnet gehabt hätte. Bei der letzten 
Revision vor dem Unfall seien die Mängel, die U. bei 
den vorhergehenden Besichtigungen gerügt habe, be
seitigt gewesen. Die mutwillige Lösung der zw angs
läufigen Verbindung zwischen Schutzdeckel und elek
trischem Anlasser zur Zeit des Unfalles habe nicht dem 
W illen des Inhabers entsprochen. Letzterer habe sei
nen Qewerbegehilfen vielmehr stets eingeschärft, die 
Schrauben am Schutzdeckel der Maschine nicht zu en t
fernen. Der Unfall sei dadurch ermöglicht, dass die 
Schrauben ohne sein W issen und ohne seine Duldung 
gelöst seien.

W egen der Einzelheiten des klägerischen Vorbrin
gens w ird auf den Schriftsatz vom 10. November 1914 
(Blatt 20/21) Bezug genommen.

Über diese Behauptungen der Klägerin, welche die 
Beklagte bestritten hat, ist durch zeugeneidliche Ver
nehmung des Oberingenieurs U. und des Konditors H. 
Beweis erhoben worden. Das Ergebnis der Beweis
aufnahme, wegen dessen auf das Protokoll vom 7. Ja
nuar 1915 (Blatt 31/33) verwiesen w ird, haben die P a r
teien vorgetragen. Sie haben darüber und zur Sache 
verhandelt.

Entscheidungsgründe.
Die Klage ist gemäss §  241 des Bürgerlichen G e

setzbuchs in Verbindung mit §  1 I der Allgemeinen Ver
sicherungsbedingungen schlüssig erhoben. Die Kläge
rin ist durch rechtskräftiges Urteil gehalten, der N. N. 
Berufsgenossenschaft die Leistungen zu erstatten, w el
che die Berufsgenossenschaft anlässlich eines Unfalles 
im Betriebe der Klägerin ihrerseits aufzuwenden hat. 
Die Klägerin hat sich gegen Zahlungsverpflichtungen 
versichert und begehrt deswegen Befreiung von dieser 
Verbindlichkeit.

Die Beklagte leugnet den Klageanspruch. Das Ur
teil in 3. 0. 7. 14. beruht auf der Feststellung, dass der 
Inhaber der Klägerin den fraglichen Unfall durch seine 
Fahrlässigkeit veranlasst hat. Viermal ist e r durch 
den Zeugen U. vergeblich aufgefordert worden, an der 
Knetmaschine einen Verletzungen verhütenden Schutz
deckel anbringen zu lassen, welcher dem § 87 der Un
fallverhütungsvorschriften entspricht, welcher nämlich 
nur beim Stillstand der M aschine geöffnet werden und 
geöffnet bleiben kann. Diese im damaligen Rechtsstreit 
zur Verurteilung der Klägerin ausreichende Fahrlässig
keit genügt aber im Verhältnis der jetzigen Parteien

nicht zu der Feststellung, dass der Inhaber der Klägerin 
den Unfall im Sinne der Versicherungsbestimmungen 
der Beklagten absichtlich ermöglicht habe. Dass er die 
Absicht, und zwar den Eventualdolus, gehabt habe, den 
Unfall zu ermöglichen, ist durch die jetzige Beweisauf
nahme widerlegt. W ie der Zeuge U. durchaus glaub
haft, übrigens auch ohne W iderspruch zu seinem G ut
achten in 3. 0. 7. 14. (ebenda Blatt 21/29) bekundet, 
hat der Inhaber der Klägerin nach den einzelnen Revi
sionen Änderungen an der Teigbrechm aschine vorge
nommen, um einen für den Betrieb sicheren Schluss des 
Deckels zu erreichen, hat freilich durch die einzelnen 
Versuche wegen der Unzulänglichkeit der Mittel diesen 
Endzweck nur nicht völlig erreicht. Schon diese Ver
suche, den Betrieb sicherer zu gestalten, sprechen gegen 
die Annahme einer Gleichgültigkeit der Klägerin, gegen 
die Möglichkeit des Eintritts eines Unfalls. Auch dem 
fachmännischen Zeugen U. scheint der Inhaber der 
Klägerin genügend guten Willen besessen zu haben, 
seinem Betriebe die Gefährlichkeit zu nehmen. Völlig 
ausgeschlossen erscheint ein Eventualdolus der Klä
gerin nach der Aussage des Zeugen H., welcher trotz 
des verwandtschaftlichen Verhältnisses des Zeugen zum 
Inhaber der Klägerin voller Glauben beigemessen w er
den kann. H iern ach  h a t K. seinem  G ew erbegehilfen 
ausdrücklich verboten, den Schutzdeckel zu entfernen, 
w ährend die M aschine arbeitet. Er hat also eine objek
tiv allerdings unzulängliche, weil die Unfolgsamkeit der 
Gehilfen nicht veranschlagende, subjektiv aber völlig 
ausreichende M assregel getroffen., um die Gefährlich
keit der M aschine, die sich durch technische Unvoll
kommenheiten ergeben hatte, durch die Erteilung einer 
besonderen Anweisung, deren Befolgung den Unfall ver
hütet hätte, zu beseitigen. Dass er den Erlass dieser 
Anweisung für einen ausreichenden Schutz gegen U n
fälle gehalten hat, kann um so eher geglaubt werden, 
weil der tägliche Umgang mit an sich gefährlichen M a
schinen die Vorstellung möglicher Gefahren abstumpft. 
Auch der Inhaber der Klägerin w ar sich offenbar der 
Gefährlichkeit seines Betriebes nur wenig bew usst. 
Schrieb er doch nach der ersten Revision durch U. nach 
dessen Zeugnis und Gutachten in 3. 0. 7. 14. (ebenda 
Blatt 22) an die Berufsgenossenschaff, bei einem so 
unbedeutenden Betriebe wie dem seinigen sei wirklich 
eine Gefahr so gut wie ausgeschlossen.

Die Beklagte kann sich also auf § 1 III der Bedingun
gungen, wonach eine Versicherungshaftung wegfiele, 
nicht berufen. Der Klageanspruch ist begründet, w as 
bei Begründetheit der klägerischen Auffassung im ein
zelnen von der Beklagten geleistet w erden muss, ist 
nicht streitig.

Das Urteil w ar gemäss § 710 Zivilprozessordnung 
für vorläufig vollstreckbar zu erklären, die Kosten des 
Rechtsstreits gemäss §  91 der Zivilprozessordung der 
Beklagten aufzuerlegen.

gez. V. S. Sch.
Vorstehendes Urteil w ird hiermit ausgefertigt und 

diese Ausfertigung der Klägerin zum Zwecke d e r  
Zwangsvollstreckung erteilt.

Frankfurt a. Oder, den 13. Februar 1915.
Gerichtsschreiber des Königlichen Landgerichts.

V» r ....;
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KrttflsbescftädiatenfilrsorflO
Eine R e ich s-A u sste llu n g  von Ersatzgliedern  
und A rbeitshilfen für K riegs- und Friedens

beschäd igte .
H underttausende kräftige M änner erleiden durch 

■den Krieg infolge von Verwundung oder Erkrankung 
mehr oder minder schwere Schädigung ihres Körpers. 
Diese Kriegsbeschädigten wieder der Arbeit, möglichst 
dem früheren Berufe zuzuführen, ist eine sozial-w irt
schaftliche Aufgabe von grösster Bedeutung, denn ihre 
Lösung liegt nicht nur im Interesse des Einzelnen, son
dern in dem des ganzen deutschen Volkes, das die Ar- 
beits- und Erw erbskraft dieser M änner nicht entbeh
ren kann. Ein grösser Teil dieser Invaliden vermag 
wieder Arbeit zu leisten, ohne dass dazu besondere 
Hilfsvorkehrungen erforderlich sind. Viele Zehntau
sende aber müssen mit Arbeitshilfen als Ersatz für die 
verloren gegangenen Glieder ausgerüstet werden. D ar
aus ergibt sich aber für die Hersteller von solchen Ar
beitshilfen und künstlichen Gliedern eine Fülle von 
neuen Aufgaben, deren befriedigende Lösung nicht 
leicht ist, denn es handelt sich nicht nur darum, die 
Herstellung gewaltig zu steigern, sondern sie auch in 
teilweise neue Bahnen zu lenken. Bislang dienten die 
Ersatzglieder •— wenn man von den künstlichen Beinen 
absieht — überwiegend Schönheitszwecken. Dem ent
sprechend musste bei ihrer Herstellung an erster Stelle 
danach gestrebt werden, dass sie die gleiche Gestalt 
und das gleiche Aussehen wie die verlorenen Glieder 
erhielten. Daneben sind allerdings schon immer für 
Krüppel und Unfallverletzte Vorrichtungen ersonnen und 
hergestellt, die ihnen die Ausführung landw irtschaft
licher oder gewerblicher Arbeiten ermöglichten oder e r
leichterten. Durch die erfolgreichen und dankenswerten 
Bemühungen der zahlreichen Krüppelheime ist es in den 
letzten Jahren auch möglich geworden, brauchbare und 
zw eckm ässige Arbeitshilfen für die verschiedensten Ar
beiten und Berufstätigkeiten zu ersinnen und herzu
stellen. Neuerdings hat der durch den Krieg vermehrte 
Bedarf an Ersatzgliedern manche sinnreiche und prak
tisch brauchbare Gestalt für sie entstehen lassen. Eine 
andere Art von Arbeitshilfen kennzeichnet sich als Vor
kehrung an gewerblichen und landwirtschaftlichen Be
triebsm itteln und ermöglicht dem Verstümmelten deren 
H andhabung und Bedienung.

Das Gebot der W iedereinführung der Kriegsbeschä
digten in die Arbeit erfordert dringlich, dass diese ver
schiedenartigen Arbeitshilfen weiter verbessert werden. 
Diesem Ziele ist ein Preisausschreiben gewidmet, das 
von einem Ausschuss erlassen worden ist, der sich in 
M agdeburg  un te r dem  V orsitz des O berpräsidenten  und 
des L andeshaup tm anns d er Provinz Sachsen gebildet hat. 
A uch der V erein deutscher Ingenieure will durch  A us
setzen grösser Preise auf die Vervollkommnung eines 
A rm ersatzes hinwirken. Der Verband Deutscher 
D iplomingenieure hat seine Mitglieder aufgefordert, die 
Technik der Herstellung und des Baues künstlicher 
Glieder wissenschaftlich durchzuarbeiten.

*) In d ieser A bteilung w erden wir fortlaufend 
über weitere M assnahm en und V orsch läge berichten 
« n d  bitten uns solche zugehen zu lassen.

Diese Bestrebungen werden wesentlich gestützt und 
gefördert, wenn die bereits vorhandenen und die neuer
dings erdachten Lösungen der Aufgabe in einer Samm
lung vereinigt den beteiligten Kreisen bekannt gemacht 
werden. Hierzu veranstaltet auf Veranlassung des 
Herrn S taatssekretärs des Innern, entsprechend einer 
Anregung des Senatspräsidenten im Reichsversiche
rungsam t, Professor Dr. Ing. Konrad Hartmann, die 
Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt, Reichs
anstalt in Charlottenburg, in nächster Zeit eine Sonder
ausstellung, in deren allgemeinen Abteilung wie in den 
für die einzelnen Berufe eingerichteten einzelnen Ab
teilungen die persönliche Ausrüstung der Kriegsbeschä
digten, Unfallverletzten und Krüppel mit Behelfsglie
dern, dauernden Ersatzgliedern, Arbeits- und Ansatz
stücken und Arbeitshilfen, sowie ferner die erwähnten 
Hilfsvorkehrungen an Betriebsmitteln gezeigt werden 
sollen.

Diese Sonderausstellung wird ferner Einrichtungen 
und W erkstätten für die Berufsausbildung von Kriegs
beschädigten, auch Ausbildungskurse vorführen, wie 
sie an zahlreichen Stellen bereits eingerichtet sind, um 
Invaliden z. B. im Schreiben mit der linken Hand, im 
M aschinenschreiben, Zeichnen, gewerblichen Rechnen, 
Modellieren, Malen usw. zu unterrichten.

Die Verwendung der verschiedenen Arten von Ar
beitshilfen bei der gewerblichen und landw irtschaft
lichen Berufsarbeit soll den beteiligten Kreisen durch 
Kriegsbeschädigte vorgeführt werden. Zur weiteren 
Erläuterung der Ausstellungsgegenstände ist in Aus
sicht genommen, Vorträge mit Vorführung von Lichtbil
dern und kinematographischen Vorstellungen zu veran
stalten.

In Verbindung mit der Ausstellung wird eine Aus
kunftsstelle eingerichtet, um Anfragen zu beantw orten 
und damit namentlich die vermehrte Anwendung der 
ausgestellten Einrichtungen zu fördern.

Die Ausstellung wird Gelegenheit geben, "die aus den 
erwähnten ändern Bestrebungen hervorgehenden Neue
rungen auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen und allgemein 
bekannt zu machen.

Die Eröffnung der Ausstellung ist für Anfang D ezem 
ber in Aussicht genommen. Anfragen sind an die V er
waltung der Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohl
fahrt, Berlin-Charlottenburg, Fraunhoferstrasse 11/12, 
zu richten.

Runderlass d es R eichsversicherungsam tes, 
A bteilung für U nfallversicherung, an die V or
stände der dem  R eichsversicherungsam t unter

stellten B erufsgenossenschaften  über die 
B eschäftigung K riegsbeschädigter.

V o m  30. A u g u s t  1915 — I U  122 — .
Die heldenmütigen Verteidiger des Vaterlandes ha

ben unsere Volkswirtschaft vor den schwersten Schä
digungen bew ahrt. Die in den gewerblichen und land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zusammenge
fassten Unternehmer wissen unseren tapferen Kriegern 
gebührenden Dank und sind bereit, die aus dem Felde 
Heimkehrenden soweit irgend möglich in das Erw erbs
leben zurückzuführen. Sie sind mit dem Reichsversiche
rungsam t (Runderlass vom 2. Juni 1915 — I U. 13/15) 
darin einig, dass eine schonende Behandlung unserer
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durch den Krieg geminderten lebendigen W ertquellen 
nicht nur ein Gebot der Sittlichkeit, sondern auch der 
Volkswirtschaft ist. Viele Kriegsbeschädigte werden 
in ihrem bisherigen Beruf und in ihrer früheren A rbeits
stelle wieder Verwendung finden können. Andere w er
den mit leichteren Arbeiten, die bisher von jugendlichen 
oder weiblichen Personen verrichtet wurden, zu be
schäftigen sein. Die Kriegsbeschädigten dürfen keines
falls Betriebsgefahren ausgesetzt werden, denen sie 
nicht mehr gewachsen sind. Das ist eine in ihrem und 
der mit ihnen beschäftigten Versicherten Interesse 
selbstverständliche Forderung des Unfallschutzes. W ie 
aber die ärztliche Behandlung der Kriegsverletzten, für 
welche die berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung 
eine Vorschule war, im Kriege erfreulich weitergebildet 
wird, so soll das Interesse für W iederbeschäftigung der 
Kriegsbeschädigten auch zu Verbesserungen der Un
fallverhütungstechnik anregen. Dadurch könnte nicht 
nur eine unfallsichere Betätigung von Kriegsbeschädig
ten in grösserem  Umfang ermöglicht, sondern auch für 
alle beschränkt Erwerbsfähigen, auch für die Unfallver
letzten ein dauernder Gewinn erzielt werden. Insbeson
dere ist anzustreben, die Einstellung der Schutzvor
kehrungen, den Gebrauch der Arbeitsmaschinen, die 
Bewegung von Lasten usw., zu deren Betätigung bisher 
zwei gesunde Arme oder Beine erforderlich waren, so 
zu gestalten, dass gegebenenfalls schon eines dieser 
Glieder bei nicht erhöhter Unfallgefährlichkeit ausreicht. 
W ie dies im einzelnen zu erreichen ist, soll weiterer Be
ratung Vorbehalten bleiben. D as Reichsversicherungs
amt ist zu diesem Zwecke mit den Verbanden der Be
rufsgenossenschaften in Verbindung getreten.

Dr. K a u f m a n n .

P reisausschreiben  für einen Armersatz.
D ie F rag e  des G liederersatzes ist durch  den K rieg  

zu v o rh e r ungeahn ter B edeutung erhoben  w orden. E s 
gilt, viele T ausende, die im K riege G lieder oder T eile  
davon verloren haben, w ieder a r b e i t s f ä h i g  zu 
m achen. D ass das im hohem  M asse schon je tz t m it 
H ilfe der neuzeitigen H eilverfahren  und  der bereits 
vorhandenen  E rsatzstücke geschehen  kann, s teh t aus- | 
ser Zweifel. A b er es d a rf  e rw artet w erden, dass noch 
B esseres an E rsa tzstücken  gefunden wird, w enn an 
gesichts des gew altigen B edürfnisses über einen enge
ren  F achkreis hinaus, der zw ar schon B edeutendes 
geleistet hat, die technische Intelligenz im w e i t e 
s t e n  U m f a n g e  angeregt wird, sich m it der F rage 
des G liederersatzes zu befassen. D em  will das n ach 
stehende Preisausschreiben des V ereines deutscher In
genieure dienen.

W ährend  der E rsa tz  des Beines zu einer "ge
wissen V ollkom m enheit gediehen ist, s teh t der E rsatz  
des A rm es und der H an d  noch nicht a u f  'der gleichen 
Stufe. D as ist natürlich, da die A rbeitsverrichtungen 
des A rm es und  der H an d  unendlich viel m annig
faltiger sind als die des Beines und des Fusses. D as 
Preisausschreiben  will daher für den A r m e r s a t z  
Fortschritte  anstreben; -aber eine w eitere B eschrän
kung erscheint im In teresse der L ösbarkeit der A uf
gabe erforderlich, und so soll denn das P reisaus
schreiben a u f d e n  A r m  d e s  A r b e i t e r s  f ü r  d i e

m e c h a n i s c h e n  W e r k s t ä t t e n  b e g r e n z t  w er
den. F ü r diese begrenzte  A ufgabe ab er m ögen v o n  
denen, die ihre L ösung  erstreben , alle H ilfsm ittel der 
vielseitigen m odernen  T echnik  herangezogen w erden 
H ilfsm ittel, die nicht nur zurV ervollkom m nung, sondern 
auch  zur V erbilligung zu führen v e rm ö g e n ; denn das 
p rak tische  Ziel ist, e i n  z u r  A r b e i t  b r a u c h b a r e s  
E r s a t z g l i e d  z u  s c h a f f e n ,  d a s  a b e r  a u c h  
s o  b i l l i g  i s t ,  d a s s  d i e  M i l i t ä r v e r w a l t u n g  
j e d e n  K r  i e g s  v e r  1 e t z t e n , d e r  s e i n e r  b e 
d a r f ,  d a m i t  z u  v e r s e h e n  i m s t a n d e  i s t .

H iernach  setzt d er V erein deu tscher In g en ieu re  
15000 M an Preisen fü r einen Arm ersatz 

aus, und zw ar
e i n e n  e r s t e n  P r e i s  v o n  10000 M.
e i n e n  z w e i t e n  P r e i s  v o n  3000  M.
e i n e n  d r i t t e n  P r e i s  v o n  2000  M. 

für die drei besten  Lösungen folgender A u fg a b e :
E s  w i r d  f ü r  A m p u t a t i o n e n  i n  j e d e r  

H ö h e  b i s  m i n d e s t e n s  z u r  M i t t e  d e s  O b e r 
a r m e s  b e i  u n v e r l e t z t e m  S c h u l t e r g e l e n k  
e i n  A r m e r s a t z  v e r l a n g t ,  d e r  d e n  T r ä g e r  
z u  m ö g l i c h s t  v i e l e n  A r b e i t s v e r r i c h t u n 
g e n  i n  d e n W e r k s t ä t t e n d e r m e c h a n i s c h e n  
I n d u s t r i e  b e f ä h i g t .

Folgende w esentliche G esichtspunkte w erden den 
B ew erbern zurbesonderen  Berücksichtigung em pfohlen:

1. E infachheit des ganzen Stückes.
2. H altbarkeit.
3. G eringes Gewicht.
4. M ässiger Preis, bedingt durch

a) Z uschnitt au f neuzeitige H erste llverfahrenr
b) V erw endung  austauschbarer T eile  (N or

malien),
c) M öglichkeit leichter Instandsetzung  und  In 

standhaltung.
5. D er V erle tz te  soll den A rm ersa tz  ohne frem de 

H ilfe an- und ablegen und etw a einzusetzen
de A rbeitsgerä te  leicht ausw echseln  und  b e 
dienen können.

6. S icherung gegen U n fä lle ; es m uss z. B. nach 
M öglichkeit ausgeschlossen sein, dass der 
A rm ersatz  durch  vorspringende T eile zu B e
triebsunfällen  A nlass gibt.

Zur B eteiligung an dem  Preisausschreiben w erd e»  
alle K reise, die sich hierzu berufen fühlen, eingeladen. 
A uch  bereits vorhandene K onstruktionen  sind zu g e
lassen.

D i e B e w e r b e r  h a b e n  i h r e A r b e i t ,  u n d  
z w a r  i n F o r m  e i n e s  f e r t i g e n  K u n s t a r m e s  
n e b s t B e s c h r e i b u n g,  b i s  z u m  1 . F e b r u a r
1916 a n  d e n  V e r e i n  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e ,  
B e r l i n  N W .7 , S o m m e r s t r .  4a,  e i n z u l i e f e r n .  
D ie  eingelieferten G egenstände sind m it einem  K enn
w ort zu versehen ; ein verschlossener, m it dem  glei
chen K ennw ort beschriebener B riefum schlag, der 
N am e und A dresse  des E inlieferers enthält, ist beizu
fügen.

E ine  A usstellung  der eingelieferten S tücke sow ie 
ihre V orführung  in der Tätigkeit b leib t dem  V erein  
deutscher Ingenieure Vorbehalten, ebenso das R ech t 
der V eröffentlichung d er eingelieferten S tü ck e  in 
W ort, Bild und Zeichnung. Im übrigen b leiben  die-
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Stücke E igentum  der E inlieferer, die in der V erw er
tung  ih rer E rfindungen nicht beschränk t w erden sollen.

D em  P r e i s g e r i c h t  gehören folgende H erren  
a n :  Geh. B aurat D r. A . v. R i e p p e l ,  G enerald irek
to r  der M aschinenfabrik A ugsburg-N ürnberg , N ürn
berg  (V orsitzender des V ereines deu tscher Ingenieure) 
als V orsitzender; G eheim er Regierungs- und  G ew erbe
ra t K a r l  H a r t m a n n ,  Berlin, (V orsitzender-Stell- 
vertre te r des V ereines deu tscher Ingenieure) als V or- 
sitzender-S te llvertre te r; D r. m e d .B l e n c k e ,  S tabsarz t 
und bera ten d er O rth o p äd e  beim  IV . A rm eekorps, 
M agdeburg ; Dr.-Ing. R o b e r t  B o s c h ,  Fabrikan t, 
S tu ttg a rt; D r. m ed. M a x  C o h n ,  leitender A rzt der 
o rthopäd ischen  und  R öntgenab te ilung  am  K ran k en 
haus M oabit, B erlin ; B ergra t F l e m m i n g ,  Saar
b rücken ; Senatsp räsiden t im  R eichsversicherungsam t, 
G eh. R egierungsrat P ro fessor Dr.-Ing. K o n r a d H a - r t -  
m a n n ,  Berlin; P ro fessor D r. m ed. H o e f t m a n n ,  
K ö n ig sb erg ; O rthopäd iem echan iker A u g .  N i c o l a i ,  
H a n n o v e r; D r. m ed. R. R a d i k e ,  le itender A rzt des 
R eservelazare tts  G örden-B randenburg , Berlin; P rofes
sor D r.-Ing. R a p s ,  D irek tor von  Siem ens & H alske

A.-G., B e rlin ; P ro fessor D r.-Ing. G e o r g  S c h l e 
s i n g e r ,  B erlin ; O berstabsarzt P ro fessor D r. m ed. 
S c h w i e n i n g ,  V ertre te r der M edizinal-A bteilung 
des Kgl. p reussischen K riegsm inisterium s,, Berlin; 
S tabsarzt d. R. D r. m ed. S i l b e r s t e i n ,  C hefarzt 
des o rthopädischen  R eservelazaretts, N ürnberg ; D r.- 
Ing. K u r t  S o r g e ,  M itglied des D irek torium s von 
Fried. K rupp A.-G., M agdeburg; O rthopädiem echaniker 
G e o r g  W  i n d l  e r g ,  K önigl. H oflieferant, B erlin ; 
O berstabsarzt P rofessor D r. m ed. W  u 11 s t e i n , 
Bochum .

D i e  P r e i s r i c h t e r  h a b e n  d a s  R e c h t ,  
g e b o t e n e n f a l l s  d i e  P r e i s e  a n d e r w e i t i g  
z u  v e r t e i l e n ,  s o w i e  a u c h  b i s  v i e l' w e i 
t e r e  A u s f ü h r u n g e n  m i t  A n e r k e n n u n g s 
p r e i s e n  v o n  j e  500 M.  z u  b e d e n k e n .

B e r l i n  NW . 7, Som m erstr. 4a,
Mitte O ktober 1915

Verein deutscher Ingenieure.

Kleine mitteilungen.
T ransport- und Stützw agen  der W erkzeugm aschinenfabrik Fritz W erner A .-G ., Berlin.

Bei der Bearbeitung langer und schwerer Rundstahl
stangen und dergl. auf Abstechmaschinen ist eine 
U nterstützung der nach hinten aus der M aschine vor
stehenden Stange, die gleichzeitig aber ein leichtes Ver
schieben der letzteren ermöglicht, von besonderem 
W ert. Diesen Anforderungen entspricht der in bei
stehenden Abbildungen dargestellte T ransport- und 
-Stützwagen der W drkzeugm aschinenfabrik F r i t z

W e r n e r ,  A .-G ., Berlin. Er besteht in der H aupt
sache aus vier Doppelrungen, die mit den Rollen a a 
versehen sind, auf denen die zu bearbeitende Stange 
ruht. Sie ist beim Transport gegen Herabrollen ge
sichert und in der M aschine leicht auf die zum Ab
schneiden bestimmte Länge einzustellen. — Der W agen 
hat zwei Laufräder und eine Lenkrolle, so dass er leicht 
zu verschieben ist.
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Zur gefl. Beachtung für unsere 
Postbezieher.

Beim A u sbleiben  oder bei verspäte
ter L ieferung eines H eftes w ende m an sich stets 
an den B riefträger oder die zuständige  
Postanstalt. E rst w enn N achlieferung oder A uf
k lärung  nicht in angem essener F rist erfolgt, schreibe 
m an un ter A ngabe der bereits un ternom m enen 
Schritte  an den

Verlag der „Sozial-Technik“
A . S e y d e l  

Berlin SW . 11, K öniggrätzerstrasse 31.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure E. V.
D er Sitz des Vereins ist verlegt nach

Berlin W. 15, Holienzollerndanim 1.

Zur gefl. Beachtung.
Es wird zu kaufen gesuch t:

Jahresberichte der gewerbl. Berufsgenossen
schaften über Unfallverhütung für die Jahre 
1908 bis 1912 (II. bis VII. Jahrgang). 

Zeitschrift für Gewerbehygiene und Unfall
verhütung (Wien), alle Jahrgänge bis 1914.

Gefl. Angebote, auch über einzelne Jahrgänge und Hefte, 
erbeten an den

Verlag der ,,Sozial-Technik“
A. S e y d e l ,

Berlin S W . 11.

Königlich Preussische Gewerbeinspektion.
P e rso n a lien .

D er G ew erbeassessor R o b e r t  H o c k e l m a n n  
ist am  1. O ktober d. Js. von W iesbaden  nach  Dillen- 
burg  versetz t und  do rt m it der V ertre tung  des zu 
den Fahnen  eingezogenen G ew erbeinspektors beauf
trag t w orden.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E.V.

T a g e s o r d n u n g
für die

21. Ordentliche Hauptversammlung.
am 20. November 1915

in Charlottenburg, Ständige Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt, Fraunhofer Str. 11/12.

1. B ericht des V orstandes über die beiden V ere ins
jah re  vom  1. Juli 1913 bis 30. Juni 1915.

2. V ereinsangelegenheiten :
a) R echnungsabschluss für die beiden Jahre 

1913/14 und 1914/15.
b) B ericht der R echnungsprüfungs-K om m ission. 

E rte ilung  der E n tlastung  für V orstand , A u s
schuss und  Schatzm eister. K ostenvoransch lag  
für 1915/16. Jahresbeitrag  für 1915/16.

c) N euw ahl von M itgliedern des V orstandes, ge
schäftsführenden A usschusses, der R edaktions
kom m ission und von R echnungsprüfern.

B e s p r e c h u n g e n :
3. Einfluss des K rieges au f Zahl und  A rt der U n

fälle.
E inleitung der B esprechung durch H errn  
Seidel.

4. B etriebsbesichtigungen w ährend der K riegsdauer.
E inleitung der B esprechung durch H errn  
D r. Trzeciok.

5. Fürso rge für K riegsbeschädig te  in L azaretten , in 
Lehr- bezw. Ü bungsw erkstätten  und bei der B e
rufsberatung.

E in leitung  der B esprechung durch  H errn  
Professor G ary. .

6. B eschäftigung K riegsbeschädig ter
a) Persönliche A usrüstung  von  K riegsbeschädig

. ten,
b) A usw ahl der geeigneten A rbeiten ,
c) A bänderungen  von M aschinen, G eräten  und  

W erkzeugen für den G ebrauch  durch  K riegs
beschädigte,

d) V erbesserung  d er S chutzvorkehrungen.
E in leitung  der B esprechung durch  H errn  
Behr.

7. B esichtigung der Sonderausste llung  von E rsa tz 
gliedern und A rbeitshilfen und daran  anschlie- 
send B esprechung  der A usstellung.

8. A n träge  von M itgliedern.
9. B estim m ung über die nächste H auptversam m lung.

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
D er V o rs itz e n d e : Seidel.

Für die S chriftleitung verantw ortlich: V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
B ruck  der B uchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Bewegliche Schutzwehren mit zeitweiser und veränderlicher Freigabe.
V on Dr. ing. h. c. G. R o h n  in Schönau-Chem nitz.

E in e  dritte  G ruppe der im G egensatz zu den 
festen , u n v errückbaren  oder ruhenden  S chu tzabdeck 
ungen  als bew egliche Schutzw ehren bezeichneten  
S icherheitseinrichtungen bilden die Schutzw ehren, 
deren  B ew eglichkeit w eiteren Zwecken, als denen 
der S perrung  oder V erriegelung und der se lbsttä ti
gen  A bste llu n g  des A ntriebes, w elchen die ersten  
beiden  in den  A ufsätzen der H efte vom  15. Juni 
und  15. O k to b er 1915 beschriebenen G ruppen dienen, 
zu en tsp rech en  hat. E ine  Schutzw ehr ist bei A rb e its
m asch inen  für deren  gefährliche W erkzeuge nötig, 
doch  m uss sie die Zugänglichkeit der le tz teren  des 
A rbeitszw eckes der M aschine wegen gestatten . D ie 
S chutzw ehr m uss also die geschützte S telle erforder
lichenfalls frei geben , was ab e r der S icherheit w egen 
n u r im ungefährlichen Z ustande der F all sein kann. 
D e r  vo llkom m enste  ungefährliche Zustand ist nun 
d e r ausg erü ck te  A ntrieb der M aschine, so dass auch 
die vo llkom m ensten  S icherheitseinrichtungen die im 
ers ten  A ufsatz behandelten  bew eglichen Schutzw ehren 
m it S p erru n g  der Bew egung des geschützten Teiles 
v o r Öffnen der Schutzw ehr w ären. Solche E in 
rich tungen  können aber um ständlich sein und die 
A rbeitsfäh igkeit der M aschine stark  beeinträchtigen, 
und  w enn m an berücksichtigt, dass der zu schützen
de M aschinenteil, z. B. das W erkzeug  einer M aschine 
n ich t im  vollen  U m fang seines A rbeitsganges oder 
seiner B ew egung  unfallgefährlich ist, so w ird eine 
v o r ü b e r g e h e n d e F r e i g a b e  durch Zurückziehen 
d er Schutzw ehr m öglich sein. A ndererseits ist eine 
F re ig ab e  d er Schutzw ehr des M aschinenw erkzeuges 
nötig, um  das H eranbringen  des W erkstückes zu ge
statten , und h ier ha t sich das Mass der F reigabe 
der v e r ä n d e r l i c h e n  G rösse des letzteren anzu
passen . Schliesslich kom m en für solche aus den 
angegebenen  G ründen für eine z e i t w e i s e  und 
veränderliche F r e i g a b e  bew eglich  zu m achenden  
Schutzw ehren F älle  zur B erücksichtigung, w o die 
Schutzw ehr der V eränderlichkeit des geschützten  T ei
les in seiner A rbeitstätigkeit R echnung zu tragen  hat.

Z ur V eranschau lichung  der L ösung  dieser A uf
gaben  fü r das B ew eglichm achen von Schutzw ehren, 
w elche A ufgaben  sich von den bisher betrach teten  
unterscheiden , folgen nun Beispiele, w elche wie früher 
zeigen sollen, w ie durch  leichte A bänderungen  solche 
E in rich tungen  fü r jeden  Sonderfall zu treffen sind.

Bei A rbeitsm aschinen m it hin- und hergehendem  
W erkzeug, wie bei Press-, Schneid-, und Stanzw erken 
besteh t die G efährlichkeit beim  N iedergange des 
S tem pels oder M essers, wo die darunter und un ter 
das zu behandelnde W erkstück  kom m enden F inger 
d er B edienungsperson beschädig t w erden können. 
D er H ochgang  des W erkzeuges bietet diese G efähr
lichkeit nicht, und bei diesem ist die ungeschützte 
Zugänglichkeit der A rbeitsstelle  zulässig, die auch für 
das E inlegen des W erkstückes, das w ährend dieser 
Zeit stattfindet, nötig ist. Die Schutzw ehr hat also 
b loss w ährend eines Teiles der A rbeitsbew egung tä tig  
zu sein und m uss im übrigen T eile eine nicht h in
dernde S tellung einnehm en. D ie sich hieraus er
gebende B ew egung der Schutzw ehr w ird zwangläufig 
von  T eilen  der M aschine aus verm ittelt. N ach Fig. 204 
w ird zur B ew ehrung d er T reffstelle des M essers oder 
S tem pels m m it dem  G egenm esser oder M utterstück 
ein w agerecht geführter, also seitlich versch iebbarer

Fig. 204. Fig. 205.

G itterrabm en w benutzt, der an das eine Schlitz
ende des W inkelhebels h angeschlossen ist, dessen 
anderer A rm  die in der Führungsspur s einer Scheibe 
g leitenden Rolle trägt. D iese Spurscheibe sitzt au f 
der die B ew egung des W erkzeuges m  verm ittelnden 
W elle e, und folglich w ird beim  U m lau f derselben 
die W eh r w so hin- und hergeschoben, dass beim  
N iedergang des W erkzeuges dasselbe abgesperrt wird. 
D urch  die Form  der Führungsspur s wird die B e
w egung der Schutzw ehr so bew erkstelligt, dass nach 
der P ressarbeit die A rbeitstelle schnell w ieder frei
gegeben wird, wie durch diese Form gebung  die ge
w ünschte B ew egungsart der Schutzw ehr überhaup t
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erzielt w ird. E in  zweites Beispiel der m it der B e
w egung des W erkzeuges verbundenen  B ew egung der 
Schutzw ehr zeigt Fig. 205. D ie vo r dem  n ieder
gehenden  M esser m befindliche Schutzw ehr w ist 
an  den von der unrunden Scheibe s der M aschinen
hauptw elle e un ter A ndruck  der F ed er i bew egten 
H ebel h angehängt, w obei eine Rolle des A nhängers 
in  der Führung  f  gleitet. D urch  die F orm en  der 
Scheibe s und  der Führung  f  in V erb indung dam it, 
dass letztere an  dem  bew egten M esser befestigt ist, 
w ird eine zusam m engesetzte sehr verschiedenartige 
B ew egung der Schutzw ehr erm öglicht, so dass die
selbe beim  N iedergang zur A bsperrung  des Schnittes 
eine V orw ärtsbew egung  zum  Zurückstreifen der etw a 
a u f  dem  Z uführtuch des Schnittgutes noch liegenden 
H än d e  der M aschinenbedienung und zum  Festhalten  
des Schnittgutes selbst benutzt wird. D urch  W ah l 
d e r '  unrunden  Scheibe s in der W eise, dass ihre 
hohe Stelle den H ochgang , die A ndrückfeder i da
geg en  den N iedergang der Schutzw ehr verm ittelt, kann 
der letztere etw as nachgiebig erfolgen, so dass e t
waige starke F ingerquetschungen  usw. verm ieden 
w erden.

D er S icherheitsforderung des z w a n g s w e i s e n  
S c h l u s s e s  d e r  S c h u t z w e h r  wird bei der A n 
o rd n u n g  nach Fig. 204 k r a f t s c h l ü s s i g  entsprochen. 
W ie d ieser F orderung  auch m it A bleitung  der 
Schutzw ehrbew egung von der W erkzeugbew egung 
en tsprochen  w erden kann, veranschaulich t das B ei
spiel in Fig. 206, w elche eine Schneidem aschine 
m it schw ingendem  oder w iegendem  M esser m  dar
stellt. H ier is t der besonders gefährliche Nieder-

Fig. 206.

gang  des M essers au f der B edienungseite zu schützen 
und wird dazu für die H ochstellung  des M essers 
dessen Schutzw ehr gegen ein F reim achen  gesperrt, 
so  dass in der gefährlichen W erkzeugstellung  die 
W i r k u n g  e i n e r  i n n e r e n  M a s c h i n e n  k r  a f  t 
d e r  S c h u t z w e h r l ö s u n g  e n t g e g e n s t e h t .  D ie 
Schw ingung des M essers w ird von der um laufenden 
D rehkurbel e verm ittelt, und der A ngriffpunkt der 
L enkstange derselben am  M esser m  gleitet im  Schlitze 
des einseitig aufgehängten H ebels h, w elcher an seinem  
E n d e  eine senkrechte F ührung  f  besitzt, in w elcher 
unten  die senkrecht gehaltene Schutzw ehr w hängt 
und in w elcher darüber das G elenkgleitstück eines 
K niegelenkes k sich bew egt, w enn dieses durch  die 
S tange x  an  dem  B ew egungsangrifi des M essers m 
angeschlossene Gelenk m it diesem  ein- und ausge
drückt wird. G estreckt w ird das G elenk beim  vo rde
ren  H ochgange des M essers, und wenn also am  
A rbeitsgu t un ter dem  M esser eine V errich tung  vo r

zunehm en ist, so kann  —  eine vorherige A bstellung  
d e r M esserbew egung vorausgesetzt —  die Schutz
w ehr nur bei vorn  tie f  und folglich ungefährlicher 
stehendem  M esser vo rgenom m en w erden. W enn  
das M esser zur E n tfe rnung  des geschnittenen A rb e its
gutes durch  die Z ugkette i ausgehoben  wird, w ird 
durch  die verbundenen  F ührungen  in dem  H ebel h 
und bei f  beim  zw angsw eise m iterfolgenden H ochgehen  
d er letzteren auch  die Schutzw ehr m itgenom m en und 
folglich auch m it dem  N iederlassen des M essers die 
Schutzw ehr in die S tellung w ährend des A rbeitens 
der M aschine zw angsw eise zurückgebracht.

T echnologisch  b e trach te t s teh t die letzt besch rie 
bene Schutz- oder S icherheitsvorrichtung zw ischen 
den vo rher veranschaulich ten  E inrich tungen  m it 
zw angsw eiser F reigabe der Schutzw ehr im  ungefähr
lichen A rbeitsstande der M aschine und den bew eg
lichen Schutzw ehren m it B etriebssperrung , und die 
V orrich tung  Fig. 206 ist daher ein B eispiel für eine 
V ereinigung bezw. w eitere A usbildung  der R icht
linien für die Schaffung von bew eglichen Schutzw ehren.

D ie in den vorliegend erläu terten  E inrich tungen  
bestehende bed ing te  und zw angläufige F re igabe  der 
Schutzw ehr besteh t, w ie bem erkt, auch für A breits- 
m aschinen, wo die S chutzum w ehrung des gefährlichen 
W erkzeuges für die H eran füh rung  des zu b earbe iten 
den W erkstückes frei zu geben ist. D a für eine vo ll
kom m ene Sicherung diese Freigabe nur sow eit e r
folgen darf, als das eingeführte W erk stü ck  d^nn die 
A bschliessung oder D eckung  des gefährlichen W erk 
zeuges übernim m t, so w ird  bei w echselnder G rösse 
oder D icke des le tz teren  das Mass der F re igabe  der 
Schutzw ehr veränderlich  sein m üssen. D ieser F o rd e 
ru n g  kom m en bekann te  bew egliche Schutzw ehren 
nach, und Fig. 207 zeigt hierzu als B eispiel die S chutz

vorrich tung  eines K reissägenblattes oder e iner u m 
laufenden W erkzeugscheibe i. D ie Schu tzhaube h 
ist durch  zwei gleiche G elenkstangen e an  den senk
rech ten , die getrennten  T eile  im T ren nschn itt ausein
anderhaltenden  K eil s oder eine senkrechte  Säule 
so angehängt, dass beim  E inführen des zu schneiden
den B rettes un ter den  Schenkel d er H aube  h diese, 
sich para lle l b leibend in die H ö h e  gedrück t w ird. 
D iese P aralle lführung  kann natürlich  auch durch 
andere  jew eilig  zulässige Mittel, z. B., wie punk tiert 
an gedeu te t ist, durch ein Schieberohr a erfolgen, ist 
des guten Schutzes w egen zw eckm ässig n u r bei W erk
stücken gleichbleibender S tärke  anzuw enden, hat 
aber dann im m er noch in d er M itfreigabe des hinteren 
T eiles der Scheibe i eine gefährliche Stelle. Zur 
vo llkom m enen Sicherung und bei W erkstücken w ech 
selnder D icke wird nach Fig. 208 deshalb die Schu tz
haube aus zwei und m ehr Teilen b, c, d zusam m enge
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setzt, die je  für sich bew eglich sind und folglich die 
Schutzw ehr nur im  jew eils erforderlichen M asse frei 
geben. D ie H aup tte ile  b  und c, an  w elche sich die 
w eiteren  Teile gelenkkettenartig  anschliessen, hängen  
senkrech t verste llbar an der S trebe a, und dam it 
kann  die Schutzw ehr auch dem  gefährlich-kreisenden 
W erkzeug  in seiner G rösse en tsp rechend  eingestellt 
w erden.

D iese E i n s t e l l u n g s - B e w e g l i c h k e i t ,  die 
sich auch  als eine veränderliche Freigabe der S chutz
w ehr darste llt, ist vielfach nötig, so z. B. bei Schleif
scheiben, deren  D urchm esser sich durch A bnutzung  
v e rän d ert und  w o auch aus G ründen der S icherheit 
beim  m öglichen Zerspringen der Scheibe eine A b 
deckung derselben  bis au f die g leichbleibenden 
N utzungsstellen  im m er vollkom m en sein m uss. E in  
neues B eispiel h ierfür mit m ehreren  Nutz- oder 
Schleifstellen d er Scheibe zeigt Fig. 209, je  zur H älfte  
bei g rossem  und  kleinem  D urchm esser der zu sch ü t

zenden U m laufscheibe. D en  oberen A bschluss b e 
w irkt d er m it abgebogenen  R ändern versehene T isch  t, 
a u f  dem  sich seitliche S teilschieber s zur B egrenzung 
d er A rbeitsfläche befinden. D er Tisch ist m it den 
Schlitz-Lappen 1 an dem  Seitengehäuse e senkrecht 
s te llb a r und  m it den B efestigungsschrauben der L a p 
pen  w erden  gleichzeitig K appen  k gehalten, die mit 
Schlitzen so eingestellt w erden, dass sie bei grösser 
Scheibe d ieselbe unter den T ischrändern  bis zur F re i
lassung der gew ünschten  A rbeitsstelle abdecken und 
bei kleiner S che ibe  un ter B eibehaltung dieser F re i
g ab e  un ter die T isch rän d er treten.

W enn  bei d ieser V orrich tung  die Bew eglichkeit 
der Schutzw ehr der G rössenänderung  des W erkzeuges 
folgt, so folgt w ie bei den E inrich tungen  Fig. 207 
und 208 die Bew eglichkeit d er Schutzw ehr der w ech
selnden G rössenänderung  des W erk- oder A rbeit
stückes. F ü r die letztere F o rderung  gibt Fig. 210 
noch ein anderes Beispiel, um  zu zeigen, wie die 
Schutzw ehrbew eglichkeit den versch iedenen  V erhält
nissen anzupassen ist. E s  h an d e lt sich dabei um 
eine W ickelvorrichtung, w o die W ickelstelle  und die 
zu dieser laufende B ew egung des W ickelkörpers 
gegen ein Zulangen und G lattstreichen seitens der 
B edienung abzuw ehren ist. D ie  Schutzw ehr s ist 
v o n  der Einlaufstelle d rehbar und m it dem  D o p p e l
gelenk  a, b oberhalb angehängt, so dass sie durch 
den  w achsenden W ickel w sich selbsttä tig  dauernd  
schützend einstellt.

Bei so lchen  Fällen und auch  sonst kann die 
F o rderung  auftreten , dass die S c h u t z w e h r i n s i c h  
b e w e g l i c h  sein m uss, bei der V orrich tung  Fig. 210

z. B. die A bw ehrung des G elenkrädertriebes für den 
W ickel w. D as h ierzu nötige in sich bew egliche 
R äderverdeck  veranschaulich t Fig. 211. A u f d er 
A chse a der festgelagerten  Aufwickel- oder Roll- 
w alze sitzt das das T rieb rad  schützende V erdeck  s,

Fig. 210. Fig. 211.

das m it einem  gleichen V erdeck  Sj au f dem  Zapfen c 
der W ickel- oder A ufroll walze im Zapfen des Über- 
tragungs- oder Zw ischenrades b gelenkig verbunden  
ist, w obei sich die V erdecke ineinander schieben 
können, so dass doch  die A bw ehrung der gefähr
lichen E ingriffstellen beim  H ochgehen  des W ickels, 
w enn derselbe zunim m t, bestehen  bleibt.

D er F a ll einer m i t  d e r  B e w e g u n g  d e s  z u  
s c h ü t z e n d e n  T e i l e s  b e w e g l i c h e n  S c h u t z 
w e h r  liegt auch bei den Schutzvorrichtungen gegen 
das H erausfliegen des Schützens bei m echanischen 
W ebstüh len  vor, wobei auch der Fall vorliegt, dass 
die B ew eglichkeit der Schutzw ehr eine F re igabe  zu 
gegebener Zeit gestatten  m uss, das ist, w enn die 
W ebkette  zum A nm achen  gerissener Fäden  freigelegt 
w erden muss. E ine  neuere  E in rich tung  dieser A rt 
zeigt Fig. 212. D ie obere  H älfte  der das vom  Schüt
zen s durcheilte W ebfach  bildenden W ebkette  wird 
von dem  Gitter g abgew ehrt, das in einem  von

Fig. 212.

der L ade 1 im oberen Teil dos W ebbla ttha lters  
befestigten H alter a  liegt. In dieser Schutzlage w ird 
das G itter beim Hin- und  H erschw ingen der L ade 
durch  die F eder f, w elche au f ein im senkrechten  
Schlitze des H alters a . geführtes G leitstück drückt, 
an  dem  das G itter g durch eine G elenkstange c 
angeschlossen ist. D as N iederdrücken der F ed er 
schiebt das G itter in der dem  K ettenfach gleichge
rich teten  H alterführung  nach vorn. U m  die W e b -

*



kette  frei zu legen, w ird das A bw ehrg itte r g zurück
geschoben, und dasselbe richtet sich dabei un ter 
W irkung  der federnden G elenkverbindung, die na tü r
lich an  beiden E nden  der L ade verhanden  ist, in die 
punk tiert angedeu tete  S tellung  auf.

A us den gegebenen Beispielen ist ersichtlich, 
dass bei der behandelten  Beweglichkeit der Schutz
w ehren von G elenkverbindungen G ebrauch gem acht 
ist, m it w elchen auch den bei den  verschiedenen 
A rbeitsm aschinen vorkom m enden zahlreichen B e
w egungsverhältn issen  zurecht zu kom m en ist.

Ü berblickt m an die gem ach ten  D arstellungen  
der bew eglichen Schutzw ehren, so findet m an, dass 
die drei A rten  derselben, die Schutzw ehren m it be

d ing ter Sperrung  oder V erriegelung , m it se lbsttä tiger 
A ntriebabstellung  und  mit bed ing ter F re igabe  ein 
reiches F e ld  für die A nw endung von B ew egungs
m echanism en bieten. D iese V ielseitigkeit nö tig t 
ab er zu einer G ruppeneinteilung, die w egen d er 
W iederho lung  für versch iedene A rbeitszw ecke nicht 
nach diesen, d. h. nach den G ew erbszw eigen o d er 
A rbeitsm asch inenarten  vorzunehm en ist, sondern  eine 
T echno log ie  der U nfallverhütungsvorrich tungen  nach 
dem  W esen  oder der inneren Z usam m ensetzung  d. i. 
nach deren eigentlicher U nfallverhütungstätigkeit zu 
erfo lgen hat, um  über die zahlreichen E in rich tungen  
Ü bersich tlichkeit zu gew innen und  für die nötige 
W eiterb ildung  L eitsätze zu haben.

Kriegsbeschädigtenfürsorge.
V on Dipl.-Ing. D r. G u s t a v  S t ö c k l e ,  Giessen.

Im  M ittelpunkte der heutigen sozialen F ragen  
s teh t unzw eifelhaft die F ürsorge um  unsere K riegs
verletzten, und eine Fülle von A ufsätzen und A b 
handlungen  beschäftigte und beschäftig t sich w eiter
hin m it der F ra g e : „W ie kann m an am besten  und 
am  zw eckm ässigsten helfen.“ W as m ir in allen diesen 
B eiträgen hierbei am augenfälligsten entgegentritt, 
ist die T atsache , dass m an versucht, die F rage 
„generell“ zu erfassen und zu lösen. Im  In teresse 
d e r  W ichtigkeit der gestellten A ufgaben  liegt dieses 
sicherlich nicht. D enn die G esam theit der Fürsorge 
w endet sich doch a l l e n  K r i e g s b e s c h ä d i g t e n ,  
als G a n z e s  betrach tet, z u ; aber andererseits, und 
hier ha t die K leinarbeit der zw eckm ässig zu bildenden 
Fürsorgeorgan isationen  einzusetzen, besteh t das G anze, 
als Sum m e der K riegsbeschädigten, aus allen nur 
denkbaren  B erufsständen und sozialen G ruppen. 
D ah er erheischt die B erufsaufgabe der F ürsorge
o rganisationen  von  seinen M itgliedern die i n d i v i 
d u e l l e  B e h a n d l u n g  j e d e s  e in z e ln e n  F a l le s .  
U nd aus diesem  G runde ist es aber auch notw endig, 
dass m ehr System  in die einzelnen F ü rso rgeaus
schüsse gebrach t wird. So sollte ein F ürsorgeausschuss 
nicht nur Mediziner, Juristen  oder Philologen en t
halten  ; denn so gut die R atschläge, zum  Beispiel 
für eine B erufsberatung, auch gem eint sind, so v e r
m ögen diese doch unter U m ständen  nicht das Beste 
für einen K riegsbeschädigten bedeuten  und dieser, 
dieses einsehend, wird evtl. etw as en ttäusch t den 
erte ilten  R at nicht befolgen können. Fälle  dieser 
A rt sind sehr leicht denkbar. E in  ratsuchender 
K aufm ann, der sich vertrauensvoll an die O rganisation 
w endet, d arf durch Sachunkenntnis der O rganisations
m itg lieder nicht en ttäuscht w erden. E in  verle tz ter 
T echniker, der sich verm eintlich nicht m ehr für fähig 
hält, seinen alten  Beruf ausüben zu können, m uss 
auch w irkliche G elegenheit finden, sich über den zu 
ergreifenden B eruf schlüssig zu w erden, eben durch 
die sachgem ässe Beratung. U nd  so ist es bei jedem  
Berufe bis zum A rbeiter h erab ; doch a l l e  B erufs

personen  haben  die Ü berzeugung zu gew innen, dass 
sie von jem andem  bera ten  und geleitet w urden, d er auch 
über die ta tsäch lichen  w irtschaftlichen und  sonstigen 
V erhältn isse  in dem  betreffenden Berufe genau  u n te r
rich te t ist. Zu der F rage, an w elchen O rten  diese 
Fürsorgeorganisationen  ihren Sitz haben  sollen, um  
auch wirklich tä tig  eingreifend helfen zu können, will 
ich m ich nicht äussern  ; auch nicht darüber, inw ie
w eit es sich em pfehlen sollte, die K riegs verletzten 
von seiten der M ilitärbehörde evtl. nach Berufen an 
F ürsorgeorganisationssitzen  zusam m enzuführen. E in  
w eiterer N achteil der m eisten  Beiträge zur F rage der 
F ürsorgetätigkeit beru h t darin, dass die A usführungen  
sich  in der H aup tsache  nur im m er m it dem  A rbe ite r
stande beschäftigen. O bw ohl die A rbeiter in bezug 
a u f  die A nzahl der K riegsbeschädig ten  die grössere 
Sum m e darstellen dürften, so d a rf  m an h ierüber doch 
die anderen  Berufe nicht vernachlässigen, die ebenso  
hart um  ihr tägliches B rot zu käm pfen haben  wie 
die A rbeiterklasse. E in  Blick au f das H eer der 
P riva tbeam ten  und selbständigen H andw erker genügt, 
um  dieses darzutun. A uch  diese m üssen und w ollen 
sach- und fachgem äss ihre Stütze in allen F ü rso rg e 
organisationen  finden.

F erner m öchte ich nicht versäum en , die O rgani
sationen a u f  gew isse Insera te  in Z eitungen und F ach 
zeitschriften aufm erksam  zu m achen, worin K riegs
verletzten  angebo ten  wird, das oder jen es  F ach  zu 
ergreifen. Ich  m eine dam it jene  Inserate , die b e 
sonders den besser vorgebildeten  K riegsverle tzten  
em pfehlen, einen technischen oder kaufm ännischen 
B eru f zu ergreifen. H iergegen  w äre solange nichts 
einzuw enden, als ein g re ifb are r E rfo lg  zu erhoffen 
s tände. H äufig w ird aber der Fall e in tre ten , dass 
sich die gehegten  H offnungen als illusorisch erweisen, 
indem  die rauhe W irklichkeit nicht im  E inklang  m it 
dem  gew ünschten w irtschaftlichen E rfo lge steht. 
A uch  h ier dürfte  b era tende  sachgem ässe  T ätigkeit ins 
R essort der Fürsorgeorganisationen  gehören.

N ach dem  b isher A usgeführten  ergibt sich aber
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die N otw endigkeit, m ehr wie bisher, m öglichst viele 
B erufe den A usschüssen  und  O rganisationen  einzu
gliedern. A ngefangen vom  A rbeiterberufe  bis zu 
den stud ierten  Berufen aller R ichtungen, insbesondere  
auch aus den  K reisen der Privat-, technischen wie 
kaufm ännischen B eam ten, sow ie den V ertre tungen  
und V ereinigungen dieser.

D a, wie erw ähnt, die A rbe ite r aller W ahrschein lich 
keit nach das grösste K ontingen t an K riegsbeschädig
ten  stellen dürften, so sei au f eine B ehörde verw iesen, 
deren A m t es ist, die A rbeiter in versch iedener R ich
tung  zu schützen. Ich  m eine dam it die G ew erbe
inspektionen. In H eft 10 der Sozial-Technik vom
15. Mai d. J. m achte  am  Schlüsse eines A ufsatzes 
bereits der S enatspräsident des R eichsversicherungs
am tes G eheim rat P rofessor D r. K. H artm ann  ganz 
kurz au f die m itw irkende T ätigkeit der staatlichen 
G ew erbeaufsich tsbeam ten  für die K riegsfürsorge auf
m erksam . Ü ber die Z w eckm ässigkeit und  die 
h ö h ere  Inansp ruchnahm e dieser staatlichen B eam 
ten  im In teresse  der K riegsbeschädig ten  m öchte  
ich nun im F o lgenden  einige nähere  A usführungen 
m achen.

W ah ren d  in den Fürsorgeauschüssen  gew öhnlich 
schon  die offiziellenlnteressen Vertretungen von H andel, 
Industrie  und des H andw erks, in F o rm  der H andels
und H andw erkskam m ern , sow ie der Innungen  und 
O rtsgew erbevere ine  vertre ten  sind, w urde selten an 
eine V ertre tu n g  der G ew erbeinspektionen gedacht. 
W o h l scheint die Beihilfe der w irtschaftlichen In teressen
v e rtre tu n g en  fü r die K riegsfürsorge m ehr A ussicht 
a u f E rfo lg  zu versp rechen , als die B eiziehung der 
staa tlichen  G ew erbeaufsichtsbeam ten zu diesem  grossen 
W erke. D och  da die B erufstätigkeit d ieser B eam ten 
ih r Schw ergew icht au f die soziale Seite verlegt, diese 
ab e r heu te  eine E rgänzung  der w irtschaftlichen 
Seite darstellt, so scheint die grössere H eranziehung  
der G ew erbeaufsichtsbeam ten zu den F ü rso rgeaus
schüssen erw ünscht. D iese handeln  schon „am tlich“ 
im In teresse  der kriegsbescbädigten  A rbeiter, und zw ar 
in w eitester A uslegung des § 139 b A bs. I Gew.-Ordg., 
der doch  in w eitestem  Sinne „A rb e ite rsch u tz“ vor
schreib t. U nd dem gem äss heisst es in der preussischen  
D ienstanw eisung  für die G ew erbeaufsichtsbeam ten 
z. B. un ter anderem  : „A rbeitgebern  und A rbeitern 
sollen die G ew erbeaufsichtsbeam ten die gleiche B ereit
willigkeit zur V  e r t r e t u n g  ihrer berechtig ten  Interessen 
en tgegenbringen und dadurch, wie durch  die ganze 
A rt ihrer am tlichen T ätigkeit eine V ertrauensstellung  
zu gew innen suchen, w elche sie zur E rh a ltu n g  und 
Förderung  guter Beziehungen zw ischen beiden  m it
zuw irken in den S tand  setzt.“

Sozial aber im reinsten Sinne des W ortes 
m uss die T ätigkeit genannt w erden, deren A ufgabe 
es ist, den N otleidenden beizustehen und zu helfen. 
W e r ist aber am  m eisten n o tle idend?  D och sicher
lich derjenige, der in der V ollkraft seiner Persön lich 
keit im D ienste fürs V aterland  seine A rbeitskraft 
ganz  oder zum  T eil einbüsste. Sich urplötzlich vor 
eine körperlich  tätige E inschränkung  versetzt zu 
sehen, verse tz t vor die eiserne N otw endigkeit, ganz 
etw as anderes zu erlernen, um  seinen U nterhalt — 
gem äss seinen früheren Lebensbedingungen  — unange
w iesen auf frem de G nade und H ilfe zu verdienen,

ist ein Bewusstsein, das in gew issen Grenzen lähm end 
a u f  den W illen  des V erletzten w irken muss.

D ie  w eitere A ufgabe der F ürsorgeorganisationen , 
neben der B erufsberatung, der B erufseinübung und d er 
A rbeitsverm ittlung  besteh t daher noch darin, diesem  
„B ew usstsein“ im  H inblick au f die E rhaltung  u nserer 
V olkskraft die Spitze abzubrechen . A ber alle diese 
A rbeiten  liegen a u f  sozial-w irtschaftlichem  G ebiete, 
tragen  jedoch  letzten E ndes den Schw erpunkt im 
W irtschaftlichen, das sich ausdrückt hier in der H öhe 
des m öglichst zu verdienenden Lohnes.

D ass m an im H inblick h ie rau f gleich dazu über
gegangen  ist, die w irtschaftlichen In teressenver
tre tungen  m obil zu m achen, liegt in der N atur der 
S ache begründet. A ndererseits dürfte  es heute  T a t
sache sein, dass das w irtschaftliche In teresse stets 
auch  eine R ücksicht au f das soziale In teresse v er
langt, und Erfolg  und M isserfolg im W irtschaftsleben 
oft ein in teg rierender B estandteil beider Interessen 
darstellt. D ie  A nerkennung  dieses G rundsatzes er
folgt m itun ter erst nach langen Jahren  und vorw iegend 
dann, wenn es gelingt, w irtschaftliche E rfo lge durch  
soziale M assnahm en ersichtlich zu gestalten . U nd 
h ierm it berühren  wir ein T hem a, zu dessen L ösung  
der G ew erbeaufsich tsbeam te am m eisten berufen 
erscheint. Sozial-T echnik , Sozial-W irlschaft sind 
die L eitw orte für den G ew erbeaufsichtsbeam ten, sind 
die W ege, die sein Berufsfeld um grenzen und zwar 
in einer A usdehnung, der keine andere In teressen
vertre tung  gleichkom m t.

U nd um  was es sich aber bei der F ü rso rg e  
um unsere K riegsverletzten in der H aup tsache  han
delt, liegt doch gerade m it im eigentlichen T ätig 
keitsgebiet der G ew erbeaufsichtsbeam ten enthalten. 
D er G ew erbeaufsich tsbeam te ist infolge seiner beruf
lichen V or- und A usbildung in hohem  M asse befähigt, 
der Fürsorgetätigkeit für die V erletzten seine K räfte 
zu w idm en. M eistens rein fachlich dem  technischen 
Berufe angehörend, verfügt der G ew erbeaufsichtsbe
am te gew öhnlich durch ein nationalökonom isches 
Studium  über die besten G rundlagen zu einer erfolg
reichen sozial-technischen und sozial-w irtschaftlichen 
p rak tischen  Tätigkeit. E r übersieht die Bedürfnisse 
der Industrie , überhaup t des gesam ten  gew erblichen 
E rw erbslebens, in stetiger F ühlungnahm e m it den 
A rbeitgebern  und den A rbeitern . Mit w enigen A u s
nahm en nim m t der A ufsichtsbeam te eine V ertrau en s
stellung zw ischen beiden ein, w elcher S tellung aber 
auch d er B eam te seine E rfolge au f sozialem  G ebiete 
verdankt. D as, was erreicht w ird, erfolgt gew öhn
lich durch die gezeichnete V ertrauensstellung in Ü ber
zeugung der technischen und persönlichen F äh igkei
ten von seiten des G ew erbeunternehm ers.

N ach dem  G esagten ist der G ew erbeaufsichts
beam te  in ausgiebigstem  Masse in der Lage, der 
K riegsfürsorge bei B erufsberatungen usw. erfolgreich 
beizustehen, und man sollte m einen, dass dieses auch 
d er Fall sei. W enn  dem  nicht so ist, so liegt dieses 
in der T a tsache  begründet, dass eben die um fang
reiche Tätigkeit der G ew erbeaufsichtsbeam ten tro tz  
der alljährlich erscheinenden V eröffentlichungen 
der Jahresberich te, auch in den T ageszeitungen, nicht 
genügend bekannt ist. A ber sicher ist der G ew erbe
aufsichtsbeam te für die K riegsverletzten einer der
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berufensten  Hilfsstellen für das w eitere F ortkom m en, 
in  B erufsberatung  und A rbeitsverm ittlung , um  die 
V erle tz ten  w ieder zu vollw ertigen M itgliedern des 
W irtschaftslebens zu m achen. U nd was in einem  
kürzlicher schienenen Leitw ort „ Fürsorge für die K riegs
besch äd ig ten “ u. a. gesagt w urde : „es erscheine viel
m ehr als ein dringendes G ebot staatlicher Pflicht, 
die K riegsbeschädigten und zw ar sow ohl die V erw un
deten wie die E rkrankten, rechtzeitig  w ieder einer 
E rw erbstätigkeit zuzuführen und  geeignete L eb en s
stellungen für sie zu finden“ können m. E . am  ehe
sten  die G ew erbeaufsichtsbeam ten verwirklichen.*)

D enn  es dürfte kaum  eine B ehörde geben, w elche 
einen grösseren  sozial-w irtschaftlichen Ü berb lick  über 
die jew eiligen E rw erbsverhältn isse  besitzt wie die 
G ew erbeaufsichtsbehörden. W eshalb  sollte m an aber 
dann diese F undgrube für eine zw eckm ässige K riegs
beschädigtenorganisation nicht heranziehen und zwar 
m it an erste S te lle ! D er einzelne B eam te w ürde 
es sich besonders angelegen sein lassen, helfend und 
bera tend  mit einzugreifen.

Schon des öfteren w urde in A bhandlungen  d a 
ra u f hingew iesen, dass der vorhanden  gew esene A rbei
terstam m  sich nach  dem  K riege nicht m ehr vorfinden 
dürfte, so dass die Industrie  in hohem  M asse notleide. 
Inw iew eit diese B efürchtungen zur T atsache  w erden 
dürften, lasse ich dahingestellt. A b er Ziel der K riegs
fürsorge ist es, zu versuchen, die K riegsbeschädigten  
m öglichst vollw ertig  der deutschen V olksw irtschaft 
zu erhalten . A uch  hier dürfte die verm ittelnde T ätig 
keit des G ew erbeaufsichtsbeam ten infolge seiner B e
ziehungen zu den  U nternehm erkreisen  m it E rfo lg  
einsetzen. N icht nur dem  A rbeiter allein könnte  b e 
ra tend  und arbeitsverm ittelnd geholfen w erden ; auch 
die anderen  im G ew erbe beschäftigten Berufe dürften 
V orteile  zu verzeichnen bekom m en, denn im w irt
schaftlichen L eben  gibt es ja  die verschiedenartigsten  
und um fangreichsten  H ilfsm öglichkeiten. H ierzu 
kom m t noch, dass durch  die sich regelm ässig  wie
derho lenden  B etriebsbesichtigungen der betreffende 
B eam te dem  von ihm b era tenen  und bei bekannten  
A rbeitgebern  un tergebrach ten  K riegsbeschädig ten  w ei
terh in  diesem  bera tend  und helfend zur Seite stehen 
w ird und kann. D iese M öglichkeiten eröffnen sicher 
frohere A ussichten  für den K riegsbeschädig ten ; und 
ein m it seinem  Lose w eniger Zufriedene wird sich 
m it den tatsächlichen V erhältn issen m ehr aussöhnen.

*) A uch  den M ilitärbehörden selbst dürften hier 
die tätige M itarbeit der G ew erbeaufsichtsbeam ten im 
In teresse  der K riegsverletzten sicher erw ünscht sein, 
w ird doch  hierdurch die volksw irtschaftliche S chlag
kraft, und dam it auch die m ilitärische, durch weit
gehendes Z usam m enarbeiten  nicht unw esentlich ge
fördert.

D ie  w eitere F üh lungnahm e m it dem  K riegsbeschäd ig 
ten  selbst wird in einer grossen Zahl von  Fällen  
w eiter aufrech t erhalten  w erden können. D urch  die 
M itw irkung der G ew erbeaufsich tsbeam ten  w ird die 
K riegsfürsorge in vielen Fällen  zu keiner vo rü b er
gehenden, sondern  zu einer zeitlich dauernden. D er 
K riegsbeschädigte soll eben m. E . auch das G efühl 
e iner länger w ährenden  A nte ilnahm e an seinem  Schick
sale und  seiner w irtschaftlichen E x istenz  in sich 
tragen.

W ie w ichtig  die M itw irkung der G ew erbeaufsichts
beam ten  bei d er F ü rso rge  für K riegsinvaliden ange
sehen wird, b e ton t ein gem einschaftlicher E rlass des 
preussischen  M inisters für H an d el und G ew erbe, für 
Landw irtschaft, D om änen  und  F orsten , des F inanz
m inisters, des M inisters des Innern und des K riegsm i
nisters, vom  8. S ep tem ber 1915. H ierin  wird u. a. 
a u sg e fü h rt: „Ü berhaup t ist die Z usam m ensetzung der 
an d er F ü rso rgearbe it beteiligten A usschüsse, wie 
wir g lauben , noch  nicht an allen O rten  nach  den, 
in vo rderster R eihe stehenden  G esichtspunkten der 
Zw eckm ässigkeit und  der A rbeitsfö rderung  erfolgt. 
W o  R egierungs- und G ew erberäte, G ew erbeinspek
to ren , R egierungs- und G ew erbeschulräte, sow ie die 
L eiter d er gew erb lichen  Fach- und grösseren  F o rt
b ildungsschulen in den A usschüssen n ich t vertre ten  
sind, g lauben  wir einen solchen M angel feststellen 
zu m üssen. W ie wir es von diesen B eam ten  e rw ar
ten, dass sie m it E ifer an der F ürsorgearbeit innerhalb  
d er von uns anerkann ten  und m it R eichsm itteln  g e 
fö rderten  Fürsorgeorgan isa tion  m ithelfen, so m üssen 
wir au f der anderen  Seite W ert d a ra u f  legen, dass 
ihnen bei B ildung sow ohl der provinziellen wie der 
örtlichen A usschüsse die gebührende S telle einge
räum t w erde .“

A b er nicht nur der um fangreichen M itw irkung 
der A ufsich tsbeam ten  in den A usschüssen  versichere  
m an sich. M an richte w eiterhin sein A ugenm erk  au f 
die w eitere H eranziehung der technischen A ufsich ts
beam ten  der B erufsgenossenschaften, deren  T ätigkeit 
diese zu diesen A ufgaben  besonders befähigt. A uch 
sie sind durch  ihre V ertrauensste llungen  zu den A rb e it
gebern  und  durch ihr technisches K önnen  m itberufen, 
am  W erk  ta tk räftig  fö rdernd  zu helfen. Ü b erh au p t 
verfügen allgem ein die technischen B ehörden über 
M itglieder, die den K riegsbeschädig ten  von grossem  
N utzen sein können. D essen sei m an gewiss, dass 
jed e r rech tlich  D enkende seine H ilfe dem  grossen  
W erke nicht versagen  will und darf. U nd nu r so, 
a u f  bre itester organisatorischer G rundlage, wird die 
L ösung  der gestellten  A ufgabe zum  Nutzen und 
F rom m en  der K riegsbeschädig ten  und zum Nutzen 
und  F rom m en  unserer volksw irtschaftlichen S tärke  
m öglich sein.
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Kleine miitcilungcn.
B em erkensw erte Unfälle.

A us dem  G eschäfts-B ericht der M aschinenbau- 
und K leineisenindustrie-B erufsgenossenschaft Sektion
V  für das Jah r 1914 seien hier fo lgende bem erkens
w erte en tschädigte U nfälle zur K enntnis gebracht.

1. E in  ju n g er Schlosser hielt, en tgegen  der Be
stim m ung des § 40 Abs. 3 der U nfallverhü tungsvor
schriften, einen T re ib riem en  beim  A usbessern  m it 
der H an d  von der W elle  ab. H ierbei verfing sich 
der R iem en in d er T ransm ission, w ickelte sich um  
den linken A rm  des Schlossers, zog ihn selbst m it 
gegen die W elle, und diese sch leuderte  ihn solange 
m it herum , bis die K raftm aschine zum Stillstand ge
kom m en war. A n den F o lgen  der hierbei erlittenen 
schw eren  inneren V erle tzungen  ist der V erunglückte  
nach  V e rla u f von 3 S tunden  gestorben.

2. Beim B egehen einer T rep p e  ist ein L ehrling  
in  einem  Zeitraum  von 14 T ag en  zw eim al zu F a ll 
gekom m en und h a t sich hierbei jed esm al das linke 
K nie an einer eisernen T reppenstu fe  gestossen. Zwei 
T age nach dem  zw eiten U nfallereignis stellte sich 
bei ihm  ein solches F ieb er ein, dass seine Ü ber
führung  ins K rankenhaus erfolgen m usste, w oselbst 
e r am  3. T age nach  seiner E in lieferung  an den  F o l
gen einer eitrigen K nochenm arkentzündung des linken 
Schienbeins starb .

3. In einem  E m aillierw erk  w ollte ein Beizer ge
beizte Schaum löffel in einen H olzbottich  von  8/4 m 
H ö h e  und 1 m D urchm esser abkochen. A ls er m it 
den Löffeln in der H and  au f den bis zum  R ande 
m it kochendem  Sodaw asser gefüllten  B ottich zuschritt, 
ru tsch te  er a u f  dem  nassen B oden aus und  stürzte, 
sich im  F allen  herum drehend , rücklings in die 
kochende  F lüssigkeit, w odurch er am  ganzen K örper 
v e rb rü h t w urde. Seinen schw eren B randw unden ist 

-er nach 10 S tunden erlegen.
4. E in  L agerarbeiter befö rderte  a u f einem  L asten

aufzug einen beladenen Rollw agen aus dem E rd g e 
schoss' in das I. S tockw erk. A ls der W agen  oben 
angelang t w ar, w ollte ihn der A rbe ite r au f dem  v o r
handenen  Gleise fortrollen und  b e tra t zu diesem  
Z w ecke die P lattform  des A ufzuges, was jedoch  
durchaus nicht erforderlich  w ar. W ährend  er au f 
der P lattform  weilte, gab  ein anderer A rbeiter vom  
E rdgeschoss aus das W arnungssignal zum  Zeichen 
dafür, dass der A ufzug herabgelassen  w erden sollte. 
D a  ein G egensignal von dem  L agerarbeiter nicht 
gegeben w urde, setzte der andere A rbeiter, nachdem  
er das W arnungssignal noch zw eim al ertönen  liess, 
den A ufzug nach abw ärts in Bew egung. D e r Roll
w agen, der erst zur H älfte  von der P lattform  abge
ro llt w ar, lie f infolgedessen w ieder zurück, stiess 
gegen den h in ter ihm stehenden  L agerarbeiter und 
w a rf  ihn um . Inzw ischen hatte  der F ah rstu h l seinen 
W e g  nach unten angetreten  und, d er im E rdgeschoss 
w eilende A rbeiter bem erkte  durch  das beim  Fallen  
des W ag en s  entstehende G eräusch , dass etw as nicht 
in  O rd n u n g  sein m usste. E r  steuerte  den Aufzug 
nach oben, w odurch  der au f der P la ttfo rm  liegende 
A rbeiter m it beiden O berschenkeln  gegen den Fuss-

Iboden  des 1. S tockw erkes gequescht w urde. A n

den  Folgen d er hierbei erlittenen V erletzungen ist 
der L agerarbeiter nach 2 T agen  gestorben.

5. Beim A bschleifen eines A chsschenkels ist der 
Schm irgelstein  entzwei gesprungen, w obei ein kleines 
abfliegendes S tück dem  Schleifer gegen die linke 
B rustseite schlug. O ffenbar >st das Stück seitw ärts 
un ter der Schutzhaube des Steines w eggeflogen, denn 
diese ha t standgehalten . T ro tzdem  der A rbeiter 
kurze Zeit nach dem  Unfallereignis die A rbeit w ieder 
aufnehm en konnte, stellten sich nach V erlau f von
7 M onaten heftige L ungenblu tungen  ein, die den 
T od  des V erunglückten  herbeiführten.

6. N ach der H erste llung  einer Tem per-Stahl- Charge 
m ittels C onverterverfahrens entstand in  dem  C onverter 
durch  nicht aufgeklärte W eise eine E xplosion . D urch  
letztere w urden die auf dem  flüssigen Schm elzgut lagern
den Schlacken m it ungeheurer G ew alt aus der M ün
dung des C onverters in den Form ereiraum  gesch leu
dert, w obei 26 F o rm er von dem  glühenden A schen re
gen ü berschü tte t und verb rann t w urden. A n den F o l
gen der erlittenen B randw unden sind 2 F o rm er nach 
w enigen T ag en  verstorben, w ährend die übrigen 24 
m ehr oder w eniger schw ere V erletzungen  davontrugen.

7. E in  M ontagehilfsarbeiter ist beim  E inschalten  
einer transpo rtab len  elektrischen L am pe (H andlam pe) 
m it seiner H an d  an  den S techkontak t geraten, bevor 
die L am pe eingeschaltet w ar, und durch den elektrischen 
S trom  von nur 220 V olt au f der Stelle getö tet w orden.

8. E ine N ietkolonne w ar m it dem  Z usam m en
nieten einer K ohlenw äsche beschäftigt und  stand zu 
diesem  Zw ecke au f einem  etw a 10 m hohen G erüst. 
W äh ren d  der A rbeit b rach  einer der G erüstbalken 
durch, das G erüst neigte sich nach einer Seite, und 
zwei A rbeiter der K olonne stürzten in die Tiefe. Zu 
gleicher Zeit w eilte ein dritte r A rbeiter am F usse  des 
G erüstes und w urde von den herabfallenden G erüst
teilen am  K opf, an  der W irbelsäu le  und am  linken 
F uss getroffen und an  diesen K örperteilen  schw er 
verletzt. V on den heruntergestürzten  A rbeitern  erlitt 
der eine eine erhebliche K opfverletzung, w ährend  der 
andere m ehrere  leichte V erletzungen davontrug.

9. D er M onteur einer R iem engangschlosserei w ar 
in einer italienischen Spitzenfabrik m it der R eparatur 
einer Spitzenm aschine (R iem engang) beschäftigt. Beim 
Ingangsetzen der M aschine ist sein R ockärm el von 
einem  Z ahnräderpaar erfasst und dadurch  auch sein 
rech ter A rm  in den E in lau f der R äder gezogen w or
den. D ie R äder haben dabei den A rm  derm assen 
verletzt, dass er abgenom m en "werden m usste.

10. W ährend  der Reinigung der M odellplatte 
einer hydraulischen  F orm m aschine setzte der F orm er 
die M aschine in Bew egung und geriet dadurch mit 
seiner linken H and  zw ischen M odellplatte und P ress
tisch. A ls seine linke H and  nun eingeklem m t war, 
wollte er diese durch  die rechte H and  aus ihrer hilf
losen L age befreien und geriet bei diesem  V ersuch 
m it der letzteren  ebenfalls zw ischen die Pressw erk
zeuge. D urch  seine U nvorsichtigkeit hat der F o rm er 
eine schw ere Q uetschung beider H ände davongetragen.

11. Bei der A rbeit an einem etw a 1,8 m  grossen 
Schleifstein zersprang  dieser plötzlich, und die eine 
H älfte  desselben schlug dem  Schleifer gegen den 
linken A rm  und verletzte diesen derm assen, dass er 
abgenom m en w erden m usste.
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Merkblatt für Arbeiter an Pressen.
(Aus dem  G eschäftsbericht d er M aschinenbau- und K leineisenindustrie-B .G . Sektion V  für das Jahr 1914.)'

An Pressen aller Art büssen jährlich hunderte von Arbeitern und Arbeiterinnen ihre gesunden Gliedmassen, ins
besondere Finger und Fingerglieder, ein.

W enn auch nicht alle, so sind doch die allerm eisten d ieser U nfälle  zu verm eiden, wenn allseitig der 
U nfallverhütung  grössere A ufm erksam keit geschenkt und m ehr Sorgfalt, b eobach te t wird. E in  U nfall 
ist leicht verhü te t; der entstehende Schaden w ird nach den B estim m ungen der R eichs-V ersicherungs
O rdnung  nur zum T eil vergütet. Zur V erm eidung  von U nfällen an  P ressen  kann je d e r  beitragen, d e r  
an ihnen zu tun hat oder in ihre N ähe kom m t, w enn er n u r ein w achsam es A u g e  d a rau f hat, F e h le r  
in deren  B edienung zu verhüten . U ngenügend vorgebildetes P ersonal ist m it der A rb e it an P ressen  
nicht zu betrauen . U nausgebildetes Personal m uss genügend lange Zeit in der W eise angeleitet w erden, 
dass der A nleitende dem  A nzulernenden  zur Seite steht, ihn in der B edienung genau un terrich te t und  
a u f die G efahren aufm erksam  m acht. D er A nzulernende ist besonders d a rau f hinzuw eisen, dass die 
P resse weiches Fleisch und K nochen leichter zerd rück t und zerschneidet, wie hartes E isen  oder Messing. 
V erkehrte  und gefährliche H an tierung  an P ressen  sollte von jedem , der sie beobach te t, gerüg t w erden . 
M eister, B etriebsleiter und U n ternehm er sollten keine M ühe scheuen, jederzeit en tsp rechende  U nterw eisung  
zu geb en ; sie m üssen aber auch A nzeigen über m angelhaftes oder falsches A rbeiten  an Pressen  —  z. B. 
zw eim aliges N iedergehen (N achschlagen) des S tem pels — sofort beach ten  und, w enn erforderlich ,. 
A bhilfe schaffen. D ie P ressenarbeiter selbst m üssen a u f  E rha ltu n g  ih rer eigenen G esundheit und u n 
v erseh rten  G lieder m it g rösster Sorgfalt bed ach t sein ; sie sollen die nachstehenden  G ebote beachten .

1. Sprich nicht während der Arbeit an der Presse.
M an halte  die A ugen a u f seine A rbeit gerich tet und  lasse seine A ufm erksam keit nicht von  der 

A rb e it ablenken.
2. Entferne nach jedem Druck Hand oder Fuss von dem Einrückhebel.

Bleibt H and oder Fuss au f dem  H eb el ruhen, so w ird a u f  diesen leicht durch  E rm ü d en  oder G edan
kenlosigkeit ein D ruck ausgeübt, durch w elchen der P resstem pel unbeabsich tig t zum N iedergang kom m t.

3. Entferne vor jedem Druck zum Ingangsetzen der Presse die Hände aus dem Arbeitsbereich des Presstempels.
G egen diese R egel w ird am  häufigsten verstossen, w orau f die grosse Zahl der U nfälle  an  P ressen  

zurückzuführen ist.
4. Greife nie nach.

A uch wenn aus irgend einem  G runde das A rbeitsstück  nicht richtig  liegt oder sich verschoben  haben 
sollte, darf, nachdem  au f den E inrückhebel gedrückt ist, n icht nochm als nach dem  Schnitt (der M atrize) 
gegriffen w erden, denn es fehlt, selbst bei ganz langsam  laufenden M aschinen die Zeit, um  die H an d  
unbeschädig t zurückzubringen. M an bedenke, dass die gesunden G lieder unendlich m ehr w ert sind a ls  
das kostbarste S tückchen Blech, w elches un ter dem  S tem pel v e rk eh rt liegt und v e rdo rben  wird.

5. Arbeite nie ohne Benutzung der an der Presse vorhandenen Schutzvorrichtungen; sind diese oder die Presse
nicht in Ordnung, so melde solches sofort dem Vorgesetzten.

D ie U nfallverhütungsvorschriften  fordern  von den A rbeitern  eine A nzeige an den V orgesetz ten , w enn 
eine S chutzvorrichtung fehlt oder sich irgend ein M angel —  z. B. zw eim aliges N iedergehen des Stössels 
— an der P resse zeigt.

6. Trage keine weiten Kleiderärmel, Fingerringe, Haarschleifen, lose Zöpfe, lose Schürzen und dergl. beim Arbeiten
an Maschinen.

D iese Sachen haben  schon oftm als U nfälle dadurch  herbeigeführt, dass sie das H ängenb le iben  an 
vorstehenden  oder bew egten Teilen  veranlassten .

7. Beachte auch die kleinste Wunde, namentlich Stichverletzungen; da gerade diese am häufigsten Ursache zu
den bösartigen Blutvergiftungen sind,

In  jed em  B etriebe w ird einfaches V erbandsm ateria l b ere it gehalten, so dass das A nlegen  eines 
kleinen Schutzverbandes schnell bew irkt w erden k an n ; es ist aber d a rau f zu achten, dass die V erband
stoffe ganz sauber sind und nicht m it schm utzigen H änden  angefasst w erden.

8. Rauche nicht bei der Arbeit.
A uch das R auchen lenkt die A ufm erksam keit von der A rbeit ab und b ietet dadurch oft A nlass z u  

V erunglückung.
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Krlcgsbcscbädiätcnfürsorge.
Rundschreiben der Ständigen K om m ission  
der D eutschen  landw irtschaftlichen B erufs
gen ossen sch aften  an die landw irtschaftlichen  

B erufsgen ossenschaften  d es D eutschen  
R eiches.

P o s e n ,  den 7. O ktober 1915.

In V erfo lg  des R undschreibens vom  17. S ep tem ber 
1915  — T.B.Z. 244/15 St. K. —  beehre ich m ich, 
anbei den A rbeitsp lan  der voraussichtlich im N ovem ber
d. J. zu eröffnenden S onder-A usstellung von E rsa tz 
gliedern und A rbeitsh ilfen  erg eb en st zu übersenden.

V on den daraus ersichtlichen A bteilungen k o m 
men hauptsächlich  die zu 1 und 2 für die landw irt
schaftlichen B erutsgenossenschaften  in B etracht.

D ie Ständige K om m ission em pfiehlt, das U n te r
nehm en  sow eit irgend m öglich zu fördern . D azu 
d ien t in erster Linie die tunlichst zu beschleunigende 
A nm eldung bei der V erw altung  der S tändigen A u s
ste llung  für A rbeiterw ohlfahrt in C harlo ttenburg , 
F raunhoferstrasse  11/12, bezüglich so lcher Behelfs
und  E rsatzg lieder, die b isher an U nfallverletzte ge
liefert w orden sind und sich bew ährt haben. Bezugs
quellen  und  P reise  w ürden anzugeben  sein. W enn  
es sich um  nicht allgem ein bekann te  Behelfs- und 
E rsa tzg lieder handelt, dann ist die M itsendung einer 
techn ischen  B eschreibung und einer m öglichst deu t
lichen A bbildung  ratsam .

D as gleiche gilt von solchen der B erufsgenossen
schaften , insbesondere ihren technischen  A ufsich ts
beam ten  b isher bekannt gew ordenen V orkehrungen  
-an W erkzeugen , G eräten  und landw irtschaftlichen 
M aschinen, die an g eb rach t w orden sind, um  ihre 
B edienung durch  U nfallverletzte zu erm öglichen oder 
zu erle ich tern , nam entlich durch  solche V erletzte, 
w elche V erstüm m elungen  oder V ersteifungen der 
Beine, A rm e und H ände  erlitten haben. H ier wird 
-der K ostenpunk t weit w eniger interessieren, als eine 
verständ liche  und w enn irgend m öglich durch  Zeich
n u n g  und  A bb ildung  (P hotographie) zu erläu ternde 
B eschreibung, die auch die prak tische A nw endung 
d er V o rk eh ru n g en  zu berücksichtigen hätte . A uch 
eine A ngabe, in w elchem  B etriebe (N am e und  W o h n 
o r t  des B etriebsunternehm ers) die V orrich tung  im 
■Gebrauch ist, w ürde regelm ässig  erw ünscht sein.

N ach den der Ständigen K om m ission gem achten  
M itteilungen  lässt sich schon je tz t übersehen, dass 
die g ep lan te  S onder A u ss te llu n g  für die B erufs
genossenschaften  von w eittragender B edeutung sein 
wird. D enn  die A ufgabe, K riegsbeschädigte, nam ent
lich solche, die ein Bein, einen A rm , eine H and  ver
loren haben, w ieder arbeitsfäh ig  zu m achen, fällt 
•durchaus zusam m en mit dem  B estreben der Berufs
genossenschaften , ihren U nfallverletzten  in deren 
w ohlverstandenem  In teresse die verlo rene E rw erb s
fäh igkeit soviel wie m öglich  w iederzuverschaffen. 
W en n  es gelingt, wie es den A nschein hat, b rauch 
b a re  und dauerhafte  B ein-Prothesen bereits für 50 M., 
-ebensolche A rm -Prothesen vielleicht für einen noch 
gerin g eren  B etrag  zu liefern und zw ar in einer so 
-einfachen B auart, dass der V erletz te  selbst sie in

Stand halten  und  fertige E rsatzteile  einfügen kann, 
so w ürde das einen F ortschritt bedeuten, der kaum  
hoch  genug  anzuschlagen wäre. D em gem äss wird 
es im eigenen In teresse  der landw irtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften liegen, die Sonder-A usstellung 
nach ihrer E röffnung zu besuchen und von dem , was 
dort geboten  wird, für ihre Zwecke K enntnis zu nehm en.

B em erkt sei schliesslich, dass es sich nach A n
sicht der S tändigen K om m ission für die landw irt
schaftlichen B erufsgenossenschaften  nicht em pfiehlt, 
ihrerseits eine Ü bersicht über die von  K riegsbe
schädigten  bereits ausgeführten oder ausführbaren  
landw irtschaftlichen A rbeiten  (A rbeitsp lan  zu 4) auf
zustellen, dass dies vielm ehr Sache der L andw irt
schaftskam m ern oder der diesen en tsp rechenden  
Landw irtschaftsverr.retungen sein wird.

N o e t e 1, G eheim er R egierungsrat.

R undschreiben des V erbandes der D eutschen  
B erufsgenossenschaften , Berlin.

B e r l i n ,  den 6. O ktober 1915.
A n

die V orstände der dem  V erbände angeschlossenen 
B erufsgenossenschaften.

D er G eschäftsführende A usschuss des V erbandes 
der D eutschen  B erufsgenossenschaften hat in seiner 
heutigen Sitzung beschlossen, die V orstände der dem  
V erbände angeschlossenen B erufsgenossenschaften 
d ringend  zu ersuchen, die A r b e i t s f ü r s o r g e  für 
die durch  K riegsverstüm m elung in ihrer B erufstätig
keit ganz oder teilw eise behinderten  A rbeiter mit 
allen geeigneten  M itteln (A rbeitsverm ittelung, Berufs
anpassung , U m schulung, Fachausbildung, Beschaffung 
von E rsatzg liedern  u. a.) zu unterstü tzen und  die 
au f dieses Ziel gerichteten  E inrichtungen und M ass
nahm en zu fördern.

Insbesondere wird em pfohlen
1. eine m öglichst vielseitige rege T eilnahm e an der 

V orbere itung  und A usgestaltung der vom  R eichs
am t des Innern dem nächst in den R äum en der 
„Ständigen A usstellung für A rbeiterw ohlfahrt in 
C harlo tten b u rg “ zu veranstaltenden  S o n d e r - A u s -  
s t e l l u n g  f ü r  E r s a t z g l i e d e r  u n d  A r b e i t s 
h i l f e n .

D ieses In teresse soll sich betätigen
a) durch baldige A ngabe der Bandagisten und 

O rthopädie-M echaniker, die für U nfallver
letzte der B erufsgenossenschaft bereits bisher 
praktisch  bew ährte  künstliche G lieder geliefert 
haben,

b) durch  M itteilung von W ahrnehm ungen  b e 
züglich der von verstüm m elten  oder gelähm ten 
A rbeitern  in Betrieben erfolgreich benutzten 
H ilfsgeräte und G liederersatzstücke,

c) durch M itteilungen der technischen A ufsichts
beam ten  über V orkehrungen  an W erkzeugen, 
G eräten, M aschinen und A ppara ten , die dazu 
bestim m t sind, ihre B edienung durch V er
krüppelte  oder im G ebrauch ihrer Glieder 
beein trächtig te A rbeiter zu erm öglichen oder 
zu erleichtern.

D en un ter b u n d  c erw ähnten M itteilungen
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■wäre die A ngabe des B etriebes bezw. der v er
letzten Personen, von denen die H ilfsgeräte 
und E rsatzstücke benutzt w erden, ausserdem  
m öglichst pho tograph ische A bbildungen bei
zufügen, aus denen die B auart und die p rak 
tische A nw endung dieser H ilfsm ittel ersichtlich 
ist.

2. Im  Interssse der B e r u f s b e r a t u n g  w ird em p 
fohlen, die von dem  W ürttem berg ischen  Landes- 
ausschusse für Kriegsin validen-Fürsorge un ter
nom m ene B earbeitung einer übersichtlichen Z u - 
s a m m e n s t e l l u n g  d e r  i n  d e n  e i n z e l n e n  
I n d u s t r i e z w e i g e n  v o r h a n d e n e n  V e r 
w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n  v o n  K r i e g s  v e r 
s t ü m m e l t e n  tatkräftig  zu unterstü tzen. Zu die
sem  Zw eck wird den G enossenschaftsvorständen  
anheim gegeben, un ter Beteiligung der technischen  
A ufsichtsbeam ten die A ngaben  dieser Z usam m en
stellung zu prüfen und sie a u f  G rund ih rer E r 
fahrungen über die nach der A rt der V erstüm m elung 
bedingte  M öglichkeit einer B eschäftigung in den 
verschiedenen A rbeitstätigkeiten  ihres besonderen  
Industriegebiets durch berich tigende und ergänzende 
M itteilungen zu begutachten .

Im  Interesse der B eschleunigung ist es erw ünscht, 
dass die un ter Ziffer 1 a bis c erbetenen  A ngaben  
baldm öglichst unm itte lbar an die V erw altung der 
S tändigen  A usstellung für A rbeiterw ohlfahrt, C har
lo ttenburg , F ra u n h o fe rs tra sse ll/1 2 , e ingesandtw erden .

D . S p  i e c k e r.

ßewerberecbtlicbe Entscheidungen.
Nachträgliche Erhöhung einer Unfallrente wegen zu
nehmender Verschlechterung der Gesundheit des Verletzten.

§ 323 der Z ivilprozessordnung la u te t : ,/T ritt 
im  F alle  der V erurte ilung  zu künftig fällig w erdenden 
w iederkehrenden L eistungen eine w esentliche Ä n d e
rung  derjenigen V erhältn isse ein, w elche für die V eru r
teilung zur E n trich tung  der L eistungen, für die B e
stim m ung der H öhe der Leistungen oder der D auer 
ihrer E n trich tung  m assgebend w aren, so ist jed e r Teil 
berechtig t, im W ege  der K lage eine en tsprechende 
A bänderung  des U rteils zu verlangen.“

A u f G rund dieser B estim m ung verk lag te  ein 
A rbeiter, der au f einem  A bbruchsg rundstücke  in 
Berlin einen U nfall durch  herabfallendes M auerw erk 
erlitten hatte , und von dem  U nternehm er seit dem
2. A pril 1910 a u f gerichtliche E n tscheidung  hin eine 
U nfallrente bezog, den U nternehm er von nun an 
au f E rhö h u n g  der R ente, da  seine G esundheit sich 
weiter versch lechtert habe. D as L a n d g e r i c h t  B e r l in  
und K a m m e r g e r i c h t  en tsprachen  dem  K lage
anträge, indem  sie anerkannten, dass die E rw erb s
beschränkung des K lägers au f 6 6 2/3°/0 gestiegen sei; 
auch das R e i c h s g e r i c h t  wies die Revision des 
B eklagten m it fo lgender B egründung z u rü c k :

D er B eklagte hat den E inw and der V erjährung  
erhoben. D as B erufungsgericht verw irft diesen. E s 
kom m e d arau f an, w ann der K läger von den eine 
V ersch lim m erung des Z ustandes bedingenden, im 
H erb st 1910 ärztlich festgestellten Folgeerscheinungen 
K enntnis erhalten habe. W enn  der Beklagte be
haupte, dass der K läger die V ersch lim m erung als

m öglich schon im  L aufe des H aup tp rozesses h ab e  
voraussehen  können , so hat als m assgebend  für die 
V oraussehbarkeit die norm ale  E rkenntn is zu gelten. 
D er den K läger behandelnde A rzt habe  die F o lg e
erscheinungen  nicht vorausgesehen  und  sei von ihnen 
ü berrasch t w orden. E s sei anzunehm en, dass die 
B eobachtungen  dieses A rztes der norm alen  Auffasungs- 
weise entsprächen . D em gegenüber falle es nicht ins 
Gewicht, dass ein in U nfallsachen ganz besonders 
erfahrener A rzt, der neu vernom m ene S achverständ ige  
D r. L., nach seiner B ekundung die späteren  Fo lgen  
als m öglich vorausgesehen  habe. D a  eine neue 
V erjährung  erst m it dem  Som m er 1910 in L au f g e 
setzt sei, m üsse die am  27. S ep tem ber 1912 erhobene 
K lage als innerhalb  der V erjährungszeit erhoben  
gelten.

W enn, so äussert hierzu das R eichsgericht, zur 
Zeit des E rlasses des früheren U rteils nach der d a 
m aligen allgem einen ärztlichen E rfah rung  die V er
sch lim m erung  des Z ustandes K lägers und die w eitere 
V erm inderung  seiner E rw erbsfäh igkeit n icht v o rau s
gesehen und  dem gem äss dem  K läger nach der d a 
m aligen E rkenntn is eine höhere R ente, als geschehen, 
nicht zugesprochen  w erden konnte, dann  liegt d er 
T a tb es tan d  des § 323 Z ivilprozessordnung vor, dass 
nach der V erhand lung  des V orprozesses eine Ä n 
derung  der V erhältn isse  eingetreten  ist, die für die 
B estim m ung der R ente m assgebend  w aren. D e r E in 
w urf der Revision, es habe dem  K läger ja  freige
standen , schon im  V orprozesse  sich a u f  den  jetzt 
vernom m enen  Spezialisten Dr. L. zu berufen, erledigt 
sich dam it, dass die A usw ahl der Sachverständigen  
Sache des G erichts ist. A ber selbst das im  gegen
w ärtigen R echtsstre it abgegebene G utachten des ge
nannten  Sachverständigen steh t der A bänderungs
klage aus § 323 Z .P.O . nicht en tgegen , d a  au ch  
dieser G utach ter nur davon  spricht, dass die M öglich
keit einer V ersch lim m erung  des G esundheitszustandes 
des K lägers im allgem einen sich voraussehen  liess, 
nicht aber, w elchen E influss sie au t die E rw erb s
fähigkeit des K lägers ausüben w ürde. D er le tz tere  
U m stand  ab er ist für die A nnahm e einer V e rä n d e 
rung  der V erhältn isse , die zur B em essung der R ente  
geführt haben, wie sie § 323 Z.P.O. erfordert, der 
m assgebende; erst w enn die w eitere M inderung der 
E rw erbsfäh igkeit ersichtlich w ar, konnte eine andere 
B em essung der R ente  gefordert und ausgesp rochen  
w erden.

(Urteil des Reichsgerichts vom  1. F eb ru ar 1915.)
___________  j.

Patentauszüge.
Kl. 3 5 a . 284 873 vom 22. November 1913. V e r f a h 

r e n  z u r  V e r h ü t u n g  d e s  S e i l r u t s c h e s  
b e i  T r e i b s c h e i b e n a u f z ü g e n  m i t  S e i l -  
f ü h r u  n g s s c h  e i b e n .  Siem ens-Schuckert-W erke 
G. m. b. H. in Siem ensstadt b. Berlin.
Das neue Verfahren besteht darin, dass eine Vor

richtung die Beschleunigung, die Geschwindigkeit oder 
den W eg der Treibscheibe mit dem entsprechenden? 
W erte der Führungsscheibe vergleicht, und dass bei A b
weichungen der verglichenen W erte voneinander die- 
voreilenden Scheiben gebremst werden. D adurch kann-
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der Seilrutsch im Keime erstickt w erden; denn das Seil 
w äre ja dann, wenn die voreilende Scheibe gebremst 
w ird und daher alle Scheiben gleich schnell laufen, nur 
imstande, weiterzugleiten, wenn es nicht nur die augen
blicklich allein nicht ausreichende Umfangsreibung der 
Treibscheibe, sondern zugleich auch die der Führungs

Scheiben überwände. Zweckm ässig besorgt die Ver
gleichsvorrichtung selbsttätig  die Bremsung, und zwar 
in der W eise, dass die Bremsung um so stärker wird, 
je mehr sich die verglichenen W erte von einander unter
scheiden. Q.

Kl. 3 6 d. 285508 vom 8. Februar 1914. V e r f a h r e n  
z u m  B e f e u c h t e n  v o n  L u f t  d u r c h  D a m p f .  
Alfons Roeder in Breslau.

Es sind schon viele Versuche gemacht worden, die 
Befeuchtung der Luft in Arbeitssälen durch Dampf zu 
bewirken, doch führte keiner dieser Versuche zu dem 
gewünschten Erfolg. Dies liegt daran, dass es kein 
Dampfventil gibt, welches den Dampf in so geringer 
M enge austreten lassen könnte, als die L uft gerade  
aufzunehmen imstande ist. W ird ein Ventil mit grös
serer, die Verstopfung verhindernder Auslassöffnung 
benutzt, so ergibt sich der Übelstand, dass die Luft 
nicht imstande ist, den in zu grösser Menge ausgetrete
nen Dampf aufzunehmen, so dass ein grösser Teil des 
Dampfes in der Luft kondensiert. Bei dieser Konden
sation gibt aber der Dampf eine so hohe Menge von 
W ärm e ab, dass die Tem peratur in den Arbeitssälen 
m eist zu unerträglicher Höhe ansteigt. Diese W ärm e
entw icklung w ürde an sich noch nicht schaden, wenn 
die nachfolgende Frischluft das kondensierte  W asser 
w ieder verdunsten könnte. Dazu ist die Frischluft aber 
nicht imstande, weil ihr dauernd fertiger Dampf zuge
führt wird.

Gem äss dem neuen Verfahren w ird nun der Dampf 
zeitweilig, d. h. mit regelmässigen Unterbrechungen, in 
die zu den Arbeitssälen führende Frischluftleitung ein
gelassen. Die Durchtrittsöffnung des Dampfventils 
kann dann genügende Grösse besitzen, so dass ein Ver
stopfen durch vom Dampf mitgerissene Unreinigkeiten 
nicht zu befürchten ist; trotzdem kann aber die zur Be
feuchtung der Luft zugeführte Dampfmenge so genau 
geregelt w erden, dass einer bestimmten Menge Frisch
luft gerade nur diejenige Menge Dampf zugeführt wird, 
die diese Frischluftmenge braucht, um sich bis zu einem 
gewünschten relativen Feuchtigkeitsgehalt zu sättigen. 
Zur Ausübung des neuen Verfahrens eignet sich für die 
Dampfzuführung jedes Dampfventil, welches mit einer 
A ustrittvorrichtung zum zeitweiligen öffnen und 
Schliessen des Ventils in Verbindung gebracht ist.

G.

Kl. 61 a. 277 006 vom 16. November 1912. A 1 s F e n - 
s t e r g i t t e r  v e r w e n d b a r e  R e t t u n g s l e i 
t e r .  Gustav Freyberg in E sperstedt b. Frankenhau
sen a. Kyffh.

D as Fenstergitter wird in bekannter W eise an den 
T ensterw angen  mittels Endstücke an der einen Seite 
drehbar, an der anderen durch einen Steckbolzen lösbar 
befestigt. D ie obere und untere W ange des G itters be
stehen aus ineinandergeschobenen hülsenartigen Hohl
gliedern, von denen je zwei gegenüberliegende in be
kannter W eise durch durchgehende Sprossen verbun

den sind. Diese sind innerhalb der Hülsen mittels 
gleich langer, zusammengerollter Seile verknüpft. Zur 
Unterstützung des G itters in der Mitte dient ein Bolzen. 
Sobald der Bolzen entfernt wird, schwingt das Gitter 
mit Endstück um seinen Drehbolzen in die G ebrauchs
lage aus. Hierbei gleiten die Sprossenhülsen ausein
ander, die Seile, die bisher zusammengerollt in den 
Hülsen lagen, strecken sich, und das Fenstergitter kann 
als Rettungsleiter benutzt werden. G.

Kl. 81 e. 285 398 vom 1. Mai 1914. S e l b s t t ä t i g  
h i n -  u n d  h e r  g e h e n d e r  F ö r d e r w a g e n .  
Fühles u. Schulze, Ingenieurbureau in München.

Bei den bisherigen selbsttätigen Fördervorrichtungen 
mit auf wagerechter oder wenig geneigter Bahn sich 
bewegenden W agen für hin- und hergehenden Betrieb, 
bei denen die Beschickung des W agens an dem einen 
Ende der Bahn und die Entleerung des W agens an dem 
anderen Ende der Bahn vor sich geht, ist es ein grösser 
Übelstand, dass die Bremswage des W agens bei der 
Beschickvorrichtung infolge Schwankungen der Strom 
spannung oder Veränderungen der Bremsflächen oder 
Einflüssen von Tem peratur und W ind sich während des 
Betriebes ändert und hierdurch die selbsttätige Be
schickung nachteilig beeinflusst wird.

D ieser Ü belstand wird dadurch verringert, dass das 
unterhalb der Beschickvorrichtung befindliche G leis
stück in der senkrechten Ebene nach oben von der 
eigentlichen Lage der Fahrbahn abgelenkt ist. D a
durch wird die wagerechte Bewegung des W agens in 
bezug zur Beschickvorrichtung während der Bremsung 
beschränkt, die Bremsung selbst wird von äusseren Ein
flüssen weniger abhängig, und die Bremswirkung wird 
bei zu grösser Fahrgeschwindigkeit des W agens auf der 
Bremsstrecke durch die lebendige Kraft des schräg ent
gegen der Bewegungsrichtung des W agens einfallenden 
Fördergutes unterstützt. Gleichzeitig erreicht man mit 
dieser Vorrichtung, dass die Länge des Fördergefässes 
und damit das Gewicht des W agens kleiner als sonst 
ausfällt. Zweckmässig erfolgt bei dieser Ausführung 
nach Füllung des Fördergefässes die W iedereinschal
tung des elektrischen Stromes für den W agenmotor 
dann, wenn der W agen bei der Vorwärtsbewegung die 
eigentliche Fahrbahn erreicht oder nahezu erreicht hat, 
weil alsdann der Anker des M otors beschleunigt ist 
und damit der Strom stoss bei W iederzuführung des 
Stromes gering ausfällt. G.

Kl. 35a . 286 963 vom 8. Oktober 1914. V e r s t e c k 
v o r r i c h t u n g  f ü r  A u f z u g m a s c h i n e n .  
Dinglersche M aschinenfabrik A.-G. in Zweibrücken.

Bei den verbesserten Versteckvorrichtungen zur E r
möglichung eines Sohlenwechsels sitzt die Armscheibe 
unmittelbar auf der W elle lose drehbar und erfolgt die 
Mitnahme durch eine mit der W elle verbundene aus
rückbare Kupplung nach Art der Reibungs- oder Klauen
kupplungen. Das Verstecken lässt sich hierbei in 
schneller, bequem er und gefahrloser W eise von einem 
in der Nähe des M aschinistenstandes befindlichen 
Punkte aus bewerkstelligen. Bei dem Lösen der Ver
bindung zwischen der Trommel und der Trommelwelle 
muss jene festgestellt werden, damit sich das Seil nicht 
abrollen kann, oder gar der Korb in die Tiefe stürzt. 
Auch hierfür sind Feststellbremsen oder Klemmbacken
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bekannt, die vor dem Verstecken meist von Hand an
gezogen werden. Dieses voneinander unabhängige In
tätigkeitsetzen der Feststell- und der Versteckvorrich
tung birgt aber die Gefahr in sich, dass der M aschinist 
es unterlässt, die Lostrommel vor dem Verstecken fest
zustellen.

Bei der neuen Einrichtung sind die beiden, bisher 
nacheinander erfolgenden Handgriffe zu einem einzigen 
vereinigt, indem durch zwangläufige Verbindung der 
Versteckvorrichtung mit der Feststellvorrichtung bei 
dem Loskuppeln der Trommel von der W elle die T rom 
mel gleichzeitig am Drehen verhindert w ird. Hierdurch 
wird ausser der bequemeren H andhabung der M aschine 
eine bedeutend erhöhte Sicherheit erzielt. G.

Literatur.
B e r i c h t  d e r  k* k. G e w e r b e - I n s p e k t o r e n  

ü b e r  i h r e  A m t s t ä t i g k e i t  i m  J a h r e  1914. 
692 S. gr. 8 m it 15 T afeln  u. 5 A bbildungen  im 
T ex t. W ien 1915. P reis geh. M. 3,— .

D i e  A r b e i t e r s c h a f t  i m  n e u e n  D e u t s c h 
l a n d .  H erausgegeben  von F riedrich  T h i m m e  
und  C arl L e g i  en . 232 S. 8°. V erlag  von S. H irzel 
in Leipzig. 1915. Preis geh. M. 2,— , geb. M. 3,— .

Im m er w ieder ist in dieser Zeit der W unsch  
ausgesprochen  w orden, dass es gelingen m öge, die 
E inheit und  E inigkeit des ganzen deutschen V olkes, 
die sich im W eltenstu rm  so herrlich  offenbart hat, 
aus der K riegszeit h inüberzuretten  in die Zeit des 
künftigen Friedens. A ber auch der Zweifel ist lau t 
gew orden, ob eine solche fortdauernde E inheit des 
V olkstum s bei den vielfachen w irtschaftlichen und 
sozialen Gegensätzen, den U nterschieden der K lassen 
und der P arte ien , vor allem  auch d er tiefen K luft 
zw ischen den bürgerlichen K lassen und der Sozial
dem okratie  überhaupt m öglich sei. Ü ber H offnung 
und Zweifel wird letzten E ndes erst die Zukunft en t
scheiden können. A b er nichts kann w ichtiger sein, 
als sich heute schon über die M öglichkeit und die 
B edingungen einer geistigen A rbeitsgem einschaft 
zw ischen der bürgerlichen und der sozialistischen 
G eistesw elt k lar zu w erden. D ieser E rkenn tn is v e r
dankt die vorliegende Schrift ihre E n tstehung . In 
ihr haben sich eine gleiche A nzahl bürgerlicher G e
leh rte r und sozialdem okratischer Schriftsteller zu
sam m engefunden, um  die P rob lem e der künftigen 
Stellung der A rbeiterschaft im neuen D eutsch land  
gem einsam  zu erörtern. V on beiden Seiten ist m an 
bem üh t gew esen, ein klassisches Beispiel dafür auf
zustellen, wie solche P rob lem e nach den E rfahrungen  
und L ehren des K rieges in der Zukunft von E in ze l
nen wie von ganzen Parteien  behandelt w erden so ll
ten. E s ist selbstverständlich , dass die einzelnen 
M itarbeiter, die von den A ufsätzen der anderen  du rch 
w eg keine K enntnis h a tten , nur für den eigenen A r
tikel verantw ortlich  s in d ; auch die beiden H erau s
geber w ollen und können nicht für alles einstehen, 
was von der einen oder der anderen  Seite gesagt 
ist. Sie haben , sow eit es sich um  M einungen und 
A nschauungen  in den A rtikeln handelt, den V er
fassern völlig freie H and  gelassen und nur d a rau f 
gehalten , dass die Polem ik gegen andere P arte ien  
oder einzelne Personen m öglichst verm ieden ist. Im

ganzen ergibt doch, dem  E indruck  wird sich n iem and 
entziehen, die zum  ersten  Mal in so lchem  U m fang 
versuch te  A rbeitsgem einschaft zw ischen bürgerlichen 
und sozialistischen Schriftstellern ein solches M ass 
gegenseitigen V erständnisses, bei aller na türlichen  
V ersch iedenheit d er A uffassungen, dass die H offnungen 
a u f  ein gem einsam es gedeihliches Zusam m enw irken 
im und am  neuen D eutsch land  nur neu beleb t w erden 
können.

Weitere literarische Erscheinungen 
über wirtschaftliche und technische Fragen der Industrie

m it bezug au f den Krieg.
A u erb ach , Prof. D. Felix , Die Physik im Kriege. Eine all

gemein verständliche Darstellung der Grundlagen moderner 
Kriegstechnik. 2. verm. Aufl., 209 S. 8° mit 110 Abbild, 
im Text. 1915. geh. M. 3.30, geb. M. 4 ___
Das Buch behandelt die gesam te Anwendung der .N aturgesetze und dam it 
die G rundlagen der ganzen Technik  in Anwendung auf den Krieg.

Binz, Prof. Dr. A ., Die chemische Industrie und der Krieg. 
(H eft 28 aus der Sammlung „Politischer Flugschriften — 
D er deutsche K rieg“.) 1915. geh. M. —.50.

Brandt, Dr. 0 ., Geschäftsführer der Handelskammer zu Düssel
dorf, Die deutsche Industrie im Kriege 1914/15. 263 S. gr. 8°.
1915. geh. 11. 5___

Deutsche Industrien und der Krieg.
I. Teil. Die -Rohstoffe und Erzeugnisse der Eisenindustrie.

Von K. B a r i t s c h .  46 S. gr. 8° mit 24 Abb. 
und 3 Zahlentafeln. 1915. geh. M. 1.20.

II . Teil. Technische Rohstoffe (Faserstoffe, Kautschuk, K up
fer, Petroleum und Kali) und deren Industrien. V on 
Dipl.-Ing. K. B a r i t s c h. 43 S. 8° mit 24 Abb. 
und 3 Zahlentafeln. 1915. geh. M. 1.—.

K riegsliefte  aus dem Industriebezirk.
8. Heft. S c h r ö d t e r ,  ®r.=3ttg. E., Die Eisenindustrie unter 

dem Kriege. Mit einer Kartenskizze. 1915.
geh. M. — 80.

11. H eft. W e h b e r g ,  Dr. H ., Die amerikanischen Waffen- 
u. Munitions-Lieferungen an Deutschlands Gegner. 
32 S. 8°. 1915. geh. M. — .50.

Zeitfragen, Volkswirtschaftliche, Krieg und Volkswirtschaft. 
H eft 1 : K r a h m a n n ,  Prof. M., Krieg und Montanindustrie.

geh. M. 1.—.
„ 2 : G r o s s m a n n ,  Prof. Dr. H ., K rieg und chemische

Industrie. geh. M 1___
„ 3 : N a s s e ,  Krieg und Metallindustrie. geh. M. 1.— .

Zum Bezug der hier angezeigten Bücher empfiehlt sich 
die Polytechnische B uchhandlung A. Seijdel 
in Berlin S W . 11, Königgrätzerstrasse 31.

Königl. Preuss. Gewerbeinspektion.
Personalien.

D er G ew erbeassessor L o c h  in W a ld en b u rg  in 
Schlesien ist zum  G ew erbeinspektor ernann t w orden.

Zum  1. O ktober d. J. sind versetzt w orden der 
G ew erbeassessor L ü s c h o w  von Neukölln nach Berlin 
SW . zur V ertre tu n g  des zu den F ah n en  eingezogenen 
G ew erbeinspektors für Berlin SW . und  der G ew erbe
assessor S c h a l k  von Berlin SW . nach  Berlin S. zur 
V erw altung  der H ilfsarbeiterste lle  bei dieser G ew erbe
inspektion.

D em  G ew erbeassessor G e b h a r d t  in Berlin
L ich terfelde (G ew erbeinspektion T eltow -W est) ist eine 
etatsm ässige H ilfsarbeiterstelle verliehen w orden.

Verein Deutscher Kevisions-Ingenieure E. V.
D er Sitz des Vereins ist verlegt nach

Berlin W. 15, Hohenzolierndainm 1.

Für die S chriftleitung verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
Druck der Huchdruckfirei Koitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Gewerbeinspektion.
.. B e n d e r .

Arbeiterschutz und
V on D r. i

W äh ren d  das deu tsche H eer m it unseren  zah l
losen  Feinden  im siegreichen K am pfe  steh t, denken 
die D aheim gebliebenen bereits der grossen A ufgaben, 
die zu lösen sind, w enn unser V olk  in die H eim at 
zurückkehrt und es gilt, die schw eren W unden  des 
K rieges w ieder zu heilen.

N icht nur b e d a rf  es durchgreifender M assnahm en 
zur F ö rd eru n g  der V olksgesundheit besonders au f 
dem  G ebiete der W ohnungsverhältn isse , sondern  das 
gesam te w irtschaftliche L eben ist a u f  gesicherter G rund
lage so aufzubauen, dass es allen E rschü tte rungen  
standhalten  kann.

D ie  F o rderungen  des A rbeiterschutzes, die sich 
in den ernsten  S tunden des K rieges so vorzüglich 
b ew äh rt haben, w erden nachdrücklich  zur D urchführung  
g eb rach t w erden, besonders sow eit es sich um R ück
sich tnahm e au f die jugend lichen  und  w eiblichen A r
beiter handelt, denen  je tz t n icht im m er die w ünschens
w erte  S chonung zuteil w erden konnte. Sehr wichtig 
is t es ferner, dass das V erhältn is zw ischen A rb e it
geber und  A rbeitnehm er m ehr als b isher a u f  A ch
tung  der P ersönlichkeiten  beg ründe t und für freudige 
A rbeit im Betriebe gesorg t wird.

A lle  B estrebungen, w elche in d ieser W eise  dem  
sozialen F rieden  förderlich sind, gewinnen daher je tz t 
ein besonderes Interesse. A us diesem  G runde d a rf 
h ier einer staatlichen  E inrich tung  gedach t w erden, 
die zwar in erster Linie eine A ufsichtstätigkeit h in
sichtlich des A rbeiterschutzes in gew erblichen Be
trieben  ausüben soll, dann aber auch die guten B e
ziehungen zw ischen A rbeitgeber und A rbeitnehm er 
nach besten  K räften  fördern s o l l : der G ew erbe-In
spektion.

E ine K ennzeichnung d er A ufgaben dieses A m tes 
erschein t um so eher am  Platze, als das W esen der 
G ew erbeaufsicht noch nicht ausreichend erkann t ist, 
insbesondere ab er die soziale B edeutung der G ew erbe
inspektion vielfach noch  nicht hinlänglich bew erte t 
wird.

In der preussischen A nw eisung für die G ew erbe
aufsichtsbeam ten ist u. a. bestim m t, dass sie A rbeit
gebern  und A rbeitnehm ern  die gleiche B ereitw illigkeit 
zur V ertre tung  ih rer berechtig ten  In teressen  en tgegen
bringen  und durch  die A rt ihrer am tlichen T ätigkeit 
eine V ertrauensstellung  erstreben  sollen, w elche der

F örderung  guter B eziehungen zwischen U nternehm ern  
und  A rbeitern  dienen kann.

D ie A rbeitgeber haben sie bei der G eltend
m achung ihrer A nforderungen zu unterstü tzen  und  
au f W unsch  auch in der A usführung von E inrich tungen  
zur V erbesserung  der Lage der A rbeiter zu beraten .

W ünsche und B eschw erden der A rbeiter sollen 
sie bereitw illig entgegennehm en und, w enn sie b e 
rechtig t sind, versuchen, A bhilfe zu schaffen, sow eit 
es ihre dienstliche S tellung gestattet.

D ie  durch  ihre am tliche Tätigkeit gegebene G e
legenheit, sich über die V erhältn isse der A rb e ite r
bevölkerung  zu un terrich ten , sollen sie sorfältig  b e 
nutzen und sich über die ein tretenden V eränderungen  
in fortlaufender K enntnis erhalten.

W ill m an von den A ufgaben d er G ew erbe
inspektion ein deutliches Bild gewinnen, so em pfiehlt 
es sich zunächst, einen Blick au f die geschichtliche 
E ntw ickelung  der E inrich tung  zu werfen.

D ie zum Schutze der jugendlichen  und w eiblichen 
A rbeiter erlassenen Gesetze w urden anfänglich von 
den O rtspolizeibehörden überw acht, später (1853) 
w urden für einzelne Industriebezirke besondere 
„F ab rik inspek to ren“ eingesetzt, die neben der O rts
polizeibehörde für die D urchführung der A rbe ite r
schutzbestim m ungen zu sorgen  hatten. E rs t im Jah re  
1878 w urde diese A ufsicht allgem ein für alle B undes
staaten  eingeführt, um  die Tätigkeit der O rtspolizei 
zu fördern und erspriesslich zu gestalten.

D ie A bgrenzung der T ätigkeit erfolgte im w esent
lichen derart, dass die Fabrik inspektoren die A ufsicht 
über die Schutzgesetze ausübten , w ährend die Polizei 
für die D urchführung  der B estim m ungen zu sorgen 
hatte.

D er A rbeiterschutz blieb bei der Regelung der 
Frauen- und K inderarbeit nicht stehen, sondern er
streb te  insbesondere  auch einen Schutz gegen die 
G efahren des Betriebes.

A u f diesem  G ebiete w aren Schutzm assnahm en 
au f  genossenschaftlicher G rundlage bereits zu v e r
zeichnen, insbesondere eine A ufsichtstätigkeit durch  
V ereine von D am plkesselbesitzern. N ach E inführung 
der U nfallversicherung ergab sich die N otw endig
keit, d ie gew erblichen Betriebe durch technische 
S achverständige der einzelnen B erufsgenossenschaften 
überw achen zu lassen.
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E s  lag an iänglich  in der A bsich t der R egierung, 
die D urchführung der U nfallverhütungsvorschriften  
der B erufsgenossenschaften  den F abrik inspektoren zu 
übertragen , so dass der S t a a t s b e a m t e  gleichzeitig 
d er t e c h n i s c h e  A ufsichtsbeam te der B.G. gew esen 
wäre.*) D ieser P lan  gelang  bekanntlich  nicht, und 
der erstreb te  organische Z usam m enhang zwischen 
genossenschaftlicher U nfallverhütung und  staatlicher 
Fabrik inspektion  blieb aus, so dass beide O rgane 
nebeneinander, leider auch zuw eilen gegeneinander 
arbeiteten . (Vgl. §§ 884/5 R.V.O.)

E ine  neue G elegenheit, die staatliche und  ge
nossenschaftliche A ufsicht in nähere  B eziehungen zu 
bringen, bo t sich anlässlich der R eform  der A rb e ite r
versicherung  (1905).

E s w ar geplant, ein „V ersicherungsam t“ als erste 
Instanz und örtlichen U nterbau  für alle Zw eige der 
A rbeiterversicherung  einzurichten. D ieses A m t sollte 
gleichzeitig den A ufgaben des A rbeiterschutzes d er
artig  dienen, dass ihm  der G ew erbeaufsichtsbeam te und 
der K reisarzt angegliedert w ürden und au f diese W eise 
eine lokale sozialpolitische B ehörde geschaffen würde, 
die gleichzeitig die D urchführung der U nfallverhütungs
vorschriften in ihren Bezirken zu überw achen gehab t 
hätte.

D er P lan  fand au f seiten der B.G. entschiedenen 
W iderspruch , und die G elegenheit, staatliche und 
genossenschaftliche A ufsichtstätigkeit organisch  zu 
vereinen, ging ungenutzt vorüber.

D ie V erhältn isse liegen nunm ehr so, dass die 
A ufsichtstätigkeit im In teresse  des A rbeiterschutzes 
n icht nur von der O rtspolizei, von der G ew erbe
inspektion, vom  K reisärzte und vom  Bauam t, sondern  
auch  von den Ingenieuren der B erufsgenossenschaften 
und des D am ptkesselüberw achungsvereins, vielleicht 
auch noch von  den städtischen B eam ten (W ohnungs
inspektion) u. a. erfolgt. U n ter diesen U m ständen  ist 
es verständlich , dass sich bei einzelnen U nternehm ern  
zuw eilen eine gewisse R evisionsm üdigkeit bem erkbar 
m acht, nam entlich dann, w enn die einzelnen A uf
sich tsorgane infolge fehlenden organischen V erbandes 
n ich t im m er dieselbe A nsicht über die Pflichten des 
A rbeitgebers zum A usdruck  bringen.

K ein einsichtiger U n ternehm er w ird w ohl zu r
zeit die N otw endigkeit eines A rbeiterschutzes in Zweifel 
ziehen und etw a in dem  B eam ten einen einseitigen 
V ertre te r von A rbeiterin teressen sehen ; vielm ehr wird 
die W ichtigkeit der Schutzvorschriften  fast durchw eg 
anerkann t und m anche anfänglich unliebsam  em p 
fundene A uilage  später als nutzbringend für den Be
trieb  em pfunden.

W enn  tro tzdem  in einzelnen F ällen  zw ischen

*) Vgl- folgende Stelle des pr. E ta ts  für 1892 /3 : 
„D ie V ereinigung der K esselrevision m it der G ew erbe
inspektion wird nicht nur an sich die A ufsicht v e r
einfachen, sie wird voraussichtlich dem nächst auch 
die  M öglichkeit bieten, den Berufsgenossenschaften 
zu gestatten , die G e w e r b e i n s p e k t o r e n  a l s  
i h r e  B e a u f t r a g t e n  z u  b e s t e l l e n  und dam it 
d as erw ünschte Ziel zu erreichen, dass für diejenigen 
U nternehm er, w elche einem K esselrevisionsverein nicht 
beigetre ten  sind, die gesam te A ufsicht in e i  n e H and  
geleg t w erden w ürde.“ (Poerschke, E ntw icklung der 
G ew erbeaufsicht 2. A uflage S. 99.)

Industrie  und  G ew erbeinspektion ein G egensatz zu
tage tritt, d er n ich t nur im  Interesse d e r Sache, son
dern  auch  der beteilig ten  P erso n en  bedauerlich  ist, 
so sp rich t h ierbei fo lgendes m it:

Bei der A usübung  der G ew erbeaufsicht handelt 
es sich vielfach nicht um  genau gefasste B estim m un
gen, sondern  um  V o r s c h r i f t e n  a l l g e m e i n e r  
A r t ,  deren  A nw endung  m eistens von  den besonde
ren  V erhältn issen  im Einzelfall abhäng t, so dass für 
M einungsverschiedenheiten  reichlich G elegenheit g e 
geben is t;  dazu kom m t, dass bei A usübung  des Ge
fahrenschutzes die B em ühungen d e r B eam ten von sei
ten  der A rbeitnehm er häufig n icht die w ünschensw erte 
F ö rderung  erfahren und  dadurch  scheinbar Zweifel 
über die Z w eckm ässigkeit einer am tlichen  A nordnung  
en tstehen  können. W enn  auch der U n ternehm er 
v ielleich t au f G rund sp ä te re r p rak tischer E rfahrungen  
seine A nsich ten  im  Laufe der Zeit ändert, so b leib t doch 
in der Zw ischenzeit eine leicht verständ liche  V erstim 
m ung  bestehen, die vielleicht verm ieden  w äre, w enn 
dem  B eam ten m e h r  a l s  b i s h e r  G e l e g e n h e i t  
gegeben  w äre, durch  F ü h l u n g  m i t  U n t e r  n e h 
m e r k r e i s e n  seine A ufgaben  und E rfah rungen  w eite
ren  K reisen nutzbringend zugänglich zu m achen.

In diesem  fehlenden V e r b ä n d e  m i t  w e i t e 
r e n  K r e i s e n  der U nternehm er ist tatsächlich  ein 
G rund für m anche V erkennung der B eam ten und  
M isserfolge fleissiger A rbeit zu suchen, die bei reg erer 
F üh lung  verm ieden  w ären. W enn  auch schon je tz t 
gesellige Z usam m enkünfte G elegenheit zur V ertre tung  
von A nsichten  bieten, so dürften sie doch  für k lärende 
A ussprachen  und  B eseitigung etw aiger Spannungen  
infolge V erkennung d er Sachlage nicht im m er au s
reichen.

B evor w ir der F rage näher treten , in w elcher 
W eise die geschilderten  V erhältn isse eine dem  allge
m einen W oh le  d ienende V erbesserung  erfahren  kön 
nen, sei die A ufsichtstätigkeit der G ew erbeinspektion 
kurz gekennzeichnet.

Ih r W irkungskreis um fasst im w esentlichen die 
A ufsicht über die V orschriften der G ew erbeordnung 
hinsichtlich des allgem einen G efahrenschutzes (Unfall- 
und  K rankhe itsverhü tung ; Sittlichkeit), der S onn tags
ruhe, des Schutzes jugendlicher und w eiblicher A rbei
ter, sow ie d er K inder und  H eim arbe ite r; hierzu tritt 
noch die A ufsicht über die Lohnzahlung, ferner den 
Betrieb genehm igungspflichtiger A nlagen u. a. D urch 
ständige Revisionen in den gew erblichen B etrieben 
ihres Bezirkes haben  sich die B eam ten ein Urteil 
zu bilden, in w elcher W eise den bestehenden  B e
stim m ungen en tsp rochen  ist und erforderlichenfalls 
A bhilfe zu schaffen.

A u f dem  G ebiete der U n f a l l v e r h ü t u n g  
findet, wie bereits erw ähnt, eine gem einsam e A rbeit 
m it den technischen Beam ten der B.G. und den 
Ingenieuren der K esselvereine statt. Im  Laufe der 
Zeit ist eine im m er regere  Fühlung zw ischen beiden 
A ufsichtsinstanzen zu tage getreten , die für die Sache 
von grossem  W ert gew orden  ist und nam entlich  das 
V erständnis für das W esen  der U nfallverhütung  ver
tieft hat.

V iel e rö rtert ist die T atsache, dass trotz der 
stets zunehm enden  A ufsichtstätigkeit die Z ahl der 
U nfälle nicht so abgenom m en hat, wie es erw arte t
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wird. D er G rund h ierfür liegt zum  grossen  Teil 
darin, dass es sich um B estrebungen  n eu erer A rt han
delt, die in ih rer B edeutung  fü r das V olksw ohl noch 
n ich t erkann t sind und denen d ah e r seitens der U n 
t e r n e h m e r  nicht im m er das richtige I n t e r e s s e  
und von den A r b e i  t e r n  das erforderliche V e r 
s t ä n d n i s  en tgegengebrach t w ird.

E ine  erfolgreiche U nfallverhütung  setzt eine ziel
bew usste  B etätigung  von U nternehm ern  und  A rb e i
te rn  voraus. E s  is t zahlenm ässig  erw iesen, dass bei 
lebhaftem  In te resse  der Industriellen  für V erm inde
rung  d er U nfälle  die besten  E rfo lge  zu erzielen sind ; 
ab e r die B estrebungen  dürfen  nicht nur au f die tech 
nische U nfallverhütung beschränk t bleiben, sondern  
m üssen  auch eine M itw irkung der A rbeiter durch  
persönliche E inw irkung m ittels Schutzkom m issionen, 
P räm ien , M erkblättern  u. a. herbeiführen.

E s  m uss im m er w ieder b e ton t w erden , dass eine 
w eitere  erhebliche E inschränkung  der U nfälle nicht 
n u r durch  t e c h n i c h e  und polizeiliche M assnahm en, 
sondern  durch e r z i e h e r i s c h e  E inw irkung zu er
w arten  ist.*) N icht unerw ähnt sei, dass eine Lässigkeit 
d er A rbeiter am  ehesten do rt zu finden ist, w o auch bei 
dem  U nternehm er das In teresse  für U nfallverhütung  
fehlt und der B etriebsführer die U nfallverhü tungsvor
schriften  v ielleicht überhaup t noch  nicht gelesen hat.

E in e  prak tische A nregung  sei hier gegeben. So 
w ichtig  die G esam tzahlen der am tlichen  S tatistik des 
R eichsversicherungsam tes für die G ew innung eines 
B ildes über die E rfo lge  der U nfallverhütung  für das 
ganze R eich auch  sein m ögen , so ist es doch w ün
schensw ert, dass der einzelne U n ternehm er diese 
Zahlen jäh rlich  fü r seinen eigenen B etrieb ergänzt, 
indem  er sich R echnung darüber ablegt, ob eine 
Zu- oder A bnahm e der U nfälle sta ttgefunden  hat, 
un d  die G ründe hierfür erm itte lt (B etriebserw eiterun
gen , V ornahm e von B auten, verstä rk te r B etrieb, W ech 
sel in d er A ufsicht, bei den  A rbeitern  u. a.) Sofern 
derartige  Z usam m enstellungen  in allen grossen F ab ri
ken  regelm ässig  gem ach t und gesam m elt w erden, 
dürfte  es le ich ter w erden, als es je tz t d er F a ll ist, 
ein  Bild über die E rfo lge der U nfallverhütung  zu ge
w innen. G leichzeitig dürfte  hierdurch auch ein g rösse
res  In te resse  der B etriebsleiter für diesen nicht im m er 
ausre ichend  b ew erte ten  G egenstand herbeigeführt 
w erden.**)

A u f dem  G ebiete d er K r a n k h e i t s v e r h ü 
t u n g  hat der G ew erbeaufsich tsbeam te m it dem  K reis
ärzte  ähnliche Ziele zu v e rfo lg en ; eine gem einsam e 
A rb e it erfo lg t nam entlich  bei der B ekäm pfung der 
G ew erbekrankheiten  und  der Schädigungen durch 
gew erbliche B etriebe (R auch, G eräusche u. a). E ine 
regere  Füh lung  beider O rg an e  auch a u f  dem  Ge
biete der W ohnungs- und  E rnährungsfragen  w ürde 
m anche w ertvolle F estste llung  bringen, in w elcher 
W eise die soziale L age d er arbeitenden B evölkerung 
ihre G esundheit beeinflusst.

A uch eine F ühlung  m it akadem ischen A nstalten

*) B ender, G ew erbl. G esundheitspflege, S tu ttgart 
1906 S. 96 ff; Soziale P rax is  1907, S. 918; Sozial
T echnik  19 0 9 ; C oncordia 1910, S. 265; 1914 S. 309.

**) V gl. B e n d e r ; Ü ber A rbeitskom m issionen  —  
Z en tra lb la tt f. G ew erbebygiene 1913 S. 344, 1914
S. 335.

versprich t prak tischen  Nutzen, wie die w ertvollen 
U ntersuchungen  des F rankfurter „Institutes für G e
w erbehygiene“ bereits gezeigt haben.

B esonderes In teresse hat für den P raktiker oft 
die F rage, ob die allgem eine L ebenshaltung  (W oh
nung, E rnäh rung , K örperpflege, E rho lung  u. a.) die 
G esundheit des A rbeiters m ehr beeinflusst als die 
gew erbliche T ätigkeit (m angelhafte Lüftung und B e
leuchtung, ungesunde H altung , Ü berm üdung  u. a.). 
U n tersuchungen  dieser A rt w ürden w ichtige F in g er
zeige geben, ob  ein gesetzliches E ingreifen  zur 
B esserung d er V olksgesundheit m ehr für die g ew erb 
liche T ätigkeit oder für die W ohnverhältn isse  u. a. 
w ünschensw ert ist. •

F ü r m anche B etriebe ist ferner die F rage zu 
prüfen, ob die Beschäftigung w eiblicher und ju g en d 
licher A rbeiter bedenklich ist. Ä rztliche Feststellungen  
können zwar im  E inzelfalle entscheiden, ob ein A us
schluss des gefährdeten  A rbeiters von  der Beschäfti
gung gebo ten  ist, w ährend  die w ichtige F rage , ob 
allgem ein eine E instellung  schutzbedürftiger A rbe ite r 
für gewisse T ätigkeiten  zulässig ist, e ingehender 
w issenschaftlicher U ntersuchung vorzubehalten  w äre.

S ehr w ichtig für die Beurteilung des hygienischen 
Z ustandes eines A rbeitsraum es ist auch die K enntnis 
bestim m ter G renzw erte hinsichtlich des L uftraum s 
und  der A rt der Lüftung. N euere U ntersuchungen , 
die in einw andfreier W eise diese F rag e  für eine 
Reihe bestim m ter G ew erbe klären, w ürden in der 
P rax is  dankbar begrüsst w erden. A uch  über den 
zulässigen G ehalt der Luft an schädlichen G asen 
fehlen neuere U ntersuchungen, obw ohl diese F rage  
oft von en tscheidender W ichtigkeit ist, w enn die 
Beschaffung m echanischer A bsaugung  erw ogen wird.

A ndere  F ragen  von prak tischer B edeutung  dürften 
durch U ntersuchungen des K aiser-W ilhelm s-Instituts 
für A rbeitsphysio log ie  geklärt w erden, z. B. über das 
T ay lo rsystem  u. a. E ine  M itw irkung der G ew erbe
aufsichtsbeam ten bei derartigen A rbeiten  w äre sicher 
von grossem  W ert, da die B eam ten die gew erblichen 
B etriebe in technischer und gew erbehygienischer R ich
tung  kennen und über die gesetzlichen V orschriften 
und die Schw ierigkeit ihrer D urchführung  in der 
P rax is gu t un terrich te t sind.

Bei D urchführung  des Schutzes j u g e n d l i c h e r  
und w e i b l i c h e r  A r b e i t e r  w ird die G ew erbe
inspektion durch  die O rtspolizeibehörde, nam entlich 
sow eit es sich um Form  Vorschriften handelt, u n te r
stü tzt (A rbeitsbücher, A ushänge u. a.). D ie Be
rech tigung  der un teren  V erw altungsbehörde, A u s
nahm en zu bew illigen, ist a u f  die G ew erbeinspektionen 
übergegangen.

D en zeitgem ässen B estrebungen zur E rtüch tigung  
der Jugend  stehen die G ew erbeaufsichtsbeam ten 
sym path isch  gegenüber und suchen die nutzbringenden 
A rbeiten  der „O rtsausschüsse für Jugendpflege“ , so 
weit es ihr D ienst gestattet, zu fördern. Mit R echt 
tre ten  sie auch dafür ein, dass bei W a h l  d e r  
L e h r s t e l l e n  den F orderungen  der G esundheits
pflege R echnung getragen wird.

Sehr w ichtig ist es ferner, dass d er ju n g e  A r
beiter zur S e l b s t h i l f e  gegenüber den G efahren 
des B etriebes erzogen wird. D urch geeigneten Unter- 

| rieht, nam entlich  in der Fortbildungsschule, m uss
*
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%
er davon überzeugt w erden, dass die Unfall- und 
K rankheitsverhü tung  durch  seine M itwirkung in w e
sentlichem  M asse gefördert w erden kann, und dass 
es seine Pflicht ist, m itzuhelfen, die G efahren des 
gew erblichen B etriebes einzuschränken.*)

A lle derartigen B estrebungen könnten  ihren Mit
te lpunk t in einem  örtlichen „ J u g e n d p f l e g e a m t “ 
finden, das die A rbeiten  zum  W ohle der Jugend  
einheitlich organisieren w ürde ; eine am tliche Beteili
gung  der G ew erbeinspektoren  w ürde hierbei sicher von 
W ert sein, da  sie über die Beschäftigung Jugend
licher im G ew erbe ihre praktischen E rfahrungen  ha
ben  und ihren Einfluss bei den U nternehm ern  zum 
N utzen der S ache geltend m achen können.

V o r gänzlich neue A ufgaben  w urde die G e
w erbeinspektion gestellt, als es galt, das G esetz zum 
Schutz der K inder zur D urchführung  zu bringen.

Schon beim  E rlass des K i n d e r s c h u t z g e 
s e t z e s  w ar m an sich bew usst, dass eine M itarbeit 
d er Schule unentbehrlich  sei, w enn das G esetz zur 
D urchführung  gebrach t w erden sollte. E ine  solche 
M itwirkung genügt aber nicht, um  ein G esetz, das 
K inder vor der A usbeutung  durch  eigene E ltern  
schützen soll, zur D urchführung  zu b rin g en ; viel
m ehr m üssen mit der A ufsichtstätigkeit M assnahm en 
zur H ebung  der w irtschaftlichen Lage, ferner des 
G esundheits- und B ildungszustandes der B evölkerung 
H and  in H and  gehen. A us diesen G ründen  ist es 
für die D urchführung  des G esetzes von grösser B e
deutung, w enn gem einnützige V ere ined ie  B estrebungen 
der G ew erbeinspektion zum  Schutze der K inder 
unterstü tzen , insbesondere diejenigen V ereine, w elche 
die Schulkinder durch Schulpflegerinnen betreuen.

P rak tische V ersuche in Charlottenburg**) haben 
gezeigt, dass diese Pflegerinnen in E rgänzung  der 
am tlichen  Feststellungen w ertvolle Beihilfe leisten 
können, nam entlich  sow eit die E ltern  selbst die K inder 
beschäftigen.

W irtschaftliche Not ist die häufigste U rsache für 
d ie  V erstösse  gegen das K in d ersch u tzg ese tz ; aber 
die A rm ut des K indes d a rf  nicht A nlass geben , ihm  
eine verm inderte  F ürsorge zuzuw enden. E s ist da
her w ünschensw ert, dass sich ein S tab freiwilliger 
H elfer und H elferinnen au f dem  G ebiete der W o h l
fahrtspflege den einzelnen am tlichen  S tellen anglie
dere, um  die E rfü llung  der gesetzlichen V orschriften  
zu fördern  und den B edürftigen rechtzeitig  H ilfe 
durch  W ohlfahrtsvereine  oder O rgane der A rm en
pflege zu verschaffen.

D ie eigentliche D urchführung  des K inderschutz
gesetzes m uss nach wie vo r den G ew erbeaufsichts
beam ten  obliegen. In ihrer H an d  laufen die F äden  der 
Ü berw achung  zusam m en, und  sie b le iben  durch  die 
R evisionstätigkeit, durch die nötig  w erdenden  Schutz
m assnahm en und A nzeigen, sow ie den ständ igen  
V erk eh r m it den übrigen A ufsichtsbehörden in enger 
B erührung  m it dem  Gesetz.

* A uch  das Gesetz zum  S c h u t z e  d e r  H e i m 
a r b e i t e r  h a t das A rbeitsgebiet der G ew erbeinspek

*) B ender, M itwirkung der A rbe ite r bei der 
Unfall- u. K ran k h e itsv e rh ü tu n g ; Z en tralb latt für Ge
w erbehygiene 1913 S. 344.

**) Vgl. B ender, D urchführung  des K inderschutz
gesetzes. C oncordia 1912 S. 467.

tion au f ein neues G ebiet ausgedehn t, a u f  dem  eine 
nu tzbringende M itarbeit durch  die V erein igungen  für 
soziale Fürsorge w üschensw ert is t;  handelt es sich 
doch  bei d ieser A ufsichtstätigkeit, w enn sie s innge
m äss ausgeüb t w erden soll, n icht nu r um  die D u rch 
führung polizeilicher B estim m ungen, sondern  um  E in 
wirkung a u f die gesam te L ebenshaltung  bedürftiger 
Personen.

Mit dem  w eiteren A usbau  des H eim arb e ite r
gesetzes (F achausschüsse  u. a.) w erden  sich neue 
A ufgaben w i r t s c h a f t l i c h e r  A r t  für die G e
w erbeinspektoren  ergeben , für w elche sie durch  ihre 
A ufsichtstätigkeit bereits vo rbere ite t sind.

D ie E rfah rungen  der B eam ten a u f  w irtschaft
lichem  G ebiete haben  sich für die H eeresverw altung  
rech t w ertvo ll erw iesen, nam entlich  sow eit es sich 
um  die Z u r ü c k s t e l l u n g  von  A rbe ite rn  handelt, 
die aus bestim m ten  G ründen unabköm m lich  sind, 
ferner bei der R egelung  von L ohnfragen  und  bei der 
V ergebung  von K riegslieferungen. In diesem  Falle 
hat der G ew erbeaufsich tsbeam te sich d a rü b e r zu 
äussern , ob der Industrielle  in seinem  Betriebe s o - 
z i a l e s  V e r s t ä n d n i s  zeigt und den F o rderungen  
des A rbeitersschutzes en tsp rechend  handelt.

W enn , wie zu erw arten  ist, auch  andere  B ehör
den dem  B eispiele der M ilitärbehörde folgen w ürden, 
dürfte diese M itw irkung des G ew erbeaufsichtsam tes a u f  
w irtschaftlichem  G ebiete eine n icht zu un terschätzende 
B edeu tung  gew innen.

N eue und w ichtige A ufgaben  erw achsen  dieser 
A bteilung  auch  durch  Fürsorge für die K r i e g s 
v e r l e t z t e n ,  da  die G ew erbeaufsich tsbeam ten  b e 
rufen sind, m itzuhelfen, um  geeignete B eschäftigung  
für die Invaliden  nachzuw eisen. Info lge des V er
trauens, das die B eam ten in den  K reisen der A rb e it
geber und  A rbeitnehm er einnehm en, und ih rer te ch 
nischen K enntnisse w ird es ihnen m öglich  sein, dahin 
zu wirken, dass die Invaliden tro tz  ih rer V erstüm m e
lung G elegenheit zur gew erblichen B etätigung am  
rech ten  P la tze  finden, und  dass die unverm eid lichen  
Schw ierigkeiten überw unden  w erden.

Ih re  M itw irkung w ird nicht a u f  die B eratung 
der K riegsverletz ten  bei der W ah l ih re r neuen  Be
schäftigung b esch rän k t bleiben, sondern  wird sich 
auch a u f eine ständige B eobachtung  der I n v a l i d e n 
a r b  e i t  erstrecken , dam it aus der P raxis R ichtlinien 
aufgestellt w erden können , wie diese A rbeit h insich t
lich d er U nfall- und K rankheits Verhütung, L ohnzah lung
u. a. geregelt w erden m uss, um  E n ttäu sch u n g en  zu 
ersparen .

W ill m an die T ätigkeit d er G ew erbeinspektion  
kurz kennzeichnen, so kann es in d er nachstehenden  
Ü bersich t erfolgen, in w elcher für das A ufsich tsam t 
b e r a t e n d e  Stellen vorgesehen  sind, da  die B eam ten 
häufig w eder Zeit noch  G elegenheit haben, S o n d er
fragen  w issenschaftlicher oder p rak tischer A rt so 
eingehend zu verfolgen, wie es ihnen  erw ünsch t ist.

E s  ist ferner a u f die erw ähnte  F üh lung  m it H el
fern  gem einnütziger V ereine Bezug genom m en, die 
fü r die D urchführung  des K inderschutz- und  H eim 
arbeitergesetzes sich schon je tz t an  einzelnen O rten  
gu t b ew ährt haben. V ielleich t ist es auch d er Z u
kunft Vorbehalten, dass die V ertretungen  von H andel 
und Industrie , die H andw erks-sow ie die neuen „A rbeits
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k am m ern “ und „Fachausschüsse“ B eziehungen an 
knüpfen, durch w elche G elegenheit gegeben  wäre, 
m ehr als b isher K enntnis über das W esen  der G ew erbe
inspektion zu verbreiten . A uch  ist anzunehm en, dass 
die V erein igung staatlicher F ü rso rge  und techn ischer 
Intelligenz die A ufsich tstä tigkeit nach m ancher R ich
tung w irksam er gestalten  w ürde. W enn  künftig die 
B eam ten  sich m it U nternehm ern  und A rbeitern  zur 
gem einsam en B etätigung in den B erufsorganisationen 
zusam m enfinden w erden und die A ngehörigen  der 
A rbe itgeber sich zur freiw illigen M itw irkung dem  
G ew erbeaufsich tsbeam ten  zur V erfügung stellen, dürfte 
sicher ein grösser Schritt vorw ärts zur gem einsam en 
F riedensarbeit für das V olksw ohl geschehen sein.

Gewerbeaufsichtsamt.
I. A b t e i l u n g  f ü r  a l l g e m e i n e  G e w e r b e 

p o l i z e i .
A u f g a b e n :  D urchführung  der G ew erbeord

nung, des K inderschutz- und  H eim arbeitergesetzes. 
P rü fu n g  der Bau- und K esselpro jek te  ; N achbarschutz
u. a.

II. A b t e i l u n g  f ü r  U n f a l l v e r h ü t u n g .
A  u f g a b e n :  Schutz der A rbe ite r gegen U n

fallgefahren.
M itw irkung der techn ischen  A ufsichtsbeam ten 

d er B erufsgenossenschaften  und  der Ingenieure des 
K esselvereins.

B e r a t u n g  durch A usstellung  für A rbeiterw ohl
fahrt.

III. A b t e i l u n g  f ü r  K r a n k h e i t s v e r h ü t u n g .
A u f g a b e n :  Schutz der A rb e ite r gegen  K rank

heitsgefahren ; Feststellungen betr. E rnährungs- und 
W ohnungsverhältn isse  der A rbeiter u. a.

M itw irkung des K re isa rz tes ;
B e r a t u n g  durch K a ise r-W ilh e lm -In s titu t; In 

stitu t für G ew erbehygiene ; U niversitätsinstitute 
K rankenkassen  (Statistik).

IV . A b t e i l u n g  f ü r  w i r t s c h a f t l i c h e  F r a g e n .
A u f g a b e n :  Feststellung  über A rbeitsverträge  

und  L ohnverhältn isse  (A rbeitstarife u. a.).
[Fühlung m it H andels-, H andw erkskam m ern ; 

F achausschüssen ; G ew erbegericht u. a.]

V . A b t e i l u n g  f ü r  A r b e i t e r w o h l f a h r t .
A u f g a b e n :  Schutz der K inder und  ju g en d 

lichen A rb e ite r ; Lehrlingsw esen (K inderschutzam t).
[Fühlung m it Z entralstelle für V olksw ohlfahrt, 

W o h n u n g sam t, A rm endirek tion , Fortb ildungsschu le; 
M itw irkung freiw illiger H elferinnen (Schulpflege- 
rinnen) u. a.]

W ir haben  dam it zu rechnen, dass die F o rd e 
rungen  des A rbeiterschutzes in der Zukunft viel zur 
S prache  kom m en w erden, und zw ar nicht nu r solche von 
berufener Stelle, die im Interesse der V olksgesundheit 
berechtig t sind, sondern  dass auch m anche übertrie
bene W ü n sch e  ohne Sachkunde geäussert w erden, 
die dem  allgem einen W ohl durchaus nicht nützlich, 
sondern  eher schädlich wären.

G egenüber diesen künftigen Schw ierigkeiten dürfte 
die M itwirkung eines G ew erbeaufsichtsam tes, das 
in reger Füh lung  m it A rbeitgebern  und A rbeitneh 
m ern  steht, von nicht zu un terschätzender B edeutung 
sein, um  m it kritischem  Blick die richtige W ah l zwi
schen  verständigen V orschlägen und unbegründeten  

| F orderungen  erleichtern zu können.

Die Verwendung selbsttätig arbeitender Maschinen bei der 
Kalkulation und Statistik in der Industrie.

V on P rofessor D r. G. K ü h n e  in S tu ttgart-H ohenheim .

N ach B eendigung des K rieges wird unsere z. Zt. 
teils gehem m te, teils durch  L ieferungen von H eeres
b e d a rf  aus ih rer eigentlichen Richtung gelenkte In
dustrie  sich m it neuer K raft ihren bisherigen A uf
gaben  zuw enden m üssen. A lte  A bsatzgebiete, die 
v on  W ettb ew erb ern  feindlicher L änder besetzt w ur
den, m üssen  zurückerobert, neue gew onnen w erden 
und so w ird dem  K a m p f m it W affen ein scharfer au f 
w irtschaftlichem  G ebiet folgen. D iesen K am p f wird 
ein U nternehm en , dass ausser den sonstigen V orbe
dingungen auch eine w ohldurchgebildete  innere und 
äussere  O rganisation  besitzt, m it g rösserer A ussicht 
a u f  E rfolg w agen können , als ein anderes, das der 
F ra g e  der O rganisation  ein geringeres In teresse ent
gegenbring t. D ie M ehrzahl unserer industriellen U n
te rnehm ungen  ist sich freilich der B edeutung  der O r
ganisation, als der G rundlage aller E inrich tungen , die 
ihrem  B estehen , ihrer Forten tw ickelung  und zur E r 
reichung ihrer Ziele nötig sind, bew usst, doch ver
hältn ism ässig  w enige haben  sie sow eit ausgebildet,

als es m öglich und in ihrem  Interesse erw ünscht ist. 
B esonders die Statistik, ein H auptglied  innerhalb  der 
G esam torganisation, w ird von vielen W erken , zwar 
selten  aus U nterschätzung  ihres W ertes, fast stets 
aber aus Sorge vor der m it ihr verknüpften  A rbeit 
nebensächlich  behandelt. So unverkennbar beispiels
weise der grosse W ert einer genauen, ins E inzelne 
gehenden  B etriebskontrolle  ist, die au f statistische 
U nterlagen  sich stützend und unter der V oraussetzung  
zw eckm ässiger D urchführung, eine w ertvolle H an d 
habe  zur E rm ittlung  von U rsachen bietet, die dem  
G edeihen eines U nternehm ens hinderlich sind, so k lar 
liegen ab er auch die Schw ierigkeiten au f der H and , 
die sich ih rer D urchführung  in den W eg  stellen. 
W eiss doch jed e r L eiter eines um fangreichen B e
triebes, w ieviel H ilfskräfte er ständig beschäftigen 
m uss, um  all die E inzelarbeiten zu erledigen, die 
nötig sind, ihm  zur erforderlichen Zeit ein einiger
m assen richtiges Bild von dem  stets w echselnden B e
trieb  zu schaffen. W aren  som it schon vo r dem  K riege
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grosse  Schw ierigkeiten zu überw inden, so w erden sie 
nach dessen Beendigung eine beträch tliche  S teigerung  
erfahren, da abgesehen von anderen  H inderungs
gründen  m it einem  M angel an geeigneten  H ilfskräf
ten  gerechnet w erden muss.

A us diesen B etrachtungen heraus dürfte zur jetzi
gen  Zeit die B esprechung eines O rganisationsver
fahrens und  seiner technischen Hilfsm ittel, das auch 
d en  grössten  W erken  die D urchführung  einer vo ll

kom m enen  Statistik zur ständigen  Ü berw achung  von 
E inkauf, B uchhaltung, F abrikation  und V erk au f m it 
verhältn ism ässig  w enig Personal gesta tte t und  die 
U nterlagen  zur genauen Selbstkostenberechnung gibt, 
nützlich sein. N eben den  geringen A nforderungen  
an P ersona l h a t dieses V erfahren  den grossen V o r
teil, die gew ünschten statistischen E rgebn isse  inner-

deutige Ziffernbezeichnung erhalten  und die K arten  
in d er durch  Fig. 213 veranschaulich ten  W eise  mit 
gedruck ten  Ziffern bed eck t sein, die sich in ein- oder 
m ehrstellige Z ah leng ruppen  trennen  lassen. D ie B e
deutung  der Z ahlengruppen  m uss durch  kurze am  
K o p f der K arte  stehende H inw eise kenntlich  gem ach t 
sein. F ü r je d e  G ruppe sind soviel S tellen vorzusehen, 
dass sie die E in tragung  d er höchsten  Zahl, die in 
ihr überhaup t V orkom m en kann, gesta tte t. W ill m an 
in  eine solche K arte  eine E in tragung  m achen, so hat 
m an nur die en tsp rechende Zahl durch  A usstanzen  
zu entfernen. E s ha t sich als zw eckm ässig und allen 
A nforderungen  genügend erw iesen, die K arten  m it 
10 w agerechten  Ziffernreihen auszustatten , für w eni
ger um fangreiche E rh eb u n g en  K arten  m it 27 und  
für um fangreichere m it 45 senkrechten R eihen h er
zustellen. D ie  ersteren  haben  eine G rösse von 
142 X  82,5 m m , die anderen  von 187 X  82,5 m m . 
N ach B ed a rf kann die Zahl der u n tere inander stehen
den Ziffern in einigen G ruppen  a u f  12 erhöh t w er
den, w as z. B. erforderlich  wird, w enn die zum  E in 
trägen  der K alenderm onate  d ienende G ruppe  ein
stellig ist.

D ie Fig. 214 veranschaulicht eine von d er D e u t
schen H ollerith  M aschinen G esellschaft*) au sg earb e i
te te  allgem eine M aterial - N achkalkulationskarte, die 
selbstverständlich  kein E inheitsm uster darste llt, so n 
dern  den jew eiligen V erhältn issen  angepasst w er
den  kann und im angenom m enen  F alle  folgende B e
deu tung  hat.
■ „Im  M onat Mai (5) des laufenden Jahres in d er 

21. W o ch e  h a t der A rbeiter H einrich  W end  (No.

1 i
f

ui oo«
I f

VIII
»Ul 2 brtZr*.

Ui xiv

J
11

9
111

sl
il

»< .N. MM. f»N ""iriilogranmi s .0D„»n. W. c No M
■S“ £

i I ä l * • l l 1 o
1

• \ Ton , . 100 | . n Be Kal o«*-\

i i
s

i 12 X. Aib«ti
5 f f | Ar bei•-No Modriw» • 1 ,*

1 1 1 3 U.rk« ■N.
M 1 ; !

******* * 1,1 •
* 3 1 M 1 * ”n

0
1 10 0 0 0 0 0 0 0  • 0  0 0 0 •  • 0 •  0 0 •  0 • •  0 0 0  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f 1 i • • 1 1 1 1 1 1 I 1 • 1 I .1 1 I 1 1 • 1 1 1 1 1 1 • 1 1 t 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
t 2 • 2 2 2 2 2 2 2 • 2 • 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 • 2 2 2 •  2 • • 2 2 2 2 2 2 2 2 • 2 2 2 2

1
3 3 3 3 • 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 • 3 3 3 3 3 3 3 • 3 3 3 3 3 3 hl 3  • 3 3 3 3 3 3 • 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 •  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 • kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 • 5 5 5 5 5 5 •  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 • 5 5 5 5 1 5 5 5 ® 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
j 6 6 6 6 6 • 6 6 6 6 • 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 m 6 6 © 6 6 ® 6 C 6 6 6  •  • 6
I 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 © 7 7 7 7 7 • 7 7 7

8 8 8 8 8 8 • 8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 • 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9>

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9^ 9 9 9 9 9 9

Fig. 214. 
Material-Nachkalkulations- 
karte nach dem Hollerith

System.

halb  einer verhältn ism ässig  sehr kurzen Zeit zu liefern. 
D ieser V orteil w ird, wie gezeigt w erden soll, durch  
w eitgehende A nw endung selbsttä tig  arbeitender Sor
tier- und  A ddierm aschinen erreicht.

D as V erfahren  knüpft an das heu te  in zahlrei
chen  B etrieben  benutzte K artensystem  an. W ie  je 
nes verw endet es zum A ufzeichnen von  V orgängen  
E inzelkarten  und  fasst diese nach bestim m ten  G e
sich tspunkten  zu G ruppen zusam m en. Im  G egen
satz zu dem  älteren  V erfahren  verzichtet es jedoch  
a u f  handschriftliche A u fze ich n u n g en ; säm tliche E in 
tragungen  in K arten  w erden, um  die M öglichkeit 
m aschineller statistischer W eiterverarbeitung  des K ar
tenm ateria les zu schaffen, m it L ochappara ten  bewirkt. 
D am it diese M ethode durchgeführt w erden kann, 
m üssen alle Personen , Begriffe und G egenstände, die 
in  die K arten  eingetragen w erden sollen, eine ein-

1368), von Profession H obler und F räser (50), in d er 
M aschinenw erkstätte  No. 26 an der A uftragsnum m er 
2100 und  Z eichnungsnum m er 3048, Position 1, an 
einem  A rbeitsstück  gearbeitet, w elches 3250 kg  (3 
T onnen , 250 kg) gew ogen hat und nach  seiner L ag er
num m er 124 den  gusseisernen R ahm en zu einem  
liegenden G asm otor von 30 PS. darstellt. D ie 
100 kg Guss für diesen T eil kosteten  frei W erksta tt 
25,65 Mk. und  roh  kostete  der R ahm en 768,63 Mk. 
D ie  für den G asm otor ausgegangene R echnung trug  
die N um m er 2766. D er P rüfer der N achkalkulation 
w ar Ingen ieur W . S chröder (8).“

*) D ie  D eu tsche  H ollerith  M aschinen G esell
schaft m. b. H . in Berlin W  35 ha t die B ildstöcke 
für den  vorliegenden A ufsatz freundlichst zur V er
fügung gestellt, w ofür ih r an  dieser Stelle g edank t sei.
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zu E in tragungen , die au f einer grossen A nzahl von 
K a rte n  w iederkehren, wie z. B.- Zeitbezeiehnungen, 
A uftragsnum m ern , und gesta tte t ungefähr 1 0 —15 
K arten  a u f  einm al zu lochen. D ie  L ochstem pel dieser 
M assenstanze können au f beliebige Ziffern innerhalb

gem äss etw a 300 K arten  in der S tunde m it ihr be
w ältigt w erden.

Sollen nun die a u f diese W eise vorbereite ten  
K arten zur D urchführung  einer statistischen E rm itte 
lung benu tz t w erden, so b ring t m an sie zunächst in

E s lässt sich unschw er einsehen, dass durch  Ä n
d e ru n g  der E inteilung der Ziffern in Z ahlengruppen  
u nd  deren  B edeutung  sich K arten  für beliebige Zwecke 
herstellen  lassen.

Zum  A usstanzen der L öcher w erden zwei v er
schiedene L ochapparate , die S tanze und  die L o ch 
m asch ine , benutzt. E rste re  (Fig. 215) wird verw endet

N iederdrücken einer T as te  wird der m it ihr zusam 
m enhängende L ochstem pel betätig t und der Schlitten, 
der die K arte  träg t, um  eine Zahlenreihe selbsttätig  
w eitergerückt. D ie Leistungsfähigkeit dieser M aschine 
ist abhäng ig  von der G eübtheit der sie bedienenden 
P erson  und dem  U m fange der E in tragungen . U n ter 
A nnahm e m ittlerer V erhältn isse können erfahrungs-

Fig. 215. 
Lochstanzen.

e iner senkrech ten  R eihe eingestellt w erden. D ie K arte  
w ird  un te r B enutzung einer Skala in die S tanze ge
leg t und nach erfo lgter L ochung  von  H an d  seitlich 
verschoben .

D ie in ähnlicher W eise wie eine Schreibm aschine 
m it T as ten  ausgerüste te  L ochm aschine (F ig. 216) 
w ird  zum L ochen  derjenigen K artenre ihen  benutzt, 

-deren E in tragungen  nicht übereinstim m en. D urch

die Sortierm aschine (Fig. 217 und 218), deren A uf
gabe darin besteh t, aus den gelochten K arten  diejenigen 
auszusuchen, die ein bestim m tes gem einsam es G rup
penm erkm al tragen. So kann es z. B. erw ünscht 
sein, zwecks N achkalkulation des M ateriales alle 
K arten  auszusondern, die zur gleichen A uftragsnum 
m er gehören. Zu diesem  Zw eck w erden die unsor
tierten K arten  in Paketen  von 200—300 S tück  in

Fig. 216. 
Lochmaschine.
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den  A ufnahm eraum  der M aschine gelegt. D am it 
den K arten  schnell die richtige L age gegeben w erden 
kann, haben sie alle an der g leichen Stelle eine a b 
geschräg te  E cke. E ine P latte, die un te r dem  E in 
fluss von an Schnüren hängenden  G ew ichten steht, 
d rück t die K arten  gegen einen K artengreifer, dem  
durch  einen kleinen, in die M aschine eingebauten 
E lek tro m o to r eine auf- und abw ärtsgehende B ew e
gung erteilt w erden kann. Bei jed em  A bw ärtsgange 
n im m t der Greifer eine K arte  m it und führt sie in 
R ichtung der senkrechten Z ahlenreihen zw ischen zwei

Fig. 217. Sortiermaschine.

gegen einander ro tierende W alzen, die sie in gleicher 
R ichtung w eiterbefördern. D ie eine aus M essing b e 
stehende W alze (vgl. Fig. 218) steh t m it dem  einen 
Pol einer S trom quelle und der andere  m it einer klei
nen K on tak tbü rste  in V erbindung, die den U m fang 
der W alze leitend berührt, parallel zu deren A chse 
verschoben  und au f eine beliebige senkrechte  Zahlen
reihe der K arte  eingestellt w erden kann. Sobald  
eine K arte  zwischen W alze und B ürste gelangt, w ird 
ein S trom kreis, in dem  ein E lek trom agnet liegt, ge
schlossen. D er M agnet erhält jed o ch  erst Strom , 
w enn ein in der nicht leitenden K arte  befindliches 
L och  die B erührung  der B ürste m it dem  W alzen
um fang  gestattet. Sein A nker steuert zw ölf V er
riegelungen, die die B ew egung einer gleichen A nzahl 
Führungs- oder G leitschienen beeinflussen. Jede 
schiene endet in einem gesonderten  zur A ufnahm e 
der sortierten  K arten  dienenden Fach. D ie Zahl der

F äch er befindet sich som it in Ü bereinstim m ung m it 
d er in einer senkrech ten  K artenreihe höchstens vo r
kom m enden  Zahl von L öchern. W ird  der E lek tro 
m agnet vom  Strom  durchflossen, so bew irk t die 
A nkerbew egung, dass die K arte  au f diejenige Füh- 
rungsssch iene gelangt, deren  F ach  der gelochten  Zif
fer entspricht. Zur V erm eidung von S törungen  w er
den die K arten  durch  ein P aternosterw erk  zw ang

läufig bis an die F äch er geführt. D ie  M aschine 
schalte t sich selbsttätig  aus, w enn die ih r zugeteilten 
K arten  sortiert sind, oder, falls eine K arte  so be
schädigt ist, dass der K artengreifer sie nicht durch  
den  unter der jew eils ersten K arte liegenden sch m a
len Schlitz schieben kann. D ie S ortierm asch ine o rd 
net bei fortlaufendem  G ang in einer S tunde etw a 
15000 bis 20000 K arten  nach einstelligen Zahlen, 
zum  O rdnen  von zwei-, drei-, vierstelligen Zahlen 
erfordert sie die zwei-, drei-, v ierfache Zeit.

N achdem  die K arten  sortiert sind, w erden s ie  
m it der T abellierm asch ine (Fig. 219), deren  A ufgabe 
darin  besteh t, die gleichartigen Z ahlengruppen  der 
sortierten  K arten  zu addieren und  dam it die U n ter
lagen zur Schaffung von A ufrechnungstabellen  zu 
liefern, w eiter verarbeitet. D ie M aschine w ird  j e  
nach  dem  E rfordern is m it zwei bis fünf Zählw erken.

/
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au sg erü ste t, von  denen jedes einzelne siebenstellige 
Z ah len  addieren kann. D ie grösste angezeigte S um 
m e d a rf neunstellig, also gleich 999999999 sein. Ist 
d iese  H öchstsum m e erreicht, so erfolgt selbsttätig  
N ullstellung und die A ddition  beg inn t von  neuem . 
D ie m echanische E inführung  der K arten  in die M a
schine geschieht wie bei der Sortierm aschine m ittels 
eines K artengreifers und m ehrerer T ransportw alzen. 
Jedoch  ist die T abellierm asch ine m it sovielen K on
iak tb ü rsten  ausgerüstet, w ie aufzurechnende Zahlen-

Fig. 219. Tabelliermaschine.

-reihen vo rhanden  sind. D ie B ürstenstrom kreise sind 
nur eingeschaltet, so lange sich eine K arte in der 
M aschine befindet. Läuft aber eine L ochung vor 
einer K on tak tb ü rste  vorbei, so w ird ein Relais e r
regt, das den Strom  zur B etätigung eines sogenann
ten A ddierm agneten  einschaltet, der die V erbindung 
zw ischen dem  entsprechenden  Z ahlenrädchen  und 
einer zugehörigen  m it der G reiferbew egung synchron  
um laufenden  elektrom agnetischen K upplung  herstellt. 
D ie  U n terb rechung  dieses S trom es findet statt, so
bald  die S telle  der Zahlenreihe, an der die Null steht, 
an  der Bürste vorbeigleitet. Infolgedessen wird das 
Z ahlenrädchen  um  ein M ass gedreht, das d er E n t

fe rn u n g  zw ischen der Null und  der L ochung  der

K arte  en tsprich t, d. h. die durch L ochung gekenn
zeichnete Zahl erschein t a u f  dem  Zählw erk oder w ird 
zu der a u f  letzterem  stehenden addiert.

M ancherlei H ilfsvorrichtungen vergrössern  das 
A nw endungsgeb iet der T abellierm aschine. D urch  
A nbringung eines besonderen Relais lässt es sich er
reichen, dass eins der Z ählw erke nach dem  D u rch 
gänge der ersten von m ehreren  K arten  selbsttätig  
ausgeschalte t wird, so dass von diesem  Zählw erk 
die G ruppennum m er z. B. einer A rbeit angezeigt wird, 
deren  L ohnbeträge  von einem  anderen  Zählw erk 
fortlaufend addiert w erden. D iese E inrich tung  b e 
zw eckt die E rle ich terung  der A ufstellung von  Listen 
und  T abellen . E in e  andere  Schaltung erm öglicht, 
die Zahlen einer G ruppe au f zwei versch iedenen  
Zählern zu addieren, deren einer nach dem  D urch 
laufen je  einer von m ehreren  in sich geschlossenen 
K artengruppen  a u f  Null gestellt w erden kann, w äh
rend  der andere bis zur Schlussum m e aller K arten 
g ruppen  w eiteraddiert.

D ie stündliche Leistung der T abellierm asch ine 
kann  rund  8000—1 0 0 0 0  K arten  betragen, so dass in 
einer S tunde im H öchstfälle  je  nach der Zahl der 
Zählw erke 20000 bis 50000  siebenstellige Zahlen  
add iert w erden können. D iese bedeu tende A rbeits
geschw indigkeit erm öglicht, in verhältn ism ässig  kurzer 
Zeit Fehler, die infolge falscher E in tragungen  in ein
zelnen K arten  stecken, aufzufinden. B eträg t z. B. 
der A kkordsatz  für einen bestim m ten G egenstand
1 Mk. und  errechnet m an  für 1000 Stück einen 
G esam tlohn  von 998 Mk., so m üssen eine oder 
m ehrere  der K arten  F eh ler enthalten . Zur A ufsuchung 
eines F eh lers  teilt m an die K arten  in m ehrere  etw a 
gleiche Teile, zählt und  addiert m it der M aschine 
jed en  T eil und stellt durch D ivison d er S um m en 
durch  die K artenzahl fest, in welchem  Teil der F eh ler 
liegt. D iesen Teil zerlegt m an w ieder in m ehrere 
Päckchen  und fäh rt in der angedeuteten  W eise fort, 
bis zum  Schluss nur einige K arten  übrig  b leiben, 
deren Inhalt m an leicht übersehen und so den Fehler 
feststellen und berichtigen kann.

In seiner G esam theit be trach tet, b ietet som it 
das beschriebene O rganisationsverfahren nicht nur 
die oben  erw ähnten V orteile, sondern es erm öglicht 
die V erarbeitung  beliebiger Z ahlenreihen, ohne dass 
die m it der betreffenden A rbeit betrau ten  P ersonen  
auch  nur annäherend  so erm üdet w erden, wie durch 
die sonst üblichen M ethoden, und ausserdem  liefert 
es die E rgebn isse  sicherer, als M enschengeist es 
verm ag.

Beschäftigung Kriegsbeschädigter.
E in leitung  für die B esprechung  über die „B eschäftigung K riegsbeschäd ig ter“ a u f  der 21. O rdentlichen 

H aup tversam m lung  des V . D. R. I. in C harlo ttenburg  durch  Ingenieur A. B e h r ,  Berlin-Friedenau.

a) P e r s ö n l i c h e  A u s r ü s t u n g .
M. H .! W enn  ich a u f V eran lassung  des Vor- 

-ständes zu dieser Sache das W o rt ergreife, so tue 
ich das n ich t m it der A bsicht, Ihnen h ier bestim m te 
N orm en vorzuschlagen, sondern  das, w as ich sage, 
so ll  Ihnen nu r eine A nregung  geben, sich bei der

D ebatte  über die einzelnen Punkte  der B esprechung 
eingehend zu äussern.

W as die persönliche A usrüstung  der K riegs
beschädigten anbelangt, so soll diese in erster Linie 
zw eckentsprechend  und m öglichst ha ltbar sein. H ier
aus ergibt sich von selbst, dass die sogenannte  P ro 
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these  keinen zu kom plizierten A p p a ra t darstellen  
d a rf , denn  der künstliche A rm  oder das künstliche 
Bein m uss so gebau t sein, dass es einem  m öglichst 
geringen V erschleiss ausgesetzt ist und dass durch 
einigerm assen geschickte H andw erker eine R epara tu r 
der P ro these m öglichst am  W o h n o rt des K riegs
beschädigten vorgenom m en w erden kann. M üsste 
das künstliche Glied bei der R epara tu r jed esm al an 
die erbauende F abrik  zurückgesandt w e rd e n , so 
w ürde das fast im m er einen m ehrw öchentlichen 
A rbeits  verlust für den K riegsbeschädig ten  zur F o lge 
haben.

W ie  w eit der Bau der P ro thesen  bei uns im 
D eutschen  Reiche vorgeschritten  ist, sollten Sie ja, 
m. H ., hier in der S tändigen A usste llung  für A rbe ite r
w ohlfahrt sehen, leider ist die A usstellung bis zu 
unserer T agung  nicht fertig gew orden. Man sollte 
nach m einer A nsicht m it der V erw endung von künst
lichen Gliedern im In teresse  der E rhö h u n g  der A r
beitsfähigkeit nicht zu weit g e h e n ; so w ürde es sich 
w ohl bei H and- und F ingerverletzungen und auch 
häufig in den Fällen, wo noch fast der ganze A rm  
erhalten  ist, em pfehlen, überhaup t keine P ro these  
bei der A rbeit zu verw enden. D ie W ichtigkeit der 
G efühlsnerven , w elche doch noch in den verletzten 
G liedern vorhanden  sind, für die A rbeit, ist Ihnen  ja  
allen bekannt, und G efühlsnerven w ird m an niem als 
in ein künstliches Glied hineinkonstruieren können.

Ich  m öchte an dieser Stelle noch einer Sache 
E rw ähnung  tun, das ist der Schönheitsfehler, w elcher 
m it jed e r G liederverstüm m elung verbunden  ist, und 
da m öchte  ieh doch em pfehlen , jedes künstliche 
A rbeitsg lied  m it einer sogenannten  Sonn tagspro these 
auszurüsten , dam it der K riegsbeschädigte bei dem  
V erkehr ausserhalb  der A rbeit m öglichst w enig der 
N eugier oder gar dem  M issfallen der herz- und tak t
losen M itm enschen ausgesetzt ist.

b) A u s w a h l  d e r  g e e i g n e t e n  A r b e i t e n .

W en n  es irgend geht, sollte ein K riegsbeschä
digter w ieder in dem  G ew erbe und in dem  B etriebe 
eingestellt w erden, in w elchem  er vor A usb ruch  des 
K rieges tä tig  w ar. In erster Linie können  dafür 
G rossbetriebe m it ihren vielen verschiedenen und ein
seitigen A rbeitseinrich tungen  Sorge tragen. Schw ie
rig e r gesta lte t sich dies bei den K leinbetrieben , wo 
nu r w enige A rbeiter vorhanden  sind, die alle A rten  
von A rbeiten  verrichten m üssen.

W ie  wfeit aber die A rbeitsm öglichkeit K riegs
beschäd ig ter geht, zeigen un ter ändern  die W erk 
stätten  in der S tad t D üsseldorf, wo Schreiner, M echa
niker, E lektro techniker, B uchdrucker, Schlosser, D re
her, bchm iede, A rbeiter für au togene Schw eissungen, 
landw irtschaftliche A rbeiter, Zeichner und K onstruk 
teu re  beschäftigt wurden. D as S tahlw erk P hön ix  
A . G. in D üsseldo rf verw endete  K riegsbeschädig te  
dieser A rt schon voll in den einzelnen B etriebs
räu m en , do rt sind auch einarm ige K ran füh rer, ein
beinige und einarm ige Heizer, M aschinisten und dergl. 
m ehr beschäftigt.

Bei gutem  W illen der A rbeitgeber, und nicht zu 
m indestens beim  guten W illen der A rbeitnehm er 
können auch T aube und Blinde in den B etrieben 
häufig w ieder regelm ässige A rbeit finden. Ich will

in diesem  Fall zu dem  B rauereibetrieb  übergehen, 
der m ir natu rgem äss am  nächsten  liegt.

D a können T au b e  für die H of- und B odenarbeit, 
sow ie beim  Flaschenfüllen  gebrauch t w erden; w ährend 
Blinde zum M ontieren d er Paten tversch lüsse  an  den 
neuen Bierflaschen verw endet w erden  könnten.

D er feste W ille, K riegsbeschädigte w ieder dem  
E rw erbsleben  zuzuführen und die E rfah rung  m uss 
es lehren, wie w eit sich für unsere  in der A rb e its
fähigkeit beschränkten  tap feren  K rieger neue A rbeits
m öglichkeiten bieten. D ie Stellen als P förtner, G e
schäftsboten  und dergleichen sollte m an nur an so lche 
L eu te  vergeben , w elche für eine andere  p rak tische 
A rbeit vollständig  unbrauchbar gew orden  sind. K riegs
beschädig te  K aufleute können ja  in den G eschäfts
stellen der B etriebe in den m eisten  Fällen  w ieder 
eingestellt w erden.

c) A b ä n d e r u n g  v o n  M a s c h i n e n ,  G e r ä t e n  
u n d  W e r k z e u g e n  f ü r  d e n  G e b r a u c h  d u r c h

K r i e g s b e s c h ä d i g t e .
W ie  ich schon soeben ausführte, ist die V erw en

dungsm öglichkeit für K riegsbeschädigte in den B e
trieben  eine sehr vielseitige, es w ird ab er häufig no t
w endig sein, an den M aschinen, G eräten  und W e rk 
zeugen solche V eränderungen  vorzunehm en, die g e 
eignet sind, die A rbeitsleistung zu erhöhen. Ich  will 
h ier in d ieser H insicht nur einige A ndeu tungen  m achen .

D a  der K riegsbeschädigte sehr häufig gerade  
bei der M assenfabrikation beschäftig t w erden kann, 
so w ird m an die Zuführung bei S tanzen, P ressen  
und ähnlichen M aschinen den V erstüm m lungen  an 
passen  können. M an w ird un ter U m ständen  den 
A usrücker der M aschine so verlegen, dass er m it der 
linken H and  oder dem  Fuss bedient w erden kann. 
Bei solchen A rbeitern , die Bein- oder Fuss Verletzun
gen haben, w ird m an für einen vorteilhaften  S tütz
sitz w ährend  der A rb e it Sorge tragen  m üssen.

W erkzeuge und  G eräte können häufig m it so lchen 
H andhaben  ausgerüste t w erden, dass sie sich an die 
P ro these  anpassen . Ich  will hier nur den  federnden 
D ruckstift erw ähnen , w elchen der K o n stru k teu r im  
F lo ra lazarett in D üsse ld o rf an seiner A rm pro these  
trug , m it w elchem  er Reisschiene und D reieck  elastisch 
gegen das Z eichenbrett drückte.

A llgem eine Richtlinien lassen  sich für diese 
H ilfsm ittel w ohl kaum  aufstellen, sondern  h ier m uss 
die einzelne E rfindertätigkeit des B etriebsleiters, des 
W erkm eisters und nicht zuletzt des V erw undeten  
selbst eingreifen.

W ie viel in d ieser H insicht geleiste t w erden k an n v 
geht ja  deutlich  aus dem  Ihnen wohl allen b ek an n 
ten  B uche des H errn  B ergrat F lem m ing hervor.

d) V e r b e s s e r u n g  d e r  S c h u t z v o r k e h r u n g e n .
Bei d er B eschäftigung  von K riegsinvaliden m uss 

m an jedenfalls von dem  G rundsätze ausgehen , dass 
diese nicht G efahren ausgesetzt werden, w elche zu noch 
grösserer A rbeitsschädigung führen, als die frühere 
V erstüm m lung  schon hervorgerufen hat. — M an d arf 
daher die V erletzten  nicht an besonders gefährliche 
M aschinen, w o eine grosse B ew eglichkeit oder eine 
grosse H andfertigkeit notw endig ist, stellen.

Man sollte  auch un ter anderem  E inbeinige nicht 
a u f  Leitern steigen lassen oder E inarm ige n icht zum».
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•Säcketragen benutzen, w enn sie dabei T rep p en  zu 
s te ig en  haben. D agegen ist die heutige U nfallver
hü tungstechnik  so weit vorgeschritten, dass es m ög
lich ist, an vielen M aschinen und B etriebseinrichtungen 
-den Schutz sow eit auszudehnen, dass V erle tz te  sehr 
w ohl an ihnen arbeiten  können. W en n  m an sich 
z. B. bei vielen A ntriebsscheiben  und Schw ungrädern  
m it einem  einfachen G eländer oder einem  Schutz
b ügel begnügt ha t (übrigens ein Schutz, d er in vielen 
Fällen  eine erneu te  G efahr in sich  birgt), w ird m an 
in  Zukunft diese T eile so verkleiden, dass es nicht 
m öglich m ehr ist, m it den G liedern in die bew egten  
T e ile  zu kom m en.

E s  w äre im höchsten  G erade w ünschensw ert, 
w enn die B etriebsun ternehm er bei der E instellung  
von  K riegsbeschädig ten  in ih re A rbeitsstä tten  sich 
von dem  zuständigen technischen  A ufsich tsbeam ten  
ih re r B erufsgenossenschaft bera ten  liessen, der wird

in den m eisten  Fällen  au f G rund seiner E rfahrung  
in der L age sein, die nötigen Schutzvorrichtungen 
auszuw ählen, und wird auch sonst A nregungen  geben  
können, wo und wie der V erletzte im  B etriebe b e 
schäftig t w erden kann.

M. H . D ie M itw irkung an der A ufgabe, unsere 
tap feren  K rieger w ieder dem  E rw erbsleben  zuzuführen, 
ist für uns technische A ufsich tsbeam te eine so dank
b are  und hoffentlich auch eine so lohnende, dass 
ich Ihnen  dringend ra ten  m öchte , sich m it ganzer 
K raft und vollem  H erzen  diesem  edlen Ziel zu 
w idm en.

Ich hoffe, diese T agung  wird dazu dienen, Ihnen  
m anches N eue und A nregende zu bieten, so dass sie 
m it froher H offnung und ernstem  S treben  von hier 
w ieder in Ih re  T ätigkeit gehen w erden, zum  N utzen 
und H eil unserer Brüder, w elche G ut und  Blut für 
ihr V aterland  geopfert haben und noch täglich opfern.

Kleine mitteilungen. Sicherheitsvorrichtung für Fallhämm er 
der Standart M achinery C om p an y: Auburn R. I.
(A us „T he Iron A g e“, Band 95, No. 9 vom  4. März 

1915.)
In der Zeitschrift „T he Iron A g e “ vom  4. M ärz 

1915 ist eine S icherheitsvorrichtung für einen F a ll
ham m er abgeb ildet und beschrieben, durch  w elche 
die au f dem  A m bos w eilenden H ände entfernt w erden, 
wenn der H am m er herabfällt.

D ie V orrich tung  ist für den G ebrauch an ein
fachen, au tom atischen  oder B rett-Fallhäm m ern kon-

Schutzvorrichtung für U niversalfräsm aschinen  
der Burroghs A dding M asch ine C om pany; 

Detroit, M ich.
(A us „T h e  Iron A g e“ vom  13. Mai 1915.)

D ie A bbildungen  (Fig. 220 u. 221) zeigen einen 
F räserschu tz  an einer U niversalfräsm aschine.
Ir ' D ie eine zeigt den Schutz w ährend der A rbeit 
d e s  F räsers und die andere, wie er, wenn erfo rder

Fig. 220. *
. 1

lieh, em porgehoben  w erden kann. D er Schutz ist 
so gestaltet, dass er leicht für versch iedene D u rch 
m esser der F räser und den verschiedenen F orm en 
-der A rbeitsstücke oder den R ichtungen des Laufes 
d e r Spindel en tsp rechend  einzustellen ist.

(N ach dem  G eschäfts-B ericht d er M aschinenbau- 
und K leineisenindustrie-B erufsgenossenschaft Sektion
V  für das Jah r 1914.)

Fig. 221.

stru iert, wo es für den A rbeiter notw endig  ist, seine 
H ände zu gebrauchen, um  das W erkstück, das ge
schm iedet w erden soll, au f die M atrize zu legen. 
E s  wird behaup te t, dass die V orrichtung jedesm al 
arbeitet, wenn der H am m erb är herun ter kom m t, ob 
seine Bew egung durch Zufall, wie z. B. R iem enbruch 
oder B ruch des A uges im H am m erbären  oder Be
schädigung irgend eines anderen  Teiles des H am m ers, 
oder ob  die Bewegung im regulären A rbeitsgang  ab 
sichtlich herbeigeführt w orden ist.



284 S O Z I A L - T E C H N I K 23. Heft

W enn  der H am m er am  oberen  E n d e  seines 
H ubes ist, w ird das W erkstück  a u f  die M atrize ge
leg t und der F ächer oder die K linge der S icherheits
V o rrich tung  ist an dem  E n d e  der Matrize, das nach 
rückw ärts liegt. W enn der H am m er herun ter kom m t, 
so berüh rt eine Rolle an  der S tirnseite des B ären

Fig. 222.

die neigbare Schutzvorrichtung und stösst die H ände 
des A rbeiters von der Bahn des H am m ers weg. Zwei 
F edern  bringen die S icherheitsvorrich tung  w ieder in 
die frühere Lage, wenn der H am m er w ieder hoch 
geht. Schrauben  in Schlitzlöchern  erm öglichen v er
sch iedene E instellungen für H öhe und W eite , so dass 
sich die S icherheitsvorrichtung au f verschiedene 
H am m erw eiten  einstellen lässt, w enn sich das als 
nötig  erw eist; ebenso lässt sich die V orrich tung  den 
verschieden hohen Matrizen eines H am m ers anpassen. 
Stifte, die an der Seite des H am m er-R ahm ens sitzen, 
geben den D rehpunkt für die V orrichtung.

Die A ussenseite des Schutzes, die gegen den 
A rbeiter gerichtet ist, ist m it einer einfachen L eder
schicht bedeckt, so dnss die H and  des A rbeiters, 
die sich im W ege befindet, zw ar getroffen, ab er doch 
nicht, wie oftm als behauptet, verletzt wird.

(Nach dem  G eschäfts-B ericht der M aschinenbau- 
und K leineisenindustrie-B erufsgenossenschaft Sektion
V für das Jahr 1914.)

Literatur.
Im  V erlag  von R. O ldenbourg in M ünchen erschien 

so eb en : W i r t s c h a f t l i c h e  V e r w e r t u n g  d e r  
B r e n n s t o f f e  als G rundlage für die gedeih
liche E ntw icklung der nationalen Industrie  und 
Landw irtschaft von D ip.-Ing. G. de G r  a h  1, Z ehlen

dorf-W est bei Berlin. 608 Seiten G ross-O ktav m it 
165 A bbildungen  im  T ex t und  9 Tafeln . Preis 
geb. M. 20.—

D ie E rkenn tn is, dass die F ö rderung  unserer 
Brennstoffe durch  zunehm ende A bbauschw ierigkeiten  
eine A bnahm e und  d er Preis der K ohlen u. a. durch  
steigende L öhne und kürzere A rbeitszeiten in Zukunft 
eine ungeahn te  S teigerung erfahren  m üssen, veran- 
lasste  den  V erfasser zur A ufstellung  der B edingungen  
für die w irtschaftliche V erw endung  u nserer B renn
stoffvorräte, um  einer stetig  zunehm enden B evölkerung  
länger, als das un ter den je tz igen  V erhältn issen  m ög
lich erscheint, U n terh a lt und B eschäftigung zu ge
w ähren. V on den beiden für die U m w andlung  der 
gew altigen, in den Brennstoffen aufgespeicherten  E n e r
giem engen m assgebenden  W eg en  kom m t nu r jen e r 
über die G asbereitung in F rage. D er V erfasser b e 
handelt dem gem äss in dem  B uche die T heorie  d er 
V erbrennung  und V ergasung  der Brennstoffe und 
zeigt an kritischen B eispielen die M öglichkeiten ihrer 
V erw ertung. D er K okereitechnik , den G asanstalten , der 
G ew innung der N ebenerzeugnisse, der G asw irtschaft 
au fH ü ttenw erken , den G enera to rgasan lagen  und einzel
nen Z eitfragen w erden besondere  A bschn itte  gew idm et.

D as W erk  w ird j e d e m  I n d u s t r i e l l e n  als 
N achschlagew erk grosse D ienste  leisten, zum al die 
schw ierige A ufgabe n ich t allein vom  S tandpunk te  
des H eizungs- und Feuerungstechnikers, sondern  du rch  
H eranziehung  von Spezial-Sachverständigen  auch vom  
S tandpunk te  des C hem ikers aus in einw andfreier 
W eise  gelöst w orden  ist.

Zu beziehen durch  die Poly technische B uchhand
lung A. Seydel in Berlin oder durch alle anderen 
B uchhandlungen des In- und A uslandes.

D r a e g e r - H e f t e  N r. 39/40. Period ische M itteilungen 
des D rägerw erkes in  Lübeck. S ep tem b er/O k to b er
1915. D ie  vorliegende A usgabe der Zeitschrift ist 
als D enkschrift den E rfo lgen  der deutschen  G as
taucher-G erä te  und  ih rer V erbre itung  über die 
ganze E rd e  gew idm et. D ie A bhandlungen  bringen 
um fangreiches geschichtliches M aterial, das zum  T eil 
zum  ersten  M ale veröffentlicht wird. — D ie Zeitschrift 
kann  direkt vom  D rägerw erk  in L übeck, durch  alle 
P ostansta lten  und  B uchhandlungen  bezogen werden.

An unsere Leser!
Mit dem  nächsten  H eft schliesst der X IV . Jahrgang  

der „Sozial-T echnik“.
In dieser ernsten , auch für jeden  V erleger schw e

ren Zeit richten  w ir an alle bisherigen Bezieher die 
herzliche Bitte, in A nerkennung u nserer bisher geleiste
ten M itarbeit a u f  sozialem  G ebiete, uns auch  ferner treu  
bleiben und die E rn eu eru n g  des B ezuges d er „Sozial
T ech n ik “ für 1916 gefl. sofort bei ihren b isherigen Be
zugsstellen bew irken zu w ollen. E rscheinungs- und 
Bezugsw eise b leiben unverändert.

D ie verehrten  M itglieder des V ereins D eutscher 
R evisions-Ingenieure erhalten  die „Sozial-Technik“ wie 
bisher durch  Postüberw eisung.

W ir b itten ferner, uns über bevorstehende W o h 
nungsveränderungen  um gehend  zu benachrichtigen.

Verlag der „Sozial-Technik“^
A. Seydel.

Für d ie  S chriftleitung veran tw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in B erlin SW. 11, K öniggrätzerstr. 31.
. D ruck der Bachdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.
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Die Verwendung elektrischer Handlampen beim Reinigen 
von Dampfkesseln.

V on G ew erbeinspektor B l e y l ,  Chem nitz.

Bei dem  R einigen von D am pfkesse ln  w urde bis 
in die letzten Jah re  hinein vorw iegend  das R üböl als 
B eleuchtungsm itte l verw endet. In vielen F abriken  
ist die R übö llam pe w ohl auch je tz t noch  im G ebrauch.

D ie vielfachen N achteile, die bei ihrer B enutzung 
auftre ten  —  starkes R ussen und V erpesten  der Luft, 
A usfliessen des Ö les beim  U m kippen  und dadu rch  V er
schm ieren der K esselw ände usw. — haben  allm ählich  
dazu geführt, andere  L ichtquellen  anzuw enden.

E s  ist naheliegend, dass sich m it d er A usb re i
tu n g  der E lek triz itä t ihre V erw endung  zur B eleuch
tung  im K essel beim  Reinigen usw. m ehr und  m ehr 
eingebürgert hat. W äh ren d  sich nun G rossbetriebe 
m it H ilfe von D ynam om asch inen  die E lek triz itä t selbst 
herste llen  und  für den Fall des S tillstandes d er L icht
m asch ine elektrische L am pen  aus einer A kkum ula
to ren b a tte rie  speisen, ist k leineren  B etrieben durch 
A nsch luss an ein G em einde-E lek trizitätsw erk  oder 
eine Ü berlandzen tra le  die M öglichkeit der Beschaffung 
elek trischen  L ichtes gegeben. Nun b e d a rf  es nur 
eines S teckkontak tes, einer en tsp rechend  langen 
L eitungsschnure und einer H and lam pe, um  eine 
w irklich gute B eleuch tung  im K essel zu haben.

B esondere B evorzugung e rtäh rt die elektrische 
B eleuchtung  von A rbeitern  der K esselrein igungsunter
nehm ungen , den sogenannten  K esselrein igern , weil 
einm al die elektrische B irne ein sehr helles und 
gleichm ässiges L icht gibt, weil andererseits die Luft 
im  K essel durch die L am pe nicht versch lech tert wird, 
und  w eil schliesslich die elektrische B eleuchtung  g e 
w isse B equem lichkeiten  m it sich bringt.

D iesen V orzügen, die für eine allgem eine Be
nutzung sp rechen , treten  jed o ch  auch  grosse N ach
teile  gegenüber.

O ft geringfügig  erscheinende B eschädigungen 
d er L eitungsschnure oder der elektrischen H and lam pe 
können  zu V erletzungen  der B enutzer führen. Zu
m eist geh t es noch  m it einem  geringen elektrischen 
S chlag  ab. D em  V orfall w ird dann  selten irg en d 
w elche B edeutung zugem essen und  achtlos w ird  zur 
W eite ra rb e it geschritten . E ine  sofortige U ntersuchung  
der L itze und der H an d lam p e  und unverzügliche 
A usbesserung  oder A usw echselung  der schadhaften  
S chnure oder L am pe w äre die unbedingte N otw endig
keit. D e r A rbe ite r w äre hierdurch vo r w eiteren 
Schäden  bew ahrt.

K ranke L eute, besonders H erzkranke und  T rinker, 
sind w enig w iderstandsfähig gegen die B erührung 
m it elektrischen S tröm en. Bei diesen P ersonen  tre ten  
L ähm ungen ein, die oft stundenlang anhalten  und 
schliesslich zum  T od  führen, w enn nicht ärztliche 
H ilfe gerufen wird. Bis zum E intreffen des A rztes 
sind W iederbelebungsversuche anzustellen. E s ist 
erw iesen, dass durch elektrischen S trom  V erunglückte  
erst nach  vier- und fünfstündigen B em ühungen w ieder 
zum  L eben  gebrach t w orden sind. Man soll daher 
erst die V ersuche einstellen, w enn der A rzt den 
T od  festgestellt h a t

A lle diese U nfälle lassen sich aber von vorn
herein  verm eiden, w enn m an auf gute und vorschrifts- 
m ässige B eschaffenheit der L eitungsschnure und der 
H and lam pe achtet.

E s  bringt die A rb e it des K esselreinigens m it 
sich, dass das Leitungskabel starken B eschädigungen 
ausgesetzt ist. D urch  das Scheuern an den scharfen 
B lechkanten beim  E insteigen durch  das M annloch 
und durch das Hin- und H erziehen au f dem  ab g e
schlagenen, scharfkörn igen  K esselstein oder au f dem  
M auerw erk der Z üge wird die U m spinnung  und die 
Isolierung des K upferdrah tes fortgesetzt abgenützt. 
F erner können dem  K abel durch  K nickungen oder 
durch  H am m er- oder M eiseischläge Schäden zugefügt 
werden.

E ine  w eitere M öglichkeit, U nglücksfällen vorzu
beugen, besteh t in der ausschliesslichen V erw endung 
von H and lam pen , die den V orschriften des V erbandes 
D eu tscher E lek tro techn iker entsprechen. Fig. 223 stellt 
eine solche L am pe dar, wie sie von der F irm a 
S iem ens-Schuckert-W Terke, G. m. b. H., Berlin, in 
den H andel geb rach t wird. Bei diesen L am pen, 
deren  H andgriff aus nichtleitendem  M aterial besteh t 
und bei denen alle strom führenden T eile  gegen zufällige 
B erührung  geschützt liegen, sind U nfälle ausge
schlossen. L am pen  älterer K onstruk tion  (Fig. 224), 
deren  H andgriff aus H olz hergestellt ist und deren 
M etallteller bei gew issen Zufälligkeiten S trom  zuge
führt erhalten , sind au f jeden  Fall zu verwerfen.

Schliesslich sei noch erw ähnt, dass durch A n
w endung niedrig gespannter S tröm e eine w eitere 
M öglichkeit, U m älle  zu verhüten, gegeben ist.

Sow eit W echselstrom  oder D rehstrom  vorhanden  
ist, lässt sich der elektrische S trom  durch kleine
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T ransfo rm atoren , —  sogen. R eduktoren  —  au f S trom  
m it n iedriger Spannung von 10 bis 14 V olt um form en, 
der bei B erührung keinen dauernden  Schaden h in ter
lässt. D erartige  R eduktoren  sind nicht teuer, so dass sich 
ihre A nschaffung im Interesse der A rbeiter em pfiehlt.

Fig. 223. .
•

G leichstrom  b ed arf zur U m form ung eines E lek tro 
m otors, der einen W echsel- oder D rehstrom dynam o 
betreibt. Infolge des S trom verlustes gesta lte t sich 
das V erfahren  zu kostspielig und wird sich wohl 
kaum  einbürgern.

Mit R ücksicht au f zwei töd lich  verlaufene U n 
fälle, die verm utlich  a u f  B erührung  m it elektrischen 
S tröm en beruhen, ha t das K öniglich Sächsiche 
M inisterium  des Innern  die G ew erbeinspektionen

Fig. 224.

durch  V ero rdnung  angew iesen, ih re besondere  A uf
m erksam keit den benutzten  H and lam pen  zuzuw enden 
und gegebenenfalls d a ra u f zu dringen, dass unvor- 
schriftsm ässige L am pen  vom  G ebrauche ausge
schlossen w erden.

Berufskrankheiten <
V on Ingenieur W i l

A ls B erufskrankheiten sind alle G esundheits
schädigungen aufzufassen, die als das E rgebn is von 
langandauernden  ungünstigen E inw irkungen  der A r
beitsw eise oder den durch sie bed ingten  U m ständen  
festgestellt w erden können. F ast jed e r B eruf ha t 
seine besonderen  G efahren und  üb t au f die D auer 
m ehr oder m inder schw ere gesundheitsschädliche 
E inw irkungen  au f die darin  B eschäftigten aus. A uch 
die E lektrizität und ihre vielseitige prak tische A n 
w endung in Industrie, V erkehr, Medizin ha t der 
M enschheit eine ganze R eihe von neuen und  eigen
artigen  B erufskrankheiten beschert. Bei den im 
B eru f begründeten  G esundheitsstörungen ist nicht nur 
d er V erlau f der E rkrankung, sondern vor allem  die

er Elektrotechniker.
e l m  B e c k  -Steglitz.

U rsache  und der Zeitraum , w ährenddessen die sch äd 
liche E inw irkung geschah, aussch laggebend  für die 
B eurteilung als besondere  B erufserkrankung. Nun 
stösst gerade bei E lek tro technikern  die richtige B eur
teilung so lcher Fälle  n ich t selten  au f Schw ierigkeiten, 
die einm al au f die E igenschaften  der E lek triz itä t, 
vielfach jedoch  a u f  die bisher noch m angelhafte und 
erst allm ählich zunehm ende K enntnis ih rer W irkungen 
a u f den m enschlichen K örper zurückzuführen sind. 
E s  soll hier nicht von U nfällen, die sich  in jedem  
elektrischen Betrieb ereignen können, sondern nur 
von dauernden  gesundheitlichen Schädigungen, die 
in d er T ätigkeit des E lek tro technikers begründet sind , 
die R ede sein.
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W ie  viele andere Industriearbeiter w erden  auch 
E lek tro techn iker von K rankheiten  der A tm ungsorgane 
leicht befallen , d a  sie oft gezw ungen sind, aus den 
überheizten  M aschinenräum en unverm itte lt in die 
kalte L uft h inauszutreten . Jedoch  können  solche 
K rankheitsfälle  nicht als spezifische B erufskrankheiten  
der E lek triker angesehen  w erden . M uskelrheum atis
m us, K a ta rrh  und  A ugenentzündungen  sind allgem ein 
bedingt du rch  den  grossen  T em peratu run tersch ied  
der versch iedenen  A rbeitsräum e, durch  Zugluft und 
ungenügende Bekleidung. Bei E lek tro techn ikern  im 
besonderen  hat m an h ingegen nicht selten die Be
o b ach tung  gem ach t, dass sie bei längerem  A rbeiten  
an Schalttafeln  oder in V ersuchsräum en , in denen 
H ochspannungsprüfungen  vo rgenom m en w erden, an 
K opfschm erzen , A ppetitlosigkeit und V erd au u n g s
störungen  leiden. A u f die anhaltende B eobachtungs
tätigkeit und  die m it jedem  Fehlgriff verbundene 
L ebensgefahr sind H erzerkrankungen  und N erven
überreizungen  zurückzuführen. H äufigere A rbeits
pausen  und B ew egung in frischer Luft sind ein gutes 
G egenm ittel gegen solche A nfälle.

D a  das Blei bei d er H erste llung  von A kkum u
latoren als E lek tro d en m ateria l eine grosse  R olle spielt, 
sind die A rbe ite r in A kkum ulato renfabriken  B l e i 
v e r g i f t u n g e n  ausgesetzt. D iese äussern  sich m eist 
in chronischen  S törungen der N ieren- und M agen
tä tigkeit ; ausserdem  in auffälligen E inw irkungen  au f 
das N ervensystem . Schw ere B leivergiftungen v eru r
sachen  N ervenschw und und L ähm ungserscheinungen. 
A ls beste  V orbeugungsm assregeln  gegen solche E r 
krankungen  w erden R einlichkeit und  gute E rn äh ru n g  
der A rb e ite r und  längeres V erw eilen  in frischer L uft 
vorgeschlagen.

W e r an elektrischen Schw eissapparaten  arbeitet 
oder sich m it d er P rüfung von  B ogenlam pen b e 
schäftigt, em pfindet sehr unangenehm  den von  dem  
hellstrah lenden  elektrischen L ich tbogen  ausgehenden  
A ugenreiz, der leicht einen B indehau tkatarrh  oder 
eine L indranden tzündung  hervo rru fen  kann. D ie  B len
dung durch  den ungeschützten  L ich tbogen  hat grosse 
Ä hnlichkeiten  m it der Schneeblindheit und  besteh t 
im  w esentlichen in einer hartnäckigen  katarrhalischen  
E n tzü n d u n g  der A ugenb indehau t und d er N e tz h a u t; 
in schw ierigen Fällen  en tzündet sich auch die H o rn 
hau t und die R egenbogenhaut, die L inse w ird trübe  
und e rk ran k t m it der Zeit am grauen  Star. In der 
G laskörperflüssigkeit des A uges können  flockige T rü 
bungen  en tstehen , und die N etzhaut fällt an ihren 
lichtem pfindlichsten  Stellen dem  Schw unde anheim . 
D iese E rk rankungen  w erden  besonders durch  die 
u l t r a v i o l e t t e n  S trahlen ausgelöst, die für das 
A uge zw ar nicht sich tbar sind, aber m ittels P h o to 
graphie  le ich t nachgew iesen w erden  können. W en n  
m an unsere  künstlichen L ichtquellen  au f den R eich
tum  an u ltrav io letten  S trah len  untersucht, w ird m an 
finden, dass B ogenlam pen und in geringerem  G rade 
auch  G lüh lam pen  m it w achsender L ich tstärke und 
w achsender T em p era tu r im m er re icher an  u ltrav io
le tten  S trahlen gew orden sind. D iese unsichtbaren, 
chem isch  w irksam en S trahlen, die für den eigentlichen 
Sehakt nicht gebrauch t w erden und nur schädlich 
sind, m üssen  vom  A uge ferngehalten  w erden.

G ew öhnliche L am pen- und  B rillengläser abso r
b ieren  diese S trah len  n icht, m an verw endet daher

die durch  geringe M engen von C hrom oxyd grünlich
gelb  gefärbten  E u p h o sg läse r zum  A ugenschutz 
gegen u ltrav io lette  Strahlen. M an verfertigt aus 
E uphosg läser sow ohl Schutzbrillen w ie alle A rten  
Zylinder, G lasbirnen und  G laskugeln. D ie  w irksam sten 
u ltravioletten  S trahlen haben  eine W ellen länge von
0,0003— 0,0004 m m  ; sie w erden von gew öhnlichem  
Glas glatt durchgelassen, von rauchgrauem  Glas, 
durch B eim ischung von B raunstein und Nickel ge
w onnen, nur geschw ächt. E rs t ein m it C hrom oxyd 
oder K upfervitrio l versetztes G las heb t ihre schäd 
lichen W irkungen  auf. F ü r elektrische Schweiss- 
arbeiten  h a t m an auch Schutzbrillen hergestellt, bei 
denen die obere  H älfte  des G lases weiss, die un tere  
gefärbt i s t ; sie b ie ten  den V orzug, dass d er auf
schauende A rbe ite r einen freien Blick geniesst. Bei 
elektrischen Schw eissungen sind nicht allein die A ugen  
schlim m en Schädigungen angesetzt, sondern  auch alle 
ungeschützten  K örperteile , H ände  und G esicht, leiden 
un ter der in tensiven H itze in V erbindung m it den  ge
fährlichen L ichtstrahlen. D ie  H au t nim m t nach einiger 
Zeit die F ärbung  von ro te r Bronze an, und m an em p 
findet s tundenlang  einen unangenehm en Juckreiz.

Bei der ärztlichen L ich tbehandlung  m it Q u arz
lam pen oder F insenappara ten  ist ebenfalls grosse 
V orsich t geboten , um  die A ugen  von P a tien t und 
A rz t vor den schädlichen ultravioletten  S trah len  zu 
schützen, die von  den Q uarzw andungen des B renners 
vollkom m en durchgelassen w erden. D ie durch die 
B estrah lung  hervorgeru fene A ugenen tzündung  ist 
äusserst schm erzhaft und heim tückisch, denn sie 
m ach t sich nicht direkt, sondern  erst einige S tunden 
sp ä te r bem erkbar. Zum  Schutze der A ugen träg t 
m an daher bei der L ichtbehandlung Schutzbrillen 
m it grossen  M uschelgläsern, die die A ugen  nach  allen 
R ichtungen hin bedecken.

E ine  andere  A rt von S trahlen, die ebenfalls 
durch  E lektrizität erzeugt w erden, sind für den A rzt 
nicht nur ein unentbehrliches H ilfsm ittel bei der 
D iagnose, sondern  haben  sich auch verm öge ihrer 
W irkung  a u f die Zellen organischer K ö rp er als w ich
tiger H eilfak tor erw iesen. D ie intensive W irkung  
der R ö n t g e n s t r a h l e n  au f k ranke G ew ebe und 
bösartige G eschw ülste führt in der R egel zur erfolg
reichen B ekäm pfung von K rankheiten . A b er um ge
kehrt können dieselben S trahlen an  gesunden Ge
w eben und O rganen auch sehr schlim m e schädliche 
W irkungen  erzeugen, insbesondere, w enn die B e
strah lungen  zu lange und zu häufig vorgenom m en 
w erden. W enn  nicht en tsprechende V orsichtsm ass- 
regeln  getroffen w erden, können R öntgentechniker 
bei A usübung  ihres Berufes für im m er schw ere Schädi
gungen davontragen. Mit dem  N am en „ R ö n tg e n -  
d e r m a t i t i s “ bezeichnet m an die gesundheitsschäd
liche W irkung  der R öntgenstrahlen , die bei einm aliger 
sehr s tarker oder bei häufiger B estrahlung von grösser 
D osierung  als akute  K rankheitserscheinung auftritt. 
Sie äussert sich in Juckreiz, H aarausfall, B raunfärbung 
der H a u t und S chuppung der E p iderm is; bei schw eren 
Fällen  in B lasenbildung auf der H au t, eitrigen G e
schw üren und dauernder P igm entveränderung. W ird  
diesen E rscheinungen  alsbald  nicht genügende B e
achtung  geschenkt und m it der B estrahlung sogar 
fortgefahren, so können die G eschw üre krebsartig  
en tarten  und nach einer Reihe von Jahren  sogar
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zum  T o d e  führen. A uch  haben  die R öntgenstrah len  
eine schädliche W irkung  au f das N ervensystem , die 
sich in K opfschm erzen, Schw indelanfällen, E rb rechen , 
H erzk lopfen  und A tem not äussert. D ie ersten  R öntgen
techn iker, die bei ihren V ersuchen  noch  ohne g e 
nügende Schutzvorrichtungen arbeiteten , w aren im 
besten  Sinne des W o rtes  H elden, die ihre H au t für 
andere  zu M arkt trugen.

Bei R öntgenaufnahm en m uss m an daher sein 
besonderes A ugenm erk  au f den Schutz der n icht zu 
bestrah lenden  K örperte ile  richten. N ach M öglichkeit 
is t d er von den prim ären  R öntgenstrah len  durchsetzte 
R aum  zu m eiden, und der R öntgentechniker w ird 
d ah e r vorteilhaft seinen S tandort hin ter der R öhre 
w ählen. G uten Schutz b ie te t eine m it B leiplatten 
ausgeschlagene H olzw and, die zugleich als G estell 
fü r die Schalttafel dient. Bei V ornahm e von D urch 
leuchtungen  b ietet der m it Bleiglas abgedeck te  L eu ch t
schirm  nur unvollkom m enen Schutz, weil es sich 
nicht verm eiden  lässt, m it G esicht und O berkörper 
in  den  B ereich der prim ären  R öntgenstrah len  zu ge
langen . Bei so lchen A rbeiten  schützen sich der A rzt 
und T echn iker am  sichersten  durch  eine Bleiglasbrille, 
durch  eine Schutzhaube, die G esicht, Stirn und  Kinn 
bedeck t, durch Schutzhandschuhe und durch eine 
Schutzschürze, die bis zu den K nien reicht. Bis zum 
Jah re  1912 sind in der ärztlichen Fachlite ra tu r 54 
Fälle  von  schw eren R öntgenyerbrennungen  m it S icher
heit festgestellt w o rd e n ; davon  betrafen  24 Ä rzte, 
26 R öntgentechniker und  nur 4 Patienten. D araus 
geht hervor, dass es nur a u f  die D au er der S trah len
einw irkung ankom m t, die beim  A rzt und T echniker 
naturgem äss viele Jahre  w ährt.

E in e  beträch tliche A nzahl von B erufskrankheiten 
lä ss t sich unschw er au f die einseitige B eanspruchung 
einzelner M uskeln zurückführen. So leiden Strassen- 
bahnfüh rer oft an einer durch das fortw ährende T re ten  
der G locke hervorgerufenen  schm erzhaften  A nschw el
lung  der Knie- und Fussgelenke des rech ten  Beins. 
M it dem  N am en „ T e l e g r a p h i s t e n k r a n k h e i t “ 
bezeichnet m an den N ervenkram pf der langjährig 
m it dem  M orseappara t beschäftig ten  B eam ten. D ie 
A nzeichen dieser B erufskrankheit sind in den ersten 
S tadien  Finger- und A rm kram pf, vo r dem  auch die 
A bw echselung  der linken mit der rech ten  H and  beim  
G ebrauch  der M orsetaste nicht schützt. S päter m acht 
sich  eine E rk rankung  des Z entralnervensystem s und 
ein N achlassen der G ehirnfunktionen bem erkbar. D er 
K ranke verliert allm ählich das G edächtnis und b e 
he rrsch t das M orsealphabet nicht m ehr. N ach der 
S tatistik  des internationalen P ost- und Telegraphen- 
beam ten-V erbandes sollen in den letzten Jahren  m ehr 
als fün f P rozent aller T elegraph isten  von dieser 
K rankheit befallen w orden sein. N icht viel besser 
sind die E lek tro techn iker daran , die an B ord der 
Schiffe die F unken te leg raphenappara te  bedienen. Sie 
leiden an B lutarm ut, K opfschm erzen und N erven
überreizung. D ie U rsachen dieser B eschw erden, die 
m an  un ter dem  N am en „R a d  i o t  e 1 e g r  a p  h i  s t e  n- 
k r a n k h e i t “ zusam m enfasst, lassen sich vor allem  
a u f  die w enig hygienischen L ebensbedingungen zurück
führen, un ter denen die L eute  in den engen Schiffs
räum en  arbeiten  m üssen. W ahrscheinlich  spielt auch 
die überm ässig  starke O zonisierung der L uft im 
A p p ara te rau m  hierbei eine Rolle. D a  bei der d rah t

losen T elegraph ie  hochgespann te  W echselström e zur 
E rzeugung  der elektrischen W ellen  benu tzt w erden, 
ist die Funkerkabine ohnehin m it E lek triz itä t erfüllt.

D ie  in den F ernsp rechäm tern  beschäftig ten  D am en  
haben  bei angestreng tem  D ienst u n te r G esundheits
schädigungen  zu leiden, die besonders das N erven 
system  und das G ehör betreffen. D ie  T e lep h o 
nistinnen haben  dauernd  nu r drei Sinne auszunutzen, 
näm lich H ö ren , Sehen und  S p re c h e n ; ihre A ufm erk 
sam keit w ird  unun terb rochen  in A n sp ruch  genom m en 
und bei m ehreren  gleichzeitigen A nrufen  nach  v e r
sch iedenen  Seiten gelenkt. E ine  w eitere E rsch w e
rung  des D ienstes w ird durch  den a u f  K o p f und 
B rust ausgeübten  D ruck  des H ör- und S prechapparates 
verursacht. W em  es an der no tw endigen  K onzen
tration und  R uhe m angelt, w ird leicht von  N eurasthe
nie befallen. A llgem ein  bekann t sind auch  die 
schädlichen F olgen , die beim  A u ftre ten  von Ü b e r 
s p a n n u n g e n  in F ernsprech le itungen  für das B e
triebspersonal en tstehen  können. O hne hier a u f  die 
m annigfachen U rsachen  so lcher S törungen  einzugehen, 
sei erw ähnt, dass h ierbei im F ern h ö rer sehr unan
genehm e krachende lind knarrende G eräusche en t
stehen, die bei m anchen  M enschen, zu O hnm ach ts
anfällen und dauernden G ehörleiden führen.

D urch  die K ondensato rw irkung  des F ernhörers 
w erden die m eisten  T elephonunfälle  hervorgerufen . 
E in  an  das O hr gehaltener F ernhörer kann als eine 
Serie von  zwei K ondensato ren  angesehen  w erden , 
näm lich  : 1. H örerw ick lung  — Isolation  der W icklung  
(D ielektrikum ) —  Polschuhe und M etallgehänse, und
2. M etallgehäuse und M em brane —- H örm uschel 
(D ielektrikum ) — m enschlicher K örper. D ie  W ir
kung der in diesen zw ei K ondensato ren  angehäuften  
E lektrizität wird durch eine einfache Schaltung  b e 
seitigt, durch  w elche die nicht zum  S trom kreise  g e 
hörenden  M etallteile des F ernhörers g eerde t w erden. 
D ie E rd u n g  der h in teren  B elegung des ersten  K o n 
densato rs, also der M etallteile des G ehäuses, bew irkt, 
dass über diese E rd v erb in d u n g  die im ersten  K o n 
densato r etw a auftre tenden  gefährlichen L adungen  
unschädlich  sich ausgleichen und den  zw eiten K o n 
densato r, dessen h in tere B elegung der m enschliche 
K ö rp er darstellt, n icht m ehr in m erk b arer W eise 
beeinflussen. D iese Schaltung  beein träch tig t nicht 
die Sprechverständ igung  und  träg t w esentlich zur 
B eseitigung der vielbeklagten  T elephonschm erzen  bei.

A ngesich ts d er grossen A usbreitung  und  viel
seitigen A nw endung der E lektrizität tre ten  die b isher 
beobach te ten  typ ischen  B erufserkrankungen  d er in 
elek trischen  A nlagen  ständig  beschäftig ten  Personen  
sow ohl an Zahl wie an G efährlichkeit völlig in den 
H in terg rund . W enn  tro tzdem  von vielen der Be
ru f  des E lek tro techn ikers als ein gefährlicher h inge
stellt w ird, so geschieht dies vor allem  im  H inblick 
a u f  die „elektrischen U nfälle“, die m eist a u f  U n v o r
sichtigkeit, unvorschriftsm ässige B ehandlung, L eich t
sinn oder unglücklichen Zufall zurückzuführen sind. 
Sie haben  nichts m it den im  B eru f des E lek tro tech 
nikers begründeten  K rankheitserscheinungen  zu tun. 
D ie B erührung und  H antierung  an L eitungen und 
A ppara ten , die un te r H o ch spannung  stehen , ist für 
jed en  nicht Sachverständigen  unter allen  U m ständen  
sehr getährlich, aber an  und  für sich ist die vor- 
schriftsm ässige B ehandlung  elektrischer E in rich tungen
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nich t m it G esundheitsschädigungen verknüpft. Mit
• d er V ervollkom m nung der S icherheitseinrichtungen 

un d  A usgestaltung  der S chu tzapparate  w erden die 
elek trischen  U nfälle im m er m ehr e ingedäm m t und 
d ie m it dem  W esen  der E lektrizität verknüpften  G e
fahren  beseitigt. D urch E in führung  der E lektrizität 
in  Fabriken , B ergw erken, K rankenhäusern  w urden 
<lie hygienischen V erhältn isse ohne Zweifel w esent-

Kleine Mitteilungen.
Fräserschutzhauben der A llgem einen E lektrizitäts-G esellschaft in Berlin.

lieh gefördert. A ls ein grösser V orzug der elektri
schen B eleuchtung w ird anerkannt, dass sie n icht 
die Luft verd irb t und  in gesundheitlicher Beziehung 
alle anderen  künstlichen L ichtquellen übertrifft. E s 
liegt daher auch kein A nlass vor, die E lek tro technik , 
die so  viel für die G esundung der A rbeitsverhältn isse 
getan  hat, als gefährlichen und ungesunden  B eru f 
zu bezeichnen.

Fig. 225.

I
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Bei d e r A rbeit an  M etallfräsm aschinen finden 
öfter dadurch  schw ere V erle tzungen  der H än d e  statt, 
dass diese beim  E ntfernen  der A rbeitsspäne von  dem  
bew egten  F räser erfasst und zerfleischt w erden.

Zur V erhü tung  solcher U nfälle  em pfiehlt sich 
die V erdeckung  der F räser durch feste oder bew eg
liche Schu tzhauben , wie solche in den W erkstä tten

einer F lügelm utter (X) auseinandergek lapp t, dam it 
ein schnelles A usw echseln des F räsers erm öglich t 
wird.

E ine ähnliche V orrichtung, aus G usseisen a n 
gefertigt, ist in Fig. 227 dargestellt. D ie Schutz
taschen  (X) drehen sich um  S charn iere  (X X ), w erden 
d er G rösse des F räsers en tsp rechend  eingestellt und

der A l l g e m e i n e n  E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t  
in B e r l i n  und an anderen Stellen zur V erw endung 
kom m en.

A us den F iguren 225 bis 227 sind die V orrich
tungen  gut zu erkennen.

D ie zweiteilige aus kräftigem  gelochtem  Blech 
hergestellte  Schutzhaube (X) in Fig. 225 ist durch 
einen Bügel (X X ) au f den G egenhalter der F räs
m aschine gek lem m t und um gibt in geschlossenem  
Z ustand den Fräser. Die M aschine w ird von einem  
direkt angebau ten , völlig eingekapselten  M otor (X X X ), 
dessen R iem en unfallsicher innerhalb  des M aschinen
körpers angeordnet ist, angetrieben.

D ie Schutzvorrichtung Fig. 226 ist nach Lösen

durch  K lem m schrauben  (X X X ) in der gewünschten» 
S tellung  festgehalten.

B ekanntm achung, betreffend die E inschrän
kung der A rbeitszeit in Spinnereien, W e b e 
reien, W irkereien u sw . Vom  7. N ovem ber 1915. 

(R.G.B1. S . 733.)
D er B undesrat h a t a u f  G rund des § 3 des Ge

setzes über die E rm äch tigung  des B undesrats zu 
w irtschaftlichen M assnahm en usw. vom  4. A ugust 
1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327) fo lgende V erordnung, 
e r la s se n :

§ 1. In gew erblichen B etrieben , in denen G e

Fig. 226.
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A nw endung a u f  die handelsgew erbliche Tätigkeit so 
wie ferner:

1. au f die B ew achung der B etriebsanlagen, au f A r
beiten zur R einigung und Instandhaltung , durch 
w elche der regelm ässige F ortgang  des eigenen 
oder eines frem den Betriebs bedingt is t, sowie 
a u f  A rb e iten , von w elchen die W iederaufnahm e 
d e s ’ /o llen  w erktätigen Betriebs abhängig  ist;

2. au f A rb e iten , w elche zur V erhü tung  des V e r
derbens von Rohstoffen oder des Misslingens 
von A rbeitserzeugnissen erforderlich  s in d ;

3. a u f die B eaufsichtigung des B e tr ie b s ;
4. au f die Zu- und A bfuhr von G ütern  und  B renn

stoffen und  a u f  das E nt- und  B eladen der E isen
bahnw agen.
D ie L andeszen tralbehörden  können eine w eiter

gehende B eschränkung der A rbeitstage  und  der täg 
lichen A rbeitszeit anordnen.

§ 2. D ie L andeszen tralbehörden  oder die von 
ihnen bestim m ten  B ehörden können au f A n trag  A u s
nahm en  im  öffentlichen In teresse zulassen.

§ 3. Mit G eldstrafe bis zu 1500 M ark oder m it 
Gefängnis bis zu drei M onaten w erden G ew erbe
tre ibende bestraft, die den  V orschriften d ieser V er
ordnung oder den au f G rund des § 1 A bs. 5 er
lassenen A nordnungen  der L andeszentralbehörden  
zuw iderhandeln.

§ 4. Die V ero rdnung  tritt m it dem  T age der 
V erkündung in K raft und an die Stelle der V ero rd 
nung vom  12. A ugust 1915 (Reichs-G esetzbl. S. 495). 
D er R eichskanzler bestim m t den Z eitpunkt des A usser- 
krafttretens.

Berlin, den 7. N ovem ber 1915.
D er S te llvertre ter des R eichskanzlers.

De l b r ück .

fiewerbereebtlicfte Entscheidungen.
Die strafrechtliche Unfallhaftung’ des Steinbruch-Betriebs

leiters.
D er gew erbliche U nternehm er oder sein S tell

vertre ter, der technische Betriebsleiter, ist nach § 120a, 1 
der R eichs-G ew erbeordnung verpflichtet, „den Be
trieb so zu regeln, dass die A rbeiter gegen G efahren 
für L eben  und G esundheit sow eit geschützt sind, 
wie es die N atu r des B etriebes gesta tte t.“ D ie unver
m eidliche „natürliche B etriebsgefahr“ ist in der In d u 
strie  der Steine und E rd en  besonders gross. D aher 
sind h ier die richtigen G renzen der strafrechtlichen 
V eran tw ortung  und U nfallhaftung  der B etriebsleiter 
oft nur schw er zu ziehen. B eachtung in allen F ach 
kreisen verd ien t daher nachstehende E n tscheidung  
des R eichsgerichts vom  11. N ovem ber 1915:

D er K aufm ann Nikolaus O ster ist seit 1896 
P äch te r eines S teinbruchs in M ichelbach (K reis Saar
louis), beschränkt sich ab er nur au f die kaufm ännische 
G eschäftsführung. T echnischer B etriebsleiter des S tein
bruches ist schon seit Jah ren  der Schiessm eister 
Johannes Teusch. D er Steinbruch war durch  einen 
in der Mitte stehengebliebenen Felsb lock  in zwei 
H älften  geteilt und baute sich nach oben  hin in drei 
Stufen oder Sohlen auf. A m  25. F ebruar 1914 sollte  
in der linken B ruchhälfte an der W an d  zwischen d er 
zweiten und dritten Sohle gespreng t w erden ; g le ich

sp inste , G ew ebe, W irkstoffe, W irk-, Strick-, F lech t
o d e r S e ile rw aren , M asch inensp itzen , W atten  oder 
F ilze ganz oder teilw eise aus B aum w olle, W olle, 
K unstw olle, F lachs, Jute, Ram ie, H a n f  oder sonstigen 
Seilerfasern hergestellt w e rd e n , dürfen A rbeiter nur 
an höchstens 5 T agen in jed e r W oche beschäftig t 
w erden. Die täg liche A rbeitszeit da rf nicht über

Fig. 227.

die im  Juni 1915 üblich gew esene durchschnittliche 
D auer verlängert w erden. In keinem  Falle d a rf  sie 
für den einzelnen A rbeiter und  für den B etrieb zehn 
S tunden  ausschliesslich der P ausen  überschreiten .

D ie V orschriften  finden A nw endung a u f  alle 
A rbeiten  (auch Vor- [und N acharbeiten), die dazu 
d ienen , die im A bs. 1 genannten  E rzeugnisse ge
brauchsfertig  herzustellen , insbesondere  au f die 
B leicherei, Färberei, A ppretu r, Zw irnerei, D ruckerei 
und  dergleichen.

In  gem ischten B etrieben finden die B eschrän
kungen  nu r a u f  diejenigen T eile  des B etriebs A n 
w endung, w elche E rzeugnisse der bezeichneten A rt 
herstellen .

D ie B estim m ungen im  A bs. 1 bis 3 finden keine
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zeitig w aren a u f der darun ter liegenden ersten Sohle 
Zerkleinerungsarbeiten  auszuführen. U m  die hierbei 
beschäftig ten  A rbeiter aus dem  G efahrbereich zu en t
fernen, wies ihnen T eusch  am  M orgen beim  A rbe its
beginn ihre A rbeitsstelle  am  äussersten  linken, an 
döf"S trasse  gelegenen R ande d er ersten Sohle, 40 
bis 50 M eter weit vom  Sprengort, an und  befahl 
ihnen, hier zu bleiben. D ie  A rbe ite r gehcidfrcen je
doch  nicht, sondern  suchten nach  der F rühstücks
pause  eine andere, fast unm itte lbar un ter der Spreng- 
stelle gelegene A rbeitsstelle  auf. Beim Sprengen 
löste  sich oben plötzlich ein grösser Felsblock ab, 
w urde beim  N iederrollen  durch  H indernisse ab g e
lenkt, zersp litterte  und kam  als Steinlaw ine gerade 
au f die erw ähnte A rbeitsstelle  zu. W ährend  die 
anderen  beiseite sprangen , w urde der A rbeiter Schm idt 
vom  Schrecken derm assen verw irrt, dass er in den 
S teinregen hineinlief und hierbei schw ere S chädel
verletzungen erlitt, die seinen T o d  zur Folge hatten .

D er P äch te r O ster und der B etriebsleiter T eusch  
hatten  sich daher als veranw ortliche P ersonen w egen 
fahrlässiger T ö tu n g  (§ 222,2 St.G .B.) am  23. Juni 1915 
v o r dem  L a n d g e r i c h t  S a a r b r ü c k e n  zu v e r
an tw orten , w urden aber beide freigesprochen : D en  
O ster trifft von vornherein keine Schuld, da er die 
gesam te technische Leitung dem  T eusch  übergeben 
hat und bei dessen A usw ahl, A nstellung und B e
aufsichtigung es n icht an der erforderlichen Sorgfalt 
ha t fehlen lassen (§ 151, 1 der G ew erbeordnung). 
Bei T eusch  selber ist zu berücksichtigen, dass die 
O rtspolizeibehörde durch V erfügung  vom  4. F eb ruar 
1911 die A rbeitsverhältn isse  im M ichelbacher Stein
b ruch  eingehend geregelt ha t. N ach der A uffassung 
d er S tra fkam m er soll diese A nordnung  b e s a g e n : 
W en n  an  einer WTand gesprengt oder gebrochen wird, 
d a rf  a u f  der nächsten  darunterliegenden  Sohle nicht 
gearbeite t w erden. D as A rbeitsverbo t w egen Ge
fäh rdung  gilt also, wie die S trafkam m er im  G egen
satz zur A nklage annim m t, nicht für das ganze 
benachbarte  B ruchgebiet, sondern  nu r für die unm itte l
b a r un te r der Sprengstelle  gelegene A rbeitstelle . D iese 
V orsich tsm assregel ha t T eusch  nicht verletzt, da  die 
A rbeitsste lle , die er den L euten  au f der ersten  Sohle 
anwies, gänzlich ausserhalb  des G efahrbereiches lag. 
D ass die A rbe ite r den gefahrlosen Platz e igenm äch
tig  aufgeben und sich in die gefährliche N ähe der 
B ruchstelle  begeben  w ürden, konnte  T eusch  nicht 
voraussehen . D a  er dreissig A rbeiter zu beaufsich
tigen hatte , w ar ihm  auch nicht zuzum uten, ständig  
jed en  E inzelnen zu überw achen , dass er nicht etw a 
leichtfertig  seinen P latz verliess und  sich in G efahr 
begab. T eusch  hat also seiner A ufsichtspflicht ge
nügt und  den U nfall nicht verschuldet.

D ie S taatsanw altschaft legte gegen die F re i
sp rechung  Revision ein, w eil die Polzeiverfügung 
falsch ausgelegt und  d er Begriff der Fahrlässigkeit 
verkann t sei. D ie V oraussehbarkeit des U nfalls in 
allen  E inzelheiten  sei nicht erforderlich, sondern  nur 
die der h ier erw iesenen allgem einen G efährdung. 
D as R e i c h s g e r i c h t  verw arf jedoch die Revision 
als unbegründet. D ie A uslegung der nu r für den 
einzelnen U n ternehm er ergangenen  Polizeivorschrift 
ist in der R evisionsinstanz unanfechtbar. Im  übrigen 
ist dargetan, dass T eusch  die A rbeiter keiner G efahr 
ausgesetzt und nicht ha t verm uten  können, dass sie

gegen seinen W illen einen gefährlichen Platzw echsel 
vornehm en  w ürden.

(U rteil des R eichsgerichts vom  11. No vem ber 1915.)
________ J-

Eiteramr.
D e r  W i l l e  s i e g t !  E in  pädagog isch-ku ltu reller 

B eitrag  zur K riegskrüppelfü rso rge  von H a n s  
W  ü r t z , E rz iehungsdirek tor im  O skar-H elene
H eim , Zehlendorf-B erlin . 136 S. 8° m it A bbildun
gen 1915. V erlag  von O t t o  E l s n e r ,  V erlags
gesellschaft m. b. H ., Berlin. P reis geh. M. 1 .— t 

geb. M. 2 .—

An unsere Leser!
Mit diesem  H eft schliesst der X IV . Jah rgang  d e r 

„Sozial-T echnik“ .
In  d ieser ernsten, auch für jed en  V erleg e r schw e

ren  Zeit rich ten  wir an alle b isherigen B ezieher d ie  
herzliche Bitte, in A nerkennung  unserer bisher g e 
leisteten M itarbeit au f sozialem  G ebiete, uns auch 
ferner treu  bleiben und die E rn eu eru n g  des B ezuges 
der „Sozial-Technik für 1916 gefl. sofort bei ih ren  

'b isherigen  Bezugsstellen bew irken zu wollen. E rschei- 
nungs- und Bezugsw eise bleiben unverändert.

D ie verehrten  M itglieder des V ereines D eu tsch er 
R evisions-Ingenieure erhalten  die „Sozial-T echnik“ 
wie bisher durch Postüberw eisung .

B evorstehende W ohnungsveränderungen  bitten 
wir uns um gehend  anzuzeigen.

Einbanddecken für die „Sozial^ 
Technik“ zum XIV. Jahrgang 1915 
können zum Preise von M. 1,—  (porto
frei M. 1,25) bezogen werden.

B e r l i n  SW . 11, K öniggrätzerstr. 31.

Verlag der „Sozial-Technik“
A . Seydel.

Die regelmässigen Zusammenkünfte der Mitglieder der 
Berliner Gruppe in diesem Winter finden statt im F r a n 
z is k a n e r  L e i s tb r ä u ,  Berlin W. 15, Kurfürstendamm 81, 
Ecke Uhlandstrasse, von abends 8 Uhr an am 16. Dezember 
d. Js., am 6.* und 20. Januar, am 3.* und 17. Februar^ 
am 2.* und 16. März 1916. An den mit * bezeichneten 
Tagen nehmen auch die Damen der Berliner Mitglieder 
an den Zusammenkünften teil.

Gäste willkommen. —

Verein Deutscher Revisions-Ingenieure, E. V.
Seidel.

F ür die S chriftle itang  verantw ortlich : V erlagsbuchhändler A l b e r t  S e y d e l  in Berlin  SW. 11, K öniggrätzerstr. 81.
D ruck der Buchdruckerei Roitzsch, A lbert Schulze, Roitzsch.


